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LEXICON

KERIPICIAROMAKOTESTONICUM

Das ist:

vollständiges

Bateinisch- Teutsches Juristisches

Hand-
LEXICON

Darinnen

Die meisten in Jure Civili , Canonico , Feudali, Camerali , & Saxo-

nico tàm Electorali quàm communi , nicht weniger in Jure Publico Romano-

Germanico, vorkommende Wörter,so wohl nach ihren eigentlichen als uneigentlichen

Verstand deutlich erkläret/durchihre Definitiones und Defcriptiones aber

verstår lich gemachet werden.

Denen noch ferner die bey denen Rechts- Lehrern befindliche gewöhnliche

Divifiones und Subdivifiones beygefüget worden.

zu bequemen und nützlichen Gebrauchaller derer/foJura ftudiren/oder Juristische

Bücher und Schrifften lefen / oder in Gericht dienen ze. nach

Alphabetischer Ordnung eingerichtet.

Heraus gegeben

மாமா

von

Samuel Oberlander J. V. Licent,

beteberetetebetetereberetevet

Nürnberg/in Verlegung Johann Christoph Lochners. A. 1721.
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Borrede.

Hochgeneigte
r Leser.

Bayerleche

Staalsolbliot
hed

München

Ann man den Statum dererjeni

gen betrachtet,welche aus Noth

oder aus Curiosität , oder nur

aus blosser Luft, Juristische Bü

cher und Schrifften lesen, so fin-

det sich alsobald ohne grosses

Nachſinnen, daß man alle ſolche

in zwen Hauffen abtheilen könne nemlich in

Gelehrte und Ungelehrte/deren jene man wie-

der füglich in zwey Gesellschafften, als in grund,

ich Gelehrte, und halb Gelehrte fepariren fan.

DerG.L. wirdsich jezund sonder ZweiffelHoff

mung machen, daß ichihmeeine Deicription von

iner jeden Sorte vorlegen,und ihm einen deutli

hen Conceptvonfolchen formiren werde : Allein

X
ich



Vorrede.

ich muß alsobald denselbenbitten, daß er dergeis

chen nicht von mir fordern ſondern mich danit

gütigst verschonen wolle, dam ich würde hier -

sonderlich erfahren , wann ch mich in eineso

küßliche Materie ohne Noth einliesse, daß de

RegulaJuris: Omnis definitioin jure periculo-

fa eft , und zwar in fenfu proprio, allzuwahr

wäre, denn ich mir dadurch leichtlich viele 100.

zu abgesagten Feinden machen könnte , daher

manum de tabula.

Dem sey aber nun wie ihm wolle, er gehöre

auch zu welcher Gattung er immer wu,so wird

er mir doch gestehen müssen , daß, ſo wenig alle

undjede Gelehrte eines Lexici entbehrenkönnen,

ebenso wenig könne er eines Lexici juridici, der

Juristischen Wörter Buchs müssen , willer an

derst nicht manchmahl die Mühe haben , in 10,

und mehrBüchern vergeblich zu suchen/was in

einem solchen augenblicklich zu finden ist , oder

manchmal über eine Paffage , wie die Kühe über

einen Steinstolpern, ohne solchen recht anzuse

hen. Zwar was Gelehrte anbelanget, weißman

sich ganz wohl zu bescheiden , daß Ihnen ein

Buch, gleichwiegegenwärtigesist, ebennichthoch

vonnöthen ist, indeme solche ihr : dulcius ex iplo

fonte bibuntur aquæ, vor Augen haben , und

das Lexicon Juridicum Joh. Calvini Genev.

1664. in fol, item Francofurt, 1669. in 4to, oder

das Pand. Pratæi Lexicon Jur, Civ. & Can. Lug

dun, 1574. in fol, & Francof, 1567, oder des Si-

mon



Vorrede.

mon Schardii Lexicón juridicum Colon . 1593 .

& 1616. in fol. oder des Jacob Spigelii Lexicon

Juridic. Bafil. 1577. in fol . oder des Barnabæ

Briffonii Lexicon juris, Francof. 1587.&1657.in

fol. zugeschweigen des Petri Cornel, Brederodii

Thefauri fententiarum , Regularum & di&io-

num Jur. Civil, Lugdun 1582. in 8vo, &Frfr.

1610. in Fol. Interpolatio Franc, Modio Francof,

1664. in 4to, ingleichen des Joh. Berrachui Re-

pertorii cum additamentis Thierrii & Emil,

Marc, Manoliffi. Lugd. & Bafil. 1573. in fol.

Venet. 1570. in 4to, ſamt den Lexicon Particu-

larumJuris Joh. Strauchii & Alberti dePergamo

dePræpofitionibusJenæ 1684. in 4to , mit groß

ſen Vortheil bedienen können : deme allen unge

eachtet , getrauet man sich doch zu versichern,

daß auch gegenwärtiges Juristische Lexicon

nicht ohn allen Nußen bey ihnen seyn werde,

wann man erwäget daß man nebst denen

Wörtern auch zugleich derselben bekanteste De-

finitiones oder Defcriptiones darinnen finden,

ja so gar die gewöhnlichste Divifiones und Sub-

divifiones daraus in einem Augenblick nehmen,

darbey aber vielfältige Gelegenheit zu guten

Gedancken in vorfallenden Fällen bekommen

kan : zugeschweigen , daß es auch denen gelehr-

testen Männern begegnet, daß sie eines Lateini

schen Juristischen Termini fignification nicht in

der Ehl mit einem guten teutschen Wort expri-'

miren können , in welchem Zustand dann dieses

Hand Buch keine unebene Dienste zu leisten,

wird vermögend seyn.

)( 2



Vorrede.
Durrate

atalsmet

Ich mußzwar gestehen , daß, wann das in

der Vorrede des realen Staats- Zeitungs , und

Converfations Lexici achter Aufflag, von dem

Herrn Verleger versprochene ausführlicheJu

ristische/Moralische/Politische Lexicon, das

rinnen alle in dem Jure Civili, Naturali, Publi-

co, Canonico,Feudali , Militari , Saxonico Com-

muni und Ele&orali , wie auch im Proceffu

Çivili , Criminali , Inquifitorio und Accufato-

rio , im Wechsel Process, ingleichhen andere in

Moralibus und Politicis vorkommende Termi-

ni deutlich und ausführlich erklåret und bes

hörigenÖrts die in Praxi gewöhnlichen For

mularia inferirt werden / so wohl allen Stu-

diofis Juris , als auch denenjenigen/so entwes

der mit Gerichten beliehen / oder solche zu

verwalten haben/ ingleichen allen andern/

fo ihrer Proceffe und anderer Angelegenheit

ten halber vor Gericht handlen müssen zu

sonderbahren Llugen inAlphabetischer Ord , e

nung mit Fleiß zusammen getragen ; wann
tanefe

spreche ich,folches wäre zum Vorschein kommen,

es sonder Zweiffel bey denen Gelehrten gröffern

Applaufum würde gefunden haben , als gegen

wärtiges , worinnen die Termini Juris Naturaen

lis mit Fleiß übergangen , die Formularia aber

aus andern Büchern hieher zu schreiben , oder

nach solchem Grundriß andere zu verfertigen

theils bedencklich, theils zuweitläufftig zu unserm

Vorhaben befunden worden.

1

Visiormaic

Beier

Weil aber jenes aus mir unbewußten Ursa

chen vißher nicht heraus gegeben worden, aud

viel



Vorrede.

vielleicht noch lange Zeit verfliessen möchte, biß

folches der Welt mitgetheilet wird, hat man

fich desto bessere Hoffnung machen können , daß

gegenwärtiges desto günstiger aufgenommen

7 werden möge , in Erwegung, daß sonderlich

denenjenigen , so sich in denen Studiis Juridicis

nicht allzu hoch verstiegen , oder wohl ihr Leb

tag sich darum ihrer sonst zu versorgen haben,

den Profethion halber nicht groß bekümmert has

ben, gleichwohl wegen ihrer Proceffen oder an

derer gerichtlichen Affairen gerne eine kurze,

doch sichere und deutliche Information von de

nenvorkommenden Juristischen Terminis Tech-

nicis, oder Kunst- Wörtern hätten , hiermit

vielleicht so gut als mit obgedachten versproche

Gnen, aber noch nicht heraus gegebenen Leipzi

ger Lexico gedienet , und sich selbst sattsam

Raths darinnen erhöhlen können. Ich sage

nicht ohne Ursach , eine kurze doch sichere und

deutliche Information der Juristischen Kunst-

Wörter, dann eben darinn besteher eines sol

chen Lexici Wesen , daß es den Nachschla,

genden einen compendieufen klaren Begrieff

des unbekandten Worts mache , so daß er

dasselbe deutlich verstehen, und in was für ei

nem Verstand esbey denen Rechts- Gelehrten,

und in Gerichten genommen werde , erlernen

und erkennen möge. Wo nun jemand mehr

von dieser gegenwärtigen Arbeit fordert , und

awann gar daraus ein Jurist werden will,

der soll wissen , daß er etwas von gegenwärti

gen



Vorrede.

gen Buch verlanget , was folches ihm weder

præftiren will noch kan. Denn es verhält sich

mit denen Lexicis eben , als wie mit denen Re-

gistern der Bücher , es dienen solche vortreff

lich zum Nachschlagen , und geben , wann sie

wohl ausgearbeitet sind eine compendieuſe

Ideam alles deffen , was in dem ganzen Buch

enthalten , wann aber jemand meinen wollte;

er wüſte ſchon alles , was in dem ganzenBuche

begriffen ist , wann er nur das Register davon

durchgelesen hat , so würde er sich selbst betrie

gen , und mit ſeinem Schaden endlich erfahren

müſſen , daß er eine nichtige Meynung gehe

get habe. Gleicher Gestalt ist es mit denen

Lexicis beschaffen , fie geben zwar eine Ideam

der Difciplin oder Wissenschafft , worüber sie

verfertiget sind ; sie können aber gleichwohl keis

nen zu einem Gelehrten in derselben Wiſſen-

ſchafft machen , noch eine Syftematische Anein-

anderhängung einer Scienz zu wege bringen,ſon-

dern dienen nur einen darinn vorkommenden

Terminum , der uns unbekandt , oder deſſen

wir uns nicht alsofort erinnern können , uns

bekandt zu machen, oder unserer Memorie wie-

der vorzustellen. Nunsind solche Juristische

Termini denenjenigen , welche nicht ex profeffo

Jura ftudiret oder vermittelst einer langen

Praxi. deren Erkänntniß erlanget haben , grö

ften Theils unbekandt , oder sie haben eine so

sobfcure Idée davon , als die Geographi von

der Terra Auftrali incognita , die Mathematici

von



Vorrede.

von dem Perpetuo Mobili , und der Quadra-

tura Circuli , und die Phyfici von dem Motu

primo ; Da aber die meisten Menschen der

Rechte unerfahren , hingegen wenig , oder fast

niemand in einer Republique feyn wird , deme

nicht jemahls ein Handel aufgestoffen , da er

entweder selbst , oder durch einen Anwalt für

Gericht erscheinen müssen , oder da er gezwun-

gen worden , etwas Juristisches zu lesen , zc.

folches aber ohne Juristische Terminos fast un.

möglich aufgesezt , und also von dem der übli

chen Gerichts und Rechts- Wörter unerfahrnen

Leser nicht verstanden werden kan , es sey dann,

daß er sich solches durch jemand expliciren laf

ſe , oder vermittelst eines Juristischen Lexici

selbst erkläre, jenes aber aus offtmahligen Man-

gel Rechts erfahrnen Personen nicht allezeit

practicabel ist ; fo. folgt unwidertreiblich , daß

ein Lateinisch, Teutsches , Juristisches Wörter-

Buch eine, denen meisten in einer Republicque

lebenden Menschen, nach jeßiger Beschaffenheit

der Zeiten, höchst nüßliche, nothwendige, und

fast unentbehrliche Sache sey. Und in diesem

Absehen hat man auch gegenwärtige Arbeit vers

fertiget , und zu gemeinen Gebrauch heraus ge-

ben wollen , damit so wohl Rechts- erfahrne

Personen gleichsam in einemAugenblick die viel

fältige Bedeutungen derer in denen Rechten

vorkommenden Wörter beschauen , nebst ihren

Definitionibus und Defcriptionibus die gewöhn

lichsten und bekanntesten Diviſiones und Sub.

divi-



Vorrede.

divifiones betrachten; Die aber, so der Rechten

unerfahren , ein sicheres Refugium haben möch

ten, wo sie die meisten Rechts- Wörter verhof,

fentlich kürt und deutlich erklärer finden können.

Und weil auch viele solche, absonderlich in dem

JureJuftinianeosich befindlicheWörter nicht oh

ne einige Erkänntnis der altenRömischen Dinge

haben können erkläret werden , so hat man re-

lolviren müſſen , manchmahl derRömischen An-

tiquitäten , so wohl aus andern Autoribus , als

insonderheit aus des Herrn D. Johannis Alberti

Fabriciizu LeipzigAn, 1719. gedruckten Curieufen

Antiquitäten Lexico ingedenck zuseyn,und ſolche

mit wenigen anzuführen. Welches, wie es bis-

weilen zu genauerer Einsicht der Römischen Ge

feße dienlich ist, der geneigte Leser,wie manhof

fet, nicht ungütig vermercken wird, insonderheit,

weil man hierinn nichts von andern Antiquita

ten,als die directe zu derJurisprudenzgehören,

eingemischt hat. Der G. L. gehabe sich wohl.

རཐཱ ཊྛི ཝ ཏྟཱ
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GED

NOTAE JVRIS A MAGNONE

COLLECTÆ,

Øder

Merckzeichen der Abbreviaturen/

so von denen alten Rechts- Gelehrten, so

wohl in ihren Schrifften, als andern Bu

chern gebrauchet worden ; auch deren

AVG.
Auguftus.

A.A. Augufti
.

A. Auguftalis
.

AVR. Aurelius
.

AG. Agit.

AGS.Ager.

A. Aut.

AT. Autem.

AC. Actio.

ACM. Actionem.

ACB. Actionibus.

AMN. Amantiffime.

AM. Amicus.

ATR. Auctoritas.

A. Ms. Actio mandati.

AP. Apud.

APP. Appellatio.

APA. Amputata.

ACC. Accepta.

Bedeutung.

A.

ស

ADJ
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ADJ. Adjutor.

ADJ. P. Adjutor provinciæ.

ADE. Ad Locum.

AD F. Ad finem,

AD. Qs. Ad quæftorem, vel ad quæftionem,

A.P.T. Ad poteftatem tuam,

AP. A. Apud acta.

AC. O. Accufatio.

APP Appellationibus.

AVCT . Auctoritatibus,

AT. Auctoritas tua.

ALL, Allegatæ.

AQLS. Aquiliana ftipulatio.

ANN. P. Annonæ Præfecto.

AQL. Aquileja.

AFR. Africa.

ANT. Anteſtatus.

ASI. Afiæ,

ACH. Achaja.

APVE. Apuliæ.

A. P. PO. Apud Præfectum Prætorio.

AP. P. VRB. Apud Præfectum Urbi.

A. T. Auctor tutor.

ANT, Antonius.

AE. Antelata,

AVR. Aurelius,

AB. Bona,

B. P. Bonorum Poffeffio,

BF. Beneficium,

B. Bus.

Bl. Brevis.

BF, D. Beneficium dedit,

B.

BFO.



BFO, Beneficio.

7

BF, Bona fide.

BOFF, Bona fortuna velBonum factum,

BIIF. L. Beneficii loco,

B. E. Bonorum Emtor,

B. PO. Bonorum Poffeffio.

B. PN. Bonorum Poffeffionem,

BOR. Bonorrm,

BN. Bene.

B. 8. Bona caduca,

B. V. Bona Vacantia

B.T. Brevi tempore.

BPT. Bona Paterna.

BEO. Boniofum Emtio,

B. G. Bona gratia,

BF9T. Bona Fide contractum,

B. M. Bona Memoriæ.

B. Balbius:

B. M. Bona Materna.

CA. Caufa.

U. Cum .

9. Q. Con

9. Contra,

C. Caufa.

CC. Caufa cogitita.

C

CD. 9. dictio, Contradictio

C. T. Certum Tempus.

C9. R. N. Comes rerum nitentium,

C. RIP. Caufa Reipublicæ,

CL. V. Clariffimus vir.

CAMP. Campania.

CVR. P. Curfus publicus.

CDO, Conditio.

CORS®
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CORS. Corficæ.

CRI. Confulari.

COR. Correctori.

CC. VV. Clariffimis viris.

C.M.V. Clariffimæ Memoriæ Vir.

C.M.F. Clariffimæ Memoriæ Fœmina,

C.P. Clariffimus Puer.

CLS. Comes Sacrarum Largitionum.

C.R. P. Comes ReiPrivata.

COM. Comes.

C.LARGN. Comes largitionum.

9SNUS. Conftantinus.

9SVS. Confenfus.

C.V.J. Cujus.

COM.OR. Comes orientis.

CN. V7. Centefimum miliarium.

C.R. Civis Romanus.

C.S. caas. Cauffas.

CALA. Calumnia.

COVSIA. Controverfia.

CDRNC. Cautum De Reno neceffaria.

CDM. Comes Domefticorum.

CQRF. Cautumque Ratum Forc.

CALAB. Calabria.

CA. M. V. Cauffa Memorati Viri.

C. M.D. Centum milia denariorum.

CV. JVC. Centum virale judicium.

CTRIO. Centurio.

CL. Claudius.

CF. Confinius.

CS. Cæfar.

CP. cp9. Corpus.

CP.VP. Corporatus.

CAT.
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CAT. Cautus.

CD, Certo die.

CT. Certo tempore,

C.D.E.R.N.E. Cujus de ea re notio eft,

Cg. Cautio,

C,NS. Cautiones,

CSA. Cæfar Auguftus.

COMOB, Comitia Obriciaca,

C. Cornelius.

CT. Contractus.

CR,. Contrarium.

CC. Circum,

C.M. Cauffa mortis.

CVI,. Cujus.

C.R.C. P. Cujus rei cauffa promittis.

CS. Confiliarius.

CM. Capitis minutio.

D.

D. Dedicavit.

DD. Dedicaverint.

D.ML. Dolum malum,

D.M. Domus Mortui Dis Manibus.

B. Dixit.

DD. Deinde.

BB. Dixerunt.

B. Donatio.

DOT. Dotem.

D.P. Dotem Petit.

D.Q.Ş. Die quo fupra.

DT. Duntaxat,

D. Divus.

D.C. Divus Cæfar.

a 3 D.C.A.
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D. C. A. Divus Cæfar Auguftus,

DN. Dominus.

D. P. D. Pius.

D. A. Divus Auguftus,

D. Devotus.

D. V. Devatus Vir.

D. P, Devota Perfona,

B. Damnat.

L. L. Do, Lego.

IT. Decretum,

DF. Defunctus.

LD Defunctus,

DIG. Dignus.

D. I. G. M. Dignus Memoria

D. Q R. De qua re

DVE Duciffimus,

DIE Dilectiffimus,

DFC. Deprecatio.

DT. Dotis tempore.

D. Divus.

Ds. Deus,

DT. Dentur.

B. Damnatus,

D. Q. Denique,

D. BO. De Beneficio,

DMO, DNO, Domino,

DAT, Data,

DOCS. Diocletianus,

DELO, Delatio,

D. I. S9. Decimus Julius Silvanus,

D. Q A. T. Deni Que Auctoritas tua.

DNM. Dominum.

DD. NN. Domini noſtri.

D. P. Decretum Principis

DCRION, Decuriones,

DOPA-



DOPA, Data opera,

D. A. Dictio audiens.

DIA. M. Diviną manu,

DOS, Domus fua,

DAT. Datiano,

DONE. Donationibus,

DFF. Directumfactum, vel potius defunctum.

DBAT, Debuerat,

DCRAT, Decuerat,

D. F. Q. Domi forisque.

D. N. E. Dubium non eft,

D. N. P. Dubitari non eſt.

BBT. Dictum decies.

DELNIS. Decretum Legationis,

D. P. De Periculo,

D. L. De Libello.

D. C. S. De Confilii Sententia,

DN. Damnum.

D9. Damnatus.

D. R. P. De re publica.

DES. De ftatu.

DESI. De ftatu ingenuitatis,

BM. Dummodo,

DECB. Decembres.

D, E, P, Dare, Facere, Præftare.

ET. m, Etiam.

ETNC, Etiam nunc.

Ej9 . Ejus.

E. e. Eft.

EMO. Ejusmodi.

EE. Effe

E,

4
ER.
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ER. Erunt.

EG. Eger, vel Ergo.

EP.epl. Epiſtola.

EP.M. Epiftola mifit.

EN, n. Enim,

EET. Effet.

IDN. Editio.

EEM. Effen .

EAT. Eatur.

EX,, Exiftimo.

EX,. Exiftimatio.

EXPRT. Experientia tua.

ED. Edictalis.

EEL,. Exemplum.

EMA. Emiffa.

ETMD. Et manu divina,

CD. Edictum,

EX,co. Exiftimationi,

EX,CLT. Excellentia tua.

EXS. C. Ex Senatus Confulto.

EXJ. Q ExJure Quiritium.

EV99. Ex communi confenfu,

F. Filius.

F.

FA, Filia.

FFAM. Filiusfamilias,

FF. Fratres.

FA. Femina.

F. C. L. Fraudationis Caufa latitare.

F.R, Finium regundorum.

FFg. Fratris filius.

FL,. Flavius.

F.. Forte.

FR.Forum.



FR. Forum.

FM. Fati munus,

F.M.J. Fati munus implevit.

F.C. Fideicommiffum.

FF. Fecerunt.

FF. Fabricaverunt.

FSR, Fidejuffor.

FV. Fuerit,

FVA. Fubia vel Fulvia.

FO, Fortes.

FV. Fuit, fuerit.

FL. Fidei.

F. Fundus.

FICA. Fiducia.

FOB. Fufionibus.

FE. Factum eft.

FD. Fundum.

FAMA. Familia,

FLCA. Falcidia.

FVAT. Fuerat,

FLAM. Flamina,

FLAV. Flavianus.

FHCD. Familia hercifcunda.

FLAE. Filius familiæ,

FEB. Februarum.

FLP . Flamen perpetuus.

FL. B. Flamen Dialis.

FL. QI. Flamen Quirinalis.

FCTAS. Facultas.

FACTIB. Facultatibus.

G. graa. Gratia.

GR, Gerit.

G.

as G. Gaudium.
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G. Gaudium.

GG. Gefferunt.

GORD. Gordianus,

G. Gajus.

GRANS, Gratianus.

G.VAL. Gajus Valerius ,

G.C. Gajus Cæfar.

G.S. Gravitas.

G. gng. Genus.

G.R. Genus Regum .

G. M. Germannus,

G.F. Germanus frater,

G.Fl. Germanus Filius,

GL. Gloria,

GR. P. Gloria Parentum.

GL. D. Gloria Decus,

GT. Gravitas tua,

GRA. Gratia.

H. Honor,

H. Honeftus.

H. V. Honeſtus Vir.

H.

H.P. HoneftaPerſona, vel honeftus Puer.

H.F. Honeſta Femina.

H.V. Honeſta Vita.

H. L. Honefto Loco.

H.L.N. HoneftoLoco Natus.

it. Hora,

H. Heres,

H.H. Heredes,

HOO, Homo

HOO N9. Homo Honeftus,

H, B. Hora bona, vel Heres bonorum,

H.M
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H.M. HORA MALA, Klein.

H.P. Mors peffima, vel Hereditatis Poffeffio,
•

HI, Hereditario Jure,

HP9. Hic Pofuit,

HF. Hic Fundavit,

HD. Hic Dedicavit,

H.B.V.P, Hereditatis BonorumVe Poffeffio ,

HC, Hac.

HT. Hereditatem ,

HVJ. H9. Hujus,

HVC. Hunc.

HVJM, Hujusmodi.

HONOR, Honorius.

HIVS. Heres inftitutus.

HER. F. Heredem Facio,

H.E.V. Heredem Effe Voluit,

HD. Hereditas divifa.

HERB, Hereditatibus,

HV, Huc.

H.RE. Honefta Recordationis,"

H.M.V. Honeftæ Memoria Vir,

HDNVS. Hadrianus,

I.

1.In,

t.
Inter.

. Interea
,

D. Interdum,

A. Intra.

LL. Inter limitem,

C. Juris Confultus , vel Intra Circulum,"

IT, IntraTempus.

JTC.



G. Gaudium.

GG. Gefferunt.

GORD. Gordianus,

G. Gajus.

GRANS, Gratianus.

G.VAL. Gajus Valerius ,

G. C. Gajus Cæfar.

G. S. Gravitas.

G. gng. Genus.

G.R. GenusRegum.

G. M. Germannus.

G.F. Germanus frater,

G.Fl. Germanus Filius.

GL. Gloria,

GR. P. Gloria Parentum.

GL. D. Gloria Decus,

GT, Gravitas tua,

GRA, Gratia.

H. Honor,

H. Honeftus.

H. V. Honeſtus Vir.

H.

H.P. HoneftaPerſona, vel honeſtus Puer.

H.F. Honefta Femina.

H.V. Honefta Vita.

H. L. Honefto Loco.

H.L.N. HoneftoLoco Natus,

it. Hora,

H. Heres,

H.H. Heredes,

HOO, Homo

HOO N9. Homo Honeftus,

H. B. Hora bona, vel Heres bonorum,

H.M
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H.M. HORA MALA, Klein.

H.P. Mors peffima , vel Hereditatis Poffeffio,

HJ, Hereditario Jure,

HP9. Hic Pofuit,

HF. Hic Fundavit,

HD. Hic Dedicavit,

H.B.V.P. Hereditatis Bonorum Ve Poffeffio,

HC, Hac

HT. Hereditatem,

HVJ. H9. Hujus,

HV C. Hunc.

HVJM, Hujusmodi.

HONOR, Honorius.

HIVS. Heres inftitutus,

HER. F. Heredem Facio.

H. E. V. Heredem Effe Voluit,

H.D. Hereditas divifą.

HERB. Hereditatibus,

HV, Huc.

H. RE. Honefta Recordationis,"

H.M. V. Honeſtæ Memoria Vir,

HDNVS. Hadrianus,

1. In.

+. Inter.

++. Interea,

D. Interdum,

IA. Intra.

1.L. Inter limitem,

I.

J.C. Juris Confultus , vel Intra Circulum,"

IT, IntraTempus,

JTC.



J.T.C. Intra Tempus Conftitutum.

IMP. Imperator.

IMPP. Imperatores.

IMP. CP. Imperator Cæfar.

IMP. A. Imperator Auguſtus.

I. J. In Jure.

I. D. In Domino.

I. PS. In poffeffione.

I.L.S. In loco facro.

J.D.P. Juri Dicundo præeft,

I.L.R. In Loco Religiofo.

I.L. D. In loco divino.

I.L.P. In loco præfenti,

I. P. In publico. In platea.

I, L.A. In loco abſenti.

I, SN, In Senatu.

I. SN. R. In Senatu Romano.

I. Fo. In Foro,

I.F.. CS. In Foro Cæfaris,

I.F.. CS. A. In Foro Cæfaris Auguſti.

I. Fo. P. In Foro pacis.

I. Fo. Tk. In Foro Trajani

I. Fo. N. In Foro Nervæ.

I. Fo. TR. In Foro tranfitorio.

I.Fo.JVL. In Foro Juli.

I...POP,. In ForoPopuli.

I. Fo. B. In Foro Boario.

I.Fo. FLM. In Foro Flaminio.

I.I. Inibi.

IXI. Duodecies.

IXXI, Duodevices.

TG. Igitur.

J. Q. Jure Quiritium
.

JDNE. Jurisdictione,

IB. Inde.

IT. Item.



IT. Item.

JVD. Judicium.

JR. Jure.

+. Iter.

IRM. Interim.

IL. Illuftris.

IDOV. Indulcatio , vel Indulgentia.

IN. mde.

II. Integris.

IIR,, Integri reftitutus.

JVDO. Judicio,

JVDA. Judicia.

JA. Ita.

ITQ. Itaque.

INL.MA.T. Illuftris magnificentia tua.

1, Interjectio vel interdictio,

JVN, Junias.

ILST. Illuftris fublimitas tua.

IEA. Interea.

ID. AA. Idem Augufti.

J. A.R. In aquæductus reftitutionem.

JJ. Jurisjurandi.

JvL. Julias,

JRLAÑUS, Julianus.

K.

K. Kalendæ.

K. JAN. Kalendas Januarias.

K.F. KalendasFebruarias.

K.M. Kalendas Martias,

KAP. Kalendas Aprilis.

K.M.



K.M. Kalendas Majas.

K.JVN. Kalendas Junias.

K.JVL. Kalendas Julias.

K.AG. Kalendas Auguftas.

K. SEPT. Kalendas Septembris.

K. OCT. Kalendas Octobris.

K.NOV. Kalendas Novembris.

K.DEC. Kalendas Decembris.

K. Q. Kalendas.Quintiles.

K.S. Kalendas Sextiles.

K. Kariffime.

KK. Kariffimi.

KD. Kapite deminutus.

KC. Kapite Cenfus.

Ko Kardo.

KM. Kardo maximus,

KAR, Karthago.

K. C. Karthago Civitas,

K. P. Kardo pofitus.

K.F. Kardo finalis.

K. Kaelius,

KA. Kaftra.

KMT. Kælimontanus.

K.P. Kaftra pofuit.

K.DD. Kaftra dedititia.

L.

LG. Legem.

LT. Licet.

LTP,PO. Longi temporis præfcriptio.

L. Lucius.

L.T. Lucius Titius.

L.C. Lucius Cornelius.

1.M. Lucius Murena,

L.Locus
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.Locus.

L.SC. Locus facer.

L.DVI. Locus Divinus.

L.DD. Locus de dititius,

L.R. Locus religiofus.

L. Q.S. Loco quo fupra,

LVD. Ludus.

L.G.D. Legem dedit vel Legatum dedit.

L.G. Legavit.

LVD. AP. Ludi Apollinares.

LP. Libripen.

L.PL. Locus Publicus.

L.VAL. Lucius Valerius,

L. EM. Locus emptus,

L. CESS. Locus ceffitius.

L.M.D. Locus mortuo dedicatus.

L. ADQ. Locus adquifitus,

L.B.P. Locus bene poffeffus.

L.M. P. Locus male poffeffus.

L.I. J. Locus. in Jure.

L.J. Q. LocusJuri Quiritium,

L..ADF. Locus inter Ad fines.

L.IMPL. Loca imperialia.

L.PR. Loca privata.

L.SA.PAL. LocaSacri Palatii.

LIC. Loca incerta.

L.VAL. RF. Lucius, Valerius, Rufus

L.PI. Loca periculofa.

MO Modo.

M

MG, Mancipium.

MT, Mortis tempore,

M. mh. Mihi.

S
MM. Matrimonium.

7

METI.
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METI, F. Manifeſti furti.

M. Marcus.

M. CS. Marcus Cæfar,

MAX. Maximus.

MAX, CS, Maximus Cæfar.

MAX. PONT. Maximus Pontifex,

M. P. VR. POT. Maximus Pontifex Tribunitiæ pote-

ftatis.

Mr. Miles.

MM. Milites.

M.L. Militis locus.

M.AG. Militis ager.

M.. Modo.

MG. Magis,

MAG. Magifter.

MAG. MIL. Magiſter militiæ

MMT. Monumentum,

MMP. Monumentum petit.

MM, ACC. Monumentum accepit.

MM. L. Monumenti loco,

MFI. Mala Fide.

M.FI. P. Male Fidei Poffeffor,

M.H.. MalusHomo,

MF. Maleficus.

Mg. Martius.

M. RF. Martius Rufus.

MIN. Minor.

M. Men.

M.. Mus.

MI, mh. Mihi

MF. Manifeftum .

MS. Moleftus.

MP. Malè pofitus.

MT, Mater.

MVL.



MVL. Mulier

MAMA, Matertera.

MVL.B. Mulieris bona, vel Mulier bonz.

MVL, M. Mulier Mala,

MNF. Manifeftum.

MF. L. Manifeftus locus.

MF, OPP. Manifeftum oppidum.

MF. T. T. Manifeftum territorium.

N.

NJ. Nifi.

NQ. Neque.

N. S. Nifi fi,

N. Nam.

No. Nec.

N. o. Non.

NS. Nofter.

NOB. Nobis.

NOB, P. Nobiliffimus Puer.

N. OP,. Non oportet.

N. P. pnt. Non poffunt.

NLI, nh, Nihil,

NVO. Nihil vero.

NE. Nee, Neceffe eft,

Nc. Nunc.

No. Nofter,

N. Nihil

N. Nam.

N'N', Noftrum,

M. Nifi,

N. M. Non minus,'

N.Nunquam,

N.Q
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NQ. Namque.

Nqm. Nusquam.

N. V. Non vis.

NVV. Non vult.

NOB. G. Nobilis Genere.

NOB. G. N. Nobili Genere Natus.

NOB. F. N. Nobili Familia Natus.

NR. Nero.

N. C. Nero Cæfar.

N. CL. Nero Claudius.

O.

D. Oportet,

OMB9. Omnibus.

OO. Oportuit.

09. Os.

OB. Obriziacum.

OP9. Opus.

OPP.
Oppidum .

OO. Omnino.

OE. Oportere.

O. C. Ope confilio.

O. D. M. Operæ donum munus.

P. Præ.

PP. Peter Propter.

P. R Populus Romanus.

P. Pris.

Po. Pos.

P9. P. Pro.

P.

P. Per



1.Per

PO. pt. Poteft.

PL. Placuit.

PE Peregrinum.

PO. Poftquam .

PS9 . Punt. Poffunt.

P.R. Prætor.

ARO. Populus Romanus.

PRS. Præfes vel Præfens.

R. P. Præfes provinciæ.

P.V. C. Præfes Provinciæ, Vir Clariffimus.

PQ. R. Populusque Romanus.

PKA. Parens Kariffime.

HPri

VG. Privilegium.

S. pont. Poffunt.

Po, Poterit.

PF,Præfectus.

PFL.Patris filius.

PEM, Paterfamilias.

P.P. Propofita.

P. Poft

PC. Poft Confulatum.

P.C. Patres Confcripti.

PAO. Patris actio, vel principalis actio.

PIC. Periculum.

PV. Provincia.

PAT. Patricius.

P.Publius.

PRGL. Peregrinus.

PC. Proconful.

HC. L. Prifca Lex,vel Priſcilatini.

PC. Picaena.

b 2 PIC.
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NQ. Namque.

Nqm. Nusquam.

N. V. Non vis.

NVV. Non vult.

NOB. G. Nobilis Genere.

NOB. G. N. Nobili Genere Natus.

NOB. F. N. Nobili Familia Natus.

NR. Nero.

N. C. Nero Cæfar.

N. CL. Nero Claudius.

⚫ 0.

O. Oportet,

OMB9. Omnibus.

00.
Oportuit.

09. Os.

OB. Obriziacum.

OP9. Opus.

OPP.
Oppidum.

OO. Omnino.

OE. Oportere.

O. C. Öpe confilio.

O. D. M. Opera donum munus.

P. Præ.

PP. PP ter Propter.

P. R Populus Romanus.

P. Pris.

Po. Pos.

P9. P. Pro.

P
.

P. Per
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B. Per

PO. pt. Poteft.

PL. Placuit.

PE.
Peregrinum.

PQ. Poftquam.

PS9. Punt. Poffunt.

P. R. Prætor.

P. RO. Populus Romanus.

PRS. Præfes vel Præfens,

PR. P. Præfes provinciæ.

PP. V. C. Præfes Provinciæ, Vir Clariffimus.

P. Q. R. Populusque Romanus.

P. KA. Parens Kariffime.

PL. Pri.

PVG. Privilegium.

P. S. pont. roffunt.

Po. Poterit.

PF. Præfectus.

PFL. Patris filius.

PEM, Paterfamilias.

P. P. Propofita.

P. Poft

PC. Poft Confulatum.

P. C. Patres Confcripti.

P. AO. Patris actio, vel principalis actio.

PIC. Periculum .

PV. Provincia.

PAT. Patricius.

P.Publius.

PRGI. Peregrinus.

PC. Proconful.

PIC. L. Prifca Lex, vel Priſcilatini.

PIC. Picaena.

b 2
- PIC.
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PIC. ANN. Picæno annonario.

PIC, VRB. Picæno urbicario.

P. V. Præfectus Vrbi.

PP. Præfectus Prætorio.

PF. FIG. Præfectus Vigilum.

PF. ANN. Præfectus Annona.

P.CL. R. Præfectus claffis Ravennatium,

PF. GL,. Præfectus claffis.

P. AEG. Præfectus Ægypti.

P. SYR, Præfectus Syriæ.

P. JVD. Præfectus judex,

P. GAL. Præfectus Galliarum.

P. AF. Præfectus Africæ.

P. AF. P. Præfectus Africæ provinciæ.

P.P.AVG. Perpetuo Augufto.

P.S.T.Q.H. Præcipito fumitoTibiqueHabeto.

Q.

QV,. Quia.

QR,. Quare.

Quas.

27. Quod.

qm. Quam.

Quando & Quoniam.

Quare.

VAM,. Quemadmodum.

Quædam.

Quia

Quis.

QVI. Quamvis.

2. Q9. Quinque.

Q. Qui,

QPP. Quippe,

QB9.



QB9. Quibus.

Q'. Que

Q. Quæ.

29. Quamquam.

Q.s. Quis.

Quem.

qs. Quafi.

Quæftio

Querius.

R. Querius Relius , vel Queres.

Quotiens.

QT. Quantum.

QOT. Quo tempore.

QoMo. qoo, Quomodo.

QO. Quoque.

QoQo. Mo. Quoquo modo.

QA . Qua

QR. Quare.

QAPP. Quapropter.

Q.D.R. Qua de Re.

Q. D. R. G. V. Qua De Re Peto Gravitatem Veftram.

Q.D.R.L. V. QuaDeRe Peto Laudabilitatem Veftram.

QQ. Quur,

QN. Quænam.

Q.D. C. Qua De Cauffa,

QD.C. V. QuaDe Cauffa venit.

QKo. Quæro,

Q.. MG. Quo magis.

Qi. Qui,

QIT. Quintus.

Q19 C9. Quintus Celius.

b 3 Qi.M.
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PIC, ANN. Picæno annonario.

PIC. VRB. Picæno urbicario.

P. V. Præfectus Vrbi.

PP. Præfectus Prætorio.

PF. FIG. Præfectus Vigilum.

PF. ANN. Præfectus Annona,

P. CL. R. Præfectus claffis Ravennatium,

PF. GL,. Præfectus claffis.

P. AEG. Præfectus Ægypti.

P. SYR, Præfectus Syriæ.

P. JVD. Præfectus judex,

P. GAL. Præfectus Galliarum,

P. AF. Præfectus Africæ,

P. AF. P. Præfectus Africæ provinciæ.

P.P.AVG. Perpetuo Augufto.

P.S. T.Q.H. Præcipito fumito Tibique Habeto.

QV,. Quia.

QR, Quare.

Qs. Quas.

1. Quod

Q.

qm. Quam.

Quando & Quoniam.

Quare.

VAM,. Quemadmodum.

Quædam.

Quia,

Quis.

QVI. Quamvis.

2.Q9. Quinque.

Q. Qui

QPP. Quippe,

QB9.



QB9. Quibus.

Que.

Q. Quæ.

2.
Quamquam

,

Q.s. Quis.

Quem
.

Qs. qs. Quafi
.

2. Quæftio
.

Querius
.

Querius Relius , vel Queres.

QT. Quotiens.

QT. Quantum.

QOT. Quo tempore.

QoMo. qoo. Quomodo.

Q0. Quoque.

QeQo. Mo, Quoquo modo.

QA . Qua

QR. Quare.

QAPP. Quapropter.

Q.D.R. Qua de Re,

Q. D. R. G. V. Qua De Re Peto Gravitatem Veftram.

Q.D. R.L. V. QuaDeRe Peto Laudabilitatem Veftram.

QQ. Quur,

QN. Quænam.

Q.D. C. Qua De Cauffa,

Q.D. C. V. QuaDe Cauffa venit.

QKo. Quæro,

Q.. MG. Quo magis.

Qi. Qui.

QIT. Quintus.

Q19 C9. Quintus Celius.

b 3 Qi.M.



Qi. M. Quintus Muraena,

9. R. Quam Rem,

Q. L. Quem locum.

Q.P. T. Quam patriam,

Q. PROV. Quam Provinciam,

Qo. P, Quo etit,

P. Quem. Petit,

R. Quem Rogat,

QADS, Quem Adlerit,

DIC. Quem dicit,

2. V. Quem Vult,

R.

Res,

RT. Refcriptum ,

RPON. Refpondit,

RD. Reddi.

B. Rem.

H. Refpond
it

.

R. Romanus.

R. Roma.

RS, Refponfum.

RG, Recognovi,

REG. Rege,

RE . Recuperatores,

R. C. Romani Cives,

R. Rex,

R. P. Res publica,

R. Pi. Rei privatæ,

RGL. Regulis.

RG.F9. Regis Filius.

RG, FA, Regis Falia,

R.D.Re-
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R.D, Regis Domus vel Domum,

RA, Roma,

RAV, Ravenna, í

S.

SD. Secundam,

SC. 7. Secuti,

S. Senatus.

S. C. Senatus Confultum,

ST. Sentea, Sententia,

SV, Sive.

SN. Sine.

~

SN, A. Senatoris auctoritate,

S. St. Sunt.

s. fupra.

S9. d. fed,

SA. Sentea, Sententia.

D. Sententia dedit.

SB. Sententiam dixit.

S. F. Satis fecit, vel Sacris faciundis .

SFT. Satisfactum,

SS. Sectis,

S. St. Sunt,

SND. Sine dubio,

SCL, fc. Scilicet.

SNP. Sine periculo.

SN. P. M. Sine Periculo mortis,

SIGN, Signum,

SS. Supra fcriptus.

SPM, Supra memoratus.

SCS . Sanctus,

b 4
SCA.
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SCA. Sancta.

SC.MM. Sanctæ Memoriæ.

SPD. Supradictus.

SCD. Secundum.

ST. Statutum.

ST.TP. Statutum tempus.

S.D. Statutum diem.

ST.SN. Statutum Senatum.

S.P.Q.R. SenatusqueRomanus,

SCL. Sacræ largitiones.

SCL. CM. Sacrarum Largitionum Comes.

ST.P. Stadium pofuit.

ST. DD. Stadium dedicavit.

T.

TR. Trans.

TM. tn. Tamen,

TMRAC. Transactio.

TR. Ter.

TR. P. Tribunitia poteftas.

TAB. Tabula.

T. Ton.

T. Tum.

TMT. Teftamentum,

TIT. Teftamenti.

To. T. Teftamento.

Tc. Tunc,

T,. Tur.

TBM, Tabula Matrimoniales.

T. Tunc.

'To. Tanro.

T. Ter.

F. Trans.

T. P.



T.P. Tempus.

TP. B. Tempus bonum.

TiB. Tribunus.

TR.PL. Tribunus Plebis.

TBC. Tribunitiæ,

T. Tullius.

T.B. Tiberius.

TIB. CS. Tiberius Cæfar.

TIB.CL. Tiberius Claudius.

Ti. Tri.

TM. Terminus.

TMP. Terminum pofuit.

TM. DD. Terminum dedicavit.

TIBI, Tiberii.

TIB.R. TiberiiRoma.

FM. Termæ.

TM.DD. Termæ dedicatæ.

T. Tern.

TB. Tibi,

TB.D.F.M. Tibi dulci filio meo,

TB.D.F. Tibi dulci filio.

TB.D.F.M.AOPT, Tibi dulci filio meo adoptivo.

TRAJ. Trajanus.

V.1. Vel.

VVT. Velut.

VVI. Veluti.

Vo.v. Vero.

V. F. Ufumfructum.

V.C. Ufucapio.

VB. Verba.

V.

bs VV. Ve-
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VV, Velent.

V. ET.

V.G. Verbi gratia.

VRB. Urbis,

V. P. Vir Perfectiffimus,

VIR. Virgo.

VIR. V. Virgo Veſtalis ,

y. Veftes.

ESP. Vefpafianus,

VESP, CS. Vefpafianus Cæfar.

VAL. Valerius,

VAL, CS. Valerius Cæfar.

V.MUN, Vias munivit.

Exiftimavit,

Exiftimatio,

X.

Xenodochus.

Decies.

Y.

YMN. Hymnum.

Z.

T
ZEN, Zenobius.

Notæ



Notæ,

Oder Merckzeichen/ so von den

Rechts-Gelehrten und andern Scriptori-

busnochheut zuTag inihrenBüchern und

Schrifften zu finden.

A. id. Auguftus, vel Aulus it. Affirmatur, Altor,

a. pro aut, autem.

A. U, C. Anno urbis condita.

A. C. Anno Chrifti,

A. O. R. Anno Orbis redemti,

An. Anno,

A. P. U. C. Anno poft urbem conditam,

A. M. Anno Mundi,

Ed. Cur. Edilis curulis.

Ed. P. Edilis plebis.

Art, Articulus,

B. L. Benevolus Lector,

b. m, Beatæ memoriæ,

B. V. Bene vale,

C. Centum .

Cal. Calenda

Cl. Claudius it, Clariffimus,

Codd. Codices,

Conf. Gonful,

Cofs, Confules,

C. P, C. Comes Palatinus Cæfareus .

D. Quingenti. It. Divus vel Doctor. Digefta,

D. D. D. do, dico, dedico,

dd, Dedit.

d. de.

Dict, Dictator,

D. M.



D.M. Diis manibus.

Dnd. Doctorandus.

Dn. Dominus.

D. T. O. M. Deo ter optimo maximo.

E. ergo.

e. g. Exempli gratia.

El. Elector.

Ep.Epifcopus. It. Epiftola,

Etc. & cætera.

Exc. Exceptio.

F. Fabius It, Filius.

Fr. Frater.

F.F. Fratres. It. fieri fecit.

ff. Digeftæ vel Pandecta.

Gr. Gratiæ. It. græce.

h. Hic.

h.e. hoc eft.

H. L. Q. C. Horis locoque confuetis.

h. 1. hoc loco.

h. t. hoc titulo.

H. S. Seftertius.

I. unum fignificat. It. Inſtitutiones.

Id. Idem vel Idus.

i. e. id eft.

J. J. Jefu juva.

Inf. Infertum.

Inft. Inftitutiones.

I. N. D. In nomine Domini,

I. R. Imperium Romanum.

Impp. Imperatores.

It. Item .

Jun. Junior.

J. U. C. Juris Utriusque Candidatus vel Cultor.

J. U. D. Juris Utriusque Doctor,

Kal, Calendæ.

L. Quinquaginta defignat,

LL.Lin-



LL, Lingua Latina vel Leges,

LL. XII. Tabb, Leges duodecim tabularum ,

L. B. Liber Baro,

L. M. Q. Lubens meritoque,

L. S. Locus figilli.

M. Mille fignificat.

m.m. Manu mea,

mpr. manu propria.

ml. Manufcriptum.

N. negatur vel Nota, Novella,

n, enim.

NB, nota bene,

nim, nimirum.

Non. Nona.

Nov. Novella.

np. nempe,

N. P. C. Notarius publicus Cæfareus.

O. omne.

Obj. Objectio,

Op. Opponitur.

P. Papa. Pater. Publicus.

P. M. Pontifex Maximus.

P.P. Profeffor publicus, It, publicatum publicè.

§. Paragraphum,

It. perpetuum.

. Pandecta.

p.m.piæ memoriæ.

Pr. Pridie, vel Princeps.

P. R. Populus Romanus.

P.S. Poft fcriptum.

Q.Quæftor, vel Quæritur..

qu. quoniam vel quando.

Qq. Quæftores, vel quæftiones.

Q.D. B.V. QuodDeusbene vertat.

ql. quafi.

!

K. Re-



K. Recipe velRefpondetur. Reverendus, Reus.

Rp. Respublica.

R. I. Romanum Imperium.

R. E. Romana Ecclefia.

S. D. falutem dicit.

S. five.

Sc. fcilicet.

Seq. fequens.

Sen. Senior.

S.P.Q.R. Senatus populus que Romanus.

S. S. Sacro fancto. It. Spiritus fanctus.

S. T. Salvo titulo.

Tr. P. Tribunus plebis.

tn. tamen.

V. quinque notat. It. Videatur.

v. vero.

v. g. verbi gratia.

V. c. verbi caufa.

V. Cl. Vir. Clariffimus.

VV. CC. Viri confulares.

Ux. uxor.

X. Decem fignificat,



AB IAb

.كلمكلمكلمكلمكلمكلمكلم*ىلعكلمكلمكلمنمكلمكلمكلمنمكلمىلعكمنمك

АндроннойVon/vor/itemafecretis ein Secretarius , a Cubiculo

ein Cammerer/ Cammerherz / a Capite vom Anfang/L..

19.§. 1.ff. de negot. geftis.

Abaces ,schlechte Gefäſſe , in welchen kostbahreWahren

pflegen aufgehebtzu werden. L. 100.§. 3. de Legat, III.

Abacus,ein Rechen Tisch/oder auch eineArt Schrancks/

darauf die filbernen und güldenen Gefässe gesegt wure

den/ein Credenz-Tisch.

Abalienare, was unser war in eines andern Gewalt brins

gen.L. 6-.ff.V.S.

Abalienandi Jus, oder das Veråufferungs- Recht/ wel-

chesdavonhandelt/ob und aufwasÄrt einemKönige odez

Regentenerlaubt sey/ etwas von dem Reich zu veralic,

niren /wenn ein Gesek oder Pactum vorhanden/so alle

Verdufferung verbietet.

Abamita des Uranherrn Schwester. L. 3. ff.de gradib.

Abbas, ein Abbt/ it. Vorsteher eines Closters.

Abbas , ein Abbt/ wird derjenige genennet/ so dem Clos

ſter vorsteht,oder/ Abbates principum ordini ftricti, ſind

die in einer Gesellschafft oder Closter unter denenMüns

chen/dieHerrschafft haben/und der Münche VåtterAr-

chimandritæ gleichsamsind. Essind auch verschiedene in

unsermTeutschland/welchedenen Fürsten zugezehlet wers

ben/dahezo sie auchGefürftereAebbreund zwaz um deßs

willen genennet werden / weil sie Fürstt. Jura und Re-

galia geniessen/ und alle Actus , die zur Territorial-Juris-

diction gehörig / exerciren können ; in der Cammer Ges

richts- Ordnung werden sie unterdem Wort Fürsten,

maffigeverstanden/fie haben inBriefen denTitul/von

GOttes Gnaden,

A Abbas



K. Recipe vel Refpondetur. Reverendus, Reus.

Rp. Respublica.

R. I. Romanum Imperium.

R. F. Romana Ecclefia.

S. D. falutem dicit.

S. five.

Sc. fcilicet.

Seq.fequens.

Sen. Senior.

S.P.Q.R. Senatus populus que Romanus.

S. S. Sacro fancto. It. Spiritus fanctus.

S. T. Salvo titulo.

Tr. P. Tribunus plebis.

tn. tamen.

V. quinque notat. It. Videatur.

V. vero.

v. g. verbi gratia.

V. c. verbi caufa.

V. Cl. Vir. Clariffimus.

VV. CC. Viri confulares.

Ux. uxor.

X. Decem fignificat,

•
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AxonVon/vor/itemafecretis ein Secretarius , a Cubiculo

ein Cammerer/ Cammerher? / a CapitevomAnfang/L..

19. §. 1.ff. de negot.geftis.

Abaces ,schlechte Gefäffe , in welchen kostbahreWahren

pflegen aufgehebtzu werden. L. 100.§. 3. de Legat. III.

Abacus,einRechen - Tisch/oder auch eineArt Schrancks/

darauf die filbernen und güldenen Gefässe gesezt wurs

ben/ein Credenz-Tisch.

Abalienare, was unser war in eines andern Gewalt brins

gen. L.6-.ff. V.S.

Abalienandi Jus, oder das Veråufferungs- Recht/ wel-

ches davon handelt/ob und aufwasÄrt einemKönige odez

Regentenerlaubt sey/ etwas von dem Reich zu veralie-

niren / wenn ein Gesek oder Pactum vorhanden/so alle

Verdufferung verbietet.

Abamita des Uranherrn Schwester. L. 3. ff.de gradib.

Abbas, einAbbt/it. Vorsteher eines Closters.

Abbas , ein Abbt/wird derjenige genennet / so dem Cloì

fter vorsteht/oder/ Abbates principum ordini ſtricti, ſind

die in einer Gesellschafft oderCloster unter denenMün¹

chen/dieHerrschafft haben/ und der Münche VåtterAr-

chimandritæ gleichſamſind. Essind auch verschiedene in

unsermTeutschland/welche denen Fürsten zugezehlet wers

den/dahezo sie auchGefürftereAebbreund zważumdeßs

willen genennet werden / weil sie Fürstl. Jura und Re-

galia genieſſen/ und alleActus , die zur Territorial-Juris-

diction gehörig / exerciren können ; in der Cammer Ges

richts - Ordnung werden sie unter dem Wort Fürstens

maffigeverstanden/fie haben inBriefen denTitul/von

GOttes Gnaden,

A Abbas
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Abbas , Vor- Abbt/ wird bey den Dominicanern gesagt

Prior, bey den Franciſcanern Guardianus, bey denTrini-

tariis Miniſter, Bart. Cartagena in Expofit.tit.juris Can.

deftatuMonach. Obferv. 1.

Abbas, derenfind etliche Majores, welches Prælaten find

so eine höhere Sorg und Dignitåt haben ; etliche infe-

riores , die denen Majoribus unterworffen find/ ob sie

gleichauch Prælaten/ die ein Closter und Würde haben

somangelt ihnendochdievollkommene Adminiſtration,wan

gedachteMajoresindemCloster find. Manche sind auch

Denen Majoribus Abbatibus unterworffen in Ansehung

der Einsetzung / Entsegung und Viſitation , im übrigen

abersind siefrey. Endlich gibt es auchAebbte allein dem.

Nahmennach /ohne eines Abbts Würde zu haben.

Abbatiffa, eine Aebbtiffin it. Vorsteherin eines Closters.

Abdicare , abschaffen/verwerffen/ absehen/ aufkünden

ablegen/begeben; als : abdicare fe Magiftratu sich seines

Ambts begeben / seinAmt vor der Zeit auffünden. L.

obligat, 20. ff. de. Offic. Præfidii L. ult. C. de Defenf.

civit. L. 2. §. 13.ff. de O. J. abdicare ſe tutela, die Vors

mundschafft ablegen/ abdicare ſe hereditate , der Erba

schafft sichbegeben.

Abdicatio , die Abkündigung / Aufkündigung / Abfa-

gung eines Amts : it. die Abkündigung aller våtterlichen

Treue; die Ausstoffung eines Kinds mit der Enterbung

aller våtterlichen Güter ; Diese Art der Abdication war

bey den Römern sehr bekandt/ daß wann ein Sohn den

Vatter nicht wollte gehorsamen/ oder wann er ihm eis

ne unerträgliche Schmachhat angethan/er selbigen nicht

mehr vor dem Seinigen gehalten/aus dem Haus ges

stoffen, und nach dem Tod des Vatters kunte er nicht

Erb fenn; Tabor ad C. J. A. de lib. &pofth. th. in fin.

Dieser übleModus aber ist abgeschaffet worden ;durc

den L. 6. C. de Patr. poteft. Ferner wird es genom

menfür die Auffassung einer Lehen.

Accef



Ab
3*

Ab

Abeffe, nicht daseyn/ nichtzugegen seyn / nicht wissen wo

man ſich aufhält ; auch braucht mans von dieſen Dins

gen/die nicht inder Welt zu finden. L. 13. §. 3.de V.S.

Abexecutione, von der gerichtlichen Hülff, nemlich den

Proceff anfangen. z . E. Wann einer beym Kopff ges

nommen wird ehe er iſt citirt worden , oder so einem

Pfand ausgetragen wird/ehe er condemnirtworden.

Abjecta , werden genennet diejenigen Sachen / welche

bey Feuers Brunsten aus den Häusern geworffen wer

den / um felbige zufalviren. L.falfus §. qui alienum ff.

■ de furt.

Abjecta perfona , eine geringe verachtete Person / ein un

ehrlicher Mann. L. fed etfi unius. §. interdum, verf. ut

puta ff. de injur.

Abigeatus , der Vieh- Diebstahl. L. 2. ff. de Abigeis

und wird dieses Laster erst begangen bey den kleinen

Vieh/ als Schaafen /Schweinen/ Geiffen 2c. Wann

eine ganze Heerde miteinander (so zum wenigsten aus

zehen Schaafen oder 4. bis 5. Schweinen bestehet/per

L.ult. pr. ibique Gloff.ff. de Abigeis)weggetrieben wird.

per L.16.§.7.ff. de poenis. L. 1.§.1.ff.de Abigeis. Gæddæ

adL. 235. de V.S. Da hingegen / wann nur ein einiges

Stück von dergleichen Vich entwendet wird ſolches

1 für ein schlechten Diebstahl gehalten / dd. LL, bey dent

groffen Vieh aber als bey denen Pferden Ochsen/

Kühen 2c. kan dieses Laster auch nur bey einem Stück

begangen werden. Jod. Damhoud. Prax, Crim. c. 113.

. n. I. Anton. Gomez. de delict. c. 5. 1.13.

1

I Abigeus ein Vieh Dieb ist / der aus einem bösen Bes

trug L.. S.4.ff. de Abig.von einer Heerd/Hauffen/oder

aus einem Stall / oder auch von der Wayd/ ein Pferd

oder einenOchsen/ zwey Maul-Esel/ 4.oder r.Schwein/

oder 10. Schaaf hinweg treibet : Wann der Diebſtal

unter dieser Zahl geschiehet, wird der Entführer mehr

vor einen Dieb/ als Vieh- Dieb gehalten. L. 1. §. 1.1,

ult. pr. ff. d. 1. L. 16. §.7.ff. depoen. und wird hauptsächs

2 lich



Ab Ab

lichzum Vieh-Diebstall erfordert, daß das Vieh von der

Heerde / Wayde/ Stall oder Hauffen weggetrieben

werde ; Ubrigens wennjemand einen Ochsen/der sich von

derHeerdeverlohren / wegtriebe/ wird er nicht Abigeus

fondern Fur genennet. d. 1. §. i . add. Dn. Carpz. prax.

Crim. p. 2. q. 86. n. 29.&Dd. ad ff. de abigeis.

Abigeus, ein Vieh- Dieb/ der das Vieh hinweg treibt.

L. 1.§. 1. ff. c. tit. Crufius de incendiis. p. 3. 27. n. 47.

Nov. 22. L. 16.§. quantitas ff. de pactis.

Abjicere,wegwerfenaut.quibusmod.nat.effic.leg.s.fic igi-

tur. alsoscheinet/abjicere rem, die Sachewegzuwerffen/

wannichs/vor ein gering Geld zuverkauffen/gezwungen

worden/L. itaut omnesfumff. Mandati,

•

Ab inteftato , ohneTestament / oder da kein legter Will/

Vermächtnus vorhanden/fc. sterben : Also sage ich der

iſt heres abinteftato. Der ist der nechste Erb. Inftit. de

hered. ab inteft.def.

Abinteftato,b.i.er fuccedirtab inteftato.

Abire âfocietate, von der Geſellſchafft abweichen. L. fi

conveneritff. pro focio.

Abjudicare heist / wann auf vorhergehende Erkanntnus

von dem Richter gesprochen wird / daß jemand eine

Sachenicht zustehe oder zugehöre, deme istentgegen das

Wortlein adjudicare, wann der Richter erkennet/ daß

jemand eine Sache zugehöre.

Abjurare , wird eigentlich gebraucht / wann man eine

Sachmit einem Meineyd verläugnet, Abjurare hærefin ,

fich einerKeterey loßfagen.

Abjuratio die Abschwörung / rei creditæ , die Endliche

Verläugnung eines geliehenen Geldes.

Ablaß/Indulgentien : alsoheiffetman diejenigeLoßlaffung

vonder Strafeder Sünden/ welche die RömischeKir

che ihren Glaubens - Genossen ertheilet/weil sie glaubt,

daßnachgeschehenerVergebung derSünden/dochderos

felben Strafe nicht gånglich erlaffen seye.

Ablegatus , gallicè Envoyé , ein Abgesandter / welcher

zwar



Ab Ab

/

zwar mit Creditiven zu einem Obern oder Gleichen

geschickt, und denen Credential - Briefen inſerirt wird/

daß man ihmeüberseinem Vortrage/Glaubenzustellen/

und mit ihm tractiren solle ; es mangelt aber der Chara-

cterrepræfentatitius, ob sieschon sonstauch gleichenGlaus

ben/ als die Gesandten verdienen und ihrer Principal

wegen inviolabel seyn. Und werden solche Envoyés ges

meiniglich von Fürsten und Potentaten gebraucht/wann

man befürchtet / daß es wegen der Præcedenz oder des

Ceremoniels Difputen geben möchte / welchen Falls

der Envoyé seinen Principal weniger Schaden verurs

ſachet / als der Ambaffideur.Rhez. Inft. J. P. L. 2. c. 23.

§. 2. Muller, de Princ. Germ. Legationibus c. 1. n. 4.

leq..

Abnoctare, eine ganze Nacht anderwerts bleiben. L. 15.

ff.de offic. præfid.

Aboliren/heist aufheben, gånßlich abschaffen : daheroheiss

fen abolirte Gesege diejenigen / so in vorigenZeiten zwar

in Gebrauch gewesen/nachgehends aber ihreKrafftvers

lohren und weiter nicht gelten.

Abolitio, in sonderbahremVerstande / eine Begnädig

ung des Landes- Herren / wegen eines Verbrechens /

oder die Loßsprechung von einemschwehrenLaster/ daß

darüber nicht weiter darff inquiriret werden ; ingleichen

die gängliche Abschaffung eines Dinges.

Abolitio legitima , die Austhilgung so rechtlich geschicht

aufkeines Menschen Begehren/ohne Decret des Fürsten

oder der ordentlichen Obrigkeit. L. 10. ff. ad SCtum

Turpillianum. Als soder Verkläger oder Verklagte in

solcher währenden Handlung mit Tod abgehet / oder

sonst durch eine fürfallende Ursach , ohne seine Schuld

verhindert wird/ daß er seine Verklagungnicht hat mås

#gencontinuiren.

Abolitio publicaf. generalis,die allgemeineAuslöschung/

welchegeschicht durchdenFürsten/ umvielerley Ursachen

willen; als/soihm etwann ein Pring gebohren ; oder so

A 3
er
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er etwann einen SiegwiderseineFeinde erhalten/Frie

den oder Bündnus aufgerichtet 2c. damit sich also jeders

mann mit ihm freuenmöge. L. s. ff. ad SCtum Turpil

lianum. L. 3. C. deEpifc. aud.L.1 . &L. 2. de abol.crim.

Abolitio fpecialis f.privata, die besondere Auslöschung des

Verbrechens ist / welche geschicht/wann der Verkläger-

vom Fürsten / Richter bittet die Loßsprechung nach

rbemzuvorder Richter die Sache erkannt/und gesehen

auchderAnklåger gestanden/ daß er aus Frithum/ Ver

wegenheit oder Zorn angeklagt håtte/ damit ernur sei

neundseinerFreunde angethane injurie defendirte, L. 2

C.deabolit.

Abominari, einen Abscheu haben/ ist bey denen Jurister

eine Formula damit sie etwas Widerwärtiges depreci

ren/ als quod ego abominor , dafür GOtt behütei

wolle. L. 85. ff. de hæred. inftituend.

Abortivus Filius , ein Sohn der vor der rechtmäſſiges

Zeit ist zur Welt gebohrenworden.

Abortumprocurare , mitArgney Mitteln zc. dieFruch

vor der Zeit abtreiben.

Abrogare legem , wird nur gebraucht/wann ein Gese

gang aufgehebt oder abgeschafft wird/ fo es aber nu

zum Theil aufgehebt worden / wird ſolches derogiret

Ulpian. in Inftitut. Tit. 1 .

AbrogataLex, ein abgeschafft Gesek.

Abrogatio legis, die Abschaffung desGeseges/Aufhebung

ist ein Actus dadurch die Öbrigkeit/welcher dieMach

Gesekzu geben zukommt/ ein gemachtes Geseß aufhebt.

Abruptumlucrum, heistein intercipirter Gewinn.L.1.§.3

ff. quar. rerum actio nondatur..

Abfcife oder Abfciffe heist beständig / eben/juft , non ab

fciffe tres teftes requiruntur , es werden eben nich

just 3. Zeugen erfordert.

Abfciffa fpes, die verlohrne Hoffnung. L.35.ff.deEvict.

Abschieds , Audieng / heiffet/wenn ein Gesandter ai

einen
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einem Hofe vondemjenigen Pringen oder Republicque ,

anwelche er von seinem Principaln geschicket worden 4

nach verrichteter Expedition folennen Abschied nim

met/ und sich hierauf zur Abreisefertig machet.

Ablens, abwesend/ einer der nicht da ist/der nicht zugegen

ist/den man nicht weiß wo ersich aufhält. L.fi itapater

To.ff.deR.N. auch derjenigewird vor einem Abwesenden

gehalten/ der nicht in denjenigen Ort anzutreffen / wo

man ihn verlangt . L. 199. ff. de V.S.L. 5. & 6. ff. de pro-

cur. L. 4. §. Prætor. ff. de dam. infect. L. non tantum

51.5.5.ff. defideicommifs. libert. Item, der auffer der

Landschafft sichbefindet. L. fin. §. ult C. de bonis Auth.

jud. poff. L. fin. C. de long. temp. præfcript. it. der nicht

leicht zu finden ist. Auth, præfente C. de fidejuff. Auch

wird ferner abfens genennet / der nicht zu Haus

ift. L. de Pupillo 5. ff.de Nov. oper. nunc. wiederum/

derim Krieg sich aufhält. L. fi Maritus ff. de Adult. Aliso

fagt man auch voneinem derseiner Vernunfftberaube

ist/ daß er nicht daheim. L. 2. §.p. ff. de J. Codicill. L.

124. ff. d.R. J.L. 17. §. filiofam. 11.ff.de Injur. it. scheis

neteben/als wenn nicht zugegen wäre/der/welcher nicht

höret/ und taub iſt. L. 1. ff. d. V. O. it. diejenige, die

aufvorhergehende Ladungim Gericht nicht erschienen.

L.6.5.3.ff.deconfeff. Abfentes tanquampræfentes pro-

duciren/wird von denen Zeugen gesagt/ fie vorstellen/

als wennsie zugegen wären.

Abfentare , davon gehen/ sich aus dem Staub machen

wegschleichen/ it. eines Dings sich enthalten; also wird

auch gesagt: Ich hab mich abfentirt / bin nicht darbey

gewesen.

Abfentia , die Abwesenheit/ das Abwesen.

Abfentia extraordinaria , die aufferordentliche Abwesens

heit/danehmlich einer nicht ist/wo er dochsonst allezeit

zu finden gewesen. L.7. C. de Incol.

Abfentia ficta , eine erdichtete Abwesenheit/ da zwar eis

A 4 ner
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ner zugegen ist/ aber darfür gehalten wird/als wenn er

nicht zugegen wäre. L. 124. §. 1. deR. J. L. 2. §. 3. de

jure Codicill.L.17.§.11.de Injur.L.26.de Čaptiv. & Poſt-

lim. L. 1. ff. de V.O.

I.

Abfentia legitimæ caufæ, rechtmäffige Ursachen des nicht

Erscheinens wegen im Gericht/sind 1.) Wannder ans

geraumteTermin so kurt/ daß zu erscheinen unmöglich).

L. 1. fi quis caut, in jud. fift. fact. 2.) Wann die

Sträffenzum Gericht zu reisen aller Orten wegen der

hin und wieder streiffenden Partheyensehr unsicher, als

fo/ daß weder die reisenden Personen / noch die Acta

und Documenta unverlegt fortkommen können. 3.)

Wann das Waffer der Orten herum/wegen des steten

oder noch währenden Regen / dermassen sich ergoffent

und angelauffen / daß kein Mensch ohne Leibs-und Les

bens - Gefahr nicht fortkommen kan. L. 3. cit. tit. 4.

4) Wann die Pest an diesem Ort wo er wohnt oder

hincitirtwird. 5.) Wann ihm daselbst die Stadt vers

botten/ und er also ohne Verlegung seines Gewissens/

daselbst nicht erscheinen kan. L. 4. eod. tit. 6.)Want

eranden Ort, wohin er citirt worden/wåre einer Miss

sethat unschuldig beschuldiget worden/ und sich also bes

fürchten muß so er erschiene/man ihn arreſtiren würde.

7.)Wann ihm einegrosse Umpäßlichkeit zustiesse. L. 2.

S. 3. d. t. Wann ihm jemand gestorben, und ers muß

begraben lassen. L.4.§. 2. ff. d. t.

Abfentia neceffaria indifferens , eine nicht unterschiedene

nothwendigeAbwesenheit ; dergleichenist : Wannjemand

von den Straffenraubern aufgehalten wird/daß er nicht

kommenfan. L.9.prin. vid.L. 2. §. 1. 3. L. 38. §. 1. Ex

quibus caufis major XXV. ann.

Abfentia neceffaria laudabilis, eine nothwendige/ lobens

würdigeAbwesenheit/da einer in gewiſſen lobenswürdi-

gen Verrichtungen ist weggeschickt worden. e. g. eine

folche Abwesenheit ist der Abgesandten/ der Soldaten/

it, aller dererdiedes gemeinenWesens wegengeschiehet.
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L.7.8.33 . &feq.45. v. 36.42 . ff. Ex quibus caufis ma-

jorXXV. ann.

Abfentia neceffaria vituperabilis , eine scheltenswürdige

nothwendige Abwesenheit ; dergleichen ist derer, die da

wegen eines Verbrechens entweder in das Gefängnus

geworffen werden, oder aus der Stadt- Gebiet sich

müſſen wegmachen. L. 9. pr. 2.6.§. 1. ff. Ex quib. cauf.

major. 5.ann.

Abfentia Reipublicæ caufa, die Abwesenheit so des ges

meinenBestens wegen geschiehet.

Abfentia vituperabilis , eine scheltenswürdige Abwesen.

heit/s. E.Wann einer nach geschehenerLadung nicht im

Gericht erscheinet , sondern aufsen bleibt. L. 2. §. 8. fi

quis caut.injud.

Abfentia voluntaria laudabilis , eine freywillige lobens

würdige Abwesenheit. e. g. Wann ein Student sich

aufdie Univerſitåt begiebt.L.28. pr. h.t.junct.Auth, ha-

bita C. ne filius pro patre.

Abfolvere, loß machen / loß sprechen/ von der Anklag

entledigen/loßzehlen. L. 14. §. 1.jud, folv. L. fi in re 19.

pr. ff. de nox, Act, abfolvere creditorem , den Gläubis

ger ausrichten/ ablegen/loßzehlen/ L. 37. ff. de Ufuris.

abfolvere pignus. Das Pfand einlöfen / ledigen, frey

machen.

Abfolverepignus , das Pfand lösen.

Abfolute, ausgemacht.

Abfolutio â juramento ad effectum agendi , die Loßzeh,

lungvon der gethanen Urphed / d. i. Wann einemseine

gegebeneUrphet/gegen demHerrn/soihm also beurphes

det hat / relaxiret wird/ damit er sich gegen selbigen

Richter Rechtens gebrauchen möge.

Abfolutus, a, um, vollkömmlich / durchaus vollkommen

frey.Aut.deMand. princ. §. fedneq;

Abftentio , wird genennt die Unterlassungder Erbschafft/

welche nach dem Jure Prætorio, von den nothwendigen

Erben (àfuohærede) der zumErben eingesegt worden/

A 5 aber
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aber nicht Erbeſeyn will/geschicht / § . 2. 5. Inftit . de he-

red. petit. qualit. & different, L. 12. C. de acquirend.

vel omitt, hæredit.

Abſtentus wird genennet/ der von der våtterlichen Erbe

schafft absteht. L.pen. §. fin. ff. utin poff,legat, der durch

das Ansehen und Gewalt des Vormunders ist von der

Erbschafft die er angetretten/ wieder zuruck gezogen

worden. L. pen, de Aut, tut.

Abftinens. Der mit den Seinigen zu frieden/ und sich

vach andererLeuthe Sachen nicht söhnet.

Abftinere, enthalten/nicht thun/ nicht vorgreiffen. L. de

pupillo §. qui nuntiat, ff. de nov. oper, nunt, abftinere

Te hereditate , fich der Erbschafft entschlagen.

Abfumere, vernußen/ verbrauchen/ gänglich vertreiben/

verzehren/ aufreiben. Abfumere fructus , die Früchte

verzehren. L. 77. §. filia ff. de legat. 2. L. 38. ff. de Jure

Fifci. Arbores igne abfumptæ. Bäume die vom Feuer

verzehret werden. L. 57.ff. de contrah, emt.

Abfumtio , die Verzehrung. Ulp. L. 5. §. 1. ff. de Ufufr.

earum rerum ,

Abfurdum , das ohne raiſon oder wider die Vernunfft

laufft/ und von allen verlachet wird. L. nam abfurdum

ff. de bon, liber.

Abt/Abbas , ist eine vornehme geistliche Person in der

CatholischenKirche/ die entweder aufLebens- Zeit die

Regierung über ein Closter hat/oder nur denTitulals

Abt/ ohneBenennung eines gewissen Closters führet.

Es gibt auch gefürstere Aebte / als die zu Fulda,

Kempten/ Berchtolsgaden / Corvey 2c. Theils wer

den auch infulati Abbates genennet/ weil sie die Inful.

oder Bischoffs,Müße /über ihrenWappenundsonst ges

brauchen dürffen / auch den Bischöffen sehr nahe kom-

men : andere aber, die solche Prærogativen nicht haben/

Find in geringern Ansehen. Man findet auch an einigen

ProteftantischenOrthen/ als in Würtemberg /Magdes

burg
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burg/und in Braunschweigischen/ Aebte/ welche Lan-

des Ståndte sind und eine gewiſſe Anzahl Studenten/

die man Conventualn nennet/unter sich haben.

Abtey also nennet man ein Closter / deffen Obrister

oder Oberste ein Abt oder eine Aebtiffin ist / und den

Ordens-Personen darinnen vorstehet.

Abundans , überflüffig / unnöthig. Ex abundanti , zum

Überfluß.

Abufio , der Mißbrauch it. die Abnußung / Verzeh

Abufus , rung. L. 2. §. iterumfijuravero ff. de jurejur.

Abufus, wird auch bißweilen für den rechten Gebrauch

genommen/daher im Jure Canonico allezeit ein anders

Wort dazu geseztwird/als abuti nequiter, cap . fedes X.

de Refcript. perniciofus abufus cap perniciofus, X. de

celebr, miff dochwann es bloßstehet wird es insgemein

böß genommen.

Abuti , eine Sach zu einem andern Gebrauch anwenden

als man soll. Es heist auch durch denGebrauch con-

fumiren.

Abuti , übel gebrauchen. L. plenum 12.§. 1. ff. de Ulu &

habitat. L.ficumDotem §.fi autemin fæviffimo ff, folut.

matr.

Abzugs Geld oder Flachsteuer / ist ein gewiffes

Geld/welches derjenige erlegen muß/fo unter frembden

Gerichten einige Erbschafft empfångt / oder sich auffer-

halb Landes an einem solchen Ort begiebt / da dieses

Recht imGebrauch ist/und wird von 100. ein gewieses

gefordert/ welches an etlichen Orthen der 10. anders

wo auch der fünffte Pfenning ist.

Ac.und/L.4. ff. de Cuftod, reorum. L,nullus C.de fum.

Trinit, gleichwie S. Itaque v. exhoc. Inftit, quib, non

eft permiſs, fac, teſt,

Accenfi , waren Bediente in den Römischen Gerichten/

so die Beklagten vorladen / sonsten aber auch diejnie

ge
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ge/sodaselbstzuviel redeten/ still schweigen heissen musten.

Acceptafententia', ein angenommen/angenehmes Urtheil.

Acceptans,derjenige/der anderwärtsdenWechsel annimt.

Acceptatio juramenti , die Annehmung des Eydes ist/

wann man nehmlich sich in gewieffer Zeit zu Ablegung des

zugeschobenen Endes anerbiethet undzugleich bittet/ daß

der Gegentheil darzu citiret werde; daraufsodann ein

gewiffer Terminus ad jurandum angesegt wird, in wel

chem/wannnunbeyde nicht erschienen/wird der termi-

nusprocircumducto gehalten/ undmuß dahero derjenis

ge/ deme anAusmachung der Sache gelegen/aufseine

Kosten/ einen andern Termin extrahiren /wann aber

nur einer erscheinet/ muß er dahin trachten / daß der ans

dere Aussenbleibende Ungehorsam beschuldiget werden

möge/und so dannderEndentweder vor geschworen oder

vorerlassen/gehalten werden möge.Boenigk. Pract.Pract.

Part.1.c.24. Stryk.Introduct.ad Prax. forenf. cap.20.§.5.

Acceptilatio, eine eingebildete und erdichtereVergnügung

undBezahlung einezSchuld/so dazfüzgehalten/nicht abez

in der Thatgeschicht/als da einer ein Schuld/als wann fie

würcklich bezahlt wäre/ vor bezahlt annimmt ; L. 1. ff.

deAecept. §. 1. & 2. Inft, quibus mod, tollit, obligat, &

ib. Dd. t. t. ff. de Accept. L.77. ff. de R. J. oder eine Bes

freyung und Quittung ohneAbtrag. L.46. ff. de Accept.

Acceptilatio fimplex ist/wann blose obligationes verbo-

rum dadurch abgetilget werden , qualificata aber ist/

wann andere obligationes zuvor in verborum obliga-

tionestransfundirt/ und hernach durchdie Acceptilation

getilget werden.

Acceptofacere, befreyen / L. 9. §. 7. ff. quod, met, caufa,

Accepto liberari, so befreyt werden/daßder Creditor bes

Fennet/er habe es von demDebitore empfangen. L.me-

tum autem §.f. ff. quod metus caufa.

Accepto ferre, gut heiffen/ approbiren. L. fecuritas C. de

fufcept, & arcar. Lib. 10.

Acceptum faceré , bekennen/daß man eine Sachempfans

gen habe. L.7.ff, deacceptil
Acce-
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Acceffio , ein Zugang/Zuwachsung/Betritt/ist eine solch e

Art das Eigenthum zu erlangen/ da unsere Principal .

Sache wegenderen Prævalenz und Wichtigkeit eine an

dere frembde wenig wichtigere Sache ansichziehet/und

fie uns zueignet. L. 23.9.4. de Rei Vindic. 3. E. durch

bieAlluvion, Struv. Exercit. 27. thef, 64.

Acceffio fortuita wird genennet der Schaß/so in unsern

fundo aus purem Glück gefunden wird. §. 39. Inft, de

R.D. 1.un.C.de thefaur.

Acceffio induftrialis oder artificialis ist eine solche Zus

wachſung/ die durch des MenschenFleiß/Kunst/ zu wes

gen gebracht wird. Dergleichen ist derBau. §. 29. 30.

Inftit.deR.D.§.3 1. d. t. DieSaat. It. die Specification

oder Adjunction, wordurch die darzu kommende Sach

deffen wird/ deffen die Principal-Sache ist.

Acceffio mixta ift/ wo die Natur und des Menschen

Fleiß concurriren zu der Zuwachsung. Hicher gehört

die Implantation und Einsetzung der Pflanzen.

Acceffio naturalis , die natürlicheZuwachsung ist,wodie

Natur das meinſte thut/ und die Kunst der Menschen

nichts darben verrichtet/ e. g. Wann ein großWasser

ein Stück Feld 2c. in einen Ort weg reist / und es an

meinFeldoderLand seßet §. 2.Inftit. de Rer, divif. L. I.

Cod.de alluv. §. 22. Inftit. de R.D.L. 30. §. 2. de acquir.

rer,dom. §. 23. deR.D. it. fo werden auch die jungen

Thierevon unsern Vieheuns unterworffen. §. 19.Inſt, de

deR. D.

Acceffiften, find bey denen Kayserl. Hof- Aembtern in

Wien allediejenigen, welche die nechste Änwartung ha-

ben/ben erst ereigneter Vacanz von denjenigen Ambte/

unter deffen Matricul sie stehen/ würcklichen Besik zu

nehmen.

Accefforium, dieses welches zu erst intendirt wird/ und

weßwegen das übrige geschiehet wird Principale genen

net/dasjenige aber/welches diesen folgt / oder/um die

ses zu Endezubringen/ ordinirt wird/wird Accefforium

ge
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genennet ; weil solches dazu kommt D. Eichel, inCom

ment, ad J. R. c. 2. pag.124.

Accipere, überkommen wird auch manchmal gesagt/

wann man nichts in der That erlanget/ als accipere te-

ftamento wird inL. 1. §. dolo. ff. fi quis omiffa caufa te-

• ftam. auchvon dem gesagt/ der dochdessen was ihmver.

laffen worden/ermangelt; capere aber wird allezeit cum

effectu verstanden.

Accipere judicium heist/ sich gerichtlich einlassen.

Accis. Umgeld/Losung/ der Aufsatz/ die Steuer/ Tribut

aufFleisch/Brod2c. L. 6.§.fin. de mun, & hon. L. ult

§. 22. eod. L. 4. §. 1. de Cenfib. L. ult. C. de immun.

nem. conced.

Accola der bey einemOrt und zwar eigentlich bey einem

Fluß wohnet.

Accrefcendi Jus , fiehe Jus Accrefcendi.

Accufatio capitis, die Anklagung aufLeib und Leben.

Accufator, der Anflåger/welcher einem in dem peinlichen

Gericht anklaget. L. 10. 13. ff. de public. jud. D. Carp-

zov. pr. Crim. qu . 104. n. 2. & 10.

Accufatus, der Angeklagte/ ist/ welcher in dem peinlichen

Gericht belanget oder eines Verbrechens beschuldigt

wird/daß er dieRache und Straffe ausstehen solle. Be-

liz. in procefs, Crim.Tab. 2. Ludovici peinl. Proceß.

Cap. 12.

Acenarium vinum heist der Wein/ welcher aus denen

Bälchen der Weinbeer/nachausgepresten Most/mit zus

geschütteten Wasser gemacht wird. L. fi quis ff. de vino

& tritico legat.

Acephali, find vormahls einer solchen Secte zugethan gee

wesen/ die unter keinem Kirchen Regiment/das ist/Bis

schoff/Presbyter oder Synodo haben stehen wollen ; fie

haben gelebet An. 494. vid. Auth. Cod. poft. L. 19. de

Hæret. &Apoftat.

Acervus ein auffe/wird eigentlich vonkleinen aufgeschüt-

teten Sachen/ als Getrayd 2c. gebraucht.

Ace.
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Acetum, Effig.

Achrs-Erklärung/Reichs/Acht/Acht/Verfeſtung/

Bann/Profcriptio , heisset, wenn einer wegen Violirung

des Reichs-Friedens / und andern hartenVerbrechens

aus demFrieden in den Unfrieden geseßt, sein Leib und

Leben/wie eines Vogels in der Lufft frey gemacht, und

er aller Wolthaten der Republique beraubet wird/also

daß er von keinem Richter einige Hülffe zu gewarten

hat /wenn man ihn gleich an Leibe/ Gütern und Ehren

verlehet. Diese Reichs- Acht kan allein von demKans

ser/ oder in deſſen Abwesenheit von demRöm.Königez

wie auch von demReichs-Cammer Gericht dictiret wer

den. Sonst hat man in Römischen Reich dreyerley

Arthen in dieAcht zu erklären. Die erste geschiehet von

ermeldtenCammier-Gericht/ und würcket so viel als des

Kaysers Acht selbsten/indem ein solcher in die Acht Er,

Flårter alle Rechte verliehret/ er sey an was Orten er

wolle. Die andere geschiehet von dem Kayserl. Hofs

Gerichte zu Rottweil / und diese erstrecket sich nicht

weiter / als ermeldten GerichtsJurisdiction gehet. Die

dritte geschiehet von dem Westphälischen fren oder

heimlichen Gerichte/ mit welchen es ebenfalls, als wis

mit derzu Nothweil beschaffen ist.

Acolyti werden genennet/ welche die Fackeln oder das

Licht inder Kirchen/ wann man das Heilige verrichter /

oder wann man das Evangelium lesen muß/vortragen.

c. clericos. §. fin. 21. diftinct. ca, perlectis 25. dift. ca.

Acolytis 23. dift. Bey ihrer Einweyhung wird ihnen

ein Leuchtermit einem ausgelöschten Liechte unter folgen,

den Worten gegeben : Nimm den Leuchter mit der

Wachs-Kerge /und wiſſe/ daß du dieLiechter in der Kir-

chenanzuzünden/bestellet seyst. Auch bekommen sie ein

lediges Kriegieinmit diesen Worten : Nimm das Kriegs

lein/Wein und Waſſer bey der Gedächtnus desBlut

Christi zu reichen in Nahmen Chriſti.

Aconitum eine Art Gifft.

Aco
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Acordie Säure des Weins.

Acqueftus conjugalis , die eheliche Erwerbung oder

was die Ehe-Leute miteinander währender Ehe erwers

ben.

Acquifita res , eine erworbene Sach/heist welche titulo

onerofo oder lucrativo erlangt worden.

Acrimonia, ist eine Straffe/welche den Kirchen - Dieben

zugeeignet wird/ als da iſt das Gefångnus/Verweisung

desLandes.

Acta (ſonſt geſta genannt/L. 31. de donat. monumenta.

L. 23. C. de teftamentis ) waren Schrifften oder Com-

mentarii publici , in welchen diejenige Sachen/ welche in

denen Confiftoriis der Fürsten, oder in denen Verhds

ren der Vorstehere oder der Obrigkeiten vorgegangen/

verzeichnet wurden. L. 45. L. 46. derejud. per excel-

lentiam wurdenſie Acta publicagenennet/ das ist offent

liche Denckmahle / welche auf Befehl der Obrigkeit

geschehen. L. 31.pr. C. deDonat.

Acta werden eigentlich die Schrifften genennet/so imGes

richt sind abgehandelt worden. L. 2. C. de edendo. d.

1,45. & 46,

Acta werden auch sonsten aufzweyerley Art genommen,

1.) Late, im weitläufftigen Verstand/da es auchihs

reProtocolla unter sich begreifft/und wann fie auf dies

se Art genommen/so sind dieActa , dieses/ was in einer

jedwedern Sachsolangselbige im Gericht schwebet, abs

gehandelt worden/ Guido Papa Decif, 616. n. 2. Cha-

rond.inMemor.obfervat,verbo artes,es sey nun mündlich

oderin Schrifften geschehen/ sonsten im Teutschen: Ges

richts-Handlung/Gerichts-Handel/ GerichtlicheActen

oder insgemein nur Acten genenner. 2.) ftricte , oder

im engen Verstand so fern sie ihren Protocollis ente

gegen gesezt werden/sind sie/ alles was in Schrifften in

einer jedwedern Sache sich ereignet. Weil aber nicht

alles,was im Gericht geschiehet / schrifftlich vollführet/

ſondern auch öffters mündlich vollzogen / und alsdann

erſt
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erst aufs Papier gebracht wird/so wird diese zusammen

Acta,wann fie aber getheilet betrachtet werden/ Proto

collum genennet.

Actaheist auch vielmals der Ort/wo manRechtspricht/

alsapud actavor Gericht.

Acta diurna,journal, Tag-Buch/darinnen enthalten/was

täglichgeschiehet.

Acta & Actitata , die zusammen getragene/ abgehandelte

Schrifften; schrifftlich geführte Gerichts-Handel.

Acta requirere, ift/ von dem Unterrichter begehren / daß

eralles/was vor ihm im Gericht gehandelt worden / ab.

schreiben lässet/und um die Gebühr demBittenden übers

gibt. Ord. Cam. p.tit. 3 1.

Acta publica,find diejenigen öffentliche Schrifften/ wel

che diegange Republic angehen/und in den Archiven u

Fünfftiger Nachricht/verwahret werden : Dahin gehde

ren die Capitulationes , Friedens- Schlüffe 2c.

Acta fcripta (sonst auch Producta, Producten / Schriff-

ten/ Handlungen schrifftliche Handlungen genannt)

find diejenige Schrifften / darinnen die Sache, oder

warum man streitet deducirt wird. Dergleichen

Schrifften vornehmste Nahmen sind / Libellus , Exce-

ptio, Replica , Duplica, Triplica , Quadruplica. Diese

Schrifften werden nachGeſtalt derSachen Beschaffen-

heit mit unterschiedenen Rubricken von denen Advó-

caten bezeichnet : als/ Anzeig/ Gegen Anzeig/Ableinung/

Gegen Ableinung/ Verantwortung / Hintertreibung/

Gegen-Handlung / Gegen-Beschluß / Schrifft an statt

mundi.Recefs,Submiffio, Gege-Miffio-Recefs,Protoco❤

llum Intentionis,Protocollum Actionis, Recesfus,Recef-

fus,anstattmündl Berichts/Imploratio , beständige und

wohlgegründete Einrede rechtmässige Nachrede /

Schluß-Sah/Nothwendige Rechtfertigung / Anstel

lung der Klage Ablehnung der eingebrachten Im-

ploration- Schrifft 2c. Am Kayserl. Cammer Ge

Ficht/werden die Schrifften nach der Exception mit

B Feiner
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Feiner andern Intitulatur bezeichnet als Replic , Du-

plic , ohngeachtet die Advocaten solche betittuln wie

fie wollen.Gemein Bescheid. 13. Dec. 1659. §.4. Jac.

Blum. Proc. Cam. tit. 63. n. 12. & feq.

Acta transmittiren / heißt die vorgegangene gerichtliche

Acta, auf eine nicht excipirte Universität oder Schöp,

penstuhl zum Verspruch schicken.

Actio , die Handlung/ Klage/ ift eine Befugnus/ das

jenige Gerichtlichzusuchen oder zu verfolgen/ was ei

nem gebühret/ oder man einem schuldig ist. §. 2. Inft.

de Action. ibique Hopp. Struv. Exerc. 45. thef. ss.

Lauterb. t. de Obligat. & Action. p. m. 621. feq.und

find darunter auch die Interdicta begriffen.

Actio ad exhibendum, ist eine Klage / welche gegeben

wird/ wider den/ so ein beweglich Ding innen oder

vorenthålf / demjenigen / welchem daran gelegen ist/

daß es an das Tages . Liecht gebracht/ und ausgeants

wortet werde / L. 2. 3. §. 9. & f. ff. ad exhibendum .

Lauterb.Comp.tit.ff.p.m. 153.

Actio ad Palinodiam , ſuche Actio injuriarum ad Palino-

diam.

Actio ædilitia , ist eine Klage / welche aus dem ædilitio

Edicto herkommt , als da ist die Actio æftimatoria

five quanti minoris und redhibitoria , worvon unten

gedacht; Ferner hat diese Klage statt/wider den/wel

cher an einem Ort / allwo man immer zu gehen pfle

get / einen Hund Båren / Bock oder andere böse

Thier / es sen angebunden oder nicht hat/und je

manden von selbigen Schaden zugefüget wird/ daß er

alle Schäden und Unkosten erstatte / und das Thier

entweder abschaffe / oder besser verwahre. L. 4. ff.

de Ædil. Edict. L.40. §. 1. &. LL. feq. ff. de Ædil.

edicto. it. Wann der Verkäuffer den Knecht oder

das Vich mit dem Zierrath in welchem es zur Zeit

der Verkauffung vorgestellet worden / nicht ausant-

worten
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worten will/ worzu der Kauffer 60. Tage Zuspruch

hat.

Actio æftimatoria feu quanti minoris , ist eine Klage/

welche dem Käuffer zukommt nicht / daß der Con-

tract zerrissen / sondern ihm so viel am Kauff, Gelde

erstattet werde/ als das Ding/wegen des zur Zeit des

Verkauffs an sich gehabten Schadens/geringer gewe

fen / L. 6. de ædil. edict. worzu der Kauffer ein

Jahr, worunter die Fest Tåge nicht mit begriffen

(annus utilis genannt) Zeit hat. L. 38. L. 61. ff. de

Edilit. Edict.

Actio albi corrupti , iſt eineKlage/welche jedwedernunter

dem Volck gegebenwird/wider denjenigen/ so ein Patent

oder Edict , so der Prætor zu Erhaltung seiner im

merwährenden Jurisdiction , wie es in einem und

andern gehalten werden soll angeschlagen / aus Bes

trug und Muthwillen abreiffet/ daß er ihme dem Klå

ger die geseßten so. Gulden Straffezu erlegen/angehal

ten werden möchte.L.2 . pr. &4. ff. deJurisd. L. 7. pr. ff.

deJurisd. L. 8. 9. ibid.

Actio ambulatoria, ist eineKlage/so von einer Personauf

die andere kommer.

Actio arbitraria, ist eine Klage/in welcher derjenige , wider

deme geklagetwird / so er nach des Richters Gutachten

und Willkühr dem Kläger nicht Genüge thut / darzu

verurtheilet werden soll. §. 31. Inft. de Act. Und wird.

deßhalben also genennet / weil dem Richter darinnen

nachgelassen wird nach des Dinges Beschaffenheit/

wie es ihme gut und billich duncket / zu schäßen auf

was Masse dem Kläger Genüge geschehen möge.

Und diese Klage hat statt in Klagen auf die Güter

und Personen. Lauterb, Comp. t. ff. de Action. p. m,

626. Biccius fect. V. rerum quotid. §. 21. 22. 23.

24.

Actio arborum furtim cæfarum, ist eine Klage/ welche

dem HErrn gegeben wird / wider denjenigen der

Ba deffen
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deffenBäumeheimlich und ihme unwissend abgehauen/

daß er an statt der Straffe den Schaden gedoppelt

erstatte. L. 1. L. s. L. 7. L. 8. ff. arborum furtim

cæfarum. Heutiges Tages ist die Straffe über die

Erstattung des Schadens willkührlich. Nach dem

Sächsischen Rechten aber muß der Thäter über

den Werthder Bäume dem Eigenthums Herrn vor

jeden verderbten Baum 30. Schillings Pfenninge /

das ist / 2. alte Schock verbüſſen jedoch wenn der

Schade groß/oder um Genuß willen geschehen / wer

denauch andere Straffen geseßt. Art. 67. L. 82. §..I

ff.de furtis.

Actio bona fidei , ist eine Klage/ in welcher dem Rich

ter nachgelassen wird/nachdem ihm gut und billich

düncket/zu schäßen / was ein streitend Theile dem ans

dern geben oder leisten soll.§. 30. J. de act. L. 7. ff. de

N. G. L. 24. depof. L. 31.§. 20. de Edil. Edict. L.

83. pro foc. als da ist Actio empti , venditi , locati

conducti , negotiorum geftorum , mandati , depofi-

ti, pro focio , tutelæ , commodati , actio pignoratia,

familiæ ercifcundæ , communi dividundo , præfcriptis

verbis , quæ de æftimato proponitur , & ea, quæ ex

permutationecompetit , hæreditatis petitio , & actio ex

ftipulatu pro dote , welche in §. 28. Inft. de Act. alle

enthaltenfind. Biccius Sect. V. rerum quotid. §. 19.

lit. ii. §. 20.& 21. und nach der Ordnung hier erkläret

find.

Actio Calvifiana , ist eine Klage / wodurch der Patro-

nus , oder der einen frey gegeben hat/ wieder fordert/

was der Freygegebene ihm zum Betrug veräussert

hat.

Actio cautionis Judicio fifti condictitia , ist eine Klage

welche demjenigen zukommt / welcher ihme verheissen

laffen / daß einer sich in Gericht stellen wolle / wider

den Beklagten oder dessen Bürgen / welcher derglei

chen verheissen hat.

Acti
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Actio Civilis , eine bürgerliche Klage/ da einer nicht auf

eine Straffe oder Rache klaget. § . 3.4. Inft. de Action.

L. 26. §. 2. de nox. act. Item,eine Klage / welche aus

e dem Geseze / Raths - Geboten und andern Verords

nungen entspringer als da ist Rei Vindicatio , Actio

Confefforiaund Negatoria, welche der Ordnung nach

erflåret.

e

C

Actio commodati, ist eine Klage/ wegen eines Dings/

so einem gelehnet worden / welche erstlich demjenigen

zukommt der einem andern ein Ding geliehen oder

zu einem gewiſſen Ende / umſonſt zu gebrauchen über-

geben / wider den / der es geborget/daß er dergleichen

wieder gebe und solches wird genennet actio directa,§.

2. Inft. quib. mod. re. Lauterb. Comp. tit. ff. Com-

modat. p. m. 22. Zum andern/demjenigen / der es

geborget / oder umsonst zu Nußen überkommen / wis

der den/der es ihm geliehen / damit er ihme die no

thigeund nußliche Unkosten/so er auf das geborgteDing

gewendet wieder erstatte. L. 1. §. 3. ff. Commod

Und dieses ist Actio contraria , bißweilen wird auch actio

utilis gegeben.

Actio communi dividundo , ist eine vermischte und

gleich als aus einem Contract herrührende Klage/

(actio mixta & quafi ex contractu proveniens) durch

welche diejenige, so ein absonderlich Stuck (rempecu-

liarem) gemein haben / unter sich handeln / daß solche

Stück/wegen des Nußens / Schadens / Intereffe und

Unkosten unter ihnen getheilet werde. L.1.3 . pr. L. 4.

& §. 3. ff. Communi dividundo §. 3. Inft. de oblig.

ex quafi contr. Und diese Action wird nur dem Eigen-

thums Herrn gegeben/ und wird genennet directa.-

Darnach wird auch actio utilis denjenigen zugeeignet /

so kein wahres Eigenthum / sondern nur eine Gerech

tigkeit in den Gütern haben.L . 6. §. 1. L. II . 14.§. 1 .

Communi div. L. 31. famil. hercif. und wird dieses

von der Actione familiæ hercifcundæ unterschieden/ als

welcheB 3
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welche nur in einen allgemeinen Stücke (re univerfali ,

e. g. hereditate) statt hat.

Actio condictitia , ist eine Klage auf die Person/ das

durch wir etwas wieder fordern / so wir nicht schuldig

gewesen / und aus Irrthum bezahlet. Lauterb.

Comp.p.m. 99.

Actio conducti , five ex Conducto , ist eine Klage aufdie

Person/so dem Pachter oder Miethmann pr. Inft. L.

15. pr. Locati Conducti wider den Verpachter oder

Vermiether gegeben wird / daß er ihme den Nugen

eines Dings / oder die verdingte Arbeit leiste , das

Werck verrichte und auch den Schaden erstatte.

pr. Inft. Locat, Conducti, Stryk C. C. Sect. 2. c. 5o

S. 12. Lauterb. Comp. t. Locati conduct. p. m.

381.

Actio confefforia ex fervitutibus prædiorum , ift eine

Klage aufdas Guth, dadurch derjenige / deme eine

Dienstbarkeit verordnet / wider einen jedwedern/ so ::

ihn daran verhindert oder selbige vorenthält / dahin

gielet/damit erkennet werde/ daß ihme die Dienstbars

keit zugehöre und dahero ihme der freye Gebrauch

desselben nachzulaffen sey. §. 2. Inst. de Action. L. 21

pr. L. 6. §. 3. L. 7. L. 12. Si fervit. vindic. L. 5. pr.

& §. 1. fi ufusfr. pet. L. 8. §. 3. & 4. fi fervit. vind.

Lauterb. Comp. t. fi fervit. vind. p. m. 138. und diß iſt

Actio directa ; Es wird aber über diß auch Actio utilis

gegeben demjenigen so das Dominium utile hat / als

da ist der Lehemann / c. un. §. rei autem 2. F. tit. 8.

Erb-Zinß- Mann L. 16. de ferv. L. 9. de nov. op.

Nunc. Superficiarius , L. 3. §. p. de nov. op. nunc. L

1. §. f. de fuperfic. und dergleichen / und hat solches

auch heutiges Tages in andern Gerechtigkeiten statt /

und unter solche Action wird gleichfalls gerech

.net.

ctio confefforia ex ufufructu , so ebenmåffig eine Klage

uf das Guth ist / dadurch einer wider einen jedwe

den
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den Besiter / oder der ihn auf was Weise auch hin-

dert / suchet / daß er das Recht , daffelbe zu ges

brauchen und zu geniessen habe.

Actio conftitutoria , five de conftituta pecunia , feu de

conftituto , ist eine Klage durch welche derjenige

belanget wird/ welcher ein Ding oder Geld/ so zuvor

einander / oder er selbst schuldig gewesen / oder an

statt desselben etwas anders durch einen Vergleich zú

bezahlen dersprochen / daß er darzu / wenn er solchem

binnen schuldiger Zeit nicht Folge leistet / durch Ge-

richts Zwang angehalten werden möchte §. 9. §. 10.

Inft. de Action. L. 1. §. 5. L. 3. §. 2. de conft. pec..

L. 2. C. eod. Lauterb. Comp.p.m.218.

Actio contraria, ist / welche der Actioni directe , entges

gen geseket wird und ist deren bey denen Actionibus

unterschiedlich gedacht.

Actio criminalis , eine peinliche Klage / eine Anklage

aufLeibundLeben.

Actio damni infecti , ist eine Klage / daß wegen eines

zukünfftigen Schadens/Bürgschafft oder Versicherung

geleistet werde.

Actio damni injuria, ist nichts anders als Actio L. Ac-

quiliæ, wovon unten gedacht.

Actio de damno in turba facto , ist eine Klage / welche

statt hat /wenn einem in einem Tumult oder Lårmen

mitBetrug/ Schaden geschehen.

Actio de dejecto vel effufo , ift eine Klage / welche wider

denEinwohner einesHauses/daraus etwas gegoffen/oder

geworffen wird an dem Ort/da man immerhin zu

gehen oder zu stehen pfleget statt hat . Inft. de

obl. quæ ex quaf. delict. L. 1. pr. L. 5. § . de his

qui effud. vel dej. und wird dem gegeben welchem

Schade geschehen/ daß der Beklagte solchen zwenfach

erstatte. L. 1.pr. & §. de his qui effud. vei. dej. §. 1.

Inftit. de obl. quæ quafi ex delict. und so ein freyer

Mensch umkommen/ daß er ihm 50. Gulden d. §. I.

B4
L.5.



Ab Ab

ner zugegen ist/ aber darfür gehaltenwird/als wenn er

nicht zugegen wäre. L. 124. §. 1. de R. J. L. 2. §. 3. de

jure Codicill.L.17.§.11.de Injur.L.26.deČaptiv, & Poſt-

lim. L. 1. ff. deV.O.

I.

Abfentia legitimæ caufæ,rechtmässige Ursachen des nicht

Erscheinens wegen im Gericht/sind 1.) Wann der ans

geraumteTermin so kurs/ daß zu erscheinen unmöglic).

L. 1. fi quis caut, in jud, fift. fact. 2.) Wann die

Sträffen zum Gericht zu reisen aller Orten wegen der

hin und wieder streiffenden Partheyensehr unsicher,als

fo/ daß weder die reisenden Personen / noch die Acta

und Documenta unverlegt fortkommen können. 3.)

Wann das Waffer der Orten herum/wegen des steten

oder noch währenden Regen / dermassen sich ergoffen

und angelauffen / daß kein Mensch ohne Leibs-und Les

bens- Gefahr nicht fortkommen kan. L. 3. cit. tit. 4.

4.) Wann die Pest an diesemOrt wo er wohnt oder

hincitirtwird. 5.)Wann ihm daselbst die Stadt vers

botten/ und er also ohne Verlegung seines Gewiſſens/

daselbst nicht erscheinen kan. L. 4. eod. tit. 6.) Wann

eranden Ort, wohin er citirtworden/wåre einer Miss

sethat unschuldig beschuldiget worden/ und sich also bes

fürchtenmuß so er erschiene/man ihn arreftiren würde.

7.) Wann ihm einegroffe Umpåßlichkeit zustiesse. L. 2.

§. 3. d. t. Wann ihm jemand gestorben, und ers muß

begraben lassen. L. 4.§. 2. ff. d. t.

Abfentia neceffaria indifferens , eine nicht unterschiedene

nothwendigeAbwesenheit ; dergleichenist: Wannjemand

vonden Straffenraubern aufgehalten wird/ daß er nicht

kommenkan. L. 9. prin. vid. L. 2. §. 1. 3.L. 38. §. 1. Ex

quibus caufis major XXV. ann.

Abfentia neceffaria laudabilis, eine nothwendige, lobens,

würdige Abwesenheit/da einer in gewissen lobenswürdi

gen Verrichtungen ist weggeschickt worden. e. g. eine

solcheAbwesenheit ist der Abgesandten/ der Soldaten/

it, allerdererdiedes gemeinen Wesens wegen geschiehet.

Loo
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L.7.8.33 .&feq. 45. v. 36.42. ff. Ex quibus caufis ma◄

jorXXV. ann.

Abfentia neceffaria vituperabilis , eine scheltenswürdige

nothwendige Abwesenheit ; dergleichen ist derer / die da

wegen eines Verbrechens entweder in das Gefängnus

geworffen werden/ oder aus der Stadt- Gebiet sich

müssen wegmachen. L. 9. pr. 2.6.§. 1.ff. Ex quib. cauf.

major. 25. ann.

Abfentia Reipublicæ caufa, die Abwesenheit so des ges

meinenBestens wegen geschiehet.

Abfentia vituperabilis , eine scheltenswürdige Abwesen

heit/z. E.Wann einer nach geschehenerLadung nicht im

Gericht erscheinet, sondern aufsen bleibt. L. 2. §. 8. fi

quis caut.injud.

Abfentia voluntaria laudabilis , eine freywillige lobens-

würdige Abwesenheit. e. g. Wann ein Student sich

aufdie Univerfitat begiebt.L.28. pr. h.t.junct.Auth, ha

bita C. ne filius pro patre.

Abfolvere, loß machen / loß sprechen/ von der Anklag

entledigen/loßzehlen. L. 14. §. 1. jud, folv. L. fi inre 19.

pr. ff. de nox. Act, abfolvere creditorem , den Gläubis

ger ausrichten/ ablegen/loßzehlen/ L. 37. ff. de Ufuris.

abfolvere pignus. Das Pfand einlösen/ ledigen/ frey

machen.

Abfolverepignus , das Pfand lösen.

Abfolute, ausgemacht.

Abfolutio â juramento ad effectum agendi , die Loßzeh,

lungvon der gethanen Urphed / d. i. Wanneinemſeine

gegebene Urphet/gegen demHerrn/soihm also beurphes

det hat relaxiret wird/ damit er sich gegen selbigen

Richter Rechtens gebrauchen möge.

Abfolutus , a, um, vollkömmlich durchaus vollkommen

frey. Aut.deMand. princ. §. fedneq;

Abftentio , wird genennt die Unterlassungder Erbschafft/

welche nach dem Jure Prætorio, von den nothwendigen

Erben (àfuohærede) der zum Erben eingesegt worden/

A5 aber
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aber nicht Erbeseyn will / geschicht / §.2.5. Inſtit.de he-

red, petit. qualit, & different, L. 12. C. de acquirend,

vel omitt, hæredit.

Abſtentus wird genennet/ der von der våtterlichen Erbe

schafft absteht. L.pen. §. fin. ff. ut in poff,legat, der durch

das Ansehen und Gewalt des Vormunders ist von der

Erbschafft die er angetretten/ wieder zuruck gezogen

worden. L. pen, de Aut, tut.

Abftinens. Der mit den Seinigen zu frieden/ und sich

nach andererLeuthe Sachen nicht söhnet.

Abftinere , enthalten/nicht thun/ nicht vorgreiffen. L. de

pupillo §. qui nuntiat, ff. de nov. oper, nunt, abftinere

fe hereditate , fich der Erbschafft entschlagen.

Abfumere, vernußen/ verbrauchen/gänglich vertreiben/

verzehren/ aufreiben. Abfumere fructus , die Früchte

verzehren. L. 77. §. filia ff. de legat. 2. L. 38. ff. de Jure

Fifci. Arbores igne abfumptæ. Bäume die vom Feuer

verzehret werden. L. 57.ff. de contrah, emt.

Abfumtio , die Verzehrung. Ulp. L. 5. §. 1. ff. de Ufufr.

earum rerum.

Abfurdum , das ohne raiſon oder wider die Vernunfft

laufft/ und von allen verlachet wird . L. nam abſurdum

ff. de bon, liber. L

Abt/Abbas , ist eine vornehme geistliche Person in der

CatholischenKirche die entweder aufLebens- Zeit die

Regierung über ein Closter hat/ oder nur denTitul als

Abt/ ohneBenennung eines gewiffen Closters führet.

Es gibt auch gefürftete Aebte / als die zu Fulda,

Kempten/ Berchtolsgaden / Corvey 2c. Theils wer

den auch infulati Abbates genennet / weil sie die Inful.

oder Bischoffs,Müße/über ihrenWappenundsonstges

brauchen dürffen / auch den Bischöffen sehr nahe kom-

men: andere aber/ die solche Prærogativen nicht haben/

Find in geringern Ansehen. Man findet auch an einigen

Proteftantischen Orthen/ als in Würtemberg/ Magdes

burg
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burg/und in Braunschweigischen / Aebte/ welche Lan-

des Ståndte sind und eine gewisse Anzahl Studenten/

die man Conventualn nennet/ unter sich haben.

1

Abtey also nennet man ein Closter / dessen Obrister

oder Oberste ein Abt oder eine Aebtiffin ist / und den

Ordens-Personen darinnen vorstehet.

Abundans , überflüffig / unnöthig. Ex abundanti , zum

Überfluß.

Abufio, der Mißbrauch / it. die Abnugung / Verzeh

Abufus , rung. L. 2. §. iterum fijuravero ff. de jurejur.

Abufus , wird auch bißweilen für den rechten Gebrauch

genommen/daher im Jure Canonico allezeit ein anders

Wort dazu gefegtwird/ als abuti nequiter, cap . fedes X.

de Refcript. perniciofus abufus cap perniciofus, X, de

celebr, miff dochwann es bloß stehet wird es insgemein

bok genommen.

Abuti , eine Sach zu einem andern Gebrauch anwenden

als man soll. Es heist auch durch den Gebrauch con-

fumiren.

Abuti , übel gebrauchen. L. plenum 12.§. 1. ff. de Ufu &

habitat. L.ficumDotem §.fi autem in fæviffimo ff, ſolut.

matr.

Abzugs Geld oder Flachsteuer / ist ein gewiffes

Geld/welches derjenige erlegen muß/so unter frembden

Gerichten einige Erbschafft empfängt, oder sich auffer-

halb Landes an einem solchen Ort begiebt / da dieses

Recht imGebrauch ist /und wird von 100. ein gewieses

gefordert/ welches an etlichen Orthen der 10. anders

wo auch der fünffte Pfenning ist.

Ac. und /L.4. ff. de Cuftod, reorum. L.nullus C.defum.

Trinit. gleichwie S. Itaque v. exhoc. Inftit, quib, non

eft permifs, fac, teſt,

Accenfi , waren Bediente in den Römischen Gerichten/

fo die Beklagten vorladen / ſonſten aber auch diejnie

ge
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ge/fodaselbstzuvielredeten/ still schweigen heissenmusten.

Acceptafententia', ein angenommen/angenehmes Urtheil.

Acceptans,derjenige/der anderwärts denWechsel annimt.

Acceptatio juramenti , die Annehmung des Eydes iſt/

wannman nehmlich sich in gewieffer Zeit zu Ablegungdes

zugeschobenen Endes anerbiethet und zugleich bittet/ daß

der Gegentheil darzu citiret werde ; daraufsodann ein

gewiffer Terminus ad jurandum angesegt wird, in wele

chem/wannnunbeyde nicht erschienen / wird der termi-

nusprocircumducto gehalten/ undmuß dahero derjenis

ge/ deme anAusmachung der Sache gelegen/aufseine

Kosten/einen andern Termin extrahiren / wann aber

nur einer erscheinet, muß er dahin trachten/ daß der ans

dere Aussenbleibende Ungehorsam beschuldiget werden

möge/und so dann derEndentweder vor geschworen oder

vorerlassen/gehalten werden möge.Boenigk. Pract.Pract.

Part.1.c.24. Stryk.Introduct.ad Prax. forenf. cap.20.§.5.

Acceptilatio, eine eingebildete und erdichteteVergnügung

undBezahlung einerSchuld/so dazfüzgehalten/nicht aber

in der Thatgeschicht/als da einer einSchuld/als wann sie

würcklich bezahlt wäre/ vor bezahlt annimmt ; L. 1. ff.

deAecept. §. 1. & 2. Inft, quibus mod, tollit, obligat, &

ib. Dd.t.t. ff. de Accept. L. 77. ff. de R. J. oder eine Bes

freyungund Quittung ohneAbtrag. L.46. ff. de Accept.

Acceptilatio fimplex ist/wann blose obligationes verbo-

rum dadurch abgetilget werden qualificata aber ist/

wann andere obligationes zuvor in verborum obliga-

tiones transfundirt/und hernach durchdie Acceptilation

getilgetwerden.

Accepto facere, befrenen / L. 9. §. 7. ff. quod, met. caufa,

Accepto liberari, so befrent werden/ daß derCreditor bes

kennet/er habe es von demDebitore empfangen. L. me-

tum autem §. f. ff. quod metus caufa,

Accepto ferre, gut heiffen/ approbiren. L. fecuritas C. de

fufcept, & arcar. Lib. 10.

Acceptum faceré , bekennen/daß man eineSachempfans

enhabe. L.7.ff, deacceptil
Acce-
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Acceffio , ein Zugang/Zuwachsung/Betritt/ist einesolche

Art das Eigenthum zu erlangen/ da unsere Principal

Sachewegenderen Prævalenz und Wichtigkeit eine an

dere frembde wenig wichtigere Sache ansichziehet/und

fie uns zueignet. L. 23.9.4. de Rei Vindic. z. E. durch

dieAlluvion, Struv. Exercit. 27. theſ, 64.

Acceffio fortuita wird genennet derSchaß/so in unsern

fundo aus purem Glück gefunden wird. §. 39. Inft, de

R.D, 1.un.C.de thefaur.

Acceffio induftrialis oder artificialis ist eine solche Zus

wachsung, die durch des Menschen Fleiß/Kunst/ zu wes

gen gebracht wird. Dergleichen ist derBau. §. 29. 30.

Inftit.deR.D.§.3 1. d. t. DieSaat. It. die Specification

oder Adjunction, wordurch die darzu kommende Sach

deſſen wird/ deſſen die Principal-Sache iſt.

Acceffio mixta ift/ wo die Natur und des Menschen

Fleiß concurriren zu der Zuwachsung. Hicher gehört

die Implantation und Einsetzung der Pflanzen.

Acceffio naturalis , die natürlicheZuwachsung ist/wo die

Natur das meinste thut/ und die Kunst der Menschen

nichts darbey verrichtet, e. g. Wann ein großWaffer

ein Stück Feld 2c. in einen Ort weg reist und es an

meinFeldoderLand ſeget §. 2.Inſtit. de Rer, divif. L. I.

Cod.de alluv. §.22. Inftit. deR.D.L. 30. §. 2. de acquir.

rer, dom. §. 23. deR.D. it. ſo werden auch die jungen

Thierevon unsern Viehe uns unterworffen. §. 19.Inft, de

deR.D.

Acceffiften, find bey denen Kayserl. Hof- Aembtern in

Wien allediejenigen/ welche die nechsteAnwartung ha-

ben/ben erst ereigneter Vacanz von denjenigen Ambte/

unter deffen Matricul sie stehen/ würcklichen Besit zu

nehmen.

Accefforium, dieses welches zu erst intendirt wird / und

weßwegen das übrige geschiehet wird Principale genen,

net/ dasjenige aber/ welches diesen folgt / oder/um dies

ses zu Endezubringen/ ordinirt wird/wird Accefforium

geg
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1

genennet; weil solches dazu kommt D. Eichel, in Com

ment, ad J. R. c. 2. pag.124.

Accipere, überkommen wird auch manchmal gesagt/

wann man nichts in der That erlanget/ als accipere te-

ftamento wird inL. 1. §. dolo. ff. fi quis omiffa caufa te-

• ftam, auchvon dem gesagt/ der dochdessen was ihm vers

laffen worden/ermangelt; capere aber wird allezeit cum

effectu verstanden.

Accipere judicium heist/ sich gerichtlich einlassen.

Accis. Umgeld/Losung/ der Auffag/ die Steuer/ Tribut

aufFleisch/Brod2c. L. 6.§.fin. de mun, & hon. L. ult

6.22. eod. L. 4. §. 1. de Cenfib, L. ult. C. de immun,

nem. conced.

Accola der bey einemOrt und zwar eigentlich bey einem

Fluß wohnet.

Accrefcendi Jus , fiehe Jus Accrefcendi.

Accufatio capitis, die Anklagung aufLeib undLeben.

Accufator, der Anflåger/welcher einem in dem peinlichen

Gericht anklaget, L. 10. 13. ff. de public. jud. D. Carp-

zov. pr. Crim. qu . 104. n. 1. & 10.

Accufatus, der Angeklagte/ ist/ welcher in dem peinlichen

Gericht belanget oder eines Verbrechens beschuldigt

wird/daß er dieRache und Straffe ausstehen solle. Be-

liz, in procefs, Crim.Tab. 2. Ludovici peinl. Proceß.

Cap. 12.

Acenarium vinum heist der Wein/ welcher aus denen

Bälchen der Weinbeer/nachausgepresten Most/mit zu

geschütteten Wasser gemacht wird. L. fi quis ff. devino

& tritico legat.

"

Acephali , find vormahls einer solchen Secte zugethan ges

wesen/ die unter keinem Kirchen Regiment/das ist/ Biz

schoff/Presbyter oder Synodo haben stehen wollen ; sie

haben gelebet An. 494. vid. Auth. Cod. poft. L. 19. de

Hæret. &Apoftat.

Acervus einHauffe/wird eigentlichvonkleinen aufgeschüt

feten Sachen, als Getrayd 2c, gebraucht,

Ace-
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Acetum, Effig.

Achre Erklärung/Reichs/Acht/Acht/Verfestung/

Bann/Profcriptio , heiffet/wenn einer wegenViolirung

des Reichs-Friedens / und andern harten Verbrechens

aus demFrieden in den Unfrieden geseßt, sein Leib und

leben/wie eines Vogels in der Lufft frey gemacht/ und

er aller Wolthaten der Republique beraubetwird,also

daß er von keinem Richter einige Hülffe zu gewarten

hat /wenn man ihn gleich an Leibe/ Gütern undEhren

verleger. Diese Reichs- Acht kan allein von demKays

ser/ oder in dessen Abwesenheit von demRöm. Königez

wieauchvon demReichs-Cammez-Gericht dictiret wer

den. Sonst hat man in Römischen Reich dreyerley

Arthen in dieAcht zu erklåren. Die erste geschiehet von

ermeldtenCammer-Gericht/und würcket so viel als des

Kaysers Acht selbsten,indem ein solcher in dieAcht Er,

Flårter alle Rechte verliehret/ er sey an was Orten er

wolle. Die andere geschiehet von dem Kayserl. Hofs

Gerichte zu Rottweil / und diese erstrecket sich nicht

weiter / als ermeldten GerichtsJurisdiction gehet. Die

dritte geschiehet von dem Westphälischen fren- oder

heimlichen Gerichte/ mit welchen es ebenfalls, als wis

mit derzu Rothwell beschaffen ist.

Acolyti werden genennet/ welche die Fackeln oder das

Licht in der Kirchen/ wannman das Heilige verrichtet /

oder wann man das Evangelium lesen muß/vortragen.

c. clericos. §. fin. 21. diftinct. ca. perlectis 25. dift. ca.

Acolytis 23. dift. Bey ihrer Einweyhung wird ihnen

ein Leuchter mit einem ausgelöschten Liechte unter folgen,

den Worten gegeben : Nimm den Leuchter mit der

Wachs Kerge / und wisse/daß du dieLiechter in derKirs

chen anzuzünden/bestellet senst. Auch bekommen sie ein

lediges Kriegieinmit diesen Worten : Nimm das Kriegs

lein/Wein und Wasser bey der Gedächtnus desBluts

Christi zu reichen in NahmenChristi.

Aconitum eineArt Gifft.

Acor
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Acordie Säure des Weins.

Acqueftus conjugalis , die eheliche Erwerbung oder

was die Ehe-Leute miteinander währender Ehe erwers

ben.

Acquifita res , eine erworbene Sach/heist welche titulo

onerofo oder lucrativo erlangt worden.

Acrimonia, ist eine Straffe/welche den Kirchen - Dieben

zugeeignetwird/ als da iſtdas Gefängnus/ Verweisung

desLandes.

Acta (sonst gefta genannt/L. 31. de donat, monumenta,

L. 23. C. de teftamentis ) waren Schrifften oder Com-..

mentarii publici , in welchen diejenige Sachen/ welche in

denen Confiftoriis der Fürsten/ oder in denen Verhds

ren der Vorstehere oder der Obrigkeiten vorgegangen/

verzeichnet wurden. L. 45. L. 46. derejud. per excel-

lentiam wurdenfie Actapublicagenennet/ das ist offent

liche Denckmahle / welche aufBefehl der Obrigkeit

geschehen. L. 31.pr. C. deDonat.

Acta werden eigentlich die Schrifften genennet/ so im Ges.

richt sind abgehandelt worden. L. 2. C. de edendo. d.

1,45. &.46.

Acta werden auch sonsten aufzweyerley Art genommen,

1.) Late, im weitläufftigen Verstand/da es auch ihs

reProtocolla unter sich begreifft/und wann fie auf dies

ſe Art genommen/so sind die Acta , dieses/ was in einer

jedwedern Sachso lang selbigeim Gericht schwebet, abs

gehandelt worden / Guido Papa Decif, 616, n. 2. Cha-

rond.inMemor.obfervat,verbo artes,es sey nun mündlich

oder in Schrifften geschehen / sonsten im Teutschen: Ges

richts -Handlung/Gerichts-Handel/ Gerichtliche Acten

oder insgemein nur Acten genennet. 2.) Atricte , oder

im engen Verstand, so fern sie ihren Protocollis ent-

gegen gesezt werden/sind sie/alles was in Schrifften in

einer jedwedern Sache sich ereignet. Weil aber nicht

alles/was im Gericht geschiehet / schrifftlich vollführet/

sondern auch öfters mündlich vollzogen / und alsdann

erst
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erst aufs Papier gebracht wird,so wird diese zusammen

Acta,wann fie aber getheilet betrachtet werden/ Proto

collum genennet.

Actaheist auch vielmals derOrt/wo manRecht spricht/

als apud actavor Gericht.

Acta diurna,journal, Tag-Buch/darinnen enthalten/was

täglichgeschieher.

Acta & Actitata , die zusammen getragene/ abgehandelte

Schrifften; schrifftlich geführte Gerichts-Händel.

Acta requirere, ist/ von dem Unterrichter begehren / daß

eralles/was vor ihm im Gericht gehandelt worden / ab.

schreiben läffet/und umdie Gebühr demBittenden übers

gibt. Ord. Cam. p.tit. 31.

Actapublica, find diejenigen öffentliche Schrifften/ wel

ge die gange Republic angehen/und in den Archiven ju

künfftiger Nachricht/verwahret werden : Dahin gehde

ren die Capitulationes , Friedens-Schlüſſe 2c.

Acta fcripta ( sonst auch Producta, Producten / Schriff-

ten/Handlungen schrifftliche Handlungen genannt)

find diejenige Schrifften / darinnen die Sache, oder

warum man streitet deducirt wird. Dergleichen

Schrifften vornehmste Nahmen sind / Libellus , Exce

ptio, Replica , Duplica, Triplica , Quadruplica. Diese

Schrifften werden nachGestalt derSachen Beschaffen-

heit mit unterschiedenen Rubricken von denen Advó-

catenbezeichnet : als/ Anzeig/ Gegen Anzeig/Ableinung/

Gegen Ableinung Verantwortung/ Hintertreibung/

Gegen-Handlung/ Gegen-Beschluß / Schrifft an statt

mundi.Recefs,Submiffio, Gege-Miffio-Recefs ,Protoco

llum Intentionis,Protocollum Actionis, Recesfus,Recef-

fus,anstattmündl Berichts/Imploratio , beſtändige und

wohlgegründete Einrede rechtmässige Nachrede /

Schluß-Sah/ Nothwendige Rechtfertigung / Anstel-

lung der Klage Ablehnung der eingebrachten Im-

ploration - Schrifft 2c. Am Kayserl. Cammer Ge,

richt/werden die Schrifften nach der Exception mit

B feiner



18 AcAc

Feiner andern Intitulatur bezeichnet als Replic , Du-

plic , ohngeachtet die Advocaten solche betittuln wie

fie wollen.Gemein Bescheid. 13. Dec. 1659. §.4. Jac.

Blum. Proc. Cam. tit. 63. n. 12. & feq.

Acta transmittiren / heißt die vorgegangene gerichtliche

Acta, auf eine nicht excipirte Universität oder Schöps

penstuhlzum Verspruch schicken.

Actio , die Handlung/ Klage/ ist eine Befugnus/ das-

jenige Gerichtlich zu suchen oder zu verfolgen/ was ei

nemgebühret/ oder man einem schuldig ist. §. 2. Inft.

de Action. ibique Hopp. Struv. Exerc. 45. thef. 19.

Lauterb. t. de Obligat. & Action. p. m. 621. feq.und

find darunter auch dieInterdicta begriffen.

Actio ad exhibendum , ist eine Klage / welche gegeben

wird/ wider den/ so ein beweglich Ding innen oder

vorenthålf / demjenigen / welchem daran gelegen ist /·

daß es an das Tages : Liecht gebracht/ und ausgeants

wortet werde / L. 2. 3. §. 9. & f. ff. ad exhibendum.

Lauterb.Comp.tit.ff.p. m. 153.

Actio ad Palinodiam , ſuche Actio injuriarum ad Palino-

diam.

Actio ædilitia , ist eine Klage / welche aus dem ædilitio

Edicto herkommt als da ist die Actio æftimatoria

five quanti minoris und redhibitoria , worvon unten

gedacht; Ferner hat diese Klage statt/wider den/wel

cher an einem Ort / allwo man immer zu gehen pfle

get / einen Hund / Båren / Bock oder andere böse

Thieres sen angebunden oder nicht hat/und je

manden von selbigen Schaden zugefüget wird, daß er

alle Schäden und Unkosten erstatte und das Thier

entweder abschaffe / oder besser verwahre. L. 4. ff.

de Ædil. Edict. L.40. §. 1. &. LL. feq. ff. de Ædil.

edicto. it. Wann der Verkäuffer den Knecht oder

das Vich mit dem Zierrath in welchem es zur Zeit

der Verkauffung vorgestellet worden / nicht ausant,

worten
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worten will/worzu der Kauffer 60. Tage Zuspruch

hat.

Actio æftimatoria feu quanti minoris , ist eine Klage/

welche dem Käuffer zukommt nicht / daß der Con-

tract zerriffen / sondern ihm so viel am Kauff, Gelde

erstattet werde/ als das Ding/wegen des zur Zeit des

Verkauffs an sich gehabten Schadens/geringer gewe

fen / L. 6. de ædil. edict. worzu der Kauffer ein

Jahr, worunter die Fest Tåge nicht mit begriffen

(annus utilis genannt) Zeit hat. L. 38. L. 61. ff. de

Edilit. Edict.

Actio albi corrupti , ist eineKlage/welche jedwedernunter

dem Volck gegeben wird/wider denjenigen/ so ein Patent

oder Edict , so der Prætor zu Erhaltung seiner im

merwährenden Jurisdiction , wie es in einem und

andern gehalten werden soll angeschlagen / aus Be

trug und Muthwillen abreiffet/ daß er ihme dem Klå

ger die gefeßten so. Gulden Straffe zu erlegen/angehal

ten werden möchte.L.2. pr. &4. ff. de Jurisd. L. 7. pr. ff.

de Jurisd. L. 8. 9. ibid.

Actio ambulatoria, iſt eineKlage/so von einer Person auf

die andere kommer.

*

Actio arbitraria, iſt eineKlage/in welcher derjenige / wider

deme geklaget wird so ernach des Richters Gutachten

und Willkühr dem Kläger nicht Genüge thut / darzu

verurtheilet werden soll. §. 31. Inft. de Act. Und wird.

deßhalben also genennet / weil dem Richter darinnen

nachgelassen wird nach des Dinges Beschaffenheit/

wie es ihme gut und billich duncket / zu schäßen / auf

was Masse dem Kläger Genüge geschehen möge.

Und diese Klage hat statt in Klagen auf die Güter

und Personen. Lauterb. Comp. t. ff. de Action. p.m.

626. Biccius fect. V. rerum quotid. §. 21. 22. 23.

it 24.

[s Actio arborum furtim cæfarum, ist eine Klage/ welche

dem HErrn gegeben wird / wider denjenigen der

Ba dessen
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deffenBäumeheimlich und ihme unwissend abgehauen/

daß er an statt der Straffe den Schaden gedoppelt

erstatte. L. 1. L. s . L. 7. L. 8. ff. arborum furtim

cæfarum. Heutiges Tages ist die Straffe über die

Erstattung des Schadens willkührlich. Nach dem

Sächsischen Rechten aber muß der Thater über

den Werth der Bäume dem Eigenthums Herrn vor

jeden verderbten Baum 30. Schillings Pfenninge ,

das ist / 2. alte Schock verbüffen jedoch wenn der

Schade groß/oder um Genuß willen geschehen / wer

denauch andere Straffen gefeßt. Art. 67. L. 82. §.. 1

ff.de furtis.

Actio bona fidei , ist eine Klage/ in welcher dem Rich

ter nachgelassen wird/nachdem ihm gut und billich

düncket/ zu schäßen / was ein streitend Theile dem an

dern geben oder leisten soll. §. 30. J. de act. L. 7. ff. de

N. G. L. 24. depof. L. 31.§. 20. de Edil. Edict. L.

83. pro foc. als da ist Actio empti , venditi , locati

conducti , negotiorum geftorum , mandati , depofi-

ti, pro focio , tutelæ , commodati , actio pignoratia,

familiæ ercifcundæ , communi dividundo , præfcriptis

verbis , quæ de æftimato proponitur , & ea, quæ ext

permutatione competit , hæreditatis petitio , & actio ex

ftipulatu pro dote , welche in §. 28. Inft. de Act. alle

enthalten find. Biccius Sect. V. rerum quotid. §. 19.

lit. ii.§. 20.& 21. und nach der Ordnung hier erkläret

find.

Actio Calvifiana , ist eine Klage / wodurch der Patro-

nus , oder der einen frey gegeben hat/ wieder fordert/

was der Freygegebene ihm zum Betrug verduffert

hat.

Actio cautionis Judicio fifti condictitia , ist eine Klage.

welche demjenigen zukommt / welcher ihme verheiffen

laffen / daß einer sich in Gericht stellen wolle / wider

den Beklagten oder dessen Bürgen / welcher derglei

chen verheissen hat.

Actio
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Actio Civilis , eine bürgerliche Klage/ da einer nicht auf

eine Straffe oder Rache klaget. §. 3.4. Inft. de Action.

L. 26. §. 2. de nox. act. Item,eine Klage/ welche aus

it dem Gesetze / Raths Geboten und andern Verord

nungen entspringer als da ist Rei Vindicatio , Actio

Confefforia und Negatoria, welche der Ordnung nach

erflåret.

/

Actio commodati, ist eine Klage/ wegen eines Dings/

so einem gelehnet worden / welche erstlich demjenigen

zukommt, der einem andern ein Ding geliehen oder

zu einem gewiſſen Ende / umsonst zu gebrauchen über-

geben / wider den / der es geborget/daß er dergleichen

wieder gebe und solches wird genennet actio directa.§.

2. Inft. quib. mod. re. Lauterb. Comp. tit. ff. Com-

modat. p. m. 22. Zum andern/demjenigen / der es

de geborget oder umsonst zu Nugen überkommen/ wis

L der den/ der es ihm geliehen , damit er ihme die nde

thigeund nußliche Unkosten/so er auf das geborgteDing

gewendet wieder erstatte. L. 17. §. 3. ff. Commod

Und dieses ist Actio contraria , bißweilenwird auch actio

tis utilis gegeben.

ex Actio communi dividundo , ist eine vermischte / und

e gleich als aus einem Contract herrührende Klage/

all (actio mixta & quafi ex contractu proveniens) durch

19 welche diejenige, so ein absonderlich) Stück (rempecu-

reliarem) gemein haben / unter sich handeln / daß solche

Stück/ wegendesNußens / Schadens / Intereffe und

ro Unkosten unter ihnen getheilet werde. L.1.3. pr. L. 4.

rt & §. 3. ff. Communi dividundo §. 3. Inft. de oblig.

Terexquafi contr. Und diese Action wird nur dem Eigen-

thums - Herrn gegeben , und wird genennet directa.

Darnach wird auch actio utilis denjenigen zugeeignet

jes so kein wahres Eigenthum / sondern nur eine Gerech-

be tigkeit in den Gütern haben.L . 6. §. I. L. 11. 14.§. 1 .

le Communi div. L. 31. famil. hercif. und wird dieses

von der Actione familiæ hercifcundæ unterschieden, als

B 3 welche

-
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welche nur in einen allgemeinen Stücke (re univerfali,

e. g. hereditate) statt hat.

Actio condictitia , ist eine Klage auf die Person/ da,

durch wir etwas wieder fordern / so wir nicht schuldig

gewesen / und aus Irrthum bezahlet. Lauterb.

Comp.p.m. 99.

Actio conducti , five ex Conducto , ist eine Klage aufdie

Person/so dem Pachter oder Miethmann pr. Inft. L.

15. pr. Locati Conducti wider den Verpachter oder

Vermiether gegeben wird / daß er ihme den Nugen

eines Dings / oder die verdingte Arbeit leiste , das

Werck verrichte und auch den Schaden erstatte.

pr. Inft. Locat. Conducti, Stryk C. C. Sect. 2. c. 5...

S. 12. Lauterb. Comp. t. Locati conduct. p. m.

381.

Actio confefforia ex fervitutibus prædiorum , ift eine

Klage aufdas Guth, dadurch derjenige / deme eine

Dienstbarkeit verordnet / wider einen jedwedern/ so ::

ihn daran verhindert oder selbige vorenthält/ dahin

gielet/damit erkennet werde/ daß ihme die Dienstbars

keit zugehöre / und dahero ihme der freye Gebrauch

desselben nachzulaffen sey. §. 2. Init, de Action, L. 2.

pr. L. 6. §. 3. L. 7. L. 12. Si fervit. vindic. L. 5. pr.

& §. 1. fi ufusfr. pet. L. 8. §. 3. & 4. fi fervit. vind.

Lauterb. Comp. t. fifervit. vind. p. m. 138. und diß ist

Actio directa; Es wird aber über diß auch Actio utilis

gegeben demjenigen so das Dominjum utile hat/ als

da ist der Lehemann / c. un. §. rei autem 2. F. tit. 8.

Erb Zinß Mann L. 16. de ferv. L. 9. de nov. op.

Nunc. Superficiarius , L. 3. §. p. de nov. op. nunc. L

1. §. f. de fuperfic. und dergleichen / und hat solches

auch heutiges Tages in andern Gerechtigkeiten statt ,

und unter solche Action wird gleichfalls gerech

.net.

Actio confefforia exufufructu , so ebenmåffig eine Klage

auf das Guth ist / dadurch einer wider einen jedwe

den
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den Beſiker / oder der ihn auf was Weise auch hin-

dert / suchet / daß er das Recht / daffelbe zu ges

brauchen und zu geniessen habe.

Actio conftitutoria , five de conftituta pecunia , feu de

conftituto , ist eine Klage / durch welche derjenige

belanget wird/ welcher ein Ding oder Geld, ſo zuvor

einander oder er selbst schuldig gewesen / oder an

statt desselben etwas anders durch einen Vergleich zú

bezahlen dersprochen / daß er darzu /wenn er solchem

binnen schuldiger Zeit nic
Folge leistet / durch Ge

richts Zwang angehalten werden möchte §. 9. §. 10.richts . Zwang angehalten

Inft. de Action. L. 1. §. 5. L. 3. §. 2. de conft. pec.

L. 2. C. eod. Lauterb. Comp. p.m.218.

Actio contraria, ist / welche der Actioni directæ , entges

gen geseket wird , und ist deren bey denen Actionibus

unterschiedlich gedacht, k

Actio criminalis , eine peinliche Klage / eine Anklage

aufLeibund Leben.

Actio damni infecti , ist eine Klage / daß wegen eines

zukünfftigen Schadens/Bürgschafftoder Versicherung

geleistet werde.

Actio damni injuria, ist nichts anders als Actio L. Ac-

quiliæ , wovon unten gedacht.

Actio de damno in turba facto , ist eine Klage / welche

statt hat , wenn einem in einem Tumult oder Lårmén

mitBetrug Schaden geschehen.

Actio de dejecto vel effufo, ist eine Klage / welche wider

denEinwohner einesHauses/daraus etwas gegoffen/oder

geworffen wird an dem Ort/da man immerhin zu

gehen oder zu stehen pfleget statt hat er Inft. de

obl. quæ ex quaf. delict. L. 1. pr. L. 5. § . de his

qui effud. vel dej. und wird dem gegeben/ welchem

Schade geschehen / daß der Beklagte solchen zwenfach

erstatte. L. 1.pr. & §. de his qui effud. vet. dej. §. 1.

Inftit. de obl. quæ quafi ex delict. und so ein freyer

Mensch umkommen/ daß er ihm 50. Gülden d. §. I.

B 4

"

L.5.
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welche nur in einen allgemeinen Stücke (re univerfali ,

e. g. hereditate) statt hat.

Actio condictitia , ist eine Klage auf die Person/ das

durch wir etwas wieder fordern / so wir nicht schuldig

gewesen / und aus Irrthum bezahlet. Lauterb.

Comp.p.m. 99.

Actio conducti , five ex Conducto , ist eine Klage aufdie

Person/so dem Pachter oder Miethmann pr. Inft. L.

15. pr. Locati Conducti wider den Verpachter oder

Vermiether gegeben wird / daß er ihme den Nugen

eines Dings / oder die verdingte Arbeit leiste das

Werck verrichte und auch den Schaden erstatte.

pr. Inft. Locat, Conducti, Stryk C. C. Sect. 2. c. 5.

S. 12. Lauterb. Comp. t. Locati conduct. p. m.

381.

Actio confefforia ex fervitutibus prædiorum , ift eine

Klage auf das Guth, dadurch derjenige / deme eine

Dienstbarkeit verordnet / wider einen jedwedern , so

ihn daran verhindert oder selbige vorenthält / dahin

gielet/damit erkennet werde / daß ihme die Dienstbars

keit zugehöre und dahero ihme der freye Gebrauch

desselben nachzulaffen sey. §. 2. Inst. de Action, L. 2.

pr. L. 6. §. 3. L. 7. L. 12. Si fervit, vindic. L. 5. pr.

& §. 1. fi ufusfr. pet. L. 8. §. 3. & 4. fi fervit. vind.

Lauterb. Comp.t. fifervit, vind. p. m. 138. und diß iſt

Actio directa ; Es wird aber über diß auch Actio utilis

gegeben demjenigen so das Dominjum utile hat/ als

da ist der Lehemann / c. un. §. rei autem 2. F. tit. 8.

Erb-Zink Mann L. 16. de ferv. L. 9. de nov. op.

Nunc. Superficiarius , L. 3. §. p. de nov. op. nunc. L.

1. §. f. de fuperfic. und dergleichen / und hat ſolches

auch heutiges Tages in andern Gerechtigkeiten statt /

und unter solche Action wird gleichfalls gerech

.net.

Actio confefforia exufufructu , fo ebenmåffig eine Klage

auf das Guth ist / dadurch einer wider einen jedwe

den
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den Besizer / oder der ihn auf was Weise auch hin-

dert / suchet / daß er das Recht / daffelbe zu ges

brauchen und zu geniessen habe.

Actio conftitutoria , five de conftituta pecunia , feu de

conftituto , ist eine Klage durch welche derjenige

belanget wird/ welcher ein Ding oderGeld/ so zuvor

einander oder er selbst schuldig gewesen / oder an

statt desselben etwas anders durch einen Vergleich zu

bezahlen dersprochen / daß er darzu /wenn er solchem

binnen schuldiger Zeit nicht Folge leistet / durch Ge

richts Zwang angehalten werden möchte §. 9. §. 10.

Inft. de Action. L. 1. §. 5. L. 3. §. 2. de conft. pec.

L. 2. C. eod. Lauterb. Comp.p.m. 218.

Actio contraria , iſt/ welche der Actioni directæ , entges

gen geseket wird und ist deren bey denen Actionibus

unterschiedlich gedacht.

Actio criminalis , eine peinliche Klage / eine Anklage

aufLeibund Leben.

Actio damni infecti , ist eine Klage/ daß wegen eines

zukünfftigen Schadens/Bürgschafft oder Versicherung

geleistet werde.

Actio damni injuria , ist nichts anders als Actio L. Ac-

quiliæ , wovon unten gedacht.

Actio de damno in turba facto , ist eine Klage / welche

statt hat /wenn einem in einem Tumult oder Lårmen

mitBetrug Schaden geschehen.

Actiode dejecto vel effufo, ist eine Klage / welche wider

denEinwohner einesHauses/daraus etwas gegossen/oder

geworffen wird an dem Ort/da man immerhin zu

gehen oder zu stehen pfleget statt hat 7 6.1. Inft. de

obl.
quæ ex quaf. delict. L. 1. pr. L. 5. § . de his

qui effud. vel dej. und wird dem gegeben/ welchem

Schade geschehen
/ daß der Beklagte

solchen zwenfach

erstatte. L. 1.pr. & §. de his qui effud. vet. dej . §. I.

Inftit. de obl. quæ quafi ex delict. und so ein freyer

Mensch umkommen
/ daß er ihm 50. Gulden d. §. 1.

B 4
L.5.
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L. 5. §. 5. ff. de his qui effud. vel dejec. so ihm aber

nur Schaden geschehen/in dasjenige / was dem Rich :

ter billichscheinet/verdammetwerden möchte.

Actio de Dolo , ist eine Klage auf die Person / welche

nur gegeben wird / wann man eine andere nicht hat ,

dahero fie auch fubfidiaria genennet wird. L. 1. §. I.

& 4. ff. de dolo malo, und hat wider denjenigenstatt./

der einen andern hinterlistiger Weise betrogen hat/daß

derBetrogene den zugefügten Schaden von dem Bes

trügerwieder erlange. Lauterb. de tranfit. Action. §.

26. & l. un. §. c. Ne quid in flum. publ.

Actio de dote, ist eine Klage auf die Persohn / welche

nach geschehener Ehe Scheidung demWeibe/ zu Wie,

derforderung des Heyrath Guts wider den Mann

gegeben wird so weit erzuthun oder bezahlen vermag.

Actio de eo quod certo loco , ist eine Klage auf die

Person durch welche ein Ding oder Sache / so nach

der Actione ftricti juris an einemgewiffen Orte zu ſu-

chen wäre mit Erzehlung dieses Orts /allwo es gege-

ben werden sollen/ an einem andern Ort gesuchet, und

dem Richter zu schägen übergeben wird wie viel dar-

an gelegen sey / daß das Ding oder Sache nicht an

dem bestimmten Ort gegeben werde. L. 1. L. 2. pr.

L. 4.de eo quod cert, loc. L. un, C. eod. §. 33. Inftit,

¡de Action.

/

Actio dein jus vocato, vi exempto , ist eineKlage/ welche

wider denjenigen statt hat , so einen/welcher ins Ges

richt gefordert worden/ entweder vor sich /oder durch

einen mit Gewalt aufgehalten/ daß er im Gericht nicht

erscheinen können/ daß er so hoch als der Klägerseine

Sach schäßet verdammet werden möchte. §. 12.

Inft, de Action. L. 1. pr. ff. Ne quis eum , qui in

jus voc, vi exim. L. 5. §. 3. ff. eod. Lauterb, Comp.t.ff.

Ne quis cum,qui in jus voc. vi exim. p.m. 33.

Actio demortuo inferendo. Suche Actio infactum de

mortuo inferendo,

Actio
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Actiode mortuonon inferendo, ist eineKlagewider dens

jenigen / welcher in eines andern Ort einen Todten

eingescharret hat / welches Recht er doch nicht hat/

daß er den Todten entweder wieder wegschaffe oder

denOrt/so viel er werth/ bezahle. L. 7. pr. ff. de Re-

ligiof. & fumpt. funer. Lauterb. Compend. d. t.p.m.

163. Diese Klage aber findet heutiges Tages keinen

Plag mehr/ weil die Begräbnus auf offentl. Gottes

Acker/ auchbißweilen in denKirchen/ Carpz. L. 2. def.

385: geſchicht ; doch/wann jemand aufdenKirch-Höfen

oder in der Kirchen / Geschlecht - oder Erb- Begråb-

nus hat , und ein anderer einen Todten dahin unbe

fugt will begraben lassen /so kan die Actio utilis etli

cher massen wider ihme angestellt werden. Hahn

ad Weſenb. d. t. n. 4. Lauterb. Compend. d. 1. p. me

164.

1

Actio de paftu, ist eine Klage/welche wider den Herrn

des Viehes statt hat / daß er den Schaden / welcher

durch das Abfressen geschehen ist / entweder erstatte

oder das Thier zur Straffe übergebe. Dd. ad tit. ff.

fi quadrupes pauperiem feciffe dicatur , & ad L. 39. &

Gotofred. innot.necnon Brunn. ff. ad L. Acquil.

Actio de pauperie , ist eine Klage/dadurch ein Herr bes

langetwird dessenvierfüffiges oderzahmes Thier so

wider dieNatur und Art freywillig sich bewegt und er-

zürnet / Schaden gethan hat , daß er das Thier ent

weder zur Straffe übergeben / oder solchen Schaden/

so hocher geschäget wird erstatten müsse. pr. Inft. fi

quadrupes pauperiem fecisf. dicatur L.1.pr.d.t. und sol

ches ist Actiodirecta : Eshat aber auch Actio utilis ftatt/

wenn ein zweyfüffiges oder wildes Thier, so aber in eis

nes Herrn Eigenthum ist/Schaden gethan hat ; nach

SächsischenRechtwirdderBeklagte nicht befreyet/wenn

erschondas Thierzur Straffe hingeben will/dochwenn

ersolch Thier alsbald nachdem er es erfahren/ daß es

Schadengethanhat , ausschlägt /und es nicht häuſet /

Br äget

.
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åget oder tråncket/so ist er unschuldig an dem Scha

den. Lauterb. Comp. t. ff.fi quadrupes pauper. feciff.

dicatur p.m. 142.

Actio de peculio , ist eineKlage/wodurch der Vatter/os

der derHerr/ welcher seinemSohn oderKnecht ein ei

genGut (peculium) nachgelaffen / aus deren Contract

oderHandelbelanget/und soweit solches zureichet / vers

dammetwird Lauterb.Comp. tit.ff.de Peculio p.m.261 .

Actio depofiti , ist eineKlage, wegen eines hinter- oder

niedergelegten Guts oder Dings / so Anfangs denjenis

gen gegeben wird so es hinterlegt oder aufzuheben

gegeben oder bey welchem es hinterlegt wor

den. §. 3. Inft. quib. mod. re. und wird genennet

Actio directa. Lauterb. Comp. t. ff. Depofiti p. m.

279. Dann dem bey welchem es hinterleget ist/

wider den/der es hinterlegt hat, daß er dasjenige / was

er aus guten Glauben daraufgewendet / und vor Schas

den erlitten hat/ wieder erstatte und bezahle / und wird

genennt Actio contraria. L. 5. pr. ff. d. t. Lauterb.d.

1.p.m. 283.

Actiodepofiti fequeftraria, ist eineKlage / welche nachges

endigtem Streit oder geleisteter Bürgschafft wider den

jenigen statt hat, der ein Gut/weßwegen man gestritten/

innen gehabt/ daß erRechnung thun /und das Gutmit

allem Zugehör abtretten müsse. L. 5. S. 1. L. 12. §. 2 .

ff. Depofiti, doch wird dem Sequeftro wegenseiner Aus-

gabenundSchaden / so er wegender Sequeſtration ge-

habt/auchActio contraria gegeben.

Actio depofiti, tumultus, incendii,ruinæ, &naufragii cau-

fafacta, ist eine Klage, welche demgegeben wird/welcher

eines Aufruhrs/Feuersbrunst / Einfallung eines Gebäu-

des und Schiffbruchs wegen etwas bey einem, der es as

ber läugnet/niedergeleget / und ihn aufzuheben gegeben/

daß er es doppelt erstatten müsse.

Actio de recepto , ist eine Klage/ so demjenigen gegeben

wird/welcher ein Ding/ daß es sicher seynmöchte/ in ein

Schiff
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Schiff/Wirthshaus / oder Stall gegeben/ und einges

bracht/wider den Herrn/der solchSchiff/Wirthshaus/

oder Stallbefizet/ Wirthschafft treibet ze. und solches

Ding aufgenommen, daß er dergleichen unbeschadetwie.

der erstatte/und allen Schaden, durchweffen Schuld es

auch geschehen/gutmache. L. 3. §. 1. ff. Naut. Caup.

Lauterb. Compend. d. t. p.m. 92.

Actio de in rem verfo , ist eine Klage , durch welche ein

Batter oder Herr aus dem Handel des Sohns oder

Knechts so weitbelangetwird / als etwas in deſſenNu-

ten gewendet worden. §. 4. Inft. quod cum eo. und

dieses ist actio directa.Nechstdemewird auch actio utilis

gegeben allen denjenigen/welche mit freyen Menschen/so

andern aufguten Glauben dienen / undderenHandlung

führen/gehandelt haben, daß ſie dasjenige /was sie in des

HerrnSachverwendet, wieder erlangen mögen. L.7.

1.C.eod. tit. Und solche Action hat auch heutiges

Tages Statt / wenn einer mit einem Diener/den der

Herr bestellet / handelt. Lauterb. Compend. t. de in

remverfop.m. 262.

Actio de tignojuncto , ist eine Klage/ welche dem Herrn

des Bauholzes und dergleichen gegeben wird/wider den

jenigen/welcher solches in sein Haus oder Weinberg

eingezapffet oder eingestecket hat/ daß er solches zwenfach

erstatte; L. 1.ff. de tigno junct. §. 29. Inftit. de rerum

divil, heutiges Tags aber hat die Actio in duplum nicht

statt , sondern an statt deffen/wird demHerrnderMate- .

rien zu Erlangung des Werths und Schadens Actio in

furtumgegeben. Lauterb. Compend. t . de dignojuncto

p.m. 657.658.

Actio directa, ist eine Klage/welche ausden eigentlichen.

Worten des Gefeßesgegeben wird. L. 37. de O&A

L.47. §. I. denegot. geft. L. 24, de tut. &rat. diftr. und

welche denen Contrariis actionibus entgegen gefeßet

wird deren bey den Actionen unterschiedlich gedacht.

Actio emti five ex emto, ist eineKlage / welche statt hat/

wenn
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wenneiner ein Gutgekauffthat / daß ihme solches abges

tretten/ und die Gewehrschafft geleister werden möchte;

L. 1.pr.&f. 1. ff. de act.Emt. & Vend. Comp. Lauterb.

ff. t. de act. Emt. Vend. p. m. 355.

Actio exercitoria , ist eine Klage/ welche demjenigen ge-

gebenwird der mit dem Schiffer oder Schiff-Meister

gehandelt hat /wider denHerrn/der solchen demSchiff

darzu vorgefekt und bestellt hat , daß derselbe alles dasje.

nige halte / was er mit dem Schiffer geschlossen. §. 2.

Inft.quod cum eo, qui in alien. poteft.

Actio exfacto five delicto,ist eineKlage/welche aus einem

Verbrechenherrühret.

Actio exJurejurando, fivejuratoria, ſuche actio in factum

exJuramento præftito.

Actio exLegato quod venerabilibus Locis relictum,ist eis

neKlagewider denjenigen/der läugnet/daß aus der Erbs

schafft/welche erselbst angetretten/derKirchen oder einen

andern geistl. Ort/ oder auch einer armen Person zu

geistl. oder milden Sachen/ etwas vermachet worden;

odersolcheszwar gestehet /gleichwol aber dieBezahlung

solches Vermächtnus ohne gewisse Ursache aufschiebet/

daß dannenheroder Beklagte solche Vermächtnus zwey,

fachzu erstatten/angehalten werden möchte.

Actio exLege. Si contendat 28. ff. de fidejufs.ist einMit-

tel/ wordurch der Beklagte / so eine Exception oder

Ausflucht zu haben vermeynet / klagen kan / daßsein Ges

gentheil entweder seineKlage einstellen müsse oder ihme

ein ewig Stillschweigen auferlegt werden möchte. Es

wird aber diese Action von dem remedio L. diffamari

unterschieden/ weil in dieser Klage der Ausgeforderte

auch ohne vorhergehende Diffamation oder Beschuldi»

gungseineKlage anstellet.

Actiones ex Maleficio , die Klagen so aus einerMißhand-

lungoder Verbrechen herrühren/ sonsten auch actiones

pœnales genannt/ als da ist actio de albo corrupto.2 .)

actio
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actionequisinJus vocet fine venia,& 3.) actio de injus

vocato vi exempto.

Actio ex depofito autfufpenfo,ist eineKlage/so einem jed-

wedenunterdem Volck gegeben wird/wider den/ so et.

was über demOrt/ da man immer zugehenund zu stehen.

pfleget/ gesetetoder gehånget / welches/ so es herunter

fallen sollte / jemand Schaden thun kan , daß er diege

jeste Straffe der 10. Gulden erlege. §. 1. Inftit. de

obligat. quæ quafi ex delict. L. 5. §. 6.&feq. ff. de his

qui effud. vel dejec. Lauterb. d. t.heutiges Tages aber

wirdinsolchenFällen derSchaden nur einfach gefordert/

und ist die Straffe nachdem die Schuld oder Verbre

chengroß/willkührlich.

Actio exftipulatu , ist eine Klage / welche demjenigen ge

geben wird der ihme etwas verheiffen lassen wider

den/ der etwas verheissen hat / daß er dasjenige was

er versprochen / halte. "Vid. Joh. Fried. Reigeri The-

atr. Jurid. t. deV.O. n. 29.

Actioexftipulatupro dote, ist eine Klage/ welche entwes

der dem Ehemann bey währendem Ehestand gegeben

wird/zu Erlangung des Heyrath Guts oder Morgen,

Gabe/so ihme ben geschlossener Ehe versprochenwors

den/ und wird genennet actio pro dote petenda , oder

dem Ehe-Weibe oder deren Vatter / zu wieder Erlan-

gung des Heyrath - Guts/ entweder bey Lenzeiten des

Ehemanns/wennderselbe in grosseArmuth geråth/ oder

nachgeendigterEhe/ sodurch die Ehe-Scheidung oder

dem Tod geschicht/ und wirdgenennet actio pro dote

repetenda. L. 6. ff. de dotis promiff. Lauterb.omp.

t. Solut. matr. dos quemadmodum petatur p. m.

454.

Actio ex fyndicatu , ist eine Klage / welche wider den

statt hat / welcher demRichter mit Gelde oder Ge-

schenck bestochen/ und dahin verleitet / daß er übel urs

theilen /mit ihme gleichsam unter dem Hütlein spies

len / und das Gegentheil hiedurch die Sache verlieren

möchte.
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möchte. Ord. Cam.p. 3. tit. 53. §.wo aber einige Par-

then/ & tit. 51. Lauterb. Comp. t. de Appellat. p.m.

729.

Actio ex Teftamento pro Legato venerabilibus locis re-

licta, suche oben/ actio ex Legato &c.

Actio ex Teftamento , ist eine Klage / welche demjenigen

zukommt/ welchemetwas in einem Testament vermacht

ist/widerden/welchem der Teftator etwas auszurichten/

befohlen.. Lauterb. Comp. t. de Legat. fideicom. p.

m. 515.

Actio familiæ hercifcundæ, ist eineKlage / wodurch erst

lich dieErben/denen eine Erbschafft gemein ist/untersich

klagen/daßdie Erbschaffts Stücke und Nugengetheilet/

* auch was einer dem andern schuldig sey/ gegeben wer-

de/und zwar nach dem Jure Civili , und diß ist actio di-

recta. Lauterb. Comp. t. ff. famil. hercifc. p. m.

150. Darnach wird nach dem Jure Prætorio auch

actio utilis gegeben/ den Besizern der Güter und den

Fideicommiffariis , welchen aus den Trebellianischen

Raths Gebotdie Erbschafft aus zu antworten. arg. I.

1. pr. L. 24. §. 1. L.40. ff. Famil. hercifc. Suche

weiter actionem communi dividundo. Lauterb.

Comp. p. m. 150.

Actio finium regundorum, ist eine Klage/ welche erstlich

unterdenen Eigenthums -Herrenstatthat/soAecker an

einander haben / daß die Grången ordentlich unterschie,

den/und derSchaden erstattetwerde.l.2. §. 1.4.pr.&§.

1. L. 8. ff.fin . regund. §.20. Inft. de action. und wird ge-

nennet actio directa ; darnach wird auch actio utilis ges

geben/ 1.) den Zinns Mann/ ufufructuario und dem

Gläubiger der ein Guth Unterpfands weise besitet;

2.) dem Vormund wenn er seinen Pfleg Befohle

nen und Unmündigen nuket 2c. 3.) denen geistlichen

Personen.4.)Denen Herren so die Bothmäſſigkeit in

dem benachbarten Gebieth haben. 5.) demjenigen /wels

chen auf einer Seiten ein Bauren Gut auf der an-

2

dern
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dern einHaushat. 6.) Denen Erben/ nicht zwar als

Erben,sondern gleichsam als Herren. 7.) Dem Va-

fallo, wenn desLehen - Herrn Condition nicht geringert

wird. Lauterb. Comp. t. ff. finium regund. p. m.

148.

Actiofunerariaf. funeratitia , ist eine Klage/ welche dem

gegeben wird der zu Bestattung einer Leiche die Bes

grabnus- Kosten ausleget/wider denjenigen/demdieLeis

che zu bestellen/zukommen/als da ist/der Erbe,Besiger

der Güter und andere Nachfolger / daß ihm sölche

erstattet werden, und wird solcheSchuld für allen an-

dern Glaubigern bezahlet. L. 12. §.2.L. 14. §. 13.ff.

de Relig. & fumpt. fun. Lauterb. Comp. d. t. p.m.

164.

Actio furti, ist eine Klage / welche demjenigen gegeben

wird / welchem der Diebstahl geschehen / wider den

Dieb und zwar wenn es ein furtum manifeftum , daß er

dasGestohlenevierfach/da es aber ein furtum non ma-

nifeftum nurzwenfach erstatte. §. 5. Inft. de Furtis. Lau-

terb.Comp. d. t. p. m. 654.

Actio generalis, ist eine Klage, welchestatt hat zu Erlan-

gung einesDings/das zwazvielStuck unter sich begreifft/

aber nicht ein allgemeines Recht/ als da ist / actio nego-

tiorum geftorum, tutelæ , pro Socio , welche derOrds

nung nach erklåret ; dennesbegreifft viel Stück insich /

als da ist die Verwaltung des Salges / Weins / Ge-

trands/unddergleichen.

Actio hypothecaria five quafi Serviana, ist eineKlage/

durchwelche einjeder Glaubiger alle Ding/ so ihmeents

weder stillschweigend oder würcklich ausdrückt. vers

pfändt/von einemjedwedernBesiger suchet/ daß ihme

folche ausgeantwortet/ und biß zur Zahlung eingeräus

metwerdenmöchte. L.4.7. in quibus cauf. pign. vel

hypoth. L. 5. C. cod. Lauterb. Comp. t. de Pignor. &

Hypoth. p.m.403.

Actiq
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Actio in duplum, ist eineKlage/ dadurch wir das Unsris

ge doppelt suchen/ §. 29. Inft. de action. als da ist / actio

furtinecmanefti , damni , injuria & Lege Acquilia, de-

pofiti ex quibusdam caufis , itemfervi corrupti , welche

der Ordnung nach erklåret.

Actio in factum, isteine Klage/so wegen einer begangenen

oder geschehenenThat/welche aus mancherlen Gestalten

de:Sachen entstehet/herkomt hatsonsten unterschiedliche

Bedeutungen und zwar 1.) welche aus des Prætoris

Bothmässigkeit eingeführetwird/ 2.) wann die actio ci-

vilis durchdieAuslegung des Prætoris oder eines Rechts-

Erfahrnen inManglung des ausdrückl.Gesetzes/aus der

Meynung desselben / und aus Billigkeit eineKlagege=

geben/ welche sonsten actio utilis genennet wird. 3.)

Wird auch infactum actio genennt / welche gegeben

wird/wanndie actio famofa nicht statt hat// suche fer

ner actiopræfcriptis verbis.

Actioin factum contra Calumniatores , ist eine Klage/

welche eigentlich wider demjenigen gegeben wird/welcher

Geldempfangen/ daß er einemUnschuldigen indemGes

richtzuthun mache, und fälschlicher Weise ihn vexiere;

oderwider den/so einem durchFalschheit Geld gegeben/

daß er imGericht nichts zu thun haben dürffe / dannen-

hero solcher binnen Jahrs Frist das empfangene

Geldvierfach nach dem verflossenen Jahre aber nur ein-

fach zu erstattenschuidig.L . 1. pr.ff.deCalumn.§.25. Inft.

de action. Lauterb. Comp. t. ff. de Calum . p. m. 73.

heutiges Tages aber kan in solchem Fall das Intereffe

gebetten/ auch eine willkührliche Straffe geordnet

werden. Menoch. arbit. jud. quæft. Cafu. 322 .

n. 3 .

Actio infactumde mortuo inferendo , ist eine Klage/wel-

che derjenige hat / so verhindert worden / daß er den

todtenMenschen/ und dessen Gebeine an dem Ort/wo

er das Rechthat / Todten zu begraben / nicht einſchar

renkönnen , widerden/ so ihn verhindert, daß er das≤

jenige
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jenige/was ihm daran gelegen gewesen und geschadet/

daß esihmenichtverbotten / erlange ; L. 1.pr. ff. de Re-

lig. & fumpt. fun. Text. Synop. J. G. cap. XV. n. 8.

dochstehetdemKlägerfrey/ ob er sich dieser action oder

des Interdicti de mortuo infer. wovon unten gedacht/

gebrauchen will. Lauterb. Comp. t. deRelig. & fumpt.

fun. p. m. 165.

Actio in factum exjuramento præftito, ist eineKlage / das

durch derjenigehandelt/welcher auf Begehren des Ges

gentheils alsbaldgeschworen/daß ihme etwas gebühre/

oder derBeklagteseine Sache befige.

Actio Injuriarum , die injurien Klage/welche demjenigen

zukomt /der entweder mit Worten oder Werckendurch

Schmach-Reden / Schrifften/ Schläge und derglei,

chen angegriffen wird /wider den Injuriantenoder den/

derfolcheThaten entweder vor sich/ oder durch andere

verübet/ undsolche ist entweder.

Actioinjuriarum civilisf. æftimatoria, ist eineBürgerliche

odersolche Injurien-Klage/ worinnen derBelendigtedie

zugefügte Schmachaufein gewiß Stück Geldes schåket-

undbittet/daßihm solches zugeeignet oder ad pias caufas

verwendetwerden möchte.§. 7. Inft. de Injur.

Actio injuriarum criminalis, eine peinliche Injurien-Klage/

darinnen derBelendigtebittet/ daß der Beleydiger mit

einer Poena extraordinaria , als da ist Staupen Schlag/

Lands - Verweisung / und dergleichen/beleget werden

möchte.§. 10.Inſt. de Injur. worzu nochkommt

Actio injuriarum ad palinodiam vel recantationem , eine

folche Injurien Klage/ worinnen man auf eine öffentl.

Abbitte und Widerruff, und daß der Beleydiger sich

selbst aufs Maul ſchlagen müſſe ic. flaget. Lauterb

Comp. d. t. p. m. 669.

Actio in remfcripta,ist eineKlage/welchezwarwegen eines

Handels/Verbrechens u. dergleichen/aus welchen solche

Klage entspringetgegebenwird persöhnlich.Sie ist u. hat

wider einenjedwedenBesiger/oder der ein Ding vorent

hålt/

3
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Actio induplum, ist eineKlage/ dadurch wir das Unsri,

ge doppeltsuchen / §. 29. Inft. de action. als da ist / actio

furtinecmanefti , damni , injuria & Lege Acquilia, de-

pofiti ex quibusdam caufis , item fervi corrupti , welche

derOrdnung nach erklåret.

Actio infactum, ist eine Klage/so wegen einer begangenen

oder geschehenen That/welche aus mancherley Gestalten

de:Sachen entstehet/herkomt hat sonsten unterschiedliche

Bedeutungen und zwar 1.) welche aus des Prætoris

Bothmässigkeit eingeführet wird/ 2.) wann die actio ci-

vilis durchdieAuslegung des Prætoris oder eines Rechts,

Erfahrnen inManglung des ausdrückl.Gesetzes/aus der

Meynung desselben / und aus Billigkeit eineKlagege

geben/ welche sonsten actio utilis genennet wird. 3.)

Wird auchin factum actio genennt , welche gegeben

wird/wann die actio famofa nicht statt hat// suche fer

ner actio præfcriptis verbis.

Actioin factum contra Calumniatores , ist eine Klage/

welche eigentlich wider demjenigen gegeben wird/welcher

Geldempfangen/ daß er einem Unschuldigen in dem Ge-

richtzuthunmache, und fälschlicher Weise ihn veriere ;

oder wider den/so einem durchFalschheit Geldgegeben/

daß er im Gericht nichts zu thun haben dürffe / dannen

hero solcher binnen Jahrs Frist das empfangene

Geldvierfach/nach demverflossenen Jahre aber nur ein

fach zu erstatten schuidig.L . 1.pr.ff.deCalumn.§.25. Inft.

de action. Lauterb. Comp. t. ff. de Calum. p. m. 73.

heutiges Tages aber kan in solchem Fall das Intereffe

gebetten/ auch eine willkührliche Straffe geordnet

werden. Menoch. arbit. jud. quæft. "Cafu. 322.

n. 3.

Actio infactum de mortuo inferendo , ist eineKlage/wel

che derjenige hat / so verhindert worden / daß er den

todtenMenschen/ und dessen Gebeine an dem Ort/wo

er dasRechthat/ Todten zu begraben / nicht einschar

ren können / widerden, soihnverhindert/ daß er dass

jenige
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jenige/was ihm daran gelegen gewesen und geschadet/

daß esihme nichtverbotten/ erlange ; L. 1.pr.ff. de Re-

lig. & fumpt. fun. Text. Synop. J. G. cap. XV. n. 8.

dochstehetdemKläger frey / ob er sich dieser action oder

des Interdicti de mortuo infer. wovon unten gedacht/

gebrauchen will. Lauterb. Comp. t. deRelig. & fumpt.

fun. p. m. 165.

Actio in factum exjuramento præftito, ist eineKlage/ daª

durch derjenigehandelt/welcher auf Begehren des Ges

gentheils alsbald geschworen/daß ihme etwas gebühre/

oder derBeklagteseine Sache befige.

Actio Injuriarum , die injurien Klage/welche demjenigen

zufomt/der entweder mit Worten oder Werckendurch

Schmach- Reden / Schrifften / Schläge und dergleis

hen angegriffen wird /wider den Injuriantenoder den/

derfolche Thaten entweder vor sich / oder durch andere

verübet/ undsolche istentweder.

Actio injuriarum civilis f. æftimatoria, iſt eineBürgerliche

oder solche Injurien-Klage/ worinnen derBelendigtedie

zugefügte Schmach aufeingewiß Stück Geldes schåket-

und bittet/daß ihm solches zugeeignet oder ad pias caufas

verwendet werden möchte.§. 7. Inſt. de Injur.

Actioinjuriarum criminalis, einepeinliche Injurien-Klages

darinnen derBelendigtebittet/ daß der Beleydiger mit

einerPoena extraordinaria, als da ist Staupen Schlag/

Lands Verweisung / und dergleichen/beleget werden

möchte.§. 10. Inft. de Injur. worzu noch kommt

Acto injuriarum ad palinodiam vel recantationem , eine

folche Injurien Klage/ worinnen man auf eine öffentl.

Abbitte und Widerruff, und daß der Belendiger sich

felbst aufs Maul schlagen müsse 2c. klaget. Lauterb

Comp.d. t. p.m.669.

Actio in remfcripta,ift eineKlage/welchezwarwegen eines

Handels/Verbrechens u. dergleichen/aus welchen solche

Klage entspringetgegebenwirdpersöhnlich.Sie ist u. hat

wider einen jedwedenBefiger/oderder ein Dingvorents

halt/
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hålt / statt. L. 25. pr. de O. & A. §. 1. Inft. de

Action. Als da ist actio quod metus caufa. Item die

actiones noxales Ferneractio ad ex hibendum.Und al-

le Interdicta, ausgenommen das Interdictum undevi.

Actio inftitoria, ist eine Klage / so demjenigen zukommt/

welcher mit einem Factor oder Laden. Diener gehandelt

wider dessen Herrn/so ihnzuseiner Handlung undGe

schäffte verordnet und bestellet / daß er ihm dasjenige/

wasermitseinemLaden Diener gehandelt/leisten müſſe.

L. 1.L. 11.§. 2.ff.de Inftit. actione. L, noviffime. 15.ff.

h. t. und wird genennet actio directa ; darnach wird auch

actioutilis gegeben/wider denjenigen /der einenProcu-

ratorem , geborget Geld zu empfangen / bestellet. L.

cum villico 16. & L. 19. ff. d. t. Lauterb. Comp. ff. t. de

Inft. act. p. m. 244.

Actio intriplum , ist eine Klage / wordurch etwas dreyfach

gesucht wird. §. 24. J. de action. dergleichen ist actio

feu condictio exlege ob majores fportulas , welche in der

Ordnungunten wird erkläret werden.

Actio judicati, ist eineKlage/welche demjenigenzukömmt/

welchem einander durch ein Urtheil oder Bescheid etwas

zu gebenoderzu leisten verdammet worden / daß er sol-

chem Folgeleiste. L.6.§. 5. Inft. Judicat.folvi.

Actio legis Acquiliæ, ist eineKlage/welche um eines Scha

den willen/so von einem freyen Menschen geschehen iſt/

demjenigenzukommt / deffen Dinge Schadengeschehen/

wider den/so den Schaden zugefüget hat/ daß er nicht

nur so viel er Schaden gethan hat/sondernsoviel das

Ding entweder in demselbigen Jahre oder den nechsten

30. Tagenwerthgewesen/erstatte. Und dieses ist actio

directa;§.4. & S. 14. Inft. ad L. acquil. Es wird aber

auch utilis actio gegeben/ wenn die directa nicht statt hat.

Lauterb. Comp.t. ff. ad L. acquiliam. p.m. 144.

Actio Legis agragriæ, ist eineKlage /welchewider den ge-

geben wird der einen Grång- oder Mahlstein ausge-

riſſen / und von dem Ort weggeschafft / daß er die

so.
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fo. Gulden Straffe erlege. L. f.ff. finium regundo-

rum.

Actio liberalis, iſt eineKlage, welche zwischen dem Herrn

und Knecht wegen der Freyheit und deroselben Besit

start hat. hatheut zuTag keinen Nugen mehr.

Actio locati , ist eine Klage/welchegeben wird dem Ver-

pachter / L. 24. 29. C. Locati , wider den Pachter/daß

er dasPacht Geld oder den Lohn für den Gebrauch

des Dinges oder geleisteteArbeit bezahle und das

Ding oder Gut nach geendigter Verpachtung nebst

dem Schaden erstatte. pr. Inft.Locati,Lauterb.Comp.

t.ff.LocatiConducti. p. m. 388.

Actio malejudicati , ist eine Klage/ welche statt hat / wenn

einRichter übel geurtheilet hat / daß er denKlåger oder

Beklagten / welchem er durchsein Urtheil Schaden ge

than/sohoch, als demRichter billichscheinet, Erstattung

thue.

Actio mandati , ist eine Klage / welche erstlich zukommt

dem Befehl Geber wider demBefehl Haber. I. 12.

49. ff. de O. & A. daß ihme dasjenige / was ihm daran

gelegen ist/daßdessen Geschäffte nicht verrichtet worden/

erstartet werde/ L. 5.§. 1. 6. §. 1. 8. §. 6. L. 27. §. 2. ff.

mandati junct. L. 13. §. ult. de re jud. L. 22. §. II .

Mandati. §. II, Inft. eod. und wird genennt actio

directa. Zum andern/demBefehlhaber öder deſſen Er.

ben. L. 12. §.7.L. 14. Mandati . wider dem Befehls

: Geber und dessen Erben. L. 58. pr. eod . daß sie ih,

medie ausgelegte Unkosten erstatten müffen/ L. 12.§. 9.

ff. Mandati und wird genennet actio contraria , bißweilen

hat auchutilis actio statt. Lauterb. Comp. t. ff. Man-

E dati vel contra p. m. 287.288.289.

Actio mutui ist eine Klage /weche gegeben wird demjeni

genderetwas gelehnet / wider den so etwas entlehnet

odergeborget, daß er solches wieder bezahle. 1.2 . pr..

1. 2. ff. de Reb. Cred. Stryck. de inveft. act. fect. 1 .

Memb. 5.§.2.

€ 2 Actio
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Actio negatoria ex fervitutibus prædiorum , ist eineKla-

ge/dadurchder Herr wider den / so eine Dienstbarkeit

aufseinemGuthefuchet/ bittet/ daß es fren gesprochen

werdenmöchte/ oder durch welche er läugnet / daßdeß

sen Ding oder Guth einem andern dienstbar sene.

§. 2. Inft. de action. L. 2. pr. 4. §. 7. fi fervitus vin-

dic. L. 5. fi ufusfruct. petatur. Lauterb. Comp. t.ff.fi

fervit. vindic. p. m. 140. und dieſes ist actio directa.

Eswird auchactioutilis denengegeben /so dasDomini-

umutilevel quafi oder einJus in feudo haben/undhat sol

ches heutigesTages auch in andern Gerechtigkeiten statt/

und unter solche action gehöret gleichfalls die

Actio negatoria ex ufufructu , so eine Klage ist / dadurch

derHerrwider demjenige / der den Mißbrauch von seis

nem Gutihmezueignet/suchet / daßsolcher dasRecht zu

genieffen /und zu gebrauchen nichthabe.

Actio ne quis inJus vocet fine venia, ist eineKlage / wel-

chegegeben wird demjenigen/der einem frey gemacht/

oderdem Vatter/wann er von demFreygelaffenen oder

demSohn ohneErlaubnus ins Gericht gefordert/ oder

verklagtwird/daß er die Straffeder 50. Gulden erlegen

müffe. L.12.p.L.f. ff.de injus vocat. §. 12. Inft. de

act.§. f. Inft. de pæn.tem. litig.weil aber heutiges Tages

die Citationes von den Richter geschehen/so hat diese

action keinen Nußen auffer wo es gebrauchl. ut in

Würtemb. Land Recht. p. 1. tit. 11. S.f.p. 68. Lau-

terb. Compend. t. ff. de in jus vocat. p. m.

29. 30.

፡

Actio noxalis , ist eineKlage/ welche aus dem Verbre,

chendesKnechsherrühret/und wirdgegebenwiderdeffen

Herrn/daß er entweder denSchaden/sohochergeschätzt

wird/ erstatte/ oder den Knecht zur Straffeübergebe.

§. 4. Inft. denox.act. L. 19.pr. eod. Weil aber heuti

ges Tages keine solche Knechte bey uns Christen mehr

seyn / als ist der Herr/ wegen derfreyen Menschen/ so

ihme dienen/anderst nicht gehalten / es seydem/ daß

ihme
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ihme einige Schuld bengemessen werden könne / oder

er ihme dergleichen geheiffen. Bißweilen sind auch

dieHerrn wegen des Lohns/so sieihren Dienern zu geben

schuldig,denSchadenzu gebenschuldig.Lauterb.Comp.

t.ff.deNox.act. p. 147. 148.

Actiones ex Contractu,dieKlagen/welche aus einemHan

delherrühren/derenunterschiedliche / und der Ordnung

nacherkläretfind.

Actiones ex quafi maleficio , die Klagen / so gleichsam

aus einemVerbrechenherrühren/oder sichdemVerbre

chenvergleichen und ähnlichen. Suche weiter obliga-

tio quæ exquafi delicto nafcitur.

Actiones in fimplum , find Klagen / dadurch wir das

Unsrige nur einfach suchen / §. 22. Inft. deactionibus ,

dergleichen sind alle actiones rei perfecutoriæ , welche

nach der Ordnung auch allhieerkläret werden.

Actiones metus , feu quod metus caufa , ist eine Klage/

welche demjenigen zukommt/ so durch Furcht etwas zu

thun gezwungen worden / wider einen jedwedern der

Nugen darvon/ oder das Ding hat , daß ihm solcher

Schadeinnerhalb Jahres - Frist vier nach Verfliessung

--einesJahrsaber nur einfach erstattet werde.

Actiones mixtæ, werden auf unterschiedliche Weise ge

nennet 1.) welche auf die Persohnenund Güter gegeben

werden/alsda iſt : actiofamiliæ ercifcundæ , actio com-

muni dividundo und actio finium regundorum. Dn.

Textor praxi Judiciaria. p. 1. 16. n. 166. 2. Inwel-

chen ein jedweder Klägers und Beklagten Stelle ver-

tritt. L.37.ff.de obligat & action. welches ebenfalls

jestgedachte dren actiones find. 3.) durch welchewir

nicht allein die uns entwendete Sachen / sondern auch

dieStraffe wider den Verbrecher suchen / §. 19. Inftit.

de action. Dergleichen action ist die actio vibo-

norum raptorum , actio Legis acquiliæ , ex Legato vc-

.nerabilibus locis relicto.

€ 3
Actio
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Actio ab falfum modum , ist eine Klage/ welche demjeni

genzukommt/welchem daran gelegen ist/ daß nicht ein

falsch Gemäßangesagt werde/ wider den/ der betrüglis

cher Weise und durchseine Schuld ein falscheMaaß an-

gesagt/ daß er ihme/den Kläger den Schaden erstatte.

L. 1.3. §. 1. ff. fi Menfor falſ, mod. und ſölches iſt nicht

allein von dem Messer / welchen wir selbst bestellet/zu

verstehen ; sondern auch von dem, den der Richter vers

ordnet. It. wird auch diese action gegeben wider den/

welcherzwar selbst bestellet gewesen/ die Messung aber

einem andern aufgetragen/ der etwas betrüglicherWeis

fe gethan. L. 1. § . f. L. 2. d. t. vid. L. 5. pr. d. t. Ferner

hat dieseKlage nicht nur statt wider den Feldmesser /

sondern auchwider den, der eines andern Dinges öder

Sache , als da ist eines Gebäudes / Getraidigs/

Weins2c. falschesMaaß angesagt. L. 5. §. f. L. 6. 7.p.

d.t. desgleichen widerden/ sosich vor einenMeffer aus,

geben/ dergleichen aber nicht ist/ und doch die Leuthe bes

trogen, undendlich wider einen Rechenmeister/ der aber

dieLeuthe in der Rechnung betrogen. Lauterb. Comp.

d. t. p. m . 161.

Actiones partim rei , partimperfecutoriæ, sind die actio-

nes mixtæ, welche oben erkläret.

Actiones perpetuæ, find alle Actiones civiles, oder solche

Klagen/ welche aus denen Gesehen/ Raths - Geboten/

· oder heiligen Verordnungen herrühren / so vor Alters

immer statt hatten / biß denen Klagen / sowohl auf die

Person als Güter eine gewisse Zeit gesezt worden/ also

daß etliche 30. oder 40. etliche 20. etliche 10. Jahr wäh

ten. Lauterb. Comp. tit. ff. de diverfis temp. præfc. p.

m.614. 626.

Actiones populares , find solche Klagen / wodurch dem

Volck sein Recht vertheidiget und dahero jedweden

wegender gemeinen Wohlfarth unter selbigen gegeben

wird. L. 1.&L.4.ff. dePopul. act. Lauterb. Comp. d.

top.m. 680.

Actio
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Actio particularis feufingularis, ist eine Klage/ die durch

ein absonderlich und einzeln Stuckgesuchtwird: als da

ift/einKleid. 100. gelieheneGulden 2c. und obgleichviel

einzele Stücke untereinandergesucht werden, ist es dochy

actio particularis.

Actio Pauliana feu revocatoria , iſt eine Klage/ wodurch

derGlaubigere/ welchen zuBetrug und Machtheil der

Schuldner dieGüter/ worein fie durchden Richtervers

wiesen/veräussert/ solche Güter wieder fordern können/

alswenn sie niemals von den Schuldnerübergeben wor

denwären. L. 38.§.4.ff.de ufur. L. 1. pr. &§. 1. ff. quæ

in fraud. Cred. §. 6. Inft. de Action. Lauterb. Comp. 1.

ff. quæin fraud. Cred. p. m. 589.

Actio perfonalis five inperfonam , ist eine gerichtliche

Handlungwider eine Person / oder eine solche Klage/

durch welche einer mit demjenigen handelt / der ihme

verbunden ist/ entweder aus einem Contract, oder aus

einem Verbrechen, daß er ihme etwas gebe oder thue.

§. 1.Inft. de action. L. 7. C.fi cert. pet. L. 13. C. de O.

& A. Lauterb. Comp. t. ff. de O. & A. p. m. 622.

Actio pignoratitio, ist eine Klage/ welche nachBezah

lung der ganzen Schuld erstlich dem Schuldner geges

benwird/widerseinen Gläubiger/ daß er ihme das Une

terpfand wieder erstatten müſſe. §. f. Inft. quibus mod.

re. und wirdgenennt, actio directa. Bachov. de pignor.

1.5. c. 19.1. 4. Lauterb. Comp. t. de pignoratit. Act.

p.m. 233. darnach wird sie auch gegeben dem Glaubis

ger wider den Schuldner / wenn er den Glaubiger be,

trogen/ oder auf das Unterpfandnothwendige Unkosten

gewendethat, daß er ihme Gnügeund Erstattung thue.

L. 1. §. 2. L. 16.§. 1. ff. de pignor. act. Lauterb. c.l.

unddieses ist actio contraria. Lehtlichwird auch actio u-

tilis gegeben/ demjenigen welcher ohne Einwilligung

desHeren einfrembd Gut verpfändet hat, und darnach

Herz deffelben worden.

Actio poenalis five poena perfecutoria , sind solche Klas

gen/
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gen/dardurchwir nur die Straffe, so in denen Gesegen

geordnet ist/ fuchen / §. 18. Inft. de Action. als da ist

actio furti manifefti, und nec manifefti, welche oben er-

Flåret. Lauterb. t. ff. de O. & A. p. m. 625.

Actiones poffefforiæ , find solche Klagen / welche aus

nachgelassenerBesihung der Güter herrühren. L. 14. §.

fin. de exc. reijud. Text. Prax. Jud. p. 1. cap. 3. nu. so.

Lauterb. Comp. tit. ff. de O. &A. p. m. 624.

Actio præjudicialis, ist eine solche Klage, in welcher von

demStandeemer Person gehandelt und gefraget wird

1) obselbiger ein Freyer oder ein Knecht. 2) ein Frey-ges

bohrner oderFrey-gemachter 3 ) ein Sohn oder Vats

ter/ oder nicht sey. Welche auch gegeben wird dem

Bruder wider den Bruder dem Anverwandtenvom

Vatter oder Mutterher/wider denAnverwandten/daß

der Bruder oder Anverwandte erkennet werde §. 13.

Inft. de action. Claffen, de act. §. 13. p. 60. Lauterb.

Comp. t. ff. act. p. m. 622.

Actio præfcriptis verbis, ist eineKlage, durch welche ein

Geschäffte, dem sonst kein gewisser Nahm und action

gegeben werden kan / durch Erzehlung der Geschichte

undBeschreibung der Wörterausgedrücket / und was

fich dahero gebührt von einem andern gebetten wird.

Ferner wird diese action auch genennet actio in factum.

Lauterb. Compend. t. ff. dePræfcr. verbis. p. m. 401.

Actio præfcriptis verbis quæ de æftimato proponitur,

welche sonsten Actio aftimatoria genennet wird , ist eis

neKlage/ welche erstlich dem gegeben wird / der einem

andern eingeschäßt Ding zuverkauffen gegebenhat / wis

derdenjenigen/so esbekommen und umsonst aufsich ges

nommen/daß entweder das Ding ansichselbsten/oder

dessen Werth erstattet werde/ und wird genennet actio

directa. Darnachwird auch actio utilis gegeben/ wenn

dieSache also zuverkauffen von einem aufgenommen/

daß er etwas vorseine Mühe davon bekomme / als da

thundie Treidel Frauen/ so gemachte Kleiderund ders

gleichenverkauffen.
Actio
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Actio præfcriptis verbis ex permutatione, ist eineKlage/

welche demjenigen zukommt, der einem andernseinDing

oderGutinGemüth undMeynung solches zu vertauschen

gegebenhat/daßer ihme gleichfalls das ertauschte Stück

ausantworte / oder den Schaden erstatte. 28. Inft. de

action. L. 2. 4. 5. 6. f. C. de Rerum Permut. Lauterb.

Comp. t. de Rerum permut. p. m. 398.

Actiones prætoriæ, find solcheKlagen, welche derPrætor

Krafft seiner Bothmässigkeit gegeben hat / so wohl auf

die Güter/alsPersonen/ welche der Ordnung nach er

Håret. §. 1.Inft. de obligat. ibiq; Vinn. Lauterb. Comp.

t.ff. de O. & A.p.m.621.

Actio publiciana, ist eineKlage, durchwelchejemand ein

Ding oderGut/ welches er auf guten Glauben / von eis

nem dernichtHerz desselben geroesen/ bekommen / aber

solches noch nicht ufucapüret oder im Gebrauchgenom

men, und durch einen Unfall verleuert / wiederfordert/

alswenn er solches allbereit im Gebrauch gehabt hätte.

§. 4. Inft. de action. L. 1. f. ff. de public. in rem action.

Lauterb. Comp. t. de Public. inremact.

Actiones, quæ ad heredes tranfeunt, find Klagen / welche

aus den Handlungen herkommen/ und den Erben und

widerdie Erbengegeben werden/ essey denn, daß der

Verstorbenebetrüglichgehandelt, und die Erbendavon

nichts genossen.

P. 118.

Actiones quæin quadruplum dantur, find solcheKlagen/

dardurchwir etwasvierfach suchen, ais da ist/actio furti

manifefti, §. 5. Inft. deFurtis. Actioquod metus caufa,

Lauterb. Comp. t.ff. quod metus caufa geſtum p. m.

77, Actioin factum contra calumniatores, L. 1. pr. de

Calumn. §. 25. Inſt, de action. it. actio feu condictio

exlege contra Miniftros publicos, welchederOrdnung

nach erkläret.

Actiones quæ non ad heredes tranfeunt, find peinliche

Klagen, und welche aus einen Verbrechen herrühren/

sodenErbenzwar/ausgenommen der Injurien -Klage/

€ s geges
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gegebenwerden/ wider die Erben aber nichtstatthaben/

eshabe denn der Verstorbene Litem conteftirt / oder

auf dieKlage geantwortet.

Actio quod juffu , ist eine Klage / welche demjenigen zus

kommt/der mit einem Knecht oder Hauß- Sohn gehan

delthat/ wider dessen Heren oder Vatter / auf welches

Befehl die Handlung geschlossen worden / daß er alles

halte/un gut mache/was von demKnecht oderSohn ver.

sprochen worde. §. 1. Inftit. quod cum eo . ibiq ; Schneid.

n.2. Stryk. de inveftig.action.Sect. 1.M. 8.§.15.Lauterb.

Compend. t. ff. quod juffu. p. 263. und ist dieses actio

directa. Darnach wird auch actio utilis gegeben 1 ) dem .

jenigen/ welcher mit einemMenschen/so seinesRechtens

ist/ öder einem andern aufguten Glauben dienet/ gehan

delthat/ ob er gleich nichtin deſſen Gewalt iſt. L. 7. §. I.

C. quod cum co.§.1.Inft.eod. 2) deme/so aufGeheiß des

Mannes dem Weibe geliehen/ oder mit ihr gehandelt

hat ; Leßlichwird denen Erben so wohl directa , als uti-

lis actio gegeben.

Actio realis f. in rem, ist ein rechtlicher Anspruch an ein

Gut/ oder eine gerichtliche Klage / dadurch wir unser

Ding oderGut/welches von einem andern besessen wird/

suchen.

Actio redhibitoria, ist eineKlage,durch welche der Käuf»

fer wider der Verkäuffer und dessen Erben handelt/daß

fiedas Ding/ so einenMangel ansich hat / gegen Em

pfang der Kauff Gelder wieder nehmen / so es der Vers

Fauffergewust auch den Schaden erstatten müſſen. L.

23.§. 1. ff. de Edilit. Edict. Struv. Exercit. 27. th. 8 .

Lauterb. Compend. d. t. p. 412. Und hat solche Klage

vondemTagedes Contracts 6. nüßlicheMonat ( utiles,

wovon untengedacht ) statt. L. 2. C. d. t.

Actiones rei perfecutoriæ , find Klagen / wodurch wir

das Unserige suchen/ oder was uns einer schuldig ist. L.

35. de O. & A. §. 17. Inft. de action. dergleichen find

alle actiones in rem. Item aus den actionibus perſo-

nalibus
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nalibus diejenige , welche aus einem Contract herrüh-

ren/ ausgenommen die actio depofiti, tumultus , incen-

dii&c. caufa facta ( ſo oben erklåret. )

Actiorerum amotarum, ist eine Klage / welchenach ge,

endigter Ehe gegeben wird unter denjenigen die Ehe,

leuthe gewesen/um der in währender Ehe entwendeten

Sachen willen. Lauterb. Comp. tit. de act. rer. amot.

p.m.456.

Actio recifforiaf. reftitutoria, ist eineKlage/ welche ersta

lichgegebenwird, wider den so abwesend gewesen/ und

ein Ding im Gebrauch genommen / darnach demjeni

gen/so des gemeinen Bestens wegen abwesend / oder ges

fangen gewesen / auch welche Güter immittelst in Ges

brauch genommen worden / daß solche wieder erstattet

werdenmöchten.

Actio revocandæ donationis, ift eineKlage/ welche dere

jenige gebraucht der ein Ding geschenckt hat / wider

den/welchem er es geschenckt/welcher sich aber undanck-

barerwiesen/ daß er dahero solch Ding wieder erlangen

moge. L.fin. C. derevocand. donat.

Actio revocatoria , wird genennet/ wenn das Lehn mit

denFrüchten und Unkosten wieder gefordert und gesucht

wird. Sucheoben. Actio Pauliana.

Actio fequeftraria, suche Actio depofiti fequeftraria.

Actio Serviana, ist eineKlage/ wordurch der Herz eines

Hauses oder Gutes widerdeffen Miethmannsuchet/daß

die Sachen/welche er in das gemiethete Hauß einge,

brachthat/ ihme so lange inVerwahrung gelassen wer

benmöchten/bißderMiethmann den versessenenHauß*

Zink/ und was er darinnen verderbet oder Schadenge

than/ erstatte und gut mache. Lauterb. Difp. de Pro-

curat. inrem fuam. thef. 23.28. Lauterb. Compend. t.

depignor. &hypothec. p.m. 403.

Actio fervi corrupti , ist eine Klage wider denjenigen /

der eines anderen Knecht verführet / abspånstig und un

gehorsamgemacht/ daß er den Schaden doppelt erſtats

te.
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te. L. 1.pr. 9.§. 2. ff. de fervo corrupto. Eswird auch

-actio utilis gegebendem Ufufructuario fervi L. 9. §. 1.

d. t. It. demVatter wegen des verführten Sohnes L.

14.§. 1. Ferner demManne wegen des Weibes ; dem

Herenwegendes Dieners ; derObrigkeit wegen der Un-

terthanen ect. soverführet worden. arg. L. 14. §. 1. ff.

h. t. Lauterb. de confiliis p. 11. c. I. th. 13. infin. §. 6.

Lauterb. Comp. t. de fervo corrupto. p.m. 157.

Actio pro focio, ist eine Klage / welche jedweden unter

der Gesellschafft zukommet/ daß entweder die Gesell-

fchafftfortgesett/ oder aufgehoben/oder dasjenige/was

nach)Bedingung der Gesellschafft sich gebühret / von eis

nem oderandern Gefellen geleistet werde. L.73. 74.75•

§. p. ff. pro focio. bißweilen wird auch actio utilis ge

geben. Lauterb. Compend. d. t. p. m. 294.

Actioprotutela,ift eineKlage/welche erstlich denErwachs

fenen gegeben wird / wider denjenigen / der das Amt

desVormunds aufsichgenommen/und entweder fålsch,

lich gemeinet/ daß er Vormund sey/ oder der warhaff-

tig Vormund gewesen/ es aber nicht gewust / daß er in

allem Rechnung thun müſſe. L. 1. §. 1. ff. de eo quipro-

tut. procurat. &c. Lauterb. Comp. d. t. p. m. 476.

feq. und dieses wird genennet. Actio directa; darnach

deme,sosolches Amt aufsich genommen / daß ihme die

Unkosten/ so er auf des Unmündigen oder des Erwachs

fenen Güter nüßlicher Weise, und gleich einem ehrlichen

Mannegewendet/ erstattet werden. Lauterb.t. decon-

traria tutela & utili actione p.m.467.

Actio five condictio ex Lege contra Miniftros publicos ,

ist eine Klage oder Zuspruchwider die Gerichts- Boden

und andere Gerichts . Diener so von den Beklagten

mehr Sportuln und Gerichts- Gebühren fordern/ als

fichs gebühret/ daß sie solchevierfach ersehen. Heutigs

Tags aber weil die Gebühren der Gerichtsdiener gewiß

angeschlagen find/ so werdensie/wenn siezuviel fordern/

vondem Richter gestraffet.

Actio
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Actio ftricti Juris, ist eineKlage, in welcher derRichter

nicht nach seinem Gutdüncken richten darff / sondern

worinnen er verbunden ist / nur nach dem vorgebrach

tenHandel/Klage undBitte zu urtheilen. L. 7. de ne

got. geft. L.99. ff. deV. O.junct. 3. deR. C. L. 2. ff. de

eo quod cert. loc. L. 4. pr. eod. L. 1. C. de condict.

ind.

Actio fubfidiaria, ist eine Klage / welche gegeben wird/

wennsonst keine andere statt hat, als daiſt doli mali.

Gleichfalls wird actio fubfidiaria genennet diejenigeKla-

ge/welche wider dieObrigkeit angestellet wird / so ents

wedervon den Vormündern gar keineBürgschafft ge,

fordert/ oder nicht rechtschaffene Bürgschafft bestellen

laſſen.

Actiones temporales, find Klagen/ die nur binnen gewiss

serZeit statthaben, als da sind die actiones prætoriæ.

Actio tributoria, ist eineKlage/ welche gegeben wird wis

derden Heren/ Vatter / oder mit dessen Willen der

Knecht oder Sohn mit einer absonderlichen Wahr

Handlunggetrieben, damit den Gläubigern / welchem

entweder nichts oder weniger als es seynsollte / vonsol-

cher absonderlichen Wahr gegeben oder gereichet wor

den/ dasjenige was einem jeden unter ihnennach der

Gröffe ihrer Forderung gebühret / geleistet werden

möchte. Dochkander Herzdergleichen Beschwehrung

überhobenseyn/ wann er die Wahre den Gläubigern

übergiebt. Lauterb. Comp. t. de actione Tribut. p.m.

246.

Actio tutelæ, ist eine Klage, welche erstlich gegeben wird

dem adulto oder Erwachsenen / wider den Vormund/

daß ernachgeendigter VormundschafftRechnung thue/

und andere Sachenheraus gebe. Lauterb. Comp. t. de

tutel. & rat. diftr. p. m. 473. und diese wird genennet

actio directa. Darnach dem Vormunde / wider den

Erwachsenen/ wann er etwas in des Unmündigen Gü

ter verwendet / oder sich und seine Güter vor deffen

Schuld
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Schuld verbunden. Lauterb. Comp. t. de contraria

Tutela & utili actione , und diese wird genennt / actio

contraria, bißweilen wird auch actio utilis gegeben.

Actio vectigalis , ist eineKlage/ dardurch derjenige/wels

cher einenwegen einem gewiesen Erb-Zinß einen Grund

überlassen hat/wider denBeſiker oderMietheran handelt.

Actio Venditi, ist eineKlage / welcher der Verkäuffer ge-

brauchet / daß er das rechte Kauff- Geld vor das vers

kauffte Gut erlange. L. 13. §. 19. ff. L. 1. C. de act.

Emti. vendit. Lauterb. Compend. d. t. p. m. 365.

Actio vi bonorumraptorum, ist eine Klage/ durch wel-

che mandemjenigen/ der uns unser Gut mit gewaltthäs

tiger Hand geraubet/ solchunser Gut innerhalb Jahrs-

Frist vier/ nach einemJahr aber nur einfach gefordert

wird. Lauterb. Comp. t. vi bonor. raptor. p. m. 661.

Actio viæ inagrum rejectæ , ist eine Klage / welche natt

hat, wenn einNachbar unter den Scheindes Hauens/

oder aber ohne Bauung vergeblich und ohne einzige

Noth/ durchUmwerffung der Erden/ oder sonsten mas

chet/ daßwiderGewohnheit und alten Gebrauch öffent-

lich durch des andern Nachbarns Acker gegangen/ das

Vichgetrieben/und der Weeg daraufgebracht/ herge

genvon seinem Grund und Böden abgewendet, undsel

biger breiterwerde/ daß er den Schaden erstatte.

Actio univerfalis , ist eine Klage/ welche zu etwas gege

benwird / so inseinerBedeutung viel Ding allgemein in

fichbegreifft. L. 1. de R. V. als da ist hered. pet. actio

fam. hercifc. welche der Ordnung nach erklåret.

Actio ufufructuaria , ist eine Klage so demjenigen zu

komint/ welchen der Nißbrauchvermacht ist / wider den

Erben/daß er ihme den Nißbrauch der Güter / welche

der Verstorbene verlassen/ leiſten müſte.

Actio utilis, ist eine Klage/ welche nur aus dem Verstan-

de des Gesekes und aus Billigkeit gegeben wird. L. 5.§.

pen. de conftit, pec. und zwar hat solche bißweilen start/

wenngleichsonsten auch actio directagegebenwird/ und

wird
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wird solcher entgegen gefeßt; bißweilenwirdsolche auch

gegeben/ obschon die actio directa nicht statt hat , wie

obenbey den Actionibus unterschiedlicheErempel anges

führtworden.

Actor, derKläger / welcher im Gericht etwas bittet / os

dervon einem andern suchet/ daß ihme etwas gegeben

werde/ odergeschehe. L. 13. 14. 29. 62. ff. de Jud. L.

13. §. 2. C.eod. L. 23. §. 1. ff. de V. O.Lauterb. d. t. de

Judic. p. 96. feq. Es wird auch der Beklagte wegen

der Exception actor genennet. It. welchem der Vors

mund feines Unmündigen oder Pflegbefohlenen Ge,

schaffte in Gerichte und sonsten zu treiben aufgetragen.

Gleichfalls ist ein Actor , welcher von dem Procuratore

bestellet ist; bißweilen wird auch der Syndicus Actor ges

nennet. Alsowird auch gesaget, actori incumbit pro-

batio, demKlåger kommt der Beweiß zu.

Actor fequitur forum Rei , der Klåger muß denBeklag

ten inseinem Gericht belangen.

Actore non probante, abfolvitur reus, wenn der Klåger

nichts beweiset/ so wird der Beklagte loßgesprochen.

Ferner wird derBeklagte auch wegen seiner Exception

Actor genennet.

Actorium wirdgenennet die Vollmacht/welche der Vor-

mund demjenigen ertheilet/ so seines Unmündigen oder

Pflegbefohlenen Geschäffte auf sich nimmt oder auch

welche die Curandin dem Curatori oder Kriegischen

Vormunde ertheilet. Actuarius , ein Schreiber / Gec

richtschreiber. Actualiter, würcklich in der That.

Actus, a, um. geschehen/ vollbracht. Also wird in den

Gerichten actum oder actu im Anfang des Protocolls

gefehet/ das ist geschehenden Tag und Jahr ; desglei

dhenpflegendieNotarii, sodenTag/ Jahr/Stunde und

Orth im Anfange der Inftrumenten geseget/ hernach am

Endezusehen: Actum utfupra , das ist geschehen, wie

oben/oder actum anno , die, hora, & loco & fuprà, ge,

schehen sind diese Dinge/ im Jahr/Tag, Stunde / Ort

oderMahlstadt/ wie oben geseget.
Actus,
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Actus, ein Handel/Handelung / That oder Geschicht ;

also wird gesagt/wenn einer in einem Ehebruch / Diebs

stahl und dergleichen Laster angetroffen wird er ist in

ipfo actuergriffen worden; Fernerwird in den Rechten

actus genennet ein Vich-Trieb/die Treib-Gerechtigkeit/

oder einRechtdas Viehdurch eines andern Grund und

Bodenzu treiben/ oder mit einem Wagen zu fahren ;

endlich wird actus auch eineAbhandlung oder Theil der

Comedien genennet.

Actu Corporali , in der That würcklich / also muß die

/Guaranda ( wovon unten ) angelobet werden.

Actus contrarius, einHandel oder Geſchicht, so dervoris

genzu wider ist.

Actus in contrarium, werden genennet/ dieHandlungen/

wodurchdes Gegentheils Poffeflion übern hauffen ges

worffenwird.

Actus extrajudicialis, ist ein Geſchicht oder Handlung, so

auffer Gericht vorgangen.

Actus judicialis, ist ein Handel sogerichtlich geschicht.

Actus poffefforius, ist eine That oder Handlung/dadurch

derjenige, welcher ein Recht an einem Ding zu haben

vermeinet/ dieBesitz oder Pofles desselben behauptet, als

zum Erempel / wenn einer eine Erbschafft haben will /

und darzueinRechtzu habenvermeinet/ sö nimmt ersols

che durch Notarien und Zeugen in Beſik/ und exerciret

daben die actus poffefforios , als da ist : Feuer aufden

Heerd machen/ einen Spahn aus der Hauß - Thür

schneiden oder hauen/ einen Klumpen Erden aus des

Verstorbenen Acker oder Wiesenstechen undzu sich neh

men/ und dergleichen. It. werden auchin andern Sas

chen/ daran einer eine Gerechtigkeit zu haben vermeis

net/ etliche actus poffefforii exerciret und vollbracht.

Actus privatus, ein absonderlicherHandel, ſo nicht öffent,

lichist.

Actus publicus, ein öffentlicher Handel.

ActusRectoralis, Doctoralis, Magiftralis &c. find Ab.

hand.
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handlungen/ welche vorgehen/ wenn ein neuer Rector,

Doctores ,Magiftri, unddergleichen creiret und gemacht

werden.

Ad animum revociren / zu Gemüth ziehen 7 so geschichts

wenn einem Injurien zugefügt werden.

Addicere, addiciren/ übergeben/ zueignen⁄ zu erkennen/

zusprechen/zuschlagen; also wird demjenigen/ der auf

ein feilgebothenes Gut am meistengesetet/ solches käuff-

lichen zugeschlagen, oder zu erkennet.

Addicere bona, wirdvondem Prætore gesagt/ wann er ex

fecundo decreto die Poffeffion der Güter giebt oder

wann er dessen Güter/welcher dem Urtheil nicht pari-

ret / dem Klåger zueignet.

Addicere litem, fürjemand das Urtheilsprechen.

Addicere morti, zumTod verurtheilen.

Addicere numo , d. i. um ein Lumpen: Geld etwas ver-

fauffen/ damit es nicht den Schein einer Schenckung

habe.

Addicere dementem & infanum rationibus neceffariis

eines SinnlosenHaab und GutseinenBefreunden über-

geben/oder zueignen.

Addicti Creditores, sind bey den Altengewesen/die in eine

gewiffe Summ Geldes verdammet aber solche nicht

abführenkönnen/und dahero den Gläubigern zur Dienste

barkeit übergeben wurden. Heutiges Tages werden

an etlichen Oertern diejenige / welche einen andern für-

seglicher Weise betriegen/ auffeßen / und hernach nicht

bezahlen können/ entwederinden Schuld-Thurn gelegt/

oderdem Glaubiger an die Halffter dergestalt gegeben

daßsie die Schuld abverdienen müſſen.

Addictio in diem, ist eine Ubergebung / welche durch ei

nenKauffsolcher gestalten geschicht/ daß dem Verkäuf

fer jugelassen wird/binnen einer gewisseZeit/das verkauff

teStuckwieder zu nehmen, und einen andern/so ein meh

ters geben will/ zuzuschlagen / wenn der erste Käuffer

nicht ein mehrers zu geben sichanerkiåret. t. t. ff. de Ad-

D
dict.
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dict, in diem. & ibid.Dn. Lauterb, Struv.Wefenb. Lu

dovici. &c.

Addictioin diem expreffa ist/ wann von denen contrahi

renden Theilen die Zeit exprimiret und angesegt wird

d. 1. 21. §. f. ff. ad Municip. und geschicht solches entwe

der fubConditione refolutiva , als : Es soll dir diese

Gut oder Sache vor 100. fl. verkaufft seyn wann in

10.Tagenkein besserer Käuffer sich finden wird / ode

fubConditionefufpenfiva , als : Wann niemand inner

*halb 10.Tagen sich findenwird der mehr vor das Gu

N.geben als 100. fl. wird / so solls dir davor verkauff

feyn.

Addictio indiemtacita, ist/welche nach Verordnung de

Gefeßes geschicht / darinnen schon stillschweigend be

griffen ist/ daßwenn ein besserer Kauffer / der mehr vo

dieverkauffende Sache zu geben Willens / vorkommt

felbigen die Sache / wann der erste Kauffer das gleich

maffige Pretium nicht erlegen will/geliefert werden müß

fe. e.g. Alsim Verkauffso vomFilco geschiehet.L. 21

S.fin. ff. adMunicip.

t

Addictus heist der/ welcher weil er nicht zahlen kunte /sei

nen Creditoribus in die Dienstbarkeit gegeben wurde

der aber von andern Leibeignen Knechten in gar vie

Stucken differirte.

Additionales, werden in gemein genennet die neuen Art

cul/ fozu den vorigen gethan werden / fihe hiervon da

Mort Articulus.

Ademptio civitatis, die Verweisung aus der Stadt.

Ademptio Legatorum , Entziehung Benehmung un

Verwendung der Vermächtnüffen oder verschaffte

Gütern.

Ademptio libertatis, Benehmung derFreyheit.

Adfectata Tutelæ, find Vormundschafften/ nach welche

einer gestrebethat/und vor sich selbst aufsich genommen

so nicht unter die gezehlet werden/ um welcher Wille

jemand entschuldiget wird.

Adfi
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Adfines, find diejenige , welcheneben unfern Aeckern auch

Aeckerhaben/ und werden Grång Nachbarn genennet.

It. heiffen auch Adfines die Schwäger.

Adfirmatores heiffen inL. 4. in f. ff. de fidejuffor. tutor.

diejenigen/fovorGericht/die Vormunder als tüchtig ans

gegeben, und diestatt derBürgen für solche sind.

Adhibere metum,Furcht einjagen L.fi cum S. aliquando.

(.ergo& S. f. ff. quodmetus caufa.

Adhibere vim, Gewalt brauchen.

Adhibere dolum, calumniam, &c. Betrug/ List/ gebraus

chen.

Adhuc biß auf gegenwärtigen Tag. L. poft rem ff. de

transaction.

Adhæfio einAnhang/Anhängung/ſo in Rechten geschicht/

wenn der Appellant , Leutenant , oder Intervenient, oder

dersichin die Klage mit einmischet / der Appellation o

der Leuterung anhanget / und hat solche Adhæſion eben

soviel Krafft / wenn sie binnen 10. Tagen vorbracht

wird als wenn von ihnen die Appellation oder Leute

rung selbst eingewendet.

Adhortatoria,Vermahnungs- Briefoder Schreiben.

Adiaphoron , ein Ding das kan gethan oder unterlassen

werden, einMittel- Ding.

Adiens hæreditatem , wird gesagt wenn ein extraneus

die Erbschafftantritt, bey fuis beist es immifciren.

Adjectus fundus, wird genennt, wenn bey der addictio

ne in diem, eine beffere Condition offeriret wird. L.

quodautem ff. de in diem addiction.

Adjectus wirddann undwann für Coherede genommen,

L.verbis ff. de vulg. fubftit, gemeiniglich aber wird in

unferem Recht Adjectus derjenige genennet welcher in

denenHandlungen auf Verlangen der Partheyen, des

Versprechers oder Glaubigers/oder ausseinemNugen/

Wechselsweis zur Bezahlung angeseht wird, vid.

Scacc. tract. adject. Tufch. Lit. A. concluf. 177,

Ad-
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Adjicere indiem, ist eine Sach dem Kauffer übergeben/

mit der Condition , daß/wennjemand in einer gewiffen

Zeit eine beffere Condition offeriret , er solche wieder

vonsich lasse.

Aditio hæreditatis, Annehmung der Erbschafft.

Adjudicare, adjudiciren/zu erkennen/zueignen/gerichtlich

zu sprechen,zuschlagen hinlassen.

Adjudicarecaufam alicui , für jemand sprechen und ihm

die Sach zu erkennen.

Adjudicatio,die Adjudication, hat eigentl. statt bey denen

judiciis diviforiis , in welchem / wenn die Sach nicht

kananderst ausgemacht werden/solcheStrittigkeit durch

Die Adjudication dirimirt wird.

Adjudicem àquo,an des Richters fc. Verbotthalten/von

welchemappelliret worden.

Adjudicemadquem ,zum Richter / an welchem nemlich

appelliret oder beruffen werdenkan.

Adjuncta , die Beylagen sind Schrifften / worauf

man sichinden Haupt - Schrifften beziehet / dergleichen

find briefliche Urkund /Beweiß / Inſtrumenta , Miffio-

nen/Procuratorien.

Adjunctio wird genennet/ wann unserer Haupt-Sache

eine andereuns nichtgehörige Sache/um unsere entwe

der zu vermehren oder zu verbessern / oder zu zieren/2

bonavelmalafide adjungiret oder beygesegetwird/docy

also daß die alte Gestalt verbleibet. L. 26.§. 1. de

acquirrer. dom. L. 19. §. 13. de aur. leg. L. 7. §. 2. ad-

exhib.

Adjunctus wird insgemein genennet / der so einem zur

Hülffezugesellet wird/ bey einer Commiffion wird der

jenige adjunctus genennet/ der dem Commiffario adjun–

giret wird und zwar zu dem Ende/ daß der gange

actus ohne Partialitåt verrichtet wird , wird auch

ſonſt fecundus Commiffarius betittult, Rug. Rub. de

commifs.p.1.1. 4. 14. n. I..

Ad-

་་
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Adjutor heift manchmal so viel als Klåger/ §. fin.Inft.de.

curat. L. folet. ff. de tutelis, L. prefes & ibi Gloffa C.

quomodo&quando jud.

Adjutortutelæ, der demVormund auf seine Gefahr die

Vormundschafft verwalten hilfft. L. 13. ff. de

tutel.

Adjutor officii, ein Adjunctus,

Admenfuram, nachdemGemåß oder Maß / als emtio

ad menfuram , wann man 100. Malter Waiken

Faufft.

Adminiftratio rerumad civitates pertinentium , Verwal-

tung derer Dinge so gemeine Stadt anbetrefa

fen.

Adminiftratio tutorum & curatorum , Verwaltung der

Vormünder.

Administrator , ein Verwalter / Vorsteher / der eines

andern Sachen oder Güter verwaltet / dergleichen ist

derVormund/ der Advocat. u. d. g.

Adminiſtrator , heistbey denen Catholischen derjenige / fo

fede epifcopali vacante das Bistum/ und was darvon

dependiret /verwaltet.

Adminiſtrator Cameralis, der Cangley - Verwalter_iſt/

welcher allein was in der Kayserl. Cammer vorgehet/

verwaltet. Ord. Cam. p. 1. tit. 18. Roding. Pand. Cam.

1. 4. tit. 6. in pr. der auch sonsten und beſſer Præfectus

Cancellariægenennet wird. d. 1.

Adminiſtrator poftulatus , Heist bey den Protestanten /

das Ober-Haupt eines geistl. Stiffts / das annochseine

Canonicos hat / welche nach ihren Stiffts Canoni-

bus und Statuten einen Bischoff erwählen weil sie/

aber den Pabst nicht vor das Ober - Haupt der Kir-

chen erkennen / und daher dessen Confirmation vor

unnöthig achten / so führt ein solcher Erwählter nicht

den Nahmen eines Bischoffs / sondern nur eines po-

ftulirten Adminiftratoris , und gebraucht sich dabey des

TitulsHochwürdigst.

D 3
Admit-
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Admittere,heistin L. 3. pr.ff. ne vis fiat. ei, L. 5.§. miffus.

ff. utinpoffeff.legator.den/der den Einsah erlanget hat/

in die Poffeffion nehmen.

Admittere fcelus, ein Laster begehen.

Admittereequum , ein Pferd springen laſſen.

Admitterebonorum poffeffionem , die Bonorumpoffel-

fionem, annehmen und agnofciren.

Admodiare, admodiren den Amtleuten die Gefälle und

Einkünfften um ein gewisses verleyhen.

Admodiator , der solche Gefälle miethet oder pach

tet.

Admodiatio , die Verzinnsung /Verrentirung/ derVer

pacht / ist ein Contract/vermöge welchen die jährliche.

Einkünffte Rente/ Steuren / Amts . Gebühren und

dergleichenzc. um gewisse jährliche Penfion dem andern/

der Admodiator , ein Ambtmann genennet wird/ vers

pachtetwerden/von welchem nachzusehen. Dn. Tabor.

differt. de Admod, Anno 1646. Argentorati edita,)

fonft kommt der Contract in allem mit dem Contract,

Locat, Conduct. überein.

Adnepos, Adneptis ; find des Abnepotis, abneptis Kinder/

oder Kinder im fünfften Glied.

Ad notam nehmen, ist ein Ding fleissig mercken ; und ge

brauchen sich die Notarii in ihren Inftrumenten solcher

Worte auf diese Weiſe : Als hab ich solches ad No-

tam genommen 20.

Adnotatio heiſt bißweilen ein Fürstl. Reſcript ſo in Bey

feynwenigerPersonen gemacht worden.It.ein actus ſo oh

neZeugen verrichtet wird. L. 1.C. de probat. ibique

Gloffa.

Adoha , feu adohamentum wird genennt / was demK&

nig im Neapolitanischen Königreich geleistet werden

muß , welches an Geld von denen so Lehen haben zu

Kriegs- Zeit geschiehet. Borrin. de fervit, Vafall. p. 3.

2.in§, adoha. Renat, Chopprin in Confuet. Ande-

gar.L.
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gar. L. 2. p. 1. tit. 1. art. 4.vol.2. Capyc, in inveftit,feud.

Win§.feuda adohant,

Adolefcentia , die Mannbarkeit / welche im 14. Jahr

anfånget und bis ins 25. Jahr gehet / ab ineunte

adolefcentiavon Jugendauf.

Adolefcens heist der so über 14.Jahr/aber nochnicht über

25.Jahrist.

Adoptare miniftros, einen zu ſeinem Dienernehmen.

Adoptio, die Annehmung an Kindes Statt. Struv.Juris-

pr.R. G.Lib. 1. tit. 11. aph. 1.Hopp. ad t. Inft, deAd-

opt,Lauterb. I. ff. eod.

Adoptio ingenere, die An-und Aufnehmung an Kindes

start insgemein/ ist ein solcher actus, daman einen Frem,

den (welchen Nahmen alle diejenige tragen und führen/

die nicht in des Adoptantis Poteftate) zu einem Kind auf

zulåffige, in denenLL. oder Gefeßen ausgedrückte Art/

an und aufnimmt. Istzweyerley entweder Adoptio

infpecie oder Arrogatio, davon weiter unten

Adoptio infpecie , die besondere An- und Aufnehmung

anKindesStattist / wann mit Obrigkeitlicher Auto-

rität eines andern in våtterlicher Gewaltannoch befin-

dendes Kind adoptirt wird. §. 1. Inft, de adopt. L. 2. pr.

L.33.L. 42.ff.eod.

Adoptio minus plena, wird diejenige An- und Aufneh

mung an Kindes statt genennet / wann ein Kind von

einem Frembden (worunter alle diejenige verstan

den werden die nicht von der aufsteigenden Linieseynd.)

an- und aufgenommenwird. Arg. §. 2. Inft. deadopt.

FL.pen. C.de adopt. welche ingleichen nach demL. 5.C.d.

t. auch voneinerFrauengeschehen kan.

Adoptio plena , wird diejenige Annehmung an Kindes

statt genennet/ wann ein Kind von einem afcendenten

e.g. Groß- Vatter / oderUr » An Herrn Mütterlicher-

ja auch Groß. Våtterlicher Linie an und aufgenommen

wird.Hopp,adInft, tit de adopt.

D 4
Ad
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Adperpetuam rei Memoriam, zu ewig wehrendem Ges

dächtnus. Aufsolche Weisewerden dieZeugen/so alt

feyn/wenn derjenige so fünfftig irgend etwas zu be

weisen hatte / fich besorget/fie möchten sterben/ abges

höret / welche Aussage so lang verschloffen liegend bleis

bet/bißman deren bedürfftig.

pias caufas,

Adipios ufus , } u Gottseeligen Gebrauch / mildenSa

chen/ das ist / Kirchen / Schulen / Spitålen und der

gleichen.Undwerden bisweilen Legata darzu verordnet.

Item werden auchbißweilen eineStraffezu dergleichen

Fällen gebetten underkennet.

Adplumbare mit Blenzusammen löten.

Adplumbatum das mit Bleyzusammengeldtet ist.

Adpromiffor, der für sichund einen andern zugleich gut

gefagethat. EinBürg.

Ad referendum nehmen wird gesagt von denen Abs

gesandten/oderAdvocaten/wann ihnen ihrer Principalen

oder Partheyen wegen einiger Vorschlaggeschicht/ daß

fie es ihnen hinterbringen wollen.

Adfcribere fibi in teftamento aliquid, wird von denjeni

gen gesagt / die ihnen selbst/ oder den Ihrigen in eines

andern Testament etwas zu schreiben/ gleichals wäre es

vondem Teftatore geschehen,

Adfcriptio, dieZuschreibung.

Adfcriptitii,five Glebe addicti , find solche Leute gewesen/

diezugleich mitdem Acker demHerrn dieneten / und mit

dem Grund und Boden verkaufft und verhandelt wor

den/vid.Vigil, Zuichem. in §. teftes, n. 11 , diese kunten

auchihre Freyheit nimmer præfcribiren L. 23. C. de A-

gricol, & Cenfitis, durfften auch von denenihnen einge-

gebenen Höfen nimmer abweichen. Perezius inCod. de

Agricol. & Cenfitis, denen heutiges Tages schier gleich

geschäft werden/hominesproprii die Leibeigene Leute/

Eigenbehörige/Laffen : Haus -Vatter p.77.§.6. und hie-

her sind auch etlicher massen die Fron - Dienste/wor

von
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von unten unter dem Worte/ opera rufticorum zu

sehen.

Adfcriptus fervus, einzugeeigneterKnecht.

Adferrere arbores, Baumepelsen.

Adftipulari , aditipuliren/benstimmen zusammen stim-

men/ eines Sinnes oder gleich lautend seyn , wie Ori-

ginal und Copey oder Abschrifft. It. wird gesagt adfti-

pulari , wenn einer mir zehen Guldenverspricht , und ich

versprecheihm wieder so viel.

Adftipulator , der mit dem andern gleiches Sinnes ist/

It. der Mitverheiffer.

Adfuperiorem fc. Judicem appellare, five provocare,

andenhöhernRichter sich beruffen.

Adtingere hæreditatem, die Erbschafft annehmen, antret.

ten.

Advena, ein Ankömmling/so fich an einem Ort eine Zeits

lang aufhält. It. ein Fremder/ein Fremdling.

"
Adventitia bona, find Güter/ welche die Kinder erlan

gen /entweder durch Vermächtnus oder sonsten / nicht

aberdurchordentliche Succeffion , und hat der Vatter

hiervonden Genieß-Brauch.

Adventitia dos , heist dasjenige Heurath - Gut/das von

einem andern/als den Vatter herkommt.

Adverfaria, Schreib-Tafeln/ Protocollen/oder einBuch

inwelches man allerley schreibet/damit man es nicht ver

geffen möge/ ein Quodlibet ; In Adverfaria referre , pro-

tocoliren, oder aufzeichnen.

Adverfarius, der Widerpart /Gegenpart/Widersacher/

Feind/so mit uns streitet ; eigentlich wirdindenRechten

der Beklagtedarunterverstanden.

Adulter, wirdnach dem Civil - Recht beschrieben / daß es

sey eineManns-Person/so eine verehlichte Frau erken

net hat ;heut zu Tagaber begehet auchderMannso mit

einer ledigen Weibs- Person sich vergreiffet/ ein adul-

terium.

DS Adul-
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Adultermanifeſtus heist der / so in actu würcklich ergrifs

fenworden.

Adultera, die Ehebrecherin.

Adulterare , adulteriren Ebebrechen schwächen It.

alles dasjenige/wassonst gut ist/ verfälschen/verderben/

welches von Rechnungen / Müngen und dergleichen

gefagetwird.

Adulterator der Ehebrecher.

Adulterator monetæ , falscher Münk- Macher/ der die

Münge verfälschet.

Adulterina moneta, falscheMüng.

Adulterini liberi,die Kinder so aus dem Ehebruch erzeiget

seyn.

Adulterinum figillum , fivefignum, einfalsch Siegel oder

Zeichen.

Adulterinum Teftamentum , ein falsch Testament.

Adulterium der Ehebruch ist ein offentliches Laster / durch

weiches vermöge des Beyschlaffs das ehelicheBand vers

leket wird. L. 6.§. L. 34. §. 1. ff. ad L. Jul de adult.

L.101. pr. ff. de V. S. §. 4. Inft. de Publ . Jud. Ordin.

Crim. art. 120. & ibid. Ludov. in Nat. Wie

adulterium und ftuprum von einander unterschieden

find/vid. L.6.§. 1. ff. ad L. Jul, de adult.

Adulteriumcommittere, einen Ehebruchbegehen.

Adulterium duplicatum f. duplex die Oberhureren oder

gedoppelter Ehebruch so vonzweyen EhelichenPerso

nen begangen wird. Carpz. prax. Crim.q. 53. n.4.5.

6. Stephan, adOrd. Crim. art. 1 20.

Adulteriumfimplex, der schlechte Ehebruch / so mit einer

ledigen Person von einer ehelichen Person begangen

wird.HahnadWefenb. paratit. tit. ad Leg. Jul, de adult.

n. 4.Dn. Carpz. d. l .

Advocare, advociren zu sich ruffen/ zu seiner Hülffe be

ruffen. It. als ein Advocat gerichtlich dienen/ und er-

nemBeystand leisten. Fürsprechen.

#

12 Advo-
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Advocatia, die Verwaltung eines Geschäffts/so vondem

Obernbefohlen ist / it. die Vogtey oder Vertheydigung

eines Geistlichen Collegii, als einer Abthey und derglei

chen.

Advocatio einRathschlag desBeystands Amt/ der Beyn

stand.

Advocationempræftare , ein Advocatseyn.

Advocatura, wird gleichfalls des Beystands Amt /und

deffen Verwaltung genennet.

Advocatus, ein Fürsprecher / Redner / ein rechtlicher

Beystand so einem andern im Gericht vertheidiget.

Cammer-Gerichts: Ordnung/ p. 1. c. 18.feq.

Advocatus Aulicus , five Illuftris Curiæ , ein Hofs

Advocat.

Advocatus Ecclefiæ, wird der Röm. Kayser vermög der

WahlCapitulation genennet /daß er die Kirche undden

geistl. Standbeschüßensolle.

Advocatus Curiæ Provincialis , ein Hoff Gerichts Ad-

vocat.

Advocatus Fifci , five â parte Fifci , der Fifcal oderCam

mer-Advocat / dergleichen wird auchgenennet/ welcher

wider einen Inquifitenso eines Lasters beschuldigetwird/

dem peinlichen Amte dienet.

Advocatus Monafteriorumfive Ecclefiarum, ein Kastens

Voigt / Kasten oder Kirchen Vorsteher / Schirm

Herr/dieselbe wurdendenen Stifftern und Clöstern von

denen Fundatoribus selbsten/oder von Kaysern und Kös

nigenzugeordnet und confirmiret /deroselben weltlichen

Geschäffte/vor Gericht oder sonsten zu pflegen/oder wi

der alle auswärtige Gewalt zu beschüßen und zu beschir

men/deren in Tradit.Fuldenf.L. 1. 2. und 3. Meldung

geschiehet. Woraus erhellet / daß die Advocaten so

gleich mitden Stifftern in Teutschen undandernLanden

ihrenAnfanggenommen.

Advocatus ordinarius, einAdvocat/ sosich in der ordentli

chenZahlbefindet.

Advo-
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Advocatus fupernumerarius feu extraordinarius , der fich

überder Anzahlbefindet.

Ades,fing. eineKirche/Gotteshaus / Tempel/ plur. die

GebäudeoderHäuser.

Adibus in noftris quæ prava aut recta regantur fc, atten-

dendum eft. Einjeder kehrefür seiner Thür, sowerden

die Straffen alle rein.

Edicula, ein Kåmmerlein im Hauſe / It. einAnhang an

derKirchen/ die Capellgenannt.

Edificare , heist nicht nur ein neues Werck aufrichten/

sondern auchdas alte repariren.L.10.ff. de mort. infer.

Edilis, einBau Herr/Baumeister/der geistlicheund ans

dere Gebäude inBau und Besserung hålt/oder die Vers

waltung darüber hat. Casten Vogt.

Adilis cereales waren inRom diese/ welcheAchtung auf

dieVictualien/Maaßund Gewicht haben musten.

Ediles Curiales , warenbey denRömern / welche die fo-

lenne Schauspiele dirigirten/ musten auchsolche meh

rentheils aufeigeneKosten præfentiren. It. Hatten fie

die Sorgfalt und Aufsicht auf gemeine und geheiligte

Gebäude / und waren in sonderlichen Ansehen / hatten

dasJus Togæ Prætextæ , Stellæ Curalis und Imaginis,

und musten Patritii ſeyn.

Adiles plebeji , warenbey denRömern bloſſe asſiſtenten

der Tribunorum plebis ,und hatten Sachenvon geringer

Wichtigkeit zu versehen / obschon sie auch zugleich die

Aufsicht aufdie gemeine Gebäude mit führeten. Von

jederGattung waren jedesmal zwey ander Zahl.

Edilitas , desBau- Herrn Amit/ oder Würde/ Eastens

Vogten.

Edilitia actio, fuche oben/ actio ædilitia.

Edilitiæftipulationes, ſuche unten ſtipulationes prætorias

feu ædilitias.

Edituus ein Kirchner / oder Küstner / oder Kirchen-

Edituens Vorsteher.

Enum
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Enum einGefäßso überdemHeerd hånget / darinn man

das Wasserwarmmachet. L. 18.§. afinam,de inftruct

inftrum , leg.

Aquabile Jus, das die Hohen gleich den Niedrigen, die

Reichengleich denArmenhält.

Equa lance, gleich/billichmässig.

Equinoctium, die Zeitda Tag undNachtgleich ist, wels

ches des Jahrs zweymahl als im FrühlingundHerbst

geschicht/davonim Calender zu sehen.

Equiparatio, eine Vergleichung/da ein Ding demandern

gleich geschåget wird.

Equitas wirdbeschrieben inL. 1.ff. de J. & J. daß es sey ein

vollkommener Verstand die Geseß zu interpretiren und

zuementiren.

Equivalens , ein æquivalent oder gleichgültig Ding/ein

Ding/sogleichsovielwerth ist als das andere: also wird

gefagt : Deo , Parentibus & Præceptoribus non poteſt

reddi æquivalens , dem lieben GOtt / den Eltern und

Lehrmeiſtern kan man ihre Gutthat nicht wieder vers

gelten.

Equivoca , find Wörter die zwar einerley Wahmen/a

ber unterschiedliche Bedeutung haben.

Equitas civilis ift eineprobableUrsach/welche nicht allen

Menschen/sondern unter denen bekannt ist / welche aus

der Erfahrung und Praxi gelernethaben/ was zu Erhal-

tungdermenschlichen Societat nothwendig ist.

Equitas naturalis istwelchevon der Natur dem menſchli-

chen Verstand eingepflanget ist.

Equivocatio, die unterschiedlicheBedeutung/als da ist in

denRedenund Schrifften.

Equa lanx, gleicheWage/ wiedie Gerechtigkeit führet/

als wird gesagt ; die Juſtitz wird den æqua lance admi-

niftriret/dasist : es wird einemjedweden gleichRecht ges

geben ;Ferner wird gesagt ; æquaLance , das ist: gleich/

zugleich.

Equo
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Equo animo , mit willigem Gemüthe/ nichts dengerne

verträglich.

Equum &bonum, wird eigentlichgenennt/was in keinen

geschriebenen Geseß begriffen/ sondern allein aufdiege

funde Vernunfft gegründet ist.

Aramenallerley Erz-und Eisenwerck. L. 12. C. de opere

publ.

Ararium, die Schah- Kammer / wo das gemeine Geld

aufgehebt wird.

Arariummilitare, der Vorrath/ davon man das Kriegs,

Volckbefoldet.

ArariumPrincipis , des Fürſtens Schäß-Kammer/ oder :

Schatz.

Arariumpublicum, der gemeine Kasten / oder Schaß.

Kammer.

Ærarium facrum , f. facrarum Largitionum , der Heil.

SchatoderSchat-Kammer.

Aromantia, die Wahrsagung aus der Lufft.

Es , Erk. It. Geld / ferner der Werth eines Din

ges.

As alienum , die Schuld /das aufgenommene Geld / so

wir einen andernschuldigsind.

Es fuum , die Schuld / welche andere uns schuldig

find.

Aftas ,der Sommer /fångt an von dem æquinoctio oder

wann die Sonn in denWidder tritt /und währet biß

zu dem Herbst Equinoctio , wann die Sonn in die

Wagtritt/und alsosechs Monat. L.3.§. 23. ff. de aqua

quotid.& æftiv.

Eftimare injurias , die zugefügte Schmach auf eine ge

wife Summ fchäßen/darvon oben eine gewisse action

zu befinden.

Æftimare litem, den Beklagten so hoch verdammen / als

einendaran gelegen ist.

Eftimatio , eine Schäßung / Achtung der Anschlag/

Preiß oder Werth eines Dinges.

1

Æfti-
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Æftimator, der Mittler/ der Schäßer.

Aftimator litis, ein Entscheider der Strittigkeiten.

Eftimium, der Anschlag die Schätzung/ It. das Ansehen/

also wirdgesagt: der ist in trefflicher oder ziemlicherE-

ftim, das ist/ im Ansehen.

Aftimum five Cataftrum , Steuer Schoß und Saal.

buch/ Erbzinß und Anlags-Register.

Atas, das Alter. Veniam ætatis erlangen/ von denFür

ften erlangen, daß einer seineSachen verwalten dürffe/

wenn er mündig gesprochenwird.

Affectatio, da man einen andern etwas mit einer gezwun-

genen Maniernachthutoder nachäffet.

Affectum beneficium, nennen die Päbstlichen dasjenige/

worzu wir vermög der Præſentation, ein Recht haben.

gl. in verb. affectum, in capit. de concef, præbend.

lib. 6.

Afficere poena, mit einer Straffe belegen 2 an

Affidati find eigentlich keineVafallen, sondern nur gleich,

fam Vafallen / welche man in seinen Schuß und Treu

aufgenommenhat.

Affigere, affigiren / anhefften/ aufhencken/ anschlagen /

als ein Patent oder Taffel 2c.

Affingere, affingiren/ andichten / darzu ſehen / erdichten /

vermehren/ eine Gestalt geben.

Affingerecrimen,alicui, erdichten/als ob jemand ein Laſter

begangenhätte.

Affinis Schwager/wird genannt bey demMann / der

Frauen Verwandte/ bey der Frau aber des Manns

Verwandte.

Affines, deren Aecker aneinander stoffen.

Affinitas, die Schwägerschafft ist eine Verwandtschafft

der Personen zwischen des Manns und des Weibs

Blutsfreunden/und zwischen demWeib und des Manns

Blutsfreunden/ so durch rechtmässige Ehe contrahiret

wordenist. L.4. S. 8. ff.degrad. nachdem Jure Canoni-

co aberdurch einen jeglichen Beyschlaff, c.6. & c. p. de

co qui cognom. confang, uxor.fux.
Affir-
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Affirmare, affirmiren / bekräfftigen / bejahen / beständig

fagen.

Affirmat, er bejahet/ oder bekräfftiget es.

Affirmatio ,Bekräfftigung/Bejahung.

Affirmator , der gerichtlich einen Vormundfür tüchtig

ausgiebt/und der deswegenstatt eines Bürgen ist.

Affixa, werden genennt/ welche in einem Hause angeheffe

tet odermit eingebauet /worunter alles begriffen / was

Erd-Nied- undNagel-fest ist. L. fundi. ff. de actio. emt.

Afflictus, a, um, betrübt/geplagt.

Afflicto non eft addenda afflictio , den Beleidigten oder

Betrübten/soll man nicht mehr beleidigen oder betrüben.

Affricum frumentum , das beste oder theuersteGetraid.

L. 50. §. 1. ff. Mandati,

Affulgere, affulgiren/ anleuchten, anscheinen.

Affundere, affundiren an oder aufgiesen zugiesen / zu

sprigen.

Africa , eineLandschafft/ das dritteTheil der Welt.

Agaper,Liebes Mähler, der alten Christen/ da sie die Ars

men eingeladen und ihnen Gastungen ausgerichtet ha-

ben.

Agafo, ein Eseltreiber/ Pferdjung oder Knecht / it. der

die Pferde oder Eſel curirt.

Agens, der flaget. Item der handelt oder etwas thut / al-

so wirdgenennet/ der eines andern Sache führet , oder

bestellet. Zum Erempel an einem Kayserl. oderFürstl.

Hofe2c. It. ein Verwalter/ Factor.

Agentes in rebus, waren bey den Röm. Kaysern eine ge-

wisse Artder Soldaten/oderLeib Guardi.

Ager, ein Acker/ item dasFeld wird ein jeder zumAckers

bautauglicher Ortgenennet/ wann er nur ohne Meyr-

hof oderBauern-Hauß ist. L. 27. de V. S.

Ager emphyteuticus , ein Acker davon man Erb-Zinß ge-

ben muß. EwigerBestand.

Agerpurus , heist ein Acker / worauf kein Grabmahl ge

bauetist. Ager
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AgerNovalis der Brach- Acker / Neubruch/ werden 1)

diejenigeFelder genennet/ welche man eine zeitlangfey

renlaffen/undhernach wieder anbauet. L. 30. §. 2. ff. de

V. S. & Varro lib. deLingua. Lat. 2) diese welche noch

niemahlen angebauet worden / oder von welchen man

aufswenigste nichtweiß/ daß einstens selbige befået wor.

den. Vid. L. ult. in f.ff. de Ter. mot. L. utiles, 39. pr. de

pet. hered. cap. 21. de V. S. & cap. f. X. de privil. add.

Zoef.Conf.11.n. 22.Lib. 2. Tom. 6. & Oettinger.deJur.

Lim.Lib. 1.cap. 1o. n. 7. lit. g.

Ager reftibilis, der Acker/ welcher allezeit befået wird.

Agervectigalis, ein zinßbarer Grund und Boden.

Agri limitati, werden genennet diejenige Felder, welche

denFeinden weggenommen/und theils denen Soldaten/

theils aber andern armenBürgern ausgetheilet / theils

aberdemPublico oder gemeinen Wesen zugeeignet/ zue

gleich aber ihnen abgemarckt werden, wie weit ihnenfol

chezugehören und was demPublico davon verbleibet.

Wiffembach ad ff. part. 2. difp. 18. th. 16. per L. 16. ff.

d. aquir. rer.Dom.

Agere, agiren handeln / abhandeln / etwas vorhaben/

thun. It. Flagen, ferner treiben/ als das Vieh/ weiter/

einen vexiren/ aufziehen/agere caufam , die Sache füh

ren. Gratias agiren/ die Abdanckung thun/ sich bedans

cken.

- Agere actionem, Klag anstellen.

Agger, einTammum die Teiche / eine Land-Wehre/ein

Bollwerck. It. Eine Zusammenhäuffung.

Aggerare, aufhäuffen/ überschütten/ bewerffen/mehren.

Aggerere, zusammen häuffen/ herzu tragen.

Aggravare , aggraviren, beschwehren/ überhäuffen/übers

laden/ mehren/ vermehren/ schwehrer machen. It. vers

bannen /verfluchen.

Aggravatio delictorum , die Uberhäuffung oder Vermehs

rung der Laster.

Aggra-
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Aggravatio pœnæ, die Vermehrung der Straff heiffet/

wenn wegen eines Umstandes die Straff eines delicti

vergröffertwird, als die Straffdes Todschlags / wann

solcher an Eltern / Kindern/ Verwandten/ 2c. oder an

einemsonst befreyten Ort 2c. begangen worden.

Aggredi , aggrediren / hinzugehen / zu einem gehen. It

einen anfallen/ angreiffen/ anfahen.

Aggregare, aggregiren/ zur Heerde bringen/ zusammer

bringen/odersammlen.

Aggreffor, der einen angreifft/ den Angriff thut. It. del

Kauber.

Aggreffor violentus, ein gewaltiger Angreiffer.

Aggreffura, aggreffus, der Anfall der Räuber.

Agrimenfores, Feldmesser / Landmesser / die das Lani

und Felder abmessen.

Agitare, agitiren/hin und wiedertreiben/ ångstigen/ peini

gen/ verfolgen. It. handeln.

Agnatio, ist einesolche Verwandtschafft/ dievon Månn

lichen Geschlecht oder Stamm den Ursprung hat un

werden die daraus entstehenden Agnaten/ Vetternge

nennet/ inSachsen Schwerdtmagen / weil ihnen da

Schwerdt oderHeer Geräth gehöret /und seynd dieje

nige alle Agnaten / die einen Nahmen, Schild un

Helm führen.

Agnatus, der Blutsfreund vom Vatter her / der eine

Schild/Helm und Nahmenführet/ sonsten in Sachse

Schwerdtmagen genennet.

Agnitio peccatorum, Erkanntnuß der Sünden.

Agnofcere, agnofciren/ erkennen/annehmen, gestehen.

Agnofceredebitum, die Schuld gestehen.

Agnofcere liberos, alsKinder annehmen, vor Kinder et

kennen.

Agon, allerley Kampffund Streit/ alsFechten/Ringen

Lauffen/und dergleichen. It. die Todes Noth. Als

wird gesagt, dieser liegt in agone , das ist in legten Zü

genoder ringet mit demTode.

Ahnen
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Ahnen/ also nennet man die Vorfahren oder Aſcenden-

ten der Edelleuthe und hoher Standes Personen.

Ahenum, ein Keffel / darinn man das Wasser warm

macht.

Alabaſter ein Gefäß / darinn man Balsam oder andere

föstliche Salbenaufhebt. L. 25. §. mundus ff. de auro

&argent. mund.

Album, einPatent, oderweise Tafel, ein Gerichts-Buch/

Protocoll, Urtheil Buch/ Burger Buch.

Album Prætoris, ein Gerichts Buch, t.t. de albo fcript.

AlbergariaJus. Atungs-Recht/ Gerechtigkeit so bestehet

inBerourthung mit Speiß und Tranck so die Unter

thanen ihrem Landsherin und dessen Leuthen zu thun

fchuldig. Mager. de Advoc. arm. c. 10. n. 231. vid. Hu-

fan. tr. defervis homin. propr. &c. pag. 369.

Albinagium , das Frembdlings - Recht vermöge dessen

die Frembden (so keine Kinder haben ) in Franckreich

ihrer Güterwegen kein Testament machen können/ son

dern alles an dem König daselbst heimfällt. Gregor.Tho-

loff Syntag.1. 3.c. 12.n.3.

Alea, ein Würffel/Würffel oder anderes Glücksspiel.

Aleam emere , einer fünfftigen ungewiffen Sache Hoffs

nung erkauffen/ als einen Fischzug/ Vogelfang2c.

Alcam jacere, fich in eine Gefahr begeben.

Aleator, der sich in solche Spiele Gewinns halber einläs-

fer2c..

Aleatorum fufceptores, werden diejenige genennet/ so ih

reHäuser oder Gelegenheit zum öfftern Spielen geben

L.1.pr.§. 1. ibiq; gl.ff. de Aleat.

Alemann, Teutsch/ein Teutsch .

Alere, ernehren.

Alerte, alert, geschwind/ hurtig, munter/behutsam.

Alefcere, alefciren/ wachsen zusammen wachsen, zuneh

men.

Alienæ jurisdictionis , der in einen frembden Gerichts-

Zwang gehöret.

€ 2
Alie-
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Alienare, alieniren/veråuffern/ entfrembden/ entwenden/

verkauffen/verwenden.

Alienatio, alienation, eine Verdufferung/ Veränderung/

Entfremdung/Entwendung.

Alienatio, wird ein jeder Actus genennt, durch welchen

wir das Eigenthum einer beweg oder unbeweglichen

Sache/aneinem andern transferiren oder bringen. L. 1.

C.fund. dot. L.f. C. de reb. alien.

Alienatio judiciimutandi caufa facta ist/ wannjemand ei

ne Sache oder die Poffeffion dolo malo veralieniret/

und also feinem Adverfario oder Gegentheil an seine

statt einen neuen Widerparth ſubſtituiret. L. r. de alie-

nat. jud. mut. oder auf eine andereArt ihme die Sache

schwehrmachet. L. 3.§. 1. L. 4. §. 3. L. 5. §. eod. ·

Alienatio neceffaria , eine nothwendige und gezwungene

Verkauffung. L. 13.ff,famil, hercifc. dergleichen ist die

fub haftafifcali geschiehet.

Alienatio voluntaria, die freywillige Veräusserung / dar

zu mannicht gezwungen ist. L. 3.§. 2.& 3. inf. ff. de reb

eor.qui fubtut.

Alienator, derVerkauffer/der etwas veräussert.

Alienigena , ein Ausländischer.

Alienus, frembd/ alieni juris , eines frembden Gewalts.

Alimentum , der Unterhalt / Nahrung/ allerley Leibes

Erhaltung/als Wohnung / Effen / Trincken/ Kleider

Schuh. L. 1. de aliment. legat. ibiq;. Bart, L. 4. de pen

Leg.L. 3. §. 1. de tritic . vin. & ol. leg. Kleidung un

Schuh. L. 8. §. 14. detransact. L. 23. §. 1. de aur. 8

arg.leg. Coler. dec. 68. n. 31.Wohnung/Bett/Stroh

Holg zum einheiten / und kochen / benöthigter Haus

rath zu Bestellung des Tisches/ und Zimmers Meubli

rung. L. 6. de alim. leg. L.43. cumfeq. deV. S.L. 1. d

fuppellect. legat. L. 3.§.3. & 11. de pen. legat. Bru

adL. 6. alim. Leg. Mencken. Differt, de alim. filior.

patre præft. c. 1.§. 6. nach Beschaffenheit des Star

des und Condition des Vatters/ gehören auch zure
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len die KnechteundBediente/ Pferd und Kutschenzur

Alimentation und Erziehungder Kinder. arg. L. 4.f. 1.

devent. inpoff. L. 125. de. V. S. Hahn. adWefenb. de

alim. leg. n. 3.Brunn. ad L. 6. eod. Mev. 6.Dec. 37.A.

4. Müller, ad Struv. Exerc. 30. th. 22. Lit. S.

Alimenta fufficientia decernere, verforgen / gnugsamen

Unterhaltverschaffen..

Alimentare, alimentiren/ ernehren/ erhalten/ verpflegen/

versorgen/Unterhalt verschaffen.

Alimentarius, dem dieNahrung oder Unterhaltverſchaf,

fet/odervermachet ist.

Allectare, allectiren, zusich locken/ schmeicheln.

Allegare, allegiren anführen / sich auf etwas beruffen/

- anziehen/ bekräfftigen.

Allegata, werden genennet die Leges oder Gesetzeund die

Doctores , welche in Difputationibus oder Schrifften

angeführetwerden.

Allegationes, werden gleichfalls nach vorigerBedeutung

bißweilengenommen.

Allegere, in die Gesellschafft oder Zunft nehmen , oder

ziehen/ erwehlen.

Allegoria, eine verblümte Rede/eineheimlicheDeutung/

wenn man viele Worte nacheinander in ihrer eigentli

= chen Bedeutungnicht ſeget / sondern etwas anders dar,

#unterverstehet.

Allicere, alliciren/herben oder zu sich locken/ anreißen/zu

fich bringen.

Alligare , alligiren/ anbinden/ verbindlich oder schuldig

machen.

Allode, ist ein altes teutsches Wort und bedeutet ein

våtterlichesErbgut. DieFranckennennens Terram Sa-

bicam , die Alemannier , Adel: Erbe / Adelad / welche

Erbstück der Famille, zum besten aufdie männliche Er

ben alleine, dieWeiber ausgenommen/fielen. Welches

auchJure Saxonico Provinc, L. 1. Art. 17. wie auchdas

-Schwaben Recht zum Theilbehalten hat . Und dieses
Theilbe

€ 3 daher,

1
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daher, damit die Famille imStande bleibe, demLehen

herin dieschuldigeKriegs- und andereDienste zu leisten.

Struv, Syntag. Jur. Feud. cap. 2. §. 11. derivirt und

leitet das Wort her von All/undDede.

:
Allodium ein Erb oder Eigen Gut ist/ in welchem man

das vollkommene Eigenthum hat / §. fin. Inft, de ufufr,

und selbiges in seinem eigenen Nugen verwenden/und

nacheigenen Gefallen verkauffen kan. 2. F. 54. Daher

wird esauch Proprietas 2. F. 4. §. 2. und proprium 2. F.

24. und Jus proprii 2. F. 44. hereditas 2. F, 54. patri-

monium, 2. F. 54. §. 1. genennet/

Allodialia bona ſiehe,bona allodialia,

Alloqui, alloquiren/ Anreden/ Ansprechen, insgemein

betteln.

Alludere, alludiren/ scherßen/ spotten/Schimpfftreiben

aufetwas ſehen und seine Sinne daraufrichten/ fich

auf etwasvorhergehendes beziehen, und gleichsam nach

spielen/ it, mit Worten etwas andeuten.

Allufio, die allufion, der Scherk/ It. die Deutung/Wei

fung/wievor gedacht.

Alluvio, ein unvermerckter heimlicherZuwachs/ welchet

mit Macht von einem Fluß meinem Fundo zugelegel

wird/ daßman nichtmerckenkan/ wie viel es augenblick

fich zunimmt. L.7. de peric. & Commod, rei vend.

Alluvio continua ist / und wird wegen des verborgener

"Zuwachses also genennet / wann durch Gewalt eine

Flusses unserm Acker ein bißgen Erden unvermercktund

allgemach zuwächſt. §. 20. Inſt, d. R. D, L. 7. §. 2. L. 16.

pr. ff. deacquir. rer, Dom, L. 1. C. de alluv,

Alluvio difcreta, mird genennet/ wanndurchGewalt des

Fluffes ein ganges Stück Acker unserm Acker adijcirt

wird/wofern sie nur zusammen gewachsen sind. §. 21.

Inft, de R, D.

Alphabet, das A B. C. It, so viel Bogen Pappier als

das A. B. C. austrägt / so die Buchdrucker in acht

nehmen.

Alte
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Alterare, alteriren/ åndern/ verändern.

Alteratio, die Entrüstung/ Veränderung. Also wird ge

sagt/ es giebt treffliche Alterationes , das ist Verände

rungen.

Altercari, Hadern/Zancken.

Altercatio, Hader/Zanck.

Alternare, alterniren /um oder abwechseln eines ums

anderthun /veråndern.

Alternatio, Abwechselung /Veränderung.

Alternative umgewechselt/ Wechselsweise / eins umans
Alterne

Alternatim J.

dere.

Alterum, tantum, wird genennet/ wenn der Zinß dem Ca-

pital, oder Haupt-Summa gleich ist.

Altus, a, um, hoch tieff/ herzlich.

Alta Jurisdictio, die hohe Gerichte / die Ober- Gerichte/

die Peinliche Gerichte, die an Haut und Haar gehen/

dasHals-Gericht/die Blut-Bahn.

Alveus, der niedrige Ort, worinnen der Fuß laufft. It.

einBienen Korb. L. naturalem §. 4. ff. de A.R. D.

Alveus, ein Tisch/ woraufmanmit Würffelnspielet.

Alumnus, derjenige, sovon einem ernähret wird.

Amanuenfis, ein Schreiber/ ein Copist/ ein Stuhlschreis

ber.

Amafis, amator, hat in Jure einen üblen Verstand / und

heist einen Menschen der denenHuren nachhänget. L.1.

$ 15. quoqueff. deferv. corrupt.

Amatoriumpoculum ein Liebes Trunck. Philtrum ist ein

Gifft oder Arzney / so auf die Conciliirung den Leib

gerichtet ist. Bißweilen wird das Wort poculum aus-

gelaffen und nur amatorium gefeßt/ als in L. ejusdem.

S.1.C. de ficariis.

Ambabus manibus fc. acceptiren/ mit beyden Händen

annehmen / oder zugreiffen.

Ambages, Umfchweiff. Also wird gesagt / der gehet per

ambages, das ist/ durch Umſchweiffe.

€ 4
Ambi-
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Ambigere, ambigiren/ zweiffeln.

Ambiguuas , wann man zweiffelt / welches der rechte

Verstand eines Worts sey/und ob mans in diesem oder

jenem Verstand annehmensoll. L. 21. ff. de Reb. Dub.

Ambignus , a , um, zweiffelhafftig / was zweyerley Vers

standhat.

Ambire, begehren / ſich um etwas bewerben / ehrgeizig

feyn. It. umgehen.

Ambitio, die ambition, Ehrsucht/ Ehrgeiß.

Ambitiofus , der sich nach Ehren und Würden auf un-

erlaubte Weise bestrebet.

Ambitus, der Ehr Geiß / die Ehrfucht / ist ein Laster/

durch welches einer aufunzulässige Weis. 3. E. durch

gegebenes Geld ihme Ehr und Würde schaffet oder zú

einem Amtgelanget. t.t. ff. & C. ad L. Jul. de Ambit. §.

11. Inft, d. t. Nov. 8. c. 1. & 7. Lauterb. Delibata Juris

§. 61. it. de Contr. in genere, §. 26. it. de Palm. advoc.

cap. 2.§.4. it. Text. Syn. J. Gent. cap. 12. n. 20. 22.

Lauterb. Comp. p. 704.

Ambtfaffii, werden an einigen Orten Teutschländes dies

jenige Edelleutegenennet/ die in demAmte/ unter wel-

ches ihre Güter gelegen / vor Gericht stehen/ denselben

Lehn/ Schoß/ Zinß/ Steuren entrichten müſſen/ zum

Unterscheid der Schrifftfaffen / so immediatè von

Fürsten oder dessen Cangley dependiren. Ziegler ad

Calvol. §. Schrifftfaffii, & Amtſaffii n. 1. &2.

Ambulare, ambuliren / Spazieren gehen , wandeln /

wandern. InRechtenwird es gebraucht/ wenn Klas

ge und Gegen Klage miteinander fortgesetet werden.

Ambulatio , das Spazierengehen/ eine Spazierung/ ein

Spazier-Weg.

Ambulatorius, a, um, wandelbar/daß aufund nieder/hin

und wieder gehet/ als da ist manche dignitas ambulato-

ria, eineEhre, die nicht immer/ sondern nur auf gewiss

se Zeit bey einem bleibet / und auf einem andern ge

bracht wird/ als da ist/ auf Universitäten / das Recto-

rat,
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Tat, Decanat. Item instlichen Städten das Burgers

meister Amt/beyden Handwercken/ das Ober-Meisters

Amt/ und dergleichen. Fernerwird auch indenRech,

ten de voluntate hominis von des Menschen Willen

gefaget/quod fit ambulatoriausque admortem. 1. 4.ff.

de adimenta legit. Das er wandelbar sey biß in den

Tod/das ist der Mensch könne seinen Willen åndern

biß in den Tod. Item wird Actio ambulatoria ge

nennt/ welche Klage von einer Persohn auf die andere

fommet.

Amens, unfinnig/ toll / närrisch.

Amentia, Unsinnigkeit.

Amethyftus, ein Edelgestein / Amethist genannt.

Amica, eine Concubin , Kebsweib. L. 144. ff. de V. S.

sonst eine Freundin.

Amicabilis, le, gütlich, freundlich, das zur Freundschafft

gehöret.

Amicabilis compofitio , gütliche Handlung oder Vers

gleid). vid. 1. ult. §. ult. C. de legit. hæred. dardurch

einbißheriger Streit zwischen den Partheyen beygele

get wird.

Amicabiliter, freundlich/ gütlich.

Amicitia mutua, eine gleiche Freundschafft / so auf beys

denSeitengepflogen wird.

Amicus, ein Gemüths - Freund, der einem mit nicht ge

ringer Gemüths -Freundschafft zugethan.

Amiffa res, wird genennet diejenige Sache/ welche uns

also mangelt / daß sie durch keine Action oder dessen.

Werth oder Eftimation fan wieder erlangt werden,

L. 14. §. fin. ff. de V. S. L. 5.§. 1. &feqq. Commod

1,7.de folut. L. 4. C. de transact. L. 1. 2, de Jurejur.

Goedd. ad L. 14. de V. S.

Amita , des Vatters Schwester / die Muhme/ dieBaſe.

Amita magna, des Groß- Vatters Schwester / L. 10.§.

8. ff. de grad.

Amita
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Amita major, des Groß - Groß-Vatters Schwester. d.

L. 10.§.8.ff.de Grad.

Amita maxima, des Uhr - Ahnens Vatters Schwester.

d.L. 10.§. 10. de Grad.

Amitini, amitinæ, des Bruders oder SchwesterKinder.

Amittere, verliehren/ als eine Rechts- Sache 2c. verspies

len.

Ammunition, Kriegs -Waffen.

Amnestia oder Vergessenheit oder Verzeihung der Be

Amnistia j leidigungen/oder Schmach Reden/ eine

ewige Vergeffung / ein Vergleich etlicher Stände.

Amneftiafpecialis ist/ wann etliche Güter oder Personen

ausgenommen sind. Conf. Stryk. tr. deJure Senfuum.

Diff. 9. cap. I.

Amneſtia univerfalis, Vergessenheit aller Schmach-Re-

den/ oderUnrechts.

Amoliri, amoliren/ mit Mühe und Arbeit hinweg thun/

wegtreiben ablehnen / widerlegen/ abschaffen , die Last

von sichwenden.

Amor, dieLiebe.

Amorvincit omnia, die Liebe überwindet alles.

Amortizatio, ist eine Erlaubniß, daßunbewegliche Güter

mögenanKirchen oderKlöster kommen.

Amortizatio generalis ist/ wann keine Special - Verzeich

nuß der amortizirten Güter gemacht wird , sondern un

ter dem allgemeinenNahmen was ein solches Convent

&c. von zeitlichen Gütern besigt/ enthalten ist.

Amortizatiofpecialis, hingegen ist/ worinnen alle und jes

de Güter/ deren amortization von den Fürsten begehret

wird/ Stuckfür Stuck benennet wird.

Amotæ res, find die Sachen / so das Weibbey währens

derEhedem Manne entwendet.

Amotarum rerum actio, suche oben/ Actio rerum amo-

tarum .

Amovere, amoviren / von einem Ort hinweg thun/ abs

thun /



Am
75

.Am

thun/wegschaffen/ entwenden/ abwendig machen/ wels

ches aber geringer als stehlen.

Amovere aliquem ab officio , einen seines Amts entses

ken/ oder von Dienst stoffen.

Amphibolia, einezweiffelhafftigeRede.

Amphoteroplon, ist eine Art, eines foenoris nautici , da

der Fœnerator die Gefahr des Hin und Herkom

mens auf sich nimmt. Eteroplon aber ist/ wann er

nur die Gefahr der Heimreise aufsich nimmt. Modeftin

inL. 1. ff.de naut. fœnore.

Amplecti, amplectiren/ umarmen/hergen / umgreiffen /

umfahen/halten, faſſen.

Ampliare, ampliren / erweitern / erlängern mehren/

groffermachen. It. den rechtlichen Streit aufschieben;

Ferner heist es so viel als interloquiren / oder darzwi

schen sprechen /und einen Bescheid ertheilen , ehe das

End Urtheilgefället wird ; weiter einen aufhalten/ läu

tern.

Ampliatio, eine Erweiterung / eine Läuterung / Aufzug

der Sachen. It. wird es auch genennt / die fententia

interlocutoria, oder Zwischen Urtheil.

Amuffis , die Richtschnur, das Richtſcheid, die Bleywas

ge. Suche weiter hiervon ad amuflin.

Anabaptifta, die Widertauffer.

Anacephalæofis, eine Erzehlung oder Wiederhohlung

der Sachen/ deren sich die Advocaten in ihren Rechtli

chen Sagen/ gebrauchen.

Anachorita, Einfidler, so ihr Leben in der Einsamkeit und

Wüstenenenzubringen . Novell. 5.

Anademata, war eine Art Hauptschmuck der Weiber L.

26. ff. de auro argent.

Anagraphe, ein Inventarium , Beschreibung oder Vers

jeichnuß.

Analogia, eineAehnlichkeit, Gleichförmigkeit / eine Vers

gleichung/ Proportion,

Ana
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Analogus, a. m. gleichförmig,ähnlich, demandern gemåß.

Anarchia, ein gemeines Wesen/ so keinOberhaupthat.

Anatocismus wird genennt die Steigerung des Wu,

chers/wennderWucher alleJahr erneuert/undZinsen

auf Zinßgegeben werden/ welches aber in den Rechten

verbotten.

Anathema, derBann/die Verfluchung/iſt ein öffentlicher

geistlicherFluch andie grobe Sünder/ dardurch sievon

ihrer Ruchloßigkeit abgeschröckt und zur Buß geleitet

werden. Bey den Catholischen wird esvor eineAuss

ſchliessung vonder Christlichen Gemeindegenommen.

Anathema, penultima longa , ist das jenige , so denen

Göttern oder denen Heiligen zum Gedächtnus aufgehän-

get wird.

Anceps , wenschneidig / auf zweyerley Recht zweiffel

hafftig.

Anceps perjurium, ein zweiffelhaffterMeineyd.

Ancilla, eine LeibeigeneMagd.

Angaftus Legatarius. L. pen. ff. de ufu& habicatione , ift

derjenige/dem nicht der ganzen SachenGebrauch übers

laffen/sondernsolcher eingeschränckt worden ist.

Angaria, find Pflichten der Unterthanen, vermöge deren

sie verbundensind/ ihrer höhen Landes Obrigkeit aufbe.

gebendenNothfall zu Fortbringung der Soldaten/ Ar-

tillerie Munition und dergleichen/ mitWagen/Pferden

undandern zu dienen undvorzuspannen .

Angustia, die Angst/Bekümmernůs/Enge.

Anguftia Termini, die Enge des Termins, oder angeseks

tenTagfarth.

Anguftus, a, um. enge/furt.

Anchoragii Jus , ist ein Recht Ancker an eines fremden

Herrn Uferzu werffen.

Anchoraria pecunia , heistdas Geld/dasman wegenfiches

rerStation der Schiffebezahlen muß.

Anguillarius lacus, einTeich darinnen sichvielAalen auf,

halten L. Rutilia Polla. ff. de contrah , emtion.

Anima
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Anima die Seel/bedeutet auchdasLeben §. præterea. Inft.

de action.

Animadvertere, aufmercken, fleissig mercken/ abriehnen/

wahrnehinen/ vermercken/ beobachten. It. ein Einse

henhaben/zum Erempel aufdie Laster undStraffen.

Animadverfio, die Straffe.

Animadverfus, der mit einer Straff hingerichtetworden.

L.f. ff. de caduc, puniend.

Animo derelinquendi, in der Intention etwas zu dere

linquiren/ oder gånßlich zu verlaſſen, daß es ein anderer

Occupirenmöge.

Animo litemconteſtandi in Gemüth und Meynungden

Krieg Rechtens zu befestigen..

Animi caufa, Luft halben.

Animodefendendi, aus derMeynungsichzu retten/ oder

zu wehren.

Animodeferendi , aus Gemüthzu verlassen/wird von dem

Mann oder Weib. gesagt/ der seinWeib oder die ihren

MannbößlicherWeiß verlåft/deswegen eineDeſertion-

Klage angestellet werdenkan.

Animo injuriandi, aus bösenGemüth/oder derMeynung

einen zuschmähen.

Animo malè eft mihi, es iſt mir übel/ oder nichtwohl zu

Muth/ichhabemichübel/ichhabeinschwerAnliegen.

Animo nocendi, des Sinnes einen Schadenzu thun.

Animofior emtor , ein behersterer/ mehrers bietender

Kauffer/der aufeine Sachemehrbietet/als ein anderer.

L. 36, ff, Mandati.

Anniverſarien, sind dieJahrsBegångnüsseverstorbener

vornehmer Personen/so in der CatholischenKirche mit

Seel- Meffen und dergleichen Ceremonien begangen

werden. Ingleichen die jährl. Solennen - Gedächtnuss

se/der Geburts Namens- Friedens-Krönungs.Siegs,

Triumphund anderer Tåge.

Anniverfarius dasjährlich wieder kommt,

Annales,Zeit und Jahr-Bücher.

Anna



78
AnAn

.

Annaten , Annatæ, sennd die Einkünffte eines gangen

Jahrs/welche diejenige in die Päbstliche Cammern liefs

fern muß der zu einen verledigten Bischoffthum oder

Abtey gelangt/und soll solches in dem XIV. Sæculo auf,

gekommen seyn. Heutiges Tages wird an stattsolcher

Einkünfften einegewisse Summa Geldes entrichtet. Jes

dochsind die Annaten nicht in allen Catholischen Ländern

gebräuchlich.

Annectere, annectiren/ anhengen/ anknüpffen/ anbinden/

hinzu fügen.

Annexus, das Anknüpffen/der Anbund.

Annona, die Früchte insgemein / uud alles das was zur

MenschlichenNahrung nöthig ist.

Annona arctior theureZeit. L. 17. ff. de Comp.

Annonæ fraudatæ crimen ist/wann etwas ausVorfah

und List geschiehet, daß dadurch was zum Menschlichen

Unterhalt gehöret theurer wird. L. 2. ad L. Juliam de

annona,

Annotare, annotiren/ aufzeichnen/ aufschreiben/ mercken.

Item/ ordnen.

Annuere annuiren/mit demHaupte nicken/ bekräfftigen/

verwilligen,zusagen.

Annullare annulliren/ caffiren/ aufheben/zerbrechen, ab-

thun/vernichten.

Annulus, ein Finger Ring.

Annulus fignatorius, der Petschafft Ring/ Siegel-Ring.

Annulus Pifcatoris, der Fischer Ring. Also wird das

Päbstl. Infiegel genennt; worauf Petrus inseinen Fi-

scher Kahn zu sehen, und werden insgemein die Brevia

Apoftolica im rothen Wachs darmit besiegelt. Dieser

Päbstliche Ring wird nach des Pabsts Tode von dem

CardinalCamerlengo in Stückenzerschlagen/und läſſet

sich einjederPabst einen neuenmachen.

Annumerare, annumeriren/darzu zehlen/ hinzu zehlen, zu

andernrechnen/zu der Zahl thun.

Annus ein Jahr.

Annus
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Annus ab orbeCondito, das Jahr von Erschaffung der

Welt.

Annus Chrifti, das Jahr Chriſti, oder nachderGeburth

Christi.

Annus Climacterius, ein Wechsel Jahr/das Stuffen.

oder Staffeln- Jahr, ein gefährlich Jahr, als da ist im

Alter das 63.Jahr.

Annus continuus, einJahrvon 365. Tågen/darunter als

le Fest Tåge mitgerechnetwerden.

Annus currens, das lauffende Jahr ; Also wird offtmals

gefeßt annicurrentis, des lauffenden Jahrs,

Anni difcretioneswerden genennet dieJahr/wenn einer

zuseinen Verstande kommet.

Annus& Dies, Jahrund Tag.

Annus Imperatoris , das Jahr des regierenden Kaysers

oderOber-Fürsten/so die Notarii in ihren Instrumen

ten ſegen.

Annus intercalaris, das Schalt,Jahr.

Annus Novus, dasNeueJahr.

Annus Orbis redempti, dasJahrvonErlösungderWelt.

Annus Salvatoris noftri, das Jahr unsers Erlösers.

Annus Salutis noftræ, das Jahr unsers Heyls.

Annus Saxonicus, ein Sächsisch Jahr/oder ein Jahr/6.

Wochen/3.Tåge.

Annus utilis , ein Jahr von 365. Tågen / darunter die

Fenertåge nicht mit gerechnet werden.

Annuæpræftationes, dieJährl.Zinßen und Gefälle/oder

Pächte / so die Unterthanen der Obrigkeit/item der

Pacht-Mann dem HErrn des Guths zu entrichten

schuldig.

Annui reditus, das Jährliche Einkommen/ als Renten/

Zinsen.

.-Annui reditus redimibiles, die wieder Käuffliche Zinsen.

Annui reditus irredimibiles , Jährliche Einkünfften/so

fichnicht abkauffen laſſen.

Annu-
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Annuumlegatum, ein Legatum, das alleJahr mußpræ.

ftiret werden.

Anomalæ defenfiones, Schuß Wehren/diesich aufbeys

denSeitenbeugen lassen.

Anonymus, ein unbenändter Urheber eines Dinges/ der

einBuchohneRahmenherausgibt.

Anfa, die Ursach/ Gelegenheit. It. die Handhebe eines

Dings. L. inrem actio f. 2. ff. de rei vindicar.

Anfa inter olores, ein Sprichwort : Wiedie Gans unter

den Schwanen.

Anfinnungs -Zettul/ ist ein Supplic darinnen einVa

fall ben ereigneten Todes- Falle des Lehn- Herrns oder

Lehn-Manns/nebst den Mitbelehnten die Lehn muthet/

das ist/in Schrifften um die Lehns Reichung gebührend

ansuchet.

Antagonista, der mit einem streitet/der Widersacher.

Antapocha, Verschreibung/ Handschrifft/ oder Obliga-

tion. It. eine Schrifft des Debitoris, darinnen er beken-

net/daßerdem CreditoridenJährlichen Canonem &c.

bezahlet habe.

Anteactus, a . m. das zuvor gethan, vorher vollbracht oder

geschehen ist; Alsowenn ein Inquifit etwas beschuldiget

wird/somußman aufsein Vitam anteactam , das ist/ auf

fein vorher geführtes Lebensehen.

Antecedens und Antecedentia heiffen alle die jenige Sas

chenso zuvor geweſen ſind, und sich einiger Maſſenauf

dasdaraufgefolgte beziehen.

Antecedere, voran gehen/vorher gehen/ übertreffen.

Antecellere, antecelliren/ fürtrefflicher und beffer seyn/

übertreffen.

Anteceffor, ein Vorgänger/ Vorfahrer L. 2. §. 1 1. d. V.

J.E. It. werden die Juristen, so das Recht offentlich leh

ren/Anteceffores genennet.

Anteceffus, der Vorgang ; In anteceffum, vordus .

Anteferre, anteferiren/vorziehen/ vorher tragen/ höher

halten.

Ante
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Ante lapfum terminum, vor Verflieffung des Termins.

Antenuptiarumdiem imprægniret/die vor der Hochzeit

geschwängert worden.

Anteponere, anteponiren/vorſeßen/ vorziehen/ voran fe-

Ben/höher achten.

Antefignanus, der den Tropp führet/ Anſtiffter/ dervor

demFähnlein stehet.

Antevenire anteveniren/zuvor kommen/vorbauen/ eher

kommen/denn ein anderer.

Antichrefis , ist eine Art eines Unterpfands / auf solche

Weise gegeben/ daß der Gläubiger solches anstatt der

Zinsenso lang gebrauchen möge, biß ihme das geliehene

Geld erstattet werde L. 11. §. 5. de pign.

O Antichrefis libera, & indeterminata ist einefreyeundin´-

determinirte Geniessung,welche wedervomGeset/noch

der Contrahenten Convention auf eine gewisse Art re-

ftringuirt ist/welchen Falls der Creditor dieantichreti-

sche Sache nachfreyen Willen nußen und gebrauchen/

und alle Früchte durch deren Perception fich zueignén

fan. L. 7. deufufr. L. 11...depign....

Anticipare, anticipiren /übereilen/ zuvor herausnehmen,

vorher empfangen/zuvor kommen.

Anticipando, zuvor/voraus/vorher, engoulign

Antidorum, ein Gegen Geschenck/so einen wegen eines

andern zuvor empfangenenGeschencks gegeben wird.

Antinomia, die Widerwärtigkeit der Gesege/ wannzwey

Gefeße einander zuwiderseyn.

Anticorum,Arzney widerden Gifft/ der Gegen-Gifft.

Antipathia , die Widerwärtigkeit zweyer Dinge oder

Naturen.

Antipendium, das jenige Tuch, welches andenCatholi

schen Altåren forneherunter hånget.

Antipherna , seynd Geschencke / welche der Mann dem

WeibeumderHochzeit willenschencket.

Antiquare , antiquiren/ den alten Gebrauch wieder her-

fürbringen.

Anti.
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Antiquare legem, das Gesetzabschaffen/aufheben.

Antiquarius , der sich alter verlegener Wörter gebraw

chet. It. der diealtenBücher durchsuchet/ oder mit An-

tiquitätenumgehet.

Antiquitas, Antiquität/das Alter/ die alte Zeit/altHer

kommen. It. dieAlten und Vorfahren.

Antiquitäten/alteSachen.

Antiquus, a, um, alt.

Antiquum Jus, das alteRecht.

Antiftes ein Vorsteher, heist auchin §. nosautemInft.de

attil. tutor einBischoff.

Antiftites liberalium ftudiorum die Profeffores Phi

lofophiæ.

Antithefis, der Gegen-Sah

Anxietas dieanxietåt/ Angst/ Sorge/ Sorgfältigkeit.

Anxius, a, um, ångstiglich/sorgfältig/ bekümmert.

1

Anwald/ ist ein Gevollmächtigter / der im Nahmen ver

ftreitendenPartheyenvor Gerichte erscheinet/dieNoth

durfftundSchrifften derselben einbringet/ die Termine

derselben abwartët/und sonst alles thut, was der Princi-

pal selbsten thun oder handeln könnte. IndenHof- und

Land-Gerichten sind gewisse Personen darzu bestellet

welche dergleichen Vollmachtübersich nehmen.

Apanagium eine Abfindung wird genennet/was der erst

gebohrne Prink seinen andern HerrnBrüdern/weil er

nur alleindasReich beherrschet/von demLehn oderHer

kogthumzu ihrer Stands-måffigen Unterhaltung geben

muß. Der auch denen Prinzessinen seinen Schwestern

ein gewiffes zu ihrer Heimsteuer zu reichen verbunden .

Springsfeld, de. apanag. Muler, de Princip. fil. ultro-

gen.it. c. 1.n 48 .

Apanagium Perſonale, eine PerföhnlicheAbfindungwird

genennet/ welche mit der Person wiederum aufhöret

undselbigenicht überschreitet.

Apanagium reale, eine real Abfindung ist/welche auch au

die Erbschafft und Erbnehmen sich erstrecket. Springs

feld, d. c. 2.9.36.
Ape
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Aperire, eröffnen/ heimfallen.

Aperire parietem,Fenster in eine Wand machen/L. pen.&

ult.§.f. ff. de fervitut. præd. urb.

Aperire puteum,einen Bronnengraben/ L. 24. §.f. ff. de

damno infecto.

Aperire tabulas das Teſtament eröffnen. L. fi quis 3. §.

aperire. ff.adSCtum. Silan.

Aperibile oder aperturæfeudum , wird genennt wannje,

mand ein Schloß 2c. mit der Condition zu Lehengereichet

wird/daßsolches zuKriegs-und Friedens Zeit demHerzn

offensey. Man sagt auch einem die apertur oder Deffs

nung verschreiben. i. e.versprechen , daß ein Gut jemand

anders allezeit im Fall der Noth folle geöffnet were

dent.

Aperirifeudumalicui , wird gesagt/ wenn einem das Lehn

durchdas Gesetzzu-oder heimfället/als demLehn-Herrn/

wenn der Lehnmann stirbt/ oder einige Ubelthat beges

het/dadurch ihme das Lehn eröffnet wird und heim fäl

let. It. dem Agnato , oder Freunde vomVatter her/

wennderLehmann nichtwider den Lehn-Herrn/sondern

wider einenandern ein Lafter begehet/und also den Agna

tendurchdas Gefeß solches zukommt.

•

Apex, der Gipffel oder die Spike.

ApicesJuris , die Subtilitäten / oder die scharffe Rechte/

da man nicht etwas nach der Billigkeit / sondern aufs

genaueste suchet.

Apographum, eine Verzeichnuß der gefundenen GüterA

ein Inventarium.

Apochaist eineHandschrifft/darinn der Creditor bekennt/

daß ihm von dem Debitore die Schuldbezahlt worden

-: fene.. L.14.§.2.C. denon num. pècun.

C

Apochaparticularis ist einesolcheQuittung/darinnen der

Glaubiger bekennet / daß er so undso viel anderHaupt-

Summader Schuldempfangen.

Apochaplenaria, ift eine solche Quittung darinnen von

den Glaubigergestandenwird/daß er völlig bezahlt wor

den
$ 2 Apo-
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Apocryphus, a , um , heimlich verborgen / nicht authen

tisch oder bewerth / als da find etliche Bücher in der

Bibel.

Apologia, eineSchuß Rede/ Verantwortung.

Apoftafia, wird genennet / wann jemand vomChriftlic

chen Glauben zum Juden-oder Heydenthum ze. über.

tritt. t . t. C. de apoftaf. ein Abfall vomGlauben ; ist

Dreyerlen. fidei , inobedientiæ, & religionis.

Apoftatafidei, wird genennet /einsolcherMameluck/oder

Abtrinniger der von der Christlichen Religion sich zu

dem Heyden oder Judenthum/ oder anderer Unglaubi

gen fect sich wendet. Alciat, conf. 478. Clar. §. fin.,

qu.78.n.4.

Apoftata inobedientiæwird genennet ein Religios , der seis

nem Abte/Guardian oder Superiori nicht mehr pariren

will.

Apoftata Irregularitatis ift/ wegen einer von dem einmal

angenommenen Orden und von den vorgeschriebenen

Regeln abtrinnig wird. Tufch. Lit. A. concl. 424.

Apoftata religionis wird eigentlich genennet/ welcher aus

demCloster gehet / und den Habit ableget : istaber viel

mehr einVagabundus. Calder. Conf.98.

Apoftatare, apoftafiren/ von der Religion oder Glauben

abfallen.

/Apoftata , ein Abgefallener ein Keger / ein Abtrin

niger.

Apoftoli , Apostel / find Briefe / wodurch der Richter /

vonwelchenmansich beruffet /auf Anhalten des Appel-

lanten/oderwelcher sich aufden Ober-Richter beruffen

hat /demselben zu wissen machet/ob er die appellation

deferiren oder statt finden lassen will oder nicht L. 106.

ff. deV.Signif. L.6.§. 6. C. de appellat. 1. un. ff. de li-

bell. demisf. Lauterb. t. de appell. p. 724.

Apoftoli conventionales , werden genennet/ wann das

Gegentheil in oder auffer Gericht die appellation zus

laffet/und werden solche entweder von dem appellan-

ten
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tenoder Notario ertheilet, Lauterb. Comp. d. 1. p. 725.

c.oblataX. de appellat.

Apoſtoli dimifforii , werden genennet/wenn der Richter

die appellation zugelassen hat , und den Appellanten

von seinem Gericht gänzlich ab und an den Obers

Richter , an welchen er appelliret hat/ weiffet. Vid.

L.poft appell. ff. de lib. dim. L. judicibus. C. de ap

pellat. Stryck. Prax. Forenf. cap. 23. §. 8. Lauterb.d.

1.Rosbach. tit. 74. num. 2.
1

Apoftoli refutatorii ſind / wodurch demOberrichter kund

gemachet wird/ daß dieAppellation , um gewiffen Ur

sachen willen /verwerfflich sey. L. 6.§. 3. L. 39. §. I.

C.de appellat. Lauterb. d. 1. Roding. pand. Cam. tit.

123. Lib. 1,

1 Apoftoli reftitutorii , werden genennet / wenn der Rich-

ter die Beschwehrung, so ihme dem Appellanten zuges

= wachsen/ wiederruffet.

Apoftoli Reverentiales find durch welche der appella-

tion zu Ehren des Ober Richters statt gegeben wird.

JL.eos §. fuper his C. deapp.

8

•

Apoftoli Teftimoniales , werden genennet die Gezeug,

nus Briefe/ welche vomNotario ertheilet werden/ c.

f. X. de appellat. Ludovici Einleitung zum Civil-

Procefs. cap. 33. Rosbach, tit. 74. Wenn vor ihm und

wenen Zeugen appellirt worden. c. OblataX. de

pel. c. paftoralis de offic. ord. Ludov. Einleitung zum

Civil Procefs, c. 33. oder sie werden auch vom Actua-

erio/ wann ftante pede appellirt wird/ gegeben. Lau-

terb.d. 1.

❤

ap-

Apoftolorum petitio , die Bittung der Aposteln sind

nichts anders als Briefe dardurch der Richter dem

Ober Richter berichtet / daß der Appellante zu rechter

Zeit appelliret. L. 106. ff. de V. S.L.6. C. de appel-

lat. N

Appanagiati, die abgefundene / abgesonderte nicht regies

=11

rende
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rende Herrn / so bloß den Titul behalten /sonstCadet-

ten genannt.

፡

Appanagiren/appanagiren/heist einen jüngern Herrn seis

nen gewiffen Stands maffigen Unterhalt reichen /

oder was gewiffes von Ländereyen oder deren Ein.

Fünfftenzutheilen.

Apparitor , ein Auffwärter. It, ein Amts - Diener / ein

Büttel ein Stadt Land- oderGerichts-Knecht.

44

Apparitura, das Amt derselben.

Appellans , Appellant / oder die Appellantin , istder oder

diejenige/ welcher oder welche appelliret/ oder sich

an den Ober Richter beruffet,

Appellare, ansprechen/ nennen/ heiffen/ anreben/ einen

ruffen. Heist auch in den Rechtenvon demuntersten an

den OberstenRichter sichberuffen/ oder denOber-Rich,

terumHülffeanruffen.

Appellare ftante pede , im Fußstapffen mit lebendiger

Stimme/ auf unverwandten / unverrückten Fusse sich

andenhöhernRichter beruffen.

Appellationem deferrere, ist nichts anders/als die Appel

lation verlaffen / fich der Appellation begeben / von der

Appellationabstehen.

Appellationem non devolvi , wann die Sache entweder

wegenseiner selbst/ oder wegen des Richters / oder we

gender Streitenden/oder wegen der Summinappella-

bilis ist/unddahero durch die Appellation an dieCammer

nicht fan devolvirt oder gebracht werden. Jac, Blum,

Proc. Cam, tit. 55. num. 1.feq.

Appellationem recipere , die appellation annehmen for

cher deferiren.

Appellationemrepudiare, solche nicht annehmen.

Appellationis caufas reddere& agere, L. 1. & 2, ff.anper

alium &c.dieappellation profequiren.

Appellatio , die Beruffung ist ein Handel/wodurch des

Unterrichters Urtheil einer Unbilligkeit beschuldiget/ und

die Sache des Ober-Richters Entscheidung/ rechtmäß

figer
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figer Weise unterworffen wird. L. 1.pr. ff. de appel-

lat. & Relat. L. 32. C. eod. Nov. 23. c. 1. Nov. 119.

c.5.Lauterb.t.ff. de appellat. p. m. 719.

Appellatio extrajudicialis ist/ welche auffer Gericht/wegen

gegenwärtiger oder gewisser zukünfftige:Beschwehrung/

eingewandt wird. c. bonæ memoriæ X. de appellat.

Lauterb.d. 1. Treutler. 2. difp. 13.th. 1. Scacc. de app.q.

2.n.32.Roding. Pand. Cam.Lib. 1.tit. 23. §. 5.

Appellatio frivola & temeraria wird genennt / diejenige

appellation , welche unbedachtſam/das ist/ ohneBefra,

gen der Rechts- Gelehrten geschiehet . Menoch. de

arbit. jud. qu. cauf. 445. n. 9.& Baldus in L. 6. §. pen.

C.de appel. fagt / daß derjenige verwegen zu appelliren

geachtet wird / welcher ungeachtet er siehet/ daß seines

Gegners Intention fundirt und in Rechten gegründet

seye/dennochmit der Appellation fortfähret. Allwo er

auch nochhinzu seßet : daß auch der frivole & temerè ap-

pellire/deffen Sache zwar anfänglich gerecht scheinet/

aberdabeyſiehet/ daß er mit Unrecht freite/daher wer

vondem Streit / eheder Spruchgeschiehet / abſtehet/

von demkan nichtgesagt werden/ daß er temere appel-

lirt habe/weildie appellatio temeraria ohne Profecution

und Vollführungnicht gestrafft wird. Menoch. d. caf.

445.n. 11. & 12. add. n. 22.

Appellatio judicialis , diegerichtliche Beruffung ist/so eis

nerim rechtlichen Procefs , durch ein Vor-oder End Ur

theil beschweretwird/undvon solchen Beschwerd in Ges

richt appelliret. c. inpræfentiaX. deRenunciat.

Appellere,Landen/die Schiffans Ufer treiben.

Appendix, einAnhang, einZusag. Als appendix Inftitu-

tionum find dietabulæfubftitutionis,darinn jemand ſub-

ftituirtwird.

Applaufus, das Frohlocken/gemeiniglich aber wird esvor

einLob oderRuhmgenommen / als wennman sagt / der

hat einen trefflichen Applaufum , das ist er ist

trefflich berühmet It, hat einen guten Zulauff, so

་
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von Profefforibus , Advocaten und Medicis gesagt

wird.

Applicare, appliciren / anfügen/zufügen /ben oder zubrin

gen/zueignen etwas dahin richten/ daß sichs aufdas

andereschicket.

Applicatio, dieZusammenfügung, die Zuneigung/dieZu

fügung . It wird es auch gesagt / wenn man etwas auf

einanders richtet/oderziehet. Ferner wird auch appli-

catio genennet / wenn man aufInftrumenten oder Cla

vicordien dieFinger recht zu sehen weiß.

Applumbare, mit Bleyzwey Ding aneinanderlöten.

Appofite, bequem/ füglich/ appofitè reſpondiren / richtig

und wohlzur Sacheantworten.

Apprehendere, apprehendirenergreiffen und wird die

⚫ ses gesagt von demjenigen/ welcher die Poffeffion oder

Besitz eines Dings ergriffen.

Apprehenfio,dieErgreiffung feil.derPoffeffion,ist eineArt/

die Herrschafft zu überkommenüber eine Sache.

Appropriare , das Dominium directum auf den Vafallon

transferiren/und also das Lehen zu Erbmachen.

Appropriatio , der actus dadurch das Fehn durch Trans-

ferirung des Dominii directi auf den Vafallen zu Erbe

.gemacht wird,

Appulfus pecoris ad aquam, ift eine Gerechtigkeit/mein

Vich zu eines andern Brunn oder Waffer zu treiben/

und zu tråncken / sonst die Vieh Trancke genannt.

L. 1. §. 4. & 5, ff. de ferv. ruft. præd. I. 4. &s.eod.

Apotheca, ein Behälter / oder ein Ortwo man eine Sa

che aufein Zeitlang aufhebt / als Del / Wein / Bů³

cher/ ze.

Aqua, das Waffer.

Aquæ ductus, die Wasserleitung / der Waffergang/ os

"der die Gerechtigkeit durch eines andern Grund und

Beden das Wasser zu leiten. L. 15. de S. R. P. L. 17.

§. 1. deaqua &aquapluv. arcend,

Aqua

"
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Aquæ hauftus. Die Wasser- Schöpffungs Gerechtig

feit ist Krafft deren ich aus eines andernFluß/ oder les

bendig und stetswirigen Brunnen / so viel Wasser / als

ich zu meinem Prædio bedürfftig bin/ entweder durch blof-

fe Unterhaltung der Geschirre / oder durch Aufziehung

der Bronnen Aimer am Rådern schöpffen kan / per

L. 5. §. 1. &in fin . L. 6. de fervit. ruſt.

Aquaetigni interdictum , demWasser und Feuer verbot-

ten ist / das ist der ins Elend verwiesen. Ein Vo

gelfreyer.

C

Aquagium, die Wasserleitung ist eine solche Gerechtigkeity

durch eines andern Grund und Bodenunser Wasserab

zuleiten / um unsere Felder darvon zu befreyen. L. 15.

deferv. Ruft. præd. L. 3. §. pen.de aquaquot..

: Aquaæftiva, wird genennet das Wasser / welches nur ak

lein zurSommers-Zeit gebrauchet wird nicht zwar/reil

mansolches vielleicht nicht haben kan/ sondern weil man

folches nichtpfleget zu gebrauchen/ gleich wie wirsagen/

Sommer Kleider / Sommer Wald, Sommer:

Schlösser/welchewir auchzuweilen in Winter gebrau-

-chen aber am meisten imSommer. vid. L. 1. §. 3.4 .

5.de aqua quot, & æftiy. Menoch. d. !. n. 8.

•

Aqua caput, wirdgenennet/ wo das Waffer entspringet/

und wennes in einemBronnen entspringet/daß es geho-

let werden kan so wird der Bronn Caput ge

nennet / oder Cannal , wodurch das Wasser aus dem

FlußoderTeich in den ersten See oder Teich pfleget ge

triebenzu werden/werden sieunter demWort Caput vers

standen. L. I. f. 8. ff. de aqua quot, & æftiv, Ol-

dendorp. Claf. 2. act. 7. qu. 6,

Aqua caftellaria wird genennet das Wasser/welches auf

Vergünstigung des Fürstens aus dem Caftello oder

Wasser Behälter das gemeineWasser gehohlet wird.

L. 1,6. 38.&feq. ff. de aqua quot, & æftiv.

Aquaperennis, das Wassersoimmer fleust, und nicht vers

trocknet.

Fr Aqua
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Aqua pluvia wirdgenennet das Waffer so vomHimmel

falletund durch einemPlag Regen anwächset. L. 1.

pr.deaqua & aqua pluv. arcend.

Aquaquotidiana , wird dasjenigeWaffer genennet /wels

ches einer täglich/wann erwill/gebrauchenkan/oder wels

ches täglichpfleget geholetzu werden /so wohl zu Som,

mers als Winters - Zeit / ungeachtet es auch dann und

wann nicht gehohlet wird. L. 1. §. ^ . 3. 4. ff. de aqua

quotid. Menoch. pofs. rem. 6. n. 7.

Aquatile, das Thier/so imWassersich aufhält.

Aquavitæ, ein sonderlichzugerichteterBrandewein.

Aquilia Lex ist ein Gesetz /so von dem Urheber Aquilio als

so benahmet worden / darinnen von der Beschädigung

und demzugefügten Schaden gehandelt wird.

Aquiliana ftipulatio ist /Krafft welcher ein anderer Con

tract erst zur Stipulation gebracht / und hernach erst

durchdie acceptilation aufgehebt wird.

Arbiter Compromiffarius , ein Schieds - Richter/ Ver-

anstalter /Richter /Obmann / wird genennet derjenige/

welcher von zweyen streitenden Partheyen freywillig an

genommen wird / um ihre strittige Sachen unter ihnen

auszumachen / L. 1. de rec. arb. L. 13. §. 1. C.dejudic.

L. 21.1.3. §. I. L. 3.§.pen. L. 32.§. 15. de rec.arb.

L. 1. C. eod. mit angehängter Poen, so die Parthey /

welche das Urtheil nicht annimmt / seinen Gegenpart ge

ben muß.

Arbiterjuris , wird genennet derjenige/welcher nach Ver-

ordnung und Erforderung des Gesetzes gegeben wird/

die Sache zu entscheiden / wann der Richter vor den

Krieg Rechtens vor verdächtig geachtetwird. L. 16.

§. f. C. de Judic.

Arbitrari, arbitriren /achten / nachBilligkeit urtheilen/ er«

kennen/darfür halten/ ermessigen / etwas schlichten/ ver-

gleichen/ entscheiden, ein Schiedsmann ſeyn.

Arbitrarie, fren/willkührlich.

Arbitrato
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Arbitratores, willkührliche Schieds,Richter/oder gútli

che Unterhändler/ aufwelche sich zwo Partheyen mit

Willen vereinigen ihre Klage und Irzung vor ihnen

auszumachen, auch beyihrem abgefaßten Urthel / so fie

nach ihrem besten Verständnuß geben/zu verbleiben. L.

13. S. 1. de recept. arbitr. Lauterb, Comp. t. deRecept.

quodArbiter. p.m. 88.

Arbitraria actio, wird dupliciter , also genennt. 1) wann

derRichter alsofort ohne vorhergehendes Summarisches

arbitramentum, oder Urtheil nach Recht und Billigkeit

judicirt/ als bey der action quod certoloco. 2) wann

der Richter auf vorhergehendes arbitramentum oder

interlocutori-Urtheil nach Recht und Billigkeit urthei

let.

Arbitratus, heist eben so viel als arbitrium.

Arbitrium , die Ermessigung / derWille / die Willkühr/

einWahl. Entscheidung/ It. das Urtheildes Schieds-

Richters.

Arbitriumboni viri, wird genennet/ dieWahl - Entſcheis

dung/die Willkühr, das Urtheil des Schieds-Richters/

welches so wohl mit einem bono viro , als der Vers

nunfft/ wieauch Gerechtigkeit übereinstimmt undnicht

umschweiffend oder ohn unterschiedlich, ohne Betrug /

ohne lata culpa, und ohne groffe Verlegung verabfaſſet

tift. Gail. r. Obferv, 150, n. 17.

Arbitrium liberum, der freye Wille.

Arbitrium fervum, der knechtische Wille.

Arbitrio boni viri, nacheines verſtändigenMannes Gut-

achten.

Arbitrio judicis committere , des Richters Gutachten

anheimstellen.

Arbor, derBaum. It. der SchiffoderMast-Baum.

Arbor affinitatis. I derBaumder Schwäger oder

Arbor confanguinitatis) Blutsfreundschafft.

Arbores furtimcafa, Bäumesoheimlich wider des Herzn

Willen umgehauenworden, umsolche zu verhellen.

Arbo-
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Arbores terminales, Grång Bäume, womit die Grån

zen abgetheilet find.

Arca camerata, eine gewölbte Küste.

Arcanum , ein heimlich Ding/ eineverborgene Sache.

Arcariusfervus, der Knechtso der Küstenvorstehet.

Arcereaquam, das Waſſer verhindern / daß es nicht in

das Unferigefliesse.

Archi-Cammerarius, Erg-Cammerer.

Archi-Cancellarius Imperit, die Erh Canglers , Stelle

des Reichs/ ist das höchste Amt/ welches allein denen

geistlichen ChurFürsten zukommt / vermög deffen die

Gefeße und andere geheiligte Refcripta fignirt/bewahrt/

und anderes was diesemAmt anhängig/ vollführt wer

den. Es sind aber drey Erk Canglers-Stelle/ welche

denendrey Ertz-Bischöffen zukommt, als dem Erk - Biz

schoffzuMayng durchTeutschland/ demErz-Bischof-

fen zu Cölln/durchWelschland/demErzbischoffzuTrier/

durch Franckreich und das Arelatenfische Königreich.

vid. Malinckrot, tract. de Archicanc. Imp,

2

Archidiaconus, ist der nächste oder der größte nach dem

Bischoffen/ der allen die unter dem Bischofffind/vor,

ftehet/und die ordentliche Jurisdiction verwaltet/ und

weil er durchs gangeBißthuman stattdes Bischoffs die

Aufsichthat und wasdarinnzu corrigiren ist/ verbesserty

wird er Oculus Epifcopi genennt . c, un de fcrutin, in

ord. fac. cap. 1. cap. 7. de offic. archidiac.Tufch. Lit. A.

concl. 482 .

Archidux, Erg Herzog/ welcher Titul auffer dem Erg

HaußOesterreich keinen Fürsten des Reichs zukommt.

vid. Befold.& Speidel. voc. Erk-Herzog.

Archiepifcopus feu Metropolitani , Erk- Bischöffe wer-

den genennet, welche über eine gange Provinz und ans

dere übrige StändemitdenenBischoffen, diedarin fich

befinden/ die Aufficht haben. -

Archigrammateus, der oberste Schreiber.

Archi-Marschallus, Erk Marschaller yunⱭsed

Archi-
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Archipresbyter wird derjenige genennet/ der denenübri

genPresbyteris, wo der Bischoffs Siß ist/ und denen

groffen Kirchenoderdenen Dorff- Pfarrern vorgeseket

ift, c. 2. de offic. presbyt.

Archimandrita ist der über alleAebte undClöster in eis

nergangen Provinz zugebiethen hat.

Architectura, dieBau-Kunft.

Architectus, derBau oder Werck - Meister / der gelers

nethat, wieman nette Gebäu aufführen soll, solche ans

zugeben / und mit Linien oder durch ein Modell fürzu

stellen weiß.

Archivarius , der über das Archiv-oder Behältnuß be

stellet ist, einVorsteher des Brief-Gewölbs.

Archivum das Archiv, die Cangley /Cammer Gewölb/

Archivus Behältnuß/ oder Ort / allwo die Briefeund

Uhrkunden eines Fürsten Stadt / oder eines andern

Collegü verwahrlich behalten werden. 1. fin. §. 19.

Mun. N. 15. c. 5. Nic. à Paff, de Script. Privileg. 1. 1. qu.

2.n.4. wird auch genennet Hof- Registratur unddie

Bücher so darinnen verwahret werden / Landschafftss

Bücher/Kauff- und Steuer - Bücher/ Lehn-Bücher /

betittult. Schürff. Conf. 99. n. 8. Cent. 3. Bornit. de

Inftrum. L.2.6.10.

Arcta mulier , wird nach dem Jure Canonico diejenige

Frau genannt , welche von ihrem Mann nicht kan ers

kannt werden ohne Aufschneidung. c. fraternitatis X.

de frigid. & malefic. deswegen sagt der ICtus daß sie

nicht gefund feye. in L. 14.§.7. ff. de Adilit.Edict.

ArctioraMandataſind / wann dem ersten Mandato nicht

Gehorsamgeleistetwird/und alsdann nochmalige Man-

data unter einer höhern Straffdecerniret worden.

Area, einPlatzin einer Stadt ohne Gebau. L.211.§.lo-

cus. ff. de V. S.

Arena, der Ort / wo die Gladiatores ihre Schauspiel

zeigten.

Are-
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Arenarius, welcher Streitens wegen an einen solchenOrt

gekommen/ undöffentlich daselbstgestritten hat.

Argentarius , diejenige so bey den Römern mit Geld

handelten.

Argentaricam facere, einen solchen Geld- Händler oder

Wechsler abgeben.

Argentifodina, eine Silber-Grube.

Argentum , das Silber/ bedeutet verarbeitetes /unver,

arbeitetes und gemüngtes Silber.

Argentum factum, verarbeitet Silber/daraus einKünſts

ler etwas verfertiget hat.

Argentum infectum, das noch nicht verarbeitet, sondern

eine Maffa iſt.

Argentum fignatum , welches mit dem öffentlichen

Stampffbemercket und unterdemNahmen/desGelds

bekannt ist/gemünktSilber.

Argentumpurum, fein Silber, das gar keinenZusagvon

Kupfferhat.

Argentum pufulatum, rein Silber. L.31.ff. Locat.

Arguere, arguiren / anzeigen / darthun/ an Tag geben/

flar machen mit Beweiß überführen / überweisen/ ans

Flagen beschuldigen/ bezüchtigen/ It. einen mit Wor

tenstraffen.

Arguere de inofficiofo , querelam de inofficiofi anstel

len.

Arguere falfum teftamentum , ein Teftament als falsch

angeben.

Argumentari , argumentiren/ schlieffen , oder Schlüsse

machen, Beweiß führen, etwas zu bewährten Ursachen

anführen.

Argumentatio] ein Argument/ Beweiß / eine Beweh-

Argumentum rung, eine Schlieffung oder Schluß Res

de/einegewiffe Abfaffung einer Lehre/oderFürbringens

der Inhalt eines Dinges. It. in den Rechten heist es

auchso viel als ein Indicium oder Anzeigung.

Aridi fructus, trockene Früchte/ als Gersten/Waiken 2c.

Ari-
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Ariftocratia, eine vornehme herrische Herzschafft oder

ein gemein Regiment/ das von den Vornehmsten ges

führet wird/ oder worinnen die fürnehmsten/ geschickte.

sten/ höhestenund besteLeuteregierenundherzschen/ und

aufden gemeinenNugen sehen.

Arma, heiffen in Ansehung des Interdicti quod vi, alle

Inftrumenta, damit man verlegen kan / als Knüttel/

Brügel/Stein2c. und nichtnur Degen und Spiese.

Armarenavem, ein Schiffmit behöriger Zurüstung vers

sehen. L. 34. ff. dereb.auctor.jud. poffid. L. 5. ff. qui

potior.inpignor

1 Armamenta, heiffen die Inftrumenta eines Schiffes/ als

StrickenSeegel 2c. L. 3. §. 1. ff. de rei vindicat. L. 6.

ff. ad Leg. Rhodium. Es werden auch andereDingeIn-

ftrumenta also genennet.

ArmandiæJus ist ein Recht / welches Königen undFürs

#stenzukommt Waffen zum Krieg zubereiten zulaſſen /

undZeug-Hauser anzurichten. 2.F. 56. tit. quæ fint re-

gal. Nov. 85.c.1. Tabor. armam Juftin. c. 4. §. 3. in

fin. Struv.Syntag.jur, feud. cap. 6. th. 19. n. 2.

Armatus wird in Jure nichtnur der genennet / welcher eis

nenPanker hat/ und mit Spieß und Schwerdt verſes

hen ist/sondernauch der der etwashat/damit er scha

den kan/ obesschon nichtzuSchadengemacht ist. Ges

nug iſts/wann jemand etwas eo animo ergreifft/hat/ d-

der ben fich führt / so zu schaden tüchtig ist. L. 9. ff. ad

L.Jul. de vi publ. L. 3. §. 1.ff. de vi & vi arm. Gœdd.

adL.4r.deV, S. n. 5.8.

1. Armaria , Schråncke / Behålter / darinnen Bücher und

dergleichenSachen aufbehalten werden. L. 3. ff. de Sa-

pell.legat.

Armentum, groß Vieh/ als Ochsen/Küh 2c.

Armillæ, Armbänder Bracelets, eine kostbare Sache/das

mitderArmgeschmücket wird.

Aromata, Gewurg/ heiffen gewiſſeBaum-Früchte, ſo ei

nes angenehmen Geschmacks/ und Geruchs / alsIng-

wer/ Pfeffer, Muſcaten 2c.
Ar-
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Arreftans, der arreftant, oder welcher arreftsuchet. ›

Arreftare, arreftiren/ anhalten/ aufhalten beschlagen/bes

-schliessen/ oderin Verbot/Gehorsam/ Verhafft legen /

verstricken/ verkümmern, zuschlagen / die Güter oder

Person 2c.

Arreftatus, der arreftirte/ oder wider welchen der Arrest

gesuchetwird......

Arreftum, ein Arrest/ Verbot oder Kummer Beschlag/

Zuschlag, Verstrickung, Verhafft/ ist einBefeht, so auf

eine Personoder Gut von der Obrigkeit oder Richter/.

unter derendie Person betretten wird/ oder das Gut ges

legen ist/ gethanwird nicht zu weichen, oder das Gut

nicht zu ändern,solangbiß der Streit zwischendemAr

restantenund dem/ welchem seinLeib und Gut arreftirt

worden erörtert wird. Roding. pand. Cam. Lib. 1.:

tit. I I.

Arrefti conceffio, die Erkennung oder Verstattung des

Arrestes.

Arreſti denegatio, Abschlagung des Arrests.

Arrefti profecutio, die Fortstellung des Arrests.

Arreſti relaxatio , die Aufhebung des Arrests / geschicht /

wannvondem Kläger der Proceffnicht fürgenommen/

oder die Sache zwischen benden Partheyen gütlich bey

gelegtwird/ oder der Beklagte genugsame Bürgschafft

und Versicherung thut, oder die Sach durchrechtliche

Erörterungihr Endschafft erlanget.

Arrefti renovatio, Erneuerung des Arrestes/welchenach

Chur-Sächsischen Rechten von Erlangung des Arrests

undzwar von 14. Tagen zu 14. Tagen geschehen/ und

bey derlegtenRenovation dieKummer-Klage mit über

geben werden muß dergleichen aber nach gemeinen

SächsischenRechten und nach F. E. Goth.Proc.Ord

nungnicht nöthig.

Arrha, ein Gottespfenning / Geld auf die Hand oder

Faust/der Leykauff alles was einem auf etwas darauf

gegeben wird/ und also wird auch der Brautschak ge

hennet. It. der Reukauff.

Arr-
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Arrhiren einen etwas auf die Hand oder drauf geben/

beschencken.

Arridere, arridiren/ anlachen/ gefallen / item wohl wol.

: len.

Arripere erhaschen/ erwischen/ ergreiffen.

Arrogans, Hochmüthig/ Ruhmr åthig.

Arrogantia, eigenerRuhm/ Ruhmräthigkeit/ der Hoch

muth/ Vermessenheit/ fine arrogantia , ohne Ruhmzu

melden.

14

Arrogare, arrogiren/ist/einen der seines Rechtens ist/ zum

Sohne annehmen. It.. fich selber etwas bey oder zu

= messen/oder anmaſſen, ihme etwas einbilden,

- Arrogator, der einem zumSohnannimmt.

Arrogatus, der an Sohnes ſtatt angenommen.

Ars, die Kunst.

Ars illiberalis , die mehr mit den Hånden als dem Kopff

#verrichtetwird.

Ars liberalis, eine freye Kunst/ die mit dem Verstand nicht

mitder Hånde- Arbeit verrichtet wird.

Ars ludicra, ist/die zu Ergöhung der Augen und Ohren

gerichtetist,als Sailtangen/ Comoedien/Opera,Gauck,

len/Taschenspielen 2c.

Artem operamve polliceri, heist / wann jemand in einer

Gesellschafftstatt des Capitals seine Dienst conferirt.

Articulate Stück oder Articuls-weiſe/vernehmlich. I'

Articulatim

Articulatus libellus, ist bey den Juristen / wennjedweder

Theil der Klag in eine absonderliche Polition gebracht

wird.

Articuler, articuliren, etwas in gewisse Articulo derPun

cten vorbringen/ fpecificiren.

Articulus, einArticul/ Glied/ Gelenek oder ein Punct in

denGesehen/ Innungen/und dergleichen. It. der Bes

weiß - Punct/ dadurcheiner den Grund seiner Meynung

beweiset.

Arti-
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Articuli additionales , it, fuperadditionales &c. find/

wann ein Parthey in den Pofitionibus kurt abgebrochen

und erst hernacher aus des Gegentheils Defenfionalen

weiterberichtwird/ daß er mehrereFragſtück zuüberge,

bennothdurfftig.

Articuli captiofi, find verfängliche oder solche Articul/das

durch einer gefangen wird/ er bejahe oder läugne sie

gleich. Nicol. Calvol. pr.f.pofitio 16. concl. 3. n. 17.

Articuli defenfionales, ſind die Articul/ welche derjenige/

so einer Ubelthat beschuldiget wird, zu ſeiner Defenſion

oder Vertheidigungübergiebet.

Articuli elifivi , find Articul/ wormit die articuli defen-

fionales vondem Advocato Fifci hintertrieben werden.

Articuli fidei, die Glaubens Articul oder Puncta.

Articulus illativus, der Articul so vor sich selbst oder aus

andern schleust.

Articuli impertinentes, find solche Articul/ so nicht aus

der Klagegenommen, die nichts zur Sachethun.

Articuli inquifitionales, find die Puncten/ so der Richter

wider denso eines Lasters wegen beschuldiget wird, füh-

ret/ und worüber er und die Zeugen vernommen wer

den.

Articuli pofitionales, ( die auch nur dann undwann/ Ar-

ticuli genennt werden/ zuweilen aber pofitiones ) find

dieseArticul / welche der Kläger in seinem articulirten

Libell, um die Warheit von dem Beklagten heraus zu

bringen/ durch eine Cathegorische Antwort / vortråget.

L. offendimus §.exdiverfo. ff. de Legat. 3.

Articuli probatoriales, die Beweiß-Puncten/so derjenis

ge/dem derBeweiß zu erkennet ist/ führet/ und ausdens

jenigen Pofitionibus , so von dem Beklagten verneinet/

durchfragen heraus gezogen sind / oder auch sonst auf

alle Weise entweder durch Zeilen oder Briefliche Ur

kundendie Wahrheit darzuthun hergenommenfind. Es

wird auch zugleichy Commiffion begehrt, Jac. Blum.

proc. Cam.tit. 68. n. 13.&feq.

Arti-
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Articuli reprobatoriales, die Gegen Beweiß- Articul o

der Puncten/wodurch einerdasGegentheildarthun will.

Articuli reprobatorii reprobatoriorum, find solche Artis

cul/die ingewiffen Fällen auf die Gegenbeweiß-Articuln

zugelassen werden.

Artifex, ein Künstler/ Kunsterfahrner /ein Meister.

Artifex Verborum, ein zierlicher oder artlicher Redner /

welcherseine Wortewohl sehen/ schmücken und auspos

liren fan.

Artifices, Künstler/ Handwercksleute/ find die so eine

Sach in eine andereForm bringen, und verkauffen. c.

eijciens. dift. 88.

Artificialiter, Kunstreich/ Künstlich, Meisterlich.

Artificium, ein Meister Stück , ein Kunststück / item

das Handwerck/ dieKunst. Ferner/ein Fund/ ein Grieff

oder List.

Artillerie, das Geschüß / das grobe Geſchüß / die Ges

ftück.

Arufpices, Weiffager oder Wahrsager/waren diejenige/

soausBeschauung derOpffer das Künfftigewahrsagten.

As, einganzes Duhet / oder ein jedes Ding, so man in

12. Theil theilen kan. It. ein Pfund : Gewicht. Und

also wird die Erbschafft as genennet/ so 12. Ungen in

fich begreifft. Hæres ex affe, der eingige Erbe, dem die

gange Erbschafftvermacht ist.

Afcendentes , die Eltern / Groß- Eltern / und andere

Freunde in aufsteigender Lini , sonst aufsteigende Erbs

nehmengenennet.

Afcendere, afcendiren/ aufwarts steigen/ hinaufkommen/

odergehen/ auffahren.

Afcetæ, dieMünchen.

Afceteria, einsame Oerter/ darinn man denen geistlichen

Meditationibus fan ergeben seyn. it. Klöster,in L. 33.

C.de Epifcop. & Cleric.

Afceteria, die Nonnen oder Gottgeheiligte Jungfrauen.
Gottgehelligte Jungfrauen.

Afci-
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Afcifcere, afcifciren, an oder zu sich nehmen, zueignen/

einbilden.

Afcribere, afcribiren/hinzu schreiben.

Afia, Afien/ eine Landschafft/ oder der dritte Theil der

Welt/gegen Aufgang.

Alpe&tus das Ansehen/ das Anschauen, das lieblich und

schön anzusehen ist/dasGeficht.

Afpicere anschauen,ansehen.

Affaltus, der Angrieff/ Anfall/ deswegen einer des Lehns

verlustiget wird. c, un . § . fimiliter. quib, mod. feud.

amittat.

Affaffinium ist ein Todschlag/ welches wegen Vergeltung

aufeines andernBefehl geschicht/ einMeuchel - Mord.

c. g. dehomicid. in 6. Ant. Comez, tom. 3. Varres c. 3.

n. 10. Carpz. pr. crim. p. 1. q. 19. n. 3.

Affaffinium quafi feu improprium wird derjenige Meu

chel Mordgenennet/wann ein Christ einen Christenum

zubringen/vonjemand gedinget wird. Theodor. Crim,

cap. 7. n. 45•

Affaffinium verum wird genennet derjenige Meuchel.

Mord/wann ein Unglaubiger einen Unglaubigen umzu

bringengedinget wird.

Affaffinator, ist derjenige/welcher jemand Geld gibt/das)

mit er seinen Feind Meuchel-Mörderischumbringt. Joh

Damh. pr. Crim. cap. 83. in fin. Carpz. d.1, n 5. add.

Tufch, Lit. A. concluf. 531.

Affaffinus, einMeuchel-Mörder/der Geld nimmt und die

Leute ermordet.

Affecla einNachfolger/Nachtretter/ein Fuchsschwänzer.

Affectari, affectiren/ ståts nachfolgen/nachtretten/ anhan

gen/das Geleitegeben/begleiten.

Affectator, der einem nachfolget.

Affecurator heist derjenige, so bey einem Affecurations

Contract die Gefahr übersichnimmt. It. derjenige, so

Versicherung leistet oder thut.

Affecuratio ist ein unbenahmter Contract, dadurch dem

jeniz
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jenigen eine Belohnung gegeben wird / der die Gefahr

der Sachen so anderswohin müſſen verführet werden/

es seyzu Wasser oderLand/aufsich nimmt. Dn. Struv. L.

3. Tit. 17. aph . 10.

Affecuratio determinata ist/wann der Affecurator nur eis

nengewissenFall oder Gefahr z. E. der Seeräuber, des

Schiffbruchs 2. aufsich nimmt.

Affecuratio indeterminata ist/ wann der Affecurator fich

allen und jedenFällen und Gefahren unterwirfft.

Affecuratio maritima, wann sie zur See übergeführet

werden.

Affecuratio terreftris ist/ wann solche,wegenWaaren/die

zuLand überführtworden/ geſchicht.

Affecuratus der ſo das Præmium gibt, damit der andere

die Gefahrübernimmt.

Affecuriren, versichern/ vergewissern.

1 Affentari , schmeicheln zu Gefallen reden/ Liebkosen/

heucheln.

Affentire, affentiren / über einstimmen/ darein willigen/

Beyfall geben/ beyſtimmen.

Affequi, affequiren/überkommen/erlangen/ erfolgen/ ein-

holen/ vergelten. It. eines Sinn oder Gedancken ver-

stehen/errathen/ oder eines Meynung einnehmen.

Afferrere, afferiren/ sagen/bekräfftigen/bejahen/ beståttis

gen/zumeſſen.

Affertio, eineBejahung/Bekräfftigung/ Bestättigung.

Affervare, afferviren/ aufheben/ verwahren, behalten/

-verwahrlich behalten.

Affeffor, einBeysizer,ein Gerichts-Schöpff.

Affeffor primarius, der obersteBeysizer.

Affeffores judicii Cameræ, Beysiter des Cammer-Ge-

richts/finddienechsten nach dem Richter,die ihme bey-

stehen/und allen Fleiß anwenden/ in Durchsuchung und

Verabscheidung der Sachen. Daher sie auch nicht

schlechte Beysiker nach dem Juftinianischen Recht gez

nennet werden/sonderngleichſamſelbſt Richterſind /dar-

$ 3 su
be
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zu bestellet/ daßsie die Sache erkennen und entscheiden.

Ord. Cam. p. 1.tit.3. & 14.&p. 3. tit. 53. Obsich aber.

Roding. d.l. 4. tit. 3. in pr.

Affefforum nominatio f. præftatio ist eine solche Hand,

lung/ da einervor einemCammer-Beyfiger ernennet und

recommandirt wird. d. tit. 3.

Affefforum electio Cameræ, ist eine solche Handlung/da

dieseroder jener zum Cammer -Beysiter vorgeschlagen

undrecommandirt/ endlichzu einenBeysiter des Cams

mer-Gerichts ist an-und aufgenommen worden. Roding.

d. tit. 3.

Affervare, afferviren/ vor gewißsagen/ bejahen.

Affignare, affigniren/zueignen/zuschreiben/ anweisen.

Affignare libertum, Zeigen/ welches unter den Kindern

den Freygelassenen habensolle.

Affignati agri, heissen die Aecker/ welchedenen alten aus-

gedientenSoldaten angewiesen worden. L. 15. §. 1. ff.

de R. V. L. 11.ff. de eviction.

Affignatio , die Affignation, oder eine Anweisung/ Ubers

weisung. Itemheiffet Affignatio, die Anweisung/wann

derGlaubigerin ein gewiß Stücke unbewegliches Guts

des Schuldners/vermöge des ersten Decreti, intermitti-

retwird/zu dem Ende, damit ihm von Zeit der Immiſ-

fionein Pignus Prætorium zugestanden werde. Boenigk.

Pract. Pract Part, 1. cap. 31. das ist/ wann keine Zah.

lung erfolget/er folches verkauffet und dasdaraus gelöste

GeldnachProportion seinerFörderunggegeben werde.

Affilire/ anfallen/angreiffen. 1. Feud 5. §. 1. & 1. Feud.17.

Affimilare, affimiliren/vergleichen.

Affimulare, affimuliren/ etwas erdichten/ das nicht also

ift/fichso stellen/fälschlichvorgeben/nachmachen.

Affiftens, der Affiftent . Beystand/ Hülffe.

Affifii werden in c. pen. X. de cler. non refident. diejenis

gen Beneficiarii genennet/ so keine Canonici ſind/doch

aber derKirche dienen, und nicht zuden gemeinen Tra-

Etatenmit denCanonicis beruffen werden.

Affo-
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Affociare, affociiren/ zusammen gesellen/zusammenfügen/

vergesellschafften/zusammen schlagen/rottiren.

Affolet, es ist bräuchlich/espfleget.

Affvefcere,gewohnetseyn/ gewohnen/sich gewehnen.

Affvetus, a. m. gewehnt/gewohnet.

Affvetus labori & laboris, derArbeitgewohnet.

Affumere, affumiren/empfahen/zu sichnehmen, ihme et

waszueignen/ annehmen ; Also pflegt man aufUniverfi-

tåten/ wenn difputiret wird / zu sagen, das Argument

affumiren/das ist/dasselbeannehmen,undwiederholen.

Affumtio , die Annehmung Auffnehmung, Wiederho

› lung.

Aftipulari, aftipuliren/sucheobenadftipuliren.

Aftræa, die GöttinderGerechtigkeit.

Aftri&tus, a.m. verknüpfft/verbunden/verpflichtet.

Aftringere, aftringiren/verknüpffen/verbinden/verpflich

ten/anknüpffen/ anziehen.

Aftrologia , Sterndeuter -Kunst/ Weiſsagung aus dem

Gestirn.

Aftrologus, der aus demGestirn weiſſaget.

Aftronomia, dieLehreoderKunstvondes Himmels-Lauff.

Aftronomus , der Sternseher / oder der Sternen Er

fahrner.

Aftruere, aftruiren/ bejahen. Item. hinan bauen, hinzu

thun .

Aftrum das Gestirn.

Afturè, verschlagen/ listig/arg oder hinterliftig/betrüglich).

Aftutia , Lift/ Geschwindigkeit / Argliftigkeit / Hinterli

ftigkeit.

Aftutus, a.m. verſchlagen/verſchmigt/ listig.

Aſylum , bie Freystadt, eine Zuflucht/ ein befreyterOrt/

wie vor deffen im alten Testament diejenigen/ so einen

ohngefehr und ohne Vorfah entleibet/ hatten.

Aravia, istdes Vor-Ober-Elter Vatters/ oderder Vor-

Ober-ElterMutterMutter.

$ 4
Ata-
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Atavus, desVor-Ober-Elter Vatters/oderVor-Ober-

ElterMutterVatter.

Atempore fcientiæ, von Zeit der Wissenschafft.

Atheos, der Atheist, ein gottloser Mensch, der nichts von

GOtthålt oderglaubet.

Atnepos, fuche adnepos.

Atrocitas, die Greulichkeit.

Atrocitas delicti, die Greulichkeitdes Lasters.

Atrox, gråßlich/grausam/greulich.

Atrox injuria, eine grausame greuliche injuria und Ver

brechung.
"

Atrociffimæ Injuriæ, die allergreulichsten Schmähungen/

oder Handthaten.

་ ་

Attendere, attendiren/ aufmercken/ acht haben/ auf et

was bedachtseyn/ hart anziehen/ oderspannenti

Attentare, attentiren/anmassen/ unterstehen, versuchen/

Handanlegen,Gewalt thun/überwältigen, y

Attentata, Attentaten/ Gewalthaten/find Handlungen/

die über beschehene infinuirte und verkündigte Appella

tion, vor dem endlichen Austrag des Rechtens vondem

UnterrichterwiderRechtl. zumPräjudiz des einenTheil

vorgenommen wird.t. t. X. in Clem. ex G. ut Lit. pend.

Dahero wirdgesagt/derRichternehmeAttentaten vor/

wann er nach der ihme infinuirten Appellation etwas

neues vornimmt/ nemlich denSentenz zu exequirenbe

fihlet/oder aufeine andere Artweiters in der Sachfort

fährt. Von denen Partheyen sowohl Appellanten, als

Appellaten wird gesagt / daß fie Attentaten begehen/

wannsienach eingewandter Appellation fein Recht pro-

fequiret/oderdas thut/was er ehe der Proceffangefan

genworden/zu thun pflegte/ sowird nicht gefagt/ daß er

Attentatenvornehme/ sondernnur nachaltenRecht seis

ne Poffeffion continuirte, Gail. 1. Obf. 147.num. 1.&

Obf. 148. So kan auch der 3te keine Attentaten beges

hen/ Gail . 1. Obf. 27. n.6. Deswegen kan wider diesen

vor dem ordentlichenRichter in dem ordentlichenWeeg

Rech
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Rechtens fortgefahren werden. c. 7. verf, inalium . de

Appellat. in 6.

Attentata revocare ist/ alles wieder in denStand stellen/

wie es zur Zeitdes gegebenen Sentenz gewesen, und mit

denempfangen und nochzu empfangen habendenFrüch

ten reduciren.

Attentata revocare extrajudicialiter ist solches ohnge

hört des einen Theils bewerckstelligen. Jac, Blum. proc.

Cam , tit.31.n 20. 21.& 2

Attentata revocare judicialiter ist/solches nachverhörter

Parthen bewerckstelligen.

Attentata, die Attentaten/ Gewalthaten.

Attentata Crimina, die Laster/ welche zu begehen sich eis

nerunterstanden.

Attentatus, a, um , attent.aufmercksam/ fleiffig/ befliessen.

Attentus ad rem, der aufein Ding erbicht ist.

Attentatio, attentation , die Aufmerckung

Attenuare attenuiren/verringern/ abnußen/ dünner mas

chen/ schwächen. It. ſich actenuiren, mit Worten de-

müthigen.

Atteftatio, das Zeugnůs,

f

Atteftari, attestiren/ bezeugen/ bekräfftigen.

Atteftationes, der Zeugen Aussage/Zeugnus/welche nach

dem LauffRechtens in Schrifften abgefasset ist. c. ex te

nore,de teftib.:

Atteftarum, das Zeugnus/ Teftimonium, so einem zum

Zeugnus seines Wohlverhaltens / Kunst und Geschick-

lichkeit,Adel. Herkommens/geführten odervorgeganges

nen Handels und dergleichen ertheilet wird.

Attinet es reichet/ anlanget/betrifft.

Attolerie , das Geſchüß.

Attribuere, attribuiren/zueignen, beymeffen/zuschreiben/

zuschlagen.

Attributum, die Eigenschafft.

Attributa Divina, die Göttliche Eigenschafften.

Attri
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Actypus derdieWortenicht recht vernehmlich ausspricht.

L. 10.§. f. ff, de ædilit, edicto .

Avaria, Verlust-Rechnungbev Schiffbrüchen.

Avariæ f. Havariæ, wird heut zu Tag diese Beysteuerge,

nennet/ welche ehedeffen ex Lege Rhodia de jactu gege

benwurde. Dn. Hahn, in ff. adL. Rhod . D. Struv.exerc.

30. thef, 16. und bedeutet nichts anders/ als dieses/was

von demjenigen/ deren Waare sicher in Port gebracht

worden/dem eingeworffen werden muß/ dessenWaare

zu Zeit des Ungewitters ausgeworffen worden. Joh.

Masquard. demercat.&commerc . L. 3. c. 4.n. 13.

Aves die Vögel/ Flügelwerck/ darunter Gånse/ Hüner/

Phasanen2c. verstanden werden.

Aviaticus, einEnckel . III, Feud. 1. §. 3 .

Avocatio caufarum wird eigentlich genennet/ weil heut

zuTag die Jurisdiction Patrimonial worden ist/undvon

denen Ständen des Reichs / Herzogen/ Grafen und

Reichs - Ständen in ihren Beziercknach eignen Recht

exercirt wird/ wannsie Sachen/ die vor einen Unter

Richterschweben/ entweder eigenes Gefallens oder auf

der Partheyen Verlangen/ als Territorial - Herrnzur

Fürstl. Cangley oder Hoff- Rath, oder Land- Gericht/

Stadt-Gerichte ziehen, also daß derUnter-Richter in

derSachenichts weitervornehmen kan/arg. c. noftrum

X.deapp. c,cæterum de refcript. L. 68, dejudic. Gail.

1.Obl. 4 1. n.2. Leipold de concurf, jurisd. Concluf. 10.

Auctio ist/wann man eine Sache so zu verkauffenist df-

fentlich ausruffet/undhernachdem meinstBietendenum

das offerirte pretium überlåst.

Auctionari, auctioniren/ etwas zu verkauffen/ öffentlich

ausruffen/undsolches geschicht an manchen Oerterngar

offt/meistentheils von den Buchhändlern/ also/daß dem

jenigen/ welcher am meisten bietet das ausgeruffene

Gutzugeschlagen werde.

Auctior, vermehrter/ verbeſſert.

Auctor,
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Auctor, einWehr-Mann/ oder ein Anstiffter eines Dins

ges. Such weiter Autor.

Aucupium, der Vogelfang.

Audenter, frech allzufrey/ unverschämt. L. 1. §. f. ff. fi

parshæred. petat.

Audientia Epifcopalisheistdes Bischoffs Gericht/und Ju-

risdiction. L. Epifcopale, 9. C. de Epifcop . & Cleric.

Auditores Curiæ Romanæheiffen die so die Proceffe of-

feriren unddarübersprechen.

Auditorium, ein Ort/ allwo man lehret und zuhöret/ als

dasind aufSchulen, Gymnafiis, und Univerſitäten/ die

Collegia. It. die Gerichts und Verhör-Stuben.

Averſa charta, was auf der andern Seiten des Papiers

ift/die lincke Seite.

Averfio.f.E. per averfionem emere . überhaupt oder im

Pauschund Bogen kauffen/ wannviel Sachen zugleich

und aufeinenHauffenum ein Pretium gekaufft werden.

Averfione locare, überhauptverrichten.

Averfione opus locare, einen überhauptetwas zu machen

verdingen.

Avertere, wegnehmen/L. 7.§. pen. ff. de trib. intercipi-

ren, anderstwohin transferiren/L. 1. §. præterea. ff. fi is

qui teftam. liber effe juffus.

Augmentum, wird alles das jenige genennt/ so zu einer

Sach kommet, L. item veniunt. § item non folum. ff.

dehæred. petit.

› Augurium, die Weiſsagung aus der Vögelfliegen/ oder

Schreven.

Auguftus, a, um, ansehnlich / heilig / hoch. It. wird der

Kayser genennetfemper Auguftus, allezeit Mehrer des

Reichs.

Augufta des Kaysers Gemahlin.

Augufta domus, der Kayserl. Pallast.

Auguftus Menfis der August-Monat.

Avia, die Groß-Mutter/ElterMutter.

AureaBulla, diegüldene Bulle/ oder Innfiegel in Gold

gefast/



108 AuAu

gefast/ dergleichen Carolus IV. machen, und an die

Reichs- Geseze hengen lassen. It. die Conftitution dess

selben Kaysers.

Aurichalcum, eine Materi aus Gold und Erg / so in

groffen Werthbey den Alten war.

Auricularis Confeflio , die Ohren Beichte.

Aurifex, einGold-Arbeiter.

Aurifodina eine Gold - Grube, oder Ortwo man Gold

ausgråbet.

Aurum&argentum factum, wird das jenige Gold oder

Silber betittult/ welches eine gewiese Gestalt ansich ge..

nommen/ als silberne/ güldene Becher 2c. L. 27. §. f. de

aur,& arg. leg.

Aurum & argentum infectum, wird der jenige Gold-und

Silber Klumpen genennet / der noch roh und eine

Maffa iſt.

Aurum & argentum fignatum ist/ welches mit einem öf-

fentlichenZeichen bezeichnet ist/daher es auch unter den

NahmenGeldverstanden wird. d l. 27. §. 4.

Aufcultatio, das zuhören, aufmercken.

•

Aufcultare, aufcultiren/ an- oder zuhören/folgen/ gehors

chen. It. aufcultiren/ und collationiren/ heist bey den

Notarien gegen einander halten, abhören/verlesen.

Aufpicia Cognitionum der Anfang der Richterlichen

Cognition

Aufpicium , der Anfang / oder ein Zeichen zum guten

Glück.

Auftrega, wird das jenige aus hohen Personen bestehende

Gerichteund dessen Beyfiger genennet/ worinnen deren

Reichs Stånden strittige Sachen so sie wider einander

haben und nicht Criminal ſind/nach Art undFormder

Reichs Conftitutionen / als in der ersten Instanz aus?

getragen und erörtertwerden. Werden aufunterschiede

liche Weege inder Cammer Gerichts Ord. P. 2. tit. 1.

2.3.4. 5. 6. beschrieben.

Auftrega Conventionales find/ welche gewiese Familien

unter
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unter fich aufgerichtet haben/ die man auch Stamni

Austrage zu nennen pfleget/ dergleichen sonderlich das

Haus Sachsen undHessen hat. It. bey einigen Reichs.

Ständen zufinden seyn. M

Auftrega Legales . die aus einer allgemeinenReichs-Ver.

ordnung herkommen, und diese sind nun von Maximi-

liano I. eingerichtet worden/Limnæ. 9. de Jurepublic..

Authenticus , a. m. glaubwürdig, das von ansehnlichen

glaubwürdigen Leuten gestellet/ und für gut angesehen

ist, das da gilt und angenommen wird.

Authenticum , das Original eines Instruments / Tes

staments/ denen entgegen gesegt wird Exemplum die

Copey.

Authochiria, der selbstTodtschlag/ welcher also genennet

Ewird/wennsicheiner selbst tödtet und umbringet, vid. t.

t.ff. de bon. eor, quiant. fent.

Authochiros, der sich selbstumbringet.

Automata, find Machinen so sich selbst bewegen, alsUh

ren. 20.

Autonomia Religionis Frenstellung der Religion / Ge,

wissens Freyheit der Unterthanen/ ist/ wodurchdieFürs

tsten ihren Unterthanen vergönnen/ ihre Religion unge,

hindert zu exerciren/ und wird dieses genennet das beste

und edelste Kleinod der Stände. In unsernTeutschen

Reich geniessen die Gewiffens Freyheit die drey Reli

gionen/nemlich die Catholische/ Evangelische/ und Res

formirte. Pap. Germ. Ofnab. de Anno 1648. art. 7.

Burckhard. de Autonom. In besondern Verstand/

bedeutet es auch den so genandten geistlichenVorbehalt

welchen Kayser Ferdinandus I. in Krafft vorgeschüßter

Kayserl. Vollmacht/ ohne Zustimmung der Protefti-

renden Ständeinden Reichs- Abschiedde Anno 1555.

einrucken lassen, daß alle Erh-und Bischöffe,so sichnach

derZeitzuder protestirendenReligionbegeben würden/

eoipfo der geistlichen Beneficien verlustigetſeyn...

Autor,
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Autor, derAnfänger/der Anstiffter/Item/der einWerck

gemacht hat, der Anheber / Verfasser. Ferner werden

Autores auchgenommen vor Bücher.

Autores werden auch genennt/ von denen ein Rechtauf

uns gekommen, als der Verkauffer heist Auctor. Dies

ſe wurden Auctores primi genennt/ Auctores fecun-

di aber heissen die so wegen der Eviction cavirten. L.

4.ff. deeviction,

Autorem nominare, anzeigen von wem mandie Sache

habe/daßmansolchen belangen könne.

Autor rixæ, der den Streit angefangen.

Autorejudice, mit Erlaubnusdes Richters.

Autoritas, autoritær, die Gewalt/ das Ansehen/ das Ges

heiß/derBefehl das Anregen/das Anstiften.

Autoritas tutorum, die Gutheiffung/ Einwilligung und

Billigungdes Vormunds

Avunculus der MutterBruder/der Oheim.

Avunculus magnus,der Groß-Mutter Bruder.

Avunculus Major, der Ober-Elter MutterBruder.

Avunculus maximus , der Vor - Ober- Elter Mutter

Bruder.

Avus, derGroß-Vatter.

Avus maternus, der Groß-Vattervon derMutter her.

Avus paternus, der Groß- VattervomVatterher.

Auxaria, heimliche Oerter im Wald, daher ist/ impen-

fatio auxaria. L. 2. C. de fund, patr. Lib. II.

Auxilium juris cine Rechts-Hülffe/Rechts Wolthat/da

das GefeßeinemzuHülffkommet.

=

Azungs Gerechtigkeit/ Ablager / Albergaria Jus

ist/Krafft dessen die Unterthanen schuldig sind ihren

Landes Herrn und deffen Comitat mit Herberge /

Speiß und Tranck zuversehen. Bisweilen müssen auch

dessen abgeschickte Bediente mit dergleichen freyversor

get/ingleichenvor dieJäger dieAh-und Jäger-Zehrung/

und vordieHunde dasHunds-Legin geliefertwerden.

B.Baare
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Baar-Recht/ Jus Ferretri ist/wannman verdächtige

Personen über die Baar eines Entleibten ge,

führet, und dabey ihres Verdachts und der Miſſethat

ernstlicherrinnert werden. Sie müssen ihreFinger auf

denNabel und die Wunden des Entleibten legen/und

gewiffe Wortenachsprechen : Fånget nun die Wunde an

zu schaumen oder zu bluten/so wird der Verdächtige

vordem rechtenThåter des Entleibten gehalten. Dies

sesBaar Rechr/ ist bey den alten Teutschen bey den

#vielenheiml.Mord-Håndelnaufkomenund nachgehends

an etlichen Orten biß auf den heutigen Tag behalten

worden.

Baccalaureus , eine gewisse Accademische Dignitat so ges

ringer ist als die Magifter - Würde ist heut zu Tag

aufProtestirenden Univerſitäten wenig mehr im Ges

brauch.

Bacchanalia, war einFest/welches die Heyden dem Bac-

cho zu Ehren mit allerhand Lustbarkeiten celebrirten.

Wurdezu erst in Egypten / folgends in Griechenland /

sonderlich zu Athen / und endlich auch in Romgefey-

ret / wo es aber im Jahr der Erbauung Rom 568.

wegenallzugroffen Excelsen abgeschafft worden. Heu

tiges Tages heiffet man die Faßnachts- Lustbarkeiten

I Bacchanalia, it. Carneval.

Bacchari, Rafen/ Wüten/ Närrischthun/Haselieren.

Mulier fervili amore bacchata, einWeib dassich mit ih

remLeib-eignen Knecht vergangen. Ulpian. inL. I.§.

idem Vivianus ff,de ædil, ædict. & §. f. Inft, de fuccefs.

fublat.

•

: Bacilli fiffi , Kerb Hölker/Kerb-Stöcke/ solches sindzwey

Holgerderen einesvon demandern so gespalten ist/daß

wannsiezusammengefüget werden/dieselbe die alte gan-

te Figur repræfentiren / aufbeyde aber werden dieKer

ben
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ben aufgeschnitten / so daß wann sie zusammen gefüget

find/ ſie accurat aufeinander passen / und alsoweder der

Creditor noch der Debitor mehr auf noch abschneiden

kan ; oder es seynd solche einunter zweyen getheilte

Stock/welche Theil/wann sie hernach zusammen gehal

ten werden durch die eingeschnittene Kerben zeigen/

was bezahltworden oder nicht.

Balley/ Balliatus , wird insgemein vor ein gewiſſes Ge:

biet oder Amt eines Ritter-Ordens genommen/ abson

derlich werden diejenige Commentureyen und ansehnlis

che Güter/welche der TeutscheOrden hin undwieder bes

fizet/ also genennet. Essind deren aber 11. anderZaht/

nehmlich die Elfasische Desterreichische / Tyroliche/

Franckische/die zu Biesen/ diezu Cobleng / die Westpha-

lische/Lothringische/Hessische/Thüringische und Sächst-

sche /davon die drey legtern meistens der Lutherischen

Religion zugethan sind. Vor diesen war noch eine zu

Utrecht / welche aber von den vereinigten Niederlan

den alles Einwendens ungeachtet / eingezogen wor-

den.

Baliſtarius , einer der mit den Armbrüsten schiefſet.

Balluca, allererst ausgegrabenes Gold. L. 1.C. de metall,

L. 11.& L.4. Cod. Theodof, eod.

Balliv, ist derjenige, der imNahmen einesRitter - Ordens

einBallen adminiftriret.

Balnearii fures , Bad - Diebe / so aus einemBað etwas

Stehlen und hårter als andere Diebe vorzeiten gez

strafft wurden.

Banna , wird das dreymahlige Aufboth oder Ausruffen

genennet/so durch den PfarrervomPfredigt -Stuhl ges

schicht / ehezwen Verlobte Priesterlich) copulirtwerden.

c. 27.deSponfal.

Bannalis mola, eine Bann Mühl, ist eineArt der Dienste

barkeit/vermög welcher die Bauren gezwungen find in

einer gewissen Mühl ihr Getraid zu mahlen.

Banna-
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Bannalis furnus , ein Bann-Ofen / darinn die Bauren ihr

1 Brodbackenmüſſen.

Banniti, die in Bänn gethan/ oder in die Acht erkläret

# seyn/ die Aechter.

Bannitus , heist auch bißweilen ein Religirter / als IV.

Feud. 27.

Bannum der Bann / die Acht / oder eine Straffe der

Bannus Ungehorsamen.

7 Bannumferinum , die Wildbahn.

Bann-Herr/oder Banner Herrenwaren ehedeffen im

Teutschland nichts anders als solche / denen man das

Bann - Recht durch eine Fahne oder Bannier gegeben

und dardurchdieHerrschafft in einen gewissen Diſtricte

verliehen hat. Coccejus. J. P. C. 15.§. 38. Es wird

heut zu Tag solcher Titul von Kayser wohlverdienten

Personen gegeben.

Bann /Kirchen -Bann/ Excommunication, ist eine

Ausschlieffungvon der Christlichen Kirchen eines groben

und offenbahren Sünders/ biß daßer durchrechteKenns

Zeichen derBuffe seine Besserung an Tag leget /wels

che Gewonheit in der ersten Kirchen ist ausgeübt wors

Eden. Nachgehends hat der Kayser auch solche wider

Kayser und Könige gebrauchet/ und gehet auch noch

biß auf den heutigen Tag bey der Röm. Kirche im

Schwange/wiewol die igigen Zeiten einigeBehutsam.

keitin diesem Stücke erfordern.

Bannum Imperiale & generale , des Heil. Römischen

Reichs-Acht/und Bann ist ein gerichtlich Urtheil/ wo

durch denen Land-Fried-Brechern Wasser und Feuer

verbotten wird , so daß sie vonNiemanden in Freunds

schafft / Schuß oder Schirm genommen / von jederz

mann aber ohne Straffe sowohl in ihrer Person/ als in

denihren können belendiget werden. Gail. lib. 4. c. 1.

n.20.
I.

Bannum Imperiale , ist eine solche von dem Kayser/ als

höchstenRichter ausgesprocheneStraffe/vermöge der so

S damit
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damitbeleget worden/ aller Ehren und Würden entses

get/ sein Leib månniglich fren gegeben / und er von nie-

mand aufgenommen oder gedultet werden dörffte.

Schvved. Part. Spec. fect. 1. c. 20. §. I.

BannumImperiale fuperius, die Ober-Acht/ Mord-Acht/

so aufLeib und Leben/Haab/Gut und Ehre gehet/ und

fich durch das ganze Reich erstrecket. Struv. deBanno

Secul& Eccles . thef, 63.

Bannum fpeciale ist/womit Fürsten/Grafen und andere

Reichs Stände einen Verbrecher/ wegen einer begans

genen Ubelthat/oder auch wegen Ungehorsams beleget

und erstrecket sich solcher nicht weiter als deren Gebiet.

Carpzov. pr. Crim. qu. 140.n.30. Nach dem Sächsis

schenRechtist noch eine andereArtBann/welche wider

dieflüchtigen Verbrecherstatthat/ vorhanden/die auch

zweyerley ist / alsBannumprimum&fecundum. Coler.

p. 8. Decif. 108. n. 25. Wehner. obfer. Pract, voce.

Acht. Primumf. fimplexBannum wird genenntAcht/

weilderBeklagte Achthabensoll undwann ersich in eis

ner Jahrs-Frist stellet / umsichzupurgiren / und zu de-

fendiren wird er gehört. Wehn. d. L. Secundum

Bann. Der auch fuperius betittult wird/ zu Teutsch

die Ober- Acht oder Mord Acht / darein ver

fällt der flüchtige Delinquent, wann er im ersten Bann,

das ist in einemJahr/von Tag oder Achts-Erklärung an

gerechnet/nicht erscheinet noch seine Unschuld darthut.

Carpzov. d. q. 140. n. 34. &feq. und gehet auf Leib und

Leben/Haab/Gut und Ehre/ und erstrecket sich durch

das ganzeReich.

Baro, einBaron oder Freyherr / der als ein Freyherr von

dem Kayser und Reiche/ mit einer Freyherrschaff be

lehnet/und aufReichs-Tågen erscheinen darff/ Schvved

Intred. in J. P. c. 8. §. 2. Limn. J.P. L. 4. c. 5. n. 2. &

feq. und diese heiffen eigentlich unmittelbare Freyen.

Coccej. J.P.c.15.§. 37.

Barrataria, ist ein solchesLaster/ undwird ein jedes genen

net/welches ein Richter durchAnnehmung Geldsju bes

gehen
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gehenpfleget. Dom.Card. Tufch. L.B. Concluf, 26, wird

fonftCrimen repetundarum genennet,

Baffa Jurisdictio , die Erb- und Niedergerichte/Vogtey.

Die Ober- Vogten begreifft regulariter alle Gebot und

Verbot HoheundNiedere/Getrayd nicht abzuführen/

gemeinen Schuldheiffenund Dorff Gericht besehen/ in

Sachenso dahin gehören/ der Herr derselben genieffet

die Commodader Vogten/als Steuer/Reißgeld/Reiß

Folge/hohe u. niedereFrevel/Buffen/Geleit inDorffund

Marckzu geben,Dorff-Befriedigung/jährlicheKirchmeß

SchutzundKirchmeß/Schenckung/Bauwein oderBaus

Wein Geld/Vogt-Haber/Walperkuch Agung u. Lager

aufallen Gütern/Weyd Geld /und alle Vogteyliche

brigkeit/Gerecht undHerrlichkeit. Er exerciret
die

Juris

diction über Gult/Schuld/Schaden Pfandung alle

Buffen und Frevel; Blutrunst Gefängnis / Stock /

Hals Eisen Angrief Glocken - Schlag / Gerichtss

Schren und Folg aufder gemeinen Straffen undGas-

fen/ insonderheit wenn die Gemeind ungentbar ist.

Bafilikov Libri, find Bücher/darinnen die Gesezeder Kaya

ferenthalten/und welchenochheutzu Tag inGriechischer

Sprach verhanden sind, deren Urheber ist Leo, Philofo-

phus Imperator.

Beare, nüglich seyn/nügenL. 49. ff. de V. S

Beatus,der viel Güterbefizet, ein Glückseeliger.

god

Bellum,der Krieg/ist ein offentlicher Streit/ welchen lou-

veraine Häupter wider ihre Feinde rechtmässig auss

üben.

Bellum Civile five inteftinum , ein einheimischer oder ins

nerlicher Krieg so unter den Bürgern oder Volck ents

beſtehet.

/Bellum privatum , ist ein Krieg so von denen geführet

s_wird/so das Rechtzu kriegen nicht haben.

Bellum publicum, offentlicher Krieg/ welcher von denjes

nigen geführetwird so dasRecht zukriegen, oderKries

zuführen/haben.

Bene-
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Bellum defenfivum , da man des Feinds in seinem Land

erwartet/und nur dessen Macht abzutreibensucht.

-Bellum offenfivum , ein offenfiv - Krieg / darinn man

den Feind selber angreiffet ihn in das Land ge

het 2c.

Bellum fpeciale , ist der Krieg, den die Stände/ Krafft

LandesFürstl. Hoheit unter sich, oder mit Ausländischen

führeten.

Bellum univerfale (refpectu Imperii noftri) heist der

Krieg/den der Kayserwider seineunddesReichsFeinde

führet.

Benedictiongeben/wizd insgemein vomPabstgesagt(auch

wohl von Cardinålen/ Bischöffen und Pabſtl. Nuntiis)

wann er /sie / dem Volck / oder einer Privat- Pers

fon/inderKirchen und auf der Gassen mit demZeichen

desCreuges den Seegen ertheilen. DerPabstgibt die

folenne Benediction des Jahrs dreymahl/als nemlich

amgrünen Donnerstage/ÖsternundHimmelfahrts Ta

ge. Auch kommt alle Jahr am Michaelis Tage die.

Päbstliche Armee aufdem Plage vor dem Pallast mit

Der Artillerie zusammen,undempfängt dieöffentliche Be-

nedictionvondemPabste.

Benedictionoder SeegeninderKirchen/ geschiehet theils

bey der Taufeund demHeil. Abendmal / theils nachges

endigten Gottes:Dienste / theils bey Ordinirung junger

Prediger /so wohl durch ein absonderlich Gebet, als

durchVorsprechung des dreyfachenSeegens aus dem4.

tenBuchMoyfis am 6. Capitel.

Benedictio Sacerdotalis , die Prifterliche Einsegnung /

oder Copulation, ist ein Actus da die verlobte Braut

leute in öffentlicher Gemein mit einander verehlichet/ih

rer Pflichten erinnert/und demGöttlichenSeegen durch

ein allgemeines Gebet anbefohlen werden.

Benefacere , Guths thun/ Wolthat beweisen.

Benefactum , eine Guthat/Wohlthat.

Bene
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Beneficiarius , der die Gut- oder Wolthatenempfangen

hat/als ein Stipendiat.

Beneficialis caufa istdarinn de dignitate, perfonatu offi-

cio, præbenda oder beneficio , fcilicet fpirituali gehan

delt wird. Arch. in cap. fi gratiofe , & c.fi propter. de

elect. in 6to.

■ Beneficiarius , ein Lehen Mann / Vafall , der von einen

Herrnmiteinem Lehn iſt inveſtirt worden.

2 Beneficiatus. Idem.

Beneficium eineWohlthat / eineFreyheit oder einsonders

bahres Recht/von den gemeinen RegulnRechtens abge:

#sondert /entweder aus sonderbahrer Gnade gegen eine

Person/oderzudem Gut/welchemes zum Vortheilund

Nuken geordnet ist. . 6. Inftit. de J. N. G. & C. 2.) ein

Dienst/3 .)das Lehen-Gut.1.F. 1.§. 2.4,

Beneficiumappellationis feuprovocationis , ist einesolche

Freyheit / dadurch denen / so in Rechten unterliegen/

oder durch einen Bescheid oder Urtheil beschwehrt zu

seyn/ vermeinen/ vorbehalten ist/ dieverlustigteSache

an höhern Gericht anzubringen / und das so durch des

8 vorigen Richters Unverstand oder Unbillichkeit ihnen

entnommene, durch Gerechtigkeit des Ober-Richters

wiederum zu erhohlen, welches aber innerhalb zehenTa

gen vonZeit der Eröffnung des Urtheils oder richterli

chen Spruchs geschehen muß. Nov. 23. c. I. Die

Appellation fan auch alsbald stehendes Fuffes geschehen/

so bald nemlich vondemRichter das End Urtheilpub-

licirtwird. L.2. ff. L. 14. C. de Appellat, und ist dieses

beneficium ein altes/nöthiges und gebräuchliches Mit-

tel/ wie Ulpianus zeiget in L. fin. ff. de Appellat.

Lauterb. Compend, d. t. p. m. 719. Es ist auch die

Appellation von einer solchenBillichkeit/daßsie auch in

feinem ftatut mag aufgehoben werden ; doch wo sich

die Partheyen dieses Rechts / so ihnen heylsam und zu

gut verordnet / und williglich begeben wollen /können

fie das thun. L.f.§. f. C. de temp. appellat. L. 1. §. 3 .

$ 3 ff. à qui-
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ff. à quibus appell. non lic. Ord. Cam. p. 2.

t. 28. §. Und dieweil/ vers. Es wäre dann.

terb. Comp, t. de App. p . m. 727.

Lau-

Beneficium Auth. fi qua Mulier &c. C. ad SCtum.

Vellej. Ist denen Frauen in Ansehung ihrer Weibs

lichen Blödigkeit und Einfältigkeit/ (die doch isi-

ger Zeit ben wenigen sich befind 7) daß sie nicht listi-

glich und mit guten Worten etwann hintergangen

werden und in Schaden . kommen zu guten ein-

geführet / daß sich das Weib darmit helffen kan /

wann sie sich von ihren Mann/ oder ihr eigen Gut/

oder sich selbst verschreiben / daß solches nicht kräff

tig seye / und geachtet wird/ als wenn die Verschrei

bung niemahls geschehen. Lauterb. Comp. L, ad

SCtum.Vellej Doch hilfft dieses Beneficium nichts denen

Weibern. Wann das Weib , so sich mit und nes

ben ihren Ehe Mann in einem Inftrument , als eine

Haupt - Schuldnerin verschrieben / vor dem Richter

in sigendem Gericht verjähet/ und befandt håtte / daß

das Geldin ihren Nugen verwendet worden wäre /

darum der Glaubiger anhalten solle / daß solche Be

kånntnus dem Gerichts- Buch einverleibt werde. 2.)

da des Orts Gebrauch oder Statut ein anders aus

weisen thate/ wie dann an etlichen Orten gebräuchlich

ist / da Mann und Weib einen gemeinen Gewerb

und Handel treiben und das Weib zu offenen

Kram Laden oder Marck ſitet / oder mit ihrem

Ehemann Wirthschafft treibet / daß auf solchen Fall

auch Sie die Frau zu bezahlen schuldig seyn solle. 3.)

Wann ein Weib so über 25. Jahr und also ihres

vollkommenen Alters ist für ihren Ehe Mann oder

einen Fremden (da sie nicht verpflichtet ist) bezahlte/

dann solches für keine Bürgschafft gehalten würde.

Ein Weib kan sich solches Beneficii verzeihen und be

geben.

-

Bene
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Beneficium capituli Odoardus de folutionibus. Wie

dieLaven(gestaltsie von den Geistlichen also genennt

werden) das Beneficium Ceffionis bonorum oder Le-

gis ob as C. de action. & obligat, ( davon hieunten ges

dachtwird ) haben zugebrauchen/ wann ſie in ungefähr.

liche Schulden-Lastgerathen/ und nicht zubezahlenvers

mögen. Also ist dieß Beneficium. capit. Odoardus der

Clerisen oderGeistlichkeit in gleichemFall ihresUnvermö

gens zu gutenverordnet/ daßsie nicht excommunicirt/

oder durch andere Kirchen- Cenfuren angefochten wer

denmögen/sonderlich so sie Cautionem juratoriam leis

sten/ daßsie ihre Creditores , wann ihnen GOtt zu bess

ferm Glück hilfft / besten Vermögens bezahlen wollen.

Es konten sich auch dieses Beneficii Laische Persohnen

gebrauchen/ und ist wie das vorige ( & maxime quia in

favorem ordinis ) nicht verzeihlich wiewohl de facto

dem auchrenunciirtwird.

Beneficium cedendarum actionum, ist eine solche Frey-

heit/dadurch ein Bürg an den Schuldherren begehren

kan/ daß er ihme ſc. der Glaubiger die Action oder sein

Recht der Schuldforderung / welches er sowol wider

die Mitbürgen/ als Selbft-Schuldnerhat/ cedire, und

abtrette/ und wannsich der Schuldher? das weigert zu

thun/ sokan sich ein Bürg durch dieß Beneficium der

Bezahlung die er thun müste wegen der Bürgschafft/

entschlagen. L.41.§. 1.ff. de fidejuffor. wann er anderst

solcher Wohlthat und Freyheit sich nicht begeben hat.

L:17.ff. defidejuffor. L. 76. ff. de folut. vid. L. 39. ff.

cod. L. 2. C. cod. Nov. 4. c. I. in fin. Specul. de Re-

nunc. & concl. à verf. 21.usq; ad 25. L. 11. 14.21 . C.

de fidei. vid. Comp. Lauterb. verbo CEDERE. p. m.

328. Lauterb. de Tranfit. Action. §. 14. it. de Confuff.

§. II. welches er zu thun Macht hat. L. fidejuff. & L.

Stichum. autPamphil. §. pen. ff. de folut..L. Modeftinus,

ff. eod. &c.

$ 4
Bene-
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Beneficium ceffionis bonorum, diese Wolthat hilfft de

2nen/so in groffe Schulden-Lastgefallen , undvonden

Glaubigern hart getrånget werden/ daß sie bezahlen

sollen unddoch nicht können/ dieselbigen/wann sie aus

aller ihrerHaabweichen/ mögen sie sich alsdenn gegen

ihren Gläubigern dieses Beneficii gebrauchen/ und also

vonder Gefängnuß und Hafftbefreyen. L. 1. C. de Cef-

fione bonorum. Lauterb. Comp. d. t. p. m. 581. it. de

Beneficio Moratorii. §. 13. Text. Prax. Jud. p. 1. c. 18.

n. 62. dochverursachet nicht einesolche Abtrettung oder

Raumung aller Güter / daß sie von gänglicherBezah

lungfrey undvon weitern Anspruch sicherfind , sondern

fiefind gehalten/ wann ihnen GOtt hilfft/wiederumso

viel alssie können/ abzutragen. L. 3. C. de bonis aut.

jud, poff. §.fin. Inft. de Action. Weil sie alsdann in sol-

chen auf das neue erlangtem Gütern /das Beneficium

Competentiæ haben. L. 4. ff.de Ceffion, bonor. §. fin.

Inft, de Action. Viele halten darfür / daß diese Ceffio

bonorum, nicht könnerenunciret werden/woruntersich

auchbefindet Bartolus in L. aliam. §. eleganter. ff. de fo-

lut, matr, denn erfeget : Es wäreunmenschlich/daßsich

jemandsolcherGutthat entschlagen/ und in Gefährlich

feit und Noth des Gefängnuß geben sollte. de quo vid.

Baldam, idemTenentum in tit. Inftit. de Action, in fin,

Andere aber sind der Meynung / man könne ſich der

Ceffionwohl perpactumvel juramentum begeben/ und

haben auch ihre Argumenta, doch ist es falsch ; die ge

meinste und beste Meynung der vornehmsten Dd, und

Rechtsgelehrten ist/ daßmansichsolcher Gnaden keiness

wegs begeben möge. Perez in tit, de Ceff, bonor, n. 20.

21, an etlichen Orten wird die Ceffio nicht gestattet. vid.

Carpz. 2. c. 22, d. 2.Mev. adJus, Lubec, Lib. 1 , tit. 3 , art.

1.n.85. &c. vid, Reform. Nor, tit. XI. L. 6. in fin.

Beneficium claufulæ generalis. Si qua jufta caufa mihi

videbitur. Diese Wohlthat haben die über 25. Jahr

ihres Alters find / und begehren sich ihres ihnen zuges

fügten
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fügten Schadens zu erhohlen, und zu ihren Recht/ von

dem siegefallen
uten

find / wiederum gelaſſen zu

werden/welches auch aus unterschiedlichen Ursachenge

schehen kan. Die nun allen Behelff vorbauen wollen/

pflegenauch dieses Beneficium auszuschliessen und abzu

stricken. Ist verzeihlich oder zu renunciren. vide Myn-

fing. obferv.fing. Cent. 4. obf. 18. & 19.

Beneficium competentiæ. Ist eine solche Frenheit die

unterschiedlichen besondern Personen zukommt/ und ers

wehrensich dieselbe damit/ daß sie nicht weiter/dann ſie

wohl thun können zur Bezahlung getrungen werden/

und deswegen ihre Nothdurfft wohl innen behalten

dörffen/und sindsolche Personen 1) die Eltern/als Vat-

terundMutter. §. 38. Inftit, de Action . L. 16. 17.ff.de

rejud. L. 7. §. 1. de obfeq. par. Groß-Vatter und Groß-

Mutter, die auch unter den Nahmen der Eltern vers

standenwerden. L. 1.§. 1.ff. de Legat, præft. 2) der Pa-

tronus deffenHaußfrau und Kinder L. 17. ff. de rejud.

L. 5. ff. de obf. parent. §. 38. Inftit. de Action. 3) der

Ehemannvon wegender Heimsteuer. L. 17. L. 20. ff. de

Rejudic, §. 37. Inftit. de Action. L. 12. & feq. faluto

matrim, L. un. §. 7. C. de R. V.A. 4) das Cheweib. L.

17. §. 1. ff. folut. matr. L. 20. ff. de re jud. Carpzov. Lib.

4. tit. 8.Refp. 58. 5) der Gesellschaffter L. 16. L. 22.§.

1.ff. derejud. §. 38. Inft. de Action. L. 63. ff. pro focio.

6) die Soldaten L.6.pr.L. 19. ff. de re jud. denen auch

die Doctores, Profeffores , Advocaten/Magiftri verglia

chenwerden. Manz. in tr. de pat. deb. dec. 3. qu. 1 , n.

77.Matth. Brun. de ceffion. bonor. q. 1o. q.4. pr. n. 3 .

&4. Berlich. p. 1. concluf. 8. n. 53. 7) die Verschen-

cker,sowegen des Geschencks belanget werden. L. 19.

S.1.derejud. L. 41. in f. ff. de rejud. L. 12. L. 33. ff.

dedonat. L. 28. ff. de R. J. §. 38. Inft. de Action, von

diesen allen kan weitläufftig gelesen werden Lauterb.

Difp, de Benefic. comp. allwo man nochvielePersonen

antreffenwird/denen dießBeneficiumzugeeignet ist; ins

gleichen
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gleichen in Clammeri comp. Juris p. m . 552. Diesem

Beneficio fannicht renunciret werden, es geschehe dann

juramento, nach der MeynungJacobButrig de Renunc.

benef.Specul. aber de Renunc. & concl. v. 28. feßet/

daßman sich ohne Jurament deſſen begeben könne.

Beneficium condictionis indebiti , ist / durch welches ich

dasjenige / wiederumfordere/was ich aus Unwiſſenheit/

unschuldigerWeis bezahlet habe / vid. Mynf. fuper. §.

Is quoq; Inftit. quibus mod. re contrahit. obligat.

Beneficium condictionis incerti , ist so jemand zum Er

bengefeht/ undihm ein anderer/ imFallso er ohneKins

der abgehen würde, unterſeßt wird / oder jemand zum

Erben geseztwürde, und einem andern/ sofern er ohne

Kinder verftürbe/ etwas zu geben gebetten wird / wåre

derselbeErb schuldig, so bald sich der Fall begebe/ dem

untergefeßten Erben oder Fideicommiffario , Ausrich,

tung/ nach des Teftatoris Verschaffung zu thun. Dies

weil aber solcherFall nemlich dieZeugung der Kinder in

Zweiffel hanget, magder untergesette Erbe oder Fidei-

commiffarius ihm den ersten Erben/ solche Condiction

schencken/ undsich der zukünfftigen Gerechtigkeit amsol

chenErbfall begeben und verzeihen.

Beneficium Condictionis fine caufa , vel ex juſta cauſa,

vel ob turpem cauſam, iſt, da jemand zubezahlen / oder

sonst etwaszu leisten sich verpflichtet hatte/ aus einer Ur

fach die allbereit ihre Endschafft erreicht oder welche

unrechtmässig oder unredlichwäre/ daß er solches zuvoll-

strecken oder zu halten/ sich weigen möge ; oder da der

Widertheil aus jest erzehlten Ursachen etwas hinter

ihm håtte/ daß er solches von ihme zu fordern befugt

feyn solle. e.g. Ichwäreeinen Menschen 100. fl. schul

big/ um die ich ihme eine Handschrifft übergeben hätte /

und bezahlteihm folgende diese 100. Gulden / begehrte

auch deshalben, daß er mir hingegen mein Handschrifft

wiederherausgeben sollte er aber sich des zu thun ver

weigerte so mag ich dieselbe per condictionem fine

caufa,
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caufa, vonihme erfordern / weil er sie ohne Ursach bey

fich behält. Item , wenn einer einem fein Kleid zum

Gebrauchgeliehen hätte, und demnachdenselben/ wann

ersolche widerhohlen wollte/ etwas geben müste zc. dies

fem Beneficio mag auch renunciret werden.

Beneficia Confiftorialia, find / von deren Vergebung al-

lein der Pabst mit Zuziehung der Cardinaleim Confi-

ftorio zuRomzusprechenhat. Gomez. adR. de infirm .

refig. qu. 24.

Beneficia Curata find, die in vollständigen Parochien ge-

geben werden / und also dieſem obliegt die Cura anima-

rum, oder Seelsorg/ wie der PabstInnocentius der III.

fagt. Es wirdaber hier unter demWort Cura, ſtricte

die Gewalt in Beichtstuhl die Sündezu erlassen, oder

zubehalten/ verstanden. Late aber bedeutet és potefta-

tem fori contentiofi, welches eine solche Gewalt ist / zu

excommuniciren / zu abfolviren / zu vifitiren/ und meh

rers zuthun/ was zu Besserung derer Sitten erfordert

wird/ dergleichen Sorg haben die Archidiaconi und an-

dere niedere Prælaten.

Beneficia non Curata feu fimplicia, werden genennet die

Præbenden,daraufman weder die Seelsorg/ d.i . Macht

Beicht zuhören, oder eine gewiffe Pfarz/ noch eine Ju-

risdiction oder Præcellenz (Vorzug ) hat.

Beneficium deliberandi, ist einesolche Freyheit/ die gege-

ben wird einem Erben / daß er sich ein Jahr lang be

dencken kan/ ob er die Erbschafft antreften wolle oder

nicht/ welches aberheutiges Tags/ weil das Beneficium

Inventarii beffer ist/ nicht vor nöthig geachtet wird. L.

21.§. 13. C. de Jure deliberandi.

Beneficium devifionis, ex Epiftola Divi Adriani, ( welche

gleichwol in ihren Worten nicht mehr vorhanden ist/ as

ber in L. pen. C. de conftit. pecun, inhaltlich referirt

wird ) ist einesolche Freyheit/ die gegeben wird den

Bürgen/ wann einerwegen der ganzen Schuld belangt

wird/ daß er einwendet/ daß er nur seinen Theil zu bes

zahlen
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zahlen schuldigsey/ es wäre dann Sache / daßsie densel

ben renunciret hätten,und etliche mehr Fälle/ darinnen

dieBürgen sich mit diesem beneficio nicht behelffenkön-

nen. vid. Specul. de renunc. & concluf. à verf. 1o. usq;

ad 16. Gail. 2. obferv. 46. n . 8. in fin. 2) denVormüns

dern/daßwenn ihrer viel sind und nur einer belanget

wird/ er sich dieser Exception gebrauchen kan/ 3 ) wenn

unterschiedlicheBeklagte find / und nur einer belanget

wird, doch/ wieschon erwehnet/ können diejenigen Pers

sonen solches Beneficii nicht gebrauchen, diesichsolches

ausdrücklich begeben. vid. Difput. Lauterb. de Benefic.

divifionis pertot.

Beneficium Ecclefiafticum, ist einstetes Recht/dieFrüch

te aus denen Gütern / welche der Kirchen zugeeignet

werden/ zu empfangen ; und zwar wegen der Kirchen-

Dienste inAnsehung der Kirchen geordnet. c. Regenda

c.Noverint. X. q. 1. Wamef. Confil . 231.n.4. de præ-

bend.

Beneficium emigrandi, heistdiejenige Wolthat / dadurch

denen Unterthanen / welche wegen Veränderung oder

Ungleichheit der Religion nicht långer in eines Herm

Territorio bleiben wollen/ frey stehet /sich an einen an

dern Ort zubegeben. Conftit. Pac. Relig. de Anno 1555.

feq. Wo aber unser.

Beneficium erroris calculi, dieseWohlthatvermag, daß

eine jede Abrechnung Wandel haben soll / nach dem L.

un. C. de errore calculi. Wann dann zween mit einan

der Rechnungbesessen/ und beschlossen/ mag jeder Theil

fich solchen Wandels behelffen/ wann er diesemBene-

ficio nicht renunciret hat.

Beneficium Exceptionis, doli mali , & fraudis. It. quod

vi metusq; caufa factum fit , davon siehe Except. doli

mali.

Beneficium Exceptionis ultra dimidium jufti pretii. Ist

ein solchHülff-Mittel/ dessen sich gebrauchen kan sowol

derKäuffer als der Verkauffer / wann er entweder in

Kauf
e
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Kauffen oderVerkauffen/über das halbbillicheWerths

istbevortheilet worden, und verleget/ daß entwederder

Kauffungiltig/ oder die Verlegung demjenigen so ver

kürget worden, muß gut gemacht werden/ per L. 2. C.

de Refcind. Vendit. it. L. fi voluntate C. eod. c. cum

delicti ect. cum caufa de Emt. & vendit. Mynfing. ob-

ferv. cent. 4. obf. 73. daben auch gemeldet wird , wels

che Ubervortheilung statt habe, mußderohalben diesem

beneficio renunciret werden.

Beneficium Exceptionis, generalem renunciationem non

valere, nifipræcedat fpecialis, das ist/ die Exceptio , das

gemeiner Verzich nicht statt habe / es gehe dann eine

sonderbahrevorher ; mit dieserException oder Wohls

that wird wider diejenige Inftrumenta , in welchen nicht

diejenigen Rechts- Wohlthaten die einem zukommen /

mit Nahmen austrücklich genennet werden/ welchen

man doch billich darinnen hättesich begeben sollen/ und

an statt derselben nur die gemeine Clauful gebrauchet

worden ist: Ich verzeyhemich aller und jeder Beneficien

Freyheiten/ und Exceptionen/ 2c. gegenwärtiger und

zukünfftiger 2c. deswegen ein Notarius , auch ein jeder

fobey Gerichtfikt/ fleiffig aufmercken solle, welchen Be-

neficiis und Exceptionen/ nach Gestalt des Contracts

zu renunciren vonnöthen seye / daß er dieselben nicht al-

lein austrücklich mit Nahmen/ sondern auch / daßdie

Contrahenten derselben Innhalt/ zuvor unterwiesen

worden seyen / und darauf freywillig und bedächtlich

denselbenrenuncirthaben, in demInftrument vermelde/

wie schön lehret Gail. Lib. 2. obf. 77. n. 4.5 . 8. &Coler.

inDec. Germ. Decif. 220. n. 20. ff. Wann dann die

nothwendigste Renunciationes Benef. & Exceptionum

dem Inftrumento einverleibet seyn / so pflegt man dem

gemeinenVerzicht : Ich verzeihe mich aller sc. darauf

zusehen/ alsdann die Renunciation dieser Exception al

sodaran zuhängen : Insonderheit aberbegiebe ich mich

der Exception und Einrede / daßgemeine Verzichohne

vorhers
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vorhergehende absonderliche fpeciale nicht Krafft has

bezc. dann wann es nicht geschicht/ und(wie sich leicht-

lich begebenmag) einiges Beneficii &Exceptionis , mels

chemin dem Inftrumento hatte renunciret werden kön

nen und sollen/ vergessen wäre/ so kanman dieserExce-

ptionsichwohl gebrauchen/per L. obligatione ff. de pig-

nor. & L. cum Aquil. ff. transact. vid. Specul. de Re-

nunc. & concluf.

Beneficium excuffionis feu ordinis feu Difcuffionis feu

novæ Conftitutionis defidejufforibus , welches in Au-

thent. præfente C. fidejuff. beschrieben wird. Ist eine

solche Freyheit/ dadurch den Bürgen geholffen wird/

daß/ sosie als Bürgen vor den Selbst- Schuldner be

Flaget würden/ sie begehren können / daß ihr Principal

oder Haupt-Schuldner erstlich und zuvor solcher Schul-

den halben rechtlich ersucht werde/ und sie erlassen. Dn.

Hopp. ad §. 4. Inft. de fidejuffor. Nov. 4. c. I. Sols

cherBehelffwird ihnen in angezogener Conftitution ge

geben/dochso fern/daß der Selbst-Schuldner bezahlen

kan/ und bey Handen sey/ das ist/ kein Frembder/Welt-

gesessener oder Entwichener, der nicht zu betretten ist/

seye, oder so der Vatter für dem Sohn Bürg worden

ware/ Auth. de fidejuff. §. 1. coll. 1. in princ. & Auth.

præfente C. de fidejuff. 2) kommt dieſe Wohlthatzu /

denenVormündern/ wenn nur einervonden Mit-Vor

münderndie Vormundschafftüber sich genommen/daß

derselbe erst belanget werden möchteic. Lauterb. Difp.

de Benef. Excuff. per tot.

Beneficium feriarum, meffium, vindemiarum. Ist eine

solcheWohlthat/ darinnen vorgesehen/ daß an diesem

Zeiten nemlich an den Feyertågen/ Vacanzen des

Herbsts niemand schuldig und gehalten ist zu Recht zu

stehen/ oder vor Gericht zu erscheinen. L. 1. pr. & §. I.

de feriis L. 2. §. 1. in fin. fi quis in jus vocat non ierit.

Carpzov. tit. 10. art. 1. n. 4.Bach. ad L. 1. de feriis 11. 3.

es sey dann, daß er solcher Freyheit renuncirt habe.

Dero
z
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Derohalbengewöhnlich iſt/daß man in Inftrumentensich

der Freyheiten und Vacanten begebe und renuncite/

dann solches an der Sachen Beförderung/ woran viel

gelegen sehr dienlich ist ; Doch kan man sich nicht aller

Fenertage begeben / absonderlich derer nicht / die zu

GOttes heil. Ehren eingesetzt sind als auch dieser, so

manetwann aus obliegenderNoth oder andern Ursachen

unversehentlich gebeut. Pet. Beck, de jure fift . cap. 12 .

n.3. Andr. Dalner. Tract : de Renunc. cap. VII. n. 4.

Aber sonst den andern Fenertågen/ sozu der Menschen

Ehrund Nußoder Ergöhlichkeit und Herbst- Vacancz,

denen kan man wohl renunciren. L. 1. cum gloff. verb.

ponte litigantibus & ibid. Jafon. n. 28. & L. fi verita-

tis 6. ff. de feriis & dilat concord. c. ult. §. fin, de feriis,

Dalner. Tr. de Renunc, c, III. n. II .

Beneficium f. Privilegium fori, ist eine solche Freyheitund

Rechts- Wolthat/ die einen jeden erlaubet/ daß er vor

keiner andern als vor seiner ordentlichen Obrigkeit zu

Recht stehe, L. ult.ff. de Jurisd. L. ult. de Præf.urbi.

Will man aber einen solchen Vortheil entziehen, also,

daß er aller Orten kan convenirt und belangetwerden/

kan solches geschehen, durchvorhergehende Begebung

und Renunciation dieser Freyheit. Einige haltenzwar

darfür, daß es nicht schlechter Dings geschehen könne/

fondern es folle derjenige / so gemeldten Privilegio re-

nunciren will/ sich verpflichten/ an allen Orten zu Recht

zu stehen/wo er beklagt werde. Gail. 1. Obf. 40.

Beneficium feu privilegium fori competens Clericis.

Ist eine Freyheit vor die geistlichen Personen/daßsievor

feiner weltlichen Obrigkeit schuldig find/ zu Rechtzustes

hen, sondern allein vor deren geistlichen Richtern/ oder

geistlichen Obrigkeit. Dif Privilegium ist gemeiner

Geistlichkeit und Clerifen zu Ehren/ und aus Gunstgege

ben; Deßwegen mögensich einzelePersonen inpræjudi.

cium Ordinis (oderzum Nachtheil des Ordens)solches

nicht verzeyhen ; Und wenn es geschicht, ist solcheRe-

nun-
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nunciationvonUnwürden/ nichtig undKrafftloß. Petr.

de Uncel, pact, art. not. memb. de benefic, fori Com-

pet. Schol.n. 6 doch pflegt man de facto solche Renun.

ciation auch etwann den Inftrumenten einzu verleiben/

fuchetman darnachauch etwas daraus zu suchen, daß sie

etwas würcke und mitsich bringe.

Beneficium f. privilegium fori Competens Scholaribus.

Diese Freyheit hat ihren Grund inderneuen Conftitu.

tion in Codicefub titulo. Nefilius propatre. Und will

der höchst löbl. Kayser Friderich 1. sonsten Barbarofla

oder der Rothbartigte zugenannt/ daß die Studenten

undSchüler nicht mögen vor Gericht gezogenwerden/

sondernwo jemand einige Klage gegen sie zu haben vers

meynet/müssen sie vor ihren Rectore oder des Orts ih

nen Vorgeseßtenvorgenommen werden. Und so das jes

mand überfähret/ so verliehret er seine Forderung, die

er zu thunvermocht.

BeneficiumImperatoris, eineFreyheit des Kaysers.

Beneficium ignorantiæ juris vel facti. Ist eine solche

Freyheit / die einem eine Entschuldigung der Rechten

gibt/als weil einer des verhandelten Contracts gar nicht

odernicht gnugsam berichtiget oder verständiget gewesen

ist/in verschiedenenFällen zu lassen/als in ff.dejure.& facti

ignor, L. juris ignorantia &L, error, & L. 2. cum ibi

notatis & L. 1, C. eod. tit. L, cum falfa , cumL. fequen.

ti & L. nonid. circo, & in Auth. quomodo oportet E-

pifcopus &cler, f. igitur, cum annotatis, daher ist rath

fam/damit die Contrahenten sich dieser Exception oder

Action nicht behelffen oder gebrauchen mögen, daß sol

chem Beneficio renuncirtwerde.

Beneficium Induciarum quinquennalium, L. ob. æs, C.

de Action. & obligat. Ist denen zu gut geordnet/welche

von ihren Schuldgläubigern angeklagt werden/ und sie

zu bezahlennicht vermögen/ daß es dem Schuldner frey

stehen solle/obfie inducias quinquennales, das ist/ einen

5. jährigen Stillstand zur Bezahlung begehren; Oder

aber
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aabervon allen ihrenGütern (wie hie oben bey demBenefi

cio effionis gemeldet) cediren u. abtretten wollen.Dies

femBeneficio des gemeldten Legis kan in Schuld-Vers

schreibungen renuncirt werden / darbey zu mercken/

wann einsolcher Schuldner weder die Induciasbegehrt

hatte/noch bonis cedirtwåre/und hätte sich in dieSchuld

smitUrtheilverdammen laſſen, daß man ihne (woferner

Kraffthernachgemeldten Beneficii nicht in Zeit 2.oder

4.Monat zahlen könnte/) Macht hat, gefänglich anzus

nehmen. C. q. bonis cedere poffunt. L. pen, & fin, diß

Beneficium ist auch verzeyhlich.

Beneficium Induciarumduorum vel quatuor Menfium,

dif Beneficium ist an zweyen Orten denjenigen/ so zu

Bezahlung einer Schuld verdammt worden/ juguten

# verordnet/daß nemlichihnen zur BezahlungZeit 2. Mo

nat. L. debitoribus ff de rejud.oder nach Gestaltder

Sachen. 4.Monat. L. eos, qui condemnati C, de ufur.

reijud,gestattet werden sollen, ehesie gepfåndet werden.

Diesem Beneficio fan man renunciiren.

Beneficium Inventarii, ist einesolche Freyheit/ wenn einer

eine Erbschafft annimmt, und darbey alsbald ein richtig

Verzeichnis machen låst/daß er über die Erbschafft nicht

allein nichts weiter zu geben/ oder zu bezahlen schuldig

fondern sich auch des L. Falcidia gebrauchen/ und den

evierdten Theilder Erbschafft abziehen, und vor sich bes

halten kan; Doch ist einErbe,nach Sächsischen Rech

arten über die Erbschafft ein mehrers zu bezahlen nicht

r_ſchuldig, ob er gleich kein Inventarium aufgerichtet.

Beneficium Juris ist ein sonderliche Freyheit/ oder ein sons

derbahrRecht/von einer gemeinen Regul Rechtens abs

gesondert entweder aussonderer Gnad und Zuneigung

gegen der Person/ oder zu dem Gut/ dem es zu Vortheil

geordnet ist/ oder aus Ungnad undzu Widerstand einer

Person, die sich der gemeinen Regul Rechtens unrechts

mässig gebrauchen möchte. Als z . E. es ist eine gemeine

Reguldie auch in Rechten gegründet ist/daß Verheissen

Schuld



130 BeBe

Schuld mache; Aber das Benef. Sétum. Vellejanum

vermagdererRegul zuwider/daß ein Weibdie für ihren

Ehemann eingegangeneBürgschafftzu halten nichtschul

dig/und dieses dem einfältigen Weiblichen Geschlechtzu

Gunstund Guten.

Beneficium Jurishypothecarum competens Creditori,

ist einesolcheWolthat/die denen Glaubigern zukommt/

und ihnen einen Vorzug und weitere Gerechtigkeit zu

ihrerSchuldnern Gütern/ so ihnen ausdrückt. odervers

muthlich eingesezt und verpfåndet ſeyn, gibt / daß fiein

denselben vor allen andern zugelassen werden L. 2. C.q.

potior, inpignor.Wosie wollten/möchten oder könnten

fie folchBeneficium, und diesen Vortheilfahren lassen.

Beneficium hypothecarum competens Uxori. Ist eis

ne Rechts-Wolthat denen Weibern zuguten gegeben/

daß sie nicht gefährlicher Weiße um ihr Heimsteuer/

welches vorihr fürnehmstes Gur geachtetwird/

kommen/unddieselbe nicht vergeblich durchdenMann

verthan/oder aufandereLeutgewendet werden möchte/

habedieRechtesie insonderheit mit derFreyheit begabet/

daßgleichnach ehelicher Beywohnung, auch Zustellung

und übergebung der Heimsteuer / alle und jede des

Manns Güterfür solche Heimsteuer der Ehefrauen ob-

ligirt undverpfändetseynd/ also daß sie/woes nachmals

darzu käme/ daß ihresManns Güter unter die Glaubi

ger müften getheilt werden/ denVorzug håtte/vor allen

Glaubigern/ ob gleich etliche da wåren, die ålter dann

fie/und auchtacitas hypothecas hatten/ L. fin. cum gl.

magna. C. qui potior. in pignor. Dieses Beneficium

mögensichdie Frauen begeben/ undverzeyhen, doch daß

fiezu forderstdeffelbigen gnugsamerinnert undverständis

get werden. Vid. Specul, de Renunc. & concl. verſ.

und weilen diese Frag vom Vorzug der Weiber Heys

rath Gut undZubringen gar weitläufftig/so wird dieselb

kürklich und ausführlich tractirt / durch Schneidevvin.

25.

fup.
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fup. §. Fuerat. Inftit, de Action , Mynfing, obl. Cent.

1. obf. 61.

Beneficia Manualia , find die, welche der Superior aus ers

heblichen Ursachen wieder nehmen kan. Dergleichen als

le Beneficia ihrer Natur nach zu seyn præfumiret wers

den/wann nicht bey der Fundacion oder durchStatuten/

oder von den Päbstlichen Stuhl ein anders beschlossen

worden.

Beneficium de Menſa iſt, was auf ewig mit der Tafeldes

Bischoffs oderAbtsvereiniget ist, und also niemals erles

Diget wird.

Beneficium Monoculum heiffet/ welches ein Prålat oder

1. Collator einig und allein, auch sonst kein anderer mehr

juvergebenhat. Rota decif. 40 , de refer . in antiqu .

Beneficium obliberorum numerum, eine Wolthat/das

durcheiner wegen gewiſſerZahlder Kindervon derVor.

mundschafft undBürgerlichen Aemternbefreyet ist.

Beneficia Patrimonialia find / welche an keine andere

Geistlichen/ als eingebohrne Landes : Kinder vergeben

werden können.

Beneficia non Patrimonialia find, die einen jeden/ erseye

aus diesenOrt gebürtig oder nicht/ können aufgetragen

werden/Gonzalez ad R. S. Cancell. §. 1 glof. 9.

Beneficium de Pertica ist/wenn eine austrägliche Stelle

miteiner magern verwechselt wird.

Beneficium perfonale, ist eine solche Freyheit, die mit der

Person stirbet und aufhöret.

Beneficium Principis, eine Freyheit einesFürſten.

Beneficia pupillorum & Impuberum, Freyheiten der

Weisenund Unmundigen.

Beneficia renunciabilia, Freyheiten, derenmansichbege

benoderverzeyhenkan.

Beneficium L. 2. de refcind. vendit. iſt eine solche Freys

heit/ welche dem gegeben wird/ welcher ein Gut vers

kaufft, oder gekauffet hat,und über die Helffte des rechja

lenWerthsla diret oder verkürget worden, daß dannen,

I a hers
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hero der Kauffwider zerrissen, und denjenigen/ sover,

kürket worden/wegen des völligen Kauff: Geldes Ver

gnügung geschehe/ welches denn auch fortgesetet wird

auf Verträge und Vermiethen/ Tauschen und ders

gleichen.

Beneficium L. 4. C. de temp. & repar. Appellat. nonde.

ducta deducam , non probata probabo, ist eine Freys

heit/welche in Appellationibus statt hat/ daß einer das

jenige,was nicht ausgeführet/ ausführen, und wasnicht

bewiesen/beweisen könneund wolle

Beneficium L. fin . C. de revocand, donat. ist eine solche

Wolthat/ welche vermag , daß ein Ubergeber/ feine

Schanckung, so er unter den Lebendigen gethan/ob sie

schon infinuirtwerden/doch widerruffen kan/ausdiesen

Ursachen / wann der Donatarius oder dem geschenckt

worden ist/dem Ubergeber muthwilligen Schaden und

Gewaltzufüget/ an Ehr oder Leib/ oder Gütern/ oder.

ihme nach dem Leben trachtete oder die Geding/ mit

welchen die Ubergab geschehen / nicht hielte, oder voll,

streckte; Damit nun dieses Beneficium die Widerrufs

fungbeschehenerUbergabvon demUbergeber nicht mö

ge gebrauchtwerden/ soll er demselben renunciren/ wies

wohl es ihm nicht rathsam, auch zweiffelich ist/ob dieVers

zeyhung bündig seye.

Beneficium Legis fi unquam C. de revocandis donat, ift

eine solche Wolthat, welche zukommt denjenigen,so zu

derZeit/da siekeineKinder gehabt/ allihr Gut/oder ein

Theil desselbigenverschenckt/ aber hernacher Kinderbes

kommenhåtten/daß sie das verschenckteGut alles wieder

erfordern und begehren mögen/ und folgends solches in

feindes Ubergebers Gewaltverbleiben solle/welches Be-

neficiider Vatter auch vermittelst Eydes sich nichtver-

zeyhen mag/ dieweil solcher Verzieg nicht allein zu des

Batters/fondern auch der Kinder/so noch erzeugt wer

den mögen/ Nachtheil gereichen möchte, dann der End

keinenContractzu Nachtheildes dritten bekräfftiget.

Bene-

3
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Beneficium L. pen. C. de donat. diese Wolthat ordnet/

wanneiner unter denLebendigen über soo.Gulden werth

übergeben oderverschenckt/und solcheSchanckung nicht

vor Gericht infinuiret worden wäre/ daß die Schåns

cung unkråfftig seye, auch der Übergeber solchezu widers

ruffen Macht habe ; Damit nun die Schanckung in

Kräfften bleibe/fo foll der Ubergeber diesen Beneficio

renunciren.

Beneficium L. 2. ff. de re judicata, dieseWolthat erlaubt

denRichter, daß obwohl eine gewisse Zeit nach ergange

nen Urtheil zur Execution gefest ist, er dochsolche Zeit

nach Beschaffenheit des Schuldners erstrecken oder

einzuziehenundzu verringernMachthat. Diesem Bene-

ficiofaneinSchuldner renunciren.

Beneficium L. àdivo Pio ff. de re judicata, diß ist ein solche

Wolthat/welche denen Richtern in Executionibusund

Vollziehung der Schuld Urtheilen/ wann Pfandungen

vorgenommen werdenmüffen/ die Erlaubnus gibt/ daß

fie erstlichin den geringsten beweglichen oder fahrenden

Gütern/undwannsolche zurBezahlung nicht genugsam/

in beffererFahrnus/ oder da diese auch nicht reichen/ in

den liegenden Gütern, und also fort angradatim, oder

Staffelweis von den geringsten biß zum grössern die

Pfandungen vornehmen dörffen / und sollen/ wie auch

vieler Herrschafften und Städten löbliche Conftitutio-

nes undOrdnungen solches vermögen ; Diefer löblichen

Satungen kansich ein Schuldner nicht behelffen, wenn

er derselben renuncirt hat/ und stehet den Glaubiger frey

feines Gefallens Pfandung vorzunehmen an Gütern/

daran er an ersten Haabhafftzu seyn vermeynet.

A

Beneficium L. Si Emancipatus C. dedonat, diß Benefici-

um dieses Gesetzes ist denen Eltern/so ihrenKindern/die

noch unter ihrer Gewalt seynd / Schanckung gethan/

dessen sie hernach gereuet/ zu Guten geordnet. Dann

wann fie fich desselben nicht verziehen hätten/ mögen fie

dieDonation widerruffen; Doch haben die Kinderhin-

9 3 gegen
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gegen etliche Remedia, so ben den Rechtsgelehrten zu

erfundigen/die allhier aber anzuführen/unnöthig sind,

Beneficium L. Ubi. ff. de mortis caufa donat. diese Wol

that ordnet/ daß wann jemand ein Ubergabvon Ster

bens- oder Todts wegen aufgericht, und darinnenver

melbet hätte, daß er solche übergab in keinemFall/und

Feiner Ursachenhalben widerruffen wolle/sosolle sie nicht

als eine Donatiomortis caufa, das ist/ ein ÜbergabTodis

halben (welche allezeit widerrufflich ist) zu halten seyn /

damit dann nicht gegen einer solchen Schẳnckung/da

rinn er sich des Widerruffs verzenhen/ hernacher nach

Abgang des Ubergebers sich dieses Beneficii für sich und

feineErben verzenhe.

Beneficium ex L. fin. C. de pactis pignorum, durch diß

Gefeß wird verbotten/ wann einer einem einPfandver

fett/auf einegewiese Zeit zu lößen/ und dieZeit unerlöst

des Pfandsverfleust/daß es darum nichtverstanden oder

verfallenseyn soll ; Diß Beneficium ist verzeyhlich.

Beneficium ne liber homo ob as alienum obligetur, bey

denRömernwarder Gebrauch/ daß sich die/soGeld auf-

nahmen/ verpflichteten, wo sie nicht in der Zeit bezahle

ten/ daßfie des Glaubigers eigen seyn wollten, in seiner

Macht stehen/ daßer möcht zu ihnen greiffen seines Ge

fallens2c. Aber dieweilsolches als derFreyheitzuwider/

porUnmenschlich und ungebührlich geachtet worden/ ist

Dif Beneficium geordnet/daßsich nachmals niemand ob

gehörter Weis verpflichten mag ; Und wo ihm jemand

seinerSchuld halben einen Dienstbarlich machen wollt/

ist diese Straffe darauf gefeßt , daß er erstlich seine

Schuld, so er auf solchen Menschen hatte/verwürcket.

Zum andern/daß er desselbigen Eltern/ den er ihm eigen

undDienstbar machenwollte,noch soviel als die Schuld

gewesen/ darzu geben muß. Zum dritten/ daß er auch

amLeibnachGestaltder Sachen mag gestrafft werden.

Aus diesen Beneficiostrafft der Speculator die Doctores

zu Bononien/welche einenBrauchgehabt haben/ daßsie

den
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den Scholaren/ die ſie etwann um Geld gebetten/ das

nicht anders leihen wollten/ fie verziehensich dann dieses

Beneficii (das dochsonst unverzevhlich) der Meynung/

adaßsie darnach/wodie Schölaren an der Zahlung säumig

würden/zu ihnen greiffen/ sie in Hafft bringen, und das

rinndurchsolchen Glimpffbehalten möchten. Und hate

ten hierzu auch ihre Argumenta, damit sie solche ihre

Handlungzu vergloffiren unterstunden. Aber Specula

tor verwirfft solchen Fund. Doch hat es eine andere

Gestalt/wo sich einerverpflichtet hätte/ zu einer Arbeit/

welche er auch in der Hafft verfertigen möchte, als ein

1 Mahler/Schreiber/ Seidensticker/ fuche beym Specu-

latore de Renunc. & concluf. Verbis : Item Beneficium

quoddicit, ne liberhomo. Jftverzeyhlich.

t

Beneficiumnovæ Conftitutionis, de duobus reis deben-

divel promittendi, dieseWolthat betrifft diejenigen/fo

fich såintlichschuldbar gemacht/und alsHaupt-Schulde

ner/ oder einer/ so sich neben dem Haupt - Schuldner/

als ein Mit-und Selbst-Schuldneroder Verkauffervere

bunden/ begehren mögen, daß die Schuld zu gleichen

Theilen untersich zertheilet/und ein jeder weiter nichts/

dannseinAntheil zu bezahlen schuldig seyn solle: Jedoch.

daß dieMit - Schuldner im Land seyn/ und zu bezahlen

haben. Auth. hoc ita, &ibid. DD. C. de duobus reis fti-

pul. & promit. Mynfing. fup. §. hujusmodi Inftit, de

duobus reis &c. Und mag diesem Beneficio renuncirt

werden.

Beneficium quantiminoris,dißBenef.cium hilfftdenjenige,

so in Kauffen betrogen worden/ oder die Sache nicht des

Werths erfunden worden ist/ darvor sie kaufft worden.

Derohalbenso magderKauffer innerhalb Jahres Friſt

fich dieser Rechts- Wolthat gebrauchen/und begehren

an den Verkauffer/ daß er ihn das übrige Geld/so den

WerthdesGuts übertroffen/oder daßer sonst/ (wo ihm

solcherFehl bewustgewesen)nichtdarum geben hatte/wies

derzugestellet werde,welches alsdann der Verkauffer/

I 4 (we
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(wo esſich alſofånde)zu thun ſchuldig. Doch istzu wissen/

daß sich diejenigen,so des Fehls Wissens gehabthätten/

nachmals dießBeneficium nicht gebrauchen mögen/ noch

auch die/so denFehlsolltenvorgewust haben/ als da sind

die Verkauffer/oderProxenete. Dieses Beneficii mag

fichderKaufferverzeyhen, doch mit Unterscheid/wie im

Beneficio redhibitorio angezeigt wird.

Beneficium redhibitorium, hilfft demjenigen/ so unwiffent

lich etwas kaufft hat, das seinen gebührlichen Werth

nicht hätte, und nichtKauffmanns- Gut wåre, mag er

aus Gnaden dieses Beneficii an den Käuffer begehren/

ihm sein ausgelegtGeld widerzu geben/und die untuchtis

geWaar(oderwas es sonst ist) wieder zu sich nehmen;

Undhatsolche Anforderung ftatt innerhalb sechsMona

ten/ oder eines halben Jahrs/ und darüber nicht ; Dies

femBeneficio mag der Kaufferrenunciren/ doch gilt die

Renunciation mit Unterschied/ wo der Verkauffer des

Unwerths oder Fehls kein Wissens håtte und die Re-

nunciation ungefährlich geschehen wäre, alsdann ist sie

tüchtig/und benimmt denKauffer allenfernernAnspruch/

so er des Unwerths halben an den Verkauffer haben

möchte. Wo aber der Verkauffer gut Wissens trüge /

daßsolche Waaruntüchtig/ wäreihm die Renunciation

nicht vorträglich, dieweil er den Unwerth gewust/ und

denKaufferdochgefährlich-betrüglicher Weiße verhal-

⚫tenhätte.

BeneficiaRegularia, werden diejenige genennet/ die durch

Religiofen regirt und genossenwerden/ und zwar entwe

der wegender Fundation oder Verordnung des Ordi-

narii oderObern : Oder wegen einer Gewohnheit/ oder

Verjährung XL. oder mehr Jahre, als da sind die Abs

teyen / Prioreyen.

Beneficium reftitutionis in integrum , kommt denen zu

statten, welche noch minderjährig oder nachgemeinen

Rechtennochnicht 25. Jahr/L. 1. pr. §. 1. & feq ff. de

Minor, 25. ann, oder nach Sächsischen Rechte/ noch

nicht
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nicht21.Jahrsind . D. Struv. S. J. C. Ex. 4. th. 42. audy

bißweilen denen so über 25.alt. t. r.ff.ex quibus caul. 25.

ann.in integr. reſt. c , C. quibus ex caufis maj, in integr.

reft: Struv: Exerc. 8.thef. 69. feq. wann sie aus Thord

heit oder Unverstand betrogen oder hintergangen wor

denseyn/ odersichsonstenverfahren hatten/werden sie in

Betrachtungihrer Jugendund Einfältigkeit/ wiederum

zuihrenRechten/wie sie das vorhin gehabt haben/gelaf-

sen/und also wieder invorigen Stand gefeßt.

Beneficia Secularia, werden genennet/welchedenen welts

lichen Clericis, das ist die keine Profeffion abgelegt ha-

ben/zugeeignetwordensind, als dasind die Probsteyen/

Decanaten/ Canonicaten oder Dom - Stiffter/ Capel-

Jania unddergleichen. Und istzu mercken : Daß alle Be

neficiavor weltliche gehalten werden, es wäre dann das

Gegentheil erwiesen.

Beneficium Senatus Confultum Macedonianum , mit

demBeneficio wirdverholffen den Haus-Söhnen, und

vornehmlichdenenEltern/dergestait/so dieHaus Soh-

nehinter ihren Eltern Geld aufgenommen/undsichalso

schuldbar gemacht hätten, folgends aber solche Geld an

fie/oder ihre Eltern oder Erben gefordert würde, möz

gensie ihre Erben, ihre Eltern, ihre Bürgen, ſich die

fes Beneficii behelffen und mit Recht wegern dem

Glaubiger etwas zu bezahlen, und also Setum Macedo,

nianum vorwenden/ welches wider diejenigen gemacht

ist/sodenjungenSöhnenhinter ihren Eltern (ihres Nus

hens halben) Geld dargeben, und ihnen also zur Vers

schwendungder Güterbehülfflich vorſtändig sind. Jest

ernanntes S&um Macedonianum hat den Nahmenvon

einen solchen Finanßer und Wucherer Macedona ges

nannt/welcherzuRomsolchAusleihen/so er denJungen

that/manchefromme Eltern und auch Jungen/ so eins

fältiger Weiße hinter ihm kommen waren/verderbet/

daß es vor Mothgeachtet worden/ ein Einsehens darinn

zuhaben/und durch dieses S&umsolchen Ubelvorzukoms

Is
mén;
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men; Und dieweilen es nicht allein denJungen/sondern

auch denenEltern zu gut verordnet ist/ mögen sich die

Kinderdeffennichtbegeben.

Beneficium Senatus Confult. Vellejanum, iſt einesolche

Wolthat/welchedenen Weibern zu guten ist angeordnet

worden, daß sie sich vor Niemands auchnicht einmahl

vor ihre Ehemänner verbinden können/undwennsie auch

folches gethan/ daß ihnen solche Verbündnus nicht scha

be/ auch deswegennicht zur Bezahlung angehalten wer

den können; Dochfind etliche Fall ausgenommen/in wels

chen diese Rechts. Wolthatdenen Weibern nichts hilfft ;

Als so fie dieses ihres eigenen Nugens halben/und nicht

vor andere fremde Personen sich obligiret oder Geld

und Geschenck darumgenommenhåtten. 2.) Sofienach

AnstandzweyerJahren, anderwärts vor das vorige vers

pflichtethätte. 3.) Sofievor andereEhesteuer oderGab

verheiffen. 4.) Sodie Schuldigerzu bezahlengebühret/

wiewohl diescheinet, alswäre sie fremd. 5.) So fie ers

bete diePerson/vor diefie versprochen hätte. 6. )So fie

diese Versprechungen gefährlicher/argliftigerWeißthas

te/jemand darmit zu betrügen, beschirmet sie dieses Be

neficium nicht/ angesehen, daß dardurch ihrer Blödig

keitverschonet/nicht ihre Arglistigkeit gestärcket und be

fördertwird. Auchsind noch verschiedeneFälle bey denen

Rechtsgelehrten anzutreffen/ welche hier anzuführen

zu weitläufftig. Wannnunsich einWeibs-Personvor

jemand anders verpflichten und verbürgen wollte/foll fie

durch einen Notarium ihrer Weiblichen Freyheit ers

mahnet werden/obsie sich derselben begeben wollt/und

folches/daßsie also mit Fleiß ermahnet/mitFleißsolcher

Freyheit verständiget wordensey/ und wiesiesich dersel

benfreywillig verziehen hab, eigentlich in das Inftrument

geseztwerden. Diß Beneficium ist verzeyhlich.

Beneficium Separationis, die Wolthat der Separation iſt

einHülffdes Prætoris, dadurch denen bittenden Credi-

toribus hæreditariis erlaubt wird/daß nachErkanntnus

der
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derSach/die Güterdes Verstorbenen vondemjenigen

Patrimonio des Erben abgesondert werden/ zudemEn-

de/daß ihnenzu erstdarausSatisfaction gegeben werde.

Beneficia fimplicia ,fiche Beneficia non Curata.

Beneficia non fimplicia, werden genennet/ wenn der das

mitinveftirte/auffer den Kirchen-Dienst/ einen Vorzug

undder Sachen Verwaltung hat/ und dieses entweder

mit der Jurisdiction , wie dahaben die Bistthümer/ De-

canaten/ Erg- Bistthümer 2c. oder ohne Jurisdiction ,

doch mit einer Præeminenz, nemlich bey Proceffionen

undim Choric als da ist das Beneficium oder Officium

Cantoris, Thefaurarii &c. Welchessonsten auchBene

ficium Perfonatusgenennet wird. vid. Staphil. de form.

impetr.§. Tranfeo . Rebuff in Prax, benef, tes. de ſec.

benef. n. 7.

Beneficia Statutorum, Ordinationum, Conftitutionum

&c. Es haben etwann die Statuta , Ordnungen / und

Lands Gewohnheiten auch besondere Gnadenund Freys

heiten aus denen nachmals die/ so von aufgerichter

Handlung gern abfallen wollten/ allerley Ursach und

Glimpffihnen schöpffen möchten/ sich zu sperren/ dem/

welches sie sich einmahl begeben / nachzukommen und

Folgezuthun. Welche Beneficia, ſo ſie klar und kündig/

follen sie expreffe inferirt werden,wo nicht/ renuncirt

mandenen generaliter, alfo & quibuscunque aliis be-

neficiis, ſtatutis, Conftitutionibus, ordinationibus, Pa-

palibus, Imperialibus, Regiis,Localibus, temporalibus,

àjure vel homine editis vel edendis in genere vel fpe-

cie conceffis vel concedendis, &c. Begibtund verzeys

ehetsich hiermit aller Rechten/ Gnaden/ und Freyheiten/

vonPabsten/Kaysern/Königen/ Fürsten,Städten und

andern Obrigkeiten eingefegt / gegeben und verliehen

oder sonst durch langwierige Gewonheit hergebracht/so

ihm jest oderhernachmals gebühren möchten/sämmtlich

undsonderlichsichderselben begebend.

Benegerere Officium, das Amtwohl versehen.

73

Reng
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Benegerererationes, gute Rechnung führen.

Beneventiren/empfahen/ bewillkommen.

Benevolentia, die Benevollent/ Licb/ Gunst/ geneigter

guter Willen/ Wohlgewogenheit/ Freundschafft.

Berge,Lohn/ ist das jenige Geld/ welches die Eigen-

thums Herrnvor ihre durch Schiffbruchverlohrneund

wieder ans Ufergetriebene Sachen derLandesObrigkeit

entrichten müssen.

Beftia, ein wildes unvernünfftiges Thier.

Beftiæ feræ, gang wilde und unbåndige Thiere sind, die

man mit Gewalt occupiren/ und sich deren durchEin-

sperrungversichern muß.

Beitia manfuefactæzahm gemachte Thiere sind, die zwar

wilder Natur/fie können aber gezähmet/ und in einem

Ortzu bleiben/gewehnet werden/ alsda seyn/ die Bies

nen/ Tauben/Pfauen. L. 5. §. 4. de A. R. D. §. 14. & 15.

de rer. div.

1

Beftiæ manfuetæ find Thiere/die von Natur zahm seyn/

und ohneZwang und Gewalt in unsernHäusern in Ver

wahrung bleiben und wo sie nicht durch Zufall oder

Vorfah rurbiret und gestöhret werden/ nicht davon /

oder aus unserer Verwahrung fliehen, undwo es auch

geschicht/dannoch in unjern Dominio verbleiben. ad d.

§. 16. n. 3. &4.

Beftias objici , wann jemand den wilden Thieren zur

Straffvorgeworffenward, damit er von ihnen zerrissen

wurde und diese wurden/wannsie mit dem Leben daven

kamen/aufeine andere Manier hingerichtet.

ad Beſtias dammari, aberheist/ wann jemand zur Straff

mit denen wilden Thieren streiten must, unddiese/sosie

davonkamen/ waren aller übrigen Straffbefreyet.

ad Beftias dari,wurdevon denen gesagt/ die ohne Condem-

nation indemKampffplaggethan wurden/mit den Thies

ren zu streiten.

Beftiarii, die also mit den Thieren stritten.

fo

"

"

Bes
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Bes, find 8. Ungen des in 12. Theil getheilten Affis , oder

jwendrittheileines Dings/Erbschafft 2c.

I

Bibliotheca, eine Liberen vonBüchern/ ein ganger Theil

Bücher/ die Bibliothec. L. 52. §. fed fi biblioth. D.de

Leg. III.

Bibliothecarius, der die Aufsicht über dieBücherhat.

Biduum, zwen Tåge, wird manchmal für einen/ manch

malfür zwen Tage genommen. Vlpian. L. 3. ff. mino-

rem. ff. de minorib.

Biennium, zwey Jahr, also wird gesaget/ der ist ad bien-

nium desLandes verwiesen worden.

Bigamia, diezwiefache Ehe, gedoppelte Ehe ist ein Cri-

men publicum oder öffentliches Laster / da eine vereh

lichte Person nochbeyLeben des ersten Ehegenossen mit

einer andern Person sich verehlichet / und die Hoch-

zeit durchden Benschlaff bestärcket. Ord. Crim. Carol.

V. art. 121. ibiq; Stephan. L. 18. L. 2. C. de inceft.

nupt, nachdem CanonischenRechtist sie dreyerley, als

Bigamiainterpretativa ist/ wann ſie jemand bey Lebzeiten

seiner erstenFrauen/ eine andere de facto heyrathet o

der wann einer de facto zwey Weiber nimmt,daerdoch

wegenderConfanguinitat keine zum Weibehaben kan.

Bigamia fimilitudinaria f. metaphorica , ist / welche zwar

aus zweyen Ehe entspringet/ davon eineGleichnüßweise

undgeistlich/ die andereaber fleischlich ist/ v. g. welche

in Clöstern die Weyhe empfangen oder das Gelübd der

Keuschheit thun von diesen wird metaphorice oder

Gleichnuß weise gesaget / daß sie sich mit Christo vers

måhlet; wennsie nun also GOtt verpflichtet sich hers

nach in Ehestand einlassen werden fie quoad Legem/

promotionis vor Bigamos gehalten. Val, And. Deffel.

Erotem.jur. Can. Lib. 1. tit; 21.

Bigamia fimultanea wird genennet / wennjemand zwey

Weiberzugleichhat.

Biga
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Bigamia fucceffiva ist /wann man zwey Weiber oder

Minner eine nachder andernhat.

Bigamia vera ist/ welche aus einer doppelten und widers

hohlten Ehe entspringt/ als wann ein Mann zwey Weis

ber/ ein Weib jwenMänner hat / oder einWittwer eis

neWittwe heyrathet. cap. 3. X. de Bigam. non ordi-

nand.

Bigamus der zwey Weiber hat.

Biffextus five bifextus , der Schalt-Tag / welcher alle 4.

Jahr eingeschaltet wird. L. cum biffextum ff. de V. Š.

L. 3.§. minoremff. de minor.

Blancetum, ein Blanquet/ oder einBogen Pappier/ das

rauf einer seinen Namen und bißweilen auch sein Petts

schafftmachet/ etwan zu einer Vollmacht/Supplication,

und dergleichen/ heistsonsten auch chartablanca.

Blandiri , schmeicheln, Liebkosen. In den Rechten aber 2

heist es bisweilen/betriegen.

Blanditiæ,find eine Erklärung des Gemüths / da man fich

bemühet durch glatte freundlicheWorte jemand auf seis

ne Seite zubringen.

Blafphemare, Gottlåstern/fluchen/gottlos von GOttres

den, und der Creatur zueignen / was GOtt gebühret/

oder das vonGOtt removiren/ was ihm zukommt.

Blafphemia, eine Gottslästerung.

Blafphemus, ein Gottslåsterer.

是

Bodmerey, ift em Contract,vermöge deffen dem Schiffs

Patron einegewiffe Summa Geldes auf denBoden des

Schiffes oderdie darein geladene Gütergeliehen wird/

mit der Bedingung / daß/ wann das Schiffwiederum

glücklich nachHauſekömmtden Glaubiger / welcher sols

ches Schiffunterdeffen zum Unterpfand hat/ sein Capi

tal nebstden Intereffen, die man inAnsehung der Gefahr

undWeite der Reise / so hoch bedingen kan / als man

will/wiederbezahler werdenmuß. So ferne aber das

Schiff
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Schiffoder Gut inselbiger Zeit undReife/wie die Bode

merey bedungen untergehet/ so ist der Schuldnervon

aller Anforderung fren.

Bona adventitia, heissen die Güter/ die denen Kindern/

indes Vatters Gewalt stehen/ anderſt woher / als

vondemVatter zukommen.

Bona adventitia regularia find/ worinn der Vatter den

Ufumfructum , ( Nießbrauch ) hat.

Bona adventitia irregularia , darinn der Vatter den U-

fumfructum nichthat, sondern dem Sohn das völlige

Dominiumzustehet.

Bona affectata, verhaffte Güter.

Bona aliena, frembde Güter.

Bona allodialia, die Erb - Güter/ ſuche weiter oben: Al-

lodium.

Bonaavita, Stamm Güter werden genannt / welche von

unserm Vorfahren acquirirt/ und von dem Stamm-

Vatter aufseine Nachkommen per fucceffiones trans-

feriret worden. Nach Sächsischen Recht werden sie

beschrieben, daß es solche Güter seyn/ welche der Pof-

fellor nicht selbst acquiriret / sondern die von seinen

Vorfahren als Groß Vattern und dergleichengewons

nen und von demselben nicht, aber von den Eltern

allein ihren Ursprung haben. Conft. Elect. p. 2. C. 12,

& p. 2. Conft. 31. Moll. add. c. 12. n. 2, allwo er ers

innert/daßnichts daran gelegen / ob von Våtter - oder

Mütterlicher Linie solche Bona herstammen. Coler. d.

15. Berlich.p. 2. Concluf. 13. n. 6.

Bonacaduca, find Güter/ welche dem Fiſco , oder Fürs

ftenheimfallen.

Bona cenfitica, die Zinnß-Güter/ Erb Güter/find solche

Güter, worinnen das vollkommene Eigenthum auf den

Zinns Mann gebrachtwird, dochalso, daß dem Zinns.

Her ein gewiffer jährlicher Zinns bezahlet werden

muß. vid. Joh. Wames. conf. 335. n. 3. Schrad. de

feud.p.2.c.2. n. 59. & Struv, Synt. J. F. cap. 2. thef

10.0.3-
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10.n. 3. Chaffanæum ad confuetud. Burgund. fub rubr.

II. §. I.n. I. L.ult. C. de rer. perm. Franz. de Laud.c.

10.n. 30.feq.

Bonaciviliter dicta, werden diejenige Güter genennet/ die

eine Incommodität oder auch Schaden mit sichführen/

und die Schuldennoch daraufund darbey sichbefinden.

e. g. dieErbschafft/dieBeſigung der Güter. L. 180.de

V.S.L. 1. &t. t. C. debon. vac. L. 1. C. de fidej.

Bona Civitatis feu publica, gemeiner Stadt-Güter.

Bona communiter&pro indivifo poffidere, in ungetheil

tenGütern figen.

Bona conjugum, Güter der Eheleuthe.

Bona domnatorum, die Güter der Verurtheilten/Vers

dammten.

Bonadomanialia, find solche Güter / die ihrem Gebrauch

nach zu Haltung der Königlichen oder Fürstlichen Tas

felund zu Führung seines Etats/ auch Tragung derLast

desgemeinenWesens geordnet sind/ daran das Eigen-

thum der Republic verbleibet ; oder nach dem Grotio

de Jur. Bell. & Pac. lib. 2. cap. 6. num. 11. seynd es das

Patrimonium populi, dessen Früchte gewidmet seynd zu

TragungderLast des gemeinen Wesens und Erhaltung

des Fürstlichen Etats. Und waren anfänglich fast in allen

Republiquen folche Güter zum Gebrauch des Fürsten

definirt/ von deren Einkünfften und Gefällen fie auch

vergnüglich lebten / damit die Unterthanen nicht wie

heutzu Tag gefchicht / mit offtigen Auflagen beschwehrt

wurden. vid. Choppia tract. de Doman. Befold. de æ-

rar. c.r.Springsfeld de Apag. c. 7. Sie werden auch.

Bonamenfalia genennet.

2
Bonadotalia, die Heyrath Güter/ Ehe-Gelder.

BonaEcclefiaftica, Geistliche Güter.

BonaEmphyteutica , Erb-Zink Güterfind welche mit

folcherBedingung den Bauern eingeräumet/daßdavon

dem Guts Heren das Ober-Eigenthum bleibet/ unddef

fen Recognition der Gutsmann entrichten muß , und

unters
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unterdeffen/ fo lang solcher Erb-Zinß richtig abgeführet

wird/ derErb-Zink Mann bensolchemGuteperpetuir-

lichbleibt. L. fin. C. de jur. Emphyteut. Frantzkius Tr.

deLaudemiis, c.9.n.1.

9

Bonaeorum, quifibiipfis mortem confciverunt, find Gif

ter derjenigen, so sich selberdas Lebengenommen.

Bona eriptitia, oder solche Güter/ waren bey denen alten

die Vermächtniß oder Erbschafften/ welche zu besigen

derEigenthums Herz vor untüchtig erklåret / und also

demFifco zugeeignet worden. Ulpian. fragm. tit. 19. §.

legel. pen. ff. deJure fifc. L. 26. C. de falf.

Bonafeudalia. Lehen Güter.

Bonæ fidei emtor, der etwas aufguten Glauben kaufft.

Bona fidei poffeffor, der ein Ding oder Guth auf guten

Glauben befizet.

Bonafide, auf guten Glauben.

Bonagratia, mit gutemBelieben.

Bonafides, ist ein aufrichtiges Gewissen/ oder eine recht

måffige Meynung/ da einer dieSachfür sein hålt/oder

wannman nicht weiß, daß die Sach eines andern/ und

man sie unrechtmåffig besige. L. 32. §. 1. ff. de ufurp . &

ufucap. L. 21. C. defurt.

Bonahereditaria. Erb-Güter werden genennt nicht nur

was einem Menschen anfallen mag von seinen Eltern o

derBluts -Freunden/ in aufsteigender / oder Seitens

Linie, sondern auch alle andere acquirirte Güter es

kommen herwo sie wollen/wannsienur von solcherBez

schaffenheit / daß fie pleno jure beseffen und an die

Erben transmittirt werden können.

Bona illata, eingebrachte Güter.

Bona immobilia, werden genennt, die unbewegliche Gü

ter/dieihrer Natur nach/ von einem Ort zum ändern

nicht können gebracht werden. It. diejenige Güter/wel

che zum steten Gebrauchzu einem gewissen Ort deftinirt

feyn/ als Bettgewandt/ Pfühle /Küffen /Leylach die

in denen Würthshäusern zu steten und täglichen Ges

R

e

brauch
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brauchgeschafft werden/it. die Actionen der immobten

Sache/jährliche Gefälle/ denen unbeweglic
hen

Gütern

anhangendeDienstbarke
iten

. Befold. Thef. pract. voce

liegende Gut.Gail. 2.O. 11. Carpz. p. 3. c. 13. d. 8.n.6.

Bonamariti , desMannes Güter.

Bona minorum, der Unmündigen Güter.

Bonamaterna, Mütterliche Güter.

Bonamobilia, bewegliche Güter.

Bona naturaliter dicta, werden nur diejenige Güter ge

nennet/ welche einen Profit und Nugen bringen/ davon

auchschon alleSchulden bezahlet/und von allen Incom-

modis, frey find. L. 18.L.48. L. 39. §. 1. de V. S.

Bona Paraphernal
ia , unveränder

te oderNeben-und Ein

hand- Güter / quafi eigene Hand- Güter / oder der

Frauen eingebracht
e eigene Güter /Wehn. in voce Ei

genhand-Güter / sind die ein Frau dem Mann weder

zumHeyrath Gut gegeben/ noch auch mit der Proprie-

tåtsichdie völligeAdminiſtra
tion und Nugniesun

g vor

behalten/ sondern dem Mann darinn die Verwaltung

währender Ehe concedirt / jedoch unbeschadet ihrer

Herzschafft und Eigenthu
ms. L. 9. §. 3. ff. deJure dot.

L. ult. C. depact . convent.

Bonapaterna, våtterlich
e
Güter.

Bona per teftament
umalienari prohibita, Güter/ welche

zuveräußern durch ein Teftament verbotten.

Bona publicata, eingezogene Güter.

Bonareceptitia , ausgesett und vorbehalten
e
Güter / der

sparhafften Spiel Gelber. Mev.,ad Jus Lub. L. 3.tit.

1.art. 10.n.73.find/welchesich dieFrausowohlwegen

derProprietat alsMugniesſun
g
vorbehalt/sie habe gleich

folche in desMannes Hauß gebrachtoder nicht/ L. 9.§.

ult. ff. de jur. dot. und kommt den Mann darin kein

Recht zu / als daß er nach geleisteter Caution de rato

dieser Güter halber im Nahmen der Frau agiren kan.

L.21.C. deproc.

Bona
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Bonavacantia, die Güter/sokeinen Herinhaben/ und dem

Filco heimgefallen.

Bonavenia, mit gutem Uhrlaub.

Bona vi rapta,Guter/welche mitGewalt genommen find.

Bona uxoris, des Weibes Güter.

Bonis cedere, ist/ fein ganges Vermögen den Gläubigern

übergeben.

Bonitas L.Bonitat/ die Güte / dieFrömmigkeit / Erbar

feit.

Bonorum poffeffio ,dieBeſigung der Güter/iſtein Recht

inalledes Verstorbenen Recht zufuccediren / das von

dem Prætore aufBegehren gegeben wird. L. 3.§. 1. ff.

debon. poff. L.118 . ff. de V. S.

Bonorum poffeffio edictalis, wird aus des Prætoris Edi&t

schlechterdings ohne Cognition mitgetheilet.

Bonorum poffeffio decretalis , wird durch einDecret auf

vorhergehende sonderbahre der Sachen Erkänntnuß

vordem Richterstuhl decerniret.

Bonorum poffeffio cum re, ist/ wann jemand das Erbs

Recht von demPrætore also bekommt/daß erohneHin

dernüß deffelben genieffen kan.

Bonorum poffeffio fine re , ift/wann jemand das Erb.

Recht tribuirt wird / aber wegen des ungewieſendaber

concurrirenden Ausgangs noch zweiffelhafft ist / ob er

fich dessen bedienen könne oder nicht.

Bonorum poffeffio contra tabulas , die Befihung der Gůs

ter / welche der Prætor giebt den Kindern / wenn der

Batter zwar ein Teftament gemacht/ aber seine Kinder

weder zu Erben eingeſehet/ noch enterbet.

Bonorum poffeffiofecundum Tabulas , ist ein Besiß der

Güter / welche der Prætor nach Innhalt des Tefta-

ments den eingefesten Erben giebt.

Bonorum poffeffiounde cognati, die Befihung der Güs

ter/ welche der Prætorwenn kein Vermächtnuß vorhan

den/ dennächsten Freundenvon der Mutterher giebet.

Bonorum poffetfio undeLegitimi , ift eineBesißung der

Güter/
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Güter/ welche denen Freunden vom Vatter her geges

benwird.

Bonorum poffeffio unde Liberi, eine Befihung der Gü

ter/ welche der Prætor denenKindern giebt/ wenn kein

Teftamentvorhanden.

Bonorum poffeffio unde Vir & uxor , die Beſigung der

Güter/welche der Prætor , im Fall fein Teftament und

Feine Eltern/ Kinder/ oder andere nahe Anverwandten

verhanden / dem überlebenden Ehegatten giebet/ wo

durch derFiſcus ausgeschloffen wird.

Bonum& æquum, gut und billich.

Bonum & modicum, gut und wenig.

Bonum Nomen, ein guter Name/ It. ein guter Bezah

ler/ it. tüchtige Schuld die bezahlt werden

man leichtlich eincaffiren kan.

und die

Bonum publicum, des gemeinen Wesens Bestes.

BonusVir, einfrommer/guter/ ehrlicherMann. Item

heist es inRechtenderRichter. L. continuus. §. cum ita.

ff. deVerbor. obligat.

Boni viri arbitratu , hieß bey denen Alten / wann keiner

vonbeeden Partheyen/sondern einem unparthenischen

ManndieProbation zukam/ und solcher nachdergesun

den Vernunfft/ ohne Affecten/ und nachRecht undBil

ligkeit decernirte was billig war/ und daß niemand be-

leidiget wurde.

In bonis noftris , istdas, was aufeinige Weise in unserm

Vermögen ist/ nicht allem was in unsermDominioist/

sondernauchdas, was wir bona fide beſißen.

Inbonis, ist der so die bonorum poffeffion erlangt hat.

L.pen.ff.ut in poff. legat.

Breve, ist ein Schreiben / welches der Pabst an einem

König/ Fürsten/ Republic , und an eine oderdieandere

Obrigkeit insolchen Sachenabgehen läffet / welche das

gemeine Wesenbetreffen. Zu dem Ende seyn gewieffe

BedientezuRombestellt/ welcheSecretarii Breviumges

nennet
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nennet werden. Diejenigen Brevia, welche die Dataria

oder Segretaria ausgefertiget/ werden auf Pergament

geschrieben/und mitdem Fischer Ring in roth Wachs

besiegelt.

7

Jeinkurz

3

Breviarum infurgVerzeichnü
ß
/ oder kurger Auszug eis

nes Dings.

Breve teftatum, ein Lehn Brieff/Lehn-Schein/kurgeBe.

zeigung/ daß die Inveftitur , von dem Vafallen begehret

1 worden.

(caufa
Brevitatis ,

(ſtudio geliebterKürgehalben.

Breviarium , ist ein geistliches Buch in der Catholischen

Kirche darinnen aufjeden Tag einige Terte aus der

Bibelundgerviffe Gebette enthalten/ welche alle Catho

lischeGeistlichezu lesenund zu betten verbundenseynd.Es

bestehet aus Gebeten/ Vorbitten /Biblischen Capiteln/

Liedern/ Gefangen / Psalmen / Collecten/ Antiphonis,

Refponforiis, Symbolis und Confeffionibus.

Brevi manu, heist durch einen kurgen Weg zu Vermeis

dungdes Umgangs.

Breviloquafubftitutio , wann mehr Erben einander fub-

ftituirtwerden/ als z . E. Cajus, Titius und Sempronius

sollen meine Erben seyn / und solcheſubſtituire ich auch
einander

.

Breviculum , ein furt verfasste Schrifft. Sententiam ex

breviculo recitare, das Urtheil aus dem kurg verfassten

Concept herlesen.

፡

Brephotrophion, das Wayſen-Hauß. L. 16. & 18. C. de
SS.Ecclef

.

Brocardicajuris, Rechts-Reguln.

Bubulcus, heistso wohlder mit den Ochsen pflüget/als der

dieOchsen wendet.

Buccellatum , wenmal gebachenes Brod/ Biscuit. L. 1.

C.deerog. milit, annon. Lib. 12.

R 3
Bur.
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gegen etliche Remedia, so bey den Rechtsgelehrten zu

erkundigen/die allhier aber anzuführen/unnöthig sind,

Beneficium L. Ubi. ff.de mortis caufa donat. diese Wol

that ordnet/ daß wann jemand ein Übergabvon Ster

bens- oder Todts wegen aufgericht/ und darinnenver

melbet hätte, daß er solche übergab in keinem Fall/und

FeinerUrsachenhalbenwiderruffen wolle/sosollte sienicht

als eineDonatio mortis caufa, das ist/ ein übergabTodts

halben (welche allezeit widerrufflich ist) zu halten seyn/

damit dann nicht gegen einer solchen Schanckung/ da

rinn er sich des Widerruffs verzenhen/ hernacher nach

Abgang des Ubergebers fich dieses Beneficii für sich und

feineErbenverzenhe.

Beneficium ex L. fin. C. de pactis pignorum, durch dif

Gefeß wird verbotten/ wann einer einem ein Pfandver

fett/ auf einegewiese Zeit zu lößen/ und die Zeit unerlöst

des Pfands versleuft/ daß es darum nichtverstanden oder

verfallenseyn soll; Diß Beneficium ist verzenhlich.

Beneficium ne liber homo ob as alienumobligetur, ben

denRömernwarder Gebrauch/daß sich die/foGeld auf

nahmen/ verpflichteten, wo sie nicht in der Zeit bezahle

ten/ daßfie des Glaubigers eigen seyn wollten/ in seiner

Machtstehen/ daß er möcht zu ihnen greiffen seines Ge

fallens2c. Aber dieweilsolches als derFreyheitzuwider/

por Unmenschlich und ungebührlich geachtet worden/ ist

Diß Beneficium geordnet/daßsich nachmals niemand ob

gehörter Weis verpflichten mag ; und wo ihm jemand

feinerSchuld halben einen Dienstbarlich machen wollt/

ist diese Straffe darauf gefeßt , daß er erstlich seine

Schuld, so er aufsolchen Menschenhatte/ verwürcket,

Zum andern/daß er desselbigen Eltern/ den er ihm eigen

und Dienstbar machenwollte/noch so viel als die Schuld

gewesen/ darzu geben muß. Zum dritten/ daß erauch

am LeibnachGeſtalt der Sachen mag gestrafftwerden.

Aus diesen Beneficiostrafft der Speculator die Doctores

u Bononien/welche einenBrauchgehabt haben, daß fie

den
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den Scholaren/ die sie etwann um Geld gebetten/ das

nicht anders leihen wollten/ sie verziehensich dann dieses

Beneficii (das dochsonst unverzevhlich) der Meynung/

daßsie darnach/wo die Scholaren an der Zahlungſäumig

würden,zu ihnen greiffen, ſie in Hafft bringen, und das

rinn durchfolchen Glimpffbehalten möchten. Undhats

ten hierzu auch ihre Argumenta, damit sie solche ihre

Handlungzu vergloffiren unterstunden. Aber Specula

torverwirfft solchen Fünd. Doch hat es eine andere

Gestalt/wo sich einerverpflichtet hatte/ zu einer Arbeit/

welche er auch in der Hafft verfertigen möchte, als ein

Mahler/Schreiber/ Seidensticker/ suche beym Specu-

latore de Renunc. & concluf. Verbis : Item Beneficium

quod dicit, ne liberhomo. Jstverzeyhlich.

Beneficium novæ Conftitutionis, de duobus reis deben-

divel promittendi, diese Wolthat betrifft diejenigen/ſo

fichsämtlich schuldbar gemacht/und als Haupt- Schulde

ner/ oder einer/fo sich neben dem Haupt - Schuldner/

als einMit-und Selbst-Schuldneroder Verkauffervere

bunden begehren mögen/ daß die Schuld zu gleichen

Theilen untersich ertheilet/und ein jeder weiter nichts/

dannseinAntheil zu bezahlen schuldig seyn solle : Jedoch

daß dieMit- Schuldner im Landseyn/ und zu bezahlen

haben. Auth. hocita, & ibid. DD. C. de duobus reis fti-

pul. & promit. Mynfing. fup. §. hujusmodi Inſtit. de

duobus reis &c. und mag dieſem Beneficio renuncitt

werden.

Beneficium quantiminoris,dißBenef.cium hilfft denjenige/

fo in Kauffen betrogen worden/ oder die Sache nichtdes

Werths erfunden worden ist/darvor sie kaufft worden.

Derohalbenso magderKauffer innerhalb Jahres Friſt

fich dieser Rechts- Wolthat gebrauchen, und begehren

an den Verkauffer/ daß er ihn das übrige Geld/so den

WerthdesGuts übertroffen/oder daßer sonst/(wo ihm

folcherFehl bewustgewesen nichtdarum geben hatte/wies

der jugestellet werde/welches alsdann der Verkauffer/

J 4 (we



436
BeBe

(wo essichalsofånde)zu thunschuldig. Doch ist zuwiſſen/

daß sich diejenigen/so desFehls Wissens gehabthätten/

nachmals dießBeneficium nicht gebrauchen mögen/ noch

auch die/so den Fehl solltenvorgewust haben/ als dasind

die Verkauffer/oder Proxenetæ. Dieses Beneficii mag

fichderKaufferverzeyhen, doch mit Unterscheid/wieim

Beneficio redhibitorio angezeigt wird.

Beneficium redhibitorium, hilfft demjenigen/so unwiffent

lich etwas kaufft hat, das seinen gebührlichen Werth

nicht hätte, und nichtKauffmanns- Gut wäre/ mag er

aus Gnaden dieses Beneficii an den Käuffer begehren/

ihm sein ausgelegtGeld widerzu geben/und die untuchti-

geWaar(oderwas es sonst ist) wieder zu sich nehmen;

UndhatsolcheAnforderung ftatt innerhalbsechsMona

ten/ oder eines halben Jahrs/und darüber nicht; Dies

fem Beneficio mag der Kaufferrenunciren/ doch gilt die

Renunciation mit Unterschied/ wo der Verkauffer des

Unwerths oder Fehls kein Wissens håtte und die Re-

nunciation ungefährlich geschehen wäre, alsdann ist sie

tüchtig/undbenimmt denKauffer allenfernernAnspruch/

so er des Unwerths halben an den Verkauffer haben

möchte. Wo aber der Verkauffer gut Wissens trüge /

daßsolche Waaruntüchtig, wäre ihm die Renunciation

nicht vortraglich, dieweil er den Unwerth gewust/ und

denKauffer doch gefährlich-betrüglicher Weiße verhal

, ten hätte.

1

BeneficiaRegularia, werden diejenige genennet/ die durch

Religiofen regirt und genoffenwerden/und zwarentwe

derwegender Fundation oder Verordnung des Ordi-

narii oder Obern: Oder wegen einer Gewohnheit/oder

Verjährung XL. oder mehr Jahre, als dasind die Abs

teyen /Priorenen.

Beneficium reftitutionis in integrum , kommt denen zu

statten/ welche noch minderjährig oder nachgemeinen

Rechtennochnicht 25. Jahr/L. 1. pr. §. 1. & feq ff. de

Minor. 25, ann, oder nach Sächsischen Rechte/ noch

nicht
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nicht 21.Jahrsind. D. Struv. S. J. C. Ex. 4. th. 42. audy

bißweilen denen so über25.alt. t. t. ff.ex quibus cauf. 25.

ann. in integr. reft. c,C, quibus ex caufis maj. in integr.

reft: Struvi Exerc. 8.thef. 69. feq. wann sie aus Thord

heitoder Unverstand betrogen oder hintergangen wor

denseyn/ odersich sonstenverfahren håtten/werden sie in

Betrachtung ihrer Jugendund Einfältigkeit/wiederum

zuihrenRechten/wie sie das vorhin gehabt haben/ gelaf-

sen/ und also wieder invorigen Stand gesegt.

Beneficia Secularia, werden genennet/welche denen welts

lichen Clericis, das ist, die keine Profeffion abgelegtha-

ben/zugeeignetwordensind, als dasind die Probsteyen/

Decanaten/ Canonicaten oder Dom Stiffter/ Capel

Jania und dergleichen. Und istzu mercken : Daß alle Bes

neficiavor weltliche gehalten werden, es wäre dann das

Gegentheil erwiesen.

Beneficium Senatus Confultum Macedonianum , mit

dem Beneficio wird verholffen den Haus Söhnen/ und

vornehmlichdenenEltern/ dergestalt/ so dieHaus Söh-

nehinter ihren Eltern Geld aufgenommen/und sich also

schuldbar gemacht hätten, folgends aber solche Geld an

fie/oder ihre Eltern oder Erben gefordert würde, moz

gen sie ihre Erben, ihre Eltern/ ihre Bürgen, sich dies

ſes Beneficii behelffen und mit Recht wegern/ dem

Glaubiger etwas zu bezahlen, und also Setum Macedo

nianum vorwenden/ welches wider diejenigengemacht

ist/so den jungenSöhnenhinter ihrenEltern (ihres Nu-

hens halben) Geld dargeben, und ihnen also zur Verz

schwendungder Güterbehülfflich vorſtändigsind. Jest

ernanntesS&um Macedonianum hat den Nahmenvon

einen solchen Finanger und Wucherer Macedona ges

nannt/welcherzuRomſolchAusleihen/so er den Jungen

that/manchefromme Eltern und auch Jungen/ so eins

fältiger Weiße hinter ihm kommen waren/verderbet/

daß es vor Nothgeachtet worden/ ein Einsehens darinn

zuhaben/unddurch dieses S&umsolchen Ubelvorzukom

Is
mén;
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men; Und dieweilen es nicht allein denJungen/sondern

auch denenEltern zu gut verordnet ist/ mögen sich die

Kinder deffennicht begeben.

Beneficium Senatus Confult. Vellejanum, ist eine solche

Wolthat/welchedenen Weibern zu guten ist angeordnet

worden/ daß sie sich vor Niemands auchnicht einmahl

vor ihre Ehemänner verbinden können/undwenn sie auch

solchesgethan/ daß ihnen solche Verbündnus nicht schas

de/auch deswegen nicht zur Bezahlung angehalten wer

den können ;Dochsind etliche Fall ausgenommen/ in wels

chen diese Rechts. Wolthatdenen Weibern nichts hilfft ;

Alsso fie dieses ihres eigenen Nugens halben/und nicht

vor andere fremde Personen sich obligiret oder Geld

und Geschenck darum genommenhatten. 2.) Sofienach

AnstandzweyerJahren, anderwårts vor dasvorige vers

pflichtet hätte. 3.) Sofievor andere Ehesteuer oder Gab

verheiffen. 4.) So die Schuldigerzu bezahlen gebühret/

wiewohl die scheinet, alswäre sie fremd. 5.) So fie er

bete diePerson/vordiefie versprochen hätte. 6.) Sosie

diese Versprechungengefährlicher/arglistigerWeißtha

te/jemanddarmit zu betrügen/ beschirmet sie dieses Be-

neficium nicht/ angesehen/ daß dardurch ihrerBlödig.

keit verschonet/ nicht ihre Arglistigkeit gestärcket und bes

fördertwird. Auchsind nochverschiedeneFälle bey denen

Rechtsgelehrten anzutreffen/ welche hier anzuführen.

zu weitläufftig. Wann nunsich ein Weibs-Person vor

jemand anders verpflichten und verbürgenwollte/soll sie

durch einen Notarium ihrer Weiblichen Freyheit er-

mahnet werden, ob sie sich derselben begeben wollt/und

folches/daßsie also mit Fleiß ermahnet/mit Fleiß solcher

Freyheitverständiget wordensey/ und wiesiesich dersel

benfreywillig verziehenhab/ eigentlich in das Inftrument

gefehtwerden. Diß Beneficium ist verzeyhlich.

Beneficium Separationis, die Wolthatder Separation ist

einHülffdes Prætoris, dadurch denen bittenden Credi-

toribus hæreditariis erlaubt wird/daß nachErkanntnus

der
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derSachydie Güterdes Verstorbenen vondemjenigen

Patrimonio des Erben abgesondert werden/ zudemEn-

de/daßihnenzu erstdarausSatisfaction gegeben werde.

Beneficia fimplicia ,fiche Beneficia non Curata.

Beneficia non fimplicia, werden genennet/ wenn der das

mitinveftirte/auffer den Kirchen-Dienst/einen Vorzug

undder Sachen Verwaltung hat/ und dieses entweder

mit der Jurisdiction, wie dahaben die Biſtthümer/ De-

canaten/ Erg - Bistthümer 2. oder ohne Jurisdiction ,

doch mit einer Præeminenz, nemlich ben Proceffionen

undim Chorze als da ist das Beneficium oder Officium

Cantoris, Thefaurarii&c. Welchessonsten auchBene.

ficium Perfonatus genennet wird. vid. Staphil. de form .

impetr.§. Tranfeo. Rebuff in Prax, benef, tes. de fec.

benef. n. 7.

Beneficia Statutorum, Ordinationum, Conftitutionum

&c. Es haben etwann die Statuta , Ordnungen / und

Lands Gewohnheiten auch besondere Gnadenund Freys

heiten aus denen nachmals die/ so von aufgerichter

Handlung gern abfallen wollten / allerley Ursach und

Glimpffihnen schöpffen möchten, sich zu sperren/ dem/

welches fie fich einmahl begeben / nachzukommen und

Folgezu thun. Welche Beneficia, so sie klarundkündig/

follen fie expreffe inferirt werden/wo nicht/ renuncirt

mandenengeneraliter, alfo & quibuscunque aliis be-

neficiis, ftatutis, Conftitutionibus, ordinationibus, Pa-

palibus, Imperialibus, Regiis,Localibus, temporalibus,

àjure vel homine editis vel edendis in genere vel fpe-

cie conceffis vel concedendis, &c. Begibtund verzeys

hetsichhiermit aller Rechten/ Gnaden/ und Freyheiten/

vonPabsten/Kaysern/Königen/ Fürsten,Städten und

andern Obrigkeiten eingesett gegeben und verliehens

oder sonst durch langwierigeGewonheit hergebracht/so

ihm jest oderhernachmals gebühren möchten/sämmtlich

undsonderlichsich derselben begebend.

Benegerere Officium,das Amtwohl versehen.

Beng
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Benegerererationes, gute Rechnungführen.

Beneventiren/empfahen/bewillkommen.

Benevolentia, die Benevollent/ Lieb/ Gunst/ geneigter

guter Willen/ Wohlgewogenheit/ Freundschafft.

Berge,Lohn/ ist das jenige Geld/ welches die Eigen-

thums -Herrn vorihre durch Schiffbruchverlohrneund

wieder ans Ufergetriebene Sachen derLandesÖbrigkeit

entrichten müssen.

Beftia, ein wildes unvernünfftiges Thier.

Beftiæ feræ, gang wilde und unbändige Thiere find/ die

man mit Gewalt occupiren, und sich deren durch Ein-

Sperrungversichern muß.

Beitia manfuefactæzahm gemachte Thiere find/ die zwar

wilder Natur/fie können aber gezähmet/ und in einem

Ort zu bleiben/gewehnet werden/ als da seyn/ die Bie

nen/Tauben/Pfauen. L. 5. §. 4. de A. R. D. §. 14. & 15.

de rer. div.

Beftiæ manfuetæfind Thiere/die von Natur zahm seyn/

und ohneZwang und Gewalt inunsernHäusern in Ver-

wahrung bleiben und wo sie nicht durch Zufall oder

Vorsatz curbiret und gestöhret werden/ nicht davon/

oder aus unserer Verwahrung fliehen, undwo es auch

geschicht/dannoch in unsern Dominio verbleiben. ad d.

§. 16. n. 3. & 4:

Beftias objici , wann jemand den wilden Thieren zur

Straffvorgeworffenward, damit er von ihnen zerrissen

wurde und diese wurden/wannsie mit dem Leben davon

kamen, aufeine andereManierhingerichtet.

ad Beſtias dammari, aberheist/ wann jemand zur Straff

mit denen wilden Thieren streiten must, unddiese/sofie

davonkamen/ waren aller übrigen Straffbefreyet.

ad Beftias dari,wurdevon denen gesagt/ die ohne Condem-

nation indemKampffplakgethan wurden/mit den Thies

ren zu streiten.

Bestiarii , die also mit den Thieren stritten.

Bes
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Bes, find 8. Ungen des in 12. Theil getheilten Affis , oder

zweydrittheil eines Dings/Erbschafft 2c.

Bibliotheca, eineLiberey vonBüchern / ein ganger Theil

Bücher/ die Bibliothec. L. 52. §. fed fi biblioth. D. de

Leg. III.

Bibliothecarius, der die Aufsicht über dieBücherhat.

Biduum, zwen Tåge/ wird manchmal für einen / manche

malfürzwen Tage genommen. Vlpian, L. 3. ff. mino-

rem. ff. de minorib.

Biennium, given Jahr, also wird gesaget/ der ist adbien-

nium desLandes verwiesen worden.

Bigamia, diezwiefache Ehe, gedoppelte Ehe ist ein Cri-

men publicum oder öffentliches Laster / da eine vereh

lichtePerson nochbeyLeben des ersten Ehegenossen mit

einer andern Person sich verehlichet / und die Hoch-

zeit durchden Benschlaffbestärcket. Ord. Crim. Carol.

V. art. 121. ibiq; Stephan. L. 18. L. 2. C. de inceft.

nupt, nachdem Canonischen Recht istsie dreyerley, als

Bigamia interpretativa ist/ wann ſie jemand bey Lebzeiten

seiner ersten Frauen/ eine andere de facto henrathet o

der wanneiner defactozwey Weibernimmt,daerdoch

wegen der Confanguinität keinezum Weibehaben kan.

Bigamia fimilitudinaria f. metaphorica, ist / welche zwar

aus zweyen Ehe entspringet/ davon eine Gleichnüßweise

und geistlich die andere aber fleischlich ist / v. g. welche

in Clöstern dieWeyhe empfangen oder das Gelübd der

Keuschheit thun / von diesen wird metaphorice oder

Gleichnuß weise gesaget / daß sie sich mitChristo vers

måhlet ; wennsie nun also GOtt verpflichtet sich hers

nach in Ehestand einlassen werden fie quoad Legem

promotionis vor Bigamos gehalten. Val, And. Deffel.

Erotem.jur. Can. Lib. 1. tit; 21.

Bigamia fimultanea wird genennet/ wenn jemand zwey

Weiberzugleichhat.

Biga-
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Bigamia fucceffiva ist / wann man zwey Weiber oder

Minner eine nachder andernhat.

•

Bigamia vera ist/ welche aus einer doppelten und wider,

hohlten Ehe entspringt/ als wann ein Mann zwey Weis

ber/ ein Weib zwenMännerhat / oder einWittwer eis

neWittweheyrathet. cap. 3. X. de Bigam. non ordi

nand.

Bigamus der zwey Weiber hat.

Biffextus five bifextus , der Schalt-Tag / welcher alle 4.

Jahr eingeschaltet wird. L. cum biffextum ff. de V. S.

L.3. §. minorem ff. de minor.

Blancetum, ein Blanquet/ oder einBogen Pappier/ das

rauf einerseinen Namen und bißweilen auch sein Petts

schafftmachet/ etwan zu einer Vollmacht/Supplication,

und dergleichen/ heistsonsten auch charta blanca.

Blandiri , schmeicheln, Liebkosen. In den Rechten aber

heist es bisweilen/betriegen.

Blanditiæ, find eine Erklärung des Gemüths/ da man fich

bemühet durch glatte freundliche Worte jemand auf seis

neSeite zubringen.

Blafphemare, Gottlåstern/ fluchen/gottlos von GOttres

den/ und der Creatur zueignen / was GOtt gebühret/

oder das vonGOttremoviren/ was ihm zukommt.

Blafphemia, eine Gottslästerung.

Blafphemus, ein Gottslåsterer.

Bodmerey, ift ent Contract, vermöge dessen dem Schiffe

Patron einegewiffe Summa Geldes auf denBodendes

Schiffes oder die darein geladene Gütergeliehen wird/

mit der Bedingung / daß/ wann das Schiffwiederum

glücklichnachHausekömmtden Glaubiger / welcher sols

ches Schiffunterdeffen zum Unterpfand hat /fein Capi

tal nebst den Intereffen, die man in Ansehung der Gefahr

undWeite der Reise / so hoch bedingen kan / als man

will/wiederbezahlet werdenmuß. So ferne aber das

Schiff
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SchiffoderGut infelbiger Zeit undReife/wie dieBode

merey bedungen untergehet/ so ist der Schuldnervon

aller Anforderung frey.

Bona adventitia, heissen die Güter/ die denen Kindern/

so in des Batters Gewalt stehen/ anderst woher / als

vondemVatter zukommen.

Bona adventitia regularia find/ worinn der Vatter den

Ufumfructum , ( Nießbrauch) hat.

Bona adventitia irregularia , darinn der Vatter den U-

fumfructum nichthat, sondern dem Sohn das völlige

Dominiumzustehet.

Bona affectata, verhaffte Güter.

Bona aliena, frembde Güter.

Bona allodialia, die Erb - Güter/ suche weiter oben: Al-

lodium.

Bonaavita, Stamm-Güter werden genannt / welche von

unserm Vorfahren acquirirt/ und von dem Stamm-

Vatter aufseine Nachkommen per fucceffiones trans-

feriret worden. Nach Sächsischen Recht werden sie

beschrieben, daß es solche Güter seyn/ welche der Pof-

feffor nicht selbst acquiriret / sondern die von seinen

Vorfahren als Groß Vattern und dergleichengewons

nen und von demselben nicht/ aber von den Eltern

allein ihren Ursprung haben. Conft. Elect. p. 2. C. 12,

& p. 2. Conft. 31. Moll. add. c. 12. n. 2. allwo er ers

innert/daßnichts daran gelegen / ob von Våtter - oder

Mütterlicher Linie solche Bona herstammen. Coler. d.

15. Berlich. p.2. Concluf. 13. n. 6.

Bonacaduca, sind Güter/ welche dem Fiſco , oder Fürs

ftenheimfallen.

Bona cenfitica, die Zinnß-Güter/ Erb Güter/find solche

Güter, worinnen das vollkommene Eigenthum aufden

Zinns Mann gebrachtwird, doch also, daß dem Zinns

Heren ein gewiffer jährlicher Zinnß bezablet werden

muf. vid. Joh. Wames. conf. 335. n. 3. Schrad. de

feud.
•p«2.c.2. n. ƒ9. & Struv, Synt. J. F. cap. 2. thef

10. 1.3.
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10.n. 3. Chaffanæum ad confuetud. Burgund. fub rubr.

II.§. I.n. I. L. ult. C. de rer. perm.Franz. deLaud. c.

10. n. 30.feq.

Bonaciviliter dicta, werden diejenige Güter genennet/ die

eine Incommoditåt oder auchSchaden mit sich führen/

und die Schuldennoch daraufund darbey sich befinden.

e.g.die Erbschafft/die Beſigung der Güter. L. 180.de

V.S.L. 1. & t. t. C. debon. vac. L. 1. C. de fidej.

BonaCivitatis feu publica, gemeiner Stadt-Güter.

Bona communiter&pro indivifo poffidere, in ungetheil

ten Gütern fißen.

Bona conjugum, Güter der Eheleuthe.

Bona domnatorum , die Güter der Verurtheilten/Vers

dammten.at

Bonadomanialia, find solche Güter / die ihremGebrauch

nachzu haltung der Königlichen oder Fürstlichen Ta

fel undzu Führung seines Etats/ auch Tragung derLast

des gemeinenWesens geordnet sind/ daran das Eigen-

thum der Republic verbleibet ; oder nach dem Grotio

de Jur. Bell. & Pac. lib. 2. cap.6. num. 11. seynd es das

Patrimonium populi, deffen Früchte gewidmet seynd zu

Tragungder Last desgemeinen Wesens und Erhaltung

des Fürstlichen Etats. Und waren anfänglichfast in allen

Republiquen folche Güter zum Gebrauch des Fürsten

definirt/ von deren Einkünfften und Gefällen sie auch

vergnüglichlebten / damit dieUnterthanen nicht wie

heutzu Tag geschicht/ mit offtigen Auflagen beschwehrt

wurden. vid. Choppia tract. de Doman. Befold. de æ-

rar. c.r.Springsfeld de Apag. c. 7. Sie werden auch

Bona menfalia genennet.

Bonadotalia, die Heyrath Güter/ Ehe-Gelder.

BonaEcclefiaftica, Geistliche Güter.

BonaEmphyteutica , Erb-Zinß- Güterfind welche mit

folcherBedingung denBauern eingeräumet/daß davon

dem Guts Heren das Ober-Eigenthum bleibet/ unddef

fen Recognition der Gutsmann entrichten muß , und

unters
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unterdeffen/ folang solcher Erb-Zink richtig abgeführet

wird/ derErb-Zink Mann beysolchem Guteperpetuir-

lichbleibt. L. fin. C. de jur. Emphyteut. Frantzkius Tr.

de Laudemiis. c.9.n.1.

ter derjenigen, so sichselberd confciverunt, find Gif

Leben

Bona eriptitia, oder solche Güter/waren bey denen alten

die Vermächtniß oder Erbschafften / welche zu besigen/

der Eigenthums-Herz vor untüchtig erkläret / und also

demFifco zugeeignet worden. Ulpian. fragm . tit . 19. §.

legel . pen. ff. de Jure fifc. L. 26. C. de falf.

Bonafeudalia. Lehen Güter.

Bona fidei emtor, der etwas aufguten Glauben kaufft.

Bona fidei poffeffor, der ein Ding oder Guth aufgüten

Glauben befizet.

Bonafide, auf guten Glauben.

7

Bonagratia, mit gutem Belieben.

Bonafides, ist ein aufrichtiges Gewiffen/ oder eine recht

maffige Meynung/ da einer die Sachfür sein hält,oder

wannman nichtweiß, daß die Sach eines andern/ und

man fie unrechtmaffig besige. L. 32. §. 1. ff. de ufurp. &

ufucap. L. 21. C. defurt.

Bonahereditaria. Erb-Güter werden genennt nicht nur

was einem Menschen anfallen mag vonseinen Eltern o

derBluts -Freunden/ in aufsteigender/ oder Seitens

Linie, sondern auch alle andere acquirirte Güter es

kommenherwo sie wollen/ wann sie nur vonsolcherBer

schaffenheit / daß fie pleno jure beseffen und an die

Erben transmittirt werden können.

Bona illata, eingebrachte Güter.

Bona immobilia, werdengenennt, die unbewegliche Güs

ter/dieihrer Natur nach / von einem Ort zum andern

nichtkönnen gebracht werden. It. diejenige Güter/ wéls

che zum steten Gebrauch zu einem gewissen Ort deftinirt

feyn/ als Bettgewandt/ Pfühle/Küffen /Leylach die

in denen Würthshäusern zu steten und täglichen Ges

R brauch
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brauchgeschafft werden/it. die Actionen der immobler

Sache/ jährliche Gefälle/ denen unbeweglichen Gütern

anhangende Dienstbarkeiten. Befold. Thef. pract. voce

liegende Gut.Gail. 2.O. 11. Carpz. p. 3. c. 13. d. 8.n.6.

Bonamariti , desMannes Güter.

Bona minorum, der Unmündigen Güter.

Bonamaterna, Mütterliche Güter.

Bonamobilia, bewegliche Güter.

Bona naturaliter dicta , werden nur diejenige Güter ge

nennet/ welche einen Profit und Nußen bringen/ davon

auchschon alleSchulden bezahlet /und von allen Incom

modis, frey find. L. 18.L.48.L. 39. §. 1. de V. S.

Bona Paraphernalia , unveränderte oderNeben-und Ein

·hand- Güter / quafi eigene Hand- Güter / oder de

Frauen eingebrachte eigene Güter/Wehn. in voce Ei

genhand-Güter / sind die ein Frau dem Mann weder

zumHeyrath Gut gegeben/ nochauch mit der Proprie

tåt fichdie völligeAdminiſtration und Nukniefung vor

behalten/ sondern dem Mann darinn die Verwaltung

währender Ehe concedirt jedoch unbeschadet ihrer

Herzschafft und Eigenthums. L. 9. §. 3. ff. de Jure dot.

L. ult. C. depact. convent.

Bonapaterna, våtterliche Güter.

Bonaperteftamentum alienari prohibita, Güter/ welch

zuverduserndurch ein Teftamentverbotten.

Bona publicata, eingezogene Güter.

Bonareceptitia , ausgesetzt und vorbehaltene Güter / det

fparhafften Spiel Gelder. Mev.,ad Jus Lub. L.3.tit.

1.art. 10.n.73.find/ welchesich dieFrausowohlwegen

der Proprietat als Mugnieffung vorbehalt/sie habe gleich

folche in desMannesHauß gebrachtoder nicht/ L. 9.

ult. ff. dejur. dot. und kommt den Mann darin kein

Recht zu als daß er nach geleisteter Caution de rato

dieser Güter halber im Nahmen der Frau agiren kan

L.21. C. deproc.

Bona
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Bonavacantia, die Güter/sokeinen Herenhaben/ unddem

Fifco heimgefallen.

Bonavenia, mit gutem Uhrlaub.

Bona vi rapta,Guter/welche mitGewalt genommen find.

Bona uxoris, des Weibes Güter.

Bonis cedere, ist/ fein ganges Vermögenden Gläubigern

übergeben.

Bonitas Bonitat/ die Güte, dieFrömmigkeit / Erbar

feit.

Bonorum poffeffio , dieBeſizung der Güter/iſt ein Recht

inalledes Verstorbenen Recht zufuccediren /das von

dem Prætore aufBegehrengegeben wird. L. 3.§. 1. ff.

debon. poff. L.118 .ff. de V.S.

Bonorum poffeffio edictalis, wird aus des Prætoris Edict

schlechterdings ohne Cognition mitgetheilet.

Bonorum poffeffio decretalis , wird durcheinDecret auf

vorhergehende sonderbahre der Sachen Erkänntnuß

vordemRichterstuhl decerniret.

Bonorum poffeffio cum re, ist/ wann jemand das Erbs

Recht von demPrætore also bekommt/daß erohneHin

dernüß deffelben genieffen kan.

Bonorum poffeffio fine re , ift/wann jemand das Erb,

Recht tribuirt wird / aber wegen des ungewiesendabey

concurrirenden Ausgangs noch zweiffelhafft ist / ob er

fich deffen bedienen könne oder nicht.

Bonorumpoffeffio contra tabulas , die Befihung der Gus

ter / welche der Prætor giebt den Kindern / wenn der

Vatter zwar ein Teſtament gemacht/ aber seine Kinder

wederzu Erben eingesehet/ noch enterbet.

Bonorum poffeffio fecundum Tabulas , ist ein Beſiß der

Güter / welche der Prætor nach Innhalt des Tefta-

mentsden eingefesten Erben giebt

Bonorum poffeffio unde cognati, die Besihung der Güs

ter/welche derPrætorwenn kein Vermächtnuß vorhan

den/ dennächsten Freundenvon der Mutterher giebet.

Bonorum poffetfio undeLegitimi , ist eineBefihung der

Güter/$ 2.
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Güter/welche denen Freunden vom Vatter her geges

benwird.

Bonorum poffeffio unde Liberi, eine Befihung der Güz

ter/ welche der Prætor denenKindern giebt/ wenn kein

Teftamentvorhanden.

Bonorum poffeffio unde Vir & uxor , die Beſigung der

Güter/welche der Prætor , im Fall fein Teftament und

feine Eltern/ Kinder/ oder andere nahe Anverwandten

verhanden / dem überlebenden Ehegatten giebet/ wo

durch der Fifcus ausgeschlossen wird.

Bonum & æquum, gut und billich.

Bonum & modicum, gut und wenig.

Bonum Nomen, ein guter Name It. ein guter Bezah

ler/ it. tüchtige Schuld die bezahlt werden

man leichtlich eincafſiren kan.

und die

Bonum publicum, des gemeinenWesensBestes.

BonusVir, einfrommer/ guter/ ehrlicherMann. Item

heist es inRechten derRichter, L. continuus. §. cum ita.

ff. deVerbor. obligat.

Boniviri arbitratu , hieß bey denen Alten / wann keiner

vonbeeden Partheyen/ sondern einem unparthenischen

ManndieProbation zukam/ und solcher nachdergesun

den Vernunfft/ ohne Affecten/und nachRechtund Bile

ligkeit decernirte was billig war/ und daß niemand bes

leidiget wurde.

Inbonis noftris , istdas, was aufeinigeWeiſe in unserm

Vermögen ist/ nicht allem was in unserm Dominioist/

sondern auch das, was wir bona fide besigen.

Inbonis, ist ber so die bonorum poffeffion erlangt hat.

L.pen.ff.ut in poff. legat.

Breve, ist ein Schreiben/ welches der Pabst an einem

König/ Fürsten/ Republic , und an eine oder die andere

Obrigkeitinsolchen Sachen abgehen läſſet / welche das

gemeine Wesen betreffen . Zu dem Ende seyn gewieſſe

Bediente zu Rom bestellt/ welche Secretarii Brevium ges

nenne
t
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nennet werden. Diejenigen Brevia, welche die Dataria

oder Segretaria ausgefertiget/ werden auf Pergament

geschrieben/und mitdem Fischer Ring in rothWachs

besiegelt.

Breve ?

Breviarum einfurt Verzeichni
ß, oder kurger Auszug ei-

nes Dings.

Breve teftatum, einLehn-Brieff/Lehn-Schein/kurzeBe

zeigung/ daß die Inveftitur , von dem Vafallen begehret

worden.

Brevitatis, (caufa

(ftudio geliebterKürgehalben.

Breviarium , ist ein geistliches Buch in der Catholischen

Kirche darinnen aufjeden Tag einige Terte aus der

Bibel undgewiffe Gebetteenthalten/ welche alle Catho

lischeGeistliche zu lesen und zu betten verbundenseynd.Es

bestehet aus Gebeten/ Vorbitten/Biblischen Capiteln/

Liedern/ Gefangen / Psalmen / Collecten/ Antiphonis,

Refponforiis, Symbolis und Confeffionibus.

Brevi manu, heist durch einen kurgen Weg zu Vermeis

dungdes Umgangs.

Breviloquafubftitutio , wann mehr Erben einander fub-

ftituirtwerden, als z . E. Cajus, Titius undSempronius

sollen meine Erben seyn , und solche ſubſtituire ich auch

einander.

Breviculum , ein furt verfasste Schrifft. Sententiam ex

breviculo recitare, das Urtheil aus dem kurk - verfaſſten

Concept herlesen.

Brephotrophion, das Waysen-Hauß. L. 16. & 18. C. de

SS.Ecclef.

Brocardicajuris, Rechts -Reguln.

Bubulcus, heistso wohldermit den Ochsenpflüget/als der

dieOchsen wendet.

Buccellatum , wenmal gebachenes Brod/ Biscuit. L. r.

C.deerog.milit, annon. Lib. 12.

R 3
Bur
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Burgenfe feudum , ist/wann jemand ein Lehen in einer

Sach also conftituiret wird/ daß er dem Lehnherzn in

Beschütungeines Schloffes zu Hülffe komme.

Burgum, Burgist ein mit einemThurn und benöthigter

Besehung versehenerOrt, die man gemeiniglich an de-

nen Grången aufbauet. L. 2. §. 4, de offic, præt. Affri.

Hering.deJur. Burgor, c. 1. n. 723.

Burgfried ist/ vermöge welchen niemand mit Worten os

der Wercken in einem/mit diesemBurg , Frieden verses

henenOrt den andern beleidigen darff/ zu deffen Anzeis

che pflegt eineTafel, worauf ein Beil mit einer Hand

abgemahlet, aufgerichtet zu werden. Mager. de adv,

Arm, c. 18. n. 68. Undgeniessen dieses Recht alle Fürsts

liche Palatia, ungeachtet kein Signum daran zuſehen, und

die alleine Refidenz des Fürsten schon genug, denn es

werden die Palatia derFürsten ja nicht vergeblich unter

die Regalia gezehlet, 2.Feud, tit, 56, Rhet.Inft,jur, publ.

L. 2, tit. 18. §. 6. &feq.

Burggravus, einBurggraf/ war ehedeffen einHerz, der

eine Festung des Teutschlandes innen hatte. Nachheu

tigemStylo heiffet einBurggrafderjenige , der vonKay,

ser und Reiche ein Burggrafthum unter Fürstl. Titul

jurLehn trägt ; die berühmsten waren die zu Magde

burg/Nürnberg/Strombergund Reineck/ davon das

erste jest Chur Sachsen befigt , das andere machet

Brandenburgstrittig / das dritte der BischoffzuMün-

ster/ das vierdte alsRheineck Chur-Maink.

BullaAurea, die güldene Bulle/ wird daher also genennet/

weilen das daran hangende Siegel in Gold gedrücket

ist/vermögewelcher Kayser Carl, der IV. König inBöh

men, undGrafzu Lügelburg /das Fundament zum ós

mischenReich gelegt, und die fieben Chur-Fürsten bes

ftimmet / daß sie künfftighin einen Römischen König

wählen und zumKayser crönen sollen.

Bulla Brabantina, dieBrabandischeBulle/ iſt ein Privile

gium, mit einen anhängenden güldenen Siegel beſtårs

cfet/
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cket/welches Kanser Carolus IV. Anno 1349. denen

HerzogenzuBraband gegeben / daß ihre Unterthanen

aus Braband nicht können noch sollen heraus beruffen

und zu Gericht vocirt/ anderstwo verarreſtirt odersons

ften beschwehretwerden/ vid. Limm. de J. P. Tit. 2.lib.

5.c. 2. §. 53. n. 20. Burgold ad Inftrum. Pac. p. 3. difc.

12. §. 2. ist völlig in der Capitulatione Leopoldi und

Jofephi wie auch Caroli VI. wiederum caffiret und auf-

gehoben worden. Thulem. deBulla p. m. 139.

Buffe, ist eine Geld-Strafe in Sachsen/ welchedembes

leidigten Theil muß gezahlet werden/ und ist solche 30.

Solidos. Land: Recht. lib. 2. art. 16. Rüding. fuis ob-

fervat. Cent. I. obl. 79. von derBuſſe.

Bulla, ist ein Päbstliches Schreiben oder Inftrument auf

Pergament / mit einem bleyernen Siegel bekräfftiget/

und bestehen dergleichen Bullen in Decreten/Befehlen/

oder andern Schrifften nach Art und Beschaffenheit

der Sachen, worüber sie ertheilet worden.

Bulla in Coena Domini, ist eine Bulle/ welche viele Ex-

communicationes , wodurch die Keher und andere als

See Räuber Verfälscher derPäbstlichen Bullen / Be

fizer der Kirchen Güter/ fie mögen Kayser/ Könige

oder Fürstenseyn/ in Bann gethan werden und viele

Cafus refervatos in fich hält. Sie wird alle Jahr zu

Rom aufden Grünen Donnerstag öffentlich durch ei

nem Cardinalem Diaconum in Gegenwart des Pabstes

verlesen, nachderen Endigung der Pabst eine brennende

Kerge unter das Volckwirfft/ den Donner des darinn

enthaltenen Anathema etwas fürzustellen ; in Franck-

reich aber ist sie nicht angenommenworden/und hatman

öfftersdarwider proteftirt/ weil des Königes Præroga-

tiven, und die Freyheit der Französischen Kirche dar

durch gefråncket würde. Es werden in dieser Bulla

expreff die Schismatici , wodurch sie die Griechische

Kirche verstehen/ excommuniciret/ deswegen in allen

Griechischen Kirchen in Moscauper repreffalien die La-

£ 4 teinische
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teinische Kirche und absonderlich der Pabst mit seiner

Clerisen aufden Grünen Donnerstag wieder excommu-

niciret wird.

Bullarium , heist bey den Catholischen dasjenige Buch/

darinnen alle Bullen der Römischen Påbste zusammen

getragen worden.

Burg -Gerüchte zu Nürnberg / hat vor diesem in der

Reichs- StadtNürnberg müssen gehalten werden/ biß

es Kanser Friederich der III. erlaubet, auch ausserhalb

der Stadt an einem andernOrte zuhalten. Dievors

nehmstenSachen/ so daselbst abgehandelt wurden/ was

ren peinliche Klagen/ Ausforderungen zum Duell und

Faust Recht. Anjego pfleget der Fränckische Reichss-

Adel einander vordemselben zu belangen.

Burggrafen/ besigen anigo die Fürstliche Dignitat/ und

sindderenheutzu Tage 4. im RömischenReiche/ nem

lich zu Magdeburg Nürnberg / soBrandenburgstrits

tig machet / Stromberg und Reineck. Sie wa

ren vor diesem Kayserliche Hauptleuthe über eine

gewisse Stadt und Schloß/ vornemlich aber zu den

geistlichen hohen Stifftern/ als Verwalter der Juris-

diction vomKayfer gefeßet. Bey den Gan-Erbschaff

ten werden diejenigen auchBurggrafen genennt/ welche

unter den Adelichen Familien über die gemeinschafftli

chenGanerben Güter dieRegierung verwalten/und in

Ansehung des Gan-Erben-Schlosses/welches die Gan

Erbenvondem ReichezuLehn tragen/ vor dem Kayser

confirmiret werden. In Pohlen find die Burggras

fen Königliche Bedienten/ welche die Aufsicht über die

Schlösser Festungen und Guarnifonen derselben haben/

undden Starosten unterworffenseyn. Die StadtNim

wegen hat auch ihren Burggrafen/ der bey Versamm

lung der Provincial - Ståndten von Geldern und Züt-

phendie Ober-Stelle hat.

Burglehen/ waren in den altenZeiten ein gewiffer Vers

gleich zwischen etlichen Adelichen Familien / welcher in

fach
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fichhielt/ daßwenn eine oder die andereFamilie unter

ihnen abgienge/die annoch Lebend fuccediren ; Ingleis

chen/ daß sie ihre Schlöffer wider die feindliche Übers

fällezusammen beschüßenfölten. Solches Burg-Lehen

ward vonErben zuErben fortgeseßt / die Leges so der

Vergleich in sich hielt/wurden derBurg-Frieden/ und

die Lehen-LeuteBurg-Männergenennet.

C.

CAbale heiffet in Staats-Sachen ein Verständnus ge

wiffer Personen/ welche sich vereiniget haben, einen

Vorsak auszuführen / selbigen aber zubemanteln / daß

manihn vor derZeit nicht errathe.

Caballi , Pferde. L. 15.ff.de Inftrum.leg.

Cacabus , ein Gefäß darinnen allerley Zugemüß gekocht

wird. L.cumdelanionis. §. afinam ff. de inftrum. Legat.

Cadaver, der todteLeichnam/Cörper/das Aas/Item eine

Wüsteney.

Cadere caufa, den Streit oder die Sache verliehren.

Caderein commiffum , heimfallen/ verfallen. DesO

berherrens Fifcowegen begangener Ubelthat heimfallen;

it. heist es auchwegen des nicht bezahlten und verschwies

genen oderverfahrendenZolls/ verfallen seyn.

Cadereinpoteftatem, in die Gewalt kommen oder ges

= bracht werden.

Cadere
pro republica, für die gemeine Wohlfahrt oder

das Vatterland sterben.

Caduca bona , Güter so dem Fifco aus einiger Ursach

heimfallen. L. 3.ff. de iis, quæinteftam. delent. L. 9. ff.

ad, SCt. Silan.

Caducahereditas , ist / wann einen eine Erbschafftun

ter einer gewiffer Condition verlassen / solche aber nicht

erfüllet wird," und also solcheErbschafft wegfallet.

Caduca res, eine nichtige und unwichtigeSache.

Caduceatores, Gesandten sodenFrieden begehren.

K 5 Cadu-
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brauchgeschafft werden/it. die Actionen der immobten

Sache/jährliche Gefälle/ denen unbeweglichen Gütern

anhangende Dienstbarkeiten. Befold. Thef.pract. voce

liegende Gut.Gail. 2.O. 11. Carpz . p. 3. c. 13. d. 8.n.6.

Bonamariti , desMannes Güter.

Bona minorum, der Unmündigen Güter.

Bonamaterna, Mütterliche Güter.

Bonamobilia, bewegliche Güter.

Bona naturaliter dicta, werden nur diejenige Güter gea

nennet/ welche einen Profit und Nußen bringen / davon

auchschon alleSchulden bezahlet /und von allen Incom-

modis, fren find. L. 18.L.48.L. 39. §. 1. de V. S.

Bona Paraphernalia , unveränderte oderNeben-und Ein,

hand- Guter / quafi eigene Hand- Güter / oder der

Frauen eingebrachte eigene Güter/ Wehn. in voce Ei

genhand-Güter / sind die ein Frau dem Mann weder

zum Heyrath Gut gegeben/ noch auch mit der Proprie-

tátfich die volligeAdminiftration und Nugniesung vors

behalten/ sondern dem Mann darinn die Verwaltung

währender Ehe concedirt jedoch unbeschadet ihrer

Herzschafft und Eigenthums. L. 9. f. 3.ff. deJuredot.

L. ult. C. depact . convent.

Bona paterna, våtterliche Güter.

Bonaperteftamentum alienari prohibita, Güter/ welche

zuverduserndurch ein Teftament verbotten.

Bona publicata, eingezogene Güter.

Bonareceptitia , ausgefeßt und vorbehaltene Güter / der

sparhafften Spiel Gelder. Mev.,ad JusLub. L. 3.tit.

1. art. 10.n.73.find/ welchesich dieFrausowohlwegen

der Proprietat als Mugniessung vorbehalt/siehabe gleich

folche in desMannesHauß gebracht oder nicht/ L. 9. §.

ult. ff. dejur. dot. und kommt den Mann darin kein

Recht zu als daß er nach geleisteter Caution de rato

dieser Güter halber im Nahmen der Frau agiren kan.

L.21.C. deproc.

Bona
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Bonavacantia, die Güter/sokeinen Heren haben/ und dem

Filco heimgefallen.

Bonavenia, mit gutem Uhrlaub.

Bona vi rapta,Guter/welche mitGewalt genommen sind.

Bona uxoris, des Weibes Güter.

Bonis cedere, ist/ fein ganges Vermögenden Gläubigern

übergeben.

Bonitas L.Bonitat/ die Güte , dieFrömmigkeit / Erbar

feit.

Bonorum poffeffio , dieBefihung der Güter/ist ein Recht

inalle des Verstorbenen Recht zufuccediren / das von

dem Prætore aufBegehrengegeben wird. L. 3.§. 1. ff.

debon. poff. L.118. ff. deV. S.

Bonorum poffeffio edictalis, wird aus des Prætoris Edict

schlechterdings ohne Cognition mitgetheilet.

Bonorum poffeffio decretalis , wird durch einDecret auf

vorhergehende sonderbahre der Sachen Erkänntnuß

vordemRichterstuhl decerniret.

Bonorum poffeffio cum re, ist / wann jemand das Erbs

Recht von dem Prætore also bekommt/daß er ohneHin

dernuß deffelben genieffen kan.

Bonorum poffeffio fine re , ift/wann jemand das Erb,

Rechttribuirt wird / aber wegen des ungewiesendaber

concurrirenden Ausgangs noch zweiffelhafft iſt / ob er

fich dessen bedienen könne oder nicht.

Bonorum poffeffio contra tabulas , die Befihung der Gús

ter /welche der Prætor giebt den Kindern / wenn der

Batter zwar ein Teftament gemacht/ aber seine Kinder

weder zu Erben eingesehet/ noch enterbet.

Bonorum poffeffiofecundum Tabulas , iſt ein Beſiß der

Güter / welche der Prætor nach Innhalt des Tefta-

mentsdeneingefeßten Erben giebt.

Bonorum poffeffiounde cognati, die Befihung der Güs

ter/ welche der Prætorwenn kein Vermächtnuß vorhan

den/ dennächsten Freundenvon der Mutterher giebet.

Bonorum poffetfio undeLegitimi , ift eineBefigure der

Güter/
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Güter/welche denen Freunden vom Vatter her geges

benwird.

Bonorum poffeffio unde Liberi, eine Befihung der Gü-

ter/ welche der Prætor denenKindern giebt/wenn kein

Testamentvorhanden.

Bonorum poffeffio unde Vir & uxor , die Beſigung der

Güter/welche der Prætor , im Fall fein Teftament und

keineEltern/ Kinder/ oder andere nahe Anverwandten

verhanden / dem überlebenden Ehegatten giebet/ wo-

durch der Fifcus ausgeschlossen wird.

Bonum& æquum, gut und billich.

Bonum & modicum, gut und wenig.

Bonum Nomen, ein guter Name It. ein guterBezah

ler/ it. tüchtige Schuld die bezahlt werden / und die

man leichtlich eincaffiren kan.

Bonumpublicum, des gemeinenWesens Bestes.

Bonus Vir, einfrommer/guter/ ehrlicherMann. Item

heist es inRechten der Richter. L. continuus. §. cum ita.

ff. deVerbor. obligat.

Boniviri arbitratu , hieß bey denen Alten / wann keiner

vonbeeden Partheyen/ sondern einem unparthenischen

ManndieProbationzukam/ und solcher nachdergesun

den Vernunfft/ ohne Affecten/und nachRecht und Bile

ligkeit decernirte was billig war/ und daß niemand bes

leidiget wurde.

Inbonis noftris ,istdas, was aufeinige Weise in unserm

Vermögen ist/ nicht allem was in unsermDominio ist/

sondernauch das/ waswir bona fide besigen.

Inbonis, ist der so die bonorum poffeffion erlangt hat.

L.pen.ff. ut in poff. legat.

Breve, ist ein Schreiben/ welches der Pabst an einem

König/ Fürsten/ Republic , und an eine oder die andere

Obrigkeit insolchen Sachenabgehen läffet / welchedas

gemeine Wesenbetreffen. Zu dem Ende seyn gewieffe

BedientezuRom beſtellt/ welcheSecretarii Breviumges

nennet
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nennet werden. Diejenigen Brevia, welche die Dataria

oder Segretaria ausgefertiget/ werden auf Pergament

geschrieben/und mitdem Fischer Ring in roth Wachs

besiegelt.

Breve einkurk Verzeichniß/ oderkurger Auszug eis

Breviarum] nes Dings.

Breve teftatum, ein Lehn-Brieff/Lehn-Schein/ kurkeBe.

zeigung/ daß die Inveftitur , von dem Vafallen begehret

worden.

Brevitatis, (ftudio)geliebter Kürgehalben.

Breviarium, ist ein geistliches Buch in der Catholischen

Kirche darinnen aufjeden Tag einige Terte aus der

Bibel undgewiffe Gebette enthalten/ welche alle Catho-

lischeGeistliche zu lesen und zu betten verbundenseynd.Es

bestehet aus Gebeten/ Vorbitten /Biblischen Capiteln/

Liedern/ Gefangen/ Psalmen / Collecten/ Antiphonis,

Refponforiis, Symbolis und Confeffionibus.

Brevi manu, heist durch einen kurken Weg zu Vermeis

#dungdesUmgangs.

Breviloquafubftitutio , wann mehr Erben einander fub-

ftituirtwerden/ als z . E. Cajus, Titius und Sempronius

sollen meine Erben seyn / und solche ſubſtituire ich auch

+ einander.

Breviculum , ein furg verfaſſte Schrifft. Sententiam ex

breviculo recitare, das Urtheil aus dem kurk - verfaſſten

Concept herlesen.

Brephotrophion, das Waysen-Hauß. L. 16. & 18. C. de-

SS.Ecclef.

Brocardicajuris, Rechts-Reguln.

Bubulcus, heist so wohldermit den Ochsen pflüget/als der

dieOchsen wendet.

Buccellatum , wenmal gebachenes Brod/ Biscuit. L. I.

WC. de erog.milit, annon. Lib. 12.

K 3
Bur.



154

CaC₁

Caduceus, einFriedens-Stab.

Caducumlegatum , ist eineVermächtnuß/welches einem

mit gewisserBedingung verlassen ist ; So nunsolcheBe

digung nicht erfüllet ist/fället solches dem Teftatori so er

lebet/ oder nach dessen Tode seinem Subftituto wieder

anheim.

Cadus, einWein Gefäß so drey Urnas hält.

Cocadies, &cocaTeftimonia, werden genennet bey des

nen Juristen dieZeugnus welche denen Abwesendenges

geben werden/derenLeben und Thundochdie nichtwis

fen/sosolche ertheilen.

Coeca ira, ist einsolcherZorn/da dasHerk in Gallekochet/

und dadurch das Gemüth ganz verblendet wird/ und

heist sonst excandefcentia.

Cacus paries, eine blinde Wand/ die keineFenster hat.

L.eos 4.ff. de fervitut.

Cædere arbores , die Bäume behauen / oder gar um

hauen.

Caducafylva , heist ein Wald/ den man deswegen hat/

daß er umgehauen werden ; oder ein Wald / der

wann er umgehauen worden / wieder aus den Ståms

menundWurkel herfür wächst.

Celebs , der fein Weib hat/ oder ein Weib das keinen

Mannhat/ unverheyrathet/unehelich.

Cælibatus, ist einLeben auffer der Ehe/ also wird gesagt/

der lebt in cælibatu , das ist/auffer der Ehe / oder ist uns

ehelich.

Camenta, heiffen unformliche Steine / deren man sich

zur Ausfüllung eines Gebäudes bedienet. L.redemtores

ff. derei vindicat.

Camentitia fundamenta, ein Grund der mit dergleichen,

Steinen ausgefüllet ist.

Cæmmerer , ist einer der vornehmsten Bedienten bey

Hofe/ welcher vonKönigen und Fürsten überdie Cam

mer Intraden und jährlichen Einkünffte gesetet wird.

Mannennetauchdiejenigen an groffen Höfen Camme

rer
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rerwelchebey ihren fouverainen die Aufwartung haben.

Im TeutschenReich ist diese Bedienung allezeit eineder

vornehmsten gewesen und hatschon zur Zeit derFran

chischen Kanser floriret/ heut zu Tagistder Churfürst zu

Brandenburg des Heil. Röm.Reichs Ert Cammerer/

undin dessen Abwesenheit verrichtet solches hohe Amt

derFürstvonHohenzollern/ als Erb Cämmerer. Am

Kayserlichen Hofe/bedeutet das WortCåmmerso viel,

als einen Cammer - Herrn/ immaffen dann auchvorge-

dachte Erz- Cammerer Würde dergleichen Bedeutung.

hat.

Cæremoniæ, oder Ceremonie , die Ceremonien / oder die

aufserliche Gebräuche, und Weisen/so in Kirchen oder

bey andern Sachen vorzugehen pflegen / die Kirchen-

- Geprångegenannt.

Cæfa , abgehauene Bäume/ Stauden, Kohlen und der

gleichen.

Cæfar, derKayser.

Cæfaria prædia, demKayserzuständige Land-Güter.

Cælo , einer der aus Mutterleib geschnitten worden.

Cainani , Keger/ die den Cain anbeteten. c. quidam 23 .

qu. 3.

Calamitofatempeftas, ein grosses Hagel-Wetter.

Calamus, eineArtRohr,das in Arabien/ Indien / Syrien

wächset/mitvielenKnottenunterschieden und eines an

genehmen Geruchs gleichder Caffia ift.

Calata comitia, Reichs Tåge/ die durch den Gerichtss

Diener bey den Römern zusammen beruffen wors

5 den.

Calcaria, ein Ort/wo der Kalch gemacht wird. L. aut

damnum§. in calcariam ff, de Ponis.

Calciarium, heist nicht einpaarSchuhe/sondernwas man

nachcondition der Person für Schuhbraucht. L.diari❤

isff.de alimentis & cibar.Legat.

Calcer rejicere , ausschlagen.

Calcitro, einPferd/das ausschlägt.

Calcu
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Calculator-Buch/wird bey den Kauff- Leuten genennet/

worein ein jede verhandelte Post calculiret und reduci

ret wird.

Calculus, derRechen-Pfenning/ dieRechnung ; also wird

gesagt/ den calculum ziehen/ das ist / dieRechnungmas

chen; Item eineKranckheit der Stein genannt.

Calendarium, die Jahr Bücher vulgò, Calender/All-

manachgenennet.

Calendarium Ecclefiafticum , das Kirchen oder Tauff-

Buch.

Caliga, ein Kleid fürgemeine Soldaten.

Caligatimilites, gemeine Soldaten.

Calliditas , dieLiftigkeit/Behändigkeit ,

der Betrug.

Geschwindigkeit/

Callidus, a, um, hinterlistig/ listig / geschwind / verſtåndig/

erfahren/durchgangen/ wikig.

Callidum Confilium, ein hinterlistiger betrüglicher Raths

schlag/ein kluger Anschlag.

Calvitur, heist/ aufziehet /fruftritet. in L. 233. ff.de V.S.

Calumnia, eine Schmach-Rede / Låsterung/ Verleum

dung.Eine fälschliche Anklage. Ferner bedeutet es ei

gentlich in Jure eine bößliche Verdrehung oder circum-

vention derWarheit und Gerechtigkeit/nur einemdar

durchzu schaden/ es mag gleich in oder auffer Gericht

geschehen /entweder mit agiren oder excepiren. Mol-

ler differt. de calumn. cap. 1. n. 30. in peinlichen oder

bürgerlichen Sachen.L. 1. & t. t. ff. ad SC. Turpill.In

engenVerstand genomen bedeutet es eineböglicheAnneh

mung eines Gelds/darfürjemanden fälschlich in Gericht

in bürgerlichen Sachen zu belangen/ L.7.deCalum.L.I.

§.2.eod. D.Hahn. ad Wefemb. par. ff.d. t. n. 3.In aller

engstenVerstandwird es vor.Poena in L. 2. C. de
Cenf.

lib. II . genommen/aber beffer/pro accufatione oderAn

Flage,so boß und falsch angestellt. Calvin. in Lex. Lit.

C. voc. Calum. It. heist es aucheine listige und falsche

Auslegung des Gesezes,

Calum-
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Calumniari, calumniiren verläumden /ſchmåhen/ låstern/

verfälschen/verkehren/ falsch angeben.

Calumnians, der Calumniant / oder Schmäh-Vogel/der

einen austrågt/ oder fälschlich anklaget / und beschule

diget.

Calumniator, ein Lästermaul / Verleumbber / der einen

falscher undbetrüglicher Weise anklaget. L. 233. de V.

S. L. 1. de Calum. In Criminalibus oder peinlichen

Sachen/wird der also genennet/ derjemand wissendlich

fälschlich eines Verbrechens beschuldiget.

Calumniosè , schmåhlich/ fälschlich / läſterlich / und vers

leumderischerWeise/

Cambium , der Wechsel ist einHandel / durch welchen

für Geld an einem andern gewiesenen Ort ander Geld in

gleichgültigen Werthe gegen Erlegung des Wechsel-

Geldes gegeben wird. Dn. Struv. Exer. 25. th. 39. &

feq. vid. Scacc. de comm. camb. §. 1.9.3. &4.

Cambium commune, gemeineWechsel/ Wechsel-Rech,

nung.

Cambium feriarum , werden genannt / welche auf Mess

sengerichtet werden , dahero man biß dahin nachsehen

muß.

Campium literarium f. in fpecie , ist ein contract, Krafft

dessen das Geld also verwechseltwird , daßfür das Geld

aneinem andernOrt/ ein gleichgültiges Geld/gegen eine

gewisse Belohnung ausgezahlet werde.

Cambium miutum f. manuale , der kleine Wechsel /

(fo in Italien baratto genannt wird) iſt/wann Geld mit

Geld an einem Ort barattirt / oder gewechseltwird/ als

vorAlbus, Reichsthalerund è contra , undvor dieMühe

etwas weniges abgezogen wird. Und wird solchbarat-

tiren in Spanien/ Italien und Franckreich nicht als

durch Königl. Autoritæt einer oder der andern Stadt

vergünstiget, so darzugewiefe Banco halten. Turr. de

camp. difp. 2. q.7. n. 43. 44.

Сар
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Cambiumirregulare. Wechsel/ dietäglichausderMeß

contrahirt werden.

Cambium per viam commiffionis ist/wann à feriis vel

locis der Wechsel expacto an den Ort/ dader Wechsel

amhöchstenremittirt wird. Scaccia de commerc.§. 1.q.

7.p. 2. ampl. 2. n. I.

Cambium platearum sind , welche zwischen den Meſſen

einlauffen. Gail. de credit. c. 2. tit. 7.n. 1238.

Campiumreale, die ausländische Wechselung.

Cambium regulare,werden dieWechsel genennt/so aufdie

Messen gerichtet.

Cambiumficcum ist/sotertius Geldbenöthiget/und das

felbenichtaufbringen oder Bürgenstellen fan/accordirt

er alsomitden Glaubigern/daß er das verleihende Geld

nach dem corfo jenes oder dieses Orts / jener os

der jener Meß auch an solchem Ort schieffen und

bezahlenwolle. Es wird aber nicht in loco tertio, fon

derninloco cambii bezahlt / undwo schon die Polifafort

geschickt/geschicht solches aus blosser Simulation.

Cameraftellata , die Stern-Cammer in Engelland ist ein

Gerichte/ darinn vor den Obersten Cangler und Königli

chenRäthen die Verbrechen vornehmer Herren exa-

minirtund bestrafft werden.

Cammer Zieler/also werdendie Terminegenennet/wel

che die Reichs Stånde zu Unterhaltung des Cammer,

Gerichts zuWezlar an Gelde entrichten müssen. Sie

werden nach der Cammer Matricul von den Reichs-

Ständen zusammen getragen / und zu Besoldung der

Affefforum und anderer Gerichts Bedienten ange

wendet.

Campio, heist ein Streiter , der statt eines andern sich in

Duellschläget.

Canalis, ein Canal/ Wasserröhre.

Cancellare, cancelliren/etwas so geschrieben/ausstreichen

mitCreuß-Linien.

Cancellaria, die Cangley.

Cancel
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Cancellaria Judicii cameralis , die Cammer - Gerichts,

Cantley / ist ein Gemach/ Zimmer / worinnen die zur

Cangley gehörige Personen/ die wegen der Proceffen/

Conceptionen der Schrifften / Brieffe /Schreiberen/

Sieglung/Infinuirung/Erfüllung oder Abschreibungder

Acten beschäfftiget, sich befindet.

Cancellarius, der Cangler.

Cancellatio , wird eigentlich dieses genennet/ wann eine

Schrifft ausgelöschet wird mit einemZeichen inForm

eines X, und dieses entweder gang/ oder nur einTheil ;

wann es gang ausgelöschet oder durchstrichen/ sowird

= solchevorgang abgeschafft gehalten/wann aber nur ein

Theil davon durchstrichen wird solche für ſuſpect

geachtet/ es wäre dann / daß nichts im Haupt-Theilen/

undohneBetrug dieſe cancellatio erscheine. Bornit. de

Inftrument. p. 2. L. 2. c. 26.

-
1

Canon, ein geistlich Gesetz/ welches entweder in einem all,

gemeinenConcilio,Provincial, oderauch Epiſcopal-Ver-

fammlungpromulgirt und geben worden. Abbas &alii

inc. 1.de conftitut.

Canon, heist dasjenige Gebett/ welches die Catholische

Meß- Priester bey der Meffe kurz vor bald nach der

Confecration der Heil. Hostie verrichten /und soll es das

her Canonheiffen/weil es eine ordentliche und vollstån

digeBestellung des Heil. Sacraments ist.

Canon Emphyteuticus, der Erbzinß.

CanonEmphyteuticus , heist dasjenige/ was einLehens-

MannoderErb Zinns Mann/Pacht-MannseinenLehn-

oder Pacht-Herrnjährlich an Gefällen oder Zinnsen abe

tragen muß.

Canon Miffe , ist beyden Catholischen wasder Prie

fter in derMessesachtelieset/und fångetfich an : Te igi-

tur. &c.

Canones Apoftorum, ist eine collection der Kirchen Ges

fage diedemHeil. Clementi zugeschrieben werden/find

abervielmehrvon einigenBischöffen im 3 , Seculozusam

men
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mengetragen. Die Griechen zehlen deren 85. DieLas

teineraber 50.

Canonica Denunciatio, ist die Angebung eines Lasters o

der Verbrechens ben dem ordentlichen Richter/ ohne

daßder AngeberseinenNahmen melden darff.

CanonicaPortio , ist dasjenige , was der Prælat oderBi

schoffvon den hinterlassenen Einkünfften eines Geistli

chenwegnimmt/und bestehet meistentheil in demvierdten

Theile derLegatorum,

Canonicat, ift diejenige Stelle oder Præbende , die ein Ca-

nonicus , oder eine canoniffa in einem hohen Stiffte

hat.

Canonici Libri, CanonischeBüchen/find diejenigen in der

Bibel/vondenenman glaubt/ daßsievon dem Heiligen

Geist unmittelbar den heiligen Männern eingegeben

worden, und aus welchen alle Glaubens Articul können

bewiesen werden. Die Christen erkönnen das alte und

neueTestament/ die Jüden aber nur dieBücherdes als

tenTestaments /soHebräisch geschrieben/ vor Canoni

sche Schrifften.

Canonia , das Canonicat , ist ein geistlichRecht/ daß einer

dardurcherlang /wann ee zu einem Canonico erwählet

wird.

Canonicatus , ein Canonicat iſt ein Recht und Mach das

KirchenEinkommen zu percipiren.

Canonicus, einer welcher ein Præbende in einer Cathedral

oderCollegial-Kirche hat, umdaselbst den Gottesdienst

zu verrichten.

Canonicus in floribus , ein Canonicus , der die gemeine

Einkünffte 2c. mit zu geniessen hat.

Canonicus in herbis, ist der zwar einenStand im Chor/

auch eineStimmimCapitel hat/aber nochnichtsvon den

gemeinen Einkünfften und Früchten genieffet.

Canonicus regularis , ist der sich in den Kloster befindet/

und einer gewissenRegulnachiebenmuß als S. Augufti

ni &c.

Cano-
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Canonicusfecularis , ist der nicht an einegewiffe Regel ges

bunden ist/noch in einen Closter / sondern in Häusern in

vollerFrenheit wie weltliche Priester vor sich leben/ zu

Choreentwederselbst gehen / oder ihre Chorales halten/

und die Præbenden geniessen.

Canonifiren/ eineverstorbene Person in dieZahlder Heis

ligensehen/ welches ein Påbſtl. refervatum ist /und durch

denPabstmit sonderbahren und prächtigen folennitåten

geschiehet/und demRömischenStuhl vielesGeld eintrås

get.Der neueHeiligemuß vorhundert Jahrengestorben

seyn/und sein heiliges Leben / und verrichtete Wunders

wercke müssen bewiesen werden/worauf nach geschehe

ner Canonifation feine Reliquien verehret und herum

getragen /sein Hauptmit Strahlen gemahlet / sein Fests

taggefeyert/Wallfahrten zu seiner Capelle angestellet/

und er öffentlichum Hülffe angeruffen werdendarff.

Canonista , Canoniffin heist ein Frauens- Person/wels

chein einem hohen Frauenzimmer - Stifft ein Canoni-

cathat.

Canonifta , sind nach der CatholischenRedens - Art sole

che Leute welche Canones , und die Politicam Ecclefia-

fticam wohl verstehen / sonst aber von den Theologis

proprie fic dictis , welche hauptsächlich mit den Glau

bens Articuln zu thun haben/ unterschieden werden.

Canonicus , ein Stiffts oder Domm-Herr.

Canonizatio , ist eigentlich / wann der Pabst jemanden

■ in das Register der Heiligen einschreibt, daß er vor eis

nem Heiligen gehalten werde. Abb. c. 1. n. 5. verf. ul-

timo, hic quæritur. De relig. &vener. Sanctor. exmen-

teJoh. Andr. &alior, ibi Zabarell, in 3. q. num. 1. Card,

Tufch, lit. C. concluf. pract.41. n. 3.

Canonicaportio decimarum, eingewiffer Theil/ der von

denZehenden genomenwird/welchenmandenenPfarze

herrn oder deren Vicariis schuldig zu geben ist / daßſie

ehrlich und geziemendleben können.

K
Cane-
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Canonicum jus , das geiſtl. Päbstl. Recht/welches seine

Autoritatvondem Pabsthat,und von den Catholischen

beobachtet/von den Protestanten aber nur in Ehe Sa

chen/Juramenten/und anderngewiſſen Fällen gebraucht

wird.

Canonizata Lex, ein Civil-Gesek/ das in das Canoniſche

Recht mithineingesegt worden ist.

Canon metallicus , die Steuer / fo diejenige, welche

Bergwercke haben in die FürstlicheCammer entrichten

müffen.

Canon publicus Jährlicher Zinß / oder andere Ge

fälle. ImJure Civili heist es diejenige Steuer/ so dem

Röm. Volck jährlich von denen Provinzen geschickt

wurde.

Cantharides, SpanischeFliegen, eineArt giefftiger Thie›

re.L. 3. §. alio ff. ad L. Cornel.

Capax paternæ fubftantiæ, des våtterlichen Guts fähig.

Capella, ist einBet- Ort / welches GOtt gewiedmet / es

magnun inn- oder ausser der Kirchen seyn. Oder / es

wird auch sonst ein filialoder kleineKirche genennet/ die

vorsich ist/und von derMatrix, Haupt-odergrossenKir

chenoderKloster abgesondert /darinnen die gemeine or

dentlich den GOttesdienst zu verrichten dieErlaubnus

hat / nur diegroffen und folennenFest ausgenommen/

can,fiquis 35. de confecrat.

Capella Quarta, wird genennt/ diePfarr-Kirchen oder ein

Capell/welchevon derPfarrkirchen dependirt/und der

Jurisdiction und Vifitation des Archidiaconi, Archibres-

byteri,oder Diaconi unterworffen ist.

Capere, etwas cumeffectu empfahen/bekommen accipere

heist auchohne effectu etwas bekommen.

Capere confilium, zu Rathegehen/ Rathschlagen.

Capeffere fugam , dieFlucht ergreiffen.

Capefferehonores, nachEhren-Stellen streben.
Capi,betrogen werden.L. 3.§.ergo.L.verum.§.fciendum.

ff.deminorib.

Cap
i
,
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Capita, heist in L. I. C. de ann. & trib. Lib. 10. Heu /

Spreuer 2c.

Capital , die Haupt - Summa des gelehntes Geldes.

Capitalis, Capitall/des Todes werth.

Capital - Buch ist bey den Kauffleuten ein sonderlicher

Auszug aus dem Journal , darein eine jede Poſt mit

furgen / jedoch deutlichen Worten getragen wird.

Capitale crimen, ein Laster / so an Leib und Leben ges

strafft wird.

Capitale Judicium , ist das Gericht von welchem ein

Ubelthåter an Leib und Leben gestraffet wird/ das Peins

liche oder Hals Gericht. Siehe Almers Manuale

P.185.

Capitalis inimititia , die Tod - Feindschafft/ die aus Ans

flagung wegen eines Capital - Verbrechens entstane

den.

Capitalis inimicusder Haupt- oder Todt-Feind.

Capitalis poena, Leib und Lebens Straff.

Capitaliter. Tödtlich hauptsächlich an Leib und Les

ben.

Capitaneus, der Capitain oder Hauptmann.

Capitanei wurdengenennet/dieso von einem Volck oder

Theil desselben ohne Dignitate regali mit einer Stadt

oder Vestung 2c. find belehnt worden. 2. F. 10. junct. 1.

F. 1.pr. infin. 14. pr. & §.1 .

Capitatio, Kopff Steuer eine Art eines Tributs / welche

von allenPersonen/obsieschon nichts an Gütern beſißen/

eingefordert und nach dem Zustand undNahrung eines

jeden eingerichtet ist.

Capitis deminutio.f. minutio dieVeränder-oder Verrin

gerungdes vorigen Stands in einen schlechtern / L. I.

junct.L. 3. infin. &ult. ff. de cap. demi.

Capitis deminutio maxima, diegröffeste oder solche Vers

ånderungdes Standes/da einer zugleich die Stadt und

Freyheitverliehret. §. 1. Inft. cod, L. ult. ff. eod .

2
Capitis
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Capitis deminutio media f. minor, diemittlere und klei-

nere, da die Stadt zwar verlohren/ die Freyheit aber

behaltenwird/§. 2. Inft. de cap. demi. L.fin. L. s. pr. &

eod. L. 2. §. 1. L. 37. §. 1. de pæn. L. 6. L. 1. de interd.

& rel, welche geschiehet durch die Lands-Verweisung. d.

§. 2. L. 17. §. 1. ff. de pænis. d, l. 6,& 15. deinterd, & re-

leg. welcheheutzu Tag dieStelle der Interdictionaquæ

& ignisvertritt. L. 2. §. 1. de pæn. L. 3. ff. ad L.Jul.per

1. pen. in fin, de extraord, cognit,

Capitis deminutio minima, die geringsteund keinste Ver-

ånderung des Standes, dadie Stadt und Freyheitzwar

behalten/ aber sonst des Menschen Stand verändert

wird.§.3. Inft. de Cap, dim. 1. ult. ff. eod. und dieses ges

schiehet durch die Arrogation, da der Arrogatus der zu

vor fuijuris,fich nunmehro des Arrogatoris Bottmässig.

keit unterwirfft.d. §. 3. & §. 8. Inft. quib.mod. jus patr.

pot, fol. ingleichen durch die Emancipation, da nemlich

ein filiusfamili, von seinen Vatter emancipirt wird /

denn alsdann wird er sein eigen Herr. §. 3. Inft. de

Cap. dim.

Capitis judicium facere, einen anklagen Marcus, L.

deLeg. Jul, repedund,

Capitulare, Capituliren/handeln/ schliessen.

7. ff.

Capitulat, heiffet ein Bündnus oder Vergleich/ welchen

zwenodermehr Potentaten mit einanderhaben/ als das

Haus Desterreich/ Franckreich// Spannien und Vene-

dig mit den Schweigern.

CapitulatioBündnus-Handel/ Vertrags-Articul.

Capitulatio, die Wahl-Capitulation ist derjenige Vers

gleich oder Vertrag/ welchen die Churfürstenim Na-

men ihrer, wie auch der übrigenReichs- Stände, mit

dem zu erwehlen habenden Kayser oder RömischenKö

nige errichten, und nach welchen derselbe in künfftiger

Verwaltung des Reichs in Stücken sichzu halten/ vers

bunden. Ticius J. P. L. 7. n. 2. Horn. J. P. c. 10. n. 3.

Schvved. Part. Gen. c. 2. §. 13. die vornehmste Puncte

darin
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darinnenfind/daß er die Kirche und das Reich beschüs

gen/ die Fundamental - Geseke genau obferviren, und

die hohen Jura der Churfürsten und Stände erhalten

wolle. Davon siehe Limnæ. ad Capit. Imp. pro leg.

Sect. 1.n.37.it. Hortleder apud Goldaft in Polit. p. 12.

difc. 2. p. 612.

Capitulum, das Dom: Capitel/ eine folenne Versamme

lung der fämmtlichen Canonicorum , in Bischoffthus

mern oder andern Stifftern. Wird auch sonst gleich-

famder geistliche Kirchen-Rathgenennet.

Capitula libera, freye geistliche Kayserliche Stiffter/ so

unmittelbahrer Weise dem Reich und Kayser unters

worffen/ dergleichen ist Praurheimbey Spener.

Capitulares , die zum Capitel gehörig ſind / die Capi-

tularen.

Captiosè

Captio einFang/Betrug. Stemder Schade.

verfänglich / betrüglich/gefährlich/ hinterlistig.

Captiofi Articuli, fucheoben: Articuli captiofi.

Captus, der Verstand. Ultracaptum über den Verstand.

Captusmente, der seiner Vernunfft beraubet ist.

Caput, derKopff/dasHaupt/das vornehmste eines Dine

ges. It. ein Capitel.

Caput anni, der Anfang des Jahrs. Accurfius ad L. 1.

C.quando dieslegat.ced.

Caput civile, wird in Jure genommen für des Menschen

Stand/oder Condition, der in der Frenheit/ Stadte

rechtoder Famili beſtehet. L. ult. ff. de cap, demin. Carp-

zov. pr. Crim, qu. 102, n. 4.

Caput liberum , wird genommen für einen frepen

Menschen.

& 6.

Caputnaturale, ift desMenschenHaupt.

Caputprovinciæ. dievornehmste Stadt einer Proving.

Carcer, das Gefängnus oder Behaltnus/ ein Ort/der ale

lenthalben verwahrt, der Eingang verschlossen/ und die

Beklagteund Verbrecher darinnen zu verwahren, auf-

£ 3 gerich
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gerichtet. L. 8. §. 9. de poen. Wiffenb, ad L. 126.

ff de V. S

Carceraticum, das Geld/dasmandemKerckermeisterge

benmuß. L. divus§. panicularia ff. de bonis damnator.

Carcereftmala manſio, das Gefängnus ist eineböseWoh-

nung oderHerberge

Carcer criminalis , ist ein Ort/ darinnen die Obrigkeit

diejenige verwahren tåft, damit sie nicht entfliehen kön

nen/welche ein Verbrechen/ſo capital iſt/begehen. Cram.

Compend. Crim. Lib. 1. c. 2.

Carcer cuftodiæ, ist ein solcher Ort oder beschlossen Ges

mach/darinnender Delinquent, oder auchein Schuld-

nersicher verwahretund behalten wird, doch daß er da

rinnenanseinenLeibekeinen Schaden/Pein oderStrafs

fe leide. Pet. Gregor, Tholof. Lib. 31. Syntag, Jur.

Univ.c. 33. n. 6. Biccius in Aureis fect, s. thef. 184. D.

Martini differt, de carcerib. c. 2. n. 9.

Carcerperpetuus, das ewige Gefängnus/ einsolcher Ort/

daeiner, der was groffes, ja das Leben verwürckt hat/

hingesegt wird, die Tage seines Lebens darinnen zu zus

bringen, ohne Hoffnung, wider davon befreyet zu wer

den. Dan. ClaffeninComment ad Art. 101. Crim.Ca

rol.V. p.m. 373.

Carcer privatus, das Haus - Gefängnus wird genennet/

wenn ein gemeiner Mann/ der keineJurisdiction oder

Gerichthat einen Ubelthåterin seinen Hause länger den

20. Stunden gefänglich enthält / oder auch an Ketten

und Banden legt , der Obrigkeit aber nichts davon an

zeigt,viel weniger ausliefert. Reyer in Thef. pract. p.

409. & feq. Brunn. ad L. uni. Cod. de privat, Car.

Struv.Syntagm, Jur. Civ. Exerc. 49. th. is. Diether.

in contin, Befold. Thef.Pract. verb. Fang-Geld p. 196.

iſtaber stråfflich. Farinac. Lib. 1. tit. 4. Qu. 27. n. 35.

Carcerpœnæ, sonst auch carcer caftigationis&admoni-

tionisgenannt/ ift/in welches diejenigevon derObrigkeit

gesegtwerden,so einunddas andereverbrochen,sonicht

capital
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capital, an statt der Straffe etliche Tåge, auch wohl

långer darinnen zu pauliren und zu verharren/umkünff-

tig von dergleichen Händeln sich zu huten. Tholofan.

d. c. 33. n. 19. Joh, Chriſtoph Ernft. Difp, de relaxat,

carcer. c. f.

Carcer publicus f. civilis, das Burgerl. Gefängnus,Jt.

Schuldthurn, ein solcher verwahrter Ort/ darein die

Obrigkeit die Schuldner segen und beystecken låst. Dn..

Stryk. Difput. de carcer. ad Cuftod, c. 1. n.4.

Carceriren/ ins Gefängnus legen/mitGefångnus ſtraffen.

Cardinalis, der Cardinal.

Cardinalis, Cardinal/ also nennetman diejenigen 70. geiſt-

liche Personen/ welche den Pabst wehlen / und welche

gleichsam seine geheime Räthe seynd. Sie werden in

sechs Cardinale Bischöffe/ so. Cardinale-Priester/ und

14. Cardinale: Diaconos eingetheilet/ und tragen sie eis

nenlangenPurpur-Habit/nebst dergleichenrothenMus

genund Hüten/ welche Farbesie erinnert/ daßfie bereit

seyn sollen, ihr Blut für die Catholische Religion zu lass

fen.PabstNicolaus der II. hat An 1060, den Cardină.

len alleindieMacht zugeeignet, einen Pabst zu wehlens

da vorhero die gange Cleriſen, und das VolckzuRom

solches thate. Und von Paulo 11. haben sie dasRecht

bekommen, ein weiffes Pferd mit einengüldenenZügel

undDeckevonPurpur zu gebrauchen/undführenſie den

Titulihrer Eminen . Wann der PabstCardinale ma-

chet/soschreibeter dieNamen der Candidaten auf einen

Bettul/wirfftselbigen im Confiftorio mit diesen Worten

aufdenTisch; Habetis Fratres. Sind sie in Romzuges

gen/ so werdensiezum Pabst geführet/der ihnen die ros

the Müge überreicht/ undsagt : Efto Cardinalis ; Den

Abwesenden aber wird die Mügedurch einen Cammers

Herrn zugeschicket / jedoch müssen sie den Hut von des

Pabsts Hånden empfangen. Wenn dieses geschehen

foll/fo kommen der Pabstund die Cardinale inCavalca-

deaufdemVaticano zusammen, allwo nacheiner gehal

24
tenen
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tenenRedeund geschehenen Fuß-Kuß dem neuen Car,

dinale derHut aufgefeßet wird. Hernachverschlieffet der

Pabst demselben im ersten Confiftorio denMund/ offs

net ihm im andern denselben wiederum/und legt ihmden

TitulvoneinerKirche mit Überlieferung eines güldenen

Rings ben. Diese Cardinåle machen eine besondere

Versammlung, il facro Collegio, oder das Cardinals.

Collegium genannt, und haben einen Decanum, aus ih-

remMittel/mit welcher Würdedas Bischoffthum von

Oftia verknüpffet ist/undbekeidet diese hohe Dignitat an

jegoder Cardinal Acciajoli, ſeit demderCardinalBou-

illon 1715. gestorben ist. Eswerden noch darbey ges

braucht ein Secretario del Collegio , ein National-

Schreiber/ein Confiftorien Schreiber, undeinGegen,

Schreiber. Dieses heilige Collegium expediret nebst

andern wichtigen Dingen alle Decifiones in Kirchen-

Sachen, und giebet allen Theologischen und Canoni-

schen Controverfien die lehte Erörterung/ welche her

nach der Pabstgemeiniglich zu autorißiren pfleget. Ihs

renRangund Vorzug betreffend, so haben sienichtnur

ſelben über die Patriarchen/ Erz- und Bischöffewürck-

lich behauptet/sondern auch nachgehends die Præcedenz

vor denChurfürsten und Königlichen Abgesandten præ-

dentiret/und esjeßiger Zeit hergebracht/daßsie bey der

Vifite eines Königlichen Ambaffadeurs la main & le pas

behalten, und nicht weiter als zur Steige mitgehen /

allwo sie auch den Gesandten bewillkommen ; Dahinges

gen ein Königlicher Gesandter einen Cardinalbey einer

Vifite in seinem Hause solche Ehrezu lassen/ und ihn bey

der Caroffe zu empfangen/ auch bis dahin wider zu bes

gleiten pflegt. Wie dann auch bey einer öffentlichen

Päbstlichen Audienz die Cardinåle so gegenwärtigfind/

mitbedecktenHauptesißen/und der Königliche Gesand.

tehingegenmit bloffen Haupte/ und stehend seineRede

haltenmuß. Aber die Churfürsten des Reichs/wie auch

die Ducs und Paris von Franckreich und Grandes von

Span
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Spannien haben diesen Rang und Vorzug anderer

Ortenniemals wollengelten lassen.

Cardinalatus, das Cardinalat. Die Cardinals:Würde,

Carina, derBauch des Schiffes. L. Minicius . ff. de R. V.

Carnifex, der Hencker oder Scharffrichter.

Cafus refervati, heissen diejenigen schweren Glaubens-

oder Gewissens- Puncte/ über welches ein Decisiv - Urs

thel zu fallen keinen Menschen erlaubt / sondern dem

Pabste alleinvorbehaltensind.

Categorisch/rund heraus,ohne UmschweiffundCeremo

nien/dahero categorische Refolution eine gewiſſe und

feste Entschliessung.

Carnificina, Marter/ Pein/dieFolterung/Quählung.

Carruca, ein Chaiſe mitzweyenRådern : Chaiſe roulan-

te. L. fi Cajusin f. ff. de ufufr. L. in commodat, §. pen.

ff. commodati.

Carta, das Blatbey denKauffleuthen.

Carta blanca, ein blanquet, unbeschriebenes Papier dar

aufnichts, als derNahmedes Gebendenunddessen Pet-

schafftzu befinden/damit der andere dem es gegebenwird,

das nöthige nachmals darauf schreiben möge, also wer-

den Blanquets ertheilt zur Vollmacht/ Obligationen/

Quittungen 2c.

Caffa, die Caffe/das baare Geld,oder die Lade/worinnen

= dasbaare Geld ist.

Caffa Buch wird bey den Kaufleuthen genennet/ wo

rinnder Caffirer alle Einnahme und Ausgabe, der baas

renGelder schreibet/und was es vor Species gewesen,

darbey meldet.

Caffare, caffiren/ aufheben, zu nichte machen/vernichtis

gen/ von den Acten absondern, oderwegthun. It. ab.

schaffen, abdancken.

Caffir, der Cassirer/ so das baare Geld einnimmt, oder

unterHåndenhat.

Caftellum. einehohe/feste,starckeBehausung mit Mau-

ren oder Wällen umgeben/ in demsich die Einwohner

25 wider
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wider Mißgönner und Feinde erhalten undwehrenmo

gen/oder darein man nicht so leichtlich wie in einDorff

kommen mag.

Caftellum heist auch ein darzu bereitetes Ort/ das öffent

lich Waffer aufzufangen. Oldendorp. Claff. 2. Act . 7.

qu . 1. Oder ein Ort/ dahindurch die Canale fliessendes

Waffer geleitet / woraus hernach zu jedermanns Ges

brauch das Wasser gehohlt oder geleitet worden. Me-

noch. deremed. retin. poff. 7.9 4.0.57.

Caftigare, heist nicht nur mit denKnütteln ſtraffen/ son-

dern auchmit Peitschen züchtigen. L. 3. §. 1. ff. de offic.

præf,vigil, L. fiduo. §. f.ff. de jurejur. L. fed, ficut. ff.

de ufufr. ja esbegreifft auch noch andereStraffen. cap.

quia plerumq. de offic.ordin, in 6, to & cap. clericos,

defentent. excomm. in 6. to. ibique Gloffa&DD.

Caftigatio modica, heiſt dieſe Züchtigung so denLeibnicht

verleget.

Caftigatio paterna. VåtterlicheZüchtigung.

Caftrati, werden genennet/ welchen die Männliche Glie

der einiger Maſſen ausgeschnittensind.

Caftrenie peculium, fuche : Peculium caftrenfe.

Cafus, ein Fall/ ein Zustand, ein zutragender Fall/ das

Glück oder Unglück. It. eine Sache oderHandel.

Cafus fortuitus, ein unversehener Zufall/ein unglückhaffs

terFall/der durch Menschlichen Rath,Sorgund Fleiß

nichtkan versehen/nochvondenjenigen/ den er betroffen/

verhindert oder abgewend werden. L. 6. §. 7. de offic.

præfid. L. 13. pr. L. 19. Comod. L. 1, §. 4. de O. &, A.

L. 15. §. 2. Loc. cond. L. 2. §. 7. de adminift . rer. ad civ.

pert. L. 6. C. de pignor, act. Menoch. rec. poff. rem 12.

n. 12. und geschehen solcheentweder vi divina øder 2) vi

naturali, wieauch 3.) facto hominis.

Cafus fortuitus vi divina werden genennet die Ungewit

terzuWasser und Land. L. 2. §. 6. ff. fi quis caut. in jud.

TheureZeitoder Schade/den die Heuschrecken, indem

fic
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fie alles aufdem Feldern abfreffen/ verursachen. L. 78.

§. 3. ff. de Contrah. Emt. Wafferfluth. §. 3. de Emt.

vendit.

Cafus fortuitus facto hominis werden genennet die Ans

fälle,so durch Straffen Räuber/ Feinde geschehen. L.

18. ff Commod. dieAufruhr. L. 23. ff. de R. J.

Cafus fortuitus folitus wird genennet, der sich öffters zus

trågt/und welcher leichtzu schliessen ist.

Cafus fortuitus infolitus, wird genennt einsolcher Zufall/

dersehr seltsam fich begibt, also daß er kaum in 1000,

Jahren einmahl sich zutragt. Oder auch/ daß manmir

altenZeugen nicht darthunkan/daß sie dergleichenFalljes

mals gesehen,wiedann einige einen solchen/ der sichbey

MenschenGedenckennicht zugetragen/ pro infolito hal

ten.Rol. V. 1.Conf. f . n.44. Crav. Conf, 294. n. 3. Bich,

dec. 191. n. 22. Gamm.dec Lufitan. 349. n. 10.feq

Cafus inopinatus ein unverhoffter Fall.

Cafus pro amico, werden von denen Doctoribus genen.

net/diejenige Streit -Fragen/von welchen unterschiede

neund widrigeMeynungen deren DD. vorhanden/daß

der Richter nicht wissen kan/ welche die gemeinste und

die er imRecht sprechen,folgen solle: UndsolcherGestalt

kaner eineerwehlen/welche er will, und also vor seinen

Freund das Urthel fållen/ weil ihm frey ſtunde auch

der andern beyzupflichten.

Catabolenfes, in Rubr C. Theodof. de piftorib. & Cata-

bolenfibus, mögen diejenige heiffen/ so die Armen mit

Brod versehen.

Cataftrum, ein Anlags- Steuer-Schag-Rent-Erb-Amts

Gerichts-ober Einlags Register oderBuch/einSchloßs

und Saal-Buch/Anschlags-Register.

Cathedraticum, heist dasjenige, was die Clerici ihren

Bischoffjährlich/als einZeichen der Subjection und des

Gehorsamsbezahlen. cap.conquerente, de offic. ord.

Catillus, heiftder obere Theilder Mühl, L. 18. §. cumde

vill. C. defund, in tr,

Co
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Catoniana regula, ist eine gewisse Regul/welche sagt/daß

wenn das Legatum nichts gegolten håtte/ so der Teſti-

rerzur Zeit des gemachten Testaments verstorben wäre/

folches Legat auch nichts gelte/ er mag hernachverster

ben/wannerimmer will, Tot. Tit. ff. de Regul, Gaton.

Cavea, heist der Plag in der Mitte des Theatri, darauf

die SigederRitter bey den Römern gestellet wurden.

L. 13.ff. §.fiqui, meff. de inju,

Cavena , ein Keller/feudum de cavena , suche unten

Feudum.

Cavere, caviren/ heist unter andern in Rechten angelo-

ben/vor sich oder wegen eines andern Vorstand oder

Sicherheit bestellen/ Bürge werden. It. sich hüten/

vorsehen.

Gavillare, cavilliren/ einen åffen , verspötten / spöttlich

halten. It.betrügen/ verkehrn.

Cavillatio, eme betrügliche Bekehrung oder muthwillige

Verfälschung.

De rato caviren ist angeloben/ wenn einer keine Voll-

macht hat, daß ein ander dasjenige für genehm halten

werde/was einer thur/ welches von denen nahen Anver-

wandten/ und denen so eine Sachemit einander haben.

It. von den Advocaten/deren Vollmacht mangelhafft

ist/ geschehen kan/ wenn kein sonderlich Mandat erfor-

dert wird.

L.

Caufa , eineSache einRechts-Handel/Rechts-Saches

Obligation L, 9. pr. ff. fi certum petatur. L. obligari

§. pupill. ff. de auct .tut. L. 18. ff. de acceptil. §. un-

de , Inft, de auct . tut. Ferner wird das Wort Cau

fa vondenjenigen Dingen gebraucht/ darauf ein Advo-

cat inseinen Sachen meistentheils zielen muß, i . e. daher

die besten Probationes genommen werden ; Also heist

Caufa 1.) so viel als Titulus, 2.) so viel alsCommo.

dum vel incommodum. 3 ) so viel als Qualitas facti,

Caufa heistsoviel als Titulus, und dieses ist so zu verste-

hen/ wenn man fragt : Quo Titulo poffides Rem? So

heist
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heist dieFrageso viel/aufwelchen Titul in Jure kanstdu

dich beruffen/daß dieSache dirzukommt? Und daſpricht

man: Ich habe es Titulo Donationis, Emtionis, Here-

ditatis, primæ occupationis und dergleichen. Und also

kanmansprechen : Quæ eft caufa poffeffionis? Und zur

Antwort geben : Donatio, Emptio, denn freylich wenn

mandie Poffelhon behaupten soll/so muß das erste Fun-

damentaus denschönsten Etiologien, in solchem Titulo

gesuchtwerden. 2.) Ferner heist es auch so viel als com

modumvel incommodum i. e. die Nugung einerEa,

che/undwenn die Juristen sprechen : Dominium non fi

necaufa transfertur, so heiffet es so viel : Wenneiner die

Herrschafft über etwas bekommen soll, so müssen ihm

auchdie Nutzungen eingeräumet werden ; Denn das ist

5 freylich dieUrsach/warum ich die Herrschafft verlange/

und warum ich der Herrschafft wegen vielmaht zu thun

bekomme / und einen Caulidicum vonnöthen habe. 3.)

heist auch Caufa wie erst gedacht Qualitas facti, i. e. die

Beschaffenheit der nöthigen Circumftantien / welche

man erkennen muß/ehe denn die Sache rechtkanvorge

tragen untersucht und entschieden werden. Drum heist

es : Omne Jús in caufa politum eft, so verstehet manun-

ter denWortenso viel/wenn man von einen Dingrecht

urtheilen will/so muß mandie Beschaffenheit der Um

stånde wohl untersuchen/ sonst wird man ein schlechter

Caufidicus , noch viel weniger ein guter Caufæ Judex

seyn.

"

Caula, begreifft allen Nußenund Commodum, so aus ei

nerSache fanpercipirt werden. L. 9. §. pen. & f. ff. ad

exhib. L. s. ff. fi ufusfr.petat. oder alles dasjenige, was

Eder Kläger hätte/ wann die Sache zur Zeit der Liris

conteftation wäre reftituirt worden. L, zo, ff, de rei

- vindic.

Caufa cadere, den Proceßverliehren.

Caufam cognofcere, eine Sache wohl und reifflich über-

legen/
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legen/examiniren/ und darüber Rechtsprechen/ caufam

dicere, proceffiren/caufam agere, advociren.

Caufa civilis, eine Bürgerliche Sache.

Caufae cognitio. Erkänntnus der Sachen.

Caufæ connexa f.continentia caufarum. die Sachen/so

einander anhängig, und aus einander flieffen oder her.

rühren, welche nicht leiden, daß fie ( epariret / sondern

verursachen/daßsievoreinem/und eben demselbenRich

ter ausgemacht werden. Mindan. de continent. caufa,c.

1. n. 7. Menoch. arbitr. jud, quæftion. Cal. 95.

Caufa confervans ist/ die etwas zu erhalten pflegt/ was

voneinem andern ist gemachtworden ; Sosagte Caro-

lus V. er möchte nicht neue Schlösser bauen, wenn er

nurdieselben erhalten könnte, welche vor ihm wären er

bauetworden.

Caufacriminalis, eine peinliche Sache.

Caufa debiti , die Ursach / daß einer etwas schuldig

worden.

Caufa ecclefiaftica, einegeistliche Sache.

Caufa efficiens, die würckende Ursach, und welcher der

Effect am meisten zugeschrieben wird.

Caufa exheredationis, die Ursach/warum ein Vatter sein

Kind enterbt/ dergleichen ist. 1.) Wann dasKindden

Vatter geschlagen/ oder sonst mit gewaltsamer Hand

angegriffen: Zoannetti in tr.dedefenfione p. 1. n. 34°

2.) Wann es den Vatter atrociter, das ist/ höchſt

schmählich geschåndet/ fluchet/ oder groffe Jujurien ans

thut. 3.) Wann es den Vatter nicht aus den Gefång,

nus/mitBürgschafft entledigen wollte/wovon zwar die

Tochter per Sctum Vellejanum ausgenommen. 4.)

Wennes den Vatter, so er unvernünfftig wäre/ nicht

ernehrenoder erhaltenwolle. s.) Wenn es seinen Väts

ter peinlich angeklagt håtte/ und es nicht umgemeinen

Nukens Willens geschehen. 6.) Wann ein Kind den

Eltern durchGifftoder andere Weege und Mittel nach

dem Leben gesteller hätte. 7.)Wann es durchAngeben

feine
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feineEltern in Gefahr undSchaden bråchte. 8.) Wann

esdemgefangenen Vatter nicht von Feind erlösen woll

te. 9.) Wann das Kind den Vatter nicht wollte tefti-

ren/ oder ein Testament/ Codicill machen lassen. 10.)

Wenn es sich zu leichtfertigen Leuten, als Gaucklern/

Landfahrern und Henckers-Buben begebe. 11.) Wenn

sich ein Kind in der Zauberer und dergleichen Gesell

schafftbegebenhatte. 12.)Wann es des Vatters Ches

bett beflecket. 13.) Wann er ein überwiesener Keger

worden wåre,welches aber von der Arianischen und ans

dern dergleichen verbottenen Religion zu verstehen ist.

14.)Wann ein Tochter ein hurisches und unzüchtiges

Lebentreibt : Es ist aber solches nicht zu verstehen von eis

ner Tochter/die ein oder verschiedene mahl sich vergan

gen/Carpzov. prax. crim. q. 69. n. 69. sondern von eis

nersolchen, die völlig von unzüchtigen Hurenleben Pro.

feffion, fo zureden, machet, und einen jeden, der es nur

verlanget/zuWillen ist. Juxta L. 9. C de in off. teftam.

Nachdem Verstand des Imperatoris kan nicht einmahl

eine Tochter des schändlichen geführten Lebens wegen

exheredirt werden, es sey dann, daß selbige, wann ein

Vatter seiner in solchen Leben stehenden Tochter einen

Mann geben will/ und selbige nicht will/sondern viel lie

ber ihr angefangenes schändliches Werck forttreiben

will. Auch wenn einKind zu einer solchenEhe greiffet/

davon die Eltern Schand und Schmach haben/ und

scheinet dieses allerdings eine rechtmässige Ursache zu

seyn/ ohngeachtet in der Nov. 15. darinn dieobigen Ure

fachenenthalten/ nichts davon zu lesen ist. L. 2. §. 5. ff. de

bonor, pof, contra tab. DieCauſe und Urfachen, wa-

rum einKind seine Eltern in denen Gütern ſo Caftrenlia

vel Quafi genennet werden / enterben kan / sind r. )

Wanndie Eltern den Sohn peinlich beklagen : Es wåre

denn des Lasters verlegterMajeſtåi/ oder der Kegereņi

undLand Verråtheren halben. 2.) Wann der Batter

dem Sohn öffentlich oder heimlich nach dem Leben ge,

titans
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standen wäre. 3) Wann der Vatter mit des Sohns

Eheweib oder Concubin Unzucht gepflogen hätte. 4 )

WannderVatter dem Sohn von ermeldten errunge

nen Gütern zu teftiren wehren wollte. 5) Wann der

Vatter dem Sohn/ oder seinem Weib mit Gifft ver-

geben hatte wollen. 6) Wann der Vatter dem Sohn/

da er unsinnig worden/ dieNahrung nicht geben wollte.

7) Wannder Vatter seinen Sohn nicht aus dem Ges

fångnuß lösen wollte. 8) Leßlich/ wann der Vatter ein

überwiesener Keßer wordenwäre. Die

Caufæ, weßwegen ein Bruder den andern die Erbschafft

entziehenkan/ werden erzehlt in der Nov. 22. cap. 47.

undsind in diesem Verficul enthalten :

Jure

pellitur à fratre, frater tribus de caufis , ut fi

arguit hunc fceleris , vel ei vult tollerevitam ,

vel fi jacturam rerum fibi moverit unquam.

"

Barbofa in L. 27. C. dein offic, teftamento.

Caufa favorabilis, eine Sache/darinn man sonderlich ges

neigtseynsolle, als dafind / der Unmündigen/Wittben/

Kirchenund dergleichen Sachen.

Caufafeudalis, eine Lehens-Sache.

Caufa finalis , die End Ursache, derentwegen etwas ge

thanwird. Oder etwas gutes/ dadurch sich caufa effi-

ciens bewegen låst.

Caufaformalis , dieförmliche Ursach.

Caufa impulfiva , die antreibende Ursach ; diese hat bey

denen Juristen Griechische Nahmen/ denn der Antrieb

steckt entwederin demjenigen/ der esthut / und das heist

προηγεμένη. Set Ser Antrieb befindet fic aufer DemOder

selben/ der es verrichtet / und das heiffet Caufa #gona-

ταρκτική.

In eadem cauffa effe, eben das Recht zu etwas haben/

wannzwey einerley Condition find.

Caufa

"
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Caufa inftrumentalis , und inferviens , heist dieselbige/wels

che sichvoneiner höheren und mächtigern regieren läſſet.

Caufa jufta litigandi, gerechte Ursach zu streiten.

Caufalucrativa , wird genennet / wann das Dominium

· oder Eigenthum uns umsonst ohne einigeBeschwerde /

zugewandt wird, als durchErbschafft/ Legirung /Do-

nation, Fideicommiff. und dergleichen L. 17. de O. &A.

L. 34.§. 3.L. 61. L. 82. §. 6. de Legat. 1. L. 87. pr. de

Legat. 2.

Caufa materialis, dieMaterie des Handels/ oder daraus

etwasgemacht wird.

Caufa matrimonialis, eine Ehe: Sache.

Caufa mortis, dieUrsache des Todes.

Caufamoralis ist/ welche nur die Intention hat/den Effect

zu erhalten / und der Caufæ phyficæ Gelegenheit gibt.

e. g. werden Tischler bestellet/ und ihm Geld gibt / der

ist zwarnicht Ursach daran , daß der Tisch fertig wird /

dochist er gleichwól Ursach daran, daß sich der Tischler

über die Arbeit gemachthat.

Caufa onerofa, wird genennt/ wann uns das Eigenthum

nicht umsonstzugewandt wird/ sondern etwas darfür ab,

gehet/ alswieim Kauff- oder Tauſch / da ich wohletwas

bekomme, oder auch dargegen etwas gebenmuß.

Caufaper accidens ist/wenn etwann bey der Operation

feine Intention ist/ als wie ein Holkhauer / der die Art

aufhebt/ einemhinter den Rucken / einen Schlag hin

ter das Ohr wider sein Wissen versehen kan. Oder

wenn feine Operation ben der Intention ist/ als : Man]

cher bestelletwohl einen Banditen/ daß er einen vor dem

Kopffschlägt, doch er thut nichts darbey / und er hat

feineHandmit demBlut nicht besudelt.

Caufa per fe heist dieselbe, dadie Operation und Inten-

tionbensammen ist/ e. g. der Mörder begehet mit guten

Willenden Todschlag.

Caufæ piæ, find solche Sachen/ die da aufErbauungder

Kirchen oder Erhaltung derselben / wie der Klöster /

mn chu
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Schulen, Spitale/ Wayſsenhäuser unddergleichen ab-

zielen.

Caufæ privilegiatæ , werden genennt die Sachen der

Wittwen/ Wayſen / das Heyrath-Gut/ Alimenta und

Nahrung 2c. betreffend. Jac. Blum. proceff. Cam. tit.

34.§. 239.

Caufa probabilis , eine beweißliche/ glaubliche Ursach.

Caufa principalis , ist/welcher der Effect meistens zuges

schrieben wird und welche sich als eine rechte Caufa

efficiens aufführet. e. g. Ein Hauß- Vatter/ der ein

Hauß kauffet, ist Caufa principalis, einKönig der Krieg

führet/ ift caufa principalis ect. sonsten heisset sie auch

primaria.

Caufaprocreans, die etwas von neuen hervor bringt / ob

gleichdie Materienicht allezeit neu ist ; wie einBaumeis

fter aus alten Steinen ein neues Hauß zu wege bringt.

Caufaproxima ist/ welche den Effect also zu reden, berüh

ret;

Caufa pupillaris, eines Unmündigen oder Waysen Sa

che.

Caufa remota ift/ welche gleichsam von weitemetwas zu

dem Effectu contribuiret ; c.g. Wenn ein Missethäter

verdammt wird, so ist der Richter caufa proxima , doch

der Gesetzgeber/ der solches also zu richten verordnet

bat/ift caufa remota. Und solche Distinction iſt ben

denenJuristen gar gemein/ denn wenn fie fragen / quæ

eft caufa remota, so wollen sie gemeiniglich wiffen/was

vor ein Gesekvorhanden / darnach sich die caufa proxi-

ma zurichten hat.

Caufa feparata, eine absonderliche oder abgesonderteSa

che, dieeiner andern nicht anhängig ist.

Caufæ fummariæ, find solche Sachen / so ohne ordentlis

chen Proceß auszuüben und zuführensind, oder : worin-

nen nach derBilligkeit procedirt werden muß wieMa-

rantalehret. Part. 4. diftinct. 9. n. 174. alsda sind 1)

Pirchen Sachen, da von die Election , Præbend , Cano-

nicat,



Ca
179

Ca

nicat, oder einen andern geistlichen Beneficio , ratione

tituli gehandelt wird.

42) Ehe Sachen/ Clement. difpendiofam. de Judic.

3 ) Wucherliche Sachen/ wenn nemlich wider den Cre-

Editor excipirt wird/ daß der Contract wucherlich sey. d.

Clement. de Judic.

4) DieSachen,so gegenwärtige und künfftige Alimen-

ta, nicht aber die so die vergangene betreffen. Part. II.

der Cammer- Gerichts-Ordnung. §. it. Eo eine Par

theybegehret Leibes-Nahrung.

5) Die Caufæ miffionis in bonorum poffeffionem ex

primo decreto, wie auch die caufa miffionis in bono-

rum poffeffionem ex Edictio D. Hadriani, welchederin

dem Testament eingesezte Erb begehret. dic. cap. 2.

# Cammer-Gerichts Ordnung. it. Miffo ex primo De-

creto & §. it. miffo ex edict. D.Hadriani. 1. 3. & ult.

EC, deEdict. D. A. toll. Menoch. adipifc. poffeff. remed.

4. per tot.

?

6) Die Caufæ der Poffeflion, daraus ein geringes Præju-

dicium entsteht. L. 8. C. unde vi. Gail. L. 1. obf. 7.

dict. Part. III. cap. 3. der Cammer Gerichts- Ord,

nung. §. it. Sachen der streitigen Poffeffion &c.

7) DieNullitats Sachenwider die Proceffund Urthel.

C. 2. 2. §. it. in Sachen der Nullitåt wider Proceff und

Urthel.

፡

8) Die Caufæ diffamari. dict. cap. 2. §. it. in Sachen L.

diffamari.

19) Sachen/ so in Curia der Kauffleuthe agiret werden/

vonwelchensehr weitläufftig und schön handelt. Maran-

tade dift. 9. n. 48. & mult. aliis feqq.

10) Die Sachen, so denFriedens-Bruch betreffen. dic.

cap. 2. §. it. in Sachen des Friedensbruchs c.

11) Die Interventions Sachen/wann nemlich der drits

te/ ratione, feines habenden Intereffe intervenirt/ dann

alsdann muß Summarie von dessen Recht und Intereffe

Erkänntnuß angestellet werden. Gail. 1. obf. 70. n. 22.

(12Die
2
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12) DieSachen/daman ad exhibendum agiret : Denn

insolchen Fällen wird fummarie procedirt / und wers

dengeringeBeweißthůmer admittiret ; allein durch das

Juramentum. L. 3. §. 7. L. 15. ff. ad exhibend.

13) Die Caufæ executive, oder da man auf klare Brief

und Siegel flaget : Diesen können auch nachfolgende

Sachen in fpecie beygefeßet werden (a) eine abgeurs

thelte Sache. (b) der Ausspruch eines Schied - Rich

ters oder Schiedmanns (c) die Acta publica (d) des

FürstenBefehle (e) das Juramentum litis deciforium.

Bonandern Sachen/soSummarisch seyn/befiehe sonders

lich Marant. Difp.9. n.43 . Zanger. de Except. p. 1. c. I.

Andere erzehlen folgende : 1ften wegen der Person

des Klägers find a) der Kauffleute b) der Fremb

den, c) der miferablen Personen . d) der Studentens

e) derDienstbothen. f) der Gefangenen g) der Baus

ren-h) derFuhrleuthe i) derBeraubten ihre Sachen.

2. Wegen der litis Quantitat a) Liquidations - b)

Taxations- c) Straff- oder Buß- und d) KleineSa

chen 3. Wegen der Sachen Beschaffenheit sind

vorhanden. a) die Ehe und Gewissens. b) Præli-

minar c) Poffeflions- d) Fifcalische - e) Steuer- f)

Warth- und Verpflegungs- g) Vermächtnüß- h)

Fideicommiffi) Besoldungs- k) Lied - Lohns - 1)

Mitgiffts- oder Ehe Gelder m) gebrochenen Fries

dens - Sachen. 4. Wegen der Zeit- a) Sachen so

mit der Zeit vergehen - b) Cautions - c) Zinnß - d)

Verpfändungs- e) Gewaltthatens- f) Præbendens-

g) Zehends- h) Schmäh, oder Injurien- und -i) Con-

curs -Sachen. Boeningk.Pract.Pract. P. 1. c. 31. Stryk.

Introduct. ad prax. forenf. cap. 1. §. 14. Worzunoch

der C. M. G. Ø. Tit. XXV. §. 1. benennet werden/

Sequeftrations-Sachen / Current - Erb- und wieders

käufliche Zinnsen/ ausgelegte Begräbnuß- Kosten/ Un

mündiger/ Wittwen- und Wayfen Sachen/piæ caufæ,

novi operis nunciatio ect. it. Wann sich ein Vors

mund

·

·
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mundoder Curator excufiren will/ oder selbiger zu re-

moviren ist. Ludovici Einleitung zum Civil-Proceffcap.

7.§. 10.

Cauffari tempeftatem, das Wetter zur Entschuldigung

fürwenden.

Cauffidicina, die Advocatur, das Amt der Advocaten.

Caufidicus, ein Worthalter/ ein Fürsprecher, oder der

die Sachen im Gericht fürbringt er mag ein Richter/

oder Advocat seyn.

Caufificari, entschuldigen / Entſchuldigung fürwenden.

Cavillatio, eine betrügliche Verkehrung oder muthwillige

Verfälschung ist , da einem von der klaren Warheit

durchkurze Veränderung und Verdrehung derselben/

aufdiegrößte und augenscheinliche Unwarheit bringe. L.

1177. de V. S. §. 65. de R.J.

Cautè, fürsichtiglich/behutsam ; also wirdgesaget/derges

het cautè , das ist/ er nimmt sich in acht thut gemach

fam. Inpofterum cautius agere difce , lerne dich ins

fünfftige besser fürsehen.

Cautela, eine rechtmässige Vorsichtigkeit / Behutsamkeit

in denBürgerlichen Geschäfften/ fich vor dem Schaden

zu hůten. Dn. Sam. Stryk in Tract. de Caut. Contract.

Sect. 1. cap. 1.§. 6. Jt. eine Versicherung/ stillschwei

gende Verpfändung, L. 6. de pignor. act. L. 15. de

procurat. & defenfor. &ibiq; Gothofred.

Cautela abundans, eine überflüffige Behutsamkeit / wel

ches die Sache destomehr befestiget. L. 65. ff. de V. O.

L. 17. C.de Teft. L. 94. ff. de R. J. dergleichen Cautel

ift/ wann die Rückburgen sich in folidum , daß einer

für alle und alle für einen stehen / verbünden

müssen/ dasie dochschon in punctoJuris zu thunschul

big. L. 3. & 5. C. de Fidejuff. In Kauff: Contracten

diefe : Daß die Eviction oder Gewehrschafft geleistet

werde. L. 6. C. deEvict. L. 66. pr. ff. de Contract. Emt.

Cautelafuperflua non nocet : Eine überflüssige Versiche

rungschadet nicht.

SM & Cau-
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Cautela neceffaria, eine nothwendige Fürsichtigkeit/ Lift/

wodurch wir unsern Nugenbefördern/ den Schaden as

ber abwenden.

Cautio, die Caution heist in Rechten / ein Vorstand/

Bürgschafft/Versicherung / Handschrifft und derglei

chen/ undist in genere eine Satisfaction , oder Befrie

digung durch welche wir einen Glaubiger oder Wider

facher/sicher stellen ; und geschicht solche entweder mit

BürgenoderPfand. L. 1.8.§. 1. de V.S.voc. Satisdat.

&Suthold. differt. 3. thef. 44. D.Hahn ad Weſemb. ff.

qui fatisd.cog.n.4.

Cautio de damno in fecto, ist eine Versicherung, welche.

geleistet werden muß/wenn meines Nachbars Hauß

baufällig ist/und meinen Haußschaden thunkan, vid. tit.

ff. de damno infecto. Lib. XXXIX. tit. 2.

Cautio deEvictione, ist eine Versicherung/ daß der Vers

käuffer dem Käuffer die Gewehrschafft leisten wolle.

Cautio de lite profequenda, ist eineVersicherung, daßeis

ner den Procefffortsegen / und hinführo jedesmal ges

horsamlichzumGericht erscheinen wolle.

Cautio de nonoffendendo, ist eineVersicherung/daß ei

ner dem andern nicht beleidigen wolle / ehe aber diese

Cautionbegehret wird, ist nöthig 1) daß einer befürch

tet eine ungerechteund gewaltsameBeleidigung 2) daß

derjenige darfür gehalten wird/ daß er seine Drohuns

genvollbringe / 3 ) daß er die Caution begehre : Und

Fan also der Offendens oder der zu beleidigen Willens/

fo lang im Gefängnuß gehalten werden / biß er durch

BürgenoderPfand-Versicherung thue/ feinen Widers

facher nicht zu beleidigen. arg. L. 4. fi cui plus. P.H.D.

Art. 176. conf. Gail. 1. de P.P. c. 1. n. 1.& 2. Hahn ad

Wefenb. Quifatisd.cog. n. 2.

Cautio idoneaf. fufficiens , eine genugsame und tüchtige

Versicherung wird genennet/ welche mit Pfand oder

Bürgen/sehen geschiehet. c. ad noftram. 7. dejuretur c.

8. ubi gloff, dereftit. fpolit. L. 59. §. f.ff. Mandat. L. 4.

§. 6. de
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§. 6. de fideicomm. Lib. 1. qui fatisd. cog. Gail. 2. Obf.

47. n. 1. Jac. Ayrer. Proceff. p. 1. c. 10. obf. 2. n. I.

Cautiode non amplius injuriando, vel offendendo. Eis

neVersicherung / daß einer einen andern nicht weiter

schånden,schmähen/ oder sonsten beleidigen wolle/ so in

Injurien Klagen gefordertwird.

Cautio indemnitatis , eine Schadloßhaltung.

Cautio judicatum folvi, eine Versicherung / daß einer

den Bescheidenoder Urtheilen Gnüge thunwolle.

Cautio judicialis , eine gerichtliche Versicherung / oder

welche von bloffemAmtdes Richters herrühret.

Cautio judicio fifti , eine Verſicherung/ daß einer sich in

Gerichte stellen wolle. -

Cautio juratoria, eine eydliche Versicherung/ daß einer

allezeit im Gericht sichstellen, oder sonst etwas erfüllen

wolle/ welche Statt hat/ wenn einer keine Bürgen oder

Unterpfand habenkan.

Cautio Mutiana, ist eine Versicherung/ durchwelche der/

welchem mit der Bedingung , daß er ein Ding nicht

thunfolle etwas vermacht ist/ verheisset/ und Versiche

= rung thut, daßers niemals thun wolle. L. 1.pr. L. 18.

decond. &demonft. L. 76. §. 7. de Legat. 2. Wefenbec.

adtit. condict. & demonftr. Struv. Exerc. 35.thef.97.

Cautio pignoratitia, wird diejenige Versicherung genen

net/so durch Pfänder geschiehet. L.4. §. 8. de fid. lib.

L. 1. §. 9. de collat. bon. L. 188. §. 1. deV. S.

Cautio pro expenfis &reconventione, ist eine Versiche

rung oder Vorstand der Gerichts- Kosten und Wider

flagehalben / welche der Beklagtevon dem Kläger/ so

in dem Gericht/ da er klaget/ mit unbeweglichen Gü

tern nicht gesessen ist/fordert, und damit er sich wegen

der Widerklage / und aufgewendeten Unkosten eben an

demOrt/allwo dieKlag angestellet/wieder erholë könne.

Cautio rati ratihabitionis , ober de rato, eine Verfichea

rung/daß ein ander das vor genehmhalten werde/was

einer thut. Suche weiter caviren / Jt. de rato cavi-

ren.
M4 Cau-
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Cautio ufufructuaria , ist eine Versicherung des Frucht

nieffers/ daß er das Dingoder Gut/ so ihn zu nieffen u

bergeben/wie es ein ehrlicher Mann erkennen kan/ und

nicht verderben lassen/auchwenn dieZeirsolcher Frucht

nieffung um ist /solches wieder erstatten wolle. L. 1. pr.§.

5.&6. ff. de Ufufr. qu . cav.

Cedens, der Cedent , oder der einem andern was über,

gibt oder abtritt.

Cedere, cediren/ abweichen/ ausweichen/nachgeben/ ab

tretten/ einem andern übergeben/ und sich solchesver,

jcihen/und begeben.

Cedere actiones actionibus , ist eine Action oder Klage

einem andern abtretten und übergeben.

Cedere bonis, feinen Willenerklären, daß man seine Gü-

terverlassen und seinen Creditoribus überlassen wolle.

Cedere diem , bedeutet anfangen / Geldschuldig zu wer

den.

Cedere foro, fich an einem andernOrt begeben/ wegzie

hen/ It. Banckrot spielen.

Cedere Jus alteri , einem andern sein Recht übergeben/

abtretten. "

Cedere Legibus, dem Befehl oder Gesez gehorchen /sich

dem Urtheil unterwerffen.

Cedere loco, patria, domo, &c. DasLand, die Stadt/

Hausraumen/weichen.

Cederenomina, die Schuld einemandern übergeben/ ab

tretten.

Cedere teftibus, mit Zeugen überführet werden.

Celare , verhelen/ verbergen eine Sach amoviren. L.fi

concubina§. res amotas, ff. rer, amot, celarefugiti

vum, einen Flüchtigen verhehlen/ celare venditorem,

bem Kauffer etwas hinterhalten v. g. daß der Fundus

mit einer Servitut beschwehrt sey.

Celebrare divifionem , inBenfeyn vieles Volcks etwas

theilen. L. un, C. de iisque fe def. Lib. 10. celebrare

venditionem, verkauffen.
Cella,
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Cella, ein Keller oder anderer Ort/wo etwas aufgehebt

- wird/ als Cella olaria, Del-Keller/ vinaria , Wein- Kel-

ler 2c. Cela, heist auch insgemeineinOrt/ wo eine Sa

che aufgehebt wird/ welche wir verborgen halten wol

len. L. 3. ff. de offic, præf. vig.

Cella, heist in c. qui vere 16, qu. 1. ein heimlicher abge

fonderter Ort /welcher bequem ist / GOtt und deſſen

Wort zu betrachten , eben solches heiſt auch Cellula 18.

qu.2. cellulas & c. feq.

Cellarius, der einen solchen Ort vorgesezt ist.

Cemotaphion, ist ein zum Gedächtnuß aufgerichtetes

Grabmahl/ darein der Leib nicht geleget wird. L.42. ff.

derelig. &fumpt, fun.

Cenfere, heist etwas conſtituiren / als : ita Senatus cen-

fuit , dieses ist von dem Rath conftituirt und geordnet

worden. L. III.ff. deV.S..

Cenlere, fchätzen die Personen/ Güter/ i. c. einen Tribut

aufsolche legen. L. ætatem. 3. ff. de cenfib.

Cenferi, inWerth gehalten werden/ die Autoritåt haben.

L. ult. ff. de fuis & legit hæred.

Cenferiprivilegio, ein Privilegium erlangen. L. 1. §. qui

ex duob.ff. adMunic.

Cenfiti, die Zinnfleuthe/ die Cenfiten / welche auch Cen-

fibus adfcripti heiffen/ find / welche zwar auf einem ge-

wiffenHof/denselben zu verwalthen/ gefeßet / dochaber

nicht also wie die Adfcriptitii, vor fich und ihreKinder

denHeren unterwürffig waren : Diese gaben nun jähr

lichvor dieLänderen/ welche sie besaffen/ einen gewissen

Zinnß/ kunten auch von solcher Länderen fren abgehen/

und mit Bewilligung des Guts - Heren ihr Recht ver,

Fauffen / wenn sie nur ein gewiffes vor den Abschoß an

denHerenbezahlten. Perez in Cod. deAgricol. & Cenf.

num. 3.

Cenfor, Richter/ Schäger/ it. ein Ufseher / oderso eine

Schrifft oder Buch durchlieffet oder approbiret.

sm s
Cen
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Cenfores, waren ansehnliche Leuthe zu Rom/ die das

Vermögender Burger untersuchen/ und nachBefine

dungdesselbenschäßen/auchaufderselbeThunundLassen

Achtunggeben, auch diejenigen/ sosich denen Statuten

nicht gemäß bezeigten, gebührend straffen musten. Sie

hatten fernerdieAufsicht über alle Gebäude der Stadt;

auchso einervon den Rathsherren oder Rittern etwas

Wichtiges begangen/ konnten sie dieselbige aus dem

Rathund ihren Ortstoffen. Es waren ihrer jederzeit

2. und wannder eine starb / muste der ander auch ab

dancken/ anfänglich führetensieihrAmt 5.Jahre/nach,

gehends aber 11. Jahr. Es mußten ansehnliche und

wohl-renomirte Leuthe seyn / die bereits andere hohe

·Bedienungenverwaltet hätten / und daman ſie erstlich

nur ausdem Patriciat erwehlte/ hat man fie folglich auch

aus demPlebe mitgenommen/ kunten auch nicht ordent

licher Weise zweimal zu solchem Amt gelangen. Als

die Bürgermeister mit Civil- und Militar - Geschäfften

fiberhäuffet waren und die Schahung der Burger

17. Jahr unterlieffen/ seynd zween Confulares A. U.

311. erwehlet und Cenfores genennt worden; Siehas

benbiß aufDecii Zeiten gewähret / immaſſen die ersten

Kayser dieses Amt mehrentheils selbst mit versehen has

ben.

Cenfualis contractus ist / wann einer das Dominium di-

rectum oder utile einem andern für ein gewiffes Geld

gänzlich veräussert und sich einen gewiſſen jährlichen

Zinnß oder Penfionvorbehalt.

Cenfuarii , die sosolchen Cenfum entrichten müssen. L. 7.

C. debon. profcript.

Cenfura, die Cenfur oder Schagung. It. die Zucht/

Züchtigung, Bestraffung.

Cenfura Ecclefiaftica, die Kirchen- Buß/ eine Kirchen

Straff/ welche jemand hauptsächlich einiger geistlichen

Actionen beraubt/ so durch dieGewalt der Kirchenauf

gelegt, und auch ordentlicher Weise von solcher wieder

nach
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nachgelassen wird und begreifft solche, die Excom-

munication,Sufpenfion und das Interdictum,

Cenfus , die Beschreibung der Persohnen und Gütern.

Die Schahung / It, das Einkommen/Renten/ Gültund

Zinnsen/sodieZingleuthegeben müſſen.

Cenfus, Steuer ist ein Onus reale , welches der Kirchen

felbst aufgelegt entweder in baaren Geld oder andern

Sachen zu bezahlen. Oder ein jährlicher Canon , wels

cher von den Einkünfften der Kirchen, Clöster und an-

dern locis piis muß entrichtet und bezahlet werden/

entweder dem Obern oder Bischoffen/ als ein Zeis

chen der Unterthänigkeit / oder denen Patronis, Cle-

ricis oder auch Weltl. wegen des Schußes / dann und

wann auch wegen empfangener Freyheit. c. 1. de cen-

fib. c. recepimus 8. de privileg. c. conftitutus 5. de

relig. dom. can, placuit 1. & paflim.X. qu. 3. & c. 9. de

Cenfib.

Cenfus crimen , ist ein solch Verbrechen, da man den

Cenfum defraudirt. L. vix certis ff. de judiciis.

Cenfus privatus f. particularis , wird derjenige Contract

genennet /wenn einer verkaufft alles das Recht/ welches

er an einerSache hat/es sen um ein Dominium directum

oder utile, und bedingt sich darfür von demjenigen/ der

solches Rechtanfichgekaufft oder ansich gebracht / einen

jährlichen Cenfum zu entrichten. c. conftitutus 5. de

relig. dom. L. 2. C. fin. cenf. vel. ult. Brunn. à fole loc.

comm, voc. Cenfus. n. 2. vid. Carpzov. p. 2. Conftit.

39. Berlich. p. 2. Concluf. 7.

Cenfus publicus, wird genennt die Steuer/ Gült/Zinnß/

welchen der Unterthan den Fürsten oder seiner Obrig-

keit zum Zeichen seiner Unterthänigkeit zahlen muß.

Matth. c. 22.Luc. c. 20. C.fine conf, vel relig. und ist ei

neBeschreibgung der Personen und deren Güter. L. 3.

pr.L. 4.pr. §. 1. &feq.ff.de Cenfib. Lib. 1. ff. de prob.

welche Beschreibung zweyerley ware Perfonarum&Bo-

norum.

Cen-
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Cenfuspublicus Perfonarum , wurde diese Beschreibung

genennet / darinnen jedeBürgere in ihreZunfft/ Claß /

Hauptmannschafft/ingleichen derenNahmen/ihre Weis

ber / Kinder / Freyer und Freygelassener , wie auch

Knechte/ darzu ihr Alter / und an welcher Religion

oderGemeind der Stadt sie sich befunden/ beschrieben

wurden.

Cenfus publicus bonorum , war diejenige Beschreibung/

welche ein jeder Haus - Vatter hergeben muste/ dar

inn aufgezeichnet zu finden seine Güter so wohl Bür-

gerl. als Baurische/Knechte/ Mägde / Vich und wie

viel deren jedes an der Zahl / die Inftrumenta so zum

Feldern gehörig / den Haußrath / und endlich die Ans

zahl seines Vermögens an Geld. L. 46. de acquir.

rer, dom. Liv. Lib. VII. & XXXIX. Dion. Halicarn.

L. 4. Gell. 16. noct. Atric. 10. Brifon, 1. an. jur.

cap.5.

Centena , die Cent/ein peinlich Gericht an welchem

die Centbarliche Fälle abgestrafft werden /oder eigent

lich das Recht zu richten/ zu sehen und zu exequiren

in peinlichen Sachen. Ist entweder limitata oder

illimitata.

Centena limitata ist / wenn nicht alle / sondern nur

die vier hohe oder andere gewisse Fälle zur Cent ge

hören.

Centena illimitata , die Zent / wo alle und jede hohe

und niedere Fälle zur Cent gehören.

Centgrafius , ein Centgraf/ Blut- oder Bann-Richter

inPeinlichen Sachen/von deme / welcher die Jurisdi-

Etion und hohe Obrigkeit hat / mit dem Blut Bahn

belehnet / daß er die Centbarliche Jurisdiction gegen

den Delinquenten / über Blut / Leib und Leben /und

fonsten in allen centbarlichen Fällen zu richten, und die

Delinquentenzu straffen.

CentefimæKalendae, 100, Monathe. L.46. ff.deVerb.

Obligat,

Cen-
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Centefima ufura , wann man den hundersten Theils des

Capitals monatlich Zinnß gibt oder jährlich 12. pro

Cento.

Centefimus lapis , etneMeile. L. 21. §. licet ff. de excufat.

tut. &§. quiautem . Inftit. eod.

Centum viri, eine gewisse Art Richter zuRom.

Centum viralis caufa, eine Sache/so zu deren Centum→

virorum Gerichtbarkeitgehörte.

Centurio , ein Hauptmann / der 100. Soldaten com-

mandirt.

Cera , Wachs it, der alten Schreib- Tafeln und

Briefe.

Ceratae Tabuæl, Schreib-Tafeln.

Ceremoniale , Ceremoniel ist ein gewiffes Buch / so

bey einem jeweden wohl eingerichteten Hofe grofferHers

renzubefinden/ darinnenNachricht enthalten/wie dieser

oderjener Potentat/ oder dessen Gesandter / vonden

andern/seiner Dignitåt und dem Herkommen gemåg

bey Einholung /Vifiten/Audienzen /Seffionen und ders

gleichen publiquen Verrichtungen tractiret werden

foll.

Ceremoniale Romanum , ist bey denen Catholischen ein

Buch/ darinnen die Ceremonie so wohl desPäbstlichen

Hofs , als auch der Römischen Kirche durch die gans

he Welt vor alle Bischöffe und Priester enthalten

find.

Ceroferarii , die dieKergen aufdenAltaren anzünden.

Certamen Schauspiel/und Schlachten/publicum , das

dem Volck gehalten wird /circon/c,daszu Pferd gehal

tenwird.

Certum, heist inJure dasjenige / deſſen qualitas und quan、

titas erscheinet/ it. was flar und öffentlich ist.

Certa dies, ein benanter Tag / als der ersteNovember2c.

Cervices erigere, gegen jemand den man Danckbarkeit

schuldig ist/undanckbarsich erzeigen. L. 2. C. de libert, &

liber.
eorum,

He
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Ceffarepartemwird in L.41.ff.de Legat. 2. gebrauchtfür

deficere, wann ein Theil abgehet /und Ceffantium partes

heiffen der abgehenden ermanglenden ihre Theis

.le.

Ceffat Edictum, das Edict hat hier nicht statt. L. 3. ff.ne

quis eum quiinjus vocat.

Ceffat Actio, die Action gehet hier nicht an.

Celfit dies , der Tag ist kommen / daß man mir etwas

schuldig ist aber ich kan es noch nicht cum effectufors

dern/wann hingegen man es cum effectu forder fan/

heist es venit dies.

Cellio, die Ceffion wird im Rechten genennet / wenn

emerdem andern sein Recht, Schuld und dergleichen

übergiebetund abtritt.

Ceffio bonoruin, wird genennt / wann ein Schuldner

der sich wegen groffer Schulden Last hart bedrängt

fiehet / und nicht bezahlen kan / sich seiner Güter

freywillig begiebet / und seine Schuldner indessen

weit es möglich damit befriediget/ und sich also falva

exiftimatione hierdurch der Gefängnus und Hafft be-

frene . L. 6. L. f. C. de ceff, bon. c. t. ff. eod.

Ceffionarius, ist derjenige / welchem das Recht oder Ob.

ligation übergeben ist.

Ceffio actionis , die Abtrettung einer Klage ist eine Ges

bung an Zahlung statt welche ohne Willen und uns

wissend des Schuldners ohne deſſen neue Verheissung

geschicht. L. 1. C. de nov. &deleg. Dn. Struv.Exercit.

47.thef. 65.&. 66.

Celfio nominis , die Abtrettung einer Activ -Schuld/ iſt

eine Convention da einem andern eine uns zugehörige

Schuld/ aus einem rechtmässigen Titul in unserm Na

men einzufordern / übergeben wird.

Ceterum heist in Jure sonsten/ als : ceterum non com-

pelletur ei folvere. L. 7. §. 1. ff. de minor. jonst kan

man ihn nicht nöthigen zu bezahlen.

Cha-
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Character,eine Figur /Zeichen / absonderlich aus Buch

Raben. L. ad teftim. ff. de teftib. it. das Ansehen/

Würde/Stand/Titul/Z. E. der Character eines Ge

sandtens.

Charta blanca , fiehe carta,

Chartophylaceum , das Archiv, derOrt/wo die Schriffs

ten verwahret werden. cap. 1.X.de probat.

Chasma, ein Erdfall . L. 47. §. fin.ff. deLegat. 1.

Chiliarchus , ein Obrister der 1000. Mann zu com-

mandiren hat.

Chirographaria actio , ist eine Klage / welche aus einer

Handschrifftherkommt.

Chirographaria inftrumenta ; heiffen solche Handschriff-

ten /darinnen sich jemand obligirt das Empfangene

wiederzubezahlen.

Chrographariapecunia , ist Geld/ welches nicht mit Un.

terpfanden, sondern nur mit einer blöffen Handschrifft

versichert ist.

Chirographarius creditor , ein perfonal Glaubiger / fo

nureineHandschrifft hat / oder sonst seine Schuld be

weisen kan.

Chirographarius debitor, istder Schuldner / so mit einer

Handschrifft sich verbündlich gemacht.

Chirographum und Chirographus die Handschrifft / ist

einschrifftlicher Handel/dardurch einer zur beffern Si

cherheitdes Glaubigers bekennet/daß er ein Anlehn em

pfangen. L. 14. C. de non num. pec. pr. Inftit. de

Lit. Obligat. Befold. thef. pr. voc. Handschrifft. Sie

ist entweder liberatorium oder Obligatorium.

Chirographum inane , heist/ wann die darinn enthaltene

Schuld schon gånglich bezahlt ist / daß man nichts

mehr daraus fordern kan.

Chirographum liberatorium , ist eine Handschrifft/ oder

Privat-Scriptur , darinn der Creditor bekennet/ daß der

Debitor ihm Satisfaction gegeben und bezahlt has

be.

Chiro
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Chirographum obligatorium, ist eine solche Hand oder

Privat- Schrifft / darinnen der Debitor (Schuldner)

bekenner/ daß ihme geliehen worden seye. vocatur it.

Cautio.L.40.pr.dereb. cred.

-

Chomata, inL.faccularii ff. de extraord. crim. Sind die,

jenigen Dantme / die das Niel Wasser aufzuhalten

pflegen.

Chorepiscopus , war vor Zeiten der so von dem Bi

schoff einer Stadt / oder Land vorgeseht worden/ die

aber hernach abgeschafft worden.

Chorus, ist ein Hauffen Sånger L. 34. ff. de ædil. edict.

L.79. ff. deLegat. 3 .

Chorus , heist auch per Metonymiam der Ort wo solche

Sånger fingen. cap. dilectus X. depræbend,& dignit,

Deme entgegen gesezt wird navis , das Kirchen-

Schiff/ oder der übrige Theil der Kirchen aufſer dem

Chor.

Chrisma, eine Salbung so aus Del undBalsamgemacht

wird. c.un.§. ad exhibend. autemX. de facraunction.

Churfürsten-Tage/ im Römischen Reiche seynd Ver-

sammlungen/ bey welchen nur allein die Churfürsten ers

scheinen. Sie werdensonsten auch collegial - Tåge ges

nennet/ worunter auch die Wahl- Tåge mit begriffen

fenn.

Cibaria, heist alles dasjenige, was zur Speiß und Tranc

gehörig ist.

Cibaria legata, vermachte Speiſſe / zeigen in Rechten das

an was zur täglichen Kost gehöret / nehmlich Essen

und Trincken / worunter auch die Geschirr / die man

zum Eſſen und Trincken brauchet / begriffen werden.

L. 21. de Alim. Leg. ibique Brunn. L. 19. §. 12. de

aur. & arg. leg. L. 13. de pen. leg. L. 21. de cib.leg.

Carpzov. p. 3. Conft. 35. in weitern Verstand aber

nicht nur Effen und Trincken / sondern auch Kleider

undNahrung. L. 6.L. ult. ff. de cibar.leg.

Cibo-
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Ciborium , wird in der Catholischen Kirche das Ge

schirr genannt , in welcher die geweyheten Hostien

verwahret werden.

Cicatrix , eine von einer geheilten Wunde überbliebene

Narbe.

Cilicia vela , aus Haaren zum Gebrauch der Soldaten

und Schiffs , Leute gewürckte Decken. L. 12. §. quod fi

domus. ff. de fund. inſtruct,

Cilicium, ein aus Bocks oder Geiß- Haaren gewürcktes

Kleid. cap. qui fanctus de poenit, diftinct. 1. & depoe

nis diftinct. 3. cap. Achab. welches die so ihre Sünde

büffen wollten/ anzogen dd. cc.

)Cinctus , einSoldat/der zu Feld gehen will.

Cingere arborem , einen Baum rings um abschelen. L.

cædere ff. arbor. furt. cæf, L. furtim. ff. eod.

Cinguli præfcriptio , heist eine Exception , daman wegen

eines Amts Privilegien ,nicht vor dem citirenden Richter

erscheinen darff. L. fin. C. de adpar. mag. milit. Lib.

12.

Cingulum, heist inJure, eine Verwaltung /cingulum de

ponere, eineVerwaltung und Würde niederlegen.

Cippus , heist ein ausgehohltes Hole/ darinn der Kirch

Opffer-Geld2c. aufgehoben wird, Clem, exivi. §. quo

circaqueftus, deverbor. fignif. ibique Gloffa .

Cippus familia f. domus, die männliche Deſcenden oder

Agnaten.

Circulares,diefoSchlangen herum tragen und denLeuthen

zeigen. L. ult. ff. de extraord. crim.

Circitor,wirdgenennt der etwas zu verkauffen umtrågt/

Fenl trager. L. 5.5.4. ff. de inftit. action . heist auch Cir-

cuitor :ImKriegheiffen Circuitores diejenige so erwäh

letwerden, dieWachenzu vifitiren/ und wann sich daber

etwann ein Fehler ereignet/ selbige anzuzeigen , die Pa-

troville, die Rondegehen.

Circularius.ein Creyß-Tag-
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Circulus Imperii , einReichs-Crayß/ist nicht anders als

einInnbegrieff verschiedener Reichs Stånde/ nebenst

ihrem Gebiete/ die um gemeinschafftlicher Ruhe und

Bestens Willen durch ein unauflößlichesBindnus zu

sammenverknüpffet/ jedoch / das dem Haupt- Bande

dadurchdasHaupt und Glieder des Teutschen Reichs

mit einander vereiniget/ deßfalls kein Eintrag geschehe.

Fritsch. Man. J. P.Titii fpecul, J.P.L.6.c. 3. §.2. Horn,

J.P.cap. 52.§.2.

Circumduci cognitionem, wird gesagt wann die Erkännt

nißzu nichtgemacht wird.Vlpian. in L. 27. §.1.ff.de liber.

cauf.

Circumductus terminus, heist/ wann auferfolgte Citation

der Kläger und Beklagte in termino ausbleiben/ und die

Würckungder Citation extingirt wird, so daß der Klås

ger/wenn erden Process von neuen anstellen will / auch

eineneueCitation erlangenmüsse.Ord. Cam. Part. 3. Tit.

12. §. f. ff. Roding. Pandect. Cameral. L. 3. tit. 52°

inpr.

Circumluvio. Ift wann einFlußsich an einemOrt theilet/

und einen Acker also umgiebet / daß da er sich unten

wieder vereiniget / der Acker eine Form einer Insul

præfentiret. L. 7. §. quod fi ff. de acquir. rerumdom

Circumfcribere , circumfcribiren / mit allen Umständen

beschreiben einschråncken eines Gewalts. It. abschaf

fen/auslöschen/fernerbetriegen.

Circumfcriptio , ist/ wann jemand zwar denen Worten

eines Gesetzes ein Genügen thut aber nicht deſſen

SinnundMeinung.Exempel siehe beym Cujacio obferv.

Lib. 13. cap. 24.

Circumfcriptus, der durcheines andern List betrogen wor-

de. L. 16. ff. de dolo malo.L. 9.§. 1. ff. deminor.

Circumftantiæ, Umstände/ sind inRechten/ denen Dingen

undPersonen gemeinsame und aufserliche Zeichen / aus

welchender Rechts -Bescheid/nicht allein in Straffende

ren Ubelthaten/ sondern auch in allen Contracten/ und

menschli
c
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menschlicherVerrichtung und Geschäfften gezogen wird/

aus welchen das Rechtselbsten entweder geschärfft oder

gelindert wird.

Circumvenire ,

tergehen.

circumveniren/umgeben/betriegen /hin.

Circur ,war ein mitMauren umgebener runderOrt/ da-

rinnen die Schauspiele so die Curales gaben/ gehalten

wurden.

Cifterna, einWaffer -Kasten/ darinn das Regen -Waf-

fergesammlet wird.

Cifterna vini , wird ein ausgegrabener Ort genennet

(Keller) darinnen der Wein aufbehalten wird. L.21.

§. fed fi ff. de furt.

Citare, citiren/ heischen / vor Gericht laden/fordern. It.

I einemAutorem,Canonen, oder Legem anführen.

Citatio , die Vorladung ist der Anfang und der Grund

des Gerichts , wodurch nach Gutachten desRichters/

aufAnfuchen des Klägers der Beklagte zu antworten/

zu der Gerichts-Stelle auf einen gewiffen Tag zu ers

scheinen vorgeladen wird. Vid. L. f. C. de exhib. reis.

L. 25. C. de Epifc. & Cler. de illicita 25. q. 3. conf.Gail.

1.Obf.so.n.4. & 35. n. 6.D. Hahn. ad Wefenb. de in

Jusvoc. n. 13. §. fin.Inft.depæn. tem.litig.&ibid.Hopp.

C.Quoniam contra X. de probat. Struv. Ex. 5. thef. 8.

Lauterb. Comp. Jur. t. ff. deinjus vocat.

Citatio ad reaffumendum , ist ein Actus, dadurchder Suc-

ceffor ermahnt wird den Proceffzu reaffumiren/weil sein

Antecefforsolchen nicht mehr fortführen kan

Citatio antiqua , ift eine solche Verladung/ daman den

Gegner selbst mit forcè für Gericht führet. L. 18. L.21 .

ff.de injusvocan.Lauterb.Comp.Jur. t. deinjus voc. p.

m. 29.

Citatio dilatoria, ein dilatorische Citation , oder eine solche

Vorladungwelche den Citatum oder Geforderten nicht

the ungehorsam machet/es sey dann solche Citation zu

N 2 drey,
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dreyenmahlen ausgelassen oder ergangen. L. 53. §. 1. de

rejud. L. 8. C. quomod, & quand.jud.

Citatio Edictalis L. publica, eine Edictalische Citation, oder

eine solche Fürladungfür Gericht/ so durch ein öffent

lichPatent/ an dieKirche/Rathhauß und Schencke 2.

geschlagen wird. L. 68. &feq. deJud. Gail. 1. Obf. 57.

oderdurch eine Aufruffung/Auth. Quæ in Prov. C.ubi

de crim. oder durch den Glocken- Schlag/ Horn oder

FahnenHeraussteckung/Aufsteckung.

Citationem exiqui, bedeutet nichts anders, als die Cira

tion den Beklagten übergeben : Sonst sagtman auch die

Citation infinuiren.

Citatio generalis ist/ wann der Adverfarius zur gangen

Sach citirt wird/ daßer der Sacheund allerfolgender

Gerichts-Tågeund Terminen/ biß zum Endlichen Be

schluß auswarten wolle/ die auch an dem Kayserlichen

Cammer Gericht angenommen ist. Gail. 1. Öbſ. 52.

num. 19. Mynf. 4. Obf. 33 .

Citatio peremtoria , eine Peremtorische Citation oder

Verladung ist/da der Richter den Beklagten/ mit dies

ser angehängten Straff/vor Gericht laden läst : Er er

scheine odererscheine nicht/sosoll doch ergehen/

wasRechtens ift. L 7. deJudic. und wird diese Cita-

tion peremtoria daher genennet/ weil sie den Streit

aufhebt, das ist/nachgehends denBeklagtennicht mehr

zuläst, daß er tergiverfire oder Ausflucht suche. L. 70.

eod. add. Umm. Difp. 5. thef. 12. Deswegen/wannder

Beklagte in angefeßter oder anberaumter Zeit nicht er,

scheinet/wirdohnefernere Citation wider ihn in Contu-

maciam verfahren. L. 13. §. 1. de re jud. L. 3. C. quo-

mod.& quando jud . Es muß aber die Citation perem-

toria dren unterschiedliche Tagfahrten, so ihre gewiese,

Fristenhaben, in sich halten. Mynfing. 6. Obf. 9. n. 2.

Undwird sie peremtoria auf dreyerley Weise genennet.

1.)Wannder Beklagtezu dreyen unterschiedlichen mah

len/ da ein jedesmal/ oder jede schlechte Citation nicht

weni
s
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weniger als 10. Tagein sich enthalten/ vorgeladenwird.

L.61.&feqq de Judic. 2.) Oder ineinem Termin, der

#soviel Zeit als sonsten drey schlechte Termin in sich bes

greiffen, mithinzuthundes Wortlein peremtorie. L.76.

cod L. 3. §. 1. derejud. DenselbenTagich euchfür

den ersten/ andern/ dritten/ und endlichen Ges

richrs-Tag/ und alſo peremtorie ansetze. Oder 3.)

ein Termin der eine Peremtorische Krafft, arg. L. 2. C.

quomod, & quand, jud, Bart, in L. 15. §. 16. n. 4.de

damm,infect, darinnen enthalten :Mitder ausdrück

lichen Verwahrschauung/ er erscheine alsdann/

oder nicht/daß nichts desto minder ergehensoll/

was recht ist. Jr. BeyStraffUngehorsams/mit

der ausdrücklichenCommination.

.

Citatio peremtoria edictalis ist/ welche in gewiesenOrs

ten/Haus oder desBeklagten Nachbarn/gleich als ein

Edict angehefftetwird.vid Gail. 1. Obf. 57.n. 1. usque

ad 10.Jac. Blum. proc. Cam. tit. 65.

Citatio peremtoria perfonalis ist/ da die Citation der

Person/ oder demHaus/ darinn er jederzeit gewohnt/

infinuirtwird,

Citatio realis, perfonalis f. actualis wird genennet/wenn

derBeklagte/durch denGerichts-Knecht oderFrohnen

ergriffen /und ins Gericht gebracht wird / welches ges

schicht/ wenn zu befürchten/ daß der Beklagte entflies

hen/oder nicht erscheinen will. c. fi clarior. 15, defen

tent, excommun, in 6.

Citatio fcripta, eine SchrifftlicheFürladung.

Citatio fimplex eine schlechteCitation , welche der perem

torischen entgegen gesegt wird. Und ist/wannderRich-

terjemand ohneBedrohung/ und weitern Termins Abe

schlagungfür Gericht laden låsset.

Citatio fpecialis ift/wannjemand vor Gericht eines A&us

halben geladen wird/ als zur Exception , Beweißt Ans

hörung des End-Urtheils.Arg.c. 7. de cauf . poff. & pro-

prietat, Wefenb, inparatit. C. num. 5. Lit. B.

N 3 Cita-
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Citatio fubfidiaria, f. in fubfidium, ist eine Citation oder

Vorladung/ dadurch einer aus einen andern Gericht

gefordert wird/ welche Citation dem Richter solcher

Person zugeschicket/ und gebetten werden muß/daß er

derPerson/sovorgeladen auferlegen möchte,daß sie auf

bestimmten oder angeseßtenTag in dem andern Gericht

erscheine. L. 1. §. 2. de requir. reis, Nov. 25. cap. 6.

Carpzov.inJurispr, for. p. 1. c. 2. d. 27.Teutl. L. Difp.

4.thef. 5. Lit. 6.

Citatio verbalis f, privata , eine mündliche Citation oder

Vorladung/sodurchdie Gerichts,Diener geschicht/ ent

wederindas Geficht/ oder insHaus t. t, de in Jus voc.&

paffim. c. 6. de dol, & contum .

Citrainjuriam, ohne Jujurien.

Citratamen veritatis præjudicium, jedochder Warheit

unvorgegriffen/ unnachtheilich.

Citrea menía, ein aus Citronen Holk gemachter Tisch.

L.fi fterilis S. quamvis ff.de action , emt.&vend.

Civilegium ist ein Beweiß/ den eine Stadt Obrigkeit ih

ren Kauffleuthen gibt/umdamitzu bescheinigen/ daß sie

Bürger und Einwohner der Stadt find.

Civilis, e, Bürgerlich höfflich.

Civile Jus, das weltliche oder Kayserl. Recht/ſuche weis

ter :Jus civile.

Civilefpatium, eineBürgerlicheFrist von 14. Tagen.

Civilis actio , eine BürgerlicheKlage/ so nicht peinlich ist/

und ausdem Civil- Recht/ nicht aber aus demPrætori-

schen entspringet. §. fed iftæ, Inft. de action,

Civilis dies, derfich von der Mitternacht anfånget/und

wieder zur Mitternacht währet.

Civilis poffeffio, ist ein Befit/ da man eine Sache allein

mitdem Gemüth beſigt, oder wann man eine Sacheals

Dominus befigt.

Civiliter , heist manchesmal nach dem Bürgerlichen

Recht/als civiliter obligari, vermög des Bürgerlichen

Rechts obligirtseyn,L, I. §,hæcactio.ff.fimenfor fall,

mod,



Ci Ci 199

mod. dix. L. 1. §. fi quis ita ff. de V. O. manchmal recht/

nach den Reguln des Bürgerlichen Rechts. L. 28.§. fi

quis eo. in f. ff.de lib, & pofthum, L.z. in fin. ff. de Ac-

quir. poff.

Civiliter agere, fein eigen Intereffe durch eine Klage

suchen.

Civis, einBurgeroder Bürgerin/ welcher die völlige ge-

meineRechteineiner Stadt oderFlecken erworben hat.

Boër. decif. 260, n. 33.

Civis Academicus, ein Univerſitäts Verwandter.

Civis electus f. receptus, ein angenommener Burger ist/

wannnemlicheinFremdersichin einer Stadt niederlast/

unter die Zahlder Burger aufgenommen/ auch in allen

einen gebohrnen Burger gleich gehalten wird. L. 3. L.

22. L. 27.L. 29. L. 34. & 35. ad munic. L. 19.§. 2. de

Jud. Tufch. Lit.C. Concluf, 276. Gail. 2. Obſ. 35.

Civis originarius, ein gebohrner Burger, der seinen Ur»

sprung aus der Stadt hat/ oder vonBürgerlichen Els

tern gebohren worden, und inſeiner Geburts - Stadt/

oderwoseine Eltern find/fich Häuslich niederlåst. L.I.

S.a.ad Municip. L. 3. L. 6. L. 17. §. 9. L. 22.Cod, Gail.

2. Obf. 36. Menoch. 6.præf. 42.

Civis Romanus, ein Burger zu Rom, oder welcher der

Knechtschafftnicht unterworffen ist.

Civitas eine Stadt/eineZusammensetungvielerHäusser

und Familien, dieunter sich eine Societat errichtet/und

nachgewiesen/beliebten Gefeßen leben, Horn. J. P. c.40.

Knipfchild. de. Civ. Imp. L. I. c. 1. §. 3. bißweilen wird

das Wort Civitas auch gebraucht für das Recht der

Bürger und deren Freyheit. Meilchn . 4. decif. 22 .

n. 116.

Civitas Imperii, eine Reichs Stadt/diedemKayser und

Reiche unmittelbahrer Weise unterworffen/ und Sik

und Stimme auf Reichs - Tagen hat. Schvved. Part.

Spec. fect, 2,c. 9. §. 2.

N 4
Civi-
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Civitas Imperii libera, eine freye Reichs - Stadt/sovon

denen Kaysern alsobald dieReichs-Standſchaffterhal

ten/undnieunter einen Churfürsten gestanden, dahersie

auchden völligenAdlerführen dörffen. Knipfchild de ci-

vit,Imperii L. 1.c. 1. §. 3. n. 12. feq.

Civitas municipalis f. provincialis, eine Land-und Für-

ften Stadt/ die unter einen Stand des Reichs stehet/

fein Votum aufReichs- Tågen hat/ und einen Reichss

Standimmediate contribuirt 2c.

Civitates Imperii mixtæ , fagen einige Publicisten / find

zwar Reichs Städte, die aber ihrenLands-Herrnauf

gewiese Maffe huldigen müſſen, als Hamburg/Bremen

und andere. Knipfchild de Civ. Imperii L. 1. c. 1. §.3.&

c. 3. per tot. Schuz. J. P. Vol. 1. Exerc. 8.thef. 22..

Civitatis Jura, Stadt Gerechtigkeiten.

Clam, heimlich, clam facere. wirdvon demgesagt/ der et

was hinter des Adverfarii . der ihn etwas daran hin-

dernmöchte/Wiffenund Willenthut. Clam poffidere,

wirdgesagt/wann sich jemand heimlicher Weise in den

Besiß einer unbeweglichen Sach oder einer Gerechtig

teit einschleichet.

Clandeftine, heimlich verborgen.

Clandeftina confilia, heimliche Anschläge.

Clandeftina poffeffio, eine heimliche Besitung.

Clandeftina fponfalia , heimliche Verlobnus oder Ehes

Versprechung/heimliche Verknüpfunge/Winckel-Ehe

werdengenennet/1 .) solcheEhe Verlöbnüsse soheimlich

ohne Zeugen von denen, so nicht in der ElternGewalt

find/contrahirt werden. Dann 2.) solche Ehe - Ver

sprechungen/ so ohne Authorität und Confens derEl

tern contrahirt werden /von solchen da eines davon/

oder allebeede noch unterder Våtterlichen Gewalt stes

hen/es mögenZeugen adhibirt worden seyn oder nicht.

Clandeftinum conjugium five matrimonium, eineheims

licheEhe,so ohneAufgeboth oder Priesterliche Einseegs

munggeführetwird.
Clara
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Clara perfona, viri clariffimi, heiffen die Römischen Se-

natores im Corpore Juris , denen bey zufügen ihre

Weiber.

Clarigatio privata, wird erklärt von Livio Lib. 8. Dec. I.

wo er schreibt: Denen Veliternem ist anbefohlen/jen-

feits der Tyber zu wohnen mit demBeding/ daß ſo jes

mand disseits der Tyber angetroffen würde, er biß auf

1000. Pfund zur Straff solle verfallen seyn/ auch von

dem/der ihmgefangen bekommen, nicht che sollte loß ges

laffenwerden/biß ersolchebezahlet. Limne. J. P. Lib. 4.

cap. 8. n. 317.

Clarigatio publica war bey denen Römern/ wann das

Römische VolckdurchihreHerolde/ ehe sie einemVolck

denKrieg ankündigte/ die geraubte Sachenwiederfors

derte, da dann der Herold an die Grångenderjenigen/

von denen die Sachen wieder gefordert wurden/ trat/

und GOttanruffte/daß er ihn nicht wollte wiederum in

fein Vatterland kommen lassen/ wann das Römische

Volckdie Sachunrechtmässigwiederfordere. Wurde

das Begehrte in 30. Tagen nicht wieder gegeben/ muſte

erdenKrieg ankünden/und die Götterzu Zeugen anruf

fen/daß dieses einungerechtes Volckseye,dasdemRecht

kein Genügen thun wolle. Choppin. de doman. Franc.

Lib.3 Tit.25.n. 2.

Claffis dieKriegs MachtzuWasser.It. eine Claff, eine

gewiese Ordnung/als dafind in Schulen/itemimKrieg.

Ferner/wenn ein Concurfus creditorum entſtehet/wers

denauch gewiese Claffes gemacht/ wie die Gläubiger zu

bezahlen.

Clathrum, ein Gegitter.

Clathrare feneftras, die Fenster mit Gegitter vermachen.

Clavicularius, Clavicarius , ein Schloffer. L. un. C. de

excuf. artif. Lib. 1o. It.Die Gefängnus Hüter.

Claufula, eineClauful/derBeschluß/ oder Anhang/Ums

ftand einer Schrifft/Bedingung. Die Claufulmit an

hån
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hången/ heist ohngefehr so viel, als noch etwas sich dar:

*beh ausdingen.

Claufula codicillaris, wird genennet/ welche imTestament

angehängt wird/ wenn nemlich das Testament nicht als

einförmlicher letter Wille geachtet werden wollte/ daß

esdochals ein Codicill gelte/und daßnichts desto minder

der Hæres rogatus den zum Erben Eingesezten die Erb-

fchafft/oderdierem particularem geben soll. L. pen. §.

17.de leg. Und pflegt es gemeiniglich also zu geschehen :

Wanndißmein Testaments Verfassung und Verord

nung einiger Ursach oder Mangel wegen/ als ein zierlis

cher letterWill nicht geltenoder kräfftig seyn könnte/so

follfie doch gelten/als ein Codicill; Fideicommis oder

Donatio mortis caufa, oder eine andere Difpofition, wie

dieselbesonsten nachRecht oder Gewonheit am kräfftigs

ften gelten kan oder mag. L. 29. ff. quiteft. fac. poff. E.

fin. pr. C. eod. Richter Decif. 63.n. 1. feq. 2. Fab. Tur-

ret. tr. de effect. clauf. cod. qu. 1. & 3. und ist diese

Claufula entweder expreffa oder tacita.

Claufula codicillaris expreffa ift/ welche mit ausgedruck,

tenWorteninden legten Willen enthalten.

Claufula codicillaris tacita ist/ welche/ ob sie schon nicht

expreffe in dem legten Willen enthalten, doch darunter

verstandenwird. L. 77. §. 23. ff. de Legat. 2. L. 27. ff.

de fideic. lib.

Claufula cum libera ist/ wann in denen Vollmachten ge

fetetwird: Ichgebe meinen AnwaldfreyeMacht

undGewalt/alles das jenigebey dieser Sachenzu

verrichten/was ich selbst/wann ichzugegenwas

re/verrichtenkönnte oder wollte. Stryk. in Introd.

adPrax, Forenf. cap. 10. §. 8.

Claufula de deficiente animo injurandi , wird in Ex-

ordio eines Libells gebraucht und lautet : Falls auch

über Vermuthen in sothanen Schreiben sich etwas fin-

den solle / welches Beklagter zu seiner Beschimpffung

auslegenkönnte/fo conteftirt er auf sein Gewissen/daß

er
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er nicht das mindeste animo injurandi angeführet/ fons

dern alles aus unumgänglicher Moth und zu Behufſei,

nesRechts geschriebenhabe.

Claufula, deJudicenon agnofcendo nifi in hac caufa. ft

einesolche Clauful/ welche die Advocaten dem Exordio

eines Klag Libells pflegen anzuhängen/und lautet : Klås

ger erscheinetundprotestiret stracks anfangs/daß er das

Gerichte nicht weiter als in dieser Sache,und soferne er

Klägers Stelle vertritt/ agnofciren wolle.

Claufula de libello fimplici & non folenni, ist abermahls

eine Clausal dieim Exordio gebrauchtwird : Zuwelchen

Endeerdann ins besondere feyerlichst protestirt/ daß er

seinKlag- Schreiben nicht in Form eines zierlichenund

folennen Libelli, sondern bloß aufArt einer schlechten

#Erzehlungübergebenhaben wolle.

Claufula, de non probando fuperflua, ist ebenfalls eine

solche Clausul die von theils Advocatis demExordio eis

nes Klag Libells pflegt angehångt zu werden, und ist :

Ingleichen daß er mit keinen unnöthigen Beweis belas

denwerden möge.

Claufula de variando inprobatione, ist wieder eine solche

Claujul/ die im Exordio eines Libells gebraucht wird/

lautend: Inmassen er sich ausdrücklich vorbedingt/auf

den Verneinungs - Fall den Grund seiner Klage entwes

der/wieRechtzu erweisen oder nach Gelegenheit der

Sache dem Beklagten in fein Gewissen zu stellen. Alle

dieseClausulnfind theils überflüffig, theils auch unnůße/

also gar nichtzu gebrauchen. StrykIntrod, adprax. foren

6.7.§.4.5.7.8. Boenigkspract. pract. cap. 5. p. m. 22.

Thoenick.Advoc. civil.fect. 2. n. 20. feq.Ludovic. proc.

civ. cap.9.§. 29. feq.

Claufula de fæpius facta interpellatione, ift eine Clauful

welche derPropofition pflegt bengeseht zu werden: Ob

nun wohl derKlägerden Beklagten zum öfftern theils

felbsten errinnert/theils durch andere errinnern laffen.

Claufula de fe non intromittendo in petitorium, diefe

Claus
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Clausul sehen die Advocaten auch öffters in der Propo-

fition des Libells: Weiches alles doch bloß und alleine

pro informando Judice, & coleranda poffeffione , feis

nes Weges aber sich dadurch ins petitorium einzulas

fen/defuper folenniffime proteftando angeführet und

geschriebenseynsoll. Diese beyde Clausuln werdennoch

palliret. Boenigks pract, practicata cap. 5. Ludovici

civilproc. cap. 9. §. 34. 35. Lauter. Comp. jur. tit. ff.

de edendo. p.m.40.

Claufulade implorando officium judicis nobile. Ist eine

Clausul die in der Conclufion des Klag - Libells gesegt

wird : Worüber und was sonst nach Art und Eigen

schafft dieser Sache hatte gebetten werden können/sol

len oder mögen/ will der Kläger das mild Richterliche

Amt pro largiffima juris & juftitiæ adminiftratione de-

centerinploriret haben.

Claufula de reftituendis fructibus & expenfis. Ist eine

Clausul die in der Conclufion ebenfalls des Libells ge

segt wird : Daß Beklagter die angemasste Erbschafft

vermittels eines legalis Inventarii oder in dessen Er

mangelung einer Endlichen Specification anzuzeigen /

und auszu antworten/ de fructibus perceptis & perci-

piendis Rechnung zu thun/ auch alle verursachte Unko.

ſtenzu erstatten schuldig sey. Boenigk Pract. Pract, cap.

5. p. m. 22. Ludovici proc, civil. cap. 9. §. 37. & 38.

Lauterb. Comp. jur. tit. ff. de edendo p. m. 40. Stryk

Introd. adprax. for, c. 7. §. II . Thoenick, c. I. n. 25, feq.

Claufula deRato ist/ wann in denen Vollmachten gesezt

wird : Daß er alles das, wasſein Anwald inder Sache

thun undverrichten würde, alswenn er es selbst gethan/

überallgenehm/und als sein eigen achten,auchihn jeders

zeitvertrettenund Schadlos halten wolle, Stryk in In-

trod. adPrax. forenf. cap. 10. §. 6.

Claufulafubftituendi ist/wann in denen Vollmachtenges

fest wird : Ich gebe meinen Anwaldfreye Macht

undGewalt/aufden nöthigenFall ein oder mehr

Lebens
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- Neben oderAffter - Anwälde zu bestellen/ derer

Verricht und Handlung ich ebener Maſſen gez

nehm zuhaltenverspreche. Stryk, in Introd. ad Prax.

forenf. c. 10. §. 8.

Claufulæ prægnantes, werden diejenige Claufuln von des

nen Juriften genennet, so von solcher KrafftundWürz

ckung sind, daß kein Gegen-Beweiß darwider startfin-

det, als da ist die Claufulaplenitudo poteftatis , motus

proprius, certa fcientia&c.

Claufura, in den Clöstern ist diejenige Verbindlichkeitund

Zwang/daß kein Münch oder Nonne ohne fpeciale Ers

laubnus des Abts oder der Abtiffinheraus gehen/oder

jemand zu ihnen hinein gehen darff / dahero wird kein

Beichtvatter, Medicus , Barbierer oder Handwercfer

indieClausur/ oder durch die verschloffene Thüre gelaf-

sen/auffer unter geleisten Ende, daß er40. Jahr alt/bey

hellen Tage hinein/ und noch vor Untergang der Son-

#nenwieder heraus gehen wolle.

Clavus, heift in L. 19. §. 1. ff. de auro argentolegato, eis

ne gewiese Art eines Schmucks von Edelgestein oder

Purpur.

Clavus, heift auch ein Hüner-Aug/Kråhen - Aug amFuß.

L. qui clavum 12. ff. de ædil. ædict.

Clerici, werden insgemein alle genennet/die zum Gottes-

Dienst geordnet sind / und heiſſen Oftiarius , Pfalmiſta,

Lector, Exorcifta, Acolythus, Subdiaconus, Diaconus,

Bresbyter.

Clericus , ein Geistlicher.

Clericus percuffor, heist ein Geistlicher, der aus böser Ge

wohnheithurtigmit der Hand/ oder durch einen andern

zuschlägt.

Clericus peregrinans, heist der / so zu dem Apostolischen

Stuhl/oder nach Rom reiset. c. un. de Cer. peregr.

Clericus peregrinus, werden diejenige genennet/ die wes

der ihrenUrsprung oder Geburt noch des Bischoffs Ju-

risdiction unterworffen / noch ein geistlich Beneficium

von
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von solchem haben/ noch ihre Bewohnung sich daselbst

befindet. c. cum nullus,de temporib, ordinat. in 6to.

Clericus per faltem promotus, ist der so mit Übergehung

eines geringern Ordens, alsbald zu einerhöhern durch

feine Negligenz gestiegen ist/ als so einerder nochnicht

Diaconus ist/zum Priester geweyhetwird.

ClericusVenator, wird genennt der in Wäldern mitgroß-

fen Tumult und vielen Hunden jaget nicht aber der

mit wenigen Hunden und still ohne Tumult auch sele

ten jaget.

Clerifey, also wirddie gesammte Geistlichkeit der Catho

lischenKirchengenennet.

Clibanus, ein Brust - Harnisch.

Clibanarii equites, geharnischte Reuter. L.9. C. Theod,

deannon. civit.

Cliens, ein Client, der einen Vorsprecher oder Advoca-

ten hat/ oder der sich eines andern Schußes untergibt.

Injure feudali, ein Lehn-Mann/Vaſall, dervon einen an

dern etwas zuLehn trågt, Clientulus, idem.

Clienta, die Clientin/ der ein Advocat dienet, oder dieſich

in eines andernSchuß begiebet.

Clientela, Schutzund Schirm/ die Salvegard/die Ver-

trettung. In Libris feudalibus heist/ die Dienste,soman

für dasLehnpræstiren muß. Jt. derLehen-Eyd.

Clivi, hohe erhabene Derter. L. fiex plagis . §. fin. clivo.

ff. ad L. Acq. L. fervitutes. §. fi domo ff. de fervit. ur-

ban, præd.

Clivofaloca, abhängige Oerter/ daher iſt acclivis aufſteiz

gend/declivis absteigend.

Cloaca, ein hohler Ort/ unter der Erden oder Dohl/wo-

durch der Unflath fliessen oder sich enthalten kan. L. I.

§. 1. §.4.ff. de cloac .

Cloacariumtributum, derjenige Tribut/ denman zuRei-

nigung der Cloacen geben muste.

Clypeus, ein Schild und dessen Bild/ solcher aber war

bey denRömern runderFigur,dasScutum aber länglicht.

Coad-
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Coadjutor, heist derjenige, so einem Bischoffoder Præla-

tenzu einem Helffer in seinemAmt gegeben wird,undzu-

gleichdie Seelsorge, auch eine völlige freye Adminiſtra-

tion hat/ so wohl in geistlichen als weltlichen Dingen :

Indenenhohen Thum- Stifftern/ wird derjenige Co-

adjutor genennet/ der dem Bischoff beyseinenLebzeiten

von dem Dom- Capitel adjungirt wird/und dem Bis

schoffnachseinem Absterben fuccediret. Weber de Epi-

fcop.jur. §. 43. Speidel voce, Coadjutor.

Coadjutor, heiffet im besonderen Verſtande derjenige/

welcher einen geistlichen Churfürsten /Erk- Bischoff z

Bischoff/Adminiftratori und Abbt bey Lebzeiten zuge

ordnet ist/ daß er ihm nach dem Todein der geistlichen

Würdenachfolgensolle.

Coadjutorin, Coadjutrice, ist in einemNonnen Closter/

oderFrauenzimmer Stifft eben das, was ein Coadju-

tor, und ist dieserNahmë sonderlich in Franckreichnicht

ungemein.

Coactaconjugia, gezwungene Ehen, da die Contrahentes

wider ihrenWillenvonihrem Eltern oder der Obrigkeit

genöthiget werden.

Coactores, dieso verlohrne Schuldenum ein geringes an

fichbringen.

Coactio, der Zwang.

Coactio abfoluta, der Zwangdenmandurchaus nicht wis

derstehen kan.

Coactio conditionalis, da man ſich für Marter undPein

odersonstetwas grosses fürchtet.

Coalitio, der Anwachs ist, da nicht latenter oder unvers

merckt etwas von des Nächsten Grund und Bodenab-

gelöset/sondern Stückweis/und alsosichtbarlicherWeis

se abgerissen/und einen andern Prædio zugeführetwird/

und zwar nicht aus Schuld deffelben Herrn/ sondern

durch Gewalt des Waſſers oder Fluſſes, L. 7.§. 2. L.

26.§. 7. de A.R.D. §. 21. Inft. de R.J.

Coccina veftimenta, Scharlach-Kleider.

Codex,
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Codex, ein Buch dergleichen auch in Corpore Juris gu

finden/worinnen die Kayserliche Verordnungen begrif

fen. It. ein Theil des Testaments. Unter denNahmen

Codicis wurden die Geseze und Sagungender Kayser

begriffen/ die schon vor Jukiniano , in ein Buch oder

Corpus zusammen getragen worden ; Deren vornem.

lich drey gewesen/davon ihrer zwey um dieZeitenKay

fers Conftantini M. an den Tag kommen/und der Rd,

mischenKayser ihre Gefeße von Hadriano an/ begriffen

› haben. Das eine darvon/ istder

Codex Gregorianus ist/ der von seinem Autore einem

Rechtsgelehrten/ der es gegen das Jahr Christi 200.

zusammengeschrieben/ genennet/ der auch dahero keine

Authoritat und Ansehen hatte: Der andere hiesse

CodexHermogenianus, von Hermogene einemRechts

gelehrten also betittult/ so auch deswegen ebenfalls keine

Krafft inGerichten hatte ; Der dritte ist.

Codex Theodolii, weil er nicht von seinem Zusammen-

schreiber/sondern vom Kayser Theodofio den jüngern

feinenNahmen führte, allerdings seine Authoritåt und

Krafftin Gerichten hatte ; Dieser begriffe die Sagune

gen undGefeßevon Conſtantino M, biß aufdiesenTheo-

dofium. Diesen dreyen Codicibus nun ist der vierdte

hinzu kommen/nemlichder

CodexJuftinianus, den der Kayser Juftinianus den 7.Id

April. im Jahr 529. öffentlich einführen lassen ;In sol

chen hat er nicht allein bringen lassen die Kayserlichen

Gefeße vonTheodofioJuniore an/ biß aufseineZeiten/

sondern hat auch demselben/ aus den drey vorigen Co-

dicibus Gregoriano , Hermogeniano und Theodo-

fiano, diejenige Geseße einverleiben lassen/ die zumGes

brauchseinerZeitenbequem schienen ; Und dieses ist nun

der Codex Juftinianus, welcher noch in einigen Biblios

thecken gefunden wird mit Gothofredi Anmerckungen.

Doch hat Kayser Juſtinianus denselben wieder abges

schaffet/da erdie Inftitutiones und Digefta an Tage ge

geben:
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geben: Denn als der Kayser nach seinem ersten Codice

fünfftig Decifiones, darinnen er dieRechts- Strittigkeis

ten/ deralten Rechts: Gelehrten entschieden, auchnoch

andere vielerley Sagungen nach Gebrauch und Geles

genheit derZeiten gemachet/ undsolchenicht aus seinem

Codicelaffen wollte; hat er im Jahr Chriſti 534. dèn

vorigen Codicem aufgehoben und einen neuen ausges

henlassen/welchergenenner wurde ihoibos

Codexrepetitæ prælectionis , darein er über die Gefeße/

Die in vorigen gewesen/ und davon er nach Beschaffen

heit einiges geändert einiges auch gar weggelassen/neue

Gefeße/ wie auch die bemeldten fünfftig Decifiones ges

bracht hat. Und diefer Codex repetita prælections

ist derjenige Theil des Corporis Juris, den wir annoch

heut zu Tage brauchen. Solcher wird in wölffBü

cher abgetheilet, derer jedes seine Tituly und die Titul-

Gefeße haben/ wie in denen Digeftis , Die Manier an

zuführen ist eben auch wie in denen Digeftis , ohne mur

daß des Codicis fonderbahres Merckzeichen ist zum

•Exempel L. 20. C. de Pact. L. 3. §. 13. C. de Præfc. 30,

vel.40.annor.

•

Codicillaris claufula, ſuche oben : Claufula codicillaris.

Codicillus publicus , ein öffentlicher gemeiner letterWils

le/ welcher durch eines Fürsten oder Obrigkeit Autho-

ritat erhalten/ undbey demselben deponirt worden/ das

hero auchgleiche Befreyung/wie ein demFürsten oder

Gericht offerirtes Teftament genieffet, nemlich daßkein

Zeuge daben nöthig ist. L.fin. f.fin. C. deJure Codicill

Codicillus teftamentarius , ein Testamentlich gemeiner

letterWilleist / welcher mit dem Teſtament aufgerichy.

tet worden/ und mit demselben bestohet. L. C. deJ
Codicill......

Codicillus non teſtamentarius, ein untestamentlicher legs

terWillist/ welcher ab inteftato , und also ohne ordents

licheTestaments Verfertigung aufgerichtet wirbi; oder

wozwar ein Testament/jedoch ein solches gemacht wors

Couben/
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den/ welches vor sich nicht bestehen kan, sondern durch

die beygefeßte Codicillar - Clauful erhalten wird. L.29.

§. 1. qui teft.fac. poffunt. L. fin.pr. &§. 1. C. deJ. Cod.

Struv. Jurisp, for, L. 2. Tit. 28. §. 2.

Codicillus , ein gemeiner lester Wille / wo nicht solche

Ceremonien und Solennitaten vorgehen/ als im Teftas

ment/und werden 5. Zeugen darzu erfordert. L. fin.§.

3. C. de Codicill. Conft, Maxim. §. aber in Codicill.

Coëmtio, war ein gewiffer Gebrauchdie Ehenzu contra-

hiren/ da derMann derFrauen ein Geld gab und

gleichsam darfür faufft.

Coenobia,Kloster/ Häuser / da München oder Nonnen

darinnenwohnen.

Coenobiten/find diejenigeMünche / welche sich in Klo

ftern aufhalten und den Gottesdienst abwarten , denen

die Einsiedler entgegen gefeßet werden.

Cœlum , der Himmel /die Lufft.

Cœleftis aqua, das Regenwasser
.

Cœptum, ein angefangenes oder vorgenommenesWerd.

Coercere, coerciren/straffen/ abhalten/ zurücke halten/

abwehren/fäumen, båndigen imZaum halten, Coer

cere aquam, das Wasser einfangen. L. 1. §. pen. ff. de

fonte. Coercere arbores,die estederBäumeabhauen/

beschneiden, daß sie mitihren SchattendemNachbarn

nicht schaden. L. 1. §.deinde ff. dearbor. cædend.

Coercitio , die Straffe / Züchtigung. It. die Zurück

haltung.

Coercitio modica, eine geringeBestraffung gehört zu dem

Imperio mixta, und geschicht durch die Pfandwegneh

mung. Paul, in L. f.ff.ejus, cuimandat, eftjurisd.

Coetus, ein Hauffen Leuthe / eine Versammlung der

Leuthe.

Cogerein ordinem, jemand zwingen/ daß er sich seinem

Standgemäß aufführe. L. divus, ff. de offic. præfid.

ibiq; Budæus.
Cog
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Cognati, die Verwandten oderFreundevon Mutter her/

fonst Spielmagen genannt.

Cognatio, die Verwandtschafft/ so von weiblichen Ges

schlecht/odervon der Mutter Seite her ihren Ursprung

hat. S. Inft. de leg. agnat, tut, und nennet mandie das

herkommende Oheim. In Sächsischen Rechten wird

esgenennet die Verwandtschafft/die Sip/ Sipschafft/

Magschafft/ Verwandtnüß.

Cognatio ficta, die erdichte Anverwandtschafft ist einesols

che/da eine leibliche Vermischung oder ehelicher Bey,

-schlaff nicht nöthig, jedoch weil sie ein Schatten einer

wahren Verwandtschafftmit sichführet/so hat sie auch

die Würckung einer wahrenBluts Freundschafft.

Cognatio fictafecularis, die erdichteweltliche Verwandt

schafft ist/ welchedurch die Adoption und Aufnehmung

an Kindes statt gemachtwird/ Krafft deren der Vatter

diezur Tochter adoptirt angenommene Weibs . Person

nicht ehelichen darff.

Cognatio Legalis, die Verwandtschafft/ welchedurchdie

Geseze gestifftet und aufgerichtet, als zu sehen ex§. 1 .

Inftit. de nupt. & ibiq; Dd. & t. X. de Cognat. leg. als

ist die AdoptionundArrogation, add . tit. de cognat.leg.

Cognatio fpiritualis , die Gevatterschafft / eine geistliche

durch das Canonische Recht eingeführte Verwandt,

schafft ist, welche durchdie Tauff entspringet zwischen eis

nenTaufPathen undTaufDothen. L. 26..de Nupt.

tit. X. deCognat. fpirit. & cauf.3o.qu.9.Concil.Trit.Seff.

24.deRefer.matr. c. 2. it. zwischen des Kindes Vatter

und denTaufPathen / it. unter den getaufften und na-

türlichenKindern des Tauf-Pathens / bey denen Prote-)

firendenwird sie nicht geachtet...

Cognati ex transverfo , collaterales, die Freunde / oder

Verwanden/ aufder Seitenher oder diezur Seiten

kommen/ undfeiner von dem andern das Geblüt ziehet/>

fonften Seitlings-Verwandten/ Erbnehmen/ genannt/

als dasindBrüder, Schwester,Bruders oder Schwe

D2
sters
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sters Kinder/ des Vatters Bruder/ Batters Schwe

fter/ Mutter Bruder/Mutter Schwester / Brüdero

derSchwester Kindes Kinder/ und dergleichen. L.4.5%

1. degrad. affinit.

Cognitio, Erkänntnuß/ Wiffenfchafft / cognitio caufæ,

dieErwegung oder Erkänntnuß der Sachen / da man

einenHandelexaminirt /difcutirt und daraufspricht.

Cognitiones extraordinariæ , werden genennet / worin

nen in Ansehung der Sachen/Personen / weder nach

vorgeschriebenerFormul/ noch Gebung eines Richters

geurtheilet wird/sondernder Prætor oder Præfes cogno-

fcirt oder erkennt extra ordinem,das ist/ ohne vieles Pro-

ceffirennachBilligkeit und der Sachen Beschaffenheit:

dergleichen sind die freyen Künsten / die Sold derMei

diciner/Profeffores , Advocaten heb und Såugam

men. L. 1.pr.&§. feqq. ff. deExtraord. cognit.

Cohæres, einMitt-Erbe/ der mit einem andern zugleich

einen gewissen Theil erbet.

h

Coire in matrimonium , einander ehelichen / heyrathen.

L.31.ff. de condition, & demonftr. coire infocietatem,

eine Compagnie-Handlung machen / Gesellschafft auf

richten L.1.4.ff. profoc. coire adverfus aliquem , wi

der einen confpiriren. L. 1. ff. Cautæ, caup. ftabul. coi-

re cum furibus, in eine Diebs-Gesellschafft sich begeben.

Coitus, Beyschlaff/ Vermischung mit demWeibe..

Coitus illicitus f. damnatus , ein unzuläßlicher verbothe

ner Beyschlaff oder Vermischung.

Colere fundum nummis , ein Gut für einen gewiſſen

Geld Zinnß bauen. L.fi apes ff. de furt.

Collactaneus, dervon einer Person mit jemand gesäuget

wird. L. 30. §. Titia ff. de adim. leg.

Collare, eine Arteiner Straffe oder Knechtischer Bande/

damanden Schuldigen einEiſen an dem Half leget.

Collaterales, suche : cognati ex transverſo.

Collatio bedeutet 1) dann und wann eine Vergleichung

eines Dinges gegen dem andern/ eine Gegeneinanders

haltung.
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#haltung. Rub. Nov. 49. 2) eine Aufschub eines Ges

#schaffts aufeine andereZeit. L. 9. de fponfal. L. 12.pr.

de jur. dot. 3) zuweilen eine Steuer/Anlag. L. 8. §. 3.

devac. & exc. mun. L. 6. C.de præfcript. 30. ann. L. 5.

EC. deexact. tribut. t. t. C. de Collat. feud. patr. t. t. C.

de collat. fund. fiſc. 4) werden auch die Diſtinctiones der

Novellen in 9. Capitel oder Bücher - Collationes ges

nennet / und warum vid, Rittershuf. inprocem. Expof

Nov. num, 19.

Collatio, heiffet indemJure Canonico diese Wahl soder

Pabst sich alleine vorbehalten / und vermöge deren er

denjenigen zu einer geistlichen Würde erhebet/ welcher

ihm gefällig . Conring de Epifc. th. 68. It. heist

Collatio, nach dem Jure Canonico , eine umsonstige Zu

eignung oder Verleyhung eines ledigen oder vacirenden

Beneficii oder Præbend an einem Geistlichen von demjenis

gen geschehen, dem das Jus conferendi jufommt.Clem.

un. ibiq; Gloff. verb. conferatur, in fin. de rer. perm. c.

3. & 5. & t.t. deconceff. præb. in 6. to. und ist zweyers

■ ley/ libera und non libera.

Collatio beneficii libera ist/ wann jemand das Jus eines

vacirenden oder ledig stehenden Beneficii eigenmächtig/

ohne von einem andern sich jemanden præfentiren oder

nominiren zu laffen/ zukommt / daß er / wem er will /

folches conferiren fan.

Collatio non libera ist/ dazwar einer dasJus conferen-

di hat aber demjenigen solches erledigte Beneficium

übergeben muß/ dem der Patronus præfentiret/oder ein

anderer nominiret / vermög eines Påbſtl. Privilegii ,

als da ſind Könige oder Fürsten/ Univerſitäten, oder

weme es der Pabst anbefohlen/ dem vacirenden Benefi-

cio vorzustehen. Peck. ad c. 1. n. 18. d. R. J. in 6. to.

Collatio bonorum, die Einwerffung der Güter ingemei

ne Erbschafft. Einbringung / ist ein Actus, da die Kin-

der eine von ihren Afcendenten oder occafione deren/

und bey ihren Leben empfangene Sachen/ wann sie ih

nen
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nen fuccediren/ wieder in die gemeine Erbschafft eins

werffen / oder dem Mit Erben contribuiren müffen.

vid. Wehner pr, obf, & t. t. ff. & Cod. de Collat. bon,

. Vinn. tr. de collat, oder deutlicher/ ist/ wann dieKin

derdas was sie von ihren Eltern bey deren Lebzeiten

überkommenhaben/ so sie ihnen fuccediren in gemeine

Erbschafft einwerffen/oderzuruck stehen/ biß die andern

ebenso viel bekommen haben.

Collatio dotis, die Einwerffung der Morgen-Gabe oder

Heurath Guts in gemeine Erbschafft.

Collationiren und aufcultiren / wird von Notarien und

andern Gerichts Personen gebrauchet/ und heist solches

das Original und Copey oder Abschrifft gegen einander

halten/ fleissig verlesen und abhören.

Collator, also wird der Patronus Ecclefiæ genennet/ wel

cher einenPfarz zu ernennen hat / oder ein ander Amt

undPfründenverleihet.

Collatur, oder Jus Patronatus , ist dasjenige Recht einen

Pfarrer zu ernennen/ und selbigen dem Confiftorio zu

præfentiren.

Collectæ, allerhandRenten, so von derObrigkeit denen

Unterthanenbey vorfallender NothzumBesten der Re-

public auferlegt und dahero von jedermann præſtirt

müssen werden. Schvved, Part, ſpec, Sect. 1. c. 25. §. 7.

undsolche sind zweyer:en

Collectæ, werden auch genennet gewiſſe Gelder / so man

inKirchen oder Geschäfften sammlet / um damit abge

brandten/vertriebenen oder sonst durch ander Unglück

verarmtenLeuthen aufzuhelffen.

Collectæ ordinariæ, die ordentlichen Ausgaben / Anlas

gen/als Steuer und Geschoß / und

Collectæ extraordinariæ, die auffer der Ordnung ange,

sekt werden / als Acciffen / extraordinar - Defenfion-

Kriegs- und Türcken-Steuer/ Vor-und Nachschoß/

Contribution Einquartirungs- Gelder / Proviants

Gelder/ Proviant/Korn /Magazin/ Zubuß/ñ. d.9.

Colle
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Collectæ circulares, die Crayß-Steuer/ Cravß- Hülff/

die mit Einwilligung derCrayß-Stände in einemCray,

se ausgeschrieben werden.

Collecta Imperii , Reichs Steuren/ welche vom Kanser

mit Einwilligung der Stånde im Róm. Reich zu Bes

förderung/ Handhab- undRettung des gemeinen Nu

tens/denen Stånden mit der Diſcretion angesagt und

auferlegt, daß sie solche Steuer von ihren Unterthanen

colligirn oder einfordern/ folgends an gewiffe Ort oder

Beystand verschaffen ; doch über die in Matricula Im

perii jedem affignirte Summ nichts mit exigiren /oder

in ihren eigenenNugen verwenden solle.ReichsAbschied

de An. 1547. u Speyer. R. A. Augspurg An. 1548.

R. A. zu Regensp. de An. 1557. R. A. ju Augſp. de

An. 1566. Gail. 2. obf. 53. àpr.

Collectæ Præfectuales, die Amts-Steuren.

Collectæ Provinciales, die Land Steuern/welche Fürs

ften und Stände des Reichs zumNugen ihrer Proving

undLandschafft/vermög ihrerRegalien/ die sie von dem

Kayser oder Præfcription erlangt / ihren Unterthanen

auflegen. Fritsch p. 1. var. exerc.jur. publ. 6.Klock, de

contribut.

Collectanea, allerhand zusammengeschriebene oder getras

gene Sachen oder einzusammen gelesenBuch.

College, ein College/ ein Amtsgenoffe/ oder Gesell/der

gleiche Macht und Amthat.

Collegetarii,find/denenzugleichetwas vermachtist.

Collegialiter, insgesamt/ in Versammlung des gangen

Collegii.

Collegiata Ecclefia, wird genennt die viele vereinigte Ca-

nonicos, (welche sichfast/wie die Regulares, nach gewiss

fenStatuten und Canonibus verhalten ) auch einen Su-

periorem hat der ihrer aller Haupt ist sie aber die

Glieder/eineStiffts-Kirche. Gloff. in cap.ftatutum in

verb.collegialis X. de elect. & electi poteft. Wann eis

negewisse Zahl solcher Canonicorum einzunehmen ges

D 4 fekt
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fest ist/ so heist sie Ecclefia numerata; wenn aber nach

Proportion der Einkünffte bald mehr/bald weniger ein

genommen werden/ so heist sie Ecclefia non numerata

oderReceptiva.

Collegium, eine gemeine Gesellschafft/ die Versamm-

lung/Zunfftvieler Personen/ so einerley Gewalt Recht

undVerrichtung haben/und durch Landsherzliche Au-

thoritat confirmiret ist.

Collegium illicitum , eine unzuläßliche ungebührliche

-Zunft oder Gesellschafft.

Collegium opificum, Handwercks . Gesellschafft/Zunfft/

Innung gewieffer Handwercker und Künste/welche ein

zugelassenes Handwerck oderKunsttreiben und mit ge

wiffen Gefeßen und Ordnungen versehen seynd..

Collocare, auf Binnß ausleihen. it. ben derfubhaftation

denmeist bietenden zueignen. L. 11. ff. de in diem. ad-,

dict, collocare creditores , die Schuldglaubiger ben eis

nemConcurs in die gehörige Ordnungsetzen.

Collocatio, Ordnung,Sagung/ Stellung.

Colludere , colludiren mit einen unterm Hütgen spie

lenz unter einer Decke liegen, oder es mit einer andern

Parthey halten.

Collufio, wirdgenennet / wenn man es mit der andern

Partheyhalt/ und also verursacht/ daß die Sache ver

lohren wird.L.1. §. 6. adSC. Turpill.L.25 2. deV. S. ad-,

dit. tit. X. de colluf. deteg.

Collufor, der es mit der andernParthey hålt / oder mit

einem unterein Hütlen spielet.

Collufariè hinterliftiger und verrätherischer Weise.

Collybifta, ein Wechsler der Traffant.

Collybus, der Wechsel / das Wechsel- Geld/ so vorden

-Wechsel gegebenwird.

Collybifticum Symbolum oder teffera collybiftica der

Wechsel-Brief/ fiehe oben cambiales litera.

Colonia, werden diejenige Prædia oder Güter (Felder )

genennet/ welchevon einem Colono poffidiret/beseffen/

und
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undgebauetwerden. L. 24. §. 4. ff. Locat. L. 20. §. 3.

de inftr. leg.

= ColoniDominici f. patrimoniales, waren die/ welchedie

Acker des Kaysersbauenmusten. L. 7. C. ubi cauf. filc.

L. 5.C.depræd. Tamiac.

Colonus, ift eigentlich derjenige, der einem Acker vor ei

nem gewiesenLohn miedet undbauet. L. 1.2.3. fi ager.

vectig. §. 3. Inftit. de locat. conduct . L. 37. de acqui-

rend. poff. sonst Miethmann , Pachtmann Acker/

mann/ Bauer genennet.

Colonus conditionalis ist/ welcher wenn er 30. Colonus

gewesen hernach in solcher Condition bleibet /und per-

petuirlich bestehen muß. L.15. & L. 23. §. 1. de Agricol.

& cenfit. vid. Valafc. qu. 37.num. 13

Colonus partiarius, einhalb Bauer, dem ein Gut oder

Feldum die Helffte oder dritten Theil des Eintrags zus

bestellen überlassen wird.

Colonus perpetuus ist / welcher ein Gut / vor einen ge-

wissen Zinnß aufewig zugeniessen hat.L.1.Cod. de variis

mendicis..

Colonus fimplex ift/welcher nur durch einen gewieffen

Contract einige Ländereyen um jährlichen Zinnß ange

nommen. vid. Hermann. Stamm de fervit. Perfonal.

3.C.3.

Colonus fuperficiarius wird genennt / welcher mit der

Condition einenBauern Hof gemüthet/ daß er darauf

aufbauen und ein Hauß/ wo es beliebet / wegreiffen

fan. Calvin in Lex, voc. Colonus.

Colonarum
jus

ist / wann jemand ein Hauß das 100,

Thaler werth ist und jährlich 10. Thaler zinnset von

der Kirche bekommt / daß er darfür 100. Thaler mehr

oder weniger bezahle und sich hernach verbindet von

dem Seinigen jährlich z. E. drey Thaler als eine Pens

fion zu bezahlen.

Colophonem imponere,heist zu Endebringen/ endigen/

beschliessen.

Color,
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Color, dieFarb/ der Schein/ der Vorwand/ fub colo-

reJuris, unter dem Schein Rechtens. Vivis coloribus

aliquem depingere, einen recht beschreiben/ mit lebendis

gen Farben abmahlen.

Colorare, coloriren/ bemånteln/ fårben/ eine Farbe ans

ftreichen/ einFarbgen geben/ eine Gestalt machen/die

Poffeffion coloriren/ dieBefihung bescheinigen.

Comes, ein Graf, der vom Kayser undReichly mit einer

unmittelbahren Grafschafft belehnet / und deshalben

Sik und Stimme auf Reichs Tågen führen ´darff.

Horn. J.P. c. 39.§.3.

Comes, heist in Lehen Rechten nichts anders / als ein ors

dentlicherRichter/ der Recht spricht. conf. 11. F. 24.

§. 2. allwo dersozuvor einRichtergenenntworden, als,

bald Comes geheiffen wird.

Comes Imperii immediatus, ein unmittelbahrer Reichs

Graf/ der unmittelbar vondem Kayser und demReich

feine Landezu Lehn trägt / auch auf den Reichs , Tågen

aufder GrafenBand/ Sik und Stimme hat.

Comes Palatinus, einPfalz-Graf/ war ehedefsen derjeni

ge/welchender Kayfer einer gangen Provinz vorgefeget

hatte / daß er in ihrenNahmen Recht sprechen und

bie darinnen vorfallende Geschäffte verrichten sollte.

Conring. deJud. Germ. §. 88. Man zehlet deren 4 als

den inBayern/ Sachsen/ Schwaben undFrancken/o

der amRhein/ von denen heut zu Tage nur nochder leg,

te übrig ist. Coccej. Inft. J. P. c. 15.5.16.

Comes Palatinus Cæfareus, ein Kayserl.Hof- und Pfalg

graf wird derjenige genennet /welcher vomRöm.Kay

fer Machtund Gewalt empfangen/Doctores, Licentia-

tos, undMagiftros, die man sonst Bullatos nennet / und

aufUniversitäten nicht will passiren lassen / zu machen/

wie auchNotarios and Poëten zu creiren/Huren-Kin

der ehrlich zu machen/ u.d.m.

Comes PalatinusRheni , aber heift der Churfürst in der

Pfalg/ oder einer vondemPfälzischenHause.

Comes
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Comes principali dignitate conftitutus , ein gefürsteter

Graf / welcher zwar vor seine Person in den Fürsten-

Stand erhoben/ deffen Land aber wie vor und nach eine

Grafschafft geblieben. Coccejus J. P. c.18.§. 28. von

felbigen waren ehemals bekandt/ die gefürsteren Gras

fen von Henneberg/welche aber iso das HaußSach,

fen repræfentiret. Vitriar. J. P. Lib. 1. tit. 47. §. 15. &

ibig; Pfeffinger. Die Herzoge von Montpelgart/

Gorg/nebenst noch einigen/ doch führen fie deswegen

kein absonderliches Votum , dergleichen Bewandnüß

hat es auch mit denen in dem Kayserl. Titul sich befine

denden gefürsteten Grafschafften. Im Reichs- Stylo

werden sie unter dem Worte Fürstenmässig verstan

den/ wovon Limnæus und Befold thef. Pract. voc. Ge

fürft. Grafzu sehen.

1

Comes provincialis , ein Landgraf. In denen ehmahlie

genZeiten war ein Landgraf derjenige deme eine im

Lande gelegene Proving / oder doch ein gut Theil von

selber antrauetwurde / daß er darinnen das Recht spre-

thenfollte. Limnæ. J.P. Lib. 4. c. 4. n. 77. Sothaner

Land- Grafen werden in der Hiftorie vornemlich vier

erwehnet, als der Landgrafen in Thüringen/ so igo das

Hauß- Sachsen vorstellet derer in Hessen , die ans

nochblühen/ im Elsaß/so andas HaußOesterreichkom

men/ jeho aber Franckreich ufurpiret / und denn die

Landgrafen von Leichtenberg / so nachhero Bayern ge-

habt/ jego abervon selben wieder abkommen / und dem

Fürstlichem Hause Bamberg gegeben worden. Ihre

Bedienung war Anfangs auch nicht erblich / litte aber

nachhero eben sothane Metemorphofin, als wie die an

dern ihres gleichen : Alsoistheutzu Tage ein Lands

grafe derjenige / welcher von dem Kayser von

wegen des Reichs mit einem Fürstenthums / uns

ter dem Titul als Landgrafe beliehen. Schvved,

Part. Sp. Sect. 2. §. 17. Es giebet deren noch welche/

alsdieLandgrafen von Sauſenberg/Baar/Kledgau

und
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und Stulingen / doch diese seynd in keinen Fürsten

Stand erhoben, gehöret auch der erste an Baaden/

und die andern an das Haus Fürstenberg.

Comestibilia five Cibaria Domeftica. Das Mußtheil/

oder Hof: Speise/ gehoffte Speise, ist in Sachsen als

le Speise die nach den 30. Tag nach des Mannes

Tod in des Mannes Hofübrig bleibet. Matth. Coler

decif. 60. num. 68. p. 1. als da ist : Fleisch gefalßen und

ungesalzen/ Schuldern / Schincken/ Würste / Käße/

Butter/ Salt/ Schmalk/ Hönig / Fische / It. Korn/

Malh/ Bier / Meth/ Wein/ und dergleichen / woran

der Edel Frauen die Helffte gebühret. Berlich. t. n.

3.concluf. 48.per tot. Carpzov. p. 3. Conftit.3 .&feq.

und deßwegen Mußtheil genennet wird/weil die Wit

tib nach 30. Tagen solche hinterlassene Sachen mit

des verstorbenen Mannes Erben theilen muß. Ber-

lich. tom. 3. Concluf. 48. n. 3.

Comitatus, derComitat, dieBegleitung/die Gesellschafft/

das Geleit, It. die Grafschafft.

Comites Comerciorum , fiehe Præfectus rei frumen-

tariæ.

Comitia, orum , der Reichs-Tag / von dem Kayser und

sambtlichen Reichs - Ständen/ (wenigstens denen meis

sten) nach dem Reichs Gefeßen angestellte Versamm

lung um auf selbiger von denen Angelegenheiten des

Reichs gemeinschäfflich zu berathschlagen und zu

schliessen. Hornii J. P. lib. un. c. 45. §. 2. Dieses

Wort soll vor den Zeiten des Maximiliani I. nicht bes

kannt gewesen senn. Hagem, de Com. c. I.
Man

nennete sie ehemahls auch Parlamentum publicum.

Pfeffinger ad Vitriar, Lib. 4. tit. 1. §. 4. lit. a. igo aber

ist Diætagebräuchlich so mit jenem einerley. Die al

tenTeutschenbenahmsetensieHöfe (carias regales)hoch

zierliche Höfe/ Königliche Höfe/ dermahlen aber heiß-

fenfieReichs-Tage,

Comi-
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Comitia circularia , Creyß- Tåge /find nichts anders/als

eine Versammlung der in einem Creyße gelegenen

Stände, damit aufselben die in dem Crayße vorfallende

Geschäffte abgethan werden können. Tit. Specim.J.P.

Lib.6.c.6.§.I.

Comitia circularia univerfalia, werden genennet/wenn als

le Cranse zusammenberuffen werden.

Comitia circularia particularia, heiffen/wenn nur welche

Crayse sich zuſammen thun ; werden auch sonst die

correspondirende Crayse genennet. Schvved. Part.

Gen. c. 5. §. 19. Diese fondern sich wider in univer-

fales , wenn alle Glieder eines Creyses sich versamm-

len/ und in particnlares , so der Engere Crayß- Con-

Event genennet wird. Dann ferner in ftatarios , die

zu einer gewiffen Zeitgehaltenwerden /wohin dieMüng

- Probations-Tagegehören, und arbitrarios , oder in sol

che die ein Cravß nach seinem Gefallen anordnen

fan. 49

A

V

A

Comitiaprovincialia , Land Tag / eine von dem Lands,

Herrn angestellte Versammlung der sämmtlichen

Landt- Stände / die er deßwegen zusammen beruffet/

um mit ihnen von des LandesBeſten und Wohlfahrtzu

■ rathschlagen.

Comitialis morbus, die fallende Sucht schwehreNoth/

Epilepfia. L. qui tertiana ff. de ædilit, edict,

Comitiv , ist derjenige FreyheitsBrieff/ darinnen die Co-

mitesPalatini ihre Gewaltvon Kayser erhalten.

Commata, heiffen in L. 1c. ff. de extraordin. crim. einge

grabeneGånge/ oder Gråben/ dadurch das Nil -Wass

fer auf die weit entlegene Felder geleiter wurde.

Commeare , heist weggehen in der Intention wieder zu

fommen/L. f. pr. ff. de iis quidejec. vel, effud,

Commeatus, der Paßport/ oder eine gegebenen Zeit/ in

welcher ein Soldat weggehen kan und wieder kommen

muß ferner ein Frever Ab-und Zutritt, das Gelite.

dieProviant/dieNahrungs-Mittel.

Commen-
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Commendare, cominendiren/befehlen/geloben /verschrei

ben/als wenn man einePersonan die andere verschreibet/

It. Anvertrauen/ aufzuheben geben/ hinterlegen. com-

mendare corpus , einen verblichenen Cörper eine Zeit

lang aufhebenbiß er begraben wird.

Commendatio, eine Anbefehlung/Forderung/Verschreis

bung.

Commendura f. commendæ eine Comterey /Commen

thur/warendie Güter genennet/ der im gelobten Lande

freitendenRitter/welchezu Beschüßung derselben etlis

che nachHaus geschickt/und selbigen ihre Sachen com-

mendiret ober anbefohlen.Rhet.J.J. P.Lib. 1. tit. 16.§.30.

feq.wurden auchBalley geheissen / welches Wort aus

dem Französichen scheinet herzukommen / und bedeutet

etwann so viel als ein Amt. Eswerden aber an jego/

beydenTeutschen Malthefer und andern Ritter- Ör,

den ein gewieses Gebietgenannt/worüber einer von Ors

dens Ritternbestellet ist/ und die Einkünfftetheils berech

net/theils genieffet. Im Teutschen Ritter-Ordenfind

II. Balleyen/ welche durch dieLandCommenthuren ad-

miniftriret werden und davon etliche unmittelbahre

Reichs Ständesind und zu den Prälaten gerechnet

werden, dieBalley,Elsaß und Coblek ; die andern aber

demjenigenFürsten in dessen Gebiethe fie liegen unters

worffen sind/ als die Balley Oesterreich / Thüringen/

Sachsen/Heffen. Diejenigen/welche ihrenAdel nicht

gnugsam legitimiren können / sondern durch andere

Merittenzu einer Commenderie gelangen / werden ca

vagliari di gracia geheissen/da man hingegen die andern

cavagliari di juftitia nennet ; Es können auch die Lu

therischen gegen Erlegung der Refpons - GelderCom

menderienverwalten.

Commendatitiæliteræ,Beförderungs - Schreiben/ Vors

schrifften/ Verschreibung an andereLeute.

Commendator domefticus, eine Haus- Commenthur ist/

daraufderBefiker dieJurisdictionalia besorgt der Baus

ern
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ern Klagen hört/die Geringenentscheidet,und dieGros

fen remittirtzur Land - Commenthur.

CommendatorProvincialis, Land-Commenthur ist der als

le Commenthuren dieserProving der er vorstehet be

sorgt/sie besucht/ Rechnung abhört 2c. und dieser stee

het in grössern Ansehen und Einkünfften / als die an

dern / die unter ihm sich befinden / er ist auch unter

den Capitularen die den Teutschen Ordens - Meister

ermehlen. vid. Befold. & Speidel Voc. Commenda

SprengerJurisp. publ. p. 395.

Commendatorfimplex ist/der dergleichen Güter besiget,

und so gut als er kan / doch gebührender Weiße gea

niesset/dann er mußRechnung thunhat sein gewissesDe

putat,und Regalia.

&

Commendatores, Commenthuren / find Gebiethiger us

ber die geistlichen Ritter Ordens Güter/und haben

fie allerhand abwechslende Ehren Stuffen unter sich.

Wer in den Orden erst aufgenommen worden / der

heist Novitius und wird ihm ein Pferd famt einen

Knecht zu geben. Nachmahls wird er Conventualis

Ferner Rüchen Meister/ alsdenn Baus Meister/

hernachUberreicher/soüber die Einkünffte derLand-

Güter bestellet. Trappirer der vor die häußlichen

Dinge forget damitin Kücheund Keller Nothdurfft

vorhanden sey. DieHaus Commenchur hat die

Gerichtlichen und Bauren -Handel unter sich. Der

Commenthur an sich selbst muß Rechnungleisten/hat

fein gewiffes Deputat und Regalien/ und wenn deffen

Commenda weitläufftig / hat er einenHaus-Commen

thur oder Trappirer zum Affiftenten. Hiernächst fols

gen dieCommenthur Confiliarii , oderRachs Ges

bierhiger/derenfind ordentlich 6.welche ihrem Ordens

Meister oder Provinciali in wichtigen Fällen mit

Rath andieHandgehen. Endlich istder Land-Com

menthur , der forget vor alle Commenden in seiner

Proving/ vifitiret fie / und ist einer von den Capitula-

ribus,
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ribus , welche das Recht haben / einen Groß- Meister

ihres Ordens zu erwählen.

Commentari ,commentirt/ einBuch erklären overüber

felbiges schreiben. It. heist es erdichten/ erfinden / er-

⚫dencken.

Commentarienfes oder Carcerarii, wurdenbey den alten

Römern die Stockmeister genennet so die in denen

Gefängnissen liegende Gefangene in Verwahrung hat

⚫ten. Thurhüter.

Commentarius, wird genennt die Erklärung einesBuchs

oderSchrifft.Fernerdie Rechnung. It. Der Autor, fo

sodarüber geschrieben.

Commentator, ein Erfinder/Verklager Auslegér.

Commentitium, was erdichtet ist in der That sich aber

nicht also verhält/commentatitia emtio,ein Scheinkauf/

ein betrüglicherKauf.

Commentum eine erdichtete Sach. L. 2. de reb. ali-

enand. ein Betrug / cap. pervenit. juncta gloff. X. de

¿ teftib. cogend.

Commercium ,der Handelund Wandet/ dasGewerbe/

die Gemeinschafft/dieKauffmanschafft ist , da ichgemeis

nenNukenwegen zulässige Wahren um einen ehrlichen

Gewinn zu überkommen / kauffe/ und anBürgeröder

Fremde wo ich will verkauffe. L. 3. §. 1.de pen. leg.

Marquard. tr. dejur. mercat. &commerc. 2. c. 1. n. 5.

In commercio effe, wird von allen Sachen gesagt/ die

zum Gebrauch der Menschen dienen/ihrem dominio

unterworffen sind / alienirt und acquirirt werden kön

nen.

Incommercio non effe, wird gesagt vondenenSachen/fo

nichtzum Gebrauch der Menschen dienen ihren Domi-

nionichtunterworffen noch obligirt/ alienirt oder acqui-

riretwerden können.

Commercium alicujus rei non habere , heist eine Sache

zu erwerben und zu haben, nichttüchtig seyn.

Com-
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Commilites , it. Commilito , ein Spieß-Gesell / der mit

streitet und also werden auch die Studiofi genennt / fo

miteinanderstudiren.

Comminationes, sind richterliche Bedrohungen/ die ges

gen einer abgeurthelten Sache nicht folgen. vid. t. t.

C.decommin. epiftol.

Commifcere, commiſciren/ vermischen /vermengen / un-

ter einander mengen. Carnaliter commifcere , sich

fleischlichvermischen.

Commiffarius, demetwas zu verichten aufgetragen wird/

ein verordneterBefehlichshaber. Mandos tr. de com-

mil,in pr.Ruland. de commifs. Lib. 1.cap. 2.n.7.

Commiffarius Cæfaris f. Principis . ein Kayserlicher oder

Fürstlicher Befehlichshaber.

Commiffio,commiffion,commiffarien Amt und Verrich

tung. It. der Befehl Verordnung. Ferner bey den

Kauffleuten die Factorey. In Gerichten ist eine Com-

miffion einesolche Handlung / welche darzu angestellet

wirdzdaß man etwas besichtigen, oder die strittigenPar-

theyen in Gute auseinander sehen soll. Ord. Cam. p.3.

tit. 16.It.Commiffion zuAbhörung &c..

Commiffio in communi forma , wird genennt , da der

Commiffarius nur dieZeugen examinirt / oder denAus

genschein nimmt. Gail.1.Obf. 94. n. 1.2.

Commiffioin optima forma, ist/welche gegeben wird/ um

dieZeugen abzuhören / und documenta ju übernehmen.

Gail, d. 1.n. 2. Jac. Blum. Proc. Cam. tit. 73. §. 39.

Commifforia Lex , ist ein Vertrag der bey Kauffen und

Verpfändungengebräuchlich ist, da bey einem Kauff be

dungen wird / wann der Kauffer inner einem gewiffent

bestimmten Termin ,das pretium nichtzahlt, die Sache

als nicht verkaufft solle gehalten werden; bey Verpfän

dungenaber, daß wann die Schuld nicht inner einer bes

stimmten Zeit bezahlt wird das Pfand dem Creditori

darfürseyn solle. L. 2. & t. t. ff. de leg. commif. t. t.C. de

pact.pignor.

P
Com-
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Commiffio extraordinaria , (welche auch gemeiniglic

Commiffio ad futuram rei memoriam , ingleicher

Commiff. ad rei memoriam,Commiffio ad memoriam

Commiff. ad perpetuam rei memoriam , Commifs. ad

perpetuammemoriamgenennet wird) ist/ welche auffer

der Ordnung begehret und decernirt wird/ wann

nemlich dieProceß-Ordnung demBeweißnach nicht be

gehret/ doch aber ins Künfftige möchte begehret werden/

daß solcher von den angeordneten Befehlthhabern an

gehörtwird. Jac, Blum,Proc. Cam. tit. 73.1. §. 35.

-Commissum eine begangene That. In commisfum

cadere , wird gesagt ; wenn wegen eines Verbrechens

die GüterderObrigkeit heimfallen ; als dasind die Gü

ter/so nichtverzollet/ oder im Geleit nicht angezeigt wer

ben. L.i.de publ. &vectig. L. 11.§. 2. eod.

Committens, der einem befihlet.

Committenten /werden bey den Kauffleuten genennet/

denen manfactoriret oder dienet.

Committere, committiren/ anvertrauen/ auftragen/ be

fehlen. It. begehen/thun/verbrechen/ fündigen.

Committere animalia, Thiere aneinander lassen/ daßsie

einander beleydigen können.

Committi fifco , heist /wenn eine SachedemFiſco, heim

fällt, tot, tit. de vectigal. & commisf. committiturpa

na,man ist schuldig Strafe zu bezahlen. Committitur

ftipulatio , wirdgesagt / wann man das, was man ver

heiffen hat/schuldig wird. tot. tit. ff. de V. O.

Commixtio, ist eine Vermischung leiblicher vor sich bestes

hender Dinge/die der Vermischung ungeacht im ihrer

fubftanz bleiben/wiesie seyn e. g. des Getrayds Körner

bleiben doch in seinem Wesen / ungeacht des Titii und

Caji Getrand untereinander vermischet wird. vid. §.

28. Inft. deR. D. L. 5. pr. deRei Vindic. conf. L. 4.in f.

eod.add . L. 30.deUfucap.

Commodare, leihen/ oder einem ein Ding umsonst zu nus

kenoderzu gebrauchen/solcher Gestalt übergeben/daß

er
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er nach geendigten Gebrauch selbiges wieder erstatte

It, einem behülfflich seyn Gutes zu thun.

Commodatarius , der etwas gelehnet oder geborget/oder

dem einDing,von einem andern geliehen oder umsonst

zugebrauchenübergeben.

Commodator, der einem ein Ding geliehen/oder umsonst

zugebrauchenübergeben.

Commodatum, ist ein dinglicher Handel, da ich jemand

eine Sache aufeineZeitlang umsonstzu gebrauchenüber,

laffe/alsodaß er nach geendigten Gebrauchebendieselbe

mirwieder liefere und erstatte. L. 1. L. 3. §. 6. L. 5. §. 2. 8.

1,17. §. 3. L 2. 21. C. eod. §. z. Inft. quibus mod. re

contr.oblig. & ibid. Dn . Hopp, Dn. Lauterb. tit. Com-

mendat. Ludovici in Doct. ff. eod. tit. Struv, S. J.C.

eod.tit.

Commodum , der Gewinn, Nuß und Frommen/ cum

commodum eric , wann es ohne Ungelegenheit gesches

hen kan/ und es ohne Schand und Unehr kan gegeben

werden.

Commodum publicum, der gemeine Nugen/das gemeis

ne Beste.

Commodum rei vendita , der Nuk des verkaufften

he Dinges.

Commune dividundum,das in gemein zu theilen ist, das

von oben eine absonderliche Action zu befinden, und in ff.

ein ganger TitulLib.X. tit . 3 anzutreffen.

Communicatio , die Communication , Gemeinschafft/

Mittheilung/Unterredung.

Communicatum, das Communicat, oder Schrifft / so

einem zu verantworten zugeschickt wird.

Communio, die Communion/Gemeinde/Gemeinschafft/

Gesellschafft / ist ein aus verschiedenen Personen bestes

hendesCorpussosich einerley Rechte zu gebrauchenhat.

It.die Geniessung des Heil. Abendmahls.

Communio negativa, wird nach dem Jure Naturali

nennet/das Recht/ welches allen Menschen einem wie

P =
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dem andern zukommt die Geschöpffe zu gebrauchen.

(quia negat& excludit omne dominium) weil es kein

Eigenthum zugesteher.

Communio politiva f.dominium commune, ist diejenige

Communion der ersten Christen/ davon in der Apostel

Geschicht im 4. Capitel verf. 32. feq. Errinnerung ge

schiehet/nemlich das allgemeine Eigenthum dererselben/

wovondie Heydengänglich ausgeschloffen blieben.

CommunioSanctorum, die Gemeinschafft derHeiligen.

Communitas , communitåt/ die Gemeinde/ Gemeins

schafft/ gleichfalls wird die communi åt genennet der

Ort/woihrer viel speisen/ dergleichen aufÜniversitåten

ist/dahero auchdie daselbst speisen/ Communitåter ges

nennet werden.

Compactum, eine Abrede, Vergleich einen zu hinterge

hen oderzubetrügen.

Compactata, der Vergleich/ Erb- Vereinigung.

Comparatio , Comparation , eine Gleichheit / Vergleis

chung gegen einander Haltung / Zubereitung. It. die

Anschaffung/ Einkauffung.

Comparatioliterarum , die Vergleichung oder gegen eins

anderHaltung der Schrifften, ob sie einander anZügen

und allengleich.

Comparativus, a, um das sich vergleichen låst.

Comparere , iren. erscheinen sich einstellen gehorsam

seyn/sich erzeigen/ compare corpus. wird gesagt/ wann

solches für Augenist/ und klar erscheinet. L. ult. §. f. ff. de

his qui not. infam. L. 47. §. fi fervus ff. de Legat. 1 .

Comparitio partium, eine rechtmäffige Erscheinung vor

dem Richter ; Es erscheinet aber derjenige legitimè, der

perfonam legitimam ftandi in judicio , oder der die

Macht hat/vor Gericht selbst, oder durch einen Procu-

ratoroderAnwaldzu erscheinen. Jac, Blum, proc. Cam.

tit. 67.§. 1. &2.

Compafcere, mit einander weyden / die Koppel : Hut

haben.

Com-
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Compafcuum , die Koppel- Hut oder Weyde, iſt ein

Recht/ da die Nachbarn aufgewiesen darzu gehörigen

FeldernihrViehmit einanderweyden können.

Compaicuusager, einsolchesFeld/woraufdieNachbarn

ihrViehmit einander weyden mögen.

Compaffus mutui literæ, Compaß Bitt -Brieffe/Hülffs.

Brieffe/Requifitoriales, remifforiales, find Schreiben/

darinn der Richter, soin derSach erkennt, an einen an-

dernRichter oder Obrigkeit schreibt, deſſen Jurisdiction

die Zeugen unterworffen sind/daß er solchen Zeugenbes

fehle, daß sie vor ihm erscheinen und Zeugschafft geben/

oder daßderRichter, andemgeschrieben wird/ selbst die

Zeugenabhore oder abhören lasse: Und also des Rich-

ters Hülff in Adminiftration des Rechts angeruffen

wird/ mit Erbieten/ daß man in andern Fällen ein gleis

ches thunwolle.

Compatibilia, die Dinge, so sich wohl mit einander vers

tragen/oder neben einander stehen können.

Compedes, Fuß Eisen/ Springer.

Compeditus, der in Fuß Eisen oder Springern gehet/

oder lieget.

Compendiofe, kurt/ daß mans bald begreiffen kan/ fein

genau beysammen.

Compendium ein furger Begriff/ ein ErspahrungVor-

theil/ Gewinn. Etwas in ein Compendium bringen/

etwas indieKürze faffen/daher Compendios/ kürtlich/

enge/behend oder bequemin die Kürze abgefast.

Compenfare, compenfiren/ eines gegen das andere auf-

heben / vergleichen / so da geschiehet in Schuld Forde,

rungen/wenn ein anderer einegewiese Gegen-Forderung

bat.L. 1. ff.decompenfat L. 54. de fol & liber. L. 4. in

fin.Qui potior. in pign IteminJnjurienSachenwerden

bißweilen die Schmähungen gegen einander aufgeho

ben; Ferner werden die Unkosten bißweilenzugleich auf-

gehobenundvertheilet. It. heist compenfiren auchwi-

derherein bringen/vergelten/ ersehen.

P 3
Com-
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Compenfatio, die Compenfation oder Gegen- Forde

rung eine Zusammentragung des Debiti und Crediti ,

um beedeunter einander zu conferiren/ und was sichfin-

det/ gegen das Angeforderte abzuziehen , und dadurch

die Obligation ipfo Jure zu minuiren odervöllig aufzus

heben. L. 1. de Compenf L. 54. defolut.

Compenfatio perpetua ist/ welchedas Mutuum debitum

aufewig aufhebet oder mindert.

Compenfatiotemporalis ist/welche nur aufeineZeitlang

das Debitum aufhebet oder mindert/ e . g. wiein denen

Actionibus, da eine certa fpecies , oder Sachen/ von

verschiedener Art und Qualität begehret werden/ fich

ereignet. L. 4. C. de compenfat. L. 18. pr. de pignor.

act. L. 56. §. 3. de Jur, dot, L. 5. pr. de imp. in rem dot.

fact , Franck, h. t.n. 18. feq. Colleg. Arg. eod. theí, 2.

Competens, gebührlich/ordentlich.

Competens cautela , einegenugsameVersicherung.

Competens Forum, das ordentliche Gericht / vor web

chem einerbelanget werden kan/ oder muß.

Competens Judex, der ordentliche Richter / der Botts

mässigkeit in einer Sachehat.

Competens pœna , die gebührendeverdienteStraffe.

Competentia, die Competenz, Bequemlichkeit/ Füglich,

keit Zuhörung. Item die rechtmässige Gewalt des

Richters.

Competentiæ beneficium , suche : Beneficium Com-

perentiæ.

Competere , competiren / zugleich bitten/ sich schicken/

gebühren/ zugelassen/tüchtig/ geschickt seyn. Also wird

gefagt : Tibi contra me non competit Actio, es gebüh‹

ret dir,oder ist dir keine A&tion wider mich zugelaffen.

Competitor, ein Mitwerber/ der mit einem andern zu-

gleichetwas bittet/als nacheinemAmtoder Ehren.

Competitrix, eine Mittbitterin, so zugleich etwassuchet.

Completorium, complet, heist bey den Catholischen der

Got
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Gottes-Dienst/so anSonn- und Festtågen des Abends

um5. Uhr gehaltenwird.

Completum ist/welches in allen Stücken richtig und ohne

Tadel ist.

Complices, die Mithelffer/ die Gesellen/ so etwas mit eins

anderangerichtet oder angefangen, oderRathund That

darzu gegeben.

Complures heiffen vier oder mehr. L. 15. qui ff. de Leg, 2,

Componere, componiren in Ordnung bringen. Ferner

heist es einen Streit vergleichen /beylegen, schlichten.

Compofitio, compofition . die Zusammenfügung, die Zus

sammenseßung eglicher Stimmen c. J. die Vereinis

gung/ der Vertrag/ Vergleichung oder gütliche Bey

legung.

Compofitum ist/ welches aus vielen Stücken zusammen

geseket ist/ und soviel heiffet als unum indivifum. Und

dahinzielet dieRedens Art : Componere lites die Pere

sonen/dievormals unter einander uneinig waren/ zu ei

nem Verstande/zu einem Vergleiche bringen.

Compofitio Litis, die gütliche Beylegung eines Proceffes.

Compofito , dem Vergleichnach der Abrede nach. Nón

ex compofito agere, dem Vergleich nicht nachleben.

Composmentis, der guten Verstand hat, undbey Sin

nen ist.

Compraes, ein Mitbürger/ der mit einem andern für eine

Sache zugleich Bürgeworden ist.

Comprehendere, comprehendiren/ begreiffen/ verstes

hen/faffen. It. ergreiffen/ erdappen/ erwischen.

Compreffus, a, um, gang eng zusammen/ aufs genaueste

zusammen gedruckt oder geschrieben. Subft, der Beye

schlaff.

Comprimere, comprimiren / unterdrücken / zusammen

drücken/ båndigen/ an sich halten, bey sichbehalten, zu-

rück behalten/ it. einemit Gewalt beschlaffen.

Compromiffarius Judex, ein Willkührlicher Richter/

P 4
den
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den die Partheyen nach ihrem eignen Gurdüncken und

Willen erwählet haben.

Compromiflidiem proferre, heist nichts anders als das

der Arbiter den Termin prorogiren darff.

Compromiffum, ein Compromiff ist ein Vergleich und

Verheissung etlicher streitenden Personen/L. 3 § 1. de

recept. arbitr L. 32 6.8. eod daß sie sich mit eines

Schied Richters Ausspruch begnügen lassen wollen /

L 1.§. 2. d. c. L. 27. §. ult. L. 19. pr d. t. welches ge-

schicht entweder vermittels eines Eydschwurs,L. 4. C.

eod, vid. Nov. 82 c. 11. n. 6. qua conf. c. 2. de arbitr,

oderdurchgefeßte Straffe/L. 28. ff. eod. L. f. C, eod,

oderauch schlecht hin/ L. 27. §. ult. L. f. C. de rec. ar.

bitr, Dn . Struv. Exerc. 8. thef. 101. Gleichfalls pflegen

bißweilen die Advocaten ein Compromiff zu machen/

wenn sie 3. Såge von Mund aus in die Feder einbrin

gen sollen, daß sie solches in 2. Sågen oder Schrifften

thun follen.

Compromiffum plenum ist, welches wegen der Sachen

undStrittigkeiten verfast worden, und dieClauſul hat/

daß alles ohne Betrug und Gefährte seynsolle. L. quid

tamen §. plenum. ff. de arbitr.

Compromittere, compromittiren / angeloben / bewilli

gen/verheiffen und versprechen/ etwas thun/ oder eines

Schied-Richters Urtheilnachzukommen/ und ansolchen

fich begnügen zu laffen. It. compromittiren auch die

Advocaten wie erstgedacht.

Compulforiales fc. literæ, werden genennet die Befehl

des Ober -Richters an die Commiffarien oder Unters

Richternach angenommener Appellation, wenn sie mit

derZeugenVerhör/ oder Einsendung der Acten nicht

fort wollen, daß fie solche in einer gewiesenZeit über

fenden, L 2. C.deedend. damit die Warheituntersucht

und dieFalschheitvermeidet werden kan.c.quoniam de

probat.Roding. Pandect. Cam, L. 1. tit. 13.

Compulforiales arctioresfind noch schårffere poenal- und

Zwangss
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Zwangs - Brieffe/ dadurchder Richter oder derjenige ,

so die ActainHändenhat/ gezwungen wird, solche aus

zuantworten.

Computatio, die Rechnung / Ausrechnung Zusammen.

Rechnung Zehlung.

Computatio graduum, die Computation und Berech

nung der Grad / ist eine Nachforschung, wie weit die

Personen in der Bluts -Freundschafft und Echwåger-

schafft von einander entfernetsind.

Computatio graduum civilis . ist die Berechnung der

Grad/sostarthat in der Erbschafft.

Computatiograduum canonica, ist die Berechnung der

Grad/ welche in Ehe- Sachen in acht genommen wird/

wieweit eins dem andernverwand.

Computus, die Rechnung.

Conatus, der Versuch, die Unterstehung Unterwindung/

das Vorhaben/Beginnen/ darauf doch kein Effect ers

folget sondern bey den bloffen Beginnen verblieben ist.

L.1.in f.ff.quod . quisquejuris

Concedere, conced ren/bewilligen einwilligen/ geben/zu-

lassen/zu- oder nachgeben/ geschehen lassen, nachgeben.

Jt. erlassen.

Conceptio , die Conception oder Empfängnůs. It. die

Verfassung/der Ufsak.

Conceptum , das Concept wird genennet der Auffah/

welcher noch nicht ins reine gebracht oder geschrieben:

Also wird gesagt: Der hat ein falsch Concept von ei-

nem Ding/ das ist, er hat die Sach nicht recht einges

nommen.

Conceptumfurtum.fuche : Furtum conceptum .

Conceptumodium, eingefaster Groll.

Conceptus , us, concept , die Fassung in den Sinn/ die

Gedancken/ Meynung.

Conceptus mentis , die Gedancken / was einer in Sin

nehat.

Con-
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Conceffio, eine Begnädigung Bewilligung/ Freyheit/

Zulaffung/eine Nachgebung/ Vergönnung.

3Concellio Salinarum.istwenn Sale Pfannen/ so abson

derlichzu des Erz - Bischoffs Tafel zu Halle gewidmet

feyn/und gewöhnliche Ausbeute zuversieden/ ausgethan

werden. vid. Dn. Struv. Jurisprud. R. G. F. L. 3. Tic.

17.aph. 11. Befold . Thef. Pract, voc. Salz , Pfannen.

Carpzov. Pact, 2 C. § 3 D. 2. n. 5.

Concha, eineMeer ,Muschel/ darinnen Perlen wachsen.

L. 19. §. pen. ff. de aur. argent. legat. It. ein Farb

MuschelderMahler. L. pictoris ff. de fund . inftruct.

Conchylium, ein Fisch mit dessen Blut die Königliche

Kleider gefärbet worden. L. 6. C. de diverf. refcript,

L.fiquis C. de murileg. Lib. 11 , & L. 4. C. de veſtib.

holof d. LibroII.

Conchyliatæ veftes. so gefärbteKleider.

Concidere , concidiren/ in Stücken zu hauen. It. ju

nichte machen, welches vonRathschlägen gefaget wird.

Conciliabulum , war derOrt/wo die Gemeinde zur Vers

sammlung hingeruffen ward. In fenfu Theologico ,

oder nach geistlichen Verstand, heist es eine heimliche

Zusammenkunfft/ da unter dem Schein eines Exercitii

pietatis allerhand Kegereyen/ Heterodoxien und der

gleichengehögetwird.

Conciliare, concili ren/stillen / versöhnen / vereinigen /

vergleichen/befriedigen/zusammen bringen. Conciliare

Nuptias, Hochzeitstifften/ Ehe stifften.

Conciliatio , eine Vereinigung/ Vergleichung / Vers

föhnung.

Conciliator, ein Friedemacher / Schiedsmann / Vers

föhner. It. der einen aufjemands Seite bringet.

Conciliatrix, Versöhnerin/ eine ehrliche Kupplerin.

Concilium , eine Versammlung Zusammkunft der

Geistlichen in der Catholischen Kirche, um daselbst einis

ge zurReligion und Kirchen- Difciplin gehörige Sachen

zu entscheiden. Sie werden in allgemeine oder Oecu-

meni.
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menica und Particular Concilia eingetheilt. Diese legs

tere seynd von zweyerley Art;Nemlich entweder natio-

nalia , darinne ſich die Bischöffe eines ganzen Reichs

oder Nation über die streitige Religions- Sachen bes

rathschlagen ; Oder Provincialia, welche durch die Bis

schöffe einer Proving / aufvorher gehende durch den

Erz- Bischoffgeschehene zusammen Beruffung/ gehal

ten werden. Oder es seynd Concilia einer einzigen

Dioeces, und dieses sennd diejenigen Versammlungen/

welche ein jeder Bischoffmit allen seinen Geistlichen zu

halten verbunden ist/ damit eine gute Difciplin in seiner

Dioeces beobachtet werden möge. Man nennet ſonſten

auchdieselektern Synodos,

Concilia Epifcopalia ſind, dievon Bischöffen, oderwann

keinevorhanden, und der Bischoffliche Sig ledig, von

dem Capitulo Matrapolitano, mit den Geistlichen und

Abten ihrer Dioeces alljährlich sollen celebriret und ger

halten werden. Concil. Trident, feq. 24. c. 2. §. fui.

Concio, eine Versammlung/ die Gemeinde. Item die

Predigt/eineRede andas Volck. It. der Ort/ wo eis

nesolcheRede gehalten wird.

Concipere, concipiren/ empfangen / schwanger werden.

It. ausdencken/ausdrücken. Ferner/begreiffen/faffen/

verfaffen/ verfertigen, machen/ uffſeten, als einen Eyd,

ein Schreiben, Urtheilunddergleichen. Und pflegen an

manchen Orten die Advocaten/ so Brieffe an eine Res

gierung und dergleichen machen, darunter zuſehen/ con-

cepit N. N. dasbedeutet so viel ; Daß erdenBrieffvers

fertiget odergestellet.

Concipiens, der Concipient, der Brieff- oder Brieffstels

ler, also werden genennet die Advocaten und Urtheils

Verfasser.

Conclave, ein Gemach/ Kammer/ und also wird auch ge,

nennet das Zimmer/worinnen der Pabst erwehlet wird.

Seit einer Zeitwird allemahl der Vaticanische Pallast

darzugebrauchet. Man bauet nemlich in einen groffen

Bezirc
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Bezirck diefes kleinen Pallastes so viel kleine Zellen/ als

Cardinaleseynd/ und machet man sievon Tannen-Brets

tern/nebst einen Unterschlag oder abgesonderten Ortvor

diejenigen/welche sich mit den Cardinalen/um denselben

aufzuwarten, verschliessen lassen, und welche man Con:

claviften nennet. Diese Zellen werden durchs Loß auss

getheilet, und jeder Cardinal hånget fein Wappen vor

die Thürseiner Zelle. Jeder Cardinal darffnicht mehr

als zwey oder aufs höchste drey von seinen Bedienten ben

fich haben. Diese Conclaviften hohlen das Effen und

Trincken/ welches ihnen von aussen durch einLöchin eis

nem Rade, dergleichen in den Clöstern zu seyn pfleget/

hineingegeben wird.

ConclaveJudiciale, dieAudieng oder Verhör-Stuben.

Concludere, conclud ren/ einen Ausspruch geben/ ords

nen/setzen/ſchlieffen/ ein Schluß machen.

Concludere in caufa, wird gesagt/ wann man nicht wei,

ter streitet, sondern die Sache denRichter zu entschei

den überlassen/ wie aus dem cap. paftoralis 5. X. de

cauf. poff genugsam erhellet, und über das derbekannte

Stylus beträfftiget, denn wenn wir schlieffen/ pfleget es

gemeiniglich mit diesen oder diesen gleich lautenden

Worten zu geschehen : Willhiermit zum Urtheilgeschlos

sen haben, oder will hiermit die Sache zur rechtlichen

Erkanntnus/Entscheidung gestellt haben zc.

Concludendo. schließlichen. Also pflegen die Advocaten

ihreSchluß-Sägeanzufahen/ folgender Gestalt : Con-

cludendozuverfahren/sagt Kläger oderBeklagter 2c.

Conclufio, der Ausspruch/ Schluß/Beschluß/ das Ende.

It. die Schluß.Schrifft.

Conclufio caufæ, ist ein Gerichtlicher Handel/ wodurch

die in Recht schwebende Sache, durch einen Schluß-

Sak gesezt und geſchloſſen wird, daß also hernachweis

ter in der Sache zu streiten nicht zu gelassen/ sondern die

SachedemRichter zu entscheiden überlassen wird. Ro-

ding, Pand, Cam. L. 3. tit. 36. pr. Ist nach Anleitung

der
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derDD. entweder pura,oder conditionalis, Um. Ditp.

19. thef. 1.und hat jene nur in Camera statt/die Condi-

tionalis aber ist verbotten. Gemein Beſcheid 21.Jun.

1625. und 10. Octob. 1643.it. 13. Dec. 1659. §. 5. in

fin. Die Pura aber ist wiederum vel fcripta vel oralis.

Diefcripta ist/ welche in der legten Schrifftder Sache

vonden Advocaten pflegt anne&irt zu werden. Oralis,

welche von dem Procuratore , der diese Schrifft über-

gibt oder auch ein anderer mündlich anmeldet. Jac.

Blum, Proc. Cam.tit. 74 n. 6 2.) Tacita ist/wann nicht

mit expreffen Worten zu einen gedeylichen Urthel ges

schloffen wird/sondern aus den Umständenvon selbst zu

sehen ist/daßdie Parthen nichts als den Spruch - Rech-

tens erwartet/welches durch Erempel erklärt Alin in

Prax Flor. §. 23. n. 3. Menoch. qu. 35. Grev.1 . con-

cluf. 101 n. 15.

Conclufionis reiteratio . Wiederholung des Beschlusses .

Conclufum, der Schluß, geschlossen, welches Wort die

Advocaten unter den Schluß-Saksehen.

Concordantia , die Concordanz, die Übercinstimmung /

daherowird die Concordanz-Bibel genennet/welche an

unterschiedlichen Ortenåberein stimmet.

Concordare , concordiren/ einig oder einmüthig seyn.

Jt. überein stimmen, wie ein Original und Abschrifft/

weffensich die Notarii offt gebrauchen.

Concordia, die Einträchtigkeit/ dieEinigkeit.

Concordat cum fuo originali, es kommt mitden Origi-

nal überein/wird zu Copeyen geschrieben, die mit ihren

Original genau collationirt worden.

Concordata Principum Germaniæ ist ein Vertrag zwi

schendenKayser Friederich III und Pabst Nicolaus V.

Anno 1448. errichtet / darinnen vorgesehen worden/

daßdieErwehlung der Bischöffeben dem Collegio der

Canonicorum abfolute verbleiben ; Die Conformation

und Bestättigung dem Pabst zugehören, dieLehns - lo .

veftitur aber / was die Güter und Regalia dievon dem

Recht
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Reiche dependiren/ dem Kayser mit allenRechtzustes

hen solle. vid. Limn. ad Capit. Carol. V. art. 16. &p.

395. Mantif. VI. Fritsch. difc. de jur. primar. prec. in

Apend. L. B. à. Sprinzenftein in fac. Rom. part. I.

thef. 20.

Concorporare, concorporiren/aus zweyen eines machen.

Concratitius paries, eine Wand zwischenzweyer Nach-

barn Häusser/so aus Latten/ gleich einen Korbgefloch

tenwar. L fi fratres §. item Mela ff pro foc.

Concubare, concubiren/ beyliegen/beyschlaffen.

Concubina , eine unehelicheBeyschläfferin/Kebs- Weib/

Köchin/L. 1.§. 1. L.3.deconcub. ist/ welchezwar keine

Ehefrau ist jedoch in Gestalt einer Ehefrauen einem

Mann beywohnet/ odersich mit ihm fleischlich vermischt.

L. 1. pr. L. 4. eod. arg. L. 9. C. de Nupt, Paulus inL.

144.ff. de V.S.

Concubinatus, dieunehlicheBeywohnungoder Verbün

dung eines Mannes mit einer Weibs - Person des Beys

schlaffhalber. L. 4. de concub. L.41.§. 1. de rit. Nupt.

L. 3 §. 1. de dom, inter vir. & uxor. L. 31.de donat. Li

49. 4. de Leg. L. 3. L. 133. de V.S.

Concubitus,derBenschlaff/das Beynliegen. Nuptias non

concubitus, fed confenfus facit, der Beyschlaffmacht

kein Hochzeit/sondern der Conſens øder Einwilligung.

L. 30. ff. de R. J.

Concurator, derzugleich überjemand Pfleg-Vatter ist.

Concurrens , ein concurrent, einmitläuffer/Mitwerber

Concurrens quantitas, die auf beyden Seiten gleich ist/

oder da der Titius dem Mevioso viel schuldig ist,als der

Meviusdem Titio. L. 12. ff. de compenfat,

Concurfus der Concurs, ein Zusammenlauff/ Zulauff.

Concurfus actionum oder concurrere actiones ist,wenn

unterschiedlicheKlagen in einer oder verschiedenen Sa

che einen Kläger wider den Beklagten gegeben werden/

oderzusammenkommen. L. 10..de Act. emt. L. 56. de

furt. L. 29 ,deO, & A, L. 7. §. 1. de furt, L. 34. de O. &

A. L.
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A. L. 130. de R. J. Obercht, de concur. & cumul. act.

th. 6. Hilligin Donell. enucleat. L. 12. c. 3. Lit A.

Concurfus creditorum, das Credit - oder Schuld-Wes

fen / die Zusammentrettung und Versammlung der

Glaubiger/welche also genennet wird, wenn einer in

grosse Schulden geråth/und dessen Glaubiger der Prio-

ritát oder Vorzugs der Bezahlung wegen inGericht

streiten.

Concuffio dieBewegung/ oder das Schrecken/so einem

zuErzwingung eines Stück Geldes oder eines Dinges

voneinen andernzugefüget wird.

Concuffor , ist ein ungerechter Auspresser des Geldes,

welcher durch Dråuung der Gewalt und durch Schre.

ckenjemanden etwas abdringet. L. 1. ff de concul. e. g.

sagt : Er wolleihm diß und das beschuldigen,oder bezeu

gen/wenn erihm nicht Geld gebe. L. 2. eod. L. pen. C.

dehis quæ vi met.

Concuttere, concuttiren/bewegen/ durchSchrecken der

Gewalt etwas von einem auspreſſen.

Condemnare, verdammen/ condemnari fummæ, in eine

gewiese Summ condemoirt werden/ L. 22. ff. de re jud.

condemnari pecuniæ, zu einem gewiesen Geld condem-

nirtwerden. L. 39. ff. de oper. libert.

Condemnatio, die Verdammung/ Verurtheilung.

Condemnatus in quantitatem, der zu einer gewiesen

Summcondemnirtworden. L. 45 ff. defidejuft .

Condicere, condiciren/ aufnehmen/ verheissen/ verspres

chen/ zusagen. In Rechten heist es etwas von einem

wiederfordernodersuchen.

Condictio, ift eine Wiederforderung/ oder eine Klage

aufdiePerson/ dadurchder Klager suchet,daß ihme et.

was gegebenwerde, oder geschehen müſſe. §. 15. de acti-

on. L. 13.demort. cauf, don. junct, §. 1. J. de action. L.

175. de V. S. L. 218. eod, D. Hahn adWefenb, decon ..

dict. cauf. dat. n. 1. D. Struv. exer, 18. thef. 2. Item

heist es einVersprechung/Zusag.

Con .
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Condictio caufa data caufa non fecuta ist eineKlagewi

derdiePerson/wordurch von demjenigen/ so von einem

andern eine erdichte Sach zu verrichten etwas bekom

men/und aber daffelbenicht ins Werck gerichtet/ solches

was darauf gegeben worden/wieder gefordert werden

Fan. L. 1. L. 1 3. n . 2. de condi& cauf. dat, L. 25. de con-

dict. indeb, add. Clud . de condict, ob caufam dat.

c. 1. & 2.

Condictio certi, iſt eine Klage widerdie Person/ welche

statthat/wegen einer jedweden Obligation , oder Ver

bündnis woraus etwas gewieses gesucher wird entwes

der einen gewiesen oder ungewiesen Contract oderHans

del. L 9. L. 24.24.de reb. cred

Condictio certi ex Chyrographo, wird aus dem Con.

tractuChyrographario gegeben. t. t. loft , de lit, obligat.

Condictio ex Lege, ist eineKlage wider die Person/wor

durch etwas gesuchet wird so aus einer Bürgerlichen

Obligation, welche durch ein neu Gesetz, das keine ge

wieseArtder Klageinsich hålt/ eingeführet ist. L. un, de

condict , ex Leg. vid . L, 35. § f. C. de donat. junct. n.

172.c. 1.L 27. ult. L.28. ad L. Jul de adult. L. 21. de

donat. L. 2 de debit. civit. L. 1. C. de condict ex Leg.

Und aufsolche Weise wird gesagt : Condicio ex mori-

bus. It. Condictio ex Canone, wenn durch Gewohn-

heiten oderdurchdas Päbstliche Recht eine Obligation

oder Verbündnus eingeführet und bekräfftiget/ und

nicht gedacht wird, welche Action oder Kläge mange-

brauchen soll D. Hahn. Zoef. ad ff de condict, ex Leg.

Dn. Struv. exerc 18. thef. 17. Siehe auch 2. Con.

dictionexLege unter demWort actio.

Condictiofurtiva , ist eine Klage wider diePerson/ durch

welche wir von dem Diebe und dessen Erben/ die uns

entwendete oder gestohlene Sache wieder fordern. L. I.

§. 2. de Condict furt §. 14. Inftit de Action dieſe Con-

diction iſt eine Perfecutions Klage/ L 7. §. 2 und ent

sprin
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springet nicht aus dem Verbrechen. Ekolt. h. t. fie ist as

ber certi oder incerti.

Condictio furtiva certi ist / da man weiß was gestohlen

worden.

Condictio furtiva incerti, ist/ da man nicht weiß was ge

stohlenworden ist . vid. Wiſſenb. ad ff. tit. de condict.

furt. D. Struv. Exec. 18. thef. 51.

Condictio incerti , ist eine Klage/ dadurch wir etwas sus

chen, so nicht gewiß benamet ist/ ob es viel oder wenig.

arg. L. 8. de action. emt. vent. vid. Dn. Struv. exercit.

thef. 38. Item wenn wir uns ohne Ursach verpflichtet/

können wir auch durch Conditionem incerti erlangen/

daß wir befreyet werden.

Condictio indebiti, ist eine Klage/ wodurch einer dasjes

nigewieder suchen kan / was er aus Jr2thum/ oder was

er nicht schuldig gewefen / bezahlt hat. L. 32. ff. de R. C.

it. t.t. ff. de Condict. fine caufa Part. 1. I. q. m. r. c. I.

§. 6. Inft. de Obligat. quæ ex quafi Contractu L. 1. de

cond. indeb.

Condictio liberationis, ist eineKlage/welche demjenigen

zukömmt, der etwas verheissen / so er doch gar nichts

schuldig gewesen.

Condictio ob injuftam caufam vel ex injuſta cauſa , iſt eis

neKlage/wodurch dasjenige, waseiner aus einer unge

rechtenSacheempfangen, wiederfordern kan. L. 7. de

condict. ob turpem caufam. L. 8. C. quod met. cauf.

Also wenn aus der Verheiſſung / so durch Gewalt er-

preffet/Geldheraus gebracht worden/ wirdsolches wies

der gefordert. Und auf solche Weise werden auch die

Früchte/ so aus unsern Gütern herkommen, wieder ges

fordert / welche der malæ fidei poffeffor , oder der ein

Ding aus bösen Glauben befizet/ verthan oder verwens

det. L. 2.C. de condict, obinjuftam caufam.

Condictio fine caufa, ist eine Klage durch welche ein

Ding oder Versicherung, so ohne Ursach oderTitulben

einem andern ist/ wieder gefordert wird. L. 1. pr.L.3.

decondict. fin. cauf. Q Con-
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Condictio tritictiaria,ist eine Actio arbitraria inperfonam,

odersolcheKlage wider die Person, wordurch einer bits

tet/daß derRichter dasjenige/ was ersuchet/ nachGe,

legenheit des Orts und der Zeit schäßen/ und den/ soes

schuldig ist/zu deſſen Erstattung anhalten möchte/ wels

ches von allenDingen / fie mögen beweglich oder unbes

weglich ausgenommen demgezahlten Geld zu verste

hen. L.pen. &ult.ff.de cond. tritic.

Condictio ob turpem caufam, ist eine Klage/ aufdiePers

fon/ welche etwas aus einer in den Rechtenverbottenen

Ursachen empfangen. z . E. daß sie keinen Kirchen,

Raub/Diebstahl/ Ehebruch begehe. vid . t. ff. & C. de

Condict. ob turpem caufam. L. 6. c.eod. ob es gleich in

Acht genommen worden; doch muß auch derjenige der

etwas gegeben /folches nicht aus einer verbottenen Ur-

fach gethan haben/ dann solchen Falls / håtte er fein

Mittel das gegebene wieder abzufordern. L. 34. & 8.ff.

de Condict. ob turp. cauf. L. 134. §. 1. ff. de R. J.

Condita, heistder inKorn. Häusern undMagazinen auf

gelegte Vorrath L. 4. C.de erog. mill. ann. Lib. 12.

Conditio , eine Condition , Gelegenheit / Bedingung/

Vorbehalt/ ist einungewieser, doch möglicher Ausgang/

welcher zu erwarten/ und dieDiſpoſition biß zu deffen

Adimplirung ohneEffect bleibet. L. 7. 39. dereb. cred.

L. 34. §. 1. de condit. & demonftr. §. 6. Inft. de V. O.

L. 120. ff. eod. L. 69. de hæred. Inftit. L. 22. §. 1. de

cond. indeb. Conditio wird auch bißweilen für den fta-

tum und Qualität einer Persongenommen/als inL. hæ-

res und in L. fed et. ff. de acquir.hæred. dahero Condi-

tionaleinftrumentum, dasjenige heiſt in L. cumfcimus.

C.de agricol. & cenfitis , darinnen beschrieben ist/ daß

jemand einAdfcriptitius sen.

Conditio cafualis, ist eine solche Condition, welche auf eis

nen bloffen Zufall beruhet. L. 60. decondit. & demonftr,

v. g. Titius foll Erbe seyn /wenn mein Schiff aus In-

dien zurück kommet.
Con-
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Conditio mixta, ift/ welche Theils aufdem Willen eines

Menschen/ theils auf den Glücksfall beruhet. L.4.de

o inftit. & fubftitut. L. fin. C. de neceff. ferv. her. inft.

ZumErempel: Titius foll mein Erbe ſeyn / wann er

wieder nachHause kommet/ oder wenn erMeviam zum

Weibnimmt.

Conditio impoffibilis, eineunmögliche/unehrlicheBeding

gung/welche allerdings nicht kan erfüllt werden/ und ist

folche entweder fimpliciter talis , oder fecundum quid.

Die

Conditio impoffibilis fimpliciter talis , welche wiederum

vomImperatore pflegt eingetheilet zuwerden/ in inpoffi.

bilesnatura, welche nemlich von Natur unmöglich/daß

fie nicht erfüllt werden können ; und lege feujure, wel,

che/ weil sie in fpecie wider die guten Sitten und Ges

brauche/ Pietat und Recht lauffen ( dahero Turpes

schändliche genennt werden) eben so wohl impoffibiles

heiffen. L. 15. de cond. Inftit. dahin werden auch diese

gerechnet/so man deriforias heiffet. L. 14. L. 27. eod.

L. 10.L. 13. §. ult. deLegat. 1. Ingleichen welche den

Erbendas Juramentaufbürden. L. 1.de condit. inftit.

Conditio impoffibilis fecundum quid. welche zwar an

undvorsich selbst möglich sind aber der darzu gesezten

Umstande oder der darzu erfordernden Zeit wegen, un

möglichgenennet werden ; als ich soll einen in 3. Tagen.

einGrabmahl oderMonument aufrichten. L.6. de cond.

inft. L. 12. §. 5. de Legat. 1. oder auch wegen der Quali-

tåt einer Person unmöglich heiffen / als wenn du 100.

mahl 100000. Ducaten deines Gelds mir geben wirst 2c.

Conditio poffibilis, eine mögliche ehrliche Bedingung.

Conditio poteftativa , ist einesolche Condition deren Ers

füllung in eines Machtſtehet. L. un. §. 7. C. de cad. toll.

59. verb. ipforum, quibus quid relinquitur. L. 60. de

cond. & demonftr. add. 1. 4. §. 1. de her. Inftit. v.g.

Wann er in dieKirchen gehen / oder bey mir einkehren

will. ea vel hac conditione, mit der Bedingung oder

Abrede.

L.

22 Con
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Conditionalis , e . das mitBedingung geschicht.

Conditionale debitum , wannman unter einer gewiesen

Condition was schuldig ist.

Conditionalia fponfalia , werden genennet die Ehe - Vers

sprechungen / so unter oder mit einer gewiesen Bedin

gung oder Abrede geschehen.

Conditionalis creditor, den man noch nicht schuldig ist

biß eine gewiffe Condition erfüllet ist.

Conditionaliter , mit Bedingung.

Conducere, conduciren/ heist etwas pachten/ miethen/

bestehen/dingen. It. nüßen / nüßlich seyn. Conducere

unonummo, etwas um einen Pfenning oder geringes

Bagatelle pachten, damit es das Ansehen einer Schen

cfungnicht habe. L.46. ff. Locat.

Conducendi Jus , ist ein Regale, da ein Landes - Fürst eis

nensichern Durchzug durch sein Land præftiret/die gleit

liche Obrigkeit/ Gleits- Gerechtigkeit auffreyer Kay.

serlichenHeer- undLand-Strassen.

Conducit, es ist nüßlich / gut.

Conductio , der Bestand / die Miethe. Conductor. Der

Beständner, der Miethmaun, der etwas miethet / oder

um Lohn dinget.

Confarreatio,war eineArt eines folennen Opffers / deffen

fichdieRömerbey der Verehligung gebrauchten.

Confectio, die Verrichtung/Vollbringung/ Vollendung.

Confectio Inventarii , die Verfertigung oder Verrich

tungeines Verzeichniß oder Verlassenschafft.

Conferentia, die Conferenz, ein Gespräch/ Unterredung

etlicher Personen. Also heist ein Conferenz - Rath ders

jenige / welcher bey Hofe theils zu Verschickungen in

wichtigen Zusammenkünfften / theils mit frembder Pos

tentaten Abgesandten zu conferiren / von seinen Princi-

palgebraucht wird. Dergleichen Conferenz - Rathha,

ben Ihro Kayserl. Majestät 1709. zu Wien von 8. al

ten Käthen angeordnet/ welche über die wichtigsten An-

gelegenheitenberathschlagensollen.
Con-
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Conferre, conferiren/zusammen tragen zusammen les

gen/zusammen schliessen. Ferner eines gegen dem an

dernhalten/ als das Originalgegen der Copey oder Abs

schrifft. St. mit einem andern Unterredung pflegen.

Sonsten heist es im Rechten/ sonderlich in Erbschafften

ein- oder wie man faget in die Brüh werffen oder ein

bringen /welches nach Sächsischen Rechten die Weis

ber thun/ und ihr eingebracht Gut/ in des verstorbenen

Mannes Güter mit conferiren/ oder einwerffen müſſen/wenn sie dendrift co

oder vierdten Theil der Erbschafft

habenwollen.

Conferreintempus, auf eine Zeit aussehen/ conferrebe-

neficium, eine Præbend jemand conferiren c. eam tex.

derefcript.

Confeffio, die Geständniß / Bekändnůß/ aufdes Aus

sprechenden/und der allerbesteBeweiß. L. 1. ff. de Con-

feff, L. 5. C. de Transact. L. 13. C. de non num. pec.

Oder eine Bekånntniß ist eine gewiſſe Bejahung eines

facti, so zu des Afferirenden (Sagenden) selbst eigenen

Nachtheil gereichet.

Confeffio auricularis, fuche oben: auricularis confeffio.

Confeffio civilis ist/ welchein Civil- Gericht aufdes Klåv

gers Intention geschiehet. L.40. §. 1. ff. depact. und ist

entweder vel judicialis oder extrajudicialis.

Confeffio coram Sacerdote in Templo facta , die Bes

känntniß/so denPriester in derKirchen geschiehet. c.12.

X. de pænit, & remiff.

༈༑།།.

Confeffio criminalis ist/ welche in peinlichen Gericht ge-

schehen. L. 5. ff. de cuftod.,& exhib. reor. es mag nun

folche freywillig/ oder durch die Torturgeschehen.

Confeffio erronea, eine Bekanntnuß / so aus Frithum

geschicht.

Confeffio expreffa f. vera , die ausdrückliche und wahre

Bekanntnuß ist/so mitklaren deutlichenund ausgedruck-

ten Worten geschicht. arg. L. 11.6.7. ff. de interrog, in

jur, faciend. L. 13. C. de non numerata pec.

23 Con-
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Confeffio extra & poft torturam facta, dieBekanntnuß

so auffer derMarter und nach der Tortur geſchicht. L.2.

C. deCuftod. reor.

Confeffio extrajudicialis, eineBekanntnuß/ so auffer Ges

richtoderRechten geschiehet. arg. dd.LL. L. 40. pr. ff.

de Pactis. Ord. Crimin. Art. 32. Bænigks Practic. P.1.

c. 20.

Confeffio in tortura facta , die Bekånntnüß so durch die

Marter geschicht. Ord. Crim. Art. XLVIII. & ibidem

Stephani. & LVII. & LVIII.

Confeffio judicialis , ein Bekanntniß / so rechtmässiger

Weise inGericht vor dem Richter allein /oder in Bey

feyn des Gegners / oderdeffen Procuratoris geschehen.

L.6.§.3.5. & 6. de Confeff. L. 21.ff. de Judic. L.56. ff.

de re jud. l. un. C. de confeff. und zwar auf folgende

Weise 1) warhafftig L. 5. §. 2. de confeff. 2) scheins

barlich /welche geschlossen wird aus den factis, auch dann

und wann aus dem blössen Stillschweigen. Übrigens

wirdferner erfordert/ wann sie gültig seynsoll. 1) daß

fie im Gericht geschehen sey. 2) vor dem Richter/ vor

dem Richterstuhl. 3 ) vor den rechtmässigen Richter.

4) und daßsie geschehen sey nach der Litis conteftation.

Umm. difp. 13. thef. 9. D.Hahn ad tit. ff. de confeff.

num, I.

Confeffio propria eft omnium probatio : eigenes Bes

Fånntnuß ist der allerbeste Beweiß.

Confeffio qualificata ist/ wann der Beklagtezwardasers

gehlte Factum, That/ Handlung/ eingestehet/ aber doch

hinzusetzet/ daß derKläger die Umstände und Qualitä

ten mit Stillschweigen übergangen /dahero auchdessen

Vorgeben ganz anders sich verhalte. Jacob. Blum.

Proc. Cam. tit. 69. n. 54.feq.

Confeffio fimplex ist/wann der Beklagte des Klägers

Vorgeben bloß ohne einzigen Zusak oder Ausnahmbe-

Frefftiget baß es wahr seye. WelcheConfeffion genennet

wird,und ist probatioprobata, pleniffima ac certiffima,

der
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derbeste/ vollkommenste und gewieste Beweiß und Bes

fånntnuß. Umm. Difp. 13. n. 53.

Confeffio fpontanea , ein gutwilliges Bekånntnüß Ord.

Crim . Art. XLVI. & ibid. Stephan.

Confeffio tacita f. quafi ist / welche geschicht und præſu-

mirtwirdvon dem Gefeß/ wann man nemlich über ein

Verbrechen pacifciret ; denn ein solcher scheinet still.

schweigend zu bekennen. L. 5. ff. de his qui notant, in-

fam. ingleichen aus der Contumacia. L. 11. §. 4. ff. de

interrog. injur. faciend,

Confeffio vi extorta, ein Bekanntnuß/ somit Gewalter.

zwungenworden.

Confeffionarius, der Beicht-Vatter.

Confeffor, derBekenner.

Confefforiaactio, suche oben : Actio confefforia.

Confeffus, a, um. bekannt/ gestanden, der da bekennt de

dergestandenhat. In confeffo eft , es ist klar und offens

bar. Pro confeffo & convicto zu halten ist/ wenn einer

offtmals citiret wird/daß er antworten soll/ er aber nicht

erscheinet/sowird erfür einen/ der es gestanden/ und u

berwundengehalten. It. heist einer, dervor Gericht die

Sache nicht allein gestanden hat, sondern auch derselben

überwiesen ist.Einenpro confeffo&convicto halten heist

auch einen wegen begangenenUngehorsams vor Gericht

davorerklären/ als wenn er die Sache gestanden / und

man ihn derselben überführet håtte / und also mit der E-

xecution mit ihn verfahren.

Conficere, conficiren/ verrichten/ ausmachen/vollenden/

Ferner: conficere rationes , seine Rechnungen /wegen

einesHandels oder einer Adminiſtration in ein Buch zu

sammen schreiben.

Confidejuffor, der Mitbürge, der nochsamt einen andern

odermehrBürge ist.

Confinatio, wird genennet/wenn von der Obrigkeit/wels

che die hohe Gerichte hat. Baldus in L.'quicunque 7.

verf. Cdubitatur C. de ferv. fugit. Decius, in L. 1.ff.

24
de
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de offic, ejus, cui mand,eftjurisd, einem gewissen Ort/

Stadt/District, oder auchim Hauß aufund innezuhal-

ten/ auchvondannen/ bey nahmhaffter Straff/ nichtzu

wancken/ nochzu weichen/ sondern darinnen zu verbleis

ben/biß seine Sache ausgemacht/ oder die Obrigkeit ihn

wieder inseine vorigeFreyheit sehet. Chriftian. Biccius

inSchediasm, de confinat, cap. 1. thef. 3.

Confines, die Gräng-oder Feld-Nachbarn ; Ingleichen

-die Grång und Marcksteine.

Confinium, der Grång - oder Marckstein. It. die An

grångung/ Grånge / wird allein vonFeld Gütern ges

braucht.

Confirmare, confirmiren/ bekräfftigen / bejahen / består

cfen.

Confirmatio, eine Beſtårckung/ Bekräfftigung eines zu-

vorgehabten Rechts. c. inter dilectos X, de fid , inftrum,

Confirmatio, heist auch die Auflegung der Hände. c. 1.

juncto can. Spiritus Sanctus, depoenit, diftinct,

Confirmatio Epifcopi, ist eine beståttigende Declaration

des/ durch dieElection, erhaltenen Rechtsvon demO

bern/ dadurchzwischen dem Bischoff/ oder dem Prålas

ten und der Kirche eine geistliche Ehe vollkommen con-

trahirtwird/ ob sie schon nicht durch die Confecration

vollzogen ist. Peck, ad c. I. d . R. J. in 6, to , n. 14.

Confirmatio inutilis, ist /wann erwiesen wird / daßdas

Confirmations - Refcript fub- oder obreptitie , das ist/

auffalsches Berichten oder Verschweigung der Wars

heit erlangtworden / dahero nachdem die Warheit ans

Licht gekommen/ wieder caffirt wird.

Confirmatio utilis ist /wann der Pabst ein Urtheil oder

Privilegium , oder sonst etwas aus gutemVorbewust/ ex

certafcientia, beſtättiget. c. 1. 2. & pen. X, de confirm,

utili vel inutili, daßhernachder Unterrichter in derSa

che weiter nicht erkennennoch sprechenkan/ welche Con-

firmationdiesen das Recht zueignet/deme es confirmirt

worden, cap. cit.

Con-
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Confirmator, Befräfftiger/ Befestiger oder der was

vorgewißsagt.

Confifcare, confifciren/die Güter einziehen, und insFür-

ftenCammer: Gut bringen / welche entweder Bestraf

fungs-Weise oder aus einer andern Ursache dem Besis

ker weggenommen werden. Bücher confifciren/ heist

derenöffentlichen Verkauffverbiethen.

Confifcatio, die Confifcation oder Einziehung derGüter/

die Bringung der Güter in des Fürsten Cammer.

Confitens, derbekennet/ gestehet/ einBeicht- Kind.

Confligere, confligiren/ zusammen schlagen/ miteinander

streiten/ kämpffen/ treffen. Confligere actione , feine

Sache mitRecht ausführen.

Confœdaratio, einBund/ Verbündnůß.

Confœderare, confoederiren/ verbinden / Bindnůß mas

chen.

Confœderatus, einBunds:Genoß.

Confœderati, die Confoederati, die sichzusammen verbun

denhaben/Bundgenossen.

Conformare, conformiren/ gleichförmig machen/ bilden/

eine Gestalt geben/ gleichstellen / sich nach eines andern

Sinnrichten/ vereinigen/ v. g. er hat sich mit denen ans

dern conformirt/ das ist / verglichen.

Confrater, einMit-Bruder/ Ordens-Gesell.

Confrontare, confrontiren/ heist einen gegen den andern

hören, einen dieZeugen vorstellen / die ihm die geläugnes

te Thatins Gesicht sagen müssen.

Confrondatio, die Vorstellung und Verhörung der Zeus

gen / gegen dem Beschuldigten ist eine gerichtliche

Handlung durchwelche einHelffer oder Gesell des Las

fters/oder auch ein Zeuge in das Gesicht des Beschul-

digten oderBeklagten Inquifiten gestelletwird / welcher

alles dasjenige, was er sonsten geredet/beståttigensolle.

Befold, Thef, Pract. voc. confront, Ludovici Einleitung

zum PeinlichenProceff, c. 7.

25
Con.
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Confuga, der nach einerFreyheit/Schuß lauffet/ oderin

dieKirchefliehet/ um daselbst sicher zuseyn. L. 5. C. de

iis, qui adEcclef. confug.

Confundere, heist etwas so vermengen/ daß deffen Sepa-

ration entweder ohnmöglich/ oder aber dochsehr schwer

iſt.

Confundi obligatio, wird gesagt: wann das Recht eines

Debitoris und Creditoris in einer Person zusammen

kommt/das ist/ wenn entweder der Debitordem Credi-

tori , oder derCreditor dem Debitori fuccedirt. L. pen.

defolut. arg. l. ult. in fin. de nov. L.21. §. in fin. de lib.

leg. L. 5o.de fidej . Brifon de folut. Cafp . Caball. tr. de

evict. §. 5.n.20.

Confufio, eineZuſammenſchüttung/ ist/ wann zwey flüffi

gerDinge verschiedenerHerrenzusammen/in eineMass

fam gebrachtwerden. In welchem Fall das / aus der

Zusammenschüttung entstandene Corpus beeden Hers

Fen gemeinist es sey mit ihren Willen oder von unge.

fehr die Zusammenschüttung geschehen. §. 27. Inſt. de

R. D.

Confutare, confutiren/ verwerffen/ widerlegen. cofuta-

reargumenta, ſeines Gegentheils Beweißthümer ver.

nichten oder refutiren.

Confutatio, eine Widerlegung.

Congiaria, eine Art Wein Geschir?. L. tabernæ ff. de

inftr. inftrum. leg. Item heiffen auch die Geschenck/

welchedasVolck demKayser gabe.

Congregation, alsowerden amPåbſtl.HofealleStaats.

und andere derKirchen Sachen wegen angestellte Cars

dinals - Versammlungen genennet / wenn etwa die Un

bäßlichkeit des Pabsts das Confiftorium zu halten/ ver-

hindert.

Congregatio rituum, heiffet auch insonderheit ein Colle-

gium aus Cardinalen/ welches zuRom in dem Pallast

des Cardinals Diaconi wenigstens wochentlich einmal

angestellet wird/ und vornemlich über die Ceremonien

der
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derKirche/Præcedent Sache der Abgesandten/Cano,

Enifirung der Heiligen/ u. d.m. berathschlaget.

Congreff, Zusammenkunfft / wird insgemein gebraucht

von den Zusammenkünfften und Unterredungen hoher

Häupter.

Congruens, übereinstimmend/daßsich schicket/ reimef.

Congruere , congruiren / übereinkommen , sich schicken /

übereinstimmen/ einander gleich seyn / eines Innhalts/

wie ein Original und Abschrifft.

Congrui Jus, das Gespilde / ist ein sonderlich inThürin,

gen gebräuchliches Recht/ Krafft deffen / wann von eis

nemsonst unzertheilbaren Acker ein Theil mit des Obers

hernConfens, veråuffert wird / und solcher Käuffer die

Stuck hernach weiters alieniren will/ denjenigen/ der

dasandere Theil davon hat/ der Verkauff muß gelassen

werden.

Conjectio, eine Errathung / Muthmaſſung/ it. ein Zu

wurff/ Zusak.

Conjectio caufæ, ein kurzer Entwurff/ oder Zusammens

ziehungderSache.

Conjectura, eine Conjectur, Errathung/Muthmaſſung/

Vermuthung.

Conjicere caufam , heistdenInhalt einer Rechts-Sache.

dem Richter/ bey welchem solche Sache zu vollführen

-ift/ kürklich auslegen/ oder vorbringen.

Conjugata, werden genennet/ welche von einem Wort

herkommen.

Conjuges, die Eheleuthe/ ferner/werden Eheleuthe auch

billichdie Verlobten genennet/ ob sie schon nicht beyein-

Lander geschiaffenhaben.

* Conjugialis, le, zur Ehe/ oder zum Ehestand gehörig.

Conjugiale vinculum , das eheliche Band. conjugialis

amor, eheliche Liebe, conjugiale debitum , der eheliche

Benschlaff.

Conjugium, der Ehestand, die Ehe/ die Heyrath/ ober

dieZusammenfügung eines Mannes und einer Weibs,

Person/
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Person/ so eine unabgesonderte Gemein- oder Gesells

schafft des Lebens insich begreifft.

Conjunctio , eine Zusammenseßung / Zusammenfügung1

Gefellung/Freundschafft.

Conjunctio, heist auch eineBeruffung zweyer oder meh,

rer Personen zu einer Sache und von einem Menschen

geschehen. §. 8.Inft. de Legat. L. 80. de Legat. 3.

Conjunctio affinitatis , die Schwägerschafft/ eine Vers

wandtschafft / womit des Weibs Blutsfreunde dem

Mann/ und des Mannes Bluts -Freunde der Frauen

zugethanfind.

Conjunctio hominis ist / wann nach des Testamentmá

chers Verordnung/zwey odermehrzu einer Erbschafft

oderLegat conjunctim beruffen werden. §. 8. Inftit. de

Legat.L. 34. pr. de Legat. 1.Carpzov. p. 3. c. 2. def. 18.

Conjunétio mixta ist/ wann etliche zu einer Sache info-

lidum , durch eineRede vociret werden/undkeine Mels

dung/wieviel ein jeder haben soll/ daben geschicht. L.

142. deV. S. ad d. Tuſch, d. 1.

Conjunctio realis tantum ist/ wann unterzweyerley Res

den einerley Sachen legiret wird. v. g. dem Titio ver,

mache ich mein Hauß auf dem Marck liegend : dem

Sejovermache ich gleichfalls dasselbigeHauß; und diese

Conjuncti werden indem §. 8. J. de Leg. L. un. §. 10.

11.C. de cad, toll, Disjuncti in Ansehung der formæte-

ftandi externæ genennet/ anfich aber find sie warhafftig

Conjunct, auf einerley Sachen. L. 142. de V.S, L. 89.

deLeg. 3. vid. Tuſch, Lit. C. concluf. 737.

Conjunctiofanguinis, Bluts-Freundschafft/eine Anvers

wandtschafft der Personen / welche daher entspringet/

daß eine Person von der andern/ oder alle beede von eis

ner Person herkommensind.

Conjunctio verbalis ist/wann unter einer Rede verschie

dene zu einer Sache, jedoch zu gleichen Theilen vociret

werden. v. g. dem Sempronio und Carolo vermache

ich mein Hauß zu gleichen Theilen. L. 89. de Leg. 3.

L. 13.
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L. 13. pr. de Her. Inftit. L. 15. §. 1. deLegat. 1. Tufch.

d.l.

Conjunctaperfona, eineverwandte Person.

Conjunctis viribus , mit gleichen Kräfften / Macht oder

Kosten.

Conjurare, conjuriren, sich zusammen rottiren/ verschwö.

ren/etwas zu thun oder zu vollbringen.

Conjurati , diesich zusammen geschworen oder verſchwo.

erenhaben/dieMeutmacher.

Conjuratio, eine Zusammenschwörung / die unrechtmässi

ge Zusammenschwörung wider die Obrigkeit.

Conjux, der Ehegatte/ das Ehegemahl. In Lehns,Sa.

chen/ ein Mittheilhaber/Mitstreiter.

Conlucare, die Aeste eines Baumes/sodemLicht schaden.

abhauen.

Connexio, connexion, Verknüpfung einBand.

Connexa caufæ, suche oben: caufæ connexæ.

Conniventia, die Connivenz, das Nachsehen/wann man

etwas mit Gedult leidet und sich stellet, als sehe oder

wiffe man es nicht. Wird auch für die Einwilligung ges

nommen in L. quisquis C. de poftulat. wie Accurfius ,

Oldendorpius und anderead d. L. dafürhalten.

Conniventibus oculis , durch Diffimulirung. L. 4. ff. de

manumiffion.

Connubere, heyrathen, sich verheyrathen, verehlichen.

Connubium, die Ehe/der Ehestand/ connubium heist eis

gentlich das Rechtund Macht, einrechtmässigWeibzu

haben/ daher kommt jus connubii habere,das Rechtha.

ben ein rechtmäſſig Weib zu haben oderzu nehmen; bey

denenKnechtenheist es Contubernium , weil solche das

Jus Connubii nichthatten.

Conquirere, conquiriren,fleissig nachforschen / zusammen

fuchen/erwerben. L.8. C.Theod. de Legit, hæred.

Conquifitor, ein Kriegs-Commiffarius, oder der Befehl

# hat/ Kriegs-Volck zu nehmen,

•

Confanguineus, ein Bluts Verwandter/ Blutsfreund.

Con-
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Confanguineus, a, um, soaus einem Geblüteherkommet.

Confanguinitas, die Bluts Freundschafft / iſt nichts an-

ders / als einBand gewisser Persohnen/ die von einem

gemeinen Vatter oder Stammführer in absteigenden

Grad durch eheliche Fortpflanzung propagiret worden.

Oder/wie andersehen : ist sie eineAnwerwandtschafft

derPersonen/welche daher entspringet/ daß einePer-

fon von derandern/oder allebeedevon einerPersonhers

kommen. Vultejus Jurispr. Rom. Lib. 1. c. 8.n.15. und

ist dreyerlen 1 ) afcendentium , 2) defcendentium &

3) collateralium.

Confanguinitas afcendentiumist/ welche wir mit den El

tern/so uns gezeiget /haben: als Groß Våtter / Groß-

Müttern/Ur-Groß Vättern/Ur Groß,Müttern, und

die über uns aufsteigen 2c.

Confanguinitas collateralium ift / welche wir mit denen

haben/die mit uns gezeiget worden find / als Bruder

und Schwester / Vatters Bruder/ Bruders Kinder.

tit. X. de confang. & affin.

Confanguinitas defcendentium ist/welche die Eltern mit

den Kindern/ oder dievon uns gezeigetwerden/haben.

Confanguinitas merè naturalis oder illegitima , ein nur

bloffe und unrichtigeBluts-Verwandtschafft ist, welche

allein durch den natürlichen nicht aber von denenRech

tenzugleichgebillichten Beyschlaff entstehet.

Confanguinitas mixta f. legitima , eine rechtmässige die

zugleich durchdieNatur und Gesetze/ und also durch eine

richtige Ehegeftifftet wird.

Confcientia, das Gewiffen ist eine Würckung des

menschlichen Verstandes / welche den Endzweck einer

jedenAction reiflich untersuchetund überleget.

Confcientia bona, das gute Gewissen ist / da man sagen

Fan: MeinGewissen beiftmichnicht/ meines gangen Les

bens halber.

Confcientia dubía, ein zweiffelhafftig Gewiffen/wannfich

einer nichtbegreiffen kan/obetwas zulässig sey oder nicht.

Con-
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Confcientia erronea, ein irrig Gewissen/welches also ges

nennet wird/wenn einer meynet/daß dieses zu thun seny

welches nicht zuthun ist/und hingegen/was zu thun ist/

daßsolches nicht zu thunsey.

Confcientia mala, ein bds Gewissen/ da man ſich des ges

thanenBösen/ und der darauf erfolgenden Straferrin

nert.

Confcientia probabilis , wird genennt/ wenn einer nicht

gewiffe/sondern scheinbare Ursachen hat , warum dieses

zuthun/undjenes zu laffensey.

Confcientia recta, ist/ ein solches Gewissen/welches sorai-

fonniret oder urtheilet/ wie die Sache warhafftig bes

schaffen ist/oder ob dasjenige zu thun/oderzu unterlassen

sen/auchwas das Göttliche und natürliche Gesek gethan

oder unterlassen haben will.

Confcientiæ alicujus committerefactum, jenem dieKlage

alleinins Gewissenschieben.

Confcientia, fcientiæ & actitiæ alicujus committere, eis

nemdieKlageinseinGewissen/WiſſenſchafftundWohls

bewust schieben.

Confcifcere confcifciren/ beschliessen / vornehmen fürses

ken. qui fibi ipfis mortem confgiverunt. Die fich

selbstdas Leben genommen.

Confcius, a,um, bewuſt/mitwiſſend. Nullius mali mi-

hi confciusfum, ichbin mir nichts böses bewuſt.

Confcribere, beschreiben/ aufschreiben, viel Schreibens

machen/verfertigen.

Confcriptio, Beschreibung Aufschreibung /Verzeichnis/

Inventarium. Archidin cap. 12. q. S.

Confcriptipatres, die RömischeRaths-Herrn,

Confecrare, confecriren/ heiligen /weyhen/ einweyhen/

zumGottesdienst verordnen/zueignen.

Confecratio , die Heiligung/ Weyhung wird genennet/

wenn ein neuerwählter Bischoffnach erlangter Päbstli

then Confirmation , durcheinem von Pabst/deputirten

Cardinal oder Erz-Bischoff/ vermittelst gewöhnlicher

Sat
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SalbungdesHaupts/derHändeund Arme/mit aufges

legten Hånden und ertheilter Benediction confecriret/

undgleichsam ordiniret wird/welches von Rechts wegen

binnen 3. Monathen von vollbrachter Wahl geschehen

soll. EinsolcherBischoffkan/ ehe er die Confecration

erlangethat keine Kirchen und Altåre einweihen / noch)

andereGeistliche ordiniren/ oder andere ad ordinem ge

hörigeverrichten.

Confecratio Altaris ist / wenn GOtt angeruffen / und der

Tisch des Altars mit dem heiligen Chryfmate gefal

bet/auchReliquien derHeiligen/so manderenhaben kan/

admittirt werden.

Confecratio Ecclefiæ , ist ein Actus , da die Wände mit

heiligen Oel gefalbet / die Meß celebriret / GOtt an-

geruffen/und der Vorhof mit Weyhwasser besprenget

wird.

Confecratio Epifcoporum , ist ein Actus legitimus , der

durchfolenneWorte und aufserliche Zeichen/ nach der

in Corpore Juris Canonici vorgeschriebene Form durch

das chrysma expedirt wird.

Confenfus , heist derjenige Schein / welchen der Eigen

Herr dem Erb - Mann / auslieffert / und darinnen in

dessen zumachende Schuld williget.

Confenfus , die Einwilligung / Verwilligung / Einhellige

keit/Ubereinstimmung. Ferner wann zweyerWill us

berein kommt , da es beede wissen verstehen und

gutheiffen.

1

Confenfus coactus , eine gezwungene Einwilligung / gez

zwungener Wille/ da man zwar einwilliget aber nur

aus Furcht damit einem nicht etwas Schlimmeres

begegne.

Confentiens , der mit einstimmet / einwilliget.

Confequens ist so aus dem andern folget. It. Die

Folge.

Confequentia , dieFolge / Folgeren / Nachfolgung/was

aus dem andernfolget. In confequens ziehen , heiſt eis

nem andern nachthun/nachfolgen.

Con
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Confequi, erlangen/ zuwege bringen/ it. auf dem Fuß

#nachfolgen.

Confequimentemlegis,des GesetzesMeynungverstehen/

begreiffen.

Confervare, conferviren/bewahren/ erhalten/beschüßen/

inobachtbehalten/inAcht nehmen.

Confervator , einRichter / der zu Deferirung vor öffent

liche Injuriengegeben ist/und sich ankeine Gerichts Ord.

nungbindet. Johan. Andr. in cap.fin. verb. notandum.

de officio delegati in 6to.

Confignare, configniren/ besiegeln/versiegeln/ verzeich

nen/in Schrifft bringen.

Confiliarius, einRathgeber /einRath.

Confiliarius Cæfaris. Kayserl. Rath.

Confiliarius Principis, ein fürstlicher Rath.

Confiliarius Comitis, ein Gräflicher Rath.

Confiliare,Rathgeben.

Confilium , der Rath/ der Rathschlag / Vorschlag/ ist

dadurchjemand in einer zweiffelhafften Sache anzei

get/was ihm düncket zu thun oder zu läffen/ doch ohneIn-

tention den andern solches zu thun/zu vermögen/noch

zur Schadloßhaltung sich zu verbinden / sondern er u

berlåst es des andernfreyen Willen /zu thun oder nicht,.

Ferner ein rechtlichesBedencken.

Confiftere , confiftiren bestehen/ stillftehen/ Stand hal

ten / It. heist es auch manchmal wider einem im Ges

richt stehen. L. 1. C. qui pet. tut. L. 53.ff. de re

jud.

Confiftoriales , die im Confiftorio fißen. Die Beysis

ker.

Confiftorium der geistliche Gericht - oderKirchen-Rath/

allmo geistliche Sachen abgehandelt werden. It. eine

Versammlung oder Zusammenkunfft gewiffer Nå-

the.

ConfiftoriumEcclefiafticum, Geistlich- oderKirchen Ge

richt/confiftorial- oder official Gericht ist einBegrieffets

R licher



125
8 CoCo

licher Personen/ welche von hoherLandes Obrigkeitzu

dem Ende bestellet sind/daßsie über Geistliche Personen

und Kirchen Schul und Ehe-Sachenrichten/ auchbey

den dufferlichenGOttesdienst nachdemMaaße oderZus

laffung/ etwas anordnen sollen. Wird in confiftoria

inferiora&fuperiora eingetheilt. vid. Ahasv. Fritsch p.

1. var. exerc. jur. publ. 8. Weber tract. de Jur, & rat.

Confiftor.

Confobrini , confobrinæ , Geschwister Kinder /Bruders

und Schwester Kinder.

Confoceri , heiffen die dessen Tochter des andern

Sohnzur Ehe hat. §. 9.Inftit. de nupt. L. 32. proinde

ff. de donat. int. vir, &uxor.

Conſolidatio , wird in den Rechten genennet / wenn der

Fruchtnieffer / das Eigenthum erlanget hat.

Confolidari, wird gesagt /wenn der Genießbrauch dem

Eigenthum zugeeignet wird.

Confonantia , eine Harmonie / eine Überein - oder Zu-

sammenstimmung.

Confors, theilhafftig/ ein Mitgenoß. Ferner heist es in

Lehen Sachen / der Lehen- Herr und der Vafall. III.

Feud. 3.

Confors litis , der mit einem andern zugleich einen Streit

oder Sache hat / wider einen dritten.

Confortio, Confortium, die Gesellschafft/ Gemeinschafft.

Ferner heist auch so der Ehestand er sen erlaubt oder

nichterlaubt. L.5. C.de natur. lib. L.ult. Cod. Theod.

de nupt. L. 1. C. de inceft. nupt. Cod. Theod.

Confpirare , confpiriren/ sich zusammen rottiren/zusam

men verschwöhren in ein Horn oder zusammen bla

ſen ein Verbindnůß machen heimlich verbin

den.

Confpirati , die sich wider einen andern heimlich vers

schwohren haben.

Confpiratio , die Zusammenrottirung ist eine heimliche

bößliche Verbündnis darauf angesehen / daß einer

Person
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Person oder Würde Nachtheil dadurch zugezogen

wird.

Confponfores oder Correi sonst genennet / die einer und

eben derselben Obligation Debitores find.

Conftare,Kund/offentlich/ klar seyn.It. beständig aufeiner

Meynungverbleiben. conftat dejure ejus. Niemand

Eanzweiffeln/daß er das Rechthabe.

Conftitutio,die Conftitution, Sagung/ Ordnung / Ver

ordnung/ Anstalt. NachdemJure Canonico ist es ein

jederTheil des Päbstlichen geschriebenen Rechts/ es seye

gleich von dem Pabst oder andern geringern so das

Recht haben/ ein Recht zu ordnen/herkommen ; fpe-

cialiter aber ist es ein Theil des geschriebenen Rechts

deffen Urheber der Pabſt/ oder bey Civil- Rechten der

Lands- Herr ist.

Conftitutio Carolina, des Caroli V. PeinlicheHals Ges

richts- Ordnung / welche Carolus V. weilenin peinlichen

Sachen keine gewieffe Ordnung gewesen/und ineinem

Ort ein Verbrechen anderst/ als in dem andern gestrafft

worden/auch vieleFehler undMißbrauch eingeschlichen/

mit Genehmhaltung desReichs, verfassen lassen / wie es

sowohl in Proceß alsBestraffung der Ubelthåter künff-

tig gehaltenwerden solle.

Conftitutio civilis, iſt diejenige Ordnung/ welcheder welts

liche Oberherrmacht.

Conftitutio Ecclefiaftica , eine geistliche Verord

nung.

Conftitutio Ecclefiaftica generalis ist/ die vonder Kirche

gemacht ist/und alle Christen angehet.

Conftitutio Ecclefiafticaperfonalis ist /die sichnicht weiter

als aufdiePerson oder Sach erstrecken.

ConftitutioEcclefiaftica Specialis ift / die nur gewisseDera

ter betrifft..

Conftitutiones Electorales Saxonica, werden genennt/die

Churfürstl. Sächsische Verordnungen.

2 Con-



260

.Co
Co

Conftitutiones Imperiales five Imperii , die Reichs-Ab-

schiede/Reichs - Satzung.

Conftitutio liquidi, wird genennt/wenn man ex Actis &ju-

dicatis ein Liquidum heraus ziehet/und demRichter zu

dem Ende darleget/ daß er es demGegentheilvor dem

Executions termin communiciren wolle / und fol

ches bestehetentweder ausdemHaupt-Stuhloder Capi-

tal, oder Intereffen oder Unkosten.

·

Conftitutio Provincialis , die Lands-Ordnung / dienur eis

negewisseLandschafft oder Proving angehet/weiter aber

fichnicht erstrecket oder obferviret werden darff.

Conftitutor , wird genennet derjenige/ welcher durch ein

nudum pactum vor einem andern zu bezahlenverspricht/

was erzuvorschuldig und dieser folgt allezeit der abge

handeltenHaupt-Verbindung oder Obligation, undfan

dieses geschehenentwederdurchbloses Versprechen oder

durch einen Brief.

Conftitutum oder Conftituta pecunia , ist ein Pactum

legitimum, dajemand dem/mit welchem er pacifciret oh-

ne ftipulation verspricht , daß er die Schuld bezahlen

wolle/doch daß die erstere Obligation in ihren Werth

verbleibe. L. 5. S. 2. §.4. feq. L. 28. ff. de conftit. pec.

SucheweiterActio de conftituta pecunia.

Conftitutum, wird auch genennet/ was von denKaysern

verordnet ist.

Conftitutumpoffefforium, ist ein Pactum , dadurchman

verspricht eine Sachenicht in seinem eigenen / sondern eis

nesfrembdenNahmenzu besigen.L. 18. ff. de acquir. &

amitt. poffeff.

Conftitutum poffefforium conjunctum , wird genennet/

welches mit einer Vermiethung oder Retention desU-

fusfructus , oder einer Conceffion des Precarii verknüpf-

fetist. L.77.ff. de R. V. L.28. L. 35. §. 5. C.de do-

nat. L. ei.pr. ff. de acquir. poff.

Conftituere fervitutem , eine Dienstbarkeit in der That

auflegen.
Con-
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Conftitutus Mandatarius , ein verordneter Gevollmäch.

tigter/oder derjenige/ demdurch Vollmacht eine Sach

aufgetragen worden, und er auchsolcheacceptirt hat.

Conftitutus Procurator , ein verordneter Anwalt/deme

einegerichtliche Sachezu expediren/vermög einer Voll

macht aufgetragen worden ist.

Conftitutus ufusfructus ist / wann einer sich dessen würck.

lich gebrauchen kan. L. un. §. dies. ff. quando dies le-

gat.

Conftringere, conftringiren/ hart zuziehen/festbinden/zus

fammen binden. conftringere inftrumentis pollices,

die Daumen- Stock anlegen. conftringere fe pactis,

fich durch ein Pactum zu etwas verbinder. L.un. C. de

monopol.

Confualor , der einen was rathet/ der Rathgeber.

Confuetudo , eine Gewonheit ist ein ungeschriebenes

Recht/so durchder Unterthanen Gebrauch eingeführet/

und durchden stillschweigenden Conſens des Oberherrn

approbirt worden. L. 32.§. 1. ff. deLL. L. 35. .eod.

§. 9. Inft, de J. N. G. & C. Dn. Struv, Exercit. 2. Theſ.

18.

Confuetudo generalis feu univerfalis , eine allgemeine

durchgehende Gewohnheit/ allgemeiner Gebrauch /wels

cher durch ein ganzes Land im Schwang gehet. e.g.

Das gemeine Lehn Recht / und andere in dem Reichs.

Abschieden undReichs Pollicen approbirte Gebräuche.

O.Cam.p. 1. tit. 13.&tit. 57.

Confuetudo irrationalis, eineunvernünfftige närrischeGes

wonheit/welchewiderGOttundsein Wort/die Moral

Gesek und Liebe des Nächsten ist wie auch wider das

allgemeineBeste lauffet,dergleichen sieinder Conft, Ca-

rol. Art.

Confuetudo mala &illicita , eine böseund unzulässigeGe

wonheit.

Confuetudo particularis L. fpecialis , eine localische oder

Ländliche Gewonheit / die in einem gewissen Fürstens

X 3 thum/
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thum/Herrschafft und Gericht obferviret wird. O.

Cam.p. 1. tit. 13. &tit. 57.

Confuetudo præfcripta vel inveterata , continuata &non

interrupta, eine unverrückte/alte hergebrachte undvers

jährteGewonheit.

Confuetudo rationalis , oder rationabilis , eine vernünffti-

ge Gewonheitist/welche GOtt und seinem Wort denen

Moral-Rechten und derLiebe des Nechsten / so wohlals

dem gemeinen Besten nicht zu wider laufft. Hahn ad

Wefemb. tit. de LL. n. 34.

Conful, der Burgermeister. It. ein Beamter/ welchen

ein König oder ein Republic als einen Commiffariumin

den Handels-Städten der Levante oder andern Han

dels-Plåten verordnet hat. Sein Ambt bestehetdar

innen/daß er dieHandelschafft befördern/ und dieKauff

leuthe von seiner Nation vertheidigen soll. Sie erken

nen auch über die Civil-und Criminal - Sachen / welche

beyihnenangebracht werden / damit die unter ihrer Nati-

on standeneIrrungen fordersamst abgethan werden

mögen. Sonsten heiffen auch Confules solche Richter /

welcheunterden Kauffleuthen erwehlerwerden/ umdie

Commercien Sachen/ vermöge der enthaltenenFreys

heit/ zu schlichten. Zu Pariß ist ein Richter undvier

Confules.

Confularis vir, der foBurgermeister gewesen ist.

Confularesfœminæ, Weiber derenMänner Bürgermeis

ſter gewesen sind. L. 1. ff. de Senat. L. 3. §. ult. ff. de

arbitr.

Confulens , bet Confulent , der da in Rechts- Sachen

Nath gibt/ derRathgeber/als der Advocat. It.der sich

Raths erholet.

/

Confultatio , eineBerathschlagung / Rathschlag/ Raths

Erhohlung da man eine SacheaufverschiedeneManis

renermöget/ und das / was das beste scheinet ergriffen

wird.

Con-
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Confultè und confultò, mitgutemBedacht/bedachtlich

weißlich.

Confummare, confummiren/ vollbringen/ vollenden/ zu

Endebringen. confumitur aétio , dieKlage wird auf-

gehoben/ extinguirt. L. 28. ff. §. exception , ff. deju-

rejurand. confumtifructus . Früchte so man verzeh

ret hat , die nicht mehr vorhanden seyn. confumti

nummi, heist das Geld / so ausgeben worden / oder mit

dem andern Geld also vermenget / daß man es nicht

mehr unterscheiden kan. L. 13. L. 19. §. ult. ff. fi cert.

pet.

Confumtio , Verbrauchung

kung.

Verzehrung / Abnu-

Confumtor , der Durchbringer/ Verzehrer.

Contagio , contagium, contagiofus morbus , eine anste-

ckendeKranckheit, als Pest/ hißige Fieber.

Conteftari, conteftiren / höchlich bitten. InRechten as

ber heist litem conteftiren/ auf die Klage mit Ja oder

Nein antworten/ den Krieg Rechtensbefestigen.

Conteſtata lis , wird genennet / wann derBeklagte aufdie

Klagegeantwortethat.

Conteftatio litis ,wird genennt/ die Antwort auf die Klas

ge/ es sen gleich jaoder nein/ dieKriegs-Befestigung.

Conteftatio litis eventualis ist /wann der Beklagte einige

Exceptiones dilatorias vorgeschügt / und in eventum,

wannsolchenabgeholffen/ Litemconteftiret.

Conteftatio litis generalis feu minus folennis ist/dader

Beklagte fimplicitersagt / daß er derKlage/wiesievon

Klåger an und vorgebracht/nicht geständig seye.

Conteftatio litis fpecialis feu folennis isty wann man auf

alleund jede Punctades Klag - Libells exprefsè und deut

lich antwortet.

Conteftatò , mitadhibirtenZeugen. L. 1. §.Julianus ff.

deliber, agnofcend.

Contextus, der Inhalt eines Briefs oderBuchs /dieZu-

fammenfügung.

R 4 Con-
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Contignatio , dieZusammenfügung der Hölker oderBal-

cfen. L. 36. ff. defervit, urb. prædior,

Continens , in sich begreifen : În continenti, fuche unten:

in continenti.

Continentia, die Enthaltung / Mäſſigkeit /Zucht. Daher

wird gesagt :der hat das Donumcontinentiæ , das ist/ er

fanfich eines Dinges enthalten.

Continentiaurbi, die Vorstädte. L. 2. 139. & 154. ff. de

V.S.

Contingent , dasjenige Antheil/ so einem zukommt/ ober

einer zu geben schuldig ist. Reichs undCrayß-Contin

gent,ist alles dasjenige/was einjeder Standzu gemeiner

Nothdurfft / nach vorher beschehener Verodnung der

Reichs und Craps Tages Deputirten an baaren Gelde/

Proviant und Mannschafft zu der ordentlichen Crans-

ČaffaundReichs-Armee liefernundstellen muß.

Continuapoffeffio, heistnicht allein die Poffeffion, welche

bey einengewesen/sondern auchdie/sovon einem aufden

anderntransferirt worden ist.

Continuaprædia, aneinander stoffende Land Güter. L.3 1.

ff. defervit, ruft, præd.L. 7. ff. comm. dividundo,

Continuidies, heiffen dieTage / wannsie alle ohne Unters

terschied
fortgezehletw

/ob manfür denRichterhat

kommenkönnen oder nicht.

Continuum tempus , so ohne Abziehung derTåge/daman

nichtfürdenRichterkommen können/ gezehlet wird.

Continuus actus , heist die Verrichtung oderHandlung/

welche durch keine andere langwährende unterbrochen

worden. L. 137. ff. deV. O.

Contra , entgegen wider. It, hingegendargegen. contra æ-

quitatem , wider die Billigkeit. contra jus partium pro-

nuntiare, heist/wañ indem Urtheilnichts wider die Geseke

enthaltenist aber doch/wannmansolches mit eben dem

facto ansiehet/und zusammen hålt/dasselbe eine Unbilligs

Feit insichhalt. contrabonos mores, wider gute Sitten.

contra confuetudinem, wider die Gewonheit.

Con
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Contractus, der Contract , Abrede/ oder bindliche hin

undWiderhandlung ist nach seinem eigentlichen undna

türlichenVerstand/so weit er den quafi Contractibus

entgegen gefegt wird/nichts anders/als eine wahre aus,

gedruckteÜbereinkommung zweyer oder mehrer Perso

nenüber einegewiese Sache/ welche hernach an-und vor

fich ihrer Eigenschafft nach ein ſtandhaffte Verbindung

hervorbringt, woraus man agiren kan. §. 2. Inft. de Obl.

L. I. pr.de Obl, & A&. Oder iſt eine Abred, Vertrag

oderHandlungsozwischen zweyen und mehrerngeschie

het/und dardurch einer demandern nach Anleitung der

Rechteetwas zu geben oder zu thun und zu leisten vers

pflichtet ist. L. 7.§. 1. ff. de Pactis. Dn. Hopp. d. t. diese

Contractesind zweyerley entweder nominati oder in-

nominati, davon gleich unten.

Contractus æftimatorius, ist ein unbenandterHandel/da

eine Sache oder Ding um gewiesen Preiß taxirt/ dem

andern mit diesen Beding zu verkauffen gegeben wird/

daß er entweder die Sache wieder bringen oder den be-

dungenen Preiß liefere. L. 1. pr. §. 1. ff de A&t.Æſtimat.

L. 11 de æftim . action. L. 17. §. 1. P. V. Dn, Lauterb.

Ludovici& Struv. ad d. t.

Contractus affecurationis ist / da ein Præmium oder

Verehrung demjenigenversprochen/ oder gegeben wird/

derdie zukünfftig zustoffende Gefahr des Schiffes oder

zugleich auchderaufhabenden Waaren übersich nimmt.

Contractus bilateralis find zweyerley Arten/ der 1.) Eis

genschafft ist diese, da sich beede contrahirende Persos

nenetwas zu leisten gleichsam verbinden, dergleichen ist

emtio, venditio, locatio , conductio und Societas der

2.) aber/ da einer Hauptsächlich und fürnehmlich vers

bunden ist/ nemlich derjenige, der etwas von eineman.

dernempfängt,der andere aber fecundario obligiret ift/

I dergleichensind/Mandatum , commodatum, L. 17. §. 3 .

v.fed & fufcepta, ff,Commodati, Depofitum, Pignus,

quafi Contractus Tutele & Negotiorum geftio. Und

in
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in diesen Contracten wird die Actio directa wider dem

gegeben/ der principaliter verbunden/ Contraria aber

wider denjenigen/ der fecundario obligirt ist. vid Dn.

Vinn, in§. 2. In quibus mod. re obl, n. 2. Dn. Struv. ex-

ercit. 9. thef 6.

Contractus Bodmeriæ, die Bodmeren ist eine Conven-

tion da unter Hoffnung eines besondern Gewinns/ ein

gewiſſes Geld oder andere fungible Sachen denSchiff,

Herrnmitder Condition geliehen worden/ daß wo das

Schiffin falvo zuruck kommet/dasGeliehene mit den ab,

geredeten Zinns reftituiret/ wo aber solches zu Grund

gehet/oder ausbleibet/ nichts wider gegeben werde/da

inzwischendas Schiff, oder der Schiff- Boden ( daher

auch das Wort: Bodemeriæ deducirtwerden will) dem

Darleyherzur hypothec bleibet. Stryk de ufu ff, Tit. de

naut, fœen. §. 3.

Contractus bonæ fidei sind, in welchem einer dem andern

verbunden wird/ und nach deren Action oder Genehm,

haltung die Condemnation ex bona fide, oder wie es

billich und recht ist/ oder noch weiter als es indenVers

gleichselbst ausdrücklich und benanntlich gehandelt zu fin,

den/geschiehet. §. 30. inft . de Action. Harp.ad §. 2. J.

de oblig. num. 24 &ibid Schneidevv. n. 17. Es wer

den aber die Contractus b. f . nicht deswegen b. f. ges

nennt, als wenn andere m. f. waren ; Massen in allen

Contracten bona fides requirirt und erfordert wird /

sondern nur deßwegen/ weil zu ihnen uberior fides , als

beyandern verlangt wird. L. 5. C. de refcind. Und also

in diesen nicht allein/ was das Amt eines Richters bes

trifft. §. 30. Inft. de Action. sondern weil es derNugen

der Contrahirenden erfordert. L. 7. §. 5. & feq. de act.

der bona fides reichlich seyn soll. L. 84. § . 5. de Leg. 1.

Gædd.de contr. ftipulat, c. 5. n. 13. dahin gehören alle

Contractus bilaterales,

Contractus chyrographarius ist / wann jemand eine

Handschrifft von sich stellet/ darinnen er bekennet/ das-

jeni.
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jenige Geld oder fungible Sach empfangen zuhaben/

und dahero schuldig worden/ wiederum zu bezahlen, vid.

§. ult. Inft . de obligat, & t. t. Inft . de lit. obligat. t.t. C.

denonnum.pec.

Contractus Coloniæperpetuæ, ist ein solcher Vergleich

wodurch einen einRecht in des andern sein Gut erlanget

wird,daß er solches 30. oder 40. Jahr befizen/geniessen

undgebrauchenkan/wofür der andere ebenfalls eine ges

wiese jährliche Penfion leisten muß. Dn. Juft. Hahn, Dif-

fert. deJur, Colonar. feu perpetuæ Coloniæ.

Contractus Confenfualis ist ein solcher Handel/ welcher

bloßdurch Einwilligung oder Verwilligung geschiehet/

alsdaist emtio, venditio, locatio, conductio, focietas,

mandatum.§ un. Inft. de obligat, ex confens. 1. 2. pr.

& § §.feq. ff. de O.& A. Tabor, part. Elem. p. 189 .

Contractus improprius ist eine Umgangs Art, wodurch

einevermutheteConvention fich efficaciter zu obligiren

geschlossen wird.

Contractus innominatus ist ein Handel so keinen gewies

sen sonderbahren Nahmen aus dem Jure Civili hat/L.

7.§. 2 ff. de Pactis L. 1. §. 2. 3 ff. de præfcriptis Verbis.

Vultej. Jurisp. Rom. c. 41. Struv. Exerc. 6. thef. 31 .

Lauterb. t. de Pactis.Hopp.Comment. ad t . J. de ob

lig. als daiſt/Do ut des, ich gebe dir was, daß du mir wie-

der was gebest/ Do ut facias, ich gebe , daß du darges

gen etwas thusſt, Facio ut facias, ich thue dir was, daß du

mir etwas darvor thust. Facio ut des, ich thue dir was/

daßdumir etwas dargegengebest L. s . ff. de præfcrip.

Verb.zu welchen Contracten noch gehören/ Cambium,

Contractus æftimatorius. Suffragium, Affecuratio,Con

ceffio Salinarum, ist aber regularis und irregularis,

Contractus innominati irregulares seynd / welche weit

von denen Contractibus nominatis abgehen/ und gar

mitkeinenNahmen ſignirt ſeyn, sondern nachdem/was

verhandeltwird/fimpliciter genennt werden. Dergleis

chen
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chenseyndnun do ut des ect. L. s. pr. §. 3. &5.de præ-

fcript. Verbis.

Contractus innominati regulares seyn/die einem Con-

tractui nominato näher kommen/und daben einenNah.

menhaben/dergleichen seyn nunder Contractus æftima-

torius, die permutation, und heut zu Tag das Cambium.

Contractusjuris Civilis, find diejenige Contracte, welche

ihren Ursprung und Formausdem Civil-Recht haben/

auchbey allen Völckern gleichmässig celebritt werden/

dahingehört die ftipulatio, und Literarum obligatio &c.

Contractus juris gentium find diejenige Contracte und

Handlungen/so aus dem Völcker Recht ihrenUrsprung

und Formher haben, aber nachgehends von dem Jure

CiviliwegenihressonderbahrenNugensund Gebrauch/

gebilliget worden sind, dahin gehören allle Confenfual-

Contracte.

Contractus Litteralis, ist ein solcher Handel der nebst der

Einwilligung auch eine Schrifftliche Verfassung erfors

dert/dergleichen ist Chyrographus.

Contractus Mohatra, ist/ wenn nemlich der Glaubiger

den andern/der Geld brauchet / Waaren um hohen

Preis zuschläget/ welche der Schuldner hernach mahls

geringer/damit er nur Geld empfange/verkauffen muß.

Valer. differ. utriusque Fori tit. negotiatio diff. a. p.

595. Dn. Caspr. Ziegler Diff. de Cont. Mohatra.

Contractus nominatus, ist einHandel/soeinen gewiesen/

sonderbahren unterschiedlichen Namen hat. L. 7.§. 1.

ff. de pactis , dergleichen sind alle Contractus reales ,

verbales, litterales und confenfuales.

Contractus parificationis prolium, fiche Unio prolium.

Contractus proprii werden genannt,welche mit ausdrück

licher Bewilligung eingegangen werden , nemlich mit

Worten, oder dann undwann mit der That oderWerd

felbst. L. 6. §. 2.L. 18. 53. Mandat.

Contractus reales find/Mutuum, depofitum , commo-

datum, pignus,

Con.
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Contractusfimulatus, ein erdichteter Contract.

Contractus Socidæ ift/ wann nemlich der Abbachter das

ViehumgeringenPacht-Zinns, wobey der Pachter die

Gefahrmit übernehmen/und an des verstorbenen Stelle

anders anschaffen muß, verpachtet wird. DieArt Vieh

wird Eisern-Vieh genennet. Dn. Tabor, Differt. de

Jure Socida.

Contractus Stricti Juris find/inwelchemeiner dem andern

fich aufdas genaueste verbindet/ und in welchemin Ges

richt nurdarüber gesprochen wird, worzu sich die Con-

trahirendePersonenin Vergleich oder Vertrag eigents

lich und mit ausgedruckten Worten verpflichtet haben.

L.7.deneg. geft, L. 99. L. 120. §. 2. in fin. deV.O.

Mozz de Contr. art. 4. n. 3. dergleichen sind die Cont.

unilaterales.

Contractus Verbalis iſt ſtipulatio,

Contractus verus ist eine gewiese Art/ womit man durch

eine wahre und ausgedruckte Convention vor sich und

ihrer Naturnach efficaciter obligirt werdenkan.

Contractus Vitalitius ist/wann zuweilen jährlich 10. 16.

und mehr von hundert abgetragen werden muß/durch

welchen aber derHaupt - Stuhl aufgehoben/und abges

rechnet wird/und zwar in Compenfationem L. 68. ff.

ad L.Falcid.

Contractus unilateralis ist ein solcher Vertrag/ Geding/

aus welchen nur einer verbunden wird,der andere aber

nicht/dahero auch nur einem allein/ widerden andern eis

neActionzustehet. Dergleichen sind/ Mutuum, Chyro-

graphum, Stipulatio.

Contractus ufurarius, ein Wucherlicher Handel.

Contradictio , Widerrede/ Widersprechung / Wider,

fechtung.

Contradictio in adjecto ift/wann der legte Terminus dem

ersten widerspricht undihn vernichtet/ als z . E. ein eisers

ner Stein/ ein steinerner Himmel/ eine kluge Thorheit.

Contradictum Judicium, wird genennet/wann etwas.ſta-

tuiret
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tuiret wird , da eine von denen Partheyen es wider

spricht. L. cum de confuetudine ff. deLL.

Contrahere, contrahiren/ aufrichten, handlen/ſchliessen.

ContraLeges, wider die Gesetze/ contra manifefta Jura

& veritatem , wider die scheinbahre , kundbahre, helle

Rechteund Warheit.

Contrapart, der Gegentheil/so mit uns streitet.

Contrarationem, wider dieVernunfft.

Contrectare, eine Sach von seinem Ort weg bewegen.

L. 3.§. fi rem. ff. de acquir. vel amitt, pof

Contribuere, contribuiren/ zusammen legen oder schief-

fen/mit-bey oder zuschieffen/seinenPart darzu geben.

Contributio, der Beytrag/ die zusammen Schieffung/

oderLegung/so inKriege gar gemeinfind/Schos:Hülff-

Geld ist eine öffentliche Præftation und Beschwerung/

welchenachErforderung derNoth oder Nukes von ges

meinen Wesen / von der Obrigkeit denen Unterthanen

auferlegtwird. Befold. voce Steuer Klock de Contrib.

cap, 2.n.97.

Contributiones Imperii , die Reichs - Anlagen oder

Steuren.

Controverfia, ein Streit/ Strittigkeit zwischen gewiesen

Personen/ wegen einer Sache/ wird eigentlich von der

Kriegs Befestigung gebraucht. It. einestrittigeFrage.

Contubernium, wurdeder leibeignen Knechte Ehestand

genennet. L. 14. §. ferviles ff. de ritu nuptiar.

Contumacia, der Ungehorsam/ Halsstarrigkeit/ Trok.

Also wird bißweilen wider einen/ der vor Gerichtgefor

dert/ und nicht erscheinet, in contumaciam verfahren/

das ist er wird vom Gegentheil des Ungehorsams bes

schuldiget/undder Richter erkennet ihn auch vor unge-

horsam dahero er die Unkosten abstatten muß , oder

wird sonstwider ihn weiter verfahren/ dahero wird auch

gesagt : Contumaciren, das ist/ des Gegentheils Unge

horsam beschuldigen. Ungehorsams - Beschuldigung

einbringen.

Con-
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Contumacia ficta, ein erdichteter oder geachteter Unge

horsamwird genennet/wenn einer nicht Persöhnlichfun.

den/sondern ihn in sein Haus angesagt würde, daß er

vor dem Richter erscheinen sollte.

Contumacia notoria f vera, der offenbahre, warhaffte

Ungehorsam iſt, ſo man einen für dem Richter gebeut

oder ladet/ und er mit ausdrücklichen Worten sicher.

Flåret, erwolle nicht erscheinen. Geschiehet es öffentlich

vor Gericht/braucht es keines fernern Beweis/geschie

het es aber ausser Gericht/soll er noch öffters citirt wer

den, umihn desto besser seines Ungehorsams wegen zu

überführen.

Contumacia præfumta , der vermuthliche Ungehorsam

ist/ so einer Persöhnlich vor dem Richter citirt/ auch

Persöhnlich daheim gefunden wird/ und ihm selbst ges

sagt worden/ vor dem Richter zu kommen, dochnicht

erscheinet,aber ausrechtlichen Ehehafften Ursachen sich

entschuldiget. L. contumax ff derejud.

Contumax, ungehorsam ist, und wird einer genennet der

dreymal (oder einmal peremtorie) citirt oder vor Ges

richt beruffen wird, und nicht vor demRichter erſcheis

net/oder da er erscheinet, sich doch dem Richter nicht

anzeigt oder auch sonst ohne Urlaub des Richters abs

weicht. L. tres. C. quomodo & quando Judex Extr, de

dolo& contum L. contumacia c. caufam quæ ff. de re

jud,L. contum . ff. de re jud , Spec. in tit. de Citat. §. I.

in pr. It.Wanneiner nicht vor dem Richter erscheinet/

oderwannerschon erscheinet kein Antwort gibt ; Ingleis

chen wann er die Citation nicht hat wollen annehmen/

oder auch verschaffet/ daß die Citation oderFurladung

vor Gericht ihme nicht zukomme; Oder auchso er nicht

mitgenugsamenBericht erscheinet. It. so er einen nicht

einsehen oder einräumen will dasjenige , so ihm durch

Rechtzuerkanntworden. It. so er nichtAntwort geben

will.Jacob Ayrer, Proc. p. 1. c.4 obf 3. n. 6. oder dun-

ckele und zweiffelhafftige Antwort gibt. It. so er den

auf
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aufgelegten Eydmicht schwören will. 2c. L. creditur ff,

de Appellat. c. juffus c. exlitteris X. de dolo malo,

Contumelia , Låsterung / Schmach- Neden / Schmäh

Wort. Contuinelias alicui inferre , five contumeliis

aliquem afficere , einen an seinen Ehren angreiffen/

schmåhen/Unrecht thun/schånden,beschimpffen/contu

melias pati, die Schmach Reden auf sich ersigen lass

fen/ leiden.

Conturbare, conturbiren/ verwirren. Und gehöret dies

ses Wort zu den Rechnungen und wird von denjeni

gengesagt/ welche nicht zu bezahlen haben, und sichvon

den Schulden nicht loß wickeln können.

Conturbator, der Beleidiger. Jt. Banquerottirer.

Conturbator pacis publicæ, der den Lands - Frieden

Stöhret.

Contutor, der Mit-Vormund.

Conveniens, so mit dem andern überein kommt / sich

schicket.

Convenientia, die Aehnlichkeit/ Gleichheit/ Ubereinkom

mung/Ubereinstimmung.

Convenire, conveniren/zusammen kommen/ einer Mey

nungseyn. It.Klageführen, belangen.

Convenit, es ist mit einen Pacto versehen worden.

Conventio, ein Vergleich/ Vertrag, ist ein allgemeiner

Nahmen der alle Contracte, Obligationen unter sich

begreifft.

Conventiculum, eine heimliche Zusammenkunfft / uner

laubte Congregation , wird allzeit in bösen Verstand

gebraucht.

Conventis ftare , den Vertrag halten / solchen nach

kommen.

Conventuale, ist eine Versammlung der Unterthanen oh

nedes Bischoffs Erlaubnis, cap. 17. X. de fcrut. & cap.

multis. ibid.,

Conventus , das Convent, die Versammlung/ Zuſam

menkunfft/ als da ist ein Land-Tag. It. die Abhandlung.

Con-
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Conventus Circularis, Crayß- Tag iſt eine Versamm-

lungder in einen Crayße gelegenen Stånde, damit auf

selben die in dem Crayß vorfallende Geschäffte abgethan

= werden können.

Conventus Circularis univerfalis iſt/ wann alle Crayße

zusammen beruffen werden.

Conventus Circularis particularis ift/ wenn nur welche

Cravße sichzusammen thun/ und dieses heissen die Cor-

refpondirendeCrayße.Schvv. Part. Gen c. 5. §. 19.

Conventus Circularis ſtatarii find, welche zu einer gewies

senZeitgehalten werden, wohin die Münk Probations

Tag gehören.

Conventus Circularis non ſtatarii ſ. arbitrarii ſind, die

einCreyß nachseinen Gefallen anordnen kan.

Conventus Civitatum Imperii. Städt. Tåge find solche

Zusammenkünffte/ die die Städte anstellen/darinnen fie

ihre eigene Sachen oder welche das ganze Städtische

Collegium angehen/ abhandlen / diese sind entweder

Univerfales oder Circulares oder Deputatarum, oder

Convocantium,

Conventus Civitatum Imperii Univerfales find / wann

alle und jede Städte aller Crayße zusammen kommen/

und vondem Sachen und den gangen Collegio anges

henden Dingenhandlen.

Conventus Civitatum Imperii circulares find, want

nur eines Crayßes Städte zusammen kommen,undvon

Sachenso ihnen fpecialiter angehet/handeln.

Conventus Civitatum deputatarum, der Ausschuß/ ſind

wann nur diese Städte zusammen kommen/welche von

denen übrigen darzu ernennt sind, oder deren Gesand

ter/und vondem gangen CollegioAngehenden tractiren.

Conventum Civitatum convocantium ist diese Zusam

menkunfft/ dafich nur die vier ausschreibende Städte/

als Straßburg/Nürnberg/Franckfurth und Ulm/ oder

deren Legati zusammen finden und von Sachen sosies

oder verſchiedene, oder das ganke Städtiſche Collegi

um
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um angehenhandeln/ vid. Limn, de jur. publ. com. 4.

Lib. 7. c. 1 , & tom. 3. L. 7. c. 1. Knipfchild de Jur, Ci

vit, Imp. L. 2. c. II.

Conventus Comitum Imperii , Grafen -Tåge / Corre-

fpondenz -Tåge/ sind eine solche Zusammenkunfft/ die

die Reichs- Grafen anstellen/ auf denen siesowohl ihre

eigene,als auch des Reichs Angelegenheiten nachAnlei

tungderReichs -Tag abhandlen. Und sind solche in der

Capitulation Leopoldi Artic. 6. ibi, circulariter vel

collegialiter & approbirt. Und thun entweder alle 4.

Båncke derReichs-Grafen/ oder jede alleine sichzusam

menbetagen. Fritsch, de Convent, Comit. Imp.

Conventus Deputatorum Imperii, gemeine Reichs-De-

putations- Tåge/Reichs-Ausschuß- Tågesind oder heist

derjenige Convent, den der Stände Deputirte/ nebst

denen Kayserlichen Conmiffarien halten, und inſelben

übergewiese das ganze Reich angehende Affairen/ nach

der im Reiche gewöhnlichen Art tractiren und berath

schlagen. Horn. Jur, P. c. 2. Brun. Jurisp. Publ. Difp.

5. §. 19. tr. 6. Vid. Fritſch . tract. d e Convent. Deputat.

Imp. ordin.

Conventus Electorum. Churfürsten Tag sind zweyerley

Lim. J. P. L. 9. c.I. § .228. entweder Wahl Tåg oder

eigentlichgenannte Churfürsten- Tåge/da die Churfür

ftenzusammenkommen einen neuen RömischenKönigzu

wehlen/oder die Churfürsten Tåg/welche einesolche

Zusammenkunfft heiffen/ die die Churfürsten aus eigener

Bewegnis, ohne des Kaysers Confens anstellen / und

aufselbigen von des Reichs Besten und Wohlfahrt han

deln. Rachel deComit. Elect, Titii Specul, J. P. Lib.

6.c. 7.§. I.

Conventus Nobilium Imperii, Ritter , Tåge/ ist einesol

che Zusammenkunfft/ da der Rheinische / Schwäbische

und Fränckische Adel zusammen kommt, und von Sas

thensodiese drey Corpora betrifft/ oder bloßwelche aus

ihnen angehen/handeln. Wann fiealle dreyzusammen

kom.
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kommen/wechseln sie mit dem Directorio ab. Nolden

de ftac. Nobil. c. 7. Spreng. Lucern, Imperii.

Conventus Principum, Fürsten Tåge/ find solche Zus

fammenkünffte die die Stände Krafft habender Lan-

des Fürstl. Hoheit anzustellen befugt/ und auf denen fie

so wohl ihre eigene, als des Reichs Angelegenheiten

nachAnleitung der Reichs Grund Gefeße abhandeln.

Und werden von sammtlichen Fürsten so Geist als

Weltlichen, oder jenevorsich/oder diese auchabsonders

lich gehalten.

Converfatio , die Converfation , Gemeinschafft/ Gesell

schafft/ welche also genennt wird, wenn man mit einem

umgehet. Fernerheiffet es auch die Bewohnung in L. 3 .

ff. de fepulch violat.

Converfatio æqualis, ein gleicher Familierer Umgang mit

jemand. L. obfervandum, ff.de off, præfid . L. 12. §. I.

ff. de relig. &fumpt. fun.

Converfio, die Befehrung/ Buffe/Umkehrung.

Converfio conjugati, wird genennet/ wannsich eine vers

HeyrathePerson in ein Closter mit des andern Ehegats

tens Confensbegibt.

Converfio infidelis, Bekehrung eines Unglaubigen.

Converfus, wird genennet/ der so von der irrigen zu der

wahrenund rechten Religion getretten ist. In Jurefeu.)

dali, wirdderjenige Converfus genennt, welcher von der

gemeinen Gesellschafft der Menschen zu eineneinsamen

Leben, oder ins Kloster ist geführet worden. 2. F. 26. §.

qui clericus 30. & 21. vid . Nov. 5. Hottom . voc, con.}

verfus. Dn. Struv. defeud. c. 9. aph. 9.

Convictus, a, um, überwunden/ überführet/ überwiesen/»

überzeiget.

Convocare , convociren zusammen beruffen / aus

schreiben.

Convocatio, die zusammen Beruffung wird in demlure

publico (oderStaats-Recht) genennet, die nach denen›

teutſchen Reichs Grund- Gesegen eingerichtete Hand,

lung/
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lung, vermöge welcher der Churfürst von Maynk/ die

andern Churfürsten so geist als weltliche, es mögenjene

das Pallium vom Pabste haben/ oder nicht/ oder diese

mit ihren Ländern belehnt seyn oder nicht/ nach der inder

güldenenBullevorgeschriebenerMassezusamen beruffet/

daßsie der Wahl eines neuen Kaysers beywohnen sollen.

Convolare ad fecundas nuptias, zur andernEhe schreiten.

Copia, die Abschrifft / Copen ist/ was nemlich von dem

wahrhafften/glaubwürdigen Original iſt abgeschrieben

worden.

Copia vidimata, eine beglaubte Abschrifft/ die deßwegen

voneinenKayserlichen Notario vidimirt und bekräffti

get worden.

Copifta, Copist/ Abschreiber, sind darzu bestellet, daß fie

die Auffäßeder Räthe und Secretarien ins Keine brine

gen/gebührende Titul/ Eingang und Schlußdarzu ma,

chen/ deßwegen sie ein besonder Ticular- Buchbey der

Cangleyhaben/und in Rechts. Sachen das mündliche

Einbringen der Advocatennachschreiben.

Copiftæ Judicii Gameralis , find solche Copiſten, die die

Acten dieses Gerichts abschreiben. Jac. Blum. Proc.

Cam. tit. 16.n.4. & f.

Copula, die Zusammenfügung/Bündnis/ein Band.

Copula carnalis, die fleischliche Verbündnus/oder Vers

mischung.

Copulare, copuliren/zusammen fügen. In gemein/ Ehe.

lichzusammengeben.

Copulatio , die Copulation und Verbündnis oder Zu

fammenfügung.

Copulatio facerdotalis , die Priesterliche Copulation,

Trauung oder Zusammenfügung der Ehelichen Perso

nen,so durch den Priester geschicht.

Coquinatorium inftrumentum , zum Kuchenzeug gehö

rig. L. & finon§. infecti ff, de aur. & arg.leg.

Coracinus color, die allerschwärgte Farb. L. quæfitum

§. coccum ff. deLegat. 3.

Cor-
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Corbis, ein Korb. L. in inftrumento. ff. de fund. in-

ftructo.

Coram Judice incompetente , für dem unordentlichen

oder demjenigen Richter, vor welchem einer nicht be

langtwerden kan.

Coram Notario & teftibus, für Notarien und Zeugen,

oder inBeyseyn eines Notarii und Zeugen.

Coram Senatu, vordem Rath.

Cornuarii, heiffen.in L. f.ff. de jure immunit, entweder

die so dieHörner darauf man blåset machen, oder dieso

daraufblasen/die auch sonstÆneatores von denenAlten

genennet wurden.

Corollarium, das jenige, was über das Gewicht oder die

Maaßgegeben wird/ einZulag/Zugab.

Coronatio, die Crönung/ oder die jenige Handlung, da

ein rechtmässig erwehlter Römischer Kayser oderKönig

durch Aufsehung der Kanser - Crone, und Übergebung

der andernReichs - Infignien/in dieser Pracht undMa

jeståt/ dem gesammten Reichegezeiget, und dadurchdie

bescheheneEinseegnung dem Schug und GnadedesAl

lerhöchsten befohlen wird, Titius fpec, J. P. L. 2. c. 2. §. I.

Schoved. P. fpec. fect . 1. c. 2. §. 27.
,

Corporalejuramentum, ein Cörperlicher/ leiblicher Eyd/

der mit Aufhebung der Finger/ und andern Solenni-

tåten præftirtwird. L. 1 C fi adverf. vend,

Corporalis poffeffio, der mit seinem Leib/ persöhnlich in

der Poffeffion ist. L 24. 25. ff. de acquir vel amitt poff.

Corporalis res , eine Sach die in die äusserliche Sin

nen fållt.

Corporati, diezu einem Corpore oder Collegium gehö

ren. L. f. C. de navicular, Lib. 11 , C. L. un . C. de privi

leg.corpor.urb. Rom.

Corpore vitiati , werden diese genennet/ welche ein Man

gel eines Gliedes, oder ſonſt ſehr deform find, auchdie

soschwach/odersonst an einer grossen Kranckheit labori-

ren/als dafind/die Auffätigen/ Gichtbrüchtigen, diedie

hine
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hinfallende Suchtoder schwere Noth haben 2c, vid, tit.

C. de corp, vitiat. non'ordin.

Corpus, die Versammlung/ zum Erempel/ der Christli

chenReichs - Stände 2c. Ferner der Rath/ die Stadt/

weiter wird es auchgenommenfür ein Buch, darinnen

dieRechte und dergleichen beschrieben sind.

Corpus delicti , ist dasjenige Corpus , oder diejenigeSa

che/ woran dasDelictum oder Verbrechen begangen

worden: zumErempel : im Todschlag/ ist das Corpus

delicti, des entleibten Cörper / in einer Verwundung/

die Wunde/im Diebstal die gestohlene Sach. 2c.

Corpus Juris Canonici , wird genennet in Capit. Clerici

9. X. de foro competent. die sämtliche Zusammenfass

ſung des Päbstl. Rechts / darinnen verfasset find 1)

die Decreta, a) die Decretales, deffen erster Theil extra

genennet wird, der andere aber Sextus oder das 6. Buch

der Decretalen 3) die Clementine 4) Extra vagantes

1) Septimus decretalium liber & 6) Inftitutiones Lan-

celloti; aber die zwey legten haben viel/ daß von Påb

ftennicht beståttiget ist/ und dahero keine Krafft. In

welchen Rechts - Materien es bey den Proteftirenden

fürnemlich sey angenommenworden/ undvordemBür

gerlich oder Civil - Rechte in Acht genommen werde/

weiset Struvius Syntag. J. Civil.Exercit, 2. Thef. 39.

Corpus Juris Civilis, Kayserl. Recht wird genennet die

sämmtlicheZusammenfassung/Benennung desKayserl.

Rechts /welches find / die Inftitutiones , Digeſta öder

Pandecten/ der Codex, die Novellæ und Jus Feudale.

Corpus juris Saxonici , ist eine Zusammenfassung aller in

denen SächsischenLandengebräuchlichenRechten.

Corpus myfticum , wird genennet ein Collegium Uni-

verfitas, Gemeind 2c. dazu viel gehören / die aber alle

unter einem Nahmen verstanden werden. Anderemas

chen einen Unterscheid unter Collegium und Corpus ,

daß jenes vonvielen Personen/ dieses von vielen Colle-

giis verstanden werde. Eckold Comment, ad ff, Tit. de

colleg, & corp. §. ult.
Cor-
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Corpus pofitum , ein begrabener Cörper. L. f. §. cibaria.

ff. de aliment. & cibar. legat.

Corradere, eine Summa Gelds mit Mühe zusammen

bringen.

Correctio, eine Besserung. Jt. der Verweiß/dieStrafs

fe/ Züchtigung.

Correctorprovinciæ, der Gouverneur einer Landschafft/

demeeine Landschafft zu regieren ist übergeben worden.

L. de omnibus ff. de offic. præfid.

Correctio Legum, Veränderung/ Verbesserung der Ges

feße.

Correctus, a, um, correct, verbessert/ von denFehlernges

treiniget/ ohneFehler.

Correi, werden dieMithelffer und Mitschuldiger genens

I net so eine That miteinander ausgeführet , oder Rath

und That darzu gegeben haben.

Corrivare, heist das Wasser leiten / ableiten. L. 1.§. fed

&foffas ff. de aqua & aquapluv. arc. L. 3. ff. eod.

Corrumpere , corrumpiren/ verderben/ verführen/ vera

wüsten/ bestechen/ schmieren/ so von demjenigen gesagt

wird, diedieRichter beschencken.

Corrumpere frumentum, Sand oder anders unter das

Getraid mischen/ daß man schwerlich mehr fepariren

Fan. L. 27.§.fi quisveftimenta, ff. ad L. Acquil.

Corrumpere fervum , einem Knecht am Leib oder Ge

muthschlimmmachen. vid. t. de ferv. corrupt.

Corrumperevinum, den Wein garstig machen, ausschüts

ten/ zu Effig machen/ schmieren. L. 27.§. inquit. Lex.

cum S. feq. ff. ad L.Acquil.

Corrumpiftipulationes , legata,wird gesagt/ wann solche

einerUrsache wegen vitiiret werden/ und wegfallen. L.

11.ff. de fervit. L. 3c. §. divus ff. de fidejcommiff. libert.

Corruptores teftamentorum , heiffen nicht allein die soein

Testament verderbet haben / sondern auch die/ so das

Siegel davon abgebrochen / und solches unbillicher

Ⓒ 4 Weis
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Weis gelesen oder der Gegenparthey zu lesen gegeben

haben. L. 1. §. 15. qui, ff. depof

Corruptela, eine bose denenPäbstl. Conſtitutionen zuwis

der lauffende Gewohnheit. cap, cum venerabilis X. de

confuetud. & cap. Maffane X, de elect, & c, abolen-

dum X. de filiis Præsbyteror, & cap, aqua X, de Con-

fecrat Ecclef, Gloffa &Dd, in cap. 1, deconft, in 6to,

Corypheus, der Oberste und Fürnehmste ineiner Sache/

derRädelsführer.

Cotoria, ein Acker/wo man die Wegsteineheraus bricht.

L.Cæfar. ff. depublic,

Crabatus, ein Ruhe Bettlein, L. 20. §. 8, ff, defund, in-

ftruct,

Cambe bis cocta , wird gesagt / wenn einer ein Ding

zweymalfürbringet.

Cratitius paries, eine aus Brettern und Latten gemachte

Wand, L. fi fratres ff, pro focio.

Creare, creiten/ wird gesagt / wenn Doctores , Licen

tiati, Magiftri , Poëten und dergleichen gemacht werden,

Credentia, das Credenz-Schreiben/das Schreiben/wei-

ches diehohe Obrigkeit vor seineUnterthanen/ und sons

ften ertheilet/und für sie gut saget. It. die Vollmacht

oder Befehl / welche einem Abgesandten mit gegeben

wird. In dem Jure Feudali 1. F. 17. heist credentia .

das Geheimnuß so der Herz demVafallen anvertrauet

hat. Struv, Syntag. Jur. feud. cap. 15. aph. 5.

Credentiales literae, vide Creditiv,

Credere, glauben/ It, Geld leihen/ It. einem aufTreu

und Glauben etwas abfolgen laffen / wird eigentlich zu

reden gesagt/ wann man eine Sache so verauſſert / daß

dasDominium auf den andern transferiret wird.

Credit, der Glaube/Treue. It. wird dieses Wort ges

brauchet/wennman aufBorghandelt.

Creditiv, wird genennet ein Zeugniß / welches ein vors

nehmer Potentat/ Herz/ oder eineCommunihremAb

gesand-
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gesandten an einem andern vornehmen Heren wohin

er verschicktwird /geben. Riminad. 1. conf. 9. n. 16. Es

wirdauch dasjenige Schreiben also genennet / welches

einehoheObrigkeit für ihre Unterthanen oder sonst er

theilet/und dieselbigen dardurch) recommendirer.

Creditor, heist 1) der etwas von einem andern widerdes

fen Willen fordernkan / es mag durch ein ordentliche

oder aufferordentliche Action oder anders Remedium

juris feyn. L. 10. 11. 12. ff. de V.S. wann auch nur

Hoffnungdaist/ daß es der andere werde schuldig wer-

den. L. 54. ff. de V. S. L.42. §. 42. §. 1. ff. de Obl. &A-

.ction, 2) der aus einem Contract, Quafi Contract. o

DerDelicto etwas zufordern hat. L.. ff. de reb. cre-

dit. L. 6. L. 12. pr. ff. de V.S. Wiffenb. ad ff. Difp. 12.

thef, 2.3) ftrictè oder in engen Verstand, heist es der

jenige, so cinem andern Geld geliehen hat. L. 11. C.fi

cert.petat, Wehner. voc. Glaubiger.

Creditor anterior , der Glaubiger / so ein älter Recht

hat,und dem andern vorgehet.

Creditor chirographarius , fuche oben/ chirographarius

creditor.

Creditor conditionalis , heist derjenigeGlaubiger / der

zwar noch keine Actionhat/ abersolche nochhaben fan/

oderhoffen, daß er solche erlangen werde. L. 54. ff. de

V.S.

.

Creditor hypothecarius , ist der Glaubiger / welcher auf

ein Unterpfand versichert ist. Suche weiter hypothe

carii.

Creditor peculiaris, der aus dem peculio der Knechte o

der der unter våtterlichen Gewalt stehender Kinder et-

was zufordern hat. L. his confequenter, §. fi filius fa-

milias ff. famil. hærcifc.

Creditoresperfonales privilegiati , find die Gläubiger/ so

kein dinglich Recht haben / sondern nur persönlich be

freyet find, und nur denen chyrographariis, vorgehen.

Cre-
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Creditorpofterior, der Gläubiger/ so nach dem andern

in derZahlung angeseßet wird.

Creditor privilegiatus , ein privilegirter oder solcher

Gläubiger/ welcher wegen einer Freyheit dem andern

vorgezogen wird.

Creditrix, die Gläubigerin.

Creditum , das anvertraute oder geliehene Geld; das

Geld/somanfordern kany nicht aber das/ welches man

zwar nicht fordernkan/doch aber wenn es bezahlt wor

den/ nicht wieder kan gefordert werden. L. 94. §.f. ff.

de folut, it. Dasjenige, was aus einer jedenSachesich

zu bezahlen gebühret/und manschuldig ist. L. 1. & 2.§.

creditum ff.fi cert.pet. L. creditores cum duabus ff. de

V.S.

Credulitatis Juramentum , sucheunten Juramentum cre-

dulitatis.

Cretifodina, einOrt/ wo man Kreiden ausgråbet. L. 9.

§. fed fiff. deufufr. L. 13. §. inde eft. ff. eod.

Crimen, ein Laster/ Ubelthat/ Miſſethat.

Crimen capitale, suche : capitale crimen.

CrimendeRefiduis , das Laster/durchwelches das gemeis

neanvertraute Geld nicht in Rechnung gebracht / son

dern unterschlagen und in seinen eigenen Nußen ge

brauchtwird. L. 2. 4. §. 3. 4. 5. ff. ad Leg. Jul. pec. §. II.

Inft. d. t. & ibid. Dd.

Crimen Ecclefiafticum, ein geistlich oder sündlich Laster/

alsdasind ; Kirchen-Raub/Kekerey/Simoney/Bann/

Ehebruch/Fehde/ Eydbruch und Wucher2c.

Crimen expilatae hæreditatis, ist ein Laster/ welches bes

gangenwird/ wenn einer die Erbschaffts - Sachen ents

wendet, ehe er die Erbschafft oder deren Besit erlan

get.

Crimenfalfi, das Laster der Falschheit ist eine Nachahs

mung/ oder vielmehr Unterdruckung/ der Warheit/ ſo

zu eines andernBetrug bößlicher Weise geschehen. L.

L. 16, §. 2. L. 23.ff. adL. Cornel, de fall. L. 20. C. eod.

¿. E.
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1. E. Wenn einer ein falsch Teftament oder einander

falsch Inftrument wissentlich aus bösen Betrug geschries

ben/ gesiegelt/verlesen und unterschoben , ein falsch

Siegel oderZeichen gemacht/ gestochen/und abgedrückt.

t. t. ff. & C.ad L. Cornel. de falf. §. 7. Inftit. de publ.

Jud. Ord. Crim. Art. III. feq. Lauterb . t. ff. p.m. 700.

oder wann einer für einen fürnehmen Grafen / Edel-

mann/Doctoru.d.g.ſich ausgibt.

Crimen fraudæ annonae , dieses Laster wird wegen vers

ursachter Theurung begangen/ z. E. wann einer durch

bösen Betrug machet/ daß Frucht / als Korn/ Wais

gen/zc. theuer wird. L.2. pr.ff.ad L. Jul. de Annon. §.

II. Inftit. d. t. Textor Prax. Jud. p. 2. cap. 9. num. 138 .

Tufch.lit. H. concluf. 338./1

Crimenlæfæ majeftatis, das Lafter der beleidigten Maje,

ſtåt / welche entweder mit Worten oder Wercken wis

der das gemeine Wesen oder deſſen / bey welchen die

höchste Herzschafft ist/ Sicherheit/ Ehre und Gewalt /

begangen wird. Lib. 1. §. 1. L. f. ff. ad L. Jul. Maj . §. 3.

Inft. de publ. Jud. & ibiq; Dn. Hopp. Huber. Stryk. &c.

Crimenotcultum, ein heimlich oder verborgen Faster.

Crimenpaternum nullam maculam infligere debet filio ,

das våtterliche Laster oder Verbrechen / soll denSohn

keinSchandmahl zufügen, oder ihmeschaden.

Crimenperduellionis , der Hochvorrath wird genennet/

wennentweder mit Worten oder Wercken die Sichers

heit desjenigen / so die höchste Gewalt hat / verlehet

wird.

Crimen publicum , ein öffentliches Laſter / oder das an

Leib undLebengestrafft wird.

1 Crimenpeculatus, dieses Verbrechen ist / wann das ges

meine/heilige und zur Kirchen gewidmete Geld gestoh

lenwird. L. 1.L.4. L. 9. §. 2. ff. ad L. Jul . Pec. & t . C.de

Crim. pecul. oder wenn einBeamter dasHerzschafftliche

oder gemeineGeld in ſeinen eigenen Nuken verwendet.

cit.



284 CrCr

cit. Zoef. ad ff. ad L. Jul. pec. num. 1. Stryk. in Not, ad

Caup.Lautb. d. 1. verbo peculatus.

Crimen repetundarum, ist dieses Laster / wann diejenige/

so in Verwaltung eines öffentlichen Amts beståttiget

find/Geld genommen, und wider ihr Amt und Pflicht

thun. L. 1..3.4. 5. ff. & C. ad L. Jul. repetund. §. II.

Inft. d. t. &ibid. D. L. 10. §. fin. d. offic. proconf. L. 3.

de vacat. &excuf. mun.Lauterb. t.ff. ad L. Jul.Repetun-

darum. p.m.720. it. was seinAmt umsonst erfordertzu

thun/ mit Geldsich bestochen und bewegen läffet. Zoel

ad L.Jul. repetund.

Crimenfacrilegii , der Kirchen Raub/ wann heilige und

zur Kirchen gewidmete Sachen aus der Kirche gestoh

len worden. L.9. §. 1. L. 10. §. 1. ff. & t. C. de Crim.Sa-

cril. L. 16. §. 4. ff. de poen. Carpzov. qu. 89. n. 4. Lau-

terb. d. t. ff. p. m.703.

Crimen ftellionatus , wird genennet / wann einer durch

Betrug Verstellung oder andere schändliche Art zu

Betrug eines andern etwas begehet.

Criminalis, criminal-peinlich des Todes würdig.

Criminalis actio, einepeinliche Klage, davon oben eineA-

Єtio zubefinden.

Criminalis caufa, eine peinliche Sache.

Criminale judicium , das peinliche Gericht/ das Half-

Gericht.

Crifis , Beurtheilung / Verstand / Nachsinnen / dahero

sagt man der Mensch hat keine Crifin , das ist/ er kan

von keiner Sache urtheilen.

Critica, oder Critiq; bedeutet die Kunst schwere Wörter

auszudeuten und zu erklären. Daher heiffet critifiren /

Flügeln/nachgrüblen / den Ursprung der Wörter genau

untersuchen. Undwer solches thut, der wird ein Criti-

cus genennet.

Critici dies, findder 4te 7. und 11te Tag/ so nach eines

Krancken Niederlage / und als Kranckheits Wechsel-

Tage angenommen werden aus welchen manvon der

Kranck
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Kranckheitguten oder bösen Ausgang etwas zuverlässi

ges schliessenwill. Anderewollen nachdenWechseldes

Monden7/14/21/28.Tagin acht nehmen, weil dersel

be alle 7.Tag in ein anderes Viertel tritt da die voris

gendie i. Viertel desselben beobachtet.

Crudelis, le, grauſam/tyrannisch.

Crudelis eft, quifamam negligit, der ist graufam/der seis

nen ehrlichenNamen nicht in achtnimmt.

Cruciferi, sind dieseKnechte genennet worden 7. die das

Creuzverdienthatten, undzumZeichen deſſelben / das

Bildniß des Creuges auf den Kleidern tragenmusten.

Cruftæ marmoreæ, dünne/fubtille Stücker Holz/ Steis

ne/ Marmor/ Glas 2c. damit die Wände zur Wollust

und Pracht überzogen werden. L. 17. §. 3. ff. de act.

emti.

Cruftuarii, Künstler/ die die Gefäſſe oder Wände, mit

solchen dünnenStückern Holk/ Stein / Glas/Gold/2¢.

überlegten. L.pediculis, de auro & argento legato.

Crux, das Creuß / war eine Straffe für die Leibeigene

Knechteund nicht für dieRömischeBürgere.

Cucurbitare , des Lehenherins. Eheweib mit einem Ehe-

bruch beflecken/ oder durch Liebes Briefund derglei

chen suchen sie zum Ehebruch zu bewegen den Lehns

heren mit Ochsen Hörnern becrönen/odersolches zu voll,

führen fich bemühen.

Culpa, die Fahrlässigkeit/ Unachtsamkeit/ Nachlässigkeit/

sobegangen wird/ wann jemand das vernachlässiget/ o-

der nichtweiß, was er wiſſen und obferviren ſollen und

können. L. 231. §. 2. de V.S. L. 72. pro foc. §. pen, Inſt.

quib, mod. recontr. obligat

Culpalatafive latior, wirdgenennet eine gröblicheNach-

lässigkeit oder Schuld, wenn einer nicht vorstehet oder

in Acht nimmt/ welches gemeiniglich alle diejenige von

gleicher Condition und Profeffion, die gesunder Ver

nunfft find/ verstehen und in Acht nehmen. L. 223, L

213.
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213.in f. deV.S. 3. Erempel: Wannjemand Nachts-

Zeit Thürund Thor offen stehen/ oder ein anvertrautes

Gut/in einem offenen Ort stehen liesse. Mehrere Ex-

empladieser Culpa sind zufinden in L. 30. §. 3. adL. Ac-

quil. L. 8. §. f. L. 29. pr. Mandat. L. 7.§. 2. de adminiſt.

tut. L. 31. §. 12. de ædil. edict. L. 13. §. 3. Locat. L.7.

C. de Sicar. Cujac. L. 23. obf. 21. L. 7. pr. depofiti.

Vinn. ad Inftit. tit. quib. mod. re contr. obligat. §. 2.

num . 8.

Culpa levis iſt / wann einer nicht solchenFleiß anwendet/

welchenverständige und fleissige Hauß- Våtter in ihren

Sachenanzuwenden pflegen. L. 10. deadminiftr. tut.[ .

35.5.4. decontr. emt. oder nicht vorfiehet/ was von eis

nem Fleissigen kan providitet werden. L. 31.adL. Ac-

quiliam, oder ist/ wann einer nicht thut/ noch abwendet

in einer frembden ( andern ) Sache/ was er selbst, als

ein guter Hauß-Vatter in feinen Sachen zuthun oder

zu vermeiden pfleget. vid. L. 25. §. 16. L. 45. §. 6. fam.

ercif. L. 72. pro foc. L. 24. §. 5. folut. matr. §. f. Inftit.

deSocietat. 3. Erempel : Wann man briefliche Urkun-

den nicht vor den Meissen oder erhobene oder entlegene

Fenster vor den Dieben nicht mit Güttern verwahret

hat. Und diese Culpa levis wird gemeiniglich so offt fim-

pliciterder Culpæ gedacht wird verstanden. L. 5. §. 2.

Comod. L. 23. deR. J. L. 5. §. 3. de in lit. jur. Es könn-

tedenn ex Materia, oder LL. ein anders verstanden wers

den/wie in §. 7. defufp. tut. L. 25. §. pen. Locat. L. 16.

de condict. furt.

Culpa leviffima iſt/ (wie ſie in dem L. 44. ad L. Acquil.

genennetwird ) wenn einer nicht solchenFleißanwendet/

den der allerfleissigste Hauß- Vatter in seinen Sachen

anwendete. L. 21. §. pen. Locat. L. 25. §. 10. fam. erc.

L. 18.pr. commod. L. 3. deprec. & com. reivend. L.

1. §. 4. &L. 284. de O. &A. §. 2. quibus mod. re cont.

oblig. D. Struv. Exercit. 19. v.g. Wann einer einEdels

gestein/welches er von einem andern entlehnet/ in seinem

asten eingeschlossen.
Culpa
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Culpa magna, grosser Unfleiß/ein Saumniß die aus Thor-

heit und Ungeschicklichkeit herkommt,so sich so wohl in

eigner, als frembder Verwaltung befindet und in sols

chen ist ein Unterschied zwiſchen Arglift/ in dem aber

pråft man groffen Unfleiß wann er nicht solchen Fleiß

oder Sorg hat , die sich gemeiniglich unter Menschen

gebührtzuhaben.

Cum annexa refervatione, mit der angehängtenBedin.

gung oder Vorbehalt.

Cumannexopetito , five annexa petitione, mit angeheff-

teroder angehängter Bitte.

Cum annexo voto, mit angehängten Wunsch oderGlücks

Wunsch.

4

Cum claufula libera & poteftate f. facultate fubftituendi,

toties quoties fubftitutionem tranfigendi , rati, grati ,

indemnitatis & fatisdatoria cumq; aliis claufulis folitis ,

confultis ac neceffariis, mit freyer Macht und Gewalt

einen andern an seine Statt zu bestellen 7 so offt als er

will/ dieAffter-Anwaltschafft zurück zu ziehen/ gütliche

Handlung einzugehen/ bey Verpfändung seiner Haab

und Güter/so viel hierzu vonnöthen, alles ståt / fest und

für genehm, und ihn schadloß zuhalten/und mit andern

gewöhnlichen, nothwendigen Clauſein/ welcheWort in

Vollmachtengebrauchtwerden.

Cum fructibus perceptis & percipiendis , mit denen

Früchten/ so einer genossen hat oder geniessen können/

dergleichen in den Klag : Schrifften gesucht / auch biß-

weilen erkennet werden.

Cum hac comminatione , mit der Bedråuung / Vers

warnung/so in den Citationibus gebrauchet wird auf

solche Weise : cum hac comminatione , oder mit der

Commination, er erschiene odernicht/so ergehet dochzc.

Cum imploratione nobiliffimi Judicis officii, mitAnrufs

fung des adelichen/ mildrichterlichen Amts.

Cum omni caufa &jure , mit aller Zugehörung / Recht

und Gerechtigkeit/ eshabe gleichNahmen wie es wolle.

Cum
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Cumproteftatione, mitBedingung oder Vorbehalt.

Cum refufione expenfarum, mit Erstattung der Unkosten.

Cumrefervatione, mit Vorbehalt.

Cum fumma infamia aut ignominia dimittiren / mit

höchsten Schimpff/ Schmach/ Schande und Spott ei

nenloßgeben/vonsich lassen.
1

Cumulatio actionum ist/ wann in einem Libellzwen oder

mehr Actiones proponiret werden oder es heist auch

dasRecht eine Sache oder That mit mehrern Actioni-

busin eben demselben Gericht und Judicio suprofequi,

ren. e.g. Es fan einer Actionem hypothecariam mit

der Condictione ex mutuo alternative cumuliren/ Gail.

Lib. I. obf. 62.num. 8. & lib. 2. obf. 26. n. 4. Mynfing.

cent. 1. obf. 58. Carpzov. lib. 2. Refp. 3. n. 39. glei

cher Gestalt kaneine Actio civilis cum criminali aus ei

ner Sache ursprünglich und auf ein unterschiedenes ges

hend, wenn sie einander nur kein Præjudicium verursa

chen. Mindanus de Proceff. lib. 3. cap. 11. memb.

cumulirt werden; als der Dieb kan angeklagt werden/

daß er gestraffet werde/ das officium Judicis imploritt

werden/ daß erdie gestohlene Sachen reftituire oder die

Kosten erseße. Thoenick. Advocat. prud, in foro civili

-Sect. r.n. 19.

4.

Cuniculus , ein Canal, L. Proculus ff. de damno infect

fervius autemff. de rivis, nennt es ein ausgehohltes Loch

unter der Erden.

Cura, it. Curatela, die Vormundschafft/ Pfleger eine ges

wiffe Poteftat/Macht und Gewalt/ eines Unmündigen/

jedoch in die Pubertät getrettenen Jünglings Güter/

und Geschäffte zu adminiftriren / welcher selbigen aus

Mangeldes Alters und genugsamen Verstands/ annoch

nicht gebührend vorstehen kan. Manz. in Biblioth, aur.

Tr. de Tut. Tit. 1.p. 15. pr.Inftit. de curat. L. 1. pr. §. ra

de cur.fur. L. 6.§. 4. L. 1. §. 1. de tut.

Curator, der Vormund / Treustrager/ Pfleg - Vatter/

Der eines in die Pubertät getrettenen Jünglings Güter

und
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und Geschäffte zu adminiſtriren auf sich nimmt. L. 144

qui teft. Tut. L.5. C. denupt.

Curator adlitem, ein Kriegerischer Vormund/ wirddes

nengegeben/ so noch nicht 25. Jahr alt sind, fie in Ge

richt zu vertretten/ und ihre Sache auszuführen. Ber-

lich. 2. c. 18. n. 3. Klock. 3. Conf. 181. n. 79. Martini

Comment. For. Tit. 8. §. 1. n. 100. it. werden also ge-

#nennetdiejenige, welche in Sachsendie Weiber in oder

auffer Gericht vertretten müssen. Hillig. adDonell. 3.

C. 14. Schilt. Exer. 37. theſ. 222. feq. L. 3. de Legit.

tut. L. R. Lib. 1. art. 44. &46. & lib. 2. art. 63. Carpzov.

de Jur. Foem.fing. dec. 3. & p. 2. C. 15. pertot.

Curator bonorum , wird genennet / welcher gegeben

wirddenen Gütern der Verstorbenen/ it. denenAbwes

senden und derer Schuldner / welche nicht bezahlen/

daß er die Güter einnehme vonsolchen Rechnung thue/

auf der Gläubiger Forderungen antworte / die Güter

verkauffe/ und hiervon die Schulden bezahle. L. fin. ff.

de Curat. bon. dand. L. 28. de adminiſt. tut. L. 5. §. £.

deCarbon. edict. L. 22. de reb. aut. jud. poff. L. 1. de

mun.& hon. t. t. de curat, dand. L. 90. defolut.Mevius

in J. Lubec. 3. tit. 1. art. 10. n. 45.feq.

Curator dativus, ist ein solcher Pfleg-Vatter / Sorgtrå-

ger/ welchender Magiftrat ordnet/ die Güter des in der

Pubertät getrettenen Jünglings zu verwalten. L. sa La

ult. §. 6. C. de Cur, fur. §. 3. Inft. decurat.

Curator extraordinarius, wird derjenige genennet/der de-

nen Majoribus oder denen so über 25. Jahrsind gegeben

wird. e. g. denen Rasenden/ Verschwendern/ Stum

men/ Tauben2c. pr. & §. 2. 3. 5. Inſtit. de cur.

Curatorgeneralis f. pleniffimus, wird derjenige genennt/

der dem ganzen Werck / oder einer ganzen Sache vor,

stehet. L. 1. pr. de J. dot. L. 28. C.eod.

Curator legitimus , ein solcher Pfleg- Vatter, Sorgtrå-

ger/welchen die Geseze selbst conftituiren. L. 5. L. ult.

§. 6. C. de Curat. fur. §. 3.Inft. de Curat.

Cura-
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Curator ordinarius , wird derjenige genennet/ der einen

Minori gegeben ist. pr. &5.2 . 3. 5. Inft. de Curat.

Curatorpublicorum operum, ein Bau, Herz / warbey

denRömern derjenige , welcher mit Fleiß dahin sehen

muste, daß die zerfallene Häuser von ihren Heren wie

der auferbauet / und hierdurch die Zierde der Stadt/

durch ruinirte Häuser nicht benommen werden möchte.

perL.48. ff. de dam. inf. L. 8. C. de ædil. privat. L. 2.

§. fi quis à nemine 17. ff. ne quid in loc. publ. junct. L.

2.§. 21. ff. de O. J. & L. 7.ff. de offic . præfid.

Curatorfpecialis , ist derjenige Treusorger / welcher nur

einen gewiffen Geschäfft vorgeseket ist. e. g. der wegen

eines Abwesenden/ oder einer schwangern Frau gegeben

wird. L. 61.pr.& J. dot. L. 28. C. eod. L. 15. L. 20.de

Tut. & cur. dat. L. 6. de cur. fur. L. 22. §. 1. de bon.aut.

Jud.

Curator ventri datus , ein solcher Vormund , der einer

schwangern Frau/ auf deren Geburt viel hoffen/ gege,

ben wird/daß er biß zur Niederkunfft die schwangere

Frau mit aller Nothdurfft versehe. Struv. Exercit. 30.

Thef. 32. ibiq; Muller.

Curatorium, ist das Obrigkeitliche Zeugnüß/ daß einer

zum Curatorbeståttiget worden.

Curatorio nomine, im Nahmen des Curandi oder Cu-

randin.

Curia, das Rathhauß/ it. der Hof. Zu Rom waren ben

30. Curien/als inso viel Theilen/ die Stadt eingetheilet

war/welches nicht nur Rathhäuser / sondern auch zu

Verrichtung des Gottesdienstes ein jeder Curia gedies

net.

CuriaImperialis, der Kayserl. Hof.

Curialis, einCangley-Verwandter.

Curialien/find Worte/ Titul und andere Ehren- Bezeus

gungen / wie man sie bey Hofe / nach eines jedweden

StandundWürde zugeben pfleget.

Curo-
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Curatrophium,einHaus/das zuAuferziehungderKnaben/

dieihre Nahrung nochnicht verdienen können/gewidmet

# ift. L.16. C. de SS. Ecclefiis.

Curtis, ein Rathhauß/ Gerichts-Hauß/ item das Terri-

.toriumund die Gränzen des Herrndem dieVafallen un-

terthanfind.

Curales ædiles , wurden von dem helffenbeinern Stuhl/

worauf die höhere Obrigkeits- Personen bey den Roa

mernin denRathfuhren/ genannt.

"

Cuftos, isteine Stelle von den 6. Prålaten bey hohen geiſtä

lichen Stifftern. Sonsten ist es auchunterden Catho

lischen Geistlichen derjenige/ welcher bey den Horis Ca-

nonicis die Glocken läuten/ die Lampenanzünden/ und

wieder auslöschen/die Opffer und Allmosen unter die

andern Geistlichen vertheilen , und allemahiBrod und

Weinzum Meß - Opffer in Bereitschafft halten muß.

·It, der dieMeß › Gewender / Chor - Röck / Altar - Tü

cher u. d. g. welche zum Schmuck und Zier der Kirch

gehören aufhebt.

>

D..

Dalmaticaveftis, ift ein Kleid deffensichdie Priester bey

folennitaten bedienen / es wird auch also genennt /

dasjenigeGewand/so die StadtNürnberg nebstandern

Kayserlichen Kleinodien, demneuerwählten Kayser zur

Krönungschicket.

Damnare, verurtheilen/verdammen.

Damnare in expenfas, einenverdammen/daß erdie aufges

wanntenUnkostenwieder zahlen muß.

Damnare multæ , zu einer Geld - Straffverdammt wers

den.

Damnari indicta caufa , wann jemandfür denRichterges

fordert wird aber nicht erscheint und also abwe

ſendverurtheilt ist/ unverhörter Sachverdammt wer

den.

I 2
Dam
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Damnas efto , eine bey denenJCtis gar gemeine Formul ,

diesoviel heist/ als damnatus efto, derensich die Altenbe

dienten/ wann sie jemand gleichsamzur Straffzu etwas

verdammten / als z. E. reficere damnas efto,reftituere

damnas efto, der soll schuldig seyn/ etwas zu repariren /zu

reftituiren. Hæres meus damnus efto dare centum,

meinErb soll gehalten seyn dem Titio 100. zu geben/und

dieses wird deßwegen von deuenJCtis legatum damna-

tionis genennet.

Damnatio memoriæ , die Gedächtnus vertilgen / ist eine

Auflegung einer ewigen Schmach / welche geschiehet

wannjemandsNahmen ihmezur Schmach wegen eines

groffen Verbrechens aufBefehl eines Königs/ Fürsten

2c. aus demJahr Buch ausgeradirt / dessen Titul allent

halben ausgekraket /deffen Schild / oder Bildnus abge-

rissen und zu Boden geschmissen, sein Haus undHofum

geriffen/auch öffters an deffen Stell ein Galgen aufge

richtet, damit deffen Schand-Thaten erkanntund seiner

inSchandenjederzeit gedacht/auch öffters wohl gar sein

Nahmenzu nennen verbotten wird. Hodog. Chart.IV.

Clem.V.aph. 12.

Damnatus, wird der genennt/der nicht appellirt hat /sonst

aber nicht. L.2.§.f.ff. de pœnis.

Damnatus ad mortem , der zumTod verurtheilet ist.

Damnatusrepetundarum , derum vortheilhafftiger Vers

waltung willenverdammet oder verurtheilet ist.

Damnum, Verluft/ Schaden/ Abgang/L. 81. de V.S.L.

pen. adexhib. L. eum qui §. f. de furt. Goedd, ad, L.

81.de V. S. in4tò.

Damnum cafu fortuito datum, ein Schade , der ohnge-

fehr geschehen.

Damnum datum, geschehener Schade.

Damnum emergens , wird genennt/ wann einer zu Ver

meidung eines Schadens agiret.

Damnuminfectum, ist ein noch nicht gefchehnerSchade/

denwir aberbefürchten/ daß er geschehen möchte / L.2
ff.de
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ff. de damno infecto , und wirddadurchallerundjeder

Schade verstanden/ den wir vonschadhafften Häusern

oder Gebäuen des Nachbars förchte. / es mag in der

Stadt oder aufdem Land in einem öffentlichen oder

Privat-Ort seyn. L. 19. §. 1.L. 24. §. 5.ff.eod.

Damnum illatum, jugefügter Schade.

Damnum injuria datum, ein Schade/ so unserm Patrimo-

niovon einemMenschen mitBetrug Unrecht oderFahr-

lässigkeit geschiehet. L. 3. de dam . inf. L. 5. pr. ad

UL.Acq.pr. Inft. de injur.jung. L. 15.§. infin.de his qui

Ideject.

Damnum irreparabile , ein unwiederbringlicher oder uner.

▪ seglicher Schade.

Dardanarius , ein Aufkauffer / Wucherer / ein Korn Jus

de/der die Frucht nicht ebenzumnothwendigenHauß

Brauch/ sondern zum Wuchern und Steigern aufs

Faufft. L. 6.ff. de extraord. Crim. L. 37.de poen. c. 9.

q. 4. XIV. Polecey Ordnung de Anno 1577. tit. mo-

nopolia , dieschädl. &c.

3

Dare, wird eigentlich nur gebraucht/wann das dominium

transferirt wird. §. fic itaque. Inft. de action. L. ubi au-

tem. §. f. ff. de V. O. bedeut auch ſonſt Geld leyhen.

L.ult.ff.commun.præd. &L. fi unus §.f.ff. de fervitut.

ruft. prædior.

Dare ad beftias , in metallum , zu denenBestien oder in

die Bergwercke condemniten/ L. 8. §. fervos, L. 17. 23.

28.& 34. ff. depæn.

Dativitutores, heiffen, die so von denen Richtern zu Vors

mündern verordnet worden sind / L. f. C. de legit.

tut.

Datus Judex ein delegirter Richter. L.Judexff. L.à Judice

& L. apertiffimi , C. de judic. dem in Ansehung einer ges

wissenSache oder eines gewiſſen Articuls die Erkannt-

nuß demandirt ist/ wird auch sonstpedaneus Judex ge,

nennet.

& 3 Datum

N
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Datum , gegeben/ soim Briefe gefekt wird / als Datum

Leipzig . Und also wird gesagt / das ist unten gesegten

Tages. It. rd auchgesagt/ Ichhabe mein Datum ,

das ist/meine Gedancken dahin gerichtet / Item/ ich hab

all mein Datum , d. iſt/mein Heyl und Trostdaraufge-

fest.

&

Debellare , debelliren / bestreiten/ überwinden im Krieg

oder Streit.

Debere, schuldig oder verpflicht seyn . It. sollen.

Debere , schuldig seyn / wird von allen Debitis fowohl

aus dem natürlichen und Civil-als PrætorischenRechten

entspringenden gesagt / doch nur eigentlich von des

nen/welcheman einfordern und wider des Gegentheils

Willen exigiren kan/ L. 108. ff. de V. S.

Debilesperfonæ find / welche wegen ihrer Schwachheit

oder Kranckheit ihren Sachen nicht gebührend vorstes

hen können/ werden sonst von dem Imperatore miſera-

blePersonen genennt. tit.C. quand. Imper, inter pupill.

Debita activa , die aussenstehende Schulden/wormit uns

- andereverhafftetsind.

Debita feudalia , Lehn Schulden. / welche wegen des

Lehns so rechtmässig hypothecirt worden/ oder die sonst

demLehn nach des Orts Gewonheit anhången, und das

vonmüssen entrichtetwerden.

Debitahæreditaria, die Erb- Schulden.

Debitapaffiva, die Gegen Schulden/wormitwir andern

verhafftet sind.

Debitaportio , die Legitima , oder das Pflicht- Theiloder

derjenige Theil, den die Eltern von ihren Gütern den

Kindernnothwendig verlassen müssen.

Debiti feu æris alieni refciffor five fraudator creditoris,

einBanckeroth Spieler/ Leut-Betrüger.–

Debitor, heist eigentlich der / von den man wider seinen

Willen etwas exigiren / oder einfordern kan. L. 108.

ff. deV. S. und der keine Exception hat.

Debi-
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Debitor de fuga fufpectus wird derjenige genennet/ wel-

cherwederbeweg noch unbewegliche Güter besiket/der

offtgewarnetworden/und dochnicht bezahlet/auch nach-

dem ihm Fristgegebenworden/nach Verflieffungdersels

ben/seinem Versprechen doch nicht nachkommet , der

eine Sachetheuer einkaufft undwolfeil wieder verkaufft/

offt undhochspielet/ das Seinigeanwähret / verschwen-

derisch lebt/ und von welchem bekandt/ daß er nichtzu

bezahlen habe / sondern mehr schuldig ist / als er im

Werth oder Vermögen hat / 2c. Henr. Goeden.

conf.

Debitorhæreditarius, der vor angetrettenerErbschafft sol-=

chen Schaden zugefüget/ oder etwas davon entwendet

hat.

Debitorputativus, einer der meinet / er seyejemand etwas

schuldig.

Debitum, aufgenommen Geld/Schuld.

Debitum certum , eine gewiffe Schuld/die der Debitor

nicht nur geständig / sondern welche er auchzu bezahlen

vermögend ist.

Debitum conjugiale, die Eheliche Pflicht.

Debitumilliquidum , die manweder geständig ist/ nochder

Creditorfolche durch Zeugen oder Documentaklar ma-

chenkan.

Debitum incertum , eine ungewisse Schuld, die man zwar

einzufordern hat/aber nicht weiß/ ob man wegen des De-

bitoris Infolenz solche bekommen werde.

Debitumliquidum , die der Debitor geständig ist / oder die

durchZeugen/Brief/und Siegelklar und lauter gemacht

worden.

Debitum naturæ, die Schuld der Natur L.bezahlen/ das

ist sterben.

Debitumperpetuum, unablößlicheSchulden/ewigerZink/

aliàs Gülten/Renten.

Deambulandi jus , das Recht an einem Ort herum zu

fpaßiren. L.plenum §. 1. ff. de ufu&habitatione.

£ 4
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De captandolucro, f. certiren / wegen des Gewinst miteiry-

ander fireiten.

Decani&Decuriones , waren bey den altenFrancken die

geringstenRichter / so unter den Centenariis, diese aber

unter denen Grafen stunden.

Decedere jure fuo , von seinem Recht etwas nachlaf-

fen.

Decempeda, eine Ruthe/ Maßvon zehen Schuhen/des-

sen sich die Feldmesser zu bedienen pflegen.

Decemvirilitibus judicandis, war eineGattung alter Nō-

mischer Civil- Obrigkeit / so dieStrittigkeiten in Erb-

Verwand und Vormundschafften / auch Waffers

Schädenunddergleichen / unterscheiden musten.

Deceflio, eine Verminderung/ Abziehung.L..28. ff. fi quis

omiff, caufateftam.

Decendium , zehen Tage. Also pflegt man intra decen-

dium, oder innerhalb zehen Tagenzuappelliren oder Leu.

terung einzuwenden.

Decennium . zehenJahr.

Decernere proceffus & citationem, heistProceßund Ci-

tation erkennen / beym Cammer Gericht den Proceß

annehmen/und den Gegentheil citiren.

Decidere, heist mit seinem Creditore sich vergleichen we

gender Schuld. L. cum hæredit, de adminiftr, & peric.

tutor.

Decies contracte, für zehenmahl hundert tausend. L. 77.§.

2.ff.de condit. & demon.

Decima, der Zehend/ ist der zehende Theil aller rechmässig

erworbenenGüter/welchenman derKirchen schuldigist/

und jährlich præſtiren muß.

Decimæ,

Decuma,
derZehend/der Decem.

DecimæEcclefiafticæ, der geistliche Zehend / welcher dès

nen geistlichen Personen gereichet wird.

Decima Emigrationis , der Abzug / Nachsteuer / Auf-

fahrt Abfahrt ist / welchen die Bürger und Unterthas

nen/
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nen/ welche aus der Stadt oder Land ziehen, oder als

Auswärtige eineErbschafft abführen/denzehendenPfen-

ning der Obrigkeit des Orts / wo sie oder ihre Erblasser

das Gut acquirirt und beſeſſen / zurück lassen müſſen.

Arum. ad A. B. 6. Th. 13. Mev. ad Jus Lubec. p. 1 .

tit. 1. art. 4. n. 12. Koppen. dec. 5. n. 3 .

Decimæ extraordinariæ f. indicte aufferordentlich

und angesezte Zehenden sind , welche außerordentlich

im Fallder Noth/ besonders im Kriegs-Zeiten aufgele

get werden / d.Clem. 2. h.t. de Decimis. P. Fried. Mind.

L. 2. c. 67. n. 37, Gonzal. inComment. ad Decret. Tit,

deDec. c. 7. n. 4. infin . Duar. de miniſt. Eccléf. 1. 7. c. I.

pag. 350.

Decimametallicæ , Metall-Zehend/find / welche Privat-

Personen/ wann sieBergwercke haben/dem Fiſco zu bes

zahlen/schuldigfind/L.3.C.de Metallor.II.F. 56.Rofent.

deFeud. c. 2. concl. 88.Klock. 2. conf. 20. n. 8. Sixt.de

ReJus Ecclef. L. 2. c. 6.§. 17.

Decimæordinariæ f. legitimæ, ordentliche Zehenden /find

welcheihren ordentlichenLauffhaben/ undjahrlich umei-

negewisse Zeit müssen gereichet werden/Clem,ult de de-

cim, & in Extrav, eod.

Decimaperfonalis, der Personal- Zehend war ehedefsen

ein solcherZehend / welcher von Gewinn/ den jemand

durchseinenFleiß/Müheund Arbeit rechtmäſſiger Weis

fe ansichgebracht/gereichtwurde/als von seinemAmt und

Dienst/ Wissenschafft/Krieg/Kauffmanſchafft/Hand-

Werck/und wodurch man mit Ehren etwas erwerben/

und einen Gewinn machen kan / c. 20. c. 22.&28.X.de

decim. Ist aber inTeutschland nicht mehr in uſu , wie

auchfast nirgends mehr. Befold. Thef. Pract. voc. Zes

hend. Ungepauer ad Decret, h. t. n. 3. Carpz. Juris,

prud. Ecclef. L. 1. def. 131.

DecimaSacramentalis , ist und wird der genennet /welcher

bahinmußgeliefert werden, allwo man die Sacramentą

&s empfă
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empfähet. c. Ecclef. 13. quæft. 1. c. fin.X. deParoch.

CalBich. dec. 48. n. 19.

Decima Secularis , der weltliche Zehend / welcher denen

weltlichen Personen gereichet wird / Mev. 8. dec. 66.

Brunn.jur. Ecclef. L.z.c.6.5. ibique Stryck. in decret.h.t.

§. 3.Harppr. Conf. Tubing. 14. n. 8.

Decifio bedeutet eine Tranfaction in L. fi hæres.ff. adL.

Falcid. ein Kayserl. Gesek /dadurchderstreitenden Par,

theyen Controverfbengelegt wird . in L. veteris. Č. de

contrah. &c. committend. ftipulat.

Declarare, declariren/ auslegen/ erklären/erläutern. Also

wirdbisweilen derRichter gebetten/ daß ersein Urtheil

erklärenmöchte.

Declaratio , eine Ehren-Erklärung ist /welche der Beklage

te thun muß/ wann dessen Worte zweydeutig und zum

besten ausgeleget werden können / dadurch er bezeugt/

daß er das/was er geredet/nicht arg gemeinet/auch von

dem Klägernichts als alles Liebs und Guts wiſſe.

Declaratio fententiæ, die Erkärung des Sentenz ist / wann

derRichter das Urtheil oder einen Punct deſſelben/wo

es etwas obſcur und dunckel concipiret ist / erklåret/ dar>

zu wird aber erfordert 1.) daß der sentenz senzweiffels

hafftig / 2.) dunckel / 3. ) daß man die Erklärung bitte

intra decendium & 4.) durch ein Memoriale , wobey

mananhänger die im Rechten und Facto gegründete Ra-

tiones.

Declinare, decliniren/abweichen /sich abwenden / ablen-

cken/It. fich biegen/ entweichen/ verhüten.

Declinatio , die Abweichung / Entweichung / Bie.

gung.

Declinatoria , suche Exceptio declinatoria,

Decoctor, einBetrüger/Fallit, Verschuldender.

Decollare , decolliren/ enthaupten/ den Kopffabhauen.

Ferner/vomHals abnehmen. It. betrügen.

Decoquere,feinVermögenverzehren/ die Creditores, bes

trügen

1:
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trügen und aufund davon gehen / banquerout mas

chen.

Decrepiti , gang abgelebte Leuthe / denen alle Leibes-und

Gemüths - Kräffte entgangen / die aber nicht nach der

Zahl derer Jahre/sondern nach ihrem Leibes und Ges

můths Zustande judicirt werden. Sfortia Oddus Tr.

deReftit. in integr. c. 1. q. 2. art. 2. n. 20.

Decretales , ist ein Buch / darinnen die Antwort oder

Briefeder Påbſte, so auf eines andern Rathfragung ers

theilet beschrieben zu finden; es sind aber solche entwes

Ider des Gregorii IX. oder Bonifacii VII. oder Clemen-

tis V. oder Johann. XXII.

"

Decretales Bonifacii VIII. find angefüget des Gregorii feis

nen/als das VI. Buch. Selbst aber das 6. Buch der

Decretalium ist in 5. Bücher eingetheilet. Die Art fol

che anzuführenist eben die/ wie invorhergehenden / ohne

nur / daß darzu gethan wird / in 6to, zum ErempelC.

odia deR. J. in 6to.

Decretales Clementis V. Römischen Pabsts sind von des

fen Nachfolger Joh. XII. Anno 1320. an Tag gege-

ben worden / fie werden zum Unterschied der andern

DecretaliumClementinegenennet, undwerden eben/wie

die Decretales Gregorii und Bonifacii eingetheilet/dech

das die Artsolche anzuführen ein wenig unterschieden ist.

Es wirdnemlich erstlich gesehet/ Cap. mit demAnfangs

Worte/aberunter Benennung Clementinæ, fürs ander

dieRubric. oder Clem. 3. de Refcript.

Decretales Gregorii IX. werden sonst insonderheit und

wegen ihrer Fürtrefflichkeit genannt Decretales ; Sie

begreiffen aber nicht nur die Sagungen Gregorii IX.

sondern auchder Päbste von Alexandro III. biß auf die

fenGregorium, und sind zusammen gelesen aufBefehl

des Pabsts / von Raymundo des Gregorii feinen Ca,

pellan und Beichtvatter, und find in V. Büchernvers

theilet/ auch von bemeldten Pabste in Jahr 1231. be

tråff
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kräfftiget worden/jedes Buch hat seine Titul/ die Titul

ihre Capitul/ etliche Capitul auch ihre Paragraphos, die

Weise dieselben anzuführen ist folgende : Erstlich Cap .

mit dem Anfangs Worte und Anzahl ; Fürs andere:

Das eigenthümliche Merckmahl der Decretalium, nem

lichdas Wort extra oder X. und dann Rubrica tituli,

c. g. C. ad aures 6, extrade Præfcrip. Ingleichen C.ad

aures, extra de Præfcript. doch ist zu mercken/ daß das

eigenthümliche Merckzeichen in Anführung der Decre-

talium zuweilen ausgelassen werde.

Decretales Joh. XXII. werden sonst extravagantes ges

nannt/ weil sie nemlich ohne gewiese Ordnung auffer-

halbdervordern Decretales schweiffen ; Siewerden auf

gleiche Weise,wie die Clementine angezogen, nur daß

anstattdesWorts Clem, geſehet werde das Wort ex-

travag. e. g. extravag 2. de elect.

Decretum fo in dem Päbstlichen Recht einen Theil aus,

machet/halt insich dieMeynungen der Våtter (Senten-

tias Patrum)und Schlüffe der Concilien/ sowohl der all-

gemeinen/ als sonderbahren,und der Synodorum . Ist

im Xu . Seculo von einen Benedictiner München/ Gra-

tiano genannt/zusammen gelesen/ und PabstEugenio III,

übergeben worden, daß er es beståttige/ und bekräfftige.

Eswirdin drey Theile getheilet ; Derer erster begreifft

101 , Diftinctiones ; Jedwede Distinction hat ihre sons

derliche Canones ; wird auf folgende Art angeführet

1. ) wirdgefeßet Canon , durch den Buchstaben C. oder

durch die erste Sylbe Can . mit demAnfangs Worte des

Canonis, mit beygefügter Zahl des Canonis oder auch

mit Auslaffung derselben 2.) die Diftin&tion muß ange,

führet werden mit der Zahl. e. g. Can. in cap. 64 Dift.

fo. oder C. in cap. Dift.re. Der anderTheil begreifft

Caufas 36. jede Caula hat ihre Quæftion ; Derer Anzahl

ift 172. jede Quæftio hat ihre eigene Canones , einige

Canones ihre Paragraphos ; Diefen Theil allegirt man

auffolgende Art: Erstlich wird gesegt Canon, mitdem

Anfangs.
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Anfangs Worte oderZahl auch mit Ausdrückung des

Paragraphi, wenn er einen hat; Fürs andere wird gesezt

Quæftio mit der Zahl ; 3.) Caufa mit der Zahl. e. g.

Can. 32. Qu. 4 Cauf. 23. oder Car. non poteft 32,Qu.

4.XXIII . Hier istzu mercken/daß in diesen andern Theil

des DecretiCauf. 33. Qu . 33. 3. begriffen seyder Tra-

tat de Pœnitentia, welche Quæftio, weilsie etwas weits

# läufftiger ist wird mit gewiesen Distinctionibus bes

merckt/ und pfleget aufsonderbahre, und zwar folgende

Artangeführetzu werden: C.fepties. 23. dift . 3. depo .

nit, Derdritte Theil des Decreti iſt de Confecratio-

ne, begreifft Diftinctiones V. und wird auf folgende

Art angeführet 1.) wird geſehet C. mit dem Anfangs

Worteoderder Zahl ; und 2.) Dift. mit derZahl 3.) die

Rubrica, welche ist de Confecratione. e. g. Can, lic, n.

2.de Confecrat,

De Damnovitando, den Schaden zu verhüten.

Dedere, didiren, sich ergeben. Jt. wird dediren von de-

megesagt/ wenn man in einen Regiſter etwas austhut/

oder das dedirtvorsehet.

Dedicare dediciren/zueignen/zuschreiben.It.heiligen.

Dedititii wurden vor Zeitendie Völcker genannt/welche

das Römische Volck in ihre Bündnus genommen/sol-

che abernach ihrer aufrührischenWeis abgefallen, nach-

mahls aber wider überwunden worden sind / welchen

zwardie Römerdas Leben und einige Schein - Freyheit

überlassen/aberdoch einigerMasseninfam gemacht/und

ein Gesas conftituirt haben/ daß sie nimmermehr zur als

tenFreyheitoder dem Römischen Bürger Recht gelan

gen kunnten.

Dedititium fervi , waren Knechtediesich aus einer Bela-

gerung demÜberwinder ergeben haben.

Deducere , deduciren/ ausführen/ beweisen / darthun/

wessen einer sich angemasset hat. Item/ abziehen / ab.

kürzen.

Deductio, deduction , eine Ausführung, gründlicherRe-

reis.
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weis. It. dieAbziehung/der Abzug von einerSumma.

Deductio innocentiæ dieAusführungderUnschuld.

Deductis deducendis , nachdem ausgeführet / was hat

ausgeführet werden sollen. It. nachdem abgezogen/

wasabgezogen werdensollen.

Deductis impenfis, nachabgezogenen Unkosten.

Deducto ærealieno, nach abgezogener Schuld.

De facto & absque Jure, eigenthåtlich aus eigener Ge

walt undohneRecht.

Deeffe, nicht ben Gericht erscheinen. L. sr . ff. de evict.

deeffe per contumaciam, ungehorsamer Weis nicht ers

scheinen, L. 13. §. inde, ff. de minor.

Defalcare, defalciren/ abbrechen / abschneiden, abkür

gen/ abziehen : Also pflegt derjenige, so zumErben einges

segt/und ihme wegen vieler Vermächtnussennichts übrig

bliebe/denvierdten Theil der Erbschafft abzuziehen/und

vorsich zubehalten.

Defecta wird genennet/ wenn in den Rechnungen etwas

unrichtig ist/undsolcheheraus gezogen werden.

Defectus, der defect, oder Mangel/ als da bißweilen ist

in denBüchern.

Defendere, defendiren/ vertheidigen/ beſchügen, beschir-

men. It. eines Unschuld ausführen.

Defenfio, ist dieAbtreibung undAbwendung einergegen,

wärtigen oder bevorstehendenBeleidigung.

Defentio, die Bertheidigung istin den Lehns -Büchern

zweyerley/juratoria und armata, juratoria ist/ wannben

denTheilen die Probation ermangelt/und dasJurament

nebst 12. andernso genannten Sacramentalibus muß ges

schworen werden. J. Feud. 58. §.6 . und solche wird ents

weder dem Reo principali concediret, da er schwöret/

daß er etwas gethan oder nicht gethan habe/ oderdessen

Succeffori, da er schwöret/daß er weder wisse nochglaus

be/solchesvon seinem Vorfahren geschehen zu seyn. d.l.

armata defenfio aber ist/welche durch einenDuell voll,

führet wird. ill. Feud. 2. §. 1. &II. Feud. 39.§. 3.
Defen.
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Defenfio illicita, eineunzuläßliche Vertheidigung.

Defenfio licita eine erlaubte Vertheidigung wird die ges

nennet/wo der Angrieffund die Defension erlaubtund

recht ist.

Defenfor, der ohne Mandatoder Vollmacht vermittelst

der Satisdation den Beklagten in Gerichtvertritt.

Defenſor fidei , ein Beschüßer des Glaubens wird der

König in Engelland genennet/ und hat Pabst Leo X.

dem König Heinrich VIII. zu erstdiesen Titul beygeleget/

weiler Ao. 1522. ein Buch mit eigenerHand wider Lus

therum geschrieben.

Deferiren/ etwas zumuthen, auftragen und anbieten. '

DasJuramentdeferiren/ heiffet inRechten einem einen

Eydzumuthen oder abfordern.

Deferens, der deferent oder Eydes-Abforderer. It. der

einen angibt.

Deferre. anklagen/ istvon Accufare, darinn unterſchieden,

daß dieses in Benſeyn des Angeklagten,jenes in deſſen

Abwesen geschicht.

Defertur hæreditas, das ist/ er kan die Erbschafft durch

Antrettung erlangen ; Defertur bonorum poffeffio,

wann man dieselbe durch Agnofcirung bekommen fan.

defertur legatum, wann man solches agnofciren und ers

langen kan.

Deferre reum, den Verbrecher angeben/ undbitten/daß

derRichter deßwegen ihn übersich nehme, L. deferre ff.

de jure fifci.

Deficere, wird auch von denen gesagt/ welche die Erb-

schafft nicht annehmen, oder vor derselbenAntrettung

versterben, L, 5. ff, de vulg. fubftit. L. 78. ff. ad Leg.

Falcid.

Deficientes, diejenige, so die Erbschafft nicht angenom.

men haben , oder vor derselben Antrettung verstors

ben sind.

Deficit Conditio, dieBedingnus iſtnicht erfüllet worden.

L. 38. §. fi quis ff, de hæred, infit.

Defici.
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Deficiunt debitores, die Schuldner kommen in Abnahm /

undkönnen nicht bezahlen. L. 3. §. multa ff. de jur. fifc.

Definire , heist im Jure Civili überhaupt und insgemein

etwasftatuiren . L.4. §. pat. ff de hæred. inftit.L. s.§.

Concella. ff. de donat, inter vir. & uxor,

Definitè, beschrieben/ austrücklich benennet/ mit Nah,

* men/ klärlich.

Definitio, eine Beschreibung, Benahmung, Jt. dieBes

stimmung/Entscheidung..

Definitivèfc. erkennen, hauptsächlich sprechen.

Definitio heist auch eine Rechts- Regul. in L. omnis de-

finitio ff.deR. J.

Definitiva fententia das Definitiv- oder End - Urtheil

welches über die principal . Sache/ oderprincipal-Punct

abgefaffet ist.

Definitor, ein Ordens- Mann/ welcher ein Adfeffor oder

Rath eines Ordens - Generals oder eines Obern inges

wiesenKlösternist.

Definitus, a, um, beschrieben/ benennt.

Deflorare, defloriren/ die Jungfrau schånden. c. un. de

defponf, impub . in 6to.

Defloratio , die defloration , oder Schändung einer

Jungfrau.

Defraudare, defraudiren/

mitBetrugberauben.

betrügen/ vervortheilen/ einen

Defraudator, einBetrüger/Berauber.

Defrugare, defrugiren/ abnußen / aussaugen/ wie man

vonAcker und dergleichensagt.

Defuncta, die Verstorbene.

Defunctorie, obenhin/gezwungen/schlecht.

Defructum Mostder gekocht und abgeschaumt ist. L. quæ-

fitum ff.de fondo inftr.

Defunctus der Verstorbene.

Degenerare, degeneriren/ aus dem Geschlecht oder Ges

schirr schlagen/ übel gerathen.

Degener,der aus der Artschläget.

Degla-
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Deglabrare arbores,Bäumen um und um dieRinde ab.

fchalen. L. cædere ff. arb. furt. cælar.

Degradare, degradiren/ abseßen/ verwerffen/ entsegen/

alš da ist/von demAmtoder Stande. It. entkleiden.

Degradatio , ist ein folenner Actus dadurch jemand auf

vorhergehende Erkänntnus ſeines Amts/ Würde oder

Standes entseget wird.

Dehoneftare , dehoneftiren / abreiffen / nieder werffen.

It. ausstoffen/ austreiben/ entſeßen, z. E. aus derPof-

feffion, oder Besik,

Dejectio armata ist/ wann einer durch Gewalt der Wafs

fen/ aus der Poffeffion gestoffen wird/ non armata

wann es ohneWaffengeschiehet.

Dejicere,von einem hohen Ort etwas herunter werffen/

das daschadenkan/oder würcklich geschadet hat, t. t. ff.

de his quidejecer,

De integro, von neuen/ gang von neuen.

Delatio, eine delation. Anklag/ heimliche Angebung,An-

bringung/ Verråtheren.

DelatioJuramenti, die Zumuthung oder deferirung eines

Eydesist/ wanndem Gegentheil zugemuthet wird, daß

er dasjenige, was er vorgibt mit einem Eyd erhårten

folle.

Delator, ein heimlicher Verråther / Angeber oder Ans

flåger.

Delectatio, eine Beluſtigung/Luſt/ Ergohung.

Delegans, der einem andern etwas befiehlet an seiner

stattsolches zu verrichten. It. der einen anweiset.

Delegata jurisdictio univerfa f. in genere, ift/wann eis

nem von einem ordentlichen Richter alle Actus der Ju-

risdiction zu exerciren aufgetragen worden.

Delegatajurisdictionis fpecies ist/ wann jemand vondem

ordentlichen Richter ein Theiloder ein ActusderJuris

diction zu expediren aufgetragenworden.

Delegatio, eineAnweisung 2c. ist eine Subftituirung eines

neuen Schuldners, sovon dem Debitore dem Credito-

u ri mit
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ri mit diesen Confens geschicht/ oder wann dem ftipuli-

renden Creditori der Debitor an seine Stell einen an

dern Debitorem , der die Zahlung verspricht fubfti.

tuiret. L. 11. ff. de novat, L. I. L.C, eod L. 2. C.fo.

lut. matrim.

Delegatio neceffaria, eine nothwendige Anweisung/ ge

schiehet durch die Litis Conteftation, wann der Credi-

torwider den ihn cedirten Schuldner Litem conteftirt.

L. 11. 1.ff. L. 3. C. de novat. und wann solches gefche,

henist/kan der erste Creditor wider den cedirten Debi-

tor nichtmehr agiren. d . L. 3.

Delegatus Judex five Commiffarius , ein nachgefeßter

Richter/der sonsten keinen eigenen Gerichts-Zwang hat/

sondern deme von ordentlichen Richtern nur aufgetras

gen/ etwas anseiner statt zu verrichten.

4

Delere, deliren/ auslöschen/ austhun, als eine Schrifft.

It. abthun/vernichtigen.

Deleta ausgeloschene Sachen.

Delibare hæreditatem , heist etwas von der Erbschafft

abziehen und verringern / als da geschicht durch die

Vermächtnisse / die da drey Viertel des Vermögens

nicht übertreffen/dannwann sie solche drey Viertel über,

treffen/wird Onerare dafür gefeßt.

Delibatio hæreditatis, die Verringerung der Erbschafft/

dergleichen genennt wird das Legatum oder Vermächt

nis/so von der Erbschafftabgezogen wird.

Deliberare, deliberiren/ berathschlagen, abreden / in

Bedenckenziehen/ Aufschub nehmen. It. beschliessen.

Deliberatio , die deliberation , Berathschlagung/ Bes

trachtung/das Bedencken.

DeliberandiJus, das Recht wegen Antrettung der Erb-

schafftsichzu berathschlagen, ist einedenen Erben conce-

dirteMacht/ daß er innerhalb einer gewiffen Zeit sich ers

kundigen und nachforschenmag, ob er die ihm deferirte

Erbschafft antretten wolle oder nicht. Anton. Perez. ad

C.tit.de juredeliber.n. 1.

Delict.
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Delictum, ein Verbrechen/ Fehl/ Versehung/ Sünde/

Miſſethat/Ubelthat, wird auch offtfür eine Thorheitges

fest, in L. cum mancipium ff. de ædilit, edict.

Delictum atrox, wird eine solche That genennet/ darauf

ein Leibes oderLebens- Straffe folget , oder statt hat.

eg. einTodtschlag/ Ehebruch. ic.

Delictum facti permanentis ist/ welches eine Spur und

Zeichen hinter sich låst, als der Todtschlag / Vatter,

mord 2c.

Delictum facti tranfeuntis, das keine Spur oder Zeichen

hintersich låst/ als da ist der Ehebruch und andererBey

# schlaff/ Diebstahl ohne Einbruch.

Delictum leve , ein eben nicht so gar sonderliches Ver-

brechen.

Delicta commiffionis sind Verbrechen, da man etwas

thut/dasverbotten ist.

Delicta ommiffionis find Verbrechen/ da manetwas un

terlåst,das dochzu thun gebottenist.

Delicta privata, find solche Verbrechen/ dadurch einer

Privat Person eine Jnjuri und Unrecht zugefüget/ auch

folche nicht durch die Leges publicorum judiciorum

vindicirt werden.

Delicta publica find die so Nahmentlich durch einen Le-

gempublicam vindicirtwerden.

Delinquens, der delinquent, der Verbrecher/Ubelthåter.

Delinquere , delinquiren/ verbrechen/ mißhandeln, fün-

digen/fehlen.

Delinquere feudum, einen Fehler begehen/ weßwegen

das Lehnverfällt. II . Feud. 31.

Delirans, ein Aberwißiger/der nichtwohlklug ist.

Delirare,deliriren/ rasen/ unfinnig seyn.

Delirium, der Aberwit/dieRaseren/ Unsinnigkeit.

De lucrocaptando,certiren/suchede captando lucro.&c,

Deludere, deludiren/ verlachen/ verspotten/ veriren.

Demandare, demandiren/ einem etwas befehlen.

11 2 De-
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De mea vel noftra diligentia protestiren / suche pro-

teſtiren.

Demens, unbesonnen/nårrisch.

Dementia, Unbesonnenheit/Abertoiß.

Deminutio , Verringerung.

Deminutus capite, der des Stadt- Rechts/ der Familiæ,

oder derFreyheit beraubet worden.

Democratia, wird genennet ein gemein Regiment/ wo,

rinnen ihrer viel/ oder der gemeine Pöbel, die höchſte

Gewaltungetheilet hat/und aufseinen Nußen siehet.

Demonftrare , demonftriren / bescheinigen / darthun/

für Augen stellen/ weisen/ zeigen. Ad oculos demon-

ftriren/fürAugen legen/ oder stellen.

Demonftratio, die Zeugung oder Weisung, ist eineBes

schreibung oder Bezeichung einer vermachten Sache/

welche ihrstatt eines Nahmens dienet.

Demonftratio, die Bescheinigung/ wann eben kein zu ges

nauer und accuraterBeweis erfordert wird.

Demonftratio occularis , die Besichtigung der Augen-

schein/dieDarthuung durchdas Ansehen.

Dena, zehen/einem jedenzehen/ L. fi quis teftamento ff.

de Legat. I.

Denegatio juris , & juftitiæ , die Verweicherung des

Rechts/ daman einen die Juſtiz nicht mitheilen will.

Denominare, denominiren / benennen / angeben/ einen

vorschlagen/z. E.zu einem Amt.

Denominatio,Benennung/ Vorschlagung.

Denominatio teftium , dieBenennung derZeugen.

De nullitate Proceffus , Examinis , Teftium proteſti-

ren/ wegen Nichtigkeit des Proceffoder Streits / der

Zeugen/Verhör und dergleichen sich des Rechtens bes

dingen/oderdargegen sprechen.

Denunciare, denunciiren/ verkündigen, ſagen/ anſagen.

DaheroDenunciation.

Denunciare autori , demjenigen/ von welchen man eine

Sachebekommenhat/ ankünden/ daß er zu unserer De-

fenfi-
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fifenfion erscheine. L. 29. § . f. L. 53. in f. & 56, §. ſi præ-

fente. L. 74.§. 1. ff. de Eviction.

Denuncians , der denunciant , der etwas angibt / vers

kündiget.

Denunciatio , eine Ankündigung / Verkündigung. Jt.

dieAngebung des Lasters bey der Obrigkeit.

Denunciatio canonica, ist eine rechtmässige ohne Infcrip-

tion beydem gebührendenRichter geschehene Anzeigung

einesLasters oder Verbrechens.

Denunciatio Evangelica ist / welche nur zur Buß ges

schicht/undbey einemjeden/ der heimlich fündiget/statt

findet/solchewird beschrieben Matth. 18. v. 15. Luc. 17.

v. 3. Can. fi peccaverit II. qu. c. 3. dejudic.

Denunciatiojudicialis, geschieher durch öffentliche darzu

bestellte Diener/ welche der Obrigkeit die Verbrechen

und Verbrecher anzeigen.

Denunciatio litis , ist nichts anders als die Ankündigung

und Zuwiſſenmachung so dem geschicht/ von welchem

man eine Sache erlangthat/daß ihme Streit deßwegen

erreget werde/ und er den Proceff über sich nehmen/

auch den Beklagten defendiren folle ; oder es ist ein

Hülffs-Mittel/dadurch der so wegen einer Sachbelangt

wird/seinem Auctori den erregten Streit notificiret/

damit er ihminGericht affiſtire, und die Defenſion der

Sachüber sich nehme. L. 49. ff. de judic. L. 53. L. 55.

56. §. 4. de Evict . L. 1. C. ubi in rem act.

Denunciatus, dem eine solcheAnkündigung geschehen ist/

L. venditor, ff. de judiciis.

Denuo, wider von neuen. L. cum prior. ff. de diſtract.

pign. ibique Gloffa.

Depactio, ein Vergleich/ Vertrag. L. 2. C. de abolition,

Depactus, der schändlicher Weis paciſcirt hat. L. 3. ff.

de calumnit.

De plano,schlecht hin/ ohneKlag-Libell, oderErkänntnus

der Sachen.

Dependenzien nennet man, was von einem andern her-

11 3 rühe
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rühret/ und wider zu demselben muß gezogen oder ge-

rechnet werden.

Deponere eine Sach zur Verwahrung geben/ hinter

legen.

Deponereædificium, ein Gebdu abtragen/ nieder reiſſen.

L. S. Item ff. quod metus cauf.

Deponens, der Deponent. oder welcher ben einem an,

dern ein Dinghinterlegt. Jt. der Zeuge.

Deportare, deportiren/ ins Elendverjagen.

Deportatus , perpetuo Exilio mulctatus , einer der sein

Lebtag desLands verwiesen ist.

Deportatio,war eine Artder Relegirung/ da der Verurs

theilte das Stadt-Recht verlohren/ und gebunden des

nen gemeinen öffentlichen Leibeignen Knechten überges

benwurde/damit er auf eine gewiese Insul transferirt

undhingebracht wurde.

Depofitio die Depofition, Abseßung/ Ablegung. It. die

Niederlegung/Übergebung eines Guts inVerwahrung;

Ferner aufUniversitäten das höfeln/dölpeln.

Depofitio ædificii, die Abtragung eines Gebäues.

Depofitio judicialis, die Gerichtliche Deponirung ist ein

Actus davon demjenigen/ deme die Sache adjudicirt

worden/ das Geld zu Sicherung aller vorhandenen

Glaubiger in unzertrennter Summ Gerichtlichen de-

potiret/darüber dem deponent ein Atteftat und Adju-

dications Schein gegeben wird, und gründet ſichdieſes

aufden L. 19. C. de Uluris, und dienet darzu, daß die

Zinnßen nichtferner lauffen/und die Creditores die Ges

fahr wegen des Haupt- Stuhls über denHalsbekom

men/undhat der Deponent keine Gefahr wegen der

Abschlagung des Geldes / so etwann erfolgen möchte.

BæningkPract. Pract. Part, 1. cap. 31 .

Depofitiones Teftium, suche deponere.

Depofitor, der einem etwas hinterlaffen/ oder inVerwah.

runggibt. It. der einen höfelt/dölpelt.

Depo.
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Depofitarius, bey dem etwas hinterlegt wordenist/ oder

welchem etwas aufzuhebengegeben worden ist.

Depofitum, eineHinterlage/ein hinterlegt undvertrautes

Gut/oder ein dinglicher Contract, oder Handel/durch

welcheneineretwas bey einemguten Freundehinterlegt/

oder ihme aufzuheben gibt/ also daß ers wider fordern

könne/wann ihme beliebet. It. heist depoſitio bey den

Kauffleuthen/ Gelder in Verwahrung und Intereffe

geben.

Depofitum irregulare, ist wannman von den ordentlichen

Terminis eines Depoſiti abtritt/ und der Depoſitarius

(iſtderjenige, dem die Sache anvertrauet worden) die

1 res fungibiles depofitas sich zu Nugen zu machen, und

der eins ingenere reftituiren fan. §. 3. Inft. quibus mo-

dís re contrah, oblig. L, 24, 25. §. 1. 26. depof. L. 31.

locat.

Depofitum juris publicum , ist eine öffentliche Hinterlea

gung/welche geschicht, wann der Schuldner gerne zah,

lenwollte,aber der Creditor und Glaubiger/ dememan

schuldig, das Geld oder dieBezahlung nicht annehmen

will/und derowegen der Schuldner, damit er kein Inte

reffe oder Uluras weiter geben müſſe, in Beyſeyn der

Zeugen des Geld verpetschirt in publico , als bey der

Kirchen/Cantley/ aufm Rath-Haus/oder wohin es die

Obrigkeit befihlt/hinterlegt. L. 19. C. de ufuris .

Depofitum neceffarium, vel miferabile, ist einsolch hin.

terlegtund anvertrautes Gut/ welches zur Feuers Ges

fahr oderbey ereigneten Tumult oder EinfallundSchiffs

bruch jemanden zu treuenHånden hinterlegt und aufzü

hebengegeben wird. L. 16. verf. plane Inft .deAct. L. 10.

C. depol. L. 23. ff. de V. O. L. 1. §. 1. & 3. depoſ, Mant.

d. Tit. 2. n. 4. Franz ad ff, depofiti n.99.

Depofitumregulare ist/wannnach der ordentlichen Na.

turdes Contracts die anvertraute Sache in fpecie re-

fticuirtwird.

U 4 Depre
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Deprecari, depreciren/abbitten/ Abbitte thun/ bitten/

sehr bitten.

Deprecatio, eineAbbitte/eine Bitte/ höchliche Bitte.

Deprecator, einAbbitter.

Depreciare, den Werthmindern/ringern. L. 27. §. Cx-

terum. ff. ad L. aquiliam.

Deprehendere, aufder That ergreiffen.

Deprehenfio, eine Ergreiffung/ Erwischung.

Depreffa navis, ein gesunckenes Schiff. L. 5. navis. L. cum

depreffa, ff ad L. Rhodiam de jactu.

Depugnare feram, ein Wild erlegen. L. 1. & f. ff. de

poftulando.

Deputare, deputiren/verordnen/ segen/ ein gewisses ord-

nen oder machen/verordnen/abſchicken.

Deputat, wirdgenennet/ das einen verordnet ist/ zurBes

soldung/ es bestehe nun an Früchten/ Holkunddergleis

chen. Daherkommt Deputat-Holt und dergleichen.

Deputati, werdengenennet diejenigen so von den Unter-

thanen anden Fürsten gesendet werden, die aber so der

Fürstan die Unterthanen schicket/ werden Commiffarii

nicht Legatenoder Gesandtengenennet.

Deputatio, die Verordnung zu einer Sache/ oder Ge,

schäffte, dieAbsendung.

Deputations Abschiede/ Receffus Deputationum, find

Conftitutiones fo Reichs - Geschäffte wegen auf einer

paticularenZusammenkunfft promulgiret worden.

Deputations Tage/werden genennt diejenigeConvente,

Versammlungen/ die der Stånde Deputirten/ nebst den

Kayserlichen Commiffarien halten/ und in ſelben über

gewissedas ganzeReich angehende Affairen nach der im

ReichgewöhnlichenArt tractiren und entſchlagen. Chur-

Mayng schreibetselbige aus, und derOrt wo sie eigent

lich sollen gehalten werden/ ist Franckfurt am Mayn.

Die Propofition thut der von Kayser abgeschickte Ple-

nipotentiarius, und wenn darüber ein Schluß gefaffet

worden, wird solcher nachmals in einen Deputations-

Receff
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Receffgebracht/welcherdenReichs Abschieden gleichges

achtet wird.

Dequofollenniffime proteftatur, davon feyerlichſtbedin,

get wird.

Derelictio, die Verlassung, ist wann der Herr eineSach

in der Intention wegwirfft/ daß er sienimmer bey seinen

Sachenhaben mag.

Derelictum, welches keinenBesiger mehr hat/ oder deffen

Besit niemandmehrhat.

Derelinquere, etwas mit der Intention verlaffen , daß

man es nicht mehrhabenwill.

De rigore Juris , nach der Strenge oder Schärffe

Rechtens.

Derogare, derogiren/ abschaffen/ entziehen/ vermindern.

It. aufheben/als da thut einGeseß das ander.

Derogatio legis , heist ein Aufhebung des Gesetzes zum

Theil dann wann es gang aufgehebt wird/ heiſt es

abrogatio.

Derivare, deriviren/ ableiten/ von einem herführen/ hers

machen/sovon Wörtern gesagt wird. It. abwenden/

an-oderzu sichziehen.

Defcendere defcendiren/ absteigen/ herab steigen, hers

kommen/gebohren werden.

Deſcendere in Caufam, sich der Sachen annehmen.

Defcendentes , die Freunde in absteigender Linie 7 die

Nachkömmlinge/ die Kinder/Kindes Kinder.

Defcribere, defcribiren/beschreiben/abmahlen.

Defcriptio, eineBeschreibung, das Verzeichnis. Jt. die

Abschrifft oder Copey.

Defertio, die Deſertion , oder Verlassung. Also wird von

einem Ehegatten, wenn sein ander Ehegatt ihn bößlich

verlåst/eine Deſertion - Klage angestellet. Jt. die Vers

löschung/Versaumung, als der Appellation , oder Leu-

terung ferner wird es von denen Soldaten gesagt/wie

vor gedacht.

Defertio Juramenti , die Erlöschung des End / die ges

us ſchicht



314
DeDe

schicht/wann derjenige, deme nemlich ein Eyd de - eder

referirt/in angesetzten Termin nicht erscheinet/auchseis

nes Auffenbleibens keine gehörige Ursachen oder Ehe,

hafft allegirt/ und auf die Art verlieret man die gange

Sache. Boenigk. Pract. Pract. P. 1 cap. 21.

Defertor, der etwas verlåst. Jt. ein Verwüster ; Ferner

imKrieg/der aufeine lange Zeit herum gewandert/und

wieder herben gebracht wird. L. 4. §. p . & L. s . ff. de re

militar.

Defertoraccufationis, der eineAnklage wider jemand an-

gestellet, aber solche nicht fortgeführet, sondern verlaf-

fen hat.

Defertor religionis , Apoſtata, transfuga, ein Abgefalle

ner/ein Mammefuck.

Defideria, heiffen die Suppliquen/Klag Libell, und ande

re Bitt-Schrifften. L.4. §. ingreffus ff. de offic, Pro-

conlul. L. 1. ff depoftul.

Defiftere à lite conteltata, dem Proceff gang renunci-

ren.L deftitiffe, ff. de minorib

Desperati, heiffenbey denen Juristen diejenigen/ sofi ch aus

Verzweiflung denTodt selbst anthun.

Defperatio , ist eine Kranckheit/ da man nichts Beſſers

erwartet.

Defpondere, defpondiren/ verehlichen/vermählen.

Defponfatio, Vermåhlung/Verlöbnus.

Defponfatio clandeftina, die heimliche Verldbnus.

Defponfatio Impuberum , Verheyrathung oder Verlos

bung der Unmündigen und Unmannbahren.

Defponfatus, a, um, verheissen/verlobet/vermählet.

Deftinata, diejenigenSachen/ so zu einem Ding facto &c.

bereitetundverordnetsind.

Deftinatum habere, berathschlagen/ deliberiren. L. tres

tutores inf. ff de adminift tutor,

Deftitutum teftamentum ein Testament/ daraus nie-

mand Erbewirdoder ist. L. 73. ff. ad L. Falcid.

Defti-
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Deftitutus, ein fpoliirter/ beraubter/ depoffedirter. cap.

frequens. §. pen. in f.de reftit. fpoliator. in fexto.

Defuetudo, die Entwohnung, die abgelegte Gewohnheit.

Defuetudo, heist / wann man ein in Jure gefeßtes Gesetz

nicht gebraucht, daher sagtman : dieses Gesek in defue-

tudinem abiit, ist nicht mehrbey uns gebräuchlich.

Detentatio ist/ wannmaneine Sache mit dem Leib innen

hat nicht des Dominii, sondern einer andern Ursach os

der Rechtshalben.

Detentator, der eine Sachedem andern unrechtmässiger

Weis vorenthält, und ihm ſolche nicht will folgen laſe

fen.

Deteftari, heist einem Abwesenden etwas mit adhibirten

Zeugen denunciren L. fubfignatum §. 2.ff. de V.S.

Deteftari, heist auch einen Abscheu tragen/verfluchen.

Deteftatio , die mit Adhibirung der Zeugen geschehene

Denunciation. L. deteftatum ff. de V. S.

Detorquere, detorquiren/ biegen/ frůmmen/ was cinem

Schuld gegeben wird auf einen andern welken oder

ziehen. It. aus etlichen Worten einen andern Vers

stand erzwingen. verba inalienum fenfum detorquere.

Detractatio, eine Entziehung/ Abzug/ Entwendung.

DetractionisJus, des Abzugs Recht.

Dethronifatio Imperatoris , die Absegung eines Kaysers/

oderdieHandlung, durch welche ein Kayser um höchst-

würdiger Ursach willen / und wenn die vorher gegange

nen Vermahnungen nicht verfangenwollen/desReichs

und aller davon dependirenden Würden und Rechte

entsegetwird. Schvved. P.Spec. c. 32. §. 5. Titii Spec.

J.P.L. 5. §. 20.

Detrudere mit Gewalt ausstoffen.

Detrudere inmonafterium, in ein Kloster stecken. cap. fi

quis epifcopus. 5o. dinft.

Deturbare, aus der Poffeffion stoffen.

Devalvatio monetæ, die Absegung der Münk / ist wann

eine gewiffe Geld- Sorte von der Obrigkeit auf einen

gerine
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geringernWerth gefeßet wird. 3. E. der Gulden/ der

jest 60.Kr. gilt auf 48.Kr.

De verbo ad verbum , fc. inferirt / von Wort zu

Worteinverleibet.

Deveſtire, heistbey den Feudiften/ einen seines Lehns be

rauben.

Devirginata ancilla, einum ihr Ehren-Krångleingebrach

te Magd. L.f.ff. de offic. præfid.

Devoluta hæreditas , eine aufjemand gefallene Erbschafft.

Devolutio Ecclefiaftica , ist die Translation der Macht

undGewalt/ welche man bey Beneficiis hat von einer

Person auf eine andere wegen der Negligenz oder

eines facti, so der/ dem diese Macht zukommt/ began,

gen hat,als wann er wissendlich einen Unwürdigen zu

dem Beneficio erwählet hat. c. cum Vintonienfis cap.

25. & per inquifitionem cap. 26. de election.

Devolutionis Jus, ist in Braband ein Recht vermöge

dessen dieKinder erster Ehe alles erben/ was die Eltern

Zeit währender solcher ersten Ehe erworben und erlan

gethaben/ und hat der überlebende Ehegatte nichts als

denUfumfructum aufLebens -Zeit davon zugeniessen.

Devolutum feudum, ein eröffnetes Lehen/ daßdemLehens

herz heimgefallen ist.

Deunx, eilffzwölff Theil. Theoph. §. 8. Inft. de hæred.

inftit.

Dextans. fünff sechstheil. Theoph. d.l.

Diaconatus, die Würde eines Kirchen-Dieners.

Diaconiffa, alte Wittwen, so für die Armen und Gefans

genensorgen.

Diaconus , ein Kirchen- Diener oder Priester des ges

ringern Ordens.

Diaconi, warenin der ersten Kirchen 7.Männer/ welche

erwählet wurden/ der Armen sich anzunehmen/ unddie

Allmösen unter fie auszutheilen/ damit die Presbyteri ,

oder
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oder Aeltesten ihr Lehr - Amt desto besser abwarten kuns

ten. Unter der Catholischen Geistlichkeit ist der Diaco-

nus der andere aus den Ordinibus majoribus , welchen

bey seiner Weyhe das Evangelium Buch gereichet

wird/mitdiesem Worten: Empfange die Gewalt, das

Evangelium in derKirche GOttes so wohl vor die Le-

bendigen als vor die Todten zu lesen/ im Nahmen Gots

tes.

Diacopi, Durchschnitt/ so in denen Dammendes Nilige,

machtworden/ das Wasser auf die Aecker zu leiten. L.

pen. ff. de extraordin. crimin.

Diæta einSpeiß. Sual. L. 13. §. fed fi ædium ff. de ufu-

fruct. item Stuben/ L. 55. ff. deLegat. 3.

Diatretum, oder Diatretus, ein gestochener Becher. L.fi

fervus ff. ad L. Aquil.

Dicere dotem , ein Heyrath-Gut ohne vorhergehende

Fragversprechen.

Dicere inofficiofum Teftamentum , ein Testament für

inofficios halten/ ausgeben, oder daß man dadurch an

seinem Pflicht-Theil beleidiget sene.

Dicere legem, dem Contract eine Condition beyrücken.

Dicis gratia factum cft, es ist dieses nur zum Schein aus

Betrug/ als derWarheitwegen geschehen.

Dicere multam , eine Straffe dictiren.

Dictator, war/ wann zu Rom vor dessenvon dem Burs

germeister bey stiller Nacht ein Vir Confularis zum Di-

tator auf einhalbJahr erwählet wurde, wegen triffti-

ger Sachen, so durch Burgermeisterliche Authorität

nicht konten ausgemachet werden ; derselbenun führte

abfoluteGewalt / segte jedermann ab/ und straffte ohne

Proceffam Leben / auch erwählte er sich einen Magi-

ftrum æquitum, dernach ihm die größte Gewalt hatte, er

trug einen Purpur- Rock /und 24. Falces, mit so viel

Beilen.

Dictatura, das oberste Burgermeister Amt zu Rom.

Dictatus Hildebrandini, find gewiffe von Pabst Gregoria

VII.
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VII. (dervorhin Hildebrand geheiſſen ) verfasste Theles

oderLehr-Sage / in welchem hauptsächlich enthalten/

daß dieRömischeKirchedie höchste in der Christenheit /

daß der PabstMachthabe/ alle geistliche Bischöffe und

weltliche Potentaten abzusehen ; Und sich der Kayserl.

Infigniorumzugebrauchen; daß derPabstüber alleCon-

cilia höher sen ; daß dessenFüsse alle Fürsten der Welt

Füssensollen ; daß die Kayserl. Würde und Gewalt von

feiner Willkühr dependire / und dergleichen Theses

mehr/welche beym Baronio in Annal. Ecclef. adAnno

1076. num. 31. ausführlich zu lesen.

Dictiren/ einem etwas nachzuschreiben vorlesen oder vor,

sagen. Daherkömmt dieRedens-Art aufdem Reichss

Tagezu Regenspurg / eine Sache ad dictaturam brin

gen / d. i. einem Secretario übergeben der eine

Schrifft/ soben dem Reichs-Directorio eingegeben ist/

denenjenigen/ welchen es zukommt / vorlieset / daß sie

sämtlich nachschreiben können. Eine Straff dictiren/

heist,einen eine Straffzu erkennen/odersegen.

Dies , der Tag / welcher von der Nacht unterschieden

wird. vid. Difp. de diebus jurid.

Dies artificialis, wird bey denenRechtslehrern genennet/

der Tag von der Sonnen Aufgang / biß zu deren Mies

dergang. Coler. Proceff.Execut. p. I. c. 9. n. 4.

Dies caniculares, die Hunds-Tage.

Dies civilis, heist die Zeit von 24. Stunden und wird al-

soauch die Nacht darunter verstanden / als wann man

sagt er ist 3. Tag alt worden. Tiraquell. de retract. li-

nug. §. gl. 11. n. 2. add. L.2. §. 2. ff. de V.S.

4

Dies continui , werden genennt alle die Tåge so denen

Partheyen fortlauffen/ man mag daran zudemRichter

kommen oder nicht.

Dies conventionalis, ift der Tag, deffen sich die Contra-

hendirendeverglichen haben.

Dies Criticus , der Gefahr- Tag / an welchem man von

dem guten oder bösen Ausgang einerKranckheit urthei

lenkan Dies
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Dies emortualis, der Tag des Todes.

Dies feriatus , der Feyertag / da kein Gericht gehalten

wird.

Dies incertus, iſt dreyerley 1) von dem man nicht weiß/

ob er oder wann er seyn wird. L. 75. L. 53. pr. ff.

quando dies legator. 2) von dem man allein nicht weiß/

oberseyn werde. L. 49. §. 1. 2. 3. de Legat. 1. add. L.

46. ad Sctum Trebell. 3)von demman allein nicht weiß/

wanner seyn werde. L. 1. §. 2. de condit. & demonftr.

L.4 . §. 2. eod.

Diesjuridicus, ist derjenige Tag / da man für Gericht

kommen/ undseine Sache daselbst fürtragen kan.

Dies legalis, wird der Taggenennet/ der von einem Mo-

ment zudem andern gerechnet wird, und eben den Au-

genblick aufhöret/ andemer angefangenhat.

Dies naturalis, heist dieZeit/ wenn die Sonnüber unsern

Horizont sich befindet. Hahn. ad Wefenbec. Tit , de mi-

nor. n. 3.

Dies feffionum, heiſſen dieTåge / da der Richter imGer

richt fikt.

Diesfolutionis, der Zahl-Termin.

Dies utilis, derjenige Tag, an welchem man denRichter

habenkan/ daß er Recht spricht.

Diem cedere , bedeutet, daß der Tag vorhanden und ers

schienen sey / daran sich die Obligation anfånget / oder

das Recht einem zugehöret.

Diem venire , heist / daß der Tag erschienen / daß man

das Geld oder eine andere Sach aus der Obligation

fordern kan.

Diffamans, der Diffamant, Låsterer / Schmäher / Ver.

låumbder/ It. der einen andern austrägt, daß er ihme

fchuldigsene.

Diffamare, diffamiren/ austragen/ſchånden/ verkleinern/

schmähen/ verleumden/ Ehren verleßlich/ ausschreven.

Diffamatio, die Verkleinerung/ Schmähung, Verläume

dung/ Verunehrung,

Diffa-
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Diffamatus, der diffamat, oder der von einem andern aus

getragen/ beleidiget / verleumdet / und geſchmåhet wors

den.

Differentia, dieDifferenz , Unterscheid. Und dahero wers

denDifferentien die Strittigkeiten/ Zwyspalt, Zanckges

nennet.

Diffidatio, die Bedrohung/ Befehdung / Friedebruch /

Landzwingeren.

Diffidator , Befehder 7 Absager, und Landzwinger/ Fries

debrecher.

Diffidere, diffidiren, nicht trauen.

Diffiteri, diffitiren/ inAbrede ſeyn/ läugnen / nicht geſtän-

dig seyn. Also wird bißweilen einem eine Schrifftvors

gelegt, die er entweder recognofciren/ oder endlichdif-

fitiren muß das ist endlich läugnen , daß er solche

Schrifftund Siegel nicht könne, und dahero wirdjura-

ta diffeffio die endliche Verläugnupg genennet.

Diffidationes, Faust-Recht/Fehden/ waren vordiesemin

Teuschland sehr eingerissen / daß wann 2. Städte. 2.

Edelleute/oder anderePersonen einen Streitzusammen

hatten/ selbige einander den Krieg ankündigten, undih

re Sachenmit denDegen ausmachten/ da denn derjes

nige Recht behielte / welcher dem andern überlegen

war/ biß endlich dieses Unheil durch den Land- Frieden

1496. abgeschaffet / und auf dergleichen Unterfangen

dieStraffedesBannes gesetet wurde.

Diffunderevina, den Weinin ein anderFaßfüllen. L.cum

quæritur ff. de legatis 3.

Diffufum, an verschiedenen Orten liegend, als diffuſa ne-

gotia , Geschaffte die man an verschiedenen Orten zu

expedirenhat. Diffufumpatrimonium, ein Vermögen/

daßan unterschiedlichen Örten gelegen ist. L. 24. ff. de

adminift. tutor. L. teftament. ff. de excufat. tutor.

Digefta, sind und werden genennet in demCorpore Juris

Civilis derjenige Theil/ welcher in sich begreifft die Urs

theile undMeynungen der alten Rechtsgelehrten/ wel

che
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chenachdem sie in eine unmäßliche Anzahl angewachsen

waren,sich auch öffters selbst widersprochen / find solche

aufBefehl Juftiniani gleichsam gesäubert/ unddiejenige

ausgelesen / welche man zu künfftigen Gebrauch bes

quem erachtet/ und in das Buch der Digeftorum ges

bracht /dieübrigen aber abgeschafft worden. Siesind

zusammen zutragen angefangen worden im Jahr Chris

ſti 530. und vollendet Anno 533. auch noch selbiges

Jahr anTaggegeben worden. Eswird dieses Werck

sonst auch Pandecta genannt/ nach Art der Rechtsge

lehrtenUlpiani undModeftini, womit einsolchBuchbe

nennet wird, somit aller Art/ Wiſſenſchafft und Lehre

angefülletist, dergleichen diese unsere Rechts-Pandecten

vor allen andern nachder Meynung Zofii in proem. ad

Digeft.n. 1. Es werden aber die Digeſta von Kayser

Juftiniano felbft inL.2. §. 1. C. de V. J.E. ( veteri Jure

Enucleando) in fünffzig Büchereingetheilet derenjes

des seine sonderbahre Titul begreifft7 derer Anzahl auf

420. kömmet; der Titul hat in sichLeges , derer etliche

wieder gewiffe Verficul haben/ welche Principium und

Paragraphi (5) genennet werden. Sie werden auffol

gende Art angeführet ; Erstlich der anzuführende Lex

durch den Buchstaben L. oder 1. mit bengesetztenAn-̧

fangs - Worte des Legis und Zahle ; Zum andern /

dasjenigeMerckzeichen der Digeft. welches entweder ff.

oderD. oder . vel P. ist. Drittens / die Rubric oder

Uberschrifft des Tituls ; 3. E. L. ut vim. 3. ff. de Juft.

& J. Wann aber derLex in paragraphos oder Stücke

abgetheilet ist/ so wird ſolcher so bald nach den benahm-

ten Legem gefeßt. Z. E. L. 69. §. 4. D. de J. Dot. Da

dannzu mercken/ daß so offt der angezogene Lex gefunts

den wird ohne eigenthümliches Merckmahl / entweder

der Pandecten oder Codicis oder Inftit. oderNovell. fol.

cher in denPandectis müsse gesucht werden/ als denen

diese Art anzuführen eigen ist. Es werden sonstdieDig.

auf mancherley Art eingetheilet aus diesen aber find

* 2.Dia
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2. die gewöhnlichsten. Die eine im VII. Theil/ welche

des Juftiniani ſelbſten iſt in L. 2.§. 2. & feqq. C. de V. J.

E. der erste Theil wird genennet / #gwra, und begreiffet

die 4. erstenBücher / der andere Theil heiffet de Judi-

ciis, und bestehet in 7. Büchern; der dritte de Rubus

hat 8. Bücher; der vierdte hat den Nahmen Umbili

cus, hålt in fich 8. Bücher : Der fünffte wird genennet

de Teftamentis , begreiffet 9. Bücher; der sechste Theil

hat 8. Bücher/ und endlich der siebende Theil die 6. ů-

brigen. Die andere Eintheilung ist derRechts -Ausles

ger / und geſchicht in 3. Theile / nemlich in das Dige-

ftum vetus, infortiatum , & novum.

Digeſtum infortiatum , oder das zwischen geleget wird als

so genennet/ weil es zwischen den alten und neuen das

Mittelhålt.

Digeftumnovum wird genennet / weil es aufdie übrigen

Digeft. folget,

Digeftum vetus, das alte wird genennt, weil es vor den

übrigenhergehet/ und vonAnfang biß zum 3. Titul des

24. Buchs gehet.

Digitus aquæ , eine Wasser-Röhre eines Fingers dick

oderstarck. L. Lucius ff. de fervitut. rufticor. prædior.

Digitus ist der .Theil eines Schuhes.

Dignitas, die Ehre Würde ist eine Qualität der Pers

son sovon derhöchsten Gewalt wegen der Verdienstzu-

geeignet worden/ und welche eine Veneration undAn-

sehen zuwegen bringet / auch die gewürdigste Person s

von dem andern gemeinen Volck durch verschiedene

Freyheiten distinguiret.

Dignitas regia, dieser Titul wurde vor diesem denenKö

nigen vondenKayserl. Hofgegeben/ derTitul Majestät

aberbeständig geweigert. Heut zu Tag aber wird der

Titul Majestät ohne Unterscheid allen Königen von dens

ſelben gegeben.

Diligentia, der Fleiß ist dreyerley / communis , der allge

meine, welcher allen Menschen angebohren / und ex1

com-

VI
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communifenfu herflieffet. 2) diligentia hominis magis

exculti, derFleiß eines besser angewähntenMenschens/

und welchen die Menschliche Natur nach eines jeden

Wih erfordert. 3 ) endlich ist diligentia exactiffima ,

welchenFleiß nur die allersorgfältigsteHauß-Våtter ans

zuwenden pflegen.

Digreffus, ein Ausschweiff/ Abweichung von dem Vor.

haben.

Dilatare, dilatiren/ erweitern / ausbreiten.

Dilatio, dilation, eineFrist/ Verzug Aufschub/ Aufzug/

Versaumnuß ist eine gewisse dem Kläger oder Beklags

ten vom Richter vergönnete Zeit , in welcher er einen

gewissen gerichtlichen Actum oder seinenBeweiß desto

füglicher vollziehen soll.

Dilatio legalis , wird genennt / welche von dem Geset

ſelbſt concedirt und gegeben wird als das Decendium

bey denen Appellationen.

Dilatio conventionalis heist / welche ein Theil dem ans

dern concedirt.

Dilatio citatoria, ist ein Termin, so dem citirten zu erſcheis

_nen gegeben wird.

Dilatio præparatoria, feu probatoria, iſt/ welche der Pro-

bation halber/ entwedervor oder nach der Kriegs-Bes

festigung concedirtwird.

Dilatio dejudicatoria ist / welchedenen verurtheilten con-

cedirt wird / daß sie sich unterdessen zur Satisfaction

des abgefaßten Urtheils præpariren mögen. Damhoud.

prax. civil. c. 117. pr.

Dilatoria exceptio , eine dilatorische Exception , ist eine

Einredeund Ausflucht, wodurch dieKlage oder Haupts

Sache nur aufgehalten und gehemmet/nicht aber gar

aufgehoben wird.

Dijudicare, vereinigen , schlichten / eine Sache debatti-

ren.

Dilacerare patrimonium , fein Vermögen verschwenden.

L.1.ff. de curat. furios.

** Dila-



324
DiDi

Dilapidare, verschwenden/ durchjagen.

Dilargiri, unterschiedenen Personen geben.

Dilatalitis, aufgezogener Rechts-Streit.

Diluere, diluiren/ entschuldigen/ablehnen.

Diluere crimen, das Laster ablehnen/ entschuldigen..

Dimidia pars, der halbeTheil/ die Helffte.

Dimidium,

Dimiffio, die Dimiffion, Loßzehlung/ Urlaub.

Dimifforiæ literæ, find Abschieds - Briefe / darinnen der

Richtervon dem appellirt wird / bezeuget/ daß die Ap-

pellation interponiret worden / und der Appellant

zu dem Ober-Richter dimittiret.

Dimifforiæreverentiales , werden genennet die/ welchen

der Unter-Richter den Obern anzeiget / daß er ihm zu

Ehrenund aus Reverenz die Appellation angenommen

habe. c. cordi X. de appellat. in 6to Ehrenhafftige A,

postel.

Dimifforiærefutatorii , find darinn der Unter-Richter den

Ober-Richter anzeiget / daß die Appellation aus gewiss

fen Ursachen verworffen worden sey.

Dimifforiæ teftimoniales , dadurch der Appellant bezeus

gen kan/ daß die Appellation für einen Notarioundzum

wenigsten zweyen glaubwürdigen Personen seye inter-

poniret worden.

Dimiffion, Abschied, Urlaub / so einem gegeben wird,

derentweder in eines andern Diensten gestanden / oder

sonstenmit einemwaszuthun oder zu berathschlagen ge-

habt. Daher dimittiren /einen Abschied geben/ oder bes

urlauben.

DimittereCreditores, feine Creditores vergnügen/siebes

zahlen2c.

Dimittere uxorem, feinWeib repudiiren.

Diœcefis, ift ben geistlichen Personen eben das/was bey

weltlichen Territorium genennt wird/ oder wo ein Bis

fchoffist. cap, cum pro utilitate 16, qu. 1.

Dire-
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Diploma, ein Freyheits- oderGewalts Brief/darinnen/

einem etwas zu thun und zu verrichten gestattet wird.

Directarius, heist der sich in fremde Ef. Såle schleichet

inWillens daselbst zu stehlen. L. 7. ff. de extraord

crim.

Directa actio , heist die / so aus dem Recht und Gesets

bloffer Dings competiret/ und zukommt.

Director, ist ein Ober-Aufseher, der ein gang Werck oder

Collegium dirigiret. 3. E. Geheimden Raths , Cang

ley Regierungs-Cammer-Director.

Directorium,die Aufsicht/Regierung. It.das Verzeich

nus der Articul über welche die Zeugen abgehöret

werden sollen / so allezeit hinter die Articul geseger

wird.

Directum, heist eigentlich in Jure, was schlechterdings also

fürsich bestehet/daß es keines andern Hülffs.Mittels nde

thighat.

Difceptatio, ein Streit/Zanck. It. die Urtheilung

Difcernere, difcerniren/unterscheiden / einen Unterſchied

machen/ it. entscheiden.

Difceffio, difceffus , der difcefs, oder Abschied, das Wege

scheiden oder Abzug.

Difceffio à lite Aufhebung des Proceſs.

Difcretio , der Unterschied/diedifferenz in L.f. pr. C.de

facrament. Ecclef.

Difcretum unterschieden. L.difcretis C. qui teftam.facere

posf

Difcus, einfilberner Teller. L.26.§.f.ff.depofiti.

Difcuffo periculo, nachdemdieGefahr vorbey. L. nihil ff.

defœnor.naut.

Difcuffio caufæ , die Erwegung und Ergründung der

Sache.

Difcuffor, der dieRechnungverstehet.

Difcutere difcutiren/zerreiffen zertrennen › ſo von des

Ehegefaget wird.

Dif
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Difjuncti, werden in der Materiæ des Anwachsungs Recht

die genennt die mit der That aber nicht mit Wor

ten conjungiret sind/ oder denen eine und ebendieselbe

Sachjeden absonderlich verschafft ist.

Disjunctim relictum legatum , das Vermächtnus so

zweyenabsonderlich vermacht worden ist.

Disjunctiva conditio , eineBedingung/da eines oderdas

andere geschehen muß. L.63.ff. deV. S.

Disjunctiva oratio , heist eineRede / darinnen eines oder

das andere afferirt wird/ vermittelst der Particulæ , ents

weder/oder

Disjunctivomodorelictum, da einem entweder dieses.

oderjenes. v. g. ein Pferd oder ein Ochs verlassen wor‹

den. L.25. ff. quando dies legat.

Difpenfandi Jus , ist ein Recht so dem Ober- Heren zu

kommt das gemeineRecht wegen des daraus entstes

henden Nugens oder wegen der Nothwendigkeit in eis

nemgewissenFall zu relaxiren.

Difpenfare , heist insgemein / das gemeineRecht in Erwes

gung der Nothwendigkeit oder des Nukens in etwas

nachlaffen und relaxiren.

Difpenfatio, ist eine kluge Nachlaffung des gemeinenBür-

gerlichenRechts in Erwegungder Nothwendigkeit oder

desNukensgeschehen / arg. Can. 5. 1. qui 7. nifi rigor..

Addat. Carpzov, Jurispr, forenf. P. I. c. 24. def.

14.

Difpenfatio, eine Austheilung / Verwaltung It. eine Be

gnädigungund Nachlassungin Peinlichen Sachen / daß

die Straff entweder gemindert oder gar nachgelassen

wird. In Ehe Sachenheist es die Vergönstigung des

Landes-Herren/ daß eine Ehe/ die sonsten in weltlichen

Rechten verbotten möge geschlossen und vollzogen

werden.

Difponere , difponiren / ordnen verordnen/ als da thun/

die Eltern unter den Kindern. It. wird geſagt 7 er iſt

niche
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nicht darzu disponirrt / das ist/ er hat jego kein Sinn

undMuthdarzu, iſtnicht geschickt darzu.

Difpofitio , die difpofition , die Verordnung/Ordnung/

Anordnung / ordentliche Eintheilung/ item gute Ans

stalt und Verfügung . Eine difpofition machen, heiſſet

auchinseinen lesten Willen oder Testament verordnen/

wie es nachdemTode mit seiner Verlaſſenſchafftsolleges

haltenwerden.

Difpofitio paterna interliberos , die våtterliche Verord.

nung unterden Kindern.

Difpofitus , a, um, geordnet / in Ordnung gestellet. It.

bereitet/vorbereitet/ fertig. Ferner/ frischgefund/auf

geräumt/luftig/wohlauf.

Difputations - Sage/ werden genennet die Schrifften

welcheaufgeführtenBeweißvondenAdvocatengemacht

und eingegebenwerden.

Difputator, der da disputirt oder streitet.

Differtatio , eine difputation , Rede / Unterredung/

Überlegung, ein Streit/ einWort-Streit.

Diffimulatio , wannmansichstellet / als ob daswas iſt/ oª

derwasmanweiß nicht wäre/fimulatio , wann mansich

ftellet als obdas so nicht ist/ wäre. z. E.wann ein Graffich

für einen Studenten ausgiebt / so diffimulirter/daß er

einGrafist/und fimulirt als ob er ein Studentwåre.

Diffimulator, der etwas verhölet/fichverstellet.

Diffipare ædificium, einHaus einreiffen/L. 3.§.pen.ff.de

incend. ruin.

Diftrahere focietatem , eine Geſellſchafft diffolviren/und

aufheben.

Diſtribuere, diſtribuiren/ austheilen/ zertheilen. Jeden

dasSeinezueignen /L. 1o. ff. fam. hercifc.

District, ist der Umfangeines Gebietes/ so weitsich dieGes

richtbarkeiten eines øder des andern Gerichts erstres

det.
"

Diſtributio , eine Theilung / Austheilung wird genennt/

wennder Richter des Schuldners Güter,ſo viel fieaus,

* 4
tragen/
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tragen/durch einen SpruchRechtens unter die Glaubi

ger / die unterschiedene Vorzüge vor andern haben /

austheiler. Boninck,Pract. Pract. Part, 1. cap. 31.

Diſtributiones quotidianæ , wird in GeistlichenRecht das

genennt/was täglich oder fast täglich denen Geistlichen

fofich würcklich bey demGOttesdienstgegenwärtig bes

finden/ ausgetheilet wird ; sie werden auch sonst Manualia

und Victualia genennt / item, panes diarii , weil sie an

manchen Orten in Brod bestehen /wie auch Præfentia,

weil sie nehmlich von denen gegenwärtigen percipirt

werden.

Districtè genau præcis, juſt.

Diverfio , die diverfion , Ablenckung / Abwendung. It.

wird gesagt : eine diverfion machen/ d. i. einen Wirr

wald/daßmannicht zu rechtkommen kan/so in Krieg ge

schicht.

Divifio , die Theilung ist entweder naturalis oder civilis,

die natürliche Theilung geschicht / wann eine Sach in

würckliche und an derZahlverschiedene Theil getheilt

wird/welche Theil mit den aufserlichen Sinnen perci

pirt werden/ und weil sie durch die Theilung von dem

gangen Stuckfeparirtworden/findfiekeine Theil eigents

lichmehr/sondern ein jeder machtfür sich ein ganzes aus.

L.6.§. 1.Commun. præd. L. 25. ff. de V. S. die Civil-

Theilung abergeschiehet/wanndas Corpus nicht würcks

lich getheilt , sondern solches nur alsó dafür gehalten

wird.

Pro divifio pars, ift in cörperlichen Dingen ein natürlicher

Weißleparirter Theil/so daß solcher nach der Absonde

rung nicht mehr ein Theil/ sondern einganges ist/ pro

indivifo pars ist /welches nurin Sinnfür einen Theilges

halten wird, da das Corpusgang bleibetund nichtges

theiletwird.

Divini Juris res , find die so in keines Gütern sind/auch

durch die Occupation feines werden können; und sind

entweder solche vere tales , oder warhafftig solche, als

die
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die geheiligten Sachen/und die Gräber/ oder quodam-

modo tales , nur aufgewisse Weiß / als die res fanctæ ,

oder Stadt Mauren Stadt Thor Abgesan/ -

de 2c. 20.

Divifio hæreditatis , dieTheilung der Erbschafft.

Divifio rerum, Abtheilung der Sachen.

Divifio ftipulationum,Abtheilung der Verheiß-oderVers

sprechung.

Divortium, die Ehescheidung, oder Zertrennung anderer

Dinge.

Divortium amicabile , bedeutet in denenLegibus einen

actum,da die Ehe ohneZorn undFeindschafft willig und

mit gutem Gemüthgetrennet wird.

Diuturnitas temporum , verjährteZeit.

Diuturnus, a, um, langwierig.

Divulgare , divulgiren/ aussprengen/ ausbreiten/ bekannt

odergemeinmachen.

Divulgatus , a , um , ausgesprengt/gemein gemacht/jeder-

mannbekanndt.

Doctor , einLehrer/ ist der höchste Grad der Ehren/den

maninden drey vornehmstenWissenschafften/der Theo-

logiæ , Jurisprudence undMedicin erhalten kan. Auf

Univerfitåten heifſet Doctor nofter derjenige , der das

selbst promovirethat,und dadurch in die Facultåten ge-

langen fan.

Doctoratus , das Doctorat/ wird genennt wenn Docto-

res gemachtwerden. Item der Doctor-Stand.

Doctus, a, um, gelehrt.

Documentum , ein Document / BrieflicheUrkund / Bes

weiß, womitman etwas beweisen kan / Schrifft ist/wels

chezum ewigenGedächtnus undGlauben einerHandlung

geschrieben. Benigk. Pract. Pract. Part. 1. cap.23. Lau-

terb. Compend. Jur. tit.ff. defid. Inftrum. p.m.425. Lu-

dovici Doctr. Pandect. eod. tit. und ist/ entweder Publi-

cum oderprivatum,

Docu



330
DoDo

Documentum privatum, ist/ welches privatafide gemachet

ift.

Publicum ift /welches autoritate publica &fide gemachet

ist.

Documentum vero publicum ist / welches gerichtlich ge

machetworden ist.

Documentum quafi publicum ist/welches von einem No-

tario geschrieben oder mit dreyer Zeugen Unterschrifft

bekräfftiget ist.

Dodrans, drey Viertel einer Erbschafft.

Dogma, ist in demPäbstlicher Recht eine geistliche Sa.

gung dem Christlichen Glauben zum besten verord

net.

Dolare, hoblen/ mit dem Hobel gleich machen. L. ferri,

ff. de verb.fignif.

Dolabrum, heist in L. 3. ff. de offic. præf, vigil. ein Inftru-

ment, dadurch das Feuer und die Flamm sosich in dem

Holk Werckgefangen hat/ abgefraget wird, damit es

nichtweiterum sich greiffe.

:

Doliare vinum neuer Wein. L. 1. §. f. ff. de peric. &

commod. reivendit.

Doliarium, ein dergleichen sehr groffes und weites Gefäß

nicht aber der Ort/ worein man diese Gefäß leget.

Doliexceptio , ist eine Ausflucht / welche demKlåger/der

einen dolum inder Sach/davon gehandelt wird/began.

genhat/opponiret wird.

Dolium heist einjedes Gefäß darein man etwas thun kan/

als dolia vinaria Wein- Fåffer/ dolia fictilia Blumens

Töpffe.

Dolus, derBetrug / iſt eine betrügliche Liſtigkeit den an³

dernzubetrügen/und das geschiehet auch in diesen/ wenn

einer nichtso fleissig ist in fremder Haabe, als in seiner

Haabe. 2c.

Dolus bonus, ist eine Lobens- würdige Wißigkeit. L. 1.§.

3, de dolo malo,

Dolus
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Dolus dans caufam contractui , oder der Anlaß zu dem

Contract giebet/ ist /wann jemand der sonst nicht contra-

hirthätte dadurch verführetworden/daßer contrahirt

hat. L. 7. pr. de dolo malo. L. 16. §. 1. ff. de minor.

Dolus expræpofito , ein vorsäglicher Betrug wird ger

nennt,den man zu der Zeit selbst da man contrahirt aus

bösen Vorsag adhibiret. L. 36. ff. de V. O.

Dolus incidens, oder einzufälligerBetrug ist/wann zwar

jemandgesinnet gewesen zu contrahiren/aber in der Sas

che oder der Art zu contrahiren, ist betrogen worden.

Dolus in re vel ex re ipfa , heist derjenig Betrug/so zwar

nichtbeydemContractdazu kommen / aber doch nachge.

hends von der Contrahenten einen etwas geschehen ist/

bas einenBetrug in sich hålt. L. 36.ff. de V. O. L. 2.

§. 3.4.5.6.ff. de doli except.

Doli mali exceptio,suche Exceptio dolimali.

Dolus malus, ift /da einer dem andern wissendlich und vore

fäglichbetrügt/undihn Schaden zufüger.

Dom, also nennet man die Cathedral-oderHaupt-Kirche

eines Erk-oderBistums.

Domanium,des Fürsten Cammer-Güter/Domanial-Gü

ter / welche eigentlich zu der Krone oder Regierung

unzertrennlich gehören / durch den König oderFürsten

nicht können veräussertwerden/es geschehe denn mit Ein-

willigungder gesammten Ståndte.

Domeftici, die Hausgenossen.

Domefticiteftes , Hauß Zeugen sind / die so bey uns woh.

nen/oderuns sehr nah zugethan find.

Domeſticus, a, um,soim Haus ist.

Domicilium, dieBehausung/ Wohnung/wo manwürck

lich wohnet/FeuerundRauchhält.

Domicelli, also wurdenvor Zeiten die appanagirten Her

rengenennet/und bedeutetesoviel als junge Herren/weil

nurder Erstgebohrne allein denTitul eines Herrn/führ.

te ; Noch iso nennt man in etlichen hohen Stifftern die

jungen und Neben -Canonicos Domicellar -herrens

und
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und findet man deren 15. in dem Thum Capitel zu

Bamberg/ welche dem andern 20. Canonicis nachge

ordnetsind.

Domicilium habitationis , istder Ort da jemand wohnet/

des Sinnes stets daselbst zu bleiben / es bringe ihn dann

etwas hinweg. L. 7. C. de incol. L. 203.L. 290, ff. de

V.S.

Domicilium Originis , die natürliche Wohnung / das

Special - Vatterland wird genennt/ derjenige Ort/wo

einergebohren ist/der Vatter Burger undJnnwohner

ift. L. 1.§. 1.& 2.L. 6.pr. &§. §. feq. L. 17.§. 9. L.

22. admunic. L. 3. C. cod. L. 7. C. de incol. Gail. 2.

obf. 36. n. 2.

Domiciliumuniverfale, das allgemeine / war vor diesem

bey allen demRömischenReichUnterworffenen dieStadt

Rom. L. 2.§. 4. &5. ff. dejudic.

Dominari , dominiren herrschen / regierens It . wird

gesagt das Seinige verdominiren / das ist/verstußen/

verschwenden/verthun/ durchbringen.

Dominium, einefreyeBesitzung/ Herrschafft/ ist nach seis

nen Wesen nichts anders / als facultas mere moralis,

nachwelcher ein Ding mir also zuständig ist , daß ich

darüber meines Gefallens difponiren fan. vid. L.

21. C. Mandat. L. 9. §. 3. de A. R. D. §. 41. §. 47. de

rer. divif. L. 14. L. 11. C. de contrar, empt. n. 22,

C.2

Dominiumanalogicum, wird genennt diese Unterherr.

schafft / wann ein Mensch eines Gebiethen in etwas uns

terworffen/ wie das Gesinde der Herrschaff/die Kins

der denen Eltern / dasWeib den Mann.

Dominium Bonitarium , ware bey den alten Römern

ein solch Recht und Gewalt/ wann jemand eine Sas

the fimpliciter übergeben nicht aber mit denen ges

wöhnlichen Solenitåten mancipiret / und zu eigen ůs

bergeben hat ist aufgehoben / L. un. C. de und, jur.

Quir,toll

Domi-
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Dominium Civile, das Bürgerliche ist/ welchesvermöge

des Bürgerlichen Rechts acquirirt wird/ als dahin ges

hört das Univerſale, nemlich das Erb- Recht, und die

Bonorum poffeffio, das particulare ; Also wird auchdas

Dominium genennet/ welches der Mann in denen zum

Heyrath- Gut gegebenen Gütern hat. L. 30. C. dejure

dot ;Ingleichen der Legatarius in der gemachtenSas

che L. 46. C. de furt. der Pupill in denen Gütern so mit

dem Pupillen Geld von den Vormündern oder Cura-

tor gekaufft worden. L 2. ff. quando ex facto tutoris,

der Soldat in der Sache, so mit seinem Geld erkaufft

worden. L. 8. C. de rei vindicat. die Kirche inderSa

che so von derselben.Adminiftratore mit dem Kirchen

Geldgekaufftworden, L. 23. C. de SS. Ecclef. die Stadt

in der Sachesovon dem Syndico mit derStadt Geld er-

·kaufftworden. L. 3. C de Jure Reipubl...

Dominium dire&tum, f, fuperius, das Ober- oder Mehe

rer- Grund Eigenthum ist/ da einem das Corpus oder

die Sacheselbsteigenthümlichzugehöret ; oder dasbloffe

Eigenthum/da die Percipirung der Früchte abgesondert

ist. §. 1. Inft.de ufufr. L. 25. ff. de V. S. . E. wannnur

dasEigenthum eines Guts/dem andern dieNußniesung

davon legirt worden. Oder das Dominium directum

ist/ welches in einer obern Poteftær bestehet, ohne das

Rechtsolche Sachezugeniessen. II. F. 8. dergleichen bey

demLehn- undErb - Zinnß-Herrn iſt. §. a. &3. Inft. Lo-

cat. L. fin. C. de Jur. Emphyt.

Dominium eminens feu fupereminens , ist eine Macht

und Gewaltsoden Landes - Fürsten zukommt aufseinen

Unterthanen/deren Gütern/oder erworbenenRechtens

so daß er solche ihnen wider ihren Willen dergemeinen

Noth und Nugbarkeit wegen/ und nach geschehener de-

ren Ersehung/bißweilen wegnehmenkan.

Dominium fictum, feu quafi , das erdichte Eigenthum/

welches in der That zwar keines ist jedoch weiles die

Billichkeit . erfordert/ darfür gehalten wird. L. 7. §. 6.

de
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depubl.in rem, act. L. 48. ff. pr. de A. R.D. e. g. wann

jemandangefangen bona fide eine Sache zu ufucapiren/

und che es zu Ende gebracht die Poffeffion verliehret.

§. 35.Inft. de R. div. §. 4. 5. & 6. Inft. de Act. L. 136.

de R. I.

Dominium irrevocabile , das unwiderruffliche Eigen-

thum/ welches stets dauret, und von keinen andernkan

vindicirt werden. L. 41. L 66. de R. V. L. 3. arg, vect.

L. 66. de Jur. dot.

Dominium liberum, ein frey Eigenthum ist/da ichfreye

Macht habe mit den Meinigen zu difponiren. Struv,

Ex. 11.

Dominium minus plenum, das unvollkommene Eigen,

thum ist/wannnemlich ein anderer von unserer Sache

etwas participiret.

Dominium plenum, das völlige Eigenthum, da die pro-

prietet mitderMugnieffung vereiniget anzutreffen. L. 172

S.1. de Rei. vind, L. 17. quibus mod. ufusfr. L. 176.

§. 1.deV.O,

Dominium naturale ist / so aus dem natürlichen oder

Völcker -Recht. §. fingulorum, & tot. Tit. de rer, di-

vif. nicht zwar pofitive , sondern negative , ( in so fern

nichts von der Divifione rerum ausdrücklich verordnet

ift/Weſenbeck ad ff. P. 2. Difp. 18. th. 4.) sondernsol-

ches zugelassen/ daß durch Occupirung einer eine Sa,

che sein eigen machenkönne.

Dominium Prætorium wird genannt, welches aus dem

Prætorischen Recht herkommt, und alsdann ſtatt hat/

wann einer aus dem sogenannten fecundo Decreto in

die Poffeflion gesezt worden ist/ als de Damno infecto

§. 22. & de A, R. D. §. 4. und wegen Contumacia des

nicht bezahlten Schuldners. Wefenb, in Parat, ff, de

damn, infect . n. 6.

Dominium publicum, oder dasjenige Recht, so einem

Fürsten als Landes- Fürsten zukommt, und einerley mit

Sem Jure fifci ist/ ist ein solches Recht/so aufdem Lande

der
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derReichs Stände hafftet/und vermöge deffenBeherrs

schersichverschiedene Cörperlicher Dinge zu ihren völlis

genGebrauch anzumaffen haben. Tit, fpec. J. P. L. 3.c.

7. §. 3. vid. Cellarium de Dominiis Princ. c. 2.

Dominium Quiricum, warein ſolch Rechtund Gewalt/

wann nemlich die Sache mancipiret / vor Gericht ce-

dirt/ adjudicirt / oder durch Verjährung acquirirt

war/ist aufgehoben, L. un. C. de und.jur. Quit. toll.

Dominium reftri&tum, ein eingeschrenckt Eigenthum iſl/

wannichkeinefreye Macht mit dem Meinigen zu difpo.

niren habe, wie ich will/ sondern entweder vomGesetz/

Richter/Vertrag oder von Teftatore daranverhindert

werde/Struv. Exerc. II. Ob. 55. wie an dem Erempel

derMinder jährigen/ Weibern/ fideicommiffariorum,

Legatorum,Sociorum &c.illuſtrirt/Müller adStruv.d. 1,

Dominium revocabile, ein widerruffliches Eigenthum /

welchesnicht stets während ist, sondern nur aufeinege

wiffe Art und binnen gewiffer Zeit währet/und von

demselben der es besigt abkommen. L. 66. ff. de R. Vind,

e. g. ein Exempel eines solchen Eigenthums haben wir

andenhæredo Fiduciario. It, in venditione fub pacto

retrovendendo, legato Conditionali, der Ehemånner

indenHeyrath-Gut/und andern mehr.

Dominium verum, das wahrhaffte Eigenthum/ welches

inderThatundvollkommen acquirirtwird.

Dominium utile, das Unter oder Nieder/Jt. Nukbar

Eigenthum/vel die erblicheNugbarkeit ist/ welches von

dem directo dependiret/vermög deffen/ wir ein immers

währendes, auf die Erben fallendes Recht in eines an-

dernEach haben/ und daraus die Utilis rei vindicatio

competirt. e. g ein dergleichen Dominium hat der Va-

fall, der Erb,Zinnßmann/ der Superficiarius L. 1. ff. fi

agervect. L. 16. § f. de Pign, act. L. 73. ff. §. 1. cum L.

feq. de R. Vind. L. 1. §. 3. & 6 de ſuperfic, II. Feud,

8. §. 2.

Domi
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Dominia rerum fufficientia habet , er ist genugsam

gesessen.

Dominus der Hert.

Dominus directus, wird genennt der Erb - Zinnß- oder

Lehn ,Herr, von dem die Lehn eines Gutes mußgehoh-

let werden.

DominusFeudi, derLehn-Herr.

Dominus Jurisdictionis, der Gerichts-Herr.

Dominus utilis ist derjenige, der die Früchte von einer

Sachpercipirt/welche des andern eigen ist.

Domus, einer Familie bestelltes Haus-Wesen/von unters

schiedenen Personen. L. 195. & leq. de V. S.

Domus religiofa, heist ein von den Bischoffconfecrirter

oder dedicirter Ort/ oder in weitläufftigern Verstand

ein jeder zum GOttes Dienst oder einer andern mil

den Sache deltinirter Ort / obschon er von dem Bis

schoffnicht ist dedicirt worden.

Donatarius. demetwas geschencket wird.

Donatio ein Geschenck/ übergab Verehrung/freywilli

ge Schenckung ist eine Handlung, wodurch etwas eis

genthümliches aus Freygebigkeit auf einen andern ger

brachtwird.arg. L. 29. ff. de donat, L. 82. ff. de R.J.

L.ss. §. 1. ff. de donat, mort. caufa, wird getheilet in

eine propriam undimpropriam. L. 1.ff.de donation.

Donatio Conftantiniana , ist ein solches Diploma , ver,

mögdie Påbstevorgegeben/ es habe Kayser Conftanti-

nus Magnus , dem Pabste Sylveftro vor die ertheilte

Tauffe/ den Kayserlichen Pallast, die StadtRom/ ine

gleichen alle Occidentalische und Italiänische Land,

schafften / Provingen und Städte eigenthümlich ges

schencket/ und der Römischen Kirche die völlige Juris-

diction undGewalt überdieselben eingeräumet/ welches

aberbeyden Politicis und Hiftoricis keinen Glaubenfin

det/auch weder von den Römischen Kayser noch andern

hohen Personen ihme solches zugestanden worden. Die

Catholische Geistlichkeit prædentiret noch viele andere

Dona
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Donationesund Schenckungen/welche von denFränckis

schen Kaysern/ Pipino, Carolo M. Ludovico Pio , ins

gleichen vom Kayser Ottone I. Rudolpho I. Henrico

VII. Carolo iV. und andern mehrdemRömiſchen Stuhl

geschehen seyn sollen.

Donatiofimplex, eineschlechte Donation.

Donatioante nuptias, eine Schenckung vor derHochzeit.

Donatio ad pias caufas , eine Schenckung zu milden

Sachen.

Donatio illicita , eine verbottene oder ungebührliche

Schenckung.

Donatio impropria, die uneigentlich ist/ wann sie nicht

aus bloffer Frengebigkeit/sondern nur einerandern vor

gegangenen oder künfftigen Ursache willen geschicht/ als

die Schenckung auf den künfftigen Todt/ die Remu-

neratoria.

Donatio inofficiofa, wird genennet/ wenn die Eltern ihr

Gutalles verschencken/daß dieKinder nichts bekommen.

Donatio inter vivos, eine Übergabe unter denLebendigen.

Donatio licita, eine zuläßliche Schenckung.

Donatio Morgengaba, oder die Morgen - Gab wird ges

nennet / das was ein Edelmann seinen neuen Eheweib

nach dem ersten Beyschlaff, insonderheit an den andern

Hochzeit Tagzur Belohnung der Jungfrauschafft/ an

einerkostbahren Sach/mit beygelegter SummaGelds/

und andernSachen nach Gewohnheit der Länder zu ges

genpfleget. Schard, ad Rubr. C. de donat, ante nupt.

V. 12. Worunter auchgezehlet werdennachSächsischen

Recht alles Feldgångige Weibliche Viche als Kühe

mit den Kälbern/Ziegen/ Schweine und Sau-Mutter/

die fürdenHirten gehen/ alle unbeseilte Mutter- Pferd/

so täglich auf dieWeyde gehen, und man nicht einspan-

net/ vid. Wehner pract. Voc. Morgengabe. Carpzov.

p. 3. Conftic. Saxon, 33. def. 20. &feq.

Donatiomortis caufa die Ubergab auf dem Fall des To-

des, oderdie Schenckung von Todts wegen geschicht/

wann
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wannmanbey Reflexion aufseinen Todt/oder weilman

in einer gefährlichenKranckheit liegt, oder eine gefåhrli-

che Reiße vor sich hat, einen etwas zueignet,jedochdaß

nach dessen abgelegter Furcht/ er das Donatum wider

aufhebenkönne/§. 1. J.de donat. L, I. pr. &§. 1. L. 35.

§. 2. de Mort. caufa.donat.

Donatio propria, f. fimplex, die eigentliche Schenckung

ist/welche geschicht/ allein die Freygebigkeit zu üben. L.

29. de donat. und ist eine umsonst geschehene und stets

währende Conferirung auf eine Person, insofernesol.

cheso fort durchdie Übergebung perficirt wird.

Donatio propter Nuptias , das Gegen - Vermächtnus /

Gegengab/ Widergeld/ ist ein solch Geschenck, so der

Bräutigam um der Hochzeit willen zu wider Vergel

tung und Versicherung des Heyrath-Guts thut. §. 3 .

Inft. de donat. Nov. 97. c. 1. auth. æqualiter. C. de

pact. convent.

Donatio reciproca , eine Gegenschenckung, ſo_geſchicht /

wenn eines dem andern vor ſein Geschenck wider etwas

verehret.

Donatio remuneratoria ist / welche wegen guter Vers

dienst/ welche uns der geleistet / den etwas geschenckt

wird/geschiehet. Struv, Exercit. 40. thef. 17.

Donatio fub modo ist / wenn etwas zu dem Ende ges

schencket wird/daßwieder etwas dafür geschehe.

Donator der etwasschenckt/und verehret.

Donatrix , die Donatricin , oder welche etwas schencket

und verehret.

Donum, einGeschenck/ eine Gabe.

·

Donum gratuitum. Don gratuit, ein freywilliges Ge

schencke ist eine extra ordinair Steuer, so an etlichen

Orten zu gewiffer Zeit von den Unterthanen gefordert/

und offtermals so scharffals die gröfte Schuldigkeit eins

getrieben wird.

Dos, dasHeyrathgut/ Ehe oder Heim Steuer/ heimge

bracht Gut / was eine Ehefrau oder ihr Vatter ihren

Che.
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Ehewirth (Ehemann ) oder deſſelben Vatter überant-

wortet und verheissen hat / oder des der Ehemann für

empfangen hålt/es sey in Geld oder Grundstücken oder

andernWerth/von wegen derBürden/ und Unterhals

tungdes Ehelichen Standes/ arg. L. f . §. peculium ff.

de pecul. Bartol in Rub.ff, Solut.matrim.

Dos adventitia, ein ausländisches Heyrathgut/ welches

nicht vonder Braut Vatter/nochderselben Stammen

aufsteigender Linie/ sondern von andern Personen/ als

von des Weibes Mutter oder Groß - Vatter von der

Mutterher gegeben iſt. L. 5. §.6. ff. de Jure dot. 1, un,

§. 13. C. de R. U. A. Joan. Campez in tract, de do

te. qu. 10.

Dos confeffata, einnur zugestandenes Heyrathgut/wann

derMannbekennt, ein Heyrathgutbekommenzu haben/

ob es schon noch nicht bezahlt, tot. tit. C. de dot, Caut.

Dos prælegata, das vermachte Heyrathgut/ so vor ans

dern zu bezahlen.

Dos profectitia , ist ein Morgengab oder Heyrathgut/

welches von des Weibs Vatter oder Vätterlichen

Freundenherkommt. L. s. ff. de Jure dot.dergleichen so

von dem Gut eines Geißigen Verschwenders oder

Sinnlosen Vatters / durch einen Procurator ein sol

chesHeyrathgut gegeben würde ; Oder so jemand den

Vatter Geschencks-weise wollte verehren/ und gebefür

seine Tochter/ Enckel oder Urenckel ein Heyrathgut/ so

ist und heist solches nicht weniger ein VatterlichesHey

rathgut. De his omnibus eft cafus in L. cit. f . ff. de

Jur, dot.

Dos promiffa, ein versprochenHeyrathgut wird genennet/

welches heut zu Tag durch bloffe Verheissungs -Wort/

sie werden schrifftlich oder mündlich vorgebracht, auch

durch einTestament geschehen kan. tot, tit. & L. 4. & 6.

C. dedot. promiff. Struv. Exerc. 30. th. 7.

Dos receptitia, heist das Heyrathgut/ welches nach dif

folvirter Eheden der solches gegeben hat/mußKrafftseis

2 ner
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ner ftipulation wiedergegebenwerden,Ulpianinfragm,

Tit. 6.§. adventitia,

Dotalis res, die Dinge/ so zum Heyrathgut gegeben wer-

den können.

Dotalia pacta, die Vergleichung wegen des Heyrathguts.

St. die Ehestifftung.

Dotalitium, das Leibgut/ Leibgeding / Leibzucht / Wit-

tum Haubenband.

Dotalitium ftatutarium f. Teftamentarium, eindenSta-

tural -Gesehen unterworffenes/ oder durch eine legte

Willens-Meynung conftituirtes Leibgeding.

Dotalitium conventionale f. confuetudinarium ein ges

wöhnlichhergebracht Leibgeding.

3
Dotalia Inftrumenta, Heyraths Brieff/Ehe Beredun

gen/Heyraths - Verschreibungen/ sind Brieffe,welche

von denen Verlobten aufgerichtet werden / darinnen

enthalten/ wie es mit denHeyrathgut demGegen-Vers

mächtnus oder Leibgeding/wie auch der künfftigen Suc-

ceffion wegengehalten werdensolle.

Dotare, dotiren ausstatten / aussteuren, Heyrathgut

geben.

Dotispromiffio Verheiſſung der Morgengabe.

Dubitandi ratio,Ursach,warumman zweiffelt.

Dubitare, dubitiren/zweiffeln, im Zweiffelstehen.

Dubitatio, derZweiffel/dieZweifflung/Ungewißheit.

Dubium, Zweiffelhafft, ist das, darinnen auchdie Vers

ständigen nicht einig sind, oder zweiffeln. L. an inutilis,

ff. de acceptilat. arg. L. un.C, nihil, innovand, penden-

te appellatione.

Dubitabile, daran man zweiffeln kan/ wann auf beeden

SeitensichBeweisthümer befinden.

Ducatus, einHerzogthum. It. ein Ducat/ und wirdſol

cherinsgemeinfür einenSolidum genommen, wosolcher

NahmeindenenRömischen Gesehen zubefinden.

Duel-
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Duellum, ein Duell/ ein Krieg/Streit/ Schlägeren zwia

schenzwen Personen.

Duellum folenne ist/ welcher mit Obfervirung einer ge-

wiffen Form vorgehet/ mit bestellter Sicherheit des

Schlag Plates/ mit Adhibirung gewiffer Secundan-

ten, aufvorhergehendes Cartel &c. privatum ist/ wels

cher zwar abgeredeter Massenauch zur bestimmten Zeit

undOrtvorgehet/ aber ohne weitere Solennitåten/ vid.

Farinac.Conf. Crim, Lib. 1. Cons. 9, n.3 . &feq.

Dulcius ex ipfo fonte bibuntur aquæ quam exrivulis,

aus den rechten Brunnen schmeckt es immer beffer, als

ausBey-oderRegen Waffer.

Duplica, ist eine Schrifft, so zu Ableinung der Replica

eingebracht wird.

Duplicare, dupliciren/aufdie Replicam antworten.

Duplex actio ist/ in welcherbeede Partheyen/ Klåger und

Beklagtefind, als in der actionefinium regundorum,

familiæ hercifcundæ, communi dividundo &c, in gleis

chen Verstand wird es auchvon denen interdi&tis gesagt.

Duplicatio, duplic ist diese Schrifft/wodurch derBeklage

te des Klägers Replicunfräfftig machet. Dn. Hopp. pr.

Inft. deReplic.

Duplicata, heist eine Schrifft/sodoppelt geschriebenwird/

damit/wenn ein Brieffetwannverlohrenwürde/der ans

dere dochvongleichen Innhaltvorkommen möge.

Duplicatum adulterium, dieOber- Hureren/ gedoppels

ter Ehebruch, wann beyde verbrechende Theil verehlis

chet sind.

Duplum, das zwiefache/gedoppelte.

Durantematrimonio, benwährenderEhe.

Durante vita, bey Lebzeiten.

Durchlauchtigft/ Durchlauchtigkeit/ ist einhoher Tis

tul/ welcher den Churfürsten/ Herzogen / Pringen/

Pfalz-Land-und Marggrafen/ so Siß und Stimme auf

demReichs- Tage haben/ gegeben wird/ damit sie vor

anderngemeinen Grafen etwas besonders haben sollen.

3
Dux,
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Dux. einHerzog/ der von demKayser mit einemHerzog-

thum belehnet/und deswegen auf den Reichs, Tag Sik

und Stimmehat, Vitriar. Inft. J. P. Lib. 1. tit. 14. §. 10.

Duumviri , diese wurden aus denen Decurionibus era

wählet/und urtheilten von Geld-Sachen.

E.

EAdem ratione , eben auf solche Weise, gleicher Ges

ſtalt.

Ea mente, der Meynung.

Eborarii,Künstler/ dievon Helffenbein arbeiten. L. 1. C.

de excufat. artis. Lib. 10.

Ebrietas , die Trunckenheit.

Ebriofus, a, um, Trunckenbold/ dem Trunck ergeben.

Ebrius, a, um, truncken/voll..

Ebur, vel Ebor, das Helffenbein. Tabulæ eburneæ, Helfs

fenbeinerne Tafel.

Ecbolia, Argney damit die Medici die in Mutterleib ges

storbene Kinderforttreiben/ oder andere die Kinder das

mit abtreiben.

Econtrario, hergegen.

Ecclefia, die Kirche/ bedeutet insgemein einen geheiligten

Ort/derzurheiligen Ubung deftinirt ist. t. t. X. de Ecclef.

ædif.can , non oportet, diſtinct. 42.

Ecclefiaftica hona, geistlichegewenhte Güter/werden bey

denen Catholischengenennt/ die/ so von dem Pabst,Bis

schoffoder deren Vicariis confecrirt/ und zu dem Gots

tes: Dienst gewidmet worden/ und zwar entweder di

recte, als die Kirchen Kelche 2c. oder indirecte zur Er-

haltung der Kirchen- Diener/ die eigentlichStiffts-und

Kirchen Güter genennetwerden.

Ecclefiafticorum bonorum Secularifatio , Einziehung

dergeistlichen Güter/ Verordnung geistlicher Güterzu

weltlichen Dingen Secularifirung der Stiffter.

Ecclefia collegiata ist/worinnen durch die Versammlung

der
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der Geistlichen gleichsam ein Corpus gemacht wird.

Dan. Claffen dejure aggrat.Cap. 11.p. 121.und ist ent-

weder numerata , da einegewiese Anzahl Geistliche find/

oder non numerata, sonst auch receptiva genennt/ da-

rinnen keine gewisse Anzahl der Geistlichen ist/sondern

welche nach Beschaffenheit der Früchte, baid mehr/

baldweniger ſind. Gunck, ad R. 8. Cancell, gl. 9 § 3 pr.

Ecclefia filia , ein Filial Kirche.

Ecclefia matrix,Haupt-oder Mutter-Kirch/heist im weit,

läufftigenVerstand die Pfarr- Kirchen/darinn die Eins

gepfarrtedie Sacramenten empfangen/und die noch an-

dere Kirchen oder Capellen (Filias) unter sich zurBes

quemlichkeitderPfarr Kinder hat/ damitsolchebeques

merdaselbstden GOttes-Dienst abwarten, und nicht al-

lezeit soweitzur Ecclefia matrici kommen dörffen. Der,

gleichen Matres und Filial - Kirchen sind noch heutiges

Tages unter den Evangelischen und Catholischen wohl

bekannt.

Ecclefia parochialis f. parcecialis, eine Pfarr - Kirche ist/

welche eine gewisse Gemein hat/ welche mit ihren Grån-

ten von andern unterschieden ist/ nebst der Machtzulös

fen/undzubinden/ ingleichen die Sacramenta ¡u admi-

niftriren. Sie wird auch sonsten Curata Ecclefia ges

nennt. It. Plebanalis, Baptifmalis , und Ecclefia Matrix.

Ecclefiafticum Refervatum. der Geistliche Vorbehaltist

diejenige Clauful , so dem Religions - Frieden de Anno

1555.§. und nachdem inferirt worden/ vermög welches

versehen worden/ daß so ein Catholischer Geistlicher

Reichs-Stand zu denen Proteftanten umtretten werde, .

sollte solches ihm zwar an seinen Ehren unschädlich/ er

abergleichwohl aller Geistlichen Ehrenstellen undWürs

dengänglich verlustigt seyn.

Eculus, eineArt/der scharffenFrag/ oder Tortur bey de-

nenRömern.

Edere, ediren/ausantworten/heraus geben/herfür geben.

Edere actionem , seine Klag oder Action abzuschreiben

Y 4
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hergeben/ oder in einen Libell verfaffen/dictiren/übers

geben/ heut zu Tag heists sein Klag, Libell schrifftlich

übergeben.

Edere operas, seine Diensten præſtiren . L. 9. ff. de oper.

libertor,

Edere rationes, feine Rechnung hergeben/ daßman sich

darinnenersehen kan. L. 89. ff. de V.S.

Ediametro Contrar, Schnur stracks zuwider/ recht ges

gen einander.

Edicere, befehlen/daß etwas geschehen soll/ interdicere,

befehlen,daß etwas nicht geschehe.

Edictalis citatio , geschicht wann die Person herum

schweifft/oder wann mannicht sicher zuihr kommenkan/

oder sie verhindert, daß ihr die Citation nicht infinuirt

werden kan/ oder wann der Contradictor ungewiß ist/

oder wann alle, denen daran gelegen ist/ citirt werden

sollen.

Edictum feu litteræpatentes, einPatent/ Edi&, ist wann

einFürst aus eigenen Triebseinen Unterthanenzum Bes

ftenetwas conftituirt. L. 3. C. de LL.

Edictum bonorum poffeffio, find/ welche der Prætor in

seinem Edict gewiffen Ordnungen der Personen propo-

niret/ und also regulariter ohne Erkanntnus der Sach/

schlechter Dings auch nicht einmahl für den Richter,

Stuhl concediret. L. 30. §. 1. ff. de acquirenda vel

omittend, hæreditate.

Edictum ædilitium , ist ein solches Gebot/ wodurch 1.)

dem Betrug der Verkäuffer begegnet wird , damit sie

bey dem Verkauff den verborgenenMangel einesDins

ges offenbahren/und wenn es der Käuffer begehret/vers

Heissen / daß in dem verkaufften Gut kein Mangel sey.

2.) Dadurch verbotten wird/ daß niemand an dem Ort/

allwo maninsgemein zu gehen pfleget/ einenHund/Ebera

schwein/ Båren, Löwen/ oder ander schädliche Thier/

es mag loß oder angebunden seyn, halten, und so jes

mand
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mand hierdurch Schaden geschicht / denselben erstat

ten solle.

Edictum D. Adriani, war ein Gebot/ nach welchembin,

nen einer Jahrs -Frist dem geschriebenen Erben ein

freyer Zutritt die Erbschafft in Besiß zu nehmen, gege

benwurde/nach Verfliessung abersolches Jahres/würs

de erweiter nicht zugelassen.

Edictum peremtorium, ist ein Gebot, so drey andere in

fich hält.

Edictum perpetuum ist / welches der Prætor einer stets

währenden Jurisdiction halber hat proponirt L. 7. ff.

de jurisdict.

Edictum Prætoris, ein Gebot, so der Prætor anschlagen

laffen.

Edictum Principis, ein Gebot des Fürsten.

Edictum fuccefforium ist ein Gebot/welches den Glåus

bigern zugut gegeben ist/ damit die Erbschafft nicht lans

ge ohne Erben seyn dörffe, sondern der Erbe entweder

binnen gesezter Zeit annehmen / oder solcher sich beges

benmüſſe/und sie also desto eher zu ihrer Forderungges

= _langen können.

Edictum temporale, ein Gebot/ so nur um eines gewiffen

• Dingeswillen auf eine Zeitlang gegeben wird.

Edicio, eine Ausantwortung/Herfürbringung.

Editio documentorum , die Ausantwortung der Ubrs

** funden.

Editio prima, die erste 1

Editio fecunda, die andere Herfürgebung , so von ge-

Editio tertia , die dritte/ druckten Sachen oder Bü

Editio quarta, dievierdte, cherngesagtwird.

Editus, heiffen in L. ligni appellatione ff. de Legat, 3. die

Excrementa desgrossen Viehs.

Educatio, die Auferziehung, und wird unter solcher ben

Pupillen dieKosten/Kleider/Nahrungund Inftruction

in gutenWissenschafftenverstanden/ L, 2. pr. ff. uti pu-

pill. educar, debeat,

༧
Eduo
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Eduobus malis minimum eligendum, aus zwey Ubeln

istdas geringste zu erwählen.

Edulium, allerley Eßwahren/ Speiß und Victualien.

Edulitas, dieAustheilung und Schenckung allerhand Eß,

wahren von den Fürsten an das Volck/ welches zu ge

schehenpfleget/wann eine grosse Theurung war. L. 17.

ff. de compenfat.

Effe&ivè , würcklich.

Effe&uiren/etwas ausrichten/ würcken.

Effectus

Effectum der Effect, die Krafft/Würckung.

Effectus Sententiarum, die Krafft oder Würckung der

ergangenen Urtheil.

Effectu, inder Thatselbsten. L. 15. ff. delegat. præftand.

Efferre, ein Leich hinaus tragen.

Effervefcere, sehr zornig werden. L. quis fit. §. idem ait,

ff. de ædilit, edict.

Effodere terminos, die Gränkstein ausgraben, undhins

wegthun. L. 1. C.deaccufat.

Effracturæcrimen, ist ein Verbrechen, da jenrand einen

Schranck/ Gewölb/ Scheuer/ oder Keller gewaltsam

aufbricht/ etwas daraus zu stehlen. L. 48. §. 3. ff. de

officio præfecti vigilum.

Efficere, efficiten/ ausrichten/thun/ machen/ vernichten/

zuwege bringen.

Efflagitare , efflagitiren/ mit Ernstfordern.

Effodere, effodiren/ ausgraben/ausreiffen.

Effractor, ein Dieb/der mit Gewalt einbricht. L. 3. §. I.

ff. de offic. præf. Vigil . L. 16. §. tempus. ff depœnis.

Effringere, effrigiren/ einbrechen/ erbrechen/ aufbrechen.

Effugere, effugiren/ entfliehen/ entlauffen.

Effugium, eine Ausflucht.

Egeftas die Armuth/ Dürfftigkeit/ wird insgemein imbd.

fen Verstand genommen.

Ehren-Erklärung ist/ wann Beklagter sich entschuldis

get/ daßerKlågern nichtzu beschimpffen gemeinet gewe

Гепь
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sen/sondern seine Wort anderst als er sieverstanden ha

benwollen/ausgeleget worden.

Ehehafften/Impedimenta legitima , sind rechtmässige

Verhinderungen/ deßwegen man nicht vor Gericht in

dem angesetzten Termine erschienen ist/welche man nach-

mals im Gericht erweisen/ und sein Aussenbleiben da

durchentschuldigen muß.

Eijcere, eijciren/ auswerffen / ausstoffen/ z. E. aus der

Poffeffion oderBefih.

Ejicere , wird eigentlich von einer unzeitigen Geburt ges

braucht, edere, hingegen von einer zeitigen Frucht. vid,

L. fi fervus. §. fi quis de manu. ff ad Leg. Aquiliam.

Ejecta navis ein gestrandetes Schiff. L. 3. §. 6. ff. de in-

cendio, ruina, naufragio &c.

Einstands-Recht/Jus protemifeos, istein Recht/ wel-

ches den nahenBluts-Freunden/ oder an manchenOrs

tendenNachbarn zustehet/ vermöge dessen sie ein Haus

oder liegenden Grund/um eben den Preiß, was ein

Fremdergeben will/an sich kauffen/ und dem Fremden

in dengeschlossenen Kaufftretten können.

Eintritt/JusIntrada, Jus Intrandi , iſt ein der hohenLan-

des Obrigkeit anhängiges Recht/ vermöge deffen die

Einwohner einer Stadt ihren ankommenden Landes,

Herrn inihrer bester Montur und Rüstung in Proceffi-

on annehmen, und ihmedieThor - Schlüſſel zu überrei-

chen/verbunden sind.

Ejurare, ejuriren/verschwören/verwerffen.

Elaborare, elaboriren/ ausarbeiten/ verfertigen/ sehr

arbeiten.

Elanguefcere, elangueſciren

en } müde oder krafftloß ſeyn.
Elanguere, elanguiren

Elapfus, a, um, verflossen. 1

Elapfotermino, nach verflossenen Termin.

Electio, dieWahl istin dem jure Canonico, wenn ben ers

eigneter Vacanz von denen Dom -Herrn durch die

sammt
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fämmtlichen odermeinsten Stimmen/ eine tüchtigePer-

son/ nach der in Päbstlichen Rechte vorgeschriebenen

Artund Weisezur Prælatur erwählet, und dem Pabst

zu confirmiren übergeben wird. Vitriarius Illuftr. Lib. I.

tit. 15. §. 27. geschicht auf dreyerley Art 1.) entweder

per infpirationem 2. ) per compromiffum, 3. ) per

Scrutinium .

Electioper infpirationem,wird genennt/wann einer durch

einhellige Stimme der Wehlenden zur Prælatur er

wehletworden/gleichsam ais wann es GOtt ihnen eins

gegeben/daßes so geschehen muste. Welcheheutzu Tag

sehr rar.

Electio per compromiffum ist/ wann ein Collegium auf

einen odermehrere so eswürdig in ihrem oder einem an

dern Collegio, ihre Stimmen also geben, daß alle da

durchgezwungen werden denjenigen/den fiesich erwehlt/

zu confirmiren. Ist ebenfalls nicht mehr gebräuchlich.

Ziegl.de Epifc, L. 2. c. I.

Ele&io per Scrutinium ist/ wann von einen jeden Wehe

lenden besonders seine Meynung begehretwird, und ein

jedernachgehends, wanndieWahl - Stimmen gegeben

worden/sich erkläret/ oder meldet/ wer nun die ledig ſte.

hende Prælatur überkommen soll. Welches heut zuTag

dergemeinste Gebrauch ist. C. Caufam 8. cum inter 21.

C. cum dilectus 32, de Ele&t. & Elect . poteft.

Electio extraordinaria ist/ wenn einRömischerKönig zumt

Reichs-Nachfolger gemacht werden soll.

Electio Imperatoris , die Wahl , oder ( in den Jure

Publ. ) diejenige Solenne Handlung in welcher die

Churfürsten im Namen des sämmtlichen Reichs durch

ihre Stimmen eine geschicktePerson zum Ober-Haupte

des Teutschen und Italiänischen Reichs, wie auch der

Stadt Rom / nach Anleitung der Grund- Geſeße ers

wehlen.

Electio ordinaria, die ordentliche Wahl/ wenn einKayı

fer zu erwehlen.

Electio
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Electio Confulis, die Erwehlung des Burgermeisters.

Electio Legata, eine vermachte Erwehlung. It. wann2.

odermehr Stuck dem Legatario vermacht sind, mit den

Beding/daß er eins davon zubehalten/ erwehlen möge.

Elector, ein Churfürst/derjenige, welcher dieMacht hat/

sowohlvorsich, als imNahmen des ſåmmtlichen Reichs

einen Römischen teutschen Kayser zu erwehlen. Horo,

J. P. c. 25. §. 1. Vitriar, tit, 13. L. 1.§ 1.

Electrum, ist eineArt Erk/ darunter 3. Theil Gold und

ein Theil Silberkommt. L. 7. §. voluntas ff. de acquir.

rer,domin, L. 4. ff. de Legat. 1 .

Electrina vafa, Gefäß so aus solchem Erg gemacht sind.

L.32.5. Neratius ff deauro& argent, legato.

Elenchus ein Stein denen Perlen gleichend. L. pediculis.

ff, de auro& argent. legato,

Elevare, eleviren/ entschuldigen, für leicht oder gering

achten/ aufheben/erheben.

Elicere, eliciren/ heraus locken/ heraus klauben/ heraus

ziehen.

Elices, ein Wafferfurch, dadurch das Wasser aus den

Felderngeleitet wird. L. 1. §. Labeo, ff de aqua& aqua

pluv,arcend,

Elidere, elidiren/ heraus werffen/ abtreiben/ ausstoffen.

Item ablehnen/z. E. eine Exception , Einwurff öder

Ausflucht.

Eligere, eligiren/ erkiesen/ erwehlen/ auslesen.

Elimatum, durchaus poliret, und wohl verfertiget. L. 2,

§. fed cum C. de veter. jur. enucl .

Elifio, die Aufschiebung/ oder Zernichtung. Alſo wird die

Elifion Schrifft/oder NotæElifive genennet/ die Ants

wort des Advocati Fifci auf des Inquifiti Defenfion-

Schrifft.

Elifivi Articuli, fudhe Articuli elifivi.

Elocare, elociren/ verdingen/ um Zinnß ausleihen oder

austhun. It. ausstatten.

Eloca-
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Elocatio, Ausleihung umZinnß, Vermiethung. It. die

Ausstattung.

Eludere, eludiren/ verspotten/verachten/ auslachen.

Eludere Judicium , vor Gericht allerhand liftige Aus

flüchtesuchen,und dasselbeverspotten.

Eludere Terminum, den Termin fürseßlich versaumen

umgehen.

Elufio, die Verachtung/ Verspottung.

Emacerare, emaceriren/ ausmartern/mager machen.

Emancipatio, die Loßgebung der Kinder von der Våtters

lichen Gewalt/ die Absonderung der Kinder. It. eine

eingebildete Verkauffung, vid . Haus-Vatter. p. 66.

Emancipatio antiqua, die alte Loßgebung der Kinder aus

Våtterlicher Gewalt/ war bey den Römern diese : Es

wurde nemlich vor Zeugen derer glaublich allemaht

fünffwaren/der SohnvomVatter einen Tertiosolcher

Gestalt verkauffet, daß der Vatter von Käuffer ein

Stück Münze bekam/der Sohn aber wie des Käuffers

Knecht wurde, den er aber alsofort Vindicta manumit.

tirte/bieraufkan nun derManumifforstillschweigend wie,

derum in die Våtterliche Gewalt seines Vatters/wel

ches denn also dreymahl hinter einander wiederhohlet

wurde, vid. Gothofredus, ad LL XII, Tab. L. 3. Tab.

4. p . 74.Schneidevv. ad §. 6. Inft . h . t.

Emancipatio nova, die neue Loßgebung der Kinder aus

Våtterlicher Gewalt ist dreyerley 1.) Anaſtaſiana 2.)

Inftiniana 3.) Confuetudinaria.

Emancipatio Anaſtaſiana , führet ihren Nahmen von ih

rem Erfinder/ dem Kayser Anaftafio , und wurde vers

mittelst eines Kayserlichen Refcripts expedirt L. pen.C.

deEmancip. gleichwieetwann noch heute vondenen Co-

mitibus Palatinis Cæfareis, nach Jnnhalt ihres Privi-

legii, die Emancipationes confirmiret werden. Stryk

inNot.add. §. 6, verb, Imperial. Refcripto,

Eman
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Emancipatio Confvetudinaria iſt / welche geschicht und

zwaraufSeiten derer Söhne,wenn sie als Majoren-

nes , ihre eigene Haushaltung anstellen / daß sie nicht

mehrbeymBatterwohnen oder effen.Landr.Sächs.L. 1.

art. II.verf. wenn sie sich Conftit, Elect, Aug. 1c. part.

2. Carpz. def. 1. aufSeiten derer Tochter aber bloßz

wennsie sich verheyrathen / ob sieschon nicht dieMajoren-

nitåt erlanget. ibid, Berlich. p. 2. concluf. 11. Carpz.

d. 1. Def. 2. Joh. Philipp. 1. 1. Eccl. 77. welches doch

nachdemRömischen Civil-Rechte nicht also angieng, L.

18. C.deNupt.

1

Emancipatus , der aus våtterlicher Gewaltgelaſſen/und

in seine eigenegekommenist/ ein freygegebener Sohn.

Emancipare , emancipiren/ aus des Vatters Gewaltlass

fen/it. zu eigengeben.

Emanere , emaniren/ auffen bleiben.

Emanfor, einer der lang aus demLager weg bleibt und

herum schweifft/ endlich aber wiederkommt. L. 3.§.3.ff.

de re militari.

EmancipatioJuftiniana ist/welche nach VerordnungKay-

sers Juftiniani die Kindervor der ordentlichen Obrigkeit

von der våtterlichen Gewalt loßgegeben wurden. L. f.

Cod. ibid. §. 6. Inft. h. t. dergleichen denn auch anigo ges

bräuchlich und weiter feine Solennitåten braucher/ als

daß nur Vatter und Sohn vor Gericht erscheine/ und

der Vattersich erkläret was massen er aus bewegenden

Ursachen/seinen gegenwärtigen Sohn N.N. aus seiner

vätterlichenGewalt/ darinnen der biß anhero gestanden,

gelassen/undhierüber gerichtlichen Scheingegen die Ges

bühr auszufertigen gebettenhaben wolle.

Emblemata, die Zierrathenso man an Spiegel/Becher 2 .

machet / und die man nach Gefallenen wegnehmen

Fan.

Embryon , eine unzeitige Geburt in Mutter-Leib.

Emendare, emendiren / verbessern/ it. straffen.

Emens
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Emendicare, durchviel bitten und betteln etwas erhalten.

.L.finguli C. de accufat.

Emere, fauffen.

Emergens, dasheraus kömmt.

Emergere, emergiren/heraus oder herfür kommen.

Emeritus , der ausgedienet / oder seine Zeit ausgestanden

-hat/einalter verlebter Diener. It. ein alter wohlver-

dienter Mann/ der seinen Ambte nicht mehr vorstehen

kan/ und daher solches von einem andern muß verrich

ten lassen/ dochso daß er wegen seiner guten geleiste

ten Dienste entweder die ganze oder einen Theil

der Besoldung die übrige Zeit seines Leben genieß

fet.

Emigrare, vor der bestimmten Miet-Zeit ausziehen, und

die Wohnungverlassen. L. 28.§. 1. ff. locat.

Emigrandi beneficium , ist die inReichs › Gesehen denen

Unterthanen/ welche einer andern Religion als der Lan-

des-Herr ist/zugethan find/zugelassene Freyheit/sichmit

ihren Weib/Kindern und Gütern anderstwohin zu be-

geben ohne von jemand daran verhindert oder mole-

ftiretzu werden.

Eminenz, ist der Titul / welcherden Cardinålen bengele,

getwird und so viel als eineHoheit oder Vortrefflich

keit bedeutet. Er ist von PabstUrbano IIX. zu erst auf-

gebrachtworden.

Emiffa manus, eine von sich gegebene oder gestellteHand-

ſchrifft. L. quidam . ff. de probation .

Emolumentum , heiffen eigentlich die Früchte und ande

re zur Nahrung gehörige Sachen. L. Impp. in f. ff.

ad Sctum Trebellian.

Emponemata, die Verbesserungen/ Meliorationes. L. ult.

C.dejure emphyteut.

Emovere, emoviren/ von einen Ort thun/ wegthun.

Emphytevfis , ist ein Contractus confenfualis , da der

Herr eines Prædii mit Behaltung seines Dominii dire-

Eti, des Mehrern - oder Grund- Eigenthums / die Pof-

feffion
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fethion undNutzung der das utile Dominium das min-

dere oder nugbare Eigenthum an einem anderen trans-

feriret / solches aufewig oder aufeine gewisseZeit zunu

hen undzugebrauchen/jedoch mit der Bedingung , daß

das Gut verbessert und baubarer gemachet/ und davor

ein jährlicher Zinß gereichet werde. Perez in C. tit. de

JureEmpt.num.2.wird getheilt in Civilemſ. privatam, &

Ecclefiafticam.

Emphytevfis Civilis f. privata ift/wann ein Privat- Person

oder Weltlicher seine Sachen zum Zing Lehn verleis

het.

Emphytevfis Ecclefiaftica , wann ein unbewegliches

Kirchen. Gut von dessen Vorstehern nach vorheriger

Untersuchung /ob es der Kirchen vorträglich / zumErb,

Zinß gegebenwird.

Emphytevfisnova,fo den Ursprung von der Person die era

stens selbige erlanget/hat.

Emphytevfis perpetua, die stets während undaufdieEr

bengerichtetwird.

Emphytevfistemporalis , die entweder weiter nicht als der

erste Acquirent lebet, oder aufeine andere
gewie

oder generation reftringiret ist.

Emphytevfis vetus, fo schonvon einem Afcendente acqui-

rirt/undaufdieNachkommendevolviret worden."

Empiricus, ein Marckschreyer, Storger.

Emporium ,dieNiederlage/ die Handels-Stadt.

Emtio &venditio, der Kauffund Verkauff ist ein solcher

Contract oder Handlung / welcher durch Einwilligung

geschicht/ und ſo bald bestehet/als man des Kauff Geldes

einig ist / ob gleich folches noch nicht ausgezahlet/ noch

auchder GOttes-Pfenning gegeben ist.

Emtiovenditio , die Kauffund Verkauffung ist ein solcher

nahmhabender Handel / welcher inder bloffen Einwillis

gungder Contrahentenwegen eines gewiesen Dinges so

einer um ein gewißKauffGeld, ansich handelt bestehet.

L. i.
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L. 1. ff. de contrah. emt. pr. Inft. de Emt. Vendit.

geschicht öffters in fcriptis, öffters ohne fcriptis.

Emtio venditio in fcriptis , der Kauff und Verkauffin

Schrifften ist / wann beyde Partheyen ausdrücklich

andingenundvermelden/daß ihr Contract in Schrifften

verfaſt werden solle. Da nun solches angedingt wird/

hat die Reu / so lang dieselbige Schrifft nicht vollkom

mentlich verfertiget ist / Plag. pr. Inft. de contrah. emt.

L. 17. C. defide Inftrum . Stryck. C.C. Sect. 2. c. 8. §. 1 .

it, Lauterb. de Arrha §. 120. Carpz. p. 2. c. 23. def

13.

Emtio venditio fine fcriptis, der Kauffund Verkauffohne

Schrifften ist/wann beydePartheyen miteinander con-

trahiren/ undkeine ausdrückliche Meldung thun / daß

über ihren Contract / Brief aufgericht werden sollen:

welcherContractsobald diePartheyendesWerths oder

Kauff- Schillings eins seynd/kräfftig und beständigist/

dergestalten das folgends kein Reu mehr Plah fins

det.

Emtio in Spem, derHoffnungs-Kauffist/wann nehmlich

Veiner etwas kauffet / so zufälliger Weiße erhaltenwird.

e. g. Ichkauffe einenFischer ab den Auswurff/welchen

er mitdenNegthut/daßdiegefangene Fische mir/um das

mit ihm Fischer überein kommene Geld überlassen wers

den. L. 12. ff. de Act.empt. doch wann ich es nicht aus-

drücklichmir vorbehalte/wannvielleicht gar nichts gefan

gen/daß unserKauffnichts seyn soll/muß ich dasGeld ers

legen, ichmagwas erhalten oder nicht. L. 8.§. 1. de con-

trah.Emt. L. 11. C. de Transact. L. 12. C.de in offic.

teftam .

Emtio ad menfuram , nach dem Anschlag, nachZahlder

Ruthen oder des Maßes/wannzum Erempelfünfftig

Morgen Ackers verkaufft werden/ oder hundert Eymer.

Weins

Emtio per averfionem. Der Kauff so überhaupts oder

im Pauschgeschicht. L. 1. §. 15. de exercit. Act. L.4. de

parric
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parric.L. 62.in f. de contr. emt, ibiqueGotth.Struv.exer-

cit. 14. thef. 24.3. E. Ichkauffe einen dasKorn ab/um

so und so viel überhaupts / so viel er aufden Boden

hat.

Emtorbonæfideiift/welcher eine gerechte Meinung hat

undglaubt/daß die Sache/ die er besiget/fein seye/ weil

erdavor hålt /daß derÜbergeber der Sache derenHerr

gewesen/ und das Jus transferendi gehabt habe. pr. Inft.

de ufuc.L. 109. de V.S. L. 13.§.2 . de publ. in rem actio.

L. 29. de contr. empt. L. 21. C. defruct.

Emtor, der Kauffer.

Emtus, a, um, gekaufft.

Enarrare, erzehlen/ it. erklåren.

Enarratio, eine Erzehlung/ Erklärung.

Encænia,bedeutet demWortnacheineErneuerung/Inftau-

ration ,Renovation , und war ein altes Fest/welches die

Judenden is.Novembris jährlich gefehert/nachgehends

ist diesesWort aufdie Confecration der Kirche transfe-

rirt worden/ so daß jährlich der Tag derselben Confe-

crationvondenenEingepfarztenfeyerlich begangenwird.

vulgo,Kirchwenh/Kirchmeß.

Encauftum , war ein Purpurfarber Safft / womit die

Kansersich zu unterschreiben pflegten, und welche keine

Personben Lebens Straff und Confilcirung der Güter

gebrauchen durffte.

Enchiridia, Hand Bücher.

Enervare, enerviren/ ausmergeln /münderoder krafftloß

machen,schwächen/umstoffen.

Energumeni, von Satan Beseffene. c. omni die. de con-

fecrat. dift.5.

Enixa, die mit ihremKindistnieder kommen/ L.ter eni-

xaff. deVerb. Sign.

Enixæ preces ,fleiffiges innständiges Bitten.

Enormis, e, übermäffig/überaus groß.

Enormitas, die enormität oderUnmåſſigkeit.

8 2
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Enormiter lædiret / höchlich verlegt/ verkürget/vervor

theilet / und betrogen. In Rechten heist es über die

Helfftverkürket.

Enormis læfio, wann einer nicht die Helfft des Prætii vor

eine Sachebekommt.

Enormiffima læfio , wann man kaum das dritte oder vier,

theildes Werths einer Sach bekommet.

Ens rationis , ist ein Ding/somansich nur einbildet / aber

inderThatnicht ist, als ein Hölkener Wendel, Stein/

weisser Rappe.

Entheca, Eisen und andereInftrumenta zumAckerbau ges

hörig.

Enudare, enudiren/bloßmachen/ entblöſſen.

Enucleare , erklåren / genau untersuchen / und ausle,

gen.

Enumerare, enumeriren/ erzehlen.

Enumeratio, eine Erzehlung.

Enutrire , enutriren/ auferziehen/ ernehren.

Eo animo, des Gemüths / der Meynung.

Eofenfu , in dem Verstand.

Epicureus , ein Epicurer. It. der stets im Sause

lebt.

Epigramma, eine furge Meynung in Versegeseht / eine

Überschrifft.

Epilepfia, die schwehreNoth/oderhinfallende Sucht.

Epilepticus , der dieschwehreKranckheithat.

Epifcopus , ein Bischoff/ welcher in einer ansehnlichen

Stadt samt ihrem Gebieth der vornehmste Geistliche

ist/ und verschiedene Weyh-Bischöffe unter sich hat.

In Teutschland werden derer folgende gezehlt. Augs

spurg/Bamberg / Würzburg / Worms / Speyer/

Eichstädt / Straßburg/ Costnik /Hildesheim/Passau/

Triedent / Brieren/Basel/Littig und Ofnabrug/ Lüs

beck ist Protestantisch und wegen Osnabrügg alternirt

dasHausHanover / die Bißthümer Halberstadt/Mins

den/Camin/ und noch anderesind Secularifirt.

Epifco-
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Epifcopi Patriarchæ, find vier / der Constantinopolitanis

sche/Hierofolymitanische / Antiochische und derAle

randrinische.

Epifcopi primates find / welche einer gangen Nation ,

darinn sich viel Städt und Provinzien mit ihren Erg

und andernBischöffen befinden /vorstehen.

Epifcopale jus , heist im Jure Canonico diejenige Ge

walt/so demrechtmässig und canonice erwählten po-

ftulirten/ confirmirten / confecrirten und introducir

ten Bischoff nach Laut der Canonum zukommt/ und

werden solche insgemein in drey Stückgetheilt/ nehm.

lichin ea quæ funt ordinis , jurisdictionis, & Legis dice-

cefanæ,zu denen einige noch das vierte segen / nemlich

Jus dignitatisfive ftatus. Jus ordinis ist eine Macht

so derBischoffmit predigen des Worts GOttes / mit

ordinirung der zum Kirchen - Dienst gehörigen Perso-

nen / ingleichen mit Ausschreibung der Kirchen-Ords

nungen exerciret. Lex Dioecefana , heist die Macht

die Kirchen Güter zu adminiſtriren / Kirchen und

Schulenzu vifitiren / Synodos zu convociren ; Lex ju-

risdictionis , ist eine Macht alle Strittigkeiten der Geist

lichenin seinem ganzenDioeces zu hören und zu entscheis

den /Straffen aufzulegen/ mit Abſeßungund ſuſpenſio-

nes denKirchen , Bannergehenzu laffen 2c. Lexftatus

ist eineGewalt sichhoherTitulnzu gebrauchen , und der

Bischöfflichen Privilegien und Immunitæten zu genies

fen. Gebhard dejurisdict. Ecclefiaft , Laur. Ohm de

jur.Epifcop. Weber. Introd. Epifcop.

Epifcopatus, das Bischoffthum.

Epiftola , die Epistel/ der Brieff/das Schreiben/Send

schreiben. Obligation . L. ult. ff. de conftit. pecun.

Fürstl.Refcript.L. 1. ff. de conftit. Princip.

Epiftomium , dasjenige, womit die Waffer-Röhre ver-

stopffetwerden. DerHahn.

Epitaphium. Die Grabschrifft.

33 Epi-
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Epithesis, ein Infcription, die zu eines andern Beschimpfs

fungoderBetruggemachet worden.

Epitimia, Straff/ ernstliche Bestraffung oder derber

Filk.

Eques , ein Reuter. It. werden die von Adel Ritter

genennet. Ferner die Ritter / deren unterschiedliche

Artenfind.

Eques auratus, war bey denen Römern einer aus demRita

ter Orden/welchersich durchTragung guldener Ringe

von dem gemeinen Volck unterschiede. Heut zu Tag

feynd die Equites aurati, diese Ritter/ welchederKayser

bey seiner Krönung mit einem Schwerd zum Rittern

schlägt/undwerdensie also genennt/weil sie vorAlters das

Recht alleingehabt/güldene Spornzu tragen.

Equeftris dignitas, dieRitter-Würde.

1

Equeftris Ordo, war bey den Römern der Stand zwis

fchen denenSenatoribus und dem gemeinem Volck.

Equitatus , der Equitat , die Reuterey / das Reißeges

jeug.

Equitium , eine Stutterey / wo man die Pferde zieht.

L. 1. §. f. ff. de Reivindicat L. 12. §. equit, ff. de ufu &

habitat.

Eradere, eradiren/ abschaben/ auskragen.

Eradicare , ausrotten / mit dem Wurzeln ausreif-

fen.

Erb-Aembrer/dieses Wort wird entweder verstanden

von denjenigen Geschlechtern / welche bey der Kayserl.

Crdnung als VicariidieErg, Aembter der Churfürsten

verwalten. Oder von den Erb- Aembtern gewisser

Provinzen/ wie dennfast kein hohes Stifft noch altes

Fürstenthum inTeutschland zufinden/so nicht besondere

Erb-Aemter håtte, als nehmlich Erb-Marſchalle/Erb-

Jägermeister, Erb-Truchses/u.s.w. Dergleichen Erbs

Beambte des Erg Herzogthums Desterreichseynd im

Jahr 1706. ben der Erb-HuldigungIhroKayserl.Maj.

Jofephi zuWien in zimlicherAnzahl erschienen.

Erbs
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Erb-Einigung/also wird das Bündnis genennet/wel

ches zwischen demHauße Desterreich und den Schweis

hern 1474. aufgerichtet worden/ betreffendedenfreyen

Handel und Wandel/ Verhütung aller Feindseeligkei

ten/neuer Zölle/Auflagen. 2c.

Erb-Lehn/wird ein Erb, Zinnß- Gut genennet / oder

auch einsolches Lehn-Gut/welches entwederfrey veråuſ-

ſert und gleich den Allodial - Gütern vererbet werdet

Fan/oder in welches männliche und weibliche Erbenfuc-

cediren.

2

Erb-Marschall/ ist in Chur-Sachsen eine Würde,so

allemahl bey den ältesten von Adelichen Familie derer

von Löser verbleibet. Auf Reichs Tagen wartet er

nechst dem Reichs Marschall Grafen von Pappenheim

den Churfürsten zu Sachsen auf auf den ausgeschrie

nen Land - Tagen aber ruffet er die Landſtåndte zusam

men/undführet dabeygleichsamdas Directorium.

Erb Pflicht / Juramentum fubjectionis , iſt ein End

welchendieUnterthanenihrer Obrigkeit leisten.

Erb Ritter/des Heil.Röm.Reichs / ist eine besondere

Titulatur und Würde /so allemahl bey den ältesten 4.

alten adelichen Familien undReihe verbleibet / und sei

nenUrsprungvon den Quaternionibus Imperii Romani

hat. Es sind selbige die von Andlow/Wichtenbach o

derWeiffenbach (die unterMaximiliano I. an statt des

rervonMeldingen darzu erhoben worden)Fronberg oder

Frauenberg und die von Carlowih / welche unter Carolo

V.anStattderervon Strundegg oder Stründach das

zugelangetfind.

Erbe ist/das nichtLehn ist/und welches nicht zur Ges

rade/ Morgen- Gabe und Mußtheil gehöret/ nemlich

allesGeld/ Silber/Gold und Gewand/ so zurWeiblis

cher Zierde nicht gemacht und also alle Köpffe und

Scheuren/Ringe/ Gülden-und Silbern Geschmuck/

den derMann getragen /alleBaarschafft/ alle Wagen

undMutter- Pferdedie man einspannet / und zurMor-

34 gen



360 ErEr

gen Gabe nicht gehöret / Ochsen / gefeilte Kinder/

Schöpfe / Böcke / geschnitten oder nicht / Schwei

ne / Hühner / Tauben / Kisten / Kasten / darein die

Frauen ihren Geschmuck nicht geleget /Brau - Pfau-

nen / die man nicht zu vermiethen pfleget / Tische /

Stühle/ Siedeln ; ferner Hopffen / Gerstern/

und Heyde Korn / ingleichen was bey Leb- Zeiten

des Verstorbenen die Egde bestrichen und unters

braucht ist / also auch da ein Garten hey des Vers

storbenen Leben geradet / gefäet/ gehacket / gehören/

die Garten Früchten zum Erbe. It. was keine

Feld Früchte/ sondern gewisse Zehend Pfächte und

Einkommen auf und aus den Lehen- Güthern seyn/

wenn die zur Zeit des Verstorbenen Lehnmanns be

fast / weiter dasjenige so an Zinsen / oder Korns

Pfächten innerhalb dem dreyfsigten fällig oder betagt

wird/ darzu gehöret auch das Gras und Holz/so bey

Lebzeiten des Verstorbenen gehauen desgleichen die

Wolle /so abgeschnitten und die Milch; Mechst dies

fem die Fische im Teich / so mit nechsten zu fischen

find / auch darff der Erbe ein gauges Jahr Bier auf

den Lehn- Gütern brauen und jagen/ wenn derLehn-

Mann nach den Calendis Martij / das ist im Merk

oder hernach vor dem August Monat stirbet.

Erb Geld ist das ein Erbe dem andern aus den våts

terlichen oder andern angestorbenen unbeweglichen

Gütern/zu seiner Abfindung jährlich / oder aufgewis-

fe Terminegibt oder erlegt.

Erb-Lehn/wird auch genannt das Erb - Zinns - Gut/

worvon bey dem Wort Emphytevfis zu sehen / oder

welches kein Ritter -Pferd hålt/sondern ein bloß Lehn

Gut ist. Oder / welches die nur einige Natur des

Lehns behält / oder mit dem Erbe oder freyen Gut u

berein kommt.

Beb-Saſſe/ wird genennet / der ein Lehen - Gut bes

figet.

Erbs
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Erb-Verbrüderun
g / pactum confraternitati

s oder

gentilitium, ist ein Vergleich vermöge deffen 2. oder

mehr Potentaten und Fürsten einander die Erb-Folge

versprochen,falls eines unter ihren Geschlechten aussters

ben sollte/wiezwischen Spanien und Oesterreich, ingleis

chenzwischenden Häusern Sachsen, Brandenbur
gund

Hessengeschehenist.

Erb Verträge/ Erbs Pacta, find diejenige Vergleiche/

welche einenregierenden Landes Heren gegen seine ab

gefundene Gebrüdere und Anverwandten obligiren/

daß er ihnen gewisseLandes , Portiones oderTafel-Gel-

dergebenmuß.

ErbZinnß/ Emphytevfis, ist eine erbliche Verleihung

eines Gutes um einen gewiesen Zinnß.

Ercifcere, theilen/ abtheilen.

Ercifcundæfamiliæ actio, heist diejenige Klag/welche des

nen Erben zukommt wider ihre Miterben/ daß die Gez

meinschafftliche Sachen getheilet/ und dasjenige præ-

kirt werde/ was einer dem andern unter ihnen præfti

ren muß.

Eremadicium, das Aussenbleiben vor Gerichte/ oder eine

verlohrne Sache.

Ergafteria, Kram-Laden. Jt. Werckstätte der Künstler

und Handwercker L, omnes C. de S.S. Ecclef

Ergaftula, Zucht Häuser/ Spinn-Häuser/darinnen die so

geringe Verbrechen begehen/odersonstkeineZucht thun/

verwahret/undzur Arbeit angehalten werden.

Eripere, eripiren/ aus den Hånden reisen. Item weg-

nehmen.

Ero.onis, eine gewebte Decke/ darauf die Armen schlief-

fen/ oder Weidene Gefäße/ darauf man dieFrüchtezu

legen pflegte L. 31. ff Locat,

Erogare, erogiren/ austheilen/ ausspenden. It. heraus

geben/ferner aufwenden/ auslegen.

Errare, irren/ fehlen, das Unwahre für das Wahre er

greiffen.

35
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Erratum , der Fehler.

Errata, die Fehler.

Erro, einLandstreicher/Bettler. Jt. der offt ohne Ursach

herum wandert/und langsamnachHauskommt.

Erronea confcientia , ein irriges Gewissen/ wann jemand

meynet/daß dieſes zu thun seye/ welches zu lassen ist/ und

hingegen was zu thun ist/daßsolches nichtzuthun seye.

Error heist eineHerumschweiffung/in L 1. in f, ff,de fer-

vo corrupto. It. ein Fehler/ Irrthum/Wahn.

Error alieni, wann man wegen einer fremdenThat eine

irrigeMeynunghat.

Error Calculi, wird genennet/wann manin Ausrechnung

einer Sach einen Irrthumaus Unvorsichtigkeit began

gen hat/welches er innerhalb Jahr und Tag ohneseinen

Nachtheil wider åndern darff.

Error culpabilis , ist ein Irrthum / welcher aus einer

SchuldoderNachläffigkeit herrühret.

Error facti proprii ist/ wann man wegen seiner eigenen

Thateine irrigeMeynunghat.

Error juris, einIrrthumdes Rechtens.

Error juftus , ist ein gerechtsamer Irrthum/ dem keine

Schuldbeygemessen werden kan.

&

Erstgebohrner Sohn der Kirchen / Primogenitus

Ecclefiæ filius, ist einTitul/welcherden König inFranck

reichbeygeleget wird/und den Ludovicas 1. als der erste

ChristlicheKönignachden Römischen Kaysern, bey seis

ner Tauffe/Ao.499. zu erstsoll angenommen haben.

Erg Aemter/ find diejenigen hohen Aemter / so die

Churfürsten des Teutschen Reichs bey der Wahl und

Crönung eines Römischen Kaysers entweder selbsten.

oder durchihreErb-Beamtenzu verwalten pflegen. Und

find dieselben der Erh - Schenck/ Erh - Truchseß/ Erge

Marschall/Ers Cammerer/und Erg Schatzmeister.

Erg.Bischoff/ istdas Ober - Haupt derBischöffe in eis

nem gewissen Lande oder Bezirck/ und werden sie seine

Suffraganeigenennet.

Erg
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Erg-Cangler oder Groß-Cangler wird in einemReiche

derjenigegenennet/welcher in den wichtigen Statts: Ge

schäfftendas Amt eines Canglersführet.

Ergergog/ ist eine Würde/ welche denHerzogen

vorgehet/ und welche nicht viel von derKöniglichenun

terschieden ist. Sie kommt denHaus Oesterreich allein

zu/als welcheKayser Friederich il. zum erstenmahl dem

fünfften Herzoge in Oesterreich / Friederich II. benges

leget hat.

・

Erg/Priester/ Archipresbyter, ist ein Prælat, höher als

die andern Presbyteri. so des Bischoffs-Stelle in geistlis

chen Verrichtungen vertritt. Er ist entweder Urbanus,

welcherbey der Cathedral - Kirche in der Stadt desBis

schoffs Amtverrichtet ; Oder Ruralis, der auswärts auf

demLandesolches thut. EinErg Priester in der Stadt

singet diehoheMeffe/gibt die Benediction , adminiftritt

die Sacramenta, und abſolvirt die Krancken.

Eructare, eructiren/ anblasen/ göcken/rölpsen.

Eructare injurias in aliquem, einen mit Schmähworten

antasten.

Erudire, erudiren/ unterrichten/ lehren/unterweisen.

Eruditio, die erudition, Gelehrsamkeit/ Geschicklichkeit/

dieUnterrichtung/Unterweisung.

Eruere, eruiten ausrotten/ heraus reiffen / ausziehen.

It. herausbringen.

Erumpere, erumpiren/ ausbrechen/ heraus fallen.

Efcarium argentum. Silber Servies das man zu Speiß

undTranckbrauchet. L. cumaurum ff. de auro argent.

wird auchEscale genennt. in L. 8. ff.de fuppell. legat.

Effe, dasSeyn/das Thun/in guten Effeseyn/sich wohlauf

befinden/beyguten Vergnügen seyn.

Effe in poffeffione , sich in der Befihung einer Sach be

finden/ aber solche für sich nicht besigen, sondern für ei

nen andern.

Effedum, eine Gutsche.

Elfen-
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Effendarius, der Gutscher.

Effentia, die Selbständigkeit/ das Wesen.

Effentialia rei werden genennet die Wesentliche Stücke/

welche von einen Dinge nicht abgesondert werden

Fönnen.

Etcætera, und das andere übrige/istgar eine gemeine For

mul so gebraucht wird/ wann man eine noch dazu gehö

rige Sachentweder nicht dazu schreiben oder mag/

undimportirt solche nur diejenige Sach so zu Erfül

lung der Rede mangeln / nicht aber die so unter einer

ganzandern und feparirtenRede enthaltensind.

Ethica, die Sitten-Lehre/ die Lehre von Tugenden und

Lastern.

Ethice, nach den Sitten.

Etymologia, die Erklärung/der Ursprung einesWorts.

Evacuare, evacuiren/ auslehren/ ledigmachen.

Evacuatio, evacuation, Ausleerung.

Evadere, evadiren/ entgehen/ entlauffen.

Evanefcere, evanefciren/zu nichte oder schandenwerden/

vergehen.

Evanefcit actio, die action hat keinen Plag mehr. L. cum

fundus r.ff.fi certum petatur.•

Evchariftia das Heil.Abendmahl.

Evchetæ, ein gewisse ArtKeher. L. 5. C. de hæred. die da

lehret/ daß die Menschliche Krafft und Wiſſenſchafft

nicht allein zur Gleichheit (Similitudine) GOttes/fon

dernauch zu dessen Vollkommenheit und æqualitat kom

men könne.

Evectiones,waren Kayserliche Diplomata dadurch con-

cedirt war/sich der öffentlichen (damaligen Römischen)

Postenzu gebrauchen, L. 3.4. 6. 9. pen . & ult. C. de cur-

fu publico Lib. 12.

Evenire, eveniren/ ſichbegeben/zutragen/geschehen.

Eventualis litis conteftatio, die eventuale Kriegs -Be

festigung ist /wann sie denen Exceptionibus dilatoriis ,

und im Fall solche sollten reijciret werden/ adjungiret

ird. Even.
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Eventus, der Ausgang/das Ende.

Eventus docebit, der Ausgang wird es lehren,

Eventus litis eft dubius , der Ausgang des Streits ist

Zweiffelhafftig.

Everrere , durchaus kehren, etwas säubern. L. 13. ff.

Locati.

Everriculum, eine Art Fischer- Nege. L. 13. §. fi quis ff.

de Jnjur.

Everfio, die Verkehrung.

Evertere, evertiren/verkehren/umkehren.

Evertere patrimonium , fein Vermögen verschwenden

durchbringen. L. 1.ff. fifamil, fort, feciff . dicat.

S

Evictio , wird auf dreyerley Weise genommen 1.) re-

fpectu dessendeme die Sache ansprüchig gemachet und

weggenommen wird, und wird definiret / daß es eine

Wegnehm und Avocirung der erkaufften Sache sey/

diedurchRichterliche Authorit åt auf des wahrenHerm

Inflanz geschicht. Germ.Entwehrschafft. L. 67. deEvict.

2.) refpectu actoris, und ist unserer Sache die der ad-

verfarius legitimo titulo acquirirt hatte durch den

Richter verschaffte Recuperation. Germ. Gewehr

schafft / Schadloßhaltung eines verkaufften Guts.

Wehn. voce. Gewehrſchafft. 3.) refpectu Autho

ris, von /demjenige, welchen die Sache genommen ist/

und Caufam poffidendi vor ihn hat/der die Schadens

Ersehung/oder würckliche Gewehrschafft fordert.Ekolt.

ad ff. Tit. de Evict. §. 1. Müller ad Struv. Exerc, 27.

thef. 15, Lit. V.

Evictio expreffa, mann der Emtor vondem Venditore das

Duplum ſtatt der Gewehrschafft ftipuliret hat/maffen

so dann vom Kauffer gesagt wird, daß er sich expreffe

vorgesehenhabe, Cafus eft in L. un, ex eod. C. de Evict.

Tufch Lit. E. Concl. 35, n. 1.

Evictio impropria ift/wann der Verkauffer pacifcirt/ daß

erzu der Eviction nicht wolle verbunden seyn/ dann ob

erschon hierdurch von dem intereffe liberiretwird/ fo

bleis
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bleibet er doch verbunden, das pretium zu reftituiren.

L.Emtor. §. fin, de A&t, E, V, Gutzm, de Evict. p. 2.

n. 1.feq.

Evictio folennis wird genennet/ wann ein Bürge darzu

kommt/oder verbis folennibus intercedirt. L. Blandi-

tiis de fidei.L.authorefeq. C. de evict.

Evictio tacita ist/wann der Venditor fich zwar zur Evi-

ation nicht obligat gemacht/jedochnach des Contractus

NaturzurGewehrschaffts-Leistung verbunden ist. Tuſch.

d.l. Decius Conf. 483 n. 15.

Evictionem præftare , die Gewehrschafft leisten heiffet

demjenigen dem eine Sach also gerichtlich weggenoms

men worden/Schadloß halten.

Evidentia facti , die Klarheit eines Dinges/ so gefaget

wird/wenn ein Ding oder Sache Augenscheinlich und

klar anTage ist.

Evincere, evinciren / überwinden / überzeigen. It. ein

Gutvon einen mit Recht wiederfordern/ einziehen oder

wegnehmen.

Evlogiæ, Einsammlung zum Allmosen/ davon dift. 18.c.

de evlog. handelt.

Evnuchus, ein Verschnittener.

Evocare, evociren/ ausfordern/herausfordern. It. cíti-

ren/ins Gerichtfordern.

Evolvere, evolviren/ heraus wickeln / heraus wålßen/

heraus drehen.

Evolutio, eine heraus Wickelung.

Evomere, evomiren / ausspeyen / ausstoffen/ heraus

göcken.

Europa, das dritte Theil der Welt/von Spanien anbiß

in Tartarey undAsien.

Evulgare, evulgiren/ aussprengen/ ausschwägen / unter

DieLeutebringen..

Exabrupto, geschwind/ plößlich/ unversehens.

Exabundanti, ju allem Überfluß.

Exa-
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Exacerbare, exacerb ren/verbittern.

Exacta pecunia das bezahlte Geid/der Debitor mag es

freywillig odergezwungen bezahler haben.

Exactio, Steuer/ Schagung/ Abforderung.

Exactiones heiffen in jure Canonico die aufferordentliche

Steuernund Collecten/ so denen Unterthanen auffers

ordentlich aufgelegtwerden, tit, de Cenf, exact. & pro.

cur. welche aber mässig geschehen soll, und deswegen

* fubfidium charitativum heiffet.

Exæquareexequiren/gleichoder eben machen.

Exæquatio, die Vergleichung/ Gleichmachung.

Exæquo&bono, der Billigkeit nach.

Exaggerare, exaggeriren/groß machen, herausstreichen,

eine Sache grösser machen/ als sieist.

Exaggeratio, Großmachung.

Exagitare, exagitiren/ durchziehen/veriren.

Exagium, eine Art Waag/und zu wagen. J. Cujacius in

L.f.C.de ficariis & fufceptor. vin .

Examen, eine Erforschung/ Verhörung. It. ein Bien

Schwarm.

Examenteftium, Zeugen Verhör.

Examinare, examiniren/ erforschen/ ergründen/ erkun-

digen/untersuchen/Zeugen verhören, oderabhören.

Examinatio, examination, Verhörung.

Examinator, der einenverhöret/ examiniret.

Exanimare, exanimiren/ den Muth nehmen, einen sehr

erschröcken.

Ex animo, von Herken.

Ex animo deliberato , aus vorgedachten Gemüth und

freven Willen.

Exanimo indeliberato, aus unbedachten Gemüth, ohne

Vorfah.

Exarati termini, Grånk Steine so ausgeackert und das

durchunzenntbargemacht worden.

Exarmarenavem, ein Schiffdes Anckers/Masts/Steu

er/Rus
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er/Ruders/Seegels und Taues berauben, L. 2. §. 1. ff.

adLegemRhodiam de jactu,

Exauctorare militem , einen Soldaten von der Com-

pagnie jagen. L. 2. §. ignominia ff. de iis qui notant,

infam.

Exarmare, exarmiren/Wehrloßmachen.

Exarmatus , Wehrloß.

Exafciare, exalciiren/ ausarbeiten/verfertigen.

Exaruit patrimonium donationibus, das Vermögen ist

durchGeschencke erschöpffet worden.

Exaffe.volikömmlich/gang. Dahero

Ex affe hæres, Erbe der gangen Erbschafft : Suche weis

ter : As .

Excandefcentia, jahZorn/ suche weiter : Cæca ira.

Excarnificare, excarnificiren/ ausmartern/sehrpeinigen

und plagen.

Excedere, excediren/ übertretten/über die Schnurhay-

en/ einen Dingezu viel thun. It. abtretten/ abweichen/

ausweichen.

Excellens

Excellenter fürtrefflich, ſtattlich.

Excellentia, die excellenz , Fürtrefflichkeit, Hoheit.

Excellere, excelliren/ übertreffen/ andern vorthun/ fürs

trefflichseyn/ vorgehen.

Exceptio , die Exception , Ausflucht / Aus- Ein-Gegen

oderWider Rede/eineAblehnung oder Ausschliessung

derKlage/ einBehelff/Fürwand/ Schuhwehre, Vers

theidigung/Vorschügung. It. die Ausnehmung, Aus

dingung/Bedingung/ Fürbehaltung. L. 2. pr.f. deEx-

cept. & ibid . Dd. pr. Inft , de Except, & ibid Dd. ist eine

solcheWolthat/dardurchdes Klägers Intention ob sie

schon inRechtenfundirt und gegründet ist/ elidiret wird.

It. pr. lnft,de Except. L.2.§. 2. ff. L. t. ibique Hoppius

in Com. ad Inſtitut, p. m. 947. Rennem, Jur. Rom.

Germ. Ment. IV. difp. 16. th. 2. Boenigk P, P. Párt.

3. cap. 10.

Excep.
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Exceptio acceptilationis, eineVorschüßung,daß derKlå-

gerwider sein eigenBekånntnus handelt, oder daß eine

eingebildete Zahlung durch Frag und Antwort gesches

hen/vide voce Acceptilatio.

Exceptio annalis , ein Ausflucht/ so innerhalb Jahress

Frist vorgeschütet b
a
n

.

Exceptio ædes liberashabeo, fommt mit der Exceptione

non Competentis actionis überein.

Exceptio anomala, ist eine solche Schuhwehre, welche

vor in-und nach der Kriegs - Befestigung vorgeschütt

werdenkan/ als das ist Exceptio ex epiftola divi Adria-

ni, Exceptio excommunicationis, Matrimonii , Excep-

tio non numeratæ pecuniæ, & non numeratæ dotis.

Rosbach. Proceff Tit.43.

Exceptio Appellationis defertæ vel non devolutæ, eine

Ausflucht/welchevorgeschüßet wird, wenn die Appella-

tion oderBeruffung an den Ober-Richter versäumet,

oder an denRichter, an welchen sie gehöret/ nicht ge

bracht worden.

Exceptio banni , eine Ausflucht/ welche vorgeschüget

wird/wannderKläger in dieAcht erkläret ist.

Exceptio cafus infoliti, eine Ausflucht/ daß ein ungewöhne

licher Fall nicht geleistet werden dörffte.

Exceptio cautionis , five fatisdationis , ist eine Ausredes

daß einer, welcher nicht gesessen, erst Vorftandbestellen

müsse.

Exceptio cedendarum actionum, kommt mit dembene-

ficio cedendarum überein.

Exceptio ceffionis bonorum, wird genennet,wenn einer

feine Güter den Gläubigern übergeben/ daß er nicht ins

Gefängnus geleget/ oder weiter belanget werden köne

nen/als er zu thun vermöge, jedoch nach Abzug/daß er

nichtMangel leide.

Exceptio Civilis, welche aus dem Jure Civili ihren Urs

sprunghat.

Exceptio collationis faciendæ, eine Einrede/soder Mit-

2 ด Erbe
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Erbe vorschüßet/ daß etwas in gemeine Erbschafft ge

bracht werden müſſe.

Exceptiocomparitionis perfonalis, ist eine Ausrede/daß

manPersönlich sich stellen muß.SchwendendorfinProc.

Fibig. Cap. 2. §. 5. Rivinus in Except. c. 8 ist fie höchst

nöthig 1.) In The Sachen. 2. )In peinlichen Sachen.

3.)WanneinEnd abzulegen ist. 4.) In Kauffmanns-

Sachen. Ord, jud. Mercat Lipf. §. 7.8. & 13. s .) In

Wechsel-Sachen, Refcript. Nundinal de Anno 1660.

1674. 1675. Receff. Comit, den 28. Dec. 1675. ord.

Camb. Lipf. §. 6. 6.) Wann der Schuldner fichwürck

lichaufdieperfonal Siftirung in der Obligat. verpflichtet

oder die WechselClauful eingerücket, Rivin d . I. n. 10.

Exceptio compenfationis, eine Ausrede/ daß einer eine

richtige Gegenforderunghabe, und also eineForderung

gegen der andern aufzuhebensey.

Exceptio competentiæ, five ne quis condemnatur, nifi

in quantum facere poteft , eine Ausrede, daß einer

nicht höher verdammt werde, als er imVermögenha

be unddochdabey keinen Mangel leide. Suche weiter

Beneficium competentiæ. Zanger de Except. Part. I.

SCIS. Nicolai in Proc. 3. cap. 5. n. 4. feq.Carpzov. Proc,

Tit. 25. art. 6. n. 16.feq .

Exceptio Confufionis , ist eine Ausflucht / welche vorge

schüßet wird/wenn das Creditum und debitumoder die

Schuld und Forderung uffeine Person kommt wo

durch die Obligation oder Verbündnůs und Action

oderKlageaufgehoben wird.

Exceptio contra actorem, ein Fürwand wider denKlås

ger/daßderselbige in der Acht oder Bann einMeinens

diger/ verwiesener Käßer/ Unmündiger/ und derglei

chen/unddaherunzuläßlichsey.

Exceptio contra judicem , five perfonam judicis , eine

Wehre wider den Richter oder die Person des

Richters/dergleichen ist die Exceptio recufationis,

Exceptio contra jurisdictionem, ist eine Ausrede/daß eis

ner
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nerdenGerichts-Zwang/ allwo er belanget wird, nicht

unterworffen / und dahero daselbst zu antworten nicht

ſchuldig,und wird dieseExceptio sonst auch fori declina-

toria (worvonunten) genennet.

Exceptio contra libelium , ein Fürwand/ daß die Klage

dunckel/ ungeschickt, unförmlich, und nicht nach Ord.

nung derRechte eingerichtetsey.

Exceptio contra mandatum Judicis, eine Einredewider

denBefehldesRichters/ daß derselbe aus einer falschen

Ursach oder aus verschwiegener Wahrheit ausgewür-

cket sen.

Exceptiocontra mandatum Procuratoris, eine Einrede/

wider die Vollmacht des Anwalds , daß solche nicht

tüchtig oder Mangelhafftigsey.

Exceptio contra Procuratorem vel Mandatarium , eine

Ausrede/ daß der Anwald oder Gevollmächtigte un-

tüchtig oder sonst nicht Vollmacht und Gewalt habe,

wiesichsgebühret.

Exceptio contra reum, eine Ausflucht/welchewiderden

Beklagten gebraucht wird/ wenn er nicht mündig/

Wahnwikig/ verthünlich, und dahero einen Vormund

haben muß. Item/ wenn er noch in des Vatters Ges

walt/undkein Erbedes Todten ist.

Exceptiones contrariæ, sind solche Ausreden die einander

zuwider find.

Exceptio contumaciæ , eine Ausrede, welche von dem

Beklagten vorgeschüßetwird/wenn der Kläger in ange

festen Termin nicht erscheinet/ und ungehorsamlich auf-

senbleibet/daß er also in der Instanz loß gesprochenwer

be/undder Kläger ihme alleverursachte Unkosten erstat

te/ worzu nach Sächsischen Rechten kommet, daß der

KlagerCautionem de lite profequenda, (worvon oben)

bestellen muß.

Exceptio debiti illiquidi , five non liquidi, ein Vorwand/

daß die Schuld ungeſtändig, unklar, leugbar, undunbes

weißlichseye.

Excep
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Exceptio declinatoria fori (, incompetentiæ, vel fori in-

competentis, eine Ausrede, daß einervor dem Gericht/

allwo erbelanget wird/ zu stehen nicht schuldig ; Dergleis

chenauchist exceptio præventionis,

Exceptio deductionis meliorationum , feu expenfarum,

eineAusrede/daß erstdieBefferung und Unkosten abges

zogen werden müſſen.

Exceptio deficientis vel infufficientis citationis , die

Ausflucht/wenn keine Vorladung geschehen. Rivin. de

Except, dilat. c. 12. Nic. in Proc. c. 3. Oldendorp, Syl-

log. Except. p. 286. & 287.

Exceptio delegationis, eine Ausflucht/ daßeiner sich ans

weisen lassen.

Exceptio de non petendo , eine Ausrede, daß einenfrey

willig nachgelassen/ daß er nicht beklaget werden soll.

Sucheweiter exceptio pacti conventi &c.

Exceptiode novo reperta , eine Ausflucht/ so von neuen

entsprungen, oder sichgefunden.

Exceptio dilatoria , eine zeitliche und aufzügliche Auss

flucht/ oder Ausschlieffung der Klage/wodurchdieKla

geoderHaupt- Sachnur eine Zeitlang aufgehaltenund

gehemmet/nicht abergänglich aufgehoben wird. §. 2. Inft.

de Except. it.§ 10. Inft. h. t. L. 3. ff eod. e. g. wann eis

ner in Gerichtzu erscheinen nur geschreckt ist/als wegen

Mangel oder Untüchtigkeit der Vollmacht/ der Unmun

digen und Kriegerischen Vormundsschaffts Bestättis

gung des Syndicats, ungeschickten Klage/ wegen des

Verstands/ nicht geleisteter Gewehr/ daß einer vor eis

nem Gericht zu stehen nicht schuldig 2c. davon Zanger

Tr. de Except. Thoenicker, Adv. Prud . Ludovici Eins

leitung zum Civil . Proceff. Boenigks Pract . Practicata,

Part. I.

Exceptio directa, welche inden klaren Gesek Worten ge

gründet ist/und eine gewisse in denRechten beschriebene

Form hat.

Exceptio doli mali , eine Ausrede/ daß einer betrüglich

undhinterliſtig hintergangen und betrogen worden.

Excep-
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Exceptio ex EpiftolaDivi Adriani, ist eine Ausrede/wels

che vorgesuchetwird/wenn nur wider einenBürgenges

klagetwird/und ihrer doch viel sind, undkommt diese Ex-

ception auch mit dem beneficio divifionis überein.

Exceptio erroris, ein Fürwand, daß etwas ausIrrthum

geschehen, oder versprochen sey, undwird diese Excep-

tion sonsten auch in factum genennet.

Exceptio erroris Calculi , eine Ausrede, wegen beschehe.

nerMißrechnung/ oder daß ein Irrthum in der Rech-

nung vorgangen sey.

Exceptio excommunicationis, ist eineAusrede/ daß einer

von derGemeinde ausgeschlossen, oder in dieAchterklä

ret sey.

Exceptio excuffionis five ordinis, kommt mit dem Bene-

ficio excuffionis, überein.

Exceptio facti ist eine Einrede/durch welche geläugnet

wird/daß eineKlagestatt habe/ oder durch welche dem

Klåger entgegen gefeßet wird/ daß er nur eigenthåtiger

WeiseKlageerhebe/und keinRecht darzu habe, und hies

hergehöret die Exceptio non Competentis actionis.

Exceptio falfitatis, eine Widerrede/ daß etwas falsches

vorgangen.

Exceptio feriarum, eine Ausrede wegen eingefallener

Fevertåge/als da sind/ Sonn- und Fest , Tåge/Hunds-

Tåge/Erndte2c.

Exceptio generalem renunciationem non valere , nifi

fpecialis præcefferit, eine Ausrede/ daß keine gemeine

Verzicht oder Begebung statt habe, es sey denn eine

fonderbahrevorher gegangen/ ist aber schon bey den Be-

nef, berühret worden.

Exceptiogeneralis aber heist/ wann man insgemein dem

Vorgeben des Gegners widerspricht/ z . E. er gestehet

nichts/ sey alles nicht wahr 2c.

Exceptiogefti in alea, eine Ausrede, daß etwas aufdem

Spielgeschehen und derRichter keineKlagedarübergebe.

Exceptio guarandæ, eine Ausrede/ daß der Kläger der

Aα 3 Klage
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Klage Gewehr angeloben und daß er bey derselbigen

Klagebleiben/undsolchenicht åndern/ auch denBeklags

tenwider andere/ welcheihn dieser Sache halben belan

gen sollten/ vertheidigen wollte/ zusagen müsse, ehe der

Beklagte aufdieKlage antworte.

Exceptio illegitimationis , ist eine Ausrede/ wenn einer

keine Vollmacht/ A&torium, Tutorium, oder Curato-

rium hat,und sonsten in Gericht nicht handeln oder stes

hen fan. Zangerde Except. cap. 8. n. 19. feq. Rivin, de

Except dilat, cap 7. Nicol, Procef, P. 1. cap. 26.

Exceptio implementi, kommt mit der Exception non fe-

cuti inplementi überein.

Exceptio incompetentia: suche oben exceptio declina.

taria fori &c.

Exceptio in competentiæ, feu præfcriptio fori, oder die

Ausrede, so das Gericht ganz aufhebet/ daß man vor

dem Gericht zu stehen nicht schuldig ist. Rivin. de dilat,

Except, cap. 2. Brunn. Proc. Civ. cap. 7. n. 5. feq.

Schvvendendorff. ad Proc. Fib. P. 1. cap. 2. Memb.

3.99.

Exceptio ineptæ cumulationis , eine Ausrede / welche

vorgeschüßet wird/ wenn in einer Klag - Schrifft viel

Klag- Puncten ungeschickt vermischt werden.

Exceptio inepti libelli. Suche unten : Exceptio libelli

obfcuri &c,

Exceptio in factum, ist eineAusrede/ welche vorgeschüget

wird/wenn etwas ausIrrthumderThat oder des Rech.

ten versprochen worden, und wird solche deswegen also

genennet/ weil der Beklagte bey dem Richter nur das

factum oder die That erzehlet, daß nemlich die Sache

fich anders verhalte, als von dem Kläger angebracht

worden.

Exceptio inhabilitatis, eine Ausrede/daß einer zu einem

Ding ungeschickt/ und nicht zuzulassen sey. Zanger de

Except. P. 2. cap. 8. n. 4. feq. Rivin. de Except. di-

lat. cap. 6.

Excep-
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Exceptio interceffionis, kommt mit der Exception SCti.

Vellejani überein.

Exceptio inventarii eine Ausrede/ daß einer nicht weiter

belanget werden könne/als er geerbet/und das inventa-

rium ausweiset.

Exceptio inutilis, eineunnöthige vergebliche Ausflucht.

Exceptio Judicis fufpecti five contraJudicem, ist ein Für-

wandwider einenverdächtigen Richter, als wenn er des

KlägersFreund/oder in der Klage mit begriffen.

Exceptio Juris, ist eine Ausrede,deren sich diejenigen/des

nensiezu gut verordnet/ Schirms weise gegenihreWis

derparthgebrauchen/ oder welchen eine Klage/ so font

ften warhafftig statt hat/ aufhebet, dergleichen unters

schiedlichenOrten sind.

Exceptio Jurisjurandi , ist eine Ausrede, daß Beklagter

die Sache allbereit durch einen abgelegten Eyd erhal-

ten habe.

Exceptio jufti impedimenti , ein Fürwand / daß einer

wegen richtiger Ehehafft und rechtmäſſiger Verhinde-

rungnicht erscheinen könne.

Exceptio laudationis ift ein Vorwand/ welcher vorge

schüßet wird/ wenn einer eines Dings halben belanget

wird,daß der vorige Besizer / von weichen er solches

empfangen hat ihme die Gewehr leisten müsse. Thoe-

nick Advocat. prudent, fect 6 n. 25. und nennet Zan-

gerde Except, P. 2. c. 2.n. 1. solche Exceptionem Fori

declinatoriæ cognatam , welches aber also verstanden

werdenmuß,daß die Exception mitder Except, litis de-

nunciationis nicht vermischet werde.

Exceptio L. Civitas 27 ff, fi cert. pet. ift eine Ausrede/

daß das Anlehn nicht in gemeinen Nuken gewendet

worden.

Exceptio legitimationis perfonarum, ist eine Ausflucht/

welche gegeben wird/ wider die Personen/ welche keine

Procuratores oder Syndicifeyn können.

A a 4 Excep-
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Exceptio libelli obfcuri, generalis & inepti eine Wider-

rede/ daß dieKlagedunckel/ gar zu obenhin/ unförmlich/

undungeschicktsey.

Exceptio litis finitæ, ein Fürwand, daß der Streit allbes

reit geendiget und erörtertsey/ dergleichen ist die Excep-

tio jurisjurandi, præfcriptionis.

Exceptio litis ingreffum impediens , ist eine solche Aus-

flucht/ wodurch der Eingang des Streits gehindert

wird: Als da ist 1.) Exceptio rei judicatæ 2.) Jurisju-

randi. 3.) Transactionis. 4.) Præfcriptionis. f .) Solu-

tionis. 6.) Acceptilationis. 7. ) Novationis. g.) De-

Jegationis 9. ) Nonfecuti implementi, und dergleichen.

Undhierzu gehören auchetliche Exceptiones Dilatoriæ:

Als (a) Exceptio libelli inepti , (b) præjudicialis, (c)

pacti conventi temporalis, (d) fub & obreptionis (e)

excuffionis, ( litis pendentis , (g) fpolii , (h) loci

non tuti , (i) feriarum , (k) fatisdationis ; It. die Ex-

ceptiones declinatoriæ als incompetentiæ, præven-

tionis, recufationis Judicis&c. deren theils oben, theils

unten gedacht.

Exceptio litis pendentis five litis pendentiæ , ein Für-

wand/daß diegeklagte Sachevor einem andernRichter

schon anhängig. Diese Exception wird zum öfftern

theils ratione unterschiedenerRichter, theils ratione an

einanderhangenden Sachen von denen Practicis con-

fundiret ; Allein dieses wird wenig regardiret. 1.)

Wann die Vorladungvon den ersten Richter geschehen/

nicht richtig/ noch auch die Infinuation derselben/ weis

lendurchdie Gitation allein die Litis pendenz entſtehet.

Carpzov. Proc. Tit. 9. art. 3. n. 43. 2 ) Wann die Cita-

tion circumduciret und beyde Partheyen nicht erschie,

nen/ Carpz. Lib. 3. Refp. 47. n. s . feq. Zanger Part. 2.

c. 13. n. 11. feq. Mynfing. Cent.4. obf. 26. 3.) Wann

derBeklagte ungehorsam und nicht erscheinet. Brunn.

Proc. Civ. cap. 7.n. 13. Coler in Proc. Execut. P. 3. C.

5.n. 42. feq.wiewohl Carpzov. das Gegentheil behaup

tet.
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tet. Proc. Civ. Tit. 9. art. 3. n. 64. 4)Wann auch nur

ein Information, von Richter genommen worden.Coth-

mann. Vol. 3. Refp. 3. n. 35. 5) Wann der Richter

incompetenz oder keinen Richter abgeben will in der

Sache. Mev. Part. 1. Dec. 164. & P. 2. Dec, 68. 6)

Wannschon einige Beantwortung geschehen/oder auch

Exceptiones opponiret worden. Mev. Part. 1. Dec.165.

7) WannderBeklagtezum Schieds-Richter gefördert

worden. Brunn. adL. 1. n. 1. ff. de Recept. 8) In einen

Compromiff. Gaftel fpecul. jur. cap. 26. num. 32. 9)

Wann man eine Commiffion erhalten und von denen

Commiffariis die Citation geschehen/ hernachder Com-

mittens, denBeklagten selbstfordern låst. Carpz. d. art.

3.n.81 . 10) Wenn einer actioneperfonali agiret und

hernach actione hypothecaria ben einen andern Richter

wolteagiren. Brunn. d. l. 1. ff. n. 15. Mev. P. 4. Dec.

134. 11 ) in Remedio 1. diffamari . C. de ingen, ma-

num. Brunn. d. 1. n. 13. Mev. P. 1. Dec. 198. 12) In

provocatione L. fi contendat. 28. ff. defidej. & mandat.

13) beyErhaltung des Arreſti Rivin. de Except. Dilat.

c. 4.n. 13. Mev. P. 4. Dec. 348. 14) Wider den Cleri-

cum wann er seine Besoldung fordert. Brunn. d. l.

Mev. P. 4. Dec. 134. und endlichen 15) hat man bey

dieser Exceptionzu notiren : daß /wann wir von vielen

zugleich citiret worden / und man nicht weiß / welchen

man zu erst angehen soll solches dem Loose überlasse.

Zangerde Except. cap. 3. n. 30.feqq. Carpz. P. 1. c. 7.

D.23.

Exceptio loci non tuti, eine Ausrede / daß einer nichtsis

cher an demOrt/ allwo er hingefordert oder geladen

worden/feyn könne, und daß ihm dahero einsicher Ges

leit gegebenwerdenmüſſe.

Exceptio metus, ein Fürwand / daß etwas aus Furcht

geschehen.

Exceptio minorennitatis, eine Ausflucht / daß einer un-

mündig.

Aa's Exceptio-
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Exceptiones mixtæ , find solche Einreden / welche bey.

des die Sachen verziehen / und auch zugleich gar aufs

heben können/ als da ist Exceptio ex Epiftola D. Adriani.

Exceptio moratoria , ist ein Ausflucht des Schuldners/

welcher ohne Schuld in Abfall seiner Nahrung kom-

men/wenn er wider seine Gläubiger einen Anstands,

oder eisernen Brieferlanget / daß fie dahero biß solche

Zeitverflossen/ in Ruhe stehen müssen.

Exceptio non communicati libelli , der Vorwand/wann

die Klagenicht communicirt worden. Rivin. de Except.

cap. 13.

Exceptione Reus conveniatur nifi in id , quod facere

poteft, fommet mit der exceptione competentiæ übers

ein.

Exceptio non competentis actionis , ist eine Ausrede/

daßdemKlåger keineKlagezukomme.

Exceptio non converfam in meam &meorum , noftram

& noftrorum utilitatem, ein Fürwand / daß das Ge-

Flagte nicht in meinen und der Meinigen/ unsern und der

unserigenNußenund Bestes gewendet worden.

Exceptio non impetratæveniæ, eine Ausrede/ daß einer

ohne Erlaubnuß der Obrigkeit nicht citiret / oder vors

geladenwerden könne, so den Eltern/ Patronis &c. jus

kömmt ; Und obgleich diese Exceptio heutiges Tages

wenigen Gebrauch hat , so ist doch wieder bemeldte

Personen die Citation bescheidentlich und Ehren- ges

bührlichzusuchen und zu erlangen.

Exceptio non impleti contractus, eineAusrede/ daß der

HandelaufSeiten des Klägers nicht erfüllet.

Exceptio non numeratæ dotis, eineAusrede wegen nicht

bezahlten Heyrath-Guts oder Braut-Schages.

Exceptio non numeratæ vel accepta pecuniæ, eine Auss

rede wegen nicht ausgezahlten oder empfangenen Gele

des/ welcheso wohldeniGlaubiger als Schuldner geges

ben wird.

Excepti
o
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Exceptio non fecuti implementi , eine Ausrede/ daß auf

Seiten desKlägers etwas nicht erfüllet worden.

Exceptio f.beneficium nonfolutæ pecuniæ, ist eine Aus-

rede, welche innerhalb 30. Tagen vorgeschüßet wird/

wann einer einQuittung von sich gestellet, aber das Geld

nicht empfangen.

Exceptio novationis , eine Widerrede / daß eine Ver

neuerung der Obligation vorgangen.

Exceptio nullitatis, ist eine Ausflucht / welche also genen

net undvorgeschüßet /wenn das Urtheil als nicht beschul-

digetwird/als weiches wider die Rechte läufft. Item/

wann derRichter bestochen ist/ oder aus Frithum und

um einerfalschen Ursachrichtet.

Exceptio oppofita , eine entgegen geseßte / oder vorge-

schüßteAusrede.

Exceptio ordinis , suche Except. f. benef. excuffionis.

Exceptio pacti conventi perpetui , five de non petendo

in perpetuum , ift eine Ausrede / welche vorgeschütet

wird/wann ein Vergleich getroffen / daß einer in Ewig-

keit nichtbelanget werdensoll.

Exceptio pacti conventi temporalis , five de non peten-

do intra certum tempus , eine Ausrede/ welche vorge

ſchüketwird, wenn ein Vergleich getroffen / daß einer

binnen einer gewissen Zeit nicht belanget werden soll.

Exceptio prætoria, so aus dem Prætorischen Recht seinen

Ursprunghat.

Exceptio pacti, quo tollitur omnis obligatio confenfu

contracta , die Ausrede eines Vergleichs , wodurch alle

Verbündnüß / welche durch Einwilligung geschehen/

aufgehoben wird.

Exceptiones peremtoriæ, sind zerstöhrliche Einreden / o

der solcheAusflüchte und Ausreden/ welche allezeitdem

Kläger entgegen stehen / und die Sache / von welcher

gehandelt wird/gang undgar aufgeben / umstoffen/ und

zerstören, als dasind. 1) Exceptio doli mali. 2) quod

metus caufa. 3 ) pacti conventiperpetui. 4) rei judi-

catæ.
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catæ. 5 ) transactionis. 6) jurisjurandi. 7) præfcriptio-

nis. 8) pretii non foluti. 9) folutionis. 10) compen-

fationis. 11) redimendæ vexx. 12) acceptilationis.

13) renuntiationis &c. deren theils oben theils unten

gedacht.

Exceptioperjurii, wird genennet die Einrede/wenn einer

wider gethanen Eydschwur eine Klage anstellet.

Exceptioperpetua, eine immerwährende Ausflucht/ oder

welche statsvorgeschüßet werdenkan.

Exceptio perfonalis ist / welche das Recht so einer Pers

fon anhänget betrifft / und auf keine andere Person

fåller.

Exceptiopetitoria f. petitorii, wird genennet / wann der

Beklagte denKlåger abzutreiben eine Frage/so ausdem

Petitorio, herrühret/ und wodurch er / wenn solche bas

wiesen wird impetitorio gewinnet fürbringet.

Exceptio plus petitionis, ist eine Ausrede/ welche vorges

brachtwird/ wenn einer zuviel bittet, so auch geschicht

wenn der Kläger den Beklagten eine Zeit zur Bezah

lung gesehet/ und er solche , ehe sie verflossen/ gleichwol

suchet.

Exceptio præjudicialis , ift eine Ausrede/ daß die ange

stellteKlagenichtstatt habe / biß erst die Haupt-Frage

oderdie grössere und wichtigere Sache / erörtertsey.

Fxceptio præfcriptionis , fiveufucapionis, eine Ausrede/

daß das Geklagte verjähret sey.

Exceptio pretii non foluti , fine mercis non traditæ , eis

ne Ausrede / daß die Kauff- Summ / des geklagten

Guts noch nicht bezahlet öder die Wahr noch nicht

geliefert sen.

Exceptio preventionis, ist eine Ausflucht / welche vorges

schüßet wird/ wenn einer von einem Richter wegen eis

nes Streits der schon von einem andern angefangen

ift/citiretundgefordert wird/oder wenn der Beklagte

demKläger sonst mit derKlagevorkommen, und er das

bero daselbstzu antworten nichtschuldig. Carpz. Proc.

P

Civ.
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Civ. Tit. 9. art. 3. Brunn. proc. civ. cap. 7. n. 12. Rivin.

de Except. dilat. cap.4. fiehe Except. litis pendentis.

Exceptio primæ inftantiæ, die Ausrededer ersten Inftanz.

Rivin. de dilat. Except, cap. 3. Nicol, Proc. Part. I.

cap. 20.

Exceptio quod vi metuq; factum , ein Vorwandt/ daß

etwas durchGewalt und aus Furchtgeschehen.

Exceptio realis ist/ welche der Sach anhänget / und alſo

samt der Sachaufdie Bürgen kommt.

Exceptio recufationis Judicis , eine Ausflucht / wodurch

einRichter als verdächtig oder weil er nicht Richter

seynkan/ verworffen wird. ZangerdeExcept. p.2 . c.4.

Brunn. Proc. Civ. c. 7. n. 16. feq. Nicol. Proc. p. 1.c.22.

Exceptio redimendæ vexæ, eine Ausflucht/ daß Klåger

ein gewiſſes vorseine An und Zusprüche genommen.

Exceptio reijudicatæ, eine Ausrede/ daß die Sache all-

bereit durch Urtheil und Bescheid erörtert und solche

Rechts kräfftig worden.

Exceptio rei litigiofæ , eine Ausrede/ daß das Geklagte

in Streit begriffen und wodurch einer aufgehalten

wird,welcher sölche strittige Sachen aus einem Con-

tract oder Handel fortstellen will.

Exceptio rei vendita & traditæ, eine Einrede/ daß das

Gutverkaufftund übergebensen.

Exceptio renunciationis , eineAusrede, daß sichKläger

vorhin seiner Forderung und Rechtens verziehen und

begeben habe.

Exceptio fatisfactionis, eine Ausrede / daß dem Klåger

allbereit Erstattung geschehen.

Exceptio fatisdationis , juche oben exceptio cautionis.

Exceptio Seti Macedoniani , fommt mit dem beneficio

SetiMacedoniani überein.

Exceptio Seti Vellejani, kommt mit dem beneficio Seti

Vellej. überein.

Exceptio Simulati contractus, non fic celebrati contra-

ctus, rei non fic , fed aliter gefta , aliter fuiffe dictum ,

quam
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quam fcriptum & recitatum ; Læfionis, fraudulentiæ

perfuafionis , non fatis intellectæ &c. Eine Einrede/

daß es sey ein erdichteter Handel/ derHandel sey nicht

dergestalt / sondern anders ergangen / die Sache sen

nicht also / sondern anderst fürgelauffen/ er sey verkürs

get/ und hinterlistiger Weise hierzu beredet , er habe es

nicht rechtverstanden, und so weiter.

Exceptio fententiæ latæ, welche ipfo facto, ehe des Rich,

ters Declaration oder Sentenz ergehet / als wann'con-

'ftituirt wird/ daß der so wider den Canonem handelt

ipfo facto, oder ipfo jure, foll communiciret feyn.

Exceptio fententiæ ferendæ, welche nicht ipfo jure ,sons

derndurch denSentenz und Urtheil des Richters irrogi.

retwird.

Exceptio folutionis , eine Ausrede / daß die Schuld/

darum geklaget werde/ allbereit bezahlet.

Exceptio fpecialis, wird genennt/ wann einer auf jeden

vorgebrachten Punct des Gegentheils fpecialiter ant-

wortet/ unddarwider excipiret.

Exceptio fpolii, eine Ausrede / welche demjenigen entge

gengesezt wird der einen andern seines Guts entseget/

daß er solches vor allen Dingen wieder erstatte/eheBe-

klagter aufdieKlage antwortet.

Exceptio Sub-& Obreptionis , ift eineAusrede / welche

entgegen gesetzt wird denen Fürstl. Refcriptis, oder Bez

fehlen, und andern Schrifften desFürsten / welche auf

inständigesBitten undfalschen Bericht des Supplican-

tenergangen /und ausgelaſſen find.

Exceptio temporis , eine Einrede/ wenn ein Ding zu ges

wifferZeit verjähret ist.

Exceptio temporis , five termini angufti , eine Einrede/

daßzu erscheinen/ oder auf die Klage zu antworten/ ein

gar zu enger Termin oder Zeit gefeßet / und daßBeklag

tendahero eine weitere Zeit gegeben werden müsse. Ri-

vin, de Except. cap. 14. Zanger. de Except. P. 2. c. 6.

Schvvendendorff in Proc. Fibig. P. 1. c. 2. memb. 3 .

S. 9. p.m. 141.
LX-
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Exceptio tibi contra me non competit Actio, ein Ausre

de/ daß dirwider michkeineKlagegebühret.

Exceptio transactionis , eine Einrede / daß die geklagte

Sache allbereitvertragen undverglichen sey,

Exceptio ufurariæpravitatis, wird genennet die Einrede/

wennmehrZinnß/ als sichs gebühret / gefordert/ oder

sonst Wucher getrieben wird.

Exceptio utilis, welche ausder Meynung und der Inter-

pretationdes Geseses kommet.

Exceptor, der etwas aufzeichnet, oder nachschreibet.

Excerpere, excerpiren/ auslesen/ ausklauben/herausneh

men/ herauszeichnen.

Exceffus, der Exceff, die Ubertrettung/ über die Schnure

hauung. It. die Abschneidung.

Excipere , excipiren / ausnehmen. It. auffangen/ aus?

nehmen/ empfahen. Fernere Ausrede gebrauchen/ ein

wenden/ widersprechen . Also wird dieses Wortsols

cher Gestaltgebrauchet: und saget Beklagter excipien-

do, das ist zu seiner Gegenrede / Fürwand und Vers

antwortung.

Excipere calamo dictata, nachschreiben / was indie Fes

der dictiret wird.

Excommunicatiomajor, ist/ welche nicht allein von dem

Myllischen Leib der Kirche / und von der geistlichen Ge,

meinschafft oder Participation der Sacramenten/ sowol

activè als paffivè ausschlieffet/sondern auch von der Gep

meinschafft der Glaubigen / so wohl in geistlichen als

weltlichen Sachen absondert.

Excommunicatio minor, ist / welche einen nur von der

Participatione paffiva, d. i. von der Empfahung der Sa-

cramenten ausschlieffet c. nullus 89. C. ,pen. de fent.

excommun. c. pen. & ult. de Cler, excommun,

Excommunicatiojuris ist/ welche von einemGesek/ Ca-

none, Synodo , er sey General oder particular, irrogirt

wird.

Excommunicatio hominis , welche der Richter ergehen

läſſet, und die mit des Richters Tod expiriret.

Exco
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Excompofito, wie esmiteinander verglichen worden ist.

Exconful, der so dasBurgermeister-Amt niederlegt oder

aufgehoben hat/ derBurgermeister gewesen ist.

Fxcontinenti , alsobald das fluchs geschicht. Pacta ex

continenti contractui adjecta,find solche Verträge/wels

che alsofort zu einem Contract gefegtwerden, und von

folchen durch Difpofition der Geseze ihre Kräffte und

Würckung haben. L.7.5.5. ff. de pact.

Excubiæ, die Wache.

Excurrere , die Maaß- Ordnung 2c. überschreiten. De

cem libras argenti & quod excurrit. Zehen Pfund Sil

bers und was darüber ist.

Excipiens, der eine exception oder Ausflucht fürwendet.

Excitare, excitiren, aufwiegeln/ aufwecken/ antreiben/

reißen.

Excitatorium, wird genennet der Obrigkeitliche Befehl/

wodurch einer erinnertwird/ etwaszu thun.

Exclamare, exclamiren / ausruffen/ aufbieten/ wie vor

gedacht.

Exclamatio , Ausruffung. It. das Aufgeboth derer/

die Hochzeit haben wollen/ so von der Cangel durch den

Pfarrer geschicht.

Excludere, excludiren/ ausschlieffen/ absondern.

Excludi tempore, verhindert werden/ daß einer nicht kan

agiren oderklagen wegen der Zeit. L. fi proponat. ff. de

inofficiof. teftament.

Exclufion geben in dem påbstl. Wahl Conclave

heiffet dieses / wenn der zum Päbstl. Stuhl vorgeschla-

gene Cardinal dem Kayser/ der Cron Spanien und

Franckreich,nicht anstehet/ soprotestiren dieNational-

Cardinale im Nahmen ihrer Principalen wider dessen

Erwehlung ; wodurch es geschicht/ daß von dem also

ausgeschloffenen Canditaten weiter nichts gedacht wird.

Exclufive , ausgeschlossen.

Excogitare, excogitiren/ ausfinnen/ausdencken.

4
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Excommunicare, excommuniciren / inBann thun / ver-

bannen in die Acht erklären/ It, von der Gemeine auss

schlieffen.

Excommunicatio, die Acht/oder derBann/dieAusschlief-

fungvonder Gemeine.

Excommunicatus , der in dieAchterklåret /oder inBann

gethanist.

Excruciare, excruciiren/ martern/ peinigen.

Excufabilis, excufabel, das wohl zu entschuldigen iſt.

Excufare, excufiren/ entschuldigen/verantworten/zu seiner

Entschuldigungfürwenden/ einwenden/vorbringen. 25

Excufatio, die Entschuldigung / Verantwortung. It.

EL die Vorbringung einer Ursach / welche gemacht / daß et-

was nicht geschehen ist/ das præftirt odergeschehen hätte

werdensollen.

2

V Excufatiotutela,ist eine gerechte Aufführung oderBefrey-

ung von der Vormundschafft und Curatel , welche man

wegeneines Privilegii , oder aus einer andern wichtigen

Urfachhat. Vultei, ad pr. Inft. de Excufat. n. 4. oder sie

ist einRechtundMacht eineBefreyungzu haben von einer

Vormundschafft/ welche man sonstnothwendig anneh

menmüste. L. 15. §. 11. L. 21. §. 1. ff. h. t.

Excufen/Entschuldigung.

Excuffio , die AusklagungIt. ist ein denen Bürgern und

andernso accefforie obligirt find/ von dem Kayser Jufti-

nianoconcedirtes Beneficium , vermög dessen sie von der

Execution des Creditoris befreyt find/ biß der principal-

Schuldner von demRichterbiß auf den legten Pfenning

exequirt worden ist.

Excuffionis beneficium , fuche : beneficium excuffionis

f. ordinis.
"

Excutere , excutiren / ausklagen/ durchsuchen /ob von

des Schuldners Hab und Gütern noch etwas bezahlet

werdenkönne.

Exduobus malis minimum eft eligendum,aus zweyen Ub,

len ist dasKleinste zu erwählen..

Bb Excu-
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Execratio, istso viel als exequiren.

Executio. Die Hülffe ist ein gerichtlicher Handel, wor,

durchder Uberwundene durch denRichter gezwungen

wird/daß er dasjenige, was durch das Urtheil ist gespro

chenworden/deme so gewonnen / leiste, t. C. de Exec, rei

jud. Struv. Exercit. 44. Thef. 17. Stryk. Introd. ad Prax.

for. cap. 24. Ludovici Einleitung zum Civil - Procefs.

cap. 35. oder es ist eine Vollziehung des Urtheils/so seine

KrafftRechtens erlanget, welche geschicht/ wann das

andereTheildarzu erfordert / und in dessen Güther oder

an seinem Leibbestraffet und vollstrecket wird. Boenigks.

pr. pract. §. 1. c. 31. Ludovici Einleitung zum Civil-

Proceff. cap. 33-

Executions-Ordnung/ inHeil.Röm. Reiche istdiejenige

Reichs Conftitution , in welcher vorgeschrieben wird/

aufwas Weise die allgemeine Friedens Störer zu ahne

denundzu bestraffen. Sie ist schonvom CaroloV. ents

worffen / aber erst 1555. zu Augspurg rechtzu Stande

gebracht , und 1557. zu Regenspurg beståttiget wors

.den.

Executive , auf die Hülffe fc. klagen oder verfahren.

Suche weiter Proceffus executivus.

Executor , der die Hülffe thut / ein Råcher / Ver.

richter.

Executores,find folche Personen/welche principaliter dar,

zu conftituiret seyn/ daß sie des Teftatoris legten Wils

len erfüllen.

Executores conventi find / welcheder Teftator ben seinen

Lebzeiten durch convention und pacifcirungsich verschafs

fet.L. 12.§.fin. & L. 13. Mand.

Executores dativifind / welche von der Obrigkeit verorde

netwerden/dieVollstreckung des legtenWillens zu erfüls

len. L. 28. L. 3. dealim, leg.

Executores Legitimi find /denen die Executionvon denen

Gesetzen in gewiffen Fällen aufgeladen iſt.L. 28.&29. C.

deEpifc. &Cler. d. Nov. 131.c. II.

Execu-
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Executores particulares find / welchen nicht die völlige

Vollstreckung des Testament - Machers legten Willen

committiret/sondern nur ein gewisser Theildavon aus-

zutheilen befehliget, find. e. g. die Legata auszutheis

len.

Executores Teftamentariisind / welche der Teftator seinen

legten Willen zuexequiren verordnet. L. alio hærede.

9. dealim,leg. L. nulli 28. C. deEpif. & cler,Nov. 131.

C. II.C.Johannes 19. X. deTeftam.

Executores univerfalesfind/welchendie völlige Vollstre

chung desTestament-Machers legtenWillen anvertraue

etund committiret worden.

Executoriales , find Droh- Schreiben des Richters / an

dem Uberwundenen Theil, darinnen er ihm dieBezah-

lung oder Satisfaction des Urtheils aufleget/ mit anges

hångter Straf/ wann er inner einer gewissen Zeit oder

Termin nicht pariret. Text. Pr. Jud. P. I. c. 14.

n. 6.

Executionis Imperii ordinatio, die ExecutionsOrdnung/

wirdgenennt diejenige Reichs- Conſtitution , welche die

Art und Weiß vorschreibet / deren man sich wider die

Stöhrer des öffentlichenLand - Friedens zu gebrauchen

hat/undwie die öffentliche Sicherheit auch die Cammers

Gerichts Urtheilzu manuteniren find.

Exemplar, ein Exemplar/Erempel /dieNachfolge /It.

Exemplum,Jdie Copey oder Abschrifft. Ferner ein Bey

Aspiel Vorbild. Also wird gesagt ein Exempel
/

ftatuiren / daß ich andere daran zu spieglen ha

ben.

Exemplaris fubftitutio , wird diejenige Subſtitution ge

nannt dadurch ein Afcendent feinen/ der Sinnen be

raubtenoder einen andern Mangel/ weßwegensie nicht

selbst testiren können/habendenKindern/ einen Erben fes

het/imFallsie insolchenZustand sterben ſolten. §. 1.Inft.

de vulg, &pupill, fubftitut. L. 9. C. de impub, &alior.

fubftit.

Bb z Exem-
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Exemplaris fubftitutio expreffa ift/ welche mit denen aus-

gedruckten Worten : so mein Sohn in diesem Zustand

Sterben wird ſo ſubſtituire ich ihm den Titium , ges

schicht.

Exemplaris fubftitutio tacita, welche unter der vulgari und

pupillari fubftitutione verstanden wird. arg. L. 4. de

vulg. & pupill, fubftit.L. 14. C. eod.

Exemplarifd) . fc. leben/d. i. unstraffbar,

Exemplariter fc. beſtraffen / das ist andern zumBeyspiel

oder Abscheu.

Exemplátum Inftrumentum, eine Abschrifft eines Inftru-

ments.

Exemtio , eine Befreyung / Ausnehmung. It . ist nichts

anders injure publico, als wann ein Stand des Reichs

denandernaus des Reichs-Anlagen und Matricul auszie

het/und ihn aufden Reichs-Tag vertritt.Recefs.Impr.de

Anno 1541. §. doch sollen/Rec. Imper. de Anno.1548.

§. als auch durch §.feqq.

Exemtus, a, um. exemt.frey / ausgenommen.

Exemptaactio, dieKlag/welche nichtmehr kan angestellet

werden/L. fed& fi §. actio ff. ex quibus cauf, ma-

jores.

Exemtus Imperii , der dem Reich nicht unterworffen

ist.

Exequi , exequiren/ vollstrecken / vollziehen / die gericht-

liche Hülffe thun. It. des Verstorbenen lesten Willen

vollführen.

Exequiæ, das Leichen-Begångnis.

Exequien halten/ heisset bey den Catholischen / wenn die

Seel Meß vor den Verstorbenen gehalten zuwerden/

anfangen.

Exequirer/werden genennt die Soldaten/welche denjeni

genzugeleget werden/ die der Obrigkeit Gefälle nicht ents

richten/sonstPresser genannt.

Executor eines Testaments / ist derjenige / welcher das

hilfft ins Werck richten/was in dem legten Willen des

Verstorbenen verordnet iſt.
Exer-
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Exercere, exerciten / treiben/üben/ versuchen. It. die

Soldaten mustern.

Exercere argentarium , eine Wechsel-Handlung treiben/

navem , einSchiff aufder Seehaben. L.1.§.f.&L.4.ff.

deexercitor. action. cauponam, ein Wirthshaußhaben.

feras,Wildheßen. L. 62. §. 1. ff. deufufruct. quæftio-

nem, einentorquiren.

Exercitare, heist auch die Soldaten muſtern.

Exercitatio, eine Übung. it. die Musterung.

Exercitatus, a, um,]

Exercitus, a, um, geübt/versucht.

Exercitium, eine Übung/ It. Musterung.

Exercitor, der ein Ding treibt / übet /und also wird auch

genennt der ein Schiff/Wirthshaus und Stall hålt/

und Wirthschafft und dergleichen treibet. Es ist aber

Exercitor navis , an welchem aller Nußen und Gewinn

ausdem Schiffkommt / er mag ſelbſtHerr des Schiffes

seyn /oder es gemiethet haben/ und wirdinsgemein der

Cederoder Schiffs-Patron genannt.

Exercitus, dasKriegs-Heer/die Armee.

Exhedra, ein Keller oder Gewölb/darinnenmanschwagen

oder Mittags schlaffen kan. L. 5. §.interdum ff. de iis

quidejecer. vel effuder.

Exhæredare , exhærediren / enterben / von der Erbschafft

ausschliessen und des Succeffions - Recht berau

ben.

/

Exhæredatio, dieBeraubung der Erbschafft/ und des Suc-

ceffions-Recht.

Exhæredatio bona mente ist / wodurch denen enterbten

KindernmehrNugen als Schimpffund Schanddem zu

gezogenwird. L. 18. de lib. & Posth. L. 3. §. 3. de ufur.

1. 16. §. 2. de cur, fur. L. 67. §. 10. L. 68. de leg. 2 .

Linck.de exhered,bonamentefacta. §. 5.e.g.Dergleichen

ist /wann einer einen rasenden oder verschwenderischen

Sohnhåtte/und flatt dessenKind einen andern einsehet /

Bb3 dem
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dem Rasenden oder Verschwender aber seine Alimenta

verordnet.

Exhæredatio mala mente, ist einesolche Ausschliessung der ,

Kinder vonder Erbschafft/welchezur Straffungehorsa

merKindergeschiehet/ damit sich andere daran ſpieglen/

und denen Eltern ihre gebührende Ehr und Gehorsam

erweisen.

Exhæredatio non rite facta ist / die nicht nach der Vors

schrifft der Gesekegeschehen. e. g. WanndieKinder

nicht mitNamen genennet/sondern unter andern mit ent-

erbetworden.

Exhæredatio æqua iſt/die aus billig und rechtmäſſigen Ur-

sachengeschiehet.

Exhæredatio iniqua ist/die aus keiner gerechten Ursach ge

schiehet. Lauterb. Tit. de inoffic. Teſt. §. 11 .

Exhæredatio rite facta ist/die nach denenRechts-Gefeßen

geschiehet. e.g. wann die Kinder nominatim exhære-

dirt worden/unddiel!rsach/warumsolchegeschehen/dars

ben ausgedrucktzufinden.

Exhæredatioliberorum, Enterbung der Kinder.

Exhæredatus, a, um,] enterbet von der Erbschafft ausges

schlossen.
Exhæres.

Exhæredem fcribere , einen enterben. L. 4. ff. unde liberi.

Exhibere, exhibiren/ausantworten/an Taggeben/ediren/

herausgeben/darbiethen/darstellen/reichen/It, erhalten/

ernehren, aufferziehen /versorgen.

Exhibereactionem , eineAction cediren / L. qui injuriæ

§. qui alienis ff. de furtis.

Exhibere culpam , diligentiam , Negligentiam, das Verſe-

hen/Fleiß/Negligenz præftiren.

Exhibere, ernähren/ Alimentapræftiren/ L. 1. ff.de offic.

præf,urb.

Exhibitio, die Ausantwortung / Darſtellung. It. dieNah-

rung/Unterhaltung.

Exhibitio reorum, die Ausantwortung derBeklagten/o

der
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der Ubelthåter. It. iſt ein Actus,dadurch der Ubelthåter

so ineinem andern Gerichts-Zwang eingezogen worden/

denRichter des Orts/wo erdas Crimen begangenhat/

aufvorhergehende Requifitions -Schreiben ausgeliefert

wird.

Exhibitoriainterdicta, sucheInterdicta exhibitoria.

Exhorrefcere,exhorrefciren/]sich entsegen/Abscheu haben/

Exhorrere , exhorriren / Jerzittern.

Exhortatio, die Vermahnung.

Exigere , exigiren/fordern /einfordern/ eintreiben / It. era

fordern.

Exiguitas, die exiguitåt /Kleinheit/ Wenigkeit.

Exiguus,a,um, wenig/ein Geringes.

Exilium, die Verweisung/ Vertreibung ausdem Vatter,

land ins Elend.

Exiliifententia, ein Urthel/ dadurch einen die Verweisung

zuerkannt wird.

Exilium temporarium,die Verweisung aus dem Vatter.

land aufeineZeitlang.

Exiliumperpetuum, aufimmerund ewig.

Eximere, eximiren/ befreyen/ aussondern / ausnehmen/

frenstellen. It. benehmen.

Eximere Saxum, Stein aushauen oder graben. L. 6. C.

de donat.

Eximirte oder ausgezogene Stånde / ſeynd diejenigen

Stände/welchevomReich entweder gånglich getrennet/

und unter einfrembdes Joch gebracht/ oder von einem

andern Reichs Stand / welcher sie entweder noch als

Reichs-Glieder in dem Reichs-Anschlag vertritt / oder

gar zuLand-Ständen gemacht hat/acquiriret und aus

gezogen worden. Dersolches thut/den nennetman einen

eximirendenReichs-Stand.

Eximendacretæjus , das RechtKreydenzu graben. L.s,

6.ff. de fervit. ruftic.

Bb 4
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Exiftimare, exiftimiren/achten/ dafür halten/ meinen. It.

scbågen/urtheilen.

Exinanire Legatis patrimonium , das Vermögen durch

Legataschwachen/L. 1. 3. C. de inoffic. donat.

Exinanitur feudum, dasLehn wird zu nichts. 1, Feud.

15.§. 2.

31

Exiftimatio, die Schägung eines Dinges/ It. das Bedün-

cken/Achtung oderAnsehen/der ehrliche Nahme.

Exitus, der Ausgang/das Ende.

Exlex, Gesetzfrey/ ohne Geseg/der dem Geseßnicht unter-

worffen ist/oder seyn will.

Exmiffio , wird genennt die GerichtlicheAuswerffung aus

dem Hause oder Guthe/so geschicht /wann die gerichtli

che Hülffe in selbige ergangen / und dem Klåger oder

Kauffer adjudiciret und zugeschlagen ist /gleichwol der

Beklagte nichtheraus will.

Exmittere , exmittiren /auswerffen / heraus werffen/ wie

vorgedacht.

Ex nunc ficut extunc, & extunc ficut ex nunc, eine denen

Practicis gar gewöhnliche Formul / dadurch angezeiget

wird/daß die äussersten Theile der Zeit aufdenAnfang

und das End gezogenwerden sollen.

Ex officio, Amtswegen/KraffttragendenAmts.

Exorbitantia, die exorbitantien/ Uberschreitungen.

Exorbitare, exorbitiren /vom rechten Wege abkommen/

aus der Geleiſefahren, irren/ über die Schnur hauen/ů-

berschreiten/ übertretten/ zu weit gehen.

Exorcifmus, dieBeschwehrung bey der Tauffe.

Exorcifta, der die/so mit bösenGeistern beseffen sind/durch

GOttes Wortbeschwöret daß solche ausfahren. c. I. d.

25.can, exorcifta, diftinct. 23 .

Exorcizare , durch GOttes WortdemTeuffel austreis

ben.

Expectans, der aufetwas wartet.

*
Expectans eineAufwartschafft aufein annoch unverledige

tes Lehn/welche von dem Lehn-Herrnversprochen wors

den/
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den/wenn derLehn Mann ohneLehens-Folger verster-

ben sollte. expectans, heist auch Anwartung undHoff-

nung auf ein Ambt oder Dienst/ und die daraufwarten/

heiffen expectanten.

Expectanten/die aufetwas warten/als aufeinen Dienst.2c.

Expectativa feudi certi , ein benannt Geding/Anwartung

aneinesbenannten Manns Gut.

Expectativa feudi incerti, ein Irrlehn/ ein Irre und un-

gewiß Geding / Anwartschafft an eines unbekannten

Manns Gut.

Expectare, expectiren warten/aufwarten/erwarten/fich

gedulten.

Expectatio , die Hoffnung / das Verlangen/dieWar

tung.

Expectorare , expectoriren / das Herz ausschütten/ sich

deutlichund aufrichtig wegen einer Sache erklären /von

demHerzenwerffen.

Expediens , ein Mittel / dadurch man eine Sache ins

Werckrichten kan.

1

Expedire, expediren / verrichten, zu Endebringen/ entles

digen.

Expeditio, die Ausrichtung,Verrichtung.It. derHeerzug/

Kriegs Rüstung.

Expeditio Romana, der Römer-Zug / iſt der Committat/

welchen man demRömischen König zu Erlangung der

Päbstlichen Crönung und Salbung mitgeben must/

·wann er nach Romreisete/ und nach welchem heut zu

Tag der Reichs Hülffe und Steuer insgemein ange-

schlagenwird.

Expeditiones, Verrichtungen.

Expeditoriæ res , dasHeergewette/ suche weiter : Res ex-

peditoriæ.

Expeditus, a, um, expedit, hurtig/ geschwind/der ein Ding

bald verrichtenkan. It. Flar/ verrichtet.

Expellere, expelliren/ austreiben/ ausstoffen / abwenden/

Bb 5. muß
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muß nur von der Richterlichen Austreibung verstanden

werden.

Expendere,expendiren/auswägen/ erwegen/überlegen. It.

bezahlen/ erlegen.

Expenfare, Unkosten entrichten/ ausgeben/ aufwenden. L.

41. §.libertatem. ff. de fideicomisf. libert.

Expenfa, die Ausgabe/Kostung.

Expenfæ, die expenfen, dieUnkosten/Kosten/Ausgaben. It.

alle Unkosten/so inn -und ausserhalb Gerichte aufeinen

Proceß gewendet worden. Expenfen -End / wird in

manchen Gerichten dem gewinnenden Theile/ wenn sei-

ne liquidirteExpenſen nicht gar gewißsind/ auferlegt/das

durch er erhärtenmuß/ daß er nicht weniger ausgelegt/

bezahlt und erlitten habe.

Expenfæjudiciales, Gerichts-Unkosten/ istdas Geld/so die

Partheyen denen Advocaten/ Procuratorien /Notarien/

Fronbotten/ auch vor Abschied und Siegel/ und was

von einerMeilens nach jeglicher Landes Art demBotten

gebühret/geben müssen.

Expenfæ litis, die Gerichts-Kosten.

Expenfæ retardati Proceffus , die Unkosten verzögerten

Proceffus, oder Rechtshangenden Streits.

Expenfumferre,Schreiben/daß man das Geld/dieSach/

bezahltbekommen habe.

Experientia optima eft rerumMagiftra , dieErfahrung iſt

diebesteLehrmeisterin aller Dinge.

Experirijus,feine Klage Gerichtlich anbringen. L. 1. ff.

deinjus vocando.

Expers, der befreyet ist. L. 1. C. de fecund, nupt.

Expertes, die feine Erfahrung der Sachhaben. L. 1.C

detutor&curator, illuftr. perfonar.

Expetere, expetiren/ ausbitten/ begehren/ wünschen.

Expiare , expiiren aussöhnen / versöhnen / It. büffen/

straffen.

Expilare, berauben/bestehlen.

Expilatæ hæreditatis crimen, wird begangen/wannjemand

ein
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ein bewegliches zur Erbschafft gehöriges Ding vor anges

trettener Erbschafft oder nach Antrettung derselben /

doch ehe die Sachen vonden Erben inBeſik genommen

worden/hinweg nimmt. L.1. 2. §. 1. ff. expilat. hæred.

L. ult.C.eod. .H.D. art. 165.

Expilatio , dieBeraubung/Bestehlung.

Expilator, einRäuber/ ein Dieb. Schach. p. 710.

Expifcari, expifciren/ausforschen/ ausfragen/nachfragen/

erfundigen.

Explicare, expliciren/ erklären/auslegen/loswicklen.

Explicatio, eine Erklärung.

Explorare, exploriren / erforschen / erkundigen / ausfor-

schen. It. bedeutet es so viel als examiniren.

Exploratæfidei effe , von bekannter Treu und Redlichkeit

feyn. L.un. ff. de offic. præf, prætor,

Exploratio, die Ausforschung/Erforschung/Erkundigung/

Kundschafft. It. diePrüfung.

Explorator, einKundschaffter/Spion,

Explofafententia five opinio , eine verworffeneMeinung/

davonmannicht vielhält.

Explorare exploriren/zieren/ausschmücken/ schönmachen/

glattmachen.

Exponere, exponiren / erklären / auslegen/ herauslegen.

Welches auch von denKindern/ so ausgeleget werden/

gesagt wird.

Exponere cautionem , eine Schuld-Verschreibung aus-

stellen. L. 25. inf. ff. deprobat.

Exponereinfantem , einKind hinlegen/ daß es sterbe/oder

von jemand aufgehobenwerde.

Expofiti liberi, Findlinge/Findel-Kinder.

Expofitio, eine Erklärung, Auslegung.

Expoftfacto, darnach/was darnachgeschicht.

Expoftulare, expoftuliren /trefflich mitWortenfechten/

fich überwerffen/ streiten. It. über einen klagen / sehr

inständig etwas bitten.

Expref-
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Expreffe,

Expreffim, ausdrücklich, verſtändlich.

Expreffus,a,um, deutlich/ausgedruckt/ausdrücklich : Also

wirdgesagt/mit dem expreffen Refervat, das ist/ mit dem

ausdrücklichen Vorbehalt/ und Beding. Ferner wird

diesesWortalso gebraucht/ einen expreffen/das ist/ ei-

nen eigenenBotten fc. abordnen.

Exprimere, exprimiren/ausdrücklich melden/ ausdrücken/

auspressen heraus zwingen. It. an Tag geben oder

bringen.

Exprobrare, exprobriren / verweisen fürrucken / fürs

werffen.

Ex profeffo, in sonderheit und mit Fleißſc. tractiren/oder

handeln.

Expromiffor , ein Bürge/ welcher eines andern Obliga-

tion oderVerbündnüs auf ſich nimmt, und als Selbst-

Schuldnersich verbindet. L. 13. & 22. ff. ad SCt. Vell.

Berlich. p. 2. concl. 23. per tot. Gail. 2. O. 28. conf.

tamen Carpz.p.2.c. 18. d. 2. Bachov. adTr. V. 2. D. 28+

th. 5. lit. C. & Schneid, ad. §. 1. Inft. de Fidejuff, n. 13 .

Expromittere , expromittiren /Bürg werden/ für einen

anderngut sagen / versprechen. L. f. ff. ad SCt. Mace-

don.

Expugnare, expugniren/ bestreiten /erobern/mit Gewalt

erobern.

Expugnatio, die Eroberung.

Expugnere , expugniren / auskragen/ ausscharren/ aus-

thun/austilgen /ausstreichen.

Exquirere, exquiriren / erforschen / ausforschen /fleiffig

nachfragen/suchen.

Exquifitè,

Exquifitum.J.

fleissig/ eigentlich.

Exfatiare , exfatiiren/erfåttigen/ erfüllen.

Exfcribere, exfcribiren/ ausschreiben/ abschreiben.

Exfignare , exfigniren/ auszeichnen.

Exfolvere, exfolviren/ auflösen.

Exfolu-
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Exfolutio, die gänglicheBezahlung eines Dinges.

Exfpargere, exfpargiren/ausschwaßen/ aussprengen.

Expirare, exfpiriren aufhören erlöschen/ ausblasen/

sterben.

Exfpoliare, exfpoliren/bestehlen/ berauben.

Exfuperare, exfuperiren/übertreffen.

Extempore, Augenblicklich / stracks/ plöglich. It. ohne

vorhergehendes Nachdencken.

Extendere, extendiren / ausbreiten/ ausstrecken/erstre-

cken/ erlängern. Item aufetwas anders ziehen.

Extendere legem, ein Gesek auch aufdas/so nicht ausges

druckt ist/erweitern.

Extenfio, dieAusspannung/ Erweiterung.

Extenuare , extenuiren/ sich demüthigen / verringern /

flein machen.

Extenuatio, die Verkleinerung/ Erniedrigung/Demuth.

Exterminare, exterminiren/ aus dem Lande verweisen/

verjagen.

Exteri, die Ausländischen/Fremdlinge.

Externe , äusserlich).

Extinguere, extinguiren/ auswischen/ auslöschen.

Extirpare, extirpiren/ ausrotten/auswurkeln.

Extollere, extolliren/ aufheben/ erheben, sehr loben/her-

ausstreichen. It. stolk werden.

Extorquere, extorquiren / abtriegen/ abzwingen/ aus-

preffen.

Extorris, Vogelfrey. Jt. ein Verwiesener.

Extortus, a, um, abgenöthiget/abgedrungen.

Extractus, der Extract oder Auszug eines Dinges/als da

find aus den Büchern/ Briefen 2c. Deßgleichen wird.

auch gesagt Extracta, das iſt Auszüge.

Extraculpam, auffer Schuld.

Extrahere, extrahiren/ heraus ziehen/ einenAuszugvon

einen Ding machen.

Extrahere Mandata. S, C. Mandata fine Claufula an

KayserlichenCammer Gericht erlangen.

Extra-



398
ExEx

Extrahere , judicium, ein Proceff langwürig machen. L.

10. ff. adexhibend.

Extra
judicialiter auffer Gericht.

Extra judicium .

Extraneusheistratione desHeyrathguts ein jeder auffer

dem Vatterund andere in Vätterlicher Linie aufsteigens

den månnlichen Eltern/ der diePerson/so dotirt wird/

nichtin seiner Gewalt hat. It. einFremder/Ausländis

scher.It. der nicht eines Gewalt ist.

Extraneushæres, suchehæres extraneus.

Extraordinarie, auffer demordentlichen Lauff, aufferder

Ordnung.

Extraordinarius, a, um, über die Gewohnheit, auffer der

Ordnung.

Extraordinaria actio, die Klage, so auffer der Ordnung

gegebenwird, dergleichen Actiones find die Interdicta,

und Actiones utiles. Es werden auch andere Actiones

extraordinariæ gegeben/ als wegen des Solarii &c.

Extraordinaria cognitiones , waren solche Erkänntnis /

welche die Richter auffer ihrem ordentlichen Amt auf

sich nehmen.

Extraordinaria Crimina , find solche Verbrechen / wess

wegen keine gewisse Straffen gesezet/ sondern welches

Richters Gutachten ausser der Ordnung bestraffet wer

den/dergleichensind : Crimen abigeatus, fepulchri,vio ,

lati, ftellonatus , expilatæ hereditatis&c.

Extraordinariæ indictiones, die extraordinar Anlag/

oder welche auffer der Ordnung angekündiget oder ges

macht werden.
•

·

Extraordinarium remedium, ſuche : Remediumextraor-

dinarium.

Extra ordinem, auffer der Ordnung.

Extrapericulum, auffer Gefahr.

Extravagantes , werden einige Verordnungen der Kayser

genannt/ weilsie auffer denen im Corpore juris fich bes

findenden Civil-Rechten obfervirt werden, als da ist die

Con-
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Conftitution Kansers Lotharii Saxonis de feud. non

alienand. Friderici , de pace tenenda , und de Sacram .

puber. fammt nochmehr andern.

Extravagantes heiffen in Jure Canonico die Conftitu-

tiones Johannis XXII, denn weil solcher wenigwaren/

und kein Buch ausmachten/wurdenfie Extravagantes

genennt/die Conſtitutiones aber so nachJohannis XXII.

Tod herauskommen sind, werden zum Unterschied der

vorigen extravagantes Communes genennt/ weil darins

nen/nicht eines /sondern vieler Päbste Conftitutiones

und Refponfa enthalten sind.

Extremitas, Extremitåt/ das Ende/ das åuſſerſte und leg-

te Theil eines Dinges. It. das åufferste Fürnehmen.

Extremus, a, um, das Lekte/ das Aeufferste/ Hinterfte.

Extricare, extriciren/ aufwicklen/ herauswicklen aufidfen/

aufknüpffen.

Extrinfecus, aufferhalb / auswendig.

Extruere, extruiren/ aufbauen, aufrichten.

Exturbare, exturbiren/ herausstoffen.

Exuberare, exuberiren /überflüssig seyn.

Exuere, exuiren/ ausziehen/ berauben, abnehmen.

Exul 1

Exulans ein Vertriebener.

Exulant]

Exulare, exuliren/im Elend herumziehen/vertriebenſeyn.

Exuperantia, der Überfluß/ die Übertreffung,

Exuperare, exuperiren/ übertreffen.

Exuviæ, die Beuthe/ derNaub.

F...

FAber, ift eingenerales Wort/ das nach dem beygeseks

ten Adjectivo, verschiedeneArbeits- Leuthe anzeiget /

als Faber Lignarius , ein Zimmermann. Paul. Lib. 3 .

Sent. tit. 6. argentarius , ein Goldschmid. L. 49.ff. de

aur, argent. legat, vafcularius , der allerley Gefässe mäs

chet.
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chet. L. 31. ff. Locati. Ferrarius, Grab-Schmid. Æra-

rius, der in Erg arbeitet.

Faberlignarius, allerhand Zimmer-und Bauleute.L.235.

infin. ff. de V.S,

Fabrica, die Structur einer Sache bey den Canoniſten/im

Jure Civili , heist es ein Ortwo Waffen zubereitet wers

den.

Fabricenſes, die insolchen Kayserlichen Fabriquen/ Wafs

fenschmieden und zubereiten. L. 1. & tot. tit. C. de fa-

'bricenf. Lib. II. Novel. 85. & L. fabricenfes. C. de De-

curionibus. Lib. ro.

Fabriles operæ, allerley Arbeit so solche Leuthe verfertia

gen.

Fabula, eine Fabel/ Gedichte/ Mährlein/ alte Sachen.

Facere damnum , Schaden von einer Sache leiden / L.

Proculus ff. de danın. infect.

Facere exemplumin aliquo, einen den andern zumExem

pel abstraffen.

Facerejudicatum, dem Urtheil ein Genügen thun.

Facere juftitiam, sich in Gerichtstellen. 2. Feud. 27. & 2.

Feud. 24.§. 4.

Facere litem fuam, wird von den Richter gesagt/ der vors.

fäßlicher böserWeis wider das Gesetz spricht unddess

halben des Proceffes æftimation præftiren muß.

Faceremedicinam, ein Medicus seyn/ L. 26. ff. de oper..

libert.

Facies, das Anschauen der Häuser / Gebäuen / die Bes

schaffenheitdes Vermögens/ L. 32. s. itemrefpondit. L.

5. quod autem ff. de adm. tutel . L. 1. §. opere. ff.

deNov. oper. nunciat.

Factiwird genennet / wann ein Ding vorbracht wird/ so

laugbar und nicht bewiesen ist.

Factio, die Faction oder That. It. der Aufruhr/ dieMeus

teren/ Rotte/ Zusammenrottirung.

Factionarii dieRadleinsführer, unter denen Aufrührern/

die
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die Vornehmsten davón / so die andern anführen/ oder

verheßen. L.f. C. Theod. de equis curul.

Facti quæftio , eine Sache die bloß auf der geschehenen

That beruhet/ daman bloß auf das Factum und was

fürgegangen ist/zu sehen hat. L. 25.ff. de negoc. geft.

Factor, ein Ausrichter ein Handels-Verwalter / derdie

Handlungführet/ oder wegen eines andern etwas ver.

richtet/ als daiſt/ ein Buchhalter/Ladendiener 2c.

Factores, die Aufrührer Zusammenrottirten selbst/ die

dieAufruhr anrichten. L. 6. §. qui propofitum ff. dere

milit. L.folent. ff. de cuftod. & exhibit. rer.

Fac totum, der alles in allen ist.

Factum, einGeschicht/ oder That.

Factum alienum, eine fremde That.

Factum notare, mit der Infamia bestraffen. L. quid ergo.

§. cum autem. ff. de his quinotant. infam. ibique Bald.

Factum proprium, die eigeneThat.

Factura, einGemachte/Werck/dieKunst.

Factur-Buch ist bey den Kauff- Leuthen / worein alle

Güther/welche derjenige/foCommiffiones undFacto-

reyen bedienet, dem Committenten übersendet / oder

von demselben empfängt, gestellet werden.

Facultas, dieKrafft/ Macht/ welche uns inRechten zuges

laffen/und erlaubt ist zugebrauchen, damit wir unser eis

gen Recht erhalten und conferviren. Menoch. arbitr.

Jud.quæft. L. 2. Cent. 1. caf. 44. n. 10.

Facultas das Vermögen / der Reichthum. L. 1. §. fiin-

ter ff. demagiftr. convent..

Facultatibus labi, um sein Vermögenkommen/zuſammen

schmelzen. L. 1. §.fi magiftratus. ff. cod.

Fahnen Lehen/ alsowerden die Lehen genennet/welche

dieweltliche unmittelbahreStändeimRömischenReich

befizen. Siehe Zepter Lehn.

Fahrniß/heist inden Sächsischen Rechten alle bewegliz

che Güter/so von einem Orte zum andern können ge

bracht werden. Vermöge gemeldter Rechte erbet der

Co 1. Marn
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Mann nach Absterben seines Weibs alles in bewegli

chen Sachen bestehende Vermögen...

Falcidia Lex ist ein Plebifcitum, darinn versehen/daß der

5.Erbe,wenn er allzusehr mit Legatis , befchwehret wor,

den/denvierdten Theil des Vermögens behalten möge/

die übrigen 2. muß er denen Legatariis reftituiren ; bes

deutet aber auch offtmals die Quartam Trebellianam ,

oder denjenigen vierdten Theil, welchen der Fideicom-

miffarische Erb vermög des Seti. Trebelliani von der

Erbschafft abziehet,

Falda, Krieg ein in Longobardischen Gefeßen befindlis

ches/aber beydenTeutschen JCti wenig bekanntes Wort.

Faldofus, der da öffentlich befehdet worden ist.

Fallacia, einBetrug/ da man mit Reden jemand hinter,

gehet.

Fallere , falliren/ betriegen/ Banquerott spielen, fehlen/

irren/ mißhandelen.

Fallere fidem, anderst als mansich verglichen hat / thun/

fallerepromiffum, sein Versprechen nicht erfüllen.

Fallo , der die Kleiderum denLohn reiniget / wäschet/ zu-

richtet. L. 2.ff.de condict. fine caufa. L. 13. §. fi fallo

ff. Locat.&alibi.

Falfarius, ein Brief Verfälscher/ Verfälscher/ oder der

eine Falschheit begangen. Ingleichen eines andern

Nahmenmißbraucht/ um Leutedadurch zu betriegen.

Falfum heist 1 ) alles was nicht wahr ist, es seye dolofe

gethanodergesagt / oder nicht. Alex. Lib. 1. conf. 73.

n. 5. 2) eine Verkehrung der Wahrheit so aus Bes

trug geschiehet. Gemin, Conf. 26. n.4. Alex. d. n. 5. 3)

was in dem Lege Cornelia de falfis als ein falfum ber

zeichnetist/ und wird beschrieben, daß es sey eine Ver

kehrung oder Unterdruckung der Warheit / so zu eines

andern Betrug boßhaffter Weißgeschehen ist.

Falfum perfonale ift/ welcher mit einer Person begangen

wird, alswann einfrembdes Kind untergeschoben wird/

falsche Zeugen fubornitet werden 2c.

Falfum reale ist / welches bey andern Sachen begangen

wird/
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wird und ist entweder verbale, daß mit Worten oder

Schrifften begangen wird/ oder reale , da die Sache

selbst verfälschtwird/ es sey gleich gank oder zumTheil.

Falfum verum ist/ welches in demLege Cornelia de fal-

fis notirt und bezeichnet ist / als welches bey Teftamen-

ten undMüngen begangen wird. L. 1. §. 2.L. 14. 15. pr.

& §. 1. L. 30. pr. §. 8.q. 10. ff. deL. Cornel. de falf

Quafifalfum, ist/ welches nicht in diesem Gesez/sondern

in andern Conftitutionen notirt .wann
jemand

Rechnungen / Inftrumenta &c. verfälschethat. L. 1. §.

4. L. 9. §. 3.ff.eod.

Falíus Procurator, wird genennt / der sich boßhaffter ges

fährlicher Weise stellet/ als ob er zum Procurator con-

ftituiret wåre/ item der fein Procuratorium hat.

Falfum teftamentum, einfalsches Teftament ist / welches

gar kein Teftament ist/ L. 221. ff. d. V.S.

え

Falfus tutor ein falscher Vormund ist, der weder imTes

ſtament gegeben/ noch von dem Gesez beruffen / noch

von demPrætore verordnet worden / und sich doch der

Adminiſtration unterzogen hat/ L.1. pr. ff. quod falf.

0 tutor. L. 1. ff. de eo, quipro tut. 2) derjenige/fo von der

Obrigkeit dem gegeben wird, der schon einenVormund

hat. L. 221. ff. deV.S. 3) derjenige so von der Obrig

keit zueinen gewissenGeschäfft oder in einer gewiffen Pro-

vinzgegeben worden, undder in andern Geschäfftenund

einandernProvinzen ſeine Authoritat interponiret. LaF.,

3 §. 2. ff. quodfalf. tut. Goedd. ad. I. 221. d. V. S.

#

1

Fama, ist einegemeineMeynung, Geschren, so überaller

zehlet wird,und aus einer Muthmassung entstehet...

Fama bona, ein gut Gericht einguter Nahme/ein guter

Brief

Fama mala, ein böses Gericht/ böserNahme, böses Ge-

schrey/böser oder übler Ruff.

Fama publica , das gemeine Gericht.

Fama & vita pari paffu ambulant , vel fama vitæ æqua-

tur. Das Gericht undLeben werden gleich geschäßet.

Familia bedeutet 1) alle die Blutsfreunde / daher sagt

Cc 2 mon
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man ejusdem familiæ effe, einerley Nahmen / Schild

und Helm führen , 2 ) Weib Kinder / Knecht und

Magde/und in den Verstand heist paterfamilias der

Hauß-Vatter/ 3) dieErbschafft/ daher sagtman fami-

lia emtor,dieErbschaffts Kauffer. Ulpian. Inft. tit. 20.

§. teftament. german, actio familiæ ercifcundæ, die A-

ction so zur Theilung der Erbschafft angestellet wird/

t. t. ff. famil. ercifcundæ. 4) die leibeigeneKnechte, in

welchemVerstand es in L. 1. ff. de vi & vi arm. genom,

Fmen wird.

amilia, ist eine Anzahl Persohnen / welche der Macht

undGewalt eines Hausvatters / entweder von Natur/

oder rechtlicher Difpofition nach unterworffen seynd/

zu Erlangung eines gemeinen Guts. L. 195. de V.S.

Steph. in Oecon. legal. L. 1. c. 2. n. 9.

Familia ercifcundafive hercifcunda, die Erbschafft/welche

foll getheiletwerden.

Familiare funus, eine in desHauß-VattersHauſe ſeyen-

deLeiche. L.2. in f.ff.de injusvocand.

Familiaria fepulcra , Gråber so jemand für sich und sein

Geschlecht aufbauet. L. 5. ff. de relig. & fumtib. funer.

Familiaria veftimenta , Kleider z so für die Bediente ans

geschaffetfind.

Familiares, heiffeninLegibus die Bedienten/ Aufwärter.

Familiaris res, eine Privat-Sach. L.7.§. fi pacifcar. ff.de

pactis.

Familiaris, e, familiar, wohlbekannt/ gemein.

Familiaritas, die Freundschafft. L. qui jure familiaritatis,

ff. deacquir.poff.

Familiariter, gemein/ brüderlich /freundlich.

Famos, die Schmäh-Schrifft/ darinnen einer an seinen

ehrlichenNahmen angegriffen wird.

Famofus, a, um, berüchtiget/ berühmt / befandt ; Item/

wird famos, in gemein gesagt/ wenn einer in einembösen

Ruffist.

Famofus Libellus , ist eine Injurie , die jemand zugefüget

wird,indemman ihn ein merckliches Laster/ oder etwas/

das
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daszu seinerUnehr gereicht schrifftlich oder sonst auf

einesonderbahre Art vorwirfft/ L. 5. §. 9. L. 15. §.2. 3 .

ff. de injuriis. Ordinat. Crim. Caroli V. ant. 110

Famulari, famuliren/dienen/ einem aufwarten.

Famulatura , die Famulatur, oder der Dienst.

Famulus, einDiener der einem aufwartet, aberkeinLeib,

eigener Knecht ist.

Fafces, warenBündelein/ langer und dünner Stäbe/ os

derRuthen, mit einemBåule/ das oben heraus ſtunde/

felbige wurden als infignia oder Ehren Zeichen denen

Königen und Bürgermeistern an der Zahl 12. denen

Dictatoribus, 24. und andernnach Höhe ihrer Würden/

weniger odermehr durchdie Lictores vorgetragen.

Fafciæ, Binden/ damit die Weibs - Personen die Füffe/

Schienbeine/und Bruſt einwickelten, L. 27. in fin. ff. de

aur,& argent. legat.

Faftedies. die Tage/daranman Göttlich- und Weltlichen

Dingenobliegen kunnte.

Fatalis, e . von GOtt verhängt/zufällig : Sonstist inRech

tenFatale eineZeit/ Termin oder Frist/darinnen man et-

was verrichten oder thun muß/ als da ist/ gesehtzum

Beweis/zurleuterung zur Appellation zur Einbringung

der InhibitionRechtlichenGeseke 2c.

Fatale appellationis ist die Zeit oder Frist / darinnen die

Appellation oder Leuterung geschehen muß wird von

facto das ist morte also genannt. Maffen von dieserZeit

gefagtwird/ vivere, daßfie lebe. L. 3. C. de temp. ap-

pellat. weßwegen wanndiese exfpicirt oderverabsaumet/

quafi mori, oder als wann sie gestorben/ geachtet wird/

und alsodurchdeffenTodt die Appellation ausgelöschet

wird/gleichwie durch den natürlichen Todt das natürli

che Leben ausgelöschet wird/ deßwegen pflegt diese Zeit

Fatalegenennetzu werden.

Fatale damnum, ein unvermeidlich Unglück, unversehe

nerZufall. L. 3.§. 1. ff. haut. caup, ftabular.

Fatale interponendæ appellationis , eine solche Zeit/ in

welcher die Appellation entweder in continenti ( als

CC 3 bald
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bald) oder ex intervallo, das ist/ innerhalb 10. Tagen

. muß eingewendet werden. Nov. 23. c. 1. §. 5. quan.

do apell.

Fatale introducenda Appellationis , ist die Zeit von 6.

Monaten von Zeit der eingewendten Appellation, in

welcher die Appellation beymOber- Richter anhängig

gemachtwerden soll . Ord. Cam. p. 2. tit. 30. pr. & §.

ult, und istzweyerley Legis & hominis. Lauterb. Difp.

de variet. temp. Art. 6. §. 2. n. 4. in. art. 7. §. 2. n. 10.

Lauterb. Compend. d.l..

2

Fatale petendi Apoftolos, ist die Zeit eines Monats/ in

welcherzween Abschieds Brieff, oder die Acta von Un-

ter Richterzu ediren begehretwerden. L. 24. C. de Ap.

pell , c. 6. de Appell in fexto. Berlich. 1. Concl. sc. n.

130.Carpz. 1. C. 20.d. 7. Lauterb. Comp. de Appell.

p. m. 725. und wann dieses geschiehet/ so scheinet als

wann der Appellation renuncirt wäre/ und ist selbige

erloschen. c. ab eo. 6. de appell, in 6. Clem. a ad L. 18 .

C.eod. Es fångt aber diese Zeit an zu lauffen nicht von

dem Tag als das Urtheil producirt worden/ sondern

von dem Tag der eingewendten Appellation. Gail. 1 .

Q. 139. n. ult. Jac. Blum. d. I. tit. so . n. 7. Nach dem

Cameral Recht bestehet solches in eines jedenBelieben/

ob erApoftolos bitten oder nicht begehren will. Und er-

fest deffen Stelle heut zu Tage die Herausgebung der

Acten oder in Abschlagung derselben. No Meurer p. 3 .

n. 80 Ordin. Cam . p. 2. tit. 30. pr. Gail . O. 139. n. ult.

Es müssen aber folche von dem Tag der eingewandten

Appellation an in 30. Tagen vondemUnter-Richter be-

gehrt werden. Wannanderst nicht die Appellationfoll

erioschen seyn.R. A. O. de Ao, 1615. § ob er auch 61.

ord. Cam. part. 2. tit. 3 1. in princ.

e

Fatalitas, ein unversehener Zufall. Cafus fortuitus, L 1.

C.dejure emptuſtent.

Fataliter, nach sonderbahrer Ordnung und Vorsehung

GOttes,L. 135. ff.de verb. fig.

Fatum, GOttes Schickung, das Unglück,

Fatu
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Facuus, ein Marr.

Favere, gönnen / gewogen / oder günstig seyn / wohl

wollen.

Favor, die Gunst/geneigterWille.

Favorabilis, e, favorabel, angenehm/ günſtig / wohl ges.

wogen.

Favorabilis Caufa, eine Sache, darinnen mansonderlich

geneigt seyn/ und vor andern Hülffe thun soll/ als die

antrifft die Unmündigen/ Wittben und Waysen, Kir

chen/Schulen/Spitäle/ und dergleichen,

Favorabilis Judex, einRichter der einen günstig ist.

Fax & tuba, wird gesagt von demjenigen, der ein Ding

angefangen,einAnftiffter, ein Rådelsführer.

Febricitans, ein febricitant,oder der das Fieber hat.

Fecialis, einHerold/solche waren bey den Römern Pries

fter/so denKriegundFrieden ankünden musten.

Feciale collegium , waren zwanzig geheiligte Personen

zuRom/deren Præfes oder VornehmsterPaterPatratus

hieffe/und einMannder sowohl noch seinen Vatter als

auch seine eigene Kinder hatte/ seyn mußte. Ihr Ver-

richtungwar Krieg anzukündigen, Frieden zu schliessen/

Bündnisse aufzurichten; Nicht weniger auch die Strits

tigkeiten zwischen den Bundsgenossen und denen Rd,

mernzu entscheiden ; Auchmit denen fremden Gesandten

Handlungenzupflegen.

Felonia, eineunerlaubte That/dadurch sich der Vafall un

danckbar gegen seinen Lehen Herrn beweist / oder sich

sonstdesLebens unwürdig und verlustigt machet/ ein Le

hens-Fehler/Lehens- Verwürckung.

Feneftra, ein Fenster

Fera beftia, ein wild Thier,das Wild.

3r

Feræ beftiæ, find alle Thiere, denen eine unumschrånckte

Frenheitherum zu ſchweiffen von der Natur mitgethei-

letworden.

Feræ majores, hohes schwarßes Wildpret. ..

Cc 4
'Fer-



408 FeFe

1

Ferculum, ein Geschirr, Gemüß oder Breyessen darinn

aufzutragen. L. uxori. ff. de aur. & arg. legato, ibique

Bagefius.

Feriaticidies Feft und Fefltåge. L.2. ff. de feriis.

Feriæ, die ferien/ dieFeyer- und Fest: Tåge, bey den Ge-

richten sind solche Tage, an welchen keine A&tus Judi-"

ciales oder andere Gerichtliche Verrichtungen vorges

nommen werden / sie sind entweder Feriæ Sacræ , als

Weyhnachten/ Ostern/ Pfingsten. Oder profanæ, als

die Hunds Tåge/ Erndte Zeit/ Messen und Jahr-

Märckte.

Feriærepentina,f. extraordinariæ, dieeylend aufgerich,

te Feyer Tåge werden die genennet/so einKayser/Kd-

nig/ Fürst von wegen seiner Crönung / Sieges / Tris

umphs ordnet/und setzet, Gloff. in verbis ob neceffita-

tes , in Clem. fæpe, de V. S. & L. omnes in fin. C. de fer.

diese Feyertåg werden auch Imperiales genennet. L. à

nullo, C. de Feriis. Lauterb, c. I. p. m. 36.

Feriæ rufticæ f. publicæ f.neceffariæ, BauernFevertåg/

nothwendige Feyertåg / find/ welche zum Nugen der

Menschen geordnet, als da seynd die Zeit der Erndten

und Weinlesens. t. ff. & C. & X. de feriis. diese find

zweyerley als Urbana, darunter die Menschen gehören.

L. un.C. deNund. vid Carpz. 1. c 30, def. 23. und Ruſti-

ca,Vult. dejud. 2. c. 7. n. 31 1. dahin gehören die Ernd-

teund Weinleſe. L. 1 pr . ff. de Feriis. Diese Fenertåge

könnteman auch billich folennes ferias nennen/ wie dann

auch in der Cammer Gerichts- Ordnung p. 2. tit . 33.

darzwischen kein Unterschied gemacht wird. Lauterb. c.

1. p . m. 36 .

Feriæ folennes f. ordinariæ , die herrlichen Feyertåge

seynd/ die GOtt und den Heiligen zu Ehren von der

Christlichen Kirchen geordnet und eingefeßt ſeynd/ als :

da seyn alleSonntåge/ Christtåg/ Ostern und Pfingst-

tåg 2c. L. f. pr. C. de Feriis. c. f. X. de Feriis Lauterb.

c. 1. p. m. 37.p.r

1

Ferra-
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Ferrarii die man bey Eisen Fabriquen hatte, L. F. C. de

excufat. artific .

Ferre, aufdenAchselntragen,

Ferro, ad ferrum damnati, die verdammt waren mit de

nenFechternzustreiten.

Ferruminatio die Anschmelzung ist eine Zusammenfü-

gung der Metall einerley Art / ohne darzu kommende

andereMaterien. L. 27. pr. ff. deR D.

Fefta convivia, folenniter celebrirte Gastereyen. L. 4. C.

de facrif.

Feudalis, e, zum Lehn gehörig, Lehnbar.

Fendatarius der ein Lehn empfangenhat.

Feudista, der über das Lehn- Recht geschrieben hat/oder

solches lehret.

Feudale debitum , ein Lehn Schuld. vid, debitum

feudale.

Feudum, das Lehen/ oder eine Wohlthat, welche einem

also gegeben wird/ daß zwar das Eigenthum des unbea

weglichenGutes beydemLehn- Herrn bleibe, der Nießs

brauchaber aufden Lehnmann komme, und er dargegen

dem Lehn Herrngetreulich diene.

Feudum Advocatia feu protectionis , iſt einLehn/ durch

welches einen die Vertheidigung einer Landschafft/

Stadt,Kirchen oder Klosters anvertrauet oder beföh-

lenwird/sonsten Vogtey- Lehn/ oder Schirms-Gerech

tigkeitgenannt.

Feudum antiquum , ein Altvätterlich oder Stamm-Lehn/

welches von Vor- Eltern über den vierdten Grad auf

uns geerbetist.

Feudum aperibile f, aperturæ, ist ein Lehn, durch wels

ches einDing mitderBedingung zur Lehn gegeben wird/

daßderLehn-Mann an stattderDienste zuKriegs-und

Friedens- Zeiten/ das Schloß oder Stadt den Lehn

Herrneröffnensolle.

Feudum aulicum, iſt ein Lehn, daß wegen eines gewiſſen

Diensts beyHofe, als desMarschalls/ Truchseß/Weins

Schenck酒
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schencks/Cammerers 2c. gegeben wird, sonsten das Hofs

Lehn genannt.

Feudum Burgenfe, ist ein solch Lehn, wodurch der Besic

her deffelben nicht geadelt wird / und wird sonsten ges

nennt ein Bürger- oder Baurens Lehn / gemein

Lehn. Jr. Seß-Lehnic.

Feudum de Camera ist ein Lehn/welches um der Dienste

willen/aus dem Schaß oder Cammer des Lehn- Herm

einen aufseinLeben in gewiffen Einkünfften gegeben und

gereichetwird/sonstCammer-Lehngenannt.

t

Feudum caftaldiæ, ist ein Lehn, welches denHaushalter

oder Verwalter einer Hütten/ Hauses und dergleichen

für seine SorgeundMühe gegebenwird.

Feudum caftrenfe feu de Cavena, ist ein Lehn, welches als

fogegeben wird/ daß aus dem Keller/ Scheuren/oder

VorrathdesLehn- Herrneinem Wein oder Getrayde/

jährlich aufseinLeben gerichtet werde.

Feudum Cenfuale five penfionarium . ist ein Lehn/ wels

ches dem Lehn-Mann also gereichet wird/daß er an ftatt

der Dienste jährlich einen gewiffen Zinnßgebe/sonst ein

Erb-Lehn. It. einZinnß-Lehn genannt.

Feudum collaterale, ist ein Lehn/ welches von dem ersten

Erwerber durch den Vergleich der Beleihung auf seine

seitwarts Verwandte gebracht worden, und wirdsons

ftengenennet/fraternum & extraneum .

Feudum commune, ein gesammt Lehn/so etliche mit eins

ander haben.

Feudum conditionatum vel conditionale , ist ein Lehn/

welches einem auf solche Maaß gegeben wird/daßer eis

nen gewissen Dienst leiste/z . E. daß er demLehn-Herrn/

der einenKriegzu führenhat/ Pferd schicke, vor derTas

fel aufwarte/ des Lehn Herin Gemahlin begleite 2c.

sonst Set Lehn genannt. Dergleichen Lehn istauchfeu

dum caftrenfe, & aulicum.

2

Feudum in curte, ist ein Lehn/ welches in einem Ding/ fo

zu dem Lehn-Hoffgehöret/ gemacht oderverordnet ist.

Feu-
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Feudum extra currem, ist ein Lehn, das in einem Ding/

welches aufferdem Lehn- Hoff ist/ und darzu nicht gehö

ret/nachgelassen wird.

Feudum domefticurn, Stamm - Lehn, kommt mit dem

feudoex pacto & providentia, überein.

Feudum Ecclefiafticum, ein geistlich Lehn/welchesentwe

der die Kirche einem andern gibt/ oder dieselbe von einen

andernempfåhet/oder auch/so einem Geistlichen gereichet

wird. It. ein Lehn/so in geistlichen Dingen verordnet

wird/sonstKrummſtabs- Lehn/vondem krummen Stabe

derBischöffe/und Prælaten/von welchem dieBeleihung

der geistlichen Dingen herrühret/ also genannt.

Feudum emtum ist ein gekauffteLehn/oder welchesdurch

darzwischen kommende Handlung des Kauffs und Vers

kauffs und ausgezahlten Kauff Geld geschafft ist.

Feudum familiare , kommt mit dem feudo ex pacto &

providentia überein/ davon unten zu sehen.

Feudumfœmineum, ist einLehn/ welches ein Weibsbild

zu erst erlangetund erworben, sonst Weiber- und Kun

ckel-Lehn genannt/ oder welches auch auf die Weibs

Personenverfället wird.

Feudum francum, ist einLehn/von welchemkeine Dienste

- geleistetwerden, dahero weilsievomLehn -Herm erlaf-

fenfind. vulgò einFrey Lehn. Struv. S. J. F. cap. 4 §. 9.

Feudum fraternum, iſt ein Lehn, worinnen ein Bruder

dem andern der solches erworben / nach vermachten

Vergleich nachfolget.

Feudumgentile, kommtmit dem feudoex pacto &pro-

videntiaüberein.

Feudum guardiæ, ist ein Lehn , welches einem / der ein

Schloß/Warde/ Burg/ oder andere Dinge vertheidi-

get/undbewohnet,anstatt des Lohns gegeben wird.

Feudum habitationis ist, wenn einem das Recht ineinem

Hause/ Meyerhoff, oder Schloß/zu wohnen, auf sein

Lebennachgelaffen wird...

Feudum hæreditarium, ist ein Lehn, welches aufdes Ver

32 ftom
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storbenen lesten Besizers Erben/sie mögen seyn wersie

wollen/ auch Auswärtige/ nachdes Lehn- MannsWil-

len/ welcher frey davon verordnen kan/ wie in andern

Erb-Fällen gebraucht wird, sonst ein Erb -Lehnge-

nannt/welches getheilet wird inFeudum merè hæredi.

tarium, in rechtes pur lauter Erb Lehn/welches die Bes

schaffenheitder Erb-Güter hat/und fecundum quid tale,

vel mixtum, welches nur wegen der Art/wie es verers

bet oder verfället werden soll/ vonder gemeinenNatur

desLehns abweichet.. i

Feudum ignobile,ist einLehn/welches ohneAdel/und deren

Gerechtigkeitgegebenwird/sonstschlechtLehn genant.

Feudum improprium , ist ein Lehn, in welchem entweder

eines Lebens Art und Eigenschafft nichtvollkömmlichda

ist/also ist ein feudum improprium, welches in bewegli

chem Gutegemacht ist, als in Gelde ; Oder da zwar die

Eigenschafften vollkömmlich vorhanden find aber sons

sten dasLehn von der gemeinenNatur des Lehns abweis.

chet/unddergleichenLehnsind.

"

Feudum Francum, cenfuale, f, penfitorium, hæredita-

tarium, pignoratitium, emtum foemineum, de Came-

ra, de Cavena, foldatæ, habitationis, Guardiæ, Gaftal

dia . Advocarie, aperibile, feu apertura&c. davon zum

Theil oben gedacht / und theils unten weiter Meldung

geschehen soll.

Feudam ligium, ist ein Lehn, weßwegen der Lehn - Mann

verbunden ist/seinem Lehn-HerenTreue zu leisten, wider

alle/niemanden ausgeschlossen.

Feudum non ligium, ist ein Lehn / Krafft welcher zwar

der Lehn -Mann verbunden ist dem Lehn- Herin diet

Treue zu leisten, aber also, daß jemand ausgenommen

werde, wider welchen er dem Lehn- Herm beyzustehen

nicht schuldig ist.

Feudum mafculinum, ist ein Lehn/ welches ein Manns,

bild zu erst erlanget oder erworben, und welches allein

aufdie Manns-Personenverfälletwird/ ſonſtMannss™

Lehn genannt.

Feu-
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Feudum maternum, ist ein Lehn, welches von der Mut-

ter (oder auch Groß- Mutter und andern Weiblichen

Personen in aufsteigender Linien ) erlanget und erwor

ben/sonstMütterliche Groß- MütterlicheLehn

genannt.

Feudum mixtum , ist ein Lehn/ welches Anfangs ein

Manns-und Weibsbild zugleich erlanget/ oder deßwes

gen inveſtiret / und beliehen. Suche weiter feudum

mere hæreditarium.

Feudum nobile, ein AdelichLehn-oder Ritter- Gut/durch

welches einem aus der Machtund Willendes Gebenden

der Adel und dessen Gerechtigkeit gegeben worden/und

wird getheilet in nobile, five illuftre , wovon unten &

nobileinfpecie fic dictum, wodurch der Adel und an

hangende Gerechtigkeit ohnedieHoheit gereichet wird.

Feudum novum, ist ein Lehn, welches einer seibst zu erst

erworben hat/ entweder durch neue Beleihung oder

Verjährung.

Feudum expacto & providentia, ist ein Lehn, welches eis

ner nach dembeschriebenen Lehn- Recht aufden andern

verfållet/das ist : Welches nachdemRechtdes Geblüts

vondemersten Erwerber aufseine männlicheLeibes-Er/

ben gebrachtwird, und wird solches auchgenennet/feu-

dum familiare, gentile, domefticum &c.

Feudum paternum, wird genennet/ welches von den El-

tern biß aufden vierdten Grad/ nemlich dem Vatter/

Groß-Vatter/ Elter Groß-Vatter, Uhrahnen erwor

ben ist/ sonst Varterlich/ Großvåtterlich/Altvårs

terlich /Uhraltvåtterlich und Stamm-Lehn gea

nannt.

Feudum peculiare, einsonderLehn/so einerfürsichhat.

Feudum perfonale, ein Lehn, das nur auf diePersonen

gehet/ als feudum Guardiæ, habitationis& foldatæ,

Feudum pignoraticium, five adantichrefindatum , iſt ein

Lehn/welches einem mit demBeding gegebenwird/ daß

er dasselbe für das Geld, so der Lehn- Herz empfangen/

gebräucheund genieffe, und demHerrnund deſſen Er-

ben
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ben/ wann erdas Geld widerbekommt/ zu aller Zeitsol

ches wider einlösen lasse ; Sonst Pfand-Lehn genannt.

Feudum proprium , ist ein Lehn / so eines rechten Lehn-

Guts vollkommeneArt und Eigenschafft hat/ wird son,

ften auchfeudumrectum Jt. ein eigen Lehn genannt.

Feudum reale, das Lehn/ so gemeiniglich auf die Erben

gehet.

Feudum regale, nobile, five illuftre, ist/ durch welches

Beleihung die dignitas regalis, oder eine solche Würde

oderHoheit,die sich mit der Königlichen ähnlichet/darz

gereichetwird,von dem jenigen/ der dieMachtsolchezu

reichenhat/sonstRegal-Lehn genannt. Esseynd aber

dieRegal-Lehn zweyerley, als.

Feuda regalia Ecclefiaftica, Geistliche Regal-Lehn, alsda

find die Ers- Bischoffthümer/ Geistliche Churfürsten

thümer/Bischoffthümer/und Abteyen, sonst Scepters

Lehn genannt.

Feuda regalia fecularia, Weltliche Regal- Lehn, als da

find die weltlichen Churfürstenthümer / Erg Herzogs

thumer/HerzogthümerFürstenthümer, allerhandGraff,

schafften/undHerrschafftensonstFahnen Lehn genant.

Feudum Rufticum , ein geringBauern Lehn ; Sucheweis

ter drobenfeudum Burgenfe ; Und dergleichen sindauch

die Chur-Mieth/ welches gegen Leistung des Lehn - Ey

des einem also verliehen werden/ daß zwarhievon keine

Ritter-Dienste geleistet, aber Jährlich etwas wenigs ge-

reichet wird,und wenn der Lehn Mann stirbt/von des-

fenErben dem Herm das beste Pferd oder Rind gege,

ben werden muß. Und werden sonsten die theuren

Häupter genennet. Dergleichen die von Teutlöben zu

Laucha inHörstelgau 2c. haben.

Feuda Salina , die Thal- Güter haben.

Feudum Soldatæ , ist ein Lehn, durch welches einem aus

· Gnaden und umsonst Jährlich ein gewiffes Geld, Wein

oder andereNahrungs-Mittel gereichet werden/ welche

von keinemTheil aufdie Erben kommet.

Feudum verum f. perfectum, ein wahrhafftiges undvoll-

voll:
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kommenesLehn ist/ welches alle wesentliche Stücke hat

diezu einem Lehn-Gur erfordertwerden / als da sind 1.)

daß es ausfreyen ungezwungenenWillen geliehenseye.2)

DaßdasgestrackerechteEigenthumbeydemLehn Herm

bleibe/ 3) daß demLehn-Manndas nießlicheEigenthum

oderGebrauchdesselben übergeben werde. 4.) Daß die

Lehns Gerechtigkeit aufunbeweglichen Gütern oderGe

rechtigkeiten/ die denselben vergleichtwerden / bestehen.

s.) Daßsolches Lehn ewiglich auf alle månnliche Erben

absteigender Linie gehe und bey derselben für und für

bleibe. 6.) Daß derLehn Mann solch Lehn mit seinem

selbst eigenem Leib verdiene/ 7.) daß solcheLehnfren/uma

sonst/aus lauter Gnadund gar nicht Geldswegen, durch

denLehn-Herrn geliehen werde. De his feptemrequifi-

tis vid Dom, Francif, Curtium , in 1. p. fui tractatus

feudalis fub titulo,quod fit feudum, fol. 5. col. 2. Ubi

deomnibus& fingulis plane& eleganter differit,

Feudum vetus , ist einLehn/welches durch dieSucceffion

undNachfolge aufeinen gebrachtwird / sonstStamm/

Lehn oderAlt-Lehngenannt / als daiſt : Feudum pa-

ternum avitum &c. darvon obengedacht.

Feudum urbanum, Bürger-Lehn.

Feudi acquifitio , die Erlangung oder Erwerbung des

Lehns.

Feudialienatio , die Veråuſſferung des Lehns.

Feudiamiffio, die Verlierung des Lehns...

Feudi renovatio , die Verneuerung des Lehns /die Lehns-

Muthung.

Feudi revocatio , die Einziehung oder Widerruffungdes

Lehns.

Fictio, eine Erdichtung, iſt in Jure, wannetwas vorgeſtel-

let wird,als wann es wahr wåre, da es dochnicht ist/arg.

L.fin. ita, ff. de opt. lib.

Fictio , die Annehmungdes Falschen / ſtatt des Wahren/

aufEinrathen der Billigkeit. arg. L, fiitaff. de oper. -

bertor,
Fictio
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Fictio brevis manus, ist /wanndie Tradition aus einer an-

dern Ursachgeschehen ist/nachmals aber fingirtwird/als

obfie bengegenwärtigen Handelvorgegangenseye.

Fictio localis, ist/wannetwas von einem gewissen Ortges

fagtwird/waseinem andernOrt zu attribuiten ist. L. 18.

ff.de legat L. 3. L. 12.§. 38. ff. de inftruct. vel inftru-

ment, legat.

Fictio negativa. ist / wann fingirtwird/als ob etwas nicht

fey,das dochist/als in §. 8. Inft.deaction . L. 1.6. f. ff. de

bonor. poffeff. contr. tabul. §. 1. Inft. verb. quafi eo

mortuo,quib. mod. jus patr. poteftat. folvit.

Fictio perfonalis ist/ wann einer gewissenPersonzugeeig

netwird,was einer andernzukommt. L. 1. §. 12. ff, de vi

& vi armat.

Fictio pofitivaist / wannetwas fingirt und also wahr ge-

sagt wird/daßniemalsgewesen ist / nochjest ist. Ereme

pelfind in L. 4. § f. ff. de fid , tutel. L. 1. de magiftrat.

conven. L.7 26 ff de ftatuhom.§. 5. I. de adopt. §. 4.

Inft,de action wird auch sonst fictio affirmativa oder in-

-ductivagenennet.

Fictio realis ist/wann einer gewissen Sachwaszugeeignet

wird / was einer andern Sachjugehöret / §. 45. Inft.de

rer,divif,

Fictio temporalis , ist / wasvon einergewiſſen Zeit gesagt

wird daszu einer andernZeitgeschicht. § . 5.Inft. quibus

mod,jus patr. pot.folv, L. 18.ff. de capt, & poftlim. re-

verf.

Fictio translativa , iſt/wann nichts neues fingirt wird/son-

derndas / wasbey einem ist aufdas anderetransferirt

wird/nemlich 1.) voneiner Person aufdie andere in L. 2.

§. 12.ff.devi & vi armat, L.f. C.de impub. & alior. fub-

ftitut, pr. Inft, quib. non eft permiffum , teftam.facere,

2.)voneiner Sach aufdie andere/L. 2 C. de donat, L.si ,

ff.de acquir. vel , amitt, poffeff L. 18. § 3 eod . § . f. Inft.

defervit. 3.) von einemÖrtaufden andern / als wann

der Abwesende für gegenwärtig & V. V. gehalten wird.

4+)



Fi
417

Fi

4.) von einerZeit aufdieandere. L. 12. §. 1. L, 16. ff. de

capt, &poftlim, reverf. L. 10. § 1. L. 11.§. 1. eod. L.f. C.

adSct. Maced. L. 135.ff. deReg. Jur. L. 131 , eod.

Fidedignus, a, um, glaubwürdig.

Fideicommiffaria hæreditas , ist eine Erbschafft/ die einent

durch einenletzten Willen anvertrauet wird/ daß ersieeis

nem andern ausantworten soll.

Fideicommiffaria libertas, die Freyheit/so aufBitte durch

einen anderngegebenwird.

Fideicommiffarius ist demevon den Erben eine anvers

trauteErbschafftausgeantwortet worden.

Fideicommiffum , ein fideicommifs , ist eineErbschafft

welche der Erb entweder gang oderzum Theil einem ane

dern auszuantworten in einem Testament oder andern

legten Willengebettenwird. t. de leg. & Fideic. & ad

SCt, Trebell. t. C. de Fideic, t. Inft. de Fideic, hered.

RichterDec, 6'1. n. 4.

Fideicommiffum familiæ , ist eine Diſpoſition , dadem Er.

benzuErhaltung der Familie und des Geschlechts etwas

mitdemBedingvermachtwird / daß es allezeit bey der

Familiæ bleiben / und niemals veräussert werden solle

Germanice,Stamm-Güter.

Fideicommiffum particulare f, fingulare ist/ wann ein eins

giger Theil/ welchender geschriebene Erb einem andern

liefern foll / vermacht wird. L. 33. C.de S, S Ecclef. L.

ult. C.de bon. quælib.

Fideicommiffum univerfale , ist / wann die gange Erb-

schafftgebetten wird/einem andern zuzustellen.

Fidejubere , fidejubiren/ Bürgschafft leisten/Bürge wer

den/für einengut seyn/odersagen.

Fidejuffio , die Bürgschafft/ist eine Verheiffung/wodurch

einerfür eines andern Schuld seinen Glauben / bey dem

Glaubiger einleget / oderfür einen Schuldner gut faget/

damiter desto besser versichert sey/dochso/daß der Princi-

pal Schuldner annochobligat bleibet /L. 1. §. 8. de O &

.

A.pr.
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A. pr. J. & L. f. C.de fidejufs . und dieser wird ein Bürg

genennt/L. 1.§. 8. ff.de O.& A. pr. Inft. de Fidejufs.

Fidejuffor , einBürge/ſo vor einem andern gut faget/und

fichverschreibt/wofern der Principal - Schuldner inBe

zahlungder Schuldenſåumig/für ihmezuzahlen. t. loſt.

ff & C. de fidejufs. es kommen aber in denen Rechtenden

BürgendieseFreyheiten und Ausflüchte zu statten / 1.)

Benefic, ordinis five excuffionis 2.) Benefic, divifionis

3.) Benefic, cedendarum actionuin 4.) Benef. action.

mandâti. davonan ihren Ort zu sehen.

Fidejuffores extrajudiciales, die auffer Gerichtl. Bürgens

werden auffer Gericht conftituiret/ und ereignen sich ins-

gemeinbey Contracten/und geschiehetsolche ihreBürg-

schafftmeistens in Schrifften / vid. Coler in proc. Exec.

p.1.c. 10.n. 253.

Fidejuffores indemnitatisfind / welche mit der Condition

und aufdemFall/da der Creditor ſeine Schuld entweder

gar nicht oder doch nicht ganz von dem Principal .

Schuldner erhalten kan/ sich das,was ermangelt/ zuzah

lensich verbunden/ L. 32 , de V. S. L. fin . pr. de reb. cred ,

L. 116. de V. O. L. 6.pr.denovat, L, 21 , de folut. L. 45.

§. 1.de Jur. fifc. L. 2.C.de fidej . Tut. Hering. c.4. n. 61 ,

Hopp. d. l.

Fidejufforesjudiciales , die Gerichtl, welchesonst eigentl.

fidejuffio genannt wird/iſt/wodurch demGegentheil der

gestaltcavirtwird/daß Er / es sey caufacivilis oder cri

minalis in lite , durch geschickte Bürgen sicher geseget

werde/L. 1.4.de Cuftod, reor. L, 2, 3.4 qui fatis cog.

Fidejuffor neceffarius , ein nothwendigerBürg/ wird ge

nennet / welcher entweder nach gesetzlicher Vorschrifft

oderObrigkeitlichenBefehlzur Bürgschafft-Leistung an

gehaltenwird. Welches dochnicht in einem abfoluten

Zwangbestehet / sondern inderMaaßundAbsehen /wo

der Principal andern Schaden und Beschwerlichkeit

vermeiden will. L. 7. §. 1, L. 8. §. 4 , qui fatisd , cog. Exem-

pla
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plavid in L. 13. pr. de ufufr. L. 7. de damn. infect, L. 4i

C. de prec. Imp. offer. Mev. p. 3. decif.238.

Fidejufforesprincipales, die des Haupt-Schuldners Obs

ligation aufsich nehmen. L. 27 §. 2. & 4. de fidej.

Fidejuffor fimplex, gemeiner Bürg/welcher blatterdings

das/wasder Principal schuldig iſt auf ſich nimmt, und

sich dafür obligat machet.

Fidejuffor fuccedaneus . der Rück-Bürge, der sich vor eis

1, nen andernBürgen verbündlich gemacht. L. 8. §. f. & L.

27.§.f. de fidejuff, Lauterb. de indemnit. fidejuff. §. 3 1.

Comp. t. ff. de fidejuff, p. m. 632. und an welchen der

Creditor, wann derBürge von Vermögen kommt/seis

nenRegress nehmen fan/L . 8. §. f. de fidej . Gail. 2. O. 27.

n. 13. Heringde fidej . c. 4. n. 48. feq . Hopp. ad §. 1.Inft.

de fidej.

Fidejuffor voluntarius , freywilliger Bürg/der aus bees

denTheilen freyen Willen gegeben und admittirt wor.

den. L. 7.§. 1. L. 10.§. 1. qui facisd.cog.

Fidelitatis juramentum , der Lehns-Eyd/Lehns -Pflicht/

da der Vafall demLehns-Herrn schwöret/treu und hold

zu seyn/ desselben bestes zu suchen/ seinen Schaden zu

verhüten auch in Rathund Thatnicht zu seyn / darinn

wider denLehn-Herrngehandelt / gethan odergerathen

werden möchte / undinSumma alles zu thun und zu leis

ſten/worzu ein getreuer Lehn-MannseinemLehn-Herrn

verpflichtetundverbundenist.

Fides, der Glaube/dieTreue.

Fides bona, ist ein gutes Gewiffent/oder rechtmässigeMeye

nung/da ich dafür halte/die Sachegehöre mirzu/ oder ist

solcher eineUnwissenheit/dessen / daßwir die Sache uns

rechtmässig besigen.

Fides Chriftiana,der Christliche Glaub.

Fides inftrumentorum , der Glaube oder Beweiß der

Schrifften.

Fides mala,ist nichts anderst als die Wiſſenſchafft/ daß die

Sacheinemandern zugehöre

Dd 2
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Fidem emtori habere , demKäuffer borgen / §. vendita

Inft. de R.D. L.19, ff,de contr. emt.

Fidiculæ , Folterseil / so die Scharffrichter in der Tortur

gebrauchen.

Fiduciaria hæreditas, ist eben so viel als fidei commiffaria

hæreditas.

Fiduciaria tutela, vid, tutela fiduciaria.

Figere, fingiren/hefften/anhefften/stecken.

Figmentum , ein erdichtDing/ein Gedicht. Purum fig .

mentum ,ein pur lauter Gedicht.

Figura, eineFigur/Form/Gestalt.

Filia , eine Tochter.

Filius , der Sohn.

Filiusadulterinus , ein Sohn der in Ehebruch erzeuget

worden ist.

Filiusfamilias , einHauß Sohn/einHaußvatters-Sohn/

der aus rechtmässiger Ehe erzeuget / und indes Vatters

Gewaltist. L. ff. de his,qui fui funt vel alien. jur.

Filius illegitimus , ein unehlicher Sohn / der auffer der

rechtmässigen Ehe erzeuget ist.

Filius inceftuofus, ein Sohn/der ausBlut-Schand iſter-

zeuget worden.

Filius legitimatus , ein legitimirter Sohn / der durch ein

Fürstl. Refcript, oder von einem Comite Palatino ehrlich

gemacht worden ist.

Filius legitimus , ein ehrlicherSohn/ so in der Eheerzeis

get ist.

Filius f. Filia naturalis, ein unehlicher Sohn oderTochter/

ein Leib-Kind/ ſo auſſer der Ehevon 2. lédigen Perſonen

gebohrenwird.

Finalis, finale, das End/zumEnd gehörig.

Fines, die Grängen/sind die äusserste Theileder Oerter/so

aneinander liegen/ undzweyer Herrn Lånder oder Güter

voneinanderscheiden und also einem jeden das Seinige

anweisen. Hieronym.de Monte,de finibus regund.

Fines Imperii, die Grången-Märcken.

Fines
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Finesprivati, Feld-Grängen/Fluhr-Termin.

Fines publici, Land und Amt-Grången.

Fines regundi, die Grängen/so zu unterscheidenseynd.

Finis, das Ende/dieEnd Ursach/der Zweck.

Finitimus , der Nachbar. c. per tuos X.defentent. ex-

commun.

Finitis feriis, nach geendigtenFerien oderFevertågen.

Finium regundorum actio ist eineKlag /welche unter de,

nen Plaßhat/die aneinander ſtofſendeAecker haben/dazú

daß die Grängen richtig unterschieden unddeclarirt/auch

der Schade/derjemand durch Confundirung derGrån

genzugefügt worden/ersegt werde.

ad Firmam concedere, verpachten/um einen jährlichen ge,

wissen Zinßhinlassen.

ad Firmam contractus , heist bey den Canonisten der

Mieth-Contract, c. 8.x, de decimis , Cap. f. ne præ-X.

tor vices fuas c. 9. x. de locat.

Fifcales caufæ , werden heut zu Tag genennt diejenigen

Sachen/so der Reichs-Fifcal , Nahmens des Reichs,

Fifci an derCammer profequirt.

Fifcales extraordinariæ, die Sachen/ so dieReichs-Col-

le&en und dergleichen angehen.

Fifcales ordinariæ find die Sachen/ so den gebrochenen

Landes - Frieden/ die Exemption und dergleichen bes

treffen.

Filcalis, der Fifcal, telcher die Straffen einfordert. Item

+ wird ein peinlicher Fiscal genennet / der einen wegen eis

nes Laſters an ſtatt des Fürsten oder Amts peinlich an-

klaget/entweder gar auf denTodt/ oderzu einer groffen

Geld Buffe. Ingleichen wird derjenige also genermet/

welcher einer Obrigkeit Intereffe wahrnimmt, und daß-

selbe zu erhalten und vermehren trachtet.

Fifcal Gerechtigkeit/ ist einRecht/vermöge deffen ein

Regent alle Geld Straffen wie auchHerrenundErb-

lose Güterund Schäße einnimmet / undsich dieselbenzu

eignet.

Dos Fifca
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Fifcalis Cæfareus, Kayserl. Majestät und des Heil.Reichs

General-Fifcal,

Fifci Advocatus. Suche/Advocatus fifci,

Fifci Procurator , ist/der die Procurator- Stelle beydem

Fifco vertritt.

Fifcus , der Fürsten-Schaß, der gemeine Seckel/das Ein-

kommenderhöhen Obrigkeit. It. Das Amt. A parte

Fifci aufSeiten des Amts.

Fistula, eine Waffer-Röhre/ Canal, dadurch das Wasser

geleitetwird. L. 47.&49. ff. de contrah, emtion , L.38.

5. f. ff. de act. emt. L. 17. ff. de fervit, urban. præd.

Fixus, a, um. Angehefft/beständig, locus fixus, ein beſtåns

digerOrtoder Stelle,

Flagellare,flagelliren/geiffeln/peitschen.

Flagellare annonam , Theurung durch Einsperrung und

Aufhebungder Victualien verursachen. L. 6. ff. de ex-

traord. criminib.

Flagitare , eine Person hefftig umdenBeyschlaff folliciti-

ren. L nunquam,ff. de privat. delict .

Flagitium , eineübleThat/Schelmstück/Schande.

Flagrans crimen , wird genennt / wanneiner auffrischer

That ergriffenwird. L.un. C. de rapt. virgin.

In flagranti crimine deprehenfus eft , er ist auf frischer

That ergriffen worden.

Flamines, waren alte Römische Priestervon groffen An

sehen.

Flos , floris , dieBlume/ Blüth. Auch wird dieses Wort

gebraucht/wenneinDing vor andern wohlund ingutem

Zustandestehet/so man sagtvon Schulen/Academien/2c.

also es stehet folches in gutenFlor.

Flumen, derFluß/Wasser-Fluß.

Flumenperenne , ein immerwährenderFluß oderBach,

ist derjenige/welcher Sommerund Winter flieffet.

Flumentorrens , ist ein solcherFluß / der nurin Winter

flieffet/im Sommer aber verseiget und austrucknet.

Foca-
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Focaria , dieKüchen-Magd / KüchenRaß. Ingleichen

der Soldaten Concubinen/L. 2. C. de donat. inter, vir.

& ux.

Focarius , der Hauß-Knecht / der des Heerds oder des

Feuers abwartet. L. 1. §. caupon. ff.nautæ caupon. fta-

bul.

Focus, einFeuerstätt/Heerd.

Focus & ignis , Feuer undRauch/welches gehalten wird,

allwojemandwohnet.

Fodina, heiffen Oerter/worausman etwas gråbet/capit.

cler.22, diftinct. als argentifodinæ , cretifodinæ , &c.

Silber-Kreyden,Münen.

Fodrum, Pferd Futter undMahl/ Soldaten-Proviant.

III.Feud. I.

Foederati , die foederirten/oder welche eine Allianz mitein

andergeschloffenhaben.

Foedus, eine Allianz , Bündnuß/iſt ein öffentlicherVers

tragzwischen dem Kayser und denen Reichs - Ständen

unter sich oder mit auswärtigenFürstenund Staaten/

wegender einander zu leiſtenden Hülff odersonst einer ans

dernSach.

Fœdus defenfivum , welches geschlossen wird , einander

Hülffzu leisten, im Fall einer von den Pacifcenten anges

griffenwird.

Foedus æquale , daeiner so viel z. E. an Mannſchafft zu

contribuiren verspricht als der andere.

Foedusinæquale , dader einez. E. 50000. Mann /der ans

dere 10000. hergibt / oder da dieConditiones sonst auf

beedenTheilen einander ungleich find.

Foedus offenfivum , welches geschlossen wird mit gesamme

terHanddendritten anzugreiffen.

Fœdus particulare , welches nur einigen Stand und deren

Landschafften anbetrifft.

Foedusperpetuum , welches aufewig ( politice ſcilicet )

geschloffen wird.

Dd4
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Fœdus temporarium , das aufeine gewisse Zeit geschlossen

wird.

Fœdusuniverfale , das mit des Kaysers und aller Stånde

Confensund Approbation , Nahmens des gesammten

Reichs geschlossen wird.

Fænus, derEintrag/Wucher.

·Fœnus Nauticam so auch pecunia trajectitia oder ein

über dasMeerzuführendes Geldheiffet/ ist ein geliehenes

Geld/so aufdes Creditoris Gefahr über Meerverführet

wird. L. 1.f.L. 1. C.h. t. mit diesemBeding / daßwann

dieWaar/somanüberführet/umkommt demVorlehen-

dennichts wieder darffbezahlt werden / kommetsie aber

ficher anden deftinirten Ört / so muß alsdann das Capi-

tal mitdembedungenen Augmento oder Zinnsen wieder

gegeben werden. Vid, Stypmann.de jure marit, part. 4.

C. 2.C. tit. ff de naut,focii, Welche deßwegenvonder

Obfervirung dergemeinen Zinnsen so lang befrenetsind/

biß die Gefahr aufhöret / alsdann tretten die gemeine

ordentlicheZinnsen an derselben statt. L.I.L 2.C.h.t.

Fonusterreftre , ist eine Erwerbung / so man mit dem

Geldemachet/ welches der Glaubiger wegen übernom

mener Gefahrseines durchgefährliche undunsichereDers

ter führenden Geldes bekommt, Arg. L. s. de naut, foen.

L 26. §. in traje&titiis C. de ulur. Brun in L. 2. C. h. t,

Wiffenb, ad tit. ff. de naut. fæen, th. ult.

Feetus animalium , dieFrucht derThiere,

Folium , einBlat/it, wird gefagt in folio, das ist/ingroß

Papier. Stultus in folio. eingrofferNarr.

Follis, ein Geld-Sack /Beutel/L. 82, ff. de condit,&de

monſt.

In folle reliqua offerre, unausgemacht/unberechnet/con-

fus, diereftirende Schuld offeriren.

Foraneus, einFremder/officialis foraneus , ein Gerichts-

Bedienter.

Forenfis , was zum Gericht gehöret/ it. ein Auswärtis

ger.

Forban.

7
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Forbannitas, wurde bey denen alten Teutschen der flüchtis

geMissethäterund Straffenräuber genennet / der Vo

gelfrey erklärt/und inBann gethan worden.

Fracht Briefe/findBriefe/welche denenFuhrleuten oder

Schiffenüber die geladene Güter gegeben werden.

Forentis judex, der weltliche Richter. C.fi Clericus , de

forocômpet, in 6to.

Forefta , dieOerter/wosich das Wild aufhålt/oder einge

ſchloſſen ist, Thiergarten/ Gloff. in cap. dilecti x, de do .

nat, it womandas Jagd-Rechthat.

Foreftale jus, die Försti. Obrigkeiten / welche dieFürsten

Krafftder Lands Fürstlichen Obrigkeit in denen Wäl

dern exerciren / und bestehet in demWildban , und dem

Forst-Recht.

Forma, eineForm/Gestalt/das Wesen eines Dings.

Formalia , die formalien / welche also genennet werden/

wann die Umstårde eines Dings recht bey einen Process

in achtgenommen/ und diß und jenes geschehen muß / als

Da ist in Appellationibus , undLeuterungen / undArre-

sten/z . E. daß ordentlich appellirt worden/ x. Jt. wers

denauch formalien genennet / dieWorteoderInhalt eis

nes Dinges.

Formalia appellationis sind diese Dinge oder Solennitæ.

ten/dadurchdieFormder Appellation bestehet/ nemlich/

daßvonSachen oder Urtheilen/davon eserlaubet ist/auf

rechteWeiseund Art/ auchzu rechter Zeit appellirt/und

Die Appellationdarauf anhängig gemacht worden seye.

Dannzuvor und ehevon dem Appellations Richter die

Haupt-Sachangenommen wird / müſſen die formalia

appellationisjuftificiret , d.i. ausgeführt undrichtig ge-

machetwerden. Zu den Appellacions Formalien aber

gehöret erstlich / daß solchegeschehegradatim. Gail. 1.

obf.119.n.2. das ist/ vondemUnter zudemNehnach-

folgenden oder Ober-Richter hernachgehends wird

hauptsächlich requirirt / daß zwischen dem Unter-und

Ober-Richterkein Mittler seye. 2.) Der folenne Mo

Dis dus
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dus zu appelliren/ welcherzweyerley/ als daßsolche ents

weder Münd oder Schrifftlich geschehe. L. s. §. f. de

Appell. 3.) Daß die Solennia , wiesie insgemein genen-

net / obſervirtwerden / welchehinten unterdem Wort

Solennia appellationis zu finden.

Formalia appellationis juftificare ist nichts anders / als.

darthunundbeweisen /daßdieformalien juft seyen / das

ist , daßsie alsosenn obſervirt worden / gleichwie es die

RechteunddieGeseze vorschreiben.

Formal , wirdgesagtvonBüchern , ob siegroßoder klein

find.

Formula, einForm/Formular , Weise/ Gestaltund Ma-

nier / wie man ein Ding darnach machen oder handeln

foll.

Fornicarii , heiffen in L. 17. §. fifcus de ufur. diejenige

Handwerckerund Krämer /welche Lådenvon demFiſcal

unterdenen Schwibbögen gemiethet haben.

Fornicatio , dieHurerey.

Fornicatio ist ein unerlaubter Beyschlaff eines ledigen

Mannsbilds mit einer sich öffentlich prostituirenden

Weibs:Person.

Fornicator, derKnecht/so denBad-Ofen und Camin heis

het undversichet/ L. 27. §. 5. ff. ad L. Aquil, L, 13. & 14.

f. de inftruct, legat.

Forst-Bann/bestehet inHolk-Nuhungen und inderFlöse

fe/ welcheeinehoheObrigkeit in ihremLande geniesset /

Krafft deffen dieselbeWald-Ordnungen aufrichten/und

die Unterthanen mit den Gebrauch ihrer Hölzer daran

verbindenkan.

Fortuituscafus, fuche/Cafusfortuitus.

Forum , dasgehegte Gericht.

Forumcompetens , einrechtmässig / bequem/ordentlich

Gerichte vor welchem einer zu erscheinen oder zu stehen

fchuldig ist.

Fori declinatoria exceptio,suche oben : Exceptio fori de-

clinatoria,

Forum
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Forum decliniren/ vom Gericht abweichen unddaselbst

nichtstehen wollen.

Forum incompetens , ein Gericht / deffen Zwang einer

nicht unterworffen / und daselbstzu erscheinen undzustes

hen nichtschuldig ist.

Foro cedere , ein Falliment machen/ banqueroute ma

chen.

Fortalitii jus , dasRecht eine Vestung zu bauen/iſt ein Re

gale, so allein dem Lands-Fürsten oder dem /der die Jura

Majeftatica hat/zustehet ; Im Teutschen Reich kommet

esdenen Ständen/ Krafftder hohenLandes Obrigkeit

øderSuperiorität zu/ und könnensie solches auch ohne des

Kaysers ausdrückt. Erlaubnus zur Defenfion ihres Lana

des gebrauchen. Limnæusde Jur. Publ.Lib . 3. c. 3.

Fortalitium , eine Vestung/ist ein fortificirter und zur Ab-

treibung desFeindes/auch zur Sicherheit des Landes vers

wahrterundbefestigter Ort/es sey gleich ein Schloß oder

Stadt.

Fortuna , heist so wohlgutes als böses Glück/wann es aber

allein gesezet wird bedeutets einen unverhofften gụ,

tenAusganz einer Sache/ es wird auchfür das Vermö>

gen gefeßt in L 40,§. 1. ff. de ftatu liber.

Fortius , noch vielmehr / desto mehr. L. 2. inf. ff. ne quis

eum L. pen. ff. fiquis caut.

Foffatum , das mit Wellen und Gråben umgeben / oder

ein Schloß.

Forum fori, das weltliche Gericht.

2:

Fractores pacis publicæ, Landfriedenbrecher/die denLand-

friedenstöhren.

ncea, eineLange/ Spieß.. L. 3. §. armis. ff. de vi & vi

armata,

Frêter confanguineus, einhalb-Bruder/vom Vatter hers

Brüder, dievonzwey Müttern/aber voneinem Vatter

erzeugetfind.

Frater adoptivus , einBruder/der durchAufnehmung an

Kins
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Kindesstattvonunsern Vatter/ gleichſam unſerBruder

worden ist

Fratres adfcititii , Duß - Brüder / die einander Brüders

schafft beym Trunck öder sonsten versprochen oder ges

schworen.

Frater uterinus , einhalb-Bruder von der Mutter her/

BrüderdieeineMutter aber zwey Vätterhaben.

Fratricida, der Bruder-Mörder.

Fratricidium, der Bruder-Mord.

Fratriæ,zweyerBrüder Weiber.

Fratrueles, Geschwistrigt-Kinder.

Fratrueles, einer Mutter Schwester Sohn.

Fraudare,fraudiren/betrügen/hintergehen.

Fraudare hæreditate, der Erbschafft berauben/davon aus,

fchlieffen. L. 2. ff. de his quæ in teftam.

Fraudare vectigal . die Waarenbey demZoll nicht ansa

gen/L. 8.ff.depublican & vectigal.

Fraudatio , einBetrug.

Fraudator heist so wohlder / welcherbetrüglicherWeise

etwas alienirt / als der so es betrüglicher Weiſe em-

pfångt.

Fraudem legi facere, wann einer zwar dieWorteines Ge-

segesin seinem Werth låst / aber deſſenSinn und Mey-

nungverdrehetund anderst ausleget.

Fraudulentum Confilium , ein betrüglicher Rath oder

Anschlag.

Fraudulentus ufurpator , d. i. malæ fidei poffeffor , der

eine Sachebesigtundweiß , daßsolche einem andern zus

stehet.

Fraudatorium interdictum, ist dasjenige/dadurchdie

Betrug der Creditorum veräusserte Sachen revoc

werden. L. 67.pr. ff ad SCt, Trebell.

Fräulein-Steuer/Princeffin-Steuer/ bestehet in*

wiffen Ausstattungs-Geldern / welche das Land aufbr

genmuß/wennsich eine Princeffin verheyrathet.

Fraus , derBetrug/ Infraudem Creditorum , jumBe

tr
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trug undSchaden der Gläubiger/ In fraudem Legis , ¿u

BetrugundSchaden des Geſeßes.

Fraus capitalis , heist in L. 23. § excipitur. ff de ædilit.

edict ein Verbrechen / Delictum,in L 33. ff. ex quibus

cauſ major. L. 1. ff de alienat judic. mut. bedeutet es eie

nen Schaden.

Frequentare, frequentiren/ offt und vielmal an einenOrt

kommen/ undwird insgemein gesaget / wenneineroder

mehraneinemOrt in die Schul gehen.

Frequentia , die frequenz, die Menge/Gesellschafft/Vers

ſammlung/undwird diesesWortgebraucht / wennauf

einer Schul oder Universität viel Schüler oder Stu-

dentenbeysammen find/also: Es iſt allda eine starcke fre-

quenz.

Fretus auxilio&gratia Dei , der sich auf GOttes Hülff

und Gnade verlåst.

FretusConfcientia , der sich auf sein gut Gewiffen vers

låst.

Freyherren des Heil. Rom. Reichs werden unters

schiedliche auf Reichs- Tågen genennet. Bald nennet

mansienur allein Freye / als die Freyherin vonFalckens

stein/baldHerren/bald edleHerren/ als Grafund ed-

ler HerzzurLippe/ baldSemper - Freye , als dieGrafen

vonLeiningen/Westerburg/die Grafen oderE Schen

ckenvonLimpurg/und die Grafenvon Schaffs Der

meistenMeynung nach ist kein Unterscheid untenen

undwerdensieden Reichs Grafen gleichgeachtet wie

fiedennauchaufden Grafen-Bånckenihren Sit haben.

InFranckreichbestehet dieseWürdeheut zu Tage nurin

dembloffen Titul ; InEngelland habensienachdenBi

schöffenihrenSigund Stimme in demOber- Hauſe des

Parlaments.

Fribufculum in L. 32. §. fi divortium. ff de donat. int.vir.

& uxor, heist ein geringer Streit unter Eheleuten.

Fri
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Frivolaheiffen eigentlichirrdene Gefäffe / so für einen sehr

schlechtenPreißerkaufftwerden , undwird in L. 11. S.

pen ff.de pign. action . für einen geringschäßigtenHauss

rathgenommen.

Frivola appellatio , damanwider das gesprocheneUrtheil

undden Proceffnichts hauptsächliches / sondern nur Ba-

gatellen einzuwenden hat/ welche zunichts dienen/ als die

Executionaufzuhalten / und dem Gegentheil die Sache

schwerzu machen.

Frivolaexceptio, einevergebliche Ausflucht.

Fructuarius , der Fruchtgeniesser.

Fructus , dieFrucht/Nußung.

Fructus Civiles , werden genennet die Früchte/so aus dem

Rechteherkommen/ und genossen werden/als dasind ges

wiffeZehend/Pächte/Zinsen 2c.

Fructus incerti, ungewisse Einkünfften oderFrüchte.

Fructus confumpti , werdendiejenige genennet/ die nicht

mehr beydem Poffeffore gefundenwerden / weilsie ent-

weberconfummirt oder veräussert find. Dd, comm .arg.

L.25.§. 11. ff de pet. hæredit. Umm, diſp, ad proc. jud,

dir. 21. thef. 1.n. 8.

Fructus extantes , werden genennet die noch vorhanden/

gegenwärtig find/oder gefundenwerden. L. 22. §. 2. ff.

depigutact L. pen. C. de R. V. Ser von denen fingirt

wird/daßsie nochdaseyn / Fachin 1 Controv. 58, weil

nemlich der Poffeffor aus den Confumirten oder ver,

Faufften Früchten reicher wordenist. d. 1. 25. §. 11. L. 40.

§. 1. ff. depet. hered. L. 1.C.eod, Arnold. Vinn, ad § 2.

Inftit, de offic. jud . und werden diese extantes unterschie

denin pendentes, perceptos und fucuros.

Fructus induftriales f. artificiales find zwar Früchte der

Natur / aber doch nicht ohne des Menschen Bauung /

Wart/Fleiß und Mühe/und Arbeit erbauet worden, als

dafind das Getraid/Wein/Del und anders 2c. v. L. 49.

ff, de ufur, &L.48. ff. de A. R.

Fru.
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FructusNaturales sind dieFrüchte / welchehauptsächlich

durchdie Krafftder Natur nicht aber durch den Fleiß

und Arbeit des Menschen herkommen , als da sind die

Bäume/Obst/Milch/Haare/Wollen/Lämmer/Böcke/

Kälber/ Füllen / Ferckeln und dergleichen. Heuund

Grommet. L.fructus 45. ff. de ufur. L. 28, eod. §. 37.

Inftit. de R. D. L. 78. ff. de R. V. vid, omnino Arnol.

Vinnius. S. Q. L. 1. qu. 25. p, 120.

Fructuspendentes. hangende/sind dienoch an der Sache,

woraussie geschafft werden und herkommen / hangen

L. ult .§ 6. ff. quæ in fraud, cred. L.61. §. 8. ff. de furt.

werdenauch sonsten pendentes vel ftantes, oderstehende

Früchte genennet. L. 7.§ 15. ff. folut matrim, L. 26. §.

ult, ff. de furt. Vultej . Difcept. Scholaft. ult. Ingleis

chen auchnondum percepti,noch nicht empfangene/noch

nichtvondem Erdboden abgesonderteund der Erde noch

anhangendeFrüchte geheiffen. L. 12.§.5.ff. de ufur, da

herowerdensiezu den unbeweglichen Gütern gerechnet /

weilsie ein Theildes Guts nochsind. L. 44. ff de R. V.

Fructus percepti , die percipirt und empfängeneFrüchte

find so würcklich von dem Corpore feparirtgefunden

werden. §. 35. Inſtit. de rer. divif. obsieschon nochnicht

eingesammlet/ oder weggetragen worden. L. 9.§. 1. ff.

de donat, L 78. ff. de R. V.L.25.§ 1.ff. de ufur. L. 13.

ff, quibusmod. ufufr, amitti. Vultej. Jurisp. Rom. c.

64. n, 18.

Fructus percipiendi , werden genennet/die der Poffeffor

durchseine Unachtsamkeit nicht percipirt hat , die aber

von einenFleissigern percipirt werden können.L. fructus.

33.L.fi navis 62.ff.deR. V.L.39. §. 1. ff. de Legat. 1. §. 2.

Inftit, de offic,jud . Vultej diſcept. Scholaft. c. 20.

Fructusfuturi , künfftigeFrüchtsind und werden genens

net/diezwar noch nicht zeitig oder hervorgekommen sind,

dochabergewißgehoffet werden / L.g. pr ff.de contrah.

emt. L. 24 ff. de Legat, 1.L, 1. ff. de pignor. & hyp, L

73.ff.deV. O.

Fru-
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Fructus novif, recentes , werden genennet/welche in inste

henden oder gegenwärtigen Jahr gewachsen.

Fructus veteres, find/die dasvorigeJahrgewachsen. L.

vetus. 11. ff. de trit. vin. & ol. leg.

Fruges , dieFrucht/oder das Einkommen.

Frugi, gut/haußlich/nüglich/homo bonæfrugi , ein nüglic

cher Mensch.

Frumentaria teffera , einZeichen/ wannman solches vor-

zeichte/bekammanGetrayde/L. 49. §. 2. ff. de Leg. 2.

Fruftrator, der nicht in Gericht erscheinet. L. 31.9. litem.

ff. de negot. geft. oder durchallerhand Aufzügedie Exe.

cution hindert. L.7. C. de execut. rei judic oder ein

üblerBezahler/derseine Creditores lang aufhält. L. f.

ff.devi& vi armat.

Fucum facere , einen blauenDunstfür die Augenmachen/

betrügen.

Fugiens, derBeklagte. L. properand. C. dejudic, L. f. de

bon,matern.

Fugitivarii , waren Leute/so dieflüchtigen Knechtewieder

zuihrenHerrnführten. L. 18. ff de Præfcript. verbis ,

oder anzeigten/wo siewåren. L. 13. ff. eod.

Fundacio , Diefundation oder Stifftung zum Erempel/

einer Univerſitåt/Gymnalii . Closters/Kirchezc.

Fundi patrimoniales , Güter / so zudes Fürsten Privat-

Vermögengehören.

Fundi faltuenfes , werden diezurWeyde deſtinirteWäl

dergenennet. Gothof, ad Rubr..de fundo patrim.

Fundus , der Grund und Boden.

Fundus dotalis, ein liegend Gut/ so an statt der Frauen

Heyrath - Guts dem Manne gegeben und versprochen

worden.

Fundus inftructus , einzubereiteter und zugerichteter A

cer/samt allemwas darzu gehöret,

Funerare begraben.

Fune-
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Funeris impenfæ, alles dasjenige/ so desLeibs wegen auf.

gewendet wird/ ehe erbegraben wird, als die Einbalſa-

mirung/ dieGrabstätt/ Sarg/ Tragerlohn.

Funeraria actio , die Klage / welche wegen der herges

schoffenenLeich-Unkosten angestellet wird.

Fungi, fungiren/ ausrichten / versehen/ verwalten/ als

ein Amt.

Fungibiles res, werden genennt dieDinge, so in derZahl

Gewichte undMaaßbestehen, als da ist das Geld/ Ges

traid/ Wein undHel.

Fur, ein Dieb, derfremde Sachen widerdesHerrnWils

len/ Gewinns wegen contrectiret.

Furari, stehlen/ Furere , toben/ unsinnig seyn/ wüten.

Furinemendabilis, ein Dieb der nicht zu bessern ist ein

verlåumbder Dieb/ ist/ der sich nachzweymalinfligirter

Straffenichtgebeffert hat /Ordin. Crim. Carol. V. art.

162.

Furia, die Furi, oder Unsinnigkeit/ Tollheit/ der Grimm/

also wird offt gesagt/ erhates in der furi gethan.

Furiofus, ein Tobender/ Unsinniger / Wütender.

Furor, die Unsinnigkeit ist eine Tollheit / so mit einer

Wuth undRaserey verknüpffet ist, dieses ist Furor ve-

rus.

Furor interruptus , wann der Patient manchmal dilucida

intervalla hat/ und die Unsinnigkeit auf eine Zeit nachs

låffet/ nachmals aber wiederkommt.

Furornon patens, der nicht alsofort indie Augenfällt.

Furor patens, den jedermann mit Augen erkennen kan..

Furor perpetuus , die immerfortwährende Tollheit / da

der Patient fein Intervallum hat/ daß solche nachlässet.

Furor fimulatus, ist zweyerley / Fictus à Lege, der vom

Gesetz erdichtet ist/ und fictus in fpecie , da fich der

Mensch stellet als ob errasend wåre.

Fürsten Recht/war vor Zeiten ein sonderbahres Ges

richte/ welches die Fürsten hielten und welches durch

denRömischenKayser, als Præfidem, aus lauter Fürsts

Ee lichem
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lichemBefizernnieder gefeßet wurde / wenn die Sache

ihre Ehre/Leib oder Leben betraff.

Fürsten Tag/ heisset / wann Fürstliche Personen oder

dero Abgeordnete aus einen oder mehr Craysen des Rd-

mischen Reichs sich an einen bestimmten Ort zusammen

begeben, um daselbst von wichtigen Angelegenheitenzu

handeln. In Schlesien heiffet ein Fürsten, Tag so viel

áls einLand-Tag.

Fürstliches Collegiumauf demReichs-Tage beſtehet in

drey Båncken auf der Rechten siken die geistlichen

Fürsten und Prælaten/ aufder Lincken die weltlichenFürs

ften / Grafen und Herren, und auf der dritten oder

Quer Banck die Protestantischen Bischöffe. DasDi-

rectorium führet Desterreich wechselsweise mit Salz-

burg/und die Stimmen colligiret der Erb-Marschall/

Graf von Pappenheim / welcher dieselben hernacher

sonden/andem Directorial- Tische fißenden Actuariis

niederschreiben låffet. Ein jeder Fürst hat sein Votum.

virile oder eigene Stimme , die ungefürsteten Præla-

ten/Grafen undHerren aber haben vota curiata , und

geben diePrælaten nur zwey/ die andern beyden aber 4.

Stimmen.

Furti actio, suche oben actio furti.

Furtiva res, ein gestohlen Ding/ gestohlen Gut.

Furtum, der Diebstahl/ oder Deube/ welche also genen

netwird/ wenn einer des andernbeweglichGut / wider

deffen Willen zu seinemNugen gefährlicher Weise ents

wendet.

Furtummanifeftum, ein öffentlicher Diebstahl/ worüber.

der Dieb erdappet/ ehe ers in dasjenige Ort bringet/

wohin ers zu bringensichvorgenommen §.3. Inft. defur-

tis.L. 3. princ. §. 1. & 2.ff.eod.

Furtum non manifeftum , ist ein heimlicher Diebstahl/

worinnen der Dieb nicht ergriffen oder erdapper wors

den ist/ eheer solchen ins Hauß oder an den bestimmten

Ort gebracht. L. 8. ff. de Furt.

Fur-
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Furtum fimplex, ein solcher Diebstahl der ohne Gewalts

ſames Erbrechen geschiehet/ Ord. Carol. art. 159. feq.

Furtum non fimplex , ein solcher Diebstal/ der mit Ges

waltsamerErbrechung geschiehet / Ord. Carol. art. 159.

-feq.

Fuftigare, fuftigiren/ auspeitschen/ den Staupbeefen ges

ben/ průglen.

Fuftigatio, der Staupenschlag/ Staup-Beesen.

Futurus, a , um, zukünfftig ad futuram memoriam , gus

künfftigem Gedächtnuß.

Futuræ nuptiæ, zukünfftige Hochzeiten.

Futura fponfalia, zukünfftige Eheverlöbnüß.

G.

GAbella, Accis , Licenten / Impoſten / Ungeld / Biers

steuer/ Zapffengeld/ Confumtions - Mittel2c, ist ei

gentlich diejenige Auflagso in Städten und Dörffern

aufWein/Bier/Fleisch / Getraid und andereSachen

gelegtwird / oder es ist ein von der Obrigkeit auf die

Confumtibilia und zum Verkauffgebrachte Sachenges

legte Steuern/ zu Abtragung eines præffanten oneris.

Speidel, voc. Acciß& Ungeld. Fritsch . dejure Oenopol.

Gabella, der Abzug 2c. ist derjenige Antheil /welcher von

den Güternso aus eines Fürsten Territorio in das andes

re geführet werden/ Krafft derLands-Fürſtl. Obrigkeit

undder Gewohnheit abgezogen wird/und hat ſtatt/wann

das Burger-Recht aufgekündet wird, undsich die Burs

ger in eine andere Herzschafft begeben/ und dann/ wann

einen Fremden etwas durch Erbschafft zufället/ und er

esaus demLand führet.

Gabion, ein Schang - Korb.

Gallia, Franckreich

Gallinarium, das Hünerhauß/Gallinarius , derdieHuh,

ner wartet.

Caner-
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Ganerbii, Gan-Erben/ gemeine Erben / oder Herren/so

gemeine Festungen/Schlösser und Güter haben.

Ganerbinatus, die Gan - Erbschafft/ ist nichts anders als

eine Vereinigung etlicher Familien/ die über dieSuccef-

fion in ihren Gütern/ wie auch über andere Dinge pa-

cifciren/ und zusammen auf einen Schloß wohnen die

Gelegenheit zu diesem Bündnüssen hat das sogenannte

Faust Recht in Teutschland gegeben/ und haben diese

Familien eingemeinschafftliches Schloß, welches sie von

Kayserl. Majestät jur Lehn tragen/ und darüber einen

Burggrafenbestellen / der die gemeinschafftlichen Güs

ter verwaltet und von dem Käyser bestättiget wird.

Dievornehmsten Gan- Erben/ Schlösser / find Frieds

berg und Gelnhausen in der Wetterau / Salzburg an

der Saale in Francken/ Greifenberg bey Franckfurt

undRotenberg ohnweit Nürnberg / so aniko aber ges

schleiffet ist.

Gardian, heiffet ben den Franciscanern/ Capucinern und

andernBarfüffer-Münchender Superior desKlosters.

Garum, ein falsigter Liquor vonFischen/ wormit vor die-

sem andere Speisen eingemacht worden. L. 3.ff. de pc-

nu legat.

Gazophylacium, derOrt/ wo die Scripturen verwahret

werden. Das Archiv.c. 1.X. de probat. ibique Gloffa.

GefürstereGrafen/ find diejenige, welchezwar vor ih-

re Person in den Fürsten-Stand erhoben/ dessen Land

aber wie vor und nacheine Grafschafft geblieben/ Coc-

cejus. J. P. Prud. c. 18. §. 18. als da waren ehemals bes

kandt/ die Gefürsteten Grafen vonHenneberg / welche

aberjeho das Hauß Sachsen repræfentirt. Vitriar. Inft.

Jur. Publ.L. 1. tit. 17.§. 15. & ibid. Pfeffonius,die Hers

zogen von Montpelgard, Görk/ welche dieHerzoge zu

Würtemberg repræfentiten. Horn. J. P. c. 38.§. 13.

Gegen-Vermächtniß/Wiederlag/Wittum/ Donatio

propter nuptias, heiſt dasjenige, was einBräutigamseis

ner
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nerBraut statt des von ihr empfangenen Ehe, Geldes

conftituiret/ daß sie selbiges nach seinem Tode auf Leb

bens Zeit behalten / nach ihrem Absterben aber wieder

an die rechtmässigen Erben des Bräutigams verfallen

laffensoll.

Geleit/ist ein Landes-Fürstl. Regale , oderwem es sonst

verliehen/ vermöge dessen die hohe Landes- Obrigkeit

von demReisenden imLande einen gewissen Zoll einfor

dern auch die Verbrechen / so auf der Straffe gesches

hen/bestraffen kan/ ohne daß der Obrigkeit / die sonst

aufbeydenSeiten der Straffen die Ober-Gerichte hat/

einige Erkänntnuß darinnen gebühret/ dargegen aber

verbunden ist/ die Straffen in Sicherheit/ und dieWes

ge/Brücken/ Dåmme/Schiffarthen/ Ufer 2c. ingutem

Stande zuerhalten.

Gemma,Edelgesteine/sind steinerneCörper eines ſehrreis

nenWesens,insgemein durchsichtig/ und die wegen ih,

rer Seltenheit und Schönheit vor andern hoch æftimi-

ret werden/ heist auch bißweilen ein Kleinod/ als in L.

28. ff. deufufruct.

Gemmatus lectus, ein mit Edelgesteinen geziertes Bett,

L. 3. ff. de fupell. legat.

Geminare, geminiren/verdoppeln/zwiefach machen.

Geminatio, Verdoppelung/Zwiefachmachung.

Genearchica prædia, heissen solche Güter/ welcheder Ur

heber eines Geschlechts feiner Familie hinterlassen/ mit

demBeding/ daß sie stars bey der Familie bleiben und

niemals veräussert werden sollen / dergleichen heut zu

TagdieFideicommiff, undStamm-Güter find.Nov.21 .

Generalis lex, ein Geset/ das alle dazugehörige Fällebe

greifft.

Generalitas, die Generalität/ oder Oberbothmässigkeit in

Kriegs-Sachen.

Generaliter, allgemein / insgemein.

Generare, generiren /Kinderzeugen.

Generofus, a, um, Edel/tapffer/ männlich.

Ee 3
Gener,
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Gener, der Eydam/ Tochtermann.

Geniculus,wird 1. Feud. 1. §.4. pro generatione, für eine

Zeugung geseht ; usque ad feptimum gen cu'um , big

aufdensiebenden Grad, in absteigender Linie.

Genitalis feritas, eine angebohrne Wildigkeit.

Geniumprincipis jurare, i. e. per genium, ben des Für

ftenLebenschwören. L. 13. §. f. ff. de jurejur.

2

Genus, die Art/ Geschlecht/ der Stamm. Jt. bey denen

ICtis heist es nichts anders als was bey denen Philofo-

phis fpecies genennt wird / Species aber bedeutet der

Philofophorum individuum , oder diese und jene Sache.

Genufurâ propius , das Hembd ist näher dann der Rock.

Geographia, die Erd.Beschreibung.

Geometria, die Feldmeiſung/ Feldmeß ,Kunst.

Gerada, die Gerade/ heiffet oder wird bey uns genennet

Hauß, oderKasten Geräthe/ und ist nichts anders als

Gerathe in einem Hauß/welche dem Weibe / Töchter

und Freunden weiblichen Geschlechts von der Mutter

her/jukommet. Es gehören aber zur Gerade 1. alle

Schaafe ohne Unterscheid/ wo dieseyn in Schäfereyen

oder auf den Forwegenstehend / die ihres Mannes ge

wesen/ oderzur Miethe ausgestanden mit aller Mech-

rung/so sichvonihres JunckernTode anbiß aufden 30.

gefunden hat/ nicht aber die Hämmel und Böcke. 2.

Gänse/ und Enten / 3. Kasten mit aufgehobenen oder

angehangenenLieden/ Laden/ Truhen/ und Siedeln/

darinnen die Frau ihre Gezierde oder Geschmeide und

darzu dieSchlüffel gehabt. 4. Alles Garn/ rohe oder

gefotten. 5. Lein/HanffKörner/ 6. Flachs/ Hanff/ge-

brechtund ungebrecht. 7. alle Leinwad geschnitten und

ungeschnitten. 8. Alle Betten Pful und Küffen/ 9.

Leilachen Tisch . Tücher / Zwehlen Badelachen /

Decklachen Schleyer / Teller Tücher / Serve

ten/undalles andere weisse Gezeug oder Geräthe / wie

das mag genennet werden/ so zur Haushaltung ge-

braucht und sie in ihrer Verwahrung gehabt / ob fie

gleich
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gleich mit ihres Junckern Nahmen und Wappen ges

zeichnet werde. 10. Umhänge/ Vorhänge/ Teppiche /

Schalaunen2c. 11. Alle Federn/Geschlossen/oder nicht.

12. Badbecken / 13. Leuchter / die nicht angehangen

find. 14. EinWaſch » Keſſel / 15. Braupfannen / die

nicht eingemaurer sind, nichtståts stille stehen/ und wel

che man zuvermiethen pfleget / samt dem Brau-Gefäß/

so manum Zing nuget. 16. Alle weibliche Kleider / fie

feynd Leinen oder Seiden, und alles Tuchgewandt ju

Frauen Kleidern geschnitten. 17. Aller weiblicher Ger

schmuck/ als Armbänder Ketten/ Hinge/ Fingerlein/

anGoldund Hefftlein / darzu Pacificat oder Umhänge/

fiefeynd Gülden oder Silbern, so dieFrau getragen/ or

der in ihrem Gewehr gehabt / alles Gold und Silber

zur Frauen Zierde gewürcket / PerleneKrånge/ Coral

len/ undPerlen Schnur/worunter auch die gekrümme

te Goldgülden/ so das Weib an einer Schnur amHals

se getragen/ begriffen, alle Gürtel undVorten mit Gold

und Silberbeschlägen. 18. Bücher/ darinnen dieFrau

pfleget zu lesen. 19. Alle weibliche Gebäude und Ger

webe zuweiblicher Arbeitgehörend/ als Rocken/Weif

fen/ Spinnråder/Spiegel/Bürsten/Scheeren/ Wireks

rahmen/ Milch- Gefäß. 20. Der Wagen oder Kut.

schen, darauf die Frau gefahren/ item die Kutschlade.

21. Sattel/darauf dieFraugeritten. 22. Decke über

der FrauenWagen und Sattel. 23. Eine Siedel/ 24.

ein Tisch/ 25. Ein Stuhel/ 26. Banckpfüel und Stul

küffen/ so für das Weib und zu gemeinen Gebrauch des

Hauses angeschaffet 27. EineKanne/ so dieFrau vor

sich gebraucht , die andern aber nicht. 28. Silber

Frinck Gefäß ist aus Gnaden, das iſt / man giebt soviel

man will.

Gerere, geriren/ handlen/ thun/ verrichten / verwalten/

welches ohne Worte geschicht.

Gerere negocia, eines Abwesenden Geschäffte ohneMan-

dat übersich nehmen.

Єe 4-
Gerere
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Gerereprohærede, ſich aufführen / als ob man Erb wå-

re/ da man es doch nicht ist.

Gerere pro Cive, sich für einen Burger ausgeben.

Germania, Teutschland.

Gerichts Zwang ist, wenn die Ungehorsamen undMiſs

sethäter durch dieGerichts . Diener mitGewaltvor Ger

richt gehohlet/ gepfåndet / gefänglich eingeseget / und

nach Beschaffenheit ihres Verbrechens entweder mit

Geld Gefängniß oder an Leib und Leben gestrafft wers

den.

Gerontocomium, ein Hauß /wo die alten Leute erhalten

werden. Nov. 7.pr.

Gefticulari, irzen/ gåucklen/ oder allerhand wunderliche

Geberden gebrauchen, sich als ein Gauckler stellen.

Gefticulator, ein Gauckler.

Geftire, begehren/ verlangen. L. 1. C. de inoffic. dona-

tion.

Geftio, eine Handlung / Verrichtung.

Geftio pro hærede, die Einmischung in die Erbschafft.

Geftor negotiorum , der eines Abwesenden Geschäffte

ohne Vollmacht oder Befehl abwartet.

Geftus, a, um, die Geberde/ Weise.

Gladiator, der aufdem Schauplag in Anschauung des

Volcks streitet. L. un, C. de gladiator. Lib. 10.

Gladii jus, die Criminal - Jurisdiction, also sagt man/ er

hat das jus gladii daſelbſt. i. e. er hat die Ober- oder

hohe Gerichte daselbst. L. 6. §. qui univerf, ff. de offic.

præfidis.

Gladii poena, die Straff/ daß jemand mit demSchwerdt

soll gerichtet werden. L. 1. C. de abigeis .

ad Gladium damnatus, der condemnirt ist worden mit

den Gladiatoribus aufdemSchauplatzzu streiten. L.25.

§. fi quis ff. de acquir, hæred. L. 6. §. irritum. ff. de injuft.

rapt.

Glans,
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Glans, eine Eichel/ bedeuter in Jure alle Früchte/ wiedas

Interdictum de glande legenda bezeuget.

Glans caduca, eine abgefallene Eichel/oder andereFrucht.

L.Sylva. ff. de V.S.

Glarea, eineErde mit Steinen vermenget. L.fupra 11.§.

f. ff. de aqua & aquæ pluv. arcend.

Gloriari, gloriiren /ſich berühmen, aufschneiden.

Glos, desManns Schweſter.L. 4. §. gradus. ff. de grad.

& affinit.

Gloffa, die Gloß oder Auslegung eines Buchs oder

Schrifft.

Gloffator, der Ausleger.

Gloffiren ein Ding auslegen/ und darüberschreiben.

Gnaden Gelder/ werden genennet dasjenige , was de

nen Wittwen oder hinterlassenenBedienten/ alsCam-

mer Gerichts-Affefforen / der Pfarrer theils Orthen 2c.

nachgereichetzu werdenpflegt.

Gnaden Jahr/annus Gratiæ, ist ein Recht/welchesder

Lands-Fürst denen Wittwen und andern Personen

concedirt/dadurch sie die Besoldung und andere Ein-

künffte eines Jahrs/ welche der Verstorbene genossen

håtte/ebenfalls genieffen / als ob der Verstorbene noch

amLeben wäre.

Gradatim,stuffenweise/von einer Stuffen zu der andern.

Gradus, eine Stuffe oder Schrittvon einerPerson zu der

nåchst-folgenden/durchdie Generation caufirt. It. wird

gesagt/der hat einen Gradum angenommen/das iſt, er ist

entwederDoctor, Licentiatus,Magiſter&c. worden/und

derselbe wird einegraduirte Persohn genennet. Ferner

find gewiffe Gradus in der Freundſchafft. It. in der

Tortur.

Gradus,prohibiti , die verbottenen Grad, in welche man

nicht heyrathen darff.

Ees Gra-
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Graduum Computatio, ist eineNachforschung und Unter-

fuchung/wie weitzwey Personen in der Bluts -Freund-

fchafft oderSchwägerschafft entfernet sind.

GræcaReligio, das Heydenthum. Novell. 131.

Graf/ bedeutete vor Alters einen Richter und Grafs

schafft ein Gebiet / darüber der Kayser einen solchen

Richtergesezt hatte/ der das Juſtiz-Wesen in demselben

verwaltete und gewisse Güter zu seinem Unterhalte von

KanserzuLehn truge ; nach der Zeit ist diese Würde erb,

lich gemacht worden/ und dienechste nach demFürsten

Grande. InTeutschland gibt es Gefürsteteund uns

gefürftete Grafen / davon jene in Ansehung ihres

Sizes undStimme auf denReichs-Tågen denFürsten

anWürde gleich gehen/und rechnetman darzu die Gra

fen von Tyrol, Mümpelgard und Henneberg. Die ir

brigenReichs - Grafenhaben die Landesherzl. Hoheit in

ihren Grafschafften /geben zusammen aufdem Reichs,

Tag 4. Vota Curiata in dem Fürsten- Collegio , und

werden in 4. Båncke eingetheilet nemlich die Rheinis

sche/Wetterauische/ Fränckische und Westphälische.

Grammatica, die Red-und Schreib-Kunst/dieSprachen

Kunst.

Grammaticè, nach den Regeln in der Grammatic.

Grammatici, die die Grammatic lehren / L.fi duas, §.

Grammatici.ff. de excufat. tutor.

Grammatophylacium, der Ort/ wo dieInftrumenta, und

andereMonumentapublica aufgehebt werden, das Ar-

chiv. L. moris ff. depænis.

Grandiculi pueri,Knabendie des Betrugs fähig sind. cap.

1.X. de delict. puer.

Grandis natu , der über 50. Jahr alt ist. L. 2. ff. de Orig.

jur.

GraniiJus, das Krahn Recht/ Krahnen- Gerechtigkeit ist

einRecht /vermöge deffen ein hohe Obrigkeit verord

net/ zu Verhütung des Betrugs der Schiffahrenden/

und
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undzumNugender Zölle, alle Wahren auszulegen/ ein-

zupacken/zu wiegen und zu meſſen, da mandann an einem

Orte mitdenWaarenstille halten und anlanden muß.

Graffari, graffiren/ wüten/ ſtarck fortfahren/ und einreif

sen/so von grossen Seuchen und Kranckheiten gesagt

wird. It. einem hinterlistiger Weise aufdemWegan-

fallen/und berauben/ It. unter den Schein eines an

dern Geschäfft zu verrichten / dessen Sachen anpacken.

L. 3.ff. de fufpect. tutor. §. noviffime Inft. eod.

Graffatores, find diejenigen / die des Raubs wegen denen

Wandersleuten aufpassen, und sie anfallen. L. Capitali

um. §. omnia , ff. de pænis.

Gratificari einem etwas vor einem andern zugefallen

thun.

Gratiofe expunctæ rationes. Rechnungen die mit beeder

TheileguterWillen ohne Strittigkeitsind ausgemachet

worden. L. 9. ff. ad min. re. ad. civil . pertin.

Gratuitum hofpitium, einefreye Herberg.

Gratuitus locus, einefreye Stelle oder Ort.

Gravamen, eineBeschwerung / Last. Beklagung über

Gravamina, allerhand Mängel / Gebrechen undBedrue

ckungenum deren Abhelffung und Remedirung gebetten

wird. InRechts Sachen heiſt derjenige gravirt/ wel

cher an einem Verbrechen aus gewissenAnzeigungenvor

ziemlichschuldig erachtetwird ; ingleichen der durch ein

ungleiches Urtheil an seinem habenden Recht verkürget

zuseyn/vermeinet/ und daher durch appelliren oder leu-

terirensich zu helffen suchet.

Gravida mulier, einschwangerWeib.

Gravis, bedeutet einen Richter / daher kommt Marggra-

vius, Landgravius, Pfalzgravius , Burggravius , Cent

gravius.

Gregatim, håuffig/ mit Hauffen/ Heerdenweise.

Gruciæ Jus, das Flöß-Recht / vermöge welchen man in

denen Reviren oder Flüssen / Holk Flöſſe / umzuver

kauffen/mag auf und abflöffen lassen.

Guz
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Guaranda, ist nichts anders als die Caution , welche der

Klägerdurch einen Handschlag oder mit Anrührungdes

Gericht Stabs demBeklagten leiſtet/daß erbey der ein.

mal inſtruirten Action wie sie jest ist bleiben und den

Beklagtenwider andere , die ihn mit eben dieserAction

belangen wollen /vertretten wolle. Eckolt. ad ff. Tit. qui

fatisdare tenent. §. 5.

Guardia, die Wacht/Leib-Wacht/ daher kommt feudum

guardia, wann einem ein Lehn deswegen gegeben wird/

daß er denHerrnbewache und beschüße.

GüldeneBulle/ ist ein Fundamental - Gefeß des Heil.

Rom.Reichs / welches im Jahr 1356. vom Kayser Ca-

rolo IV. zu Metz undNürnberg abgefaffet worden/ und

handelt dasselbe vornehmlich von der Wahl eines Kays

fersundvon demRechten der Churfürsten. Das Origi-

nal liegt zu Franfurth anMann aufdem Romer/welches

dasRathhaus daselbst ist/ und hat sie daher denNah-

men/weil sie anstatt des Siegels eine guldene Capsul/

so auch eine Bulle genennet wird / darinnen das Maje-

ftätische Siegelgedrucket/ unten an derselben hånget.

Gymnaſium, eine Schul/ von derman auf Universitäten

ziehen kan.

Gynæfium, f. Gynecæum , der Ort wo des Kaysers

Kleidergewürcketwerden. L. 3. C.ad. L. Jul. repetund.

H.

HAbena, wird proloro für einen Riemen genommen/

damit pflegte man die unmůndigen Leibeignen

Knechtzu züchtigen. vid. L. 1. §. 33. ff. ad. Sct. Syllan.

Habere contractum, contrahirt haben. L. 1. C. ne uxor.

pro marito. L. 10. C. fi pro cert, petat. L. 21. ff. de do-

nat. int. vir. & uxor.

Habere pro derelicto, eine Sache in der Intention weg.

werffen, daßmansie nichtmehr unterseinen Sachen ha-

benwolle/ §. qua ratione Inſt, de R. D.

Habe-



Ha
445

Ha

Habetur, es wird dafür gehalten, bedeutetdaß eine Fictio

vorhandensey. L. un. pr.C.derei uxor, action. L. Præ-

tor. §.fine autem.ff. de novi operis nunciat.

Habere licere, ist eine ftipulatio da versprochenwird, daß

man eine Sache soll allezeit ruhig besigen können / und

daßsich niemand findenwerde der denBesitzer verhine

dere odermoleftire. L. 11.§. f. ff. de action, emt.

Habilis, le, geschicklich/ bequem .

Habilitare, habilitiren/ geschickt/ bequem machen Item

wird gesagt,wenn einer Licentiat oder Doctorand wird/

er habilitire fich.

Habitare, stetig in einemHaußwohnen/ commorari eine

Zeitlangsich wo aufhalten;

Habitatio, eine Wohnung. It. das Recht in eines andern

- Hausezuwohnen.

Habitationis feudum ist / wann jemand das Recht ein

Haußoder Schloß zu bewohnen/ concedirt wird, ſub

lege fidelitatis .

Habitus, der habit, die Gestalt/ Weise/ It. die Kleidung

ferner die Fertigkeit in einem Dinge. Also wird gesagt :

Er hat einenHabitum in demund dem.

Hæreditarius, ein Erbsaß/ der ein Gut nicht als ein Lehen

sondern als sein eigen Gut befißt.

Hærere, hæriren/ hangen, in Zweiffel stehen,

Herefis, die Kegeren ist ein Laster/ daß in einem halsstar,

rigen Irathum wegen eines Glaubens : Articuls bestes

het. t. t. C. de hæres. Oder es ist eine beſtändige Mey-

nung die man in einer falschen Lehr/ so dem rechten

Christlichen Glauben zu wider ift / heeget. c. hærefis.:

XXIV. qu. 3.

Hæreticus, einReger, der eines zeitlichen Nugens oder

eitler Ehr willen neue und falsche Lehren hervorbringet/

odersolchen nachhänget/ c. 28. XXIV. qu. 3. add. Card,

Tufch.Lit.H. concluf, q. 1. &feqq.Carpzov. Pr. Crim. P.

14.def. 44.

Hæfitare, hæfitiren/ stammeln/ anstoffen, zweiffeln.

Hæfitatio, die Stammelung,Zweiffelung.

Hale
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Haloperga , ein Panger/ q. d. das dem Hals verbirgt.

Goldaft. Conftit.Imp. Vol. 1. Pag. 28. oder gepangerte

Soldaten.

Hama, ein langes groffes Inftrument , daß man benFeu

ersbrunsten gebrauchet/ L. 3. §. 3. ff. de offic. præf. vigil.

L.12.ff. defund. inftr.

Hanfeaticæ Civitates , die Hansee Städt find gewiffe

vornehme Stadt/ welche zurFreyheit der Commercien

undzur Vertheidigung untereinander einen Bund aufs

gerichtethaben. Werdenhagende foed. Hanfeat.

Hanfeaticum fœdus, war dasjenige Bündnuß / welches

bor etlichen Seculis einegroffe MengeReichs und andes-

re vornehme Land- Städte in und ausserhalb Teutsch

landes zurBeförderung der Commercien aufgerichtet/

unddas endlichsohoch stieg / daß es denen Fürsten und

Königen formidable fiel.

Harena, derjenige Ort / wo die wilden Thiere und die

Gladiatores miteinander stritten. L. 36. § . f. ff. de rei

vindic. I. 1.. adbeftias ff. de poſtul. L. 1. ff. de ædit. a--

ction. L. 4. ff. de legat.

Harenarii , die mit denen wilden Thieren oder Gladiatori-

bus ftritten. L.21 . §. fi ea, ff. de teftib. L. 5. ff. ad. SCt.

Treb.

Harenifodine, Derter/woman Sand ausgråbet. L. 13.

.inde eft. ff. de ufufruct.

Harenæ fodiendæjus, das Recht auf eines andern Grund

und BodenSand auszugraben. L. 6. §. 1. ff. de fervit.

ruftic.

Harmonia, die Zusammenſeßung/ die Uberein » oder Zus

fammenstimmung.

Harundo cædua , Rohr oder Schilff das zum abhauen

undverbrennentüchtig ist, L. 59. §. f. ff. de ufufr. L. 7.ff.

quod vi aut clam. L. 3. ff, arbor, furt. cæfar. Und brauch,

fen die Ægyptier das Rohr zum brennen/ wie ex L.ss.

§. lignorum. ff. de Legat. 3. zu ersehen ist.

Harundinetum, ein Ort/woher man das Rohr zuUnters

fügung der Weinstöckenimmt. L. 9. §. 6. ff. de ufufr.9.§.6.

Hafta,
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Hafta, ein Spieß/ it. die öffentliche Vergantung / Ver

fauffung. L. tempora. C. de fid. & jur. huft. Lib. 10.

fub hafta venire, offentlich verkauffet werden.

Hauberticum feudum , ein Lehn das dem Vasallen mit

demBeding gegeben wird/ daß er aufBefehl gepanzert

oderinuiraffe erscheine.

Hauftus, das Recht aus des Nachbarn Brunnen Waffer

zuschöpffen.L.I.ff.de fervitut.rufticor.prædior.

Heliocaminus , ein Ort/welchen Winters-Zeit die Son

neerwärmet/deffen sichdieAlten die Sonn aufzufangen

bedienten. Larborem,ff. de Servit, urban.præd.

Hemiplexia, der halbe Schlag.

Hæres,heift inJureFeudaliKinder/månnliches Geschlechts.

Si fine hærede decefferit , so er ohne männlichen Erben

verstirbt.

Hæres orcinus , wird in L. 8. ff dehæred, inftit. derjenige

Knecht genennt/ der inseiner beeden zugleichumgekom

menenHerrnTestament / frey und zum Erben erkläret

worden ist.

pro hærede gerere, sich als ein Erb aufführen / daman

es dochnichtist.

Hæreditas , die Erbschafft / ist eine Nachfolge in allen de-

nenRechten/ die der Verstorbene gehabthat. L.z4.de

V.S. L. 62. deR. J.

Hæreditatis aditio, die Antrettung der Erbschafft / durch

welche der Erbdenjenigen /welchen etwas verschaffet ist/

oder deme eine Erbschafft ausgeantwortet werden foll/

zu Reichung der Vermächtnus und Ausantwortung der

Erbschafft gehalten wird und welcher auch durch ei

ne Klage aus dem leßten Willen belanget werden kan.

L. 5. §. 2. ff. de O. &A. §. 5. J. de Obligat, quæ quafi ex

contr. nafc, & ibid . Dd.

Hæreditatis communio , die Gemeinschafft der Erb-

schafft/ in welcherzwey oder mehr Erben/ unter denen

bie Erbschafft-Stücke von Natur gemein find gegen

einander zuTheilung derselben und persönliche Leistun-

gen verbunden werden. L. 1. feqq. ff. famil , ercifc. §. 4.

Inf
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Inft. d. t. & ibid. Dom. Hopp. Stryk.Andler.Huber, &c.

Hæreditas controverfa , eine stritt ige Erbschafft.

Hæreditas materna, dieMütterliche Erbschafft.

Hæreditas nulla eft , nifi ære alieno deducto , es ist keine

Erbschafft es müſſen erst die Schulden abgezogen

werden/ das ist/ wer erben will/ mußzuvor die Schul-

denbezahlen.

Hæreditas paterna , dievåtterliche Erbschafft.

Hæreditasquæ ab inteftato defertur , ist eine Erbschafft/

welche ohneTestament aufdienächsten Erbenfållet.

Hæreditas, quæ exteftamento defertur, ist eine Erbschafft/

welche ausdemTestament gegeben wird.

Hæreditas repudiata, die Entschlagene Erbschafft.

Hæreditatis peditio , ist eineKlage/welche der Erbe wider

denjenigen anstellet / welcher sich vor einen Erben aus-

giebt unddie Erbschafftbefizet/und daß er ihmesolche

mit allemZugehör ausantworten müſſe.

Hæres, der Erbe/

Hæres abinteftato,der Erbe / so ohne Testament oder lek-

ten Willen indes verstorbenen Erbe und Recht tritt und

nachfolget.

Hæres allodialis, derLand-Erbe.

Hæres ex affe, fuche oben As.

Hæres indignus, einunwürdiger Erbe.

Hæredes extranei , sind solche Erben/ die dem Recht des

Testamentmachers nicht unterworffen. Manz. de Teit.

val. &inval. Tit. 6. Coll. Arg. Tit. de hæred. Inftit. §. 2.

Hæredes inftutuendi, dieErben/ so einzusehensind.

Hæredes neceffarii , die nothwendige Erben/ dergleichen

bey denen Römern die Leibeigene Knechte waren/der:

gleichenman aber heut zuTag nicht mehrhat.

Hærespræcipiens, ein Erbe/dem etwas vor andern verma-

chet ist.

Hæresfcriptus, ein eingesetter Erbe.

Hæresfubftitutus, wirdgenennt der andere/dritte undfol-

gendeErbe/welcher die Erbschafft bekommt/wenn der

ihmvorgesezteErbe abſtirbet.

Hære-
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Hæredesfui& neceffarii , seine und nothwendige Erbens

als da find dieKinder/welche zur Zeit des Testaments

Machers in des Vatters Gewalt gewesen/ und noth

wendig inftituiret werden müffen / oder wo sie es vers

dienet exhæredirt werden können.

Hæres Teftamentarius , der Teftaments - Erbe / oder

welcher in einemTestament zum Erben eingesett.

Hæredis inftitutio, dieEinfeßung der Erben / ist eine von

Dem Teftatore directis verbis oder Verordnungs - måſſis

genund vondesTeftatoris bloffen Willen dependiren

Ben Worten/ geschehene Benennung des zukünfftigen

Erbens/über sein Vermögen.

Hæredis Inftitutio captatoria , ist eine solche Erb- Einses

gung / da man unter Hoffnung eines Gewinns/ oder

daß man wieder zum Erben eingefekt werde einem

andern etwas vermachet / v. g. Titius foll mein Erb

seyn/wann er mich wieder zum Erben einfegt/L. 70.

ff. de hæred, Inftit. L. 1.in fin. de his quæprononfcript.

undwird auchdißvor ein captatoria Inftitutio gehalten/

wenn der Testament - Macher ſchreibt / Titius foll mein

Erbseyn/wann erden Sempronium zumErben einſegen

wird.Lille71.§.1.dehæred.Inft.Manz.d. t. Tit. 6. q. 25.

n. 9.

Hæredis Inftitutio conditionata ist / wann auf einem un

gewissen Fall der Inftituirte ein Erb werdenkan. arg.L.

cum ad 37.fi cert. pet. Perez, ad C.tit. de cond. inftit.

n. 2.

Hæredis Inftitutio neceffaria , eine nothwendigeErb-Eins

ſegung iſt/worzu man denRechten nach verbunden ist/

nehmlichwo Personen verhanden / die man nothwendig

inftituiren muß. e. g. Kinder und Eltern.

Hæredis inftitutiovoluntaria , einefreywillige Erb-Einse-

kung ist/ damansolchePersonen einsehet/ die manhätte

übergehen können.

"

Hæredis qualitas&differentia, dieEigenſchafft undUnter.

schied desErben.

Sf
Hære
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Hæreditaria actiones , diejenigen actiones, welche aus

dem mit denen Verstorbenen gepflogenen Händeln/

oder deren Delictis wider die Erben gegeben worden.

Es werden auch hæreditariæ actiones die genennt/wel,

che zu der Erbschafft und denen Gütern des Verstor

benen gehören / L. 1. §. hæc actio ff. fi quid in fraud.

creditor.

Hæreditaria res , werden genennt alle Ding/so dem Vers

storbenen zugehöret ; die Erbschaffts: Sachen.

Hæreditariafepulchra, Erb-Begräbnuſſe / diejemand für

sich und seineErben conftituiret hat." L.5.6.ff.dere-

ligiof. &fumt, funer.

Hæreditarius creditor , ein Creditor , dem die Erbschafft

verbunden ist.

Hæreditarius debitor , der der Erbschafft etwas schuldig

ist.

Hæreditarium feudum , ein eigenthümlichLehen-Gut / iſt

ein Lehn dasdem Acquirenten und allenundjeden dessen

Erben concedirt worden/ darinnen man nicht anderst

als in andern Erb-Stücken fuccedirt / so daßsolches auf

einenjeden auchfrembden Erben fällt.

Hæredium, ein klein geringes Gütlein.

Heers Folge, ist ein hohes ObrigkeitlichesRecht / vers

möge deffen die Unterthanen vor ihren Landes- Herren

dieWaffen ergreiffen /und ihm/ so lang er ihrer bendthis

get/zufolgen schuldig seynd.

Herr Gewette/Heer Geråthe/ res expeditoriæ , fållet

nach Sachsen-Recht auf dieFreunde männlichen Ges

schlechts vonNatur her/und begreiffet desVerstorbenen

bestes Pferd/ gefattelt und gezäumet/Schwerd/Schild

und Messer/den Harrisch undHeer-Pfühl/nehmlich ein

Bette/nächst dem besten/u.d.m.

Herold/einesPotentaten oder Republic , ist einePerson/

welcheden Krieg ankündiget/ belägerte Städte auffor,

dert/undbey Turniren/Ertheilungen derWappen/Kd-

niglichen
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niglichen Krönungen/Beylagern und andernSolennita

tenseine Verrichtung hat.

Hergog/hat denNahmen daher /weil die Hergodesor

Altersvordem Kriegs-Heerherzogen /undsolches com-,

mandirten/auchdiejenige Gerichts-Händel/welche die

Grafen alsUnterrichter nichtbenlegen kunnten/ entscheis.

denmusten. Die vier vornehmsten und ältesteHergo

geninTeutschland waren Bayern /Sachsen / Schwaz

ben und Francken. Nachgehends ist diese Dignitat in

Teutschland erblich worden,und heisset alsoheutzuTage

einHerzog/welcher entweder ein HerzogthumvomRd,

mischen Reich zu Lehen tråget / oder von Herzoglichen

Elterngebohrenist. Dieses Prædicat gehet dem Fürstlic

chenTitulnochvor/und führen solches meisten theils die

ältestenFürstlichen Häuser in Teutschland/ deren anigo

sieben anderZahlfind/nemlich Sachsen/ Braunschweig

und Mecklenburg/Holstein/Lothringen/ Würtenberg

undSavoyen.

Hermaphroditus, einZwitter.

Herr/ EdlerHerr/ist/dervom Kayserund Reiche eine

solcheHerrschafft zu Lehen hat / Krafft deren er bey

Reichs-Tagen erscheinen muß.

Hiacynthus , ein hiacynth, bedeutet so wohl eineBlunre

als Edelgestein/ L, annua. de annuis legat.

Hierophylax, ein Küster/Kirchner/Meßner.

Hinc inde, hier unddar /bißhero / seithero fc. ergangenen

Acten oder Schrifften.

Hircofus,einer dem derMund übel riecht /L.qui clavam .

ff. de ædil, action.

Hifterologia, wann das/ was zuerstgefragt wird / zu leht

und das was zulegt gefragt wird zu erst abgehandelt

wird..

Hippocomi, die Stall Knecht.

Hippodromus , eine Reit-Bahn/Renn-Pag.

Hodie , heist offtmahls nach diesem Gefes/und bedeutet

ein
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ein neuesRecht/alsin L. fi hæres ff. ad SCum. Trebell.

L. I.§.hodieff. fi cuiplusquamperLeg. Falcid.

Holoberæ f. Holovere veftes , gang seidene Kleider L.

4. C. deveftib.holof.Lib. 11.

Holographum teftamentum, einTeftament/das gangvon

des TeftirersHand geschrieben worden ist.

S

Homagium, die Erb-und Landes-Huldigung ist ein Ends

dadurchder Landes Herz seine Unterthanen zurTreu

undGehorsamverbindet/oder es ist ein eydliche demLanª

des Herengethane Versicherung / selbigenje undallweg

treu/pflichtig und gehorsamzuseyn.

Homagiumperfonale, ist/welches die Unterthanen inAn-

fehung ihres domicilii præſtiren/undsich dadurchzudes

LandesHerrnUnterthanen machen/ Surdus. Conf. 33.

n. 66, Coler. de proceff. execut.P. 2. c. I. n. 23 .

Homagium reale ist/ welches von Personenso demTer-

ritorio deffelben Herrn nicht unterworffen find, und als

leinwegen daselbsthabenden und liegenden Gütern/ præ-

firetwird/Cothmann,Refp.4.n. 324.Vol. 4. Pauermei

fter dejurisdict.c. 9. n. 108.

Homicida, einTodschläger.

Homicidium, der Todtschlag/ist ein offentliches Verbres

chen/durchwelches ein Mensch betrüglicher Weise ges

tödtetwird/L. 1.pr. ff. ad L. Corn. deSiccar. §. 5. Inft.

de publ.Jud. Ord. Crim, Art. 137. feq.

Homicidium cafuale, ist ein Todschlagso ohngefehr / ohne

Betrug,Nachlässigkeitund Schuldgeschicht / die unges

gefährl. Entleibung genannt / L. 1. C. ad. L. Cornel

de Siccar. Pomerefch.Inftit, de publ,Jud. §. 5.Carpzov.

pract. crim. p. 1. q.27.n.5o.

Homicidium culpofum , ist ein Todſchlag/ so zwar ohne

Betrug/ doch aus purerNachlässigkeit und Schuld bes

gangen wird. L. 4. §. 1. ff. h. t. Ord. Crim. Art.

146.

Homicidium dolofumf. voluntarium, iſt ein Todſchlags

fo
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so ausBetrug/Schuldund gutwillig geschicht/einvors

fehlicher Mord. L. 16.ff.adL. Cornel, de ficcar.

Homicidium neceffarium , der betrangte oderabgenöthig,

teTodschlag , die Noth-oder rechte Gegenwehr/welche

geschicht / wenn einer zu Vertheidigung feines Les

bens feinen gewalthätigen Angreiffer wenn ersich

nicht selbigen entwehren/ auchnicht entweichen kan/ als,

balddarniedermachet. L.3.ff.dejuft.&Jur. Conft. Car,

Art. 140

Homicidiipoena, die Straffe des Todschlages.

Homoaperta frontis, ein Mensch eines aufrichtigenGe

fichts.

Homoperfrictæ frontis, ein unverschämterMensch.

Homines proprii, fuche oben Adfcriptitii. Lauterb. deBe

nef. Comp. §. 18. Haus Vatterp. 76, §. 3. p. 77. §. 6.

oder leibeigene Leut sind die zwar eigene Güterhaben/

aber ihren Leib nicht verrucken dürffen / unter andere

Herrschafft/ohne seines HerrnWillen /und Vergunft.

Speidel, Specul. Jur. Polit,voce Leibeigen;undkanderen

Standund Condition, nicht eigentlich beschrieben/son

dernmußnach eines jedenOrtsherkommenundGewor

heitdeterminiretwerden.

Homologare , bekennen/beystimmen/ confirmiren,

Homologia, die Beystimmung.

Homologatumlaudum,einesSchiedrichters Ausspruch/

dendiePartheyen entwederunterschrieben/oder in zehen

Tagensolchennichtwidersprochenhaben.

Honeftum, wirddasgenennet/wasvon ehrlichenfrommen

Leuthen gethan wird / manchmal wird esdemlicito ents

gegen gefeßt/als L. 1. ff. de Juft. &jure. L. 42. ff. deRitu

nuptiar. L. 144. ff. deRegul, Jur.

Honorariæ Actiones, honoraria judicia, honorariæ obli-

gationes, Actiones und obligationes dieder Prætor giebt

undfuftiniret.

Honorariifucceffores,werden die bonorumpoffefforesge

mennt. §. 1.Inft. de bon.Poffeff.

If
Hono-
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Honorarium Jus , das Prætorische Recht/ so aus denen

Edictis derPrætorum herkommt. ·

Honorariustutor, ein Vormund der einem Pupillen nue

Ehrenthalben von dem Teſtirer gegeben wird ⁄ da die

Adininiftration einem andern anvertrauet worden ist. L.

3.§. 1.ff. de adminiftr. tutor,

Horreum, eineScheuer/ darinn das Getrend aufgehebt

wird.

Horrearius, der einesolche Scheuer miethet / L. 5.fi hor-

rearius ff. deiis qui dejecer,vel effud.L.5. ff. ad exhib.

Hofpes injure eft,er verstehet nichtsvom Jure.

Hofpitatio militaris caftrenfis , ist nichts anders als die

Austheilung der Quartier, in einem öffentlichen Feld-

Låger.

Hofpitatio &c. in fpecie , die Einquardirung / Einlåges

rung/Einlogirung / Einfurirung / ist eine denen Gütern

anhangendeBeschwehrnus / die Soldaten indenHäus

fernaufzunehmen.

Hofpitale, das hofpital, oder Spital/Armen -Haus.

Hofpitium, die Herberge/ wo einer seine Stubenund ders

gleichen hat/das Quartier.

Hofpitium gratuitum, einefreye Herberge.

Hoftenditium , wird 11. Feud. 40. diejenige Hülffe gëz

nannt/so dieRömische Vafallen ihren Herrn / der wider

die Feinde ausziehet /leisten /wann sie nicht mitzu Feld

gehen.

Hoftis,heist der/der uns oder den wir denKrieg angekündet

haben/dieandern sind Mörder oderRäuber. L.18 . ff.

deV. S. L.24. de capt, &poftlim . reverſ,

Humanitas, dieFreundlichkeit/ Höfflichkeit/Leutseeligkeit/

diemenschlicheNatur/L. non tantum, ff. de appellat. die

menschliche Schwachheit/ Condition und Beschaffen

heit/L. 38. §.f.ff.ex quibus cauf. major. L. 6. 14. ff. de

religiof.

Hydrau
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Hydraulos, ein Musicalisches Instrument,dasvomWasser

getriebenwird/eine Wasser- Orgel.

Hydraulæ ,Künstler/ sosolche Inftrumente tractiren, L.4.

( deexcuf, mun.

Hydromel, Waffer mitHönig gemacht/ Meth. L.9.ff.

de tritic, vin. &c.

>Hyperacha der Überschuß des Pfands / was das

Pfand mehr werthiſt als die Schuld ausmachet. L.quæ.

rebatur, ff. quipotior,in pignore habent.

Hypocauftum , eine Stuben/ ein Zimmer /wo maneinheis

gen kan. L. 16. ff. mandat. L. 55. §. 2. ff. de legat. 3.

Hypodia,Fuß Schåmel/daraufman die Füßseget.Paulus

Lib. 3.fentent. Tit. 6.

Hypotheca, die Hypothec, die Verpfändung / das Unter

Pfand in welchen zwar die Poffefs &c. der Güter dem

Glaubiger nicht zugestellt wird/ aber dieselbe ihm gleich

wolversehetwerden/daß er sich / imFall er sonsten zu sei

ner Bezahlungnichtkommen kan/an denselben Gütern

zu erholenhab.§.7. Inft. de Act. 1.9. §. 1. ff. depign. act.

Hypotheca conventionalis, eine Verpfändung/welche mit

guten Willen/ der Privat- Personen conftituirt wird,

als unter denLebenden/durch eineConvention oder aber

durch einen leßten Willen geschicht. L. 1. ff. de pign.

act. L. 26. d. tit.

Hypotheca expreffa , ist / die so durch Authorität derOb.

rigkeit oder durch ausdrückliche Convention der Par

thenen conftituiret wird.

Hypotheca generalis , eine allgemeine Verpfändung ist/

wannder Schuldner/alleund jedeseine Güter/ohne Be

nennungderSachen/Bewegliche und Unbewegliche/Ges

genwärtige und Künfftige/ Jura und Actiones &c. ver-

pfåndet.

Hypotheca fpecialis ist / wann nur ein oder das andere

Stuck verpfändetwird über welche sich das Rechtder

Verpfändung nicht erstrecket.

Ff4
*Hypo-
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Hypothecalegalis, ift diejenige Verpfändung/welche allein

durch das Gefeß aus rechtmässigen Ursachenohne einige

. Convention conſtituirtwird.

Hypotheca tacita , eine stillschweigende Verpfändung iſt

die/welche zwar eine Convention derPartheyen præ-

fupponirt nicht zwar einesolche, dadurch eineHypo-

thecconftituirt wird/sondern wegen eines andern Nego-

tii, dochso daß das Gesek præfumirt / es seye von der

Verpfändung anderer Sachen zugleich mitgehandelt

worden ; Franzk, ad ff. Tit, in quib. cauf. pignusvel hy.

poth.. tacite contrah. Hypothecaria Actio , suche Actio

hypothecariafive quafi Šerviana.

HypothecariiCreditores,werden diejenigeSchuld-Glaus

bigergenennt/welchesich auf eine Verpfändung grün

den/ es seye gleich solche generalis,fpecialis, expreffa, os

der tacita , oder die auf eine Verpfändung etwas gebor

gethaben. L. 1.§. fciendum ff. defe par. bon. L.I.

C.de iis quiinprior, creditor,

Hypothecarum prærogativa , der Vorzug der Untèr,

pfände.

Hypotheciren/bersegen/ verpfånden.

I.

JAcere, liegen/wird von Sachen gesagt,die keinenHer

renhaben/also sagt man hæreditasjacet, die Erbschafft

hatnochkeinen Herrn /ist nochvon niemand angetretten

worden. L. 5.§. Satisfactumff.ut in poffeff.legat.L.13.§.

quæfitum ff.quod vi aut clam, jacentbonahæreditaria.

heist ebensoviel in L. 3.ff.debon.poffeff.L.1.ff.defuccefs.

edict, jacet res. man weiß den Heren zu dieser Sach

nicht. L.43.§. 4. ff.defurt.jacerepretiaprædiorum.Gu

terum einSpott Geldverkauffen.

Jacere proftratus , wird von dem gesagt /der demRecht

nach nicht kan zu einer Dignitäterwählet werden/als ein

infamer. Clement,in plerisque§. quodfi licentiatus. de

elect, in Clement, Jacta
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Jacta res , heist bisweilen eine Sache so wegen Ungewits

ters aufderSee das Schiffzu erleichtern ausgeworffen

worden. L. 21. §. 1.ff. de acquir. poffefs, L. pen.ff.pro

derelic. L. 9. §. f. ff. de acquir rer. dom.

Jactus, in Tit. ad L. Rhodiam dejactu. L.4 . f. fijactu ff.

de furt. oderJactura, in L. 2. &4. ff. ad L. Rhod. dejactu,

dieNothwendigkeit einige Sachen überBoortzuwerf

fen/damitdas Schiffin Ungewitter erleichtert werde.

Es heist auch jactura ein Schaden / in cap. locupletari

deReg.jur, in6to ein Verlust oder Verliehrung c. ex

parte x, de alien, jud. mutand. cauf. jactura debiti , der

Verluft einer Schuld. L.2. C. ne liceat , potentior.

Jactus retis , das Auswerffen des Neges. Jactum retis

emere, den Fischer etwasfürseinemZug überhaupts ge

ben/ermagetwasfangen oder nicht viel oderwenigbe

kommen.

Janitrices, werdenzweyerBrüderWeiber bey den Latei

nern genennet.

Janthinus , violfarb/violet. L. 70. §. f. ff. de Legat. 3 .

Janua inpublico aperitur, die Thür gehet auswendig auf

die Gaffe heraus auf. L. f. ff. de fervit. urban, præ-

dior.

Ictus, der Streiff/Schlag/Hieb/uno ictu occidit utram-

que. er hat alle beede auf einen Streich getödtet. L.

quodait.§. f. ff. de adult. L.1 . ff. de iis ,qui dejec.

Idiochiva, find Schrifften/diejemand heimlich mit Zuzie,

hung guter Freund eines Contracts wegen/macht. L.

11.C. quipotior, inpignor.

Idiota, ein Ungelehrter / Ungeschickter /ingleichen eine Pri-

vat- oder gemeine Person in L. auth, quomod, oport.

Epifc. §. quandoque

Idoneus, einReicherder bezahlenkan.

Idoneus, a, um, geschickt/tüchtig/bequem/gnugsam. Li

2.§.idoneas ff. ad SCtum Tertullianum idoneus debi

Ifs tor
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tor, ein Schuldner der wohl zu bezahlen hat/ fidejuffor,

ein Bürg der genugsam zur Bezahlung angesessen ist/

idoneum pignus , ein tüchtiges genugsames Pfand.

idonea cautio, genugsame Caution.

Idonee, geschickt bequem, L. in reficiendo . ff. de damn.

infect idonee cavere, mit Pfändern/ Bürgenoder eine

juratorische Caution leisten.

Jejunare, die Enthaltung einer Speiſe, Archidiacon. in

cap.folent.X de obfervat. jejun.

Jejuna ratio, eine schlechteUrsach.

Jejunum confilium , ein einfältiger schlechter Rath, ein

nüchtern Urtheil.

Ignavia, eineFaulheit/Trägheit/ Nachlässigkeit/da einer

Schaden ohne Betrug/und Hinterlist, durch einegerine

geUnvorsichtigkeitverursacht. L. 2. §. fi publican. ff. de vi

bon, raptor. L. 1. in f.junct. gloff ff. de abigeis.

Ignaviter, fauler Weis / nachläffiger Weis, L. f. G. de

Epifcop. &Cleric,

Igni &æqua accipere, Hochzeit halten. L. pen.

nat. inter vir, & uxor.

Ignominia, eine Schmach,Hohn/ Schimpff.

ff. dedo.

Ignominiofamillio , heist/wann man einenSoldatenvom

Regiment jaget, als einen Schelmen. L. 2. ff. quino.

tant. infam.

Ignorans , ein Ignorant oder Unwiſſender / der nichts

verstehet.

Ignorantia die Unwissenheit/ ist eine Privation oder Bes

raubung der Wissenschafft/ da man weder die Sach

weiß noch Cognition davon hat/ welche also zu schägen

ist/ daß weder eine allzugenaue Nachforschungund Cu-

riofitat erfordert werde/ noch eine allzugrosse Nachläss

figkeit entschuldige. L. 6. ff. de Jur , & facti ignor, iſt vel

juris vel facti.

Ignorantiajuris ist/wannman das Recht nicht weiß, wel

ches
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ches dieNaturund das Gefeße lehret/und öffentlich bes

Fanntist. Loüenthal, in idea Juris Lib. 1. c. 10.

Ignorantia juris univerfalis ist/ wann man auch diegemeis

nenPræcepta , der Gerechtigkeit nichtweiß, nemlichwas

recht, oder was unrechtiſt/und also daswasalleMen-

ſchen wiſſen können und sollen. Welche Unwissenheit

oder Igonranz. honefti, utilis, vincibilis, fupina , craffa

& affectata, genennet wird. Denn wer das Rechtnicht

weiß/weiß das nicht/was allen Menschen, natürlicher

Weise angebohren ist/ und was auchtumme Thierewiss

ſen. L. 1.§. 3 ' ff. de juft, &jar. Eine solche Unwissenheit

wirdbey einen erwachsenen und vernünfftigen Menschen

nicht præfúmiret/ entſchuldiget auchnicht, cap, ignorant.

de R. J. infexto.

Ignorantia juris particularis , ift eine Unwissenheit des

Rechts / wann nemlich jemand ein Gesetz oder aus dem

Gesek competirendes Recht nicht weiß, obschon ihn das

factum daraus ihm dieses Recht zukommen könnte/

nichtunwissend. L. 9.§. 5. ff. de Ignor. Jur, &fact. L. 9.

C. ad L. falcid . f . E. Wann jemand nicht weiß, daß wes

gen der nahenAnverwandschafft ihmedie Poffellion de-

ferirt werde/ ob er schon weiß/ daß sein Anverwandter

gestorben ist. L. 1. §. 1. ff. de ignor. jur. & facti, oder

wanneiner weiß, daß der andere ein Pupillseŋ/und doch

glaubt/ eskönne ihm solcher etwas ohne des Vormunds

Authoritåt verkauffen, so kan er die von ihn erkauffte

Sachnichtufucapiren. L. 2.§. 15. ff. pro emtore, weil

man unter dem Schein der Unwissenheit/ die Gesehe

nicht circumveniren darff. L. 1. C. de interdict. matr.

L. 2. ff. dein Jus vocand.

Ignorantia facti ist/ wann einer das nicht weiß, was un,

gefährer oder natürlicher Weiß sich zu getragen hat.

L 1. §. 4. 2. 3. ff. L. 2. deignor, jur. & fact . ist zweyerley

vel factiproprii , vincibilis, vel invincibilis,

Ignorantiafacti proprii ist/ wann einer nichtweiß/waser

gethan hat, oder was er jegt thue, als/ wann jemand

fagt :
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fagt : Daß ernicht wiffe/ wem er zum Erben eingesetet

habe/oder daß erseinenNahmen nicht wiffe,welche lg-

noranz vincibilis genennet wird.

Ignorantia invincibilis,ist einesolcheUnwiſſenheit/dieman

nicht wissenkan.

Ignorantiafupina, eine nachlässige Unwiſſenheit.

Ignotus, a, um, unbekannt.

Ignoti nullacupido, was man nicht weiß/ thut einem nicht

heißoderwehe.

Illachrymari Thränen vergiessen / weinen. L. obfervan-

dum ff.de offic.præfid .

Illata, werden genennet das eingebrachte Gut desWeis

bes/sosiezudenMannebracht.

Illecebræ, Anreißungen / Schmeichlungen. L. quidam .

C.de Decurion. Lib. 10.

Illaefus,a, um, unverlegt.

Illatio, die Schlieffung aus einem Dinge, St. das Ein

bringen.

Illativus, a , um, schlüffig / das eines aus dem andern

folget.

Hlegitimus, a, um, unehrlich/unrechtmässig.

Illegitimus filius, ein unrechtmässiger Sohn/er maggleich

aus Ehebruch/ Blutschand oder sonst auffer der The ers

zeuget seyn.

Illibat us, er hat ihn überredet/und auf seineMeynunggo

bracht. L. 1. §. fi omnes ff. deventr, infpiciend.

llibatus,unberührt/gang, L. fi filia. §. Papianus ait. ff. fa

miliæ ercifcund.

Hlicite, unzuläffig/unerlaubt/ungebührlich/verbotten.

Illicite ædificare, denen Gefeßen zuwider bauen / øder

bauen/was die Geseze befehlen, einzureiffen.

Miteratus, dernicht Audirt hat/ ein Ungelehrter.

Illico, alsbald, eheman zu etwas anders schreitet. L, liti

gatoribus, C.de appellat,

Ille-
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Illotis manibus negotium tractare, ein Ding mit unge

waschenen Hånden angreiffen, das ist/ unbereitet oder

nicht genug unterrichtet/ zü einemDinge kommen. L. 1.

ff. de orig. Jur.

Illuminare, illuminiren/ erleuchten/ mitFarben ausſtreis

chen/ einen großund herrlichmachen. L. 3. C. de natu-

ral. liber.

Illuftriffimus, der Durchlauchtigste, der Fürst.

Illuvies, Unreinigkeit/ Gestanckdes Munds, L. 12.§. ult.

ff, deædil, edic

Imaginari, imaginiren, ihme etwas einbilden/ in die Ge

dancken faffen.

Imaginaria folutio, wird sonsten genennet Acceptilatio,

davonobenzusehen.

Imaginaria venditio, eine eingebildete Verkauffung/ in

welcher etwas Geld in Gestalt einer gewiffen Kauff

Summa gezahlet wird, da doch in Warheit ein anders

geschicht/alsda ein Kauffgeschlossen wird.

Imaginarium, heist in Jure dasjenige/so nicht warhafftig/

sondern nur gestellter Weißgeschiehet.

Imaginarius emtor, einSchein Kauffer/derzwarseinen

Namen hergibt/ein anderer aber därzu das Geld her.

Schieffet.

Imbreviatura wird genemmet des Notarii Protocoll.

Immatriculari, immatriculiren / einſchreiben in die Ma-

tricul, den Buche darinnen andere Bürger zc, einges

schriebenwerden/seinenNahmen einverleiben.

Ein Notarius publicus immatriculatus heist/welcherbep

demReichs Cammer Gerichte zu Weglar als Notari

usexaminiret/und eingeschriebenworden/auchhierüber

beglaubten Schein aufweisen kan/ und deßwegen mehr

gilt als ein anderer Notarius.

Immaturè, frühezeitig/unzeitig/ unreiff/ zur Unzeit.

Immaturavirgo, eine noch unmannbare Jungfer. L.25.

ff, de injuriis.

Imma.
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Immatura fylva, olea, ein WaldDelbaum, der nochzum

Abhauen nicht tüchtig ist. L. 18. ff. quod vi autclam.

L. 17.§. fiolivam ff. ad L, Acquil. L. 48. in f. ff. de

ufufru&t.

Immediatè, ohneMittel/ unmittelbarer Weise.

Immediata Imperii Nobilitas , die unmittelbare freye

Reichs-Ritterschafft/ der unmittelbare Reichs- Adelz

darzu gehören diejenigen/ so in Ansehung ihrerPerson

niemand/ als denKäyser und Reiche unterworffenfind/

dahero sie auch freye von Adel genennetwerden. Sie

bestehen ausdrey Claffen; als der Schwäbischen/ Från,

ckischenund Rheinischen. Jede theilet sich wider inbe

sondere Herter oder Viertel. Alſo wird dieSchwå,

bische infünffOrt oder Viertel getheiler, nemlich 1.)

ins Högau/ Bodensee und Algau. 2.) Ander Donau

3.)AmNeckar/ Schwarzwald und der Ortenau. 4.)

Am Köcher oder Kochen/ und .) im Kreichgau. Die

Franckischefondertsich ab 1.) in Odenwald. 2.) Steys

gerwald. 3. ) Gebürg. 4.) Altmühl. 5.) DieBuchenau.

6.)DieRohnund Werra. DieRheinische ist in 3. Ors

te abgetheilet. 1.)InWaßgau oderGau. 2. )InNies

der Rhein Strom/Hundsrück und Eterswald. 3.)In

die Wetterau/ Westerwald und Rheingau. Zu dieser

hat sich nochdie ElsaßischeReichs Ritterschafft geschla

gen/ die eben der Privilegien fähig, deren die andern

genieffen.

Immediati ftatus imperii , freye/ unmittelbare Reichs-

Stånde/ fo niemand als dem Römischen Kayser und

dem Reiche unterworffen sind und von demselben die

Lehn nehmen.

Immemoriale tempus, eine Zeit/deren niemand gedenckt/

oderMenschen Gedencken übersteigt. per immemoriale

tempus poffidet, er besißt es schon eine solangeZeit/daß

keinMenschderen Anfangsich errinnert.

Imminens periculum, eine Gefahr,sovorhanden ist.

Imminere, imminiren/vorhanden seyn.

İmmi.
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Imminere litibus, wird von denen Gerichts-Dienern ge

sagt, die die Parthey vor Gericht laden/und die Urthel

exequiren müssen, L. 12 C. de proxen. facr, fcript.

Immifcere, einmischen/ einmengen/ immifcere hæredi

tati, fich in eine Erbschafft mischen, wird eigentlich nur

vonseinen und nothwendigen Erben/ fuis & neceffariis

hæredibusgesagt/benFremden heist es adire, antretten..

vid, L.7. reftitutus ff. de minor. L. 6.§. fi filius ff.de

bon. liber.

Immiffio, dieImmiffion, Einlaffung/Einweisung.

Immiffio bonorum, dieEinsegung oder Einweisungin die

Güter/ ist ein solcher Actus, wann der Glaubiger in ein

Stücke unbewegliches Gut des Schuldners/vermittelst

des andern Decreti immittiret wird/ zu demEnde/da

mit er die wahre Poffeffion ergreiffe. Boenigk Pract.

Pract . Part. 1. cap. 31. Ludovici Einleitung zum Ci-

vil Proceff, cap. 35.

Immittere, etwas also bauen, daß auf einem Ort auflies

get/als Holt/ Balcken 2c. L. 242. §. 1. deV.S. L. 3.ff.

de precar.

Immittendi ligni fervitus, ift eine Dienstbarkeitdadurch

einer das Recht erlanget/von seinem Haus aus aufdes

Nachbarn Wand so einenBalcken einzulassen/daß sol-

cher aufbeeden Häusern ruhe. L. 2 L. 20. ff. de fervit.

urb. prædior.

Immiffa, dasjenige, was also eingelaſſen iſt. L. 5. § . memi.

niffe ff. de Nov. Op. Nun,

Immittere cloacam , eine Cloac machen, immittere lu-

men,Fensterin eineWand brechen.

Immobilia fc, bona, die unbewegliche Güter / liegende

Güter. Suchebona immobilia.

Immodicè, unmåßlich/überaus groß/über die Masse.

Immodica donatio heist heut zu Tage eine Schenckung/

die sichüber500. Ducaten belaufft, L, fancimus. L. do-

ta L fecundum C. de donat,

Immolitus, aufetwas gebauet odergesehet.

Immu
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Immunis, e, befreyet, frey. It. der kein Amt verwalter.

It.die keinenZoll bezahlen. L. 3. ff. de Cenfib.

Immunis à reddendis rationibus , von den Rechnungen

befreyet.

Immunitas, ist eine Befreyung und Exemtion von öffent.

lichen Beschwerungen und Auflagen. Dergleichen die

Geistlichkeit genieſſet.

Immunitas univerfalis ist / wann eine Univerfitas oder

ganges Collegium eximiret wird.

Immunitas fingularis, wann eine einige Person oderHaus

oderGuteximiretund befreyt wird.

Immunitas Ecclefiarum, die Kirchen - Freyheit/ bestehet

nachdem Canonischen Recht vornemlich darinnen/daß

Niemand sich einer Einquartirung darinn anmaſſen

darff/daß insolchen wie auch aufderen Kirch Höfenkeis

ne Märcke,Messen/ oder andere Unruh angestelletwere

den/ daß daselbst kein Blut- Gericht gehalten werde/

nochjemand der Schulden oder eines delicti wegen/in

eine Kirchen geflohen ist / heraus genommen/ und von

derObrigkeitweggeschleppet werde.

Imparmatrimonium, eine ungleiche Ehe/wann einer/der

über 50. Jahr ist/ eine jüngere Frau nimmt. Ulpian.

Tit. 16. oderwann eine RömischeBurgers Frau einem

FremdenoderKnecht nimmt.

Impatroniren/ heist / sich in eines Gunst einschleichen/

fich einenzumPatron machen.

Impedimentum , die Ehehafft / Hindernis / Verhin

derung.

Impedimentum legitimum, eine rechtmässige Ehehafft/

Ehehafftliche Verhinderung/ redlich/ehrliche Ursachen/

Ehehaffte Noth echteNoth/ als da sind Verhinders

nis wegenGefängnis/ Kranckheit/ gemeiner Geschäffte/

Unsicherheit des Orts/ über groſſes Regen- Wetter/

Feindseligkeit/ Pestileng 2c.

Impendere, impendiren/Unkosten aufwenden/ anwen

ben/auslegen/verthun/ verzehren.

Imper
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Impenfa , dieAusgabe/ Unkosten.

Impenfæ, aufgewandte Unkosten / sind diejenige Ausga

ben/diemanaufeines andern Sache verwandt hat.

Impenfæfactæ inres dotales, die Unkosten, soindieHeys

rath Güter angewendetwerden.

Impenfæ fructuam, find diejenige Unkosten/welche entwe.

der aufdie bereits eingesammiete/ oder ein zusammiende

Früchtegewand. L. 36.§.fin. de hered. petit. L. 3. §. 1.

deimp. in res dotal. Lauterb. d.l.n.z.

Impenfæ funebres,Leich und Begråbnis-Koſten/ alle die

Ausgaben so zur Versorgung des todten Cörpers aufs

gewendet worden/ wie auch der Werth des Orts, wo

hin der Verstorbene begraben worden. Jt. Was für

Schiener/ Trauer - Binden / Leich - Predigt/ Trauer,

Kleider der Wittib 2c. insgemein erfordert wird.

Impenfæ delicatæ, sind, welche theils nuglich, theils vo-

luptuarischseyn/ e.g. wann man anstattkleinerFenster

#grossemachen låst 2c.

1

Impenfæ in culturam agrorum factæ , das Arth, oder

Acker-Lohn. It. was zum SaamenundBestellung der

Felder aufgewendet worden.

Impenfæ inutiles, unnöthige Unkosten.

1 Impenfæ neceffariæ, die nothwendigen Unkosten/aus des

ren Unterlassung eine Sache entweder verdirbt/ oder

schlimmergemacht wird. L.79 . de V. S. L. 14. de imp.

in res dotal. fact. L. 1. §. 1. L. 23. §. 4. eod. ubi Exempla.

Impenfæ rerum, find diejenige Unkosten, dieaufdiestets

würige Erhaltung/Nugung oder Ergögungder Sache

gewandt/und diese werden getheilet/in neceffarios, uti-

lesund voluptuarias.

Impenfæ voluptuariæ, f,voluptuofæe, find/ welche weder

zur Noth, noch Nußen/ sondern nur zur Lust/Zierde/

und Recreation aufgewandt werden. d. L. 79. §. 2. de

V. S. L. 14.§ 2. de imp. in res dot.

Impenfæ utiles seyn/ welche zwar nicht zur Noth/jedoch

derSache zumNugen u. Verbesserung/daß nemlichsel

Gy bige
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bige fruchtbarer und genußsamer angewandt werden.

d. l. 79. §. 1. de V. S, L. 6. 10. 14, §. 1. de imp . in resdot.

fact, als einen neuen Weinberg anlegen/ eine Schenck

in einen Haus anrichten. L. 39. ff. de pet. hered, die

Acker Ding. L. 14. §. 1. ff. de imp, in remdot.frucht-

bareBäum pflangen. Menoch. arbitr. jud. quæft, Caf.

258. n. 52. ****

Imperantes, die Gebietenden/Herzschenden.

Imperator, wird insgemein der Kayser Juſtinianus von

denen Juristen genennet / und muß solcher verstanden

werden/ wann sie sagen/ der Imperator lehret in Infti-

tutionibus, oder in Codice..

Imperator, der Römische Teutsche Kayser ist derjenige/

welchervondenen Churfürsten im Namen dessämmtli

chen Reichs/ dem Römischen Teutschen Staats- Cör-

per zu einemOberhaupte rechtmässig erwehlet, damit er

selbigen nach Anleitung der Wahl- Capitulation und

sonder Abbruch der Reichs, Stände ihrer Rechte/ges

bührend vorstehe und regiere. Titius fpec. J. Pub. L.S.

c. 1.§. I. Horn. c. 26. §. 2. Schwend. P. fpec. fect. 1 .

C. 2. §. I.

Imperatoriæ munificentiæ confuetudo , Kayserliche

Freygebigkeit/milder Hand-Brauch.

Imperatrix, dieKayserin/ Herzscherin/Regentin.

Imperialis civitas , eine Reichs , Stadt / freye Reichs,

Stadt/ welche dem Kayser und Reichunmittelbar un

terworffen/und Sikund Stimm aufdem Reichs - Tas

gen haben.

Imperium, bedeutet, 1.) allen und jeden Befehlund Ges

bot auch eines Privat- Menschens/ also werden in L. 26.

ff. de oper.libert, die Patienten so den Medicumhohlen

laffen Imperantes genannt. 2.)Ein Kriegs-oderSolda,

tenCommando, welches der Feld- Herr hat. 3.) Eine

Obrigkeitliche Würde, nebst einer gewissen Poteftåt

oderMacht. §. 4.Inft, de adopt. L. 2. C.L. 4. ff. de arbitr.

L.f,tt,nequid in loc. public, 4.) bißweilen eineMacht

ju
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zu straffen. L. f §. 1. ff. de offic. ejus cuimand, eftjurisd.

welche in Criminal - Sachen merum imperium, in Ci-

vil- Sachen mixtum Imperium genennet wird. 5.) Biße

weilenbedeutet es dieObrigkeitselbst.

Imperiummerum, die Criminal, oder hohe Jurisdiction,

Cent-Herrisch /Blut -Bann/ peinlich Hals- Gericht/

ist eine Macht und Gewalt die Verbrecher zu straffen/

oder es ist eine öffentlicheMacht und Gewaltüber die

Verbrecherzu erkennen und Rechtzu sprechen.
す。

Imperium mixtum, ist eine Macht und Gewaltmässig zu

straffen/ und gehöret auch dieJurisdiction untersolches

als das Recht zu urtheilen und zu richten in Bürgerli

chen Sachen.

Imperfectum , unvollkommen/ nicht ausgemacht/oder vers

fertiget. It. Null und nichtig, ungültig . L. 9. 35. §. 1 .

ff.de contrah. emtion.

Imperitus ein unerfahrner einfältiger Mensch, der ohne

Hinterlisthandelt.

Imperitia , wird mit der Rufticität und unvermutheten

Zufall offtmals verglichen. L. fi quis §. doli mali ff,

de jurisd.

Imperfonaliter ohne Benennung einer Person/ als zum

Exempel:Mangeht/manredet.

Impertinens, das nicht zur Sache gehöret oder dienet.

5 Impertinentes articuli, werden genennet diejenige Arti-

cul , deren Beweis nichts zu des Klägers Intention

shilfft/oder welche gang und gar nichts zur Sach nutzen/

oderso sie Anfangs etwas darbey zu thunscheinen/ doch

keine Würckung eines Beweißes haben/wannſie ad Jus

referirt werden.

7 Impertinentia interrogatoria, find solche Frag- Stücké⁄

dienichtzur Sachegehören.

Impertinentia & non probata paria funt , die nicht zur

Sache gehören, und die nicht erwiesen find, sind eines

.wie das andere.

Impetrabilis, e, ein Ding/so leicht zu erlangen.

6 g 2 Impe-
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Impetrans, der Impetrant, oder so etwas erlanget/ v. g.

ein Refcript, Freyheit 2c.

Impetratus, a, um, erlangt/ überkommen. Sonsten wird

impetrant genennet/ der etwas vor Gericht gesuchet und

erlanget/und fast so viel als Klåger/ Impetrat hingegen/

wider welchen etwas gesuchet und gebetten wird/ fast

ebenso vielals Beklagter : Wann also ein Kayserliches

Fürstliches Rescript erlangt wird, so heistderdemes ers

theilet wird der Impetrant ; Der ander wider welchem

esertheilet worden der Impetrat.

Impetrata venia, erlangte Erlaubnus.

Impetrata venia ætatis ist/ wann der Landes- Fürst oder

Kaysereinem Minderjährigen Manns- Bildso 20. oder

Weibsbild so 18. Jahr altist/ die Erlaubnis ertheilet/

daß er ohneCuratore seine Sache verwaltet/und seine

Person durch Contrahirung und Transgirung fräfftig

obligiren kan.

Impetus, dieHefftigkeit/der Anfall/Anlauff/Sturm.

Eximpetu malæ confcientiæ, aus Antrieb des bösen Ges

wissens.

Impilia, eine Art Kleidung. L. argumento ff. de auro&

argent. legat.

Implere, impliren/ erfüllen/ ergången/ Gnügethun.

Implere intentionem, petitionem, seine Klage erweisen.

L.21 . C. deRei Vind. L. pen. §. 1. ff. de except. rei ju-

dicat. L. 19. pr. ff. deexception.

Impleta ufucapio, eine Verjährung so zu Ende gebracht

worden. L. 1z. §. factæ ff. de captiv. L. 7. ff. de ufucap.

Implorans , der Implorant , oder welcher etwas suchet/

und d as Amtdes Richters anruffet.

Imploratus der Implorat, wider welchen etwas angeſu

chet wird.

Implorare, imploriren/ flehentlich bitten/ begehren und

anruffen.

Implorare, edictum, des Edicts Wohlthat begehren. L.

1. §.f.ff. ut in poffef. legat.

Impo-
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Imponere, imponiren/ auferlegen / befehlen. It. einen

etwas aufhängen/ anhängen. Alicui filentium perpetu-

um imponiren/ einem ein ewiges Stillschweigen aufs

erlegen.

Importata, eingebrachte Dinge, das Einbringen/ als des

Weibes Güter.

Impos , unmächtig / unsinnig / der feiner Sinne nicht

mächtig.

Impofitum nomen, ein aufgelegter Name/ Spiß-Name.

Impofito filentio dimittiren / nach aufgelegten Still

ſchweigen von ſich laſſen, ſo von den Zeugen geſaget

wird.

Impoffibilis, e, unmüglich.

Impoffibile natura , eine der Natur nach unmůgliche

Sache, als z. E. in der Lufft schiffen/ aufdenenWolcken

reiten/ aufden Wasser trockenen Fusses gehen.

Impoffibile facto, das zu thun unmöglich ist/ entweder

weiles schon geschehen ist/ oder weil esso verwirret und

intricat, daß es nicht geschehen kan/ z . E. in einer Stund

4. Teutsche Meilen gehen ; Ein Haus in einen Tag

bauen 2c.

Impoffibilejure, das/ so wegen des Gesetzes/ darinnen es

verbotten ist, unmüglich zu thun ist/ als einenTodschlag

begehen/ eine Jungfrau schånden, einen Diebstahl be

gehen 2c.

Impoffibilis res, ein unmüglich Ding.

Impoffibilis conditio, eine unmügliche Bedingung. -

Impoffibilitas, die Unmöglichkeit.

Impoft, eine Auflage/ Schoß/ Schagung/ Accise/ und

andere Auflagen/se aufdie Waaren, oder unbewegliche

Güter gelegetwerden.

Impoftura, impoftor, impofturen/ Betrug/ Betrüglich

keiten ist, da jemand falsche Müngen/für gerechte fappo-

niret. L. 3. §. item fi quis ff. de crim, ſtellionat,

Impotens, ohnmåchtig, unkråfftig.

Impotentia, die Ohnmächtigkeit/Unvermöglichkeit.

Gg 3 Impo-
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Impotentia generandi , die Ohnmächtigkeit/ daß einer

nichtKinderzeugen kan.

Impotentia medicabilis, eine Ohnmächtigkeit zumBeys

schlaff/daman aber Hoffnunghat/ daß man helffenkan/

indem auch andern solchen Patienten geholffen wors

den ist.

Impotentiaimmedicabilis, welche man nicht ohneWuns

derwerck oder groffe Verlegung desLeibs odervermuth

licherGefahrder Seelenwegnehmen fan/ esmag gleich

solche aus einen Defect oder Exceff der Natur/ oder

fonst von einen Zufall herrühren.

Impotentia naturalis , die natürliche Ohnmächtigkeit.

Impotentia temporalis, eine Ohnmachtigkeit/die nur auf

eine Zeitlang währet.

Imprægnare. irren/ schwängern.

Imprægnatio, die Schwängerung.

Impræfentiarum , in gegenwärtigen Fall/ jekt alsofort.

L. 1.ff. de tabul, exhibend,

Impreffionem facere, einen Anfall/ Anlauff thun. L.ſi

perimpreffionem. C de iis quæ vi vel mecu.

Improbabilis, le, unbillich/ungewißlich/ verwerfflich/im-

probabilis litigator, ein böser und wider sein Gewissen

proceffirender Mensch. L. o. ff dejudic.

Improbus, der wider Treu und Glauben handelt. L. 51.

ff de rejudicat.

Improbe, wider Treu und Glauben/ wider bonam fidem

lauffend/ aus böser Intention. L. 12. ff. de tranfact. L. 6.

§. fed fi ff. denegot, geft

Improvifus cafus, ein unversehener Fall.

Imprudens einUnwiffender. L. pen. ff. ad SCt. Vellejan.

einer der nicht an was solches gedacht hat. L. 52.§. dam-

na ff. pro foc

Imprudenter , unweise / unbedachtſam/ unverschämt, L.

21.ff. de negot, geft.

Imprudentia, eine Unwissenheit/ Unvorsichtigkeit/ Unge-

schicklichkeit. L. 51. ff. deædilit. edict,

Impu-
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Impubes, eine Manns- Person/ so noch nicht 14. und ein

Mågdleinso noch nicht 12. Jahr alt ist. L. ult. C. quand.

tut.effe definit. §. 1.Jnft.quib. mod tut.finiat,wann aber

von deren Verbrechen gehandelt wird als wenn ein

Mädgenwegen verübter Missethat mit der ordentlichen

Straffe, welche sonsten die Puberes oderMinores aus.

zustehen haben/ beleget werden soll, wird alsdann die

Pubertasprotrahiret/daßmansie auch erstim 14.Jahr

pro pubere hålt/ derowegen ihr unter solcher Zeit/ob

fie gleich schondas 12. Jahrerfüllet/ die sonstgewöhnlis

che Straffe in eine gelindereverwandelt wird/damitdie

zuihrem Faveur eher determinirte pubertät nicht zuihs

remHaffeund Schaden gereiche. Carpzov. Prax.crim.

qu. 143. n. 26. feq.

Impubes infantiæproximus , einUnmůndiger der zwischen

7. biß 11.Jahralt ist.

Impubes pubertati proximus , ein Uumannnbarer der

zwischen 11.biß 14. Jahren altist.

Impugnare, iren/ über einenHauffen werffen/bestreiten/

widerfechten.

Impulfor, ein Antreiber.

Impulforiales, werden genennet die Schreiben / worin

nenderObriste-den Unter- Richter/ etwas zu thun an-

treibet.

Imputare, heist in Tit. ad L. Falcid. zu der Quarta Falci-

dia, rechnen/daß solche dardurch erfüllet wird. L. 19. L.

91. d. 1. bißweilen heistes berechnen, abziehen, ſubtrahi-

ren. L. 1. § . de fervis quoque ff. de tut. & rat, diftrah.

endlich heist es auch zueignen zuschreiben/ zurechnen.

L. 1. §. item quærimus ff de feparat, fibi imputent in

idoneum fidejufforem acceperint, fie mögensichs zurech

nen/ daßfie einenBürgen angenommen, der nichtzu bes

jahlen hat.

Inædificata, aufdas andere gebauet. L. 21. ff, de inftruct.

& inftrum, legat.

1..4
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Inæquali linea &gradu , wann zwey Perſonen von denin

dieFrag ist/in gleicher Weitevon demStamm entfernet

find.

Inæqualis linea , wann eine Person weiter von den

Stamm entfernet ist, als der andere, z. E. Titius ist 3.

Grad von dem Stamm entfernet. Cajus aber 1. 2.4.

r. Grad.

In agone, in legten Zügen/ oder lekter Todtes-Noth.

Inanis, e, unnük, vergeblich.

Inanis actio , eine Klag/ da man wegen des Schuldners

Armuthnichts bekommen kan. L. 6. ff.de dolo. oder wel

che durcheine Exception elidirt wird. L. 24, ff, de liber.

cauf. L. 22. ff. Mandat.

Inanis cura, vergebliche Sorge.

Inanis reus, einBeklagter,der nicht zubezahlenhat. Paul,

Lib. 2.fent, Tit. 15.

Inanis ftipulatio, eine ftipulation oder Versprechen /sø

nichts tauget. L. 39. ff. de donat. int. vir, & uxor. oder

diekeineWürckunghat. L. pen. ff. de condict. ob turp.

caufam .

Inannosfingulos, Jährlich/ alle Jahr. L. ambiguitatem

C. deufufru&t. L. Julianus §. cum quoque ff, ex quib.

cauf. major,

In antea, ins fünfftige, juro quod à modo in antea ero

fidelis Domino. Ich schwöre, daß ich von jest an ins

künfftig meinenLehn - Heren wolle getreu seyn. II. Feud

5. & 7.

Inanteceffum, voran/ voraus.

In affem vendere, gang und gar verkauffen. L.9. ff. quib.

mod. pign.

Inaures, Ohren- Gehänge/Ohren-Ringe. L. 25. §. 4.&

L. 32. §.fin. ff. de auroargent, legat.

Inauditus, a, um, ungehört, nicht gehört, dessen Defen-

fion nicht angehöret worden. L. 2. ff. ad L. Cornel. de

ficcariis.

Inau
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Inauguralis Difputatio , wird genennet die Difputation, fo

derjenige hålt/ der den Gradum eines Doctoris oder Li

centiati erlangen will.

Inauguratio, Einweyhung und Anweisung in ein hohes

Amt. Eswird dieses Wort insgemein von hohenPer

fonen geistlichen Standes und auch von Königen bey

deroCrönung/ ingleichenwenn Academien eingeweyhet

werden, gebrauchet.

Inaugurare, iren/ einwenhen/ einfegnen/ einſegen.

In bonis fc. habere, an Gütern haben.

Incameration, ist ein bey der Apostolischen Cammer ges

bräuchliches Wort/ und bedeutetso viel als die Einvers

leibung eines oder des andern liegenden Gutes mit dem

PåbstlichenDomanial- Gütern. DergleichenthateAo.

1664. der Pabst Urbanus VIII, mit dem Herzogthum

Caſtro, als er selbiges dem Herzoge von Parma ab

nahme.

*

Incaminiren/ heist eigentlich den Weeg einen bahnen /

hernach auch eine Sache also einfädeln und einrichten/

daß mandarmit fortkommenkan/ und das gefaste Con-

cept nicht fehl schläget.

Incantatio,Zauberey/ Hererey/da manmit gewissen aber-

glaubischen Worten oder Sachen/ und Zeichen, übers

natürlicheDinge ausrichtet.

Incapax, der nicht fähig ist, eine Erbschafft zu bekommen/

oderzufuccediren.

Incapillo exiftens puella, einenochunverheyratheteJungs

fer. II. F. 24.§.3.

In capita fuccedere, die Erbschafft nachAnzahlderHäupe

ter theilen/so viel Mund/fo viel Pfund.

In caputalterius torqueri, aufeines andern Gefahr gefols

tert werden. L. 1. ff. dequæftion.

Incarcerare, iren/ ins Gefängnus stecken oder legen/ mit

Gefängnus straffen.

Incarceratio, die Gefängnis Straffe. It. die Einlegung

ins Gefängnis.

GIF In ca-
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Incafu neceffitatis , imNothfall.

In cafu fuccumbentiæ, im Fall /wann einer die Sache

verspielt oder verliehret.

Incendiarius, der Brenner/ Mordbrenner, derFeuer ans

oder einlegt/daß ein Haus/ Scheuer 2c. verbrenne.

Incendium, einFeuers-Brunst.

Incendium culpofum. eine verwahrloste Feuers-Brunst/

daran einer Ursach ist.

Incendium dolofum, eine mit Fleiß angerichtete Feuers,

Brunft.

Incerti actio , eine Klage/ darinnen man keine gewiſſe

Summa begehret. Sonst wird auch die Actio præ,

fcriptis verbis also genennet. L. 6. 16. ff. de Præfcript.

verbis.

Incertum, heist in jure dasjenige, davon nicht bekannt,

was/ von was vor Beschaffenheit/ und wie viel es sey.

L. 75.ff. de Verb.obligat, oder wann etwas nicht in (pe-

cie, sondern nur in genere gemeldet wird/ als ein Pferd/

ein Ochs/ Knecht. L. hæredes 25. §. fi incerto ff. fa-

mil, ercifc.

Incertum, wird bey denen ICtis offt für incertitudo, die

Ungewißheit gebrauchet/ als incertum conditionis, die

Ungewißheit derCondition.L. 11.ff. de bon. pofffecun-

dum tab. L. 1. C. de pactis. cautionis, die Ungewißheit

der Caution. L. 16 ff. ad SCtum Trebell, fucceffionis,

die Ungewißheit der Succeffion, ætatis, dieUngewißheit

des Alters, L. 49. ff. de fidejuffor. litis, der ungewiſſe

Ausgang des Proceffes. L. 20. C. mandati, und anvielen

andernOrtenmehr.

Incertum eft, es ist ungewiß.

Incertus contractus, ein Contract, der keinen gewiſſen®

und eigenenNahmen hat. L. 9. ff fi cert. pet.

Incefta nuptiæ, Blutschånderische Heyrath oder Ehe/

wirdgenennet/wenn jemand die/ welche durchdas Ges

setz und Gewohnheit verbotten find/ zumWeib nimmt.

L. 39. ff. deR, N.

7
Ince
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Inceſtum f. Inceftus die Blut Schand, Unzuchtsounter

nahenFreundenund Anverwandten/ soBluts halber in

ab-und aufsteigender Linie einander verwandt/ undsich

nach Gött und WeltlichenRechten nicht zusammen hey

rathen dörffen/ geschiehet. Clar. Lib. 4. Sentenz, §. in-

ceft, n. 1.Damhoud in praxi Crim . c. 94. n. 2.

Inceſtus juris civilis ist/wann wider andere in dieſen Jurë

verbottene Gradus unter den nahen Bluts - Freunden

durch Verheyrathung peccirt wird. L. fin. de Ritu N.

L. fin.§.fin de condit, fine caufa. Richterad auth, in-

ceft. nupt. C. deinceft. nupt. n. 4. welcher auch die Ehe

zwischen Geschwistrichten zu den Inceft. J. Gentiumjeh

let. Vinniusad§. 2. Inft. de nupt.

Inceſtus juris gentium ist / welcher unter Afcendenten

und Deſcendenten / nemlich Eltern und Kindern ge-

schicht.

Inceftuofi liberi, die Kinder/so durchdieBlut - Schande

erziehletsind.

Incidenter, mit ein/ darzwischen kommend,ungefehr.

Incident - Punct/ wird genennet ein Stück,so in einem

Streit mit ein und darzwischen fållet, so ungefehr mit

einkommet.

Incile, ein Graben/ so in den Wegen_gemachtwird/das

Waffer abzuleiten/ oder in den Fluß, das Waffer dar

aus ju leiten. L. 1. ff. de rivis. L. 1. §. 2. ff. ne quid in

Alum. publ. L. 1.§. caput, ff. de aqua quotid. & æftiv.

Incipiens, der Incipient, oder welcher erst in einen Ding

anfähet.

Incivilis. e, nicht fein/ unhöfflich / ungereinit/ unbillich /

wider Recht und Gewohnheiten. L. f. §. pen. ff. quod

met. cauf.

Inciviles pœnæ, unrechtmäſſige/ wider das Recht oder

die Gewohnheit einer Stadt lauffende Straffen. L.9.

§. 10.ff. de pænis.

Inclufio, die Einschlieffung.

Inclufio unius non ftatim eft excluſio alterius, die Eina

Schlies



476 InIo

schliessung eines Dinges / ist nicht alsbald des andern

Ausschliessung.

Incognitus, a, um, unbekandt.

Incognita caufa, unerkandter Sachen.

Incognito, unbekandter Weise/ also wird gesagt sich in-

cognito, aneinem Ort aufhalten.

Incola, ein Einwohner/der an einen Ort ſein domicilium

aber das Burger Recht daselbstnicht hat.

Incolat, ist dasjenige Recht in Böhmen/welches die Ein-

wohnerdieses Königreichs geniessen, und derKayser als

Königin Böhmen/ auch einem Fremden/ der nicht im

Lande gebohren/ verleihen kan/ daß er also nachmalsso

viel als eingebohrner Böhm gelten muß. In Polen

heist es das Indigenat.

Incolata Urbs , die Stadt wo einer zwar nicht Bürger

ist/ dochdaselbst sein domicium und Bewohnung hat.

L. 34.ff. de muner. & honor,

Incolorate , ohne Ursach / ohne Prætext , ohne Schein.

L. 18. ff.deminorib. ohne einigen Schein/Rechtens.

In columis, e, unbeschädigt/ unverlegt.

Incolumis ædes , ein wohlgebautes Haus. L. 13. ff. de

dam, infect, in columis pars, der gange Theil. L. 2. C. de

inoffic.donat.

Incommiffum cadere, den Zoll von einer Sachnichtbe

zahlen/Zollfällig werden.

locommodare navigationem , die Schiffart schwerer

machen. L. 1. ff. de fum.

Incommuni, in Gemein/ mit einander ſc. beſigen, als da

find Güter/Häuser zc.

Incommuni forma, in gemeiner Form.

In concurfe, ruhig, ohne Interpellation, c illud . & c. au-

ditis X. de præfcript. c. cum veniffent. X, de reſtit. in

integrum.

Inconditus, absurd/ abgeschmack. L. ftichum §.aditio ff.

de folat.

In conflictu, in Streitoder Zanck.

Incon-
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Incongruens , umgereimt.

In confenfufenatus, in sigendemRath oder Gericht.

In confueta forma, in gewöhnlicherForm.

Inconfulto , ohne Vorsak, ohnbedächtlicherWeise. L. 1.

ff. fi tab. teftam , ext. L. 1. ff. de his quæ in teft. delent,

Inconfultus, unvorsichtig/ohne umRathzufragen ; wird

auchvon dem gesagt 7 der nicht um Rath gefragt wor-

den.

Incontinenti alsobald ohneZeit Verlust. L. 135. §. 2. ff.

de verb. obligat. auffrischem unverwandten Fuß / biß»

weilenwirddoch einegewisse Zeit oder Frist darunter verz

standen. NachSächsischenRechten ist die Beweisung/

welcheincontinenti geschehen soll von 6. Wochen und.

3.Cagen/zu verstehen/oder welchedurchunläugbare Ur-

funden oder aus den Acten / oder eigenen Bekanntniß

des Gegentheils geschicht.

Inconveniens, ein ungereimt Ding/fosichnichtreimet.

Inconvenientia , einungereimt Ding / soübelzusammen

stimmet.

Incorporales res , sind solcheDinge / so nicht angerühret

oder angegriffenwerden können, dergleichensind diejenis

gen/welchein Rechten bestehen / als dieErbschafft / der

Genießbrauch/ Gebrauch/und Verpflichtungen/wieund

aufwasWeise sie geschlossensind.

Incorporatio , wird in Rubr. Cod. de bon . vacant, & in-

corporat, für die Confifcation gebraucht / wann eines

Condemnirten Güter dem Fifco einverleibet werden.

Conf. L.7. C. de bon. damnat.

Incrementum , dieZunahm/ Vermehrung / derZuſaßs

Aufnahm und wird generaliter für einejedeAufnahm

genommen.

Incrementum latens, wird die Alluvio genannt.

In crimine turbationis violatæ pacis & excitati tumul.

tus, im Lafter der Verunruhigung/gebrochenenFriedens

underregtenUnruhe/lc . begriffen.

Incru-
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Incruftare , den Anstrich oder Uberziehung einer Wand/

vonGibs/Thon/Stein/Kalch/Marmor ic. machen.

Incubatio , die Poffeffio malæfidei, in L. ult. C. ne rei do-

min,vel templ.

Inculpatus , der einer Sache beschuldigt und angeklagt

wird. Feud. 19.§. 1.

Inculpatæ tutelæmoderamen,fuche : Moderamen incul-

pata tutelæ, & homicidium neceffarium.

Incultus, a, um. ungebauet/wüste.

Inculti agri , ungebaute Aecker.

Incumbere,iren/fich aufetwas legen/obliegen/einem Dine

ge nachhängen.

Incumbere pignori , sein Pfand befigen/erhalten. L. 55.

ff. de fact. incumbere poffeffioni, seine Sachbesigen. L.

8. C.quomod, & quand, judic.

Incunabula, Holt/Wiege/der erste Anfang einer Wissens

schafft ab incunabulis , vonKindesbeinen oder Kindheit

an/vonJugend auf.

Incunctabile , das keinen Zweiffel leydet. L.21.ff.de te-

ftib.

Incurrerepœnam, in die Strafffallen.

Indaginis altioris exceptiones. Golche Exceptiones, die

fernern Beweißthum und mehrers Nachforschens be

dürffen/und nichtſo fort können abgethan werden.

Indago , dieJagd / da ein Wald mit Garnen umſpannet

wird. L. 11.§. II, ff.de action. emt.

Indebitè, ohne Schuld/daman nichtschuldig ist.

Indebitum, das man nicht schuldig ist.

.

Indebitum abfolute , wird genennet /welches aus keinent/

wedernatürlichen/noch Civil RechtvondemZahler ge

fordert oder von dem Accipienten empfangen werden

tan. Dergleichen ist regulariter zu nennen/was ein Pus

pill ohne vormundschafftliche Authoritåt versprochen.

L. 41.decondict indeb. Mehrere Erempelsiehe in Lau

terb. Compend, Lib. XII. tit, 6 de condict, indeb. p. m.

201.
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201, woraus der kluge Beamte genommen. p. IV. p.

J052.

Indebitumcivile tantum , wird genennet / welches man

zwar aus einer natürlichenBilligkeit/ nicht abervollkom

men nach dem Civil- Recht schuldig ist. Dergleichen

ist / was durch ein blosses Pactum ist promittirt werden.

L. 5.§ 2. de folut. Zoel h. t. n.7.

Indebitum naturale tantum, wird genennet/da nachstren

gen Civil - Recht zwar ein Schuld entstehet / aber die na

türlicheBilligkeitzuwider ist. L.47.ibi , quoniam inde-

#bitamjure gentium pecuniam folvit. de folut. indeb.

arg.L, 26 §. 3. L. 66.h . t. L. 29.§ 5 Mandat. e. g. Dar

hingehört was ausFurcht und Gewalt versprochen/

oderhernach exnudo pacto erlassen worden. L. 32. §. 2.

L.43.de condict, indeb. L. 95. §. 4. de folut. Bach. ad

Treut.V. 1. D. 22. th. 4. Lir, A. & V. 2, th. 28. th . 3. c.

vin quæft fil. 47.

1

Indebitum fecundum quid ratione hominis , wird genen,

net /damanin Ansehung einer gewissen Person nicht/ in

Ansehung einer andern aber schuldigist. L. 65. §. fin. de

condict. indeb. oder / welches zwar de jure zu zahlen

wåre/ nicht abervon demZahler/ nochan den Accipien-

ten.

Indebitum fecundum quid ratione juris , wirdgenennet/

welches man nemlich von eines gewissen Rechts wegen

nicht/Kraffteines andern juris aber schuldig ist. Lauterb.

Differt deJur. Retent. §. 5.

Indebitum folutum , wenneiner etwas ausgezahlet /so er

nichtschuldig gewesen.

Indecifa res five lis , eine unerörterte Sach oder Streit.

In defectu , inErmangelung.

Indemnis, ne , unbeschädigt.

Indemnitas, die Indemnitåt/Schadloßhaltung/ iſtgleiche

fam eineBefreyung von dem Schaden.

Indemnitatem præftiren , five indemnitatem fervare ,

Schadloßhalten.

Inde.
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Independenti, werdendiejenigen Cardinålegenennet/wels

che sich zu keiner Faction bekennen.

Index,derZeiger/Blatweiser/das Register in einemBuch.

It. einAngeber.

Indices Expurgatorii , bey den Catholischensind etliche ges

wiffeBücher /welche aufBefehl der General Inquifito-

rum heraus kommen / in welchengewiffe Regeln vorges

schriebenfind /was vorBücherdie Catholische Geistlich-

keit denLayenzu lesen verbieten / oder was man in andern

wegstreichen und bey einer neuen Auflage gänzlich wegs

laffen solle.

Indicare anklagen / It. anzeigen/wie viel manfür eine

Sachegebenwolle. L Julian. ff. de act. emt.

Indicere operas, dieFrohn-Dienste ansagen. L. 13. §. in-

dicium & L. 23.§.1, L. 24. ff. de oper, libert, indicere

munus,mit Steuer belegen. L. 5 ff. de jur. immunit.

Indicium , Wahrzeichen/ Anzeigung/ Argwohn/Vermu

thung ist ein Beweiß/so anzeiget/ daß ein Verbrechen bes

gangen sey /und Argwohn/ Verdacht/ Vermuthungen/

Muthmassungen/ Beyhülffeund dergleichen unter sich

begreifft. Ord. Crim art. 9 & ibid , Stephan, Carpzov.

Prax. Crim. P. 3. qu. 126. n. 67 Ludovici Einleitung

zumPeinl. Proceß cap. 2. cap . 9. Thoenicker in Advoc.

Prud. in for. Crim. Laut, t.ff. de Quæft . p . 706.

Indicium ad capturam . eine Anzeige/dadurch einer zurge

fänglichenHafftgebracht werden kan.

Indicia communia , allgemeine MuthmaffundAnzeigun

gensind / welcheallen Delictis gemein find. Ord, Crim.

art. 25.

Indicium adtorturam , eine Anzeige / dardurch einer zur

peinlichenFrage gebracht werden kan.

Indicium certum , eine gewisse Anzeige..

Indicium debile, eineschwache Anzeige.

Indicium forte, einestarcke Anzeige.

Indicium incertum,eine ungewisse Anzeige.

Indicium indubitatum,eine unzweiffelhafftige Anzeige.

Indi
-
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Indicia neceffaria , nothwendige Anzeigungensind/welche

das Delictum , durcheinennothwendigen ohnfehlbaren

Schlußanzeigen. z. E. Wann eine Jungfrau schwans

ger worden. L. 6. ff.de his quifunt fui vel alieni juris ,

diesewerden auch gewisse Anzeigungen genennet/ nicht

daßman aufsolchezur Tortur , sondernzur Condemna

tionselbstschreiten könne. Sande decif., Frific, Lib. 5. d

9 decif. 14. pertot. Zoef. ad ff, h. 1. n. g.

Indicia non neceffaria f. probabilia . anschlüffige oder

wahrscheinliche Indicien oder Anzeigungen find/ welche

das Factum nicht mit nothwendigen Schluß beweisen/

undwerden diese getheilet in remota , five minora f, mi-

nus plena.

Indicia remota , find/deren keines allein/sondern mehrere

miteinander das Deli&tum soweit beweisen / daß man

zur Torturkommen kan. P.H. G.O. Art. 25.27. als

daseynd 1) der vorgegangene Lebens -Lauffoder Wan-

del. L. 5. §. 6. ff. dere milit. P.. G.H. Art. 25.Brun.

Proc. Crimin, c. 8. c. f. n . 2. 2) des Inquifiti Leumuth

oderallgemeines Gericht. 3) wann einer an dem Orth

wo das Delictum begangen worden/ zur Zeit des Deli&i

gefunden wird. Ord. Crim. art. 25. veri. zum andern.

Vid. Zangerde quæft. c 3.n.33.4) wanneiner mit ders

gleichen lasterhafften Leuten converfiret und Gemein

schaffthat. P.H. G. D. Art. 25. verf zum vierdten.

Wannder Inquifit keine erhebliche Ursachen seines Con-

verfirers einwendenkan. Carpzov. prax. crim. p. 3. qu.

125.n.41 . f) dieHoffnung eines Gewinns.P.H. G.O.

Art. 25. verf. zum fünfften. Stryk in Not. ad Comp.

Lauterb. Lib. 48. tit. 16. verb. fpes lucri. 6) wannder

Verwundte einen anzeiget undsolches eydlich behäuß-

tet/oderdaraufstirbt. P. H. G. O. d. art. 125. verſ.

zumsechsten. 7) die Flucht, c. Art. 25. in fin. 8) woun

der Thater aufkeiner Rede oder Aufſagbeständigbleibt/

undbald dieſes bald jenes fagt. L. 10. §. f.de Quæft.

Zahndemendac. Lib. 1. cap. 42, n. 3. & feq. Menoch.

Sh
lib.1.
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lib. 1. 9) des Verhafften Geberden / wanner erschro

cken ist/wanner antwortensolle/ zittert/sich in dem Anges

ficht entfärbet. Melon . tit. 47. n. 29. 10) wann einer

aufdieFragestillschweiget / und sich nicht verantworten

fan. Carpzov.p 3.qu. 20.n.72.

Indiciaplena , vollständigezur Tortur genugsame Anzei

igungen redliche und genugsame Anzeigungen. P. H.

G.. Art. 19. 20. Als 1) wann der loquilt an dem

Ort/wo dieMiffethat begangen worden/etwas von dem

Seinigen anKleidern / Degen / Stock zc. liegen lassen.

\ 2) wanneinZeug/welcher omniexceptione major , und

aus teiner Ursachverworffenwerden kan/guffaget / daß

er ſelbſten das Delictum begehen sehen. P. H. G. O.

Art 30 3 ) wann einer rechtmässig für einen Gesellen der

verübten Übelthat benennet wird. 4) wann verdächtige

Personen einen gedrohet. z. E. ich will ihn durchund

durchstossen zc. und dieThat immediate und gleich dars

auferfolget. P.H.G.D. Art. 40.

.

Indiciumurgens , einestarcke Anzeige.

IndictioRomana , ist eine Zeitvon 15. Jahren/ so vonde

nenRömerndenAnfangzu der Zeitgenommen/ alsdie

felbige dieganzeWeltbeherrschten / und allen Völckern

einegewisse Schatzung oder Zinnß auflegten. Dieweil

aberderLändersehrviel/und dazu meistentheils weit ent

legen/ also daß deßwegen diese Schagung jährlichnicht

erlegetwerdenkunnte/ als wurdegeordnet/ daß dieselbe

allezeitzuEnd des 5. Jahrs ( welche Zeit Luftrum ge

nennetwurde ) und zwar das erste mal anGold / dasan

deremalan Silber / das dritte mal an Eisen erlegt wer

densollten/ welche 3. Fristenzusammen 15.Jahr in sich

begreiffen und miteinander indictio genennet wurden.

Eswird aber dieseZahlalsogefunden ; Man addiretu

derJahr ZahlChristi 3. ( weil der HErr Christus im

4tenJahrder lndiction gebohren worden ) und diviti-

ret alsdann diezusammengesezteZahl mit 15, was noch

übrig
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übrig bleibt/ iſt Indictio , ſo aber nichts übrig bleibt/iftdie

IndictioXV. 1. E.

Annus Chrifti. 1721..1721.. 733 7

Is) 3

**24 1147 istalso die Indictio

27 Anno 721. XIV.

t

*

I:

Dochisthierbey nochzu mercken / daß die Indictio nicht

mitdem erstenTag des Jahrs / sondern allezeit den 15.

Septembris anfange/ wiewolsolches von denen wenig-

ften Notariis obferviret/ auchdieser Irrthumvon dem

judice nicht leichtlich attendiret wird. Wehner obfer-

vat. Pract, voce. RömerZinß-Zahl, Bachov ad Treutl.

Vol. 2. Difp 5. thef. 3. Lit. C. Volckm. Part. 1 , c. io.

n. 18.19.2

Indictioneprima,fecunda, tertia. quarta, quinta, &c. in

der ersten/andern/ dritten/vierdten/fünfften 2c. Römers

Zinns Zahl / so die Notarii in ihren Inftrumenten ges

brauchen.

Indictiones extraordinariæ , aufferordentliche Auflagen/

diewegen eines unversehenen Rothfalls aufgelegt wer

den.

Indifferens , einDingsonichtunterschieden/ item, so mak

thun oder lassen mag/so nichts zur Sache thut.

Indigenat. Jus Indigenatus . heiffet/ wennein Ausländer

dasRecht inememLande/ dassein Vatterland nicht isty

bekömmet/als ob er ein Eingebohrnersey, dahero er auch

allerFreyheitendesLandesfähig wird.

Indignus, ein Unwürdigerheist in materiateftamentorum

derjenige dem man zwar demRechtennachetwasver-

laffen kan / allein das Verlassene wird insgemeinaufden

Fifcum , oder den Erben/oder aufeine anderePerson/

mitdem oneretransferiret. Tot, tit, ff. de hisquæ ut in-

dign, aufer,

Sh Indi-
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Indipilci,für adipifci erlangen. L. f. C de profeff. & me-

dic.

per indirectum , von weitem herum durch einen Um

schweiff.

Indifcreracautio , eine Bürgschafft/ da keine Ursach dazu

gesezt worden/weßwegen manBürg worden / als z . E.

ich verspreche als Bürg für den Titium 100. R. dem

Semproniozu bezahlen. L. 25. §. f ff deprobat.

Indiffolubilevinculum , eine unaufhörliche Verknüpfung

undBand.

Indiftincte , ohne Unterschied.

Individuum , das sich nicht theilen läffet.

Indoffiren/endoflirenoder induffiren/ annehmen/ einvers

leiben einzeichnen so bey denenWechsel-Briefenges

brauchtwird /wannmanseinenNahmenhinten aufdem

Wechsel-Briefschreibet/und gleichsam aufdemRucken

zeichnet,und dardurchsichanheischig machet/ denselben

entwederselbst/oderdurcheinen andern zubezahlen.

Induciæ , der Anstand/Stillstand/ die Frist/ein Quinque-

nell/find eineWolthat/Krafftderen denenSchuldnern/

Visodarumbitten , und dienicht durchihre Schuld ins Ab

nehmen gerathen aus Billigkeit vondem Landes-Für

sten/Aufschubzu der Bezahlung concedirt wird.

Inducere , induciren/ einführen/etwas aufbringen/durchs

streichen eineSchrifft. L. 2 ff. de his quæin teftam. de-

..lent.

Indulgentia, die Indulgenz , Nachlaffung/It. der Ablaß

beydenPapiſten.

Indulgentia , sonderbareFürstl. Mildigkeit/ Gnade/ it.

dieErlassungder Straffe/welchejemand vorseine Sun-

denhåtte leyden sollen.

Indulgentiæ privatæ, sind die/sovoneinem jeden Seelsor

\ ger können ertheilet werden.

Indulgentiæ publicæ , die von niemand anderst als dem

PabstunddenenübrigenBischöffen/ concedirtwerden/

dochso , daßberen legtern Indulgentien sichnur aufeine

gewiſſe
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gewisse Zeitund über ihre Unterthanen erstrecken / dem

Pabstaber allein dieMachtzukomme / einen vollkomme

nenund allgemeinen Ablaßzu ertheilen.

Indultum , heiſtdasjenige Rescript , darinnder geistliche

Ober-HerrdemUnterthanen injungiret ; daß er der Ci-

tation des Commiffarii sich gehorsam erweise. Roland

deCommiffar. Part. 1.L 5. cap. 4. n 4

Indulto , ist einedurchpåbstlicheBullen ertheilteBegnas

digung/welche einer gangen Gemeine/oder nur einerPer-

songeschiehet/ daßsie eines und das anderedurch abson-

derliche Freyheitwider die Verordnung der Geseke ers

langen kan/zumErempel/daßman die Macht hat/jemand

zu einemgeistlichem Beneficiozudenominiren/ zu præ-

fentiren / oder ihm selbiges zu conferiren / dergleichen

MachtderPabst insgemein den weltlichen Fürsten/Car-

dinålen / Bischöffen / und andern mehrverleihet. Ein

Indulto heiffet auchdiejenigePäbstl. Begnadigung /vers

mögewelcher einer der sonsten seines Standes wegen

Feingeistliches Beneficium geniessen kan / dessenfähig zu

seyn/erkläretwird .

Induplo, gedoppelt/zwiefach/ſc. übergeben/ſo vonSchriff-

tengesagetwird.

de induftria , mit Fleiß. L. 62. §. 1. ff. de eviction,

In ea caufa eft : Es ist alsomitihm beschaffen. L. 3. ff. de

injur. dieSachhat einesolcheBeschaffenheit. L de a-

tate §.qui tacuit ff, deinterrogat. Das Recht difponi.

ret dieses deßwegen. L. 1. § fi quis ff, de verbor. obli-

gat.

Inepti libelli exceptio , die Exception eines unförmlich-

ungeschickten Libells ift/wannwider eine Klagschrifft op-

poniret wird/ daß solche die erforderte nothwendige

Stucknichthabe/oder nicht rechtschliesse oder cumulires

wasnicht zu cumuliren ist.

Ineptus libellus , einunförmlichKlagschreiben, danemlich

die Klagschrifft rationeder Erzehlung nicht gebührender

maffen eingerichtist.

Sh 3
In
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In eventum , allenFalls.

Inexceffu pecciren/der Sachezuviel thun..

In expenfas condemniren in dieUnkostenverdammen;

demverlierenden Theil auferlegen/daßer dievomGegen

theil aufgewendete Procefl- Kosten demselben aufvor

hergehendeRichterliche Moderation wieder erstatte.

In faciem, ins oderunters Gesicht/ c.sagen.

In faciem denunciiren / unter Augen etwas verkündis

gen.

In facili,difficili effe ,leicht/schwerzu erklärenseyn. L. 8. ff.

de confirm, tut. L. 29. ult ff.de lib, & poft.

In factum agere , dengangen Verlauffder Sachen erzch-

len /und daraufseineKlag anstellen/ohne daß deßwegen

eine gewisseFormul fpecialiter introducirtiſt.

Infamare, infamiren/schmähen/verleumden/ausschreyen/

unehrlichmachen.

Infamia . dieSchmach/Ehren-Verlegung/ist eineBerau-

bungder guten Existimation und deren davon dependi

rendenGerechtsamen /wegen der durchböse Thatenund

schlimmes Leben verlegten Erbarkeit eingeführet. L 17.

C.exquib cauf intam irrog. L.3. pr ff. de teftib. L. 31.

C deDecur. L. 8. §. f. C. de hæred . L. pen. §. 1. & feq, de

extraord. cognit.

Infamia juris ist die / welche aus einer schändlichen That

entspringt/und durchdes Rechts Authoritat/ welche die

seThat notirt und aufgezeichnethat / irrogiretwird. L

20. ff.dehis qui not. infam. L. 8. L. 20. C. ex quib cauf.

infam, irrogat. Daher find ipfojure infam die Klopff

Fechter/Gauckler und Bossenspieler. L 1.L. 2. §. 4. H.

de his qui not. infam, wird aber heutzu Tag nicht mehr

obfervirt. Brun. ad. d 1. 1. n. 2. & 5. die verstockte Ke

kerund Gottslåsterer. L. 1. § 1. C. de fumm, Trinit.

Policey-Ordn. de Ao 1577. tit 1. § 7. der sein Ehe-

Weib undKinderzur Unzucht wissentlich gebrauchen läst.

Ord. Crim. art. 122. Eckolt. t. de his qui not, infam .

das WeibsoinEhebrucherwischt. L. 43. § pen. & ult. de

Rit.
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Rit. Nupt. dersichzu einer Zeit mitzweyenverlobt/ oder

felbigegar ehelichet. L. 1. in fin. L. 13. §. 1.feq. d. t.Manz

in Biblioth, aur. tit. de his qui not, infam . offenbahre

Wuchereric. L 20. C. ex quib. Caufinfam, welche in-

ceftas nuptias oder Blutschånderische Hochzeit machen.

L.7.C.de interdict. matr, inter pupill L. 4. C de inceft.

nupt. dieMeinendige/die aus Boßheitund Vorfahdem

andernzumSchadenfalschschwören. c.in f. 6. qu. 1. c.

10. X. deJurcj. O. Crim. Art. 107. diejenige/ welche die

Gråber und Erbschafften berauben. L. 1. de fepulch.

violat. L. 12. C. ex quib. cauí, infam. die wegen begans

generVerläumdung und Prævarication per publicum

judicium condemn'rt worden. LI. L. 4. de his qui

not. diejenige /so wegengewisser Contra&ten/ als da ist

Mandatum , die Societat/ das Depoſitum , und Vor-

mundsschafft-Führung directis actionibus convenirt/

undwegenBetrugs condemnirt. L. 1. L.6. §, fin. ff d. t.

L. 7. eod. Soldaten / welche als Schelmen von Regis

mentgejagtwerden/wannnur zugleichdieUrsach expri-

mirtwird. L. 2 §. 2. d.t. L. 13. §. 3. de re mil, mehrer

dergleichen Cafus fiche bey dent Manzio in Bibl . aur. tit.g.

n. 93:usque 145.

Infamia facti ist / welche aus einerschändlichen unzweiff-

lichen That entspringt/welche aber inRechten nicht noti

ret ist/und die Existimation ben ehrlichen Männern lædi-

ret. L. 13. C. exquib.cauf. infam . L. 2. ff. de obfequ.

parent. & patron præftand. L. 20 ff. dehis qui not, in-

fam. . E. Wannwider einen Zeugen excipirt / und sel-

bigervom Richter als unehrlichverworffen wird. arg. c.

Teftim. 54 X de teft L, 17. C. h. t. ibique Brunn. it.

wann dem Kläger eine Exceptio famofa v. g doli von

demBeklagtenopooniretwird. L. 4.§ 16. de dol . mal.

& met.except. Wann der Vatter im Testament seinen

Sohn eines Lasters beschuldiget / und deßwegen straffet.

L 13.17.19. h. c. Manz, in Bibl. aur. tit. 8. n. 159. diejes

nigen/denen als indignis geschenckte oder vermachte Sa-

Sh 4 chen
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chen wiedergenommen/und dem Fifco applicirt worden.

Freher. de infam . L. 3 c. 22. Mullerad Struv. Exerc. 7.

th. 7. welche mit Hurenund Proftibulis zu thun haben.

arg L 78. ff de furt. in Contracten nicht Treu und

Glauben hålt. arg. L. 48. Mand. ibique Brunn. Ein

Schuldner/der aus liederlichenHaushalten Bonis cedi-

renmuß. Nov.4.c. 3.ibi cum injuria. Klug-Beamt. p.

11. pag. 170.

Infamia improprie talis , ist dieso zwar beydenengemeis

nenLeuten darfür gehalten wird solche aber inder That

nicht ist ; als dererso tadelhafftes Geschlechts sind als

Zöllner/Müller/Bader/Bartscheerer/Pfeiffer/Trom

peter/Leinweber/Schäffer / oder / die von denselbener-

jeugt/fo manin ehrlichen Gülden/ Zünfften/und Gaffeln

zuverwerffenpflegt. Hahn adWelenb. de his qui not.

infam.num. 2.

Infamianotatus , der Ehrloß gemacht ist.

Infamat actio doli , weractione doli velangt, und darauf

condemnirtwird/wird unehrlich/ infam.

Infamis , wird insgemein der genennt/welchen ein Gesetz/

Prætorisch Edict oder Fürstlich-Obrigkeitl . Decret, we

gen einerschändlichen That als einen Ehrlosen notiret

hat. Oder/der nicht vor ehrlichgehaltenwird.

Infans , ein Unmündiger / Kind dergleichen ist nun ein

Menschvondem erstenAugenblickseiner Geburt an / biß

er das 7. Jahr zurücke gelegthat. L 1.5.2. ff. de admi-

niftr. tut. L. 18. fi infanti C, de Jure delib. dahero ei-

gentlichnichts verstehet/was es thut. L. 1.§ . 13. ff. de O.

& A.§. 9. Inft, de inutil . ftipular,

Infante major, fuche Major infante,

Infantiæproximi, find die Knaben von 8. Jahren an/biß

fie 11. halb Jahr, die Mågdlein aber/ biß sie 10. halb

Jahr alt seyn. Sichard, à Auth, Sacramenta puberum

fi adverf. vendit.

Infanticidium , derKinder-Mord.

In
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In favorem matrimonii , demHeil. Ehestand zu Ehren.

Infectum argentum ,unverarbeitetes Silber. L. 6. ff. de

Rei vind. infecta lana, ungearbeite Wolle. L. 20. ff. de

Legat. 3.

Infectum damnum , ist ein Schade, der zwar noch nicht

geschehen ist, doch uns befürchten/ daß er uns begegnen

werde. L. 2. ff. de damn. infect. L.7.§. 1. eod.

Inferiæ , die Todten - Opffer der Alten waren bey denen

Heyden Opffer/ Geschencke und Gottes-Dienste/ wel

ches sie denen höllischen Göttern für ihre Anverwandte

brachten/solche zu versöhnen.

Inferior ætate, junger.

Inferior dignitate , geringer an Ehren.

InferiorJudex,
Inferior Judex, wird in Materia appellationis derjenige

Richter genennet/ von welchen an dem Ober-Richter

appelliret worden ist.

InferiorMagiftratus, dieUnter-Obrigkeit.

Inferius teftamentum , das legte Testament.

Inferre, inferiren/ einbringen/ als da ist , dieWaar in die

Kramladen bringen. It. des Weibes-Gutindes Man-

nes Güter/ daher illata kommen/ davon oben gedacht.

Ferner heist inferiren/ schliessen/ Schluß machen/ ur--

theilen/poenam inferiren/straffen/mortuum inferiren/

den Todten einſcharren. L. divi fratres ff. de religiof.

& fumt.funer

Infeudo fuccediren/im Lehnfolgen.

Inficiatio , die Leugnung / Abläugnung einer schuldigen

Sache.

Inficiari , das Creditum , Depofitum ablåugnen. L. 2. ff.

de except.

Infidelis , heiffen in Jure Canonico Tit, de converf, in fid.

alle diejenigen/so keine Chriſten ſind/ noch dem Chriſtli-

chenGlaubenjemahls erkannt und angenommenhaben/

als da find/Türcken/Juden/Heyden.

Infinitum, indefinitum, das mit keinen gewiffen Gränzen

umschrieben ist. L.9.ff.de fervit.L. 13 : in f.ff.de damn.

Shi
infect
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infect. L. 91. ff. decondit. & demonftr. heist auch über-

groß/überviel/als in infinitum jurare, d.i. aufsehr viel

schwören. 1.68. ff. de rei vindicat.

Inficiare dicta teftium, der Zeugen Aussage ungültig ma-

chen.

Inficiare teftamentum , einTestament umſtoſſen/ unkråff-

tig machen.

Infirma ratio, eine schwache Ursach.

Infirmum argumentum, ein unfräfftiger Beweiß.

Infirmæ ætatis , find Knaben/ Mägdlein / alte Greisen.

L. civitatibus ff. deLegat. 1.

Infixa, die angeheffte/angenagelteSachen eines Gebäu

des.

Inflagranti, einen ergreiffen/heist/wenn einer inpeinlichen

Sachen/ als Dieberen/ Todtschlag/ Ehebruch/ c. auf

öffentlicher That ertappetwird/und daher alsbald in ge

fänglicheHafft gebracht werden kan/ ungeachtet er son

ſten eine vornehme angesessene und unbeschriehene Per-

son ist.

Infligere pœnam alicui, einem eine Strafe zuerkennen.

In folle offerre , ohne Vorzehlung und Berechnung ei

nen bezahlen wollen. L. 82. ff. de condict, & demonftr.

In forma confueta , in gewöhnlicher Form.

In forma probante , suche inprobante forma.

Informare, informiren/ unterrichten/berichten. Informa-

re judicem, denRichter berichten.

Informat , wird genennet ein Urthel/ so jemand vor sich/

von einer Juristen Facultat/oder Schöpffenstuhl zu sei

nem Unterricht in einer zweiffelhafftigen Sache hohlen

Taft/ einPrivat-Urtheil.

Informatio , die Information, Unterrichtung/ faltem pro

informatione judicis, nur zu Berichtung des Richters.

In foro , in Gericht.

Infrequens, ein ungewöhnliches Ding / so nicht offt ge

schicht.

Infrequens cafus, ein Fall/so sichselten zuträgt.

Infulæ,

{
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Infulæ,Inful/BindeninFormeinerCron/oder einesDia-

dematis.L.f. C.de quadrien.præfcript.Haupt-Schmuck/

den die Erz-Bischöffe/ Bischöffe/ und die sogenannten

Abbates- infulati u tragen pflegen/ sowohl bey groffen

Solennitaten/ wenn sie in ihren Pontificial - Habit ers

scheinen/ als auch über ihren Stiffts-Wappen. Es hat

aber dieser Zierrath die Gestalt einer Muge/mit zwey

fpitig zugehenden Blåttern/ deren das eine dieBedeu

tung des Alten/das andere aber des NeuenTestaments

habensoll.

In genere, insgemein.

Ingeniofa inventio, einescharpfffinnige Erfindung/ Spin-

tifirung.

Ingenium,die angebohrne Art/der Verstand. Locorum

ingenio, nachBeschaffenheit derDerter.

Ingenuus, ein Freygeböhrner/der alsobald, da er geboh-

ren ward/ frey/ und mit keiner Knechtschafft beſchweh,

ret war.

Ingenui proprie tales find dieſe,ſo von einer freyenMuts

ter gebohren worden.

Ingenui fecundum quid find die/ so'zwar nicht fren ges

bohren worden/ dochdas Recht der freyen Leuth genies-

sen/als dafind/ 1) die so von den Kayser in denStand

geseztwerden/als ob siefrey gebohrenwaren/so sonstna-

talibus reftituere genennetwird. L. 2. & 3. ff. de natalib.

reftituend, 2) Die so aus des Kaysers Wolthaten durch

Conceffion der guldinen Ringe zu freyen Leuthen ge

macht worden. t. t, de jur. annul, aureor. 3 ) Der so end-

lich erhärtet/ daß er frensene/ oder vondem Richter das

für erklärtworden ist. L. 25. ff.deftat. hom . Bachov, ad

S. 1.Inft, de ingenuis,

Ingenuusvultus, ein aufrichtig Geficht.

Ingenuus animus, ein aufrichtig Gemüth.

Ingroffiren, einverleiben/wird in Cangleven und von No-

tarien gebraucht/wannman eine Schrifft mundirt/ und
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in gehörige Form bringet. Dahero derjenige,sosolche

Arbeitverrichtet/Ingroffator genennet wird.

Inhabilis, le, ungeschickt.

Inhærere, inhæriren/ ankleben/ anhangen : also wird ges

fagt einerLeuterung/ Appellation, petito,&c, inhæriren/

das ist selbiger anhangen/und gleichfalls leuteriren &c.

Inhiatio , eine grosseBegierde nacheiner Sache. L. 1. C.

de pet. bon. fublat. Lib. 10.

Inhibere, inhibiren/ verbieten/verhindern.

Inhibitio , die Inhibition , wird genennet/ ein Verboths-

Brief/foderOber-Richter/ an welchen appellirt wor

den/an den Unterrichter ertheilet/daß er in derSache

nichtweiterverfahren dörffe.

Inhibitio arctior, welcheunterder Strafdes Banns nebst

der Citation ad videndum fe incidiffe in poenam fimpli-

cis, oder ad allegandum caufas, quare hæc declaratio fie-

ri non debeat. geschiehet. Blum. Proceff. Camer. Tit.

54.§.3.&feqq.

Inhibitio fimplex, welche erstlich bey Straf 10. Marc

Gold emaniret/ so halb dem Kayserl. Fifco , halb dem

Appellantenapplicirt werden/und sind solche fineClau-

fula.

Inhibitio ulterior , welche geschiehet/ wann dem ersten

Verbot zuwider gehandelt wird/unter einer erhöheten

Straf/ welche insgemein 15. Marck Gold in sich hält.

Inhibitio litigiofa poffeffionis , ift/ wann dieKayserliche

Cammer einer oder beeden Partheyen die unmittelbar

der Cammer unterworffen find/befiehlt, daß sie sich so

lang der Poffeffion enthalten sollen / biß der Richter

wegen der strittigen Poffeffion erkannt hat. Ord. Cam.

P.I.Tit. 21. p. 1. Roding. ff. Camer. Lib. 3. Tit. 9. §. 3.

Inhibitions -Procefs werden genennt, welche in Sachen

einer strittigen Poffeffion unter denen Partheyen decer-

niretwerden. Roding. Pande&t. Cameral. lib.3.Tit.9.pr.

In hoc cafu, in diesemFall.

In
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In honorem Principis,Judicis, Magiftratus &c. zuEhren

desFürsten/ Richters/Obrigkeit und dergleichen.

Injicere, injiciren/einwerffen/hinein werffen/anlegen.

Injiceremanum, ist eigentlichnach dem altenRecht/wann

jemand des Richters Authorität ohnerwartet/ die ihm

schuldige Sach angreifft/ oder das Seinige vindicirte.

L. fed fi ff. de in jus vocando. L. pen. ff. de fervis ex-

pon. heist auch so viel als heutiges Tages arreftiren.

Injectio manus, das Recht/ einen anzugreiffen/ und forte

zuführen. L. 10.§. 1.ff.dein jus vocand.

Inimicitia, dieFeindschafft.

Inimicitia capitalis, die Todt-Feindschafft.

Inimicus inimiciffimus ,five capitalis , der drgfte Todt

Feind.

In inæquali linea&gradu, in ungleichenGrad und Sippa

ſchafft.

In infinitum , ohne Aufhören.

In integrum reftituere, in vorigen Stand sehen.

In integrum reftitutio, ist eine Widererstattung des alten

oder vorigen Rechts oder Sache / welches zwar nach

dem strengen Recht verlohren ist / doch aber aus des

Prætoris Billigkeit/ wegen einer rechtmäßigen Ursach

und aufvorhergehende Erkänntnis wieder gegebenwird.

In ipfo termino, in denselbigen Termin oder angeseßten

Tagfarth...

Iniqua fententia, ein ungleiches / unbilliches Urthel/ dars

durch der Parthey/ wider welche gesprochen worden

ihr Recht gekräncket worden ist.

Ab initio, von fornen an/ von Anfang/ initio , beymAns

fang/im Anfang.

Injuratus, a, um, ohneEnd/ungeschworen/nicht endlich.

Injuratus teftis, ein Zeuge,der nicht geschworenhat.

Injuria , das Unrecht/ die Unehr/ Ehren- Verlegung ist

ein Verbrechen/wodurcheiner eines andern Würde

Ehre und ehrlicher Nahme/durch Schmach und bösen

Betrug
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Betrug antastet. L. 1. pr.& §. 1.feq. L. 13.§.4. L. 15.

ff.deinjur.§. 1.Inftit.de Injur.&ib. Dd.Lauterb.Comp.

p. m. 663.

Injuria atrox L. gravis, eine schwere greuliche Ehren-Vers

legung, die erkannt wird aus den Umständen, 1.) was

vor eine Person an Ehren ist angetastet worden. L. 7.

§. 8.ff. deInjur. 2.) an welchem Ort die Ehren-Verle-

tung geschehen. L.7.§. 8. ff. eod. 3.) zu welcherZeitfie

geschehen. d. 1. 4. ) auf was vor Weiſe ſie geschehen.

L.5.§. 1. L.7.§.8. d. t. Lauterb. t. ff.p.m.667.

Injuria realis, die thatliche Injuri , welche zu eines andern

unehr undSchändlichkeit begangen wird durchSchläs

ge/ Wercke und dergleichen. d. l. 1. §. 1. ff. & §. 1. Inft.

& ibid. DD.

Injuria verbalis , die wörtliche Ehren Verlegung oder

Schmach Rede/ die nemlich mit Worten begangen

wird derselben sonderliche Art ist ein Pasquill oder

Schmäh- Schrifft / d. I. aus welcher zweyerley Klagen

entstehen/ einBürgerliche/oder Peinliche. Bürgerliches

in welcher denen/so die Schmach gelitten/nachgelassen

wird dieselbe zu schäßen. §. 7. & 10. Inftit, de Injur.

Peinliche/in welcher durchdas Amt des Richters dem

Beklagten eine aufferordentliche Straffe zugefüget

wird. §. 10. Inft. d. t.

Injuriarum actiones , suche oben : Injuriarum (fc, actio

né convenire. )

Injuriren/Klage anstellen/ oder einen wegen der Injurien

belangen.

Injurioſa verba , Ehren- verleßliche Worte / Schmäh-

Worte.

Injuriare, injuriari, injuriren/Ehren verleßlich angreiffen/

verlegen/mitWorten oderWerckenschmähen/Schmach

anthun.

Injuftè, ungerechter Weise.

Injufta uxor, eine widerdie Verordnung der Geseße zur

Ehe genommeneFrau. L. 13.§. 1. ff. de adult.

Inju.
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Injuftummatrimonium, eine wider dieGefeße contrahir-

teEhe. L.1. ff. unde vir & uxor.

Injuftum teftamentum , ein denen Rechten nicht confor-

mes Testament/ als darinnen die Solennia ermanglen.

L. 1. ff. de injuft, rupt. L. 6.ff. de falf.

In jus vocare, einen ankünden/ daß ersich vor der Obrig

feit stelle und sich auf den anzustellenden Proceſs eine

laffe. Wird heut zuTag Citatio genennt.

In loco judicii, an gewöhnlicher Gerichts-Stelle.

In loco torturæ, an demOrt der peinlichen Frage.

In locum fuccediren/ an eines Stellekommen.

In mandatis haben/Vollmacht haben.ti

In marginem notiren/ aufdemRand zeichnen.

In margine notiret/ auf demRande gezeichnet.

In mora effe , wird gesagt / wenn einer Ursach an der

Versäumnis ist und etwas hindert, oder selbst fåus

mig ist.

Innocentia, die Unschuld.

Innocentiæ deductio, Ausführung derUnschuld.

In nomine SacrofanctæTrinitatis Dei Patris, Filii & Spi-

ritus Sancti , im Nahmen der Heiligen Dreyfaltigkeit/

GOttes des Vatters / des Söhnes/und des Heiligen

Geistes.

In nomine Domini noftri JEfu Chriſti , im Nahmen uns

EfersHErrn JEsu Christi.

In noftro cafu, in unserm gegenwärtigenFall und Sach,

Innovare , innoviren/ verneuren/ verändern.

Innovatio, dasjenige/was Zeit währenden Proceffes, oder

hängender Appellation zur Verachtung des Richters/

und zum Nachtheil der Gegenparthey geschicht. t. t. X.

in Clem. & ,ut lite pendente.

In obligatione eft, die Sach ist obligirt.

In officiofa donatio , ist eine Verschenckung / darinnen

der Vatter oder Mutter den Kindern ihr Kinds-Theil

nicht verlassen.

In
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Inofficiofa dos, wird genennet / wenn die Mutter zum

Schaden und Nachtheil der Kinder alle ihre Güter/

oder den meisten Theil derselben ihremManne anderer

Ehe schencket/und einen Vergleich mit ihme trifft/ daß

ersolche als einHeyrath-Gut erwerbe/machet.

Inofficiofum Teftamentum , wird genennet das Testas

ment/oder legte Wille/ darinnen einer ohneUrsach uns

billicher Weise übergangen/ und ihme nichts verlassen

wird. Dahero wird auch gesagt : Querela inofficiofa

Teftamenti , eine Klage/wegen eines unbilligen Testas

ments/ und haben solche die Kinder wegen der Eltern

Testament/ item/ die Eltern wegen der Kinder Testas

ment. Ferner die Brüder/wenn unehrliche Personen

eingesett sind sonsten aber diese legte Personen nicht.

L. 27.C. deinoffic. teft.

Inofficiofus homo, ein Mensch, der seine ihm obliegende

Pflicht nicht in acht nimmt.

In omnem eventum, auf allenFall.

In oninium ore eft, jederman fingt und sagt davon.

Inopia, die Armuth/inopia laboriren/Armuth leiden.

Inopinata, die Dinge/so unversehens kommen.

In optima& pleniori juris forma, qua fieri poteft, in der

allerbesten und vollkommenstenFormRechtens/wienur

geschehen kan oder mag.

Inordinata, Dinge, die sich nicht zusammen reimen/ und

in keiner Ordnung sind.

In ordinem redigiren/ inOrdnung bringen.

In originali, fuche unten/ originaliter.

In parenthefi, in einem Zirckel/ oder einem darzwischen

SakderRede.

In perpetuam rei memoriam, zu ewig währendem Ge-

dächtnis eines Dinges. Also werden Zeugen deren

1. Tod man sich befürchtet/ abgehöret/ und bleibet deren

Zeugnis verschloffen liegend, biß man deſſen bedürfftig.

In perpetuum religiren/ ewig verweisen.

"In pœnam condemniren/ zur Strafe verdammen.

In
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In poenam incidiren/ in Straf fallen.

In poteftate Patris , in Gewalt des Vatters.

In præfentia, in Gegenwart.

In præfentiaNotarii & Teftium, in Gegenwart eines No-

tarii und Zeugen.

In præfenti cafu, in gegenwärtigem Fall oderSache.

In prima inſtantia, in der ersten Inſtanz, suche weiter in-

ftantia...

In probabili ignorantia verfiren/ in einer glaubwürdigen

und beweißlichen Unwiſſenheit begriffen seyn.

In probante forma, in geziemender rechtmässiger Form/

unterHand und Siegel/wie fich gebühret..

In proverbium abiit, es ist zum Sprichwort worden.

In puncto, alsbald. It. wird geſaget / auch bißweilen

aufdieActen gefeßt: in puncto Adulterii, infanticidii, pari

ricidii,Sodomia,Veneficii, &c. d. i. wegen verdächtigen

Ehebruchs/ Kinder-Mords/ Vatter-Mords/ Sodo-

miterey/Hereren und dergleichen.

.

buot al

In quantum de jure , so weit als die Rechte zulassen und

verstatten/bißGegentheit ein anderes ausführet. ni

Inquilinus , der ein Miethling/Haußgenoß/Haußmann/

Miethmann ist. L. 37. ff. de acquir.poff. L. fin. ff . de

migrand.

Inquirere, inquiriren erforschen/ nachforschen, nachfras

gen/Kundtschafft legen/ Erkundigung einziehen. A

Inquifitio , die Nachforschung / Inquisition ist eine Infor

mation des Richters über ein Delictum von Amts we

gen/oder/ist eine rechtmässige Information und Unterz

richtung wegen eines Delicti , welche der Richter von

Amts wegen verfahrend vornimmt Carpzov.p. 3.qui

107. n. 5.Farinac. lib. 1.tit. 1. qu. 1. n. 3. Brun . Proceff

crim. c. 1,n. 2.Damhoud, Prax. rer. crim. c. 8. n. I. i

Inquifitio generalis ist/wann nemlichder Richter inquiri

ret und nachforschet / ob das ruchtbare Delictum ge

schehen, wo das Gericht seinen Ursprung her hat, und

Ji mer
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wer es muthmaßlich gethan habe. Brunn. d. tract, c. 2.

n. 2. Fleck, in Bibl . lib.6. tit.4. n. 4.

Inquifitio fpecialis ist/ so auf eine befondere Person ges

-richtet ist/ wann nehmlich offenbahr/ daß das Verbre

chen begangen/ auch Muthmassung - und Anzeigungen

vorhanden, daß diese oder jene Person/das Delictum

begangen habe. L. 7. C. de accufat. Fleck. d. I. Brunn,

d. 1. n. 3. Manz, ad Conftit. Carol. in Summ. c. 2. n. 30.

:&feq.

Inquifitional-Articul, suche articuli inquifitionales.

Inquifitor , der Nachforscher.

Inquifitus, a , der Inquifit, oder Inquifitin, oder über wel

che Nachforschung gehalten/ und Erkundigung eingezo-

gen wird.

Inquifitione datus tutor, ein Vormund,der aufvorher-

gegangene Erkänntnis der Sache, wie auch eingezoge

ner Erkundigung wegen des Lebens und Vermögens

von der Obrigkeit confirmiret worden. L. 2. & 7. §. fr

f ff.de confirm. tut.

In rem verfum, was in eines Dinges oder Guts Nuken

verwendet worden.

In rerum natura, fo in dieserWelt zu finden ist."

In refiduo, imÜberrest.

Inrotulare, inrotuliren/ einbacken/so geschicht/wenn die

Acten eines Proceffes , zusamt der Urthels- Frage den

Parthenen nochmahls vorgelegt/so dann versiegelt/und

nach demSpruch Rechtens verschicket werden sollen.

Inrotulatio actorum, die Einbackung der Acten oder Ges

schichte.

Inrotulations-Termin , wird genennet der Tag/ welcher

zu Durchlesung und Einbackung der Acten angesezt ist.

Infanus , der ein wenig im Verstand verruckt ist. L. ob

quævitiaff. de ædilit. edict.

Infciens, unwissend/meinfciente, mir ohnwissend. in L. fi

fervus. 34. ff. deufucap. wird es für fciens, wiffend/ ge

setzt/gefunden.

Infcri-
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Infcribere, fich einen Anklagungs-Libell unterschreiben/

dadurch man zu einer gleichen Strafals derBeklagte/

wann er convincirt wird/ verbunden wird. L. f. C.de

injur.

Infcriptio , ist eine in Schrifften gescheheneUnterschrifft

oder Obligation, dadurchder Anklager sich zu eben ders

selben Strafverbindet/roann er das prætendirte Deli-

ctum nicht erweisen kan / welche der Angeklagte ver-

dient hatte/so er solches erwiesen hätte. c. 1.x. de accu-

fat. t. t. ff. de accufat. & infcript. welche infcriptio aber

heut zu Tag nicht mehr gebräuchlich ist.

Infcriptio, der Titul/die Unterschrifft.

Inferat , wird genennet eine Inlage oder Beylage/ ober

ein Poft fcriptum , oderNachschrifft/fo in die Supplica-

tion geleget wird.

Infignia, Wappen/ Schild und Helm/find gewisse von

dem Kayser oder Landes- Fürsten concedirte Zeichen/

dadurch eine Familie von der andern/ eine Stadt von

der andern,und einePerson von der andern unterschie

den wird.

Infignia gentilitia, find/welche einer gangenFamilie, und

allen/die von der Familiefind/ concedirt worden/ were

den auch hereditaria genennt.

Infignia nobilia, die einen offenenHelm haben.

Infignia non nobilia , die keinen offenen Helm haben.

Infignia perfonalia , die einer gewissen Person wegenih

res Amts oder ihrer Würde concedirt werden. Befold.

& Speidel. voce Wappen. Höping, de Jure Infignium.

InfigniaImperii, Reichs Infignien und Kleinodien werden

genennet die geschlossene Kayser- Crone/ Limn. J. P.

L.2.c.4. n. 15. feq. so von purem Golde, ohngefehr 8.

Pfund schwer/und von Carolo M. herrühret/ hernach

CaroliM. Schwerdt und Ring/ davon das erste in eis

ner ziemlichen kostbaren Scheide verwahret wird. ibid.

n. 20. dann der güldene Reichs-Scepter und Reichs,

Apffet/die Knie Stieffeln und Dalmatische Rock/so

auchvon CaroloM. gestiftet/ und reichlich mit Perlen

Ji a befest.
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besest. Ingleichen der Mantel und Wappen- Rock/

welche Stücke alle zu Nürnberg/ von ZeitKaysers Si-

gismundi her/ verwahrlich aufgehoben werden ; Die

Stadt Aachen aber überlieffert Caroli M. Schwerdt/

nebst einen Gehenck und Evangelien Buche.

Infinuare, infinuiren/ einlieffern/überlieffern/ einantwor,

ten/ einschleichen/ ein Ding vor-und anbringen/ überge

ben/kund oder bekandt machen. L. 11. §. fi quis ff. de

Legat. 3.

Infinuatio donationis , ist nichts anders als eine Uberges

bung des Instruments / darinn die Schenckung ver

schrieben ist bey der Obrigkeit/ welche ihre Authoritat

barzu accomodiret / und solches ad Acta zu legen/bes

fiehlet.

Infita conditio, eine beygefeßte Condition oder Bedin

gung. L. 8. ff. de condit, &demonftr.

Infitæ picturæ, aufKleider gestickte oder gewürckteBlu-

men/2c. L. 23. §. 1.ff. de aur. &argent.

In folidum , gånglich einer vor alle und alle vor einen

fc. stehen ; also verschreiben sich bißweilen die Bürgen.

Ferner werden bißweilen etliche vor schuldig erkennet/

daß fie in folidum, das ist/ gänzlich zu bezahlen schul

dig/ oder vor ein Ding allein stehen müſſen.

In folutum, an stattZahlung ſc. annehmen oder überges

ben/in folutum dare , an Bezahlungstattgeben. L. 60.

ff. de folut.

In fortem computiren / zur Haupt - Summa schlagen

·´oder rechnen. Also werden die übrige oder zu viel be

zahlte ZinsenzumCapital geschlagen/ und darvon abges

.rechnet.

Infpectio , die Inspection , Aufsicht/ Besichtigung.

Infpectio corporis , ist ein Actus jurisdictionis, da der

Richter,samtzweyen Schöpffen/demGerichts-Schreis

ber auch einen oder mehr darzu beendigten Wund-

Aerzten den todten Cörper vor der Begräbnis mit

Fleiß besichtigen/und alle ſeine empfangene Wunden/

Schläge,
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Schläge/ Aufwürffe/ wie solche über alle und jede bes

funden und ermessen worden/ mit Fleiß mercken und

aufzeichnen låsset.

Infpectio ocularis , die Besichtigung / Augenschein/ aus

genscheinliche Besichtigung/ Beweisung ist ein gerichts

licher Actus, dadurch dem Richter in einer strittigen

Sach durch deren Anschauen erwiesen wird/daß essich

so und nicht anderst verhalte. Scheinemann de oculari

infpect, th. 4.

Inspector, der Aufseher,so die Aufsicht auf etwas hat.

It. dem eine Sache zu beschauen gegeben wird. L. 17.

S. Papin. ff.deP. V.

Infperata, unverhoffte Dinge.

Inftanter, beharrlich/ hefftig/sehr fleissig/) welche Wör

Inftantius , noch hefftiger / fleiffiger/ >ter gemeinige

Inftantiffime,am allerhefftigsten/fleissigsten/ lich zugleich

geseztwerden/ wenn einer bey dem Unter Richter eine

Appellation übergiebet/ und umErtheilung Apoftolo

rum reverentialium (darvon oben gedacht) bittet.

Inftantia, das Anhalten. L. 32. & 33. ff. de Ufur. Ad in-

ftantiam fupplicantis five partium , auf Anhalten des

Bittenden/ öder der Partheyen : Item wird Inftantia

auch einGleichniß oder Erempel genennet ; Ferner heist

in Rechten Inftantia eine Instanz oder Zeit, da das Ge-

richt verführet wird/nemlichvon Zeit der Antwort auf

dieKlage/biß zum Urtheil/oder auch das Gerichtselbst/

und dahero wird gefaget prima , vel fecunda inftantia ,

die erste oder andere Instanz &c. Jt. die Acta primæ

vel fecundæ inftantiæ &c.

ab inftantia abfolviren/ loß gesprochen werden/ daß man

nicht für diesen Gerichts-Stand die Sach ausführen

darf ab actione abfolvi , von der Klag/d. i. gang und

gar loß gesprochen werden.

In ftatu quo , eine Sache lassen / heist/ wenn dieselbe

unverändert und unerörtert gelassen wird/ biß dieselbe

zu einer andernZeit ausgemachet werden kan.

Ji 3
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In ftirpes, aufdie Stämme/wird gesagt/wann eine Erb-

schafft nicht nachAnzahl der Erben getheilet wird/son-

dern also/ daß alle diejenigen/ so von einem gebohren

worden/für einePerson gerechnetwerden, und zusamm

nur so viel bekommen/als der/von demsieherstammen/

bekommen hatte/wann er noch amLeben wäre. Zum

Exempel/ Titius verstirbt/ und hinterläst zwey Söhn/

und 9. Enckel/4. von einem verstorbenen Sohn/und 5.

von einer verstorbenen Tochter/so wird die Erbschafft

in 4. gleiche Theile getheilet/davon jeder noch lebender

Sohn einen Theil überkommt dann die 4. von dem

verstorbenen Sohn vorhandene Enckel/ einen/ und die

f. von der verstorbenen Tochter vorhandene Enckel

aucheinenTheil.

Inftite, Einfaumung der Kleider/derZierrath halber/als

wie man heutiges Tags die Kleider mit Gold verbre

met. L. veftis. §. 1. ff. de aur, & argent. legat.

Inftitor, ein Factor, ein Laden Diener bey den Kauff-Leu-

then/ ein Buchhalter ist / dem ein Kauffmann seinen

Kauffmanns - Geschäfften und Handlungen vorsetet/

daß er imNahmen des Herren seine Geschäffte/beson

ders die im Gewinn stehen/ adminiftriret und expedi-

ret. § 2. Inft, quod cum es, qui in alien. poteft. L. 3.

& 5. pr. §. 8. ff. L. 11. §. 6. L. 16. L. 18. ff. de inftit,

act. & L. 5. C.eod: add: Befold in Thefaur, pr. voc.

Factor. C. I. A. Lib. 14. tit. 3. §. 3. & feq. Joh, Har-

precht ad. §. 2. Inft. quod cum eo, num 19, & Struv.

Exerc. ad ff. 20. Thef. 31.

Inftitor generalis, ist/dem in genere alle und jede Ge

schafftezuverrichten/vomHerrnsind anbefohlenworden.

Inftitor fpecialis, deme nur/ vom Herrn eine gewiße

Verrichtung oder Verwaltung ist anvertrauet.

Inftitoria actio, fuche oben Actio Inſtitutoria,

Inftituere, iren/ lehren/ unterrichten, unterweisen: he

redem inftituere, zum Erben einsehen/ actionem inftitui-

ren/ Klage anstellen/ inftituere vineas, einen Weinberg

pflan
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pflangen/ anlegen. L. pen, ff. Locat L. i. C. derei vin-

dicat.

Inftitutio, die Lehre/ Unterrichtung/ it, die Einſegung/ als

in ein Amt/ zur Erbschafft.

Inftitutio canonica, ist in weitem Verstand eine freye

Collation eines geistlichen Beneficii, oder es ist eine Auf-

nehmung zu geistlichen Beneficien nach der Vorschreis

bung der heiligen Canonum, und zwar geschicht solche

entweder durch eine rechtmäßige Election, Poftulation

und Confirmation, oder einebloße Conferirung/ welche

aufdie von dem Patron der Kirchen oder des geistlis

chen Beneficii gethanene Præfentation erfolgt ist.

Inftitutio hæredis, die Einseßung des Erben ist/ eine im

- Testament beschehene Benennung und Defignation

deßen, der dem Teftirer nach seinem Tode fuccediren

foll.

Inftitutio hæredis libera, die freywillige Erb-Einsetzung

ift/ welche dem Teftirer/so keine Eltern oder Kinder

hat/frey steht/ wann es anders nur nicht verbotten ist/

fie zu inftituiren . §. 6. Inft. de hæred. Inftit.

Inftitutio hæredis neceffaria ift/wann der Teftirer Eltern

oder Kinder hat/ welche er nothwendig zu Erben ein-

sehen oder enterben muß/ wann das Testament sollgül-

tig seyn . L. 30. ff. de liber. & pofthum. hæred. inftitu-

end. auth. non licet C. de liberis præterit.

Inftitutiones, Unterweisungen.

Inftitutiones Imperiales, die Kayserl. Unterweisungen zu

den Rechten.

Inftitutiones Juris, die Unterweisungen zu den Rechten.

Inftitutioncs Juftiniani oder Juftinianæ, oder des Käysers

luftiniani Unterweisung zum Recht oder Rechts-Wiss

senschafft find gleichsam der Donat oder die Gramma-

tic, der ftudirenden Jugend/ woraus sie den Anfang

und die Fundamenta der Rechts-Wissenschafft schöpfe

fen. §.4.prom. Inftit. und sich zu schwerern Rechts-Sa

chen qualificirtmachen können. Sie sind zusammen ger

Ji4
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schrieben im Jahr Chriſti $33. und in den Gerichten

eingeführt worden im November bemeldten Jahrs ;

zuvor sind auchschon Inftitutiones Juris gemacht gewes

fen/ als des Ulpiani ſeine/ wie denn auch Pompejus de

rer hatverfertigen lassen/ aber jene verlohrenihre Krafft

da diese an Tag kamen. Es werden solche in 4. Bücher

eingetheilet/ deren jedes gewiße Capitulhat, welcheTi-

tul genennet werden/ und zwar so hat das erste Buch

26. Titul/das andere 25. das dritté 30. und das vierd

te 18. so/ daß die Inftitutiones zufammen 99. Titulha-

ben ; Jedweder Titul besteht aus dem Rubro und Ni-

gro. Das Rubrum ist die Überschrifft des Tituls/ die

auchRubricaheißet : Das Nigrum ist die Materie, oder

dasso indem Titul enthalten ist ; Und so wird auch jes

der Titul in gewiße Verficul eingetheilet, davon der er-

ftePrincipium,die übrige aberParagraphos genennetwer-

den; Dannenhero werdendie Inftitutiones auffolgen-

de Art angeführet. 1.) wird das Zeichen des Paragra-

phi gefeßet/ also/ §. mit seinen Anfangs Buchstaben

undder Zahl/ oder auchohneWort allein mit der Zahl;

Fürs andere wird gefeßt das einige Merckzeichen

der Inftitutionum oder init. oderder Buchstabe I. drit

tens wird beygefügt die Rubric, des anzuführenden

Tituls/ alswenn ichden Ort anführen wollte/ darinnen

gemeldet wird : daß das Jagt-Recht einenjeden zuge

laffen sey/sagteich :

§. Feræ 12. Inftit. de Rer. Divif. oder

§. 12 , I. de R. D. bißweilen wird das Merckzeichen

derInftitutionum gang ausgelaſſen, weil kein Theil des

Rechts aufsolche Art angeführet wird/ und wann der

5. und Rubrica gesetet werden/ wird so gleich verstan-

den/ daß die Inftitutiones gemeinet würden/ und zwar

nacheingeführter Artder Rechts-Gelehrten e. g. §. 12.

de R. D.Wenn aber der erste Verficul des Tituls/wel-

chenman/wie gesagt/principiumnennet/ anzuführen iſt/

wird nur dieSilbeprin. oderpr. gefeßt. z. E.Pr.J.de R.D.

Inftitutus hæres, der eingesette Erb/so von dem Tefti-

rer
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-rer inseinem geschriebenen Testament geschrieben/oder

in den mindlichen Testament mit Worten benennet ist.

L. 1. ff. de hæred inftituend.

Inſtructi fundi Legatum, ein Legat da einem ein Gut

\mit allemdem/wie es versehen/und was daselbst ist/daß

es desto besser versehenseye/ vermacht ist, und gehört zu

solchen der Haußrath/ den der Teftirer daselbst ge

braucht/Kleider/Decken/Betten/ Tisch/Seffel/Stühl/

und andererzum Gebrauchdeftinirter Haußrath.

Inftructus fundus, wird genennet der Grund und Bö

• denmit aller Zugehör/ sö erft drauf gewesen.

Inftruere, iren/ unterrichten/ unterweisen/ inftruere ac-

cufationem, fichzurKlagund Process mit Documenten/

Briefund Zeugschafften præpariren.

.

Inftrumentum , ein Enftrument, ist eigenthümlich eine

• Schrifft/so das vorfallende oder strittige Negotium,

oder Handlung glaubhafft macht. L, 1. ff. de fide In-

ftrum. Li 7. de fer. L. 99. §. fin. de V. S. Perez. in

Codic, de fid, inftrument. n. 1. Struv. Syntag. Jurisp.

Exerc. 28. thef. 21. Text. Prax. Jud. Part. 1. cap. 9. n.

27. oder ein ::

Inftrumentum ist eine briefliche Urkund/Document oder

Schrifft/dadurch die Handlung und Willen der Men-

# schen/ damit sie nicht in Vergeßenheit gesezt durch

Mittel der Schrifft in ewiger Gedächtnis behalten/

und als durch glaubwürdige offene Urkund befestiget

werden. Maxim. Imp. in Conftit, fua, vonden Notarien

zu Cölln, deAn. 1512. verf, aber nachdem nicht allein 2c.

Inftrumentum authenticum, ein glaubwürdiges Inftru-

ment, oder das Original ist welchen Glauben benges

messen wird/ weil es gehöriger maßen verfaßet/und zu

noch besserer Glaubwürdigkeit mit der contrahirenden

Unterschrifft beståttiget ist c. 2. ibiq. Dd. c. f. x. de fid.

inftrum. L, 2. ff. eod. L. 3. C. de div. refcript. c. quo-

niam 11.verf. & omnia c. ult. x. de probat. wird auch

fonst autographum. archetypus, matrix, fcriptura ma-

Jis trix
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trix originalis, & tabula authentica genennet. L. 2. L.

11.ff.de edend. c. 1. c. 2. ibiq. Mynfig. n. 1. X. de fide

inftrum. L. cœter. ff. fam. ercil. eine Haupt- Vers

schreibung/Haupt-Briefe Original.

Inftrumentum cognofcere, das inftrument cognofciren/

ist nichts anders/ als solches durchlesen und sehen / ob

es an Siegel recht/ oder die Copey mit dem Original

conferiren/ ob es in allen und jeden mit selbigen über.

einkommt. L. 56. pr. deV. S. ibiq. Wiefenbach ad voc.

Recognitio.

Inftrumentum commune, ein Uhrkund/so beyden Theilen

-gemein ist.

Inftrumenta dotalia , Heyraths Briefe / Eheftifftungen

find/welche von denen Verlobten aufgerichtet werden /

wiees mit dem Heyrath - Gut und dem Gegen -Vers

mächtnüß oder Leibgeding/ und der künfftigen Succeffion

halber/gehalten werdensolle.

Inftrumentorum editio, ist ein actus judicialis, da derBes

fißer der Urkunden gehalten ist/ die eigene oder gemeine

schafftliche Inftrumenta dem Gegentheil auszuantwor

ten/daßersichdarinnen ersehen und zu seiner Nothdurfft

gebrauchen möge.

Inftrumentum emtionis , Kauff: Briefe/ darinnen was/

wie theuer von wem und mit was Bedingungen ers

kaufft und verkaufft worden/ enthalten, und zu mehrern

Beweißschrifftlich verfasset ist.

Inftrumentum exemplificatum, wirdgenennet die Copey/

Auszug oder Abschrifft eines Original - Inftruments . L.

45. §. ipfe ff. de Jur. Fifci. wird auch sonst ein Trans-

fumpt. genennet d. 1. ceteræ. ff. fam. erc. Mynfing.in

d. c. 1. n. 11. Exemplar d. c. 1. ibiq; Dd. Apographum

oder Extract, Wefenb, in parat. ff. de fid. inftrum.n. 6.

Inftrumentorum fides, fuche fides inftrumentorum.

Inftrumentum fundi , five culturæ, die Zurüstung oder

Zubereitung dererDinge oder Sachen/so lange bey dem

Grund undBodenbleiben und ohne welche die Besi-

Bung
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gung nichtkönnte fortgesezt oder geübet werden. L. 12.

pr.L.25.ff. de inftr. vel inftrum. legat.

Inftrumentum guarentigiatum , five liquidum, & para-

tam executionem in fe continens, klarerBriefundSie

gel/oder solche Urkund/welche eine gewisse / klare und

unzweiffeliche Schuld inſich hålt, alsö / daß derRichter

nichts anders thunkan/ als daß erden Beklagten verure

theileund exequire.

"

Inftrumentum Legatum, das vermachte Werckzeug oder

was imHause oder zu dessen Erhaltung gehörig.

Inftrumentum , five Documentum novum , five noviter

repertum,eine neugefundene Urkund, Beweiß.

Inftrumentanuptialia, Eheftifftungen/Heyraths -Briefe.

Inftrumentum Pacis. Der Friedens- Schluß.

Inftrumentum privatum , ist eine Urkund oder Schrifft/

dievon einerPrivat Person aus Privat-Authoritat in eis

gener Sach oder eigener geführter That gemacht wor

den. L.5.6.7.C. deprobat. L. 10. L. 9. C. de fide in-

ftrum. L. ult. C. de convent. fifci. deb.Struv. Exerc. 28.

theſ. 22. ais da ist eine Handschrifft/Brief/Erb-Buch/

Erb Register/Handels Buch/ Register.

Inftrumentorum productio, wann die Urkunden im Ges

richtzumBeweiß vorgezeiget und produciret werden.

nftrumentum publicum , eine offene Schrifft/ Urkund/

glaubwürdigerSchein/ Beweiß / die da aufgericht und

in aller Zierlichkeit verfertigetworden/ durch dieHand

eines offnen Schreibers oder Notarii zum Zeugniß und

Vergewieffung des Handels /so sich zwischen den Par

theyen begeben hat / L. 1. C. de Juram. propt. calum

vid.L.5.C.deprobat. L.11.C.qui pot. in pignor. c. 2.X.

de fide inftrum. Struv. Fxerc. 28. thef. 22. Weſenb. ad

ff. d. t. n. 1. feq. Andr. Gail. obf. pract. L. 2. obf. 20. &

fac. Lib. 1. obf. 36. n. 8. Sonst werden auch insgemein

diejenigen Inftrumenta oder Documenta , welchen von

Rechts und Gewohnheits wegen völliger Glaube zuges

stelletwird/ auch Inftrumenta publica genennet. c. 1.&

ibid
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ibid. gloff. x. de fid. inftrum. als da sind 1 ) eine jedwes

dere Schrifft/somit eines Kaysers / Königs/Fürstens/

Bischoffs/Dom-Capituls /Universitåts/gemeinerStadt

oder Raths-und Gerichts- Collegii , Communitats/

oder sonst öffentlichen Siegel bedruckt ist. c. 2. X. de fide

Inftrum.c.j . x. de probat. 2) welche Authoritate Juris

oder àJudice publicirt ist/ als Teftamenta , Urthel / Ab,

fchiede/ wann solche denen Partheyen vorgelesen wor.

den. L.2. C. de Teft. & ibid. Dd. L. f. C. dejud. c. per-

petuus . de fideinftrum. 3 ) Allerhand Schrifften/ so

in einer Cantley/ Regierung/ Cammer-Gerichte/ Ras

the Vormund-Amt/ Zweymanns-Cammer/Aemter/

odersonsten in Archivis publicis zu befinden / als da ſind

Zinnß-Register/ Confens-Bücher / u. dgl. auth. adhæc

C. de fid.Inftrum. L. 4. L. 5. § . 7. ff. de Jure fifc. L.2.

C. de edend. Carpzov. P. 1. C. 16. D.25.n. 1. 4) die,

jenige Schrifft wird auch pro Scriptura publica gehal

ten/ welche vondemjenigen/ so sie angehet/und von drey

glaubwürdigen Zeugen unterschrieben ist. L. 17. C. de

fid. inftrum. L. II. cum auth. fi quis caute vult C. qui

pot. inpig. hab.

InftrumentorumfeuDocumentorum recognitio,ift nichts

anders als eine von dem Gegentheil geschehene Bes

käntniß/ daß die Urkunden wahr und nicht falsch seyn.

L. 5. ff. famil. ercif. L. 11. §. 8. L. 15. §. 3. ff. de falfis .

Inftrumentorum traditio, die Uberreichung oder Überges

bung der Inftrumenten als da find die Schlüssel zum

Hause/Scheuren 2c.

Infuam tutelam venire, mannbar werden / keinen Vor,

mundmehr nöthig haben.

Infubfidium Juris, den Rechten zur Hülffe / und Beysteus

er; ist eine Formul so gebraucht wird/wann man den

Richter ersuchet/ einenunter ihm Angesessenen oder Ges

legenen zurZeugschafft vor einer andernObrigkeit zu stels

len/oder ihn selbst auf die überschickte Interrogatoria

und Articulos zu examiniren."

In fuis terminis palliren/ in ſeinen Würden beruhen las

Infula
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Infula, dieInsul/so mit Wasser umgeben ist. Jiem das

Hauß/worum man gehen kan.

Infularius, einHüter eines solchenHauses. L.f. ff. de offic.

præf.vigil. L.203.ff. de Verb. fignif.

InSumma, in der Summ/ mit einem Wort / so geſaget

wird, wennman alles zusammen fast. and it

In fuper habere, nichts achten/ verlässen . La funt perfonæ

ff. derelig. &fumpt. fun. L.hæredemff. de his, quæ ut

indign. L. 2. C.fi omiff. cauf. teft.

In fupplementum ( fc. probationis) zu Erfüllung ( des

Beweises ) fc. schweren.

In fufpenfo fc. verbleiben/ unausgemacht, ausgesegt seyn.

Integer, a, um, gang gar/ Homo integræfamæ, ein Mensch

ehrlichenBeruffs.

Integra terra, feu integrum pafcuum, das Land darauf

nochkein Vich zur Weide gelaſſen worden. ·L. 30. §. 3 .

ff. de V.S. T

Intendere, iren/ ausspannen/ sein GemüthundSinn auf

etwas richten, auf etwas dencken/ seine Klage anstellen,

L. 8.ff. de reivindicat. L. 5.ff.fiufusfr. petat. L. 139. ff.

obligat.

Intentio, der Intent, Intention, die Meynung/Fürnehmen/

Gemüth/ also wird gesagt / sein Intent aufetwas haben.

It. heiftIntentio eine Klage. L.9.§. proinde ff. ad ext

hib. L. 66. ff. dejurisdiction.

ľ

Intentare, iren/ etwas wider einen vorhaben, oder vor-

nehmen. It. dråuen/ Jt. Klage anstellen.

Intercapedo, der Zwischen Raum. L. 3. §. quoties ff.fi

cuiplus..

Intercedendo, Bittweise /durch Vorbitte.

Intercedere , iren / darzwischen kommen/ eintretten/ ſich

drein legen/ darzwischen reden/ für einen bitten/ Vors

bitte thun / Vorbitte oder Collecta einlegen / Bürge

werden. L. 2. ff. ad SCt. Vellej.

Interceptio, interception , der Auffang/ dasAuffangen.

Interceptio utilitatis, die Verhinderung eines Nugens .

Inter-
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Interceffio , die Interceffion , Vorbitte / Einwendung/

Einrede /der Widerstand, Jt. die Bürgschafft.

Interceffionales, Vorbitt - Schreiben/Vorschrifften/Bea

förderungs - Schreibensind/ worinnen vonder Obrig

keit oderHerzschafft vor einemBurger/ Unterthan 2.

gebetten wird/ demselben um der Intercedenten wegen

Beförderung zu thun oder zu erweisen, oder aber zu

Diensten zuhelffen/ oder eine angefallene Erbschafft ab.

folgenzulaffen/ und was dergleichen mehrist..

Interceffor, einBürge/ ein Schiedsmaun/ einMittler,

der für einen andern eine Obligation aufsich nimmt.

Interdicere , iren/ verbiethen / verkündigen/ gebiethen/

dreinreden/ untersagen. Interdictum aqua &igni, fuche

aqua &igni interdictum.

Interdicere Advocationibus, verbiethen, daß einer als ein

Advocat nicht dienen darff.

InterdiciBonis , wird genennet / wenn einen die Güter

verbothen werden/weil er ſelbigen nicht vorstehen kan.

Interdicere foro, verbiethen/ daß einer sich der Gerichts

Håndel nicht anmaſſe.

Interdicere Prætorem de vi ist / wenn einer das Interdi-

Etum de vi erlangethat/denjenigen, der die Gewalt ge.

than hat/heiffenwieder erstatten.

Interdicere Provincia , dieLandschafft verbiethen.

Interdict, ist eine gewiffe Kirchen - Cenfur , da der Pabft

einenLande oder Stadtden Gebrauchdes Heil. Abend,

mahls untersaget.

Interdicti, werden genennet/die nicht in eine Stadt oder

Ortkommendörffen. tot. tit. ff. de interdict. & relegat.

Interdictio aquæ & ignis , war bey denen alten Römern

eine Artder Verweisung / da einem Römischen Bür

*ger der Gebrauch des Wassers und des Feuers in der

Stadtuntersaget wurde/dem zu Folge er sich in eine an

dereStadtbegeben muste und dardurch seines Bur-

ger.Rechtsverlustiget wurde.Sie geschahe mit dieseFor-

malien: Aqua &igni tibi interdico, hernachdurffte kein

Bur
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Burger mit ihme umgehen/ihn in sein Hauß aufneh

men/noch einen Bissen Brod oder Tropffen Waffer

reichen/unddieses bey hoher Straff. An deren Städt

ift zu Zeiten der Römischen Kayser/die Deportatio aufs

Fommen.

Interdictum , ein Geboth oder Verboth des Richters/

durchwelches etwas zu thungebothen, oder nicht zuthun

verbotten worden/ welches meistentheils geschahe, wenn

wegenderBelitung oder deren Gerechtigkeit unter eti

lichen Streit vorfiel/jedochsind etliche Interdicta, in wel

chenvondemEigenthum gehandeltwird/ als de itinere,

actuque privato. It. find etliche,in welchen von dem

Eigenthum und Befikgehandelt wird.

=

Interdicta adipifcendæ poffeffionis caufa , find Gebothe/

welchedenen zukommen/sozuvor dieBesizung nicht ers

langethaben/ dergleichen sind Interdictum quorumbo-

Inorum , Salvianum & quo itinere venditor ufus eſt,

quominus emtor utatur. Vimfieriveto. Von welchen

weiter untenzusehen.

Interdictaannalia, dieGebothoder Verboth/so innerhalb

Jahr-Frist (darunter dieFest Tage nicht mit gerechnet

werden/ gebethen werdenmüssen.

Interdictum de aqua quotidiana & æftiva, ist ein Geboth/

welches demjenigen gegeben wird/der das Wasser/ wele

ches er im nechstenJahr geführet hat, ferner zu führen/

verhindert wird/dochdaßermitRecht solches zu gebrau

chen/vermeine, und ohneLaster oderTadel/ dasselbige

Jahres geführet habe.

Interdictumde aqua ex Caftello ducenda , ist einGeboth/

durchwelches der Richterverbeut/ daß demjenigen/wels

chemWasser aus dem Behältniß der öffentlichen Wass

ser zuführen/ von dem Fürsten nachgelassen? keine Ges

waltgeschehensoll.

Interdictum de arboribus cædendis, ist ein Geboth / so

zweyerley in sich hålt ; Erstlich / daß die Bäume (wors

unterauchdieWeinstöcke begriffen) so aufanderer Leu-

th:
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the Gebäudenliegen oder hängen/ weggeschafft oder abs

genommen werden. Zum andern/ daßdieBäume fo

aufeines andern Acker öder Feld liegen/ beschnittelt wer

den müssen.

Interdictumde cloaca privata , ist ein Verboth/durch wel-

ches der Richter verbiether/ damit der Nachbar dem

heimlichenGemach keine Gewalt thue/ und die Rinnen

und Ablauffso durchseinHauß gehet/ nicht verstopffe.

Interdictum de cloaca publica , ist ein Geboth , durch

welches der Richter befihlet/ daß derjenige, welcher in

einem öffentlichen Cloac etwas gemacht oder eingelassen

hat/wordurch der Gebrauch desselbigen böser oder år,

ger wird/solches wieder erstatte undzugleich verbiethet/

daß nicht etwas geschehe oder eingelaffen werde.

Interdictum de glande legenda, ist ein Geboth, wordurch

dem Heren dieFreyheit gegeben wird ; dieEicheln ( wos

runter auch alle Bäum Früchte begriffen ) weiche von

seinem Baum auf des Nachbars Grund oder Boden

fallen/ aufzulesen / welches aber heutiges Tages nicht

statthat, andnach SächsischenRechten/ dasjenige/was

in des Nachbars Grundfallet /fein bleibet.

Interdictum de itinere, actuque privato reftituendo , ist

ein Verboth, welches wider denjenigen gegeben wird/

welcher einen verbiethet/ daß er sich seiner Dienstbarkeit

gebrauchen möge.
•

Interdictum de liberis ducendis, f. deducendis, ist einVers

both, in welchen der Richter verbiethet / damit dem

nichtGewaltgeschehe / welcherKinder in seiner Gewalt

hat/ daßersolche von denjenigen, sosieaufhalten/ abfüh

ren möge. Welches auchdem Ehemanne wider dem

Vatter des Eheweibes gegeben wird.

Interdictum de liberis exhibendis , ist ein Gebot durch

welches einer/so Kinderin seiner Gewalt hat/wider dens

jenigenflagety welcher solche wider ihren Willen bey

sichhat, undihmvorenthält. Welches gleichfalls auch

wegendes Weibes statthat.

In
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Interdictum de libero homine exhibendo , ist ein Gebot/

welches einen jedwedern gegeben wird/ wenn einfreyer

Mensch ohnerechtmässige Ursach aufgehalten wird,daß

solcher zur Erhaltung der Freyheit heraus gegeben

werde.

Interdictum deliberto exhibendo, ist ein Gebot/ welches

dem Herin gegeben wird, der einen frey gemacht hat/

wider denjenigen/ der seinen Freygegebenen wider seis.

nenWillen bey sich behält.

Interdictum de loco publico fruendo , five interdictum,

ne vis fiat ei , qui locum publicum conduxit, iſt ein

Verbot/damit denjenigen/so öffentliche Plåke alsBada

Stuben odezGånge/See und dergleichen gepachtethaben/

oderderenGesellen nicht Gewaltgeschehe, daß siesolche

gebrauchen können.

Interdictum de loco facro , suche : interdictum , nequid

inloco facro fiat.

Interdictum de migrando, ist ein Verboth / welches denen

Einmiethlingen gegeben wird /damit ihnen/wennsie abs

ziehen/ keine Gewalt geschehe , daß sie ihre Sachen/

(fofieins Haußmit gebracht, und welche demHeren des

Hauses entweder nicht zum Unterpfande stehen oder

weilder Hauß-Zinnß bezahlet/ oder aber der Herz des

Hauses Ursach daran, daß er nicht bezahlet worden)

mitsich abführen können.

Interdictum de mortuo inferendo , ist ein Verboth des

Richters, damit dem nicht Gewalt geschehe, der einen

TodtenandenOrt, aliwo er das Recht hat / zu begra-

ben/ einscharren will/ als wenn er aufdem Wegegehins

dert wird/entweder ein Grab zu bauen, oder Stein zum

bauen durcheinen Grund undBoden zu führen.

Interdictum de novi operis nunciatione, ift ein Gebot/

welches demjenigen gegeben wird , welchen verbotten

wirdzubauen, nachdem erBürgschafft bestellet.

Interdictumde precario , ist ein Geboth, wordurch der

Rich,RE
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Richter befihlet / daß dasjenige / was einer Bittweise

von einem andern hat/ demselben wieder erstatte.

Interdictum de remiffionibus , ist ein Geboth / welches

alsdenn statt hat/ wenn einer kein Rechtgehabt, einneu

Werck zuverkündigen.

Interdictum de ripa munienda, nevis fiat reficienti, mu-

nienti ripamflaminis , ist ein Geboth/ welches demjeni

gengegeben wird/ welcher in einem offentlichenFluß o-

derUfer desselben ein Werck/ dadurch seinem Ufer oder

Acker (welcher nebst dem Ufer liegt ) zuverwahren ge

macht/ daß ihmekeine Gewalt geschehe. Dochdaßda

durchdie Schiffarth nicht verderbet werde und er auf

Ermessen eines ehrlichen Mannes Bürgschafft wegen

befürchtenden Schadens auf 10. Jahr bestelle/oder bey

ihm stehe, daß Bürgschafft nicht bestellet werde.

Interdictum de rivis, ist ein Verboth/ damit demjenigen/

welcher eben in demselben Jahr oder vorigen Sommer

nicht mit Gewalt heimlich / oder Bittweise von dem

Widerpart Wasser, auch ohne Dienstbarkeit/ geleitet

hat, er habegleich das recht Wasser zu leiten oder nicht/

feine Gewalt geschehe , daß er das Wasserführen/ den

Bach/Höle und Waffer Schuß bessern und reinigen

könne, nur daß er das Wasser nicht anders führe und

leite / als ersich dessen zuvor gebraucht hat , und wegen

befürchteten Schadens Bürgschafft bestelle.

Interdictum de fepulchro ædificando , ist ein Verbothdes

Richters/ daß demjenigen, der in seinem Ort ein Grab

bauet/ keine Gewalt geschehe, er mache gleich ein neu

Werck/oderbessere das Alte aus.

Interdictum de fuperficiis five fuperficiebus , ist ein Vers

both/damit dem nicht Gewalt geschehe, der ein Gebäu

deüber eines andern Grund oder Bodenhat / daß er

seines Rechtens geniessen könne / es sey denn / daß ers

heimlich bittweise vom Widerpart befize.

Interdictum de Tabulis exhibentis , ist ein Geboth / wel

ches denengegeben wird / welchen etwas in einem Testa

ment
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ment oder Codicill zugeschrieben oder vermacht ist/wis

der denjenigen, welcher das Testament hat/ oder bößli,

cherWeise wegbracht, daß er solches ausantworte/oder

was dem Kläger daran gelegen/ erſtatte.

Interdictum de via publica & itinere publico , ne vis fiat

viam rufticam reficiendi, iſt ein Verboth und allen ges

mein/damit dem nicht Gewalt geschehe / welcherden

öffentlichen Fahrweg oder Fußsteig in vorigen Stand

bringenund bauen will, dochdaß solche nicht årger wers

den.

Interdictum de vi &vi armata, ist ein Geboth/welches dem

gegeben wird / welcher durch Gewalt aus dem Besit

eines unbeweglichen Dinges geworffen oder deſſen ents

sezetworden/ wider denjenigen/ welcher ihn herausges

worffen/ daß ihmederBefiß mit allemZugehör / samt

Schäden und Unkosten wieder erstattet/ doch daß des

1. halben binnen Jahres -Frist Klage angestellet werde /

dann wann nach solcherZeit erst geklaget wird so ges

schichtdieVerdammung nur auf dasjenige/was der/wela

cher denandern aus denBesitz geworffenhat bekommen.

Interdictum deuxore ducenda à marito , iſt ein Geboth/

welches dem Ehemann gegeben wird, wider denjeni.

gen, der mitBetrug ohne seinem Willen sein Weib bev

sich hat, obgleich das Weib darein willige. Sucheweis

ter : Interdictum de liberis exhibendis & ducendis.

Interdicta duplicia , find solche Gebote / in welchen beyder

streitenden Partheyen einerley Beschaffenheit ist / und

1 ein jedweder sowohlBeklagten als Klägers Stellever,

tritt, als da ist das Interdictum retinendæ poffeffionis ,

utribi, uti poffidetis , imgleichendem Interdicto,retches

unter denen amWaffer gelegenen de aquagegeben wird.

L. 1.§. 26. de quotidian. & æftiv. DarinnbeedeTheile

vorgeben/ ſie ſeven in der Poffeffion, dochvertritt des

Klagers Stelle der zu erst für Gericht kommen ist.

Interdictum Ecclefiafticum, ist eine Kirchen Straffe / da

durch nicht allein denen Geistlichen und Kirchendie

Kt 2 nern
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nernverbotten wird /daßsie keinen GOttes Diensthal

ten (dann solches ist eine blosse Sufpenfion) sondern

auch andern gewiessen Personen oder Orthen verbot

ten wird/daß für ihnen und daselbst kein Gottes-Dienst

gehaltenwerde.

Interdictum Ecclefiafticum generale locale , wann ein

Reich / Land / Stadt oder Dorff damit beleget

wird.

Interdictum Ecclefiafticum generale perfonale ist / wann

eine gewisse Gemein/ Societăt/ mit einem solchen Inter-

dicto beleget wird .

Interdictum Ecclefiafticum fpeciale perfonale ist / wann

eine einige oder etliche wenige Personen/ damit gestrafft

werden.

Interdictum Ecclefiafticum fpeciale locale,wann eine einis

ge oder etliche particulari- Kirchen in solche Strafverfal

len. cap. 17. de V. S. Covarruv, in cap. almap. 2.§.

I. IO.

Interdicta exhibitoria, find solche Gebothe/ in welchem der

Richter befiehlet/ daß etwas ausgeantwortet werde/ders

gleichenfind/das Interdictum de libero homine exhi-

bendo, de liberto exhibendo , & de liberis exhibendis,

davonschonobengedacht.

Interdicta mixta find darinnen der Prætorverbietet/dem

Poffeffori Gewalt anzuthun/und dieverlohrne Poffeffion

er zu reftituiren zwinget. L. 3. §. 2. ff.ne vis fiat ei,qui in

Poffefs. L. 1. §. 1. ff. de interdict. als dergleichen sind das

Interdictum : ne vis fiat ei , qui in poffeffionem miffus

eſt, hålt den inZaum/ der einen andern nicht in die Poſſeſ-

fion gelassenhat ; und auchden/von welchen jemand/will

aus der Poffeffion gestoffen werden. L. 1. §. 3.ff. ne vis

fiat. ei.

Interdictum ne iter , actumqueut eo frui poffit,reficienti

visfiat,ist ein Verboth damit denjenigen nicht Ge

waltgeschehe/welcher denFuß-Steig/ oder Viehtrieb/

damit er desselben geniessen könne/ bauet.

Inter-
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Interdictum ne quid fiat quò aliter flumenfluat atque uti

priore æftate fluxit. Ist ein Verboth / damit nicht in

öffentlichenStrom oder deffen Ufer etwas geschehe, oz

der darein gelaffen werde/und also das Wasser anderst

fliesse, als es den vorigen Sommer geflossen.

Interdictum nequidfiat, quo deterior fit navigatio, ist ein

Verboth damit nicht etwas in öffentlichen Fluß oder

deffen Ufer geschehe oder eingelassen werde/wordurch

derOrthen/wodie Schiffe stehen / oder die Schiffahrt

verringertwird.

Interdictum ne quidin loco publico facias , ist ein Vers/

both/damit nicht etwas an einem öffentlichen Ortgethan

oder darein gelaffen wordurch demselben Schaden

zugefüget werde auffer was im Rechten nachgege

gen.

Interdictum ne quid in loco facro, ist ein Verboth / das

durch verbothen wird/ an einen heiligen Ort etwas zu

thun/das eine Unförmigkeit oder Schadenbringet / und

wennes geschehen/daß es wieder ersehet werde.

Interdictum ne quid in via itinere ve publica fiat, ist ein

Verboth/ damit nicht etwas auföffentlicher Straffen

oder Wegegeschehe/dadurchselbige ärger werden.

Interdictum ne quis flumine publico navigare , vel co

uti prohibeatur , ist ein Verboth/ damit einer nicht ge-

hindertwerde im öffentlichen Fluß zu schiffen/oder sich

dessenzu gebrauchen.

Interdictum , ne vis fiat ei, qui in poffeffionem miffus erit,

ist ein Verboth/durch welches derbelanget wird/welcher

durch bösenBetrug machet/ daß einer aufNachlassung

derObrigkeit nicht in Besitzder Gütersey /damit er das

jenige,soviel ihmdarangelegen ist/daß er die Besikung

habe/erstatte.

Interdictum , ne vis fiat ei, qui inviapublica it agit, ist ein

Verboth/daß einem nicht Gewalt geschehe , der auföf

fentlicher Straffen gehet odertreibet.

Kt 3 Inter-
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Interdictum nevis fiat ei, qui locum publicum conduxit ,

fuche oben : Interdictum de loco publico.

Interdictum ne vis fiat ei , qui fine vitio præfidet , ist ein

Geboth/damitdem nicht Gewalt geschehe,der ein Ding

ohne Tadelbefizet.

Interdictum ne visfiat ei , quo minus fontem vel lacum,

vel piſcinam reficiat, ist ein Verbot / daß einemnichtGe

waltgeschehe der einenBrunn/ SeeoderFischhälter

aufbauet/ daß er das Wasser bey sichbehalte/ undsich

desselben gebrauche / doch daß ers nicht anderstgebrau

che als ers selbigeJahr gebrauchet hat, und wegen bes

fürchtendenSchadens Bürgschafft bestellet.

Interdictum ne vis fiat ,quominus aqua ita utatur , ist ein

Verbot /damit keine Gewalt geschehe / daß einer das

Brunn-Waffer/also wie er kan/gebrauchenmöge.

Interdictum ne vis fiat reficiendi munienti ripamflumi-

nis Suche. Interdictum de ripa munienda.

Interdictum, ne vis fiat viam rufticam reficienti. Suche:

Interdictum de via publica eft.

Interdicta noxalia , sind solche Gebote / welche um der

Knechte oder Diener Verbrechen willen gegeben wer

den.

Interdicta perpetua, find solche Gebothe/welcheauchnach

Verflieffung eines Jahrsstatt haben.

Interdictaperfonalia, find diese / so aus einem jure ad rem,

nemlich aus einem Obligation , so aus einem facto oder

delicto herkommt/entspringt.

Interdicta privata, find / so gegeben werden entweder de

univerfitate bonorum , als das Interdictum quorum

bonorum, ne vis fiat ei, qui in poffeffionem miffus eft ,

und de tabulis exhibendis , oder de rebus fingularibus,

alsdas Interdictum exnovi operis nunciatione , de non

prohibendoædificantem coeptum ædificium continuare

poftfatisdationem, quod Legatorum, uti poffidetis, ut-

rubi , defuperficiebus , de vi & vi armata , de glande le-

genda, de migrando.

Inter-
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Interdicta prohibitoria , find Verbothe / wodurch der

Richterverbeut/daß ein Ding geschehe/als daßniemand

Gewalt thun foll / dergleichen sind das Interdictum ne

vis fiat ei , qui fine vitio poffidet , de mortuo inferendo,

nequidinlocofacro , &ne quid fiat , quo deteriorfit na-

vigatio, davonoben gedacht.

interdictapublica, find/fo handelnvon rebus publicis divi-

nijuris , als von facris , religiofis und dergleichen / oder

de rebus publicis juris humani, als ne quidin loco publi-

cofiat, de loco publico fruendo , de via publica,de flumi-

nibus,ne quidinflumine publico fiat, ut in flumine pub-

lico navigare liceat.

Interdictum quod legatorum,ist ein Gebot/durch welches

der Erbe nach angetrettener Erbschafft wider denLega-

tarium oderdem etwas vermacht ist/ handelt / daßer die

Besigung des vermachten Dinges / welches er nicht mit

feinenWillen/sondern eigenthätiger Weise an sich ges

bracht/wieder erstatte.

Interdictum quodvi aut clam, ist ein Geboth, dadurch der

Richter befihlet/ daß dasjenige / was mit Gewalt oder

heimlich geschehen/ wieder erstattet werd. L. 1. ff. quod

vi aut clam .

Interdictumquorum bonorum,ift ein Geboth/welches ge

geben wird dem Besißer der Güter / oder dem Erben/

wider denjenigen / welcher an statt des Erben oderBe

fizers besiget / daß er dasjenige / was er von solchen Gù,

ternbesiget/erstatte.

Interdicta realia , find/ſo aus einemjure in re fomme/nund

wider die Poffeffores competiren. Hahn ad ff.tit. de

Interd.n. 3.

Interdictumrecuperandæpoffeffionis , ist ein Geboth/das

durchman denBesitz eines Hauſes oder Gebäudes/wor-

aus einer durch Gewalt entseget worden / wieder erlan

get/und ansichbringet,und wird sonsten genennt undevi,

durchwelches derjenige, welcher einen aus demBesikges

worffen/gehalten wird/solchen ihme wiederzu erstatten/

RE4 ob
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obgleich derselbevondem/ welcher ihn mit Gewalt aus

geworffen /heimlich oder Bittweise besige. Nach der

Kayserl. Verordnungen aber/wer seine Güter mit Ge

walt einnimmt/derwirdseines Eigenthums dadurchver

lustig und beraubet; So er aber frembde Güter alſo ein-

nehme/ muß er dieselbe Güterzugleich wieder einraumen

undzustellen / und darneben den Werth derselben dem-

jenigen bezahlen/welcher Gewalt erlitten.

Interdicta reftitutoria , find solche Gebote / durchwelche

derRichter befihlet / daß einem etwas wieder gegeben

und erstattet werde/ alsdemBesiger der Güter der Be-

fizderer/welche einer an statt des Erbens oder des Be-

fizers aussolcher Erbschafft befizet/oder wenn er gebeut/

daß denjenigen/ welcher mit Gewalt aus demBeſiß ge-

worffen/solcher wieder erstattetwerde. Und ist solches

interdictum unde vi , darvon siehe weiter interdictum re-

cuperandæ poffeffionis ; ferner ist auch ein interdictum

reftitutorium , interdictum quorumbonorum, welches

doch impropriè reftitutorium genennet wird / weil da,

rinnder Actordie Poffeffionzu acquiriren suche / welche

erzuvornicht gehabt hat.

Interdictaretinendæ poffeffionis , find solche Gebothe/das

durchwir denBefißbehalten, und heiſſen ſonſten uti pol-

fidetis & utrubi, davon untengedacht.

Interdictum Salvianum, ist ein Gebot / welches demHerzn

des Grund undBodens gegebenwird/widerdenMieth,

oder Zinnsmann / daß er die Beſikung der Dinge/

welche darein gebracht und wegen des Mieth - Zin

sesverpfändetworden/erlangeund überkomme.

Interdicta fimplicia, find/wo mansiehet/ wer Klåger oder

Beklågter ist/dergleichenfind alleReftitutoria und Exhi-

bitoria, wie auch etlicheprohibitoria. §. 7. inft, de interd.

L. 2.ff.eod.

Interdictum undevi, fucheoben interdictum recuperanda

poffeffionis.

Inter-
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Interdictum ut contrafluxumpriorem factumreftituatur,

ist ein Gebot/ wenn etwas in einem öffentlichenFluß o

der deffen Ufer geschehen /gemacht / oder hinein gethan

worden/undumdeßwillen das Waſſer anderst als voris

gen Sommer fliefſet / daß derjenige /sosolches gethan/

wieder erstatte.

Interdictum ut factum opus reftituatur , five tollatur,

ist ein Gebot/ daß dasjenige /was auf öffentlicher Straf-

senoder Wegegeschehen, und darauf gethan/ worden/

dadurch solche Straffe oderWeg årger wird / wieder

erstattetwerde.

Interdictum ut opus quo deterior fit navigatio , reftitua-

tur,ist ein Gebot/durch welches der Richter befiehler/wies

derzu erstatten/ was einer in einem öffentlichenFlußoder

Ufer gethan/ oder hinein gelaſſen / wodurch die Schiff-

fahrtverringertwird, ob er gleich solches nicht selbst ge-

than oder eingelassen.

Interdictumuti poffidetis , ist ein Geboth/durchwelches

der Richter verbietet / daß demjenigen / der ein

unbeweglich Gut besiket / nicht Gewalt geschehe , daß

ersolchGutnichtferner also besige und ihnindenBesit

vertheidiget essey denn , daßersolch Gutdurch Ges

walt heimlich oder Bitt weise vom Gegentheil bes

fige.

Interdictum utrubi , ist ein Gebot / daß demnicht Gewalt

geschehe,der ein beweglich Ding besiget.

Intereffe, daran gelegen seyn / In Rechten heisset es des

erlittenen Schadens und entzogenen Nußens / Gewin

nes civile , und rechtmässige Acceffion oder billige Æfti-

mation, L.2.f. f. ff. de eo quod certo loc. Oder/ es

ist nichts anders als ein rechtmåſſiger Nußen/des-

sen wir entbehren müſſen / und den wir hätten haben kön

nen/da uns der Schadenicht wäre zugefüget oder der

Gewinn intercipirt worden. Brun, ad L. unic, C. de

fentent. quæ pro eo quod intereft.

Intereffe affectionis & utilitatis fimul ist/welches nebstder

RES Affe
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Affection , und den gemeinen Werth / auch noch einen

Nugenbegreifft/ais wenn einen sonderlichenKünstler ein

Schade ist zugefüget worden / Menoch. d. 1. caf. 122.

oder wenn man wegen der Restitution eines Corporis

Juris agiret/ darinn der Author viel Anmerckungen ge

machet hat. Ben solchen wird die Aftimation verdop

pelt/ nicht zwar in Ansehungder Affection, sondern des

gemeinen Werths / oder des intereffe. L. un. C. de

fent. quæ pro eo &c. Bronckhorft ad L. 24. ff. de

R. J.

Intereffe certum , ein gewiffes intereffe wird genennet /

wann ich c.g. einen Acker vor 40. Gulden gekaufft habe,

der ist 100. Guldenwerth ist , habe zwar långst das Geld

darfür bezahlt/ aber die Sach noch nichtüberkommen ;

deßhalben agiread intereffe, und wird dieses gemäſſiget /

daß mir das Pretium reftituirt / und über das nochein

mahlso viel erstattet wird. Brun. adL. un. C. de fentent.

quæpro eo, quod intereft.

Intereffe commune, dasjenige /worinnen dasselbe nach

gemeiner Eftimation geschäget wird , so daßder Klåger

nurso viel erlangt / als insgemein der daraus entstehende

Schadenund cellirende Gewinn geschätzt wird/Schnei-

dew.ad§. ult. Jnft. n. 18. deVerb. obligat.

Intereffe conventum , wann eine gewiſſe Summa statt

desintereffe verheiſſen wird ; dieses nennensonst die Jura

insgemein pœnam vid. §. ult. J. de V. O. und wird dem

intereffe entgegen gefeßt. L. 38.§. 1. ff. eod. Mafcard.

deProbat.
Concl.q.9.31

.

Intereffe incertum, ein ungewiffes intereffe ist/wann man

wegen seines facti oder wegender Poffeffion agiret / wel

che um eingewieses nicht können geschäget werden / oder

wegen eines Verbrechens oder Contracts , derin facien-

do bestehet/ als e. g. Gesellschafft/ Mandatum, Vor-

mundschafft 2c. ist/so vondenPartheyen nicht iſt æſtimi-

ret worden.

Intereffefingulare ist/welches nur in einer sonderlichenAffe-

ction
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ctionbestehet/und derSache nicht anhånget/sondern auf-

serderSacheist /aufwelches insgemein feine Reflexion

gemacht wird /weil es vermög des gemeinenValors nicht

kan bewiesen werden / sondern es dependiret solches

vondes Richters arbitrio nachBeschaffenheit der Sach

und der Personselbst/ welches durch Conjecturen kan er-

wiesen werden. Menoch arbitr. jud. Quæft. Cafu 120.

Lib. 2.

Intereffenten/werden genennet/welche zu einer Sache ge-

hören.

IntereftReipublicæ , ne quis re fua male utatur , es ist dem

gemeinen,Wesen daran gelegen / daß einer seine Sache

nicht übei anwende und gebrauche.

Interim, unterdeſſen / auf eine Zeitlang : also wird gesagt :

ad interim , das ist/ auf eine Zeitlang/ auf eine Weile/

mittlerweile.

Interim , ist ein Buch/ welches Kayser Carl der V. nach

Zertrennung des Schmalkaltischen Bundes auffeßen

ließ/und nach demselben die Religion eingerichtet werden

follte/ biß man sich auf einem general - Concilio völlig

vergleichenwürde; Jedoch es stunde dem Pabst nicht an/

auchnahmen es die wenigsten Proteſtirenden an/ weil ih

nen nichts weiters nachgelassen wurde als nur der Arti

cul vom heiligen Abendmahl / und von der Priester.

Ehe darüber Magdeburg zerstöret wurde und

Costnih unter Desterreichische Botmässigkeit kam.

Interlever it, i. e. deleverit , ausgelöschet. L. 11. §. I.

de fervo corrupt, interleviffe rationes , die Rechnungen

auslöschen. L. 67. ff. deLegat. 1 .

ff.

Interimifticum Decretum, ist ein Decretum interlocuto-

rium des Richters/welches Zeit hängenden Haupt - Pro-

ceffus, oderwährender einer Verhinderung jemand zu

Gutenin einemHandel /der keinen Aufschub leidet, aus

einerrechtmässigen Ursach ertheilet wird/ biß entweder

dieSacheentscheiden oder dieHindernus weggeschaffet

worden. Ein Interims -Mittel / Interims - Bescheid.

Sone
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Sonsten bedeutet es auch 1.) das Religions - Decret

CaroliV. das Interim genennt. Sleidan.de ftatu Reli-

gion 2.) das Interim derSpanier/welches demBefiher

währendenProceffes ertheilet wird /damit er nicht in der

Poffeffion turbiret werde. 3.) alle und jede Bescheid

desRichters/so indeffen/biß dieHaupt-Sach entschieden

wird,ertheiltworden ist.

Interlocutoria fententia, ein Interlocut , einBey Urtheil/

das nicht wegenderHaupt-Sach/ sondern wegen eines

Neben Punct gegeben wird.

Interlocutoria mixta , welches zugleich etwas von der

Haupt-Sachdefiniret/und wird dahergesagt / daßsols

che die Krafft eines Definitiv - Urtheils habe ; als z. E.

wann der Richter ausspricht , daßjemand folle torquirt

werden.

Interlocutoriafimplex, ist ein Urtheil / welches über einen

benfälligen Punct von demRichter gefållet wird / da die

Haupt-Sach nochhånget/ als wegen des Puncti cautio-

nis Admiflion der Zeugen und andern dergleichen

mehr.

,

Intermino, inTermin.

Intermino appellationis , leuterationis , in Appellations

oder Läuterungs-Termin.

Interminis merè executivis verfiren/ wird gesagt / wenn

dieSache bloß auf der Vollstreckung des Urtheils oder

Hülffe beruher.

In terminis poffefforii verbleiben/fich nicht auf das Petito-

rium einlaſſen / sondern allein bey dem Poffefforio vers

bleiben.

Internecida, einer der ei falsches Testament macht, und eis

nenMenschen umbringet.

Interneciumteftamentum, einfalsches Testament/deſſents

wegen derHerr umgebracht worden/damitman ausfol

chen die Erbschafft acquiriren. L. qui vel internecini C.

Theodof. de accufat.

Internuntius , Unterhändler / ein Bothe so darzwischen

tommt.
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kömmt. Der Stadthalterdes Päbstlichen Abgesand.

ten / so in Abwesenheit und anstatt des Päbstl.Nuntii an

einem auswärtigen Ort oder Hofe die Päbstliche Ges

schäffte besorget/ wo kein gecrontes Haupt ist/ als die

PäbstlichenMiniftri in der Schweiß/zu Cölln undBrüf-

fel/werden Internuncii genennet. Zu Wien/ Paris/

Madritt/ Venedig und andernHöfen/ welche die Jura

gecrönter Häupter haben/heiffensieNuncii, haben aber

beyde einerley Facultat. Es bedeutet auch dieser Ti-

tul einen Abgeschickten des Römischen Kaysers an den

Türckischen Hof/wenn er ihn das Prædicat eines Am-

baffadeurs nicht geben will/ zumahl wenn sie eine Zeit-

lang daselbst verbleiben sollen/ obgleich bereits ein or-

dentlicher Resident daselbst ist.

Internundinum, eine Zeit von 10. Tagen.

Interpellatio, in der Materievon der Ufucapirung ist nichts

anders, als wann dem Poffeffor zwar der Besih nicht

genommen/ noch er daran gehindert/ sondern nur das

Recht des Besizes in Zweiffel gezogen wird.

Interpellatio judicialis, eine gerichtliche Interpellation,

welche von dem Richter und im Gericht geſchicht.

Interpellatio extra judicialis, welche ausser Gericht/durch

eine Privat-Denuntiation,Proteftation, &c. geschiehet.

Interpellatio, aber heist sonsten eine gerichtliche Belan-

gung oder Erinnerung und Mahnung/ so vermittelst

adhibirter Zeugen geschiehet / daß der Debitor die

Schuld abtrage/ oder de Creditor solche annehme.

Interpellatio expresfa, ist/ welche durch eine Ermahnung

und Denunciation geschicht/ daß einer die verfallene

Schuld abtrage/ undzwar mit Zeugen oder durch sonst

einen Boten/ und ist solche zweyerley

Interpellatio expreſsa judicialis, die im Gericht vor dem

Richter geschicht.

Interpellatio expresfa extra judicialis, die auffer Gericht

durcheine privat-Denunciation geschicht.

Interpellatio tacita ist/ welche durch den Vorfalldes Ta

ges/
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ges/daran man bezahlen soll/ geschicht/ indem alsdann

der Tag statt des Creditoris interpelliret. L. 12. C.

de contrah. & committ. ftipulat.

Interpolare veſtem, Kleider wenden/zurichten/ als ob fie

neu wåren. L. præcipiunt. ff. de ædilit. edict.

Interponens, der Interponent, fo fich darzwischen oder

drein legt/ und ein Ding vergeichen will.

Interponere, interponiren/ sich darzwischen oder darein

legen/ drein schlagen oder sehen/ so geschicht/ wenn eis

ner eine Sache vergleichen will/ it. Einwenden als eine

Leuterung.

Interpres, ein Ausleger/ Dollmetscher. Qvilibet verbo-

rum fuorum optimus interpres, cin jedweder ist derbes

ste Ausleger seiner Worte.

Interpredatio, die Auslegung/ Erklärung einer obſcuren

Sache.

Interpretatio juris, die Auslegung und Erklärung des

Rechts nicht allein nachseinen wörtl. Innhalt/ sondern

auch nach deren Absehung und eigentl. Verstand und

Meynung.

Interpretatiojuris authentica, die eigenhåndige und rech

te Auslegung und Erklärung des Rechts ist/ so allein

dem Gesez-Geberzukommt. e. g. Wann dieMeynung

des Gefeß GOttes zweiffelhafft und dunckel/ zweydeu-

tig und von verwirrten Verstand it. wann das Gesetz

offenbahrlich zu scharff/ it. wann die Gesek einander zu

wider. L. 9. f. C. de LL.

Interpretatio juris doctrinalis, die Lehr-Auslegung/wel-

che die Juristen/Confulenten und Rechts-Erfahrne aus

des Gesezes Meynung und glaubwürdigen deßen Ver

stand heraus ziehen/ welches geschicht/ entweder durch

deßen Declaration und Eröffnung des rechtenInhalts

und Verstands des Gesezes/ welche Interpretatio da

hero declarativa genennet wird. Oder durchExtenfion

des von einem Cafu redenden Gefeßes/ auf einen an-

dern/wo einerley Ursach obwaltet/ und heiffet Extenfi-

va
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va oder wird die Generalitat des Gesetzes eingezogen/

und an einem gewißen Fall verbunden, undwird dahe-

ro reftitutiva genennet L. ult. in f. C. L. Struv. Ex. 2.

thef. 47.

Interpretatio benigna, eine gütige Auslegung, da nicht

alles nachdemfubtilen undstrengen Rechts-Reguln ver-

fahren wird.

Interpretatio Confvetudinaria feu ufualis, ist die/ so von

dem Gebrauch und Obſervanz der Geseze hergenom-

men wird.

Interregnum, wird diejenige Zeit genennet/ da ein K8-

nig gestorben, oder vom Thron gebracht worden/ und

immittelst noch kein Nachfolger vorhanden ist/ welcher

den Thron wiederum eingenommen hat. In Pohlen

und Ungarn haben die Primates Regni zur Zeit eines

Interregni diegröfte Authoritat/was dieBeruffungder

Stånde betrifft/ aber die erledigten Aemter und Rega-

lia können sie nicht vergeben.

Interrogare, fragen/von jemand was zuwiſſenverlangen/

daß mandie Wahrheit erfahre.

Interrogare litibus, einen aus rechtlicher Authoritåt fra

gen/ober eine That begangen habe oder nicht.

Interrogatio, die Frage

Interrogatoria, die Frasstücke sind die Fragen, so der

Gegentheil entweder gegen die Personen der Zeugen/

oder gegen die Umstände der Sache aus denen Arti-

culn desBeweiß oder Gegenbeweiß Führers richtet/und

dem Richter in Schrifften überreicht. Nicol. Procesf.

L. I. c. 60. §. 1. Ludovici Einleitung zum Civil-Process,

cap. 15. und werden gesett mit der Particula : Ob.

Interrogatoria captiofa, verfängliche Fragstücke. Inter-

rogatoria criminofa feu injuriofa, Ehren verleßliche

Fragstücke/wodurch die Parthen angegriffen wird.

Interrogatoria generalia, find gemeine Fragstücke fo

nicht zur Haupt-Sache gehören, sondern nur die Zeu

genvon ihren oder ihrer Mit Zeugen Zustande/ Leben

und Wandel gefragt werden.

1.
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Interrogatoria fpecialia, besondere Fragstücke/ so zur

Haupt-Sach gehören und auf die Articul gerichtet

werden.

Interrogatoria fuperflua, überflüßige Fragstücke.

Interrumpere, iren/ zerreiffen/ zerrütten/ verhindern/

interrumpere præfcriptionem, die Verjährung unter

brechen.

Interruptio, der Unterbruch, die Zerreißung/ Verhine

derung.

Interruptio civilis, Bürgerliche Verhinderung wird ge,

nennet/ wann durch des Rechts Auctoritat die Ufuca-

pirung verhindert wird/ obschon das, was zur Sub-

ftanz,derPræfcription gehöret/nicht mangelt/als so durch

die Litis Conteftation oder sonst ein Factum solche vers

hindert wird.

Interruptio naturalis, die natürliche Verhinderung der

Præfcription gefchicht/ wanndiejenigen Dinge/so zu der

Subftanz der Ufucapirung gehören/ extinguiret werden/

als so es am Titul der Poffeffion, dem bona fide 2 .

mangelt.

Inter fpem& metum, zwischen Hoffnung und Furchtſc.

leben.

Interstitium, der Anstand/ Raum, die Ruhe, Unterlas

fung.

Intervallum, eine Frist/ Zeit/ Lücke, der Raum und Un-

terscheid zwischen etwas.

Interveniens, Intervenient der darzwischen kömmt/ und

die Streit-Sache mit fort führet.

Intervenire, eine frembde Obligation auf sich nehmen.

L. 6. L. 8. L. 82. §. 3. ff. ad SCtum Vellej . L. 1. pr.

L. 27. §. f. ff. de Fide jufforib. 2.) für einen andern in

Gericht erscheinen. L. 1. § agere ff. de injur, L. 10.

in f. de injus voc. fich in einem Process. der zwischen

andern entstanden/seines Intereffe wegen einmischen. L.

4. §. 4. L. 5. ff. de appellat.

Interventio,dieIntervention imGericht ist eine aus freye

Mila
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Willen geschehene Einmischung und TheilNehmung

aneinen Procsfvon den/welchem daran gelegen ist/daß

er entweder eine Parthey defendire/ oder alle beyde

excludire/ oder es ist nichts anders, als wann jemand

den erhobenen Procefs entweder aus freyen Willen/os.

der aufdes Gegentheils Begehren affiftiret/ damit er

entweder die eine Parthey gang von Process wegtreis

be/ oder damit er der andern Parthey seines Intereffe

halben beystehe.

Interverfores, diejenigen Verwalter, so böser Weiße

die Fifcal-Gelder durchbringen/ L. 8. C. de jur. fifc.

Interufurium, der Gebrauch der mittleren Zeit/derZwis

schen-Zinnß.

Inteftabilis, le, der zu einen Gezeugniß untüchtig/ der

kein Testament machen kan.

Inteftatus, heist nicht nur derjenige so kein Testamentge

macht hat, sondern auch der/so zwar eines gemacht/

das aber nicht giltig ist/ oder daraus kein Erbe fucce-

diret ist.

Inteftatus necesfarius ist/ der wider seinenWillenkeinen

testamentlichen Erben verlassen hat.

Inteftinum bellum, fuche Bellum civile five inteftinum.

Inthronifiren/ einen mit gewöhnlichen Solennitåten auf

den Thron sehen/und solche Einsegung heist eineInthro-

Inifation.

Intimare, iren/ anmelden/ ansehen/ ankünden/kund thun/

it. heist es anschlagen, als ein Patent. L. 2. C. de ju--

dicus.

Intimus, a, um, das innerste. it. wird Intimus genennt

ein geheimbder/ vertrauter/ guter Freund.

lotolerabilia fervitia, unerträgliche Dienstbarkeiten und

Frohn-Dienste. §. fedet major. Inft. de iis qui funtfui

vel alien. jur.

Intra decendium, innerhalb zehen Tagen.

Intra decennium, innerhalb zehenTagen.

Intra octiduum, innerhalb acht Tagen fc. sich zum Ende

* angeben.
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Intraden, die Einkünfften/ Gefälle.

Intrada jus, das Eintritts-Recht ist ein der Superioritåt

anhangendes Recht/ Krafft deßen die Unterthanen ih

ren Landes-Herrn/ mit möglichen Solennitåten und in

Waffen unterthänig empfangen/ und ihn nebst Offeri-

rung der Stadt- Schlüsseln entgegen gehen müssen.

Fritsch. Difcours de Jure Intrad. Speidel voc. Eintritt.

Intribuere, contribuiren/mit beytragen L. 9. §. 1. ff.de

tribut, action.

Intributio, die Beytragung/ Conferirung/ L. 6. §.f..

de muner, & hon. L. ager. ff. de V. S.

Intricare, iren/ verwickeln/ verwirren.

Intricat, verwickelt, verwirrt/ schwer und confus, und

in deren Beurtheilung und Abhandlung man behutsam

gehen muß.

Intricare peculium, wird von Knechten gesagt/ wann fie

ihr peculium oppignoriren/ L. 1. §. 4. ff. de ferv.

corrupt.

Introducere, iren/ einführen/ einleiten/` aufbringen/ als

die Appellation.

Intrufus, ein in ein AmtEingeschobener, oder die so nicht

durch eine Canonische Wahl/ sondern durch Gewalt/

Ehren- Aemter oder geistliche Beneficia occupiren. c.

cum veniffent, X. de in integr. reftitut.

Invadere, iren/ anfallen/ hindern.

Ir vadere negotia, anderer Leute Geschäffte und Sachen

ohne Mandat zu führen oder zu beschickensich freywillig

anbieten/ L. 5. ff. de obligat. & action.

Invadiare pecuniam, Geld schuldig werden/ weil man

es einem anvertraut hat/ oder weil man darzu condem-

niret worden ist. 11. Feud. 27. §. 4.

Invalidus, a, um, ungültig/schwach.

Invalidum Teftamentum, ein ungültiges Testament.

Invafio, ein gewaltiger An- Ein- oder Überfall.

Invafor, der Anfaller, oder so da einfället.

Invecta & illata, wird alles dasjenige genennt/ was von

den
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den Beständnern in das gemiethete Hauß hineinges

bracht worden ist. L. 4. ff. de pact. L. 2. 3. 4. & 7.ff.

in quib. cauf, pign. vel hypothec.

Inventarium, ein schrifftliches Verzeichnis oder ordentliche

Beschreibung, in welchen die Dinge/so in der Erbschafft

sich befinden/ fie seyen an beweg oder unbeweglichen

Gütern/auffenstehenden und gegen Schulden/beschrie

ben und verzeichnet werden. L. f. §. i. 3. 4. 11. C. de

Jur. delib. it. ein Register/ Inventarii beneficium, fuche

oben/ Beneficium Inventarii.

Inventur, wird genennt die Aufzeichnung der Güterund

anderer Sachen.

Inventio, die Findung oder eine Überkommung solcher

Sachen, die von Natur/ von der Zeit oder durch

eines andern That nullius seyn/ e. g. die Edelgesteine

UL. 13. §. 17. de aur, & arg. legat. Perlen und was am

Ufer des Meeres/ §. 18. Inftit. & L. 3. ff. deR. D. L.

1. §. 1. de acq. vel amitt. poffesf. der Schat/ wann

einer eine Sache mit Fleiß von sichwirfft/ und der ans

dere überkommets/ §. pen. Inftit de R. D.

Inveftitura, dieBelehnung/Beleihung ist eineCeremonie,

vermöge welchermanin den Besitz einer Würde oder eis

nes Lehenssezet. Wennfolche von den Lehnmannbinnen

Jahres-Fristnicht gesuchet wird, so istdas Lehnandem

Lehen-Herrn verfallen. Investiren/ einweyhen/einen in

ein öffentlich Amt einsehen.

Inveftitura abufiva, ist ein Actus, dadurch derLehen-Herr

durch ein darzu gebrauchtes Signum oder Zeichen vor

etlichen Zeugen das Recht zu einem Lehn/dem der ihn

Edie Fidelitat/ verheist gleichsam cediret/ und ihn zu ei

nem Vafallen annimmt. 11. Feud. 10. pr.

Inveftitura propria feuvera,ift einActus,dadurchderHerr/

dem,der ihn die Fidelitåt verspricht/ mit rechtmäßigen

darzu gebrauchten Solennitaten/ dasRechteines Lebens

durch die Tradition conſtituiret/ oder es iſt eine würc

liche Einführung in das ledige Lehen 11. F. 2.

In-
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Inveftitura fimultanea , ist nach denen gemeinen Lehen

Rechten 1) wann etliche zugleich also investiret werden/

daßsie das Lehen alsbald miteinander haben und genieß-

fen. 11. Feud. 12. 17. 1. F. 1. §. 2. verb, communiter ac

ceperant. 2) wann ein Agnatus auch in feudo novo

Krafft eines Pacti , so der Belehnung bengerücket wors

den/fuccedirt/ 1.F1 § 2.8. in fin. oder sonst jemand

mit einem Lehn/ das ein anderer befigt/unter einer Con-

dition inveftirt wird. 11. Feud, 26. & 35.1 Feud. 3. oder

endlich 3 ) wann mit deffen/ der das Lehninnen hat Con-

fens, ein anderer zugleich inveftirt / und in die Poffeffion

geseztwird. 1. F. 3. verf, nifi ille, Berlich P. 2. Concluf.

53. n. 24. usquead 61,Struv. Syntag. Jur. feud. cap. 9.

aph. 14.

Inveftitura fimultanea , nachdemSächsischenRecht, ist

ein Actus , dadurch derLehn-Herr mit Confens des Va-

fallen undBesizers / jemand der ihmdie Fidelitat præfti

ret/folenniterzu einem Vafallen annimmt /und ihmdas

Recht ertheilet/daßer indemLehn fuccedirensoll.

Inveftiturarenovacio , ist eine folenniter geschehene Con

firmation eines rechtmässig erworbenenLehns /so wegen

des veränderten Herrn oder Vafallens geschicht.

Inveſtire , inveftiren/belehnen/einem einLehn verleihen/

It. heist es einweisen / einsehen zum Erempel in ein

Amt.

•
ifte

Inveterataconfuetudo , eine uralte / verjährte Gewon

heit.

Invim Appellationis, anstatt und inKrafft einer Appella.

tion fc,übergeben.

In vim Leuterationis , anſtatt und in Krafft einer Leutes

rung fc.übergeben.

In vim Ober-Leuterationis , anstatt und in Krafft einer

Ober-Leuterung ſc. übergeben.

Invim Probationis, an statt Beweises sc . übergeben.

In viridi obfervantia instetiger Ubung und Gebrauch.

Invitum, was man aus Unwiſſenheit oder Gewaltthut.

Invi.
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Invitumper ignorantiam , wird genennet / was aus Un-

wissenheitgeschicht/ und das manhernach bereuet. Hor-

nius Difp. Ethic, 3. thef. 15. & feq.

Invitus , deretwas widerspricht dernicht eingewilliget zu

habenerwiesenwird. L 8.5 1. ff de Procur.

Inundatio , der Überlauff/ oder dieÜberschwemmungdes

Waffers ist / wann der Fluß durch vielen Regen oder -

1 Schneedergestalt aufgeschwillet / daß ersichüber die bes

nachbarte Ländereyen ergieffet/ seinen Alveum aber deß-

wegen nicht ändert. L 1.65 & 9. de flum.

Invocatio, dieAnruffung/Bitte.

9.0

Invocatio brachii fecularis,wird genennet/wenn der geiſts

liche Richter das Schwerdt der weltlichen Obrigkeit ans

ruffet/ daß es desselben Urtheil vollstrecke. L. Epifcopale

C. de Epifc. audient. c. 1.X. de inoff, ordin. Bart, in L.

un, ff, li quis dicenti jus non obtemperav.

InvocatioNominis five Numinis Divini , die Anruffung

göttlichenNahmens.

InvocatioSanctorum , dieAnruffung der Heiligen/so bev

denPäbstlichen geschicht.

Joculator , dergerneschertet/ein Boffenreiffer/ein Spies

ler. c. cum decorem X. de vita& honeft, cleric.

Jocus , der Scherk / Schimpff. Perjocum , imScherk.

Joci caufa five gratia, scherzweise.

Ipfo facto, ohneUrtheil/eigenthätiger Weise.

Ipfojure , durchdas Recht selbst/odervonsichselbst fe bes

stehen/oderdahinfallen.

Irenarcha , ein Friedens-Richter / der zur Erhaltung ge-

meinerZucht und Verbesserung der Sitten/absonderlich

aber/ daß dieReisendensicherwaren / bestelletwar. L.

Divus, Hadrianus ff. de cuft, & exhibit, reor, vid. L. J.

C. Theodof.de Irenarch.

Irregularitas istimJure Canonico eine Straffe der Geiſt-

lichen inwelchesie entweder ipfo facto oder per fenten-

tiam verfallen Krafft derensie ihres geistlichen Amtes

and Standes entsegt werden , daß sie keine geistliche

£ 1 3 Fun-
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Function mehr verrichten oder Canonici seyn kön-

nen.

Irreparabilis,le, das nicht wieder zu machen ist/irreparabi-

ledamnum , ein unwiederbringlicher Schade.

Irritare, anzeigen/ erklären/daß man etwas nicht wollefür

gültig erkennen. L. 1.C. de feriis,

Irritus, a, um , unfräfftig .

Irricum teftamentum, ein unfräfftiges Testament/ein Tes

stament/das zwar rechtmässig gemacht/aber hernach uns

gültig und ohnkräfftig istgemacht worden. §. 3. Inft. quib.

mod. teft, infirm.

Irrogare , irrogiren/ zufügen/ auflegen/ anthun/infamiam

irrogiren/Schandezufügen/ irrogare poenam , straffen.

L. pen. in f. ff. de calumn.

Ita , ja / also. Ita meDeus adjuvet , sowahrmir GOtt

helffe.

Item, gleichfalls / ferner. Sonsten wird gemeiniglichben

denBaurengesagt / wenn einem ein oder unterschiedliche

Stücke beym Lehn Herrn absonderlichen angeschrieben

find /und er davon Zinnſen gebenmuß / der hat 1, 2. oder

3.Item.

Iter , dieReise ; InRechten heiffet es eine Gerechtigkeit/

durcheines andern Gutzu gehen oder zu reuten / sonsten

ein Fußsteig / Fußpfad genennet. L. 1. pr. ff de Servit

præd. ruft. L. 1.§. pen,ff. de itin. actuque privat, pr.Inft.

deServit L. 12. de Servit, ruft. prædior,

Jubilæum,Jubel-Jahr/ist einvollkommenerAblaß/wel

chen der Pabst den Catholischen ertheilet. PabstBoni-

facius VIII.hat zu erst dieses Jubels Jahr angeordnet/

undwurde dasselbe Anfangs alle 100.Jahr/hernach alle

50. so dann alle 30. endlich aber alle 25. Jahr celebri-

ret/welches lettere man noch anigo beobachtet. Es wird

felbiges das heilige Jahr genennet / und fångt den

Christ Abend an zuwelcherZeit es auchnach verflosse

nem Jahre wiederum aufhöret. An ist gedachtem A

bend
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bendwird dieHeil. Pforte zuRom eröffnet / und seynd

derselbenviere/ nemlich zu St. Peter / welche durchden

Pabst und zuSt. Joanne Lateranenfi, S. Maria maggio

re, und S. Paulo extramuros , welche lettere drey durch

3. Cardinale eröffnet werden. Dergleichen Jubilæum

låstder Pabstdurch eine Bulla ankündigen und selbige

denOster-Tag vorher publiciren / auch werden / wenn

dasHeil.Jahr vorbey/andenWeyh-NachtAbend / die

Heil. Pfortenwiederum zugeschlossen. Vor Alters ka-

me zu dieserZeit eine unzehlicheMenge Volcks von allen

Europäischen Nationen inRomzusammen / allein heutis

ges Tages wird es ausser den Italiånern nicht mehr so

ftarck besucht, weildie Päbsteandern Völckern das Pri-

vilegium gegeben/daßsie eben wiezuRom/den Ablaßzu

Hause erhalten können. Die Päbste sehen auch noch

andere Jubilæa wegen eines und des andern Zustandes

undBeschaffenheit an/welche etliche Tägewähren / und

nichts anders als Buß-Tåge seynd. Dergleichen ver-

ordnet insonderheit ein jeder Pabst bald nach seiner Er-

höhungaufdemPäbstl. Stuhl/die Universitäten pflegen

alle 100. JahreandemTageihrer Stifftung Jubilæa zu

halten/dabey nebst andern Solennitäten auch in allen Fa-

cultaten Promotiones geschehen. Die Lutheraner ha

ben gleichfalls 1617. zum Gedächtnuß der 1517. anges

fangenen Reformation , und 1630. zum Andencken der

1530. übergebenen Augspurgischen Confeffion dergleis

chenJubilæa angestellet.

1

Judex , derRichter/der urtheilet und richtet. Oder der/

welcher diestrittige Sacheerkenner unddurch sein Urs

theilentscheidet. L. 1.&paffim ff, de Jud. & Lauterb. d .

t.p.96.

Judexadquemfc. appellari poteft , ein Richter / anwels

chem man nemlich von einem Unter-Richter appelliren

Fan/derOber-Richter.

Judexàquo,fc, appellari poteft , ein Richter/vonwelchen

£ 14 inan
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mannemlichappelliren kan/ der Unter-Richter/Richter

derersten Inftanz.

Judex Cameræ , der Cammer-Richter / welcher die Sa,

che nach der vorgeschriebenen Cammer-Gerichts:Ord,

nung dirigiret / und diedarinnen vorfallende Begeben,

heiten / als der Vornehmste dieses Gerichts entscheidet.

O.C.p 1. tit. 7.6 fin. & tit, 9. in princ.

Judexcompetens , ein ordentlicher/unverwerfflicherRich-

ter /oder derRichter/so die Gerichtbarkeit in derjenigen

hat/welchefür ihn gebracht wird/und unter dessen Juris

diction derBeklagtestehet.

Judexcompromiffarius , ein willkührlicher Richter /oder

den diePartheyen erwehlen, und sich vergleichen / deſſen

Weisungzufolgen.

Judex delegatus , ist ein nachgesetter Richter/welchervon

dem ordentlichen Richter zu einem Dirgeoder Sachebe

stellet ist/als dasind die/so von demKayser/Pabst/ Chur-

fürsten Fürsten und andernan ihrer statt zu sprechen/

Befehlhaben undzurichten gesegt seyn. Ein Commif-

farius.

Judexincompetens , ein unordentlicher verwerfflicher

Richter, der entweder die Jurisdiction in der angebrach,

ten Sachenichthat/oder dessen Jurisdiction derBeklags

tenicht unterworffen ist.

Judexinferior, der Erb-oder Unter-Richter/demdie Erb,

oderNiedergerichtbarkeit zustehet / heifſet auch manch-

malderRichter erster Inſtanz , vondem man appelliret

hat.

Judex limitaneus , ist ein Richter/der die Bothmässigkeit

hat/bißaufeinegewisse Summe Gelds zum Erempel

biß auf200. fl.

Judex ordinarius , der ordentliche Richter / welcher eine

frene eigene Jurisdiction und Gerichtszwang hat / als die

hohe Obrigkeit/ Kanser/Pabst/Könige/ Erzbischöffe/

Churfürsten Fürsten 2c. c.cumnobis x , de elect.

Judi-
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Judices ordinationis ſind / welche von denenFürsten des

Reichs und anderndenen gleichgeachten/ als Prälaten/

- und andern Reichs- Ständen und Personen , so dem

Reichimmediate (unmittelbar ) unterworffen/ zwischen

dem KayferundReichs Ständen durcheinen öffentli

chen Vergleich sind erwehlet worden. Sonsten Au-

ftregas , beffer aber judices ordinationis genannt. Ro

dingPand . Cam. Lib tit. 4. cap. I.

Judicis officium , das richterlicheAmt / ist einRecht/das-

jenige zu thun/waseinemRichter als Richter zu thunges´

bühret. Bartol, adL 1. ff. de jurisdiction n. 10.

Judicis officium mercenarium ist / welches der angestell-

tenKlagihrerNaturgenau nachfolget / und über solche

nicht zuspricht. L. 25.§.8. ff. deædilit. edict, deme wird

entgegen gefekt.
*

Judicis officium nobile , ist dasjenige / so keiner gewiffen

Action dienet/sondernfürsich selbst beſtehet/undKrafft

der Billigkeit exerciret wird / entweder aus eigenen An-

trieb / undda esniemand begehret / alleinwegen des ge-

meinenNukens / oder aber auf eines andern Implora

tion.

Judex Pedaneus , ein committirter Richter / diestrittige

Sachebloßzuuntersuchen / und ein Urtheil darinn zufals

len', wievon dem ordentlichen Richterihmevorgeschrie

benist. Solcher Judex pedaneus war bey dem No-

mern gar wohl bekannt/heut zu Tage aber nicht mehr.

Judex fub delegatus , des Nachgesezten nachgesetter

Richter ist / wann ein Obererund ordentlicher Richter

seinenuntergefeßtenRichter / ( das iſt dem Delegato )

Gewaltgibt einen andernRichter an seinestatt zu unters

setzenundzufubdelegiren.

Judicare,judiciren/richten/urtheilen/Urtheilfållen/Recht

sprechen.

Judicatum, ist ein Urtheil oderBescheid.

Judicatum folvi cautio , suche oben Cautio judicatum

folvi.

Judi.
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Judicialiter, gerichtlich.

Judicio fifti cautio,suche oben cautio judicio fifti.

Judicis officium imploriren / dasAmtdes Richters and

ruffen.

Judicium , hat mancherley Verstand bey denenJuristen/

1) bedeutet es die Unterscheidung / oder diejenige Facul-

tåt der Seelen/dadurchdie Sachen und negotiavoneins

ander unterschiedenwerden. 2) die Meynung und Cre-

dulitat als wann dieZeugen de fuojudiciodeponiren.

3) das allgemeine jüngste Gericht / dochwird da insges

mein noviflimum oder extremum dazu gefeßt. 4) des

Menschen legten Willen. L. 1. C. de SS . Ecclef. L. 4. ff.

de confirmat, tutor. 5) dieJurisdiction. L. 2. §. f. ff. de

Judic. 6) das arbitrium boni viri fec. Abbat. in cap.

cum autem X. de jur,patronat. 7) die Autoritat , ca-

non,nulla diſtin&, 62. 8) für eine Deliberation und E-

xamination , c. 1. inf.dift. 9. 9) ein Condemnation c.

timorem, de confecrat. diftinct, 2. 10) ein Urtheil 11)

die Process Ordnung. c.ficut finejudicio 1. qu . 1. 12)

eineKlag / L. 1. ff. com, divid . §. 4. Inft. de offic, jud. L.

24.§. 1. ft. fam, ercifc. 13) eine Gerichts , Inftanz. L.

properandum§. C. dejudic. 14) denOrt / woselbst

das Gericht gehaltenwird qualiter& quando x; de ju-

dic. Ludov. Gillauf, in arbit, judiciar. inprælud.

Judicium appellationis, das Appellation-Gericht.

Judicium Aulicum , der Kayserl. Reichs-Hof-Rath/das

Kayserl. HofGericht ist ein von dem Kayser bestelltes

Collegium , welches inseinen Nahmen undBefehl unter

denStänden und ihren Unterthanen Recht ertheilet.

Eshat seinen Anfang zu Zeiten Caroli V. oder wie andes

re wollen/unter Kanser Maximil.I. A0.15 12. genommen;

und exerciret mit dem Reichs- Cammer: Gericht con-

currentemjurisdictionem , so daß eine Sache / dievor

einem dieser zweyen höchsten Gerichten anhẳngig ist / von

dem andern nicht kan abgefordertwerden ; Es wird als

leine vom Kayser beseget / dahero es geringer als das

1

Reichs
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Reichs Cammer Gericht zu achten / als welches vom

KayserundReichedependiret. Die Personen / wors

aus derKanserl. Reichs-Hof-Rath bestehet / werden in

denRathunddie Cangley eingetheilet. Zu jenen gehö,

render Præfident und die Affeffores, welche alle derKay,

fer alleine bestellet / dem sie auchalleine mit Pflichten vers

wandt. DieAnzahl der Aſſeſſorum ist ungewiß / doch

sollenfingleicherAnzahl aus Catholischen und Prote.

tirenden bestehen/ wiewoldieser allezeit eine geringere

Anzahl ist. Aberwenn eine Sache eines proceſtirenden

Standes abgehandelt wird,wird eine gleiche Anzahlder

Catholischen und Proteftirenden deputirt. Im übri

genwerdensie in dieHerren oderRitter / und in die ges

lehrteBanck eingetheilet/zurCantley gehöret derReichss

Vice Cangler / der imReichs-HofRäthzugleich Vice.

Præfes ist;Ferner die Secretarii ,Protonotarii,Protocoli-

tæ , derer Bestellung dem Churfürsten zu Maynz als

Ert-Canglerzukommt; Wiewolsichder Churfürst hier-

innendem Willen des Kaysers meist zu accommodiren

pfleget. Alle Sachen/diezum Cammer-Gericht können

gebrachtwerden mögenauchvormReichs-HofRath

gelangen; Dochgehören allein vor diesen die Strittigkei

tenüber die Regal oder Fürsten Lehn , wenn aber die

Sachezwischendem Kayser und einem Stand zu venti .

liren ist / fo wirdsolches denenReichs- Ständen überge

ben. 2) DieZoll Sachen / wiewolsolches nochstreitig.

3) die Strittigkeiten des Vorgangs oder Præcedenz.

4) dieItaliänischenSachen. 5) die Refervata des Kays

fers : Einige wollen es inKurgenfassenundsagen : Es ges

hörensonderlichvorm Kayserl. Reichs-Hofrathdie Sa,

chen/so vitam famam , Privilegia &feuda Statuum ans

giengen ; Allein die ersten zweyſeyn auch diſourirlich/und

wollen einige Publicisten solchewedervors Cammer Ges

richt/nochdem Reichs-Hofrathgehörig erkennen/dahin

fie auchdie geistlichen und Ehe Sachen rechnen. Eshat

aber der Reichs-Hof- Rath eine eigene Process - Ord

nung/
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nung /welche anzeiget/daß die Sachen nichtso weitläuff-

tig als in der Cammer/sondern fummarisch sollen tracti-

retwerden;Aber es bezeuget die Erfahrung/ daß man offt

alldaderRationi Status darinnen mehr als der Procels-

Ordnung nachkomme;Dannenhero offtmals ein Urtheil/

soim Reichs HofNath soll gefället werden/ im Kayserl.

GehaimdenRath erwogen wird,ob es nüglich oder nicht/

welcheszwar von Bœclero als etwas ſehrKlug in Not.

Imp. L. 13.c.4. abervon andern widersprochen und in

den Capitul. Leopold. Art. 42 untersaget wird. Ist

also derReichs-Hof-Rath und der Kayserl. Gehaimde

Rathvoneinander unterschieden / maffenin diesem nur

die Staats-SachendesKaysers / nicht aber des Reichs

tractiret werden. Von denen Urtheln des Reichs

HofRathshatman kein ander Remedium , als Suppli-

cationem ad Cæfarem. Wer die Execution der Ur-

theileverrichtensolle / ist eineFrage / so aber nach dem

Juftr, Pac.art. 16. §. 2. und Reichs-Abschied de Anno

1654.§ 86. 160 162. denen Circuln zuzuschreiben: Sol

ches Judicium befindetsich ordentlich amKayserl. Hofe/

eswäredenn / daßsolcher aufferhalb Teutschlandwäre/

als wohindie Stände zufolgen nichtschuldig.

Judicium Camerale , das Reichs Cammer- Gericht zu

Weglar ist ein vom Kayser und Reich dependirendes

Gericht / und Ao. 1693 insolcherReichs -Stadtgewes

fen/ da es zuvorvon 1527. zu Speyer gestanden / biß es

imJahr 1689. durchdie Franzosen alldar weggetrieben

worden. Als vor Zeiten das Kayserl. Gericht sich an

demKayserl.Hofbefunden / und mit demselben von eis

nem Ortezum andern nachdamaliger Art derKayserl.

Oeconomie zoge/ war solches denen Partheyen sehr

schwer ; Dahero Kanser Maximilianus I, aufein Mittel

gedachte , daßdie Sachen bequemer abgethan werden

möchten / undhat daher dasReichs- Cammer Gerichte

1495.angeordnet / vonwelchemkeine Appellation gul

tigseyn sollte / sondern es hat allda das Beneficium refti-

tutio-
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tutionis in integrum,revifionis Actorum , undSyndica

tusstatt ; Dahingehören alle bürgerliche Sachen/denn

bie Criminal Confiftorial und Policey Sachensind aus.

genommen und hat es mit demKayserl.Reichs-Hof-

Rathconcurrentem Jurisdictionem, ist auch miteinem

Richterundvier Præfidenten / fo Grafen und Herren

Standes/ und halb Catholisch/ halb aber der Evangelis

schenReligionzugethanseyn sollen / ingleichen so.Affef

forem davon 26. Catholische und 24. Evangelische bes

ftellet/dererAnzahl aberkaum die Helffte ist/ welche nach

desH. Rom. Reichs Sagungen/ auch der Stånde Pro-

vincial- Gesehen/ Gewonheiten und Statuten / auchges

meinen geschriebenen Rechten richten und verschaiten

foll.

Judicium chori, wird das geistliche Gerichtgenennet.

Judicium civile , das bürgerliche Gericht wird genennet/

worinnendiejenige Klagen gehandelt und verabschiedet

werden/ſo um Güter / Geld / Schulden und dergleichen

geschehen.

Judicium criminale , das peinliche Gericht ist/ wannman

um Ubelthatund Laster klaget / auch daßsolche mit Leibs;

Straffodermit andern rechtmässigen Peinen von dem

Richter mögen gestraffet werden. L. ult. ff. de privat.

delict.

Judicium Ecclefiafticum , das Gericht/ welches vor dem

geistlichenRichter gehalten wird.

Judicium extraordinarium, heistim andernVerstandein

Proceſs , darinnen (ummariſch verfahren wird, darinnen

mande fimplici & plano procedirt / im 3) der Proceſs,

darinnen man sich eines aufferordentlichen Remedii bes

dienet/als der Anruffung des nobile judicis officii.

Judicium extremum , das jüngste Gericht der jüngste

Tag.

Judicium feudale , das Mann-oder Lehn-Gericht in Le-

hens- Sachen.

Judicium fori, das weltlicheGericht.

"

Judi-
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Judiciumgenerale ist / darinnen man zwar viel Sachen/

die aber nicht zusammen hängen/ noch einigenNahmen

haben/ begehrt werden, als in der Actione pro focio ,

tutelæ &c.

Judicium mixtum , ist ein solches Gericht/ welches aus

demJudicio perfonali und realivermischt ist/ und erlan-

gen wir darinnen unsere Sachetheils durchdasJusin re,

theils durchdas Jus ad Rem.

Judicium ordinarium heist 1) das ordentliche Gericht

fürwelchem derBeklagtemuß belanget werden / 2) ein

Procefs, darinnen die Sache ordentlicher Weise ventili-

retwird / 3) der Proceſs . darinn mansich eines ordentlis

chenMittels / nemlich aus einem Contractu oder quafi

bedienet.

Judicium parium , das Mann - Gericht in Lehens - Sar

chen.

Judicium perfonale , ist ein Gericht / welches aus dem

Jure in rem ( darvon unten gedacht ) allein angestellet

wird/wider die Person / so einem aus einen Thun dess

selben verbunden ist.

Judicium petitorium, ist dasjenige Gericht/darinnen man

von dem Dominio oder einem andern Jure in Re hans

delt oder / darinn dieFragvon der SachEigenthum

ift.

Judicium poli, GOttes Gericht.

Judicium poffefforium , das alleine wegen der Sachen

Besitzund deren Gerechtigkeit angestellet wird/ ohne acht

aufdas Eigenthum zu haben; Dieses ist entweder

Judicium poffefforium ordinarium , darinnenman nach

Ordnungder Rechteprocedirt/und bloßwegen des Bes

fizes der Partheyen streitet / auch ein völligerBeweiß ers

fordertwird.

Judicium poffefforium , Summarium extraordinarium,

momentaneum , fummariiffimum , wird genennet/dar,

innman ohne weitläufftigen Process schnell proced rt /

und allein aufdie WarheitderSachen siehet.

Judi.
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Judicium privatum,iſt einGericht/worinnen die bürgerlis

chen Sachen getrieben werden.

Judicia publica, werden genennet dieKlagen/welche aus

denGesehen der offentlichenKlagenherkommen /und eis

nem jedweden unterm Volckgegebenwerden / sonst die

öffentliche Peinlich und Halsgerichte genannt/und solche .

findzweyerley/ als

Judiciapublicacapitalia , die Leib und Leben betreffen/ als

da ist der Tod / Landes-Verweisung / Verschickung in

Metall/Verdammung in die Inſul/2č. und 2)

Judicia publica non capitalia , die nicht Leib und Leben ans

treffen/sondern wordurcheiner nebst einer Geld-Straffe

nur Ehrenloßwird.

Judicium reale , ist ein Gericht , in welchen wir durcheine

Klage/ſo ausdem Jurein re ( davon oben gedacht ) her,

kommet/unsereSacheerlangen / vonwelchen sie beseffen

wird/undsolche istzweyerley / alsJudicium petitorium

undJudicium poffefforium.

Judicium Rothwilanum f. Rothwilenie , das Rothwei-

lische.Gericht ist eine Versammlung des Richters und

derBensißer die imNahmen und aus Befehl des Kay-

fers übergewisse LandschafftenTeutschlandes / als über

denOesterreichischen / Fränckischen Schwäbisch und

RheinischenKayser, wiewol nicht gänzlich / Recht fpres

chen. Manvermeynt/es sey solches vomKayser Conra-

do ill. 1146. angeordnetworden. Dabenhat der Graf

vonSulhdas Erb-Hof-RichterAmt zu Lehn / und der

Rathdaselbstfind Beysizer oder Schöpffen. Es vers

richtet aber daselbst die Gerichtbarkeit über alle Persos

nenund Sachen bürgerliche und peinliche /wiewoldessen

AuthoritätnachAufrichtung des Kayserl. Cammer Ges

richts mercklich abgenommen / und vor kein höchstes Ges

richtmehr zu achten, indemvon dessen Bescheiden an das

Cammer Gericht oder Kayserl. Reichs-Hof-Rath ap-

pellirtwerden kan. R. J. de Anno 1570 und nach dem

Ordinat,Rothw. p. 3. tit. 13. Dahero viel hohe und

nie
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niedere Stands Personen(denn die Churfürstensind oh,

nehin exemt ) ja wohlparticulare Reichs vom Adel vor

und nach Einführung des Kayserl. Cammer - Gerichts

fichdarwiderprivilegiren laffen/welchedenn auchsolches

Orts/aufferwas Ehehafften (oder privilegirteFälle) bes

trifft/wederRecht geben nochnehmen. Vid .Wehn, in

oblerv. Pract voc. Ehchafften. Dieses Gerichts Ab

schaffunghaben die Evangelische Stände bey dem Oss

nabrügischenFriedens Conventsehr urgiret/ weil aber

die SachevongrofferWichtigkeit / istsolche aufkünffti

ge Comitiaverschoben worden. Juftr. Pac. Osnabr.Art.

V.§. vifitatio. 55. vid. Speidel. Rothweil Hof- Gericht

Fritsch. p. 2. var. exerc. jur. publ . 6. Burg. Not. Imp.

p. 2 difc. 20,

Judicium feculare,das weltliche Gericht/welches von dem

weltlichenRichter gehaltenwird.

Judiciumfpeciale , ist darinnmanwegen einer einigen

Sachflaget/als in actione emti, venditi,mandati,com.

modati , &c.

Judicium fpitituale, das wegen einer geistlichen odereiner

geistlich-anhängigen Sacheexercirt wird. Gilhaul. arb,

jud, in prælud.

Judicia fuprema S. R. Imp. Germ, find/ und werden ge-

nennet diese 4. Erstlich das Rothweilische Gericht 2.)

die Austrage 3.) das ReichsCammer-Gericht zuWeg-

lar und 4.)der Kayserl. ReichsHof-Rath.

Judicium temporale, das wegen einer weltlichen Sach

gehalten wirdc. venerabilis , de accufat,

Judicium univerfale, wann viel Sachen unter einenNa-

men begehretwerden/ als die Erbschafft/ peculium , das

Heyrathgut.

Jugerum, einMorgen-Ackers/so viel ein Bauerdes Tags

mit einenpaar Ochsenpflügen kan.

Jumentum, das Last- Vieh/ zu solchen aber werden die

Ochsen nicht gezehlet. L. 6. §. 5. ff. de Legat. 3. L 81.

§. 3. eod.

Jura.
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Juramentum, ein End, Eydschwur/ Pflicht/Betheurung

ist eine Gottsfürchtige und rechtmässige Bekräfftigung

eines Dinges/darbeyman GOtt zum Zeugen anruffet.

Struv. Exercit. 17. thef, 8. Lauterb, t. ff. deJurejur.p.

m. 172. Stryk, de Cautel. jur. p. 1.n.24.

Juramentum academicum, der Studenten Eyd.

Juramentum actoris, der Eyd des Klågers.

Juramentum adfertorium, ist ein Eyd, in welchen einer

schwöhrt etwas beständiges anzuzeigen,

JuramentumAdvocati, der Advocaten oder Rechtlichen

Beystandes Eyd.

Juramentum Appellationis, der Appellations End/ wels.

cher an vielen Orten gebräuchlich/ also, daß einen die

Appellation nicht ehe verstattet wird er habe dennsols

chen End abgeleget/ das ist/ er habegeschworen/ daßer

nicht muthwilligerWeiß appellire.

Juramentumarticulorumdandorum, sucheunten : Jura-

mentum dandorum.

Juramentumaffertorium, suche oben : Juramentum ad-

fertorium,

&

Juramentum Calumniæ, der Endvor Gefährde iſt/wor.

durchdiestreitende Partheyen oder deren Gewäldebes

zeugen, daß sie darfür halten, daß sie eine gute Sache

haben/undden Streit aufguten Glauben und ohneBes

trugfortführen wollen. L. 233. pr. de V. S. L. 2. C. de

jurejur, propter calumn. dand Nov. 49. & c.x. dejur.

Calum. Cammer-Gerichts-Ordnung. Part. I. Cap. 73.

Lauterb. t,ff. de jurej.p. m. 189.welcher Endzweyerley

entweder generaleoder fpeciale.

Juramentum Calumniæ generale , der allgemeine End

-vor Gefährde ist/ welcher von beyden streitenden Pars

theyen über die ganze Sach geleistet wird. Nov. 49.

L 44. 4. famil, hercifc. auth, hoc. Sacrament. C. de

jur. propter calum. Oder von denen Litigirenden /

(streitenden) Parthenen ertheilte Versicherung/ daß

man den Streit mit guten Bedacht und Ernstangesans

Mm gen/
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gen/und also auch bona fide verfolgen wolle. Umm, difp.

ad Proceff. 12, 0.7. Struv . Exer 17 0.71.

Juramentum Calumniæ fpeciale , der sonderbare End

vor Gefährde, der auch sonsten Juramentum Militie

oder der Eyd der Boßheit genennet wird, wird gemeis

niglich gefordert / wem in der Sachen entweder der

Streitende Theil oder deffen Advocat gefährlichen Ver

schleiffder Sachen gebrauchen/ und wirdsolcher Eydin

jedweden Theil des Gerichts, so wohl vor als nach der

Kriegs Befestigung gefordert.L. 37. ff. de jurej . Chur

fürstl. Sächs. Gerichts.Ordnung tit. 33. Struv. Exerc.

17. th 7 Lauterb.t.ff.dejurejur. p.m. 176.

Juramentum cautionis juratoriæ , ist ein Eyd/ welchen

nach Kayserl. Rechten beyde streitende Partheyen leis

ſten müssen, daß sie nemlich die Sache ausführen,und

was einem zuerkanntwerden möchte, bey Verpfändung

feiner Haab und Güter erstatten wollen ; Also müssen

nach Sächsischen Rechten die Kläger, so in einemGes

richt oder Herrschafft nicht gefeffen sind und keine

Bürgschafft aufbringen können / Endliche Caution

leisten.

Juramentum Clericorum & Sacerdotum , der Eyd der

Geistlichenund Priester.

Juramentum confirmatorium, ist ein End/wordurch ein

ehrlicher Handel/ der zuvor abgehandelt / bekräfftiget

wird. L. 1. C. fi adverf. vendit, L 41. C. de tranfact.

cap. 28.X. de jurejur.c. 2. de pact, in fexto. Lauterb. t.

ff. de jurej. p .m. 176. 349.

Juramentum credulitatis ift/ wann einer schwöhret/ daß

er glaube, oder nicht glaube, daß sich ein Ding alsovers

halte / welches meistentheils denen Erben auferleget

wird/wannden Verstorbenen der Eyd zugemuthet wor

den/und er vor deffen Abschwöhrung gestorben. L. 11.

§. 2. ff. de A&t, rer- amot, Conftit. Elect, fax, 24. p. 1.

ibiq, Dn. Carpzov. def. 2, & C. 1 2, def. 41 .

Jura-
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Juramentum Curatoris adLitem, ist ein Eyd einesKries

gerischen Vormundes, daß er alles dasjenige, was des

nen/ welchen er zum Curatorem gefeßt, zu Nuß gereis

chen möge, bestes Verstandes gebrauchen, sich darben

der Warheit befleißigen, und dasjenige/was schånd-und

unnüglich/unterlaffen wolle.

Juramentum dandorum, ist ein Eyd des Klågers öder

Beweißführers / durch welchen er bekräfftiget/ daß er

feine Articul oder Puncten/und was er sonst übergeben/

fürwahr halte, und daß er ſolches zu beweisen/ und dar,

zuthun getraue und glaube/ welches am Kayserlichen

Cammer-Gerichtstatthat. c. 2. deTeftib. in fexto Ord.

Cam. P. 1. t. 69 70. P. 3. tit. 13. §. L. feq. tit. 14. pr. &

feq. Receff, Imp. de Ao. 1654. § 41. Lauterb. Comp.

deJuram. Credul. p. 2. the 29. 30. Lauterb, t. ff. deju-

rej .p.m. 176.

Juramentumde judicio fifti, ist ein Eyd/daßsich einer im

Gerichtstellen wolle/und wird sonsten genennet Cautio

juratoria, davonoben,

Juramentum diffeffionis, ift ein Eyd / welcher ſtatt hat/

wenn einer ein Documentproducirt oder vorleget/daß

alsdenn der Gegentheil/ wenn er dasselbe nicht recog-

nofciren und vor das seinige achtenwill/ Endlich erhär

ten muß, daß er die Hand und Siegel nicht kenneoder

Darvon wiffe. Carpzov. tit . 1 z . Art. 5. n. 26. Lauterb.

deJuram. Credul. p . 11. §. 33 , it, t, ff. de jurejur, p.m.

177. in fin.

Juramentum diminutionis, ſuche unten : Juramentum

minorationis,

Juramentum dolo, vi, aut metu extortum, ist ein End/

welcher durchBetrug/ Gewalt oder Furcht abgepreſſet

oder erzwungen ist. Lauterb. ff. dejurej . p.m. 175.

Juramentum editionis ist ein End/ vermittelst deſſen eis

ner dieBriffschafftenheraus geben oder schwöhren muß/

daß er solche nicht habe/ oder gefährlicher Weise von

Abhändenkommen laffen.

Mm 2 Jura.
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Juramentum Electorum, der Churfürsten Eyd / welche

nachInnhalt der güldenen Bullfie oder ihreAbgesand,

tenaufdenReichs-Tagen ablegen müſſen.

Juramentum errore præfcriptum, ein Eyd/ so aus Jrr-

thum geschehen.

JuramentumExpenfarum, ist ein Eyd/ welcher bißweilen

von einemPartwegen der Unkosten abgeleget wird/ daß

er nicht weniger ausgegeben, als von ihme specificiret

und aufgezeichnet worden. Ord Cam. p. 1. tit, 66, 67.

Lauterb. Difp. de Expenf. Victor. thef. 35. It, t. ff. de

jurejur. p. m. 176. Jedoch wird solcher End nicht eher

zugelassen / es seyen denn ihme solche Unkosten zuers

Fenner.

Juramentum fidelitatis , die Lehns-Pflicht/der Lehns Eyd/

welchen die Vafallen oder Lehnleute ablegenmüssen, daß

fie ihrenLehn -Herrn/ treu/ hold und gewärtigfeynsols

len,Speidel in fpec, voc, treu zu seyn, Schrader de feu-

dis p. 6 c. 6.Lauterb, t. ff. dejurej. p. 175. vid Ritterh.

&Maul. tr. de Homag. Autor. dejur. Princip. Concluf.

73.&feq Fritſch p. 1. exerc. var. jur publ 2.

Juramentum Imperatorum, der Kanser Eyd/ welchensie

aufeglichePuncten ablegen.

Juramentum Impuberum, der End/ der Minderjährigen

oder Unmannbaren.

-

Juramentum in litem , ist ein Eyd, durch welchen der

Kläger wegen darzwischen kommenden Betrugs oder

Fahrlässigkeitdes Gegentheils/ welcher etwas nicht wis

der gibt/oder ausantwortet/ was er doch widerzugeben

oder auszuantworten schuldig ist auf Erkänntnis des

RichtersseineSache/welche er suchet/schäßet/oder/ daß

es so viel werthsey/ bezeuget. L. 1. L. 2. L 4. pr. ff. de in

lit. jur.Lauterb. t. ff. de in lit jur. p.m. 190. Solcher

Eyd istzweyerley 1.) affectionis 2.) veritatis.

Juramentum in litem affectionis, ist ein solcher Eyd/

durch welchen wegen Betrug des Gegentheils/welcher

fich weigert, oder machet/daßer ein Ding nicht ausante

wors
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worten könne/den Kläger zugelassen wird/ das Ding

darüber im Gericht gestritten wird/über dessenWerth

nach Affection zu schäßen, d. 1. 1. L. 2 L 8.ff. d . t. Lau-

terb. c. l. p. m. 191 .

Juramentum in litem veritatis, ist ein solcher Eyd/durch

welchen ein Ding / welches durch Fahrlässigkeit des

Innhabers verdorben/ oder gering gemacht worden/

wieviel es wahrhafftig werth ist, oder soviel ihm daran

gelegen, daß solch Ding nicht erstattet werde/geschåget

wird. L. s . §. f. ff. de in lit. jur. L. 179. ff. de V. S, Struv.

Exerc. 17. thef. 59 Lauterb.d. t. p. m. 194.

Juramentum irritum , ein nichtiger End / so wider das

natürliche Recht ist/ dem gemeinen Besten und Wes

fen zu widerstreben, und zu eines andernNachtheil ges

reichet.

Juramentum Judæorum, der Juden Eyd/welchen diesel

be/ wenn sie zwischen Chriſten und ihnen, oder sonsten

Zeugnis geben sollen/ schwöhren müssen.

Juramentumjudiciale ist ein End/welchen ein streitender

Theilden andern auf darzu kommende Gutheissung des

Richters/ vermittelst eines darzwischen kommenden Ur-

theils oderBescheids/zumuthet/und ihmedie Klage oder

wasandersin sein Gewissen schiebet/ oder insein Christs

lich Gewiffen/Wissenschafft und Wohlbewust stellet.

L. 12. pr. & 1. C. de R. C. Carpz. tit. 11. art. 1. n.

71. vid. Carpzov, tit. 11 art, 2. n. 2. Lauterb. d. t.

P. m. 182.

Juramenta legalia, sind solche Ende/ so nach Verordnung

derRechte von demRichterauferleget werden/ als da ist

das juramentum manifeftationis , minorationis, differ-

fionis, editionis, purgatorium & fuppletorium.

Juramentum litis deciforium , der entschiedliche Eyd /

wordurch der Streit entschieden wird, welchen Eyd eis

ne Parthen der andern zumuthet. L. 3. pr.L 28. §. ult.

ff de jurejur. L. 11. L. 12. C. de R. C. dieser Eyd iſt

zweyerley/denn er geschiehet entweder Voluntarie (mit

Mm 3 Wil
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Willen e.g wenn aus Einwilligung durch Art eines

Vergleichs dergleichen von einem Theil dem andern auf-

ser Gericht zugemuthet/ oder auch wider zurückgeschos

ben wird. L17. pr. L 28. §. 10. L. 39. ff. dejurejur.

oder er ist judicialiter) gerichtlich/ welchen ein Theil

den andern im Gerichte, auf darzu kommende Gutheiss

fung des Richters zumuther. L. 12. §. 1. C. de jurej. Lau-

terb. t. ff. dejurej.p.m 180

Juramentum malitiæ, sucheJuramentum calumniæ.

Juramentum manifeftationis , ist ein Eyd, welches ein

Theil dem andern zumuthet/ daß er ein Ding/ als zum

Exempel, die Erbschaffts-Stücke offenbahren müsse.

Juramentum mechanicorum Tribunorum , ist ein End

der Handwercks Ober- Meister / welchen sie ablegen

müſſen/ wenn sie dem Handwerck oder Zunfft jährlich

als Altestevorgeſehet werden.

Juramentum militum, der Soldaten Eyd/ welchen die

Obriste, Hauptleute, Rittmeister und andere gemeine<

Kriegs-Leute ablegenmüssen.

Juramentum minorationis f. diminutionis ( minutionis,

der Minder- oder Verringerungs- Eyd ist, welcherfürs

nemlich um zugefügter gewaltsamer Schaden willen eins

geführet ist/ und durch weichen der Beklagte das Gut/

so mit Gewalt abgenommen/ und vonKidger geschäget

wird, verringern oder das Geld davor auszahlen muß.

Sachs. Land Recht. L 3. art. 47. & 51. Churfürstl.

Sachs. Proceff und Gerichts-Ordnung tit. 31. §. die

weil aber Carpzov. Lib 3. Relp. 56. & in tract. de

proceff. tit. 12, art. 4. n. 11. Lauterb, t. ff. de ju-

rej. p. 176.

Juramentum neceffarium, der nothwendige Eyd ist/wels

chen der Richter nach vorgegangener Erkänntnis der

Sachen, wenn es auch gleich ein Theil nicht bittet/den

Kläger oder Beklagten zumuthet. L. 31. ff. de jurej. L.

3 C deR. Cred & jurej Lauterb, deRelat. jurisjur. pr.

§. 47.48. Lauterb, t, ff. de jurej . p.m. 185. Undweil der

Mans
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Mangel aufzweyerley Weise geschicht / entweder nur

femiplene oder halb völlig, durch einen tauglichenZeu

gen/ oder nicht einmahl femiplene oder halbvöllig/ als

wird dieser End getheilet in fuppletorium & purgato-

rium . davonunten.

Juramentum Notariorum, der Notarien - End/ welchen

ſiebey Annehmung ihres Amts ablegen müſſen.

Juramentum officii, der Amts : Eyd/welchendieAmtleu,

te/ Schöffer / und andere Gerichts : Personen ablegen

müſſen.

Juramentum paupertatis five pauperum , oder Armen

End/welcher statt hat, wenn einer wegen Armuth keis

nen Advocaten bestellen, oder sonsten den Processforts

führen kan, daß ihne sodenn Amts wegen einerzugeord-

net odersonsten geholffen werden muß.

Juramentum peritorum in arte, ist ein Eyd, welchen die-

jenige ablegen müffen/so in einerKunst oder Handwerck

erfahren und dieselbegelernet/ daß fie in solcherSachen

(wieofftmals in peinlichen Fällen von den Wund- Ark-

ten/ Barbierern/ und Badern geschehen muß/) so viel

fiegute Wissenschafft haben, auſſagen/ und ſolches um

Feiner Ursach willen unterlassen wollen.

Juramentum principale, derHaupt-Eyd.

Juramentum Procuratoris, der Eyd des Anwalds oder

Sachwalters.

Juramentum promifforium, ist ein End, da einer ſchwöh-

ret/und verheiſſet etwas zuhalten. c. 9.x. de jurejur, c.

9 X. de Arbitr. Lauterb, t ff. de jurej. p. m . 176. e.g.

wie in Handlungen der Minderjährigen/ Weiber und

dergleichenPersonengeschehen kan.

Juramentumpromotionis f. Do&torum . ist ein Eyd/wel-

chen diejenige ablegen/ so in einer Facultat Dd.werden.

Juramentum purgatorium purgationis , der Reini-

.gungs - Eyd / welchen der Richter auf Erkänntnis der

Sachendemjenigen aufleget/wider welchen etliche Ver

muthungen streiten, daß er sich dardurch von ſolchen be-

Mm4 freye/
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frene,unddiezweiffelhafftige Sache entschieden werde

L. 31. ff. de jurej . & c. f. X. de jurejur. Conftit. Elect

Saxon, 22. p. 1. Lauterb. d. t. p. m. 185. undhat ſolcher

statt in etlichen Peinlichen / Ehe- und Bürgerlichen

Sachen.

Juramentum perhoreſcentiæ, ist das Eyd/wordurchman

bekräfftiget/daßman sichvor seinen Sufpecten oder allzus

mächtigen immediaten Richter fürchte er werde ihm

dieJustiz nicht mittheilen.

Juramentum quod fuperiori à fubditis præftatur, vulgò

Homagium, der Huldigungs . Eyd/ vid. ulterius vocè:

Homagium.

Juramentum quod in quibusdam Rebus publicis à Su-

periori ftatibus præftatur vulgò der CapitulationsEnd.

Juramentum quod inter protectorem & clientes præfta-

tur, dieSchirms Pflicht.

Juramentum quod interpacem &foedera pangentes da-

tur, derFriedens- Eyd/Bundes-Eyd.

Juramentum quod ratione officii publici deponitur, die

Dienst Pflicht.

Juramentum rei, der End des Beklagten.

JuramentumReligionis, der Religions Eyd/welcher an

vielenOrten/sonderlich von den Geistlichen als Kirchens

und Schul-Dienern abgeleget werden muß.

Juramentum refpondendorum , ist ein Eyd,wodurchder

Beklagte nicht nur auf die Articul oder Puncten des

Klågers zu antworten/ sondern auch seine Articul, wos

durch er dieKlage aufzuheben oder sich zu vertheidigen

suchet/Endlich zu bekräfftigen gehalten wird. c. 2.de Te-

ftib. in 6. Ord. Cam, P. 1. tit. 71. 72.73 . Receff. Imp.

de Anno. 1654.§. 41. Carpzov. P. 1. C. 10. d.4.

Juramentum Stipendiati, der ftipendiaten oder Studen

ten End, welchen die Churfürstl. Såchſ. und andere

Stipendiaren in einen sonderbaren Revers leisten müssen.

Juramentum fubjectionis , der Erb- und Land-Huldie

gungs- Evd, dardurch die Unterthanen ihren Landes-

Herrn
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Herrn schwöhren/ ihme unterthänig getreu hold und

gehorsam zu seyn/ und was ein getreuer Landsaße und

Unterthan seinen rechten Erb- Herrn und Landes- Für-

ſtenzu thunschuldig/ leiſten.

Juramentum fuper rebus illicitis vel injuſtis , ein Eyd

über unzulässige oder ungerechte Sachen.

Juramentum fuppletorium vel fuppletivum oder necef

Larium, der Erfüllungs - End/welchen derRichter dem-

jenigen auferleget/ welcher halb bewiesen hat / daß da-

durchderBeweißvollkommen, und die zweiffelhafftige

Sache entschieden werde. L. 31. ff. de jurejur. c. f. X.

eod, tit. Conft. Elect. Sax. 28. p. 1. Lauterb, t,de jurej .

p. m. 185.

Juramentum temerarium , ist ein vergeblicher End / so

entweder unbedachtsamer Weise / oder über ein unzus

läßlich Ding geleistet wird.

Juramentum Teftium, derZeugen Eyd/welchendiePer-

fonen/fovon Klägern oder Beklagten zu Zeugen ange,

geben werden/vor der Aussage leisten müssen.

Juramentum tutorum vel curatorum , der Vormünder

Evd/welcher der Unmündigen und andere Vormünder

ablegen müſſen/ daß sie nemlich ihrer Unmündigen und

Pflegbefohlenen Sachen wohl vorstehen/ ihrenNugen

befördern/und allen Schaden abwenden wollen.

Juramentum veritatis, ist ein Eyd/dadurch einer schwộs

renmuß/die Wahrheit unverwirretund unverwickelt zu

bekennen und zu sagen.

Juramentum Univerfitatis , ist ein Eyd, einer Gemeinde/

ben felbigen wegen 3. oder 4. Aeltisten,so ambestenWis-

ſenſchafftvon der Sachehaben/ ablegen müssen.

Juramentum voluntarium, iſt ein Eyd, welcher aus eis

nem Vergleich durch eineArt einerHandlung von einen

Theildem andern auffer Gericht zugemuthet undwider

zurückgeschoben wird.

Juramentum Urpheda. der Urphed, oder ein solcher

Eyd/welchen diejenige schwören und ablegenmüſſen,ſo

Mm 5 mes
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wegen eines beschuldigten Lasters gefänglich eingezogen

gewesen/undwieder loß gelassen/oderverwiesen worden/

daß sie sichnicht rächen oder in das Land kommen wollen.

Jurare, schwöhren/ Eydlichbetheuren oder erhårten.

Jurato, Endlich feilapeciticiren oder verzeichnen/ ediren

oder heraus geben/ Erdlich erhårten / mit einem Eyde

bestärcken oder betheuren.

Juratus , a , um, der beeydigt iſt und geschwohren hat /

Eydlich.

Jurata specificatio, eine Endliche Verzeichnis/sogemacht

werdenmuß, wenn einer eine Erbschafft ohne Inventa-

rio antritt/und mehr Mit-Erben dasind zc.

Juratus teftis, ein Eydhafftiger oder Beendigter Zeuge/

der denZeugen Eyd geschwohren/ injuratus, derſolchen

nicht geschwohrenhat.

Jure , mit Recht.

Jure hæreditario, durchErbgangs-Recht.

Juris-oder Jure confultus Juris peritus, ein vornehmer

Jurist, einRechtserfahrner/ Rechtsgelehrter.

Jurisdictio , dieBotmässigkeit oder Macht und Gewalt

dieSachen zu entscheiden, sie seyen entwederBürger.

lich oderpeinlich. Jr. heistes die Obrigkeit/Botmäſſigs

keit/ Herrschafft/Gebieth/die Gerichte.

Jurisdictio alta, das Ober-Gericht.

Jurisdictio baffa, eineGewalt über Geld- Sachen/ durch

Geld-Sachen aber werden alleCivil-Håndel/Forderun

gen undKlagen/welche nichtdasPublicum Intereffe ,fons

dern allein der eignen Unterthanen Nugen und Scha

denbetreffen/(und kleinere Verbrechen) durch die kleis

nere Verbrechen werden verstanden/ trockene Stöß/

Beulen/ Haar rauffen und andere Schläge, woraus

keineVerwundung erfolgt. Carpzov. in proc. tit. 2. art.

1. n. 85. Recht zu sprechen, und solche måßiglich abzu

straffen. Sie wird auch inferior oder fimplex ges

nennet.

Juris-
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Jurisdictio circumlepta, das Zaun oder Pfal-Gericht/iſt

in der Marckt Brandenburg dasjenige/welches inge-

wiffe Gränzen eingeschlossen/ und lediglich auf gewisse

Personen und Gütersich erstrecket/ ausser diesen Gran

Benaber nicht exerciret und geübetwerdenmag.

Jurisdictio civilis, das Bürgerliche Gericht.

Jurisdictio communis, fimultana f. focia, die Gemein-

schäfftliche oder zwen oder dreh Herrische Jurisdiction

ist/welche (cummulative) vielen zugleich zukommt, jes

doch als einzeln (univerſis) und dahero insgesammt und

(complexive)ſo daß einer ohne den andern nichts aus-

machen kan/sondern alle beysamm seyn måffen/ wiein

denen Collegiis, da insgemein die meisten Stimmen

denSchlußmachen/ sich ereignet. L. 36. L. 37. dere jud.

L 38. C. deappellat, L. 8. C. ubi cauf. Fifc.

Jurisdictio concurrens. die mit zukommende Jurisdiction

ist/daihrerviel/oderdochmehr als einer die Jurisdiction

(cumulative) befigen und zwar nicht als alle/sondern als

einzeleund finguli, ſo daß ein jeder in folidum cognofci-

ren fan. Steph.de offic,jud. L. 1. c. 26. n. 3 .

Jurisdictiocontentiola ist/ welche nur über die fubjectos,

fie seyen solche nun entweder in Ansehung ihrer Woh

nung/oderwegen aufgerichteten Contracts, oder wegen

begangenen Verbrechens / oder wegen Situation der

Sache/wovonder Streit ist,statt hat.

Jurisdictio Criminalis, ist eine öffentliche Gewalt über die

Lafterund Verbrechen Recht zu sprechen/und die Ubel-

und Missethäter zu straffen. Oder wie Ulpianus es be

schreibet/ eine poteftas gladii , oder Macht mit dem

Schwerdt die Verbrecher abzustraffen, da dann durch

das Schwerdt nicht eben materialiter das Henckers,

Schwerdt/ sondern eine jede Bestraffung verstanden

wird. L. 70. de R. J. L. 6. pr. de offic. Pro conful. §. 6.

Inftit. de Publ. Judic, Suth. de jurisd, n. 393. Vinnius

1.dejurisd, cap. r.n, s. verftig. de mixto & meroIm-

perio
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perio§. 12. und diese Criminalis Jurisdictio wird auch

merum imperium genennt.

Jurisdictio delegata, demandata f, mandata, ist die Bots

mässigkeit/ welche einen von einem andern, der sonsten

dieOber-Botmässigkeit hat, aufgetragen, und anbefoh-

lenwird,und er fölchetreibet.

Jurisdictio Ecclefiaftic , die geistliche Botmåſſigkeit.

Jurisdictio Extraordinaria, eine aufferordentliche Juris-

diction ist/ da aus besonderer VergünstigungderRech

te einen eineMachtzu richten zukemmt/wie dergleichen

vor diesem die Vormundschaffts: Bestellung/ die Cog-

nition undMacht- Ertheilung bey Alienation der Pu-

pillen - Güter/ und anders mehr gewesen. L. 6. §. 2. de

Tut, L. 1. dereb. eor. qui fub. Tit.

Jurisdictio Foreftalis ( Forefti, das Forst-Recht/Förstlis

che Obrigkeit/WäldlicheBotmässigkeit.

Jurisdictio inmediatorum & liberorum Nobilium, die

Herrschafft undBotmässigkeit der unmittelbarenfreyen

vonAdel/derReichs befreyeten Ritterschafft.

Jurisdictio inferior, dieErb-und Nieder Gericht.

Jurisdictio legalis & neceffaria , ist eine Botmässigkeit/

welchenicht sowohldurch Einwilligung, als durch das

Geset/welches es also verordnet / geſchicht/ als zum

Exempel/wenn einerwider mich in Gericht klaget/muß

ereben denRichter widersich zu lassen, und in ſolchen hat

die Reconvention oder Widerklage ihren Grundund

Fundament.

Jurisdictio mandata , suche oben Jurisd, delegata , de-

mandata & c.

Jurisdictio ordinaria ist/welche Jure Magiftratus proprio

und aus eigener anhand nicht aber anderweit verliehens

oder concedirten Gewaltzukommt. “

Jurisdictio principalis five propria ist/ welche alle Chur

fürsten, Fürsten und andere Stände des Reichs. It.

dieBeysitzerdes Kayserl. Cammer Gerichts exerciren/

und werden Judices ordinarii genannt/weilsie ihre Ju-

ris.
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risdiction von Kayser und denen Ständen des Reichs

haben. Gail. 1. obf. 31.&obf.41. n. 5. Gilh, in arb. Jud.

c. I. p. 1.§. 6. n. 2. &4. Steph, de offic.Jud. Lib. 1. c.7.

n. rr. feq.

Jurisdictio prorogata, wird genennt/ wann zwey Par

theyen sich einer fremden Jurisdiction freywillig unter

werffen/ und ihre Sachen bey derselbigen ausmachen.

L 18.dejurisd. Sie ist aber vel expreffa vel tacita.

Jurisdictio prorogata expreffa ift / wann man nemlich

durch einen ausdrücklichen Vergleich eins worden/die

Sache vor einen gewiffen Richter auszumachen / ob

schonder eine oder beede Theile vor demselbenzu stehen

nichtgehalten wären.

Jurisdictio prorogata tacita ist/wann eineran einen Ge-ist/wann

richt beklaget wird, dem er nicht unterwürffig / und er

låsset sich ohne einige Exception mit dem Kläger in

Schrifften ein/und befestiget demKrieg Rechtens/mas-

fenerso dann Jurisdictionem tacitè prorogirthat. L.4•

C. dejurisd, arg, L. 30. dejurisd. L. 52. pr. eod. Struv.

Exercit. 4. d. 69.

Jurisdictioprorogata ex authoritate Legis ist/welche sich

beyder gegenBelangung ereignet, da derjenige,welcher

mich benmeinenRichter conveniret oder beklaget, auch

vordemselbenmeine Reconventions - Klage annehmen/

undsichmit mir einlassen muß. L. 14. & auth, feq. C. de

fent.& interl. L. 11. §. 1. de jurisd, Lauterb. ad t. ff. de

jurisd. n. 79.feq.

Jurisdictio fecularis , die Botmässigkeit in weltlichen

Sachen.

Jurisdictio folitaria , die einseitige oder alleinzukommige

Jurisdiction, welche eine gewisse PersonohneZuziehung

eines andern exerciren fan. t. t. de offic. proconf.

Jurisdictio fpontanea, ist eine Botmässigkeit/ welche ges

schicht entweder durch ausdrückliche Einwilligung oder

durch Stillschweigen/ indem einer sich auf die Klage

einläffet und antwortet/es seydenn/ daß er geirrethabe.

Juris
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Jurisdictio fuperior, die Ober- Gerichte/Ober-Botmås

figkeit/Hals Gerichte/Peinliche Gerichte.

Jurisdictio territorialis, diehohe Landes Obrigkeit/Lans

des Fürstliche Obrigkeit/ Landes Hoheit und Herrlich

keit/Ober Botmässigkeit, ist die höchsteMachtund Gé-

walt nach dem Kayser / welche denen Stånden des

Reichs zukommt, in geiſt- und weltlichen Sachen /bin,

nenihrenGebiet/nachBelieben zu richten und zu difpo-

niren/wo nicht durch ein öffentlich Gefeß/ oder durch eis

neConvention mit dem Unterthanen derselben Zielund

Maaß vorgeschrieben wird. J. P. art. 8. §. 1. Rhet. in J.

P.Lib. 2. tit. 1.§. 10.

Jurisdictio voluntaria, ist eine Botmässigkeit, welche eis

ner auf beyder Partheyen einzige Einwilligung über fie

hatund gebrauchet.

Jura Apocrypha, werden von denen Rechtsgelehrten ge-

nennet die Rechte/ so unsern Corpore Juris nad) dem

Novellis Kansers Juftiniani sind einverleibet worden/

als dafinddie Verordnungen desKaysers Tiberii 11. und

Leonis, dieStücken der XII . Tafein/ die Titul aus dem

Corpore Ulpiani Caji inftitutionibus &c. und ist zu

mercken/ daß sie dieKrafft eines Gesezes imRömischen

Reiche nicht haben ; Noch zur Entscheidung wohl

aber zurErläuterung und Erleuchtung können angefüh-

ret werden.

Jurifta wird derjenigegenennet/ der Rationemund Philo-

fophiamLL, versteht.

Juris utriusque Candidatus, beyder Rechten Gewürdigs

ter/oderder geschickt ist/ daß er den Gradum Doctoris

injure annehmen könne/oder sich darzu angeben.

Juris Practicus , wird genennet / der den Leuthen

inRechts-Sachen dienet/ ein Advocat.

Juris Prudentia , eineWeisheit des Rechts/ oder eine Ers

kanntnußder Göttlichen und Menschlichen Dinge/ und

eine Wissenschafft/was recht oder unrecht ist.

Juris manifefti, offenbahren Rechtens.

Juri.
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Juriften -Facultat aufUniverfitaten / ift ein Collegium',

so ausDoctoribus Juris bestehet/ welche den Fragenden

inRechts Sachen ihre Reſponſa ertheilet/ und über die

ihnen zugeschickte Acta in Civilibus und Criminal-Sa..

chen das Urtheil sprechen.

Jus, das Recht, die Gerechtigkeit.

Jus accrefcendi, das Anwachsungs- Recht/ eine Berech

tigung, dadie leere Portion, ( Theil ) des Vermächtnuß

dem andern/ welcher derselben beygefüget worden/ und

feinePortion agnofciret hat/ zuwächset/um dardurch

sowohl die Unzertheiligkeit der Erbschafft/als des Tefta-

toris Willenzu conferviren. L. 83. §. 1. de acquir. vel

omitt. hæred. L. 1. & t. t. ff. de ufufr. accrefc.

Jus adRem, ist das Recht auf eine gewisse Sache / wo.

durch aber dieselbe noch nicht devincirt ist/ sondern erst

DurchPerfonal-Actiones flar gemacht werden muß ; O

der es ist einsolches Recht auf die Sache/ Krafft deffen

ein andereruns verbunden ist/ etwas zu geben/ zuthun

oder zu præſtiren. Oder : ist ein solchesRecht/da ich

wider die Person / fo mir ex contractu vel ex delicto

verbunden ist/Klage erheben kan / wenn ich aber die

Sachebenihm nicht finde, muß ich dieschwere Intereſſe

Klag anstellen/ weil ich den Tertium nicht belangen kan.

Jus advocatiæ, die Schuß- Gerechtigkeit über denRöm.

Stuhl ist/ daß der Kayser die Christliche Religion im

gangen Reiche auch in deffen Pertinenzien und Con-

queten/nemlich in Italien und in der StadtRom wi-

der die Unglaubigen handhaben wolle, Schuz Poffit. J.

P.Lib. 2. tit. 2. Pofit. 19. pag. 385.feq. Carpzov. ad L.

Rheg. c. 2. Sect. 10.

Jus aggratiandi, dasBegnädigungs -Rechtoder dasRecht

einenGnadeangedeyhen zu lassen/und dieTodes-Straf

fe/ fo ferne solche nicht in Göttlichen oder natürlichen

Gefehen befohlen zu schencken / welches diejenigen ge

brauchenkönnen / so in einem gemeinen Regiment die

höchsteGewalt haben ; warum solches geschehen kan/

fiehe
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fiche Claff.deJur aggrat. c. 14. Carpzov. qu.Crim.149.

pertot.

Jus alluvionis, das Zuwachs oder Auflöſſungs-Recht.

Jus anchoragii, exituræf. Portulantie wirdgenennet/ das

Recht ineines andern Ufer oder Hafen Ancker zu werf,

fen/welches sonst ohnedes Fürsten oder Herz desHas

fens nicht erlaubet ist.

Jus angariarum&perangariarum, find nichts anders als

gewisseFrohn-Dienste/dadie Unterthanenbey entstehen.

den Nothfall dem Churfürsten Krafft zukommender

TerritorialJurisdiction , mit Wagen / Anspan, Schiff

und Anspan/ Schiff und Hand Arbeit frohnen e.g.

Proviant/ Munition, Gewehr 2c. zu Wagen oder zu

Schifffortbringen müſſen. vid. L. fin. C. de fabricenf.

L. 10. C. de navib. non excuf. L. 11. C. de SS. Ecclef.

Jus apperture, die Oeffnung / das Oeffnungs- Recht / so

dieLehen Herenzuweilenin ihrerLehn-Leute Schlössern

und Städilein haben/ daß man ihnen Nacht und Tag

einThor öffnen/ und sie mit ihren Gefolg einlassen muß.

Item /wenn einem Herrn eine Stadt oder Schloß

bey Tag oder Nacht muß geöffnetwerden/ welches ent

weder ausLandes Fürstl. Hoheit / oder weil sieBunds-

Verwandte / oder aus einer Servitut , oder weil sie

Schuß Verwandteseyn. Wehn. & Befold. in obfer-

vat. pr. verb. Oeffnung. Rittern. de homag. n. 182.

Jus arenafodiendæ , dasRecht Sand-Gruben auf eines

andern Grund undBoden zumachen.

Jus armandiæ, das Recht die Unterthanen in Waffen ús

benzu lassen/ eineLand Milig einzurichten/ selbige inRes

gimenter und Compagnien einzutheilen/ mit tüchtigen

Gewehr und Mondour, versehen. Myler. de ftat. Imp.

c. 75 .

Jus afyli , das Recht Frey - Städt aufzurichten ist eine

vollkommene Macht und Befugniß, einen sichern Auf-

enthalt zu conftituirn/ wohin diejenige fliehen können/

die nicht aus Lift und Vorfah, sondern aus Schwachheit

fündi
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fündigen/ damit sie vor Schmach und unverdienten

Schanden gesichert seyn möchten. Rhet. in Inft. J. P.

Lib. 2. tit. 8. §. 1. vid. etiam Georg Rittersh. & Myler

ab. Ehrenbach de JureAfyli.

Jus aureorum annulorum, das Recht güldene Ringe zu

tragen.

Jus belli, das Kriegs -Recht, oder das Recht Krieg zu

führen.

Jus calcis coquendæ, das Recht einenKalch-Ofen gleich

falls auf eines andern Boden aufzurichten / unddarinn

zu des Frædii Mugen Kalch zu brennen.

7

JusCanonicum feu Pontificium ( wie es genennet wird

inCapit. quod Clerici 9. X. de foro competent. das aus

Päbstl. Befehl zusammen geschrieben worden ist/dahero

es auchdas Päbstl. Recht heiſſet/ und weilen es gewiſſe

Canones oder Regelnvorschreibet/nach welchendas Le,

benmußangestellet werden/ wird es das Canonische ger

nennet: folches ist seinerzugetrauten Heilig und Billige

keithalber/und sonderlich weilen diePäbste damahl viel

zu sprechenhatten/in der meisten Occidentalischen Chris

ftenheit/ und also auchinTeutschland, eingeführet wor

ben/da es auch Authorität und Krafftzwar aller Orten/

dochnicht in allen Stücken/gehabt. Nach der Refor

mation ist es zwar bey den Protestirenden / weilman

darangewohnet/und damit nicht das gemeineBand und

die rechtliche Communication der Protestirenden und

PäbstlichenLänder zerreiffen werde/ in unterschiedlichen

Puncten / als in Ehe- Sachen und andern / behalten

worden/ doch aber weil des Pabsts Ansehen bey den

Protestirenden erloschen / hat ſolches CanonischeRecht

keine andere Krafft/ ohne in soweit es durchGewohn,

heit ist angenommen worden. In welchen Rechts-Mate-

rien es aberfürnemlich sey angenommen worden und/

vordemBürgerlichen Rechtein acht genommen werde/

weiffet Struvius Syntagm. Jur.Civ. Exercit.2 . Theff. 39.

Nn

$
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Es wird aberdas Jus Canonicum eingetheilet in Decre-

tum ,Decretales , und Inftitutiones.

Jus Civile, das bürgerlicheRecht ist / welches der Regent

oder höchsteHaupt des Ortes zu des gemeinen Wesens/

Heyl undNugenverordnet und promulgiret / damit die

Unterthanen ihre Actiones darnach richten und anstel

fen. §. 1.Inft. de J. N. G. & C. wird getheilet infcriptum

&non fcriptum.

Jus civile fcriptum, das geschriebene Bürgerliche Rechts

welches von der hohen Obrigkeit ausdrücklich vorges

schrieben oder geordnet ist. §. 3. Inft. de I. N. G. & Civ.

Jus nonfcriptum, das ungeschriebene Recht ist/ die Ges.

wohnheit/der Gebrauch / Altherkommen.

JusCivile, das Kayserl. Röm. Civil- oder Bürgerliche

Recht/ welches indem Corpere Juris Civili enthalten/

welchen man noch Kaysers Caroli V. peinlichen Half

Gerichts - Ordnungbenfügen muß. Solches nun hat

die Authoritåt und Krafft eines allgemeinen Gefeßes im

RömischenReiche nicht von Lothario II.Röm. Kayser

erhalten/ der zwar das Jus Civile Romanum wieder

herfür gebracht/ und aufden Italiånischen Univerſitä

ten zu lehren befohlen / sondern durch Kayser Maxim.

I. in derCammer-Ordnung de An. 1465. §. 20. ingleis

chen inderCammer Ordnung de An. 1500. §. ordnen/

sehen/2c. Und bestehet das Corpus Juris Civilis insge

mein aus vier Theilen, erstlich aus den Inftitutionibus,

welcheKayser Juftinianus imJahr 533. durch die drey

Rechts - Gelehrten ; Tribonianum , Theophilum und

Dorotheumverfertigen laſſen/ und im bemeldtem Jahr

zum vollgültigem Gebrauch eingeführet und promulgi-

rethat; Sie werden in vierBücher eingetheilet / derer

jedes seine Abtheilung hat / welche Titul heiffen / und

zwarhatdas ersteBuch 26. Titul/ das andere 25. das

dritte 30, und endlich das vierdte 18. Titul/ daß also die

Inftitutiones insgesamt 99. Titul begreiffen. Jeder Tia

tul bestehet aus seinem Rubro und Nigro, das Rubrum

ift



Ju ·Ju 563

"

1

ist die Uberschrifft des Tituls/ so auchRubrica genennet

wird ; das Nigrum ist die Materia des Tituls : jedweder

Titul wird in gewisse Abfäße oder Versicul eingetheilet/

davonder erste Principium, das übrige aber Paragraphi

heiffen ; die übrigen 3. Theile des Corporis Juris Civilis

find Digefta oder Pandecta, welche aus 50. Büchern

und420.Tituln bestehn ; Ferner der Codex, welcherin

12.Bücherngetheilet ist / und die Novelle , derer 168.

feynd.

Jus civitatis , das Stadt-Recht.

Jus Codicillorum, das Recht der Codicill , nach welchen

einer eine Erbschafft verlassen kan/ wenn das Testament

nicht gültig oder keines / sondern nur ein Codicill ge

macht ist/ suche weiter hiervon : Claufula codicillaris.

Jus Colonarium f. perpetuæ Coloniæ ist nichts anders

als dieMacht haben die Prædia stetswährend und ohne

bestimmte Zeit zu bauen/ das iſt/ zu besörgen / um die

Früchte/Nußungen zu empfangen/undaufdie Erben zu

bringen. arg. L. 10. C. Locati L. 1. C. de cffic. com.

facr.L.f. C. de Locat. præd. civ.

1

Jus commercii, dasRecht/ daß einer Handlung und Ges

werb treiben darff.

Jus commune , das allgemeine Recht.

Jura communia, des Reichs gemeine Rechte/ barzu ge

hören 1) das gemeine beschriebene Kayserliche Recht/

alsReichs-Abschiede/ gemeineReichs-Rechte/das Jus

ftinianischeRecht2c. 2) das Päbstliche Recht / Geistlis

che Recht 3 ) allgemeine durchgehende Gewohnheitens

allgemeine Gebräuche/oder altes Herkommen.

Jus commune Saxonicum , das gemeine Sächsische

Recht.

Jus compafcui vel compafcendi , die Koppelweide / oder

dasRecht/ daß ein Nachbar oder Gemeinde auf dieses

und der oder die ander auf des andern Nachbarn oder

gemeindeWeyde, Hut oder Trifft hüten darff.

Mna Jus
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Jus conducendi , das Leib Geleithe oder die Sicherheit

der Straffenzu erhalten/damit die Reisenden undBrie,

fe ungehindert hin undwiederkommen können.

Jus conducendi cumulativè, diesämmtliche Geleits- Ges

rechtigkeit ist/wo einFürst oder Stand des Reichs nicht

allein das Geleit/ sondern mit Zuziehung eines andern

exerciret,DonelladA. B. p. 1. Difp.2.§. 8. Wehn. voc.

Geleit.

Jus conducendi particulare ift/ welches / wann groffe

Heren durch ein Land reiffen/ exerciret wird/ und in

der Aurea Bulla Art. 1. allen Ständen anbefohlen ist/

daß fie nemlich die Churfürsten oder ihre Gesandten/

wannsie nach der Kayserl. Wahl reisen/begleiten.

Jus conducendi perfonale ist/ welches geschicht durch Ad-

jungirung gewiffer Geleits-Führer, Reiffigen oder Ein

Spenniger.

Jus conducendi falvus conductus, die Geleits- Gerech

tigkeit, die Geleit-Obrigkeit und Herzlichkeit/das sichere

Geleit/ist alles das/was die hohe Landes, Obrigkeitzu

ficher undbequemer Geleitung / Forthelff- und Erhal

tung der inLand Reisenden , sonderlich aber der Hans

delsleuthe verordnen / und schaffen muß es geschehe

nun mitBeschüßung der Straffen vor Raubern und

Plackereyen, odermit Erhaltung der Straffenselbst/der

Brücken/der Dämme/der Schiffarthen/derAnlandun.

gen an Uferund Porte/daß man daraufmitfahrenund

wandeln oder mit Schiffen und Flösen fortkommen

Fan, Seckendorff. p. 3.c. 3. regali. 3. n. 1.

Jusconducendi fcriptum ist/ welche durchErtheilung eis

nesPatents geschiehet.

Jus conducendi univerfale ist/ welches einen jeden vor

Unsicherheit undSchadenbewahretund beschüßet.

Jus congrui das Gespilde, oder Recht/ daß ein Nach-

bar einen Fremden, der das an ihm liegende Gut ges

kaufft/abtrettenkan.

Jus
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Jus confuetudinarium, dasgebräuchlicheRecht/sodurch

Gewohnheitund Gebräuche eingeführet ist.

Jus delegandi ftatum Imperii , ist ein solches Recht /vers

mög welchen die Fürsten und Stände des Röm. Reichs

berechtiget seyn /nebst denen Kayserl. und Churfürstl.

Gesandte und Deputirte zu schicken / wann mit einem

auswärtigenPotentaten ein Friede soll geschlossen wers

den.

Jus deliberandi, ist eine Berechtigung/ welche denen Er

ben gegeben wird / binnen gewiffer Zeit über das Ver

mögen derErbschafft zu inquiriren/ undsich berathschlas

gen/ ob fie felbige fahren oder andern überlassen will.

L. 5. pr. L. 8. ff. L. 22. §. 2. C. de Jur. delib. iſt aberheut

zuTag wenig mehr im Gebrauch.

Jus de non appellando, ist ein Recht / dardurch etliche

Reichs-Stände durch Kayserliche Privilegia oder altes

Herkommen befreyet find/ daßvon ihren Urtheilen und

Aussprüchen niemand an das Cammer - Gerichte oder

denReichs-Hofrath/entweder biß aufeinegewieseSum

maoder gar nicht appelliren fan. DergleichenRecht

habenvermöge der güldenenBulla die Churfürstendes

Reichs.

Jus detractionis , retortionis vel gabellarum , das Ab.

zugs Recht/Nachsteuer/ Abschoß/ ist eine dem Territo-

rial-Herren ( oder wersonst deffen befugt ist ) Kraffther.

gebrachter Gewohnheit / zukommendeMacht und Ges

walt/von dem Vermögen /welches durch Erbfall von

Frembdenacquirirt/ oder von demgewesenen Unterthas

nen aus demLand geführetwird/einemgewiſſenAntheil zuz

Vergeltung des bißhergenossenen Schußes und erlan

ter Steuer - Befreyung abzufordern. Crufc. de Jure re-

tract. c. 2. n. 1. Muller de ftat. Imp. c. 63. n. 2. tit. C.

quando quartapars. L. un. C. non lic. hab. metr. R.A.

de An. 1594. §. und soviel. Bruckm. Conf. 48. Wehn.

& Befold. th.pr. verb. Nachsteuer. Berlich. 3. Concluf,

111.&52.

Nn z Jus
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Jusdifpenfandi , das Nachlaffungs-oderBegnadigungs

Recht/eineGewalt/ einen vondemGehorsam/denerdes

nen gemeinenRechten nachzu præftiren schuldig ist/zu bes

frenen. L. 43. pr. de vulgar. & pupillar. z. E. in Ehe-

Sachen/ it. das Recht die Straffenzu erlaffen oderzu

verringern.

JusDivinum , das göttlicheRecht/ oder Moral-Gesetz/so

GOttAnfangs demjüdischen Volcke/sowolin dem De-

calogo(jehenGeboten) alssonstinden BüchernMosis

gegebenhat/und wegenseiner Moralität / Heiligkeit und

Nothwendigkeit fürnemlichauchwegen des Gefeß-Ge-

bersMajestät/ und weilen auchalle Völcker / so wolzur

Zeit altenTestaments / zur jüdischen / als zur Zeit des

neyen/zur Christlichen Kirchensind beruffen worden/Ju-

den/Christenund Heyden/und insgesamt alleMenschen

verbindet/ obwol die Unchristenund altenHeyden entwes

derwegenHalsstarrigkeit / oder muthwilliger Unwissen-

heit/weder derLehre/nochdemGesehen Gottes vor die-

fem nicht beygepflichtet haben/auchnoch nichtbeypflichten.

Jus Domini fiveEmphytevtæ , das Recht des Erb-Zinnß-

Herrn.

JusDotium , die Gerechtigkeit wegen des Heyrath-Gus

tes.

JusEmphytevticum, vectigale,meliorationum , empone

matum&perpetuarium , das Erbzinnß-Recht.

Jus Emporii, bestehet darinn/daß einem Fremdenzwar ers

laubet/ in eine Stadt, die dieses Rechthat seineWaa

ren einzuführen niederzulegen undzuverkauffen/ doch

darffsolches an niemand als an Einheimische geschehen

und müssen die Fremden dieWaaren/die siezu erhandeln

gesonnen alleinevon denen Einheimischen nehmen. Coc-

çej. J. Prud. c, 17.§.19.

JusEpifcopale , das BischöfflicheRecht, eine Macht und

Gewalt/ welche einen rechtmässig confirmirt inveftirt

confecrirt und ordinirten BischoffKrafft seines Amts

überdiePersonen und Sachen/ die ihme unterworffen/

a
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Jufommt. Hayen. de J.Epifc. Tit. 2.§. 1.Brunn.de J. Ec

clef. Lib. 1. c. 6. membr. 12.n. I.

Jus excutiendi frumentum in arena aliena , oder das

Recht/ feinGetraid in eines andern Stadel auszudre.

schen.

Jus feciale , heist so vielals das Herolds-oderGesandten-

Recht.

Jus feudale oderfeudorum , das Lehn-Recht/welches das

fürnehmste unter den allgemeinen nicht geschriebenen

Rechtenoder Gewonheiten ist / davon Struv. Syntag J.

Civ. Exerc. 2. thef. 40 zu lesen. Es wird dieses dem

Corp.Jur. Civ. angefüget / und deßwegenunter dieGe

wonheitengerechnet/weiles von einem ungewiffen Auto-

re ohne hohen Obrigkeitlichen Befehl zusammengetra

gen worden. Es wird solches Recht sonsten auch die

Lehns-Gewonheiten genennet/ wieman alsosaget ; Die

Longobardischen Lehn- Gewonheiten ; Insges

meinwird es inzwen Bücher getheilet/derer jedes in seine

Titul/und dieTitulin § §. gesondertwerden / und wird

auffolgendeArt angeführet. 2. F. 26. §.naturales; dadie

ersteZahl2. bedeutet dasBuchder Feudorum , der bey

gefügte F. ist ein Merckzeichender Feudorum , die andere

Bahl26, bedeutetden Titul. Ichhabe gesagt/ daß ins

gemein dieLehn-Gewonheiteninzwey Bücher eingetheis

letwerden/denn anders machtes derFranzös.Rechtsge

lehrteJac, Cujacius , der aus demandern BucheFeudo .

rum wieder 3. Büchermachet/ daherkommts/daß inune

fermCorpore Juris Civ. ftracks nachdem andernBuche

Feud. das fünffte stehet.

Jus figulæ habendæ , das Recht auf eines andern fundo

Laimen zugraben/zuseines Stadels Nugen.

Jus Fifci,das Rechtdes Amts oderderCammer.

Jus fodiendi arenam , cretam, argillam, margam, limum

&c. die Gerechtigkeit/Sand/Kreiden/Leimen/ Thon/

Mergelzc. zu graben.

Jus gabellarum , fucheoben : Jus detrachionis.

Nn4 Jus
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Jusgentium , das Völcker-Recht ist / welches diesittbars

ften Völckergleichsamdurcheinen heimlichen Vertrag

wegenunumgänglicher Nothwendigkeit / auch allgemei

nerErhaltungund Nuken eingeführet/ und untereinan-

der im Brauchhaben. §. 2. Inft.del. N. G. & C. Text.

Synopf. J. G. in præfat. . E. Kauffmannſchafften von

einem Königreichins anderzu treiben/ Kriege zuführen/

Gesandschafften/Bündnüsse zu schliessen 2c.

Jus gentium primævum , das alte oder erste Völcker,

Recht/ist das angebohrnenatürliche Recht/welches den

MenschendieNatur ins Herz gepflanget/ und sich also

vonsichselbst mercken låst.

Jusgentium fecundævum , das neue Völcker-Rechtist /

deffensichdiefittbaresten Völcker durch eine vermuthli

che Zusammenstimmung eingeführethaben.

Jusgerarii( welches aucheinige Jus ftapulæ minus plenum

nennen. Schwed. Part. spec.fect, 1.C, 20. §. 11. ) ein

Recht/vermöge deffen dieKauffleuteverbunden/zu Vers

meidungalles Betruges / ihreWaarenbesichtigen/zeh

len/meffenund wågenzu laffen. Schwed. I. c.

Jusgeftandi, ist einRecht/Krafftdeffen meinNachbarley-

benmuß/daßichmein/inmeinem AckergebautesGetraid

anGarbenüberseinem Grund tragen / undso dann an

einem bequemen Ort zum Aufladen / zusammen legen

darff. Manz, de fervit. tit. 3. n. 324. & feq. usque ad

fin,

Jusgladii , das Recht oder Gewaltdes Schwerdts /oder

diehohepeinliche Gerichte.

Jusgrutiæ , das Flöß-Recht.

Jushæreditarium fucceffionis , das Erbgangs-Recht 7

Erb-Recht/Erb-Gerechtigkeit/ oder das Rechteinenzu

erben.

Jus homagii, basRecht dieErbhuldigung/Landhuldigung/

eine endliche demLandesHerrengethane Versicherung/

felbemjeund alle Weegetreu / pflichtig und gehorsamzu

feyn. Mulerdeftat, Imp.c. 38. §. a.

Jus
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Jushonorarium five Prætorium , das PrætorischeRecht/

welches die Obrigkeit oder der Richter gegeben.

Jus humanum , das menschliche Recht oder Gesek ist/wel

chesvonden Menschen aus erheischender Nothwendig.

keitundNugbarkeit eingeführet worden. Lauterb,Comp.

p. m. 6.

Jusimaginum oder Imaginis, war einRecht bey denen al

tenRömern/deffen sich nur die Edelleute/deren Vorfah,

ren nemlichEdiles , Curiales , Prætores , Cenfores oder

Confulesgewesen/bedienen/und ihre/nebstihrer Vor-

fahrenBildnüsse öffentlich in ihren Häussern aussehen/

oderauchbey Leichen und andern Gelegenheiten sich vor.

tragen lassen durfften.

Jus indagandi , das Recht die Straffen bereiten zu laf-

ſen.

Jus in re , das dinglicheRecht oder Gerechtigkeit / ist ein

Recht/so jemand an einer Sache/Gut, ſelbſt, ohne Abfes

henaufeine gewiffe Person hat / und Krafft deffen man

wider einenjedwedern / beydemman dieSache finder/

Klage anstellen kan / wannman gleich mit ihm sonst nie,

mals einiges Commerciumgehabt hat. Arg. L. 25. pr.

deO. & A.§. 1. Inft.de Act. Hahn . differt. de jur. rer.

concl. 13. n. 7. Rhet, differt. X. ad J.§. 4. und solches

Recht ist fünfferley / 1) Dominium 2) Servitus 3 ) Pig.

nus 4) Jus hæreditarium 5) Poffeffio, davonzumTheil

obengedacht/ zum Theilunten Meldung geschehen wird.

Jusjurandum , der Eydschwur/Eyd.

Jus Juftinianeum , des Kaysers Juſtiniani Geſeß und

Recht.

Jus lapides eximendi vel cædendi , bas Steinbruchs,

Recht aus eines andern Fundo zumBauen/ nicht aber

zum Verkauffen/Steinzu brechen.

Jus lignandi , das Holk-Recht/Holzschlag/Krafft deffen

ichaus meines NachbarnHolz oderWaldnachgeschlos

fenerConvention entweder nurzurNoth/ oder auch ei

nenDienstdaraus zu machen/Hölk hauen darff.

Nns Jus
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Jus meliorationum ,suche oben: Jus Emphyteuticum.

Jus municipale f. municipii five civitatis , das Bürger-

oderStadt-Recht. Weichbild/Willkühr.

Jus naturæ, das Gefeßder Natur.

Jus naturale iſt 1) wennes materialiter oder in allgemei

nen Verstandgenommen wird / alles dasjenige/was bil

lich ist. Arg. L. pen. de J. & J. im wesentlichen Vers

stande aberwird esvor einen Befehl genommen. Dies

ses ist nunwieder dreyerley : Im weitesten Verstand/

wie es dieStoici vorzeiten und auch der Kanser Juftinia-

nusinL. 1.tit. 2. pr. Inft. genommen / da er es beschrei

bet/daß es sey /welches dieFlatur alleThieregelebs

rethat ; InweitenVerstand begreifft es in sich das

Völcker Recht / im engen Verstand ist es ein solches/

welches alleine demMenschen wegen dessen Vernunfft-

Ubungbeywohnet/und also ist eine Kunst/das Billige und

Unbilligezu erkennen / Recht und Unrechtzu unterscheis

den. Grotius Lib. 1. del. B.& P. c. 1. n. 10. beschreibet

es schön mit diesen verteutschen Worten : Das narúrs

liche Recht/ ist ein Geheiß der gesunden Vers

nunfft/welches lehrer/wie sich ein Mensch ges

genGOtt/den Techsten/und sich selbst verhals

ten solle.

Jus naturale primarium , das erste natürliche Recht bes

stehet in denen ersten mit uns Menschen erschaffenen/

und von GOtt unmittelbahr denen Menschen einges

pflanzten Grund-Lehren.

Jus naturale fecundarium, find die Vernunffts-Schlüss

se / welche unmittelbahr aus denen ermeldten ersten

Grund-Lehren ( primis principiis ) hergeführet worden.

us novum, das neue Recht.

Jus noviffimum , das allerneulichsteRecht.

Jus offerendi, der Widerkauff/ Widerlösung.

Jus oneris ferendi , das Lastzapffen/oder Tragrecht.

Jus optionis , die Kühr/ Chur Gerechtigkeit/das Kühr,

Recht/oder das Recht/ etwas zu erkühren, oder zu ers

webs
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wehlen/ so an etlichen Orthen dem jüngsten Sohn in

des Vatters Gütern gebühret,

Jus paratri , dasBaar Recht/Krafft deffen solche Perso

nen/welche wegen eines Todtschlags verdächtig sind /

über dieBaar des Ermordeten geführet, undwann sie

darben ihres Verdachts und ihrer Missethat erinnert

worden/ ihreFinger auf denNabel/und auf die Wun-

den des Entleibten legen zugleich aber auch gewisse

Worte nachsprechen müssen/umzu versuchen, ob man/

so die berührte Wunden schäumet / bebet/oder blutet/

nicht den rechten Thåter / mittelst solcher wunderbah

ren Anzeigung / offenbar machen könne. Vid. Levin.

Lemniusde occult, mirac, natur, L. 2. c. & Martin, Del

RioLib. 1. disquifit. Magic. c.3 p. 31. iſt aber zur Tor-

turund peinlichenFrag unzulänglich. Vid. Farrin. Lib.t.

tit,s. qu.52.n. 154.& 155, Hippolit. de Marf. in Prax,

Crim. §. diligentes n, 181. verf. & memini Carpzov.

Prax.Crim. p. 3.qu. 122, Stryk tr. de Jur. fenfuum c. 3.

deTactu n. 3.

6

4

Jus particularia . Ländische Ordnungen/ Landes-Ordnun

gen Gewonheiten der Fürstenthumen/Herrschafften und

Gerichte/Statuten/Stadt-Recht/Land-Recht/Stadt-

Sagungen 20.

Jus pafcendi , dieTrifft Gerechtigkeit / Hutund Weide/

oderdasRecht/ unser Viehe in eines andernGrundund

Bodenzu weiden..

Jus patriæ poteftatis , das Recht der våtterlichen Ge-

walt.

Jus patronatus , das Pfarr-Lehn /dieHerrschafft über die

Kirchen oder das Rechtund Macht einen zu einer ledis

gen Stelle vorzustellen / vorzuschlagen / und einzusehen.

Item civile, heist das Recht der Herren überdiejenigen/

welche siefren gemachthaben. Ferner in weltlichen Sa

chendas Schuß und Schirm-Recht.

Jus pecora ad aquam appellendi , die Vieh Tränck /feine

zukommende Gerechtigkeit , sein Viehzu des Nachbarn

Wase
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Wafferzutreiben/selbiges daselbstzu tråncken/und zu ers

frischen. L. 1.§. 4. & 5. ff. de Servit, ruſt. præd.

Jus pedamenta&ligna ex fundo vicini fumendi ad præ-

dium dominandis.das Recht Wein Pfåleund Hopffens

Stangenaufdes NachbarsGrund undBoden zu hauen/

und zu desHerren Gut zu gebrauchen.

Jus penfionis orefunticæ, das Last-Geld.

Jusperpetuarium , fucheoben : Jus Emphyteuticum.

Jus perfonale , das Recht/so aufdie Personen gehet/oder

einerwiderdiePersonhat.

Jus Perfonarum, das RechtderPersonen.

Jus Pontificum,fuche: Jus Canonicum.

Juspoffeffionis , dasRechtder Poffeffion oder das aus

der Poffeffion entspringet/ist eine Machtund Gewalt die

Sachzubehalten/im GemüthundMeynungsolche zu ha

ben/undden davon bekommenden Nußungen zu genies

fen. L. 44. ff. deacquir, &amitt. poffeff . Struv. Exerc,

42.thef. 4 .

Jus poftliminii , das Wiederkunffts-Recht, oder einsol

ches Recht/durchwelches einer/der gefangen oder abwe

send gewesen / und wiederkommt ein verlohrenDing

wiedererlanget/und invorigen Stand gesegetwird.

JusPrælationis , das Vorzugs,Recht oder der Vorgang

für andern Glaubigern.

Jus præfentandi five præfentationis, das Recht einen vors

zustellen oder vorzuschlagen zum Erempel zu einer

Pfarr.

Jus prætorium, sucheoben : Jus honorarium.

Jus primariarum precum , ist ein Refervatum , vermöge

deffen der Kayser zu der ersten nach der Kayserlichen

Wahl vacant gewordenen Stelle in einemjeden geistlis

chen Stiffte des Heil. Röm. Reichs einen Canonicum

denominiret / oder Panik Briefe ertheilet. Dieses

Rechthat auchder König inPreussen in seinen Låndern/

und seine Gemahlin exerciret es in den Frauen,Clos

fern.

Jus
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Jus privatum , das Privat- Necht /soaufeinesjedenNu-

kenund Frommenangesehenist als dafind /bürgerliche

Contracten und Handel/ Injurien und Schmäh-Sa

chen/und also alle und jede perfonalia, welche gewiffePere

sonenundnahmhaffteSpecial Sachenbetreffen.

Jus protectionis , die Schuß- und Schirms - Gerechtig

Feit.

Jus protimifeos , feu retractus , das Rück-oder Näher

Kauffs Recht/Zug Recht/Nähergeltung/ Vorzug/Ab-

trieb/Einstands-Gerechtigkeitwird genennet/ wenn der

VerkaufferfichdemVorzugvorallenKäuffern bey vor

fallender Wiederverkauffung vorbehält. L. 75. ff. de C

E. V. & L. 14.de C. E. V.

Jusprovinciale, das Land-Recht.

Juspublicum,desHeil.Röm. Reichs allgemeine Staats.

oderRegiments-Rechtist / welches von solchen Dingen

rechtlichurtheilet/diezumStaat des gemeinen Wesens

gehören und aus denFundamental- Gesehendes Röm.

TeutschenReichs/ nemlichder guldenen Bulle . Kayserl.

und Königlichen Capitulationen/ demOsnabrückischen

Friedens-Schluffe / denen Reichs-Conftitutionen und

Abschieden/demPassauischen Vertrag / Religions-wie

auchdem Profan-oder Land-Frieden müssen hergenom

menwerden.

Jus publicumuniverfale ist nichts anders als eine Anweis

fung/ wasdie Pflicht der höhern und untern Obrigkeit/

wie auchderUnterthanen erfordert, ingleichenwie man

fich in Kriegs-und Friedens- Zeiten zu verhalten / und

dannwas in einer Republicvorrecht und billich paffiren

fönne. HuberusdeJur, Civit. L. 1. c. 1. §. 10. Schilt.

Inft. I. P. T. 11. lib. 1. tit. 2. §. 2.

Jus quæfitum, ein gesuchtes und erlangtesRecht.

Jus reale, das Recht/so eineraufeinem Gutehat.

Jus reale affirmativum ist/welches machet/daß einerwas

leydenmuß.

Jus
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Jus realenegativum , ist/ da einer etwas unterlassen muß/

oder nicht thun darff. v.g. daß einer nicht höher bauet/

nicht mahlet, kein Brod båcket/nicht bauet/ 2c. Henric.

Gebhard. de rer. ufucap. c. 2. n . 18 Schneidew. ad §. f.

Inftit. de fervit. n. 6. Es wird auchsonsten ein Jus prohi

bitivum genennet. Ferrer. in addit, ad Guid. Pap. qu..

298. auchbannale , daher dieZwang-Mühlen oderMo-

lendina bannalia ihre Benennung haben. Eswird auch

Servitus negativa geheiffen/wenn der Nachbarwider die

natürliche Freyheit gezwungen wird etwas zu unterlassen.

Hahn adWefenb. de fervit. n. 4. Brunn. adL 15. ff de

ſervit. n. 5.&8. Schneid. ad L, D, Rofneri Difp. de præ-

fcript.Jur.Negat.

Jus reluendi , das Recht/etwas wieder einzulösen.

Jus repræfentationis , das Darstellungs-oder ein solches

Recht/da einer des andern Person vorstellet/vertritt/und

sichdessenRechts gebrauchet/als dasind dieKinder,so an

des Vatters / und der Erbe , soandes Verstorbenen

Stelle tritt.

Jus rerum, das Recht der Sachen oder Güter.

1

Jus refortus , das Zug-Recht ist/Krafftwelchen denen Un

terthanen zugelassen ist / ihren inmediaten Herren zu

übergehen / und durch Prorogirung der Jurisdictionso

fort den höchstenRichter anzutretten / und bey ihm die

Klagen anzubringen ; Wiewol auch das Wort Zugs

Rechtaufdenvorigen Modum , damanseines gleichen

zum Richtererwehlet/ applicirtwerden fan. Vid Weh-

ner voc. Zug Recht. Muller de ftat. Imp. c. 42. n.

12.

Jus retentionis, ist ein Rechtoder Exception , vermog defe

fenwir die Sache/diewir besigen/so langbehalten/ biß

uns wegenunserer Schuld oder wegen unsers Rechts

Satisfaction geschehen. L un, C. etiam obChyrograph.

pec. l.fi noninductos . L. fin c. in quib cauf pign. fac.

DergleichenRechtkommtdenWeibernund andernPers

sonenwegen ihrer Forderungzu.

Jus
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Jus retortionis, fuche oben: Jusdetractionis.

Jus retractus, suche oben : Jus protimifeos.

Jusretractus territorialis, dieMarcklosung ist/Krafftdes

fen nichts aus der Marckung einer Stadt/ Diſtricts oder

Dorffs an einenFremdenund Ausherrischen/ ja zuweilen

auch nicht an einen andern Amts-Unterthanen / ob sie

schonbeederseits einenOber-Herrn haben / verkauffet/

wo es abergeschehe/ das Verkaufftevon einemjeden des

Innwohnern retrahiretwerdenkän. Rennem. in juris-

prud, Rom. Germ. p. 2. p. 461.

JusSacrorum , dasRechtin geistlichen Sachen/ welches

vornemlichmit demGottes-Dienst / mit denenhierzubes

stimmten Personen und benöthigten Sachen beschäffti-

getist.

Jus Saxonicum , das SächsischeRecht/wird heutzu Tage

in das commune, (gemeine)und (Electorale) Churfürst

liche abgetheilet.

JusSaxonicumcommune , ist/welches bestehet aus dem

Land-Rechte/ Weichbilde/ Sachsen-Spiegel und Lehn-

Recht.

Jus Saxonicum Electorale ist / welches bestehet in denen

Conftitutionibus oder Sagungen Churfürsts Augusti ;

Ferner in der Proceß-Ordnung Churfürstens Johann

Georg 1. in denen Decifionibus Johann Georg 11. und

andern neuen Verordnungen/ die in dem Wercke/ wel

ches das JusSaxonicum genennet wird / begriffen sind.

Dieses SächsischeRecht ist in vielen andern Ländern des

Reichs angenommen worden/ nichtzwar aus Befehlund

Verordnung des Churfürstens von Sachsen/ sondern

aus Gewonheit und Willkühr.

Jusfcriptum, das beschriebeneRecht.

Jus fequela, dieHerren-Folge und Reiſe/das Ausgeboth

nach welchem die Unterthanen verpflichtet / wann ihr

Herreinen Krieg anfängt/ihm aufdessen AufgebothFol

ge zu leisten/undjederin eigener Person erscheinen/ und

ihm mitWaffenbeystehen und zufolgen.

Jus
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JusStapulæ , dieStaffel-Gerechtigkeit/freyeNiederlage

ist/Krafftdeffen etlicheOerter/sodamit begabet/diefrems

deWaarenanhalten und dieKauffleutedahin vermös

genkönnen/ daßsie dieselbige aufdem öffentlichenMarc

um biligen Preißverkauffenmüssen / welcheOerter aber

dieseGerechtigkeithaben / davon befiehe Gabr. Schwe-

derIntrod.ad 1, P. part. I. fpec, fect I c. 20. §. 15. it.

wieselbigezu interpretiren. Limnæ, de l , P. L. a . c. 9. §.

130. Sixt. de Regal. Lib. 2. cap. 5. Bernh Mulzin Tr. de

Repræf. Maj. Imp. p. 2. cap. 1o. §. 2. add. Wehn. Be-

fold&Speidel. voc. Staffel-Gerechtigkeit / freyeNie.

derlage.

Jus ftrictum feu fummum ,das genaueoderscharffeRecht/

das höchsteRecht.

Jusfublime territorii , dieLandesfürstlicheObrigkeit.

Jusfuccedendifive fucceffionis , das Recht/ daß man eis

nem nachfolgen/und ihn erben kan/ſonſten dasErb-Recht

genannt/sucheweiter : Jus hæreditarium,

•
Jus fuperficiei ist einRechtin dem Uber-Gebäude eines

andern Grund und Boden also verordnet/ daß ichsolches

gegen einem gewiffenZinnß/ als ein Herr desselbigen ges

brauchen/vondem Uber-Gebäude verschaffen und es vers

äussernkönne. Oder / Krafftdeffen manjure quafivel

utilis domini auf eines andern Boden oder Hauß ein

Rechthatsolches zu geniessen / und zu vindiciren. Lau-

terb, ad ff, Tit. defuperfic. §. 4. Struv. Exerc. 45. thef

126.

Jus Superioritatis, dieOber-Herrschafft/Ober-Bothmåf

figkeit zc. Ober-Gerechtigkeit.

Jus Talionis, das Wiedervergeltungs -Recht.

Justemonis immiccendi , das Teirel-Recht / wann der

Nachbar leydenmuß/daß meineWagen Teirel aus dem

Stadel/ worinn es stehet / in dessen Grundheraus reis

chet.

Juscugurii habendi, oder das Recht/den Pfirch-Karn auf

eines andern Grund zustellen,

Jus
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Jusvenationis , das Jagd-Recht/Jagds-Gerechtigkeit/

Wildbahn/Wildfuhr/Wildbahns-oder Wildfuhr-Gea

rechtigkeit/Forst-Recht/Förstliche Obrigkeit.

Jusvicinitatis , dasNachbar-Recht.

Jusuvæ in alienoexprimendæ , das Kalter-Recht/Krafft

deffenichdieMacht hab/in eines andern Weinkålter meis

neTrauben auszupreffen.

Jus Wildfangiatus , das Wildfangs-Recht ist einbesons.

dersdem Churfürsten von der Pfalz zustehendes Rechts

nachwelchem er alle dieselbigen / welchesich in denenjeni

genOerternseinerLande / darinnen solch Recht üblich

faßhafftniederlaffen/zuLeibeignen machen kan.

Juffus , ein Geheiß/Befehl. Juffu Principis , aufBefehl

des Fürsten. Juffu fupplicantis , aufBefehldes Bittena

den.

Juftè, recht/rechtmässigerWeise/billich.

Juftificatio , dieRechtfertigung/ Verurtheilung. It. in

Appellations - Sachen die ordentliche Ausführung der

felben.

Juftificiren/ verurtheilen/zumTodeverdammen / hinriche

ten/verbrennen ; Daherowird gesagt/die juftificirteHes.

ren/das ist/dieverbrannte oder hingerichteteHeren : I

tem/heist es rechtfertigen ; gleichfalls wird von Appella-

tionibus gefaget/ daßsiejustificiret in acht genommen/

und solche ordentlich ausgeführet worden.

Juftitia, dieJuftig/Gerechtigkeit. It. wird dieJustig ges

nennetdas Gericht/ der Galgen/2c. Juftitiæ adminiltra-

tionem denegiren/einem das Rechtversagen.

Juftitiacommutativa, die gleichdurchgehende oderHand

lungs- und vergleichende Gerechtigkeit ist / welche eine

Gleichheit hält in Handlung / Gewerbender Menschen

und Straffen derVerbrecher , also daß einerso viel als

der anderebekommt, nemlich eine gleiche Proportion , so

mansonst Arithmetica nennet.

Juftitia diftributiva , die Austheilungs-Gerechtigkeit ist/

welcheunter den Bürgern einer Stadt/ oder Stände eis

ner
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nerRepublic diejenigen Sachen austheilt so ihnen als

Gliedern eines Cörpers gemeinseyn / damit einjedweder

bekomme was seinem Zustande und Gütern in Bea

trachtung derSteuren/Ablagen/Tributs ; oderseinen

Qualitäten und Meriten in Ansehen der Ehren-Aemter

zukommt und wird also darinnen diegeometrische Pro-

portion gebraucht /daman die Ausmessung nicht einers

ley/sondernverschiedener Artthut.

Juftitia particularis, ist/welche nur betrachtet dieBilligkeit

und Unbilligkeit in Absehen aufdemNechsten. Oder ist

ein beständigerund immerwähre
nder Wille / einenjeden

zu geben/was ihmvonRechts wegen gebühret und zustes

het / undsolche ist zweyerley / commutativa&diftribu-

tiva.

Juftitia univerfalis , ein Begriffaller Moral-Tugenden

undhat ihreAbsicht aufGOtt/demNechsten / unduns

selbst. Oder ist einGehorsamgegen alle/so wolgöttliche

als menschliche/natürlicheund bürgerliche Gesete.

Juftitiarius, ein Richter oder andere Gerichts-Person.

Juftitium,der Stillstand in Gerichten/dieZeit/dakein Ges

richt gehaltenwird.

K.

KAlende , dererste Tag eines Monats. tertiæ , quartæ

Kalendæ , indrey oder 4. Monaten. L. 59. §. fi ita ff.

de hered , inftituend .

Kalendarium , dasBuch, darinnen die aufZinnß ausges

liehene Gelder aufgezeichnetwaren.

Kalendario præpofitusfervus , der Knecht so zu Ausleis

hungund Einforderung des ausgeliehenen Gelds verorde

netwar. L pen. ff. de Reb. Credit.

Kalendario deftinatæ pecuniæ , Geld/das zumAusleihen

deftiniret ist. L.62. ff. de Legat. 3.

Rammer/also nennetman diejenigen Collegia anFürſtl.

Höfen/ darinnen die Verrichtungen , so das Hof-und

Hause
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Haus-Wesen/ingleichen die Gefälle und Einkünffte eines

Fürsten betreffen / vonden Cammer-Råthen/ Secreta-

rien und andernBedienten expediret werden / welcher

Nahme ohneZweiffeldaher entstanden /weil vor diesem

dieKönigevon ihren Einkommen in ihren eigenen Zim

mernund Cammern berathschlaget.

Rammer GerichtzuWetzlar / vormals zu Speyer

ist das obersteund lehte Gerichte am Heil. Rom. Reich

welchesvormals zu Speyer war /und vonKayser Maxi-

miliano 1, und den Reichs-Ständen 1495. gestiftet wor

den. SieheJudicium Camerale.

Rayser/ ist einReichs-Fürst / welcher von den Churfüre

ften rechtmässig erwehletworden/daß er dem Heil. Röm.

Reichvorstehensoll/ und gehet er allenKönigen undFür

stenvor ; wieihndenn auchdie Reichs-Stände vor ihren

Lehen-Herrenerkennen.

Rirche/ Metropolitan - Kirche ist diejenige , wo sichein

Erz-Bischoffbefindet eine Cathedral oderBischöffliche

aber/wo einBischoffist;eine Collegiat- Kirche, darinnen

Die Canonici den Gottes-Dienst verrichten / und eine Pa-

rochial- oder Pfarr-Kirche / welche einen Pfarrer oder

Sacerdotem fecularem hat.

Roppel Jagd/ist/wenn einer/nebstdem Eigenthums.

Herrn/odermit einemandern auffremden Grund und

Bodenzujagen/berechtiget ist.

L

LAbarumoderLaborum, eine groffeFahne oder Stans

darte. Rubr. C. depræpof, labar, Lib. 12.

Labi facultatibus, an Vermögen abnehmen/es mag gleich

durchohngefähreZufälle/oder durch Verschwendungge

fchehen. L. 2. §. fi ord, ff,de admin, rerum ad civit. per-
G

tinent. L. 6.§. 1. ff, deadminift. tut.

Laborare, laboriren/ arbeiten/bearbeiten/sich bemühen/in

Sorgen seyn. L. 1. §. idem Pompon. ff. de dolo ma-

lo.

La-
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Lacertus , eine Art Fische. L. qui penum ff. depen. le-

gat.

Lacus , eineSee/ welcher ein ewiges aber darbey ſtåndis

ges Wasserführet. L.un. §.4, ff, ut in flum. publ, na-

vig.lic.

Lacoarii,dieso dieGråben undBronnen ausgraben. L. 1.

C. de excufat. artif.

Lædere , iren/ ſchmåhen/ verlegen/ beschädigen/schädlich

seyn/ it. Unrecht thun/vervortheilen /betrügen/ lædirt/

verkürzt.

Læfio, læfion, die Verlegung/Verkürzung.

Læfio enormiffima , heist diejenige Læfion , die sich weit

überdieHelfft erstreckt; als wann der Käuffer für eine

Sache/die so. fl. werth ist/ 125. fl. odernochmehrgibts

oderder Verkäuffer für eine Sache/so 150.H. werthist/

nur etwann 50.f. bekommt.

Lefioultra dimidium , five enormis , iſt/ wannder Käuf»

ferfür eineSache/die so. fl. werth ist/101 . fl. gibt/oder

der Verkäufferfür eine Sach/die 100. Guldenwerthist/

nur 49. H. empfångt. L.2 C. de Refc. vendit.

Laicus , eineLane/gemeiner Mann/werden bey denen Ca-

tholischen allegenennet / die keine Clerici oder Geistliche

find.

Land-Erben/sind diejenigen/so nur in die Allodial- oder

Erb-Güter fuccediren / hingegen von der Succeffion in

dieLehn-Güter ausgeschlossenseyn.

Lapides finales , Grang-oder Marck-Steine/ sind gewiſſe

Steine/welchezuBemerckung der Grångenund Unter-

scheidung der Marcken aufvorhergehende Citation des

rerjenigen/so darangelegen ist/gefeßet werden.

Land-Friede/ſiehe Paxpublica,

Landgravius , einLandgrafwar ehedeffen derjenige , dem

eineimLand gelegene Proving / oder dochein guter Theil

vonselber anvertrauet / daß erdarinnen dasRechtspre

chen sollte. Limnæ. I. P. Lib . 4. c. 2. §. 12, n. 21. Heut

zuTagaber ist einLandgrafderjenige / welcher von dem

Kay
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Kayfer vonwegen des Reichs/ mit einem Fürstenthum/

unterdemTitul als Landgrafen/belichen Sweder Introd.'

I. P. c. 7.§. 17 Als dafind 1) der Landgrafin Thürin-

gen/soiko des Haus Sachsenvorstellet/der 2) Landgraf

zuHeffen / sonochblühen/ 3) der Landgrafzu Elsaß/so

andas Haus Desterreichkommen/ iso aber Franckreich

ufurpiret/undden 4) dieLandgrafenvon Lichtenberg/ so

nachheroBayern gehabt iho aber von selbigen wieder

abkommen/und demFürstlichen HauseLamberggegeben

worden. Dochsindderen nochwelche/als die Landgras

fen von Saufenberg/Haar/Kledgau/ und Stuhlingen/

doch diese sind inkein Fürstenstand erhoben, gehöret auch

der ersteanBaaden / und dieandern an das HausFürs

ftenberg. Limnæ. 1. c.

Landsassen/werden diejenigen genennet/derdemReich

nicht unmittelbar zugethan ist/ sondern einem Reichs

Stand/Pflicht und Gehorsamzu leisten schuldig ist.

Landstände/findgewiffe Vornehme ausdem Adel/und

Abgeordnete aus den Städten eines Fürstenthums oder

Landes/welchezu gewissen Zeitenzusammen kommen/ die

Landes-Fürstl. Propofitiones anhören/darüber deliberi-

ren undhieraufwegender Contribution eine gewiſſe

Repartition oder Eintheilung machen / antheils Orten

gehören auchdie Prälaten zu den Landſtånden⁄an andern

Orten aber ist der Adel gar davon abgekommen.

Landrage/find nichts anders/als öffentlicheZusammen-

Fünfften des Fürsten und Landes-Herrn/ mit denenLand.

Ständen/um von wichtigen des Landes und StaatsBe

stes betreffenden Sachenzurathschlagen.

Lanificæmulieres , Weiber/so die Wollezubereiten. L.

12. §.fed an. ff. defund, inftruct.

Lanipendia mulier , einWeib / sodie Wolle zur Bereis

tunghergibt/ und Sorg für das ganze Werck tråget. L

fed fi vir ff. de donat. inter vir, &uxor, A

Lapi-

Lanx, einebreite flache Schäffelzur Speiß.

Lapis,eineMeile. Centum lapides, 100. Meilen.

203
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Lapidarii , die Steinbrecher so die Stein aushauen.

L. 5.§. fi interdum ff, commod. L. f. ff. dejur. immu-

nit.

Lapidicina, oder Lapicædinæ, Steinbrüche, wo man die

Steine ausnimmt. L. 9. §. 2. L. 13. §. 5.ff. de uſufr.

L. 32. ff. dejur. dotium.

Laquei poena , die Strafe des Stranges oder Galgens.

Largiri, genugseyn/fufficient seyn. L. 11. fi filio ff. ad

L. Falcidiam. L. 14. §. poft annum ff. quod metus

caufa.

per laſciviam , aus Muthwillen / Umbåndigkeit /Frech-

heit.

Lataculpa,fucheoben : culpa lata.

Latafuga, ist eineArt eines Exilii. in L.Exilium ff. de inter-

dict. &relegat,

Latebra, ein Aufenthalt / Unterschleiff/ Schlupff-Wins

cfel.ex latere conjunctus , von der SeitenLinie her vers

wandt.

Lateralia viatoria, waren gewiffe Capfuln/diemandenen

Pferden an dieSättelhieng/und darinndas nöthigeauf

der Reise aufhebte. L. 102. ff. de Legat, & fidei-

comm.

Latinæ feriæ, diejenigeFeyertåge / so von 47. Lateiniſchen

Städten celebrirt wurden / welchemit demRömischen

Volck jährlich auf dem Albanischen Berg zusammen

Famen/und dem Jovi Latiali einen Stier schlachteten.

L. 2.§. 17. ff. de orig. jur.

Latitare , sichvorseinen Creditoribus verbergen/ sich nicht

vor ihnen sehen laffen. L. 8. ff. quibus ex cauf. in

poffes.

Latomia, Stein Brüche / Stein , Gruben es ward

auch ein Gefängnus zuRom also genennt. L. 9.ff. de

quib. cauf. maj, fact. L. 1.ff. de aleator.

Latro, ein Straffenrauber, ein Mörder/welcher den Leu

then ausdenHäusern oder auf öffentlichen Straffenih-

re
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re Sachen stiehlet / und nicht einmal darmit zufrieden/

sondernüber das noch die Leuthe mit Vorsak umbringet-

Latrocinium, ein Straffenraub/ Mord aufder Straffen/

einMenschen-Mord/so des Raubs und Gewinns we

gen begangen worden ist. Ordin. Crim. Caroli V. art.

139.

Laudare, ein altes Rechts -Wort heist citiren/für Gericht

fordern/ und mitNahmen benennen/ laudare teftem, eis

nen zum Zeugen benennen/ laudare auctorem, im Ges

richtanzeigen/ vonwem man den Titul ſeines Beſißes

habe.

Laudemium, die Lehnwahr / Lehn , Geld, Hand ,Lohniſt

ein Theil des Pretii oder Werths des verkaufftenZinnß

Kehns/welchender neue Erb-Zinnßmann dem Dominò

directovor die Inveftitur und Einſegung indie Poffeffion

gezahlt,und dardurcher demDomino directo obligirt

gemacht/ undein Dominium erkennet wird. L. 3. verf.

neavaritia C. de J. Emphytevs.

Laudemium certum , ist/ein Gewiefſes / welches die hohe

Landwehr oder groffes Handlohn genanntwird,undin

fimplo ro. oder 5. pro. 100. in duplo aber 20.pro 100.

austrägt.

Laudemium civile , ist welches wegen der Alienation der

Erb Zinns Güter dem Domino directo bezahlt

wird.

Laudemium confuetudinarium , welchesvon andern Güs

ten als Lehen, Zinns und dergleichen Gütern bezahlt

wird. Franzk.de Laudem.cap. 3.

Laudemiumconventionale ist/welches nachder Conven

tion an den Orthen/wosonst selbiges nicht gebräuchlich

iſt/bezahltwird/iſt zulässig. Vultej. de feud. Lib. 1. c. 7.

n. 83. feq. Franzk.deLaudem.C.23,n. 13. feq. Stryk. de

Caut. Contr. fect.2. c.9.5.41.

Laudemium legale, bestehet in den 50.stenTheildesbedun

genen Kauff Schillings/davon inL. ult.C. de Jure em

phytevf.

Laude.
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Laudemiumparvum, kleines Handlohn/ welches in feudi-

bus civilibus 16. oder Schilling genannt/ wird und

pflegtzu weilen verdoppeltzu werden/ und wird ein Be-

Stättigungs Geld genennet. Wehn. voc. Handlohn/

Frantz, deLaud, verb.Handlohn.

Laudum,das Urtheil der Schieds-Richter /welches aus

zusprechen sie durch der Partheyen Einwilligung sind ers

wählet worden.

Laudum definitivum, ist das wegen derHaupt-Ursachge-

sprochenworden.

Laudum homologatum, dasjenige Urtheil der Schieds

Richter / welchen die Partheyen entweder unterschreis

ben/oder denselben nicht in 10. Tagen contradiciret oder

widersprochen haben. L.4.§.f. C. derecept.arbitr.Tufch.

lit. L. Concluf, 25.

Laudum interlocutorium , das wegen eines Neben.

Puncts-gesprochen worden.

Laxamentum , wird genennet der Aufschubvon zweyen

Monathen so denen Vormündern zur Auslehnung der

Pupillen Gelder gegeben wird. L. 7. §. ufuræ ff. de ad-

.min. tutor.

Lectarii , die so die Bette machten. L. 1. C.de excufat

artif.

Lectica, eine Sånffte / war zu der Römer Zeit ein ge

machtesBett/darinnen dieReichen von denen Knechten

getragen wurden/diedeßwegen Lecticarii gennet werden.

L. 8. §.f. ff. de legat. 1.L.65.ff.de Legat. 2.

Lectio, dieLection/welche einer vor hat/dieLesung.

Lector, ein Leser/unterder Catholischen Geistlichkeit/find

die andere Gattungvon den ordinibus minoribus, denen

beyihrerWeyhedasBuch/worausſie lesen sollen mit dies

fenWorten überreichet wird :Nimmes /und sey ein Ers

zehler des Wortes GOttes / damit wodu getreulich und

fleissig dein Amt verwaltest/du ein Theil mit denen em

pfangest/die dasWortGottes vonAnfang wohlverwal

tet haben.
Lectoria
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Lectoria Judicii Cameralis , die Leserey des Cammer-Ge

richts/ist ein Conclav oder Zimmer / worinnen die Ges

richts-Acta aufgehoben und verwahretwerden. vid.Jacob

Blum,Proc.Cam. tit. II.

Legalis, le, zum Gesetz gehörig.

Legalis perfona, eine Person/die zu einemThun oderAmt

tüchtigund geschickt ist.

Legalis terminus , ein Termin auf sechs Wochen und 3.

Tage.

Legalitas , die Legalität oder Geschicklichkeit. Cætera

Legalitati&dexteritati Domini Judicis f. Commiffari-

orum committuntur. Das Übrigewird der Geschicklich-

keit desHerrnRichters oderder Commiffarien anheim

gestellt.

Legare, iren / absenden / Bothschafftaussenden/verschi-

cken. It. bescheiden verschaffen / vermachen / ver-

laſſen.

Legatarius , ria, dem oder der etwas im Testament vers

schafft odervermachet ist.

Legatio, die Legation/ Gesandschafft/Bottschafft/Abord

nung.

Legatum , ein Vermächtnus / oder ein Geschenck/so von

dem Verstorbenen verlaffen / und von demErben/denen

so es vermachtworden/zuentrichten ist. §.1.Inft.de Le-

gat. &ibid. Hopp. Stryk.Huber,

Legatum adpias caufas,eine Vermächtnus zu milden Sa

chen. Sucheweiter oben : ad pias caufas,

Legatorumademptio five translatio , die Entziehung oder

Verwendung der Vermächtnus ist/ wanndas/wasjes

mand legirt worden / solchem durch demselbenTestirer

wieder genommen wird.

Legatorum ademptio expreffa, ist / wann der Teſtirer mit

ausdrücklichen Wortedas Legatum wiederrufft und

entziehet/ oder das Teſtament ausstreicht/ oder ein an-

dersTestament machet.

Dos Lega
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Legatorumademptio tacita, ift/wann dem Teftirer ohne

dringende Noth die vermachte Sachnachgehends alie-

niret /oder die vermachte Schuld eincaffiret.

Legatum alimentorum , ist ein solches Legat, wordurch

nichtnurdieKost/sondern auchdieKleider/ Wohnung/

Auferziehung/ Bette/ Holkzum Einhigen / Hausges

rath und Medicamenta, womansich die Kranckheit nicht

muthwillig zugezogen/ vermacht wird. Lauterb. de Ali-

ment. Leg. 2. & 3.

Legatum annuum ,dasVermächtnus so alleJahrgereichet

werden muß. e. g. Mein Erbfoll Titius feyn/ er foll aber

Sempronio jedes Jahr 100. Thaler zu bezahlenschuldig

ſeyn. L. 2. L. 3. 5. 6. L. 4, ff. deann. Legat.

Legatum auri , argenti , mundi, ornamentorum, unguen-

torum , veftium , vel veftimentorum & ftatuarum , ein

Vermächtnus/ Goldes/ Silbers/Weiber-Geschmucks/

Zierrath/ Salbenoder Balsam/ Kleider undSäulen/

nebst derenZugehör.

Legata caduca, dieLegata undVermächtnüffe so deficiren.

L.un. C. de cad. tollend. als erstlich /so einen Verstor

benen etwas vermacht worden / den derTeſtirer vers

meint er lebe noch. Oderwannder Legatarius vordem

Teftirer verstorbenist. 2.) Wann dievermachteSach

nichtzufinden ist. 3.) Wann groſſe Feindschafftzwiſchen

-dem Testirerunddem Legatario entstehen 4.) wann der

Legatarius das Vermächtnus nicht mag. 5.) wann die

Condition,unter welcher es verlassen worden/nicht erfül•

let wird.

Legatum ciborum ist/ wordurch einem nur die bloffe

Kost vermacher wird. Lauterb. de Alim. leg. §. 2.

& 3.

Legatafive prælegata dos, vermachtes Heurath-Gut/ daß

esvor allen anderndem Weibegegeben werde.

Legatumfructuum annorum,einVermächtnußder jährlis

chen Früchte.

Legata
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Legata liberationis , vermachte Entledigung: als da ge

schicht/wenn der Glaubigerdem Schuldner die Schuld

bermachet oder erläft/ oder ihre Obligation undWech

fel-Briefezuruck giebet. L.3.§. 1. & 2. de liber. Legat.

L. 59. de Legat. 3.

"

Legatumliberationis ad certum tempus , wird genennet/

wann einTestamentmacher zwarseinenSchuldnern nicht

die Schuld erläst / doch so viel an ihm thut/ daß er solche

entweder erst nach 2. 3. oder 4. Jahren bezahlen soll

wordurch er auch dieZinnsen zu entrichten, Nachlaffung

in derZeit hat. §. 13. Inft. deLegat. L. 8. §. 1. L. 20.

pr.L. 28.§. 8. de liber. leg. Barry de Succeff, lib. 9. tit.

•

· 13. n.1.

Legatuminftructi , ist und wird genennet/wann einem ein

Hof mitaller seiner Zugehörung / wie er ist eingerichtet

und bestellet ist / vermachet wird. L. 12.§. 26.27.28.

31.32, de instruct.legat. L. 29.quando dies legat.ced.

Carpzov. 13. c.13.def.22.

Legatum inftrumenti ist / wann einem derHof mit dem

Hof Gewehr oderwaszumFeldbau nöthig / vermacht

wird.Carpzov.p. 1. c. 13. def, 12.Hahn. ad Weſenb.de

impell. inftr. leg.Schilter Exercit.39. §. 38. Lauterb. h. t.

§. 3.

·

Legatum inutile,ein unnugesLegat ist/1 .)inAnsehung der

legirenden Person / alsso ein Knecht etwas vermachet.

2.) der legirenden Sachen /so eine geheiligte / öffentliche

Sachelegiret wird. 3.) Wegen der Person welcher

legirt wird/4.) wann sowohl der legirende als Legatas

rius untüchtig sind.5.) so einem seine eigene Sachlegiret

wird. 6.)Wann es deportirten und dergleichenLeuten

verlassen worden.

Legatum menftruum , des Monaths Vermächtnis iſt/

welches aufjedes Monat eingerichtet. L. 2. L. 3.pr. de

ann. Legat. L. 12. §. 6. quoddiesLegat. L.7. §.6C. de

præfc. 30. vel40. ann,

Legatum
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Legatum optionis f. optio vel electio legata , einVers

mächtnis/worinnen einem die Kühr ausdenErbschafftss

Stückenetwaszu erwählenvermacht wird.

*
Legatum peculium, ein vermachtes Eigenthums . Gut/

welchesdenenKnechten vermacht wird.

Legatapecuniaparatanon videntur legata nomina, unter

vermachterBaarschafft oderbaar Geld/sind die auffen

stehende Schulden nichtmitbegriffen.

Legatapenus,vermachterVorrathanSpeißund Tranck/

undwas darzu gehöret.

Legatum rei alienæ , ein Vermächtnis eines frembden

Dinges.

Legatum rei futuræ , ein Vermächtnus eines zukünfftis

gen Dinges.

Legatumfervitus , vermachte Gerechtigkeit oder Dienste

barkeitin einem Grund undBoden.

Legatum fuppellectilis,der vermachteHausrath/ istnichts

anders/als ein/einem Haus Herrn zum gemeinen tägli

chen Gebrauch vermachter und legirter benöthigt und

gebräuchlicherHausrath;was darunterverstanden wer

de/weißet. L. 3. & feq. de fuppell. Dieth, inThefaur.

contin. voce,Hausrath.

S

Legatumtranslatio iſt , wann das Legatvon einer Person

aufdie anderegebracht wird/over daß solches eine andes

rePersonpræſtiren muß/ oder eine Sachfür dieandere

legiret wird/ oder endlich einem Legato puro eineCon-

dition beygerücket wird.

Legatum triticum, vinum&oleum, vermachter Weigen/

Wein/undDel.

Legatus ufus , ufusfructus , reditus , habitatio & operæ,

vermachter Gebrauch/Nießbrauch/Einkünfften/Woh

nungund Arbeit oder Dienst.

Legatus, ein Abgesandter/ Gesandter / Abgeordneter/

Bothschaffter/ Vorweiser ist/der publiconomine, abs

geordnetwird.

Lega-



Le
589

Le

Legatus , ein Gesandter/Ambaffideur ist eigentlich/ wels

cher mit einem Charactere repræfentatitio , daß er nehm

lich die Person und Eminenz seines hohen Herrn Prins

cipalensvorstellet/abgesandt / und mit mehrerenPomp

erscheinetund aufgenommen wird.

Legati à Latere , werden die Cardinålegenannt/ weil sie

gleichsam demPabstvon der Seitengenommen und ab.

geschickt werden /welche auch diß nochbesonders haben/

daß ihnen der Pabst beym Abschied ein Creuß zustellet/

welches sie ihm bey derRuckkunfft wieder bringen/in

zwischen aber und so bald sie 20. welscher Meilen von

Rom wegseyn/frey vor sichtragen lassen/ woraufan al

len Orthen die Geistlichkeit ihnen entgegen gehen muß.

Sie geben keinem/ auch in ihrem eigenen Gemach die

rechteHand/ ausser gecrönten Häuptern2c.

Legatus natus, ein Päbstlicher Abgesandter/Gevollmäch-

tigter/welche/weil sievon der Zeit an, dasie der Kirche

vorgefehet/ und zum Amt befördert werden / zugleich

den Nahmenund dieWürdeeines Päbstl. Abgesandten

überkommen/ und nicht erst gesendet werden dörffen.

Dergleichen war vor Zeiten in Teutschland "der

Erzbischoff zu Magdeburg ; Heut zu Tag aber / der

Erzbischoff zu Salzburg. Muller de Princip.

Germ. Legation. c. 1. §.5.feq. Strauch.differt. Ex. 7.S.

4. Ziegl. de Jur. Maj. L, 1. c. 32. n. 4, wie er von Legaten

àLatere unterschieden/ſiehe Becmann. Not, dignit, dift.

15. c. 1.§.6.

Leges adminiftrationis , sind und werden genennet im

JurePublico, die Reichs . Abschiede/die Peinliche Hals-

Gerichts Ordnung CaroliV.der Passauische Vergleich/

die Conftitutiones von demReligions-und Profan Frie-

den.

Leges divinæ , find von GOtt gemachte Verordnun

gen/welche difponiren was im geistlich- undweltlichen

Sachengeschehensoll ; und werden sie eingetheilt in cere-

moniales, forenfes & morales,

Leges
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Leges divinæceremoniales,find von GOtt durch Moysen

gemachte Verordnungen / wie es mit denen Kirchen.

Gebrauchen und dem GOttes-Dienſt bey denenJuden

'sollgehaltenwerden.

Leges divinæforenſes, find Verordnungen/so demEbräis

schen Volck vonGOtt gegeben worden / wie es mit des

nenProcessen undgerichtlichenHändelnzurEntscheidung

derstrittigen Håndeln und Erhaltung der Gerechtigkeit

sollgehalten werden.

Leges divinæmorales ,find diejenigen GöttlichenLehrens

welchendenMenschen bey der ersten Erschaffung einge

pflanget/ und nachgehends auf demBerg Sinaidurch

Moysen wiederhohlet worden / welche zeigen/so wohl

was manthun als wasmanlaſſen ſoll/ und so wohleinen

innerlichen als auch ausserlichen Gehorsam erfordern/

mit angehängter Versprechung des ewigen Lebens für

dieGehorsamen/und des ewigen Todtsfür die Ungehor.

famen.

Legesfundamentales, werden genennet die güldeneBull

undKanserliche Capitulation.

Legis interpretatio , ist nichts anders als eine geschickte

Accomodirung des geschriebenenRechts aufdie täglich

vorkommendeFälle. Franc, Mantica de tacit. &ambig.

convent.Tom. 1. Libr. 2. tit. 16.

Leges particulares f. provinciales , Land- und Stadts

Rechtsind diejenige Gefeße/welche imRömischenReich/

dieChurfürsten/Fürsten/wie nicht minder andereStåne

de des Reichs ihren Unterthanen vermöge Landes

Fürstlicher und hoher Landes-Obrigkeit und Herrliche

keit vorschreiben. Stryk in ufu Paratitl. tit. deLL,

S.5.

Leges fpeciales , find imJurePublico , die Privilegia oder

diejenigeRechte/so wider die gemeine Rechts-Reguln

aus sonderbaren Ursachen einem oderdem andern gege-

ben werden/wiedasPrivilegium de nonappellando, das

hinauchdieConfraternitatesgehören.

Leges
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Leges univerfales , allgemeine Geseze des Römischen

Reichs/ welches von Kayserl. Majestät mit der Churs

Fürsten/Fürsten und anderer Ständedes Reichs/Rath

undZuthun aufgerichtet und alle incorporirte Stände

desReichs verbinden, ob sie schon unter desKaysersNat

men allein promulgirt werden.Cap.Ferdin.III.§.40.Ferd

IV. §. 38. & Leopold. §. 38. Carpzov. de Leg. Reg.

Germ. c. 3. fect. 1.

Legislator,der Gesetzgeber / der Gefeße aus führender

Herrschafftund habender Macht gibt.

Legifta ift/ der zwar wohl das geschriebene Gefeß weiß

in seinem Worten / aber deffen Philofophie und Ratio

nem nicht verstehet.

Legitimus, a,um, rechtmäffig/ ordentlich.

Legitima, dasKinds-Theil/Pflichttheil / Rechttheil/ der

Theil aus der Erbschafft / ist eine von demGesetzen

bestimmte/denen Eltern und Kindern auch in gewiſſen

Fällendenen Geschwistrigten zukommende Portion , aus

des verstorbenen Gütern / welche manihnen titulo infti-

tutionisverlassen muß. L.6.§. 30. & auth. C. dein off.

teftam . und ist deffen Theil/ wenn 4. oderweniger Kinder

vorhanden/derdritte/wenn aber derKinder 5. odermehr

find/derhalbeTheil des Erbes.

Legitima acquifitio , rechtmässige Erlangung oder Erwer-

bung.

Legitima agnatorum tutela , die Vormundschafft , so

den Freunden vom Vatter her / oder den Stamms

oderBluts - Freundenzukommt.

Legitima caufa, eine rechtmässigeUrsach.

Legitima defenfio, einerechtmässige Bertheydigung.

Legitima parentum tutela , die rechmässige Vormunds

schafft /södenEltern zukommt/obgleich die Kinder aus

der våtterlichen Gewalt loßgegeben.

Legitima patronorum tutela,einerechtmässige Vormund-

schafft/welche demHerrn /der einem freygemacht hat/

und deffenKindern zukömmt.

Legi-
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Legitimaportio, ein gebührender Theil.

Legitimapofseffio, ein rechtmässiger Besit.

2

Legitimare, legitimiren/fich zu einer Sache geschicktmas

chen,sichgenugsammit Vollmachten/ Gewalt/Tutorien

undCuratorienversehen. Itemheist es ehrlichmachen/

die Kinder so ausser Ehe erzeiget/oder von unehrlichen

Eltern gebohren sind.

Legitimatio, wirdgesagt/wenn einAnwalt/Vollmachtens

Curatorien oder Tutoria benbringt.

Legitimatio , die Ehrlichmachung der Kinder ist eine

Handlung, wodurch natürliche oder ausser derEheers

zeigte Kinder mit ihrem Willen ehrlich) / und denlandern

durchzugelassene Ehe gebohrnenKinder/ gleich gemacht

werden/dasist/dieRecht und Freyheiten der ehelich ers

zeigtenKinder/als daseynd/dieJura fuitatis undSucceffio-

nis , überkommen. Ludvvell, difp. 2. Thef. 7. Lauterb.

Differt,deLegit.per fubfeq.Matr.Thef.6.und diese geschies

het auf dreyerley Artdie folgen.

Legitimatio per oblationem curiæ , war bey denRömern

einesolche Ehrlichmachung / daß wenn Eltern/ die auffer

Ehe erzeigte Söhne zum Dienst des Collegii Decurio-

num (diebey denRömernin Municipal-Städten die ges

meineSachen schlichten musten / aber wegen der Vers

richtung/welche sehr beschwerlich niemand sich ihn über-

geben wollen) gegeben/ oder deren unehrlichenTochter

DenenDecurionibus verehlichten/selbigeKinder die Jura

ehrlich erzeigterKinder überkommen. L. 3.4. &9. C. de

nat. lib. Nov. 89. c. 2. feq. Struv, d. 1. thef. 16. Lauterb.

d. differt. Thef. 29. Ist aber heut zu Tag aufgeho.

ben.

Legitimatio per Refcriptum Principis , ist/wannderKay,

ser/demedas Jus als ein Refervatum zukommt oder ein

anderer/als ein Comes Palatinus aus einer mitgetheil,

tenMachtundAuthoritåt/aufgeschehenenAusspruchdes

Vatters oder derKinder/doch daß esderVattere imTe

stament verlanget / durch ein Diploma natürliche Kin

er vor ehrlich spricht. Nov. 74, c. 2.Nov. 89. c.3. Lau-

d.differt.Thef.31
. Legiti-



Le
593

Le

·

Legitimatio per fubfequensmatrimonium ist/ wann dies

jenige ledige Manns - Person/ dieselbige Weibs- Per.

son/ welche er geschwängert hat sich ehelich benlegen

und antrauen lasset ; Oder wann natürlich erzeugteKins

der mit ihrenWillen durch gefolgte Ehe/mit ihrer Mut-

ter ehelich, und dem Liberis legitimis gleich gemachet

werden. Nov. 89. præf.& c. 7. Vinnius ad§. ff. Inft, de

Nupt, n. 2. Lauterb, d. diff. thef. 9. und dieses ist die

beste.

Legitimè, rechtmäſſiger Weiſe/ ordentlich, wie sichs ge

bühret.

Legitimi hæredes, die rechten Erbenund Anverwandten/

als Kinder/Blutsfreundeund Patroni.

Legitimi fc, liberi, die ehrlichen Kinder/ehelicheKinder.

Legitimi tutores, die rechtmässige Vormünder / so als

nechsteBlutsfreunde/Stammen Freunde, oder Freun

devom Vatter her/ die Vormundschafft haben, wenn

keine in Testament gegebensind.

Legitimum Impedimentum, fuche Impedimentum le-

gitimum.

Legitimum intervallum, eine gebührende und imRecht

verordneteZeit.

Legum authoritas, das Ansehen des Gesetzes.

Legumen, Sulfen-Früchte/ alle Früchte,so ohneAehren

in Hülsen chsen/ als Erbsen/ Linsen/ Leim/Hopffen/

Bohnen. Goed. ad L. 77. n. 3 ff. de V.S.

Lehn/Feudum, ist ein Land oder Gut, welches ein Vaſall

oder Lehnsmann von seinen Lehn -Herrn besiget/ mit der

Bedingung/daß er ihm den Eyd der Treue leisten/ und

zu Krieges- oder Friedens - Zeiten gewiſſe Dienste thun

foll.

Lehns-Brieff/ist ein wegen erlangter Inveftitur verfer

tigtes Instrument, welches ehemals gewisse Zeugen un-

terschreiben muſten/jehund aber ist es gültig genug/wenn

nur das groffe Siegel der Ober - LandesHerrschafft da.

ran hånger.

P p Lehns
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Lehns Pflicht/ist ein End/den ein Vafallseinem Lehns

Herrnvor derBelehnung leistet.

Lehn-Waar/ Auflage/ Laudemium, ist ein gewiſſes

Geld,so der Landes- Fürstlichen Cangley zu bezahlen,

wennman eineneue Belehnung nimmt/ entweder nach

demTode desLehn-Herrns oder des Vafallen,

Leibeigne. Siehe homines proprii,

Lehenträger/wird derjenige genennt/ der statt einer

Stadtoder Gemeinde/welcher einLehen verliehen wor-

den ist/ dasselbe empfängt, und Nahmens der Stadt

oderGemeinde den Lehns-End schwöhret/bey deffen Ab₁

fterbenauchdieInveftitur muß renoviretwerden. Struv.

Syntag. Jur. feud, cap. 8. aph. 6. bißweilen wird auch

unter vielen Vafallen mit des Lehen- Herzn einem davon

aufgetragen/ daß erNahmens aller die Lehen empfanger

und alsdann ist die Renovation der Inveſtitur auchnur

beydeſſen Absterben nöthig. Ein solcher heist gleichfalls

einsehenträger. Mynfing,Cent. 4. obf. 9. Modeſt Piltor,

Qu, 133. Struv. d . l. cap. 1o. aph. 3.0, 2.

Leib-Geding]

Leib Zucht fuche dotalitium.

Leib Geleite/ist/wennhoheStandes-Personen andem

Grången eines Landes/dardurch fie reisen/von den Ge,

leits-Bedienten/oder absonderlichvondenAbgeschickten

derHerrschafft freundlich empfangen/mitUnterhalt auf

desLandes HerrnKosten versehen/und biß wieder an die

Grängen begleitet werden/ deßwegen an etlichenOrten

besondere Verträge aufgerichtet sind.

Leib-Renten/seynd dieEinkünffte/ sodarinnen bestehen/

daß ein Eigenthums Herr fein Capital oder Güter/ eis

nen andern also verschreibet / daß ihm solches Capital

oder Güter nach dem Tode des Eigenthums-Herrn

heimfallen sollen; Doch mit der Bedingung, daß jener

diesem aufseine Lebens Zeit jährlich gewiffe und insges

mein sehrhohe Intereffen auszahlen muß.

Leni
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Lenitudo , eine Nachlässigkeit / Faulheit. L. un. C. de

mend, valid .

Leno, ein Huren Wirth. Lena, eine Huren Wirthin/

die dieMägde zur Hureren halten.

Lenocinium, das Kuplen/Kuplerey ist/ so einersein eigen

WeibumGeldproftituiret/ oder so es im Ehebruch ers

greifft/undsich dochvonihr nicht scheidet.

Lenocinium facere, sein Weib / Kinder oder Mägde

zurHureren halten/daß man den Gewinn davonhabe.

Lente, gemählich, langsam.

Lechalis , e, tödtlich.

Lethale vulnus , eine Wund / die den Tod nothwendig

bringet, an welcher noch niemand, oder dochgarselten

curiretworden ist.

Levamen,Levamentum, eine Hülff. L. quoties ff, fi fa-

mil, furt. feciff dicat, eine Wohlthat und Entschuldi

gung.L. 1. C. qui morbo fe excuf Lib. 10.

Levare, iren/erleichtern/erheben/ überheben/benehmen.

Levidenſe manus , ein geringes nicht viel werthes Ges

schenck.

Levir, desManns-Bruder. L. non facile ff. degrad,

Levis caftigatio, eine mässige Züchtigung als ein paar

Ohrfeigen 2c. L. fed & fe, §. f. ff. ad L. Aquil.

Levis culpa,fuche oben/ Culpa levis.

Leuteratio ist ein an etlichen Orten eingeführtes aufferor.

dentliches Mittel/ das Urtheil des Richters Wehn.

obierv. pract. voc. Leuterung von seiner Krafft aufzus

halten/von denen Sachsen darzu eingeführet/ daß das

gesprochene Urtheilerkläret werde/von welchen einTheil

sichbeschweretzu seyn vermeynet. Conft, Elect. Sax. 19.

p. 1. & Ord, Iud, Elect. Sax. tit.35. Carpzov. in Proc.

Tit. 17.art. 1 , n. 11.feq. Ludovici Einleitung zum Ci-

vil-Proceſs, cap. 28.

Ober-Leuteratio, die Oberleuterung ist eine Erklärung

dergeschehenen Erklärung/ oder eine Revilion der Re-

vifion. Coler de Proc, execut Part. I.c, 2. n. 24.

Pp 2
Lex,
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Lex, das Gefeß/ wirdin dem Jure Romano aufviererley

Art gebrauchet. 1.) In gang gemeinen oder general

Verstande, daß es jedwedes gerechtes Gefeß bedeutet,

dahero inL. 1. ff. de Leg stehet : Hæc funt legis ergo

juris. 2.) Wird Lex vor das Jus privatum genommen/

es sen solches geschrieben oder ungeschrieben, und also

wird es dem Juripublico entgegen gesezt. 3.) Wird es

nur vor das geschriebene Gesek gebrauchet/und also den

Gewohnheiten oder demungeschriebenen Rechtcontra-

diftinguiret. 4.) Wird es in gangen fonderbahrenVers

stande, wie auch in obbemeldten §. 4. inft. genommen/

daß es nemlich ein von dem Volck gegebenes Gesek bes

deutet und andern Arten des RömischenBürgerlichen

Rechts/ als Plebiscito entgegen geseket. Ea lege , mit

dem Beding.

LexAquilia, das Gesetzwegen zugefügten Schaden.

Legis Aquilia actio , suche oben : Actio legis Aquiliæ.

Lex commifforia f. pactum Commifforium, ist ein Ges

fek oder Vergleich dieses Innhalts : Daß wenn der

Kaufferdas Kauff Geld binnen gesezter Zeit nicht erles

get/ alsdenn das Gut als nicht gekaufftseyn soll/undder

Verkäuffer mit dem Kauffzurück tretten oder weichen

mag. L. 2. & feq. ff. de Leg. Commiff. L. 38. ff. de

Minor. Item/ wenn einer zur bestimmtenZeit ein vers

settes Pfand nicht einlöset/derjenige,so daraufgeliehen/

solches behalten möge, und es verſtanden seyn solle/wels

ches aber inRechtenverbotten.

Lex contra Nomenclatores, ein Gesek wider die, ſo den

Leuten Namen aufhången.

Lex Cornelia de falfis, das Gefeß wider die/ ſo mit fal-

schen Sachenumgehen.

Lex Cornelia de ficcariis & veneficis, das Gesetzvon den

Meuchelmördern/Todtschlägern/ undderHereren.

Lex falcidia, ist das Gesek/ welches dem Erben/ dermit

Legatis allzusehr beschwehrt, dieFreyheit gibt/den vierd

ten
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tenTheil des Vermögens weg/ und als seine ihm gebüh

rende Erbschafft zu nehmen. L. 74. L. 91. ad L. Falcid.

Lex flavia de plagiariis , ein Gesek wider diejenige,so uns

unsereKinder/oder die uns unterworffensind entführen/

stehlen/oder dahin verleiten/ daß sievon uns fliehen.

Lex Julia de adulteriis, das Gesetz wider den Ehebruch

oder Ehebrecher.

Lex Julia de ambitu, ist ein Gesetzwider die/so Ehreund

Aemterum Geldkauffen.

LexJulia de annona, ein Gesetz wider die, soimFrucht-

KauffeTheurungmachen.

LexJulia demutuo ufu ein Geseh/vom Gegen-Nuß.

LexJuliade refiduis, iſt ein Gesetz wider diejenigen/wel-

che öffentlich Geld/so ihnen anvertrauet worden/ nicht

darzu angewendet haben/ worzu fie es anwendensollen/

undwelche das Geld, so aus der öffentlichenRechnung

bey denselben übrig blieben/ nicht ausgeantwortet und

erstattet.

Lex Julia de vi publica& privata, ein Gesek wider die/so

Gewalt entwedermit Waffen oder ohne Waffenthun.

Lex Julia Majeftatis, ein Geset wider die, so die höchste

Obrigkeit, als da ist der Kayser oder gemeine Regi-

ment/verlegt/und wider selbige was gethan haben.

Lex Julia peculatus & de Sacrilegiis, ein Gesek wider die

jenige,soGemeinde Geld, oder heilige Sachen gestoh

len haben/ welcher Diebstahl sonst der Kirchen-Raub

genennetwird.

Lex Julia repetundarum, ein Gesetz wider diejenigen/so

Geld empfangen haben/ daß sie ein Urtheilsprechensol-

len/welches sie doch umsonst thun müssen, oder daßsie

wider ihr Amt thun sollen/ Geld oder Geschenck ge-

nommen.

Lex moralis, das Sitten-Geſetz/ die zehen Gebot.

Lex municipalis , das Stadt Recht/ in Sachsen

Weichbild.

Pp 3
Lex
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Lexnaturæ das Gesetz der Natur.

Lex Pompeade Parricidiis, ein Gefeß wider dieVatter-

oder Kinder Mörder.

LexPopia Popaja, war bey den Römern einsolchGeseze/

darinnen verbotten / daß kein Mann von 60. und kein

Weibvon so. Jahren (als zum Kinder zeugenuntüch-

tig) mehr zum Ehestand gelassen worden/welches aber

derKayser Juftinianus wieder abgethan, in L. 27. C. de

nupt, add.Henr. Arnifæ.de matr.c.2. fect, 4. Tiraquell

deiL.connub. L. 6. Gerhard. Loc, de conjug. §. 397..

Cypræ.defponf. c. 9. §. 8. & Carpzov, Lib. 2. def. 13 .

LexRegia, dessen in §. 6 Inft. de Jur. N, G. & Civ. & L.

1. ff. de Conftit. pec. Meldung geschiehet/ ist dasjenige.

Gefeß/wordurchdas ganzeRömische Volckdenen Kay-

fern alle Poteftåt übertragen, so daß dieKayser auch das

her die Gewalt gehabt/ Geseze zu geben. Dieser Lex

wird auchsonstgenennet 1.) Lex Augufti L. 14. de ma-

numiff. 2 ) Privilegium Auguftum. 1. un. 14. C. de

cad, toll. 3.) beym Tacito wird es betittult Lex Maje-

ftatis 4.) Lex Imperii, L. 3. C. de Teftam . von denen

LL,Regiis oder denjenigen Gefeßen/ welche die7. erſten

Römischen Könige gegeben haben/ ist keiner mehr/als

nurder einige L. 2 ff. de mort. inferendo , noch übrig.

LexVoconia, ist ein Geset/vermög welchen die Weibss

Bilder denvierdten Theil der Erbschafft/ Paulus L. 4.

fentent. 8. § . fœminæ, nach den SächsischenRechten

aber einManns-oder gleiche Portion erhalten.

Libellaria , wird bißweilen vor die allodial - Güter ges

braucht II. Feud. 26. §. 3. und dem Lehn entgegen ge-

fest.

Libellaria bona,find solche Güter/ welche insgemeinum

ein gewisses pretium von demHerrn also jemand conce-

diret werden/daß er eine gewisse Penfion jährlich davon

bezahle, und hernach zu bestimmter Zeit/ wann auch

derBesizer nicht geändert wird, entweder um eineges

wiſſe
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wisse determinirte oder willkührliche Summ den Con-

tract oder das habendeRecht erneure.

Libellarius contractus, der Contract der über solche Güs

terabgefaffet/und dardurch sie conſtituiret werden.

Libellio, ein Notarius, offener Schreiber.

Libelliren/ Klagen : Daher wird gesagt : Dielibellirte/

das ist, die geklagte Schuld. Item libellirter/ das iſt/

geklagter maffen.

Libelis Weife, wann etwas in folio am Kayserlichen

Hofausgefertiget, und zu Eyd das KayserlicheInsiegel

darauf gedruckt wird. Patents , Weise hingegen ist /

wann etwas aufeinen ausgebreiteten Bogen geschrieben

und aufderandern Seiten aufgedruckt wird.

Libellum emendare, corrigere, die Klag- Schrifft vera

beffern/denFehler oder die obscurität einesKlag-Libells

corrigiren.

Libellum mutare , die Klag , Schrifft åndern/ die alte

Klagverlassen und eine neue anstellen.

Libellus, ein Libell, Klag , Schrifftim Gericht/ ist einkure

HerBegrieff/oder ausdrücklicheund klareMeynungund

Begehrung des Klägers an dem Beklagten. c f.x.de

Libell. oblat L. edita C. de edendo c. forus §, in omni

X.de V.S. L. fi procurator ff. de Procurat.

Libellus abfolutus feu fummarius , ein Summarisches

Klag Libell, wann der Caſus oder das factum Summa,

risch in einem Context erzehlet wird.

Libellus appellatorius, ein Appellations-Zettel.

Libellusarreftatorius, die Kummer-Klage.

Libellus articulatus feu pofitionalis, wann jede Umstår.

de der Sache in gewiffe Articulos oder Pofitiones vers

fast werden.

Libellus ineptus, ein unnüges untaugliches Libell oder

Klag-Schrifftheist erstlich/wann die gebührlicheForms

derenvornehmstes Stuck das petitum oderdie Conclu-

fion ist/nicht obfervirtwird. 2.) Wann aus der Erzehe

PP 4
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Eg erscheinet/ daß der klagende Theil keine Action

habe.

Libellus famofus, ein famos- Libell, Schmäh - Karten/

Schmähe Schrifft/ eine gewisse geschriebene Unbild /

durchwelche mit Auslafſung des Urhebers Nahmens/

ein gewiſſes und famoses Laster einen vorgeworffen/ und

unter das Volck ausgesprenget wird. Schüz ad Comp.

Lauterb tit. de Jnjur. in fin .

Libellus repudiifive divortii , ein Scheide-Brieff.

Libellus fupplex, ein Supplication, einunterthänig Bitt-

Schreiben.

Liber, a, um, ledig/frey. Subft. ein Buch.

Liber, ein Kind/ nachdem Jure Civili werden darunterso

wohl Männliches als Weibliches Geschlechts Kinder

verstanden/ weil das natürliche Recht alle gleich erken

net. L. 56. de V.S.Nov. 118. c. 1. L. 4. C.de lib. præt.

nachden Lehn- Recht aber nur die Manns-Bilder 1. F.

8. 11. &10

Libera poteftas fubftituendi &c. die freye Gewalt einen

andern an seine Stelle zu schaffen. Sucheweiter: Cum

Claufula libera.

Liber cataftri feu æftimii , Steuer - Schoos - und Erb.

Zinnß-Register.

Liber rationum, Einnahm und Ausgab-Register.

Libri cenfuales , Erb- Bücher / Erb - Register / Zinnß-

Bücher.

Libri collegiorum, Zünft-Bücher.

Libri mercatorum , Handels Bücher / Kauffmanns.

Bücher.

Libri Parochorum, TauffBücher.

LibriTutorum, Vormundschaffts Bücher.

Liberalis, le, liberal, frengebig/ Liberalis facies, ein erbar

Gesicht.

Liberalis caufa, eine A&tion, welche wegen der Libertăt

oderFreyheit angestellet wird. Tot, tit ff, & Cod. de li-

berali caufa.

Libe-
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Liberare pignus, ein Pfandlösen. L. 7. ff. de Legat. 1.

Liberare prædium, die auf einen Gut habende Servitut

nachlaffen. L. 1. ff. de ufufr. pet.

Liberatio, die Befreyung, begreifft alle diejenigeArten/

dardurchdie Obligation aufgehebetwird.

Liberiadoptivi, find Kinder/dieder natürlich Vatter mit

Obrigkeitlicher Authoritåt einen andern überlassen hat/

wvelder Adoptant entweder ein Extraneus ist/ öder der

MütterlicheGroß-Vatter. §. 1. & 2. Inft, de adopt.

I iberi adulterini, find solche Kinder, die aus einen Ehe-

brucherzeigtworden.

Liberi arrogati, seyn solche Kinder, welche als Leute fui

juris, mit Herrschafftlicher Authoritåt in eines andern

Familienfich begeben.

Liberi exdamnato coitu nati, die aus einen verdammili

chen Beyschlaffgebohren worden, als daſind 1) Liberi

inceftuofi. 2) nefarii 3 ) adulterini.

Liberiexpofititii, Findel Kinder, Findlinge, die da ent

wedervon einigen den Schimpff zu entgehen/ oder auch

öffters von denen Eltern oder auf deren Verordnung/

von einen andern Nahrungs halber hinweg/undvor das

Findel-Haus gelegt worden.

Liberi inceftuofi , sind diejenige Kinder, die aus einem

Beyschlaffherkommen/ dererEltern mit denenKindern/

oderdes Geschwisters mit einander erzeigtworden.

Liberi legitimati, ehrlich gemachte Kinder/die entweder

durcherfolgteEhe oder Kayserlich Refcript ehrlich ge-

macht worden.

Liberi legitimi tantum, feu Adoptivi , an Kindes statt

aufund angenommene Kinder/ oder Chur- und Wall

Kinder/die nicht nach der Natur von denen annehmen-

den Elterngezeuget, ſondernnur allein durch die Autho-

rität des Gesetzes zu Kindern gemachet worden/ wovon

in tit. Inft & ff. de Adoption.

Liberi naturales & legitimi fimul , ehliche Kinder/ wer-

den genennet/ welche nach der Natur/ als einemdurch

Pp s
die
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die Geseke approbirten Beyschlaffe eines Manns mit

seinem Eheweibegezeuget werden. Oder die aus einem

reinen und keuschen Ehe , Bette/ wie es alsoausgespro

chenwird/herkommen.

Liberi naturales tantum, auffer eheliche Kinder/ welche

nur alleindieNatur/nicht aber zugleich der Ehestand ge

zeuget hat. c. liberi XXXI . qu. 4. dahin nunzwar in

den allgemeinen Verstand / der auffer- ehelichen / oder

nur natürlichen Kinder / alle diejenigen so verbottener

Weise/auffer dem Ehestand gebohren worden/derglei

chen Orten also genennet werden sollen/ gehören ; Eis

gentlich aber find es allhier nur diese, welche eine Con-

cubine, die einer statt eines Ehe- Weibes gehabt/ wel

ches bey denen Römern eine erlaubte Sache war/ zur

Welt gebohren hatte; Nov. 89 c. 12. S. 4. L. 144. de

V.S. Wiewohl nach denen Göttlichen/ Päbstlichenund

heutigenweltlichenRechtender Concubinatus, daraus

verbotten ist. Heutesind dahin dieHuren -Kinder derer

Vattergewiß seyn/ zu referiren.

Liberi nefarii , aus verbottener unzuläßiger Ehe erzeugte

Kinder/ davon die Natur ſelbſt abhorriret. §. 1. Inft. de

nupt. L. f. deR. Nupt. auth. ex complexu. C. de inceſt.

nupt, Mollen , de divif Jur. Cent. 1. div. 10. 25. n. 10,

39. e. g. Wann der Vatter die Tochter imprægnitet

hätte.

Liberifpirituales, geistliche Kinder, sind nichts anders als

TauffBathen/ dieman aus der Tauffgehoben. L. 26. C.

de Nupt. vid. tit. X. de cognat. fpir. Gonzalez adDecre.

tal. c. 8. in Comment. n.8.& 11

Liberi fuppofitii, unterschobene Kinder/ welche entweder

von der Frauen allein oder mit Wiſſen des Manns ge

schicht. L. 19. §. I. L. 30. §. I. C, ad L. Corn. de Fall.

L. I. deagn, libr.

Liberivulgo quæfiti, Huren - Kinder / Baſtart / (quafi

böser Art) find/ welche von einemProftibulo, die mitjes

dem,der ihr nur vorgekommen, zugehalten, aufgeraufs

fet
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fetworden/die keinen gewissen Vatter nennen oder an-

zeigenkönnen. §. pen. inft de Nupt. L. 23. de ftatu hom.

Mollenbec. de divif.Jur. Cent, 1. div. 10. 25. n. 36.

Libertas. die Freyheit ist eine natürliche Machtund Ge-

walt dasjenige zu thun/was beliebig und gefällig ist/ es

seye dann solches durch Gewalt oder Recht verbotten.

L. Libertas 4. ff. de ftatu hom. §. 1. Inft. de Jur. Perfon.

Libertas, heist auch der Stand derjenigen/ welchefreyge

bohrenworden. L. 40. ff. de liber, cauf.

Libertinus, ein Freygemachter / waren bey den Rös

merndiejenige/deren Vatter L'berti gewesen/ und also

invielen vorjenen den Vorzug hatten.

Libertus, war bey den Römern derjenige, so einKnecht

gewesen/vonseinemHerz aber frey gelassen worden.

Libitinarii, diedie Todtenversorgen und hinaus tragen.

Libra, einPfund/ wird in 12. Ungen getheilet/ und wird

1. Theil uncia, 2. Theil fextans, 3. Theil quadrans, 4.

Theil triens , 5. Theil quincunx , 6. Theil femis , 7.

Theil feptunx, 8. Theil bes , 9. Theil dodrans , 10.

Theildextrans, 11. Theildeunx, 12. Theilas. genannt.

Libra argenti, machts . Solidos oder Ducaten. L. un, C.

de argent. prec. quod thef. infer, Lib. 10. Libra auri,

macht72. Ducaten. L quotiescunque C. de fufceptor.

præpof. &arth Lib. 10.

Libratores, die das Waſſer mit der Waffer Waage ab-

wågen/ und zeigen, ob es sich an einem Ort leiten laſſe

oder nicht/welches dieFranzosen nivelles, nennen,Li.

C.deexcufat artif.

Licentia , die Licent/ die Freyheit / Nachlassung / Era

laubnis.

Licentiatus, ein Licentiat, welcher in einer Facultat fich

examiniren laſſen/ und dieLicenzoder Freyheit/Doctor

zuwerden/hat.

Licentiren/befreyen/ des Dienstes erlassen.

Licitans, der etwas darauf beuth.

Lici
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Licitari, iren/feilschen/ darauf biethen/ auf ein Ding ets

was ſehen/ auctioniren

Licitatio, die Feilschung ist ein solcher Actus, da einer ents

weder mündlich oder schrifftlich eine gewisse Summa

aufdie angeschlagene und feil gebottene Sachesegt, und

zugleich bittet/ daß es von neuen feil gebotten werde.

Boenig . Pract . Part. 1. cap. 31. Brunn, Proc. Civ.

cap.29. n. 32. Ludovici Einleitung zum Civil Proceſs.

cap.35. §. 13.

Licitator der etwas feilschet/ oder eine Summa darauf

seket.

Licito modo. aufzugelassene Art und Weise.

Ligium feudum , suche : Feudum.

Lictor, ein öffentlicherKnecht/ so denjenigen/welche mit

Ruthengestrichen/Hand-und Füsse band.

Lictor, der Häscher/Gerichts- oder Land-Knecht. Bey

denen Römernwaren die LicoresRaths Diener/ an-

sehnliche Leute, so denen Obrigkeitlichen Personen die

Fafces und andere Infignia vortrugen/ das Volck aus

den Weeg schaffeten / die Ubelthåter banden / und die

Execution so mit der Ruthen und Beilegeschahe ver-

richteten, die andere Execution mit dem Strang und

Creußeverrichteten die Carnifices.

Ligna cocta, Holk/das allerFeuchtigkeit beraubet iſt/ daß

esnimmerrauchen kan. L. 55.§.4. de Legat. 3.

Lignum, Hölzerne Schreib - Tafeln. L. 19. ff. de bon.

poffeff contra tab,

Lignandi Jus, fuche : Jus lignandi.

Limen, die Schwelle/à limine Judicii, von Gericht ſc. abs

weisen.

Limenarche, die zu Beſchüßung der See-Hafen erwählt

worden sind. L. 3. ff. de ferv. fugitiv.

Limitare, iren/unterscheiden/Mahlsteinesehen/ måſſigen/

lindern, nachlaffen.

Limitatio, dieUnterscheidung/ Mässigung/ Nachlassung.

Limi-
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Limitaneifundi, Güter/ so denenGräng-Soldaten affig.

eniret waren.

Limitati agri, die Aecker/ sodenen Feinden abgenommen/

unter die Bürger und Soldaten ausgetheilet, und mit

ihreneigenen Grångenversehen waren. L. 16. ff. de ac.

quir.rer. dom. L. 1. §. fi infula ff. de flumin.

Limites , die Grånken/ Marckte / Mahlsteine/ limites

mandati transgrediren / aus der Vollmacht schreiten/

und den Befehl überschreiten. Extra limites vagiren/

überdie Schnurhauen.

Limitrophi fundi,Güter/davon die Grång-Soldaten er

halten wurden. Lubr. C.de fund, limitroph. Lib. 11 .

Linea , die Linie eine Schnur. L. 27. §. 19. ff. ad L.

Aquiliam.

Linea, die Lini ist nichts anders, als eine gewisse ordentli

che Anzahl der Verwandten/woraus dieStamm Våt,

ter erkannt werden/ oder ein Weeg/wordurch gewiesen

wird/wie weit einer den andern verwandt ist. Oder eine

Verzeichnus einiger von einem gewissenStamm Vats

ter herrührender Personen/ welche die Gradus in sich

hålt/unddie Verwandtschafftunterscheidet. L. 1. pr if,

de grad, & affin ,

Linea collateralis f, transverfalis, begreifft in ſich diejeni

gen/welche uns seitwårts verwandt, die aber so wenig

von uns herstammen , als wir von ihnen/ unter deffen

aberdoch mit uns einerley Ursprung und Geblüthe ha-

ben/ als da ist Bruder/ Schwester/ Vatters Bruder/

Vatters Schwester/ MutterBruder und Schwester/

und die von ihnen gebohren werden oder folgen. Und

diese ist æqualis gleiche oder inæqualis.

Linea collateralis æqualis, die gleiche Seiten oder Ne-

ben-Lini/ oder in welcher Liniesolche Personen zu finden

seyn/ welche einander gleich find, als der Bruder und

Schwester Geschwister Kinder / ander Geschwister

Kinder.

Linea collateralis inæqualis , die ungleiche Seiten oder

Neben
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Neben-Linie ist/ wann die Personen in ungleichenGrad

von gemeinen Stamm gegen einander stehen z. E. Ich

und meinesBruders Sohn/ Enckelzc. oder ich und meis

nes VattersBruder,oder ich und meiner Groß- Mut-

ter Schwester.

Linea collateralis obliqua, ist welche begreifft die, so uns

vonder Seitenherverwandt sind/von denen weder wir/

nochsievon uns herſtammen, und doch von einen gemeis

nen Stammenherkommen/ als zweyerBrüder-Kinder/

dieBrüderselbsten/ des VattersBruder oder Schwes

ster/unddie übrigen Seiten,Freund.

Linea margaritarum, eine Perlen Schnur. L. 52. §. 18.

ff. de furt.

Linea recta, diegerade Linie ist/in welcher manvon der eis

nenPerson/bißzuder andern, davon dieFrageist/geras

de entweder auf oder nieder steigen muß.

Linea recta afcendens f. fuperior, begreifft dieselbigen

Personen von denen wir herstammen, als da sind der

Batter/ der Groß- Vatter/ der Groß-Groß-Vatter/

die Mutter/Groß-Mutter/ Ur-Groß-Mutter.

Linearecta defcendens feuinferior, hat diejenigen welche

von uns entsproffen seyn/ als der Sohn/ Tochter, der

Enicklein/

Lineafanguinis, ist eineReyhe derPersonen/so von einem

Stamm herkommen/ welche ihre Stuffen hat, diemit

Zahlen unterschieden werden.

Lineamenta, die Gestalt im Angesicht/ die Striche.

Linificia, Webereyen/ darinnen das LeinenZeugverfers

tigetwurde. L. 16. C. Theod, de murileg.

Lintearii und Linteones , Leinen-Weber. L. 8. C. Theo-

dos. de murileg. & L s. ff. de inftit. act. L. 16. C. de

murileg.

Liquamen eine gefalgeneBrühe von einemFische. L. 1. C.

quæ res exportari nondeb.

Liquere, bekannt/klarund deutlich seyn.

Liquida, die Dingeso flieffen/ wie Honig.

Liqui-
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Liquidatio, die Liquidation oder die Verzeichnus.

Liquidiren/ beweisen/ anzeigen/darthun. Item klar oder

richtig machen.

Liquidèvelliquidò conftat, es ist offenbar und amTag.

Liquidus, a, um, heist im Rechten/ geständig/ klar/ une

laugbar/bewiesen.

Liquidum, was gewiß ift/ deffen Species und Quantitat/

worzu manverbundenist/ dem Namen nach/oder durch

eineDemonftration, so statt des Namens ist/ auch wie

viel dessensey,bekannt ist.

Liquidum debitum, eineliquide Schuld/da die Contra-

henten/ die Quantitat der Schuld/ und die Caufa ders

selben klar und bekanntsind, oderflugs können erwiesen

werden.

Liquidojurare, wegeneiner deutlichen Sacheschwöhren.

L. 18.ff.de jurejurand.

Lis, der Streit/derHader/Zanck/ Rechts-Sach/frittis

ge Sache.

Lis conteftata,fuche conteftatalis.

Lis litem ferit, ein Streit gibt den andern/ ein Wortgibt

das ander.

Lis pendens, eineRechtshängige Sache, dienochfür

Lis fubJudice. J denRichterhanget/oder in der Klage ist.

Lite cadere, die Sachverliehren, Sachfällig werden.

Lite pendente,wenn der Streitnochanhängig ist.

Litemdenunciiren/ den Streit ankündigen,Litem movi-

ren/ Streit erwecken/ erheben.

Licem fuam facere, einen fremden Streit also über sich

nehmen, daß es scheinet / als ob man feinen eigenen

Streitdefendiret.

Litigiofa res, wird genennet diejenige Sach/ überderen

dominio oder quali von zweyen oder mehrern gestritten

wird es magsolche Sachbeweglich/ unbeweglich/ oder

sich selbst bewegend seyn/cörperlich oder uncörperlich.

L.3.C.de litigiof,

Litis
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Litis æftimatio, heist die Schäßung der Sache, worüber

manproceffirethat. Litis æftimationem folvere, so viel

bezahlen, als die gestrittene Sachwerthist.

Litis conteftatio, die Kriegsbefestigung/oder die Antwort

aufdieKlage einer strittigen Sache oder eines Haupts

Geschäffts / vor dem ordentlichenRichter. L. un. C.de

Lit. Conteftat. C. un. X. eod. und geschicht entweder af-

firmativè, mitJa/oder negativè, mit Nein. Cammer,

Gerichts Ordnung. Part. III. tit. 13. §. Und nach

dem 2c.

Litis conteftatio generalis,die allgemeine Krieg-Rechtens

Befestigung ist/ wann auf alle Puncten desKlag-Libells

eine allgemeineAntwort gegebenwird. z . E. Wann ich

die erzehltenDinge/wie sie erzehlt werden/laugne.

Litis conteftatio generalis eventualis ist / wann der Be

Flagte aufden Fall den Krieg Rechtens also befestiget/

wanndie Exceptiones , litis ingreffum impedientes , fo

opponirt werden/vondemRichter rejicirtwürden/ daß

alsdann der L's für contestirt soll gehaltenwerden.

Litis conteftatio generalis expreffa ist / wann solche mit

denen deutlichen Worten in Gemüth und Meynung li-

tem zu conteftiren/ exprimiret wird.

Litis conteftatio generalis pura, wann der Beklagte

fimpliciter sagt: Ich negire das Erzehlte/ wie es er

zehlet worden/ und bitte mich von der Klagloß zuspre

chen.

Litis Conteftatio generalis tacita, welche ohne besagte

Wort durch eine bloße Negation geschicht.

Litis conteftatio fpecialis, eine sonderbahreKrieg-Rech-

tens Befestigung wird genennet/ wann auf jedwedes

Stück der Klage besonders geantwortet wird. c. cum

caufam 6. X. de jur, calum. c. cum ad fedem 15. X, de

Reftitut. fpoliat. Struv. Exercit. 8. thef. 70. feq.

Litis Confors, fuche Conſors litis.

Litis denuncians, der Litis denunciant, oder der dem

andern den Streit ankündiget.

Litis
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Litis denuntiatio, Ankündigung des Streits oderKrieg

Rechtens/ ist ein rechtlich Mittel/ dadurchder, so einer

Sachwegen beklagt worden/ demjenigen/ von dem er

die Sach bekommen hat/ angezeigt, daß ihm deßwe-

gen Streit erregtworden/ damit er ihm inGerichtbey-

ſtehen/ und die Defenfion der Sach über sich nehme.

L. 49. ff. de judic. L. 53. L. 55. §. 4. ff. de Eviction.

L. 1. C. ubi in rem actio. L. 8. C. de Eviction.

Litis denunciatus,derLitis denunciat,oder demderStreit

angekündiget wird.

Litis pendenz, wird genennet/ wenn der Streit noch-

vor Gericht anhängig ist.

Litis pendentiæ five litis pendentis exceptio, fuche oben:

Exceptio litis pendentis.

Litis reaffumtio, Litem reaffumiren/ suche unten : Re-

.affumtio litis, réaffumiren.

itteræ, die Brief/ Send-Schreiben. ::

Litteræ amatoriæ, Liebs- Briefe, Lauterb, Diſput. de E-

pift. thef.7.

Litteræ Campii, Wechsel-Brief.

Litteræ commendatitiæ feu recommendatoriales, Vor-

schrifften/ Beförderungs-Schreiben.

Litteræ credentiales,dasCredenz-Schreiben/dasSchzei-

ben/ welches die hohe Obrigkeit vor seineUnterthanen/

und sonsten ertheilet, und vor sie gut faget. Nicol. de

Paffer. de privat, fcript. L. 3. qv. 5. n. 1. it. die Voll-

machtundBefehl/ welche einen Abgesandten mitgege

ben wird. Befold, Thefaur, pract. voc. Credénz-Brief/

mit Bitt und Ersuchen, dem Abgesandten oder Ver

ordneten völligen Glauben.in seinen Vor-und Anbrin-

gen/ als wenn der Principal felbst zugegen/ zuzustellen.

und müssen diese Briefe gleich zuerst vor allen überges

ben werden. Schoenborn, Pol, Lib. 3. c. 29. Joh. à

Chokier tract, de Legat, c. 36.

Litteræ diffidationis, Absag/ Fehd- und Feind - Brief/

find nichts anders/ als wann einer einen absagt/ oder

* 29 ihme
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ihmeFeindschafftzuschreibet/und ihmmitRaub/Brand/

Mord zu beschädigen betrauet/ und befedet. vid.Dom.

Bocer in Tract. de diffidat, cap. 1. welche Briefe ehes

deffenin Teutschland gang gemein waren. Hier.Bignon.

in notis ad formul. Marculf. f. 569. c. 18. heut zu Tag

aber derSchreiber deffen/und ders angibt/gleicheStraf-

fe zu gewarten. R. A. zu Regenspurg Anno. 1594. §.

dergleichen/und dieweil an etlichen Örten.

Litteræ dimifforiæ, suche dimifforiæ,

Litteræ moratoriæ, Anstandts-Briefe/ oder Schuß-An-

stands-Brief/ eyserne Brief/find gewiße Conceffio-

nes, Krafft derendurchUnglück verdorbene/oder aufser

Zahlungs-Mittelngerathene Schuldnern/ Freyheit ges

gebenwird/daßsiebinnen gewiffer Zeitvon ihrenGlaubis

gern nicht können mit Effect belanget/ vielweniger exe-

quiret werden können. Refor. Polit. Auguft. 1545. tit.

Von verdorbnen Kauffleuthen. Mev. de Levam. Inop.

deb. n. 92.feq.

Litteræ mutui compaffus, Compaß oder Vitt-Briefe

werden genennet die Schreiben/ dadurch ein Richter

den andern ersuchet/ Zeugen zu verhören, und ihme

derselben Aussage verschlossen zuzuschicken. Es wer

den auchsonst die Briefegenennt fubfidiales, requifito-

riales, imploratoriæ & remifforiæ. Roding.Pand. Cam.

Lib. 5. tit. 16. §. i. remifforiales, requifitoriales, invo-

catoriæ, Hülff-Briefe. Jac. Blum. Proc. Cam. tit.

73. S. 18.

Litteræ informatoriæ, Bericht Schreiben/ werden ges

nennet/ welches die Obrigkeit an die Cammer sendet/

Jac. Blum. Proc. Cam. tit. 35. §. 8.

Litteræ teftimoniales, Zeugniß Schreiben.

Litteratus, ein Gelehrter/ der ftudirt hat.

Litigare, litigiren/ haddern/zancken/ streiten.

Lithus, das fer/ so weit des Meers Wellen schlagen

oder reichen. L. 96. ff. de V. s.

Liture, ein Durchschnitt/ oder das ausgelöschet ist.

Lo-
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Locare, ciren /austhun/ verpachten/vermiethen/ verdin-

gen/ it. an einen Ort ſeßen/ ſtellen/ ordnen/ z. E. die

Gläubiger in eine gewiße Ordnung zc.

Locare domum, das Haus vermiethen, um Zinnß wegs

-leihen/Locare opus, das Werckverdingen. Locare ope-

rum, behülfflich seyn mitArbeit.

Locarium, der Hauß-Zinnß/ Pacht Geld.

@

Locatio conductio, die Vermieth- oder Verpachtung/

Heurung/ Verdingung oder Dingung/ist ein Handel/

so gleichfalls in bloffen Confens der Contrahenten be

ftehet/wodurch der Gebrauch eines Dinges/ oder die

Arbeit einer Person um einen gewißen Zinnß oderLohn

vermiethet oder verdinget wird. L. 10. L. 22. §. 1. 21

ff. locat. conduct. pr. Inft. de locat. & conduct. & ibid.

Hopp. Andler Huberus in pofit, ad Inftit , Ludovici ad

t. ff. locat conduct.

Locati conducti actio, ſuche oben Actio locati, &c.

Locatio irregularis, die/so solcheTerminos überschreitet.

Locatio operum, da eines seine Arbeit oder Dienst dem

andern vermiethet wird/und ist zweyerley operarum in

fpecie, da die operæ oder Dienst- Verrichtungen inte-

terminirt vermiethet werden/ und operis, da derjenige

so feine Arbeit vermiethet/ auch zugleich etwas gewisses

zumachen/ z. E. ein Hauß zu bauen, bestehet.

Locatio regularis, diejenige Vermiethung/ so inner den

benannten Terminis der Vermiethung bleibet.

Locatio rerum ist/wann jemand eine Sache zum Ge

brauchfür einen gewiffen Lohn überlassen wird.

Locata bona, Laf Güter/ die jemand auf eine gewiße

Zeit gemiethet/ doch daß er eine gewiße Penfion darfür

bezahle. Berlich. Part. II. Concl. 48.

Locator, der Vermiether/ Verdinger.

Locatum, das vermiethete Ding.

Locupletare, iren/ bereichern/ reichmachen.

Locuples, reich/vermögend wird der genennet/ der gnug-

242 fam
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fam begütert ist/ daß er die Sach/so der Kläger refti-

tuirt haben will/ erstatten kan. L. 234. §. 1. ff. deVerb.

Signif.

Locupletes , welche in einem Land starck beerbt oder

mit ansehnlichen Pfandschafften überflüssig, begürtet

find.

Locupletior factus, reicher ist worden/nicht allein der/fo

eine Sachben sich hat, sondern auch der solche zu sei

nen Vermögen angewendet/ oder zu dessen Nugensols

che verkehret worden/ ob sie schon dolo malo wieder

umkommen ist. L. 18. ff. quod met. cauf. L.47. ff. de

folut.

Loculi, Geldsack/ Beutel. L. 53. in f, ff. de Legat. 3.

L. 23. §. 1. ff. de pec. leg.

Locus, der Orth/ die Stelle/wird so wohl von Land- als

Städtischen Gütern gebraucht. L. 60. §. 2. ff. de Verb.

fignif. Qui fuccedit in locum, fuccedit in Jus. Wer

an eines Stelle kömmt/der bekömmt auch dessen Recht.

Locus contractus oder folutionis heistin Rechten derjeni

geOrt/wo einer mitdemandern einen Contract geschloss

-fen/ oder dieZahlung zuthunversprochenhat/da er denn

vor desselben Ortes Obrigkeit/ ob er schon sonst frembde

und unter dieselbe nicht gehörig ist/ in dieserSachestehen

undRechtleyden muß.

Locus Delichi, heist im Rechtender Art/ wo ein Verbre

chenbegangen/und der Thåter darüber ergriffen und ans

geklaget wird.7

Locus gratuitus, fuche oben : gratuitus locus.

+ ocus judicii, die Gerichts - Stelle.

Locus non tutus, ein unsicherer Ort. Loci non tuti ex-

ceptio, suche oben : Exceptio loci non tuti.

Locus thefauri publici, die Schaß-Kammer/ der Pfen-

nings-Thurn.

Locus communis, ein gemeiner Orth.

Locicommunes, ist ein Buch/in gewißeTituleingetheilet/

darina
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darinnen man allerhand zusammen trågt oderschreibet.

Loco recognitionis, an ſtatt eines Scheines fc. ertheis

let/ welches man einen Bothen/ daß er das Schreiben

zurecht überreichethat/giebet.

Loco Sigilli, an statt des Siegels/ so aufsolche massen

(L.S.) unter eine Abschrifft gesetet wird.

Loca publica, öffentliche Derter/ als da sind die Land-

Straffen/ 2c.

Locus religiofus, ist der Ort/wo die Todten pflegen hin-

= begraben zu werden/ der Kirchhof. Lauterb. Comp. t

ff. de Relig. p. 162.

Logica, die Disputir -Kunst.

Logographi, diejenigen/ so dieSteuer und andereRech-

nung führen. L. 1. §. 1. ff. de muner. &honor.

Longus, a, um, lang

Longi Temporis poffeffio, die Beſigung von langer Zeit

- hero.

Longi temporis præfcriptio, die lang verjährte Zeit.. !

Longiffimum tempus, eine Zeit von 30. oder 40. Jah-

ren.

Logographi, diejenigen so die Steuer und andere Rech-

nungführen. L. 1. §. 1. ff. de muner, & honor.

Longum filentium, ein 5. Jähriges Stillschweigen. L.

non tenetur §. præfcripta ff. ne de ftatu defunct.

Longumtempus, heist bey Anwesenden 10. Jahr/ bey

Abwesenden 20. Jahr. L. 2. §. cum ftichum. L.4.ff. pro

focio. L. 76. in f. ff. de contrah. emt. L. 3. & 11. in f.

ff. de diverf. temp. præfcript. Im Lehn-Recht bedeu-

tet es 30. Jahr. Vultej. de Feudis. cap. 9. n. 5.

Luce merianâ clarius, heller als die Mittags- Sonne.

Lucrari, lucriren/ gewinnen / Gewinst haben oder be

kommen.

Lucrofus, a, um, das Gewinn trägt. L. 9. §. 2. ff. de

auctor. aut.

243
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Lucrum, der Gewinn wird genennt dasjenige, so nach

abgezogenen Unkosten und Schaden übrig ist. L. 30. ff.

pro focio.

Lucrum ceffans, der Gewinn so einem entgehet/ e. g.

wann einem Kauffmann sein in die Handlung gehöri

ges Geld nichtzu bestimmter Zeit gezahlet wird/ und

also das Lucrum oder Gewinn/welchen er von dem

umgefesten Geld håtte erhalten können / wegen des

Schuldners Verzug ceffiret. per text. in L. fin. §. fi

quis in fin. C. de Codicill. Recess, Deput, de Anno

1600. §. 152.

Lucrum adventitium, wann etwas unserm Vermögen

zufällt/ ohne unsere Arbeit und Beschwerniß.

Lucrativa caufa, wird genennt/ wann der Empfanger

nichts dessentwegen von dem seinen misset/ oder ihm

nichts dafür abgehet. L. 82. §. fundus, ff, de Legat 1,

Lucrativa poffeffio, eine Befitung/ die man umsonst/

und da es einem nichts gekostet hat/ überkommen hat.

Ludus, ein Spiel ist ein zur Ergöglichkeit angesehener

Actus oder Handlung/ da man wegen des Siegs spies

Let/ und daß dem Siegenden Theil das zukomme/ was

deßwegen ist aufgesetet worden.

Ludus artis, darinnen man sich allein durch die Kunſt/

der Tugend und Tapfferkeit wegen/ exerciret.

Ludus fortunæ ift, darinnen das Glück herrschet,

Ludus mixtus, darinnen so wohl von dem Glück als der

Kunst der Sieg dependiret.

Ludificatio, ein freventlicher Aufzug oder Dilation, L,

cum te C. de Pactis inter emtor, & venditor,

Luere, eine Sache lösen/ durch das bezahlte Geld be-

freyen. §. 6. Inft. de Legat, Luerepoenas, gestrafft wers

den. Straffe leyden. Att. 1. fin . ff. de bon. dam.

Luitio, die Einlösung/ Befreyung. L. 1. §, fi filius ff, de

fuis & legit.

Lugubria, Trauer-Kleider und andere Trauer-Zeichen.

L.8.



Lu Ma

L. 8. ff. de iis, qui notant. infam. L. 15. C. ex. quib.

cauf. infam. irrog. L. 15. §. generaliter ff. de injur.

Lumen, des Himmels-Licht. Lumina immittere, Fenster

in eineWandmachen. L. 13. ff. de ufuf.& ufu legat, L.

pen. ff. de fervit. urban, prædior.

Lumen Mundi, ein Licht der Welt/ also wird genennt

ein fürtrefflicher Mann.

Luminum fervitus, ist ein Recht/ da mein Nachbar

schuldig ist/meine Fenster, wodurchich Licht ſuche/auf-

zunehmen.

Lupanarium, ein Huren-Haus. L. 27. ff. de hæredit.

petit.

Luſcitio , die Blödigkeit der Augen oder des Gesichts.

L. 10.§.penult. ff. de ædilit. edict.

Lufor, ein Spieler. It. Betrüger.

Loforiè agere, betrügerisch mit einen zum Nachtheil

des andern / zusammen spielen. L. 50. §. 1. ff. de

Legat, I.

Luftratio, Musterung/ Heerschau.

Luftrum, eineZeit von s. Jahren.

Luxuria, verschwenderische Ausgab/ it. der Muthwill/

Infolentz. L. 1. in f. ff. de ædil. edict.

Luxuriofus, der verschwenderischer Weise Geld verthut,

Lychni, find Leuchter/so andie Wändefestgemachtsind/

ein Gueridon

M.

MAcedo,war derjenigeGeiß Hals/der zu erst angefan

gendenen nochunter Våtterlicher Gewalt stehenden

SöhnenGeld zu leihen,mit derer Condition, daß sie es

mitdem größten Wucher nach ihres Vatters Todtbes

zahlen musten : Damit nicht aber dieses zur Gewohn,

heit wurde, ist deßwegen das Macedonianische Sena-

tus confultum gegeben worden dieses Innhalts /

294 daf
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daß wer den filiis familias . Geld lehnen würde , ohne

Vorwissen der Eltern/ fie die Glaubige solches Geld

verlohren haben sollten und nicht fordern dürffen.

vid. L. 1. ad S. C, Maced. Es hat aber dieses S C.

in 11. Fållen keine Gültigkeit/ wie zu lesen in gloſs, in

§. illud, proprie Inftit quod cum eo quiin alien. po

teft. &Suetonius cap. 11. in D. Vefpafiano Spieg.

Macellarius , derjenige, der nicht nur Fleisch und allers

ley Eß-Waaren / sondern auch Brod und Getrayd

verkauffet. Woher dieses Wort derivirt wird zeiget

Feftus & Varro lib. 4. de lingua Latina.

Macellararii, die/sodas Vich schlachten und das Fleisch

verkauffen. Clem. 1.devita &honeft. cler. Joan. Bello.

Etym. adde Turneb. adverf. lib. 8. cap. 71.

I.

Macerare , maceriren/ mager machen. Item sich quảs

len / martern / elendiglich durchbringen

matten.

Maceratio, dieAbmattung.

sich abs

Maceries, eineLeinwand,oder eineschlechte Wand/von

Mauersteinen oder andern Backsteinen gemacht.

Maceriam ducere, einesolcheWand aufbauen. L. 17.ff.

commun. prædior.

Machiavellismus , eine gottlose / eigennütige Staats

Kunst / da ein Fürst mehr auf seinen eignen Nugen/

als auf die allgemeine Wohlfarth ſiehet / hat seinen

Namen/von Nicolao Machiavello , einen Florentiner/

der in seinen Buch de principe solche schädliche Lehrs

SågedenenFürstengegeben.

Machina, eine Machine, Werckzeug/ damit man etwas

sonderliches ausrichten kan/ womit man grofſe Laſten

aufhebenoderwegschaffenkan.

Machina frumentaria, eineMahl - Mühl. L. quæfitum.

§ 2 ff defund. inftr.

Machinarius afinus, ein Eselder inder MühldasGetrand

mahlen muste. bey denen Alten. L. 60. §. 3. ff. de legat. 3.

L. 2.§. 7. ff. defund, inftr,

Machi-
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Machinarius faber, ein Künstler / der solche Machinen

verfertiget. L 31. ff.ad leg. Aquil.

Machinatio, Lift/Betrug/Falschheit im Schweigen/und

eineSpitfindigkeit im Reden. Rebhan. HodogetaJur.

Chart. IV. aph.35.

Macul, eine Mackel / Flecken im Kleid / eine Infamia ,

Schandfleck.

Magenschafft wird in Sächsischen Rechten die

Blut Verwandschafft derjenigen genennet / die von

einerley Stamm - Eltern herkommen / und wiederum

in Spiel/Magen oder Cognatos und Schwerdts

Magen oder Agnaros eingetheilet werden. Das

WortMagen heist in der alten Nieder Sächsischen

Spracheso viel als einFreund und Verwandter.

Magus, dieWeisen. It.die Zauberer/ Schwarz-Künst

fer. L 7. C. de Malefic, &Mathemat, ist derjenige, der

weder einen Bund mit dem Satan eingehet (da dif-

ferirensie von den Heren) noch einen Schaden zufügen

(in diesem Stuck find sie von den Heren - Meistern un«

terschieden)sondern mit teufflischer Kunst/(darinn diffe-

riren sie von denklugenWeibern ) sich unterstehen zu

wahrsagen aus einem Chrystall/ Spiegel/ Glas/ die

Teuffelum die gestohlene Sache fragen und andern

diesieum Rathfragen/antworten. Sie werden auch

Arioli und Incantatores genennet / und verdienen mit

den Sagis und Heren-Meistern poenam capitalemoder

dieTodtes- Straff.L 5.C.de Maleficis & Mathemat,

Carpz. Prax. Crim. P. 1. Quæft. 49. tot. & Quæft. so.

n. 37. 48. It. Part. 4.C 2. def. 7.

Magia, die Zauberen/schwarze Kunst.

Magia naturalis , natürliche Zauberey/ da man sonder

bahre verwunderns - würdige Dinge durch) natürliche

Mittel ausrichtet / und davon die alten Magi genennt

wurden; Welches Wort inguten Verstandnichts an-

derst bedeutet / als einen Excellentem Philofophum,

offtermahls aber wird Magia imbösen Verstandfür eine

291 Sau
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Zauberen und Teuffels Beschwörung genommen, als in

inL, cætera.§. 1. ff famil. ercifc.

Magis, Magidis, ein Gefäß/ darinnenmandenTeig knetet.

L. 36.ff. de condict indebit.

Magis eft, es ist besser odergemeiner angenommen/ quafi

receptius eft.

Magifter, ein Meister/Lehrer. Item/welchen etliche Gü

ter undSachenanbefohlen werden.

Magifter auctionum,war vor Zeiten der, sodes Schuld.

ners Güter / welche sollten verkaufft werden/ also vor-

ſtunde/ daß er dem, der ammeinſtën darfür bote/ ſole

che zusprach.

Magifter navis, dem diegange Sorg für das Schiff ans

vertrauet ist. L. 1. §. 3. ff. L. cui præcipua. 57. ff. de V, S.

deexercit, action.

Magiſter Societatis, das Haupt von einerSocietåt/wird

derjenige genennt/ der einer Societåt so præfidirte/ daß

er die Gesellschafften zusammen ruffen/ ihnen das zur

Gesellschafft gehörige vortragen/ und alle Schrifften

undRechnungen der Gesellschafft besorgen muß. L. 14.

ff. depactis. L. 17. ff. de V.S.

Magifter Philofophiæ, ein Meister der Welt-Weisheit

oderPhilosophie.

Magifterium, wird genennet der A&tus oder Handlung/

wennMagiftrigemacht werden.

Magiftrare, magiftriren/ wird gesaget/ wenn einer Magi-

fter wird. It.Meistern.

Magiftratus, eine Obrigkeit/ nach demRömischenRecht

ist eine öffentliche Person, so der Jurisdiction vorstehet.

Sucholt de jurisdict aph. 204. Oder es wird derjenis

ge Obrigkeit genennt, der öffentlich ist conftituirt wors

den/das Rechtin Civil-und privat - Sachen zu sprechen.

L. I. ff. de Officio ei, cui mund. L. 6. §. 1. ff. de tutel.

L. pen.ff. de juft . &jur.

Magiftratus fuperior five major, die hohe Obrigkeit.

Magi.
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Magiftratus inferior five minor, die Unter-Obrigkeit.

Magnus, a, um. Magna negligentia , groffer Unfleiß.

Magna mora, bedeutet eine Zeit von 6.Monat, L. ult. C.

decuftod. reor.

Magnanimitas, Magnanimitåt/ Großmüthigkeit.

Magnanimus, a, um, großmüthig.

Magnales, die vornehmen Herrn.

Magnifacere, hoch æftimiren/sehr über etwas halten. L. 1.

fff.quodvi aut clam L, obfervare. §. ingreffus, ff, de

officio Proconful.

Magnificè, herrlich/ prächtig.

Magnificentia, Magnificenz, Hoheit/ Herrlichkeit/Große

achtbarkeit.

Magnificentiffimus, wird einFürst, Graf/ oder anderer

vornehmer Herrgenennet/wenn er aufeiner Academia

Rector ist.

Magnificus, a, um, herrlich/ prächtig ; Gleichfalls wird

der RectoraufUniverfitåten und andere vornehmeLeus

teMagnificus genennet.

Magnitudo , die Gröffe.

Magnus , a, um , groß.

Majeftas, Majestát/ ein Titul/welcher nur Kayser und

Königen gegeben wird, wiewohl solcher von dem Kay-

ferlichen Hofvor diesem keinen König gegebenwurde,

sondern es musten solche nur mit dem Titul Dignitas

Regia fich begnügen lassen ; Aber heut zu Tagwird sols

cher allen Königen von dem Kayserlichen Hoff gegeben/

wie aus denen A&tis publicis zu ſehen iſt.

Majeftatis læfæ crimen, das Laster der beleidigtenMa.

jestät ist ein Crimen publicum , welches wider der

Republique , oder desjenigen/der solche regieret/ Sis

cherheit / Macht/ oder Dignitat begangen wird. L. 1.

S. 1. & L. ult. ff. ad L. Juliam Majeftat. wird getheilt

in Crimen perduellionis, welches ein Verbrechen ist/

da aus feindlichen Gemüth etwas wider den Statum

der
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der Republique oder derselben Oberhaupt unternom

men werden / daß solche geschwächt / oder unterdrückt

werde : Und fimplex crimen Majeftatis , welches bes

gangen wird entweder durch eine That, so zu desFür,

stens oder der Republique Schmach gereichet / oder

durch Worte und böse Wünsche. Struv, Exerc. 49.

th. 17. & feq.

Majeftatis læfæ crimen Ecclefiafticum, feu crimen læfæ

Majeftatis divinæ ist/ wann die Göttliche Majeſtåt be-

leidiget wird.

Major, heift groffer. It. der ein vollkommen Alter hat.

It. heist ein Major ein Obrister Wachtmeiſter.

Major, wird auch der genennet/ der noch nicht 70. Jahr

alt ist, sondern erst in das siebenkigste Jahr gehet. L. 3.

ff. deJur.immunit. Gleichwie hergegen derjenige Mi-

norheiffet/ der noch nicht 20. Jahr erreichet /sondern

nur den erstenTag davon. L. 1. ff de manumiff.

Majorcaufa, wird einepeinliche Sache/ minor caufa aber

eineBürgerlichegenennet. Imper, auth. utomnes obed,

jud . provinc §. fi igiturambo,

Major Ecclefia , wurde ehedeffen die Stadt Constanti

nopel/und die unter diß sammtliche Patriarchat gehos

rige Kirchen genennet/ wie viel deren aber gewesen/

fiehe in L. non plures. C. de S, S. Ecclef. Mit dieſem ·

Titulkommt auchüberein. Auth. quoniam, ut ait, x. de

vita & honeft. Cler, & c. conftituit cum gloff. 1.x. de

Refcript. Anchor.

Majorennitas, die Mündigkeit.

Majorpars concludit , oder Majora vota concludunt.

der gröste Hauffe schlieffet, oder hålt das Urtheil.

Majores , die Vorfahren.

Majores, alte Leute, die über das 70. Jahr hinaus find/

ut inL, majores ff. de Jure immun. )

Majores, die ihres vollkommenen Alters ſind/volljährig/

überjährig, die ihre 25. Jahr vollkommentlich über

reicht.
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reicht. utin tit. ff. ex quibus caufis major in integrum

reftit.

Majoratus , das Vorzugs Recht / so der Aelteste des

Geschlechts hat. Item ein Fideicommifs in des Tes

stierers Gütern/ so auf solche Art verlassen worden/

daß sie immerfort ohnverhindert bey deffen Familie

bleiben / und allezeit auf den Aeltesten davon fallen

follen. Oder das Jus Majoratus ift/ wann bißweilen

unter denen/so einerley Familie find ausgemacht wird/

daß allezeit die Aeltesten den Vorzug haben sollen. Bes

fiusde pact, famil cap. 8.

Majoratus Conditionatus , wird genennt/ wann verbis

enunciativis befohlen wird, daß die Güter bey der Fa-

milie bleiben sollen/ und also das Verbot der Alienati-

on nur auf gewisse Personen und Fälle reftringi.

ret ist.

Majoratus expreffus , ist / wann der Testierer mit aus-

drücklichen verordneten Worten/ auch mit beygefüg

ter Ursach seinen Willen erkläret hat/ was für Pers

fonen zum Majorat sollen gelassen werden, oder nicht/

dannauch welchen Personen die Alienation foll erlaubt

feynoder nicht.

Majoratus perfonalis ist /wann die Worte und Difpo-

fition des der das Fideicommifs verlåst/ auf gewiffe

und insonderheit benannte Personen reftringiret ist/

überwelche esnicht gehet.

Majoratus realis ist / wann ohne gewiffe Benennung

der Personen denen Gütern selbst eine solche Condi-

tion adjiciret wird / daß sie stets bey der Familie bleis

ben sollten.

Majoratus fimplex & abfolutus ist / wann der Stiffter

des Majorats principaliter und mit verordneten Wor-

tens so die Ursach der Prohibition enthalten befiehlet/

daß seine Güter ben der Familie bleiben sollen/ und

also als eine End- Ursach/ die Worte so eine immerfort

währende Zeitbedeuten/ exprimirt.

"

Majo.
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Majoratus tacitus , ist / wann zwar des Testierers aus,

drückliche Worte mangeln aber desselben Sinn

und Meynung aus der Subftitutione fideicommiffa-

ria tacita , oder andern Ursachen und Muthmaſſungen

erscheinet.

Major caufa, eine Criminal-Sache.

Major pars, der grössere Theil/ wann die meisten einer

Meynungfind.

Majorennis, heist einer, der sein Männlich Alter erreis

chetsnach gemeinen Rechten das 25. nach Sächsischen

aber das 21. zurück geleget hat, und also nichtmehr un

ter Vormündern ist/ sondern über sein Vermögenselbst

difponiren kan. In Teutschland werden ebenfalls zur

Majorennitat der Fürsten/ wie auch bey privat Pers

fonen volle 21. Jahr nach Sächsischen/ und 25. nach

gemeinen Rechten erfordert ausser daß die Churfürs

ſten vermöge der güldenen Bulle/ wie auch einige ans

dere Fürsten/ als die von Braunschweig, Heffen/ An-

halt 2c. in 18. Jahr Majorennes werden/ und zurRes

gierungkommen. Im Franckreich wird der König in

14. in Spannien in 20ten/und in Schweden in 18.Jahr

Majorennis. InPohlen und Moscau wird die Majo.

rennitat in 18.Jahr erlanget.

Majoritas , ist nach dem Canonischen Recht ein Vor,

zug/ da eine Person würdiger ist als die andern/ oder

es ist eine Fürtrefflichkeit einer Person / vor der

andern.

Majama, eine Art eines Spiels . L. 1. C. de Majama.

Lib. II.

Majus , der May.

Majusculus, a, um, gröffer.

Majusculis literis, mit gröffernBuchstaben.

Mala manfio , eine Art einer Tortur. Vulpin. L. 7. f.

de pofit.

Mala fides, bas böse Gewissen, das einem überzeiget/man

wiffe
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wiffe wohldaß die Sachejemand anderstzugehören, wels

cheman tradirt oder überkommt.

Mal condent, nichtwohlzu friedenundvergnügt.

Male, übel/ bößlich.

Maledicentia,die Schmachrede.

Maledicere, malediciren/ ſchmähen/ fluchen.

Maledictio 1.

Maledictum dieVerfluchung, Schmachrede.

Maledictus, a, um, verflucht.

Malefacere, mißhandeln / zum Verdruß thun , übel

handeln.

Maleficium eine Ubelthat, Mißhandlung/Schade. L. 1.

in pr.ff. fi fam.furt, feciff.

Maleficium , heist in fpecie Zauberey / Seegenspreche

rey / wann jemand vermittelst verbottenen Künsten/

undHülffdes Satans denen Menschen und ihren Gü

tern schadet/fie verblendet/ und Wunderwerck zuthun

sich unterstehet/ oder denen Leuren künfftige Dingefas

get. L456. C. de malefic, & mathemat, und ist

zweyerley. 1.) Wann man ein ausdrücklichen pactum

mit dem Teuffel gemacht hat , dadurch man GOTE

verläugnet / und sich dem Teuffel ergeben hat. 2.)

Wann ein stillschweigendes heimliches pactum dazu

kommt und jemand ohne ausdrücklichen pa&tum

des Teuffels Hülffe fich bedienet / und dieses geschicht

aufdreyerley Art. 1.) Wann jemand mit dem Teufe

fel selbst Gemeinschafft hat , und durch Exercirung

der Teuffels Künsteschadet. 2.) Wann jemand durch

solche Künfte Schaden thut. 3.) Wann einer sich

abergläubischer Mittel bedienet. Carpz, Prax. Crim.

P. 1. qu.49. &feq.

Malefiz-Sachen werden alle Criminal- Sachen ge-

nennt/fiemögen eine Leibs-Straff nachsich ziehen oder

nicht. Blum Proc. Camer. Tit. 32. n. 43.

Maleficus, a,um, schädlich ein Mißhändler/oder Uber,

treta
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tretter/böser Mensch. Zauberer t. t. C. de Malefic. &

Mathematic. der Menschen und Viehe mit Teufflischer

Kunst Schadenzufüget.

Malevolus, a, um, abgünstig.

Maligne , bößlich.

Malignitas, die Malignitat/ Argheit/ Bosheit/ Hefftigs

keit/so auchvon Kranckheiten gesaget wird.

Malicia , die Bosheit.

Malitia Juramentum , suche oben : Juramentum Ca

lumniæ.

Malitiosè, bößlich betrüglich. Malitiosè deferiren/ böß

lich verlassen / welches geschicht/ wann der Mann das

Weib/ oder das Weib dem Mann bößlich und vors

feglich verlåffet, davon zeucht, und sie ihn, oder er fie

figen låst. Dahero wird genennet Maliciofà defertio, eine

bößliche Verlassung des Ehegatten

Malitiofus, a, um, betrüglich/verkehrt/ böß/boßhafft.

Malum, einApffel. It. das Unglück.

Malum malo proximum, es bietet immer ein Unglück dem

anderndieHand.

Malus, a, um , böse.

MalusderMastbaum in Schiff. L. 242 ff. de V.S.

Mala fides , ein böser Glaube/ wann nemlich einer ein

fremd Gutwiffentlich besikt.

Malæ fidei poffeffor ist der ein Ding unrechtmässiger

Weise besiket/so geschicht, wenn einer sich eines Din-

ges anmaffet , da er doch weiß / daß es einem andern

zugehöret.

Malonodo malus cuneus quærendus eft : auf einen har,

tenAst gehöret ein starcker Keil/ das ist/ wie einer ist/ so

mußman ihn tractiren.

Mamburgus , heist bey denen Feudiften ein Advocatus

oder Versorger/eines Geschäffts.

Mammofus, a, um, wohl gebrüstet.

Manceps, der einen Zoll/ Zehenden, oder dergleichen Lez

hen erkaufft/Pachter/ Admodiator,

Man-
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Mancipare , mancipiren/ zueignen, übergeben/ zu eigen

geben.

Mancipatio, Zueignung.

Mancipes, die Zöllner. It. fo etwas gepacht haben.

Mancipes falinarum, dieBeständner der Salg, Köthen.

L. 11. C. de vectigal.

Mancipium , ein Leibeigner. It. das Eigenthum.

Mancus, a, um, leer/gestümmelt.

Mancus, der keine Hand hat. Item der aus Schwach

heit der rechtenHandsich der Lincken gebraucht. L. qui

clavum. §. pen. & L. Itemo filius & L, quæritur §. fi

quis digitis ff, de ædilit.edict.

Mandare ,mandiren/ befehlen, gebieten/wir pflegen auch

-demjenigen zu befehlen/ deme wir etwas für uns in

Gericht auszuführen/auftragen/und ihme es getreulich

undbona fide anbefehlen.

Mandatarius, ein Gevollmächtigter, so von einem Voll

macht hat/einBefehlhaber/ Anwald.

Mandati fines excedere, aus einem ausdrücklichen stars

cken/gemessenen Befehlschreiten.

Mandator, ber einenandern was befiehlet oder auftråget,

Oder befiehlet einem zu leihen.

Mandatum, ein Befehl. It. eine Vollmacht/ und Ges

walt/ist ein Handel/soin der Contrahenten Einwillis

gung bestehet, durch welchen einem ein Geschäffte auf-

getragen wird, und derselbe umsonst zu verrichten auf

fich nimmt. L.1. pr. L. 2. §. 4. ff Mandati vel contr. pr.

Inft. de Mandat . & ibid . Dn. Hopp. It. ein Päbstliches

Recht/einsolcher Befehl/ welcher die geistliche Kirchen.

Zucht angehet.

Mandatum de exequendo , ist ein Befehl des Obers

= Richters an dem Unter - Richter oder den Executo-

rem , daß solcher unter öffentlicher Authorität das

Urtheil zur Erfüllung bringe. Text, Prax, jud. p. i .

C. 14, n. 11,

** 24
Man-
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Mandatum de non offendendo find/dadurch die Kays

serliche Cammer dem Beklagten der einem andern öf

fentliche Gewaltzuthundrohet/fine claufula beyStraff

desBanns oder der Privation befiehlet, daß er vonsei

nemgewaltthätigen Vorhaben abstehen, und vielmehr

vor Gericht als mit Gewalt und de facto seinRechtsus

che. Ord. Cam. P. 2. tit. 9. §. Und ob ſichs Gail. L. 1. de

Vocepubl. cap. 3. n. 3.

Mandatum expreffum, eine ausdrückliche Vollmacht/

welchedurch ausdrücklichen Confens so wohl unter Ge

genwärtigen als Abwesendengeschicht.

Mandatum extrajudiciale, darinnen einem auffer Gericht

Sachen zu expediren befohlen werden. Jt. die Voll

macht/welche nichtvor Gericht ist abgefertigetworden.

Mandatum generale , eine allgemeine Vollmacht/ das

rinnen viel Sachen zu expediren insgemein aufgetra,

genwerden.

Mandatum judiciale, eine Vollmacht /darinnen jemand

Gerichts-Händel anbefohlen werden. Jt. dieGericht,

lich ist ausgefertigetworden.

Mandatum fpeciale, eine sonderliche special Vollmacht/

darinnjemand einegewisse benennte Sachzuexpediren

aufgetragenwird.

Mandatum tacitum, eine stillschweigende Vollmacht ist,

wannichzumErempel leid, daß jemand für mich Bürg

wird/ oder es wird solche præfumirt aus der Personen

Anverwandtschafft/ Verfall der Zeit/ Ubergebung der

Inftrumenten, der Schlüſſel ze.

Mandatum fine claufula ist/ welches denen Partheyen

widerdie es gerichtet ist/alsofort die Parition undExecu

tion unter einer gewiffen Straffe anbefiehlet,

Mandatum cum Claufula ist/ welchen die Caufulajufti-

fiatoria angehänget ist / das ist/ daß der Beklagte dem

Mandatgehorsame/ oder an dem angesezten Termin ers

scheine / und seine Ursachen anführe / warum er dem

Man-
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Mandato nicht pariren dörffe. Ord. Cam. P. 2. Tit. 23.

pr. Gail, L. 2. Obf, 19. Frider. deMandat. c. 20, n¸Ï.

Mandata executorialia, darinnen der Richter das Urtheil

exequiret.

Mandata compulſarialia , darinnen der Richter etwas

befiehlt.

Mandata mixta , darinnen der Richter theils etwas bes

fihlt/theilsetwas verbietet.
792

Mandata prohibitiva, ſeu inhibitoria , darinnen der Rich,

Eter etwas verbietet.

14

Mandata avocatoria ſind Befehle, dadurch dieCammer

fine Claufula beyStraffdesBanns und derVerlierung

aller Privilegien befiehlt, denen so die Waffen ergreiffen

und Unruhe imReichanrichten/ daß sie diegeworbenen

« Soldaten abdancken sollen, und verbietet denen Sols

datenaufsolche Weise, bey Straff des Banns nicht zu

dienen,sondern aus einander zu gehen. Ord. Cam. P. 2.

t. 9. § wo aber der oder die.

Mandata arotiora.find/welche wann die fimplicia in ulte-

riora nicht respectirt werden/ regulariter ben Straff

des Bannsdecernirt werden.

Mandata demolitoria ſind die/ darinnen die Kayserliche

Cammer/demder ein neuWerck oder novi operis nun-

ciatio ohngeachtet aufführet / fine Claufula ſolches nies

der zureiffen anbefiehlt.

Mandata generalia, gemeine Abforderung, dadurch alle

Kriegende und Hülffleiftende bey. Straff des Banns

avocirt werden.

Mandata fimplicia, werden genennt, welche zum erstens

mahl/undzwar insgemein bey Straff 10. Marck ledis

gen Golds emaniren.

Mandata ſpecialia, werden wider gewiſſePerſonen/und

gemeiniglich wider die, so Soldaten werden/ gerichtet.

Roding. Pand. Camer. L. 3. t. 8. §. 6. &feq.

Mandata ulteriora, werden genennet die/so/álsdann erge

212 hen/
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hen/wann denen fimplicibus nicht Gehorsam geleistet

worden ben erhöheter Straff, und zwar gemeiniglich

ben 15. Marckledigen Golds.

Mandatum obreptitium, ein Mandat,das auffalsche Er.

zehlung der Sachen/darinn etwas falsches und unwah-

reshinzugefeßt worden/ erhaltenwird.

Mandatum fubreptitium, ein Mandat, so auffalsche Er

zehlung der Sachen/darinnen das Wahreverschwiegen

{ worden/erhalten wird.

Mandatus, a, um , befohlen/ Mandata Jurisdictio , fuche

Jurisdictio demandata.

Manicæ ferrez, Handschrauben, Feffel. L. 1. C. de cu-

ftod. reor.

Manifeftare , manifeftiren/ offenbaren, kund thun/zu ers

kennen geben.

Manifeftationis Juramentum , suche Juramentum ma-

nifeftationis.

Manifefte, ein Manifeft, oder ein AufgebotzumKriege/

eine Schrifft/worinnen ein Potentat offenbahret/ daß er

einenKrieg anfangen will/damit man wiffen möge/wa,

rum er wider den andern Krieg führen wolle. It. eine

Schuß- Schrifft.
A

1Manifeftò
öffentlichamTage.

Manifeftè J

Manifefte conftat, heist was aus glaubwürdigen Muth,

maſſungen zu ſchlieſſen oder bekannt ist. L. 1. C. de teft.

ubiJafon. Speig.

Manifeftum crimen , nennet Bartolus dasjenigeVerbres

chen/worüber einer ist erwischetworden. in l. fifur, ff. de

furt. vide eundemin L. hæredes palam.deteftib.

Manifeftus fur, ein offenbahrer Dieb/ der über den Dieb

ſtahl/ ehe er damit in sein Gewahrsamkommt/betretten

underdappet worden. L. 3. L. 4. & L. s. cum feq. ff. de

furt. Gajus Lib. 2, Inſt, tit. ult.

Manifeftus, a, um, manifeft, öffentlich.

Mani-
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Manifeftajuris ratio, eine offenbahreRechts Ursache.

Manifefta imputatio, wird genennt/wenn des andern seis

neIntention fanbewiesen werden/ e.g. er hatgebetten/

erhatwas fpendirt/ er hat in Entstehung der Sache ſein

Wohlgefallen erwiesen/ und hat es gelobet/dahero man

zum wenigsten den Willen, wo nicht die That, erkens

nen muß.

Manifeftum , offenbahr/ wird in Rechten gesagt/ wann

eine gemeine oder beschriehene Kundschafft eines

Dings aus ungezweiffelter Wissenschafft und wahren

Hören entsprungen/ doch nicht aus so vielen/ daß es

erkånntlich werde. Vide glofs. c. Conftitutionum, de

V.S Lib. 6.

Manifeftarium pignus, ein Pfand das öffentlich und deuts

lich verpfändet ist.

Mann Recht/ Mann - Gericht/ in den Schleßischen

Fürstenthümern Breßlau/ Schweidnik/ Jauer/ Dels

und Glogau sind ansehnliche Gerichts- Collegia, in wela

chen der Königl. Hofmeister entweder Persönlich oder

durcheinen Subftituten præfidiret / und sich drey von

Adel/ und 2. Raths-Männer aus der Stadt/als Beyſia

kerbefinden/welchenderMann-Rechts Secretarius affi-

firet und alles protocolliret/ auch den Eyd der vorges

fordertenZeugen vorlieset/ wann zuvor den geschworne

Advocatdas Recht ordentlich angedungen. An dieses

Judicium ordinarium giengen vor Zeiten alle Appella.

tiones, inBürgerlichen Sachen/ und wurde kein ander

devolutivifd) Remedium an Ihro Kayserl. Majeståt

auffer der Supplication verstattet. Heut zu Tage aber

halten sich die Landſaſſen meistens vor das Königliche

Ober-Amt/von welchen sie nachWien oderPrag appel-

liren können. Die Affeffores dieses Gerichts werdenKö

nigl Mannen genennet. Zu Schweidniß hat es derKö.

nig Georg Podiebrath 1459. geftifftet/ und præfidiret

darinnender Königl. Hofmeisters welches Amit bey der

Q43 Gräfe
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Gräflich Schafgottischen Familie Kynastischer Linie

erblich ist.

Manfer, ein von einer gemeinen Huren erzeugtesKind.

Manfiones,die Quartier/ worein sich die Soldaten bey

Kriegs-Zeitenbegaben.

Manfio, eineWohnung/Herberge.

Manfuetè, fanfftmüthig.

Manfuetudo, die Sanfftmüthigkeit.

Manfuetus, a, um, fanfftmüthig. Itemzahm.

Manuale, ein Manual, Hand Büchlein/ ein Verzeichnis/

Hand-Verzeichnis.

Manubiæ, der Raub/ Beut imKrieg/ manubias facere ,

plündern. L. cos. C. demodo muleton.

Manufcriptum, ein geschrieben Buch.

Manumiffio, die Freylaffung/ Freygebung der Knecht-

fchafft.

Manumiffio interamicos, wurde diejenige Frengebung/

von derKnechtschafftgenennt/so dageschahe/wann der

Knecht in Gegenwart derer irgend zu einem Paquet

eingeladenen guten Freunden des Herrn manumit-

tirt wurde.

Manumiffio per Epiftolam , wurde genennt / wenn der

Herr in einemBrieffe,den der Herz selbst/ benebstnoch

5. Zeugen unterschrieben den Knecht seiner Knechts

schafftverlieffe. §. I. Inft. deLibert. & l. un. §. 1. C, de

lat. lib, toll,

Manumiffio per ultimam voluntatem , war diejenige

Freygebung von der Knechtschafft/ so da geschahe in

einen folennen Testament / und auch andern legten

Willen, da der Knecht zumTestaments Erben eingese

et oder ihme sonst dieFreyheitvermachet wurde.

Manumiffio vindicta , wurde genennet diejenige Loß-

laffung der Knechtschafft/ welche mit diesen wunders

lichen Ceremonien verrichtet wurde ; es muste nehm

lich ein gewisser Gerichts-Diener oder Raths-Knecht/

auf
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aufObrigkeitlichen Geheiß/ denjenigen/ welcher manu-

mittirt werden sollte/ mit einer Ruthe auf das Haupt

fchlagen/und daher diese Worte darzu sprechen: Hunc

hominem liberum effe volo, dieserbisherigeKnecht

soll nunmehro ein freyer Mensch seyn. Welche

Art von einem gewissenKnecht/ der den Nahmen Vin-

dicius geführet/ und zu erst aufsothane Weiße manu-

mittirt worden/ ihre Benennung bekommen.

Manumittere, lofgeben/ von derKnechtschafftfrey lassen.

Manus, die Hand, manu mea, mit meiner Hand/manu

propria, mitmeiner eigenen Hand. It. eine Handschrifft/

Obligation, fo mit eigener Hand unterschrieben ist. L.

15. ff. de probat.

Manus brevis, wann etwas directe ohne Umschweiff ge-

schicht L. 43. §. 1. ff. de Jure dot.

Manus longa, heist bey denen JCtis, wann etwas durch

einen Umschweiff geschicht. L. 1. §. pen. ff. de acquir.

posf. L. 6. ff. de folut.

Manus militaris, ein Hauffe Soldaten. L. 68. ff. de R. V.

Manus mortua, oder todte Hand/wurdedasjenigeRecht

genennet/ daß so vor diesen ein Leibeigener Mann ge

ftorben/ und nichts nachseinemTodezumHaupt-Recht

hinterlassen/ wurde ihm die rechte Hand abgehauen/ und

folche dem Herrn geliefert ; vonwelchemHaupt-Recht

und in welchen Orten es noch heut zu Tag üblich/ bes

fiche weitläufftig Befold. Speidel. & Wehn, Hac. voce,

insonderheit aber Schotel de antig. in Germ, Jur. cap.

2. per tot. &c.

Manibus pedibusque, mit Hånden und Füſſen ſc. dar-

widerstreiten und arbeiten.

Manu tenere, schüßen/ beſchüßen/ vertheidigen, zum Er.

bey der Poffeffion oder Befit.

Manu committere, verbrechen/ delinquiren. L. 3. ff. de

offic. præfid.

244
Manu-
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Manupræcium, der Werck- Lohn/ Meister-Lohn. L. 30.

§. 3. ff. locat.

Marchia feu Marcha,heist bey denen Barbarischen Scri-

benten eine Grång.

Mareschall, heist vor Zeiten ein Stall-Meister.

Margarita, eine Perle/L. 19. §. pen, &L. 25. §. pen, ff.

de auro argent, mund, legato,

Margaritæexticatæ, reine auserlesenePerlen. L. fi fervus,

ff. ad L. Aquil.

Marggraf/ ist inRömischenReich eineFürstlicheWür

de/ welche von dem Kayser Henrico Aucupe ihren Ur

sprung hat/ aber nachgehends erblichgemacht worden/

da es zuvor nur ein Amt einer gewißen Person gewe

sen/ und so viel geheiffen hat/ als ein Marck oder

Gräng-Richter. Heut zu Tagegiebt es im Römischen

Reichs. Marggrafschafften/ nehmlichBrandenburg/

Meissen/Mahren/Laufig und Baaden/ingleichen

führet die Niederländische Proving Antwerpen diesen

Titul. In Franckreich und Italien giebt es eine große

MengeMarquifen oder Marggrafen/ die aber manch

mahl kaum unsern reichen Edelleuthen beykommen.

Marginalia, was auf dem Rand ſtehet.

Margo, der Rand. In margine, aufdem Rand.

Maritus, der Ehemann.

Marmor, ein Stuck ungearbeiteter Marmor. L. quæfi-

tum §. illud ff. de legat. 3.

Marmoratum, das mit Marmor überzogen ist.

Marmorarii, die so den Marmor in Stücken schneiden

Fönnen. L. 1. C. de excufat, artific,

Marmoreæ lapidicinæ, Marmor-Brüche. L. 7. §. fi vir.

D. folut, matrim .

Marmoreum, das gank von Marmor ist.

Martyreum, ein denen Märtyrern geheiligter Tempel/

L. generaliter 13. C. de SS, Ecclef, & L. 15. eod.

Mascos
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Mascopey/ ist so viel als eine Handels- Gesellschafft/

weiche Kaufleuthe unter einander aufgerichtet haben/

kommtvom hollandischen Wort aadoder Maer ein

Gefell oder Cammerad her/ und scop ist das teutſche

Wortschafft/ also eine Gesell- oder Cammeradschafft.

Maffa, die Materie, woraus etwas gemacht wird.

Maffa hæreditatis, die gange Erbschafft.

Mater, die Mutter.

Mater Ecclefiæ, oder matrix, wird die Haupt-Kirche ge

nennet/ & cum venerabilis x. de verb, fignif

Mater familias, die Hauß-Mutter

Materia, die Materie/ daraus man etwas machet.

Materialia, die materialien, die Haupt-Sach/ oder die

Dinge,so die Sache ſelbſtbetrifft. It. daraus etwas ge-

macht wird.

Materialia appellationis feynd merita caufæ, das ist/ die

Haupt-Sachen selbsten/darum gestritten/und nach bes

wiesenen Formalibus erörtert wird.

Matertera, der Mutter Schwester.

Mathematicus, der die mathefin verstehet/ Stern-Gus

cfer. it. Mathematici heiffen auchin Tit. C. de malefic.

& mathem. Zauberer/ Herenmeister/ Seegensprecher..

Mathefis, die Rechen - Meß- und Stern-Kunst/dieMas

thematic.

Matricula, das matricul-Buch/ oder ein Buch darein

die Sachen zu künfftigen Gedächtniß geschrieben wers

den ; ein Verzeichnis-Regiſter/ Beschreibung.

Matricula Imperii, Reichs-Matricul, eine Verzeichnis der

zu der Reichs-Anlage contribuirenden Stände/so wie

man bey dessen Verfertigung selbige vor Reichs-Stän

de gehalten/ ohne daß dadurchihre Reichs Immedietat

solte bewiesen oder entschieden seyn. Boecl. IV. Imp. L.

3. c. 4. Schütz Pof. I. P. Pof. 8. tit. 5. L. 1.

Matricula Imperii generalis, ist/ darinnen beſtåndig vers

zeich
295
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zeichnet/ was jeder Reichs-Stand zu einem Römers

Monate beyzutragen.

Matricula Imperii fpecialis ist/ darinnen nur die Abga-

ben zu einem oder mehrRömer-Monaten inſichhalten.

MatriculaWormatiæist/welche aufden 1521. zuWorms

angestelltenReichs-Tage verfertiget worden.

Matricula Sigismundi ist diejenige/welche gedachter Kay-

ſer An. 1431. auf dem Reichs-Tage zu Nürnberg vers

fertigen lassen/welche auch an angeführtenOrtzu befin

den. Goldaft, de Reg. Bohem. L. 2. C. 17.

Matrices aquarum , Waſſer-Röhren/ dadurch dasWass

fer laufft. L.eos. C. de aquæduct. Libr. 12.

Matricida, der Mutter Mörder.

Matricidium , der Mutter-Mord.

Matrimonium, die Ehe/ Gemahlschafft. Item/dieMüt.

terlicheErbschafft.

Matrimonium ad Morganaticum , ist eine solche Ehe, da

fich groffe Herrn/Könige/Fürsten/ eine unstandmåſſige

Person zur linckenHand trauen laffen.

Matrimonium confummatum , eine vollzogene Ehe ist /

wo der eheliche Beyschlaff bey denen Ehegatten ge

schehen.

Matrimonium juftum , eine rechte Gesetzmäßige Ehe/.

welche denenGesetzen/Canonibus und ChristlichenKirch

und Confiftorial-Ördnung gemäß.

Matrimonium inchoatum, eine angefangene Ehe wird

diejenige genennet/wann annoch der blosse Confens der

Ehe da ist/ nach Christlichen Gebrauch äber/wann die

PriesterlicheEinseegnung zwar geschehen, die Beschreis

tung des Ehebetts aber noch nicht erfolget.

Matrimonium injuftum , eine unrechtmäßige, und denen

göttlich-und natürlichen Rechten zuwider lauffende Ehe/

e. g. wannPersonen von aufund absteigenderLinie eins

ander ehelichen/ als Vatter und Tochter 2c.

Matri-
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Matrimonium præfumtum, eine eingebildete præfumirte

Ehe ist, die nur aus gewissen Muthmaffungen/und aus

der Einwilligung in die Ehe/ stillschweigend geschlossen.

wird. e. g. Wann einer etliche Jahrmit einem Weibs

bild umgehet/ so entstehet daraus eine præfumtio ma-

trimonii, wird aber nicht vertragen/ sondern die Pers

sonen müssen beweisen/daß sie Eheleuthe find. Nov. 74.

c. 5.Nov. 117. C. 2.

Matrimonium verum, eine warhafftige Ehe, ist eine nach

denenGesetzen und Christlichen Ordnungen eingegange

neEhe/und kan in solcherBeschaffenheit durch gültigen

Beweiß dargethan werden.

Matrona, die Matron/ ehrlicheFrau.

Matruelis , einVetter von der Mutter her / der Mutter

BrudersKind.

Maturare, iren/ eilen/befördern/beschleunigen.

Maximus, a,um, der gröſſeſte. Maxima ex parte, fürneme

lich/meistentheils.

Mechanicus, ein Künstler/durch dessen Wiſſenſchafft und

Angeben allerhand künstliche Inftrumenta verfertiget

werden. L.2. C. de excuf, artif.

Media Juris prudentia, scheinet nichts anders zu seyn/als

das jenige Recht, welches nach denenLegibus XII. Ta-

bellarum , und vor denen Kayserlichen Conftitutionen

heraus kommen ist. §. & hæc quidem Inft. de leg. agn.

fucceff.

Mediante Inventario , vermittelst eines Inventarii oder

Verzeichnis fc. die Erbschafft annehmen.

MedianteJuramento, vermittelstEydes.

Medianus , pro medio , derMittlere. L. fi vero ff. de his

qui defecer, medianum coenaculum, das mittlere Theil

des Speiß-Saals.

Mediaftinus,derHauß-Knecht/ der zu jedermannsBefeh

len
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len stehen muß. L. 15. §. 31. ff. de injur. L. 1. §. 4. ff.

naut. caupon. ftabular.

Medium, ein Mittel.

Medium tempus , wird vom Kayser Juftiano die Zeit ge

nennt,die zwischen der Litis Conteſtation, und dem ur,

theil verlauffen ist/§. ad exhibend. J. de offic. judic. und

inL. fi libertinus ff. de colluf. deteg. heist es,die Zeit/so

zwischen dem Anfang und demEnd eines Actus verfloſ-

fen ist.

Melancholia, die schwarze Gall/ oder das schwarzeGe.

blut. It. Schwermuth/ Traurigkeit / ist eine Art der

Raseren ohneFieber/ mit einer Furcht und immerwäh

rendem Verdruß ohneUrsach begleitet/weil die Imagi-

nation eines solchen Menschens von übermäffiger

schwarzer Galle angefüllet und verrücket ist.

Melancholicus, der immer traurig ist/ und im Traum ges

het/ oder ist eine solche Person / welche noch einiger

massen ihren Verstand / wiewol nicht allerdings voll

kommen haben. vid. L. 1. §. f. & L. 2. ff. de Ædil.

Melinum , eine Art weiffer Farb. L. 7.8.4. 5. ff. de Le

gat. 3.

Meliorare, melioriren/ beffern/bauen/ verbessern. L. 13

§. 5.ff. de ufufrućt.

Melioratio, dieBesserung.

Meliorations-Kosten/ die Besserungs-Kosten/ſind nichts

anders als dieImpenfen/fo man auf eine fremdeSach

gewendet.

Melius , beffer.

Melius eft prævenire , quam præveniri , es iſt beſſer, daß

einer vorkomme, als daß ihmvorgekommen werde/oder

daß einer ihm vorkomme.

Membrum, ein Zimmer/ ein Theil des Hauses oder Ges

båues. L. fi ita fuerit. §. item quæri ff. de manumiſſ.

teftam.

Memo-
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Memorare, erzehlen/ betrachten, melden. It. auswendig

lernen.

Memoria, das Gedächtnůs / Memoria hominis eft labi

lis, das Gedächtnuß des Menschen ist vergessen und hins

fällig/das ist/ein Menschvergist leicht etwas.

Memoriam retractare, den Stand des Verstorbenen un

tersuchen. L. 2.ff.ne de ftatu defunct.

Mendacium, eine Lügen.

Mendacius validus , starcke Bettler / Landstreicher

Gartbrüder. Rubr. Tit. C. de mendicant. validis.

Lib. II.

Mendicitas incerta, wann man nicht gewiß / ob jemand

so durfftig / daß er des Bettlens nöthig hat. L. un. C.

mendic. valid.

Menfa, einTisch/Tafel/deren sich die Wechsler gebraus

chen/Wechsel Tisch. L. pater filius. §. menfe ff. de

legat. 2.

Menfarii, Geld-Wechsler.

Menfis , der Monat. Anno, menſe, die & hora ut fupra ,

imJahr/Monat/Tag und Stunde,wie oben ſtehet/so

dieNotarii in ihrenInstrumenten seßen.

Menfis civilis , ist eine gewiſſe Anzahl Tåge/ welche eine

jede Stadt nach dem Herkommen obferviret / und ist

in Jure 30, Tag ein Monat. vid. L. 12. ff. de ftatu

homin.

Menfis naturalis, iſt entweder folaris, welcher so vielTag

begreifft/als die Sonn fie in einem Zeichen des Thiers

Frayses aufhålt, oder lunaris , von einemNeumond zum

andern.

*

Menfor, ein Måffer/der etwas abmiffet/ ein Feldmesser.

L. t. t. fi menfor. falf. mod. dixer. Getraid-Meſſer, in

L. 10.ff. de jur. immunit.

Menfor decempedator , der es mit einer Schnur oder

Stangen verrichtet.

Men-
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Menfor machinarius , ein Feldmesser, der solches durch

Inftrumenta verrichtet.

Menfura, einMaaß/deſſenNahmen bey denen Alten fol

gende gefunden werden. Digitus , ein Zoll deren vier

machen/palmum , eine Hand breit/ 16, einen Schuh ;

pes, ein Schuh, oder 16. Zoll Finger breit. Lemis feu

dimidius pes, Epithama, eine Spannen lang / Cubitus,

anderthalb Schuh : greffus , dritthalb Schuh,paffus ,

fünffSchuh; Ulna , sechs Schuh,eine Klaffter: pertica,

zehen Schuh. Diethrum, 100. Schuh jugerum, eine

Acker- Lång/ was ein Mann mit zweyen Ochsen des

Tags ackern kan. Zweyhundert und vierzig Schuh

lang, und 120. breit. Stadium, 125.Schritt oder 625.

Schuh. Diaulus, dritthalb hundert paffus. Milliarium,

1000.paffus, oder 8. ftadia, oder eine welscheMeil. Do-

licus , wolff ftadia, anderthalb welscheMeilen : Leuca ,

1500. paffus , parafonga, 30. ftadia, 34. welscheMeilen/

etwas weniger als eine teutscheMeile. Schoenus, acht-

halb welsche Meilen / 60. ftadia. Stathmus, acht und

zwanzig welsche Meilen eine Post-Reise/ davon Mels

dung geschicht in Novell. ut omn. prov. mag. obt.

Conf. 68.

1

Menfes Papales, fo auch Apoftolici genennt werden/seynd

vorbehalteneMonate/ da die ordentliche Wahl aufhö-

ret/das ist/wann im MonatJanuario, Martio,Majo, Ju-

lio, September, November, ein Canonicus stirbt / das

Capitul nicht wehlen kan / sondern der Pabstso dann

Macht hat einen andern Bischoff oder Capitularen zu

verordnen. Coccej . I. P. c. 18. §. II. Linck. ad Concord,

c. 2.num. 36. Oldenb. ad Inſtr. Pacis . p. 2. D.9. §. 8.

Mente captus, ein ſimplePerson/so weder mit Verstand

und Vernunfft gånglich begabet / noch auch desselben

gang und gar beraubt sind. Heig. 2. q. 38. n. 26, &feq.

in fpecie vero. n. 30.

Mer-
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Mercator, ein Kauffmann ist/ nicht der etwas kaufft oder

verkaufft/ sondern der/welcher bewegliche Sachen/ein

Gewinn davon zu haben, einkaufft/ daß er sie wiederum

diftrahire/ wegführe, feil habe, und verkauffe, 1. un. C.

de nund. Gædd. ad L. 66, num. 6. ff. deV. S.

Merces, dasPacht-Geld/ wird fast allezeit genennet das

jenige Geld so man aus der Verpachtung der Lands

Güter überkommt/was man aber aus Städtischen Gü

tern bekommt/wird penfio genennt. vid. L. 27. &29. ff.

dehæred. petit. L.2.§. 1. ff. locat.

Merere , meriren/verdienen/verschulden/ Stipendia, um

Lohn dienen. L. 16.§.f.ff. de caftr.pecul...

Meretricius, a, um. Hürisch.

Meretricio more, hürisch fc. gelebet.

Merita caufæ, dieHaupt- Sache/ dasRecht/darüber ge.

stritten wird. Jac. Blum. Proc. Cam.Tit. 29. n. 131 .

Meritas dedit pœnas, er hat verdiente Straffe erlitten.

Meritorium ftabulum, ein Stall / 2c. den man um den

Lohn hinleihet.

Meritoria cœnacula, balnea, Eß-Sääle/Bäder/die man

: um den Lohn hinlåst.

Merx, die Waar/wird nur von beweglichen Dingen ges

fagt.

Merx peculiaris , wird diejenige Sach genennet / damit

derHerr seinenKnecht handeln läst/ob er schon nichts

in peculio hat. Merx dominica aber ist/ womit er im

Nahmen seines Herrn handelt.

Meffen/seynd folenne und privilegirte Jahr.Märckte/

welche ihr Recht entweder vomKayser/ oder vermöge

einer undencklichen Gewohnheit erlanget haben. Die

vornehmste Meß- Freyheit bestehet darinnen/ daß alle

diejenigen , welche die Messe besuchen / einer völligen

Sicherheit genieffen / und kein Schuldner biß in die

Zahl Woche/ weder an seiner Person/ noch anseinen

Gütern/
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Gütern/wofern er sich nicht selbst dieser Freyheit schrifft

lich begeben/verarreftiret werden kan.

Mellis , die Erndte/tempore meffis, zur Erndte-Zeit. L.

fructus §. item fi metfis ff. folut. matrim.

Meta, das untereTheil der Mahl-Mühl. L. 18.§. 3. ff. de

inftruct. vel inftr.leg.

Metallum, eine Art Straffen/ ad metallum damnatum,

der condemnirt worden ist / in denen Erg- Gruben zu

arbeiten.

Metallici , die zu solcher Arbeit des Erk Grabens con-

demnirt find. L. 10. §. 2. &L. 36. ff. de pænis.

Metatores, die Quartiermeister.

Metatorum pis, das Einquartirungs,Recht/ ist einFürstl.

Regale , Krafft welches die Unterthanen gehalten sind/

denen Soldaten Quartier zu geben und zu verschaffen.

Walther de metotis. Tabor fimili tractatu Conf. Tit. ff.

de metat. & epidemet. L. ult. inf. ff. de muner. &honor.

L. 6. C. de Profeffor. & medic,

Metaxa, rohe/unbereitete/ ungesponnene Seyde. L. ult.ff.

de public, L. 10. C.demurileg.

Metaxarii , die mit solcher ungesponnener rohen Seyden

handeln. L. ult. C. de pignor.

Meticulofus, der sich leichtvergeblich ohne Ursachfürchtet.

L. nec timor. §. 1. ff. de eo quod med. cauf.

Metretes, ein Gefäß, das Lateinisch Cados genennet wird.

L. 35. ff. de contrah. emt.

Metrocomica, das Haupt der Dörffer, das vornehmste

Dorff. L.8. C. de exact. tribut.

Methodice,fein furg begriffen/ ordentlich.

Methodus , die Art zu lehren/ oder zu thun/ eine kurke

richtigeWeise.

Metus, die Furcht/ ist ein Erzittern des Gemüths/wegen

einer vorhandenen oder künfftigen Gefahr. L. 1. ff. quod

met.caufa. L. 5.eod.

Metus,'
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Metus probabilis, wird genennet diejenigeFurcht/so auch

einen herzhafften Menschen begegnen kan.

Metus minus probabilis ift fünfferley. 1.) minarum ,

wann man sich für bloffen Drohungen fürchtet. 2.)

facti, wann Schaden an der Gesundheit oder amLeib

zu befürchten ist. 3.) potentiæ , welche der Oberherr

feinen Unterthanen einjaget. 4.) reverentiæ, als wann

von dem Weib/Kindern/2c.etwas aus Ehrerbietungs.

Furcht geschicht. 5.) perfidiæ , wann man von jemand

anders bewogen wird / deffen Untreu man fürchtet.

Hahn adWefenb. Tit. quod met. cauf. n. 11 .

Metropolis, dieHaupt-Stadt/ die vornehmste Stadt eis

ner Proving.

Metropolitani Epifcopi , Bischöffe, die in solchenHaupts

Städten waren/Erz-Bischöffe.

Migrare, wandern/ ausziehen/wird eigentlich von denen

Pachtleuten eines Hauses gesager / wann sie nach

vollbrachter Mieth Zeit mit dem/ was sie hinein ge

bracht/fortziehen. L. Rubr. ff. de migrando.

Migratio , die Wanderung, das Ausziehen der Zinßleute

in einen Hauß.

MildeSachen/pia caufa, darunter wird verstanden/

was aufKirchen/Schulen/ Hospitåler/Lazareth/Way

sen-Häuffer/ ingleichen auf studirende/ arme Weibes

Personen zu ihrerAusstattung/aufRantion der Gefan

genen/Ausbesserung der Weege und Brücken/u . d. m.

gewendet wird.

Miles , derKriegs-Mann/ Soldat/ ein Vafall. III.Feuda

I.§.2.

Militaris, re, militarisch nach kriegerischer Arth/ militari

manu, durchKriegs,Gewalt/mit gewapneterHand.

Militare delictum , ein Verbrechen/ das jemand als ein

Soldat begehet. L. 6. ff. de injuft. rupto &c.

Militares viæ,Heerstrassen/gemeine öffentlicheLandstraß

fen. L. ult. ff. de loc. &itiner. publ.

Rr Milites
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Milites limitanei , die Soldaten / so an den Grängen

liegen.

Milites otiofi, & vagabundi, Hünerfreſſer/Hünerfånger/

Herren-lose Knechte.

Milites Prætoriani , find Soldaten/die der Fürst bey sich

hat/ als bey denTürcken sind die Janitscharen 2c. oder

welche in ihrenHäussern gelassen werden. Es sind auch

diese/welche zwar nicht kriegen, doch ihre Waffen alles

zeit fertig haben müssen/wann es derFürst haben will.

Milites ftationarii&præfidiarii, die Kriegs-Knechte/so auf

HerrnBesagungen und Festungen liegen.

Militia armata, bedeutet die Soldaten, civilis aber dieje-

nigen/ so in des Kaysers oder Lands Fürsten Diensten

stehen/und deßwegen Sold von ihm empfangen.

Miliarenfes , eine Art Geld/ so denen Soldaten pflegte

ausgetheilt zu werden. L. f. C. de palat. facr. largition.

&Nov. 105.

Miliarium , ein Gefäß/ Waſſer darinnen warm zu nra-

chen. L. cum de lanionis . §. item cacabos. ff. de inſtr. vel

inftr.legat. L. 19.§. 5.ff. de aur. argent. mund. leg.

Milliarium, ein Weg von 1000.Paflibus oder Schritten.

Minæ facti , Droh-Worte, so jemand wider einen aus

Privat - Rach ohne Schrifft oder anderes factum mit

bloffen Worten ausstöffet.

Minæ juris werden genennet / wann jemand dem andern

mit denRichter oder dem Gericht drohet. v. g. ich will

dich brav vor dem Richter hernehmen/ ich will dir den

Richter über denHals schicken.

Miniculator, der die groffen Verfal-Buchstaben in einem

Buch oder Schrifft machet/und solche mit Meng oder

Zinnober auszieret. L. ut jurisjurandi ff. de oper. li-

bert.

Minima caufa, wird genennt/die nicht über 2. Gold-Güb

den antrifft. L. 1.ff.de dolo.

Minifter principis , einFürstlicher Bedienter/find insges

mein alle/die dem Fürsten aufwarten / oder dessen ne-

gocia
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gocia expediren/ doch wird es insgemein von hohen

Bedienten verstanden.

Miniſter verbi divini, einPfarrherr/Kirchendiener.

Miniſteriales , diejenigenKnechte/ so demHerrn aufwars

ten/und ihn bedienen.

Minor, minorennis, ein Münder-jähriger/ münderjährig/

der das vollkommeneAlter der 25. Jahr noch nicht ers

reichet. Nach Sachsen- Recht der das 21. Jahr noch

nicht erfüllet, L. 3. §. 1.ff. deMinor. Carpz. p. 2. e. II.

def. 9. Lauterb. t. ff. de Minor. p.m. 81. Der Minorum

oderMünderjährigen find zweyerley Arten/nemlich ents

weder primæ oder fecundæ ætatis. L. 30. C. de Epifc.

audient,

Minor primæ ætatis wird genennt derjenige,der fastnoch

unmündig ist. Nov. 155. pr. e.g. als ein Kind.

Minor fecundæ ætatis ist derjenige, der wohl mannbar /

aber noch nicht das 25. Jahr erreichet hat , und dieser

wird in fpecie Münderjährig betittult. L. 8. §. 1. C.

de bonis quæ lib. Nov. 155.in pr.

Minores Magiftratus , Obrigkeit/ so keinImperium noch

Poteftåt haben. L.nec magiftratib. ff. de injur.

Minuere , verändern. Inft. de Cap . deminut. verringern.

L.in quantitate §. ult. ff. ad L. Falcid.

Mifcere, vermischen/ vermengen / wird von solchen Sas

chen gesagt/ die/ wann sie vermischt worden, ihre Ge

stalt und Wesen behalten.

Miferabiles perfonæ heissen nicht nur alleinWittwen und

Waisen,sondern auch ändere alteverlebte Greiſſen/ lang

Kranck liegende/und ingenere alle die/fo wegen widri

gen Glücks einer natürlichen Commiferation bedürffen.

Gail.L.I. obf.1. n. 40. Gefangene. id. Lib. 1. obf.78.n.3.

Fremde/ Blinden/ Kauffleute/die Kirche, an Leib zer

stimmelte/ Bauern/ Städte / ein erst getauffter Jud/

Huren/Studenten, werden auch in Ansehung des Pri-

vilegii fori denen miferabilibus perfonis beygezehlt.

Rr 2
Menoch.
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Menoch. arbitr. jud. quæft. 2. Cent. 1. cal. 66, Treutel.

1. difp. 3. th. 10.

Miffio ex primo decreto , welches die Pragmatici , fidu-

ciariam poffeffionem , Recredentiam, Interim &c, nens

nen / ist nichts als ein Gerichts - Befehl/ Krafft deffen

wegen des Rei erwiesenen Contumacia , der Kläger in

diePoffeffion seiner Güter gesezt wird , selbige so lang

Pfands-weise innen zu haben/biß derBeklagte sich zur

Verantwortung stellet. L. fi bona 5. L. in poffeffionem

8. C. debon. aut. jud. poff. L. ad cognitionem quibus

ex cauf. inpoff. catur.L. noneftmirum. de pignor. act.

Miffio ex decreto fecundo , ist / wann nach verlauffenen

Jahr derActor einkommen/und sich pro veroDomino

zu erklären bittet/worauf derRichter den hartnäckigen

Beklagtenwiederumdreymahl/oder nur einmahlperem-

torie citiren/wenn er aber ferner darinn beharret/ und

nicht erscheinet/ dannoch sich nicht einlaffen/ und keine

Caution præftiren will / oder obſcur und zweiffelhafft

antwortet. L. dè ætate §. nihil de Interrog. Lauter. ad

tit. de reb. aut. jud. §. 3. Gail. 1. obf. 8. n. 1.&2. Lau-

terb. d. 1. §. 2. auch den Actorivor Kosten undSchäden

feine Satisfaction thut/nicht nur diePoffeffion, sondern

auch das plenum dominium dem Immiffo zueignet.

L. 15.§. 16. de damno infect. Lauterb. ad. d. tit. §. 25. &

ad tit. de reb. auth. Jud. poff. §. 1.

Miffilia, Geld/ Speisen und andere Sachen/ welche un-

ter das Volck bey Krönungen und Salbungen derKay-

fer undKönige geworffen werden.

Mitbelehnschafft/odergesamteHand/ ist eineHands

lung / dadurch entweder gant Frembden/ oder denen

Seitwerts Verwandten, auch in aufsteigenderLinieſich

befindenden Agnaten/ die Erbfolge in den Lehn-Gütern

ertheilet / und der Nahme der Mitbelehnten gegeben

wird.

MittelbareReichs-Glieder werden diejenigengenen

net/ welche in eines oder des andern Reichs-Standes

Lande
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Lande wohnen ; wie denn die in Schlesien /Böhmen

undOesterreichbefindlichen Fürsten und Grafen Landes,

Fürsten und Landes Grafen/ die Edelleuthe aber Land

faffen genennet werden.

Mitigare, iren/ lindern/ mildern.

Mitigatio, eine Linderung.

Mixtum wird inLegibus bey denen Actionen gebraucht/

und heist actio mixta,wo man die Sach und præftatio-

nes perfonales zugleich fordert, oder die dieSach und

Straffzugleich enthalten.

Mobilis, le, beweglich.

Mobilia, fc. bona, dieMobilien/bewegliche/fahrendeHaab

#und Güter/das Fahrnuß. Darunter auch die sich selbft

bewegende Dinge ju rechnen find. L. 1.ff. de Rei vin-

dicat.L. 3. §. Nerva ff. de acquir. poffeff.

Moderamen inculpatæ tutelæ, ist eine rechtmäßige/ und

von aller Schuld befrenteDefenfion, wann jemand die

zugefügte Gewalt also abzutreiben gezwungen wird/

daß er die Gefahr/das Seinige zu verliehren/ oder selbst

Schaden zu nehmen/nicht entfliehen kan.

Moderare, iren/lindern/måffigen/zwingen.

Moderata caftigatio , eine mäßige vor derGrausamkeit

entfernte Züchtigung / so dem Hauß-Vatter zugelaffer®

ift. L.refpiciendum. §.furtu ff. depæn.

Moderatè, maffiglich.

Moderatio, einemäßigung/Linderung.

Moderator, ein Anordner/ Vorsteher. Quilibet rerum

fuarum moderator& arbiter, ein jeder mag mit seinen

Sachen thun was er will.

Modica caufa, eine Sach/so der Mühe nicht werth ist /

noch die Gerichts- Kosten austråget. c. anteriorem. §.

illud. 2.qu. 6. c. 1o. de vit. &honeft. clericor.

Modica coercitio, eine mäßigeBestraffung/ als wann je

mandbeydenRömerngeprügelt wurde, L.f. ff. de offic,

jus cui mand. eft jurisdict.

Rrs Modi
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Modicumtempus, eine geringe Zeit/bedeutet manchmahl

10. Tag, L. promiffor. ff. de conftit, pecun, bißweilen

30. Tag. L. 1. §. hoc interdicto. ff. de itiner. actuque

privat. bißweilen 4. Monath. L. fi debitori ff. de judic.

bißweilen 3. oder 5. Tag. L.&fi plures ff. fi quis cautio-

nem. bißweilen s. Jahr. L. 1. ff. de feparat. &c.

Modulus, cine Maaß/damit die Bauleute die Sachen abs

messen. L. 8. §. pen. ff. de oper, novi nunciat,

Modus,die Weise,Art/Mafſe.

Modus acquirendi, bie Arth/etwas zu erlangen, oder zu

überkommen.

Modus appellandi, von einem Bescheid oder End-Urtheil/

ist zweyerley / welche geschiehet mündlich , die andere/

welche inSchrifftenvorgestellet wird. L. 5. §. fin. de ap-

pellat, ibique Goth.

Modus appellandi infcriptis ift/und wird genennet/wann

der beschwehrte Theil seine Appellation entweder selbst/

oder sein Mandatarius schrifftlich vorbringt/und kandie

ses geschehen entweder in continenti , das ist/ſtehendes

Fuffes/cder ex intervallo, das ist/in 10. Tagen. Und

ist zu mercken/ daß in Schrifften nicht nur allein vor

dem Notario undZeugen / sondern auch vor andern ers

barn Personen appellirt werden kan. Gylm. voc. Ap-

pellat, judicialis, in fin. Ingleichen auch vor demRich,

ter ad quem , oder Ober-Richter. Mynfing. 2. obf. 2,

Gylm. de voc. inJac.Blum. d. tr. tit, 48. n. 18.

Modus appellandi viva voce ist / und wird gesagt, daß

appellirtworden sey,wann jemand inter acta, das iſt/im

Gericht/ alsbald / das ist/ ehe der Richter aus dem

Gericht gehet/faget : Appello , oder ich appellire. L. 2.

L. 15. §. ult. de appellat. L. 14. C.eod, und dieses durch

den Gerichts Schreiber zu den Actabringen låst. Ordin.

der Notarien An. 1577. §. In der Appellation, antequ,

verf. Und also Mynf. 3. O. 15. n. 5, doch ist das Wort

Appello felbst nicht nöthig, sondern ist genug / wann eis

ner diese gleichgültigen Worte gebrauchet / alb, Pro-

VOCO
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voco gravatus fubmitto me protectioni fuperioris &c.

Gail. O.2. n.4.

Modus contribuendi, die Weise undMaaß/ etwas zu ers

langen.

Mohatra, ein aus dem Spanischen entlehntes Wort/be

deutet eine Art von wunderlichen Contracten/ wenn eis

ner demandern/der nöthig Geld braucht,an ftatt deſſen

gerviffe Waaren um hohen Preiß angiebet/welche die

fer nachgehends/bißweilen dem Darleiherselbst um ein

geringes/und manchmalkaum um die Helfftewiedervers

kauffet/damit er nur das verlangte Geld zuwege brin

genkönne.

Molendinum, eineMühle.

Mola bannalis, die Zwangs-Mühle.

Molendinum navale, die Schiff Mühle.

Molendinum pnevmaticum, die Wind-Mühle.

Moles , Gebau/ so in das Meer oder in einem Fluß ge

macht werden. L. 1.ff.de impenf. inreb, dotal. L. 52. §.

ante. ff. de actionib. emt. vend.

iren/beschwehren/beschwehrlich seyn/bemüsMoleftare,

hen/Verdruß thun.

Moliri, fich einer Sach unterfangen, etwas machen wol

len.

Monachus, ein Mönch/einKloster-Bruder/ist einMensch/

der ein einsames Leben nach einer heiligenRegul führet/

daß er dem Gehorsam GOttes/und dem Nachdencken

geistlicherSachen desto besser obliegen möge. Es wer

den mit diesen Nahmen alle Religiofen wie auch die

Canonici regulares genennet.

Monacheron, ein Mönchs Kloster. L.13.C.de SS.Ecclef.

Monarcha, einHerr, der für sich allein regieret und herr-

schet.

Monarchia, die Ein-Herrschafft/Herrschafft oder Regies

rung einer Person/ über welche kein Mensch herrschet

Moneta adulterina five falfa, falsche Münk.

Kr 4
Moneta
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Moneta proba , gute unterschlagene gång und gebe

Münge.

Monetandi jus, Münk Recht/ist ein von dem Kayser mit

Genehmhaltung der Chur-Fürsten erhaltenes Recht/

Ming prägen zu lassen und zu diesem Ende Müngs

Stedre zu halten.

Monimentum,

Monumentum,
ein Gedenckzeichen/ Gedenckmahl.

Monitio, eine Erinnerung/Warnung,

Monitor, ein Erinnerer.

Monitoriales, Monitoria, find Briefe/dadurch der Richs

ter nicht so sowohl etwas befiehlet / als vielmehr erine

nert,daß derBeklagte das/was er schuldig ist, bezahle

oder præftire.

Monitum, eine Erinnerung/Warnung.

Monomachia, ein Duell, wann zwey miteinander umLeib

und Leben kåmpffen. C.monomachiam, 2, qu. 4. c, I,

* depurgat, Canon,

Monopolium,wird dieFreyheitgenennet/wenn einer oder

etliche wenige allein mit einer sichern Waare in einen

Landehandeln dörffen.

Monftrare, iren/weisen, zeigen.

Monftrofus partus, eineMißgeburt.vid. L. quæres. ff. de

V. Sig. L. 3. C. de poſth. hæred.

Monftrum , ein Ding wider die Natur/ ein Wunders

Ding.

Mons pietatis, ist bey denen Italiånern eine stets währen.

de Summa gemeinen Geldes / welches zum Gebrauch

der Dürfftigen verordnet/ und ehrlichen Männernsols

ches zu verleihen anbefohlen ist. c. 3. de Relig, domib,

Lib. 7.

Montespietatis, find nichts anders, als die gemeineWechs

felBånck- oder Anlehen Aemter/ oder Leyh, Häuser/

wohin gleichsam diejenigen / welche Geld bedörffen /

gleichsam als zu einemBerg ihreZufluchthaben/und von

denen unbilligen Wucheren nicht unterdruckt werden

mögen.
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mögen. It. werden Montes pietatis genennt , wo eine

SchatzKammer/zu dem Ansehen angesteller wird/daß

gemeine Stadt oder andere darzu deſtinirte Gelder/so

wohldenen Burgern und Unterthanen/ als auchFrem-

den/welche kosbare Meublen undHaus Geräth ver.

pfånden/Gelddarauf geliehen wird, und davor die Le-

gitime oder auch minores ufuræ jährlich bezahlet wer-

den. Fauft. Confil. pro ærar. 771.

Monftranz, also nennet man das Gefäß, in welchen bey

den Catholischen die Hoftie verwahret / gezeiget und

herum getragen wird.

་

Mora, der Verzug. Periculumin mora, wird gesagt/wenn

ein Dingsehrnothwendig ist, und keinen Verzugleidet/

und man etwas ſuchet und habenwill.

Mora Creditoris, ist eine ungerechte Aufziehung des Cre-

ditoris inAnnehmung der Bezahlung.

Mora debitoris , des Schuldners Verzug ist eine un-

rechtmässige Aufziehung der abzustatten habenden Be

zahlung/welche/wann fie långer währet/dem Gläubiger

Schaden bringet / dem Schuldner aber/ als der nicht

ohne Culpaist/nichts nugen soll/ damit er nicht Gelegen

heit nehme/die Treu und Glauben zu brechen/ noch der

Creditor aus seinem Delicto und Vermessenheit einis

gen Schaden leide. C. 25. X, de R. J. in 6to ibique

Brunn. & Dd. ist aber zweyerley ex perfona und ex re,

L. 32. ff. de ufur,

Mora experfona wird genennet/so aus einem facto , das

ist/burch Interpellation eines Menschen, die angelege

nenOrtund Zeit geschehen/ entspringet/und ist eine auf-

sergerichtliche ' nterpellation genug / den Schuldner in

morazu conftituiren pertext. L 30, ff. h. c.L 23. ff, de

verb.oblig. ja es ist nur eine einige genug / weilder so ei

ner Sachvergewiffert worden/nicht mehrderselben ver.

gewiffert werdendarff. c. cum qui certus. de Reg. Jur.

in 6to. welcher Sentenz auch in der Praxi recipirt iſt.

Rr f Mora
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Moraexreity welche allein durchdie Zeit der spåten Ber

zahlungipfo jure ohnedes Menschen interpellation oder

Ermahnungcontrahirtwird. L. 26. §. 1. de fideicom

mifs libertat. also ist mora exre , e . g. wann ein gewis

ser Tagzur Bezahlung bestimmt / solcher aber verflossen/

und die Bezahlung nicht præftirt worden. L. 12. C. in

quibus cauf. in integr.reftit. und wird so wohl bey dem

Kauffals bey allen andern Contractibus 6 , f. begangen/

auchbeydenen /so einen Verzug erfordern / das ist eine

Interpellation , damiteiner in mora conftituirtwerde/

ferner bey den Legatis und fideicommifs ; ratione der

Zinnsen 2c .

Morepurgatio, ist der vorgegangene Aufzug/der vondem

Creditore ober dem Debitorebegangen wird/Entschul.

digung/danochres integra iſt,ſo daß dadurchder Vers

zug gänglich aufgehebt wird.

Morales leges , find solche Geseze/welche GOtt von allen

Menschen/siesind was Nation, Stand/Wesens/will ge

haltenhaben und also alleverbindet / davon gehandelt

wird in denen 10. Geboten. Vid , Exod. 10. & Deut.

c. 17.

Moratoria cautio, eine Caution, so deßwegen gestellt wird/

daß der andere etwas aufschiebe oder erwarte,

Moratoria præfcriptio ist / wann die Partheyenvon dem

Richter Aufschub begehret und erlanget haben. Teſte

Ariano in Lib. 1. C. Theochtit. 2.

Moratorium indultum . Anstands.Brief/ Quinquenell,

der Debitor verlanget / daß er von seinen Creditoren

innerhalb einer gewissenZeit nicht kan gemahnet/noch zur

Bezahlung angestrenget werden.

Morbusfonticus , eineKranckheit/welche den Menschen

hindert / daß er seinen Sachen nicht fürstehenkan / eine

schädliche Kranckheit.

Mores , die Sitten/Gewonheit/ein stillschweigender Con-

fens des Volcks , derdurchlange Gewonheit eingewur

gelf
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Helt ist. Ulpian, in Epitom. Titul. de Legibus & mo-

Mores boni , eine gute Gewonheit. Mores werden auch

dieLaſter und schändliche Actiones der Eheleutgenennt /

daher judicium de moribus actiode moribus. L un. C.

quandocrim.actio. L. f. C, de inceft. nupt. L. 5. ff. de

pact.dotalib.

Morgengaba ist nichts anders / als ein gewisses Geschenck

desManns / welches er seinerFrauen , nach der ersten

ehelichenHochzeit Nacht gibt / oderschuldig wird und

bestehet entweder in Geld oder Geschmeid / und gehört

solches Geschenck derFrau/damit nachBelieben zu thun/

wassiewill.

Mori, sterben ; Moriimmatura morte& adhuc primoge-

nitæ ætatis flore , eines frühzeitigen Todes und in derbee

ftenBlüthe des Alters sterben.

Morscivilis , der bürgerliche Tod/ wird genennt, welcher

denMenschen der Libertat und civilen Gesellschafft oder

Genieffung bürgerlichenRechts und Wolthaten berau

bet. L 4. deinterd, &reg. L. 103. de V. S. wohin vor

diesen die deportion in infulam , condemnatio in metal-

lum & aquæ&ignis interdictio gehört hat, L. 24. §. 1.

de poen. L. 2. depubl . jud. heut zu Tag aber die Schiz

ckung aufdie Galeen und ewigeLands-Verweisung.

Mors,derTod/mors omnia folvit, derTod bezahlet alless

hebt alles auf.

Morte beata nil beatius,

Wer seeliglich von hinnen fährt,

demkan nichs beffers seyn beschert.

Mortalis , le , tödlich mortale vulnus , eine tödtliche

Wunde.

Mortalitas, die Sterblichkeit/der Tod.

Morticinium, todesAaß. L.pen. ff. de via publ.

Mortifere, tödlich.

Morti
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Mortiferum vulnus , eine tödlicheWunde/ darauf der

Todfolget.

Mortificare,iren/töden/Jt. die Obligation, wannsie ver

lohren ist/ungültig machen.

Mortificatio , die Tödtung. It. die Schrifft/ wordurch

dieverlohrne Obligation ungültig gemacht wird.

Mos . die Gewonheit/Sitte oder Weise.

Motuproprio, aus selbst eigener Bewegung/ist eine Clau-

ful , welchedenen Refcriptis &c. angehängetwird / und

dieda würcket / daß der Gegentheil nicht darwider gehōs

ret wird.

Moverecontroverfiam , einemverklagen / oderdemKlås

gerwidersprechen. L. non folum, §. fi ftatus ff. de pro

curat,

Mucor, der Schimmel/ der Kuhn aufden Wein. L 4. §

pen. ff.deperic, & commod, rei vendita & trad.

Muleta, eine Straffeum Geld.

Mulatapœnitentiæ, der Reukauff.

Muletare , iren/straffen.

Mulier , einWeib. ic. einejede Weibs-Perfon / fie fey

mannbar oder nicht.

Muliebria pati, fich statt eines Weibs in re venerea braw,

chen lassen. L. i.ff.de poftuland.

Mulio , einEſeltreiber.

Mulfum , ein Getranck ausWein und Honig. L fi quis ff.

detrib. &vino legat.

Mundare , mundiren / auskleiden / reinigen. It. eine

Schrifftsauber abschreiben.

Mundirung/dieKleidung/Pferd/Pistolen 2c.

Mundus, der Weiber-Geschmuck/ alles was die Weiber

zu ihrerZierdgebrauchen. L 25.§ 4. ff. de aur. arg. le-

gat,

Mundum , ein ins reine geschriebener Contract. L. 16. C.

defideinftrum.

Mune-
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Munerare , munerari , muneriren / beschencken/vereh

ren.

Municeps , derin einer Municipal Stadtfreygebohren

worden ist.

MunicipaleJus, fudeJus municipale.

Municipium , wird zu unsern Zeiten eineLand.Stadtge

nennet / die einem Fürsten oder andern Reichs-Stande

unterworffen ist/undzugehöret.

Munus, ist ein offen Amt einer Privat-Person/davon auf

alle undjedewiederum ein Nußen redundiret oder flies

set / L. 239.§ 3. de V.S. it. ein öffentlicheBeschwerde/

welche ein Unterthan, nach Vorschrifft des Gesezes oder

der Gewonheit/oder auch aufBefehldes Obern/ übers

nehmenmuß. L. 214 de V.S

Munimentum , alles/was einen inftruiret und zur proba-

tiontaugt. cap. eum qui de probat. Archidiac. in cap.

quamvis de election. in 6to.

Muſeum, eine Studier Stube.

Mufica, die Mulic, Singe Kunst/Seiten Spiel.

Muficus, der die Mufic verstehet/ein Sånger.

Mutatio , dieVeränderung.

Mutatis mutandis, auf dieund die anderePartheyzu rich

ten/sogeschicht/wenn man Citationes machet / und an

Klägern und Beklagten zugleich gerichtet werden sols

len.

Mutuum , das Anlehen, ist nichts anders, dann eindingliz

cherHandel durchwelchen ein Ding / so in Gewichts

Zahl oderMaaßbestehet / alsWein/Del/Frucht/ oder

gezahlt Geld/Erg,Silber, einensolcher Gestaltüberge

benwird / daß ersolches in dergleichenWerth/Artund

Güte,und darzu insolchem Gewicht / MaaßundZahl/

als derEntlehner das empfangen hat/wieder bezahleund

hergebe. L. 2. pr. &§. 1. ff de Reb. credit, pr, Inft qui-

bus mod. recontrah, obligat. & ibid. Dn. Hopp. L. 5.

junct , L. 7. de eo qui cert, loc. Lauterb. t. ff. de rebus

credit. Ludovici in Doct. ffd, t.

Mu



638 NaNa

Mutuus pro mutuo ufus five pignoris five alternis rei ,

der Gegen Nug entweder eines Pfandes oder andern

Dinges.

Myſterium, das Geheimniß.

Myfterium Divinum,ein Göttliches Geheimniß.

N.

NAch-Eil/ift/wannDiebe/Straffen-Räuber/Ziegeus

ner/Mordbrenner und dergleichen/ durchöffentlichen

Glocken-Schlag verfolget werden / da jeder Nachbar

solcheNach-Jagd auchvon einem Amteund Gerichte in

das anderemitzu richten/verbunden iſt.

Nancifci, überkommen/erlangen.

Nardoftachys, Spicanard. L. f. §. ſpecies ff. depubl.

Nardum , einzur menschlichen Gesundheit dienliches Oel,

L. 21.§. 1.ff. de auro argent, mund. legat.

Narrare , erzehlen/sagen.

Narrata,die erzehlte Dinge/wird bißweilen in so weitläuff.

tigen Verstand genommen / daß es auch das medium

concludendi , und also alles dasjenige/was zwischendem

Eingangund der Conclusion geſegt wird/begreiffet/und

also wirdsgenommen in der Formul : Auf fürgebrachte

Narrataabgeschlagen/it, wannder Supplicantfaget : Er

wolle Narrata fupplicationis loco libelli repetiren. Jac,

Blum, Proc, Camer. Tit 64, n.48.

Nata Infula , eine jehlings entstandene Inful. §. inſula,

Inft. de rer, divif.

Natalis , der Geburts Tag. Natalem celebriren / Ge

burts-Tag halten.

Natalibus reftituere , einenFreygelaffenen in den Stand

sehen/als ob er frey gebohren wordenwäre/wodurchsie

eine vollkommene Ingenuitåtüberkommen / und das jus

Patronatus extinguirt wurde.

Natalium reftitutio ist ein actus , damit Confens des Pa-

troni durchKayserliche Gnade denenFreygelassenen die

Wolk
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vollkommene natürliche Freyheit wieder gegeben wird

so daß dafür gehaltenwird/ fiefeyen niemals keineKnech

tegewesen .

Nati,Kinderund Enckel/it. dieso aus Mutterleib geschnita

tenworden.

Natio , die Nation , Landes-Art/ ein gewiffes Volck oder

Land.

Nativitas , Nativitåt/ die Geburt. Sonſtenwird gesagt

einem die Nativitåt ſtellen/das ist/einem aus dem Gestirn

sagen/ oderweiſsagen, was ihm begegnet oder begegnen

werde.

Natura , die Natur.

Naturales liberi, natürlicheKinder heissen erstlich alleKin-

der /so aufferdem Ehestand erzeuget worden/ fec.gloff.

in cap. venerabilem X, qui filii fint legitimi. 2) die so

von einer Concubin erzeuget worden. c liberi is. cauf

32. qu. 2. 3) diejenigen / so aus einer rechtmässigen Ehe

erzeugetworden/ in so fernsie denen adopcivis oder an

Kindesstatt aufgenommen entgegen gesegtwerden.

Naturalia wirdgesagt / wenn einer vonNaturgeschickt zu

einem Ding ist/derhat gute Naturalia.

Naturalia contractus find diejenigen Dinge,welche indes

nen Contracten nach rechtlicher Difpofition regulariter

enthaltenfind/ob siegleich nicht exprimirt worden/ durch

Convention aber der Partheyen verändert oder gar

aufgehebt werden können / Struv. Jurispr. Rom. Germ.

forens. Lib. III. Tit. 2. §. 5.

NaturalisJuftitia , die Billigkeit/ L. fcire oportet, §. fuffi .

cit.ff.de excufat. tutor.

Naturaliter , aufnatürliche Weise. L. 5.§. confuluit ff. de

petit hæred. cörperlich, würcklich. L. 53. ff. de acquir.

rer. dom. durchein natürlich factum. L. f. ff. de ufucap.

Naturaliterpoffidere , natürlich, cörperlicherWeise besis

gen/unddenNußen einer Sach percipiren.

Flatürlich Recht/JusNaturæ, ist dasjenige Gesetz/wel-

chesGOttallen Menschen ins Herz und Gewissen ges

ſchrie
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schriebenhat / und welches dannenhero unveränderlich

ist.

Naufragiumfacere, Schiffbruchleyden.

Navicella, einKahn/Mache/L. 17.§. 1.ff.de inftr. vel in.

ftrum legat.

Navicularii , Schiffherrn / die eigene oder Lehn-Schiffe

haben/unddenNugendavon percipiren ; navicularium

exerciren/einefolche Profeffion treiben/ Tic, C. de navi

cular. Lib. 11.

Navigare, navigiren/ſchiffen.

Navigatio, die Schiffung/Schiffarth.

Navis, ein Schiff.

Navis Ecclefiæ , das Kirchen-Schiff/ derjenigeTheilder

Kirchen/sovondemChor feparirt ist.

Naulum , derLohn / den mandemSchiffs-Herrn für das

Schiffbezahlt/ daßmandaraufgeführt worden. L. 6.

ff qui potior in pignor. L. 39. ff. de legat, & fidei-

comm, 1.

Naupegi , die Schiffs-Zimmerleute / welche die Schiffe

bauen. L. f. ff.dejur immunit

Naufea, der Eckel ; adnaufeamusque ,zum Überfluß/ fc.

angeführt.~

Nauta oder Navita , der der Schiffart wegen auf dem

Schiffist/in Tic. ff. nautæ, Caupon, ftabular. aberheist

es denjenigen / der denNugenund das Einkommenvon

dem Schiffhat.

Nautica pecunia , ist ein solches Geld /welches der Credi-

tor einemKauffmann der überMeer schiffet/gibt/daß er

solches an einen gewiffenOrtbringen und indessen aller

Gefahr derHin undHer Reise aufsich nehme / weßwes

gensolcherauchsehr hohe Zinnse nehmen kan / so foenus

nauticum& ufuramaritima genenntwird. vid. L. 1. &

t. t. ff. de nautico fœnor.

Navigium, heist so wohl die Schiffart als das Schiff.

Ne
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Neactum agamus, damit wir nicht ein verricht Ding wie

der anfahen.

Necare, todten/umbringen/einen nicht ernähren. L. neca-

reff. deagnofc. &alend. liber,

NecareinNecem , zumNachtheil / Schaden /Betrug.

L. 1. §. fi fidejufferit. ff. fi quid in fraudem patron.L II.§.

verfum. ff. de in rem verfo .

Neceffariæperfonæ heiffen in L. 1. & 2.ff,injus vocat, ut

eant, &c. Eltern/Kinder/dieFrau, die Schnur/ der Pá-

tronusin L. Imperator Anton. D. de pact. & §. fui. Inft.

de hæred. differ. die Bluts - Freunde und Anverwand-

ten.

Neceffarii , die einem mit Blutfreundschafft oder mit

Schwägerschafftzugethan find. L. congruit. ff. de offic.

,præfid. L.1.§. ult. ff. de eo qui protutor.

- Neceffarius hæres , ein zum Erben eingefeßter leibeigner

Knecht / der Erbwerden muste erwollte oder wollte

nicht.

Neceffitas, die Nothwendigkeit.

Neceffitasgravis & urgens, eineunvermeidentlicheunum

gånglichehochdringende Noth.

Neceffitas non haber legem , Nothhatkein Geseß. Du-

Erumeft telum neceffitas muß ist ein bößKraut. Neceffi

tate mentiri, eineNothlügen thun.

Neceffitudo , dieFreundschafft. L. f.ff.dejuftit, & jure.

L. fi tutor, ff. de fufp, tutor. die Nothwendigkeit in L,

non omnes,ff. de re militar.

Neceffitudo confanguinitatis, dieBluts Freundschafft.

Nec obftat ] es hindert nicht / deme nicht entgegenstehets

Nec officit zuwider iſt.

Nettere artibus moras , dieBezahlung liſtiglich aufschies

ben/L. un. C. defuffrag.

Nefariæ nuptiæ, suche : Nuptiæ nefariæ.

Negare , negiren/läugnen/verläugnen/nicht gestehen/vers

neinen/meinsagen.

No



642
Ne Ne

Negando, mit Läugnen. Negando narrata prout narran-

tur , ideoque petita fieri non debere , läugnendedie ers

zehlte Dinge / wie sie erzehlet werden / daßdahero seiner

Bittenichtwillfahret werden könne.

Negat , er läugnet.

Negatoria actio, ist eine actio realis , welchejemandwegen

feiner Sache / die inAnsehung des Gegentheils frey ist/

compecirt/wider den/der sich einer ServitutoderRechts

anmasset/dazu/daß derRichter erkenneund ausspreche/

folche Sachesenfren unddieneweder des andern Gut

noch Person/undzugleich denBeklagten verdamme, daß

ervon dessen Gebrauchabstehe auch Caution leiste / er

wolle ihn ins künfftig nichtmehr moleſtiren / und endlich

die verursachte Unkosten reftituiren/und dieFrüchte und

Intereffe præftiren. §. 2. Inft. de action. L. 2. ff, fi fervit.

vindicer,

Negatio , dieLäugnung.

Negativèfc. litem conceftiren/suche oben: Litem negati-

vècontestiren.

Negatur&pernegatur , es wird geläugnet / und nichts ge-

standen.

Neglecta, neglecten-Gelder/werden genennet/was denen

Affefforibus der Kayserlichen Cammerwegendeß durch

ihre Abwesenheitversäumten Officii abgezogen wird/ fois

chesind zweyerley : Mortuorumund viventium. Mor-

tui affeffores heiffen hier nicht allein die so würcklich ge

storben sind/sondern auchdieso ihr officium aufgehoben

odervonsolchen removiret worden sind : Viventes heif

sen die so nochim Officio find aber solches negligiren;

Diesewerdenwieder inzwey Claffen getheilet nemlich

in abfentes,die auffer der StadtWorms(olim Steyer)

verreiset sind : und in præfentes, die zwar andemOrt des

Cammer Gerichtssich aufhalten/aber das Cammer-Ges

richt ohne einige oder doch ohne genugsame Ursach nicht

frequentiren. Blum. Proc. Camer. Tit, 7. n, 124,

feqq.

Negli.
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Negligens , einer der in seinen eigenen Sachen nicht fleisst

gerist. § f, Inft. pro ſocio,

Negligentia fimplex, einebloſſeNachlässigkeit/wird auch

fonftleviffima culpa genennt.
Negligentia magna , ift

manchsmal culpa levis , bißweilen lata, L. 226. ff. de

V.S.

Negligere , negligiren/ nachlässig seyn / nicht achten/ vers

faumen.

Negotiant, einHandelsmann.

Negotiari, negotiiren/ Gewerbeoder
Kauffmannschafft

treiben/Handthieren/Geschäffte treiben.

Negotiatio,
Geschäffttreibung/

Handthierung/Gewerbe/

Handels-
Verrichtungen bey den Kauffleuten.

Negotiorum geftio, ift ein quafi contract, dajemand ohne

des andern Befehl deſſen Geschäffte nůßlich verwalten/

undsichdadurchzurRechnung /den andern aber zur Re-

ftitution deffen/so er ausgelegethat/ verbindet. L. 2.L.

10. §. 1. ff de
negoc.geſt. L. 1. L. 15.L. 13. C.eod. L. 5.

ff. de O, & A.

Negotiofus , a , um , negotiös , der viel zu thunhat/und gee

schäfftig ist.

Negotiorum geftor , der eines andern Geſchäffte treibet

oderverwaltet.

Negotium , ein Geschäfft/ Gewerb /
Handthierung. L.

item eorum. §. 1. ff. quod cujusque univers. ein Pro-

cefs. L. error facti , C. de jur. & facti ignorantia , ein

Contract und
Obligation. It. eine Vexation , Schefes

ren. L. 1. ff. de calumniator.

Neophytus, ein
Meugetauffter/ c,

neophytus . diftinc 58.

& alibi.

Nepos, heist des
BruersSohn in 1, Feud. s. §. 1. & 1 .

Feud, 13. in f.

Neposex filia, der Tochter Sohn.

Nepos ex filio, des Sohns Sohn.

Nepos ex fratre, des Bruders Sohn.

Nepos exforore, der Schwester Sohn.

182

Neptis
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Neptis , des KindesTochter.

Nequaquam, mit nichten/durchaus nicht.

Neque ingenere , neque infpecie , weder in gemein oder

insonderheit.

Nequitia, die Schalckheit.

Nervus , die Spann-Ader /Jt. das vornehmste in einem

Dinge. Ferner die Stärcke.

Neutralitas , die Neutralität / wirdvon den Publiciſten

vorgegeben/ daßsie sey ein gewiffer Vertrag / da von

zweyen kriegenden Partheyen / dem dritten / sichgegen

beyder gleichgefällig zu erweisen/zugestanden wird.

Nexum facere , verpfånden/ L. pen, C. fi alien. res pi-

gnor.

Nexapignori res , eine Sacheso verpfåndet iſt / L; 1. §. &

quis ff, ne vis fiat ei, L. 22, §. 1. ff.de jur, fifc. L. 7. C. de

diſtract. pign.

Nihil valere, feine Würckunghaben / L.f, in f. ff. de ma-

num,teft,

1

Nihilominus, aufkeine Weise/L. qui fundus, ff. proemt.

L.properandum§. f. ff de jud. L. Alexandrinis. C. de

decurionib. bißweilen heiſt es auch , deſſen ohngeach,

tet.

Nobile judicis officium , das adeliche mild- richterliche

Amt/wirdvondenen Dd. geheissen / dasjenige sokeiner

action dienet/sondernfür sich bestehet/oder welches exer-

ciret wird/wo keine action statt hat.

Nobilis , ein Edelmann / einer von Adelist derjenige/der

durchTapfferkeit/Tugend und Verdienst einen Vorzug

vorandernerlanget / oder durchthane Qualitäten fich

würdig gemacht / daß er edlerseys andere. Zfchack-

wiz. Einleitungzum teutfchen Staats-Necht. Lib. 3.

cap. 17.§. 3 .
Nobilis immediatus, unmittelbarerReichs-Adelicher/der

in Ansehung seiner Person niemanden als den Kayser

und
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undReicheunterworffen / Schwed, Part. fpec. fect. 2.

C. 18. §. 2.

Nobiles mediati , Landsaffen / sind die so andernReichse

Ståndenunmittelbar / denKayser undReichaber mit

telbarunterworffensind.

Nobiliffimumjudicis officium de innocenti abfolvendo

implorans , das Adeliche mild-richterlicheAmt um Loße

zehlungoder Entledigung des Unschuldigen anruffen.

Nobiliffimum Judicis officium de juris atque Juftitiæ

adminiftratione humillime implorirend ; Das Adeliche

mild richterlicheAmtum Verwaltungdes Rechtens und

Gerechtigkeit demüthigst anruffende/wird in fuppliquen

öffters gebraucht.

NobiliffimumJudicis officium humilliter implorans fu-

peromnibus ac fingulis fibi Jus & juftitiam adminiftra-

ri , das adeliche mild richterlicheAmt demüthigst anflee

hende / daß ihme über alles und jedes Rechtund Gerech

tigkeitwiderfahre.

Nolens volens , er muß/will er gleich nicht, man will oder

will nicht.

Nomen , der Nahme.

Nomenactionis, derNahmeder Klage.

NomenImperatoris, der Nahme des Kaysers oderOber-

Fürsten/so dieNotarii in ihren Inftrumenten sehen.

Nomen bonum , ein Schuld die man einfordern kan / da

der Schuldnerzubezahlen hat.

Nomendiffolvere , Schuldenbezahlen.

Nomenexigere , einfordern.

Nomen incertum, eine Schuld/danichtdabey stehet, wo

fieherrühret. L. 1.ff. ad Satum Macedon.

Nomenfacere , contrahere. Geld ausleihen/andere obli-

giren. L. 17. ff. deadminiftrat, tutor. L. 39. ff. de neg.

geft . L. 9. ff. de pactis.

Nomen legare , eineSchuld dieman einfordern kan/ vers

schaffen. L.46, ff. g. eum qui ff.de leg. i .

S $ 3
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Nomina , die Schulden.

Nomina activa, auffenstehende Schulden.

Nominadebitorum , die Nahmender Schuldner / oder

aussenstehende Schuldner.

Nomina paffiva , die Schulden/so einerzubezahlen schul

dig.

Nominateftium cum Directorio , dieNahmender Zeus

genund Verzeichnüß/ über welche Articul die Zeugen abs

gehöretwerdensollen ; Sucheweiter Directorium.

Nominare, iren/nennen/benennen/benahmen.

Nominatio , dieBenahmung/ Benennung/Erwehlung/

-ist einesolche Handlung /wordurch manjemand zu einem

Amt/ Verrichtung oder geistlichen Beneficio ernennet.

Insonderheit aber wird durch dieNomination dasRecht

Der Præfentation zu einem geistlichenAmt oder Beneficio

verstanden.

Nominatioautoris , dieBenennung deffen/ vondemman

eine Sachehat undNahmens dessen man solchebesigt/

hatalsdannstatt / wann einer actione reali oder in rem

fcripta belangetwird der dochsolche Sachin eines an

dernNahmen besikt /welcher also begehrenkan / daß die

Klag wider denwahren Poffeffor angestellt / und er das

vonabfolviretwerde.

Nominatio filii , dieNennung eines Sohns / so eine Art

derLegitimation gewesen / soll denselben legitimirt has

ben/ welchen der Vatter entweder in einen offentlichen

Document, oderin einer eigenhändig aufgesetzten/ und

von dreven Zeugen unterschriebenen Privat - Schrifft

oderin einen Testament oder coram actis seinen Sohn

genennet, Nov. 117. c. 2.

Nominationis jus, das Kirchen Lehen - Recht. Jus Patro-

natus das Recht eine tüchtige Person zu einem geistli

chen vacanten beneficio u præfentiren oder zu bes

-nennen.

Non quidem informa folennis Libelli,fed fimplicis facti

(f.quærela) narrationis (& talis qualis petitionis, )nicht

zwar
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zwar inForm eines zierlichen Libells, sondern schlechter

Erzehlung der Geschichte/ (oder Bitte/ aufwas Weis

folche geschehenkan.)

Non fe adftringens ad probationem ulteriorem, quam

de Jure tenetur , er willsich zu keinem weiternBeweis

verbündlichgemacht haben/als wozu er von Rechts we-

gengehaltenundschuldig ist.

Non fequitur, esfolget nicht.

Norma, dieRichtschnur/Form.

Normaleslibri, die Normal Bücher/ darauf die Pfarr-

Herrn so ordiniret worden /angeloben müſſen/ daß sie

über der daring enthaltenen Lehr steiff und fest halten

wollen.

Nos,wir. Nospoma natamus, wir Aepffelschwimmen.

Nofocomium, ein Krancken Haus/ Lazareth, Siechen-

Haus/Pest -Haus. L. 16.& 18. C. de SS, Ecclef.

Nofter, a, um, unser.

Noftrates, die Unserigen.

Nota, eineUnehr/Schimpff/Spott/ L. 1. §. 1. ff de his

qui notant infam . eineNarbe. L. 1. §. f. ff. de ſerv, fu-

git. Brandmahl so dann dieKnechte gezeichnet wurden.

L.2.ff. deferv. fugit. Anmerckungen zu alten Büchern.

L.2.C. de vet. jur. enucl,L. 10. ff. de caftr. pecul. Ab.

breviaturen in einer Schrifft. L. 3. ff. ex quib, cauf,

major. L. 9.§. 1. ff. de hæred inftituend. L. 41. ff. de mi-

litar, teftam .

Notabene, mercke wohl/ſo also NB. geschrieben wird.

Notaelifivæ five notabilia elifiva , five Fifci , werden ge-

nennt die Antwort des Advocati Fiſci auf des Inquifiti

Defenfion. Schrifft.

Notandum , das zu mercken ist.

Notare, iren/zeichnen/aufzeichnen/mercken/registriren/

mitWorten straffen. L. mecum §. f. ff. quod met. cauf.

unehrlich machen / Tot. tit, ff. de his qui notant, in

fam.

Ⓒ $ 4
Nota-
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Notarius publicus Cæfareus, ein Kayserlicher öffentlicher

Schreiber/ist eineoffenePerson/welchevonKayser selbst

oder einem Comite Palatino , oder der die Erlaubniß

hat / Notarios zu machen/creirtund darzuverordnet ist/

daß erdas /was gehandelt/ treulich zu schreiben / aufzu-

zeichnen / zu notiren / und in gewöhnlicheFormzu brin

gen/Inftrumenta darüber aufzurichten / zu concipiren /

zustellen undzu verfassen / von denPartheyen vertrauet

und anbefohlenwird. Roland in tract, fub. Rub. Quid

fit Notarius, & nude dicatur. Chil, König, cap. 92 n. 4•

Joh,Emeric. à Rosbach, in pract. Civil, tit, 62. n. 28.

Spec, Not, Phil. Meifters lib. 1. qu. 2. Sattler q.3.

MenschlicheHandlungen aufvorhergehende Requisition

oderBegehrung/rechtmässig in Schrifften bringen foll/

dadurch solche Handlungen unwidersprechlich bewiesen

werden.

Notarius criminalis. ist ein gerichtlicher Bedienter/ der

in Peinlichen Sachen und Inquifitionen der Inquifiten

Antwortfleissig aufzeichnet und protocolliret/ die A&ten

regiftriren und in Ordnunghalten muß.

Notatu dignum , denckwürdig.

Notatusinfamia, der ehrenloß gemacht ist.

Nothus , einHurenkind.

Notificare , iren/vermelden/zuwiſſen thun,bekannt ma

chen.

Notitia , die Wissenschafft.

Notlo heist in genere eine Macht und Gewalt / die Sa-

chen zu erkennen / und zu beurtheilen / und begreifft in fei-

nem weitläufftigen Verstand nicht allein eine blösse Er

kanntnuß/fondern auchdie Jurisdiction . L. 99. pr. ff. de

V.S.

Notorium, fundig/wird inRechten genennt/wann gegen

wärtige oder kurgvergangene Dinge/ die leichtlichdurch

Zeugen sosolchen Dingen beygewohnet und gesehen /

könnenbewiesen werden.

Noto-
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Notorium crimen, ein offenbahr Verbrechen.

Notorium facti, offenbahre That/ist einsolchDing/das

viel Leure/ durch viel Leure verstehe/ wann zehen/

oder mehr /so dabey gewesen seyn/und ein Ubelthat oder

Mißhandlung, angesehen haben, denn 10. die machen

einVolck,das ist populum, plebem, five turbam , C. ve-

nio 10. q. 3. gesehenhaben/ offentlich begehen/ (offentlich

begangen/ wird verstanden, wenn etwas aufder Gassen

inKirchen/Rath-Häusern, aufdenMärckten/odersonst

an öffentlichen Oertern geschehen und gethan worden.)

Daß also mit keinen Schein oder Grund verläugnet

nochsonst mit keinen Mantelbedecket/verhelet/oder vers

borgen werden kan noch mag. L. fed fi pupillus ff. de

Inft.act. L. palam. ff de Ritu nupt.

Notorium juris ist/ weßwegen einer in Rechten verdam-

met ist/ oder in Gericht ſelbſt/ daß er daran schuldig be

Fannthat/c. evidentia X. de accuf. L. ingenuum ff. de

ftatu hom. dochmuß er inseiner Bekanntnus freywillig

verharren, denn sonst wåresolch Bekanntnus inRech

ten nicht notorischzu achten. L 1.ff dequæft.

Notoriumpræfumtionis, ist eine hefftige/ſtarcke/ helle und

klare Vermuthung des Rechtens. Dann derRichter

kommt zu Erkanntnus und Wissenschafft der Thaten /

durch starcke und kräfftige Muthmaffunge / wann die

Anzeige/Handel und Wandel/ Sitten/Leben und Wer

sen eines Menschen, dergestalt und also gethan undbe-

schaffen seyn/ daß die Gerechtigkeit nicht unbillich einen

Argwohn/Verdacht/ oder Vermuthungen/ gegen den

selben Menschen daraus fafſet. e. g. Wenn eine mit ei-

nes andernWeibtäglich umgienge, bey ihr wäre/ und

Haushielte,darausnehmen dieRechte einestarcke Vere

muthung/undhaltens fürgewiß, daß der mit des andern

WeibeimEhebruchlebe. It. Wenn Mann undWeib

ein Kind ihren Sohn nennen, ist die Vermuthungdes

Rechtens/ daß solcher Sohn ihrer beyder Kind sev.

Sos c. per.
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c.pertuasX. de probat & c. transmiffe X. qui filii fint

legitim. L. quia femper, ff. de in jus vocand.

Nova inveftitura , wann einem das erworbene Lehen/

durchdie Investiturübergebenwird. 11. Feud. 32 .

Novalis, ein Brach Acker/ derbrach gelegen ist/ eigent

lich aber heiffet es ein Neubruch der das erstemahl

Früchtetråget.

Novatio, die Verneuerung / ist eine Verwandlung der

vorigen in eine neue Bürgerliche Verbündnus. L 1.

pr.ff. de novat Lauterb, Struv. Ludovici ad t. t , ff. de

novatio. Lauterb. Comp. p. m. 637. oder ist ein Actus,

wodurchdie aite Obligation aboliret/ und die vorige

Schuld in eine andere neue Obligation transfundiret

wird. § 3. inft, quib. mod toll oblig Zanger de Ex-

cept. p. 2. c. 5. n. 9. und diese ist entweder eine Novatio

-in fpecie , oder eine Delegatio , davon siehe an seinem

Ort.

Novatio in fpecie , eine Verneuerung insonderheit ist/

wann eben diePerson in der legtenObligationalsSchuld-

nerbleibet/ aber ein neu Ding/nemlich eine Bedingung/

oder einBürgedarzu gefeßet, und also in Gemüthe zu ers

neueren zu der andern Obligation geschritten wird. L. 8.

§. 1.feq.L 14. ff.de Novat, L. f. C. e d. §. 3. Inft.

Novatioin fpecie neceffaria wird genennt/wann der de-

bitor nolens volens zu derselben perjudicium compel-

lirtwird. L.83.§. 1. de V. O. Struv, Exerc. 47. thef. 1.

geschicht durchBefestigung des Kriegs-Rechtens/dann

hierben scheinen die Partheyen gleichsam von neuen zu

confentiren/ und zu contrahiren. L. 3 §. 11. de pecul.

Novatio infpecie voluntaria, ist eine Verwechslung und

translation des ersten Debiti in eine andere civile oder

natürliche Obligation, so daß aus einer vorhergehenden

Ursachdergestalt eine neue Verbindlichkeit consticuiret

wird, dadurch die erstere völlig aufgehoben ist. Zœl, de

Nov, &Deleg, Struv, Exerc. 47. th, 54,

Novel-
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Novellæ oder neue Conftitutiones werdendiejenigen ge

nannt, die nach Verfertigung und Promulgirung des

Codicis von dem Kayser Juftiniano seynd fanciret und

verordnet worden, in welchen nicht nur ein und andere

Cafus davon in denen vorhergehenden LL. nichts zu fin

den/ decidirt/ sondern auch öffters die vorigen Gesetze

abrogirt und aufgehoben werden. Sie sind nach dem

LauffderJahregesammlet/undin einWerckzusammen

gebrachtworden/ daKayser Juftinianus schon todt war/

und sind dem Corpori Juris als der lekte wesentliche

Theil einverleibet worden ; Diese Novellen find grösten

Theils Griechisch an Tag gekommen ; Bald aber nach

JuftinianiZeit/ find sievon einem altenRechtsgelehrten

also ins Latein übersezetworden/ daß sieden Griechischen

Textvon Wort zu Wort ausdrücketen. Essind ihrer

168. und pflegen aufgemeine Art angeführetzu werden/

durch N. oder Nov. mit beygefügter Zahl und Capitul/

und deſſenZahlzum Exempel. Nov. 115. Cap. 3. fie wer-

den auch von den alten Rechtsgelehrten Authenticæ ge

nennet/ zum Unterschied des Epitomes Novellarum;

Welche einer/NamensJulianus, am Tag gegeben/ und

werden in IX. Bücher eingetheilt, dieman Collationes

genennethat/jedweder Collation haben sie eigeneTitul

zugeeignet, und haben sie pflegen auffolgendeArt anzu-

führen, Auth. de exhib, & introduct, reis §. optimum

Collat. 5 aber die neuen Rechtsgelehrten haben diese

Artanzuführenverworffen/ und dievorgefagte gemeine

Artbehalten.

Novelletum, ein mitneuenReben angelegter Weinberg.

L. 6.ff.de imp. in res dotal. fact.

Noverca, die Stieffmutter.

Novi operis denunciatio, die Anſagung oderVerkündi-

gung eines neuen Wercks oder Gebäudes.

Novi operis Nunciatio, die Verkündigung eines neuen

Baues oder eines neuerlichen Gebäues / ist nichts an-

ders, als eine folenne Ankündigung und rechtmäſſiger

Ver
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Verbot/welcher denen Bauenden verstehe/demHerrn

sowohlals Bauleuthen/geschicht/ daßsie von demBau

abstehen/oder einhalten sollen/ biß die Sache rechtlich

ausgemacht / und darüber genugsame Caution gestellet

worden. P. Frid. Mund. de Mand. L. 2. C. go. §. I.

Struv. Exerc. 39.thef 2.

Novi operis Nunciatio privata, ist/ welche entweder mit

Wortenoder der Hand geschicht, da der Nunciant 2.

oder 3. Steine aussolchen neuen Gebåu oder von einem

andernOrtnimmt, und über das Gebäudezur Bekråffe

tigung geschehener Nunciation wirfft/welches entweder

der Intereffent selbst/ oder ein anderer thut/und wird

insgemein ein Notarius mit 2.Seugen darzu gebraucht/

und die Ursach/warum man dieſen neuenBau nicht leis

denkönne/dabey exprimiret/ der Notarius aber ersuchet/

hierüber einoder mehr Inftrumenta zuverfertigen.

Novi operis Nunciatio publica, die Verkündigung eines

neuenBaues/die Gerichtlich und durch Obrigkeitliche

Authoritåt geschicht/ wann nemlich sie auf Ansuchen

desjenigen/dersichdurchdenneuen Bau lædirthålt/das

baueninhibirt/ biß er sein Recht beygebracht/ oder mit

seinem Gegentheilsichdeßwegen verglichen hat.

Novi operis Nunciatio verbis nudis facta ist/wann nur

mit bloffen Worten die Auffündigung des Baues ge

schicht/ und der eine Theil ohne eines Steinwurffs zum

Bautritt und entweder die Bauleuthe oder andere An

wesende also anredet ; Ich kündige euch hiemitdenBau

auf oder ich verbiete oder warne euch/daßihr darinnen

nicht weiters fortfahret/und so selbst,als durch anderen

nichts neuerliches beginnet ; Wobey erauchdieUrsachen/

weil eretwann Herr des Orts ist/ oder eine Servitut das

felbfthat/oder einen Schaden durch den Bauleidet/zu

exprimiren/absonderlichwo der Bau-Herr wissen woll-

te/warum er ihn imbauen einen Einspruchthue.

Noviffime, neulichst/zum lesten/ neulichsten.

Noviffimus dies, derJüngste Tag.

Novum,



No
653

Nu

Novum feudum , welches einem zum erstenmahl verliehen

wird, undnichtvon deſſen Eltern herkömmt.

Nox, die Nacht.

Noxa, dasjenige, so Schaden gethan hat, als da ist der

Knecht. Jt. der Schade/ferner das Verbrechen.

Noxa dare, das Thier, so etwas gethan hat/zur Straff

übergeben.

Noxalis actio, fuche Actio noxalis.

Noxia, dieMissethat, als da ist der Diebstahl/ der Scha,

de/Strassen Raub und Schmach/ so durchLeibeigene

Knechtbegangen worden ist.

Noxius, a, um, schädlich.

Nubere, heyrathen/freyen/wird nur von Weibs-Perso-

nen gebraucht.

Nudò, bloß.

Nudare , entblöffen.

Nuda proprietas, das bloffe Eigenthum, da ein anderer

den Ufumfructum besikt. L. 29. ff. de ufufr.L . 8. ff, de

ufufr, legat. L. 34. ff. de R. V.

Nuda poffeffio, diebloffe Befihung ohne das Eigenthum.

L. 66, ff. de evict, L. 21. §. 1. ff. quod met. cauf.

7.

Nudapacta, die keine andereCaufam haben/ als die Con-

vention L. 7, ff, de pactis. L. 5. C. de contrah, ſtipul,

Nudaratio, eineRechnung/dabey nicht stehet/wofürman

etwas schuldig worden. L. 49. ff. de pecul. L. 26. ff.

de donat.

Nudi chirographarii , die Gläubiger / so blosse Handa

schrifften und kein Unterpfand haben. Sonst perfonal-

Glaubigergenannt.

Nudus ufus, der bloffe Gebrauch ohne dem Ufufru&tu,

L. I. ff. deufu & habitat.

Nuge, unnüßGeschwät/Gewäsch.

Nullitas, die Nullität/Ungiltigkeit/ Krafftloßigkeit.

Nullitas infanabilis, wird genennet/ wann solche inder ers

ften Instanzbegangen worden,und in der andern loftanz

nicht
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nicht kan für gültig erkanntwerden/ das ist/ welcher auf

keine Weise oder durch kein Recht von dem Richter

Amts halber oder durch dievon dem Procuratorefürge

schüßten Exceptiones kan geholffen werden. Ord. Cam,

P. 3. Tit. 34. §. 1. verf. Es wäre dann Sach.

Nullitas fanabilis, welcher noch auf eine solche Weise kan

geholffenwerden.

Nullitas ex proceffu oriens , wann die Nullität daher

kommt/weilder Proceff nicht nachder in Legibus fürges

schriebenenMaaß geführet worden, und alsoNull und

nichtig ist. Blum. Proc.Camer Tit. 6. §. 1. &feq.

Nullitas ex fententia oriens, eine Nullitat/ da zwar der

Procels richtig ist geführet/ aber das UrtheildenenRech.

ten zuwider gefällt worden.

Nullicåten/ Nichtigkeiten/ Verstoffungen im Proceſs.

Nullus, a, um, feiner. Nulla calamitas fola, es ist kein

Unglück allein.

Nullius momenti, nichts werth.

Nullius res, werden genennt 1.)dieSachenso keines find/

und auchkeines werden noch seyn können/ als geheiligte

Sachen 2c. 2.) die Sachen so zwar in der That keines

find/aber wohl jemands werden können/ als die wilden

Thiere, s. 12 loft . de R. D. eine verlassene Sach. L. s.

§. 1. ff.pro derelict, ein Schaß. L. 31. S. 1.ff. deacquir.

rer. domin.

Numellæ, das Hals- Eisen/oder Pranger.

Numerus, eine Zahl. Numerus incompletus, eine un

vollkommeneZahl.

Numeri, die Muster- Rollen/worauf die Soldaten auf

geschriebensind. L 42. ff. deteftam, milit,

Nunciare, nunciiren/ ſagen/ anſagen/ verkündigen.

Nunciatio, Verkündigung.

Nuntii apoftolici sindvonPabst abgeordneteGesandten/

Botschaffter, haben nicht so viele Authoritat/ wie die

Legati à Latere, es werde dann ihren Mandaten die

Claufula, cumpoteftate Legati àLaterezugefeßet.

Nun-
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Nuncupare, nennen/nahmen/alsden Erben2c.

Nuncupatio, die Nennung.

Nundina find gewisse berühmte Märckte/ die zu gewiſſen

bestimmtenZeiten von einer groffen Menge Kauffleuten

an einensolchen Ort/ deme es durch lange Gewöhnheit

oderFreyheit des Landes- Fürsten zukommt/frequen-

tirt/ und gehalten werden, L 1. ff. de nundin. Ľ. un.

C. eod.

Nundinafolennes. die öffentliche Messen.

Nundina minus folennes, dieJahr-Mårckte.

Nuptiæ, die Hochzeit, die Ehe,derEhestand, ist eine Vers

einigung oderZusammenfügung eines Manns und einer

Weibs Person/sofür und für unabgetheilt beyeinander

leben. §. 1. Inft. de P. P. L. 1. ff de ritu nupt, vid. L 7.

d.. oder eine rechtmässige und heilige Vereinigung ei

nes Manns und Weibs/ in einem Fleisch durch gebüh

rendeEinwilligung deren/denen es vornemlich angehet/

zur Kinder-Zucht und Fortpflanzung des Menschlichen

Geschlechts/ und zur Hülffe untereinander von GOtt

geordnet und eingefeßet. Germ. Philop. p. 11. tit. 12.

§. 1. p.m.212.

Nuptiæclandeftine, heimliche Ehe, die nicht vor demAns

gesicht der Christlichen Gemein/ noch mit üblichengeist

lichen Einsegnungen vollbracht wird. c 30. x.de fponf.

vid. d. c. 30. can. 8. c. 30. qu . 5. veri.fed objicitur. c.fin.

28.qu. 1.Schurph. Cent. 1. Conf. 1.n. 4. c, quod no-

bis de cland. fpons. Struv. Exerc. 29. th, 26.

Nuptiæ inceftæ , verbottene Ehe, unter nahen Bluts,

Freundenund Schwägern.

Nuptiæ illegitimæ , nicht rechtmässige / ungültige Ehen

find/welchewider die Gebote des Bürgerlichen und Ca-

nonischenRechts eingegangen worden, alswann es an

dem Confenfu mangelt / oder an rechtmässigen Alter.

L. 2. L. 4. ff. de Ritu, Nuptiar.

Nuptiæ legitimæ, rechtmässige Ehensind, so nach denen

Gesegen und Canonibus , die der Ehe wegen gegeben

Wor
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worden/contrahiret werden. Hahn ad Weſenb. §.de

rit. Nup. n. 2.

Nuptianefaria f.nefandæ.find /dienicht würdigsind/Ehe

genenntzu werden e. g. wann unter Stieff Eltern und

StieffKindern unter Schwieger- Eltern und Schwie

ger-Kindern/ eine Ehe contrahirt wird.

Nuptiæ prohibitæ, verbottene Hochzeiten.

Nuptiæ publicæ, die öffentliche Ehe ist/welche in der Kirs

chen oder vor dem Angesicht der Chriftlichen Gemeine

durchübliche geistliche Einsegnung vollbracht wird. c. ali-

ter. c. 30. qu. f. c. 3. X. de clandeft. defpons. Lauterb.

deSociet,bonor. Conj. cap. 3. §. 4.

Nuptiæ fecundæ, die andere Ehe.

Nurus, desSohne Frau/ die Schnur. L. 4. §.affines. ff.

de grad. &affin. manchmal heist auch nurus des Sohns

Braut. L. 6. & 8. d. t. L. 1 2. §. 1. ff. de ritu nuptiar.

Nutricia , der Säug-Amme Lohn. L. 1 , §. 14. ff, de extra-

ordin, cognition,

O.

Bæratus, a, um, verarmet/ viel schuldig seyn.

Obcaufam dare, wegen einer geschehenen oder vors

hergegangenen Ursach etwas geben.

Obcæcare foffas. Gråbenbedecken/ und oben zuschliessen.

Obdefectum , um eines Mangels willen.

Obdormire, einschlummern, einschlaffen, nicht aberstere

ben/in welchen lehten Verstand es bey denen Autoribus

Ecclefiafticis gebraucht wird.

Obedientia minoris erga majorem, der Gehorsam eines

geringern Clerici gegen einem Höhern/ bestehet in Sia

ken und Gebung der Stimm/ in Bezeugung der Ehr/

sonderlich aber darinn/ daß der geringere des höhern

Befehlfolgen, es wäre dann , daß solcher etwas, das

nicht seines Amts/ oder über feine Gewalt ist, befehs

len wollte.

Obet?
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Ober-Acht/ist eine harte Straffeim SächsischenRech

ten/dardurchdieflüchtigen und peinlichen Verbrecher/

nachdemesie vorhero, durch einen Anklåger/ oder durch

den Fifcal angeklaget/ und in dreyerHerzenLandeöffent

lich citiret/ aber wegen ihres ungehorsamlichen Aussens

bleibens in die Unter - Acht erkläret worden/nachVers

flieffung eines Jahres wiederum etlich mahl_ciciret/ in

Fall ihres fernern Ungehorsams aber vor infam, und in

dieOber- Acht erkläret/an Leib/ EhrundGut durchs

gangeLand gemein gemacht/ ihrer Güter beraubet/und

von jedermann der sie ertappet/ dem Richter zur Leib-

und Lebens - Straff können übergeben werden. Diese

Acht und Ober- Acht erstrecket sich allein überdiejenige

Landschafft/darinnen sie gesprochen worden, und ist nicht

jedermann erlaubet/ sich an des Aechters Leib und Leben

zu vergreiffen/ sondern nur denselben dem Richterzu ges

bührender Straffe zu überlieffern/ welches erstere aber

wohlwiderdieReichs-Aechter vergonnet ist/ als welche

Acht durchs ganze Teutsche Reich seine Krafft und

Würckunghat.

Oberleuteratio , die Ober -Leuterung/ ist ein/angewissen

Gerichten recipirtes Remedium wider das gefällte Urs

theil/dessenman sich bedient/ wann die erste Sentenz int

der Leuterations - Inftant iſt confirmirt/ oder auch zu

solcheretwas gesezt worden/und wird alsdann die Obers

Leuterungvondem der dieLeuterung angestellet hat infti

ruiret/der dannseinegravamina anführet, und hernach

eben alsbey derLeuterung procedirt wird. Carpz, Pro-

cefs. Tit. 17. art. 1 .

Oberleuteriren/Ober-Leuterung einwenden.

Obex, alle Hindernüſſen einer Sach oder That, L.adul-

terioaccufare. C. de adult.

Objectio, ein Einwurff/Fürwurff/ Einrede/Hinderung.

Objectum, der Gegenstand/ wormit man umgehet.

Objicere, iren/einwerffen/ entgegen werffen oder sehen/

fürwerffen/ entgegenseyn/hindern.

Obire,
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Obire munus, ein Amtverwalten/ diem, sterben. L. 1.

ff, de Condit. infert. hæreditatem, einer Erbschafft Pol-

feffion acquiriren.

Obitus, der Hintritt /der Todt.

Objurgare, iren/mit Wortenstraffen, schelten.

Objurgatio, eineauf eine böse That geschehene Caftiga.

tion und Ausfilhung.

Oblatio juramenti, oder Anerbiethung zum Eyd/beſtehet

vornemlichdarinnen/daß man einen Termin ad juran-

dum ausbringe/ und den Gegentheil darzu citiren lasse.

Boenigk Pract. Part. 1. c. 24.

Oblatus Curiæ, wurde derjenige genannt, der von einer

Concubingebohren/ aber durch die OblationemCuriæ,

Coder durch eine Offerirung zu einen Decurione) legi-

timirtwordenist.

Oblatum furtum ist/ wann eine gestohlene Sach von jes

mandanders dir gegeben/und bey dir gefunden worden ;

Dann alsdannwird dir/wider den/ der dir solche gegeben

hat/dieActio furti gegeben/welche oblatio furti genennt

wird. S. conceptum, Inftit de obligat, quæ ex delict.

Oblationes, Opfferungen/ opffern/ wird alles dasjenige

genennt/ wasdie Glaubigen von ihren eigenen und ers

JaubtenSachen auf dem Altar GOtt und der Kirchen

für ihre Sünden darreichen.

Obligatio, eine Verbindung oder Verknüpffung/ Vers

pflichtung, Gerichtlich Band/wordurch wir gezwungen

find/ etwas zu leisten oder zu bezahlen. L. 3. ff. de ob, &

Act . pr.Inft. de Obligat.

Obligatio alternativa, derer werden in Jure 6. Species ges

funden/ als 1.) alternativa rerum, wann ich sage, ich

gebdir den Stichum oder den Pamphilum 2 ) alternati-

va perfonarum ; Als wann ich melde, es ist mir oderdem

Titio von dir 10. flversprochen worden 3.) alternativa

temporis ist/wann ich sage, nach einem oder nach zwey

Jahren/will ich dir 100. ft geben4.) alternativa loco-

rum :Wannichsage, gibstdu mir 100.fl zu Leipzig oder

วัน
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zu Nürnberg 5.) alternativa rerum & locorum fimul

ift :Wannichsage, dusollstmir den Codicem zu Franck

furth oder den Ciceronem zu Straßburg geben 6 )

alternativa perfonarum & locorum fimul ist/ wann ich

sage, daß du mir gebest den Codicem zu Leipzig/ oder

Scyphum dem Titio zu Nürnberg, Schneidew. ad§. 33.'

verf.Plus autem. n. 1o & feq. Inft, de Action.

Obligatio civilis , ist einesolche Verbindung/welche/so sie

jemand nicht halten will/ man ihn deßfalls Gerichtlich

belangenkan.

Obligatio Confenfualis, quæ Confenfu contrahitur, die

Verpflichtung so durch Einwilligung geschicht/ dergleis

chen ist 1 ) Emtio venditio 2,) Locatio, Conductio 3.)

Societas & 4 ) Mandatum , deren unten Meldung ger

schehen soll.

Obligatio ex contractu , eine Verbindungſo aus einem

ContractoderHandlung herrühret. L 1 prff, de O &

A. &§. 2. Inft. d. c. Dn. Hopp. in Comm, und solche ist

viererlen als r.)

W

Obligatio realis, five quærecontrahitur, eine Dingliche

Verpflichtung/ oder welche an den Gütern gemacht

wird dergleichen ist a ) Mutuum, b) indebitum, c) com-

modatum. d) depofitum und e) pignus , davonzuTheil

untenMeldung geschehensoll. z.)

Obligatio verbalis, five quæ verbis contrahitur, sonstent

Verborum Obligatio genannt die Verpflichtung/ so

mit Worten geschicht / welche sonsten auch genemnet

wird Stipulatio, davon unten gedachtwerden soll. 3.)

Obligatio litteralis five quæ litteris contrahitur , die

Verpflichtungso inbloffen Schrifften oderBrieffen ges

schicht/wirdsonsten genennet Chirographus , 4 )

Obligatio Confenfualis, wovon oben,

Obligatio ex quafi Contractu, ist eine Verbindung/ wel

che aus dem Handel herflieffet/ welche sich einem Con-

tract oder Handlung vergleichet. L. 13. §. f. commod.

Vultej, ad pr. Inſt, de oblig. quæex quafi delicto , der

glet
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gleichen ist 1.) Negotiorum geftio, 2.) tutelæ admini-

ftratio, 3.) rerum Communio, 4.) Communio hære-

ditatis feu familiæercifcundæ, s.) aditio hæreditatis 6.)

folutio indebiti, davon an ihren Ort kan gesehen wera

den, tot. tit. J. de oblig. quæ quafi ex contract.

Obligatio quæ ex delicto nafcitur, die Verbindung/ ſo

aus Malefiz Ubelthaten oder Verbrechen erwächst, dera

gleichen ist 1.) furtum, z.) rapina, 3.) damnum & 4.)

injuria, davon ein jegliches an seinen Ortzu ſehen.

Obligatio, quæ ex quafi delicto nafcitur , die Verbin

dung, welche sich Malefizen oder Ubelthatenund Ver-

brechen vergleichet und ähnlichet / und als aus Ver,

brechen erwächset/ doch aber nicht aus Betrug/sondern

aus Unwissenheit oder Nachlässigkeit/ oder durch ein

fremdThün/und also nur aus derFolge begangen wird.

1.) Wann der Richter ihmden Krieg dadurchzu eigen

machet/daß er aus Ungeschicklichkeit ein unbillichundun

gerecht Urtheil spricht. pr. Inft. de oblig. quæex quali

delict. t. f. ff. de extraord. cognit. L. 5.§.4. ff. deO. &

A. 2.)Wenn aus eines Hauſe, es sen entweder sein ei½

gen/oder gemiethet/ oder worinnen erumsonstwohnet/

etwas geworffen/ oder gegoffen worden, daß es jeman-

den Schaden thut, L. 1. pr. § 1.&feq. ff. de his qui ef-

fud, vel dej . Dn. Struv. Ex. 14, thef. 28.§. 1. & 2. Inſt.

d. t. 3.)Wann einer an einer gangbaren Straffenwas

ausgesetzet/oder ausgehencket/ so denenLeutenSchaden

verursachen könnte. Do. Hopp. ad §. 1. Inft, deoblig.

quæ quafiexdelict, nafc. 4.) Wann ein Schade in eis

nen Schiff, Wirths-Hause oder Herberge nicht von

dem, der dergleichen regieret/ sondern von andern/de-

ren Arbeit er gebrauchet/ geschehen ist. t. t. ff. Naut.

Caup, Stabul, utrecept. reft. L. 1. §. 6. ff. furti adverſ.

Naut, f. J. d. t. Struv. Ex, g. th. 106. feq. Ex. 48.•

thef33. feq.

Obligatio inanis, eine unfräfftige Obligation, die durch

eineException fan fubmoviret werden. L. 95. §. 1. ff.

de folut. Obli-
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Obligatio mixca , ist ein dem natürlichenund Civil Rech

ten gemäßes Band, wodurchman etwaszu thun oderzu

leisten/ verbunden wird/ dergleichen Obl, entspringet

ausden Contr, Emtionis Vendit. Locat, cond. focieta

tis, negot. geftor,

Obligatio mixta Civilis ist / welche entweder durch ex.

preffe Geseke conſtituiret, v. g . die Obligatio Verbo-

rum, literar. &c. odervon dem Jure Civili comprobi-

ret worden/ v. g. die Obligationes, welche aus denen

Contractibus J. Gentium flieffent. §. 2. & 3. J. de Jur.

N. G.&C.

Obligatio mixta prætoria iſt/ welcheder Prætor (eine bey

den Römern so genannte Obrigkeitliche Person) nach

Maas feiner competirenden Jurisdiction eingeführet

hat.§. 1. ff. de obligat ibig . Vinn.

Obligatio naturalls, die natürliche Verbindung / ist ein

aus dem natürlichen Recht fliessendes Band,wodurch

man ohne Affiſtenz und Ansehen des Civil-Rechts/ bloß

aus einer natürlichen Billigkeit etwas zu præſtiren vers

bunden ist. L. 14. de O.& A. L 95. §. 4. de folut.

Obligatio naturalis plena ist/ wodurchmannachvorher.

gehender Bewilligung etwas zu præftiren verbunden

wird/so/daß auch nachdemnatürlichen Recht zu deffen

Exaction eineBerechtigung, jedochohne Beystand des

Civil-Rechts/ vorhanden ist. L. 1o. in fin. de V.S.L. 7.

§. 4. de pact.

Obligatio naturalis plena approbata ist/ der entweder

aus Noth, oder gemeinen Nugens wegen, das Jus Ci-

vile gewiffe Würckungen zueignet, als daß sie eine Ex-

ceptiongeneriret. L. 7. §. 4. de pactis. dieConditionem

indebitiverhindert. L. 13. L. 26. §. 12. de condit. indeb.

V. Die Compenſation ſtatt låſſet. L. 6. de Comp. die No-

vation zuläffet.L 1. §. 1. denovat.

Obligatio naturalis plena reprobata, verworffeneist/wo

alle genannte Effectus von dem Jure Civili abgesprochen

werden, so daß weder eine Actio, noch Exceptio, noch

Et 3 ein
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einanders Rechts- Mittel Plag findet. e. g. Also Fanein

Pupilivor seine Person zu nichts obligiret werden/wie

auch eine Frau in Bürgschafft. L. 2. L. 16. §. 1. ad

Setum Vellej,

Obligatio naturalis minus plena , eine unvollkommene

natürliche Obligation ist / da jemand ohne expreffen

Confens aus einem erbarn Werck etwas zu præßtiren

verbindlich wird, doch daß der andere kein Recht hat/

r etwas wider seinen Willen von ihm zu erfordern. Da

.hero wird die Erfüllung dieser Obligation eines jeden

Diſcretion überlassen/ und kan niemand gezwungen wer

den/derselbenzu fatisfaciren. e. g. hieher gehöret die Ob

ligation der Vergeltung/daß man denjenigen/deruns

Gutes gethan/aus Danckbarkeit dergleichen thue. L. 25.

§ 11.dehæred. petit.

f

Obligatus, a, um, obligat, verbunden.

Oblique weitherum/ dieQuer, auf der Seiten/krumm.

Obliterare, obliteriren/ die Buchstabenauslöschen.

Obnoxius, a, um, ſchädlich .

t

Obnoxius rationi reddendæ, schuldig Rechnung zu thun.

Obrepere, obrepiren/einschleichen/hineinschleichen.

Obreptio, die Einschleichung. Per fub& obreptionem &

per falfa narrata, durch Verschweigung der Warheit/

und durch falschen Bericht oder Erzehlung lc, ausges

würckt/sovon etlichen Refcriptis geſagetwird.

Obreptitium refcriptum, ein Refcript, das man erlanget

hat/indem man etwasfalsches zur Erzehlung der Sach

gethan/oder geseket hat.

Obruere, obruiren/ bedecken/bescharren/vergraben.

Obry um rein geläutert Gold.

Obryzati falidi , Ducoten/ so aus den besten Gold ges

machtsind. L. ult. C. de vetr. numifm. poteft. L. 2. C. ut

nem. liceat in cœmt.

Obryzłaci folidi . idem in L. 1. C. de oblat. vol.

Obfcurare, obfcuriren/ verdunckeln/ verfinstern.

Obfcu
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Obfcurare luminibus, die Fenster durch einangeführtes

Gebäuverfinstern. L Giis . qui. 30. ff. de ufufr.

Obfcuratio, Verdunckelung/ Verfinsterung.

Obfcurè, verdunckelt/verfinstert.

Obfcuri viri, schlechte geringeLeute.

Obfcuroloconata, einschlechtes Mägdlein. L. Concubi-

nam ff. de Concubin.

Obfcurus Articulus. ein dunckler/ undeutlicher und un-

verständlicherArticul.

Obfes, ein Geiffel/ derjenige so eines Gewalt zur Vers

ficherung übergeben wird/ daß der Bund/Friede oder

Stillstand folle gehalten werden/mit dem Beding/daß

wann der,so dieselbe Geiffel gegeben/von dem Verspres

chen abstehet, der andere den sie gegebenworden/Macht

habe,wider ihrLeib und Lebenzu verfahren. Schilt, diff,

de ftatu & jur. obfid.

Obfequium, die Willfahrung / Gehorsam/ Ehrerbies

tigkeit.

Obfequium à liberto præftandum patrono, Gehorsam

undEhrerbietung/so einFreygelassener seinemHerzn/der

einensrey gemachthat,schuldig ist.

Obfequium amicos, veritas odium parit, nachgebenoder

heucheln machet Freunde, aber die Warheit bringer

HaßundNeidzuwegen.

Obfervantia , die Obfervanz , Ehrerbietung. Item das

Herkommen/wird genennet die unbeschriebene Gefeße/

Teutschlandes/ welche durch einen Gebrauch von un

dencklichen Zeiten eingeführet/ und gleichsam heimlich

verglichenerWeisezwischendemKayser und Ständens

oderbißweilen auch nur zwischen diesen alleine beliebet

worden/und durch die verschiedenedas Reich oder des

fen Glieder betreffende Angelegenheit entweder ent-

schieden/ oder die Ärt/wie solches zu thun/ darinnende-

terminiretwird. Titius fpec. Jur. Pub, Lib. 1. c. 8.§. 2.

Horn, Jur. Publ.c. 12. §. 2. werden auch altesHerbrin-

Et4 gen/
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gen/allgemeine Gebräuche, allgemeine durchgehendeGes

wohnheiten genennet.

Obfervatio

Obfervatus die Beobachtung, Wahrnehmung.}

Obfervare, obferviren/ in acht nehmen/ fleissig aufmera

cken/wahrnehmen/acht haben.

Obfidiani lapilli, ſchwarze Steine/so man inEthiopien

findet. L. 19.§. 17. ff de aur, arg, mund, leg.

Obfignatio, die Versiegelung des Gelds, L. 9. C. defo-

lut.L.7.C. de pact, int. emt, & Vendit.

Obfignatus, a, um, versiegelt.

Obfignare, obfigniren/ unterschreiben/ besiegeln / vers

fiegeln.

Obfolere, obfoliren/ veralten/ in Abgang kommen.

Obfonatores fervi, Knechte so zu Einkauffung desZuges

müffes bestellet find. L. 65. ff de Legat. & fideicomm. 3.

Obftagium, ist eine Verpflichtung/VergleichoderBürgs

schafft/wennder Schuldner aufgesezte Zeit nicht bezah

let/daß er oder seinBürge an einem gewiffen Ort/ Ges

fängnis oder Wirths Haus mit einemReuter und etlis

chen Pferden sich verfügen, daselbst ordentliche Mahl

zeit halten/und davon nicht ehe abweichen wolle, essey

denndie Schuld bezahlet. Und wird diesessonsten genen-

net ein Einlager/ Einritt / Leiſtung/ Leistmachung/so

aber jego verbotten. Tabor. de obftagio c. 5. §. 2. &

c.8.§. 15.

Obftare, entgegenstehen/dasObftathalten/zuwider seyn.

Obftringere, obftringiren/ verbinden, schuldig machen/

Derpfänden. L. pater. C. decrim. ftellion

Obſtructiones, werden genennet/ wenn einer verstopffet

ist/und keinen Stuhlgang hat/und dahero Kranckheit

empfindet.

Obftruere lumina, dieFenster verbauen.

Obterrere Jus, dasRecht violiren. L. nullus. C. de Ju-

dæis & Cœlic.

Obteftatio, einehefftige Bitte/ Bezeugung.

Obti.
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Obtinere, obtiniren /bekommen / erhalten / erlangen / ge-

winnen den Sieg erhalten als da ist im Rechts,

Sachen.

Obtrectare, iren/schmåhen/ übel nachreden.

Obtrectatio, eine Schmachrede/übeleNachrede.

Obtrectator, ein Verleumder.

Obtrudere , iren / einem wider seinem Willen etwas auf,

hencken/geben/ an den Hals werffen.

Obtufumingenium, ein ungeschickterKopff.

Obvenire, begegnen.

Obventio, der Nut oder das jährliche Einkommen / es

rühreher wo es wolle.

Occafio , die Gelegenheit/ die bequemeZeit etwas zu vers

richten.

Occafio facit furem, Gelegenheit macht Dieb.

Occidens, der Untergang.

Occidentalis, le, gegenNiedergang.

Occidere, tödten/ niederfallen/ sterben /Gelegenheit zu eis

nes Tod geben.

Occifio, dasTodschlagen/der Todschlag.

Occifor, der einen gewaltsamer Weise umbringet. L. I.

ff. adSCtum Silan. L. 3. ff. ad Leg, Aquil.

Occiperemagiftratum, eine Obrigkeitl. Stelle antretten.

Occultator,der einen Menschen heimlichverbirgt. L.l.un.

C.de his qui fe def. Lib. 10.

Occultè, heimlich/verborgen/ das man nicht erweisen kan.

c. Chriftian. 35. qu. 2.
35.qu.

Ocularis infpectio, ist ein gerichtlicher actus, dadurchdem

Richter bey einer zweiffelhafften und strittigen Sach

durchderenAnschauen erwiesen wirdy die Sache verhal

te sichso und nicht anderst / Scheinem. de ocular, in-

fpect. §.4.

Oculis remfubjicere, eine Sache in Augenschein nehmen.

L.fi corruptioneff. fin.regund.

Occultatio, die Verhelung.

Occum
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Occumbere, iren/ſterben.

Occupans, der etwas einnimmt.

Occupare, iren/heist einnehmen/ erlangen / erwerben/ als

ein Gut/Wild-Thier. It. mit Geschäfften beladen/be

helligen.

Occupatio, ein Geschäfft/Verrichtung/Unmüſſigkeit. It.

Die Einnehmung.

Occupatus, a, um, occupat. mit Geschäfften beladen/uns

muffig.

Octiduum , acht Tage. Intraoctiduum , innerhalb acht

Tagen.

October, der Weinmonat.

Oculus, einAuge/ Oculi plus vident, quam oculus, wen

Augensehenmehr als eines.

Odiofus, a,um, verhaft/verdrüßlich.

Odium , ein Widerwill / odium privatum ein heimlicher

Haß.

Odres , Gewürge. L. idio.ff.de in rem verfo.

Oeconomia, dieHaushaltung.

Oeconomus,ein Gewalthaber/Befehlhaber der Kirchen-

Güter/ist einer dem befohlenund Gewalt gegeben wird/

dieKirchen , Güter in-und ausserhalb Rechtens zu vers

sehen/ undzu vertretten. L. jubemus. 14. C.de facrof.

Ecclef. L.33.§.4. C. deEpifc. & cler.

Oehomelli, sehr füß gemachterWein/L. 9. ff. de trit, Vin.

& oleoleg.

Oeffnungs Recht/Jus aperturæ,ist ein Landsfürstliches

Recht/vermöge dessen die Unterthanen oder auch andere

verbundensind /denselben in die Städte und Vestungen

mit seinemKriegs1- Volcke einzulaſſen/ und den Durch-

Marchzuverstatten.

Oenopolium ,eine Weinschencke.

Offendere , offendiren/ beleidigen / erzürnen / verlegen/

anstoffen.

Offen-
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Offenfa,

Offenfio,J
die Belendigung / Verlegung/ der Anstoß.

Offendere in legem, wider ein Geset handeln/ L. 40. ff.

dejudic. L. 3. ff. adSetum Macedon.

Offenfus, a, um, derBeleydigte/ der verleht / belendiget

oder erzürnet ist.

Offerre, offeriren/

worten/bringen.

anbieten/darbieten/ zuſtellen/ überant-

Offerendijus, ist eine dem Schuldner und andern Perso

nen zukommende Macht / wider die/denen eine Sach

verpfändet/oderverkaufftworden ist/ daßsie nach offe-

rirter Schuld und bezahlten Geld/dieselben Sachen re-

ftituiren müssen. Andr. Crufius dejure offerend.

Offerrefe liti, einenProceßfreywillig über sichnehmen/der

einemnichts angehet/ L. 49. ff. depetit. hæred.

Offertorium, ist ein gewiffer Actus mitten in der Catholi

schenMesse/ kurz nach dem Glauben /wann derMeß-

PriesterdasOpffer weyher/und der Diaconus demselben

den Teller mitdemBrod darreichet.

Offertorium, das Opffer amGeld/so aufdem Altarzuge

wissenZeiten gelegetwird.

Official, ist der Vicarius eines Bischoffs/ in weltlichen Ge

richte über Ehe-Sachen, Schwängerung/ Ehebruch/

und dergleichen/ da hingegender Saffraganeus ein Vica-

rius desBischoffs in Geistl. und Kirchen-Sachen ist.

Officiales , Bedienten/Gerichts - Diener. L.1.§.19.

Officianten, ff. de quæft.

Officium , heiffet in besonderen Verstande bey den Ca-

tholischen der GOttes Dienst/ welcher in öffentlicher

Versammlung geschiehet.

?

Officiurn , dasAmbt / der Dienst. Ex afficio , Ambts

wegen.

Officium boni patris familias, dasAmt eines gutenHaus

Vatters.

OfficiumJudicis imploriren / das Amt desRichters an

ruffen.
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ruffen. Suche weiter / Nobiliffimum Judicis offici-

um &c.

Officium publicum, ein öffentlich Amt.

Oheim/unsereliebeOheim/ also nennet der Kayser die

weltl. Churfürsten / gleichwie der König inFranckreich

alle Fürsten Coufins nennet/wenn sie gleich nichtvom

Königl. Geblüthseynd.

Olim,vordeffen. It. wird gesagt zu Olims-Zeiten/ das iſt,

vor Alters/vor deſſen.

Olitor , ein Kräuter / Gärtner. L. fi urbana ff. de

V.S.

Olivetum , ein Garten/worinnen vieleDelbäumwachsen.

L.58.ff. de contr. emt.

Olus, allerley Kräuter/ die man zur Speise gebraucht.

pr. Inft, deufu &habitat,

Omen, ein Zeichen /Anzeichung / so entweder gut oder

böfe,daherwird gesagt/ das ist einböß oder gut omen.

Omiffa actio , eine Action so manverlaſſen/und nicht an-

gestellthat. L. fi eumff. fiquis caution.

Omiffa Cautio, hindangesezte Versicherung.

Omittere hæreditatem legatum , eine Erbschafft/Legat

nicht annehmen/ L. 7. 59. ff. de acquir.vel omitt,hæred.

L.33.ff. de nullitat, teftain.

Omittereinteftamento, einem imTestamentübergehen.

Omne nimium vertitur in vitium . Suche oben :

nimis, nimium.

Omni meliori modo, via,Jure &c. In derbestenForm/

Maß/ Gestalt/Wege/ Recht 2c. Welche Clauful in

Klagen Testamenten und Contracten gebrauchet

wird.

Onera,dieBeschwehrungen/Auflagen/ jährliche Gefälle

unddergleichen fc. tragen.

One-
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Önerafeudalia, bieBeschwerungen/so aufdemLehn haff-

ten/ dieLehn-Schulden.

Onerarealia, die Beschwerungen /so auf den Güthern

hafften als Steuer / Geschoß / Erbzins und der

gleichen.

Onerare, oneriren/ beschweren/aufbürden/beladen/belås

ftigen/Bürde aufladen.

Onerisferendi fervitus, dieBürde oder Last-Tragung der

Gebäud/ist einesolcheDienstbarkeit/da eine Säule oder

Wand des Nachbars / die Laſt unsers Gebäudes zu tras

gen/schuldig ist.

Onerola caufa, da der Acquirent etwas weniger darfür

hat/oder dafür er etwas geben oder thun hat müſſen/

alsbeyKäuffen/ Vermiethungen/ tauschen 2c.

Onerofus, a, um, schwehr/mühsam.

Onus, die Last/Bürde/Beschwerde/ L. 18. §.2.ff. deV.S.

It. Die Schiffs-Ladung/ L. 6. ff. ad Leg. Rhod, de jact.

L. 31.& L. pen. §. pen. ff. locat.

Onusmixtum, welches denen Personen/inAnsehung der

Sachenimponirt wird. Cardinal Tufch. lit. O. concl.

118.feqq.

Onusperfonale, das denen Personen aufgelegtwird/ oh

ne Achtung aufeine Sache zu haben.

Onusprobandi , die Last oderBeschwerdedes Beweises.

Onustutelæfive curæ, die Last oderBeschwerde der Vor-

mundschafftund Kriegerischen Vormundschafft.

Onyxarabicus, ein Arabischer Onyx L.26.5.7.ff.de publi-

can. ein schwarzer Stein mit einer weiffen Gürtel oder

King umgeben.

Ope&confilio, mitHülffund Rathsc. benstehen.

Opera, die Arbeit/Mühe/Data operamit Fleiß.

Operas edere, exhibere, seineschuldigeDienste verrichten/

tot. tit. ff. de oper. libert. L. 54. §. f. ff. de verbor. ob-

ligat.

Operæpretium, derMühewerth.

L
Opera
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Opera rufticorum , Bauren- Dienste/ Frohn - Dienste/

Kohwold/Scharwerck.

Operarufticorum confuetæ , Land- übliche oder Land-ges

bräuchlicheFrohn - Dienst find/welche nach einer gewiss

fenProvinz oderOrts- Gewonheitzu leisten/hergebracht.

Operarufticorum determinata, gemåsseneFrohn Dien-

steseyn/ welche entweder auf einegewieffe Zeit oder Ort

reftringiretseynd. e. g. daßder Bauer einmahlim Mo

natoder 20. mahl imJahr frohnensoll / es geschehe nun

mitderAnspann, oderHand-Arbeit. L.24.pr.de oper.

libert, Gail. 2. obf, 62.n. 12. Carp. 6. Refp. 54.n.5 .

Opera fabriles , waren bey denRömernsolche Dienste

welche in einer Kunst oder Handwerck bestunden/und

theils zur Ergöglichkeit dieneten / als da warenMusicans

ten/Seiltänger /Gauckler/Hoff-Narren/kurzweilige

Rathe. L.7.§. 5. ff. de oper.libert. Theils aberzur

Mugbarkeitund Commoditat des Herrn dienen kunten;

als z. E. Zimmerleuthe/Schneider/Bau-Meister/Mah

lerund dergleichen. Zafius. L. 1. fingul. Reſponſ. c. 3.

n.7.

Opera rufticorum inconfuetæ , find solcheBauren- und

Frohn-Dienste/welche wider das alte Herkommen und

Gewonheit begehrt werden/und dahero nicht zu præſti-

renseynd/wann nicht zwischendemHerrnund den Unters

thanendeßwegen etwas fpecialiter abgeredet und bes

dungen / oder an denselben Ort eingeführet worden.

Fritsch. dejure pagor. c. 8. n. 5.

Operarufticorum in determinatæ, die ungemessene/unge-

segteFrohndienste/amTag/Zahl/in operibus, find diese

welche von desHerrnWillen dependiren/und so offt als

mansieverlanget/præftiret werden müffen. Gail. 2.O.

62, n. 12. Coler, de proc. p. 1. c. 9. n. 68. Carpz. 1. R.

54. n. 6. Sixt. de Reg. L. 2. c. 13. n. 4+

Opera Libertorum,Dienst derFreygelaffenen.

Qperæ Servorum, KnechtDienste.

Ophitz,
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Ophitæ, eineArt Kezer/die eine Schlangeanbaten/ L.8. •

&pen. C. dehæred.

Opinio, heist in denen ultimis Libr. Cod, das Steuer Re

gister/das Steuer-Buch. L. ult.C.de prædiis & omn.

navicular. L. f. C. de collat, fund, fifcal. It. Die Mey-

nung/derWahn /das was ungewiß ist. Mundus regi-

tur opinionibus , die Welt wird durchMeynungen res

gieret.

Opinatores, werden genennt die Soldaten/so in diePro-

vingen zu Einforderung und Eintreibung des Proviants

geschickt worden. L. 7. C. de exact. tribut. L. 10. L.

11.L. 14. C.de erugat. milit. annon,

Opiniocommunis, die gemeineMeynung ist/welche allein

vonlang verschienenenDingen/welche überMenschenGes

danckenfind herrühret.

Opinio falfa, eine falsche Meynung.

Oportet, man muß einerSacheeinerley Meynung haben /

und eben ftatuiren.

Oportet eftmalaherba, Muß ist ein bißKraut.

Oppidum, eine Stadt. L. 239. §. 9.ff. de. V. S.

Oppignorare, iren/ versehen/ verpfänden.

Opiftographum, ein Stuck Pappier/das aufbeeden Sei-

tenbeschriebenist/ oder das auf einer Seiten wieder aus-

gelöschet ist.

Opiter, ein Enckel / der nach seines Vatters Tod bey sei-

nes Groß-Vatters Leben gebohren worden.

Opitulatio, Hülff/Beystand wird eigentlich in zweiffel-

hafften und bösen Sachen gesagt. L. 1.pr. ff. demi-

norib.

Opponens , der Opponent , der sich einem entgegen.

feßet.

Opponere, iren/ entgegen halten/ entgegen sehen/ wann

nehmlich einer seine Gegen Nothdurfft wider des

andern Vorbringen einwendet / oder sich gegen einem

aufflehnet sich demselben wiedersehet / und widerą

spricht. Oppo-
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Opponiren generalia Juris&facti, allegemeine Dingedes

Rechtenund des Thuns entgegen segen / eine in Excepti-

ons-Schrifften gebräuchliche Formula.

Opportune, gelegen.

Opportunitas, die Gelegenheit.

Opportunus, a, um, gelegen/ füglich.

Oppofitio, einGegensat/ Widerstand.

Oppreffio, dieUnterdruckung / wird nur von beweglichen

Dingengebraucht/beyunbeweglichen heist es Invaſio.

Oppreffus, a, um, unterdrückt.

Opprimere, iren/ unterdrücken.

Opprobrare, iren/fürwerffen.

Opprobratio eine Schmach - Rede / Fürwurff.

Opprobrium

Oppugnare , iren / stürmen / mit Gewalt etwas ers

zwingen.

Optandus, a,um, zu wünſchen.

Optare, wünschen/erwehlen/auswehlen/L.3.§.Itemfiff.

ad exhibend.

Optato, nach Wunsch.

Optimates, die Vornehmsten.

Optimè, am besten.

Optimus, a, um, derBeste.

Optimus maximus fundus , ein Feld - Gut/das mit keiner

Pfandschafft/fervitut , oder Steuerbeschwehret ist/ L.

169. ff. deverbor. fignif.

Optio, dieWahl / dieKühr /wenn man einem was heims

stellet. It. heistin L. ult. ff. dejur, immunit. ein Adjun-

Etus , deffen der seinAmbt aus Kranckheit 2c. nichtvers

richtenkan.

Optiofabricæ , d. 1. ult. der so der Kayserlichen Waffen/

Fabriquevorgefekt iſt.

Optio legata, ſuche : Legatum optionis.

Optiones, heiffen auch diejenigen / so denen Soldatenden

Proviant austheilen/L.9.. dejur, fifc. L. 9. C. de exact,

tribut. L. 3. C. de apoch. publ.

Opulen-
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Opulenta hæreditas , eine reiche einträgliche Erbschafft/

dabey men keinen Streit unterworffen ist. Locuples

hæreditas , eine reiche einträgliche Erbschafft /dabey man

aberStreit unterworffen ist. Gloffa in l . fi quis mihi.

ff.deacquir. hæred.

Opulenter, reichlich.

Opulentia, Reichthum.

Opulentus, a, um, reich/wer reich sey und sollgenenntwer

den, kanso eigentlich nicht beschriebenwerden/doch aber

in genere dieses gefaget / daß der reich zu nennen/

der von seinen Gütern mehr Einkommens hat / als er zu

feinerundseinerFamiliæ fuftentation vonnöthen hat.

Opus, einWerck/Arbeit.

Opus externum , ein auswendigWerck/ alsdie Schöpf.

fung/Erlösung/ Wider-Geburt.

Opus Imperfectum f. incompletum, einunvollkommen

Werck.

Opus internum, ein inwendig Werd.

Opus perfectum f, completum , ein vollkommen Werck.

Opus probari, approbari , heist / wann die geschwornen

Werck oder Bauleute sehen und erkennen / daß das

Werckoder derBau recht und gut gemachtsey.

adopus damnari,in opus tradi, ¡um Bau 2c. condemnitt

werden. L. 6.ff. de extraord. crim. L. 1.§. 1.&L. f.ff

de effract,

Oraculum , der bloffeKayserlicheBefehl/ ohneRefcript,

oder Mandat. L. 1o. C. de SS. Ecclef. L. ult. C. dediv.

refcript.

Oratio, ein Gebet/ die Rede/ injure heist es diejenige An⭑

rede daderKayser denSenat mündlich oderschrifft-

lichum etwas confuliret. L. 3. C. de Legib. & conftit.

Orator, einRedner/ ein Abgesandter.

Oratoriè, nachrethorischer Art /nach RednerArt.

Orbus,derzwarverehlicht ist, aber keineKinderhat.

11u Orbis
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OrbisRomanus , das Römische Gebieth. L. in orbe ff. de

ftatu homin.

"

Orcinus libertus , ein Freygelassener /der aus demTesta

ment directo seine Freyheit bekommen/und niemahls ei

nem Patronim Lebengehabt hat. L. 4. ff. de bon. li-

bert.L.4.§.7. ff. defideicomm. libert.

Ordinare, iren/ordnen. It. einenzum Pfarr machen/zum

Pfarr-Amtbeståttigen/ einſeßen.

Ordinarie, gemeinlich)/insgemein.

Ordinarius, a, um , ordentlich/gemein/gewöhnlich. It.

eigen.

OrdinariusJudex, fuche : Judex ordinarius.

Ordinata, geordnete Dinge.

Ordinatio, die Einſegung des Pfarrers/ist eine Anweisung

des Predig -Amts an eine gewisse Person/ oder daß ein

Menschdurcheine gewiffeBezeigung vor einen solchen/

derMachthabe zu lehren und zu predigen/auchdie Sa-

cramenta auszutheilen / erkläret werde. Seckendorff.

Fürsten Staat. P. 2. cap. 13. §. 2.

Ordinatio Cameralis, dieCammer-Gerichts-Ordnung/iſt

eineReichs-Conftitution die fpecialiter von denenCam

mer-Gerichts Personen derselben Jurisdiction und dem

Procefs allda handelt/ und promulgiret ist.

Ordines provinciales , Land Stände / werden dies-

jenigen Unterthanen eines Landes Herrn geheiffen/wels

che dasRecht haben aufLand-Tågen zu erscheinen/und

werden eingetheilt in Geistliche und Weltliche/ unter jes

negehören die Bischöffe / die keineReichs-Stånde find

Aebte/Commter Herrn und dergleichen/so mit einem

Wort/Prälaten genennt werden/ zu welchen auch die

Academien referirt werden. Unter diefe aberdieFürsten

(dergleichen auchauffer Böhmensichnicht finden wird)

Grafen/Baronen/ und Städte.

Ordinarium, ordentlich/was recht und nachgerichtl.Ords

nung/oder nachdenengemeinen Rechtengeschicht.L.33.

S.publice ff. de procurat,

Ordina
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Ordinarium judicium , ein Procefs , darinnen ordentlich

wie es von denen Alten inſtituirt worden / verfahren

d.

Odinare litem, einen Process anstellen. L. 24. 25.§.1.ff.

de lib.cauf. L. 8. ff. de inoff. teftam.L. 26. ff. de teftam.

tutel.

#Ordinare teftamentum , ein Testament machen/L. 30. ff,

de liber, &pofth.

Ordinare fuprema fua. Idem L. 25. ff. de liber&poft-

hum. L. 39. ff. depignor. action. L. 36. §. miles. ff. de

milit, teftam .

Ordinare Codicillos.

dicill.

Ordo, die Ordnung.

Codicill machen. L. 3. C. de co-

Ordoprovinciarum, Lands Stand.

Oretenus, mündlich/vonMund aus in dieFeder.

Organicus, ein Organist/ der die Orgelschlägt,

Organum, ein Werckzeug.

Oriens , das da entstehet. It. der Aufgangder Sonnen.

Also wirdgejagt/in Orient/das ist / in demLande gegen

Aufgangder Sonnen.

Originale, Original wird genennt das wahre unterschrie

bene oder auch besiegelte Exemplar eines Brieffes / die

Haupt-Schrifft.

Originaliter, in originali, das gesagtwird, wenn man das

wahre Exemplar ausantwortet oder vorlegt.

Originarii , werden genannt/welche von den Adfcriptitiis

gebohren/und in deren Rechte eintretten musten / hatten

ihrenNahmen davon / daßsie vondem Adfcriptitiis her

stammeten/ L. 11. &L. 13. C. de Agricol. L. 21. L.32.

C. eod. Perez, in Cod. deAgricolis & Cenfitis n. 33.

Origo , der Anfang/ Ursprung.

Origo Juris, der Ursprung des Rechten oder Gefeßes.

Oriri, entspringen/ entstehen.

Ornamentum, der Ornat oder Zieṛrath / die Zierde/

Schmuck.
Ornatus ร

uu 2
Orna-
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Ornamenta, werden alle diejenigen Sachen genennt/wels

chezu einer andernSachaus keiner andern Ursach anges

schafft werden, als daß solche dadurchdesto mehrges

retwerde. L.25.§. 10. 11. ff. de aur. argent. mud.

ornam.leg.

Ornare, iren/zieren /schmücken.

Orphanus, einWayse/der keinen Vatterhat.

Orphanotrophus , ist einer dervon armer Waisen wegen

im RechtGewalttrågt ; aber nachgeistlichenRechten lie,

get nicht viel daran / an denbeſondernNahmen /dann es

mag einjeder der einen genugsamen Gewalt hat / von an-

dererwegenim Rechtzuhandlenhaben.L.orpha.1.quæft.

3. c. falvat. C. de Epifc. & cler. &c. cum. caufam x, dejur.

calum.

Orphanotrophium, einWaisen Haus /Findel-Haus/ ein

Ort/wodieEltern-loseKinder auferzogen werden. L.

16.& 18.C.de SS. Ecclef.

Orthodoxus, einRechtglaubiger/ der derrechten Christ-

lichen Lehr beystimmet. vid. L. privilegia L. jubemus

nulli in pr.L. decernimus. C. de SS, Ecclef.

Ortus, der ursprung.

Os, oris, derMund.

Os,ofis,dasBein.

Offaria, eineKiste / darinnendieTodten Bein aufgehebt

werden/L.2. ff. de fepulcr. violat.

Ofculari,iren/ füffen.

Ofculum, der Kuß/ OfculumJudæ, Judas-Kuß/falscher

Ruf.

Oftendere, iren/ weisen/zeigen.

Oftentatio , dasPralen/wenn man fichgroßmacht/ oder

sehenlassenwill.

Oftentare,iren/ prangen/ rühmen/ zeigen.

Oftentum , wasin derNatur etwasBöses bedeutet ein

Wunder-Zeichen.

Oltra-
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Oftracifmus , eine Art der Landes- Verweisung/ bey des

nen Atheniensern, da das Volckkleine Scherben oder

Stein/in einemTopffwarff und dadurch jemand re

legirte.

Otiofus,a,um, můſſig.

Otiofa pecunia, müssiges Geld wird von denenJuristen

genannt,welches in den Kasten liegt/und weder aufZink

ausgeliehen/noch an Güter angelegt ist. L. 13. §. 1. ff. de

ulur.

Otium,der Müffiggang/Muße. Otiadant vitia, Müſſig

gang ist aller Laster Anfang.

Oval, länglich/rund.

Ovafis , ein wüster verlassener Ort in Africa oderEgy.

pten/dahin man manche belthåter zu relegiren pflegte.

L.7.§. eftquoddam, ff. de interd. &relegat.

Ovesferrex, eiserne Schaffe so dergestalt ben Ver

pachtung der Güter mitgegeben werden / daß fie beym

Abtrittingleicher Zahlwiedergelieffert werden müſſen/

fie mögensterben odernicht.

P.

PAbula, bas Futtervor das Vich.

Pabst ist das Oberhaupt der Catholischen Kirches

welcher ihrePäbstl. Heiligkeit/wie auchderheilige Vat

ter titulirt wird / dessen Resideng ist vor etlichen 100.

Jahrher beständigzuRomgeweßen / und wird er in der

Catholischen Kirche als oberster Bischoff der Kirche

und Christi Stadthalter auf Erden confideriret.

fentisch
e

Autho
ritåt

aber verwe
rffen die Prote

stan

tischen Religions Verwandten und die Griechische

Kirche..

Pacificare, pacificiren/befriedigen.

Uus Pacifi
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Facificatio, die Verfühnung/ Vertrag/ Friedmachung/

Vereinigung.

Pacificatio monafterienfis, der Münsterische Friedens?

Schluß ist ein Vertrag/ so der Käyser Ferdinand III.

mit Ludovico XIV. König in Franckreich und seinen

Adhærenten aufEinwilligung der Ståndte Anno 1648.

zu Münster aufgerichtet, so da handelt von dem Friede

im Reiche mit der Cron Franckreich zu erhalten, auch

andern Geschäfften/ so zu des Reichs Zustand gehd

2

ren.

Pacis publica fractæ pacis crimen, der Land-Friedbruch

ist ein Verbrechen/ da ein Fürst oder privat-Person

wider die Conftitutiones des Land- Friedens sich ver

greift, indem er mit gewaltsamer gewaffneter Hand

und mitvielenversammleten Leuthen eines andernHauß

oder Güter aus bösen Vorsag/ihnzu beleidigen anfällt.

Pactum, ein Vertrag/Handlung/ Vereinigung/ ein Ge

ding ist zweyer oder mehrer Personen (Contrahenten)

Einwilligung etwas zu erstatten/und zu leisten/ zu neh

men oder zu geben :L. 1. §. 2. ff. de Pactis. L. 3. ff. de

Pollicit. . E. Wenn einer einen Theil von seinemHause

verkaufft/ und ihm vorbehålt, daß auffer demselben ver-

kaufften Theil kein Fenster mehr gegen ihm gemacht

werden solle. Wann nun der Kauffer einmahlsolches

verwilliget hat/ ist er solches zu halten schuldig und ver

bunden. Oder das Pactum ist eine Convention oder

Bedingung zweyer oder mehr Personen auf eine ge-

wiße allerseits beliebte Einhelligkeit/ was zu thun oder

zuverrichten/wodurch man aber civiliter, oder nachder

Vorschrifft des Civil-Rechts/ nicht efficaciter, nehmlich

daß man daraus einem andern dem Pacto nach zukom

men belangenkönne/obligirt ist. Struv. Exercit. 6.6. 7.

Pactum acquifitivum, ist ein Vergleich/ wegen der han

delendenPersonen/ entweder eines oder andern allein

oderbeyder Erbschafft/ daßsie ihm oder andern erwor

ben werden. Dergleichensind 1 ) Pacta conjugum feu

inter



På 679
Pa

inter Conjuges defutura fucceffione 2) Pacta unionis

Prolium. 3) Pactum confraternitatis de mutuafuccef-

fione 4) Pactum Ganerbinatus,

PactumAntichrefeos,ist einVergleich/welcher einemCon-

tract bengesetet wird, daß nehmlich der Glaubiger das

Unterpfand anstatt derZinßenso lang gebrauchen möge/

bißihmedas geliehene Geld erstattet wird. L. 11.§. 1.ff.

de pignor. und ist entweder expreffum. L. 17. C. de

ufur. L. 1. §. 3. de pignor. oder tatitum, L. 8.in qui-

bus cauf. pign.

i

Pactum commifforium, wird genennet/ wann der Glau-

biger und Schuldner also mit einander sich vereinigen/

daß wann er zu bestimmter Zeit das versettePfand

nicht einlöset/ der Glaubiger solches behalten möge/und

es verstandenseyn soll. Mæftert de Lege commiffor. qv.

2. n. 1. welches Pactum aber im Rechten verbotten ist.

L. fin. C. de pact. c. fignificante. 7. X. de pignor.

Pactum confraternitatis de mutua fucceffione, die Erbs

verbrüderung/oder ein solcher Vergleich/ so mit Ein-

willigung des Käysers gemacht wird. Capit. Leopold.

Art. VII. Myler de Princip. & Stat. Imp. c. 25. unter

Fürsten undhohen Standes Personen/ also,daß wenn

in einem Geschlechtkeinemännliche Erbenda wären/daß

alsdenn die übrig gebliebene männliche Erben in dem

andern Geschlecht in den Gütern und abgestorbenen

Fürstenthum nachfolgeten und solche erbeten. vid.

Gail. 2. O. 127. Joh. Cafpar. Guttich de confratern.

Nicol. Betſchde ftatut. pact. & confult, illuftr. pf, Lim-

næ. de J. P. Lib. 4. c. 8. und werden diese in univerfa-

lia und particularia eingetheilet.

Pactum confraternitatis particulare ist/ welches nur we

gen einiger Güter concipiret ist/ dergleichen vor Zeiten

zwischen den Herzogen zu Sachsen und denen Fürsten

zu Henneberg gewesen/ Krafft deffen die Herzoge zu

Sachsen zwarin der Graffschafft Henneberg/diese aber

nur in den Coburgischen District fuccediren sollten.

Uu 4 Pac-
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Pactum confraternitatis univerfale, ist eine solche Erb

Verbrüderung/worinnen derFürsten und andererhohen

Personen alle/sowohl allodial- ais Lehen-Güter begrif

fen/dergleichen zwischen den Hauß Sachsen und den

Land-Grafen zu Heffen ist.

Pacta Conjugum feu inter Conjuges de futura fucceffio-

ne, die Vergleich oderHandlung der Ehe-Leute/wegen

zukünfftiger Nachfolgein der Erbschafft.

Pactum de retrovendendo, feu Pactum retrovendendi,

der Widerkauff/ oder ein solcher Vergleich/ worinnen

den Verkäuffer zugelassen ist/ daß er das Eigenthum/

so er aufden Kauffer gebracht/ gegen wieder Erstat

tung desKauff-Schillings in einer gewieffen darzuver

ftimmtenZeit/oder wann er will/wieder einlösen möge.

L. 2. C. de Pactis inter Emt. & Vendit. Dn. Hopp. ad

§. 4. Inft. de Emt. & vendit.

$

A

Pactum de quota litis, istein Vergleich zwischen den Ad-

vocaten und den streitendenPartheyen. zum Erempel/

daß der Advocat den dritten Theil/oder die Helfft von

der Schuld haben soll/ welches aber verbotten.

Pactum dere communinon dividenda, ist ein Vergleich/

daß ein Gemein Gut nicht soll vertheilet werden ; wel-

cher Vergleich aber nichtig ist.

Pacta dotalia, Vergleich des Heyrath-Guts/ Heyraths.

Brief/ Ehe Pacten/ find die wegen Reftitution und Ac-

quifition, (Erlangung) des Heurath-Guts und der Ges

genlag aufgerichtet werden. L. 1. ff. de pact, dotalib,

Esbach ad Carpzov. Part. 11. Conſt. 43. def. 1. wers

-den getheilet in fimplicia und mixta.

Pacta dotalia mixta sind ein solches vermischtes Pactum,

welches die Verheißung des Heurath-Guts und der

Gegenlag enthält es handeln auch die Ehegatten das

rinn untereinander von der künfftigen fucceffion, und

ist als ein letter Will concipirt.

Pacta dotalia fimplicia find/ welche nehmlich das Heys

rath-Gut/ die Gegenlag, und wie es damit auf einen

TOF
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Todes-Fall soll gehalten werden/ determiniren/ oder

andere Güter denüberbleibenden Ehegatten affigniren/

wannsie nur durch Worte eines Contracts, einer Do-

nation unter Lebendigen geschehen/ und die Zeit derBes

zahlung nur aufden Todes-Fall aufgeschoben wird.

1 Pactum expreffum, eine ausgedruckte Convention ist/

welche geschicht durchausgedruckten Confens oder Ein

willigung/ es geschehenun mündlich oderschrifftlichoder

durch ein Kopff- Wincken. L. 93. §. 1. de acquir. vel

omitt, hered. L. 65. §. 3. ad SCtum Trebell. L. 52. §.

fin, de Obligat, & Action,

PactumGanerbinatus, ist ein Vertrag/der zwischen Adelis

chen und hohen Familien unter gewißen Bedingungen

eingegangen/ und von dem Ober-Haupt confirmiret

worden/so/ daßsie sich wider Gewaltund feindlicheAns

fåll beschüßen und wenn eine Familie ausgehet/ dieaus

einer andern überbleibende fuccediren sollen. Ord, Cam.

Part. 11. Tit. 13. Wurmfer. Exerc. VIII. qv. 9.

Pacta incontinenti adjecta, Vergleichso einem Contract

alsobald/ehedie Partheyen zu etwas anders schreiten/

hinzugesezt und für einen Theildes Contracts gehalten

werden.

Pacta legitima five licita, zuläßliche Vergleichoder Vers

tråge.

Pacta illegitima five illicita, unzuläßliche Vergleich oder

Verträge.

Pacta liberatoria find/welchevon der Verbindlichkeitbes

freyen/ und die Obligation aufheben.

Pactum nudumist eine Convention, welche weder einen

gewißen Nahmen/ noch Ursach hat/ das ist/welches kei-

ne gewiße Form in Legibus vorgeschrieben hat/ noch

dem andern Theil etwas zu geben/oder zu thun verbins

det/ z . Er. Wann mir jemand verspricht 1000. f. zu

leyhen/ und ich acceptire es/ so ist es, so langdasGeld

nicht würcklich ausgezahler wird ein nudum Pactum.

Yu 5 L



682 PaPa

L. 27. Č. locat. L. 15. C. fam. ercif. L. 7.pr. & §. 4.

de pact.

Facta obligatoria, sind die/ die Pacifcenten etwas zu leis

sten verbinden.

Pactum odiofum, ein verhafter Vergleich.

Pactum perfonale, ist/welches aufder Pacifcenten Perfo

nen gezogen wird/ und deren Erben nicht angehet. L.

7.§. 8. de Pact. L. 17. §. 3. L. 21. pr. L. 25. §. 1. eod.

dergleichen fernd die Nußnieffung/ die Perfonal-Privile-

gia, die Perfonal-Dienstbarkeiten.

Pacta Privata, find/wo von Privat-Sachen und Privat-

Nuken tractirt wird.

Pacta publica find/ welche auf den gemeinen Nußense-

hen/und von rebus publicis handeln/ davon Exempla

zu finden in L. 5. de Factis ibique Brunn, wohin auch

die fponfiones, Wetten gehören/ 20.

Pactum reale, ist/ welches nicht nur auf die Pacifcirende

Personen reftringiret wird/ sondern kommt auch auf

derer Erben, ob deren schon nicht gedacht worden. L.

40. pr. &. §.fin. de pact, und deren fingul, fuccesf, zu

statten. L. 16. L. 17. §. h. t.

Pactum fuccefforium, ist ein Vergleich/ wegen Nachfol

gung eines Lebenden Erbschafft, und solch Pactum wird

getheilet in acquifitivum, difpofitivum, confervativum

& renunciativum,

Pactum fuccefforium, acquifitorium feu acquifitivum,

ist ein Vergleich wegen Erlangung der Erbschafft/ der

Pacifcenten selbst/ oder eines andern allein/ oder aller

beeder zugleich für sich oder für andere ; dahin gehö

ren 1 ) die Verträge der Eheleute wegen der künffti-

gen Succeffion auffer dem Fall der teftamentlichen In-

ftitution, so nach dem Jure Civili gültig. Berlich. Dec.

91.92. wovon zu sehen Compend. Lauterb. Lib. 24.

tit. 4. Mev. ad I. Lub. P. 2. tit. 1. n. 92. Gail. L. 2.

Obf. 117. n. 6. 2) die Unio prolium 3) Pactum Ga-

nerbinatus 4) Factum confraternitatis.

Pac-
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Pactum fuccefforium confervativum, ist einesolche Con-

vention, dadurch das Hindernis der nach gemeinen

Recht gebührenden Erbschafft removirt/ und also das

Succeffions-Recht in vorigen Standt und Vigor er

halten wird. Struv. Exerc. 38. thef. 49. Oder Pacta

confervativa, werden genennet/wodurch dievonRechts-

wegen gebührende/ aber durch ein Delictum oder we

gen der rechtlichen Strenge verwürcktefucceffion aufs

recht erhalten wird/ so/daßsolche ad statum, ris com-

munis reducirt/und dieHinderniß removirtwird. Hart-

mann. Piftor, Part. IV. pract. quæft. 4. n. 1o. & feq. e.

g. Wann jemand wegen eines Delicti von der Erb-

schafft ausgeschlossen würde (dochso daß er de Jure

nicht der fucceffion unfähig sen/ als dem das Verlohr

ne nicht kan erhalten werden/ obgleich der wollte/wels

chen man fuccediren soll/) so kan durch ein Pactum die

Injuria nachgelassen werden/ nachdem die Hinderniß

des Delicti nachgelassen worden ist. Natta in cap. quam-

vis n. 106. X. de pactis in 6to.

Pactum fuccefforium difpofitivum, ist eine Convention,

darinnen mansichwegender Abtheilung eines dritten les

benden Erbschafft vergleichet/ oder darinnman sonsten

gewisse Vorsehung thut/im Fall solche einer von dem

Pacifcenten bekommt.

•

Pactumfuccefforiumrenunciativum, ist eine Convention,

vermög welcher jemand feinen Sinn und Meynung ei

nen andern die künfftige fucceffion zu überlassen/zu au-

ten des andern erklåret. Struv. Exercit. 38. thef. 51. ist

entweder fimplex oder juratum, favorabile oder odio-

fum.

Pactum fuccefforium renunciativum favorabile, ist/wel

ches einen andern zu gefallen und guten/ eingegangen

wird ; dergleichen heut zu Tag aller Ortenbey Aussteus

rung vornehmer Standes-Personen Töchter aufgerich

tet werden/vermög welchersie/ nach empfangenenHeys.

rath-Gut zu derManns-Personen Nugen der våtterli

cher
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chen Erbschafft renunciren/ Kellenbenz de Renuntiat.

fucceff, qv. I. n. 4.

Pactum fuccefforium renunciativumjuratum ist/welches

vondem,der der künfftigen fucceffion renuncirt/ mitei

nem Eyd beståttiget wird/ dergleichen Renunciation zu

feyn pfleget/ da vornehmer Standtes Personen Töchs

ter/ der våtterlichen fucceffion durch einen End so

weder aus Furcht noch aus Hinterlist præftirt wird/

renuncien. cap. quamvis de Pactis in 6to Mev, adJus

Lubec. Part. 2. Tit. 1. n. 62. & 63.

Pactum fuccefforium renunciativum odiofum ist/wann

jemand aus Haß gegen den andern/ auf welchen sonst/

durch den Renuncianten ein Recht/ oder sonst etwas

durch fucceffion oder auf andere Weiß kame/ damit

nehmlichsolches Recht oder anderes nicht aufihnkom

men moge/dem ihm zustehendenRechtoder Sachere-

nunciret. Dergleichen Renuntiation der Erbschafftso

vondem Vatter oder der Mutter geschehen, ist auch

denen Kindern præjudicirlich. Nicol. Vigelius Meth

jur. controv. L. 4. cap. 6. except. gen. 4. wann alſo

bem feudo hæreditariovon dem Vatter renuncirtwor

den/ præjudiciret auch solches dem Sohn. Alex. Cons.

13. n. 9. & II.

Pactum tacitum, eine stillschweigende Convention iſt

welche injure durchein vorgefallenes Factum, oder aus

einer andern Ursach vorgegangen zu seyn/ præſumiret

oder fingiret wird. L. 1. L. 4. ff. de pactis. Carpzov.

P. 2. C. 33. def. 14. n. 7. e. g. Wenn ein Creditor

feinem Debitori den in Hånden habenden Schuld.

Schein reftituiret/ massen so dann die Schuld entwe

der erlassen/ oder daß solche nicht könne gefordertwers

den/pacifcirt zu seyn geglaubtwird. L. 2. §. 1. L. 446

§. 5. L. 84. §. 7. de Legat. I. L. 59. de Leg. 3. Struv.

Exercit. 6.0. 34.

Pactum veftitum ist/ welches über die bloße Convention

son auffennoch eine Krafft efficaciter zu obligiren übers

met/
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Tommet/fo/daßdaraus das Jus Civile eine Action con-

cedirt. L. 15. de præfc, Verb, Lauterb, ad ff. Tit, de

Pact, n. 31.

70 Pactum vulgare, ist ein Vergleich/welchen untersich ma

chender Schwäher-Vatter undEydam/wenndieToche

ter ohne Kinder mit Todt abgienge/ daß alsdenn dem

Schwäher Vatter das von ihm gegebeneHeyrath-Gut

wieder zukommen solle. It. wird

2 Pactum vulgaregenennet ein Vergleich , wennbinnen eis

ner gewiſſen Zeit das Geld nicht gezählet wird /daßman

alsdann dieverpfändete oder verfegte Güter oder Stück

verkauffen dörffe.

Pactus, a, um, beschlossen

Paganus, einer der kein Soldatist/bey denen Scriptoribus

Ecclefiafticis heist es einen Heyden / der die Erkänntniß

Chriſti nichthat und also wird es genommenin der Ru-

brica,de Paganis.

Pagenfes,die in einemGauoder Amtbeyſammen wohnen.

II Feud. 68. §. 2.

Pagus . ist nichts anders als ein gewiſſer Strich Landes/

dasvoneinem Richter oder Comite gouverniret wurde,

undentweder (wie einige mennen) zweybiß 3000. Mån-

nerbegrieff/ oder soweitgieng / als einFlußoderBach

sich erstreckte/und alsowohl20000. Mann begrieff. In

denengemeinen Lexicis wird Pagus gar abgeschmack ein

Dorffvertiret/welches lateinisch Vicusheist / undvon

Pago toto coelo differiret. Die Schweißer nennen

es Canton , fönnte auch einAmtgegeben werden.

Palaftra , die Fecht-Schul/der Ort, wosolche gehalten

wird als auchdas Exercitium selbst. Servusde palæ.

ftra einKnecht/der sich daselbst exerciret. L. fed & ff. de

ufufru&t.

Palaris fylva , ein Wald / daraus manPfålenimmt zur

Verzäunung der Gärten und Weinberge. L. 9. ff. de

ufufruct

Pr
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Palam , öffentlich /offenbar/vorZeugen/oder an einen öf,

fentlichen Ort.

Palea, dieses Wortwird manchen Capitulis der Decreto-

rum Gratiani als ein Titulus vorgeseht / nicht aber von

Gratianozu erst inferirt worden / dahersie auch meistens

theils in denenalten besten Editionen ausgelassensind.

Pali . Pfale/spigige Hölzer/so man zur Verzäunung der

Gårtenund Weinberg 2c. gebrauchet.

"

3

Palinodia , der Widerruff/iſt ein gerichtlicher A&us ;

(Handlung) daderjenige,der eine:: injuriret hat/ſolches

widerrufft und bekennet / daß er solches mit Unrecht ges

fagt und alsodem Lædirten einiger massenseinen ehrli

chenNahmen/den er verleget/wieder gibt.

Pallatium , derPallast/Fürstliches Hauß.

Palliare , eineböse That bemånteln/verdecken. cap. nifix,

de ufu pallii.

Pallium , heist in Jure Canonico eine gewisse Zierrath/so

vondem Corpore Petri genommen ist / und die plenitu-

dinem officii pontificialis conferirt. Oder es ist ein

klein weiß wöllenes Måntelgen / mit vier Purpurfarben

Creußgen/welches dieErz-BischöffeimTeutschlandvon

dem Pabstfür 30000.Thaler lösen müſſen/und ehe ſie ſol-

ches bekommen/nichts / welches ordinis ist (zum Erem-

pel /einenSynodum convociren / das Chrifma machen/

Die Ordines conferiren ) verrichten können. Oder ist

ein Schmuck/welchen die Päbste/ Patriarchen/Prima

tenund Metrapolitanen anfich haben. Sie tragen dafs

felbigezumZeichen ihrer geistlichen Gerichtbarkeit. Es

ist ein weisses Band drey oder vier Finger breit / mit

schwarzen Creußlein erfüllet / welchesüber die Pontifi-

cial-Kleider um die Schultern herum gehånget wird.

Andemselbenbefinden sich noch über dieses 2. Bånder

oder lange Striche / deren der einevorne , der andere

aberhintenherum hånget / nebst kleinen bleyernen Ble

chen/welche andem Enderund/und mitschwarzer Seis

te / nebst vier rothen Creußen bedecktseynd. DieMas

teria
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teria des Pallii ist eine weiſſeWollevon 2. Lämmern/wels

chedie Nonnenvon S. Agnes zu Rom jährlich an ihrem

Feste/am21. Januarii opffern / wenn man das Agnus

Dei in der Messe singet / und welche die Sub- Diaconi

Apoftolici füttern, und ihnen zurechter Zeit die Wolle

abnehmen laffen. Eheundbevor ein Erh Bischoffoder

-Bischoff/in dessenDiceces solches eingeführetwordenist/

das Pallium empfangen hat /kan erniemand die geistliche

Ordenconferiren. Vormals warensie verbunden/ sela

biges zuRompersönlich einzuholen. Nachder Zeitaber

ist es denPäbstlichen Nuntiis überschicket worden / oder

manhat gewissePersonen nachRom geschicket / umdas-

selbe mit dieser Formul/inftanter, inftantius, inftantiffi-

meamPäbstlichen Hofezu erbitten/ die Unkosten belauf-

fen sichfast auf30000. Thaler / ehe einsolches Pallium an

Ort und Stelle gebracht wird.

Palmarium , eine Gabe/Verehrung/Gewinst/Geschenck/

somandenen Advocaten nach erhaltenen Sieg gibt. L.

1.§. 5.ff.de extraord, cognit.

Palmus , eineArt einesMaaß/und istzweyerley / palmus

major , begreifft 12.Finger breit / palmus minor , fo4.

Fingeroder Zoll breit ist.

Pandecta , der altenRömer Gesek / ſonſten auchDigeſta

genannt/darvon oben zusehen.

Panthera , der Vogelfang/was ein Vogler fångt / L. 1 1 .

§. 11.ff. de action , emt. vend.

Pannarii, Tücher Käuffer/Tuch-Kråmer.

Pannicularia bona, diejenigen Güter/die einer an undbey

sichhat/da er indas Gefängnißgelegt/ oderzumGericht

geführetwird. L. 6. ff.de bonisdamnator.

Pannies-Brief/Jus primariarum precum , ist einRefer-

vatum , vermöge deſſender Kayser zu derersten nachder

KayserlichenWahl vacantgewordenen Stelle in einem

jeden geistlichen Stiffte des Heil. Röm. Reichs einen

Canonicumdenominiret / oder Panies Briefe ertheis

Jet. Dieses Recht hat auchder Königin Preusseninseis

non
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nen Ländern und seine Gemahlin exerciret es in den

Frauen-Clöstern.

Pantomimus, der alle Personen aufdem Theatro nachaf

fetund vorstellet. L. 27.ff. de oper.libert.

Papinianifte, wurden genennet/die schon zweyJahrJura

ftudiret haben/und nun das dritte continuiren.

Par , gleich odergerade / billig. L. ferv, C. de rei vindi.

cat.

Pariafacere ,feineRechnung machen/daß das Credit und

dasDebit miteinander übereinkommt / den Bilang zies

hen. L. 45.5.5.ff. de ftat. Liber, L. 5. §. 10. ff. de jur.

immun.

Parachlamys , ein gewiffes Kleid derKinderund Solda

ten. L.veftis ff. de auro &argent, mund , legat.

Paradoxum, ein unerhört Ding / eine unglaubliche Meys

nung.

Paragaude, warengüldene oderseidene mit Gold gezierte

Binden/soin dieKleider gewürcket wurden. L. 2. C.de

veft. holober.

Paragium ist ein Titulus , da der jüngste Bruder einen

Theildes Lehns besiget / daß er den ålternBruder / der

den grösten Theil davon befizet / deßwegen weder die

Lehns Pflicht / nochdie Erb- Huldigung leiſten darff.

Springsfeld de Apanag, cap.12.n. 1.feqq.

Parallelum , gleich weit von einander stehend oder hana

gend/eineGleichniß/Vergleichung.

Parangariæ,find real-Beschwerden/die in Hergebung des

ZugsVichs/und der Reit-Pferde / undzwaraufauffers

ordentlichenWeegen/bestehen.

Paraphernalia bona , sindsolche Güter / sodenWeibern

über ihreMitgifft gegeben werden zu ihrem Schmuck

und Gezierde dienstlich und gebräuchlich. Befold, the-

faur,pract. voc, Gerada,

Paraphrafis, die Erklärung eines Dinges.

Parapfides, ein Effig - Gefäß/darein die Speiffen getuncket

wurden. L. 19.§. 3. ff. de aur, argent.

Para-
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Paratus,a, um, bereit / gerüstet fertig / willig/folvere,

derbaar Geld zur Bezahlung offeriret. L. prætor. §. li

quis ff. de N.O,N,

Parens , der Vatter oderMutter.

Parentes,die Eltern/ Parentum Confenfus , die Einſtims

mung oderEinwilligungder Eltern.

Pares Curiæ, werden diejenige genennet/fo von ebendem

selbenHeren Lehenhaben und besigen . 1. Feud. II. 18.26.

wofie auch Pares dedomogenennet werden.

Paret , für apparet, es scheinet/ist klar. L. 179. ff. de verb.

fignif. L. 5.ff.de rei vindicat.

Paria delicta mutua compenfatione tolluntur , gleiche

Verbrechenwerden gegeneinander pari paffu zugleichpa-

riratione auf gleicheWeise aufgehoben.

Pariare , dieRechnungso machen/ daßdieAusgaben und

Einnahmgleichherauskommen/ oder daßdieRechnung

in Ansehung der Einnahme undAusnahme accurat sen.

L.4.§. 5. ff. de manumifs.

Pariatio, die Scriptur , daraufeine solcheRechnung ge

machtist. L ult. §. 3. ff.de condict, indeb.

Pariator , derseine Rechnung verfertiget hat/daß die Ein,

nahmder Ausgab gleich gewesen. L. 81.ff. de condit. &

demonftrat. demewird entgegen gesegt/ Reliquator,der

nochetwas schuldig bleibt.

Parientiamaccommodare , Folge leisten gehorsamen.

L. 1.C.qui profuajurisd. jud, dar. poffunt.

Paries cæcus , eineWand/darinnen keineFenster sind. L.

eos qui ff.de verb.fignif..

Paries communis , einegemeineWand/diedieNachbarn

miteinander gebauet haben.

Paries ventrem facit , dieWand hat einenBauch/ bieget

fich. L. 18. ff. fi fervit vind. L. 14. iof eod.

Parlament , wird genennet die Versammlung / dasvor-

neh nste aus dem Volck / als in Engelland. Als wird

auchderNathzu Parißgenannt. It. wird geſagt / ein

Parla-
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Parlament anrichten/ das ist/poltern/ einen Lermenmas

chen.

Parochia, einePfarr/Pfarrung/Kirchspiel,

Parochialis Ecclefia , die Pfarr Kirche ist die/so ein gewif

ses Volck hat/ welches mit seinen Grängen von andern

unterschieden ist / mitderMachtzu lösen und zu binden/

und Sacramenta zu adminiſtriren ; wird auchsonst Eccle-

fia curata genennet,

Parochianus, ein Eingepfarrter/Pfarrkind.

Parochus , ein Pfarrer.

Parcecia , eine Nachbarschafft/Gemein/ oder eineZuſam

menkunfft derNachbarn / die alle bey einer Kirchewoh,

nen/unddie Sacramenta daselbst empfangen.

Parcecia , ein Einwohner eines Orts. L. pupillus ff. de

V.S.

Paroxysmus , die böseZeit in einer Kranckheit.

Parricida , der Batter-Mörder/der/ſo dieEltern umbrins

get. Nachdem Lege Pompeja wird auch der also ge

nennet/welcher einen Bruder/ Schwester/ Geschwister,

Kind / Vatters Bruder / und andereBluts Freund/

Ehegatten/Schwåher-Vatter/Tochter-Mann/Sohns

Frau/Stieff Eltern/ Patronen/umbringen. L.1.ff.ad

L. Pomp, de Parricid.

Parricidium , der Eltern oder Kinder-Mord istein Todts

schlag/so anden nächstenFreunden begangen wird. .E.

vondenKindern anden Eltern odervon Eltern an den

Kindernu.d.g. L. 1. & paffim ff. de Leg. Pompej , de

Parricid, t. t. Cod. de his , qui parent. vel liber. occid.

§, 6. Inft. de Publ. Jud, Ord, Ĉrim. Art. 134. ibique Ste-

phan.Conftit. Elect , Sax. 3. p. 4.

Pars , ein Theil/ Stück.

Parsactorum , ein Theiloder Stückder Acten oder de

Geschicht.

Pars divifa feu pro divifo , ist in cörperlichen Dingen ein

natürlich abgesonderter Theil der nach der Separation

kein Theilmehr,sonderneinfürsichbestehendes Ding ist

L 6₁
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L. 6. §. 1. ff. Commun, prædior. L. 25. §. 1. ff. de

V.S.

Pars indivifa feupro indivifo, ein Theil dernicht würcklich

vondem ganzen abgesondert ist / sondern welchen man

nur in Sinn als einen Theil ansiehet.

Parsintellecta , ein solcherTheil denman mit den åuſſerli,

chen Sinnen nicht begreiffen kan sondern sich nur im

Sinnvorstellen muß als wann ein Knecht oder Ochs

zweyenzugehöret.

Pars major , der gröffere Theil heist/welcher die mehresten

Stimmen z. E.bey der Election ausmachet.

Pars mulieris, desWeibes Theil.

Pars minus principalis, ist derjenige Theil / welcher so bes

schaffen / daßwanngleichsolche angenommen / dochdie

Haupt- Sachebestehen kan.

Pars naturalis , ein solches Antheil/ das in Gewicht/Zahl

undMaakbesteher und in die aufserlichen Sinne fällt /

fo/daßsolches kan gesehen undgeführet werden.

Pars principalis , wird der Theilgenennet /welcher so bes

schaffen , daßwennſolcher weggethan wird , dasgange

nicht mehr bestehen kan.

Parsfanior, der flügereTheil/welcher die meiste Authori

tåtund Eifer vorsichhat.

Pars virilis , ein gleicher Theil da einer so viel Theil an ets

was/v.g. einer Erbschafft, als der anderehat.

Partem facere , wirdgesagt / wann einePerson bey Abs

theilungder Theilemitgerechnet wird. L 8.§.quoniam

ff. de inoffic. teft, L. 17. eod. L. 34. §. fi conjunctim. §.

85.§.fi Titio ff. de Legat. 1.

G

Partiaria pecora , folch Vieh / dessenJunge nachgewiffen

Antheilen unterdem Heren und denHirten vertheiltwers

den. L.8. C. de pact.

Partiarius colonus , ein halb-Bauer/der seinenHeren eine

gewiſſe Anzahl der Früchte statt des Geldes lieffern

muß.

Particula, ein Particul oder Stück/ein Theilgen.

X2
Parti-
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Particular- oder Deputations - Tag ſind / da von denen

Stånden einige ausgesondert / und zuschleiniger Delibe-

rir- und Ausmachung vorfallender Sachen convocirt

werden und pflegen solche in ordentlichen undgewiffen

Personenzubestehen.

Particularis, re, absonderlich.

Particular Solution , dieBezahlung aufFristen oder Ter-

mine,daman einen eine Schuld nicht aufeinmal/sondern

nachund nach etwas bezahlet.

Partusfequitur ventrem , dieKinderfolgen in Ansehung

ihres Standes der Condition ihrer Mutter nach. L.

partum C.de rei vindicat, L. placuit. C. de lib. cauf. c.

dilectus . de ferv, non ordinand, ibique gloffa,

Parvuli , heiffen in L. 1. Cod.defugit , colon. &L. C. de

fund. patrim. Lib. XI. die / so noch nicht XXV. alt

find.

PafcendiJus , die Trifft-Gerechtigkeit/Hut und Weide/

ist einRecht/fein Vieh aufeines andern Trifften zu weis

den. L. 15 §. 1. ff. de fervit. L. 2. ff. de S. V. P.

Pafcua , dieWeide.

Pafcua fylva , einWald/der darzu bestimmet ist / daßer

mit dem Vieh betrieben werde. L. 30 §. fin. ff. de

V. S.

Pasquillans,der Pasquillant/oder welcher Schmäh-Brief

machet.

Pasquillus , ein Pasquill / oder Schmäh - Schrifft /

Schmäh-Karten.

Paffim, hin und wieder/hinundher.

Paffio , das Leyden/ein Affect.

Paffiones, die Anfechtungen/ Affecten.

Paffum vinum , ander Sonnen gedörrteWeintrauben/

Rosinen,

Paffus,der Schritt/in hoc paffu, in diesemFall.

Paftinare , einen Acker umgraben. L.femper ff. quodvi

autclam .

Paftor, einHirt oder Pfarrer.

Pa
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Patente , ein Patent wirdgenennet eine offene Schrifft /

oderso in offener Form angeschlagen wird / damit sie je,

derman lesen fan. In formapatenti , offen/nichtzusam

mengelegt.

Pater, der Vatter/ist eigentlich derjenige den eine zuges

laffene und rechtmässige Ebe darzu legitimiret. L. s . ff.

de injusvoc. §. 12. deNupt. L. 6 ff. de his , qui fui vel

alien.

Pater , ist auch ein Ehren Wort / so den Prieſtern und

München inder CatholischenKirchen gegeben wird, und

somanvonvielen Patribus redet oder schreibet/ so pfleget

manPP. das ist/Patres zu sehen.

Paterfamilias , einHauß-Vatter ist/der keiner andern Po-

teftat und Gewalt unterworffen / die Herzschafft in seis

nemHaußhat/ob er schon nochmit keinenKindern verse-

hen. L. 195.§. 3.deV S. Lauterb, tit,de his,qui ſui §.1.

Pofthum. Pacian , Corvini L. 1 ,n. 45,

Paternabona, våtterliche Güter..

Paterna hæreditas, våtterliche Erbschafft.

Patiens , gedultig.

Patientia, die Gedult/bedeutet in jure auch offtermals ei

nen stillschweigenden Confenfum. L. 6. §. fi.paffus if.

Mandat.

Patrare, iren/begehen/ It. ausrichten/vollenden.

Patratus.begangen/verrichtet.

Patria, bas Vatterland.

Patria communiffima , wurde vor Zeiten die StadtRom

genannt ; HeutzuTag halten einige ( wiewol vergeblich)

barfür, daß solches der Ort sey / wo der Kayser Hof

hålt.

Patria communis , das allgemeine Vatterland / dadurch

wirddasRöm. Reich verstanden.

atria originis, der Ort/wo einer gebohren worden ist.

Patria poteftas . die våtterliche Gewalt / ist das Recht / so.

der VatteroderGroß-Vatter / in den Personen ihrer

Xx3 Kine
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Finder/fo aus rechtmässiger Ehe erzeuget worden / hat.

L.fipoteftatis ff. de V.S.

Patriarcha, ein Patriarch wurde indenen vier erstenfecu-

Jis nachChristi Geburt genennt derjenige / welchen man

heutzu Tag Metrapolitanum oder einen Erg Bischoff

nennet/undwarenderer 4. Der Römiſche, Constantino

politanische Alexandrinische und Hierofolymitanische.

Patricida ein Batter-Mörder..

Patricidium , der Vatter-Mord.

Patricius , war bey den Römern derjenige / deſſen Vatter

und Vorfahren Rathsherin gewesen oder sich sonst

durch andereThaten vondem Volck unterschieden hat/

und sich berühmt gemacht. In denen Conftitutioni

bus Imperatorum heist es ein Kayserl. Rath. L. f. C. de

Conful. § . fed filiusfam , Inft quib, mod jus patr, poteft.

folvic Heutzu Tag heiffet es ein Juncker / Geschlech,

ter/so aus einen vornehmen Geschlecht gebohren, fie præ-

tendiren auch den andern von Adel gleich gehalten zu

werden / weil die meisten derselben ihren altenAdelges

nuzsam erweisen können/auch selbigem von Kaysererhal

ten haben.

Patrimonium heist 1 ) alles Vermögen / Reichthumund

Güter die jemand hat. L. 1. § . itemfolent. ff. deoffic.

præfectiurb L quantumff quod metus caufa. L. 3. §.

fed. L. fi ex. §. 1. ff. de minor. 2) bißweilen alles dasje

mige /womitHandel und Wandelkangetrieben werden.

§ 1.Jade R. D. 3) bißweilen heißt esnur dasjenige was

wirvon den Eltern oder Vor Eltern bekommen haben/

undindiesem Verstand wird es von den Doctoribus de

nenbonis acquificis oder selbst erworbenen Gütern op

poniret. Gædd adL n 23 ff de V. S.

Patrimoniales coloni , die Pachtleute fo dieFelder und

Güterbauen / sozu des Kaysers oder einesLandes Für

ften Patrimonial Güter gehören. L. 7. C. ubi cauf

fifc.

a

1

Patri



Pa
695Pa

Patrimonialesfundi,folcheFelder. Rubr. C.defund. pa-

trimon,

Patrimoniúm Principis privatum ift // welches derFürst/

wieein anderer Privatus besiget / von welchen erfrey di-

ſponiren kan / als was er durchKauff/Schenckungen/

Confifcationen privatim, ihmeacquiriret hat. L. 1. & 2.

ff. de Jure Fifci. L. 3. C. de Bonis vacant. Ingleichen

was er durch den Zuwachs von dem Gelde so er aus den

Zöllen eingenommen/von Privat Personen ihmzuwege

gebracht / oder auch durch eigenen Fleiß im rechtmässigen

Kriege erworben. L. 3. C. de quadrienn præfcript. Und

wirdsonst auch privata principisfubftantia d . L. 3. auch

bonainformam patrimonii redacta, L. 39. §. ult. ff. de

Legat.. wieebenfalls Res dominicæ. L. 9. C. de Jure

fifci . L. pen. & ult. C. defund rei patrim. Joh, à Sande.

d.prohib, rer. alien. c. 6. §£3.

Patrimonium principis privatum quaſi proprium iſt/w0,

von derFürstnur denNugenhat ⁄ das Eigenthumaber

dem Reicheoder Landezustehet/und kan also solcher nicht

frey, oder wieer will / diſponiren / daher werden sievon

dem Ulpiano inL. 2. § . 4 ff. nequid in loco publ. quafi

propria & privata , genennet. Dahin gehören die

FürstlicheAemter und Regalien. cap. un, quæ fint Re.

gal 2. F.56 . Struv, Syntag. J. Civ. Exercit, 15. thef.78.

& Synt. Feud. cap. 6. aph. 6 Joan, à Sanded. Tr. §. 5. in

fin. Brunn. ad L. 1. C. de offic. rer. privat. Myler de

Principib, 24. ftat, Imper, p. 1. cap. 33.n. 2. & 6. Chop-

pin. de Doinan Gall, Lib. 1.tit.2.

"

"

Patrini , die Tauffpathen / Tauff Dothen/ find diejenige/

welche anderebey derH. Tauffvertretten / und alsZeu

gen zu solchem hochwürdigen Werck adhibiret wer

den.

Patriffiren/dem Vatter nacharten nachschlagen.

Patrocinari , iren / in Sachen behülfflich seyn / dienen/ bes

schüßen/helffen/vertheidigen/eines Advocatfenn. »

* 4
Patro
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Fatrocinium, dieBeschirmung/ Hülffe/der Schuß/Vers

theidigung /It. derRechtlicheBeystand/sovon einem

Advocaten in einer Sachegeschicht.

Patronatus Jus , ift in JureCanonico ein Recht demBis

fchoffzu einem ledigengeistlichenAmt/oder andern geißtlis

chen Beneficio zu præfentiren/ daß er solchen inſtituire/

welches dem Patron oder Kirchen Lehen-Heren aus ges

wissen Ursachen zukommt.

Patronatus Jus Ecclefiafticum ift / welches derKirchezus

kommt es habe gleich jemand dieKirche aus Kirchens

Güternfundirt / oder eshabesolches aus weltlichen Gü

tern seinen Anfang genommen und ist auf die Kirche

transferirt/oder einer geistlichenDignität oder Beneficio

anhängiggemacht worden.

Patronatus Jus Laicum ist/welches einemLaico oder Cle.

rico wegenderfundation oder Dotation aus weltlichen

Gütern/zukommt.

Patronatus Jus mixtum ist / welches theils jemandwegen

Kirchen / theilswegen eigner Güter competiret. c. no.

bis 25.X. dejur. patronat. c. quicunque XVI. qu. 7. c.

un dejur. Patron. in 6to.

Fatronatus Jus ( in ſenſu juris civilis ) iſt einRecht , das

einPatronaufdenenPersonen und Gütern der Freyge-

laffenen hat.

Patronus.einPatron/ein Beschirmer/Schirm-Herz/vors

nehmerFördererund Gutthäter. Item / einHerz der

einenKnechtfren låsset. It.

Patronus, einPfarr-Lehen-Herz wird derjenigegenannt/

der dieMachthat einer ledigenKirche , sovonihm oder

seinen Vor-Eltern fundirt oder dotirtworden / jemand

zum Pfarrherenvorzuschlagen und vorzustellen /den man

hernachdarzu verordnenund inſtituiren muß, c. filiis 31.

cauf 16.qu.7.

Patronus Caufa , wirdder Advocat , derin einer Sache

dienet/genennet.

Patro.
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PatronusFilci, der Fifcal , oderderüber das gemeine Gut

bestellet ist.

Patruelis, der Better/vom Vatterher.

Patruus, des Vatters Bruder.

Pauliana actio, ſuche oben : Actio pauliana.

Pauper, arm/unvermögend /wird von Bartolo dergenen,

net/ der nicht so. folidos in Vermögenhat,ad L. accufa-

reff.deaccufat, add. Gail. 1. obf. 142. n. 8. & Cujac. 17.

O. 30. in fin andere geben vor/ daßder arnı zu nennen /

dernicht hundert Gulden in Vermögen hat. Arg. §. 3.

Inftit. de fuccefs . libert. In der Cammer - Gerichts-

Ordnungheist derjenige arm/ der nichts an liegender

oderfahrenderHaab öder Schulden vermögend ist. Ei-

gentlichwird der arm genennet / der nachBeschaffenheit

der Sachen/davongehandelt wird/nicht genugsam ange-

feffen ist. Carpzov. Jur. for. p. 3. c. 13. d 31 n. 6. und

kommt also aufdes Richters arbitrium (Willkühr ) an/-

werarnröder nicht arm zunennen sey.

•Pauperies ein Schade / so von einem unvernünfftigen

Thiere geschicht.

Pax .der Friede.

Pax profanafpublica Osnabrugenfis,derOsnabrüggische

Reichs-Frieden ist ein Vergleich vondem Kayser Ferdi

nando III, und denen Stånden des Reichs mit der Chris

ftinen der SchwedenKönigin Ao. 1648. zu Oßnabrück

inWestphalenerrichtet/worinnen derFriede in Teutsch)

land wiederhergestellt die Religions-Angelegenheit be

festiget/viele/so woldesReichs als deffen Glieder inson-

derheit angehende Zwiftigkeiten entschieden , wie nicht

weniger auch andere zu der teutschen Reichs- Verfass

fung gehörige Dinge in zuverlässige Maaſſe gebracht

worden.

Pax publica & profana , der hochverpönte Land -Friede-

ist ein Vergleich des Röm. Kaysers / und den Ständen

des Reichs/ dadurch allevorige mutuelle Feindseeligkeit

im Reiche verbotten / und eine gewi Manier vorge-

schrie
xrs
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schriebenwird/ wornach die Stände die unter ihnen ent

StandeneStrittigkeiten abhandeln sollen/ auchwider die/

sosolchen Vergleichund Einwilligungzuwider leben/eine

Straffe gesezt wird. Jacob Blum. procefs . Cam, tit 26

§. 8. Titii fpec.JP. c 41.Sr. Limn. J. P. Lib. 1. c. 13. §.

60. Eshatdiese Conſtitution ihrenUrsprungvon dem

Kayfer Maxim. l.de Ao. 1495. der fie gegeben/ beståttis

get undhernachweitererkläret. Demfind gefolget die

andernKayser/diesiehinundwiedervermehret/ de qua

reReceffus Imperii paffim . DieOccafion den Land-

Frieden anzuordnen / waren dazumal dieinnerlichen In-

vafiones , die das Rom. und benachbarte Chriſtliche

Reichangefallen/undihreMacht geschwächet.

Die vornehmsten Articul dieses Friedens find folgende.

1) Daß alle Befehdungen in dem Rom. Reich sollten

aufgehobenseyn. Land-Frieden 1548. art. 1.2) Coll

Feiner wesStandes oder Würden er auchseyy durch eis

nen einigen Vorwand den andern bekriegen / berauben/

fangenbelagern oder einenBundwiderihn machen.

LandsFriedepraf. §. 1. 3) Soll feiner den andern

ausseinen Poffefs , Regalien/ Jurisdiction und andernseis

nen Gütern undRechtenmit gewaffneter Hand und ges

waltthätigerWeiseberauben / d art. verf. Daß auch

keiner/welches hernach in dem Inſtrument Pac/art. 22.

§ veruntamen , beſtättigetiſt. 4) Soll niemand eines

andern Unterthanen absrenstig machen v oderwider das

Herkommeninseinen Schußnehmen. d silvert noch

feine Unterthanen. 5) Soll ein jeder fremde Unters

thanendurchsein Gebiethfren durchreifen undziehen lass

sen/nochzugeben / daßihnenGewaltgeschehe / oder sie

fonstbeschweretwerdens vers , sondernsoll. Goll 6)

keiner einem/dersich an einem Ort/ wie er soll aufhålt/

SpeißundTranck //Handelund Wandel / Zinnß und

Einkünffte vorenthalten. Recefs. Imp. de Ao. 155s.

§ Segendemnach 144-7) Sollen die Ständediehe

m vagiren and Knechte aufsuchen und verjagen?

und
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undzudemEndewenn es nöthig/der benachbartenHülf

fesich gebrauchen. Land-Friede 1548.art. von er

renlosen 24. 8) Sollniemand des andern seine Unter,

thanen/ diewegen eines Verbrechens die Flucht genom.

men/oder ihreHerzenbedrauen /bewirthen oder hegen.

d. Conft. art. Friede-Brecher. 9) Soll niemand den

Friede Brechern entwedervorsich / oder durch andere

mitRathund Thatbehülfflichseyn. d. Conft. præfar. §.

ult & art 8. Rec. Imp. de Ao. 1555. §. 14. oder aufnehe

men. d.Conftit, art. Aufhebung. 27. 10) Solleinjed.

weder die Friede : Brecher und Beleidiger verfolgen /

dem Beleydigten aber enligst Hülffe ob er gleich nicht

darumersuchtworden/leisten. d C art. 6. pr. 11) Wenn

die Friede Brecher und ihre Helffers Helffer in die

Reichs Acht erkläret seyn, so soll solchesofortvollstrecket

werden. d. art. § fin. 12) Denen Beleydigten soll wis

derdieFriede Brecher / ihre Adhærenten und Hehler

dieDefenfio und Nacheil auch in eines andern Gebiethe

allerdingsvergonnet seyn / nachArt / wieindemReichs,

Abschiede de Ao. 1559. §. und wiewol 21. feq vorge-

schriebenworden. 13) Essoll keiner eines in dieAcht er

klärtenoderFrieden Brechers Güter diesen zum Be

ftenundsiezu schüßen zusich nehmen. d Conft art. 1 .

Sosollen auch die Gan- Erben bey ihren Gütern nicht

laffen d . Cart. wider der Gan-Erben Schlösser.

20. Diejenige/so wider diese Articul des öffentlichen und

gemeinen Friedens einigerMaſſen handlen oder zu hand-

lensichunterstehen / vondenen wird gefaget / daß fie den

Land Friedengebrochen. Daß aber dieser Land-Friede

gebrochensey/ müssen 3. Requifita angeführet und erwie-

fenwerden. 1) Daß eine offentliche Gewalt, 2) Mit

gewöhrterHand. 3) Aus bösem Vorsatzundfreventlich

geschehen. Præfat.San & 3. O. C. p. II. tit. 11. Die

Anschuldigung aber desFriedenbruchs kommtzur) dem

Beleydigtenundfeinen Erben. 2) Einem jeden de po

pulo. 3) DemKanserl. Fiſcal wider dieFried Brecher/

"

0

3

fie
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fie mögen beschaffen seyn , wie sie wollen. vid. Andr.

Gail. Tract. de Pac. Publ. Gylm. Tom. I. Symphor.

Klock. inVol. Cam.Lib. 1. tit. 6. & lib. 3. tit. 42. Blum.

}roceff. Cam.tit. 29. Sinold. de S. R. R. Vol. 2. D. 4.

IPax religiofa, der Religions-Friede ist/ welcherAn. 1555.

aufdemReichs-Tage zuAugspurg zwischen demKayser

und denen Ständen/mit allerseitiger Genehmhaltung/

zu demEnde errichtet worden/ daß/vermöge desselben/

hinführo so wohl die Catholische als Protestantischer

Religion im Römischen Reiche ungehindert gedultet/

von denen legtern die eingezogenen Geistlichen Güter

ruhig besessen und des Römischen Pabſts/ und seiner

von ihm dependirenden Clerisey Jurisdiction von nun

an völlig fufpendiret feyn solle. Tit. Specul. J. P. Lib. 2.

CS.S. 1.Horn. J. P. c. 9. §. 2. deffen Species ist der Pass

fauische Vertrag/der Anno 1552. den Religions Fries

en vorangangen. Dieses Religions Frieden vornehm

fte Capita, so durch den Osnabrüggischen undMünste

ischenFrieden-SchlußArt. V. erkläret und vermehret/

feynd diese 1.) daß unter diesen Frieden nur begriffen

feyn sollten der Catholischen Religion und Augspurgi

fchen Confeflion zugethane/hierzu seynd nach dem Art.

VII. Inftrum. Pac. dieReformirte gekommen. 2.) Daß

der Streit wegen der Religion nicht anders als durch

Christliche und freundlicheArt solle bengeleget werden;

Conft, Aug. de Anno 1555. §. 15. Transact. Paffov.§.42.

3.) Der Kayser und die Catholischen Reichs-Stände

sollen die Augspurgischen Confeffions - Verwandten/

oder die Evangelische/heut zu Tag/ auch dieReformir

te. d. Inftrum. Pac. art. 7. und diese jene wegen Unter-

schied der Religion nicht mit Kriege überziehen , und

auf keinerley Weise zur Religion zwingen/sondern das

freye Religions-Exercitium ihnen laſſen, und zwar bey

Straffe des Profan-Friedens. d. Receff. 5.15. Transact.

Paffav. §. 13.842. 4.) Die Catholische und Protestans

tische Stände sollen gegen einander mit demRechte/so

ihnen
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ihnen nach den Reichs-Sagungen zukommt/zufrieden.

d. C. §. 16. & 13. und eine Gleichheit unter fie sey n.

I. P. art. 5.d. 1. 5.) Die geistliche Fundationes, die 1.8-

ster und andere Kirchen-Güter/ so von etlichen Stå ins

den und Dero Vorfahren zu Nuß derKirchen/Schus

len/Stipendien/und andere Dinge angewendet/ die nie-

der andernReichs-Ständen gehöret/ noch zu der Zeit

des Passauischen Vergleichs / oder hernach von den

Geistlichen besessen sind,sollen bey dem Gebrauch/ dar-

zu fie gewiedmet/ gelaffen werden. d. C. §. 19. Lektlich

aber ist nach vielen Berathschlagungen und Difputiren

bey dem Osnabrüggischen und Münsterischen Frieden

beliebet / daß man bloß auf die Poffefs von 1. Januarii

1624. ben Reftitution in geistlichen Sachen, und was

daher inPoliticis geändert worden/ zu sehen habe. In-

ftrum. Pac. Art. V. §. 2. &24. 6.) Daß denen Geistli

chen/in was vor einem Stande sie auch leben/ ihre Zin-

fen/Einkünffte/Decem und alle andere Rechte uns

gefråncket bleiben mit Vorbehalt der ordentlichen

Obrigkeit ihrerJurisdiction und Rechte,die ihnen heut

zu Tage von den 1. Jan. 1624. zugekommen/ und soll-

ten von diesen Gütern die Kirchen und Schul-Dienste

unterhalten werden/ 2c. Conftit. §. 20. 21. 7.) Wenn

einZweiffel bey diesen ausgemachten Unterhalt vorfiele/

soll derselbe durch Schieds:Leute binnen 6. Monat abs

gethan werden. d. C. §. 22. 8.) Wenn einer der zum

Erg Bischoffoder Prälat erwählet oder poftuliret wors

den/ die Religion in Zukunfft åndern würde/ ſoll er ſeis

nes Rechts / doch ungekräncket seiner Ehre und Exifti-

mation verlustig seyn. d. C. §. Und demnach 18. welches

auch heut zuTage bey den Bischöffen undPrålaten der

Augspurgischen Confeffion also gehalten wird. Inftrum.

Pac. art. 5.§.fi igitur 15. 9.) Soll das Jus Dioecefanum,

und die Jurisdictio Ecclefiaftica wider die Stände der

Augspurgischen Confeffion und die Reformirten J. P.

Art. 5.9.47. und deren Unterthanen aufhören. d. C. §.

Und
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Und demnach 10.) Soll denen Unterthanen die wegen

der Religion wegziehen/und sich anderstwo niederlassen

wollen/solches frey stehen. d. C. 1555. §. und demnach

24. welches auch nach dem Inſtr. Pac. art. 5.§. quod fi ve-

tre. 35. alsdann statt findet/wenn ihnen auferleget wors

den/wegzuziehen/ da fie ihre Güter behalten/und durch

andere verwalten lassen können. 11.) Daß keinStand

den andern und seine Unterthanen zu seiner Religion

zwinge/ oder wider den Magiſtrat beſchüße. d. C. §. Es

foll auch 23. Inftrum. Pac. d. art. §. 29. 12.) Der uns,

mittelbareReichs-Adel/und nach demInftrumento Pac.

d. art. §. 29. die Communen undReichs Dörffer/sollen

mit ihren Unterthanen und Gåtern in der Sache, so

die Religion betrifft/ eben das Recht als die Reichss

Stände haben und darinn durch keinen Prætext gehin

dert werden. d. C. §. und in solchen 26. 13.) In denen

Reichs Städten/ da beyder Religions- Ubung heut zu

Tage An. 1624. 1.Jan.im Schwange gewesen/soll es

also ferner bleiben/ und deren Bürger undEinwohner

mit einander friedlich leben. d. C. §. nachdem aber 27.

I. P.d.Art. §. 28. 14.) Diefen Religions Frieden sollen

keineReichs-Sagungen nachtheilig seyn/und keine Er

klärung oder Abschaffung wider ihn statt finden. d. C. §.

und soll alles 28. wenn darüber Zweiffel vorfällt/foll

deßwegen aufm Reichs- Tage freundlich tractiret wer

den. I. P. art. 5. §. 55. 15.) Dieser Friede soll biß zur

freundlichen Vereinigung der Religionen ungekräncket

erhalten werden/und allezeit währen. d. C. §. und nach.

dem 25. nachdemInftrumento Pacis Art. V. §. 1. & 14.

Wenndie Vergleichung derReligion nicht folget/nichts

destoweniger stetswährend seyn. Inftr. Pac. art. 5. §. I.

&14. Was zu diesen Religions FriedendurchdenOf

nabrüggischenFriedens Schluß noch gekommen,das ist

in deſſen art. 5. &7. enthalten / und können weiter geles

fen werden. P.Syring. Differt. de Pac. Relig. Svev.Cran.

de Pace Relig. Limnæ. de J.Pub. Lib. I. c. 21. Sinold.

de
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de S.R.R. V. 2.d.4.Burgold. Not.Imp. Germ.adArt.V.

Inftr. Pac. Blum. de Proceff. Cameral, tit. 28.SchüzMa-

nual. Pacif

Peccatum , die Sünde,Fehler,

Peccatum in Spiritum Sanctum , die Sünde wider den

heiligen Geist.

Peccatum actuale, die würcklicheSünd.

Peccatum originale, die Erb-Sünde.

Pecoris ad aquam appulfus , die Vieh-Tråncke, ist ein

Recht das Vieh meines Guts zu eines andernBron

nen zu treiben/ und daselbst zu träncken. L. 4. L. 5. ff.

de fervit.ruft. prædior.

Pecten, eineArtFische. L. un. pr. C. de monop.

Peculator, ein Dieb des gemeinen Gelds.

Peculatus crimen ist, da jemand das gemeine Geld, oder

den Gottes Kasten bestiehlet/dessenAufsicht solche nicht

anvertrauet sind. L. 1. 4.9. §. Labeo. ff. ad L. Juliam

peculatus. Suche auchLexJulia peculatus.

Peculiaris, e, sonderlich/peculiare , ein eigenDing/ abson.

derlich Ding / peculiaris quæftio , eine sonderlicheFra

ge/peculiaris ratio, eine sonderliche Ursach.

Peculiaris debitor , ein Schuldner/der in das Peculium

etwas bezahlen muß. L. 26. ff. de condict. indeb.

Peculiaris merx, einWaar/ſo zum Peculio gehört. L. I.

ff. de tributor, act.

Peculiaris fervus , ein Knecht / der zum Peculio gehöret.

L. 3. §.miles ff. de fuis & legit.

Peculiariter, aus einer zum Peculio gehörigenUrsach.L. 1.

ff. de except. rei vend.

Peculiatus fervus , ein Knecht, der ein Peculium ( oder

Eigengut) hat. L. 18. §. fin. ff. de ædil. edict.

Peculiotenus, wegen des Peculii, oder so weit das Eigens

gut zureichet.

Peculium, ein eigen Gut/ ein erworben Gut/ein besonders

abgesondertes Gut des Sohnes oder Tochter, welches

von
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von des Vatters Vermögen unterschieden ist. L. 4. pr.

L. 5. §.2. & 3. L. 8. D. de Pec. Advent. irreg. thef. 2.

Struv. Exercit. 20. thef. 60. ibique Muller. Item/ das

gange Vermögen. L. 16. ff. ad SCtumTrebell. es heist

auch manchmal der Noth - Pfenning. L. 79. §. 1. ff. de

Legat. 3.

Peculium adventitium , ist ein auswärtiges eigen Gut/

welches nemlich auffer Beytrag des Batters herkom-

met/als zumErempel/von der Mutter Freunden/ odcr

sonst durchGlück und frembde Verehrungen/und wird

auch sonst regulare genennet. §. 1. Inftit. per quas per-

fon. cuique acquir. L. 11. feq. de ufufr. L. 1. &2.C.de

bon. mat. L. 1. & 4. 6. C. de bon. quæ lib. L. 7. ibid.

Nov. 117. c. 1. & 2. und hat der Vatter davon den

Nießbrauch/ und der Sohn die Proprietåt oder Eigen-

thum/auch wann er gleich nicht in des Vatters Brod

ift. Carpzov. p. 2. c. 10. def. 7.Lauterb. Difput. de ufu-

fructu paterno §. 22 .

Peculium adventitium irregulare ist/darinnen der Vats

ter den Ufumfructum oder Nießbrauch nicht hat/son-

dern dem Sohn oder Tochter solches eigen ist/ selbst zu

nugen und gebrauchen. L. pen. & ult. C. de bon. quæ

lib. Nov. 117. c. I. Lauterb. difp. de peculio Irreg.per

tot, und dieses geschicht zumExempel. Wenn der Te-

ftator dem Sohn mit der Condition oder Verbot et-

was vermachet/ daß der Vatter den Nießbrauch nicht

haben soll. cit. Nov. 117. c. 1. und ist nichts daran geles

gen/ ob der Teftator solches ausdrücklich oder nicht/ge-

feget habe / wann nur der Wille/ wie ers vom Sohn

wolle genossen haben/ daraus abzunehmen ist. Molin.

tract.de J. & J. Difp. 230. n. 6. Mehrere Fäll darinnen

den Vatter der Ufusfructus benommen ist, kan geſehen

werden. Lauterb. Difp. cit. de Pec. Irreg. Germ. Philop.

p. 2.tit. 19.§. 28. Text. I. P. tit. 14. n. 83.

Peculium caftrenfe feu militare, ist ein solches Gut/ das

der Sohn im Krieg ſich erwürbet. L. 11.12.ff. de ca-

ftrenf
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ftrenf.pecul.L. 1.Cod. eod. inpr.Inft. quib. non eftper-

miffum, fac. teſt. und hatdarinnen der Sohn dasvöllige

Eigenthum. L. 6. pr. C. de bon. quæ lib. L. p. §. 2. C. de

Ufufr.pr. Inftit. quib. non eft permiff.fac. teftam. OST

Peculium Clericorum , Eigenthum der Geistlichen. Se

PeculiumLegatum, siehe Legatum peculium. 1999

Peculium profectitium, ist einsolches Gut, das der Sohn

= aus des Vatters ihm anvertrauten Gut erlanger hat▲

oder was ihm in Ansehen des Vatters istverehret worl

den. §. 1. Inftr. per quas perfon, cuique acquir. L/7.pr.

de donat. L. 46. de Fecul, Lauterb. Tract, Synopt, lit!

dePeculio §. 5.n. 2. und ist der VatterHerr und Befic

her vollkömmlich dieses Guts. L. 7. 9. de acquit, vel

omitt, hered, L.49. §.1 . eod. L.6. C. de bonis quæ liber.

Lauterb, Difp. de Pecul,advent, irregull . 31. ct

Peculium quafi caftrenfe , ist ein eigen sich erworbenes

Gut/ welches aus dem Krieg der Sohn entweder in

einem öffentlichen Amt/durch seine Geschicklichkeit und

-Wissenschafft/ oder sonst durch eine Kunst sich zuwegen

gebracht hat. §. 1. L. ult. C. de inoff, teft, ein solch fah

eigen erworben Gut haben die Geistlichen / Studiofi ,

Magiftri , Doctores und Profeffores, Advocati &c, vidi

Comp. Schüz tit. de peculio L. 5.p.m. 255. daran hat

der Vatter kein Recht. L. 8. C. de Advoc. L. 1. L.6. pr.

§. 3. C.de bon. quæ libr.

Pecunia heist 1. ) alles dasjenige,was jemand in Vermos

gen hat. L.5. pr. ff. de V.S.L. 178, pf. L. 222. ff. eod.

cap. totum 1. qu. 3. 2.) diejenige Sachen/so gemessen/

gewogen/und gezehlt werden. L.-30. pr. de Legat, f

L. 2. ff. dereb. credit. L. 1. §ult. ff. Mandar. Li 1. §.9M

depof. 2.) baar Geld, L. 88. ff. deV. S.L. 5. §. 2. ff. de

præfcript. verb.

dipiliste

Pecunia depofita, hinterlegt Geld/dasjemand aufzuheben

gegeben wird / daß man solches wieder haben könner

wann es gefällig ist.

Pecunia hæreditaria iſt dasjenige Geldy das ein Erb dem

andern
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- andern aus dem Våtterlichen oder andern angestorbes

nen unbeweglichen Gütern zu seiner Abfindung jährlich

aufgewiffeTerminegiebt und erlegt.

Pecunia numerata, baar oder gezahlt Geld. Non nume

rateExceptionem , suche oben Exceptio non numeratz

pecuniæ.

Pecunia pro optione, das Kühr Geld.

Pecunia pupillaris , unmündiger Kinder-Geld,

Pecuniareprobata, verschlageneMünge.

Pecuniaria poena, fuche poena pecuniaria.

Pecuniariter agere, ein bürgerliche Privat-Klag anstellen

deren Straf inGeld bestehet. L. ult. ff. de privat. delict.

Pecus, Vich/wird von allen vierfüffigen Thierenverstan

.den/ welche Heerd weise können ausgetrieben oder ges

weidet werden als da seyn/ Ochsen/ Pferde/ Esel/

Schaafe/Geiße/ 2c. L. 2. §. 2 , ad L. Acquil.

Pedagium , WegeStraffen Zoll der von Reissenden an

ogewissen von dem Lands- Fürsten conftituirten Orten

bezahlt wird.

Pedamentum, der Pfahl/daran die Weinstöck gebunden

find. L. 10. ff. de ufufruct.

Pedaneus Judex,fiehe oben Judex pedaneus.

Pedellen/find gewiffe Bedienten bey den Univerfitaten/

Cammern und andern hohen Gerichten / welche die

ausgefertigteBescheide bestellen/ diePartheyen citiren/

auch allenfalls in Verwahrung bringen/nechst dem aber

Dem Rectori Magnifico nachtretten und aufwarten

müffen.

Pedes , die Füsse/ per pedes , juFuße.

Pedestre iter, Deise zuLand/es mag zu Roß oder Fuß/

Møder in einer Chaiſe ſeyn.. L. 1. §. 9. ff. de flumin.

Pegmata, Zierrathen, darauf die Statuen 2c, stunden. Ul-

pian. in L. quæfit. §. 14. de inftrum . vel inftruct, leg.

Pellex, einKebs-Weib/mit der ein Verehlichter Gemeins

schafft hat.

Pendens , hangend lis pendens , ein Recht, hängiger

Streit/
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Streit, pendente lite , ben annoch währenden Streit/

im hangenden Rechte.

Pendere , achten schäßen / bezahlen. pendere pœnas ,

Strafgeben.

Pene occultum , das bey nahe verborgen ist das durch

wenige Menschen bewiesen werden mag / wenn durch

zween oder drey 2c. L. cives C. de Appellat,

Penfare, erwegen. It. bedeutet es so viel als compen-

fare, worvon oben

Penfatapecunia, compenfirtes Geld. L. in exceptionibus

ff.de probation.

Penfio, Penfion, die Bezahlung/Reichung derZinsen/ der

Hauß-Zink.

Penfiones promobiles, die Rutscher Zinnsen/ welche im

Anfang von den Zinnß- Leuthen also versprochen wers

den/daß/wenn die Bezahlung der Zinnsen auf geseßten

Tag nicht bezablet werden/ daß alsdenn solche doppelt.

bezahlt werdenmüſſen.

=

Penfionarius , der die Zinnsen reichet/ derZahlmeister...,

Penfioniren / verzinnsen / Zinnß geben / Zinsen darvon

reichen.

Penfitatio, heist nicht dasjenige , was man nur einmahl

bezahlen muß/sondern das,wasman alleJahr schuldig

ist zu geben.

Penfitationes publicæ , jährliche Steuren und Tribut

penfitationes ædium, Hauß Binnse.

Penfum, das was einer täglich verrichten muß. cap. de-

nique dift. 4. penfum abfolvere , das Vorgegebene za

Ende bringen.

Penula, einRegen Reiß Kleid/ ( hodie, ein Sur tout. )

Penus , der Vorrath an Essen und Getränck, ſo man für

das künfftige anschafft .

Penus legata, fuche oben/Legata penus.

Per accidens, ungefehr/ zufälliger Weise.

Peractis peragendis, nachdem vollendet ist,was geschehen

sollen.

I

In a
pera-
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peracutè,sehr subtil, spitfindig.

Peræquatores, waren diejenigen/ so die Güter besahen/

Die Steuer darauf legten / und die,so zu hoch angelegt

waren/ erhöheten. Tot. Tit. C. de Cenf. & cenfit. per-

æquator.

Perambages, weitläufftig herum/ durch Umschweiffe.

Per capita, nach den Häuptern 1. 2. 3. 4. 5. 2. Monath

præcis , darunter wird in der Handlung Wechsel Zah

lung verstanden.

per-

Perceptio fructuum, die Geniessung derFrüchte.

Percepti & percipiendifructus , suche oben,fructus

cepti.

Percurrere, percurriren / sehr lauffen/durchlauffen. Also

wird gesagt/dieActa percurriren/ das ist durchgehen/

durchlauffen/unddurchsehen.

Percuffor, ein Mörder / Schläger/der darzu gemiethet

ift. L. fiquis percuffor. C. de Sicar. &L. fi percuffor. ff.

de Silan.

Perdere, verliehren/verderben/zu nichte machen/feudum

perdere, einesLehns sich verlustiget machen.

per directum, gleich zu.

perductus, a,um, durchgeführet/ vollbracht. It. ausges

strichen/ausgelöscht. L. 1. ff. de his, quæ in teftam. de-

lent.

Perduellio five crimen perduellionis, suche oben/ crimen

perduellionis.

Perduellis, ein abgesagterFeind, ein Aechter/der die hohe

Obrigkeit belendiget.

Peregrinator, der Wandersmann.

Peregrinus, a, um,frembd/ ein Frembder/der keinKomi

scherBürger ist. L. 1. C. de hæred. inftituend.

das leßte mahl/ einmahlvor alle

Peremtories
Citatioperemtoria

und Exceptio-

mahl.

nes peremptorias.

Peremtorium Edictum , die Citatio , oder der legte Ans

fchlag.

Perem-
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Peremtorius Terminus, einTermin/so so vielZeit als an

dere 3. Termin in fich begreifft.

per exceptionem, durch eine Hintertreibung/Fürwand/

Ausrede/ 2c.

per Exempla, durchErempel.

per expreffum, ausdrücklich ſc, vorbehalten/bedingen/ ze.

Perfectus, a, um, vollkommen/vollbracht.

Perfecta ætas , da einer 25. Jahr alt oder Majoren ist.

Perfunctoriè agere, ohne sonderbahre Acht oderFleiß et.

was thun.

Perfuga, ein Abtrůnniger/ein Landläuffer.

Perfuforiè,dunckel/ undeutlich/versteckt. L.s.§.1 . ff. quod

vi aut clam.

Periculum, 1.) der Entwurff einer Sache / Gallis ébau-

che. 2.) die Probierung einer Sach/ dahero sagt man

periculum facere, etwas probieren. 3.) allen und jeden

Schaden. L. 4. ff. deperic. & comm. rei vend. 4.) eis

nen ungefähren Zufall oder Schaden. L, 4. ff. Naut.

caup.ftapul. L. 1. & t.t. de peric, & comm, rei vend.

Periculum in mora, ein gefährlicher Verzug/heist/ wenn

die Sache keinen Aufschub leidet/sondern unverzüglich

geschehen muß/ wo man nicht dabey in Gefahr und

Schaden kommen will .

Periculum rei vendita, die Gefahr des verkaufften Din

ges,

Periiffe, wird von einemDing gesagt/ es mag zerbrochens

zerriffen/oder geraubt worden seyn. L. 9. ff. de V.S.

Per indirectum , durch Umschweiff weit herum/ nicht

gleich zu.

Periodus, ein Umgang.

Periphrafis, eine Beschreibung.

Perjurium, der Meineid/eine betrügliche und gefährliche

wissentliche Verlaugnung der Wahrheit/ einen andern

zu betrügen/ mitBekräfftigung desLügens durch einen

End Schwur. Decianus tract. crim.Lib. 6. cap. 7.n. I.

Perjurii poena, die Straffe des Meynerds.

Y43
Per-
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Perluftrare,iren besichtigen/ betrachten/durchwandern/

durchsehen/zum Erempel die Acten.

Permutatio, der Tausch/Wechsel/Veränderung, ist ein

unbenannter Handel / ( innominatus contractus ) wos

durch einer sein eigen Gut einen andern giebt/ daß ders

selbe ihm dargegen etwas anders so auch sein eigen

ift/ gebe. L. 1, pr. & §. 1. ff. de Contrah. emt. §. 2. In-

ftit, de Emt. & Vendit. L. 1. pr. & §. 2.ff. de rer.per-

mut. L. 5. C. eod. Lauterb. Ludov.Struv.ibid.

"

Pero einBauren-Schuh. L. 31 ff Locar,
1

Peromnes paffus & inftantias, durch alle Gångeund In

ftanzienfc. durchgeführet.

•

Perperam, widerrechtlich/mit Unrecht. L. 22. §. cum au

tem ff, remratam habere, unvorsichtig/irrig, L. 26. §. 1.

ff. de pact . dotal.

Perpetrare, iren/ begehen/ vollbringen, wird insgemein in

bösen Verstand genommen. L. f. §. fi quis ff . de bon . cor.

quimort. fibi confciv

Perpetuus, a, um , immerwährend.

Perpetua caufa, heist bey Servituten/wann eine Sache jes

derzeit bequem ist/ zum Gebrauch der Dienstbarkeit. L

r.§. hoc interdict. ff. de fonte,

Adperpetuam rei memoriam, suche oben: Voc. A.

Perpetuæactiones,suche actiones perpetuæ.

Perpetua Exceptio, suche oben : Exceptio perpetua,

Perpetui ufus caufa polita in ædibus, dasjenige,was so in

ein Hausgerichtet/daß es nicht nur ein Zeitlang daven

bleiben/sondern immerfort daselbst seyn solle. L. 17.§

Labeo. ff. de action,emt,

Perpetuare obligationem, wird gesagt/ wann eine Ob-

ligation, diesonst durchden Verlauff der Zeit oderdurch

einen Zufallzu nichtwurde/stets während gemacht wird

L916. nunc. ff. de Verb, obligat. L. 9. §. fi is. ff, di

Jurejur,

Perpetuum, feist manchmal dieLebens -Zeit. L. 8. §. five

igitur ff. de transaction. manchmal 100.Jahr, Bartol

in
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inL.fiufufru&t: ff. de ufufr, legat.manchmal 10. Jahr.

L. nam Imp. ff. de Legat.

Perpetuus lacus, eine Pfüße/ der/so-immerfortWaſſer

hat. L.23.§. 1. ff. defervit. ruftic, præd L. 1. §. lacus, ff.

utinflum public.

Perpetuus morbus, eineKranckheit dieeinen an Verrich

tungseiner Sachen hindert, und zu deren Curirung keine

Hoffnung iſt. L. 22. §. fi maritus ff. fölut, matrim. Lpen.

ff. de vacat. mun.

perquam abfurdum, ſehr abgeſchmackt.

perquas perfonas nobis acquiritur, durchwelche Perso.

nenuns etwas erworbenwird.

perquifitè, genaugesucht.

perquifitor, einNachforscher.

perrarò, gar selten.

perrarus, a,um, sehrfelgam/garrar.

per rationes dubitandi &decidendi. durch zweiffelhafftis

geund entschiedliche Gründe, da man die Argumenta

anführet/ so der Gegentheil vor sich hat/und dann diejen

nigen so zur Entscheidung der Sach dienen/ sammt der

ersten Refutation.

"

Perfecutio , im weitläufftigen Verstand begreifft alle

Actiones L.51. ff. de O.& A. pr Inft. de action . so wohl

reales. v.g. pignoris perfecutionem. L. 17. ff. de pig-

nor. als perfonales. L. 28. ff de pign §. 17. Inft. d. t.

L. 33. ff. de O. & A. §. 18. Inſt de actio, in seinem eis

gentlichen Verstand / da es von der Action feparirt

wird bedeutet es eine aufferordentliche Action . L. 34.

ff. de V. S. dader Prætor selbst die Sacherkannte, ohne

Solennitat einer Formul, auch ohne gegebenen Judice

pedaneo.

Perfona heift in L. 17. §. 9. ff. de action, emt, eine Statue

fo aufeiner Fontaine Wasserspeyet. It. einePerson,

Perfonaconjuncta, eine anverwandte Person.

Perfonæ Camerales, werden aufdreperley Art genennet.

1.) In weitläufftigen Verstand , da nemlich auch die

94 Streis



712
Pe Pe

ftreitenden Partheyen und deren Anwalde und Ge

schicktedarunter verstanden werden/ wann nemlichdiese

ihrer Herrn Streit - Sache halben in Cameraſich aufs

halten/ und alle Freyheiten geniessen. vid Ord. Cam. p.

1 , tit. 49 pr. circa fin. fiefind der Jurisdiction des Cam

mer Gerichts unterworffen. 2.) In engenVerſtand/

welche denen streitenden Partheyen und Solicicatorn

entgegenstehen, und aus geschwohrnen Personen auch

ungeschwohrnen/als dasind der geschwohrnen Personen

Weiber/Kinder/Schreiber/Jungen/ Knechte/Mägd

20.Junge Practicanten d. t. 49. 3.) In aller engstenVerz

stand/diejenige Personen allein/ so den Gericht dienen/

und darzu dem Gericht mit einem Eydverpflichtet sind/

derRichter/die Præfides, Benſiker/ Advocaten/ Pro-

curatores&c. Jac. Blum, proc. Cam, tit, 22.

Perfonæ fictæ, f. myfticæ, fingirte Personen/werden in

Rechtengenennet/ diegange Gemeinden, Stådte/Fle.

cfen/Collegia&c. L. 22. de fid ejus,

Perfonamyftica, ist in Rechten eine solchePerson/die in

viclen Köpffen dannoch eine Person repræfentiret/als

da ist eineStadt, ein Collegium, oderZunfft/eine Kir

che.Klock. 1.c, 11.n. 2. 19 &c.

Perfonale pactum, ein pactum, das nur auf eine gewiſſe

Person gerichtet ist. L 7. §. pactorum ff de pactis.

Perionales Conftitutiones, folche Verordnungen die eis

ner gewissen Person, oder Sach zu gut gemacht sind.

Lt.ff. de Conftit, Princip.

Perfonalia beneficia, solche Beneficia, so gewiſſen Persos

nen mitgetheiltsind/undmit diesenextinguiret werden/

auchnichtaufdieErbenkommen.L. 13. ff.folut. matrim.

Perfonarum Jus, ist eine Macht oder Facultas, so dem

Menschen nach Beschaffenheit seines Standes und

Condition zugeeignet ist. arg. Tit. Inft. de jur. per-

fonar,

Perfonatus, werden die Einkünffte genennet, welche de

nen Priestern oder Seelsorgern von denen Zehenden

und ändern Pfårrlichen Feldern oderNugungenentzo-

gen
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gen werden. It. bedeutetes auch ein Perföhnlich Amt/

welches indenenPfarr- Kirchen die Geistlichenführen/

mit Lehren Seelen wenden der Pfarr- Kinder die

auch ihnen die Sacramenta/ die zur Seeligkeit nöthig

find/ausfpenden . Doffel L. 3 erot. jur. Can. Tit. 5.

Pertinentia, hierzu gehören nicht allein diejenigenStü

cke/foin der Poffeffion, sondern auchdieso in Jure und

Jurisdiction bestehen. Bald. L. 1. Cons. 420. und werden

darunterverstanden diejenigen Stücke, so einer Sachez

davon man handelt, affigirt sind, ingleichen die/ so zu

der Sach eigentlichen Gebrauch deftinirt sind, obschon

fie nicht affigirtworden/sondern auchwas durch die fta-

tuta, Gewohnheiten/ Gesezen oder der gemeinenReds

Art nachdeputirt und destinirt ist, daß es dem andern

accedire, vid. Card. Thufch. Lit. P. Concl , 323 ..

Pertinere, zugehören/wird gefagt. 1.) vonSachenderen

Herren wir sind. L. 181. ff. de V. S. 2.) die wir mit

Rechtbesigen/obschon wir nicht darüberHerm ſind/ als

Erb Zinnß Güter/Lehen Güter 2c. 3.) von Sachenda,

zu wir einRecht haben. d. i. die uns obligirt, und die wir

durcheine action fordernkönnen.

Perturbator, ein Verwirrer/Zerstöhrer.

Per viam actionis, durcheineKlage/fc. vorbringen.

Per viam Appellationis, durch die Beruffung an denhd-

hernRichter..

Per viam exceptionis , an statt einer Ausrede oder

Ausflucht.

Per viam applicationis , durch eine Bittschrifft fc. vor

oder anbringen.

Per vulgata, durch gemeine Rechte/ nach Anweisung der

gemeinenRechte/wiedie gemeinen undbekanntenRech-

te lehren.

Peffimus, a , um, das allerårsste. Res peffimi exempli, ein

Ding/das einbös Exempelgibt.

Peftibilis feu peftilis fundus, ein Acker oder Wiese der
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vergiffteKräuterträgt. L. pen. C. de ædil, act. L. 48 , ff,

deædil. edict. L. pen. ff. dereb eor. quifubtut.

Petens fibi Jus & juftitiam adminiftrare, bittend/ daß ih-

meRecht und Gerechtigkeit widerfahren möchte, suche

weiter oben. Nobiliffimum Judicis officium.

Petere, heist insgemein in Jurebey demRichterum etwas

bitten/seineKlagebensolchen fürtragen/petere veniam,

um Erlaubnis bitten.

Petitio, dieBitte/ eine real Action. L. 178. §. actionis

ff. de V.S.

Petitio hereditatis, suche oben : Hæreditatis petitio.

Petitio principii , wird genennet / wenn einer ein Ding

durch eben dasjenige, wovon der Streit ist/ oder durch

ein Ding / das gleichmässige Bedeutung hat beweis

fen will.

Petitor, einBitter. It. derKlåger.

Petitorium,suche oben. Judicium petitorium.

Petitum, die Bitte. Eines Petico deferiren/ fuche oben

deferiren.

Pfalzgravius, ein Pfalzgraff / war ehedeſſen derjenige /

welchen der Kayser einer gangen Proving vorgesehet

hatte/daßer in dessen Nahmen Recht sprechen/unddie

darinn vorfallenden Geschäffte verrichten sollte ; Man

zehlte deren 4. als den inBayern/Sachsen/ Schwaben

und Francken oder am Rheinstrom/ von denenheut zu

Tag nurnoch der legteübrig ist.

Phalburger.Pfalburger der in einer Stadt/worinnen er

nichtgebohren/zum Nachtheil seinesHerrns/ zumBür

ger entweder beständig, oder auch nur aufeineZeit ange

nommenworden. Schuz, Pof. J. P. Lib. 1. tit. 11. Pof 8.

Shilt. J. P. Tit. 1. Lib. 1. tit. 6. §. 4. OderdiejenigeBür

ger einer Stadt/welche keine eigene Häuserhaben/und

dochdas Burger Recht genieffen.

Philantropia, die Leutseeligkeit.

Philanthropon, derLohn/den man aus Freygebigkeit des

nen
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nen Unterkäufflen gibt, Senfal Gebühr. L. 2. ff. de

proxenet,

Philauria, die Eigenlieb/ Ladünckel/ welcher also genen,

- netwird/werneiner sich viel einbildet.

Philologus einer der die Schrifften oder Sprachen ver«

stehet/unddieselbige liebet.

Philofophia, die Welt-Weisheit.

Philofophari, philofophiren/fich aufdie Welt Weisheit

legen/ øderdie Welt: Weisheit Audiren und lernen .

Philofophus, der die WeltWeisheit Audiret/ ein Liebha

ber der Welt-Weisheit.

Philtron der Liebes-Becher/Liebes-Trunck.

Phlegmaticus , a, um, Wässerrichter Natur.

Phreneticus, a, um , unsinnig.

Phrificus, a,, ein
Schwindsichtiger Mensch.

Phtifis , die Schwindsucht.

Phyfica, die Wissenschafft von natürlichen Dingen.

Phyficus, ein Naturkündiger/ oder der die Phyficam

ftudiret.

Phyfiognomia, bie Kunst/ ausdemAngesicht zu weiſsagen.

Phyfiologia, dieNatur Kunst.

Phyfiologus, derdieNatur Kunstverstehet.

Pia caufa, eine geistliche oder milde Sache heist alles das/

was zurFundationrund zur Suſtentation, der Kirchen/

Schulen Spitäler / Clöster / Armen- und Waysen-

Häuser ze. oder auch elenden Personen ( miferabilibus

perfonis ) als Wittwen/ Wansen 2c. verlassen wird.

Dd. in L.1. C. de SS, Ecclefiis, zu welchen auch referi-

retwirddie Refection einesHauses. L. fi quis §. fin. C.

dedonat und das Heyrathgut. L. 15. §.fi qua mulier

ff.de condict, cauf dat, cauf, non fecut. Es wird auch

pium genennet alles dasjenige/ was zur Erlösung der

Seele aus dem Fesfeuer/ oder sonst eines Lebendigen

verlaffenwird. vid. Bald, in authent. fimpliciter. n. 2.

C. adL. Falcid, Ayrer Proceff. P. 1. c. 5. Obf. 6, n. 12.

"I

In
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In einemCompendio find caufæ piæalle die/sozur Pré-

digung undLehr des Worts GOttes inder Kirchen/zur

Aufnahm der Studien in Schulen, und zur Erhaltung

der Armen angewendet werden. ad pias caufas , fuche

oben.voc. A ad pios ufus deftinitt/ zu milden Sachen

odergeistlichen Gebrauch verordnet.

Pie memoriæ. GottseeligerGedächtnis.

Pie, fromm/Gottsfürchtig/ demüthig gegen die Obern/

und gnådig gegen die Untern.

Pietas. heist insgemein die Hochachtung und Obſervanz

der Untern gegen die Obern/ und die Clemenz , Gủ,

tig-und Leutseeligkeit der Obern gegen die Untern. L.

pen, ff. de oper, libert, L. imperialis pr. & §. 1.C.de

Nupt. L. eleganter. §. idem Labeo ff. de dolo malo, L,

fihominem pr. ff. Depofit.

Pignorari, pignoriren/verpfänden/ versehen/ zumPfand

nehmen.

Pignoratio, diePfändung oder Einschlieffung der Thiere/

ist einedurchgang Teutschland angenommene Gewohn

heit/Krafft welcher die Thier/ so aufeines andernFeld

oderWiesen unzuläßlicher Weise weyden, unddadurch

dem Herin deffelben Schaden zufügen, so lang gepfån

det und eingesperret werden/ biß sie vondem Eigenthüs

mer gelöset und der Schade erseht werde.

Pignorationes, die Pfändungen sind nichts anders als

Turbationes und Hinderungen/ die einer dem andern

zur Unterdrückung deffelben Poffeffion und zu Erlan

gung eines neuen Rechts, durch Weg- und Gefangens

nehmungderPersonen oder Sachen inferirt/und ist als

fo caufa pignorationis nichts anders/ als wann ein un-

mittelbahrer Reichs , Stand klaget, daß er oder seine

Unterthanen von einen andern unmittelbahren aus eini

* ger Ursach(die Verbrechen Maleficia ausgenommen/)

gepfåndet oder gefangen worden sey, weil der andere

dardurchein neues Recht zu erlangen suchet. Gail, Obf,

8.A.1.&2,

Pig.
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Pignoratitius creditor, der Creditor, dem ein Pfandge

geben worden/ daß er daraufgeliehen oder gebörget hat.

L. 2. ff. de damno infecto .

Pignoratitius fundus , ein verpfändetes Gut. L. 26. A.

de folut.

Pignorator, der das Pfand nimmt.

Pignorum captio, die Pfändung ist und wird genennet/

wannnemlichdes Schuldners seine eigene Sachen/fie

mögen beweglich seyn oder sich selbst bewegen, durch die

Gerichts Diener weggenommen/ insGerichtgebracht

und deponiret werden, also, daß man dabey die Ord,

nungnach dem L. 15.§.2. ff. de rejud. wohl obfervire/

nemlich, daß man 1.) die Mobilia, 2.) die Moventia ,

3.) die Nomina, hernach 4.) die Immobilia, und leglich

5.) daß die Executio geschehe/ in die Actiones, dochmus

fen des Schuldners seine Sachen/fo er zum täglichen

Unterhalt gebrauchen muß nicht genommen werden.

Stryk . Introd. ad Prax. forenf. cap. 24. §. 2. Boenigk

Pract . Part. I. cap. 31. und fan der Richter von dieser

Vorsehungdes Rechtens nicht abgehen.

Pignus dasPfand, ist ein dinglicher Handel/ durchwel,

ches der Schuldner zu Versicherung des Anlehens ein

beweglich Ding den Glaubiger übergibt, daß ernachbes

zahlter Schuldeben dasselbe wider erstatte. L. 1.6. 14. ff.

de pact. L. r.ff.de pignor. act. §. 4. Inftit.quib, mod, te

contrah, obligat, L. 1. §. 6. ff. de O. & A. L. 30. ff. de

nox. action. L.19 . pr. ff. de damno infect . L. 18. §. 2.

depignor.act. L. 12 C. de diftr. pignor. Lauterb. ad tit.

depignor. act. §. 1 .

Pignus conventionale, wird entweder durch einen Con-

tractum pignoratitium, oder eine boffe Verabredung/

welche das Jus prætorium, da sonst exnudo pacto feine

Actio competivet, eingeführet hat/ conftituiret. L , 17,

§. 2.de pactis. Lauterb. h. t.§. 40.

Pignus contumaciae caufa . ist ein Pfand/welchesdeßwe.

gen genommen wird/weil der Beklagtenicht in Gericht

erschei
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erscheinetund sich verantwortet. L. 1. §. poſt editum ff.

de ventre infpic, oder wanndieVormünderund Cura-

tores nicht caviren wollen. § pen. Inft. de Satisdat, tut.

oderso die, welche in bonorum poffeffionem damni in.

fecti nomine geschickt worden/nicht admittiret werden.

L.4.§.1.ff dedamn . infect .

Pignus legale ift/ welches durch Gesegliche oder eine

Statucarische und Provincial Ordination conftituirt

worden.

·

Pignus prætorium feu judiciale, welche aufBefehl oder

aus Authorität der Obrigkeit wider diejenige , weiche

der Sentenz nicht pariren wollen/durch die immiffion

indenBesitzeiner Sache, oder Occupirung des Pfans

des exerciret wird nach der vorgeschriebenen Form.

in L. 15.§. 2. 3. de re jud L. 26. pr .de pignor, act. L. 2.

C.L 20. ff. qui pot, in pign . L. 3. C. de Jud.

Pignus privatum , welches auch voluntarium genennet

wird/ist/welches unter Privat . Personen/ aus eigenem

freyen Willen und Authoritat conftituiret wird und

zwarentwederdurch würckliche Tradition des Pfandes/

oder durch eine bloffe Convention. §. fin. Inft . quib,

mod.recontr. obligat. Bach.de pignor Lib. 1. c. 3 pr.

Pignus publicum, wird genennet/ welches publica Au-

thoritate und poteftate conftituirt worden/ entweder

vor Gericht oder in einem öffentlichen Ort/ welches

auchvon einigen ein Pignus neceffarium genennet wird.

Pachov, depign. L. 1.c. 3. num. 1 Mev. p . 7. Dec. 179.

Pignus reijudicatæ caufa, ist ein Pfand das zur Execu

tiondesUrtheils einen Privato zwar zu guten doch durch

offentliche Authorität und Amts wegen genommen und

verkaufftwird. Lg ff. dereb. eor qui ſub. tutel. L.

paffim. C. fi in cauf. jud . L. 9. ff. de minorib. L.

ff. de jud.

I.&

40.

Pignus tacitum feulegale, (davon ein besonderer Ticul in

f) ein stillschweigend Unterpfand ist nichts anders/ als

einvon denen Römischen Gesezen selbst zur Sicherheit

eines
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eines Anleheus conftituirtes Jus in re, oder dingliches

Recht. L. 1. Com. deLeg.z. E. ein solchstillschweigendes

Pfand hat die Frau in des Mannes, die Unmündigen

in ihres Vormundes Güter/ daß sie sich aufereigneten

Fall daraus erhohlen können.

Pignus teftamentarium ist / welches durch einen legten

Willen conftituiret wird. L.26. pr. de pign. act, L. 1.

verf.cum enim C. Com, leg, L 12. de alim. leg.

Pile, Pfeiler/Strecke. L. 30. §. f. ff. de acquir. rer. dom.

Pinguius , in weitläufftigern Verstand / vollkommener.

L. 14.§. 1. ff. de except, reijud.

Piper, Pfeffer, album , longum , nigrum , weiffer/ lan

ger/ schwarzer, vid. L. s. ff. de penu leg. L. ult. ff.

de publican.

Piscina , der Fischhälter / Teich/ Weiher. L. 1. pr. ff.

de fonte,

Pityocampe,fleine in Fichten Bäumenwachsende gifftige

Würme. L 3 §. 1. ff. ad Leg. Cornel. de Sicariis.

Placitum, ein Wohlgefallen/ Vergleich. It. ein Be

scheid/Urthel/Principum placita, der Fürsten beliebige

Meynung/Decret oder wissentliche Erkänntnis.

Placitumdivifionis. Vergleichüber eine Theilung. L. 40.

ff de Pactis L. 5. C. famil. hercifc, placitum permu-

tationis, Vergleich wegen eines Tausches. L. 3. &4. ff.

de permut.

Placuit Senatui, ein alter in JureRomano ſehrgebrauch

liche Formul, heift, es hat der RömiſcheRathsolches bes

schloffen. L 21.§. item placere ff. de petition. Es heist

auchmanchmahl, daß etwas durch der
Rechtsgelehrten

Authoritat recipirt wordenseye. L.4. ff. de pact. L. 4.

ff, deJure Codicillor.

Plaga, eineWunde eineVerlegung.

lage, Garne,Nege 2c. L. quæfitum ff.defund. inftruct.

Plagiarius, ein Menschen- Dieb wird der genennet/der

einen freyen Menschen stihlt/ oder einen fremdenKnecht

wiffentlichverkaufft/ oder sonsten alieniret/obergebun

Den
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denhålt/oder verbirget/oder ihm råth/ daßervonseinen

Herrnwegfliehe. L. Tot. Tit, ff. & Cod . ad L. Fabiam

de Plagiar.

Plagiarius, wird auch unter den Gelehrten derjenige ge-

heiffen, der eines andern Bücher ausschreibet/ und vor

feine eigene Arbeit ausgiebet/ anbey aber den rechten

Authorem,woraus erseineNachrichten oder Künste ge

zogen/ nicht nennet. Und diese Gewohnheit heist Pla

gium Literarium.

Plagium, der Menschen Diebstahl ist ein Laster/welches

begangen wird durch betrügliche Unterdruckung/Vors

enthaltung/Verschenckun
g/ Verheelung und Verkauf-

fung einesfreyen Menschens/ oder fremdenKnechts, t. c.

ff. &C.ad L. Fab. de Plag. §. 10, Inft. h , t.& ibid. Dn .

Hopp.

Planus, a,um, gleich). Defimplici & plano, schlechthin.

Plana via, ebener, gleicher Weeg. L. 2. §. deterioremff,

ne quid inloco publ.

Planaria cognitio, eine Erkänntnis der Sachen/ so nicht

für denRichterstuhl geschicht/sondern schlechter Dings

wo mandazu kommt/angestellet wird. L.4. C. de dilat.

dePlano cognofcere, nicht für demRichterſtuhl/sondern

unterWeeg/invorbey gehen 2c. über eine Sacheerken-

nen.L. 1. ff. deconftit, princip.L. 9 9.5.ff.de offic. pro-

conf. L. 6. ff. de accufationib .

dePlano opus facere, eine Sache ohne Machine machen

oderverfertigen. L. 5.§.plane ff. commodat.

Plantarium , ein Pflank-Garte.

Plaufibilis, le, angenehm/rühmlich.

Plaufibilis ratio, eine stattliche Ursach.

Plebanus Parœcus, ein bestellter Priester in einer Stadt,

oder Pfarr- Kirche, ben demCatholischen. Plebanatus,

heistseine Stelle und Würde. Plebes, aber ist die Kir

che selbst.

Plebejus, a, um, gemein/ gemeinerMann.

Ple-
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Plebifcitum , ein Land - Geding / Beschluß / Aschied/

Zunfft Gefeß eine Sagung des gemeinen Volcks / alls

gemeineVolcks Gefche / welche der Pöbel aufBefra

gen/seiner sonderbahrenObrigkeitsichgefallen laffen

Plebs,das gemeine Volck/der Pöbel, das Volek ohne die

Patritios und Senatores, nachdem Römischen Rechtzu

rechnen.

Plena pubertas , i. e. 18. Jahr. §. 5. Inft, de adoption, L.

40.§. 1. ff.deadoption,

Plenaria fides, volliger Glaube.

Plenarie, reftituiren, völlig ausgeantwortet oderersehet

und erstatet.

Plenipotentiarius der vollkommene Macht und Gewalt

hat/alles anzuhörenund zu schliessen.

Pieno jure, bedeutet 1.) die Proprietat / Poffesfion und

Ufumfructum 2.) vollkommen ohne Verminder- und

Berringerung,Tufch, Lit. D. Concluf. 329, &feq.

Plenius, weitläufftiger/beffer/nuglicher. L. 1.§.hæc actio

ff.fiquis teftam. lib.L. 2. §. pervenifseff.dehæred.vend.

4.ff.defund. dotal,

Plenum, heist 1.) das/ von welchen nichts kan genommen/

nichts dazu gefegt werden 2.) was gültig und krafftig

ift 3.) begreifft es alles nothwendige und nügliche.

Plenum dominium,das vollkommeneEigenthumoderPro.

prietat/darbey aber der Ufusfructus nicht ist.L. 2.ff.quib.

mod.ufusfruct. L. 36.ff.deUfufr. bigweilen heist esdas

volleEigenthum davon derUfusfructus nicht feparirt ist.

L. 26. ff. deUfufr..legat.

Plenusfundus, ein Gut/ davonderUfusfructus nicht fepa-

riret ist. L. 26. ff. de Ufufruct. legat.

Plumarii, Künstler/so aus Vogel-FedernKleider machen/

derensichdieAltenzum Prachtbedienten und scheinet/

daß in L.1.C.de excuf. artif. an statt Plumbarii,Plumarii

zulesen sey.

Plumbare, mit Blenzusammen löten. d. L.27.ff. de A. R.

D.replumbare,folche mitBleygelöte Sachenwiederum

muiboq
31
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von einanderschmelzen. L.32.§.1.ff.de aur.arg. mund,

legat.

Plimbarii,Künstler/ so etwas aus Bley verfertigen.L.fin.

ff.de jur. immunit.

Plumbatæ, eine Art Peitschen/die mit Bley gemachtwar/

unddamit diejenigen gepeitschtwurden/ſo gewiffer Laſter

willen verdammtworden; daher kommenplumbatarum

velBera Streiche somitsolchen Peitschen gegeben

wurden. L. 2. C. de exactorib, tribut, lib. 10. 201

Plumbatura,Zusammen- tung einiger Dingevermittelst

>

Plumbat .23.1.4.ff. de reivind.L.27. ff. deacquir

rer,dom.

Plus, mehr bedeutet erstlich eine gröffe Quantität oder

Zahl 2.) ein besseres Recht.

Plus petere , wird gesagt 1.) wann man eine gröffere

Summ oder Quantitat/ als sich gebühret/fordert 2.)
fi

wann man vor der Zeit oder ehe die Condition erfüllet

ist/ etwasfordert. 3.)wannman etwas an einemandern

Ortfordert/ als mansichdeßwegen verglichen hat. 4.)

wann man eine Sachinfpeciefordert/dieder anderenur

in genere, oder alternatim schuldig ist . vid.§. 33. Inftit.ad

(d , tot. tit,X, de plus petitionib.

1

Pluviale, ift ein grofferRock oder Ceremonien-Habit/wel-

chen die Bischöffe,Priesterund andere geistliche Perso

•nen ben gewiffen Functionen tragen, Das Pluviale

gehet um die ganze Perfon herum und wird forne mit

zwey Hackenzusammen gemachet. Es wird auch das
ven

jenige Meßgewand Pluviale genennet/ welches die Ca

Priester an

&
jenige

anden
Fest Tågen vor dem Altare

zugebrauchen pflegen.

Poculentum, alles, was sich trinckenläst. L.plebifcitum.

ff.de offic. præfid. **

Mits

Poculum, einTrinck-Geschirr. L.Sejæff.de aur. arg.legat.

Poculumamatorium, Liebes-Tranck.

Podium
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Podium, ein auffer einemGebau hinaus gemachter Ort/

daraus man sehen kan so was ausserhalb geschicht.L.

quæfitum§. canales ff. defund, inftruct.

Poena', die Strafe / eine Bestraffung /Rache oder Räs

chungdesLasters oderVerbrechens. L. 131.ff. de V.S.

ist zweyerley velcapitalis velnon capitalis, fou

Poenæ alteratio , die Veränderung einer Straffe in eine

andere/ ist eine aus einer wichtigen UrsachausGnaden

von dem Landes Herrn geschehene Veränderung det

Straff in eine andere Art derStrafe. z.E.der Landes

Verweisung/in eineGeld Strafe. 2c.

Poena capitalis , bieLeib und Lebens-Strafe/ welche den

natürlichen Tod zufüget. L.pr. &S. 1. L. 6. §. 2.

L. 7. L. 28.pr. ff.depoenis . L. 103. ff. de V. S. z. E. die

Enthauptung Aufknüpffung / die Zerstoffung mit dem

Rad.Conft, Carol, Art. 130, 131.159. 192. Lauterb. t.

ff. de
pæn.p.7.146) Jinn

Poena civilis, burgerliche Straffe ist / wann nemlichder

beleidigteTheilfür seine fatisfaction eine gewieffeSum

ma Geldesbekommt.

Poenacontractibus adjecta , die Straffe/so denHandlum

gen angehängetist

Pœna conventionalis , wird diejenige Straffe genennet/

worzusichdiePartheyen, diemiteinander etwas zu thun

oberzuhandlenverbindlich machen/insofernsievon der

Sache abføringen Lauterb, de Poena Convent, die

Strafe wird auch von denen Erben begehret. L : 47.

de A. E. V. §.f. Inft, de V. O. Lauterb, t. ff. de pænis.

Jp713.

Poena criminalis , ist/ welche entwederam Geld oder Leis

bes Strafe bestehet/als wenn nehmlich dasGeld dem Fi-

fcozugeeignet, oderder Reus an seinem Leib mit verdien,

ter Straffbelegetwird. 907

Ponce extraordinaria, werden die Straffen genennt/so

desRichtes Gut-Duncken und Ermässigung überlassen

werden/und nach Beschaffenheit der Umständemanch

312 mal
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malschwehrer/manchmal geringer find. L. 11. L. 13 .

L. 14. L. 16. ff. de poen. L. 7. & tot, tit, ff, de extraord.

cognit, Conft, Crim, Art. 112, & 113..

Poenalegitima, wird genennt diejenige Straff/welche it

mand.öhneConvention , bloß deßwegen/weil er etwas

verbrochenhat/irrogirt und aufgelegt wird. Jul.Clar.

L.. fent, §. ult. qu. 1. Goedd, adL. 103. 1. 20. ff. de

1. V.S.2007

Pœnanoncapitalis, eine Straffdie nicht aufLeibund Le

ben gehet /sondern dardurch einer sein Leben/ Freyhet

und Stadt-Recht behält und sonsten gestraffet wird.

1. L.28. §.1.feq. ff. depoenis Struv. Exercit. 49. thef, 104.

Carpzov. Prax. Crim. qu. 128 , & feq.zum Erempel/

die Auspeitschung / oder Stauben Schlage. Conftit,

Carol, Art, 196, 198. die aufeine Zeit oder ewige Landes:

Verweisung Dhr. Zungen / Hand Abschneidang.

Conft, Car, Art, 107, 108, 159. Carpzov. qu. 129. n,

34. DasWippen. Carpzov. qu. 129. n. 39. ect.auf

die Galeeren Schmiedung.

"

Pœnæordinariæ, werdendie Strafen genennet / fo inde

nen Gesetzen ausdrücklich beschrieben und denen Vers

brechen dictirt sind. L. 14, ff. depœn. L. 8. §.ult. C. ad

L.Jul.devipubl.

Poenapecuniaria, die Geld. Strafe.

Poenapræclufi five præclufionis , wirdgenennetdie Stra

fe/worben einer zu Einbringung der Säße und derglei

chen citirt wird/ daß ernichtweiter darmitgehöret/son

dernvonder Sachausgeschlossen werden solle..

Poena temerè litigantium , die Strafe derer die muthwils

lig und vergeblich hadern/ rechten und Streit führen.

Poena teftamentaria, ift diejenige Straf/welche im Testas

menthinzugesetzt wird /damit der Erbe eineSache desto

eher thue oder laffe , oder die zumBehülffdes Legatarii

und des ihn vermachten Legats hinzugethan wor

denga

Poenalis , poenal, ſtraffbar.ps (dan ola

Posna-

C
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Poenales actiones,diepeinliche Klagen/darvon oben:voc.

actiones quenon adhæredes tranfeunt.

Pœnitentia, heist in Jure Civili nichts anders als eineHands

Flungdes Willens/dadurch manverlanget,daß das,was

manselbstgeredet odergethan hat/ nichtgeschehen wäre/

oder wieder aufgehobenwürde. arg.L.3.0.2.L. 5. pr.

§. 2. ff. de condict, cauf, dat, cauf, nonfecut. L. 25.§.

pen. ff. de acquir, vel omittend, hæredit, L. 4. ff.de ædilit.

bedict, &c.

Pænitentiale , ist bey denCatholischen dasjenigeKirchens

Buch/worinnen alle Reglen und Gebothe enthalten/

die bey ihrer Buffe / Beichte und Ablaß in Obacht zu

nehmen.

Polinctor, der die Todten - Cörper bey denRömernsalba

te. L. 5.§. 1. ff. de inſtit, action.

Polio, einer der die Waffenpoliret. L. quibusdam ff, de

jur. immunitat, 75

Politia , ist ein gemeinRegiment / worinnen vieleoder das

gemeine Volckdiehöchste Gewalt hat , und aufden ges

meinenMugen siehet,

Politica, ist eineWeisheit/eine Stadt oder gemein Regis

ment vonAnfang zu bestellen/ und das Bestellte rechtzu

verwalten. Item wird auch politica genennet die

Staats- Weisheit/oder das Buch/ darinnen solchebes

griffen.

Politica ordinatio Imperii , des Heil. Rom. ReichsPolis

cey -Ordnung ist eineRechts - Constitution,fo mit all

gemeinen Consens des Kaysers und der Stände zur

Wolfahrt des Heil. Röm. Reichs gemacht worden/

und von guten Sitten und andern Handeln/ wie auch

von denen Commercien und Vormundschafften hans

delt/dieVornehmstensind Anno 1530. 15.48.und 1577.

promulgiret worden.

Politicus , der das gemeine Regimentwohl bestellen/und

dasBestelltewohlverwalten kan. Item wird ein Poli

31 3
ticus
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tieus genen
net

,der sich in alle Leuth
e
undHänd

el schick
en

Fan/vulg
ò ein Welt - Man

n/ Hof-Man
n/ Staa

ts-

Man
n.

Politor, derjenige so einen Acker säubert undanbauet. L.

52.§. venit, ff. pro focio.

Pollicitatio, ist ein freywilliges von dem offerenten allein

ersonnenes/GOtt / oder demgemeinen Wesen, oder eis

nerandern Gemeinde geschehenes Versprechen. L.3.pr.

depollicit.

Pollireveftimenta , die Kleider bey dem Tüchbereiter wie

derzurichtenlaffen/daß siefür neu paffiren sollen. L. 9.§.

pen. L. 13. §. fi fulto ff, locat. L. 12. L. 48. §. fi

ego. L.52.§.fi fervus . L. 82. ff. de furt.

Polygamia fimultanea , die viel Weiberey z oder Ehelis

chungvieler Weiber aufeinmal.

Polygamia fuccedanea f. fuccesfivá , die nach und nach

Weiber-Nehmung /wann nemlich die vorige verstor

fen, L. 6. C. de fec. Nupt,

Polygamus , der viel Weiber hat/ es mag folches zu gleis

cherZeit oder eine nach der andern feyn.

Polypus, ein klein Stücklein weiß oder röthliches Fleisch

inderNase/so amNasen-Beinhänget / undmanchmal

aufdieLippen fålt/manchmal aber in das Loch/ wodurch

mandurchdieNase Odemschöpffet/wächset.

Polypofus, einer der mit diesem Mangel behafftet ist. L.12,

ff. de ædilit, edict,

Pomoerium, der Zwinger/einan dieMauergebauterOrt,

L.5.ff. defervis export.

Pompa, derPomp/Pracht/ die Herrlichkeit.

Pomum, ein Apffel/darunter werden alle Früchten/so an

Bäumenwachsen undzumEſſen tüchtig sind/verstanden.

1.205.ff. deV.S.

Pondus, das Gewicht/It. die Schwehre/das Schrot und

GewichtamGelde,

PontifexRomanus, derRömiſche Pabſt,

Pontificiumjus fuche Jus Canonicum

Ponti-
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Pontificius, einPäbstler, Catholischer.

Pontones, Floffen / deren man sich zurÜberſegung über eis

nenFlußbedienet. L. f.ff. de fervitut, ruftic, prædior

Populalitari , propopulari, verheeren/verderben/ruiniren.

L.21.in f.ff. deappellat.

Popularis, gemein/ It. einLandsmann.

Popularis actio, suche oben Actio popularis.

Popularis plebejus, ein Leye/gemeinerMann.

Porce,find Wasser-Furchen dadurch das Waffer abges

leitet wird/ daß es denen Früchten nicht schaden möge.

L.24.ff.de aqua& aquapluv.sler) no

Porcinarii urbis Romanæ, die so die Stadt Rom mit

Schweinen verfahen. L. 1. C. de fuar, & fufceptor

lib. Ila

Pornæ, einegewiffe Art ärgerliche Schau-Spiele.

Porrina, eine ArtLauch oder Knoblauch. L. de functa

$,fempronia ff. de Ufufruct. (vielleicht Echalottes. )

Portio, ein Theil,Antheil

Portioftatutaria,iſt ein Theil der Güter/fo der überlebende

Ehegatte/ nach Inhalt der ftatuten , oder aus Gemons

heit aus des Verstorbenen Gütern bekommt/als da iſt

derdritteoder 4teTheil.

Partio virilis, ein Gleichtheil / gebührend- oder Pflicht

Theilvulgò, einKindes-Theil.

Portus, ein Seehafen/ ist ein beschlossener Ortz wo.dje

.Waarenein und ausgeladenwerden.

Porticus, ein bedeckter Gang / Hallen/darunter man ſpa

kirenkan. Porticationes , wann viel folche Gängebey

einandersind. L. funeris 36. §. 1. ff. de religiof."

Portorium, ist der Zoll/ den man in einemHafen/so man

anländet/geben muß ; it. derjenige, Zoll den man gibt/

wannman über Brücken reiset oder Waaren führet/

Brücken Zoll. L. 60.5. vehiculum ff, locat. L.203.

ff. de V.S. L. 3. C. de vectigal.

Pofitio, die Stellung/Setung/ ein Sag.

Pofitiones, die Articul, Sag-Stücke.

314
Pofi-
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Pofitiones captiofa , werden genennet diejenige Articul,

welchedenAntwortendenin eine Weitläufftigkeit ſehen/

daß erbejaheoder verneine/gleich die ihme vorgetragene

Frage/er wider sichselbstrede. Nicol Calvar.pr.§. po-

fitio. 16. Concluf, 3. n. 17. oder es ist diePofitio captiola

also beschaffen /daß sich einer/er/sage gleich ja oder nein/

felbft præjudicire / als e. g. iſt ſege/daßdu ein Ufurarius

feneft : fagt er nunja/ soentdeckt erseine eigene Schand;

fagt er nein /und ists doch so ist er meinendig. Mafcard.

d. r.nl 36,

Pofito , fed non (nullatenus) conceffo, Gefeht aber

durchaus nicht gestandennochnachgegeben.

Pofito , fed in præjudicium veritatis minimè conceffo ,

gefeßt aber der offenbahren Warheit zu wider/ingering-

ften nichts eingeräumet.

Poffeffio,derBefihist nichts anders als eineAufbehaltung

einer Sache mit dem Gemüthund Vorsatz/als sich zu-

stehend zu besigen. L. 3. §. 3. L. 9. 20. L. 3. §.3 . L. 41 .

L46. de acquir. poffefs, Brunn,ad L. 1. ff.deacquir. &

amit.pofs.Ludvvell, adInftit, Difput. 6. thef. 4. lit.D.

Poffeffio civilis ift / wann einer die Sach deriniret in Ge

müthfürsichzuhaben/und in Meinung/daß erHerrfey.

e.g. welche von den Detentoregeschicht/welcher glauž

bet erseye Herr/und er detinire die Sach aus einerUr-

fachund Caufa, dadurch man das Dominum zu erwerben

pfleget. L. 13. §. 1. ff. depubl. act, Cujac. in Parat. ff.

de acquir. &amittend. poffefs.

Mu
an

Poffeffio civilis ift/rationeModi ein solcherBeſik/ wann

in Gemüth und Gedancken besiget oder die

Poffeffion behält. L. 3. §. 13. L. 1. §. 1. de acquir. poff.

L.To.C. eod.L. 1. §. 24. devi &viarmat. ratione for-

ma poffidendi, ist die civilis poffeffio,daman eine Sache

mit dem Gemüth und der Meynung behält / daß man

Herrdarzu sen. L.13.S.1.ff.depubl. in rem, act. L. 22

§.1.de noxal,action.

224

I
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Poffeffio continua , eine stets- währende Beſißung wird

genennetnicht nur die/so immer fort bey einem geblieben

ist,sondernauch die so von einem aufdenandernrecht

máiggekommen ist.

Poffeffiohæreditatis, ab inteftato , die Befihung der Güs

ter ohneTestament oder leßten Willen.

Poffeffio injufta, eine ungerechte Besitung / welche auf

keinenrechtmäßigen Titulfich gründen kan . L. 3. §. 5. de

acquir. poffeff, L. 2. & 3. uti poffid, Eckold, ad tit. de

acquir. poffeff. 2. sondern vi , clam, oder precario ge

schicht.

JA

Poffeffiojufta, eine gerechte Beſigung ist/welche auf einen

rechemäſſigen Titul ſich gründet.

Poffeffio litigiofa ist /wannzwey oder mehr aus rechtmäss

figen Ursachenfürgeben/ fie besigen eine und eben dieselbe

Sach undalsozweiffelhafft ist / welchen unter ihnen die

Poffeffionzufomme. Blum , Proc. Cam.Tit.3 1.§.1 .

Poffeffionaturalis, ift ratione modi poffidendi, wann man

mit demLeib eine Poffeffion ergreiffet /und derselbenin-

fiftiret/ welches audy eine corporalis Poffeffio genennet

wird. L. 3.§. 13. L. 1 , f. 1. de acquir.poff. L.ro. C.eod.

L. 1. §. 24. de vi & vi arm,ratione forme poffidendi,

ist dienatürlicheBesitzung / wann man zwar eine Sache

in denGedancken und Vorsag/selbige zu haben/ besiket/

jedochohneEinbildung eines daraufhabenden Dominii.

L. 13. §. 1. depublic, in rem. action.

Poffeffio turbationis , Beeinträchtigung der Poffeffion, iſt

eineHandlung,da der Beſiker / durch eines andernBe

trug/oder Versehen verhindert wird/seine Sach ruhig

zubefigenundzu gebrauchen/Ludov. Pofthius de Man-

dat. Manutenent. obf. 41. n. 4. 5. Struv. Exercit. 42.

thef. 27. DIR?

Poffeffio vacua , eine ledige leere Poffeffion ist entweder

fimpliciter talis , wann niemand anders in der z . E.vers

kaufftenSacheinen rechtmässigen Titul einer Poffeffion,

odereinesRechts hat/ das ist/ wann niemanddie Sache

315 obli-
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obligirt ist. v. g. verpfändet/ ober fecundum quidtalisi

wennzwar keiner die warhafftigeBesitzung einerSache

hat, aberdochwohl das Rechtsolche zu detiniren / undin

gewissen Fällenzu diftrahiren/v. g. dieCreditores wegen

geschehener Verpfändung.

Poffeffionem adipifci , einer SacheBesit erlangen/ den

manzuvor niemals gehabthat. L. 2. §. adipifcendæff. de

interdict. . adipifcendæ Inftit. eod.

Poffeffionem recuperare, eine Poffeffion , ſoman schon ge

habt/ hernach aber verlohren hat/ wieder erlangen. §.

recuperandæInftit. deInterdict.

Poffeffionem retinere , eine solche erlangte Poffeffion, die

man noch hat erhalten und beschügen. Menoch. de

retinend. poff, inprælud, n. 3.

Poffeffionis Jus , dasRechtder Poffeffion, oder das dar

aus entspringet ist eine Macht eine Sache zu behal

ten/inGemüthundMeynungsolchefür sichzu haben/und

der daraus entspringendenMugungenzu geniessen.

Poffeffor, ein Befiher/Innhaber/ It. derBeklagte.

Poffefforbonafidei, suche oben,bonæfidei poffeffor:

Poffefformalæ fidei, fuche oben :malæ fidei poffeffor,

Poffefforia hereditatis petitio , Anspruch um Beſig einer

Erbschafft.

PoffefforiumRemedium, da einer wegen der Poffeffion

einer SachKlag anstellet/ ift dreperlen/nemlich.

Poffefforium remedium adipifcendæ poffeffionis , wann

jemandfucht/eine Poffeffion zu erlangen/die er nochnies

malsgehabthat.

A
Poffefforium remedium recuperandæ poffeffionis , da

mansucht die gehabte aber verlohrne Poffeffion wieder

zubekommen.

offefforium retinendæ poffesfionis, da mansucht die eins

mahlerlangte und noch habende Poffesfion zu erhalten

undzu beschüßen.

Poffibilis, le, müglich.

Poffidere poffidiren/innen halten/befigen.

710
pre
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proderelicto poffidiren ist/wannman eine von einem non

Domino warhafftig verlassene Sache/ nicht anders/alg

håttesiederenwarhaffter Herrverlassen / poflidiret. L.

4.L. 7. proDerelict."

pro dotepoffidiren/wird gesagt/ wenn einer unwiſſend ein

frembd Ding oder Gut zumHeyrath-Gut empfangen.

L. 1.§.2 & 3. pro dotj

pro donato poffidiren heist/ wann einer à non Domino,

etwas Verehrungs Weißewarhafftig überkommt nicht

aber Einbildungs Weiße. L. 1. pro don. L. 27.

L. 2.pro Emtore, muit
Des

deufuc.

ProEmtorepoffidiren oder befißen/ ist/ da der Beſiker der

Sachenvorgibt selbige erkauft zuhaben. L. 2. pr.L.IT,

pro Emtore. L. 3. pro leg.

prohærede poffidiren , ift 1.) von demjenigen gesagt/ der

fich pro herede oder Poffeffore angibt , da er keinen jaª,

ftum titulum hat und dennoch dieErbschafft oderPoffel- ·

fion occupiret/ dahero wann er darüber gefragt wird/

nichts anders antworten kan/ als er besige/weil er besige,

L.qui interrogat. 12. depetit, hered, 2.) von dem/ wel-

cher entweder à Lege oder Prætore zur Erbschafft oder

Poffeffionem bonorum vociret worden / oder exjufto

errore fich vor vocirt hålt/ und eine in derErbschaffts

Maffa gefundene Sache/ als eigenthümlich befizet. 3.)

der inder That ein Erbe ist/ oderaus einer gerechtenUr-

sach dergleichen zu feyn fich einbildet. L. 3. proEmtor,

L. 11.dehered. pet. L. 3.S. 1. de ufucap.

Pro legato poffidiren ist / derjenige / dem eine frembde

Sache legirt worden/undsiehernach besiget. L.1.L.3 .
legatoren/und

Le

pro

Pro poffeffore poffidiren / wird gefagtvon den Räuber/

welcher gefragt/warum er ein Dingbefige ? und derselbe

antwortet/ weilichs besike/ und keine andereUrsachseis

nes Besizessagen fan.

Profoluto posfidiren/ istnichts anders/als wann man eine

frembde dann wann es res propria wåre/ſo würde das

Dominiumfogleich transferiret/und wäre die ufucapio

nöthig)
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nöthig) empfahet/ in der Meynung/daßman mirschuldig

fene/ und lieget nichts daran, ob man dasjenige /was

man bezahlt bekommen, schuldig gewesen/ oder etwas

anders pro debito bezahltworden /wann nicht nur duge

meinet hast /daß du mir das Gezahlteschuldig seyeft/son:

bern/daß ich auchsolches geglaubet. L.36.§.1.de Ufu

cap. L. 33.5.1. verf, idemquejuris, eod,

Pro fuo posfidiren /wird von allen Befihungen gesagt/

welcheeiner ausrechtmässiger Ursach empfangenhat.

Poft effluxumfive elapfum Terminum, nach verfloſſenem

Termin, Tag oderZeit.

Pofteriores, alle/die so weiter als die Ur-ur Enckel find in

absteigender Linie. L.f.§. parentes ff. degradib.

Pofthuma, die nachdes Vatters Testament oder Todeges

bohrenwird.

Pofthumus ift/ der erst nach des Vattes Tod auf die

Welt kommet / und sich unter dieHæredesfuos zehlen

Fan.

Pofthumus civiliter talis , ist/welcher entwedernachdem

Testament naturaliter oder civiliter gebohren ist/ d.i. ad-

optirt oder arrogirt oder legitimirtwird. L. 8.L. 13.

§. 1.& 12. de injuft. rupt. & irr. fact. L. 15. eod. §. 1.Inft.

quib.mod. teft. inf.

Poftliminium, ist das Recht/wann eineverlohrne und von

dem Feind bekommene Sache recuperirt/und dadurch

in demvorigen Standund Wesengesegetwird..

Poftulant,derum etwas anhålt/sichum etwas angibt.

Poftulare , iren/fordern/flagen/vor Gericht seyn oder ei

nes andernBegehrenvorbringen und auslegen.

Poftulatio, dieKlage/Anforderung.

Poftulatio, wird in demJure canonico ein solcher Actus

genennet/da derjenige, der sonstnicht zu einem Bischoffs

thum hätte gelangen können /durcheinhelliges Verlan

gendes Capitulsdarzu erfordert und begehrtwird. Hoft.

de Poftul, n. 1, c.4.f. cœteri& t. t. depoftulat,

Pote-
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Poteftas, dieMacht: Gewalt/poteftas dominica, der Hers

ren Gewaltüber die Knechte. Poteftas patria , suche os

ben: Patria poteftas : Patria poteftatis jus , ſuche oben :

JusPatriæ poteftatis,

Poteftas judiciaria Ecclefiaftica infeparabilis , iſt undbe

ſtehet darinnen/daßder Princeps aufder geistlichen Alex.

Irvin, de Jure Regnic. 6.7.8.feq. ihreActiones und Le-

ben Obacht zu geben/ felbiges zu untersuchen/zuverbess

fernundnachbefinden zu bestraffen hat. Ziegler de E-

- pifc. Lib. 3. c. 30. Rom. 13. Tit. 3. Matth. 17. Actor. 24.

Potiorcreditor, einGlaubiger/der einbefferRechthat, als

der andere. L. 4. ff. quipot, inping, hab.

Præ, für das Præ haben/ das ist den Vorzug/Herra

schafft.

Præbenda, eine Præbend, bedeutet manchmahl generali-

ter alle geistliche Beneficia, und wird für den Titul des

Beneficii, ſelbſt genommen, vidTit. de præbend, & dig-

nit. eigentlichaber ist es eine Canonische Portion, so von

denen gemeinen Gütern und Einkünfftender Kircheges

nommen/ und einem jeden nach seinen Antheil gereichet

wird. 4000

Præbendæ, find die geistlichen Freyheiten, und Einkünff-

ten/sodenKirchen Dienern oder anderngeistlichen Pere

fonen in einer Cathedral- oder Collegial- Kirche geges

benwerden/ daß sie sich darvon erhalten, testigios

Præbere, præbiren/ reichen/ dargeben/ Ursach geben.

præcavere, viren/ abwenden/ verhüten/ vorkommen.

Præcedentiæ jus, das Fürgangs Fürzugs- oder Vorsitz

Recht/ ist ein Recht/ den vornehmsten Ort vor ane

dern zu occupiren. Crufius de jur. præcedent. & fef-

fion prærog 4.

Præcedere, præcediren/fürgehen/übertreffen/ den Vors

zug haben.

Præcellens, fürtreflich.

Præcentores, die Vorfizer, die in einer Ecclefia collegi-

ata im Chor anfangen/ c. cum olim de Confvetud,

-211 Præ-
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Præceptio, der Voraus, da einem etwas vermacht wird/

20 daß er es zum Voraus haben, und alsdann erstmitden

:nandern theilen soll. L. ff.de fund, inftruct.ad.༧.

per præceptionem dare, einem etwas verschaffen / daß

man es zum Vorâus nehmen, und solches nicht in

feineErb Portion mit eingerechnet werden soll. L. 48.

ff. de jur. fifc. L. 2. §. ult. C. famil. ercifc. L. 20. ff.

de inftrum . vel inftrum, lego.

præceptivè, Verboths weise, u odn

Præceptor, ein Lehrer, Deo, Parentibus & Præceptori

: bus non poteft reddi æquivalens, suche oben æquiva

p.11.

J..

... 12/

lens.

Præceptoriren die Kinder informiren/ oder lehren. Á

Præceptum, ein Geboth/ Befehl/ ein Verboth.

Preceptum de non alienando, ein Gebot/ daß einer ein

Ding nicht veräussern oder verkauffen dörffe. c.1

Præceptum de non folvendo, ein Geboth/daß einer das

Geld nicht auszahlen soll, de 23 dro

me

Præceptur, wirdgenennetdie Gelegenheit/ die Kinder zu

informiren. Homiej chad no

Precerpere, iren/ zuvor hinweg nehmen/ abbeiſſen / vor

- dem Maulhinweg nehmen.
stream !

precipere, iren gebiethen/ It: zuvor hinweg nehmen. Le

fifilias . 1. ff. famil. ercifcund.

precipitanter,geschwindygehling.

Præcipitantia, præcipitatio, die Ubereitung/ Stürzung/

Uubedachtsamkeit.ading
378

Precipitare, iren herabſtürgen/ sich in einem Ding über-

eilen, etwas zu geschwinde verfahren.

Pra cipua, die vornehmsten Dinge. It.derVoraus/ wer

den diejenigen Sachen genennt/ welche denen Erben

so Hermacht sind/ daß sie solche weghehmen sollen, ehe

fie mit denen andern Erben in die Theilung einstehen.

L. 90. ff. ad L. Falcid. L. 35.§. 1. C. ult.ff. de Legat,

-2.L.27. §. fipræcepts ff. ad Sct. Trebellian.cor

præcife, furg rund/gar eigentlich/richtiglich, ohne Fehl.

præ-
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præculfus, a, um, verschlossen, versperret.

præco, der Ausruffer. It. der Herold.

præcogitata, zuvor bedachte Dinge.

præcogitare , præcogitiren/ zuvor bedencken, ausfinnen.

præcognofcere, iren/zuvor wiſſen .

præconcipere, præconcipiren/zuvor einnehmen/einbilden.

præcurfor, ein Vorbote/ Vorläuffer.

Præda, der Raub/ die Beute/ so man im Krieg macht.

L. antepen. ff.de culp. & poftlim.¨¨¨

Prade occafionem præbere, Gelegenheit zu Anfallung

Vooder Occupirung einer Sache geben. L. 1. pr. ff.

ventr, nomin, in poffesf

Predator, ein Räuber,Lord ob

Prædeceffor, der Vorfahre, der vonjemand einen Ame

Moder andere Verrichtungvorgestanden/und deſſen Suc-

ceffor er ist. Z

Prades, die Bürgen/ diejenigen so für einen andern gue

sprechen.

prædicatus, a, um, berühmt.

prædicatum, das von einemMenschen/ Thiere oder Dine

ge, geſaget wird. Also wird auch der Titul oder Amt

Daspri diçat genennet. D froit

pradium cui debetur fervitus, oder dominans, ein Guth

dem ein anders dienen muß. dr The Arenines.n

prædium militare,sein Lehn, gojz

prædium patrimoniale, ein Stamm-Guth.

prædiumpratiorum, einGrund/ſo der Obrigkeitzustehet,

Prædium rufticorum, ein Bauren oder Feld-Guth / als

da ist der Acker und die Gebäude/fo zum Ackerbauzw

Verwahrung der Frucht und zur Viehzucht gehören

der Meyerhoff genannt.

"prædiorum rufticorum fervitutes, suche unten: fervitu

tes rufticorum prædiorum.

prædium ferviens, ein Guth/ das einem anderndienet.

prædium fua fponte fructiferum, ein Grund/der für sich

felbst Frucht trägt.

præ
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prædium fuburbanum, ein Guth in der Vorstadt.

prædium urbanum, ein Stadt Gebäude, als da ist ein

Hauß/worinnen manwohnen/Gewerbtreiben und Zin

fen aufnehmen kan/ und ist nichts daran gelegen/ ob ein

folchGuth in der Stadt/imDorffe/ oder auf demFel

...de gebauet ist.

.

prædiorum urbanorum fervitutes, Suche unten : fervi-

tutes urbanorum prædiorum.

prædo, ein Räuber/ Straffen Räuber.

Prædones, heiffen 1) diejenigen/ so ein Gut Anfangs bo-

na fide, besigen, nachgehends aber durchdie Erfahrung/

daß es einen andern sey/ in mala fide conftituirt wor

den. L. 25. §. 7. ff. de hæred. petit. 2) diejenigen,so

eine rechtmäßige Ursach zu besiken haben, indem siewif

fen/ daß die Sach ihnen zugehöre , allein sie haben die

Poffeffion wider des Poffefforis Willen/und durch def-

fem Dejection erlangt. L.fiexftipulatione ff. deacquir.

poffeff. 3) eigentlich aberheissen diejenigenprædones, die

wissen/ daß die Sach nicht ihnen zustehen/ undsiekeine

rechtmäßige Ursach solche zu besigen haben, aber doch

durch gewaltsame Dejection des Besizers die Poffel-

fion an sich gezogen haben. L. fed & f. §. quod autem

ff. de petit. hered.

præeminenz, der Vorzugso Ehrenhalben geſchicht.

præfatio, die præfation oder Vorrede.

præfectura, die Vogten/ das Amt..

præfectus, ein Amtmann/ Verwalter/ Voigt.

Præfectiani, wurden diejenigen genennt/so dem Præfecto

prætorio, aufwarten/und bey Gericht bedient waren/

Gerichts-Boten. 2c. L. 2. & 3. C. de apparit, præf.

prætor. I. 8. C. de offic. rect, provinc.

Præfectus Ærarii, Kriegs- ZahlMeister / so über die

Kriegs Caffa die Aufsicht hatten/ihreBedienung 2.Jahr

führeten/und zweyLictores zu ihrerAufwartunghatten.

Præfectus Auguftulis, war derjenige/dem der Römische

19

Kay
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Käyser das höchste Regiment in Egypten aufgetragen

hatte. L. 1. ff. de offic, præf. auguftal.

Præfectus cancellariæ, Cangley-Verwalther/ fiehe Ad-

I miniftrator Cameralis.

Præfecticivitatum Imperialium,Reichs-Voigte/Reichs-

Schultheisen/ Reichs Amt-Männer/ waren insgemein

Grafen oder Bischöffe/ durchwelche die RömischeKay-

fer zu alten Zeiten die Jurisdiction in Reichs-Ståndten

exercirten/ diese hatten ihre Subſtituten oder Vicarium,

der Schultheiß genennt wurde, der denen Grafen oder

Bischöffenunterthanwar/ihr Amt bestunde hauptsäch

lich darinn / daß fie in Criminal-Sachen richteten/ in

Civil-Sachen mitsprachen/ an statt des RömischenKays

fers dawaren/ und die Republique regierten/ die Delin-

quentenstraffen/ 2c. vid. Aulor. Difcurs, vondenReichs.

Vogteyen/ Befold. voc. Reichs-Vogten.

Præfectus prætorio war derjenige Prætor, so da in dem

Urtheilsprechen dem Käyser repræfentirte/ oder der an

statt des Käysers Recht sprach/und von dem nicht kun-

te appellirtwerden/ L. un. §. 1. ff. de offic. præf, præ-

tor. L. un. C. de fentent, præf, prætor. Doch konte

man wider deßen ungerechtes Urtheil das Remedium

fupplicationis anstellen. L. 5. C. de præb, Imper, offe-

rend,

ræfectus ratiociniorum, ein Rent-Meister/ oder Anhd.

rer der Rechnung.

'ræfectus rei frumentariæ, Korn-Herrn/ waren bey den

Römerndiese/welche dieNothdurfft des gemeinenWes

sens in Kauff und Verkauffung des Getraidts haben

beobachten müßen/ von welchen gelesen werden kan. L.

1. & 2. ibique Dd. C. de conditis in publicis horreis.

Lazius de Republ . Rom. Lib. 2. c. fin, sie werden auch

fonst Comites Commerciorum it. Præfectos annonz

genennet.

'ræfectus vigilum, der Stadt-Hauptmann/so das Com-

mandoüber die StadtWachtführet/und Sorge trug/

Na a day
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daß das Feuer wohl in acht genommen/ oder bey Ent

stehung desselbensolchembald möglichst gesteuret würde/

über dieß auch die Mordbrenner, Diebe und Räuber

richtet.

Præfectus urbanus, war bey denen Römern/ der denen

Burgern das Recht sprach/ auch über die andern Infig-

nia, so er mit denen Confulibus gemein hatte/ zum Zei-

chenseiner GewaltnocheinSchwerdtund Spießführet.

Præfectus urbis, der Stadthalter/ eine Obrigkeitliche

Person/so nachdem Käyser die Jurisdiction und Ober-

Aufsicht über die ganze Stadt und 100. Meilen um

dieselbige hat/ und die Straf-fällige daraus verbannen

funte.

præferre, iren/vortragen/ vorziehen/ höher achten.

præfigere, iren/fornen anhefften. It. bestimmen/ansehen/

anberaumen/ zum Erempel einen Termin.

præfinire, iren/ bestimmen/ verschreiben/ z . E. einen Tag.

præfixum, verschlossen/ vermacht. L. 6. ff. de fervit, ur-

ban, prædior.

præfixus Terminus, ein bestimmter oder angeseßter Ter-

min oder Tag/eineTags-farth.

Prægnans, schwanger/ schwer/ wichtig. prægnantes cau-

fæ five rationes, wichtige Ursachen.

Prægnans indicium, ein wichtiges Indicium oder Anzei

gung.

Prægnantes claufulæ, werden bey denen Juristenfolgen-

de genennet. ex plenitudine, motuproprio, ex certafci-

entia ; derenKrafft darinnen besteht, daßniemand dar,

wider gehöretwird.

Prægnatio, die Schwängerung / die Zeit da ein Weib

schwanger wird.

Prægniren/schwänger
n,

Præ invidia, für Neid.

Præ ira, für Zorn.

Præjudicatio, das Nachtheil/ Item, das erste Urtheil.

Præjudicia find nichts anders, als einige vormals in glei

chen
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chen Fällen erörterte und verurtheilte Sachen/ davon

fiche Reichs - Abschied de Anno 1654. §. so viel as

ber 2c.

Præjudicialis, le, schädlich/ nachtheilig.

Præjudicialis actio, suche oben : Actio præjudicialis.

Præjudicialis exceptio, suche oben : exceptio præjudici-

alis.

Præjudicare, ciren/ zu frühzeitig urtheilen, einen schaden/

hindern/ den Weg verschließen oder verhauen/ zum

Nachtheil gereichen oder thun.

Præjudicirlich/schädlich/nachtheilig.

Præjudicium, Schaden, Nachtheil. Ferner bedeutet es

einesolche Quæftion, die in concurfu mit andern/zu erst

muß ausgemachet und decidirt werden. Manz. ad§. 13.

Inftit. & action.

Præjudicium allegare,dem Richter zeigen/daß dieser oder

jener Fall vor diesen schon gerichtlich also decidirtwor

den sey, und daß deßwegen auch dieser Fall/ der dem

andern in allen gleich/ also müsse entschieden werden.

Blum , Proc. Cam. Tit. 2. n. 24.

Prælatio, der Vorzug.

Prælationis jus, heist bey Pfanden/ oder in Concurfu

Creditorum dasjenige Recht/ dadurch einer der eine

jungere Verpfändung hat/ demandern/der eine ältere

Pfandschafft hat/ vorgezogen wird. z. E. das Weib ra-

tione des Heyrath-Guts ; ingleichen der so zu Erkauf«

fung oder Erbauung eines Hauses Geld hergelichen 2c.

Prælatus, Abt/ geistlicher Herr/ wird derjenige genenntz

der über ein Kloster/und dessen Zubehör geseget ist/ver-

schiedene geringere Geistliche unter sich hat/ vom Kaya

ser und Reiche aber in Fürsten Standt erhoben. Die

Anzahlderselben ist/ der AbtvonFulda/Kempten/Mur,

bach/Lüden/Weiffenburg/ Stablo/ Corvey. Hieher

werden auch der Probst von Eiwangen/ Bertholsgas

den und Prixen/ und den der Herr Meister des Johans

niter-Ordens referiret.

Aa a 2 Prx-
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Prælatus dies heist in L. 28. ff. ad L. Cornel, de falfis,

wenn der Debitor zum Nachtheil der andern Credito-

rum hypothecariorum in die Schuld-Verschreibung

ein frühers Datum sett v. g. wann erseht/er habe das

Geld/das er 1720. bekommt/ schon 1712.bekommen/

und deßwegen sein Haab und Güter verpfändet.

Prælegatum, der Vorauß/oder ein vermachtStück Gel

des oder andere Ding/ das einen andern zuvorheraus

gegeben werden muß/ ehe er mit denen andern Erben

in gleiche Theilung eintritt.

Prælegare, iren/ zum Voraus vermachen im Testament.

Prælegare dotem, das Heurath Gut der Frauen zum

Voraus vermachen/ wird gesagt/ wann derMannder

Frauen das Heyrath-Gut pure und ohne Condition

oder Zusegung der Zeit wieder vermachet/ zu demEn-

de/ daßsie solches alsobald nach angetrettener Erbschafft

exigiren könne.

Prælegationesi, e. die Prælegata, der Voraus. L. 1. verf.

verum. ff. de dot. præleg. L. 31. §. matri ff. de adi-

mend. legat. L. 93. ff. de Legat. 3.

Prælum, die Preß/ die Spindel/ oder derBalcke/damit

der Wein oder das Del ausgepresset wird. L. 19. §.

illud, ff, locat. L. 28. ff. de fund. inftruct.

Præ manu habere, zur Hand/bey der Hand/ parat, fere

tig haben. L. 27. ff. de pignorat, action.

Præmaturè, zu frühzeitig/ unzeitig/ zu schnelle.

Præmiffus,a, um, das vorher gehet.

Præmiffo titulo, bedeutet, daß der Titul vorgesezt wer

den soll/ und wird bedeut durch (P. T.)

Præmiffis curialibus five præmiffis præmittendis, so also

gesetet wird p. p. und bedeutet/daßman dieTitul/oder

was sonsten hervor gesehet werden soll/ vorher sege.

Præmium, derLohn/ dieGabe/ das Geschencke.

Prænomen, der Vornahme ; bey denenRömern waren

vier fpecies der Nahmen : prænomen, nomen, cog-

nomen , agnomen , als Publius, Cornelius , Scipio,

Afri-
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Africanus :Das Pronomen ist welches denNahmenvor-

gesezt wird / als Publius ; das Nomen zeigt den Ur-

sprung an/ aus welcher Familie man herkomme/ als

Cornelius, das Cognomen wird dem Nomini benges

fügt/ als Scipio, und das Agnomen, wird wegen einer

besondern Ursach dazu gefeßt/als Africanus.

Præparatoriæ actiones werden diejenigen genennet/so ans

derngrössern oder wichtigern gleichsam den Weeg bereis

ten/als da ist die Actio ad exhibendum &c.

Præpofitus , war bey denenRömischen Armeen einegewiss

ſe Officiers Charge , etwann ein Obrister oder Briga-

dier.

Præpofitus Ecclefiafticus , wird sonst Oeconomus ges

nennt/istderjenige/ so die Kirchen Einkünffte adminiftri-

ret/und nach demBischoffder Gemein vorstehet. Da-

her kommt Præpofitura , das Amt eines solchen Præ-

pofiti,

Præpofteræftipulationes , werdengenennet diejenigen fti-

pulationes , welche eine obligation conftituirenvor dem

Ausgangder Condition. . E. wann dumorgen ausges

hest/willst du mir heut 3. Fl.zu geben versprechen. L. præ-

pofteri 25. C. de teftament. §. 2. Inſtit. de inutilib, ſti-

pul.

Prærogare , iren/ zuvor begehren/ den Vorzugfordern.

Item /vordemverfloffenenTermin bezahlen. L. 27, C.

de locat. & conduct.

Præfcita, eine Weiffagung/zuvor gewusteDinge.

Præfcribere , iren/vorschreiben/gebieten/in Rechtenheist

es verjähren / so gesagtwird / wenn einer ein Gut über

RechtsverwehrteZeit innengehabt und besessen.

Præfcriptio , die Verjährung/ Recht verjährte Zeit/ siehe

ufucapio.

Præfcriptio actionum, die Verjährung der Klagen.

Præfcriptio adulterii , die Verjährung des Ehebruchs so

nachKayserlichenund andern Rechten in 5. Jahrenges

schicht. L. 28. C. de Adult, Treutl. V. 2. D. 32. th .

Aдa 3

2.

fir
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lit.I.K.& ibi Bach. v. Carpzov. 2 qu. 59. n.20 & q. 62.

n. 68. Tabor. racem . crim. 1. n. 73. de Caftro. Conf.94.

n. 10.

Præfcriptio annalis , eine Verjährung / so ineinemJahr

geschicht/in Sächsischen Rechten wird einJahr sechs

Wochen unddreyTage erfordert, dardurch diebewegli

che Dingeverjähretwerden.

Præfcriptio annuarum redicuum , die Verjährung der

jährlichen Einkünfften.

Præfcriptio biennalis , eine Verjährung von 2. Jah

ren.

Præfcriptio centenaria , die Verjährung von 100. Jah

ren.

Præfcriptio conventionalis ist / welche ihr Wesenvon der

Zeit darüber sich zwey handlende Theile verglichen.

Stryk, differt, de præfcript, convention c 2 , n. I.

Præfcriptio criminum, Verjährung derMiſſethatenund

Laster.

Præfcriptio fori, iſt eine Ausflucht/ſo ein Gerichtganß auf-

hebet/und man darfür zu stehen nicht schuldig undkommt

mitder Exceptionefori declinatoriaüberein.

Præfcriptio immemorialis , iſt eine Verjährung / ſo durch

Verfliessung einer Zeit/der man nicht gedencken kan/er

fülletwird. Oder / sie ist eine Erlangung solcher Poffel-

fion durcheinen rechtmässigen Gebrauch / soüberMen

schen Gedencken continuiretworden. L.23 . cum Auth.

feq. Cod. de SS. Ecclef. c. 26. §.præterea de V. S. c. I , de

præfcript in 6to.

Præfcriptio Injuriarum , die Verjährung der Schmåh-

Wortund Injurien.

Præfcriptio legalis ist/welche aus der von denen Röm.Ge

fegenbestimmtenZeit ihrWesennimmt.

Præfcriptio longi temporis , eine Zeit von ro, oder 20.

Jahren.

Præfcriptiolongiffimitemporis , eine Zeit von 30. oder

40. Jahren.

Præ
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Præfcriptio momentanea ist /wann jemandnur einen Aus

genblick eine Sache beseffenhat / die ervon den non Do-

minobonafidegekaufft/und nachgehends die Poffeffion

verlohrenhat.

Præfcriptio moratoria , eine Verjährung oder Ausflucht/

daß einer die Klage auf eine Zeitlang nicht anstellen

= könne.

Præfcriptio pofitiva, wird genennet, wodurch einem ein

Recht entzogen/und dem andernzugelegt wird.

Præfcriptio privativa , wird genennet/ wannkein Recht

aufdenPræfcribenten gebracht, jedoch des Herrn oder

Creditoris aufgehoben wird. Gonzalez , Comm. ad De.

cret. tit. de ufucap. c. 4. n. 5.Schmier. Tr. de præfcript.

c. 2. Sect. 1. §. 2. P. 9.

Præfcriptio quadriennalis, eineZeit von 4. Jahren.

Præfcriptio rerum . ist eine Erwerbung des Dominii,

entspringet aus dem facto und der Poffeffion des Ufu

capirenden. L. 25 ff. de Ufucapion, undistnichts anders/

alsdieUfucapirung Brunnem, in L.C, fi quis ignor.

= rem minor. effe.

Præfcriptione temporis fc, temporalis, ist eine Exception

so ausdemVerlauffder durchdas Gefeß definirten Zeit

competiret/dardurch die A&tiones præfcribiretwerden.

Præfcriptio tricennalis, eine Zeit von 30. Jahren ist in

Sächsischen Rechten 31. Jahr/ 6. Wochen und dren

Tage/ dadurch dieunbewegliche und unleibliche Dinge

verjahretwerden/ als dasind die Jura, Actiones und Ser-

vicutes, und solche Præfcriptiones gehen so wohl unter

denAn-als Abwesenden an. Die geistliche Güter aber s

als da sind der Academien . Spitaln und derKirchen/

werdennurin40. Jahrenverjähret.

Præfcriptio triennalis, eineZeit von 3. Fahren.

Præfcriptis verbis actio,suche oben: Actio præfcriptis ver-

bis.

Præfens , gegenwärtig/wird in verschiedenen Verstand ge

nommen. 1) heistder gegenwärtig/der mitdemLeib unt

A a a dem
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demGemüth daben ist / und verstehet , was gehandelt

wird. L. 209 ff. de V. Signif, L. 17. §. 1. ff. de recept.

arbitr. . E. dieZeugen bey einem Testament müssenges

genwärtig seyn. i . e. fie müssen den Testierer sehen / hỗ,

renundverstehen/was da vorgehet/ 2) in Ansehungder

Præſcription , wird der gegenwärtiggenennt / der sein

Domicilium an dem Ort /wo die Sachiſt/ hat/oderder

in derselbigen Provinz , Diſtrict oderAmt wohnet/ober

schon der Person nach abwesend ist. Bald. L. 1. Conf

488,n. 4, Alexand. L. 6. Conf.220. in pr. Caftrenf. L, 1.

Conf. 10. pertot. 3 ) dazu/daß eine Confeffion , Libe-

ration &c. einen Gegenwärtigen helffe/ist genug / daßer

an einen nahenOrtsey/wo er die Confeffion , Liberation

&c. hörenkan. Alexand. Lib. 7. Conf. 177. in pr. 4)

Leßlichheist auchderjenigegegenwärtig / der sichin eis

nem Garten, in der Stadt oder in der Vorstadt aufhålt.

L.5.L.6. ff. de Procurat,

Prefens obligatio , eine obligation , darinn weder eine

Condition , nocheineTag Zeit / wannsolche obfervirt

werdensolle/stehet. L.9.ff.fi cert. petat.

Prefentes tanquam abfentes produciren/ sowohlGegen

wårtige als Abwesende vorstellen / so vonZeugengesagt

wird.

Prefenti in cafu, in gegenwärtiger Sach.

Prefentialegata, folche Vermächtnůffe/ denen wedereine

Condition , nochaucheine gewisse Zeit / wann sie sollen

entrichtetwerden beygefehet ist. L. 12.30. & 50. ff. de

legat. 1. L. 88. ff. de condit.& demonftrat,

Præfentare,iren/zustellen/darreichen/darstellen. It. wird

gefagt/einenBriefpræfentiren/ oder das Præfentatum

daraufsehen/das ist/Jahr/Tag/ oder auchbißweilen die

Stunde aufdenBriefseßen/wenn er übergeben worden.

Fernerwird gefaget einen præfentiren /das ist/ vorschla

gen/ vorstellen zu einem Dienst oderAmt / welchesvon

dem Kirchen PatronendemBischoff/oderdem, deran

dessen statt ist/geschicht.

Præ.
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Præfentatum, heist bey denJuristen diejenigeZeit/ da eine

Klage/Memorial oder andere Schrifft inden Gerichten

eingegebenworden. Dahero pflegt der Actuarius einig

dasWortPræfentatum , nebstBenennung des Tages/

auchwohlbißweilen der Stunde / obendaraufzu schreis

ben.

Præfentans , derjenige / der den Wechſel-Briefzur Aus-

zahlungproducirt. Oder an demdie Remeffa geschicht/

und an andernOrt dieBezahlung des Wechsels gesche

hen muß also genannt/vonseinemAmtundVerrichtung/

weilerdenWechsel Briefpræfentiren muß / daßer ac-

ceptirt werde.

Præfentatio. die Præfentation,Nomination, ist einerecht-

måſſigedemBischoffvon dem Kirchen-Patron geschehe-

ne Darstellung einer Person / die in ein lediges Amtoder

beneficium foll inftituiret werden. Und wird in denen

EvangelischenKirchen die Nomination, Vocation,Præ

fentation , Ordination und Inftitution , unterschieden.

Erstlichgeschicht die Nomination , darauffolgt die Vo.

cation,dann die Præfentation, ferner nach vorhergegan-

genen Examine die Ordination , und alsdann erst folgt

Die Inftitution oder Inſtallation , vid. Finckelth. tr. de

jur. Patronat. Cap. 2.n 12. feqq.

Præfentation Schreiben wird genennet/ wordurcheiner

was übergiebet / als einen Saß und dergleichen : oder

worinnen einer zueinemAmt oder Dienſt benahmet und

vorgeschlagen wird.

Præfentz- Gelder / werdeninhohen Stifftern diejenigen

Geldergenennet/die einDom Herz empfånget/wenn er

feineWohnungentweder würcklichbeym Stifft hat/oder

demCapituls Convent in Person beywohnet.

Præfes,einLand Voigt. Jt. der einen in einer Difputa-

tion vertheidiget/und aufder obern Cathederstehet.

Præfident, das Haupt/der Vorsteher.

Præfides Cameræ, sind vornehmePersonen/ welche in den

Confenatibusdie Stelle des Richters vertretten. In

Aaas den
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denConfenatibus anstatt des Richters prælidiren / ist

nichts anders / als in des Richters Abwesenheit / dessen

Stelle vertretten. Jac Blum. Proc. Cam, tit. 6. n I ,

denn wennder Richternichtzugegen oder sonst aus bil

ligen Ursachen nicht zugegenseynkan/so trägt er einen aus

den Affefforibus illuftribus , das Richterliche Amt auf

(die hernachPræfides genennet werden) ſollten deren kei

nevorhanden / wird einervon denen Electoriis genom,

men/welche Vice Præſides alsdennbetittult werden.Jac.

Blum, d. t. 5.n. g.

Præfides Provinciarum . Landvögte/Landes-Hauptleute/

Gouverneurs, Vice Roys , Stadthalter/warenbey de

nen Römern die / so zurRegierung der Provingienbe

stelltwaren/ und denen in denselben Provínkendie Juris-

dictionsamtderMachtden Tribut von denVolck einzus

fordernjukam/siehatten auchdas merum Imperium.

Præfidi Jis , das Besaßungs Recht/ das Recht/Städtes

Vestungenund andere Plågemit einer Guarnifon zu bes

legen / iſt ein denen Regalibus zugezehltesRecht / da ein

Herz eine Guarnifon in eine Stadt / Schloß oder Ver

stung/es sene gleich sein oder eines andern / Krafft der

Landesfürstlichen Obrigkeit oder eines Vertrags / oder

eines andernRechts/zur Defenſion ſeinesLandes/zurBe.

schüßung legen darffund kan, Fritsch. Difcurs de Jure

præfidii,

Præfidium, der Schuß/Jt. dieBesaßung. Sub præfidio,

unterdem Schuß. Pro præfidio , für dem Schuß oder

Vertheidigung fc. oder so vielgeben.

Præftanda præftiren / leiſten oder thun/was zu leiſten oder

zuthun ist.

Præftatio . die Leistung/Darreichung/Zahlung. Præſtatio-

nes publicæ, die Gefälle.

Præftatiohomagii, die Erb-Huldigung ist ein A&tus, dadie

Unterthanenihren Erb oder Landes Herrn mittelst eines

Eydsschwören undversprechen/ treu/ holdundgewärtig

zu seyn

Præ
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Præftatio ufurarum, dieReichungder Zinnsen.

Præftare , iren leiften/vergnügen denAusgang eines

Dings über sich nehmen. L item L beo. ff. famil, er-

cifc.

Præftare cafum , zu Gutthuung des durcheinen ungefehren

Zufallverursachten Schadens verbundenseyn.

Præftare culpam levem , gehaltenseyn/daß was durch le

vem culpamfür Schadegeschicht/zu ersetzen.

Præftaredolum , denSchaden/ der boßhafftiger Weise

zugefügtwird/gut thun.

Præftituere , fürschreiben/ bestimmen. L. 1. §. f. ff. dejur.

deliberand.

Præfumere , heist in Jure Canonico meiſtentheilssich et-

was eigenthåtlichwider das Rechtunterstehen. c. decer-

nimus.X. de judiciis Alex.L b. 4.Conf 133. n.9.

Præfumere , darfür halten und müthmaffen/ehemanvon

der Warheit und gründlichen Beschaffenheit der Sa

chengenugsameNachrichthat. L. vulgo, ff. de in litem

jurand .

Præfumtio , Anzeigung / Muthmaffung ist einBeweißs

thum eines zweiffelhafften Negotii aus probablen argu-

mentum und Conjecturen/ die Sach beglaubt zuma-

chen. Mollenbec, Cent. 2. Divif, 35. lit. a. add. Bachov.

adWelenb. deprobat,&præfumt. und istentweder vel

hominis vel juris.

Præfumtio contraria five in contrarium . die gegentheili

ge Vermuthung/daß die Sachesich nichtso verhalte.

Præfumtio dejure ist / wanndas Gesetz nicht nur etwas

schlieffet/ sondern auch zugleich deßwegen etwas anord

net; und diese läffet keinen Beweiß in contrarium oder

Gegen Beweiß zu/weilsichdarinnen das Rechtgründet/

als in einer erkundigten Sache/ dergleichen die Præfum-

tio der Ehe ist / welche aus demBeyschlaff des Brautis

gams undder Braut entspringet. c. 30. X. de fponfal.

derbegangenenBlutschand. L. 34. C. ad L. Jul, deadult,

und diesenennen die Doctores Præfumptionem neceffa-

riam
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riam und violentam. Molenbec, cit. loc. Decif 36. ad-

dit, 1.& L. a. in fin.I.

Præfumptio facti , die Vermuthung einer begangenen

That.

Prælumtio hominis ist/diezwarin keinem Geseß ausdrück-

lich zu finden/doch aber geacht/und der gefunden Ver-

nunfftgemäß ist.Menoch. L.1.de præfumt. cap.49.0
.oder

fie ist vielmehr judicis , des Richters/ wann dieser ex

officio etwas schliefſet/ dessen Erkänntnis und Arbitrio

es auch überlassen wird/wegen der Personen und Ver-

ånderung etwas zu muthmaſſen/ welches täglich vorfäl-

let. L. 5.§. 6. de re militari , doch schlieffet des Richters

Præfumtion niemal denGegen Beweiß aus/doch aber

so lang vor wahr gehalten wird/biß der Gegentheildas

Widerspielzeiget. Vid. L. 2.depact. L. 14. L. 9. L 8. de

probat. L. 18. de adiment, Leg.

Præfumtio juris , ist eine Verordnung des Gesetzes / wel-

ches aus einem gewissen Zeichen oderJudicio etwas præ-

fumiret. Erempel davon werden gefunden in L. 6, ff.

de his quifunt fui vel alien , jur. it, in cap. 20. X. h. t.

Dergleichen ist die Præfumtio der Bezahlung/welcheaus

einemdurchstrichenen Schuld-Schein entspringet. L.24.

ff. de probat. ibique Gothofred.

Præfumtio juris accefforia,die zufällige oder dem Rechter.

anhängige Vermuthung ist/welche dem Richter bewe

gen kan/zu urtheilen/ut in cap. ad id quod X. de fpon-

lal. & c. juvenis 11. quæft. 1. fi qui clerico & in Auth.

ut lic.Matri& Aviæ. L. etfi §. pen. & c. 15. qui fidemX,

de Sponfal.

Præfumtio juris & de naturajuris , die Vermuthung des

Rechten / und von der Natur der Rechten hergenom

men.

Præfumtiomagna, eine grosse oder starcke Vermuthung.

Præfumtio minor, eine geringere Vermuthung.

Præfumtio naturæ, die Vermuthung/so von derNatur

hergenommen werden kan.

Præ
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Præfumtio probabilis & verifimilis , eine beweißliche und

derWarheitähnliche Vermuthung ist / welche entstehet

aus vielen Ursachen und argwöhnischen Verdacht oder

Leumuth/c, fi quis X de purgat

Præfum iotemeraria, einefreventliche Vermuthung ist/so

da entstehet von bösen Menschen und aus leichtfertigen

Ursachen. c. 2.x. de rejud. als e. g. Wann einer einen

jungen Gesellen einmal bey einer Jungfer oder Frauen

findet/und alsbald das Böseste aufsiegedencket und ver-

muthet da doch diezweiffelhafftigen Dinge allezeitzum

Bestenausgelegtwerdenföllen) und diese Vermuthung

ist nicht würdig/daßsichder Richter deßhalbenbemühen/

oderUrtheildarüber sprechen sollte.

Præfumtioviolenta, einekräfftige und gewaltige Vermu

thung ist / die auch eine Vermuthung der Rechten genen-

net wird/wann das Rechtgewiß darfür hålt/daß die Sa

che alsosen. e. g. als so einer eines Handschriffthatte/die

ausgetilgetwåre/sowird vermuthet/ daß der Schuldner

die Schuld darinn begriffen/ bezahlthabe, und davon er-

lediget sey. L. fi chirographum ff. de probat. c. poft-

qua X.depræfumt.

Prætendere , iren/ fürstrecken/ It. fordern. z. E. eine

Schuld oder Recht aufetwas.

Prætenfio,die Prætenfion, eineForderung/Ansprach.

Præterire , iren/ vorübergehen/ aussenlassen/übergehen.

Silentio præterire, mit Stillschweigen übergehen. Sicco

pedepræteriren / mittrockenemFusse übergehen / und

nichtberühren.

Præterire libros , dieKinder im TestamentwederzumEr-

ben einsehen/nochsie/wieſichs gebühret/enterben. §. 2, In-

ftit, de hæredib

Præteritio , die übergehung der Kinder oder Eltern ist,

wann selbige im Testament weder als Erben inftituirt

nochenterbet find/obschon ihnen etwas als einLegatoder

Fideicommifs vermacht worden.

Præteritus, a, um, übergangen/vergangen,

Præ-
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Præteriti liberi , find die Kinder/so imvåtterlichen Testa

mentwederzu Erben eingesetet oder enterbet / sondern

gänglichübergangenfind.

Prætermittere, iren/auffen lassen/unterlassen.

Prætermittere caufam teftamenti , nicht aus dem Testas

ment/sondern ab inteftato fuccedirenwollen/damit man

denen Fideicommiffariis und Legatariis ihre Vermächt

nisse nicht præftiren darff.

Prætexta , eine ArtKleidung/ damit die edlen Römischen

Bürgere gekleidetwaren. §. injuria Inſtit. de injur, vid.

L. 3. §. ibique Gloff. ff de liber. exhibend.

Prætextatus, der einsolchKleid anhat. L. fin. ff. de ſenat.

ibique Budæus.

Prætextus , der Prætext , Schein/ der Vorwand / Für,

schügung. Sub prætextu Juris , unterm ScheinRech

tens.

Prætor derRichter / Schultheiß / der bey denRömern

hauptsächlichdenen Jufticien- Sachen vorstunde.

Prætores, waren eineArt der Obrigkeit in der alten Röm.

Republic , so wohlindem popular schen Staat/als auch

hernachin dem Monarchiſchen/welche einJahrlangihr

Amtführeten/und dieser ihr Amt bestunde darinnen/ daß

fie das Röm. Bürgerliche Recht entweder fupplirten

oder corrigirten / undhattensothaneEdicta Prætorum

eine geringere Gewalt als die LL selber /dennſiekunnten

das einmal eingenommene und geseßte Recht nicht abs

ſchaffen. L. 12.§. 4. ff depubl. inrem action . L. 12.§. 1 .

ff. debon. poff. sondernnur helffen/ daß die in demJure

Civili vorkommenden Calus zu einer leichtern Endschafft

kamen. IhrAmt dauertenicht långer als einJahr.

Prætor peregrinus , war/ so denen Fremden das Recht

sprach.

Prætorurbanus , warbey denenRömern/der denenBür.

gerndas Rechtsprach/auchüber die andern Infignia , fo

er mitdenen Confulibus gemeinhattezum Zeichen seiner

Gewalt/nochein Schwerdt und Spieß führte.

Præ-
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Prætoriæftipulationes , werden nicht allein diejenigenge

nennt/welchevon des Prætoris bloffen officio herrühren/

sondern auchdie soder Prætor inseinem Edictzu inter-

ponirenbefiehlt. L.9 . ff. de verb. obligat.

Prætorium, einRichthauß/ oder ein Gebäu/ welches der

Herz/so inderStadtwohnet/so gebauet/daß er vonseis

nes Mayers Wohnung unterschiedensen. L. 198. ff de

V. S.

Prætorium Imperii vel Regum , das Kayserliche Cam

mer-Gericht.

Prætorium Jus , wird dasjenigeRecht genennet / welches

von denen Prætoribus eingeführet worden / entweder

demCivil Recht zu helffen/oder solches zu fuppliren oder

zu corrigiren/und zwar alles umder gemeinen Wolfahrt

willen.

Prætorium Pignus , ein Prätorisches Pfand, wird durch

denRichter conftituirt /wann er den Creditorem wegen

des Debitoris Ungehorsam/ oder zur ErhaltungderSa

chen 2c. in dessenGüterseget.

Prætorium fubdiale, das HofGericht.

Prætoriustutor , derjenige Vormund / welchervon dem

Prætore demPupillen gegeben wurde / wannsolcher mit

seinem Vormund einenRechts-Streit anheben wollte.

Prævalere, iren/fürgehen/mehr gelten/ mehr statt finden/

überlegenseyn.

•
Prævaricari aufbeydenAchseln tragen/ die warhaffteLa-

ster verbergen/Klägern und Beklagten in einer Sachzu-

gleichdienen.

Prævaricatio , ist eine heimliche Collusion des Anklågers

und dessen gerichtlichen Anwalds mit dem Angeklagten/

sodaraufangesehen / daß dieser absolviretwerde / oder

wannjener diesemseine SachverrätherischerWeisekund

machet. L. 1. ff. deprævaricat.

Prævaricator , der aufbeyden Achseln trågt/ und mit dem

Angeklagten colludiret/ und nur obenhin denBeklagten

anklaget/indemer seine eigeneBeweißthümer diffimuli-

ret/
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ret/und des Angeklagten falsche Entschuldigungen ad-

mittiret. L.212. ff. de V. S. L.I. & 6. ff. ad SCtum Tur-

pillian. L. 1. § 1. L.3. pr. ff. de prævaricat. L. 5.C. de col-

luf,deteg.

Præventionis exceptio , ist eine Exception so demBeklag

ten zukommt der wegeneiner und eben derselben Sach

mehrRichter hat, die die Jurisdiction über ihn exerciren

Fönnen/ dazu/daßwanner von dem einen schonrechtmäß

figist vorgefordertworden/ er dieübrigen durchdiese Ex-

ceptionvermeydenkönne. Arg. L. 7. ff. de re jud. cap.

propofuifti 9.x.defor. competent. Clement. Cum lit.

2 ut litepend nih. innov. Gail, L. i , obf. 29. n. 9.

Præventio , dieKlage/Vorklage. Jt. wird die Præven-

tion genennet / wenn ein Streitschon vor einem andern

Gericht anhängig.

Præventio jurisdictionis , ist/wannmehr als ein Richter

die Jurisdictionüber eine Sache oder Person haben / ci

ner aberdarvon zu erst angegangen worden und er dar-

über zu erkennen angefangenhat. Arg. L. fin.§.7. C. de

remilit. Zangerde except, P. 2. cap. 3. n. 8. & 12.Oder

es ist eine rechtmässige Præoccupirung des Gerichts wes

gen einer Sach, die in Rechtennicht verbotten ist/ so von

dem geschehen/ der die jurisdiction mit andern gemein

hat/zudemEnd / daß die Strittigkeiten desto eher abge-

thanwerden.

Pragmatica fanctio , wird genennt dasjenige Refcript des

Fürsten/so nichtwegen der affairen eines Corporis, Col.

legii oder Commun auf vorhergehende Berathschla

gungergangen ist. Oder Pragmatice Sanctiones find

Edicta oder Relcripta generalia von wichtigen Sachen/

welchezur Erhaltung der allgemeinen Wolfarth/so wohl

inKirchen als Policey-Sachen gehören / und von den

höchstenRaths-Collegiis aufgefeßet werden/hieher gehö

ret die güldene BullaKapfers Caroli IV. der Passauische

Vertrag 1552. und der darauf 1555. zu Augspurg ges

fchloffene Religions-Friede / der Münsterische Friedens

Schluß
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Schluß Kaysers Ferdinandi III, und eines jeglichen

Röm.Königs Wahl Capiculation , welchesamtlich die

Krafft einer Sanctionis Pragmaticæ im Röm. Reiche

haben.

Precaria oder Precariæ,ist eineArteines Ufusfructus,wel

cher demjenigenüberlaffen wird/der sein Vermögenoder

etwas davon einer Kirchegeschencket / daß er davonoder

auchvon andernBonis der Kirche ausbitte/ dieNugnies

sunghabe/ welche Bittevon 5. Jahren zufünffJahren

zu erneuren. c. 4. qu. 2. cap. 72. XII, Tab. T. T. de pre-

car. L. 14, § 5. C. de SS . Ecclef, Nov. 7. c, 4. Nov. 120.

C. 2.

Præcariaverba , werden inder Materievon Testamenten

genennt dieWorte des Testierers / dadurch er seinen Ers

benetwas zuthun/ bittet/und dadurchein Fideicommifs.

induciretwird. 3. E. ichbittemeinenErben/ daß er dem

Titiomein Wohnhaußgebe.

Precario, bittweise/aus Bitte.

Precariopoffidiren/ bittweise aufvorhergehendeBitte

und Permiffion des Domini eine Sak besiken, oder nach

geendigtersolcher Zeit es besiken/ da es derDominus ley

detoderzugibt. L. 2. §.f. & L. feq. ff. de precar.

Precarium, ist ein Gebrauch eines Dinges/so wir bittweise

erlangen oder ein ausgebettenGut aufeineZeit lang zu

genieffen.

recium, heist eigentlich derKauff-Schilling. L. 1. ff. de

rer. permut.§. pretium Inftit. de emt. & vendit, wird

doch auch manchmal genommen für das Mieth- Geld.

L. 28. §. 1.ff. Locat.

recumprimarium jus , ist ein besonders unter die Refer-

vata des Röm. Kaysers gehöriges Recht / Machtund

Gewalt/vermögewelches Kayserliche Majestät als Obris

ster Schuß-Herrund Advocatus der Kirchen berechtiget

ist dienachdero angetrettenen KayserlichenRegierung

durch das ganze Reich erledigte Geistliche Præbenden

und Kirchen-Aemter/Capitul/ Clöſter/es sey mittel-oder
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unmittelbar / demReichunterworffen / ein månnliches

oderweibliches antüchtigeund wolverdiente Personen/

so darum ansuchen inallen und jeden Monaten/ auch in

ben Menfibus Papalibuszu vergeben. DasFundament

dieses Rechts wird aus den alten Gewonheiten hergelei

tet/ und vor ein Stückdes Juris Majeftatici angegeben/

vermöge dessen ein Röm. Kayser auch in Ecclefiafticis

nachdemExempel allerfuffrainen Häupter zudisponiren

befugtist. Allein einige Canonisten führen in dieser Sa

che gar einen andern Stylum , und wollen diesehoheGes

waltbloßdemRöm. Pabstzueignen/ und solches Jus pri-

mariarumprecum zumpræcario machen/ vorgebende/

daß es ohne specialenConfens des Röm. Stuhls / wel

cher es aufgewisseMaaß /Zeitund Personen einschrån

cket/nicht exercirtwerdenkönne.

Presbyter , ein gewiffer Geistlicher bey den Catholischen/

welcherMesselesen/Kindertauffen/BenedictionundAb

Laß ertheilen/gefährlich-Krancken die letteDelung und

wenn es derBischoffinsonderheitverstattet/auchdie Firs

mung geben und Jungfrauen zu Nonnen machen

darff.

Priester / ist beydenCatholischen einsolcher Geistlicher

welcher dieMachthat, das Amtder Meſſezu halten/und

andere Functiones des Priesterlichen Ämts zu verrich,

ten.

Priester Weyhe / wird in der Catholischen Kirche vor

einSacrament gehalten/ welches den Seelen ein unaus-

Löschliches Merckmahl eindrucke. Solche geschiehet

erstlich perprimam tonfuram , oder das erste Scheeren/

welches nur einZugang zur Priester-Weyhe : Wiedenn

der/so ein Priester werdenwill /und ehe dievollkommene

Weyheangehet/sichzuvor zu einemOftiariooder Pförts

ner/ dennzueinemLectore oder Leser / weiter zueinem

Exorcisten oder Teuffels-Banner/hieraufzu einem Aco-

lutho oderKergen oder Wasserträger ferner zu einem

Sub. Diacono oder Unter - Diener / und dennzu einem

Dia-
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DiaconooderOber-Dienermuß machenlassen;Wiewol

man/soesdemBischoffgefället/alle diese ordines mino-

res inwenig Stunden durchgehen kan. Hierauffolgt

die Priester-Weyhe durch Gebet Hand-und Mantel

Auflegen/Salbungund Darreichung desKelches. Sol

cheWeyhewirdsohochgehalten/ daßkeine weltlicheD

brigkeit einen gewenheten Priester zur Leibes - Straffe

ziehenkan/bevor er durchdenBischoffdegradiret/ abge.

fehet und wieder entweyhetworden.

1

Primæpreces, Paniß-Briefe/sind einRecht/Krafft deffen

derKayser Macht hat einemseiner merittirtenDiener/

in einem Closter oder Stifft/einenfür allemal Lebens Un-

terhaltausKüchen und Keller durch Vorschrifft/ aufsein

Lebenlangzuwegezubringen:Welches auchin denen/den

Evangelischen vigore des Frieden Schlusses zukommen-

denStiffternund Clöstern / dochso fernedie Kayfer ein

folcheshergebracht/ und ein und andernOrts ausgeübet/

statthat.

Primævus, a, um . der Aelteste/Erstgebohrne.

Primarius,a,um, das oberste/fürnehmste. Affefforprima-

rius, der oberste Beysiger. Paftor primarius, deroberste

Pfarrherr.

Primas , der Oberste oder das Hauptunter denBischöfe

fen/bedeutet eigentlicheinen Patriarchen. c. 1. &. 2. ditt.

99. bißweilen einen Erz-Bischoff.c lanex. defor.comp.

heutzu Tag bedeut es nichts anders 7 als den obersten

Geistlichen einer sämtlichen Nation / deme die andern/

und auch die Erz- Bischöffe unterworffen seyn müssen .

vid, ord . des Reg. zu Augspurg. de Ao 1500.

Primatus, dasPrimat/oder Stelle des Haupts unter den

Bischoffen.

Primatus Papæ , ist der Character der PäbstlichenWür-

de/ vermöge deffen die Röm. Påbste die Superioritat

über alle BischöffederWeltprætend ren /und von allen

Kirchen verlangen / daßsieunter dem Gebot der Römi-

schen/ gleich als Töchter unterihrer Mutterſtehensollen.
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Eswird ihme aber von andern Religions-Verwandten

nicht zugestanden.

Primicerius, wirdin JureCanonicoder Cantor genennet.

t. t. de offic. primicer. sonst wird in JureCivili Primice-

rius genennt derjenige der in einem Collegio &c. die

oberste Stellehat/und den Gesang und die Horas Cano-

nicas zu dirigirenhat. Also wird gefunden Primicerius

Notariorum,fæpius in Novellis, auchPrimicerius fabri

cæ. L. 2. C. defabricenf. Lib. 11.domefticorum, prote.

&torum.equitum L. 2, L. ult. C. de domeft. & protecto-

rib. und viel anderemehr.

Primipilus , war erstlichder vornehmsteHauptmann/ der

wohl das Römiſche Feld- Zeichen den Adler , als auch

400. Soldaten commandirte. Nachgehends iſt Primi

pilus oder rimipilum gebraucht worden für die Admi-

niftration des Proviants für die Soldaten/welche denen

oberstenHauptleuten anbefohlenwar/daßsiesolche ihren

Soldaten præftirten. L. 3 L.7. & 8. C. de cohort. prin.

cip. und muste dessen Vorsteher vor allen andern Schul-

den/wann es auch das Heyrath-Gutwåre/ soprivilegitt

es auchsonstist/ vor dieseGewehrschafft haften. L. pen.

C. de primipil, ibique Brunnem. in L. 4. C. in quib,

cauf.pign, tacit.

Primitiæ , find die erstenFrüchtederBäumeund der Ae-

cker / oder das Opffer der ersten Früchte / welche man

GOtt als demGeber alles Guten / oder deffen Kirchen

zum Gebrauch der Kirchen-Diener schuldig ist. c. 1. x.

dedecimis.

Primitivus, a, um, das erste, anfänglich. Primitiva Eccle-

fia, die ersteKirche.

Primogenitura , das Rechtder Erst-Geburt ist einRecht

der Succeffion , welches demErstgebohrnenin denGü-

terndes Verstorbenen zukommt,

Primogenitura juris & naturæoder vera ist diejenige Ges

burt/ welchezu erst dieMutter gebrochen hat. c. 5. Jo-

fephX.deV. S. Anchar, Conf, 82.col. ult. verf, id au-

tem
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tem Joann le Cirier de primogenit. L. 1. qu. 4. n.il.

10. II.

1

PrimogenituraJuris tantum feu fica , bedeutet eine Qua :

litåt/welche dem zukommt/der in des Erstgebohrnen statt

fuccediret und in Ansehung seiner folgenden Brüder

derErstgebohrne genenntwird/ob er esschon/ wannman

es natürlicherWeisebetrachtet / der Erstgebohrne wars

hafftig nicht ist. Joann . de Cirier, d. I. Lib. 1. qu. 5. add.

c. fin. §. item opponitur cauf. zz. qu. 2.

Primogenitus , der Erstgebohrne/und wird also genennet

nicht derjenige auf welchem andereBrüder kommen/

sondernwelcher zu allererst gebohren worden. c. Jofeph.

X. deverb. fignif, und alsoheist auch der der Erstgebohrs

ne/ derkeinenBrudernachihnhat. d, c. Jofeph. x, de

V. S.

Primores, die Vornehmsten in einerRepublicque. L. Le-

gatum ff. de ufufr. legat.

Primus, a, um, das erste.

Primafronte , Anfangs/imAnfang/obenhin/welches ge-

sagtwird wennman ein Ding nicht recht ansiehet und

betrachtet.

Prima inftantia, suche oben: Inftantia.

Primæinftantiæ, die Austrage.

Primafedes, der Vorsig.

Prima vice, zum erstenmal.

Primusfundator, der erste oder oberste Stiffter.

Princeps , bedeutet allezeit in unserm CorporeJuris den

RömischenKayser.

Princeps ein Fürst/der entwedermit der Fürstlichen Hos

heit/ oder einem Fürstenthum nachder im Reicheherge

brachten Art belehnet ist / vermöge deren sie zwar den

Rangenachdenen Churfürstennachgehet/jedochin einen

weithöhern Grade des Vorzugs / als die Grafen und

Baronen/sichbefindet, Boecler. Not. Imper. L. 7. c. I.

p.m. 204. Cafp. Heinr. Horn. J. P. c. 36. §. 1. werden

eingetheiletinPrincipes Imperii& Principes.

Bbb 3
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Princeps delicti, der Rädleinsführer/Angeber einer bösen

That. L 10. ff. de fervo corrupto.

Princeps Ecclefiafticus , ein Geistlicher Fürst / der vom

KayserundReiche aus einemgeringern inFürsten-Stand

erhoben/vomPabste mit einem geist und vomKayser mit

einemweltlichenLehenversehen / und darnebstSig und

StimmeaufReichs-Tagenhat. Horn . J. P. c.37 §. 1 .

Principes Imperii, werden genennt diejenigen/so vonKay-

serlicher Majestät unmittelbar mit einem Reichs- Lehett

versehen / und Krafft deffen Sig und Stimme aufden

Reichs - Tågen haben. Schwed, Introd, in J. P. c. 7.

S. I.

Princeps Imperiifecularis , ein weltlicher Reichs-Fürst/

welchervondem Kayserund Reiche mit einem weltlichen

Reichs-Lehenversehen/und dieserhalbenSißundStimm

aufReichs- Tagenführet.

Princeps fimpliciter talis , find dienur bloß den Fürsten

Titul/oder ein StückLandes zuselben bekommen / doch

weder Sig noch Stimme auf den Reichs - Tågen has

ben.

Principal istderjenige , derseine Sache durcheinen Abges

ordneten oder Commiffarium , auffeinenNahmenund

Befehltractirenläſſet.

Principales Civitatum vel Curiarum , die vornehmsten

Decuriones , bey denen diegrößte Authoritåtwar.

Principales Conftitutiones, Kayserliche Conftitutiones ,

die manstatteines Gefeßes obferviren muß. L. 2. §. ita

in civitate ff. de Origine Juris.

Frinpaleteftamentum , das Haupt-Testament/also wird

des Vatters Testamentgenennt/darinnen auchdem Pus

pillenjemand nachgeordnetworden / welches tabulæ mi.

nus principales genennt wird. L. z. ff. de vulg. & pupill,

fubftitut, L. 16. §. qui principale ff. de his quæ ut indi-

gnis,

Principalis actio , wird auch sonst actio directa genennt.

17.§.7. ff. comm. divid. v, actio directa,

Prin-
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Principalis caufa , dieHaupt-Sache/dievornehmste Sas

che.

Principal Commiffarius also wird der obersteKayserl.

Commiffariusaufdem Reichs- Tagezu Regenspurg ges

nennet.

Principalis debitor , derHaupt-Schuldner / für welchen

ein andererBürgschafftgeleistet hat. L. 66, ff. de fide-

jufforib.

Principalis obligatio , dieHaupt-Obligation zumUntero

fchied der fidejufforischen obligation , die zu der princi-

pal -Action fommt. L. 3. ff defeparat.

Principatus, Fürstenthum/begreifft in weitläufftigenVers

ftandauchdieChurfürstenthümer. Aur. Bull . Carol.IV.

c. 7. §. 2. & 3. cap. 2. §. 1. c. 20. cap. 25. pr. ja auch das

KönigreichBöhmen. d. cap. 21. §. 1. Imengern Ver

ftandbegreifft es auch dieLandgrafschafften/ Marggraf,

schafften/Herzogthümer 2c. Imeigentlichen Verstand

aberbedeutet es diejenigen Landschafften / so fpecialiter

mitdem Nahmen Fürstenthum versehen sind als das

Fürstenthum Anhalt/Rügen/2c. Limnæus ad Capit. Ca

rol, V. art. 24 Vocab. Fürstenthum n. 1 .

14

Principum Jus , das Fürsten Recht wird genenntdassons

derliche Privilegium, sodenenTeutschenFürstenvonAl

ters herzuſtehet / daßdie Sachen / so dieFürsten selbst/

ihre Güter / Ehre oderLeben betrifft / derKayser ohne

ZuziehungdesRaths / und Beystimmung der Reichs,

Fürften/alsPariumCuriæ , nicht erkennen könne. Con-

ringdeJudic. German, Hyppolit. à Lapid. de Rat. ſtat,

P. I.c. 10. fect, 2.n. 2.

Prior , ist der oberste Ordens-Mann in einem Closter oder

Convent,überwelches er die Direction hat.

Priorarepetiren/dasvorhergehende widerholen.

Prioritas , diePriorität oder der Vorgang / Vorzug/Ers

ftigkeit. De prioritate difputiren / umdenVorzugstreia

ten/wirdgesagt / wannfich ein Concurfus Creditorum
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ereignet/unddie Creditores suchen vor andern Credito-

ribus collocirt oder bezahlt zu werden.

Privatim, absonderlich/ ingeheim/ vor mich.

Privatajudicia, welche zumHauß- Wesen eines jeden ge

hören und durch Richter und Schieds Leuthe expedirt

werden/ heissen sonst judicia civilia, pecuniaria. L. &in

privatis C. dejudic. L. de fide C. de falfis.

Privata delicta, werden diejenige Verbrechen genennet /

darinnenvornemlich die Læſion einer Privat-Personat-

tendiretwird, und also der deswegenKlag anstellt/ dem

daran gelegen ist/ damit der so wegen des begangenen

Delicti obligirt ist/ condemnirt werde/den verursachten

Schadenzu ersehen oder eine Geld. Straffdeswegen ers

legen.

Privatus Contractus, ein Contract der nicht der gemeinen

Wohlfahrt wegenaufgerichtet ist. L. omnes C. deagri-

col. & cenfit. Lib. 11.

Privatio bonorum & Imperii, ist eine Bestraffung / dars

durch einer von RömischenReich also ausgeschlossen

wird /daß er von niemand in Schuh / Schirm und

Freundschafft darffaufgenommen / von allen aber an

Gütern/die im Reich liegen/beleidiget werden. Wie

weitsolche Privationvon Bann differire/fiehe. Jac.Blum.

Proceff, Camer, tit. 29. n.78. &feq.

Privatio, dieBeraubung.

Privatiffime, in höchster Geheim.

Privatus, eingemeinerMann/ der in keinem Amt ist/ eine

PrivatePerson/ die keine Jurisdiction hat. L. 3. ff.de

offic, præfid.

Privatæ res , Sachen die jedweden zugehören. L. 1. ff.de

rer, divif.

Privat-Sache/feine eigene Sache.

Privat- Schrifft wird genennet/ welche von keinenPerfo-

nis publicis, als Notarien / sondern gemeinen Schrei

berngemacht oder aufgericht worden find. Nicol. dePal-

fer, àJanua ICti Patavin. d. fcript. privat. l. 1. qu. 1.n.3.

e.g
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e.g. ein Register oder Schuldbuch,welches ein jeder vor

fichgemachet. Nic. de Paff. d. I. qu. 2. n. 5.

Frivataautoritate, für sich selbst, eigenthätig.

Privatum Jus, fo zu aller Wohlfarth constituirt ist. L. 1.

s.ult. ff. dejuft. &jur.

Privigna, die StiefTochter.

Privignus, der Stief-Sohn.

Privilegiatus,a,um,privilegirt und befreyet.

Privilegiatæ ædes , Frenhauser.

Privilegium, eine Freyheit/ Gnade/Begnadigung/ einbe,

sondersRecht/welches dem gemeinen Rechts- Inhalt

zu wider/ aus bewegenden Ursachen geordnet und einges

führet.

Privilegium abfolutum , ist eine solche Begnadigung, die

ohneMeldung eines andern gegeben worden.

Privilegium conventionale, ist eine solcheFreyheit / wel

che durch Pacten Bedingungen und Verträge einem

concedirt wird/ allwo die Privilegirte gleichsam das

Privilegium ansich handeln.

Privilegiumdenonappellando, ist eineWohlthat/ welche

derKayser ohnedas Gesetz der Cammer - Ordnung des

nen Reichs-Ständen verliehen / daß nicht von ihrem

Ausspruch und Urtheil an dem Kayser kan appelliret

werden. R. A. Anno 1654. §. Drittens III.

Privilegium de non appellando illimitatum ist / welches

die Appellation, es mag auch die Summa nochso groß

feyn / nicht zulåst.

Privilegium de non appellando limitatum, ist/ welches

zwar von denen Ständen des Reichs zu appelliren ver

beut/aber wann einegewiffe Summa / welcheder Kay-

sergeseget/vorhanden selbigezugelassenwird.

Privilegiumfavorabile, war bey denen Römerneinesolche

Freyheit/ die einem allezeit zur Gunst zuerkannt worden.

3. E. das Beneficium Macedonianum, Vellejanum &c.

vid.§. 6. Inft. de J.N. G. &C.

Bbb f Privi-
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Privilegium feubeneficium fori , ist eineFreyheit / daß eis

ner nicht vor einem andern Gericht zu stehen schuldig /

sondern/ daß er vor seinen ordentlichen Richter belanget

werden muß.

Privilegiumgratiofum, ist eine solcheFreyheit / welche ein

Fürstoderhohe Obrigkeit aus blofferBegnadigung/ oh

nedaßsiehierzu verbunden gewesen / einer Personange

deyen lassen.

PrivilegiaImpuberum, dieFreyheiten der Unmündigen.

Privilegium Militum , die Freyheiten der Soldaten und

Kriegsleuthe.

Privilegium mixtum, ist einesolche Freyheit/ welche theils

inAnsehung der Person / theils auch dessen Güter oder

Vermögen concedirt wird. Frantz ad ff. tit. de conſt

Princip. n. 43.

Privilegiumodiofum, ist eine solche Freyheit / diezuHaß

eingeführet ist. 3. E. die Wucherer bekommen nichts

vorihr Geld/diedenenunter våtterlichen Gewaltstehen.

den Geld lehnen ohne Wiſſen und Willen des Bat,

ters 2c. §. 6. Inft. de J. N. G. & Civil.

Privilegium perpetuum. Ist eine solche BegnadigungA

welche stats währig ohne Ansehung der Zeit undPerson

concedirt wird.

Privilegiumperfonale, ist einesolche Freyheit/ welche eis

ner Person/um einessonderlichen Verdienstes oderBes

dingungund Ursach willen zugeeignet und vergünstiget

worden/ auch wiederum mit derselben extinguirt/ und

seineEndschafft erreichet/ und nicht auf die Erben ges

brachtwird. 3.E. Wann einem Geistlichen / so lang

ersLebenhåtte/vondemFürsten aus sonderbahrer zu ihm

tragenden Liebe/ohnedaß es zu seinem Einkommen gehör

rig/jährlich etliche Futter Holz/2c. gebe,so wäre es ein

folch Privilegium, könnten es aber weder seine Erben

nochnachkommender Pastorfordern.

$

Privilegium reale, einewürcklicheFreyheit ist / so aus ges

wiffer Ursache einem gewiffen Ort / Sachen/ also zus

geeig
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geeignet wird/daß sie eine Person/ demsolche zugehört/

aus sonderlichem Rechtgebrauchen kan/undkommt die

fe Freyheit mit dem Gutoder Sachen aufdie Erben. L.

68.L.96.ff. de R. J.

Privilegiumreferens, ist eine solcheFreyheit / welche nach

ArtundWeise eines andern conferirt wird / daher Pri-

vilegiaad inftar genennt werden.

Privilegiumrelatum, ist einesolche Freyheit/ nach welcher

einen andernseine Freyheit ist concedirt worden.

Privilegium remuneratorium , ein Vergeltungs- Privile-

gium, ist einesolcheFreyheit, da wegen geleisteter guter

DiensteeinFürſt bewogen wird , seinem Diener oder eis

nem andern mit einer Befreyung oder Privilegio zu bes

gnaden.

Privilegiumtemporale ist einesolche Freyheit / welche auf

einegewisse Zeit / Person oder Condition gegebenwird.

Privilegiarius, einer dem etwas nachgelassen/ oder der bes

freyet ist.

Privilegiren/ Freyheit ertheilen/ befreyen.

Privilegirt/ befreyet.

Prius, der erste. Negatusprius, das vorhergehende wird

gelaugnet. Atqui prius eft verum : Ergo & pofterius,

Nun ist das Vorhergehende wahr ; darum auch das

Nachfolgende.

Pro, für. Pro arrha, aufdie Hand geben oder nehmen.

Proavus, des Groß- Vatters oder der Groß Mutters

Vatter.

Proba, die Prob/ Versuch.

Probabilis, le, probabel, beweißlich/ gläublich/derWahr.

heit gemäß.

Probabilis error, einJrathum, da manUrsachgehabt hat/

:das zu glauben/worinnen man geirret hat.

Probabiliter, glaublich / derWahrheit ähnlich.

Probabilius, glaublicher.

Probare, probiren/ für gut achten/ loben /schågen/ Item

beweisen, bewähren, darthun.

Pro-
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Probare, probiren oder beweisen/ heist im Juristischen

Verstandnichts anders/ als dem Richter die gestrittene

und von ihn zu entscheidende Sach beglaubt machen.

Hahn. de probat. &præfumt. n. 2.

Probatio, der Beweiß/die Behauptung eines Dinges/

ist ein gerichtlicher Handel/ durch welchen dem Richter

einDing/ worvon in dem Gericht Streit ist/ glaubhafft

gemachtwird. Perez in Cod. de probat. n. 2. Lauterb.

t.ff. de probat. p. m. 422. Stryk. Prax. for. cap. 17. §.

12.Textor. Prax. Jud. p. 1. c. 9. n. 2. ist entweder plena

oder minus plena. Mafcard. de probat. Q. 4. n. II. in

Proæm. Oder iſt eingerichtl.Handel/da derjenige die.

ses/ was ihm der Gegentheil entweder negiret oder in

Zweiffelzichet/ denRichter wohlzu informiren/ und den

Gegnerzu widerlegen um die Warheit am Tag zubrin

gen/ über sich nimmet. Lauterb. Comp. Jur. tit. ff. de

Prob. &præfumt. Ludovici Doctr, ff. eod. tit. Boenigk.

Pract. Pract. Part. 1. cap. 19.

Probatio artificialis, ist einBeiweiß/ der auf Conjecturen

oderMuthmaffungen beruhet/ da der Richter aus vers

schiedenen Beweiß Gründen und Indiciis , der Sachen

wegen inftruirt wird/ oder welcher des Artificii ratioci-

nationis inErforschung der Warheit vonnöthen hat. Es

rempel davon ſind in L. 2. C. de teſtib. &L. 19. C. derei

judicat.

Probatio inartificialis , wird genennet so durch Inftru-

menten oder Depofitiones der Zeugen/ durch Briefe/

evidentiam facti, Confeffion , und Juramenta geschicht.

Mafcard de probat. Q. 4. n. 16. Text. Prax. Jud. Part. 1.

c. 9. n.26.

Probatio major femiplena , mehr als halb ist bewiesen/

wann einerzweyZeugen producirt/derer einen nichts kan

opponirtwerden/ der andere aberinfam iſt, alsdann ist

mehr als halb/ aber nicht gang bewiesenworden.

Probatiominorfemiplena, weniger als einhalberBeweiß

ift/
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ist/ wann einer durch einen Zeugen der nicht integræfa-

mæ oder ohnverleumbden Gerichts ist/probirthat.

Probatio naturalis, iſt/ welche durchBeweiß Gründe aus

der Natur genommen/schlieffet. e.g. es ist Milch bey

demFrauenzimmer/ergo , hat fie ein Kind gehabt.

Probationis deductio ,Probation-Schrifft/ wird diejeni,

geSchrifft genennt / darinnen derjenige/soZeugen oder

Documentaproducirt hat/ zeiget/ daß das was er ange,

führethat, durchdie Zeugen oder Documentasen erwies

fen worden. JacobBlum.Proceff. Camer. Tit.73.n.105.

Probatioper aquam frigidamSagarum, die Waſſer-Prob

derHeren/so an etlichen Orten gebräuchlich.

Probatio per communemopinionem, derBeweiß durch

gemeinenWahn und Meynung. Spec. de probat. verſ.

ult.

Probatio perconfeffionem propriam adverfarii, derBes

weißdurch eigenes Bekanntniß des Gegentheils L. fi ſi-

ne ff. de interrog, act.

Probatio per delationem Juramenti , der Beweiß durch

Heimschiebung eines Eydes.

Probatio perDocumenta, Beweiß durch Urkunden und

Briefe.

Probatioper evidentiam facti ,BeweißdurchKlarheit eis

nes Dinges, wenn es Sonnen-klar am Tage / und nicht

zuverneinenist/ als so einer ineinemLaster erfunden und

ergriffen wird. c. evidentia 2. q. 1. de Manifeſt. X. de

Accufat. &c. ad noftra de Jurejur.

Probatioper famam, der Beweiß durch ein gemein Ges

richt/ Geschrey undRuf. c. veniens §. quidper novale

x. de exhæret. excomm. Spec. de not. crim. §. per fa-

mam.

Probatio perinfpectionem oculorum, der Beweiß durch

Augenschein.

Probatioper Judicia indubitata, Beweiß durch unzweiff-

liche Anzeigung und Merckzeichen. L. indicia, in f. Cod.

de Rei Vindicat.

Pro-
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Probatio perjuramenti delationem , der Beweiß durch

den aufgetragenen Eyd/geschicht/ wann einer Parthen

von demRichter der Eyd auferlegetwird/ als so bißweis

len einer nur halb vollkommene Beweisung hat / legt

ihm derRichter den Eyd auf seineBeweisung/dardurch

zubekräfftigen/ nach Gelegenheit der Personen/und Ge

stalt derSachen. utinL.1. &2. ff. dejurejur. &L. ma-

nifefte. eod. c. fuiX. eod.

Probatio per libros antiquos , perfcripturas antiquas in

lapidibus vel columnis fculptas , die Beweisungdurch

alte Bücher / alte Schrifften / so in den Steinen und

Säulengehauenseyn / auch durch einZinnßbuch / utin

L.cenfus ff. de probat. c. cum caufam X. de probat.

Auth. adhoc. C. de fide inftrum .

Probatio per Litteras figillatas, Beweiß durchbesiegelte

Briefe.

Probatio permonumenta, Beweiß durch alte Gemåhlde/

und andere alteAnzeigungenund Wahrzeichen.

Probatio per poffeffionem antiquam , Beweiß durchge

ruhigem Besitz eines Guts oder andern Dinges über

Rechts verwehrte Zeit.

Probatio per præfumtionem , Beweiß durch rechtliche

Vermuthungen/geschicht/ wann z. E. einer in Geheim

bey einer Weibs-Person in einemBetteallein gefunden

wird, und sind etwan ohne das beyde verdächtige Pers

sonen/sowird vermuthet / sie haben unkeusche Wercke

mit einander getrieben 2c. c. afferte X. de præfumtion,

Probatio per publicarum perfonarum denunciationém ,

derBeweißdurch offenbahre glaubwürdige Personen /

so ihrervielseynd/ dem einen wird in richtigen Sachen

nichtgeglaubt es wäredann / daß es sonsten durch an

dere glaubwürdigere Berichtungen offenbar gemacht

wurde. vid. Spec. de probat. §. 1. verf. hoc autemfuas.

Probatioplena, ein vollkommener Beweiß ist / welcher

demRichter einen vollkommenen Glauben machet/also,

daßvonder Sache/ welche in Streit gezogen/ nachsol

chem
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chem ein Urthel gesprochen werden kan / als durchein

recognofcirtes Inftrument, durchZeugen/wider welche

nichts kan eingewendet werden. L. 13. ff.de teftib. L.IS.

C.defid. inftrum. it.wann die That klar vorAugen liegt/

durch Gerichtliche Confeffion, durch ungezweiffelte In-

dicia. L. ult. C. deprobat. & Præf. Perez in C. de Pro-

bat. n. 4. Lauterb. Compend. t. ff. de Probat. p. m. 422.

Ludovici tit. eod.

Probatioprobata, einBeweiß so mit Schrifften und Do-

cumenten geführetwird.

Probatio femiplena f. minusplena , ein halb- völlige oder

nichtvölligeBeweisung ist/ dardurch den Richter zwar

einiger Glaubegemachtwird, aber nicht ein solcher/ daß

er dardurchzu einemEnd-Urthel bewegt werden könne.

3. E. so eineinziger Zeuge/deme nicht opponirtwerden

Fan/vorhanden. L. 9. §. 1. C. de Teftib. & ibid. Brunn.

n. 6. eine Privat - Schrifft und die Vergleichung der

Schrifften. Martini ad rubr. Ord. Jud. Sax. tit. 20. n.

10.feq.

Probatio fummaria, ein Summarischer Beweiß/so nicht

ordentlich geführetwird.

Probatoria, wirddasjenige Gezeugnußgenennet/ daß ders

jenige/sozu einem Amtoder Collegio foll aufgenommen

werden/tüchtig und geschickt darzu seye. L. 3. C. de agen.

in rebus. L. 17. C. de re militar. L. 2. C. de cohortal.

L. 6.9.& 10. C. dediverf. offic. & apparitor,

Probatoriales articuli, ſuche oben Articuli probatoriales.

Probinummi, gut gangbar Geld, L. 24. ff. de conftitut.

pecun. L.40. ff. fi cert. Pet. denen werden opponiretz

reprobinummi, verschlagen/ böses Geld,

Problema, eineFrage.

Probrum, eine Schande, Schandflecke, dardurch der

gute Nahme gefråncket wird.

Probrum civiliter tale, ein Schandfleck /so nur in einer

øder der andern Stadt darfür gehaltenwird / als wenn

einer wegen übel adminiftrirter Vormundschafft con-

demniret wird. Pro-
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Probrum naturatale , eine Schand/fo natürlicher Weise

von allen Völckern dafür gehalten wird / als der Diebs

stal/Ehebruch.zc.

Procedere, procediren/fortgehen/ verfahren / handeln,

fürnehmen/beginnen.

Procedit, es hatstatt/ iſt gültig. L. 7. §. 3. ff. ad L. Acquil.

Procedente tempore, hernach mit der Zeit. L. 2.ff. de

origin. jur.

Procedur, das Thun/Verhalten/ Verfahren.

Pro Cento, vonjedemhundert/z. E. fünffpro cento, von

100. fcil. Zinns geben.

Proceres, dievornehme Herren.

Proceresprovinciales, die Landſtånde.

Proceffion, der Creuß- oder Umgang bey den Papiſten.

St. wird Proceffion genennet / wenn man ordentlich

nacheinander gehet / zum Exempel, bey Hochzeiten/

Kindtauffen/Begräbnüffen.

Proceffus, einProceß ist ein Art und Weise/der bey Ge

richten in strittigen angebrachten Håndeln / obferviret

wird, und entweder nachdem geschriebenenRecht/oder

nach der üblichen Obſervanz und Gewohnheit tractirt

wird/ daßdie Sachen erkennet / und durch Urtheil ab,

gethan werden mögen; oder es ist eine gewisse Weise/

welcheben Sachen/so für Gericht angebracht worden/

vondemRichter und denen Partheyen zu Vermeydung

der Confuffion muß obſerviret werden. L.9. L. 13. C.

de Judic. c. 1. defentent. & rejud. in 6to Struv. Exercit.

9. th. 64.

ProceЛ machen/zumTod verurtheilen.

Proceffus accufatorius ist / wann der Anklåger vor Ge-

richt tritt und gleich demBeklagten in bürgerlichen

Sachen/einem andern eines Lasters criminaliter anflas

get/ und den Proceffordentlich fortführet /Zeugenpro-

duciret/ und in der Sachen ſubmittiret oder schliesset/

mitBitt/ ſelben mit verdienter Straff öffentlich abzus

straffen. Manzius inSummaad Carolinas c. 2.n. 2 .

Pro-
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Proceffus banni, der Achts Proceff.

Proceffus Cameralis , der Cammer- Gerichts- Proceß/

der Proceß des Cammer - Gerichts / die Practic fc. des

Cammer-Gerichts ist eine rechtmässige Ordnung / die in

Cammer- Gericht sich ereignete nöthige viele strittige

Handlungen zu Ende zu bringen. Jac. Blum. Proceff.

Čam.tit. 1. n. 10.feq.

Proceffus Cameralis generalis , ift/ welcher allen in der

Cammervorfallenden Handlungen gemein ist.

Proceffus Cameralis fpecialis, ift / welcher nur in denen

verschiedenen pfleget obfervirt zu werden.

Proceffus executivus , der Streit so auf Briefund Sies

gelbestehet/oderwelcher auf der Execution oder Hülffe

beruhet.

Proceffus extraordinarius , ein unordentlicher / Summa,

rischer Proceß/in welcher schlechthin verfahren wird /

ohne die Proceß- Ordnung zu obſerviren. Clement. 2 .

de V.S. Cammer - Gerichts- Ordnung. Part. III. tit. 2.

4. 13. 14. 15. &c.

Proceffus finitus, ein zu Ende gebrachter Streit / oder ein

Proceß/ der seine Endschafft genommen.

Proceffus inquifitorius ist /wann ein Obrigkeit ex officio

aufein Verbrechen, und dessen Thåter inquiriret.

Proceffus ordinarius, ein ordentlicher Proceß/ in welchem

dieSachenachder Ordnung geführetwird. c. ult. x de

judic.

Proceffus Summarius,
einSummariſcher Proceß/so nicht

ordentlich verführetwird.

Procinctus, us , die Bereitschafft oder Rüstung zum

Streit/ suche weiter : in procinctu. In Bereitschafft

feyn.

Procinctum teftamentum, wirdvomKayser Juftiniano in

§. 1.Inft. de teftam. dasjenige Testament genennet/ wel-

ches die Soldaten machten/ dasie ist in Schlacht-Ord-

nunggestellt, und der Streit angehen sollte.

Ccc In
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Inprocinctu verfari, die in Kriegs-Expeditionen begriffen

find. L. un.ff. debon. poff. exteftam . milit.

Proclama, wird diejenige Citation genennet/ die der Cams

mer Gerichts-Pedell, wider diestreitende Parthen, wel

che in ersten und folgenden Terminis ungehorsamer

Weise ausbleibet/ durch ausruffen exequiret. Roding.

Pandect. Camer, lib. 3. Tit. 5.

Proclamare , iren/ ausschreyen / ausruffen / aufbiethen auf

der Canhel.

Proclamareinvel adlibertatem, ſichvon derKnechtschafft

befreyen, und auf seine Freyheit beruffen, tot. tit. quib.

ad libertat. proclam. non liceat. L. 7. §. proinde cum

fequent. ff. deliber. cauf. L. 40. §. libertatem ff. de fidei-

commiffar. libert.

Proclamatio, das Ausruffen/ das Auf- Gebot neu-ange

henderEheleuthe von der Cangel/ welches geschicht, so

wohlandemjenigen Ort/ wo sie bißhero gewohnet/ als

auchwo dieHochzeit celebriret und gehaltenwird , dar,

durch ein jeder der etwas darwider einzuwenden hat,

vorgeladen, oder im Fall Aussenbleibens/ihm ein ewiges

Stillschweigen auferlegt wird. c. 3. X. de clandeft. de-

fponfat. &c. fin. X. qui matr. accufari poff. Carpzov.L.

2. def. 137. Berlich. dec. 76. Schilt. Inftit. J. Can. Lib.

2. Tit. XI. §. 5. Gerh. tom. VII. §.46. Carpzov. c. 1. def.

140. Ingleichen die Ausruffung einer feilbarenWaare

in der Auction , dienach der dritten Proclamation dems

jenigen eigentlich zugesprochen wird/ der das leßte und

meiſte Geld darvor gebothen.

Proclamator, ein Ausruffer.

Proconful, wurden zu Rom diejenigen genennt, die das

Jahr vorhero Bürgermeister gewesen waren/ und dann

die Stadthalter der auswärtigen Provinzen. Heutiges

Tages sind es dieRaths- Personen / so in den Collegiis

Senatoriis gemeiniglich unmittelbar nach den Bürger

meistern folgen/ und in deren Abwesenheit ihrer Fun-

ctionverwalten.

Pro-
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Procurator, einSachwalter/Anwalt/Gevollmächtigter/

heist erstlich in weitläufftigen Verstand ein jeder der eis

nes andern Geschäffte versieht. arg. L. 3. §. 13.ff.de

tut.& rat. diftrah. 2) derjenige / so eines andern Ges

schäffte tractiret/ aufBefehldes Heren/ und zwar aber,

mahls in weitläufftigen Verstand /da es sowohldenjeni»

genbegreifft/ dervondemKläger / als dervondemBes

flagtenconftituiret wird. L. 8. ff. de procurat. oderin

eigentlichen Verstand, daes einen Anwalt des Klågers

allein bedeutet/ und dem Defenfori des Beklagten op-

ponirtwird. L. 9. §. 6. L. 31. §. 1. ff. de jurejur.

Procurator extrajudicialis, ein auffer Gerichtlicher Sach-

walter/wird genennet der conftituirt wird eines andern

Geschäffte auffer Gericht zu adminiſtriren wird auch

sonst Procurator bonorum genennt.

Procurator falfus, einfalscherAnwalt, der weder sich auf

ein warharhafftes noch præfumirtes Mandat gründen

kan/ oder der zwar ein Mandatum hat / welches aber

nicht fufficient ist.

Procurator generalis , five omnium bonorum feu actio-

num, derjenige Anwald, deme alle und jede Güter oder

Actiones im Gericht zu verwalten anbefohlen worden/

und wird fubdividirt infimplicem , der schlechtweg alle

Güter oder Actiones zu verwalten hat/ und cum libe

ra, welche gröffere Gewalt hat jener in Pacifcirung/

Tranfigirung Eides Deferirung und Alienirung der

Güter. vid. cap. 4. de procurat. in 6to.

Procuratorinrem alienam, derjenige Sachwalter/ der eir

nerfrembdenSach/zu desselben /der ihr conſtituirt hat/

Mugenpræficirt wird.

Procuratorin remfuam, derjenige Anwalt / der zwar eine

frembde Sach zu expediren hat / aber nicht zu des ans

dern/ derihm solche zu expediren conftituirt hat / Nu-

hen/ sondern vielmehr zu seinem eigenen Mugen und

Čommodo.

Ccc 2 Pr
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Procurator judicialis, gerichtlicher Anwalt ist derjenige/

der Krafft einer von dem Kläger oder dem Beklagten

empfangenen Vollmacht/ dessen Recht gerichtlich perle-

quiret oder defendiret. L. 1. L. 71. L. 72. ff. deprocu-

rat. L. 2. C. eod.

Procurator principalis , der von demDomino der Sach

oder Action selbst zu Expedirung derselben conſtituirt

wird.

Procurator quafi, der sich auf eine præfumirte Vollmacht

oderMandat des Herm gründet/ oder von dem præfu-

mirt wird / daß ihm der Herz der Sache dieselbe zu

expediren anbefohlen habe.

Procurator fpecialis , derjenige Sachwalter / so nur zu

Expedirung eines einigen Actus, Geschäffts/oder Action

gegebenwordenist.

Procurator fubftitutus , der Anwald/so von demjenigen

Anwald/ demder Dominus die Sach zu expediren con-

ftituirthat, ist statt seiner gestellet worden.

Procurator verus, ein Procurator der sich auf ein wahrs

hafftes Mandatum oder Vollmachtgründet.

Procuratorium, die Vollmacht eines gerichtl. Anwalds/

darinnen ihm die Expedirung einer gerichtl. Sach aufs

getragen, und von ihm angenommen wird.

Procuratorium generale , general , oder gemeiner Ges

walt / gemeine Vollmacht, wird genennet / welche zur

ganzen Sachdie in Judicio zu tractiren ist / gegeben

wird.

Procuratorium fpeciale , eine fpeciale Vollmacht ist /

wannjemandGewalt ertheilt wird / nur einen oder etlis

che Actus imGericht zu expediren.

prodere, verrathen.

Prodigalitas,Verschwendung/ Verthunlichkeit.

prodige, verschwenderischer Weise, verthunlich.

prodigere, iren/ durchbringen/ verschwenden/ verthun/

verzehren.

pro
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prodignitatetractiren / nach Würden halten oder auf.

warten.

prodigus, a, um, verschwenderisch/verthunlich.

Prodigus, ein Verschwender.

Prodigus Ethicè feu moraliter talis , der alles verschwendet

undverthut/ und dadurch das Seinige / durch/ſich aber

unddie Seinigen ins Verderben bringt/ oder der kein

MaßnochEnd derAusgaben weiß/ sondern seine Güter

liederlichverschwendet, und durchjagt.L. 1.ff.de curator

furiof.

Prodigus juridicè talis , wann nicht allein aus vielenvor.

hergehenden Thaten erscheint / daß jemand der Vers

schwendung ergeben/sondern er auch nach reifflich erweg.

-ter Sache für einen Verschwender vonderObrigkeit ers

Flåret. L. 1. L. 6.ff. de curat. furiof. und ihm die Ad-

· miniſtration ſeiner Güter verbotten. L. 1o. ff. d. t. und

ein Curator solche zu verwalten conftituiret worden.

L. 6. ff. d. t.

Prodiga, plur, neutr. Ef-und Speiß-Waren. L. 5. C. de

fid. &jur. haft. fifcal, lib. 10.

Prodigia, Wunderzeichen so etwas zuvor verkündi

gen.

Prodire , anTag kommen/ herfür gehen.

Proditio , Verråtherey.

Proditor, einVerräther. Meuchelmörder/ welcher sich

als einFreund stellet/ und sich anderst aufserlich stellet/

als er imHerzen beschaffen/ und also ohnversehen seinen

Nächsten proditorieums Leben bringet. covarr. 2. Refo-

lut. c. 20. n. 7. Giarb, Confil. 60. n. 1. oder welcher hin-

terlistig seinenFeind umbringet/ der sich vorihmehätte

vorsehen sollen. Guazz. reor. defens. 1. c. 38. n. 40.

Guttier. lib.1.pract, qu. 2. n. 3. Guirb. d. l. n.4.

prodotepoffidiren
prodonatoposfidi

ren suche oben: posfide
re.

prodro
mus, der Vorläuf

fer.

Ccc 3 produ-
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producensderproducent, oder welcher Zeugen vorstellet

undBeweisführet. It. Der etwas vorweiset.

producere, produciren / verlängern /herfürbringen / vori

legen/ vorstellen zum Exempel / die Zeugen oder die

Uhrkunden.

Producere obligationem , machen daß eine Obligation

långer wåret. L. 91. §. 3. ff. de verbor. obligat.

Productus , der Product, oder wider denBeweis geführet

wird. It. werden producta genennet die Schrifften 7 so

aufgeführtenBeweißgemacht werden/ daherowird ge

fast products Weise verfahren/das ist/wenn die Säße

burchSchrifften eingegeben werden.

productío, dieproduction , oder Verlängerung. It. die

Vorstellung fc. derZeugen oder Vorlegung der Docu-

menten.

production-und refpectivè falvation-Schrifft/ wird ges

nennet die Schrifft / so der Beweiß- Führer nach ver-

führtenBeweißübergiebet/und seinenBeweißdarinnen

vertheidiget.

proEmtore poffidiren / suche oben poffidere.

pro eruendaveritate, zu Ergründung der Warheit.

(difputiren ]

pro& contrafc. ponderiren hin und her legen / auf beys

[ventiliren J den Seitenerwegen / bes

trachten undstreiten.

profanatio , Entheiligung / Entweihung.

•
profanare, iren/ entheiligen / entweihen / zu weltlichen

Dingengebrauchen.

Profanus , weltlich/ungeweyht/ unheilig / heist eben so viel

als 1.)feculare , 2.) einen bösenMenschen/ 3.) wann ei

negeheiligte odergeweyhte Sachzuweltlichen Gebrauch

verwendet worden/welches mit einem andernNahmen

fecularefatio genennt wird.

Profari , weiffagen / künfftige Dinge verkündigen. L. 1.

§. 6. ff. ædilit. edict.

Profe-
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Profectitium peculium, Suche oben / peculiumprofecti-

tium .

profectus, das Zunehmen.

proferre, riren/ herfür ziehen/ herfür bringen.

Proferrediem, den Termin verlängern.

Profeffio , heist in Jure Canon. die Bekånntnuß/ daß man

indem Mönchs-Stand/nachdemman dieNoviciat-Jah-

re vorher ausgestanden / verbleiben / und die drey vota

monaftica, nemlichderArmuth/des Gehorsams/und der

Keuschheit/obferviren wolle.

Profeffio expreffa , wann einer nahmentlich und durch

folenne Profeffion fich zu einer approbirten Religion o

derCloster-Leben bekennet/ inBeyſeyn des Abts / oder

Superioris und andererBrüder deffelben Closters.

Profeffio tacita , wann man zwar nicht mit Wörten/ wohl

aber durch ein anderes Judicium ſeineMeinung erklåret/

daß man das Closter-Leben angenommenhabe/als wann

einerdiedenenNovitiis und Profeffis gemeineKleidung/

Jahr und Tag / oder dieKleider der Profefforum drey

Tage lang traget/c. 8.&22.x, deRegularib.

Profeffor, ein öffentlicher Lehrer/ auf einem Gymnafio

derAcademia.

[Theologiæ

Juris
Profeffor, < Medicinæ

Weisheit.

ein Lehrer der heiligen

Schrifft des Rechtens

Philofophiæ J der Argney - Kunſt. Der

proficere, iren/zunehmen/gewinnen.

proficifci, reisen/herkommen.

profit, der Gewinn oderNuk/ den man an einem Dinge

hat oderhabenkan/ der Wucher/Zinß.

profiteri, profitiren/bekennen. It, lehren.

Profiteri merces, die Waaren bey dem Zoll anſagen / UM

solchezuverzollen. L.ult. §. dicas &§.fi quis ff.depubli-

can, L. 3. C. devectigal. &commisf.

Cce 4
Profi-
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Profiteri natales, wird gesagt/ wann die Eltern denTag

ben dem Præfecto ærarii anzeigten/ daran ihnen ein Kind

gebohrenworden . L. 16. ff. deprobation L. 29. §. 1. ff.

cod. Könnte heut zu Tagegegeben werden/ insTauff

Bucheinschreiben lassen.

profligare, iren/ vertreiben/ fortreiben/zu Ende bringen/

eintreiben/z. E. die Zinsen.

profligare tributa, Steuer einfordern/ L.judices.C.dean-

non, & tribut.

profluereprofluiren/daher fliessen.

proforma, zum Schein.

pro fugere, iren/hinwegfliehen.

profugium , das Überlauffen zu demFeind. L. omnes. §.

qui captus ff. de re militar. It. eine Zuflucht.

Schuß.

1

profugus, a, um, flüchtig . Subſt, ein Landſtreicher.

profundere, iren/ vergieffen/ It. verthun.

profundus,a,um, Tieff.

progeneratio, das Gebähren.

progenerare, iren/Zeugen..

progenerare, iren/gebähren.

Progenies, heist eigentlich die Defcendenten/so weiter als

die Enckelfind in proprie aber bedeutet es auch die

KinderundEnckel/ Tuſch,lit . P. Concl. 31 .

prognofticon, dieWeiſsagung / oderAnzeigung zukünfftis

ger Dinge.

pro gradu difputiren/wird gefaget /wenn einer deßwegen

difputiret/daß er einen Gradum oder Ehrenstand erlan

gen will als da geschicht / wenn einer Doctor oder Licens

tiatwerdenwill.

Programma, ein Anschlag / was öffentlich angeschlagen

wird/daß esjedermann lesen könne/ als die Edictapræto-

rum, Fürstliche Refcripta&c. L. 3. C. de, LL.

progredi,progrediren/herfür gehen.

progreflion , der Progels , Fortgang / Wachsthumoder

progreffus , Zurechnung.

prohi-
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prohibere, iren/verbieten/verhindern.

prohibitio, Borboth.

prohibitoriainterdicta, solche Interdicta, darinn der Prætor

etwas zu thun verbietet. L. 1.2.ff. de interdict. § . pro-

hibitoria. Inft. de interdict.

prohibitus, a, um, verbotten.

projectare, entwerffen / it. ihme etwas in Sinn oder vor

nehmen.

Projectum , ein Gebäu / welches so über meinHaus hinaus

gebauet ist / daß es nirgend aufruhet dadurch ich desto

besser herumschauen kan; wird auch sonstMoniana ein

Ercker/Chor/Auslicht genennt.

Projiciendi fervitus , die Dienstbarkeit / dadurch ich das

Rechthabe einen Ercker oder Chor an mein Haus zu ma,

chen. L. 1.2.ff.de Servit. urban, præd. L. penult. ff. fi

menf. falf. mod. L. 80. ff. de contrah. emtion.

Pro Licentia difputiren / wird gesagt / wenn einer ein

Doctor oderLicentiat werden/und die Freyheit deffelben

erlangenwill.

Prolitæ, diedas fünffteJahr sich derRechte befliſſen.

prolixe ,

prolixus a, um,] weitläufftig.

Prolixitas, die Prolixität/oder Weitläufftigkeit.

Pro loco, difputiren/ wird gesagt/wenn ein Profeffor/Do-

ctor oderMagister deßwegen Diſputation hålt / daß erin

ein egewiffeFacultåt/als ein Affeffor derselben/eingenom-

menwerdenmöge.

Prologus, der die Vorrede thut. Die Vorrede.

Prolongatio, die prolongation oder Verlängerung.

Prolongare , iren / verlängern / weiter hinaus sehen /

aufschieben/z. E. einen Termin.

pro lubitu, nach Gefallen.

Promatertera, der Groß-Groß-Mutter Schwester. L.

1.ff. degrad, & affin.

Promajori cautela, zu mehrer Versicherung.

Promerere , promeriren/verdienen.

Ccc s pro
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promercibus exportatis fcu importatis, für aus oder ein-

geführteWaare fc. Zoll erlegen.

Promercium, was zum Verkauff ausgeleget wird . L. 4.

J. 1.ff. depen. legat. L. 41. §. 4. ff. de legat.

Promercates res, Sachen so man deßwegen kaufft / damit

solche theurer verkaufft werden mögen. L. quod fi ff. de

impenfin res dotal.

Promeritum, ein Verdienst/ Wolthat.

Promille, fürs tausend.

Prominere,prominiren/hervor gehen/hervorragen.

Promifcuus,a,um, ohneUnterschied/ gemein.

Promifcuè ,

Promiffio, eineVersprechung/Verheissung/Zusage.

Promiffio deferta, eineZusage deren kein Genügen gesche

hen ist. L. fed etfi quis §. quæfitum, ff, fi quis cautio.

nib.

promiffum omne promiffum cadit indebitum , alle Ver

heiffung undZusagung wird zu einer Schuld.

promiffio factafub dignitatis fplendore , die Verheiſſung

so benFürſtl. Gråfl. Ädelichen Ehren /Trau und Glau

bengeschehen.

promiffor , der etwas verheisset oder zusaget.

promittere, promittiren/verheissen/ zusagen/versprechens

geloben.

Poromotion, die Beförderung.

promotoriales fc, literæ, Beförderung-Schreiben.

Promotio furtiva heift 1.) wann einer ohne Ordination

und Confens des Bischoffs/oder ohneExamine unter die/

welche sollen ordinirt werden/kommt. 2.) wannder, so

zu denen geringeren Orden ist admittirt worden/ gleich

an eben selben Tag das Subdiaconat bekommt. 3.) wann

einerwider Verbotdes Superioris fich eindringet/daß er

Zwen ordines fufcipirt zu einer Zeit. 4.) wannjemand

perfaltumpromovirt wird.

Promotus perfaltum heistderjenige, welcher einen niedris

gernOrden unterlassen/und zu einem höhern aus seiner

Nachläffig,
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Nachlässigkeit steiget/ als wann der / so nicht Diaconus

ist/zum Priester geweyhetwird, vid. tot, tit. C. de cleric.

perfaltumpromot.

Promotoriales literæ, Promotorial-Schreiben/findBries

fe/ darinnen derCammer- Richter dem Unter - Richter

derdie Juftiz denegirt oder aufziehet / und keinenhöhern

Richterhat, als demCammer-Richter, befiehlet /daßer

denSupplicantenRechtund Gerechtigkeit mittheilen und

darzu einen gewiſſen Termin præfigirt. Mynfig. 3.obf.57.

Gail. 11. obf. 28. n. 7. Blum. Poceff. Camer. Tit. 37.

n.21.

Promovere , promoviren/ befördern /fortrücken It. wird

gefagt / in Doctorem promoviren / d. i. die Doctor-

Würde oder demGradumDoctoris annehmen ferner

wird gesagt einem etwas promoviren / d. i. entwen

den.

promtuarium, diejenige Speiß-Kammer"/ darinnen man

die Eßwaren / so zum täglichen Gebrauch gehören /

aufhalt. L.nam quod ff. depen.legat.

promulgatæLeges, eröffnete Gesek.

promulgatio, Eröffnung/ Fürbringung.

promulgare, iren/ eröffnen/ öffentlich ankündigen, die Ge-

seg oderUrtheil aussprechen.

Promutuum , zumVoraus gezahltes Geld.L. 15.§.itemff.

Locat.

pronepos, des Enckels Sohn/der Nach-Enckel.

proneptis, des EnckelsTochter/ die Nach-Enckelin.

Pronubus annulus , der Trau-Ring/den derBräutigam

der Braut giebt.

Pronunciare, durch Urtheil aussprechen. L. 59.§. 1. L.

60.ff. de re judicat. L. 37. ff. de aur. arg, mund. legat.

pronunciatus hæres , filius , &c. einer der durch Urtheil

für denErben/Sohn/ 2c. erkannt worden ist.

pronunciatio, diepronunciation, oder Ausrede.

pronunciatum,ein Ausspruch. Ita Facultate Juridica ad

requifitionem N. N. fuit pronunciatum. Also ist von

der
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der Juriften Facultät auf Ersuchen N. N. ausgesprochen

worden.

Pronurus , des Sohns : Sohns -Frau. L. non facile §.

nominavero. ff. de grad. &affin.

Propatruus , des Ur - Anherrn Bruder. L. 1. §. 1. ff.de

gradib.

proper, Güter die Eigenthums-Güter.

prophanare, iren/entheiligen ;

prophanus, a,um, sucheprofanus.

Propingui, dieAnverwandten/Blutsfreunde.

Propinguitas , dieBluts Freundschafft / Anverwandt,

fchafft. L.1.C. deImp. lucr. defcript, L. 2. C. quando

& quib, part.

Propola , ein Fürkauffer / der eine Sach andern weg,

Faufft/daß ersolche hernachum theures Geld wiedervers

kaufft.

proponere, iren fürseßen/einen Vortrag thun/vortragen/

fürnehmen/fürbringen/fürgeben/quæftionem propani-

ren einen cafum fc. einenFall oder Frage . fürbrin

gen.

proportio, eine Gleichheit / Vergleichung / gebührliche

Maß.

proportio Arithmetica , wird genennt/nach welcher in al-

lem Gleichheit gehaltenwird.

proportio Geometrica , nach welcher nach eines und des

andern Verdienst/ Gleichheit gehalten wird/ undgewie,

seUmstände daben erwogenwerden.

proportionabiliter, proportionirlich/feingleich/wohleins

getheilt.

propofitio , der Vortrag / das Anbringen/ Vorbrins

gen.

Propofitio Cæfarea , wird in Jure P. genennet / ein vom

Kayser oder dessen Gevollmächtigten an fåmtl. Reichs

Stände beschehener Vortrag dererjenigen Sachen/

worüber bey einem allgemeinenReichs-Tagegerathschla

get/
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get/und die aufselben abgehandelt werden sollen.Hagen,

de Comit. c. 2. Grund Veste. P. 2. p.m.54.

Propofitum, der Fürsaß, dasFürnehmen/der Zweck.

propræfidio difputiren/ wird gefaget/wenn einer deßwe

gen difputiret/daßer künfftig præfidiren darff.

pro præcio , zumKauff- Gelde/ oder an statt Kauff- Gel-

des.

propricida , der sich selbst tödtet/ es geschehe gleichaus

Furchtkünfftiger Straff/oder aus Melancholey/ hißiger

Kranckheitic.

proprietarius, der Eigenthums -Herr der den ufumfru-

etum nicht / sondern nur das blosse Eigenthum hat. L.

& eleganter. §. fifervum. ff. de dolo.

Proprietas, heist eigentlich das blosse Eigenthum/ davon

- ein anderer den ufumfructum hat. Ein Allodial-Stuck

oderGut.L. 13. ff. de aquir. rer. domin, ingleichen das

dominiumdirectum , L. f.ff. de fuperficieb. dahingegen

dominium das Eigenthum nebst dem ufufructu be-

greifft.

Proprius, a, um, eigen. Propria authoritate absque caufæ

cognitione, aus eigener Gewalt/ eigenthåtig/ohne fürges

hendes Erkänntnuß der Sachen. Propria laus fordet,

eigenLobstinckt gern. Propriam turpitudinem allegiren.

Seine eigene Schande oder Laster anführen. Proprio

modufive aufu, eigenthåtig/ für sich.

proprium, das Eigenthum/ It. was einem zukommt / und

wasvon einem gesagt wird.

proprium in quarto modo , ist / das einem allein und

keinem andern zukommt / und von ihm allein gesagt

wird.

propter affectionem naturalem, umder natürlichenZuneis

gung willen.

propter carentiam Advocati, wegen MangeldesAdvoca.

ten oder Rechtl. Beystands.

propter confcientiæ fecuritatem , um Versicherung des

Gewissens willen.

pro-
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propter vim majorem , um mehrer Macht und Gewalt

willen.

propulfatorinjuriarum. Derunrechter Gewaltwehret.

propulfare, iren/ausstoffen/wegtreiben/fortstoffen.

prorato , zuseinem Theil.

pro rato & grato , für kräfftig und genehm sc. hab

ten.

pro recognito five recognitis , vor erkennet / oder als

ob es recognofciret wäre fc. zu achten oder zu hal

ten

pro redimendavexa, nur zu Aufhebung des Streits fc. ets

was geben.

prorenata, nachGelegenheit / nachBeschaffenheit der

Sachen.

Proreta, der das vordereTheil des Schiffs regieret. L. 11,

§. 2. ff. depublic.

Prorogare , vor verfloffenem Termin bezahlen. L. 53.

ff. de pactis. Baar bezahlen. L. 4. ff. de manumiſſ.

penfionemprorogare , denHaus Zinß zuvoraus bezah-

len. L. 16. §. 6. ff. Locat.

Prorogatio, heist bey denenJuristen eineVeränderungdes

Gerichts/ wird sonst auch prorogatio Jurisdictionis ge

nennt und geschicht/ wann durch ausdrücklichen oder

ftillschweigenden Confens der litigirenden Parthey-

en die Jurisdiction auf die extendiret wird / denen

sonst regulariter nicht unterworffen sind.

Prorogatio termini , ist nichts anders / als des lauffen-

den aber nochnicht verfallenen Termins Verlängerung.

profcribere, iren/ anschlagen/ feilbiethen/ It. in die Acht

erklähren oderthun.

profcriptio, die Acht/ Banniſirung.

profcriptus, a, um, feil gebothen/ in die Acht erklähret.

profecutio , die profecution, die Ausführung / Ver

folgung Vollführung zum Erempel / der Leutes

rung/ 2c.

prore.
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pro fe & hæredibus feudalibus ex corpore legitimè def-

cendentibus, für sich und seine ehrlich gebohrne Leibs

Lehns-Erben.

profequi, iren/ nachfolgen, nachkommen/ It. ausführen/

vollführen, zum Erempel die Leuterung/ Appellation.

profit, es sen dir gesund/ oder bekomme dir wohl.

pro foluto profidiren/suche oben profidire.

profperare, iren/ segnen/ Glück und Heil geben/ zuneh

men. It. wird gesagt an einem Ding etwas profperi-

ren. d. i. Gervinst haben.

profperitas, die profperitat/ das Glück/ ein guter glück

licher Zustand, Gesundheit und Wohlstand.

proftatu & qualitate caufæ , nach Gelegenheit/ Beschaf

fenheit/ und Zustand der Sachen.

Proftitutæ vicem tenere,sich öffentlich proftituiren/ allen

um den Lohn zu Willen seyn/ eine öffentliche Hur abs

geben. L. palam. ff. de ritu nuptiar.

profubftrata materia, so vielgegenwärtige Sache betrifft.

proftibulum eine Hure/ gemeine Hure/ Dorff/ oder

Land-Hure.

pro fuo poffidiren/suche oben/ poffidere.

para.nennet Juftinianus den ersten Theil der Pandecten

von Anfang bis zum Tit. de Judiciis.

Protectio, die Beschüßung/der Schuh.

Protectionis jus , Schuß und Schirm Gerechtigkeit/ ist

ein Rechtseine Schuh-Verwandtewider andereMacht

und Gewaltzu beschützen/ welches durchdas Rechtoder

eine Convention conftituiretworden ist. oder es ist ein

durch Recht/ Convention, oder auf andere Art erlang-

te Macht/ diejenigen/so man in seinen Schuß genom-

men hat/und ihre Güter wider anderer Gewalt und Uns

rechtzu beschützen/wofürvon denen Schuß und Schirm-

Pflichtigen insgemein ein jährlich honorarium erlegt

wird. Conf, Breckel, dejur. protection,

Protector, ein Beschirmer/Schutz-Herr.

pro-
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protectorium, ein Schutz-Brief/ welchen Nahmen ins-

gemein die Kayserlichen Schirm-Briefe führen.

protegere, iren/ bedecken/ beschüßen/ vertheidigen.

protelare, iren/ verziehen/ verlängern/ aufziehen/ z. Er.

den Streit oder Proceß. L. properand. §. finautem,

C. de judiciis.

Protest, ist ein Inftrument, welches derjenige, welcher eis

nen Wechsel empfangensoll/ welcher aber nichtrefpectirt

und angenommen wird/vor zwey Zeugenund demNo-

tario aufrichten låst/ in welchen er alle den Schaden/ so

ersowohl wegen der Haupt-Summ als Zinnßen/ aus

den unbezahltenWechsel erlitten/ vor denjenigen/so ih-

me den Wechsel-Briefgegeben/ suchen wolle/dochmuß

solches innerhalb bestimmter Zeit geschehen.

proteftantes, dieproteftanten/ die Evangelische Stände/

die Augspurgische Confeffions-Verwandte/unterwel

chen auch die Reformirten begriffen sind.

Poteftari, iren öffentlich bezeugen/ oder bedingen eine

Rache anzunehmen oder nicht/ wider ein Ding streben

und denselben widersprechen. Proteftire de mea dili-

gentia, bezeuge hiermit/ daß ich an meinen Fleiß nichts

ermangeln lassen will. Contra interrogatoriafuperflua,

impertinentia, captiofa & injuriofa proteftiren/ wider

die Fragstücke so überflüßig zur Sache nicht gehören/

verfänglich und Ehren- verkleinerlich sind/ öffentlich be

zeugen/ daß solche nicht angenommen werden möchten.

de quo folenniter proteftatur, weßwegen feyerlich bes

dinget wird. proteftando de fua debita & præftita di-

ligentia, wegenseines schuldigen und angewendetenFleiß-

ses öffentlichbezeugen. Denullitate proceffus, Exami-

nis teftium protestiren/ 2c. suche oben. de nullit. pro-

ces. &c. proteftiren.

Proteftatio, ist eine Erklärung des Gemüths über unser

eigens factum, welche rechtmäßig geschehen und zur Er-

haltung unseres Rechts angesehen ist. Martin. Negrin.

tr. de proteftation,

Pro-



Pr

785.
Pr

Proteftatio de Expenfis, eine Bezeugung wegen der Un

Fosten/ daß solchezuerkennen begehretwerden/denn son

sten ist es der Richter zu than nicht schuldig.

Protimifeos jus, suche oben : Jus protimifeos.

protocolliren/ beschreiben/ aufzeichnen/ aufschieben/ nache

schreiben.

Protocollifta, der alles aufzeichnet und protocollirt/ wie

zu Speyer die Advocaten haben/ und also werden auch

bie Notarii genennet.

Protocollum, das Protocoll, Haupt- oder Verzeichnis

Buch/worinnman aufschreibet/ was vorgehet/ derglei

chen die Richter und Notarii haben.

Protonotarii Iudicii Cameralis, werden genennt diejeni

genPersonen/so in der Kayserlichen Cammer-Gerichts-

Cansley/ hauptsächlich mit Concipirung der Proceffe,

Aufzeichnung der Procuratorum, Receffe bey der Audi-

enz, und endlich mit Annotirung der votorum der Af-

fefforum ben dem Rath und dessen Urtheilen, beschäff

tiget sind. Blum. Procesf. Cameral. Tit. 13. n. 1. &

feqq.

protrahere, iren/ aufziehen/verschleiffen/verschieben/ verz

zögern.

Pro tribunali, das ist für sigenden Gericht/ pro tribunali

cognofcere, für fizenden Gericht und obfervirter Ge-

richts-Ordnung eine Sache erkennen. vid. L. 1. §. aboli-

tio, ff. ad Sct. Turpillian.

pro tuendo fuojure, zu Vertheidigung seines Rechtens.

Protutores, find/ welche bona fide die Vormundschafft'

adminiftriren/ entweder weil sie sich vor Vormündere

halten/oderstatt des absterbenden Vormunds/die Vor-

mundſchafft verwalten. Manz. Tract, de Tut. Tit. 1.

n. ult.

Proventus, das Einkommen/ die Einkunfft/ der Ausgang.

Proverbium, ein Sprüchwort,

Provincia, die Landschafften.

Provinciales, heiffen nicht nur die, so aus einer Proving

Dod ent
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entsprungen sind/sonderndie in einer Proving ihreWoh

nung haben. L. 190. ff. de.V.S.

Provinciales legati, Abgeordnete/ so von denen Provins

zen gesendet werden. L. 35. in f. de jurejur.

Provincien/ die Landschafften.

Provinciale judicium Svevicum, das freye Käyserliche

Land-Gericht in Schwaben.

P. Provincialis, ist unter den Catholischen geistlichen Ora

dens -Leuthen; derjenige Superior, der über die Klöster

eines gangen Reiches/ Herzogthums oder Proving die

Inspection führet/ und hat jedweder Orden seine Pro-

vinciales.

Provifio, die Fürsorge/Fürsehung, diePfründe, der Un-

terhalt. also wird gesagt/ einem eine Provifion machen/

das ist ihnversorgen/den Unterhalt verschaffen. It. Der

Vorrath. Ferner der Factorn Besoldung/ bedingter

Nuk.

Provifor, der Versorger/ Verseher in der Apothecken.

provifus, a, um, vorgesehen. Tela provifaminus nocent,

das Geschoß/ so man erst sehen läßt,schadet nicht.

Provocatio, die Ausforderung. It. die Beruffung vom

Unter- an den Ober-Richter. vulgò, eine Appellation,

provocans ]

der Provocant, oder welcher einen ausfor-
provocator]

dert.

Provocatus, der ausgefordert ist.

Provocatus verbis contumeliofis & injuriofis, der mit

schmählichen und Ehren-verleßlichen Worten ausgefors

dert ist.

Provocare, sich von dem Unter- auf den Ober - Richter

beruffen/ appelliren, heist auch manchmahlvor Gericht

fordern. L. 13. & 14. ff. de in jus vocando.

Proxonetæ, Unterhändler/Senfalen/ findsolche Personens

so ben Schliessung der Händel ihre Dienste anwenden.

Proxonetæ privati, die sich sonst/ ohne vonder Obrigkeit

Da
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dazubestellt zu seyn/ zu solchen Sachen gebrauchen las

ſen.

Proxonetæ publici, die durch die Obrigkeit öffentlich zu

solchemAmitbestellet/ und mit einemEnd obligiret wers

ben/ deren an manchenHandels-Orten abermal zwey-

erley find/Wechsel Senfalen, die mit denenWechseln und

Wechsel-Briefen beschäfftiget sind und Güter Senfa-

len/die mit Barattirung und Verkauffung anderer Gü-

ter umgehen.

Proxeneticum, Belohnung eines Unterhändlers.

Proxenetria, die Kupplerin/ so in Ehefächen auf beyden

Seiten gehet.

Proximè, am nächsten.

Proximitas, die Blut-Freundschafft/ nahe Anverwand;

schafft/so eigentlich von demWeibe herkömmt.

Proximus, a, um, der nächste. Proximus Agnatus, der

nächste Anverwandte vom Vater her. Proximus ego

met mihi, ich bin mir am nächsten. Das Hemd ist mir

näher, als der Rock. Ich bin mir selbst derNächste.

Proximi, nahe Anverwandte. L. divus, ff. de offic.præ-

fid. L. quamvis, C. de adulter, L. 1. C.de mulier. quæ

prop. ferv.

Prudens, weiße.

prudenter, weißlich.

prudentia, die Weißheit.

Pubertas, die Mannbarkeit/ fånget ſich bey denenMannss

Bildern nach vollendeten 14. bey dem Weiblichen Ges

schlecht aber nach dem 12. Jahr an.

Pubertas minus plena, ist das Alter ber dem Mannss

Volck von 14. Jahr an/ bißzum 18./bey dem Weibs-

Volck aber vom 12. biß zum 14. Jahr. L. 14. §. 1. ff.

de aliment. legat. Fuchs, in paraphrafi ad §. 4. Inft. de

Adopt.

Pubertas plena, ist das Alter bey dem Männlichen von

Ddd 2
I
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18. Jahr an/ bey dem Weiblichen von 14. Jahre an.

dd. ll.

Pubertatiproximus, ist ein Knab von eilffthalben bißzum

4. Jahr hin/ hingegen ein Mägdlein von zehenthalben

biß auf zwölffJahr hin.

Pubes, mundig/erwachsen/ Mannbar/wird einKnab ge-

nennet der völlige 14. Jahr erreichet/ und ein Mägd-

lein/ die das 12. Jahr zuruck geleget/ und zwar beede

biß ans 25. Jahr.

Publicanus, ein Zöllner, der von dem Römischen Volck

Zölle oder andere Einkünfften Pacht weiß bestunde.

publicatio, eine Eröffnung. sc . des Zeugnis / Urtheils/

Bescheids/ Teftaments, &c.

publicatio bonorum, die Einziehung der Güther.

publicatum, eröffnet.

publicè, öffentlich.

publicare, publiciren/ öffentlich ausruffen/ eröffnen. It.

bona publiciren/ die Güther einziehen, und in gemei-

nen Kasten bringen.

publicist, wird genennt der sich auf das jus publicum

leget, oder dasselbe dociret/ oder davon schreibet.

Publicus, a, um, öffentlich/ gemein. publica, werden ge-

nennet die Staats-Sachen/ Publicum judicium , ſuche

oben/Judicium publicum.

Publica perfona, eine Person/so in einem Amt ist/ und al-

so wird auch derNotarius genennet.

Publicumjus germanicum, das Teutsche Staats-Recht/

ist eine geschickte Kåntnis und Wissenschafft derjenigen

Gesetze und Rechte/ durchwelche der Staats-Cörper

des Römischen TeuschenReichs bestehet/ingleichen wie

felbige so wohlin der Moralite als Juftiz gegründet.

Pudor, wird an vielen Ortenfür dieExiftimation, Wür

de/ Reputation, &c. genommen/ als in L. 20. ff. dehis

qui notant, infam. L. 25. ff. de procuratorib. L. 1. §.

It. aut. per &c. & feqq. §§. &L. 15. §.generaliter ff. de

injuriis.
Pu-
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Puella, ein Mägdlein. It. einWeib das nochin ihres Vatā

ters Gewaltist/ vid. L. 41.3. teftamento ff. delegat, 3.

wo ein Weib/das schon zwen Männer gehabthat/und

den drittenfreyen will/ puella, genennet wird.

Pueritia, die Kindheit/ it. heist manchmahl einer der noch

nicht 17. Jahr ist. L. 1. ff. de poftuland.

Pulmentarium, Gemüße/ Zugemüße/ dick als Brey ges

focht. L. quæfitum. §. Trebatius, ff. de fund, inftruct.

Pulfare, einen schlagen, doch daß es ihn eben nichtschmers

get. L. 5. §. 1. ff. deinjur. & famof. libell.

Pulfari, gerichtlich belanget werden. L. 11. §. 10. ff. de

interrogat, injur. faciend.

Punctation, wird genennet der kurze Entwurff eines

Vergleichs/ welcher in unterschiedlichen Puncten bes

stehet.

Punctiren/ Puncten unter etwas machen/welches bedeus

tet/ daß es nichtgelten/ wenn es aber ausgestrichen und

punctiret ist/bedeut/ daß es wieder stehensoll.

Punctus & Punctum, der Punct. In puncto, als bald.

punire, straffen.

&

Pupillares tabula, ein Testament/ das der Vatter für seis

nen unmündigen Sohn gemacht hat/ L. 34. §. fi con-

junctim. ff. de legat. 1. L. 8. §. fed nec impuberis. ff.

de inoffic. teftament. L. 2. §. interd. L. 10. §. fi cx L.

20. L. 38. in f. ff. devulgar. Subſtitution.

Pupillus, ein Wayse/ ein Minderjähriger, der nemlich

als ein Knab 14 oder einMägdlein das 12. Jahr noch

nicht erfüllt. pr. Inft. quibus mod. tutel. finit. und aus

der Gewalt des Vatters kommen ist/ entweder durch

dessen Absterben oder durch Freygebung.

Pupillen/ dieUnmündigen.

purè, ausdrücklich ohneBeding/ reine.

Pura obligatio, eine obligation, daber keine Verpfån-

dung vorgegangen/ noch jemand Bürge worden ist. L.

5. ff. de folution.

Dod 3
Pu-
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Pura ftipulatio, eine ftipulation, zu der weder ein Tag

nocheine Condition gesegt worden ist.

Purgare moram, den Verzug ben noch nicht geänderter

Sache alsogut machen/ daß alle desselben Straffe ver-

mieden wird. L. 8. 14. L. ff. de novat.

Purgatio canonica, ist eine Erweisung oder Demonftra-

tion seiner Unschuld/ wegen eines vorgeworffenen Ver-

brechens/ so nach denen vorgeschriebenen Canonis ge

schiehet/ und da der Angeklagte auf das H. Evangeli-

um schwöret/ daß er das objicirte Verbrechen nichtbe

gangen habe, und darzu gewiße Compurgatores adhi-

biret/ die da schwöhren/ fie glauben/ daß erhabe wahr

geschwohren.

Purgatio vulgaris, ist/die geschehen ist/ durchsonderliche

Kampffe/ als durchkalt Waffer/durchheiß Eißen/ 2c. ist

aber heut zu Tag in der Christenheitverbotten/ weil es

sehr betrüglich. Tit. x. de purg. vulg. per tot.

Furus locus, ein Ort/ darauf noch nichts gebauet wor-

den. L. ult. ff. de pignorat. act, it. ein Ort/ dareinkein

Todter begraben ist/ und wird insolchem Verstand lo-

co religiofo opponirt. L. 2. §.Prætor. ff. de religiof. L.

2. L. 6. L. 9. C. eod. L. 1. §. hoc autem ff. demortuo.

Pufulatum, vel puftulatum argentum, rein / pures noch

unverarbeitetes Silber. L. 31. ff. Locati, fein Silber.

Puteal, ein Bronnen Deckel.

Puteus, ein Bronnen/ Puteos operire, einen Bronnen

graben. L. Fluminum, §. f.ff. de damno infecto.

Q.

Uadrans, der vierdte Theil einer gangen Erbschafft/

das ist/drev Ungen/wann diegangeErbschafft in 12.

Ungen nach derRömer Gebrauch eingetheilet wird.

Quadrantal, einGefäß oder Eymer/so einen Quadrans-

Schuh hält. L. vinaria. ff. de V.S.

Quadriennium, vier Jahr.

Qua-
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Quadriga, einWagen/dervon 4. Pferden gezogenwirdy

einZug Pferde/ aus 4. Stucken bestehend. L.fcire de-

bemus ff. deverb. oblig. der Fuhrmann so 4. Pferd o

der einensolchen Wagenregieret. L. peculium. §. qua-

driga. ff. de Legat. 2.

Quadrigarii, die so solche Wägen machen oder regieren.

Quadruplicatio, Quadruplic ift / durch welche der Bes

Flagte des Klägers Triplic übern Hauffen wirfft. §. 3 .

Inft. de Replic. Dom. Hopp. pr. Inft. de Replic. ord.

Cam.L. 3. tit. 28. §. Woaber.Conft, Elect. P. 1. Conft.

18. Struv. Ex. 46, thef. 15.

Quadrupes, ein vierfüffig Thier.

Quadruplare, quadrupliren/ ein Ding vierfältig machen.

Quadruplaturpretium, derWerth der Sache wird vier,

fach gefordert. L. 2. §. in hocactione ff. vi bonor. rap-

torum .

Quadruplum, viermahlso viel, das vierfältig.

Quærere, fuchen/fragen/ erkundigen/ peinlich befragen.

Noduminfcripto quærere, fuche oben : Nodus.

Quærelanon numeratæpecuniæ, dieQuærel, nichtbezahl

tenGelds/ ist ein solches Mittel/ da einer der zuvor be

Fannt/Gelbbekommen zu haben/ fich beklaget, daßersol

thes nicht erhalten ; Und wird diese Klag meistens per

modum exceptionis angebracht/ wie auch per modum

actionis. Brunn. adL. 14. §. fin, de non num. pec. &ad.

L.7.eod. Lauterb. ad ff. dereb. cred.§. 17. feq.

Quarela nullitatis, Nullitäts : Kräfften/ ist eine Rechts

Wohlthat/ daeiner eine Sentenz , die einen scheinbaren

Mangel hat/ aus dem Punct der Nullitåt impugnitt/

mit Bitte/ daß die Sentenz cafliret/ annulliret und auf.

gehobenwerden möchte/ Boenigks pract.practicat. P. 1.

c.30.Ludovici Einleitung zum Civil-Proceff. cap. 32 .

Quæfitahæreditas, eine Erbschafft/ſo manentwederdurch

Krafft eines Testaments / oder ab inteftato , entweder

Civili oder prætorio jure erlangt und erworben hat. I

9. C. de petit. hæred. L. 14. C. de teftam, milit. L. 14.

C. defideicommiff. Ddd 4 Que
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Quæftuariamancipia, LeibeigeneMägde / so man zur Un-

zuchtfürjedermann hålt/ L. 4. §. 2. ff. de his qui notant.

infam.

Queſtuarius , einer der Gewinns halber sich in Schaus

pelen exercirt. L. athletas. §. 1. & L. 2. in f. ff. de his

quinotant, infam.

Quæftio, eineFrage. It. die Tortur, Peinliche Frag o:

derFolterung. Rubr. ff. de quæftion.

Quæftio facti, ist / wann man nach den Umständen der

Sache fraget/ ob sich ein Ding alsoverhalte oder nicht.

QuæftioJuris, eine Rechts Frage ist/wenn man nachUn-

tersuchung der Umstände fraget/ was in einemFall recht

feyoder nicht.

Quæftionem proponiren/ eineFrage fürbringen.

Quæftionem moviren/

Quæftor, ein Schöffer/ Rentmeister.

Quæftus, der Gewinn/ Nug/ den man durchseineMühe

oder Arbeit erwirbt. It. die Nahrung / das Gewerb.

Quæftus caufa, Gewinns halben.

Qualificiren/ qualificirt machen/ geschickt machen.

Qualitas predii, die Güte oder Gröſſe desGuts. L. fi quid.

ff. de V.S.

Qualiter, aufwas Weise es wolle.

Qualiterfe habere , mit gewiffen Qualitäten afficirt seyn.

L. 76. ff. de V.S. L. 12. ff. quemadm. fervit. amittant.

Qualus, eine Art Kiste , worinn derKalchgeführet wur-

De. L. fed etfi. §. 1. ff. de ufufr.

Quantitas, die Quantität/ Gröffe/Menge/die Gewißheit

oderWerth emes Dinges/ alle Sachen / so gemåſſen /

gewogen oder gezehlet werden. L. 29. ff. de Solution.

Quantum,wie viel/ ein gewiffe Summ/ alſo wird offt in

den Urtheilen erkannt/ daß gewiffe Calculatores zu vers

ordnen/ die ein gewiß quantum, das ist eine gewisse

Summheraus bringen möchten.

Quart, einViertel bey den Kauffleuten.

Quarta
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Quartaagnatorum , war der vierdre Theil der Erbschafft

enes ohne TestamentVerstorbenen/welchedieAgnaten/

wannkeine Söhnevorhanden waren/denen Enckeln von

derTochterwegnahmen. L. 4. C. Theodof. delegitim.

hæredib.

Quarta arrogatorum, vid. quarta Divi Pii.

Quarta Curiæ, istder vierdie Theil derjenigen Erbschafft/

welche der so nicht unter die Zahl der Decurionum ge

hörte und einem Curiali fuccedirte/ denen Decurioni-

bus von dem gangen Patrimonio überlaſſen muſte. vid.

L. 1.2. C.quando & quibus quarta pars. Lib. 1o.

QuartaDivi Pii feu omniumbonorum, ist nur derjenige

vierte Theil/welcher dem arrogirten Sohn/der unrecht-

maffigerWeise emancipiret oder enterbetworden/ aus

dersämtlichenVerlassenschafft des Verstorbenen Arro-

gatorien gegeben werden muste; Einige verstehen durch

diese Quartam nicht den vierdten Theil des ganzen

Vermögens/sondern nur quartam portionis legitimæ

f. ab inteftato debitæ, damit die arrogirte Kinder nicht

besserwåren/als die ehelich gezeugten ; Allein es istwider

den flaren Text. in §. 3. Init. de adopt. & L. fin. ff. fi

quid in fraud. Creditor. Fuſchius in paraphrafi. Inſt. ad.

d. §. 3.

QuartaEpifcoporum, ist von dem Kayser Juftiniano ein

geseket worden/ doch nicht mit einer gewissen Bestån-

Digkeit/ dann inNovell. 6. ftatuirt er / daß so jemand

von denen Curialibus oder Cohortalibus zum Bischoff

erwählt wird er den vierdten Theil seiner Güter der

Curiæ überlassen solle. Aber in Novell. 123. ftatuirt

er/ daß er nur denvierdten Theil seiner Güter behalten/

die übrigen 3. Theil aber der Curiæ zugeeignet werden

sollen.

QuartaFalcidia ist/ welche einem Erben in demFall zu-

stehet/ wann die ErbschafftmitLegaten gånglich ausge

schöpffet, und eben soviel legiret worden/ als verlaffen

ift / weil sonsten der Erbe gar nichts bekäme, vid. Tit,

Inft, de Leg. Falcid. Ddd s Quarta
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Quarta fideicommiffarii, wann der Erb ist gebetten wor

dennachdes Testierers Tod den vierdten Theil der Erb.

schafft zu reftituiren.

Quartafiliæ majeftatis damnati, ist von demKayser Arca-

dio und Honorio conftituirt worden/ dann da zuvor

die Güter deffen/ der wegen des Lasters der verlegten

Majestät ist verdammet worden / seinen Kindern zuge-

hörten/haben sie ftatuirt/ daß die Söhnegar nichts/die

Töchter aber nur den vierdten Theil von der Mutter

Gütern sie mochte mit oder ohne Testament verschieden

seyn/ bekommen sollten. L. eorum. ff. ad L. Juliam Ma-

jeftat.L. 5. C.eod.

QuartaLegitima, der nätürliche Pflicht-Theil ist/welcher

denenKindern/ aus derenEltern Verlassenschafft / und

denenElternaus derenKinder Vermögen/ nach erfolgs

ten Todesfall/ als eine Schuld der Natur zukommt. L.

7. ff. de bon. damnat.

Quartaliberorum , istder vierdte Theil der Erbschafft/

welchen der Vatter denen Kindern nothwendig verlas

sen undsie darinn zu Erben inftituiren/ oder aber sie ex-

hærediren muß. Ist heut zu TagnachAnzahlderKinder

derhalbe oder dritte Theil der Erbschafft.

Quarta Monachi, ist vonJuftiniano in Novella. 5. cap. 5.

eingeführet und conſtituiret worden, daßwann jemand/

derKinderhat sich in ein Kloster begeben will/ er seinen

Kindernso viel von seinen Gütern affigniren soll, als der

vierdteTheilausmachet/ wann er ab inteftato sterbete ;

das übrige sollte demKloster zukommen / darein er sich

begåbe.

Quarta Trebellianica, ist der 4te Theil der anvertrauten

Erbschafft/welche der hæres fiduciarius , damit er nicht

gangleer ausgehe, alsdenn abziehet/ und zurück behält/

wenn er die Erbschafft demheredi fideicommiffario aus,

antworten muß. t.t. Inft. de Fideicommiff, hæred.

Quartal, wird genennet eine gewiffe Zeit , auf welche die

Besoldungen ausgezahletwerden / und sind solcher ges

meinigs
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meiniglich des Jahrs 4. Item/ eine Viertel- Jahrs-

Besoldung.

Quartaliter, aufdie Quartal oder Fristen.

Quartana, das viertägige Fieber.

Quarumrerum non datur Actio, welche Sachen zukei

ner Rechtfertigung kommen mögen/ und in welchen keis

neKlagestatt hat.

Quartiers - Freyheitfrembder Gesandten / bestehet son

derlichdarinnen/ daß nicht nur ihre Personen undBer

dienten in dem Quartier / welches sie bezogen haben/

nach dem allgemeinen Gesandten Rechte und Gewohn-

heit/ von aller Jurisdiction der Obrigkeit des Orts bee

freyetsind; sondern es haben auch frembde Personen

so gar auch Capital - Delinquenten / wenn sie in das

Quartier eines Gesandtens ihre Zuflucht nehmen, ders

gleichen Immunitåt zugenieffen.

Quafi, gleich als It. fastschier. Ist ein Wort/so theils

eine Gleichheitmit etwas / theils auch anzeiget /daß das

Wort/zu dem es gesegt wird/ im uneigentlichen Vers

stand genommen werde.

QuafiContractus , ist nichts anders, dann ein ſtillschweis

gender Vergleich/ durch welchen / nach Vermuthung

derRechte/ unter denen Unwissenden / ja nicht wollen-

den gehandelt wird. pr. Inft. de oblig. quæ quafi ex

Contractunafc. L. 1.ff. de Neg. geft. Dergleichen sind

Negotiorum geftio , Tutelæ adminiftratio, rerum com-

munio, Communio hæreditatis, Hæreditatis aditio, So-

lutio indebiti.

Quafi delictum, oder Verbrechen/ so sich einem Laster in

etwas vergleichet/und gleichsam aus einem Verbrechen

herkommt ist/ zwar nicht dieses / welches aus Betrug

geschicht/ sondern aus Unwissenheit oder Nachlässigkeit/

oder durch ein frembdes Thun/ und also nur aus der

Folgebegangen wird. vid. t. t. Inft. de oblig. ex quafi

delict, Manzius adRubr.Inft. d. t. welchedann find. 1)

wann der Richter ihme den Streit durch ein falsches

Urtheit
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Urtheilsprechenzu eigenmacht. rubr. & 1. f. ff. de extra-

ord. cognit. etfi jud. tit. fuam. pr. Inſt. de oblig, quæ

quafi ex delicto. Comp. Lauterb. p. m.744. 2) Wann

auseines Hauſe /es sey entwedersein eigen/ odergemie

thet/ odey worinnen er umsonst wohnt/ etwas geroors

fen oder gegossen worden / daß es jemanden Schaden

thut. L. 1.pr. §. 1. &feq. ff. de his qui effud. vel dej.

Dn. Struv. Exerc. 14. thef. 28. §. 1. & 2. Inft. d. t. Lau-

terb.Comp. p. 146. 3) Wann einer an einer gangbas

ren Straffen was ausgesetet oder ausgehencket, so de

nen Leuthen Schaden verursachen könnte Dn. Hopp.

ad §. 1. Inft. de oblig. quæ quafi ex delict. nafc. 4)

Wann ein Schade in einem Schiff/ Wirthshauß oder

Herbergenichtvon dem/der dergleichen regieret/sondern

vonandern/ deren Arbeit er gebrauchet , geschehen ist.

t. t. ff. Naut. Comp. ftabul. ut receptareft. L. 1.§. 6. ff.

furti. adverf. Naut. §. f. Inft. d. t. Struv. Exerc. 8. th. 106,

feq. Ex. 28. thef. 33.feq. Lauterb. Comp. p. 94.

QuafiDominium ist/wann einem ein Ding übergeben ist/

von einem der nichtHerz ist doch mit rechtmässigem

Titul.

QuafiDominus ist / welcher durch langen Gebrauchund

Best Herz werdenkan.

Quafi plagium ift / wann einer eines andern Arbeit aus

schreibet/ und den Autorem , wer folches gemacht/ nicht

anzeiget / sondern vor das Seinige ausgiebet. Speck-

han. q. 1. c. 8.n. 16.Lauterb. Comp. p. m. 704.

Quafiufusfructus, suche unten: ufusfructus quafi

Quatenus facere poffit, ist ein Formul,die da anzeiget/daß

maneinemsoviellaſſen muß, als er nach seinem Stand

zu Erhaltung sein und seiner Familie vonnöthen hat. L.

maritum ff. foluto matrimonio. L. in condemnat, ff.

deReg.Jur. & alibi fepiffime.

Quatenus ad hæreditatem pervenit, so viel die Erbschafft

dadurchvermöglicher worden ist. L. in hæredem. ff. de

dolo,

Que
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Querela, eine Klage.

Querela inofficiosè dotis ift / wann dieKinder / deren

Mutter ihrem andern Mann entweder alle ihre Güter

oder den gröstenTheil davon zum Heyrath - Gut gege

benhat/ begehren/ daß ihnen das Gehörige davon præ-

ftirtwerde. L. 1.C. de inoff. dot.

Querelainofficiofæ donationis ist/ da begehrtwird/ daß

was derPflicht zu wider weggeschencket worden / möge

revociretwerden. L. 1. & pallim. C. de inoffic. dona-

tion.

Qui alicujusjuri fubeft , der einem andern unterworffen

undfrembden Gewalts ist.

Quibus alienare licet vel non , wer ein Gut veräußern

undverhandeln könne oder nicht.

Quibus modis teftamenta infirmentur , auf was Weise

die aufgerichtete lehteWillen unkräfftig werden.

Quibus non competat bonorum fucceffio , welchen die

Nachfolge oder Erbschafft in den Gütern nicht gebühre.

Qui citò dat,bis dat, wer etwas bald giebt, giebt es zwey-

fach.

Quicquidfit, es fen/wie ihm wolle / was iſt daran gele-

gen/ was ist ihm denn nun mehr ?

Quidadte, was gehets dich an.

Quid confilii ? WasNaths, was thut man?

Quid ergo? Wassoll esdann seyn?

Quidfaciendum, was thutman/ was fångt man an?

Quidindè ? Was will man denn hieraus erzwingen?

Quidproquo, ichtwas vor etwas /so gesaget wird/wenn

man ein geringes für alles giebt.

Quidficoncederem totum? Wie / wann ich das gange

Dingnachgebe?

Quidtum? Was ists denn mehr?

Qui non poteft diffimulare , non poteft imperare , wer

nichtkanüberhören, nachgeben, und sich verftellen/ der

kan auch nicht regieren.

Quiefcere, ciren/ ruhen/ sich zur Ruhe begeben/ zu frie

den seyn/ still ſigen.
Quietè,
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Quietè, still geruhiglich.

Quietantia, eine Quittung / ist eine solche Bekänntnuß /

worinnen einer gestehet, daß ihme dasjenige, was erbey

einem andern, oder mehrern Rechts wegen zu fordern

gehabt/entweder eines Theils / oder aber gang und gar

entrichtet / und er deſſen vergnüget worden. L. in em-

phytevticariis.de jure emphytevt. L. fin. §. Titius ff.

de condit. indeb.

Quijurefuoutitur, nemini facit injuriam , wersich seines

Rechts gebraucht/ thut niemanden unrecht.

Quilibet, ein jedweder/einjeder. Quilibetrerumfuarum

moderator. Suche oben: Moderator.

Quilibet verborum fuorum optimus interpres , suche:

Interpres.

Quincunx. 5. Unzen/ 5.Zwölfftheil.

Quindena, der Abschoß/ Abzug-Geld.

Quinon habet in ære, luat in corpore , wer nicht hat

mit Geld und Gut zu bezahlen, mußmit demLeibe dafür

hafften und büſſen. L. 7. §. 2. de jurisd.

Quinquennal, die Anstands- Brief/ eiserne Brief/ find

solche Briefe vermittelst welchen denen Schuldnern/

so durchUnglücks-Fälleum das Ihrige gekommen / ents

weder durch den Kayser oder die Stände des Reichs

in ihren Gebieten / eine gewisse Zeit/ gemeiniglich aber

5. Jahr (darvon auch diese Brief Quinquenellen gen

nennt werden) nachgesehenwird /binnen welcher fie vort

ihrer Glaubigern nicht angefochten werden können. vid.

L. 2. C. de prec. Imp . off. & Ref. Polit. de An. 1548.&

1577.tit. von verdorbenen Kauffleuthen & R. J. de An.

1654. §. diesen unsern bißher. 175. Hering. de fidej. c.

5. n. 102. Wilhelm Anton. de Freudenberg. Tr. de

moral. Refcript. & Lauterb. de benef. Refcript. mor.

Quinquennium, fünffJahr.

Quinta effentia , das fünffte Wesen. It. ein Extract os

derder Safft und Krafft eines Dinges.

Qui
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Quifub tutela eft, der unterder Vormünder Gewalt iſt.

QuifuiJuris eft, der seines Rechtens / feines Gewalts A

sein eigen Herz/und sein mächtigist.

Quit, ledig und los.

Quittiren/los geben/los zehlen/ wegen bezahlter Schuld.

It. wirdgesagt/ einen Ort quittiren, das iſt/ denselben

verlaſſen.

Quoad thorum & menfam fc. fepariret, vomTisch und

Bett geschieden, gesondert oder abgetheilet.

Quocunquemodo, aufwas Art und Weise es wolle.

Quod acceptatur,welchesvor bekandt angenommenwird.

Quodbenènotandum, welches wohl zu mercken iſt.

Quod differtur non aufertur, lang geborgt, ist nicht ges

•schenckt.

Quodnotandum, welches zu mercken ist.

Quodoptimè notandum, welches wohl zu mercken ist.

Quod primæ vel fecundæ rationis loco notandum, wel

ches anstatt der ersten oder andernUrsach zu mercken.

Quodfola affirmatione affirmatur, folâ negatione refel-

litur, was durch blosse Bejahung und Vorgeben bejas

het wird/wird durch blosse Leugnungwiderleget.

QuoJure, mit was vorRecht.

Quomodo? Wie?

Quomodo naturales fiant legitimi, wie unehrliche Kin

der ehrlich werden.

Quota, ein Theil, Antheil.

Quotcapita tot fenfus, viel Köpff/ viel Sinn.

Quotidie, tåglich.

Quodlibet, ein Buch darinnen man allerley schreibet.

Suche weiter: Adverfaria.

R.

RAbies, dieHundswuth, wird auch vonrasendenMen

schen gesagt/wann siegleichdenenHunden wüten. L.

2.C.quiteftam. fac. poff.

Rabula,
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Rabula, ein Zungendrescher.

Rabularii, die im Gericht statt der Procuratorum dienen/

und dieLeuteums Geld durchRånck und Ungeschicklich

feit bringen. L.morio. ff. depænis.

Radere, radiren/ ausscharren/ auskragen, schaben. Bar-

bam denBart scheeren. L.Mela. ff. ad. L. Aquiliam .

Radicitus, von Grund aus / mit Wurkel und allem L.

fusti§. 1.ff. arbor. furt. cæfar.

Radiis virorum corufcant mulieres, die Weiber partici-

pirenvon derEhr ihrer Månner.

Rapina, derRaub / der Straffen- Raub ist eine gewalts

thätige Entziehung eines beweglichen Guts/ sodurch bo

fenBetrug öffentlich geschiehet. L. 1.feq. ff. de vi. bon.

rapt. pr.§. 1.&feq. Inft. eod . & ibid . Hopp. Huber. &c.

ord. Crimin. art. 125. feq. ibid. Ludovici in Not.

Rapinamfacere, wird von einigen in L. 88. ff. matre, 16.

ff. de Legat. 2. erflårt/ durch Nauben / mit Gewalt ets

was nehmen, besser aber wird es verſtanden vonRüben

fåen, oder einen Ort/zudergleichen Saatzurichten, vid.

Pulvæus. in Lib. de rerum alienatione.

Raptor, ein Räuber / ein Jungfern Räuber L. raptores

C. de rapt. virgin.

Raptus, der Raub. It. die gewaltthätige Schwächung

oder Entführung eines Weibsbildes. Ferner wird ge

sagt/der hat einen Raptum, d. i. einen Schwarm/ iſt

nichtwohl klug.

Rarum, wird beschrieben / daß es sey alles dasjenige/was

fich selten zutråget dieses heist rarum im gemeinen

Verstand und ist zweyerley/in fe tale, welches jederzeit

und aufalleWeiseverdienet für rar gehalten zu werden/

und darübersich billig alle Menschen verwundern/ und

solches genau betrachten müssen ; und dann rarum certo

refpectu &tempore; In diesen Verstand kan das/was

heut rarund seltsam ist/ morgen gemein feyn. v. gr. frie

sche Blumen im Winter find rar certo refpectu , in

Anse
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Ansehung derZeit desSommers find sienicht rar/ sons

derngemein2c.

!
Rarum contingens, ein Ding das selten geschicht.

Rafura, iſt ein Actus , dadurch die Buchstaben einer

- Schrifft ausgekrahet werden / so daß sie nicht ferner

könnengelesenwerden. Stryk. de rafura. cap. 1. n. 8.

Ratification, die Genehmhaltung / Bestättigung. 4

Ratihabere, ist nichts anders, als dasjenige vor gültig und

genehm halten / was in unsern Nahmen von einem

Procuratore, der feine Vollmacht hatte, gehandelt wors

. den. L. 12. ff. rem rat. hab.

Ratihabitio ist eine ex intervallo geschehene Gutheiffung

einer geschehenen Sache / oder eine Gutheiffung desjez

nigen/ was mit dem gehandelt worden, der als unser

Procuratoretwas verrichtet hat. L. f. C. ad. SCt. Mace

don.

Ratis , ein Flein Schifflein / Kahn / Floß. L. 1. §. magi

ftrum ff. de Exercitor. act.

Ratiarius, der ein solch Schifflein hat / und den Nugent

davonzieher. L.qui ratiario ff. de pign. action.

Ratio, die Ration, Vernunfft. Jt. die Ursach. Ferner/

dieRechnung. In jure heist es 1) DasRegister/Rech,

nungs Buch. L. 6. §. 3. ff. de edend. L. 47. §. 1. ff.

de pact. darinnen nemlich beschrieben ist / was einger

nommen und ausgegeben worden. 2) bedeutet es auch

- die Ursach/ und in diesem Verſtand ſagt man / daß sich

dieses oderjenes aus dieser Ursach also verhalte.

Ratioftatus, die Staats , Raiſon, ist nichts anders/ als ei-

ne fleissige Erforschung und Bedienung der Mittel/

durch welche das Böse abgewendet, das Gute und dem

Staat nüßlich hingegen erhalten und befördert wird.

Rationales, heiffen die Procuratores Cæfaris, welche in die

jenigen Provinzien geschickt wurden, wo keine Procon-

fuleswaren/ daß sie daselbst den Zoll und die Stever

einnahmen. vid. L. ult. C. de advoc. fifci. L. f. c. fi ad-

verf.fifcum.

Eee Ratio
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Ratiocinari , ratiociniren / betrachten/ die Vernunfft zu

Ratheziehen, it. rechnen.

Ratiocinium, die Rechnung.

Rationes, die Ursachen/ It. das Rechnungs-Buch/ dar

innen beschrieben ist/ was eingenommen wird / und was

manausgiebet.

Rationes edere, diegemachteRechnung zu besehen /zu le

sen/ und nachzurechnen geben oder das Rechnungs

Buchhergeben. L. 1. §. 2. L. 6. §. 7. L. 10. §. 2. ff.de

edend. L. 56. pr. ff. de V.S.

Rationes dispungere , die Rechnungen examiniren / und

dieEinnahmsamt der Ausgab untersuchen.

Rationes dubitandi, zweiffelhafftige Ursachen/ oder war-

umman zweiffelt.

Rationes expunctæ , Rechnungen die ausgemacht und

ausgethan find.

Rationes pro& contra, die Ursachen/ dievor und wider

etwas angeführet werden können.

Rationes reddere , Rechnung ablegen , und das übrige

hinaus geben / oder das/was nach gegeneinanderHal

tung der Einnahmund Ausgab übrig bleibt/ hergeben.

L. 69. §. 4. ff. de eviction. L. 32. ff. de condit. & de-

monftr. L. 8.§.5. ff. de liber. leg.

Rationesfubfcribere, eineRechnungfür Recht erkennen/

und solche unterschreiben. L. 82. ff. de condit. & de-

monftr. L. 13. ff. de diverf. & tempor. præfcript.

Ratio implicita , eine Rechnung, da die Einnahm und

Ausgab noch nicht ſpecificirt ist. L. emtor prædii.§. I.

ff. depactis.

Rationibus inferre , referre , vel ad rationes referre,

in Rechnung bringen was eingenommen und ausgege

benworden. L. qui fine ufuris. ff. negoc, geft.

Ratione confcientiæ, Gewissens halben.

Ratione finis principalis, wegenderHauptsächlichenEnd,

Ursach.

Rationefundi, wegen des Grund und Bodens.

Ratione
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Ratione officii , Amts halben.

Ratum& gradum, ståt/fest und angenehm.

Rauca, ein Wurm/ der die Wurzel anfrist. L. 13. §. r.

ff, Locati.

Reale Jus , suche oben: Jus reale.

Reale vitium opponere, fürschüßen / die Sache sey so

beschaffen / daß sie nicht könnte alienirt oder tradirt

- werden.

Realia, die Realien/ welche wegen eines Dings concediret

werden,und die Person nicht betrachten. It. wird ges

sagt, er hat hübsche Realien inseiner Predigt oder Rede/

das ist/denckwürdige, hübsche Sachen/ nicht nur blosse

Worte.

Realia onera, solcheBeschwehrnüffen/ die einer Sach in-

hæriren/ohne den Befiger derselben zu regardiren.

Realia vitia , find diejenigen/ so denen Sachen selbstund

derenBesit anhängen/ und verhindern/ daß die Sach

selbstvon niemand kan ufucapirtwerden/ alsgestohlene/

mit Gewalt heimlich oder Bittweis besessene Sachen.

L. vitium. C. de acquir.poffefs,

5 Realiter würcklichin der Person, inder That.

Reaffumiren/ den Procefslitem.Streit/ oder Handlung

des Verstorbenen wider erneuern/ gut heissen und bes

kräfftigen.

Reaffumtio litis, die Erneuerung und Bekräfftigung des

verstorbenen Streits oder Handels/ so von dessen Er-

ben/ aufdiedie Vollmacht nicht gerichtet ist/ geschehen

muß.

Reatus, der Stand und die Condition dem Angeklagten/

oder ein garstiger / zerriffener elender Habit/ dadurch

mansuchetMitleyden zu erlangen.

Rebellator, der Rebell/oder Auffrührer.

Rebellare, iren/ auffrührisch seyn/ Friede brechen, sich

widersegen.

Eee 2
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Rebus fic ftantibus, ben so bewandten oder beschaffenen

Sachenoder Dingen.

Recambium ist/so einer dem andern mit Wechsel-Brieff.

v. g. 100. indebito verhafft/undSchuldnerdurch Infol-

venz in derZahlungſaumhafft/ tralhrt/Glaubiger an sei

nen Correfpondenten in loco tertio aufSchuldner bes

melderoo, mit Præliminair Avifirung debitoris Zustan

des undGelegenheit : Danun derBrieffankommt/schickt

solcher/dem die Tratta geſchicht/ mit Protest anRemit-

tentenzurück/ nebenst gewissen Deignirung des Corfo

des Orts/ da der Recambio gehalten /und solches bloß

zudem Zweck/ damit das Cambial-Intereffe , so sich viel

mahljährlich auf 18. 20. und 30. pro Cento belaufft/

vermehrt/ aufs Capital geschlagen/und obmoram debi-

toris intereffe, von Intereffe performam anatocifmi ge

nommenund erhoben werden möge.

Recantare , widerruffen.

Recantatio, der Widerruff, ist ein Gerichtlicher A&us,

daderjenige so andere mit Verbal - Injurien angegriffen

hat/seine Worte widerruffen/undzurück nehmenmuß.

Recantatoria actio, ist eine durch die Gewohnheit einges

führte Action, da derjenige der injurirt worden ist/ Flas

get/ daß der Injuriant seine Schmäh-Worte gerichtlich)

widerruffenundzurücknehmen solle.

Recapitulatio, dieWiderholung.

Recapituliren/ wiederholen.

Recedere, recediren/abweichen/ abstehen/ zurück gehen.

Recepiffe, wird genennt ein Schein / daß ein Brieffzu

recht bracht worden/Loco recognitionis five recipiffe,

anstatt eines Scheins scil. ertheilet .

Receptator, der die Verbrecher aufnimmt/verbirget/ der

Heler. L. 1. ff. de recept,

Receptaculum, ein Ort,wohin ſich böseLeute verbergen.

L. congruit ff. de offic . præfid.

Receptitia bona, suche : Bonareceptitia,

Receptitia dos, ein solchesHeyrathgut/ welches der/so es

hers
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hergibt/nach diffolvirterEhe wider bekommt. L. 31.§.2.

ff.de Mortis cauf, donation.

Receptum, ist so vielals Compromiffum.

ReceptumJus , ein Recht, das von denen meisten Rechtsi

gelehrten angenommen und approbirt worden ist. L. non

debet. ff. dedolo malo, L. in minorumC, in quib, cauf.

reſtitut, in integr, non eft neceffar.

Recepti, heiffen die willkührliche Schieds-Richter. L. 1.&

paffim. ff. dereceptis. L.12. C.dejudic.

Receffiren/wird genennet/wann die Schrifften oderPro-

ductaimGericht vermittelsteiner vorhergehendenmünd

lichenAnred des Procuratoris nicht nur allein exhibiré,

oder übergeben werden/sondern auch/wann vermittelst

eines solchen mündlichen Proloquii darwider excepirt

und andere Dinge verrichtet werden ; Welches Prolo-

quium insgemein Recefs, mündliche Handlung, münd

liche Fürtrag/ Vorbringen genennet wird ein solches

Proloquium aberhalten/heist Recelshalten/Recefiren.

Blum.Procefs. Cameral. Tit. 63. n. 60,

Receffus, ein Recefs . Vergleich).

Receffus Imperii, Reichs-Abschied.

Recht istzweyerley/entweder ein geschriebenesRecht/

welches der Ober , Herr deutlich promulgiret oder ein

ungeſchriebenes Recht/ das ist eine von langenZeis

tenhergebrachte Gewohnheit/ weil man muthmaſſet/als

hätte der Ober-Herr/ welcher diese Gewohnheit gese

hen, und stille darzugeschwiegen, feinen Willen darein

gegeben.

Recipe, oder das Recept, eine vorgeschriebeneArzney.

Reciperare, suche Recuperare.

Recipere, iren/ annehmen, aufnehmen/ wieder empfahen/

wiedernehmen. Recipere Appellationem, Leuteratio.

nem five Ober Leuterationem, die Appellation,Leute

rungoderOber-Leuterung annehmen.

Reciprocatio, die Widerkehrung/ Wettmachung.

Reciprocè, Wechsels weife/ gegen einanderin dieWett.

Eee 3 Reci
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Reciprocare, ciren/ widerkehren/ hinter sich gehen/ ge

gen einander etwas thun.

Recidive, wird genennt/wenn einer wider in die Kranck

heit fället.

Recifus , furt. ConcisL 2. ff. de termin.mot.

Recitatio, dieHersagung/ Erzehlung.

Recitator, der etwas erzehlet, hersaget oder lieset.

Recitare Teftamentum, ein öffentlich vorgezeigtes und

eröffnetes Testament in Beyseyn der Zeugen vorlesen.

L.r. C. quemadm. teftam. aperiant. L. 41.ff. fi cert, pe

tat.L. 11. §. 1. de Legat. 2,
•

Recogitare, iren/ zurück dencken/ sich wieder bedencken/

befinnen.

Recognitio, die Recognition , das Erkänntnis / Wider:

fennung. It. ein Schein, Bekanntnis.

Recognitio Inftrumentorum, ist ein Gerichtlicher Actus,

dader sodas Inftrument von sich gestellet hat, oder der

fonst darauf beklaget wird, erkennet, daß solches wahr

und nichtfalschseye.

Recognofcere, recognofciren/ erkennen/besehen/ wider

erkennen/zum Erempel, ob es sein/ oder eines andern

Hand und Siegel sey. It. einen Ort besichtigen;Fer

nerden Feind 2c.

Recognofcere feudum, jemand für seinen Lehn - Herrn

agnofciren, und bekennen , daß man solches Lehen von

ihmhabe/ auch ihm deßwegen treu und gehorsam seyn.

II. Feud. 17. 11. Feud. 34.§.3;

Recognofcere Inftrumenta, ist nichts anders/als beken-

nen/daßsolche Inftrumenta wahr und nichtfalschseyen.

L.5.ff.famil. ercifc. L. t . §. 8. L. 15. §. 3. ff. de falf.

Recommendation, eine Verschreibung/ Anbefehlang/

Vorschrifft/darinnen man jemandeinem andernzu bab

diger Hülffund Beförderung feines Begehrens bester

massen empfiehlet.

Recommendatitiæ feu recommendatoriales Litera,

Suche oben: Literæ recommendatitiæ,

Récon
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Reconciliator, ein Versöhner.

Reconciliatus, a, um, versöhnet.

Reconciliare, iren/ einigmachen/ vergleichen, versöhnen/

vertragen.

Reconveniens , der Reconvenient , Nach-oder Widers

Klåger.

Reconvenire.iren/ wider belangen/wider beklagen.

Reconventio ist ein Actus judicialis, da der Beklagteden

Klägerfür eben demselbenRichter verklaget oderbelan

get.L fiidem. §. fed & ff. de jurisdiction .

Reconventus der Reconventoder Wider-Beklagte.

Recriminire, recriminiren/ auf die geschehene recorfion

wieder antworten/ und schmähen/ gegen schelten.

Recta, richtig gleich zu.

Rectè, recht/ wohl/ wird von der Juftiz einer Sach ges

braucht/wie rite von denen Solennitåten einer Sach,

heist auchklug/weißlich.

Rector, ein Regierer / der Oberste Lehrer in Schulen.

It. heist in Jure eigentlich derjenige / der als ein Præ-

fectus, oder Comes oder Proconful oder Legatus einer

Proving vorstunde.

Rectum feudum , ein durch rechtmäſſige Inveftitur ers

worbenes Lehen. II , Feud. 2. §. 2. & I , Feud. 3 , §. 1 .

Rectumjudicium das ist directum oder principale judi-

cium. L. 18. ff. commodat,

Recuperare, recuperiren/wieder erlangen/überkommen.

Recuperatores , wurden diejenige genannt, denen der

Prætordie Jurisdiction über privat - Sachenübergeben

hatte. Theophil . § . eadem. Inft, quib. excauf. liceat.

Recurfus, der Recurs oder Widerkehrung/die Zuflucht.

Recurfus ad Cæfaream Majeftatem & Comitia, hierüber

ist im Römischen Reiche verschiedene mahl die Frage

entstanden, ob vonden beyden höchstenReichs-Gerich

ten/nemlichdemReichs Hof-Rathzu Wien/ und dem

Cammer Gerichtezu Weglar in Jultiz- Sachen annoch

überdie Remedia Supplicationis & Revifionis an Ihro

Eee 4 Kan
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Käyserliche Majeftåt selbst/ oder an die Reichs Vers

sammlung zu Regenspurg könne provocirt und dadurch

derReichs Gerichte Jurisdiction und Cognition unter

brochenwerden. Nachdem Reichs- Gesezen iſt ſolcher

Recurs nicht erlaubt, auffer in dieſen 2.Fällen 1.) wenn

in caufis Ecclefiafticis & Politicis inter ftatus utriusque

Religionis unter den Urtheilern eine Gleichheit der

Stimmen entstehet/und 2.) wenn über demVerftand

derReichs- Geseße ein wahrhafftiger Zweiffel entstehet.

In allen andernRechts-Fällen sollen diebeyden Reichss

Gerichten lediglich decidiren/und auf dem Reichs - Tar

ge nichts als Staats- Sachen tra&iret werden/ wie

Bennnur nach 1715. Kayserl. Maj. durch ein scharffes

Commiffions-Decret dergleichen Recurfum ad Comi

tia in luftiz Sachennachdrücklich improbirt/ und ſid) in

FeineRechts Sachen aufdemReichs- Tage zu meliren

gebotten.

Recufare, recufiren/ abschlagen/ verwerffen / als einen

·Richter, oder die Erbschafft. It. nicht annehmen,sich

weigern.

Recufatio, die Abschlagung/ Verweigerung.

Reculatio curæ ac tutela, die Verweigerung/daßman

die Vormundschafft übersich nehmen wolle.

Recufatiojudicis ift eine Vermeidung der Jurisdiction,

oderGerichts-Cammer, aus vorgebrachter Ursach eines

rechtmässigenArgwohns. c. quod fufpecti, c, fulpicionis

x. de offic. deleg. tot, tit. X. de recufationibus.

Reddere, widergeben, heist auch bloß geben. L. 44. ff.

. de V. S!

Reddere debitum Conjugale , die eheliche Pflicht abs

statten,

Reddere debitum, die Schuldbezahlen.

Reddere rationem, Rechnungthun.

Redde rationem villicationis feu difpenfationis tuæ ,

thueRechnungvon deinem Haushalten.

Reda
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Redactapecunia, heist nichtnur eingebrachtes Geld/son.

dern auchdas / so man einbringen kan/ob es schon noch

auffenstehet, L. item, veniuntff. de petit. hæred.

Redacta pecunia ex frugibus venditis, Geldso aus denen

verkauften Früchten erlöst worden. L. 58. §. 1. ff. de

ufufruct.

Redemtio , die Erlösung.

Redemtor , ein Erlöser.

RedemtorActionum ist/welcher ein Klag-Rechtbono &

licito titulo an sich bringet. t. ff. a. C. de hered, vel

act. vend.

Redemtor litis alienæ ist/ welcher einen allbereit einein

ProcesshangendeSache/ entweder um ein gewiß Geld/

oder aber um die Helffte oder Drittel seiner Mühewals

tung abhandelt. L. per divers. C. mandati, ist aber vers

botten. L. 15. C. deprocurat,

Redemtorvectigalis, der einen Zoll für ein gewiſſes pre

tium bestanden hat. L. 8. §. non alios. ff. de vacat mun.

Redhibere, redhibiren/ das Gekauffte dem Käuffer gez

gen Erlegung des Kauff-Geldes wider geben. L. ei. ff.

de ædil. edict,

Redhibitio, dieWiedergebung eines gekaufftenundman

gelhafftigen Dingesgegen Erlegung desKauffGeldes.

Redhibitoria actio. Suche oben :

Redhoftimentum, die Wieder Vergeltung/ Redhofti-

10 redhibitoria,

menti loco, anstatt der Wieder-Vergeltung.

Redigere, redigiren/ zwingen/ zusammen bringen/ durch

seinenFleißzuwegebringen. L. 2. ff. qui potior. in pign.

Redimere, hat vielerleyBedeutungen/ 1.) heist es erkaufs

fen/ daher lites redimere,fremde Process und Anforde

rungum geringes Geld erkauffen/ daßmanhernach viel

damit profitiren möge. vectigalia redimere, redimtør

vectigalium, der einenZoll an sich kaufft.L. Cæfar, pr. ff.

de publican. 2.) Wieder kauffen/ die verkauffte Sach

umeben denPreiß wieder kauffen/ davon das pactum re-

dimendi benennt wird, vid. infr. redimendi pactum .

mang Cee's
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3.)Etwas für ein gewiffes pretiumzu verfertigen/über

nehmen, daß man alles auf seine Kosten verfertige. L.

redemtores ff. de Rei vindicat L. 12. §. f. ff. de ufu& ha-

bitat. L.5. ff.de inftit. 4.) Bestehen/ als delatorem re-

dimere, den Angeber bestechen. L. 29. ff. dejur. fifc.re-

dimere fententiam, den Richter mit Geld bestechen/

daß er ein favorables Urtheil spreche. L. 34. ff. de jur.

fifc. 5.) Sichvergleichen/ daß man von dem künfftigen

Nugen des Proceffes participiren wolle. L. 7. ff. man-

dat. L. 20, C. eod. L. 1. §. fi autem ff. de extraordin.

cognit.

Redimendipactum, 1.pactum de redimendo, ist ein Ver

gleich/ da der Käuffer dem Verkäuffer verspricht/ daßer

ihm dieverkauffte Sach/wanner das pretium reftituirt/

wieder inner und nach einer gewissen Zeit verkauffen

wolle.

Redemturafür Redemtio oder dieMiethung öffentlicher

Sachen. L.s.ff. de inftitor.action.

Redintegrare matrimonium, nach dem die Ehe getrennet

war,solche wieder ergången, und machen/ daß die Ehe

leut wieder einander beywohnen. L. 23. & f. ff. rerum

amotar. L. 64. ff. de jur. dotium, L. 19. ff. folut

matrim.

Reditus , das Einkommen/ die Zinnsen/ Renth und Gült.

St. die Wiederkunfft.

N

Reditus annui, Jährliche Renthen/ Zinnß und Gülten/

Pächte/Gefälle und Einkommen/ ist ein Recht/welches

dem Glaubiger rechtmässig zukommt/entweder aus den

Sachen/oder wegen einer PersonalObligation, alljähr

lichen oder zu gewiffer Zeit eine gewisse Portion oder

Binns von seinen Schuldner zu empfangen. Calper.

Roderic. tr, de ann, redit. Henn. Canis. de ufur, &

Cenfibus.

Reditus annui find ein Jus in re , da man durch vorges

gangenenKauffund erfolgtenTradition aus einemfrem

den Gut/jedes Jahrs eine gewiſſe Liefferung zu exigi.

ren
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renhat. Und ist hier an statder Waar oder was man

kaufft/das Rechtjedes Jahr/ etwas exigiren zu dörffen/

anstatt des Kauff- Schillings aber ist das gezahlte Geld/

welches der Emtor nicht repetiren kan /sondern muß

warten/daß der Verkauffer diese Renthen durch Resti.

rungdesPretii wieder reluire. R. J. de An. 1577.Tit.

vonWucherlichen Contr. §. und nachdem, worinn auch

versehen/ daß vom 100. mehr nicht denn 5. pro annuo

reditu bezahlt werdensollen. Tab. de alt. Tanto. p. 3.

art. 4. n. 2.feq. art, 6. n. 5.art. 9. 6. 1. feq.

Reditus ordinarii, ordentliche Einkünfften sind die allezeit

ohne Interruption oder Ausseßung müſſen erlegt wer

den/alsdasind Beeth/Zoll/ Wein undBier- Umgeld/

als welcherfür das Getränck bezahlt wird. Bruckmann.

Conf, 27. n. 43. Vol. 1.

Reditus extraordinarii , aufferordentliche Einkünfften

find/ die nicht allezeit / sondern ben erheischender Noth

durfft der Republic bezahlet werden/ als die Auflagen

zurFräulein Steuren/ welche heut zu Tag aber fast zu

ordentlichen worden.

Reditus immutabiles, unveränderliche sind die weder

wachsen noch abnehmen/ weder vermehren noch vers

ringern.

Reditus incerti, mutabiles & cafuales sind, welchenach

Beschaffenheit der Zeit/bald mehr/ bald weniger ertra

gen/als dafind/die Geld Straffen/ die Vieh Zucht/

derZehenden 2c.

Reditus perpetuus, wird genennet/ diezu keiner Zeit köns

nenabgelösetwerden.

Reditus perfonalis, wird genennet/ wann nur einerver-

fauffets.f.für roo, das ist/ ich gebe ihm 100.fl.ohne

Pfand/und er gibt mir jährlichen darfür 5. fl. Manz.de

prælud. bell, civ. part. 3. Ingleichen die Kopff-Steu

ren/ Geld-Straffen 2c.

Reditus realesfind/ so denen Sachen auferlegt oder Oc-

cafio-
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cafione derer Sachen præſtirt werden, alsda ſind die

Steuer/Zoll/ Accis und anderedergleichen Impoften.

Reditus temporales, find/die nur einegewisse Zeit müſſen

bezahlet werden.

Reditus pecuniæ, die Zinsen/ Geld-Zinnsen.

Redivivus, a, um , wider lebendig oder erneuert.

Reducere, reduciren/wieder bringen/ zurück führen/zu

rück bringen/in den alten Stand und Formbringen. L.

3. ff. de itin. actuque privato. Item wird dieſes gesagt/

wenn man das leichte Geld zu ſchweren Geld rechnet.

Ferner ein oderzusammen ziehen/ bey denSoldaten.

Reductio ad arbitrium boni viri, eine Sachzu desRich,

ters willkührlicher Entscheidung stellen. L. 18. Judic . fol-

vi. Hahnad Wefenb. ff. Tit, derecept. qui arbitr.

Reductio monetæ, die Rechnung des leichten Gelds zu

schweren Gelde.

Re & corpore arreſtiret/ an Haab / Gut und Leib ver-

fümmert.

Refectio, die Aufbauung/ Aufrichtung.

Refectio Inftrumenti, eine Verneuerung oder Verfertis

gung eines Inftruments,

Referendarius der Referent, oder welcher etwas erzeh

Reverens J let/ vorträgt/ dergleichen in Fürstlichen

Regierungen und Schöpffen Stühlen seyn. It . heisset

auch derjenigeReferent,welcher aus dem Gerichtlichen

eingegebenen Acten etwas vorträgt.

Referre, referiren/ wieder bringen/ erzehlen/ eine Sache

vortragen/ anbringen/Relation thun. It. wird gesagt/

es referiret/ das ist/ es beziehetsich aufein andern. Fer

gesagt/den Eyd referiren/das ist/ zurück schie

ben/wieder ins Gewiffen schieben.

Ne
re

Referre crimen, dem Ankläger ein Laster oder Verbre

chenvorwerffen. L. s. ff. depubl, jud.

Referre jusjurandum , dem/ der einen den Eyd deferirt

hat/ſelbſten zuschwöhrenanbieten. L. 28. ff. dejurejur.

Refecta
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Refe&tapecunia, Geld/das manfür eineSachbekommen

hat. L. 1.§. fi frater ff. de Collat. bonor. L. 3. §. f. ff.

de ufur.

Refectus Einkünffte/ Einkommen. L. 7. §. 10. ff. ad S&.

Trebellian.

Refectorium, ist dasjenige Zimmer in den Klöstern/ wo

dieOrdens Brüder beysammen speisen.

Refigere . das angemachte wieder loß machen/ herunter

reiſſen. L. fi vicem ff, quod vi aut clam. L. inter ff de

Verb. Sign. L. quitabulam. ff. ad Leg.Juliam peculat.

Reformare, in beffern Standsehen/ zurechte machen/vers

beffern/und erneuern. It. Meistern/ Hofmeistern.Fer

ner/ dieLeutezu andererReligion zwingen.

Reformare pactum, einen Vertrag wieder aufheben.L.

inter pofitas. C. de transaction. in eine bessere Form

bringen. L.jurisgentium ff de pactis.

Reformirte werden genennet die sonst so genannte Cal

vinisten.

Reformandi Jus, ist ein Landes Fürstliches Recht/ vermö-

gedeffen derLandes Herr befehlen kan/ daß inseinen Lan-

Denur eine Religion in Kirchen/ Schulen undHäusern

gelehret undgeübet werde.

Refuge, dieso zu einer Arbeit oder in dieBergwerckcon-

demniretworden,und davon geflohen find . L. 8.§ inter

eos ff. de pœnis.

Refugia, das innere Theil des Hauses, L. 13. §. fed fi ff.

de ufufruct.

Refundere, iren/erstatten/wieder erſtatten/ abführen/ abs

statten/zumErempel/die Unkosten.

Refufio expenfarum, die Abführung und Erstattungder

Unkosten.

Refutare, iren/widerlegen/ sich vertheidigen. It. sich be

geben/verwerffen.

Refutarefeudum, ein Lehn refigniren/ und solches entwes

derdemLehen-Herrn/oder demnechsten Agnaten übers

laffen. II. Feud. 9. §, 1. & 11. Feud. 38.

Refu-
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Refutare judicem, einen Richter ausschlagen, nicht für

folchenstehen wollen.

Refutatio, die Wiederlegung.

Refutatio feudi, die Auffagung oder Aufkündigung des

Lehns/ ist nichts anders als eine Ceffion , dadurch der

Vafall sein Lehen gånßlich dem Lehen , Herrn oder einem

andern derindem Lehenfuccedirtüberlåst. II. Feud. 38.

Struv, Syntag. jur. feud. c. 12. aph. 14.

Regalia, dieRegalien, oder Reichs.Hoheiten/undRech

te der Majestät, deren sich die Privat Personen ben

grofferStraffe nicht anmaſſen dürffen/sondern die dem

Landes-Fürsten allein zukommen. Und diese sindzweyer:

ley/ als :

Regalia majora, sind die Gerechtigkeiten und Gewalt/

welche die Regierung und Zustand des gemeinen Wes

sens selbst betreffen: Darzu gehöret 1.) dieMacht/Ges

sehe zu machen/ und Freyheiten zu ertheilen. 2.) Die

Sorgeder Religion und heiligen Dinge. 3.) Die hdche

ste Gewalt von Geistlichen und Weltlichen Sachenzu

urtheilen und zu richten. 4.) Das Recht zu Kriegen /

Friedezu machen/und Verbindnus zu machen. 5.)Die

Münk- Gerechtigkeit. 6.) Die Straffen, welche auch

aufden Todtgehen/ (und in GOttes Wort nicht geord

net/) zu erlaffen. 7.) Gymnasia einzuseßen. 8.) Jahr-

und Vieh Märckte anzusetzen/ und

Regalia minora, find die Nugungen/ welche aus gemei-

nen Gütern oder sonsten wegen des Reichs oder Ges

biets von dem Kayser oder Fürsten genossen werden.

Darzugehören 1.) die Gerechtigkeit Tribut anzukündi-

genundaufzulegen. 2.) Die Gerechtigkeit/ da dieNu

kungen aus dem Meer und öffentlichen Flüssen zu neh

men/ und hieher gehöret auch die Floß Gerechtigkeit.

3.) Das Geleit und diegeleitliche Obrigkeit/ auffreyer

Land-Straffen. 4.) Die Zoll- Gerechtigkeit. 5. ) Die

Gerechtigkeit/ da die Pferde zu der Post und sonsten

wenn esdieNoth erfordert/zumfahren undtragen/wo

es
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eshingehet/ gereichet werden müssen und wird dieses

sonst genennet: Jus angariarum & parangariarum. 6.)

DasRecht des Metalls/ Erk/ Salg und andere Mine-

ralien. 7.) Das Recht, die Schäße, so entweder aneis

nem öffentlichen Ort durch angewendeten Fleiß oder

durchZauberen in einem eigenen Ort gefundenworden/

zunehmen. 8.) DasJagt undForst- Recht/ das Recht

zu fischen/das RechtVögelzufangen,die Vogel Weis

de. 9.) DasRecht/ Güter so keinen Herrn haben. St.

dieGüterderer/sowegen etlicher Verbrechen verfallen.

It. welche etlichen als Unwürdigen entzogen werden/

wegzu nehmen. 10.) Das Recht Häuser und Palatia in

Städtenzu haben.

Regalia immanentia find/ die alleine eines Reichs- Stana

desseineLande angehen.

Regalia particulariafind/ welcheFürsten und Stånden in

ihrenTerritoriiszukommen/und von ihnen exercirtwer

den/worunter auchdieJura Territorialiagehören.

Regalia univerfaliaf. Imperialia find/ welchedem Kayser

durchs gange Römische Reich zukommen / worunter

= auchdieRefervata oder KayserlicheHoheit begriffen.

Regalia tranfeuntia ſind, die zugleich auf dieAusländer

sich mit erstrecken/ oder deren die Reichs . Ständesich

auchgegen die Ausländer bedienen können.

Regale , ein Königliches Geschenck.

Regens, der Regent/der regieret/herrschet.

Regere , regieren/ herrschen.

Regefta, Register/ Archiv.

Regerendarii, bie solchem Archiv vorgesegetsind.

Regio, dieLandschafft/der Umfang.

Regi fines, wird gesagt/ wann zwischen zweyen anſtoſſen

denLand-Gütern die Grången aufgerichtetund entschies

Edenwerden, t. c. ff. & C.de fin. regund.

Regimentum, das Regiment/die Verwaltung, L, un. ff,

de offic. præf. prætor.

Regi-
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Regimentum Imperii Germanici, des Reichs-Regiment/

wann einRaths Collegium, demeinsonderheit die Re-

gierung und Sorge des ganzen Teutschen Reichs anbe-

fohlen war, und dasdaraufsehen muste/daß solches auf

keinerley Weis gemindert oder geårgert wurde. vid.

Ordnungen des Regiments de An. 1500. & 1521.

Regiſtranda, das Aufgezeichnete, das Protocoll , ein Ver

zeichnis.

Registrator,der ein Ding aufzeichnet.

Regiftratura, ist ein Ort/ allwo die privat A&taund der

Partheyen Sachen/die sonst zwischen denen Untertha

nen vendilirt/ aufgehoben werden; In einigen Cang

leyen wird diß Wort mit dem Wort Archiv con.

fundirt.

Registriren, aufzeichnen/ jedes anseinen Ort einschreiben.

Regiftrum , ein Register / oder Verzeichnis / worinnen

Ausgabund Einnahm befindlich . It. das Haupt-Buch

eines Schreibers.

Regnum , das Reich.

Regreffus, der Regrefs, das Widerkehren. It. wirdge

sagt/ seinen Regrefs an einem suchen, d. i. sich an einem

erholen/seinen Zuspruchan einem nehmen.

1

Regula, eine Regel/ Richtschnur. Jt ein Geseß/ Ord

nung. Regula Juris , eine Rechts Regel. Regula , heist

in L. 19. §. 1. ff. Locat, einevon Bingen oderWeidenge

machteKiste/darein man dieOliven thut/wann sie aus

gepresset werden.

Regulares, heiffen in Jure Canonico diejenigen / fo fich

dem Gelübd der Armut/ des Gehorsams / und der

Keuschheit unterworffen/ und dem Imperio eines Præ

Jaren unter einer gewissen und approbirten Lebens-Res

guluntergebenhaben. vid. Tit. de Regularib, & tranfe

unt,adreligion. Dazu gehören nun Mönche/Nonnen/

Canoniciregulares, und die übrigen Religiofen, Cap. 6 .

in f, x. deftatumonachor,

Regu



Re

817
Re

Regularis, re, richtig, nachder Richtschnur gemacht/nach

derOrdnung und Kunst (c. gebauet.

Regulariter, richtig/gemeiniglich.

Reichs Abschiede/Receffus Imperii, find gewiffe Con-

ftitutiones und Decreta , so vomRömischenKayser und

allen 3. Reichs-Collegiis abgefaffet/ beliebet/unterschries

ben und besiegelt worden. Sie gehen besondere newe

Cafus an/davon in der güldenen Bulle nichts enthalten/

und eswerden allezeit zwey gleichlautende Exemplaria”,

eines in dieReichs-Erz-Cansley zu Mayng / das andere

in die Reichs Hof-Cangley zu Weglar bengelegt. Wenn

fiebey Endigung eines Reichs-Tages publicirt worden/

bekommen sie die Krafft eines allgemeinen Fundamen-

tal-Geseges/und werden von den streitigen Partheyen zu

Abthuung ihrer obhandenen Rechts: Proceffe allegiret

und angenommen.

Reichs/Anlage /Reichs-Anschlag / find Collecten und

Steuern /sozuBekriegung des Türcken / als des Erb,

Feindes der Christenheit/von beweglichen und unbeweg

lichen Gütern / auchnach
Beschaffenheit der Nothdurfft

vondenKöpffen derHerren und Frauen / Knechte und

Mägdeeingefordert und dabey die weltlichenLehns-Gü‹

terder Geistlichkeit selbstnicht verschonet werden.

Reichs/Dorffer/find Suffelsheim/ Gedran und Stein

gamb/ingleichen etliche andere in Francken an den Anspas

chischenGrenzen die freyen Leute zu Megloß und auf der

LeutkircherHeydein Schwaben / welche keinen andern

Reichs- Stand/sondern demKayser und demReicheun

mittelbar unterworffen sind dieUnter-und Ober-Gee

richte ihren Reichs DorffSchulzen / und das freye-

Exercitium religionis haben / auchvon allen oneribus

aufferwannsiein Kriegs-Zeiten nebst der Reichs Ritters

fchafftetwas contribuiren müffen/befreyet sind.

Reichs-Freyherr/ ist derjenige/welcher vomKayser mit

einerHerrschafft belehuetworden ist / und welcher Sig

und Stimmeaufden Reichs Tågen hat ; Siesigenmit

Sff
Den
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denReichs Grafen auf den 4. Grafen Båncken / und

werdennebst denenselben vor Reichs.Stände angesehen.

Einigeunter denenselben werden Semper - Freye genen

net/als die zu Limpurg / andere EdleHerren/ und einige

auchbloß Edle. Sieempfangen die Lehn nicht imme

diate von dem Kayser / sondern von dem Reichs-Hof

Rathe.

Reichs/Fürst/inbesonderm Verstande,ist im Heil.Rd-

mischenReiche ein Fürst/ welcher Siß und Stimmeauf

denReichs-Tågen hat / und werden dieReichs-Fürsten

in Geistliche und Weltliche eingetheilet. Sie empfangen

ihrLehn immediate vondem Kayser.

Reichs Fundamental - Gesetze / bestehen 1 ) in den

Reichs Abschieden/ welchevomgangen Reiche/ oderin

dessen Nahmen abgefaffet und unterschrieben worden;

2)"in derguldenenBulle ; 3) in der Kayserl. Capitula-

tion.welche derKayser beschwörenmuß; in den allgemeis

nenLand-Frieden von Anno 1495. 5) in demReligions-

Frieden 1555. zuAugspurg geschlossen ; 6) imMünſte-

rischenund Oßnabrüggischen Frieden oder Inftrumento

Pacis , welches 1648. aufgerichtet worden ; 7) indenen

Abschieden der Deputations Tåge/und in denCammer-

Gerichts Vifitationen Abschieden.

Reichs-Glied/unter diesemund einemReichs-Stande

ist einUnterschied / indem dieItaliänischenFürsten von

Mantua undModena , ingleichen diefreye unmittelbare

Reichs-Ritterschafft/ zwar Reichs-Glieder seynd / aber

keineReichs-Stände/ weil sieweder SignochStimme

aufden Reichs Tågenhaben.

Reichs-Graf/ist eigentlich derjenige, welcher mit einer

unmittelbaren Reichs Grafschafft / oder mit einem

Reichs-Affter Lehn belehnet ist und Sikund Stimme

aufdenReichs-Tågen hat. Siewerdenin die Schwa

bische Weterauische / Fränckische und Westphälische

Banck getheilet. Sie empfangen ihre Lehn nicht im

mediatevomKayser/sondern in dem ReichsHof- Ra

the.
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the. Sonstenführen auch denTitulReichs- Grafen dies

jenige,welche zwar den Gräflichen Character, aber keine

unmittelbareReichs. Güter/auch nicht Sig und Stimm

aufReichs Tågen/ sondern nur ihre Güter und Herr

schafftunter einen Stande in Römischen Reiche als uns

terFürsten/Churfürsten 2c. als Lehn- Vafallen,haben.

Reichs/Gutachten / wird genennet aller 3. Collegio-

rum aufdemReichs-Tage zu Regenspurg Meynung ůs

ber einKayserliches Commiffions- Decret. Wennaber

derKayser solches ratificiret hat / so wird es ein Reichss

Schluß genennet.

Reichs of RathzuWien/Aulicum Judicium Au-

la Cæfarea,ift eines der höchsten Gerichte im heiligenRd.

mischenReich /und bestehet aus einem Præfidenten nebst

den Reichs Hof Råthen / welcheimNahmen des Kays

fers inReichs- Sachen in prima oder fecunda inftantia

das Rechtsprechen.

Reichs infignia , oder Kleinodiensind / welche beyder

Crönung eines Römischen Kaysers gebraucht / und bey

den StädtenAachen undNürnbergverwahret werden.

Diesebeyden Städte lieffern selbige aufgehörige Notifi-

cation und ausgestellten Revers, daßsie richtig reſtituiret

werdensollen/ zu der Kayserlichen Crdnung aus /und ges

hörendazu 1 ) Caroli M. Crone von purem Golde/ 14.

Pfundschwer / fast einehalbe Elle hoch / oben zugespikt/

unddarauf ein Creußauchmit Edelgesteinen und Perlen

(jedochohneDiamant ) gezieret / inwendig aber mit ro

then Sammetgefüttert. 2 ) Caroli M. Ring. 3 ) deffen

Schwerdt in einervergoldeten und mit Perlen verseßten

filbernen Scheide. 4) der güldene Reichs Scepter. 5)

der güldene Reichs Apffel oben mit einem güldenen

Creuße. 6) Caroli M. Rock mit Perlen besett. 7) ein

Mantel und Wappen Rock. 8) die Knye Stieffeln 264

welche zusammen die Stadt Nürnberg verwahret. 9)

ein mit Edelgesteinen besettes Schächtelein,worinndem

Vorgeben nachdie Erde darauf des Heil. Stephani

Fff 2
Blut
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Blutgefloffen/aufgehoben wird. 10) Caroli M. Såbef.

11) deffen nach alter Manier verfertigtes Gehencke. 12)

das heilige Evangelien Buch mit güldenen Buchstaben

geschrieben; welche 4. Stückedie StadtAachen in Ver

wahrunghat.

Reichs/Lehn/find feuda ligia , derenLehens -Leutedem

Kayser und dem Reiche aufs genauesteverbundenseyn.

Esist vieldifpotirens unter den Publiciften, ob die durch

den Todtes Fall offen gewordene Reichs , Lehn dem

Reich lediglich anheim gefallen verbleiben / oder vom

Kayser an andere vergeben werden sollen. Denn was

de facto geschiehet / ist nicht eben de jure , und einige

Stiffter/zum Exempel/Chur- Trier/haben ein Kayser

liches Privilegium , daß alle in solchen Stifft eröffnete

Reichs Lehenselbigenzufallen sollen.

Reichs Matricul, ist ein Verzeichnuß/welchesimNah

men des Kaysers und der Stände des Reichs abgefaffet

worden / und darinnen nicht allein alle Nahmen der

Ständedes Reichs enthalten / sondern auch wie vielje,

derzumNußendes allgemeinen Wesens / nachdemAn

schläge der Römer - Monate contribuiren soll. Die

Reichs Register/ so manvorKayser Sigismundi Zeiten

und nach denselben gehabt / find sehr mangelhafft und

falsch,diejenige Matricul aber/fo Kayser Carl der V. An-

no 1521 aufdemReichs-Tagezu Worms genauer eins

gerichtet und einen gewissen Fuß der Reichs-Anlagen

darinnen gesezet worden. Man hat zwar bey vielen

Reichs Conventen von der Verbesserung gerathschla

get/es ist aber biß dato dieses schwere Werck theils we

gen der vielenModerationen , sofast gange Kreyse erhal

ten/ theils auchwegen der Exemtionen/ nochnicht geho

benworden.

Reichs Pannier/oderFahne/ist das vornehmsteZeichen

des RömischenReiches und bestehet in den zwenköpffig

tenReichs.Adler / welcherzu Kriegs-Zeiten in denFab

nen und Estandarten geführet wird. Als dem Hauß

Han
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HannoverAo. 1692. diencundte Chur-Stelle conferi-

retwurde und demselben gleichfalls ein gewisses Erk-

Amt solltebeygeleget werden / soreflectirte man sonders

lich aufdieReichs ,Fahne/ daßihm solches als Erg-Pan-

nier sollte übergeben werden. Chur-Sachsen wollte sich

zwar opponiren / allein es wurde dargethan / daßdieses

demselben nicht præjudicirte / indem Chur Braun-

schweigsolchehohe Würdeals einHof-Amtführen / und

beyCrönungenund andern Solennitaten dem Kayser die

Reichs Fahne vortragen wolle / da hingegen Chur

Sachsen das Recht/ dieselbe wann er zu Felde gehet/

vorzutragen/ ungefrånckt verbleiben solle. Es ist aber

diese Reichs-Fahnevon der Reichs Sturm-Fahnewohl

zu unterscheiden als welche das Herzogliche Haus

Würtenberg führet/und nur einen einfachen Adlerhat/

auchſich allmählich gegen das Ende zuspißet/ da hingegen

das allgemeine Reichs- Pannier eine viereckigte Figur

haben solle.

Reichs Pfenning leister/seynd gewisse Personen/

welche zu Einnehmung der Reichs-Anlagen / und Rd-

mer-Monatebestelletseynd.

Reichs-Post-Aint / ist einehohe Charge im Römischen

Reiche/welche der Fürstvon Thurn undTasis unterdem

Titul eines General-Erb-Postmeisters des Heil. Römi-

schenReichs besiget / vondem alle Kayserliche Postmeis

fter dependiren /und erstrecket sich solches überdieKay-

ferliche Erb-Lande / über das ChurfürstenthumMaynk/

ingleichen der Reichs , Städte und anderer geringen

Reichs, Stande Territoria , die mächtigern Reichs,

Stände aber/ als Chur-Sachſen/Chur-Brandenburg/

Lüneburg/ Hessen und andere / haben ihrebesondere Ges

neral- und Ober-und Landes-Postmeister. Der Erb,

Landes- Postmeister in den Käyserl. Erb - Landen ist der

GrafvonPaar.

Reichs Ritterschafft/wird in die Rheinische, Schwäs

bischeundFränckische eingetheilet / dieRheinische beſtes

Fff 3 het
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het aus 3. Landschaffts-Orten / welcheseynd / 1) Gaw

undWasgau/2) Wetterau/ Westerwald/ Rhingau/

3) Nieder Rheinstrom/Hundsrück/Eberswald. Die

Schwäbischetheilet sich in 5. Quartiere oder Viertel/

als 1) Högau/Bodensee/und Algdw/2) anderDonau/

3) am Kocheroder Göchen/ 4) am Schwarzwald oder

Neckar/s) Kreichgow; Die Frånckischehat einen Ober

Hauptmann und jedes Viertel 2. Unter Hauptleute.

Siebestehet aus 6. Orten / welche seynd 1) Oden-oder

Otten Wald / 2) Steigerwald/ 3) Gebürg / 4) Alt

mühl/ 5) Buchen oderBaunach / und 6) an derRhein

oder Wehten. Sie empfangen ihre Lehn von dem

Reichs-Hof-Rath/ und nicht immediatevondemKay

fer.

Reichs-Saffen/find unmittelbar demRömischenReich

unterworffen/auch der Landes-Fürstlichen undhohenO

brigkeitlichen Gerechtsamen fähige Bürger / doch aber

keineReichs-Stände. Sie werden unterschieden von

denmittelbaren Bürgern desReiches /welchesind dieje

nigen Fürsten/Grafen/ Herzn/Adelund Städte,soihre

Güter unter andern Churfürsten und Reichs - Ständen

haben und vor deroselbenHof-und Land-Gerichtenste

hen müssen.

Reichs/Stadt / iſt diejenige, welche Sig und Stimme

aufden Reichs-Tågen hat / und demKayser und Reich

unmittelbar unterworffen ift ; Siewerden zusammen in

2. Bäncke / nemlich in dieRheinische und Schwäbische

eingetheilet / geben 2. vota curiata aufden Reichs-Tage/

unddas Directorium führet diejenige Stadt/ darinn der

Reichs-Taggehaltenwird.

Reichs-Stand des Heil.RömischenReichs/ist eine

Person oder Gemeinde / welche Sig und Stimme auf

den Reichs-Tagen hat / und welche unmittelbar unter

dem Kayser und dem Reiche stehet. Es sind aber die

Reichs-Stände entweder Churfürsten/ Ertz-Bischöffe/

Bis
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Bischöffe/gefürsteteAlebte, weltliche Fürsten/ Prälaten/

Aebtiffinnen/Grafen/Freyherren oderStädte.

Reichs TagimRömischenReichy ist eine Versamme

lung des Kaysers und der Stände des Reichs / welche

zumNußendes Reiches angestellet wird/ und istderjegi

ge nun seit 1662. beständigzu Regenspurg gehalten wors

den. Ehe der Kayser einen Reichs Tag ausschreibet/

muß er zuvor die Einwilligung eines jeden Churfürsten

insonderheit einholen/und alsdenn låst er anjedenReichs,

Stand ein Convocations Schreiben ergehen/ Krafft

deffensiezum angestellten Reichs-Tage beruffen/und auf

demselbenzu erscheinen/ermahnetwerden. Woundan

welchemOrt aberder Reichs Tag anzustellenseye / dazu

wirdderChurfürsten Einwilligung gleichfalls erfordert.

Es theilensichaber die Stände aufden Reichs-Tågenin

3. Claffen oder Collegia . nemlich indas Churfürstlicher

Fürstliche/welches ausFürsten, Prälaten / Grafen und

Herrenbestehet/und in das Collegium der Städte. Im

Churfürstlichen Collegio führet das Directorium Churs

Maynk/imFürstlichen Oesterreich und Salzburg wech

felsweise undim Städtischen diejenige Stadt / wo der

Reichs Tag gehaltenwird. Auf diesen Reichs , Tage

werden alle das Reich und deffen Stånde betreffende

Angelegenheiten in Berathschlagung gezogen und deci-

dirt/ und istbißhero sonderlich über dieAufrichtung einer

beständigen Wahl Capitulation , wie auchvon der In-

troduction der neuen Fürsten deliberiret worden / wo-

rinn es aber annochzu keinem Schluß gekommen. Der

Kayserliche Principal Commiffarius bey dieser hohen.

Versammlung ist vorigo der Cardinal Christian August.

von Sachsen-Zeit

·

Reichs Vicarien/find diejenige hohe Häupter / welche

vermöge der güldenenBulle/ und zwar,Chur-Pfalz/ in

denLandendes Rheins / Schwaben / undFränckischen

Rechtens/ Chur-Sachsenhingegen in den Landen des

Sächsischen Rechtens/ und anEnden/die insolchVica-

Sff4
riat
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riat gehören dasHeil. RömischeReichstatt einesKays

fers auf erfolgtes Absterben adminiſtriren / und deſſen

WolfarthundRuhestand / biß ein neues Ober-Haupt

erwehletworden/beobachten/und allehohe Kayserliche

Regalia ohne Reichs- Güter zu veräussern oder zu vers

pfånden/und Reichs Lehnzuverleihen/exerciren. Doch

find auchandereFälle/wannnemlich ein RömischerKays

ser oder König noch minderjährig / oder auch auffer dem

Reich einegeraume Zeit abwesend wåre / oder einer die

Kayserl. Regierung refigniret / ingleichen wann er abge,

sezt würde , dadann ebenfalls diese Reichsverweser ihr

hohes Amtexerciren. Oder die Reichs Vicarii seynd

biejenigeReichs-Fürsten/dievermög der Grund- Geseze/

wenn entweder der teutsche Reichs. Thron verlediget /

oderder Kayser abwesend ist das Reichder ihnenzuge,

theiltenMasse nach so lange behörig verwalten. Schil-

ter Jur. P. Lib. 1. tit. 18. §. 1. Titius ſpec. J. P. L. 5. C. 9.

2. findPfaigund Sachsen.

Reichs/Dogte /warenvor Alters Kanserliche Advoca-

ti,und Præfecti Imperiales , Reichs Schultheisse / oder

Reichs Amtmanner so imNahmen KayserlicherMajes

ståt in den Reichs - Städten die Juftiz oder doch den

Blut-Bannadminiftriret und verweset. Wiedann die

Closter ebenfalls ihre eigene Advocatos, Vögte/und Kas

ften Vögtegehabt/so dero Gerichtenvorgestanden.

Rei Communio ift/sosich einem Handel vergleichet/und

gleichsam aus einem Handel herkommt, und hat solche

stattunter denen, die in Gemeinschafft etlicher Sachen

nicht willigen, sondern ungefehr ohne Geſellſchafft dars

zukommen, als da geschicht unter denen/ welchen etwas

im Testament vermacht oder geschenckt ist, dahero ihnen

unter einander actio communi dividundo, darvon oben

gedacht/gegeben wird.

Rejectio , eine Verwerffung.

Rejicere, iren, verwerffen/ zum Exempel eine Leuterung

oder
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oder Appellation. It. umwerffen / alsden Weeg auf

eines andern Acker.

Rejicere calcem, ausschlagen. L. f. ff, fi quadrupes, pau-

per. feciff.

Rei credendi , find etlichePersonen / die einem andern ei

nerley Sache und aus einerley Ursache / und zwar jeder

infolidum,obligat wird.

Reidebendi , seyndverschiedenePersonen/ welche alle eis

nem einigen einerley Sache aus einerley Ursache und

zwar eine jede in folidum verbindlich seyn. Pr. Inft. de

duob, reis ftip, &prom. L. 2.L. 9. pr. & §. 1 L 3 §. 1 ff,

eod, Vinn add. pr. n. 1. & 2. Hopp. ad idem pr.

Reiperfecutoriæ Actiones. Suche oben : Actiones per-

fecutoriæ.

Rei promittendiſind / wann ihrer etliche zugleich einem

ftipulirten/einerley Sache , aus einerley Ursache und

zwar einjeder in folidum , alle aber eine so gleich verspre

chen. Pr. Inft. L. 2. L. 3. §. 1. L 9. pr. de duob, reis

conft.

Reiterare,iren/wiederholen/erneueren.

Reiteratio, die Wiederholung/Erneuerung.

Rei vindicatio, ist eineKlagewider einen/so feinGut innen

hat / daßersolches ihme ausantworten müſſe. It. eine

Wiederforderung oder Rettung eines Dinges.

Relatarefero, was ich gehöret habe/ſage ich.

Relatè , Erzehlungsweise.

Relatio , die Relation , eine Erzehlung / derBericht. It.

dieBeziehung aufetwas anders.

Relationes , heiffen in Rubr. Cod. de Relation, wannder

RichterbeyEntscheidung eines Streits zweiffelt/was er

thunsoll unddeßwegen dem Principi den Handel refe

rirt/undumBericht bittet/washierinnen zu sprechensey.

Vid. L.1.2. C. d. tit.

Relatio juramenti oder Zurückschiebung des Eydes ist /

wannmandasjenige Eyd so einenzugeschobenworden/

Fffs
wies
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wiederzurücke schiebet. C.M. G. O, tit.6.§. 5. Bœningk

Pract. Pract. Part.1 cap . 24.

Relatio actorum ist nichts anders / als eine Erzehlung des

facti , so in denen Actis deducirtworden/und eine Appli-

cation des Rechts zu demselben facto. Blum, Procefs.

Camer. Tit. 75. n. 15

Relator, der erzehlet oder etwas anbringet.

Relativum , dassich aufein anders zeucht, als der Vatter

aufden Sohn/der Herz aufden Knecht/2c.

Relaxare , iren/abthun/ auflösen/ aufhören/erlaffen/eröff

nen/nachlassen/ loß machen/aufheben/zum Erempel/ dën

Arreft.

Relaxatio , die Erquickung / Loßgebung/ Aufhebung/ zum

Erempel/des Arrefts oder Verbots.

Relaxationis caufa ad effectum agendi , wird genemnt /

wannderKlägervorbringt er sey einer Civil- Sache

wegen von der Obrigkeit ins Gefängnuß geleget / und

daraus nicht eher erlassen worden/biß die geschworne Urs

phed geleistet,daß er sölches weder thåtlicher Weise noch

mitRecht råchen oder anthenwolle / und deßwegenbit

tet ermöchtevonsolchemEnd abfolviretwerden. Or-

din, Cam, P. 2. Tit. 24. Mynfing. 3. obferv. 99. Gail. 1.

obf. 1. n . 23.& obſerv, 22. cum feqq .

Relegare , iren/ 1) abschaffen/ verweiſen/ des Landes ver.

weisen. Privatim five publicè relegiret / heimlich oder

Öffentlichverwiesen . In perpetuum relegiret / ewig vers

wiesen. Adbiennium relegirt / aufzwey Jahr verwie

sen/daß ersich des Orts zwischen der Zeit enthalten muß/

2) wiedervermachen/als zumErempel/der Mann dem

Weibe dasHeyrath-Gut. L.2, in f. ff. de dote præle-

gat.

Relegatio , die Verweisung/Landes-Verweiſung/ 2) die

Wiederverschaffung. ¿. E. des Heyrath-Guts. L. 95.

ff deLegat. 3.

Relevium , ist dasjenige Geld so der neue Vafall dem

Hergleichsamzum Einſtand gibt/oder es ist eine gewiſſe

Sum
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SummaGelds ,sonachder Sachen Werth angeschla

genwird/welche der VafalldemHerenfür die Inveſticur

in gewissen Fällen muß bezahlen. Struv. Syntag. Jur,

feud.cap.1o.aph.12.

Relicta, eine Wittib/Hinterlassene.

Relictum , was einem im Testament vermacht oder vers

schafftworden.

Religio, die Religion , der Gottes-Dienst/der Glaube.

Religions Edict , wurdedasjenigeharte Decretgenen-

net / so Kayser Ferdinandus il den 6. Martii A0. 1629.

zu Wienpublicirte / Krafft deſſen im ganzen H. Röm.

Reichealle Stiffter / Præbenden und Güter,sodie Pro-

testanten ansichgebracht / ohne einzige Exception wiede

rum reformiret/und der Catholischen Geistlichkeit einge-

råumetwerden sollten. Uber welches Verfahren baid

daraufder Schwedische Einbruch in Teutschland gescha-

he/und der biß 1648. währende Krieg entſtunde.

Religions,Friede / wurde 1555, unter Carolo V. zu

Augspurg geschlossen/ vermöge deffen dieAugspurgischen

Confeffions- Verwandten die völlige Religions-Frey-

heit inTeutschland geniessen/in demBesitz der eingezoge-

nen Kirchen Güter ruhiggelassen / und die Jurisdiction

des Pabsts über die Augspurgische ConfeЛions - Ver-

wandtenvöllig aufgehoben seyn sollen.

Religiofè , Gottseeliglich.

Religiofus. a, um,fromm/gottseelig/gewiſſenhafftig/gotts-

fürchtig. It. ein Ordensmann.

Religiofæ domus , find Clöster/ Kirchen/ Hospitåler / ic.

t. t. X. de religiof, domib.

Religiofi . heiffen 1 ) die/ſo religiofè in ihren Häusern les

ben/obsie schon nicht profess gethan. 2) dieso eine Reli

gionergriffen / und Profeſsgethanhaben. Can. nondi-

catis 12.qu. I,

Religiofus locus, ein Ort/da man einenhinbegråbet.

Relinquere , verlassen , wird meiſtens bey legten Willen

gebraucht.

Relin-
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Relinquere per præceptionem , einem etwas zum Vors

ausvermachen. L. rem pig. ff. famil, ercifcund.

Reliqua , das/was in einerRechnung nach ſummirter und

calculirterAusgab und Einnahmübrig bleibt. L. 32. L.

80. L. 110. ff. de condition. & demonftrat,

Reliqua colonorum , was die Beståndner der Land-Gů,

ter nochamPacht- Geld schuldig verblieben find. L. 79.

$.pet.L. 97.L. 101. inf.ff. deLegat. 3. L,3 2, ff, de uſufr.

legat.

Reliquiæ, was übrig blieben ist.

Reliquationes in L. 44. §. 1. ff. de adminiftr, tutor. L. 52.

ff. de manumifs. teft, heist ebendas/was reliqua.

Reliquari , etwas nach gehaltener Rechnung des Ems

pfangs und der Ausgab schuldig verbleiben. L. Reſcri-

ptoff, de munerib, & honor. L. fi filia ff, famil. ercifc.

L. 24.ff. ad municip.

Reliquator , einer / der nach gehaltenem Conto etwas

ſchuldigverbleibet. L. 102.§. velerius . ff. de folution, L.

9.§. Reliquatores , ff. de publican.

Reliquiæ , dieAschen der Verstorbenen. L. 42. L. 44. in f

ff. de religiof.

Relocare , ein auf den gesezten Tag nicht verfertigtes

Werckeinem andern zu machen geben. L. item quæri-

tur.§.fi in Lege ff. locat.

Reluitio , die Einlösung.

Reluitionis annus,das Jahr/da man ein Ding wieder eins

lösenkan.

Reluitio pignoris , die Wiedereinlösung des Unterpfan

des.

Remanet venditio , der Verkauffunterbleibt. L. 23. §. f.

ff de ædilit. edict.

Remedium , ein Mittel/Hülffe / wird gebraucht 1 ) von

Kranckheiten/ 2) von allen andern Sachen / so wir mit

unserer Sorg und Müh expediren. L. 1. ff. de jure-

jur.

Reme-



Re 829
Re

J

Remediumimponere , ein Hülffs Mittel verschaffen / ges

brauchen. Pr. Inft. quib. alien . licet,

Remedium Appellationis , das Mitteloder die Freyheit/

daß einerbinnenzehen Tagen vom Unter an den Übers

Richtersichberuffen und appelliren kan.

Remediumex C. redintegranda 3. q. 1. ist ein Mittel/

welches allengegeben ist/so eines unbeweglichen oder be

weglichen Dinges mit Gewaltentfehet find/oder welchen

sonsten/ aufwas Art eswolle / ohne rechtmässige Ursach

ein Dingweggenommen / oder gestohlen worden ist/wi

der alle Besiker deffelbigen Dinges / ob ers gleich nicht

selbst gestohlen/odervomDiebstahl Wissenschaffthabe/

daß das Ding erstattet und ersehet werde. Welches

Mittelauchstatthatin Ehe.Sachen/daßseinEhegemahl

ausgeantwortetwerde.

Remedium exL, diffamari 5. C. de ingen. manum. ist

einMittel / durchwelches derRichter angeruffen wird/

daß er dem Schmåhenden oder dem , der ein Recht vor,

schüßet/einen gewissen Tagbestimme, daß ervordemGe-

richt dessen/welchen er geschmähethat / oder widerwel

chen er etwas vorzunehmenund zufordern gedencket/ ex

scheine/und seine Beschuldigung beweise,und so ers nicht

thut/daß ihm ewig ein Stillschweigen auferlegt werde.

Remedium ex L. fin. C. de Edict. Div. Adriani. toll. iſt

ein Mittel/durchwelches der Erbe/so in einemTestament

beschrieben ist,das Testament/so nicht ausgekraßet/ auss

gelöschet oder sonsten keinen äusserlichen Mangel hat/

vorleget/undum die Einweisungin die Güterbittet /und

durch welches er von dem Richter /so die Sache kürzlich

erkennet/ in den Besitz aller Güter / welche beymTodte

des verstorbenenTestamentmachers gewesen/ eingesetet

wird.

Remedium , ex L. fi contendat, 28. ff. de fidejuffor. suche

oben/ Actionem ex hac Lege.

Remedium extraordinarium , ein aufferordentl. Hülffs-

Mittel wird genannt 1) in Ansehung des Processes/ oder

der
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derArtzu procediren/als wann die actio facti ſo civilis

ift/criminaliter inftituirt wird/ so sagtman/daß solches

extraordinarie geschehe. L. f. ff. de furt. L. f. ff. de in-

jur.L.f.ff. de privat. delict, 2) in Ansehung der Solen-

nitåt/also waren vor diesem alle judicia ordinaria, weil

fie von dem judice pedaneo expedirt wurden ; heut zu

Tag find fie extraordinaria, weil sie vor der ordentlichen

Obrigkeit expedirt werden. § . f. Inft.de interdict. 3) in

Ansehungihres Ursprungs werden alle Sachen ordina-

riæ genennt so ihren Ursprung aus dem Civil- Recht

haben. arg. §.3 . Inftit. de action. extraordinariæ aber

die so nicht aus dem Civil, sondern Prætorischen Recht

ihrenUrsprungherleiten, als die Reftitutio in integrum.

35. ff. de O. & A. L. 16. ff. de minor. L. 14. §. 2. ff.

quodmet.cauf.

L
i

/

RemediumLeuterationis five Ober-Leuterationis , ein

Mittelder Leuterung oderOber-Leuterung / durchwel

ches man wider ein Urtheil oder Bescheid binnen ges

henTagenetwas einwendenkan.

Remedium nullitatis , ist ein Mittel/ wenneiner etwanin

einem Dingebetrogenworden / odersonstenim Process

oder Streitverstoffen ist / daß dasjenige/ wordurch einer

betrogen ist/nichts gelte / oder das Urtheil / so widerden

ordentlichen Procels oder Recht ergangen / ansich selbst

nichtig sene.

Remiffio , die Verzeihung/ oderNachlaffung/derErlaß.

It. heift es in Rubr. de remiffionib . eine Abschaffung

der novi operis nunciation , so von dem Prætore geschie

het ; dannwannsolche nicht mit Recht geschehen ist/ läst

fie der Prætor ipfojurenach. L. 1.ff. d. t. It. heist auch

manchesmalein Nachlaß an dem Pacht Geld. Vid. L

16.& 17. ff. Locat. ingleichenheist es manchmal Ablaß/

als in tit, de pœnitent, & remiflion.

Remiffio five transmiffio delinquentium ad locum deli-

Ai, die Überlieferung/ Ausantwortung oder Übergebung

der Verbrecher an denOrt / wo sie gesündigethaben /so

Bes
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geschicht/ wenn die Verbrecher davon gelauffen/ undin

einem andern Gericht erdappetwerden.

Remiffioinjuriarum die Vergeffung oder Erlassungder

Schmach-Reden/oder Schmach.

Remiffio Juris , die Abweichung oder Erlassung des

Rechts.

Remiffivè, das aufetwas andersweiser.

Remifforiales, werden genennet der Remifs - Zettel oder

die Schreiben/darinnen die Sach wieder andenRichter

voriger inftanz oder an einem andern zur Execution,

gerichtlichenHülffe oder weitern Verfahren/verwiesen

wird.

Remittere, iren/ wiederschicken / zurück schicken / zurück

ſenden/wieder überliefern/verweisen, weisen. Ir. nach-

laffen/erlassen/ferner : Geld aufWechselgeben bey den

Käuffleuten.

Remittere Jusjurandum, einen Eyd denjenigen nachlaf-

sen/derbereit ist solchenzuschwören/undmitdessenWils

lenzufriedenseyn. L. 6. ff. dejurejur.

Remittens, der Herr des Wechsels/welcher am ersten das

Geld zahlet / und anderswo wiederum auszuzahlen

verlanget.

Removere judicem, vor einem Richter nicht ſtehen wols

len/solchenrefußiren.

RemotumàJure, indenen Rechten unbekannt.

Remuneratoria donatio ist eine Schenckung, welche dem

geschicht/dersich wohlum uns verdient gemacht hat.

Renuere, iren/ abschlagen/ nicht wollen.

Renunciatio , eine Begebung/ Verzicht. It. eine An

meldung/ Verkündigung.

Renunciare nuptiis, das Che- Gelübd aufheben.L. 17. §.

ult. ff. de reb. auctor, jud. L. 1. C. defponfalib,

Renunciavit menfor motum, der Messer hat angezeigt/

wie viel es hielte, L. 1. pr. &L. 6. §. 1. L, 8. ff. fi menfor.

falf. mod,

Renur
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Renunciatio hereditatis die Verzicht/ Begebung der

Erbschafft ist/Krafft deren so wohl dergegenwärtig als

zukünfftigen Erbschafft renuncirt wird/ welches nicht

nurvon Manns-fondern auchvon Weibs,Personen ge

fchehenkan. H. Piftor p. 4. qu.6. n. 5. Gall.de Renunc,

c. I‹ Ren.47. n. 16.

Renunciatio hereditatis abfoluta f perpetua ist/daabſo-

lutund aufewig der Erbschafftabgesagtwird.

Renunciatio hereditatis conditionalis ift/ wannfich je

mand der ihm zukommenden Erbschafft mit gewisser

Condition begibt. e. g. Wann ich keine Kinder zeuge/

zeuge ich aber Kinder/so soll die gethane Verzicht auf

die Erbschafft ungültig seyn. Fab. in Cod. Lib. 2. Tit. 3.

def. 13. & 15. Mev. p. 1. dec. 71. n.3.

Renunciatio hereditatis generalis ist/wannmanohnefpe-

cificirte expreffion nur allen Rechten/ welche man vor,

jego hat/ oder verhoffen darff/ oder generaliter denen

Gütern sich begibt. Conſ, Marp. V. 1. Conſ, 17. n.

88. feq.

Renunciatio hereditatis fpecialis ist/ wann der Succes-

fon oder Erbschafft/und andern davon dependirenden

Rechteninsbesondere und mitNamenrenunciret wird.

Renunciatio hereditatis pura ist/ wann sich jemand der

ihm zustehenden Erbschafft ohne einigeBedingung/re-

ftriction oder Limitation begibt.

Renunciatio hereditatis temporalis & respectiva ist/

wanndie Erbschafft nur aufeine gewiſſe Zeit oder in fa-

vorem gewiffer Personen renuncirt wird. v. g. des

MännlichenStandes.

Renunciatio hereditatis voluntaria ist/ welche freywillig

geschiehet,ohneZureden undBegehren.

Renunciatio fucceffionis, ist eine Verzeyhung derkünfftis

gen Succeffion, so vondenen nach Standes Gebühr do-

tirten Töchtern in favorem der Familie, vermittelst ei

nes Eydes geschiehet. Andr. Dalner, tr, de var. renun-

ciat. Rellenbenz de renunciat, fucceff

Renun.
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Renunciativa Pacta. Suche oben ; Pacta renunciativa.

Renunciare, iren/ begeben/ verzeyhen, abschlagen. Item

verkündigen, auffündigen.

Reo negante Aciori incumbit probatio, wenn derBes

flagteetwas leugnet/muß es der Kläger erweisen.

Reparabilis, le, das wieder zu machen istund wiederbracht

werdenkan.

Reparabile damnum, ein Schade/so bezahlt werden kan.

Reparatio appellationis, wird genennt/wannnachVers

fallung der rechtmässigen Zeit das Recht die Appella-

tionzuvollführen/ reftituirt wird.

Reparatio. eine Erneuerung/ Erstattung.

Reparator, ein Erstatter/ Erneuerer.

Reparare, iren/ erneuern, bessern/ wieder erlangen/was

man verlohrenhat. L. f. C.de pact. pign.

Repararemerces,wannmanWaaren von einemOrtweg,

geführet hat/ wiederum andere an der Stelle schaffen.

L. 122.§. Callimachus ff. de Verb. Obligat. L. 16, ff..

de in rem verfo L. 48. ff. de pactis.

Repedare zurückkehren. L. fi quis C. de cohortalib.

Repellere convitium convitio. Schånd- Worte mit

Schånd - Worten abtreiben. L. quæ omnia. ff. de

procurat.

Repentinæ feriæ,
ausserordentliche Fest- Tåge/ so nach

Beschaffenheit der Sachen verkündet werden.

Repertorium, ein Inventarium, Regiſter. L. tutor, ff. de

adminiftr.& peric. tutor.

Repeter wiederholen/wieder fordern, was eineman seis

nen Gütern fehlet, und welches/ wann wir es nicht bes

kommen uns Schaden bringt. Eichel. ad tit, ff, de Re-

gul . Jur. cap. 2.p.m.co.

Lepeti in quæftionem, noch einmahl auf die Folter geles

getwerden. L. 18.§. 1. ff. dequæft

Repetitio hactenus actorum , Wiederholung voriger

Geschichte.

Repe .
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Repetitur ufusfructus, wird gesagt, wann der auf einige

Weiseverlohrne Ufusfructus dem Ufufructuario wieder

vermacht wird. L 2. §. fi non ff. quib.mod. utufr. amitt.

L. 3. pr. eod.

Repetita dies wird genennt/ wann man den vergangenen

Tag falscherWeise für den gegenwärtigen nennt. z. E.

wannin einem am 20.May 1720. geschriebenen Inftru-

ment gesezt wird, daß es den 10. Auguſt. 1718.verfer-

tiget worden. L. 3. ff, de fid. inſtrum. L. 9. §. 5 ff. ad

exhibend,

Repetundæ , ungetreuliche Amts - Verwaltung. Suche

weiter oben. Lex Julia repetundarum.

Repetundarum Crimen , begehet derjenige, so in einem

ObrigkeitlichenAmt stehet/ und etwas annimmt, daß er

desto eher etwasin seinemAnt thun oder nicht thue. L. 1 .

3.4.6.7. ult. ff. h. t.

Repignorare, iren/ das Pfand einlösen. L. 5. § rem. ff.

commodati.

Replicare , iren/ gegen antworten auf des Beklagten

Exception Schrifft wieder antworten / wieder eins

wenden.

Replicatio, Replic oder Gegenantwortung auf desBe-

flagten Exception, wodurch Klåger des Beklagten Ex-

ception ablehnet/damit solche unkräfftig gemacht wird.

L. 2. §. 1. & 2. ff. de Except. pr. J. de Replic.

Replambare, das was mit Bley zuſammen geldtet iſt/

von einander ſchmelken. L. cum aurum ff. de aur. ar-

gent. legato.

Reponere , einen objiciren / repliciren / wieder für-

werffen.

Reponere, wieder bauen. L. omnino ff. de impenſ. in

reb, dotal, fact.

Repræfentatio , die Vorstellung, Vertrettung fc. einer

Person. It. ist im Recht der Succeffion , vermög deren

die Kinder so in Grad weiter entfernet find/mit denen

nedy
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nechsten in des Groß-Vatters Erbschafft einstehen/und

ihres Vatters Person repræfentiren.

Repræfentations Jus. Suche oben. Jus repræfentationis.

Repræfentare, vor der bestimmten Zeit bezahlen. L. 8..

6.3 .ff. de transaction. It. abbilden/dar oder vorstellen

Ic eines Stelleoder Personvertretten. L. 1. §. 1. ff.fiis

qui teftam.

Repræfentare, Krafft einer rechtlichen Verordnung dess

Yen Gegenwart vorstellen/ der in der That nicht gegena

wärtig ist/ also repræfentiren die Bruders Kinder iha

ren Batter/wannsie mit deſſenBrüdern fuccediren.

Reprehenfio, die Scheltung/ Straffung.

Repreffalia, die Behde, Rechtliche Hemmung, Aufhal

tung / Kummer ausländischer Güter und Personen :

Alsda einer für den andern, und eines Gutfür des an-

dern Gut gefangen und verhafftet wird.

Repræffaliæ , find ausserordentliche Mittel/ welches so

dann erlaubt, wenn der Gegentheil keine Juftiz verſtats

ten wollen/ oder von ihme sonst kein Recht zu erhalten

gewesen. Vitriarius illuftr. L, 3. c. 3. § 7.

Repræffaliæ mixtæfind/ so gegen die Person und Güter

zugleich gebraucht werden.

Repræffaliæ perfonales. die gegen die Person.

Repræffaliæ reales. so gegen die Güter.

Reprobatio, der Gegen Beweis/ ist einBeweis,dadurch

das Gegentheil den Grund des Beweises umzustossen/

oderseine zerstöhrliche Ausflüchte zu beweisen, und also

die Meynungdes Klägers zu nichte zu machen, sich unters

stehet. Carpz. in proc, tit. 13. art. 2. n. 1. 2. Ludovici

Einleitung zum Civil Proceſs . cap. 18.

Reprobatoriales Articuli , Suche Articuli reproba-

toriales,

Reprobatus, a, um, verworffen.

Reprobare, verwerffen, nicht gut heiffen. L. 1. ff de ne-

goc. geft, teftes , die Zeugen verwerffen/ ihr Zeugnis

nichtgelten laffen. c. præfentium,de teltib, in 6to.

G19 2 Repro-
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Reprobi nummi, falscy oder verschlagenes/ verruffenes/

verbottenes Geld. L. eleganter. §. qui reprobos, ff, de

pignor.action.

Reproducens, der Reproducent oder Gegen . Beweiss

Führer/welcherden Gegen-Beweis führet.

Reproducere , iren / wieder vorstellen im Gegen - Bes

weis die Documenta vorlegen/ oder die Gegen Zeugen

vorstellen.

Repromiffio, eine Gegen Verheiffung / Gegen - Sak/

Gegen-Versprechung.

Repromittere, iren/ Gegen- Versprechung thun/ herge

gen verheissen.

Repudiare, iren/ abschlagen, begeben/ ein uns zufallenes

Rechtverwerffen. L. 1.§ decretalis ff. de Succeis.edict.

hæreditatem, eines fremden zugefallene Erbschafft nicht

annehmen. §. 6. Inft. de bæred, qualit,&differ.

Repudiatio , wird die Entschlagung der Erbschafft ge-

nennt/ welche geschicht ab herede extraneo (odersols

chen Erben, die dem Recht des Teftierers nicht unter

worffen) der doch zum Erben eingesetzt worden / aber

nicht Erbe seyn will. §. 6. Inft, & L. 4. 5. C. de heredit.

petit. qualit . & differ.

Repudium, eine Ehescheidung/ Scheide-Brieff.

Repugnantia, die Widerwärtigkeit/ der Streit.

Repulfa, ein repuls, Abschlagung/ Abweiſung, abſchlägli-

che Antwort.

Reputationes, heiffen in Rubr. C. de reputationibus, die

Compenfationes, welche dem Käuffer wider den in in- .

tegrum reftituirten minorem competiren/ daß gleich-

wie diesem das Gut mit denenFrüchten/ alsojenem das

Geld mit denZinnsen muß reftituirt werden.

Requifitio , die Requifition , oder Erforderung/ Erfu

chung/zum Exempeleines Notarii oderZeugen. Dahe

ro wird das Requifition - Schreiben genennet / ein

Brieff/ darinnen der Notarius ersuchet wird etwas zu

Ubun

Requi-
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Requifitus, a, um, erfordert. Ad hæc omnia debitô & le.

gitimo modo five legitime requifitus, zu diesem allem

schuldiger und gebührlicher Weise ersuchet und gebet

ten, so die Notarii unter ihre inftrumenta und Namen

ſeßen.

Requifitum, einnothwendig Sück/so erfordertwird.

Rerum Communio , die Gemeinschafft der Güter / in

welcher zwey oder mehr/unter denen etliche Güter ohne

Einwilligung ohngefehr gemein ſind/zu Theilung dersel

benund persöhnliche Leistungen/ gegen einander verbun

denwerden. L. 1. leq.ff. Com. div, §. 3. J. de Act. quæ

quali exContr. nafc .

Rerum divifio , die Theilung oder Unterscheid der

Sachen.

Rerum dominium quomodo acquirendum, wiedas Ei,

genthum der Dinge zu erlangen.

Rerum permutatio iſt ein Contra&us da das Dominium

oder ein andersJu« in re auf einem andern so transferirt

wird/ daß derselbe hingegen wiederum ein anders oder

gleiches Jus in re auf den Gebenden transferiret/ L . I.

pr. ff. L. 3. C.de rerum permut.

Res, bedeutet 1.) alles was unserm Vermögen gehöret/

begreifft also alle Contracte, Sachen und Rechte. .s.

§. 23. ff. de V. S. 2.) Was sonst mit demNamen der

Güter genennt wird; daher A&iones in rem ihren Na.

men haben. 3.) Einen Process. L. 8. ff. de reftit, in in-

tegr. L. 27.6. penult ff.rat. remhaber. 4.) DenNugen

und Zunahm eines Dings daher Actio de in rem verfo

ihrenNahmenhat. Item ein Ding/ eine Sache/Han,

del/ Zustand/und Gelegenheit/die Güter.

kes aliena, einfremd Ding/fremd Gut.

Les Communesfind die Dinge, so jedermann gemein

find, und vonNatur zu aller MenschenNugenverords

net/ und in keines Menschen Herrschafft noch Gewalt

ist/ als da ist/die Lufft/ das flieffende Waſſer, und das

Ufer am Meer.

Ggg 3
Res
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Res Corporales, leibliche Sachen/ welche ihrer Natur

nach berühret/ und befihlet/ ob sie schon nicht öffters in

der That können angegriffen werden / oder welche di-

recte in derMenschlichen Sinnenfallen. e.g. das Geld.

§. 2. Inft.de Reb. corp.& in L. 13.§. ult. de reb. hered,

L. 24. depofiti. Ein Kleid L. 15. §. etfi veft,ff. de ufufr,

SternamHimmel arg. L. fi quis poftli, ff de lib. & poft.

hered. Voet. ad p. J. de reb. corp . & inc.

Res dotalis ist eine Sache/ die dotis nomine , oder zur

Mit-Gifftd. i. zu Tragung der Last des Ehestandes dem

Mannegegeben werden. L. 7. pr. ff. de Jur, dot.

Res expeditoriæ, das Heergewett, worunter dasjenige/

was zurKriegs- Ausrüstung eines eingigenMenschens/

undzwar eines Vafalien nöthig/begriffen wird, welches

in Ansehung der Lehen- Dienste der Kayser Henricus

Auceps in Sachsen eingeführet hat. Sall. Heig. p. 1.

9. 8. n. 28.

Res extra patrimonium wird genennt, alles was inkeines

Privati Gütern befindlich/wie die Res Communes Pub

Jicæ,und Univerfales, auch die nicht occupirt seyn. L. 1,

pr. deR. D.§.7. & 10. J. eod . Voet. ad pr. Inft d . t.

Res Fifci, Fifcal Güter find / welche einem Fürsten zur

Erhaltung seiner Fürstlichen Dignitat concedirt wer

den/undgehört so wohl der Nießbrauch, als die Eigens

undHerzschafftdarüber dem Fürsten.

Res immobiles , unbewegliche Güter seyn/ welche ohne

derenCorruptionund Zernichtung bewegt/odervon es

nem Ortzum andern nicht bewegt werden können, dahe

ro aneinem Ort zum stets würigen Gebrauch collocirt

werden.

Res immobiles fa&to hominis, unbewegliche Güter durch

Menschliche Hand. e. g. durchBauung. L 7. §. 10.de

R. D. L. 1o. quod vi aut clam. L. 6. ad exhibend, die

Windmühlen, Heringde molend q.8. n. 49.

Res immobiles fiétione Juris, find bewegliche Sachen/

welche zu einemstets würigen Gebrauch an einem Ort

collo
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collocirt und aufgehoben, auchaufBedürffengebraucht

werden. L. 60. L. 242. §. fin. de V. S. L. 17. § de act.

E. V. e. g das Gebett/ Gewand/Küffen/Pfühle/Leilach/

und anders nöthigesHaus Geråth,zu einem öffentlichen

Wirths -Haus/ worzu sie zum beharrlichen Gebrauch

geordnet find/ Begräbnus und Kirchen - Stühle zur

Kirche. Berlich, p. 3. c. 30. n. 23. Heig. p. 2. q. 16. n.

15. feq.

Res immobiles naturà, unbewegliche Güter vonNatur/

alsdaſind, dieBäume in den Wäldern, das Gras auf

derWiesen/und andere aufdemFelde annochstehende

oder auf den Bäumen hangende Früchten. L. 7. §. 5.

quod vi aut clam. L. 44. fl. de Rer. div. L. 13. §. 10.de

act . E.V.

Res in patrimonio, find, was in eines Haus , Patters

Gütern re vera undin der Thatſichbefindet.

Resjudicata ist/ welche ein End derStrittigkeit durchden

Ausspruchdes Richters empfängt entweder durchVer-

dammnung oderLoßsprechung. L. 1. ff. deRe jud. Rubr.

& paflim. C. eod. c. 13. X de fent. & Re jud. Lauterb. t.

ff. de Rejudic. p. m 578.

Res meræfacultatis find Sachen, die von desMenschen

freyen und ungezwungenen Willen herfliessen, und aus.

einer natürlichen und demVölcker Recht gemässenen

Artallen gemein seyn, und dahero aus dessen Exercir-

undUnterlassung einem andern keinRechtzugeeignetwird

oderdem der es thut oder unterlåst præjudiciret wird/

e. g. dergleichen Actus seyn/ aufder öffentlichen Land,

Straffengehen/in öffentlichenBad-Stuben baden/auf

den Seinigen bauen/ gute Freunde beherbergens ineis

nerMühlmahlenzu laſſen u . L. 2. de via publ. L. 2. §. 9.

fiquidem in loc. publ. L. 24. de S. U. P.L. 8. 9. C. de

Serv. L. 8. §. 5. verb. in fuo fi Serv. vind. L. 13. §. 2. C.

de ædil prio. Gail, 1. obf. 49, n. 17. Brunn, ad L. 1. de

aquapluv.arc.

GJI 4
Res
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Resmobiles, bewegliche Güter/Fahrnus/fahrende Haai

undStücke/dieſich entweder selbst bewegen/odervon ar

dernselbstbewegt werden mögen.

Res nullius, waren bey denen Römern solche Sachen/

die inkeinesMenschen/sondern in der GötterEigenthüm

lichen Gewalt waren.

Resnullius Cafu wird eigentlich eine liegende Erbschafft

gennet/ darzu sichkeinErb findet. L. 1.ff. de. R. D.

Res nullius facto, sind die Sachen, die manvor verlohren

oder pro delicto halt.

Resnullius naturales find solche Dinge/davon Niemand

den Genuß noch Eigenthum hat. 2.) dergleichen sind

auch die wilde ThierenachRömischen Recht/so langsie

nicht occupirtwerden. §. 12. Inft . de R. D ,

Res nullius tempore.wird eigentlich ein Schag gehalten/

so lang er von Niemanden gefunden wird. §. 39. Inft,

de R. D.

Respublicæ, öffentliche gemeine Güter sind deren Eigen-

thum dem Fürsten/ die Nugungen aber jedweden inder

Republiczustehen, als Hafen/ Brücken/ Land , Straß-

fen/Flüsseund dergleichen.

Respublicæ infpecie, welche einem gewissenVolckoder

Republic zustehen, jedoch daß deren Gebrauchallen Un

terthanendes Staats gemein sey . § 2. J. de R. D. L. 5. ff.

eod. L. 14. de A, R. D.

Res religiofa, find die Herter und Zugehörungen verſtor

bener Cörper, bey denen ihre Freunde gewiſſe Göten-

Dienste pflogen/ und denen so genannten Manibus er

wiesen.

Res facræ, heilige Sachen/ als da sind Kirchen- Sachen/

und was zum Gottes : Dienst deftinirt ist/ Kirchen/ des

ren Einkünfften Güter undRenten/Zehendenundwas

zur Kirchen - Dienern fuftentation gehöret. Müller ad

Struv. ex 3.§. 70.

Res fingulorum, Privat-Güterfind/ welche unter einzeler

PersonenBeherrschungsind, oder es find solche Güter/

Die



Re
841

Re

diewir in unserm Dominio vel quali haben / oder uns/

nach Krafft einer Verbindlichkeit zu præſtiren ist. Van.

ad pr. J de R.D. in fin .

Res foli, find Dinge, so in Grund- Stücken bestehen, als

Aecker/Wiesen/Land-Güter, Erg- und Stein-Berg-

Wercke/und alleworaus jährlicheFrüchte können gezo-

tgen werden/ wann nur solche nicht aus perpetuirlich,

oderwenigstens nicht aus unbeweglichen Sachen gezó-

genwerden/sondern in beständigenEinkünfften bestehen.

Res fummariæ, Summarische Sachen sind vornemlich/

geistliche/The- Sachen/ Strittigkeiten/ zwischenBaus

ren/Kauffleute Sachen, die aufklaren Brief/ Sies

gel oderHülffebestehen/ die Sachen,wo wegen der Pof-

feffion gehandelt wird/oder Wittwen/ Unmündig/und

anderer armseeligen Personen Sachen/ Cammer-Ge-

richts Ordnung. P. 3. tit. 3. Carpz in Proceſs tit, .art.

1.0.46. &feq. Zanger de Except P. 1. c. 2. Strykii in-

trod. ad Prax. forenf c. 1. §. 13. Ludovici Civil-Process.

cap. 7. §. 10. Boenings Practica Practicat Part 1. c. 32.

Res univerfitatis, ſind die Dinge, die nur einen Theildes

Volcks zugehören / nemlich einer gewiſſen Univerſität.

Manz. ad pr. J. de R. D. n. 3.

Refarcire, iren/ erstatten/ wiederum ersehen/zum Exem

pelden Schaden.

Refcindenda venditio, einKauffder wider aufzuheben ist.

Refciffio, die Aufhebung/ Umstoffung/ Zerreiffung, fc. des .

Contracts oderHandels.

Refcifforia actio ist in L. 28. §. exemplo& §. f ff. ex quib.

cauf. major. L. 18. C. de poftlimin, reverſ, diejenige

Action, welche nach aufgehebter Ufucapion gegeben

wird. Aber inL. 16.C. ad Sct. Vellejun. heist actio re-

fcifforia diejenige action, welche nachaufgehebter Obli-

gation einer Weibs- Person wider den ersten Debitor

reftituiretwird.

Refcribere, wird gesagt/ wann der Kayser auf dieSup-

pliquen antwortet; Doch wird es manchmahl auchges

Ggg s braucht/
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braucht/wann I&ti aufdie vorgebrachten Fragen geant

wortet haben. L. 73, ff. de contrah. cmntion, L. 44. ff. de

re judic.

Refcripta sind dreyerley 1.) contra Jus commune , als

wann jemand von einen Geset oder ftatuto eximirt

wird/j. E. daß ein gewiffes Collegium für niemand an-

ders als einem gewissen Richter stehen dürffe; Diesen

werden sonsten Privilegia , Freyheiten oder Difpenfa

tiones genennet. 2.) præter Jus commune, als wann

der Pabst in einem Refcript einem Prælaten befiehlt/daß

er dem Sempronium mit einem geistlichen Beneficio ver,

sehe:Diese heiffen sonst refcripta gratiæ, 3.) ſecundum

Jus commune, als wann der Pabst in einer durch die

Appellation an ihn erwachsenen Sach/ durch ein Re-

fcriptdem Supplicanten einen Richter gibt; Diesewer

densonstrefcriptajuftitiæ oder ad lites genennet.

Refcriptum, ein Rescript, Befehl/ Ausschreiben/ oder ein

aufderPartheyen bitten/ oder auch des Beamtenund

Unter-Obrigkeit Relation undBescheids Erhohlunger

gangene Ausspruch.

Refcriptum Principis, ein Fürstlicher Befehl, oderAuss

schreiben.

Refcriptum per Sub-&Obreptionem wird dasjenige Re-

fcriptgenannt,welches durch Unterdruckung derWar-

heit und angehångter Erdichtung erlanget worden/ wels

che aber in Rechten keine Krafft haben. L. 7. C. de di-

verf.Refcript. c. 2. X. de Refcript. Trentac, Lib, 1, refs.

7. de Refcript.

Refervare, referviren/ bedingen/ vorbehalten.

Refervat } der Vorbehalt/ Beding/mit dem Expref-

Refervation fen refervat, mit dem ausdrücklichen Be

ding.

Refervata Principis , diejenige Dinge/ so sich ein Fürſt

vorbehält.

Refervatio beneficiorum, non deducta deducam , & non

probata probabo , die Vorbehaltung der Freyheiten/

was
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wasnicht ausgeführet, daß ich es ausführen/ und was

nicht bewiesen,ich beweisen wolle.

Refervatio correctionis libelli , additionis &c. die Vor-

behaltung / die Klage zu ändern zu mehren / zu min-

dern 2c.

Refervata Imperatoris , Kayserliche allein zustehende

Rechte/Refervaten oderHoheit sind,dievonNiemanden

herrührende oderzu verleihende Gefeße, die einem Teut-

schenKayser alleinezustehen, und deren er sich nach der in

denen Reichs Grund - Geſeßen vorhandenen Norm bes

dienet. Titius fp. J. P. L. 6. c. 2. §. 20. vitriar. Illuft.§ 4.

Welche sie aberseyn/ darüber sind die Publicisten nicht

einig, indem einige ſie gar zu weit erstrecken/ als Rein-

king. de R. S. & Ecclef. Stamler de Refervat. Imperat.

Schüz, Pof. J. P. Pofit. 25. Lib. 2. tit, 2. andere zu eng

einschliessen. Hyppol. à Lapide de Rat ftatus. per tot.

doch referiren einige dahin. 1.) Könige/Herzoge/Für

ſtenund Grafen zu machen. 2.) Die gemachte Ritter/

Edelleute/ Comites Palatinos, Doctores Magiftros und

Notarien zu creiren. 3.) Geschlechts » Wappenzuvers

statten. 4.) Scepter und Fahnen Lehen zu verleihen/

über Geist und Weltliche Fürstenthümer/ Graf- und

Herrschafften/wie auch 5.) über dergleichen und 6.) über

denPræcedenz- Streit derReichs-Stände zuerkennen.

7.) DiehoheJurisdiction . 8.) Die Anstellung der Uni-

vertal Reichs- Tagen. 9.) Verstattung derFreyheiten

de non appellando . 10. ) Das RechtPoſtendurch das

gangeReichanzustellen/ undhatKayser Carl der V.dent

Geschlecht de Taxis, so sich zu Prüffel aufachalten/ als

einReichs-Lehen unterm Titul des heiligen Reichs Erbs

Postmeister-Amts/mit dem Grafen Stand conferiret.

11.) Das Stapel- Recht mitzutheilen/ welches darinn

beſtehet/daß an einen Ort/da exempli gratia Getrande/

Wein,Tuch oder andere Waaren durchgeführet wers

den/mandieselbesolchenOrts ausladen/ und gewiſſe Tås

ge/denen Innwohnern zum besten, öffentlich feil haber

mus
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muß. 12.) DasRecht zu begnadigen und ehrlich zu ma-

chen/wiewohl diese beydeRechte auch dieReichs-Stån,

de Krafft der hohen Landes Obrigkeit in ihren Landen

exerciren. 13.) Die Macht Städte anzurichten. 14.)

Freye Jahr-Märckte oder Messen und academien ans

zurichten. 15.) Moratória und Anſtand-Brieffe zu geben,

16.) Salvam guardiam oder falvumconductum plenum

& abfolutum zu verstatten. 17.) Festungen anzulegen.

18.) Denen Fürsten veniam ætatis zu verstatten. 19.)

Das Jus primarium precum. 20 ) Das Jus afylorum

und andere mehr. Hiervon können gelesen werden Ar.

nil. d . jurib Majeft. Befold. tract. Sixtin Bocer, Carp-

zov, & aliiTr. de Regalib. Reinking de Regib. Sec. I. I.

class . 3. c. 13. Megfilch. de poteft & jurisd. Dieter, de

fummafummiImperat, poteftat, Limm. de jur. publ.

1. 1. c. 9. Stamler de Refervat. Imper. D. Röſerer, part.

poft cap. I. fect. I

Refervatis refervandis, mit Vorbehalt deffen/was vors

zubehalten ist.

Refident, ein Gesandter/sosich an einem Ort und seines

Herenprincipalen intereffe obferviret/ aufhält.

Refervatum Ecclefiafticum , der geistliche Vorbehalt/

dessen Innhalt dahin gieng / daß wofern ein geistlicher

CatholischerReid)s-Stand zu denen Proteftanten übers

tretten/ihmezwarsolches an seinen Ehren unſchädlich,

er aber gleichwohl aller geistlichen Ehren- Stellen/ Dig.

nicât und Würde gånglich solle verlustigetseyn : Nach,

gehends ist im Westphälischen Frieden es dahin exten.

diretworden/daß wann einer von der Protestantischen

Religion ad Caltra Pontificiorum transfiliren würde/

er seiner gehabten geistlichen Würde und Beneficien

ebenfalls verlustigt seyn solle.

Refiduum, wasübrig iſt/ übrig bleiben.

Refidere in Ecclefia, bey einer Kirche Dienstleisten/ und

für solche Sorgtragen. C. conquerente de Clericis

non relident.

de
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de Refidiis crimen, ist ein Verbrechen, daderjenige, der

gemeines Geld zu verwalten hat/ solches behalt/oder

nicht inRechnung bringet. L. 2 L.4.9 3.4. 5. ad L.Jul.

peculat L. 44. § ff de adminiftrat. tutor.

Refiduapecuniæ, heissen die Gelder/ die derjenige, so df=

fentlich Geld zu verwalten hat/ zurück behält, da doch

solches zum gemeinen Nugenfollte ausgegeben oder aber

indie Schah -Kammer gebracht werden. L. 22. ff. ad

L.Jul.peculat.

Refignare, refigniren/ die Siegel weg thun, das Siegel

erbrechen. §. fed & Inft, de milit, teft. L. 6. ff. quemad.

teſt, oper. L. 23. ff. qui teftam , fac. poffunt. auffündis

gen/ auffheben/ abdancken. Refignare officium , das

AmtoderDienst aufgeben/ auffündigen.

Refignatio, Aufflaffung/Abthuung.

Refignatio Imperii die Abdanckung/ in Jur. Publ . ift die

jenigeHandlung/ da ein Kayfer aus freyen Stückendes

Reichs sich begiebet, und selbiges denen überläft/ von

welchener es empfangen, sich darnebenstvon seinen ge-

habten Rechten völlig loß faget. Schweder, P. Spec.

C. 32. §. I

Refignatio Judicialis, die Gerichtliche Aufflaffung/ z. E.

3 des Lehns.

Refignatio fortis. Auffkündung des Capitals.

Refilire, iren/abweichen/ abstehen/ abtretten/zum Ereme

pel,vom Kauffoder andern Contracten.

Refpondens, der Refpondent, oder Antwortendein einer

Difputation.

Refpondere, iren/ antworten/ Antwort geben. Refpon .

detur negando, es wird mit nicht gestehen geantwortet.

Refponfum, eine Antwort. It. ein Urtheil mit zweiffels

hafftigen und schlüßlichen Ursachen.

Refponfum informatorium , ein Informat- Urtheil/ so

man einholenlåsset, von einer Universitåt oder sonst eis

= nengelehrten Juristen,

1

R.fpon
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Refponfum prudentum, eine Rechts.Meynung der Juri-

sten/welche sie aufBefragenvonsichgeben.

Res publica die Republic, das gemeine Wesen,diefreye

Staats.Gemeinde.

Res publicæ, find solche Dinge, so was den Gebrauchbes

trifft/allen unter einem gewissen Volck offen stehen, was

aber das Eigenthum anbelanget, werden sie demjenigen

Volckzugeeignet, dem die öffentliche Güter zugehören/

dergleichen sind die Flüsse / die Anfuhrten oder Hafen

zum fischen. It. der Gebrauch derUfer anFlüffenund

Meer.

Reftituere, iren/ widergeben/ ausantworten/ ersehen.It.

wird gesagt:Derist wieder reltituirt/das ist / er ist wie

der invorigenStand oder Gesundheit gesetet worden.

In integrum reftituiren/ in vorigen Standsehen.

Reftitutio, die Ausantwortung/Erstattung/ Ersehung.

Reftitutio depofiti , die Ausantwortung des hinterlegs

ten Gutes.

Reftitutio in integrum, die Widereinsehung in vorigen

Stand/wenneiner wegen Minderjährigkeit/ Abwesens

heit/Krieg oder anderer Zufälle ſeinRecht nicht profe-

quiren können, und also dardurch zu kurg kommen und

violirt worden.

Reftitutio natalium , wird genennet/ wenn ein Knecht

frey gemachtund in solchen Stand gesezt wird, als wenn

er niemahls einKnecht gewesen.

Reftitutio naturalium , ist ein Actus Civilis , dadurch die

Kinder, so ausser der Ehe erzeuget worden/vondem der

solches Machthat zuthun/ ehrlich gemachtwerden.

Reftitutio fpoliatorum , die Wiedererſtattung, so denen

Beraubtengeschicht.

Reftitutoria actio, heist diejenige Action, welche widerden

altenSchuldner reftituiret wird, indem das Weib webs

ches die Obligation für ihn über sich genommenhat, der,

selben entnommen wird. 1.8. §. Marcellus. & §. fi mu-

lieri ff. ad Sct. Vellejan.

Refti-
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Reftitutorium, der Process so wegen der Reſtitutiongefüh

retwird/unddie Erkanntnußdes Prætoris , so wegenfol

cher Ertheilung gehalten wird. L.7. ff. quod falf.tu-

tor. L. 39. ff. de eviction,

Reftitutoriainterdicta, find diejenige Interdicta, darinnen

derPrætor befiehlet etwas zu reftituiren. L, 1. & 2. ff. de

interdict.

Refufcitare, iren / auferwecken / erwecken / erregen / ers

neuren.

Retareflumina, dieFlüssereinigen.

Retardaten werdengenennet die rückständigen Zinsenund

Gefälle /so manaufdie vergangene Jahreschuldig blie

ben ist.

Retardatio, der Verzug/ die Hinderung.

Retentio, die Retention, oder Innenbehaltung.

Retiarius, derso dasNeg auswirfft. L. fi juftum. ff. adL.

Rhodiam dejactu.

Reticula, ist ein Haupt- Zierde der Weiber/worein ſie das

Haarfaffen/daß es nicht herunter hånge/eine inForm ei-

nes Neßes gestrickte Haar,Haube. L. 25. §. orna-

mentorum ff. de auro argent, legat.

Retentio, ist nichts anders als ein Exceptio, da wir die Sa-

che/ diewir besigen/solang behalten/biß uns fatisfaction

geschehen/ L. un. C, etiam ob Chirogr. pecun. L. 5.&

ult. C.in quib. cauf, pign , Coler. de process. exec. part.1 .

c. 2. n. 214. &feq. & n. 256. &263.

Retentionis Jus , das Recht/daß ich etwas darffinnen be-

halten. Suche weiter: Jus retentionis.

Retinere , heist vielerley 1.) einen etwas dolo malo vorent

halten. L. 1. §. 1. L. 3. ff. de liber. homin. exhibend.

2.) eineHindernußverursachen/daß die Sache oderPers

fon nichtvonseiner Stelle bewegt werde... wann ein

Schiffwegen Contrebande - Waaren/ oderwegen nicht

bezahlten Zolls retinirt wird. L.pen.§ . 1.ff.Locat. 3. )

nichtzerreissen/also wird gesagt , daß der so unsinnig wird

nachvollzogenerEhe/ solche retinire/ i, e. nicht zerreise.

1.3.
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L. 8. pr. ff. de his qui fui funt. 4.) zurück halten / oderim

Zaum halten.vid.§. 8. Inft. ad Leg. Aquil. L. 8. §. 1.ff.eod,

L. 52. §. 2. ff. eod. 5.) compenfiren undimmerfort eine

Sach behalten. L. 4. L. 20. ff. de compenf. L. 30. ff. de

act . emt. L. 13. verf. Julianus ibique Gothofred, ff. de

negot. geft. 6.) abziehen . vid. L. 15.§. 1.L. 23. ff. adL.

Falcid.L.pen.verf.fancimus C.eod.7.) erhaltenund nicht

verlieren. L. 52. ff. de ufufruct. L. 1.§. 11. de aqua&

aqua pluv. L. 25.§. 1. L. 32. pr. §. 1. L. 44. pr. ff. de ac-

quir. poff. §. 5.Inft, de interdict. 8. ) ins gemein aber und

eigentlich heist es eine rechtmässige erlangte Sache auf

eine Zeitlang zuruck halten/biß man Satisfaction befom

men hat. L.26.§.4.in f. ff. de condict, in deb. L. 15. §.f.

L. 59. in f. ff. de furtis.

Retorquere,iren/zurück treiben/ die ausgestoffene Injurien

oder Schmähwort einem wieder in den Buſſen ſchieben/

wieder schelten/zurück schieben.

Retorfio , die Ehrenrettung/ Zurückschiebung / Anheim

schiebung der wider uns ausgestoffenen Schmähungen

und Schimpff:Worte/ die Wiederscheltung / welche

entweder geschiehet mit Worten eder Schrifften/ daß

man den Schmäher die Schmäh-Worte / so bald man

die in Erfahrung gebracht/wieder inseinemBussenschie

bet.Matth. v.12.can. 3. caufa.32. qu. 6. totus tit, ff. quod

quisque juris in alium ſtatuerit à Marfiliis conf. 60.n

13. Carpz.Jurisp.for.p. 4.conft. 12. def. 8. n. 13. qui au-

tem. it. p.4. conft. 46. def. 11.Mynfing. cent. 5. obf. 17.

Gail.11.obf.10c. Berl. p. 5.concl. 64. n. 9. Text. Synopf.

J. Gent. c. 5. n. 21.Mevius.p.7.dec. 87, n. 5. it. ad jus

Lubecenf. lib, 8. tit. 4.art. 10. n. 7. Henr. Nebel Kräh,

Dec. 18. Harp. ad.§. 12. Inft. de injur.n. 195. porro cum

retorfio &c. n. 66. Struv, Synt. J. Civ.Ex. 48. th.62.n.

63.Volckm, Infor. Notar,p. 2. c. 83. Comp. Lauterb.p.

m. 670.

Retorfionis Jus, das Wiedervergeltungs -Recht.

Retra-
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Retractare, das was man ausgelaffenhat/wiederholen/ån-

dern/verneuern und wieder tractiren. L. 1. §. 1. ff.ne de

ftatu defunct. L. 31. in f. ff. de jurejur. L. 10. §. 1.ff. ad

SCt, Turpill, bißweilen heist es auchdas/was von jemand

gehandelt worden ist/ nicht für gültig erkennen. L.f. C.-

de bon. qua, liber.

Retractatio,dieEnderungWidersprechung/zurückHande.

lung dessen was zuvor geschlossen worden.

Retractatus , der Wiederkauff die Zurück Handelung.

Suche weiter oben : Jus protimifeos,feu retractus.

Retractatus cenfualis, die Zinß- Lösung, so inWürtenber

gischen bekandt ist/ wann die Stücke eines Erb- Zinßa

Gutes/die durch KauffoderTausch abgerissenworden/

zur Ergänzung des Lehes undZinßes retrahirt/ und wies

der zusammen gebracht werden, ist aber meistens von

Rufticis prædiis zu verstehen. Fritich, Tract. dejur. con-

grui, c. 2. n.2.

Retractatus conventionalis, ist eine Gerechtigkeit/ welche

aus ber Convention entspringet darinn versprochen

worden/ daß wann die Sache verkaufftwird, solche einer

gewissen Personvor andern/ um eben das Geld so andere

dafür gebenwollen/ verkauffet werden solle. L.75. ff.

de contrah, emt. add. L. 122. §. 3. ff. d. V. S.

Retractus gentilitius f. Linearis , ist dasjenige Einstands-

oderNäher - geltungs-Recht/welches die nächſteBluts,

Verwandte untereinander aufrichten / daß keiner von

denen Verwandten sein Gut an Fremde, sondern an die

nächste Bluts-Freundeverkauffen soll /und zwar deßwe-

gen/daß dieStamm-Güter bey der Familiebleiben/und

hierdurcherhalten werden sollen. vid. 5. F. 13. feq. L.

14. C.d. C. E.V.L. 38. ff. de R. V.L. 22.verf, necvero

C.de ad min. tut. Andr. Tiraquell.de retract. lin, &Difp.

Inaug. Joh. Jac. Hammanni Ratisbon. Anno 1650. Jenæ

fub præf. Chrift. Phil. Richter habit. Addit. Addit. Con-

fift. Elect. Sax. 31. p. 2. ubique Carpz, wird auch ſonſt

Shh
noch
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noch genennet/ Näher-Kauff/ Abtreib/ Einstand Ge

rechtigkeit/Lösung/ Vor Geld /Kauff-Recht. 2c.

Retractus legalis , ist eine Gerechtigkeit so aus einem beson

dernRecht gewissen Personen ertheilt ist / und zwar we

gen der Confanguinitat / oder wegen der Gemein

schafft/oder Nachbarschafft / oder darauf geliehenen

Gelds/ oder wegen des Dominii directi , krafft deſſen

solchedenNäher- Kauffvor andern haben. Struv. Ex-

ercit. 23.th. 41.&52.

Retractus territorialis , die Marcklösung wird genannt/

wann auseinem Statuto oder Orts Gewonheit / denen

Bürgern oder Innwohnern zukommt /daß wannvon ei›

nem andernBürger oder Einwohner einer Stadt oder

Dorff,ein in derselbenBäumen oder Bezirck liegendes

Gut an einemAusländischen verkaufft/daß sieselbiges zu-

ruck fordern können. Sutorius de jur. retract. cap.1.

thef.71 .

Retractus vicinitatis, das Gespielde iſt/ dader Poffefforei-

nes Prædii dem Theil der vor diesem einem andernver-

kaufft worden/ zu dem Ende retrahiret/ daß dieſer An-

theil wieder zu denHaupt Gutkomme/ und mit demsel

ben uniirtwerde. Ist einiger Orthen so wohl inThu

ringenals Schwabenbekannt.

Retrahere , heist in L. 9. §. 3. ff. de adminiſtr. rer, ad ci-

vitat, pertinent, die veråufferten prædia , wieder erlan-

gen.

Retribuere, iren/wieder geben.

Retrò , ergangene Acta , die zuvor ergangene Acta und

Geschichte.

Retrovendendi pactum. Suche oben : Pactum de re-

trovendendo.

Retrovendere , retrovendiren / wiederrufflich / verkaufs

.fen.

Retrovenditionis f,de retrovendendo pactum, bestehetda

rinn/daß demVerkauffer Machtgelaffen wird/dieSach!

deffen dominium er aufdenKäuffer transferirt hat, nach

reftituir-
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reftituirten pretio wieder an sich zu kauffen. L. 12. de R.

V. L. 2. C.depact. int. emtor. C. ad noftrum 5.x de

emt. vendit. es wird aber solches aufzweyerleyWeise

concipiret / entweder daß der Verkäuffer solche Sach

wieder kauffen möge / wann er wolle ; öder es wird eine

gewiffe Zeit/inner welcher odernachwelcher ersiewieder

lösen moge/dazu geseztz . E. aufzehen Jahr lang wieder

Fäufflichen oder binnen 10. Jahren. Carpzov. J.Frud.

forenf. P. 2. conft. 1. def. 8. & 9. id Refponf. Elector.

27.Struv. Exercit. 23. th. 43 .

Revelatio, die Entdeckung.

Revelatio Divina , die Göttliche Entdeckung oder Offen

bahrung.

Revelare,iren entdecken/ offenbahren.

Revellere, iren / ausreiſſen / ausrotten.

Reverà, in der Warheit/warlich.

Reverendus, a, um , derzu ehren ist. Ehrwürdig. Pluri-

mum oder Admodum reverendus , wohl oder Hoch

Ehrwürdig/wiediePfarzer undSuperindententengenen

netwerden.

Reverendiffimus, der Hochwürdigste / also werden dieBis

schöffe genennet.

Reverentiales Apoftoli, Suche oben : Apoftoli reveren-

tiales .

Reverfale , der Revers , ein Gegenſchein oder ein Brieff

welchen einervon sich geben muß/daß/was er gethan/ eis

nen andern nicht zu Schaden gereichen, oder daß er ets

was thun oder nicht thunwolle/daßmanvon einem nichts

anders/ als alles Liebs und Gutswiſſe.

Revidiren/übersehen/überlesen/von neuen in den Acten ers

sehen.

Revifio, die übersehung ist das leßte Rechts Mittel/ da ei«

ner,der kein anderRechts:Mittel mehr übrighat / inner-

halb zehen Tagen bittet / daß die Acten aufs neue möch

ten durchgesehen/und die Sentenz auf diese oder jene

Weise und Art verbessert werden. Boeningh's practicata

Shh 2
P.1.
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P. 1. c. 30. Ludovici Einleitung zum Civil - Proceff. cap.

30. dergleichen bey dem Cammer Gerichte zu Weglar

gebräuchlich /wann die Sache nicht unter 2000. Thaler

betråget/und darum angesuchet wird.

Revocabilis, le , revocabel , wiederrufflich / das man

wiederruffenkan.

Revocare,revociren/ wiederruffen aufhören, und nichts

seyn lassen.

Revocare domum, bitten/ daß man von dem Gerichts

Stand abfolvirt und nachHausverwiesen werden mö-

ge. L. 2. §. Legatis ff. de judiciis. L.28. §.fi cum ff.

quib, excauf. major, c. f. x, de foro competent.

Revocatio , der Wiederruff ist / wenn Beklagter feinen

leichtfertigen freventlichen Vorsaß und Boßheitbeken

net /daß er wider Ehr / Warheit und Gewiſſen gehan-

delt/solches erdichtetund gelogen habe/ auchderowegen

sein lügenhafftes Maul mitdiesemHandstreichgezüchti-

gerhabenwolle.

Revocatio teftamenti , die Wiederruffung des Testa

ments /ist einsolche Handlung/da jemand sich erkläret/er

wolle nicht mehrdas/ was er gewollthabe/daß nach sei

nem Todgelte

Revocatio teftamenti partialis ist/ dadurch nur einTheil

des Testaments oder legten Willens revocirt wird.

Revocatio teftamenti totalis ist / da einer seinen lekten

Willen gang und gar widerspricht.

Revocatoria find Diplomata, da der Kayser odersonst ein

Landes-Fürst einen Abwesenden zu sich berufft. L. f. C.

de dignitat. L. 3. C. de filentiar.

Reus, a, um,schuldig/beklagt.

Reus , bedeutet insgemein den Debitorem , vid. L. 22.§.

quod. fi ff. de fidejuff, & alias fæpe,

Reus conftitutus , der sich obligirt hat zu etwas L. 14.§.

Labeo ff. quod met, cauf. rei ejusdem pecuniæ , die ein

und eben dasselbe Geldversprochenhaben. L.22.§.cum

tu ff. de fidejuffor. , L. 84. § . qui Cajum ff. de legat. I.

biß-
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bißweilen bedeutet es auch) expromifforem, einen der eis

nes andern Obligation aufsich genommen/ es seye durch

Novation oder Delegation geschehen.L. 1.ff. adSet.Vel-

lej . L. 1. §. exceptionem, ff quar. rer. act. non datur, L.

104.& 112.ff. de verb. obligat.

Reus Conftitutæ pecuniæ , der schuldig ist ein genannt

Geld zu erlegen.

V Reus læfæ Majeftatis &perduellionis, der wegen Schen

dungund Verlegung der Majestät und höchster Obrig

Feit und deren Sicherheit beklaget und beschuldiget

wird.

Reuspromittendo, der einen andern etwas verspricht.'

Reusftipulando , der etwas vor einem andern ftipulirt/

daß solcher es ihmgebe oder thue.
·

Rex, der König. Rex Romanus, der Römische König/

wirdbey denenTeutschen in J. P. derjenige genennt, wel-

EcherbeyLebs Zeiten eines Römischen Kaysers/von denen

Churfürsten im Namen des gangen Reichs/ entweder

mit oder ohne Bewilligung des Kaysers zu ſeinem unge-

zweiffelten Nachfolger erwehlet wird. Titius Spec. J.

P. lib. 5. c. 8. f. 2. Schvved. Part. fpec.c. 3. f. 2. und

dieses heist bey denen Publicisten die ausserordentliche

Wahl.

6

Rhapfodias prolixas coacervare , Herckerling und Haber:

1 Stroh/ Käse und Kraut untereinander mengen/ alles

durcheinanderwerffen.

Rheda,eine leichte Chaife. L.cum in plures ff. Locati.

Rhetor,ein Redner.

Rhetorica, dieRede-Kunst/ die Kunstwohlzu reden.

Rhetoricè, nachderRednerArt, künstlich nach derRede:

Kunst.

RhodiaLegesfind von denSee- Commercien inder Inſul

Rhodus gegebene Geseke.

Rhombus, das Spinn Rad oder eine Geometriſche figur,

Adrhombum. Sucheobenlit.A

Shh s
Ridica.
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Ridica, ein kurzer Weinpfahl. L. 11.§. 3. ff. quod vi aut

clam ,

Ridicula, lächerliche Dinge,Poffen.

Ridicule, Lächerlich.

Ridiculum , ein Posse 7 lächerlich Ding /das Auslachens

würdigist. §.fi quis in aliena Inft. deRer.divif.

Ripa, das Ufer am Fluß / worinn der Fluß ordentlicher

Weise laufft.

Ripaticum, das Fähr Geld / ist ein gewisser Zoll/ welcher

von denjenigen/welcher von einem Geſtäd zum andern ů

berfähret/gegeben werdenmuß.

Ripam munire, das Wasser mit Dimmen faffen/ daßes

nicht aus,und aufdieFelder laufft. L. 1. §.funt autem

ff. ne quid in flum. publ. L. un, ff, de ripa mu-

niend.

Rifcus , eine Kiffe oder Coffre , worinnen Kleider oder

weißZeug aufbehalten wird. L. 25. ff. de aur. argent.

mund. legat,

Rifus , dasLachen. Perrifummultum debes cognofcere

ftultum, an vielen Lachen solt du einen Narren erken-

nen.

Rite, ordentlich/gebührlicher Weise.

Ritus, die Gewonheit/Weise.

Ritus nuptiarum , Heyraths oder Hochzeit Geprån

ge.

Rivus, heist so wohl einBachder natürlich vor sich laufft/

als auchderso mit Händen gemacht ist / daß das Waffer

darinn lauffe. L. 1. §. 1.ff. de rivis. L. 2. ff.de extra-

ord. cog. L. 12. 16. ff.quemadmod, fervit, amitt.

Rivales, die von einem Bach Wasser holen. L. 1.§.fi inter.

L. 3.§.pen.ff. deaquaquotidian,

Robbaria, die Beraubung/der Straffen-Raub.

Robufta ætas, wann einer 25. Jahr alt ist.

Römer ›Monat/ ist eine Reichs - Anlage in Teutsch

land/ nach welcher dasjenige , was jederReichs-Ständ

auf
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aufbedürffendenFall contribuiren muß/gerechnet wird/

undbetråget, was diegesammten Crense vor einen Rds

mer Monat erlegen müssen 2681. Mannzu Pferd/und

12795. zu Fuß / oder an Gelde 83964. Kayser - Gül‹

den.

Römer - Zinnß -Zahl / Indictio , ist eineZeitvon 15.

Jahren/so Kayser ConftantinusM, eingeführet. Man

fangetsie vonSeptember an/weilvormahls zu Romum

diese Zeit/wegen eingeerndteter Früchte/die Zinnßen und

undHerrn Gefälle entrichtet werden müssen. Und wird

diese Zahl noch heut zu Tage vondenNotarien in ihren

Instrumenten beobachtet.

•

Römischer Rönig / wird nach Innhalt der güldenen

Bulle derjenige genennet / welcher nach demTodte oder

Refignation , wie auch allen Falls nach der Dethroniſa-

tion einesRömischenKansers von denChurfürsten erwäh.

let/ und hernach zum Kayser gecrönet wird. Sonst

1 wird auch derjenige Reichs Fürst ein RömiſcherKönig

genennet/welcher ben Lebzeitendes Kaysers/und daders

selbeden Thron annoch besigt /entwender mit/oder ohne

#deffen Confens , von den Churfürsten erwählet wird,

daß er in desKaysers Abwesenheit oder Kranckheit ein

ftets währender Reichs Vicarius fey / und nachAbster

ben des Kaysers ohne fernere Wahl und Crönung zur

KayserlichenWürde erhaben werden soll.

Rota, dasRad/ Rotæpena , die Straffedes Rads.

Rotæaquariæ, vel aquilega , Waffer Räder/ dadurchdas

Wasser in die Höhe gehebt und die Wiesen gewäſſert

werden vid. L. 1.C.commun. prædior. L. 20. §. ult. ff.

decontrah. emtion.

Rubrica, die Rubric, der Titul.

Rude, hart /rauch.

Rudera, werden genennet die Merckmahl/ so von einem

Dingenochdaseyn.

Hhh 4

· Rudis
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Rudis, e, grob/ unverständig, unwiſſend / båuriſch.

Rudes parietes, Wände/fonoch nicht mit etwas überzogen

find. L. 44. ff. de ufufr.

Rudes gemmæ, Edelgestein /so noch nichtpolirt/oderg

faffet find. L.25.§.f.ff.de aur, argent. mund. legat.

Rudis materia , eine nochnicht gemachte oder zu etwasvers

arbeiteteMateriæ. L.9. §. infecti. ff. de aur. arg. mund,

legat,

Ruina,derRuin/ Berwiftung/ Untergang.

Rüge-Gerüchte/find gewiffe Gerichts-Tage/ so wohl

in Francken/als auch in Westphalen und an andern Or

ten/ auf welchen alles vorkommt/was diekleineRügen

und Verbrechen angehet/da dann die schuldig befundene

mit Geld/Gefängnus oder sonst nochBefinden venden

Rüge Richtern oder Schöpffen gestraffet werden. Es

findauch dergleichenRüge Gerichteim Churfürstenthum

Sachsen gebräuchlich / sonderlich in Erzgebürgischen

Crayße/in den Aemtern Wolckenstein/Schwarzenberg/

Grünhayn/wie auch invielen adelichen Gerichten. In

Nürnberg ist auch ein dergleichen Rüge-Gerichte / wel

ches mit 5. Raths- Herren bestellet ist , und daher das

Fünffer Gerichte oder dieRug genennet wird.

Rügen/ ist ein alt teutschesWort und bedeut ſo viel/ als

angeben/anklagen.

Rumor, ein Geschrey / das gemeine Gericht. Rumor fine

capite, ein Gericht oder Geschwät ohne Anfang / daß

mannichtweiß/wo esherkommt. It. einfliegendeRede/

ist einesonderliche Sage und Aussprengung / aus einem

ungewissen Augeben/ allein aus einer Vermuthung oder

Argwohn entsprungen.c.fuper eo.qui cogn, confanguin,

ux,fuæ,

Ruptum, was auf einige Weise corrumpirt oder verder

bet worden ist. §. 8. Inft. ad Leg. Aquil . L. 27. §. 9.ff.eod.

Ruptum Teftamentum , ein nichtig Testanrent/so über eis

nenHauffen geworffen.

Rus,
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Rus , bedeutet alle auffer der Stadt liegende Derter/

Meyerhofund Felder. Rubr. C. ficar. relict. civ. rus.

ha.

Rufticani waren/ welche zwar auf dem Lande wohneten/

doch aber niemand zu dienen schuldig waren und

vonihren Aeckern/so ihnen eigenthümlich zu stunden/eine

jährliche Steuer und Korn Gefälle zum gemeinen

Schaßbezahleten. Und damit sie solchen jederzeit ab-

führenkönnen/ist eineharte Strafegegen diejenigen ver-

ordnet/ so siezu einigenDiensten nöthigen würden. Leg.

1.& 2. Cod. ne Rufticani ad ullum obfeq. Perezius in

Cod. Agricol. & Cenfitis n. 1.

S.

SAbathina Relationes, werden an dem Kayserlichen

Cammer Gericht genennt diejenigen/so am Sonna-

bend im Rathgehalten werden/darinnen man die Inter-

locat-Urtheilreferiret. Reichs-Abschied/ de An. 1654.

§. und nachdem 144.

Sabbathum, des HErrn Tag/der siebendeTag in derWo-

che bey denen Christen der Sonntag/ bey denenJuden

der Sonnabend/deffen geschicht Meldung in L. 12. C.

de Judæis.

Saccarius, ein Sackträger, der die Waaren in Säcken

hin und her tråget/ und sich damit nåhret. L. qui fun-

dum §. venit. ff. de contrah, emtion.

Saccularii, werden inL. Saccularii ff. de extraord, crimin.

beschrieben, daßes seyensolche Leute die durch verbottes

ne Künste denen Leuten das Geld aus denen Säcken

heraus bringen/ es geschehe solches gleich durchZaube

rey oder andere verbottene fubtile Künste.

Sacculariorum Crimen, ist ein Verbrechen, dadurch de

nen Leuten durch verbottene Künste das Geld aus dem

Beutel gebrachtwird.

Shh F
Sack
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Saccum, Sacculum, ein Beutel/Tasche, Geld-Sack/da

rein man Geld thut. L. 105. ff. de folution.

Sacer, cra, crum, heilig.

Sacerdos, ein Priester.

Sacerdotes Juftitiæ, Priester der Gerechtigkeit.

Sacerdotium, das Priesterthum. L. 37. § . Sacerdotio,

ff. de pactis.

Sacra Coena f. fynaxis, das Heil. Abendmahl.

Sacra certamina, heissen diejenigen Schau-Spiel, so de

nen Göttern zu Ehren angestellet wurden. L. 4. ff. de

his qui notant infam.

Sacræ res, suche oben. res facræ.

Sacræ f. facratiffimæ conftitutiones, Käyserliche Verord

nungen. L. 5. §. fi tutor. ff. de adminiftr, tutor. L. 5. ff.

de manumiffion. L. 27. ff. de re judicata. & alibi fæ-

pillime.

Sacra loca, find Derter/so öffentlich dedicirtwordenfind.

L. 6. §. 2. ff. de rer. divif. bey denen Römisch Catho-

lischen wird gleichfalls erfordert/ daß der Ort confecri-

ret seye ; bey denen Evangelischen aber ists genug, daß

v. g. die Kirchemit Erlaubniß des Confiftorii, oder des

fensodie Jura Epifcopalia exercirten/ erbaueten/und et

wannhernach bey der Einweyhung/ so mit Beten und

Singen geschicht/ die Sacramenten darinn adminiftriret

werden. Stryck. in Not. ad Brunnem. Jus Ecclefiaft,

L. 2. c. 2. §. 3.

Sacramentales , wurden diejenigen genennt / die zwar bey

der Sach/davonmanhandelt/keineZeugen gewesen/doch

aber aus Vertrauen gegen desjenigen/ deme die Sach

angieng gutem und ehrlichen Gemüth mit denselben dem

Endablegten II. Feud. 33.

Sacramentum, das Sacrament, . E. der H. Tauffe, und

Abendmahls. 2. Item/ ein Eyd/ Eydschwur.Eigentlich

der Eydder Schwur/den die Soldaten ablegen/ wann

fie zum Regiment kommen / oder wann sie zur Compag-

nieschwören. L. 2.§. miles ff. de his qui notant infam. L.

lt.ff. dere milit. Sacra-
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Sacrarium, ist derOrt/ woheilige Sachenhingethan wer

den. v. g. Das Sacrament-Haußlein. Es bedeutet auch

des Kaysers geheimen Rath / oder anders geheimes

Zimmer. L. ult. §. legat. ff. de muner. & honor. L. 8. de

Legat. &decret. legat. Cod. Theodof.

Sacra fcriptura, die Heilige Schrifft.

Sacratiffimæ Leges , Kayserl. Geseze. L. 9. C. de LL. &

Conftitut.

Sacri affectus , ein Kayserlich Refcript. L. Sacri ff. de di-

verf. Refcript.

Sacrilegium, einKirchen -Raub/ Kirchen - Diebstahl/ iſt

ein Verbrechen/da heilige oder religiofe Sachen gestoh

len werden. L. 4. pr. & §. 1. L. 9.§. 1. §. 11. §. 1. ff. ad

Leg.Jul. peculat. & de facrileg. nachdemCanonischen

und heutigenRecht istder Kirchen-Raub dreyerley Art.

1) wann eine confecrirte oder geheiligte Tach aus ei

nem geheiligten Ort gestohlen wird. 2) Wann eine

profan Sach aus einem beiligen Ort gestohlen wird. 3)

Wann eine geheiligte Sach aus einem profan Ort ge

stohlenwird. vid. can. fiquis contumax 20. §. facrilegi-

um. cauf. 17. qu. 4. add. Conftitut. Criminal. Caroli . V.

art. 171.

Sacrilegium luxuriofum, ist ein unzuläßlicher Beyschlaff/

welcher von einer Persohn begangen wird / welche ein

Gelübdegethan/ auffer demEhestande zu leben.

Sacrilegus , einKirchen-Raub/ Kirchen Dieb / der geheis

ligte öffentliche Oerter bestiehlt. L. 6. & 9. ff. ad Leg.

Juliam. peculat.

$

Sacrifta, dem dieKirchen- Schäße, als dieHeil. Gefäffe/

Meßgewandte Kirchen-Zierrathen / Altar Kergen/ u.

d. mehr anvertrauet sind und der solche bewahren

muß ; solcher wird zu Nürnberg Kirchner genennt.

vid. tot. tit. x. de offic. Sacriftæ. L. 81. C. de SS. Ecclef.

Sacriftey,ist ein besondererOrt in der Kirchen / wosich

die Priester und Geistlichen insgemein vor dem Gottes

dienst
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dienst aufhalten/undwo man das Kirchen-Gerätheund

anderezum Altar gehörige Dinge im Verschlußhat.

Sævire, iren/grausam seyn/ wüten / sehr hart mit einem

verfahren. §. fedhoc tempore Inft. de iis qui funt fui vel

alienijur.

Sævitia, die Grausamkeit/ Tyranney/ allzuharteZüchti

gung.

Saga, eine Here/ Zauberin. It. eine Pferddecken. L.12.

C.decurf. public.

Sagarius, der folche Pferd Decken verkaufft / L. procu-

ratoris ff. de tributor. action. L. cum duobus §. qui-

dam. ff. pro focio.

Sagmina, Eisenfraut, das dieRömiſchen Gesandten als

ein Zeichen/ der Inviolabilitåt trugen.

Salamandra, ein Salamander, eine Art Eideren/ das im

Feuernicht verbrennen soll. L. 3. §. alio. ff. ad Leg. Cor-

nel. de Sicar. wird unter die gifftige Dinge gezehlt.

Salariren/ befolden.

Salarium, die Besoldung, ist dasjenige , was einemjähr

lichen zu seiner Nahrung und Fortbringung bezahlt

wird. L. ult. ff. de in rem verf.L. 8.§.fin. ff. de transact.

L. ult. inf.ff. de obligat. & action.

Salariarius, derjenige, so einejährliche Besoldunghat. L.

10.5.8.ff. mandati.

algania, werden eigentlich diejenigen Kräuter genennt/

so eingesalzen und zum Gebrauch aufgehebt werden/als

Köhl/Mangold 2c. tit. Cod. de Salganio Hofpit. non

præftand. lib. 12.

Salientes dieBilder auf denen Fontainen so Waſſer ſpris

hen. L. 15.ff. de action. emt, werden sonst Silani oder

Tullii genennt.

Salictum, ein mitWeiden besetter Ort. L. quæfitum ff.de

fund. inftruct.

Salinæ, die Salt:Quellen/ Salk- Kothen/ Salg- Gru,

ben. L. 1. ff.quod cujus univ.

Salinarumvectigal. DerSalg Zoll. L. 1. ff. quod cujus

vers. L. 59.§. 1. ff. dehæred. inſtit.

Sali-
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Salinarum Jus, die Salgwercks Gerechtigkeit / Krafft

welcherderLandes - Herz seinenZehenden/ oder andere

Gefälle/ von denen genieffet/so Salzwercke besitzen.

Saltus , ein Ort/ wo man das Vieh weiden kan/ derzur

Vieh Weidverordnet ist. L.pen. §. 1. ff. fi fervit. vin-

dic. L. 8. ff. de inftrum. vel inftr. leg. L. 52. ff. de action.

emt.

Saltus æſtivus, dessen man sich zwar bißweilen des Win-

ters / gemeiniglich aber des Sommers zugebrauchen

pflegt. L. 1.§.æftiva. ff. deaqua quotid.

» Saltus hibernus , deffen man sich nur des Winters / selten

aber des Sommers bedient.

"

Saltuarius, der Hüter eines solchen zur Vieh- Weid de-

ftinirten Orts, L. 12. §.faltuarium. ff. de inftr. vel inſtr.

leg.

Saltuenfes fundi principis , Derter welche zur Vieh,

Weidvon denen Kaysernpflegten verpachtet zu werden/

undzu derselben Patrimonio gehörten / vid. Rubr. G.

defund. patrim. & falt.

Salvare , iren/ ſelig machen/ befreyen / loß machen. It.

darvonbringen/ retten.

Salvus, a, um, gefund. In falvo, in Sicherheit.

Salva autoritate &c. Sucheunten : Salvo honore &c.

Salva Confcientia, mit guten Gewiffen/ oder ohne Verle-

hung des Gewissens.

Salva venia

Salva reverentia ] mit Ehren zumelden/mitZüchten/ Uhr-

lauboderLaubzu reden.

Salvator, der Heyland.

Salvianum Interdictum, suche oben : Interdictum falvia-

num.

Salvis exceptionibus , recognofciren / agnofciren / mit

Vorbehalt der Ausflüchte oder Einwendung erkennen/

ansehen.

Salvis ulterioribus, mit Vorbehalt deſſen, wasferner an-

geführet werden könnte.

Salvo aliorum rectius fentientium judicio, derer Gut-

achter
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achten/ so beffer urtheilen und meynen / unbescha

det.

Salvo calculo & Jure addendi futuras expenfas & damna,

jedoch mit Vorbehalt/so in der Rechnung verstoffen/

unddesRechts/dieunkosten und Schäden hinzu zu thun.

Salvo errore calculi &falvis ulterioribus, mit Vorbehalt/

so etwan in der Rechnung verstoffen oder geirret / und

wasetwan weiters auflauffen möchte/ mansolches wie

der åndern dörffe.

Salvôhonore, mit Ehren zumelden/ der Ehren unbescha

det.

Salvô honore, refpectu atque autoritate DominiJudicis,

jedochRichterlicher Autorität / Ehr und Ansehen in al

lewege ungeschmählert.

Salvo honore & refpectu Dominorum concipientium,

die Ehreund das Ansehen derer , die das Urtheil aufges

sehet/ungeschmählert.

Salvo honore Senatus, der Ehren des Raths unbescha

det.

Salvo jure addendi, augendi , corrigendi , minuendi , re-

nunciandi, vel quicquid aliàs Actori confultum videbi

tur, mitVorbehalt etwas hinzu zu sehen/zu vermehren/zu

åndern oder zu verbessern / zu verringern oder vermin

dern/sich zu begeben/ oder gar fallenzu lassen/ oderwas

sonsten dem Klåger rathsam und dienlich scheinen

möchte.

Salvo Jurequocunque, mit Vorbehalt alles Rechten/ es

magNahmenhaben/wie es wolle.

Salvo femperfummo refpectu,jedoch das höchste Ansehen

allezeit ungeschmählert.

Salutaris, e, heilsam.

Salutaria, nüßliche und heilsame Dinge.

Salutatio Ecclefiaftica, heiffet/wannder Priester vor dem

Alter faget : Dominus vobiscum , der HErz sey mit

euch. Paxvobis. Friedesen mit euch ; und hernach der

Küster oder das Chor daraufantwortet : Et cum Spiri-

tu tuo, und mit deinem Geist.
Sal-
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- Salvus conductus , ein fren sicher Geleit / ein Geleits-

Brief/ Schuß- und Schirm- Brief/ ist ein rechtliches

Mittel / welches aus Obrigkeit und Richterlicher Ge

walt dem citirten zu Abwendung einer befährlichen Ges

fahr/ Gefängnuß oder andern Schimpffs/ mitgetheilet

z wird.

.

Salvus conductus generalis, das gemeine sichere Geleit

ist/ wanndemBeklagten ohnevorher geleistete Caution

und Bürgschafft von dem Richter Versicherung gege

benwird/jedesmahl vor den Gerichten sicher zu und

abzugehen. Zanger. deExcept. p. 2. c. 5. n. 22. Mod.

Piſt. V. C. 49. n. 52. Carpz. Prax. crim. qu. 112. n. 6

Dopler. in Theatr. Poen. p. 1. q. 10. n. 80.

3

Salvus conductus fpecialis, das freye / volle/ sichere Ge-

leit zuRechtund vor unrechter Gewalt / wird genennt/

wannderRichter unter seiner Hand und demGerichts-

Siegel, dem Beklagten / wann derselbe zuvor Bürg

schafft auf eine gewiffe Summa Gelds ausgestellet /

ichrifftlich dahin ertheilet/ daß er in den Gerichts- Ort

benund unter den Seinigen sich aufhalten/seineFreunde

und Verwandten zuRath zuziehen/ und seine Defen-

fion vellführen könne/ biß etwas Peinliches wider ihn

erkandt wird, doch daß er sich inzwischen gleitlich bezeu

ge/ dann wann er währendem Geleit neue Håndelan-

fångt/ würde ihn jenes keinen Nugen bringen. Carpz.

d. l. n. 20. & 54. Dæpl. ibid. n. go.

Sancire, iren/ anordnen/ gebiethen / verordnen/ Sancire

Leges, Gefeßmachen.

Sanctificare, iren/ heiligen.

Sanctificatio, die Heiligung.

Sanctio, heist eigentlich derjenige Theil eines Gesekes /

darinnendie Straffwider die so darwider handlen/ ent-

halten und conftituiret ist. §. 8. Inft. de rer. divif. L. 41.

ff. depœnis.

Sanctio pragmatica, ist / wann dem gemeinen Wesen /

welches in einer Haupt - Sache Noth leidet/ durch ein

Refcript.
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Refcript, ohne ihre bittliche Vorstellung zu Hülffge

fommenwird. L. f. §. f. C. de diverf. refcr.

Sanctimoniales, Nonnen/ Closter-Frauen/ Gott- gehei

ligte Jungfrauen. Rubr. ff. de rapt. virgin.

Sanctitas, die Heiligkeit.

Sanctitas ipfa, dieHeiligkeit selbst.

Sanctus, a, um, heilig.

Sanguinolentus infans , ein neugebohren Kind . L.2.C.

depatrib. qui filios fuos.

Sanus, a, um, gesund. Sanæ mentis, bey rechtem Ver

stand.

Sapa, Most/ so auf den dritten Theil eingekochet ist. L.

quæfitum. ff. defund. inftr. legat.

Sapiens, weiſe/flug.

Sapientes , heiffen in Jure die Rechtsgelehrten IL

Feud. 25.

Sapientia heist in L. 2. §. pofthunc. ff. de orig. jur. die

Philofophia, fapientia juris, die Rechtsgelehrtheit. L.1.

§. proinde. ff. de extraordin. cognit.

Sapientifat. einem Gelehrten ist gut predigen.

Sarcire noxam , den Schaden ersehen. L. 1. §. cum arie-

tes. ff. fi quadrupes pauper. feciff. dicat. L. 14. ff. dein-

cend. ruin.

Sarcinator, der die Kleider flicket : Sarcinatrix. fœmin.

idem. L. 25. §. ult. ff. locat. L. 1. §. 1. ff. de tributor.L.

5.ff.nautæcaupon.

Sarcophagus, heist eigentlich ein Grab/daß aus einemge

wiffen Stein/so aus Troade gebracht wurde und wel

cher der Menschen Leiber gar geschwind verzehret/ ge

macht war / wird insgemein für alle und jede Toden

Sårg gebraucht. vid. L. 37.ff. de religiof. & fumt.fu-

ner. L. 18. §. ult. ff. de aliment. legat. L. 6. ff. de fepulcr.

violat.

Sardonyx, ein aus Sardinien kommender edler Stein, L.

6.ff.debonis damnat.

Sar.
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Sarmenta , abgeschnitteneReiser. L.ligni, ff. de Legat. 3 .

Satis accipere, Caution annehmen/ wird von dem Čredi-

tore geſaget / dem Caution gestellet wird. L. 8. ff. de

ufufr. ear. rer. L. 17. ff. de teftam. tutel. L. 7.ff.de in-

cend. ruin.

Satis acciperelegati, fideicommiffi. ( fc. nomine) wegen

eines Legats oder Fideicommiffes Caution bekommen/

erlangen. L.38. in f. ff. de condict. indebit. L. ult. C.ut

in poffeff. legat.

Satis agere, fich bemühen / sich Mühe geben/ sorgen. L.

ro.ff.de condit. & demonftrat.

Satisdatio, iſt eine Caution so mit Bürgen geleistetwird.

L. 1. ff. qui fatisd. cogunt. L. 4. §. 8. ff. defidejuff. L. I₂

ff.de collation. L. 7.ff. deprætor. ftipulat.

Satisdatio conventionalis , da ſich jemand aus freyem

Willenmitdemandernverglichenhat / ihmeBürgenzu

stellen.

Satisdatiojudicatum folvi , ist/ wann jemand vermittelst

gegebenerBürgenverspricht/ daß das/so durch Urtheil

undRecht ausgesprochen wird/ soll bezahletwerden.pr.

Inft. de Satisdation.

Satisdatio legalis, da von denenGesetzen verordnet wird/

daß man auch ohne Convention muß Caution (eiſten/

undzwar geschicht solches sowohl von denen Civil - Ges

feßen / als dem Prætorischen Edicten.

Satisdatio rem ratam haberi, iſt / wann der Procurator

verspricht, daßdeffen Principal, das/was er handelt/gut

heiffen werde. pr. Inft. de Satisdat. L. 1. & paffim. ff.

rem. ratam haberi,

Satisdatio tutorum ac Curatorum, die Bürgschafft und

Versicherung der Vormünder.

Satisdare, Bürgschafft bestellen/Bürgen seßen/versichern.

Satis exigere, Satisdationfordern/ L. 103.ff. de condit.&

demonftr. L. 9. §. ult. L. 53. ff. de adminiftr. tutor. L. 1.

§. usq; adeo, ff. de tutel. & ration. diſtr.

"

Satisfacere, gnug thun/ einen vergnügen/zufrieden stellen.

L. 1.ff.quifatisd. cogunt. Jii
Satis
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Satisfactio, fatisfaction , die Gnugthuung/Befriedigung/

heist auch eineZufriedenstellung durch Pfand oderdurch

Bürgen L. 52. ff. de folut. L. 19. ff. de contrah. emt./

Jt. wird gesagt/ einem Satisfaction thun/ einen befriedi

gen/ etwas thun/ was einer begehret.

Satis offerre, sich erbieten man wollewegen der Schuld

Bürgenstellen. L. 1. §. f. ff. de requir. vel abfent. L.s.

ff.de fufpect. tut. L. 6. C. deteft. man..

Satispetere , defiderare, verlangen daß Caution geleistet

werde. L. 14.ff. de adminiftr. tut. L. ult. §. 1. ff.quor.

legat. L. 8. ff. de prætor. ftipul. L. I. §. non exigimus.

L. 3. §. 1. ut inpoffeff. legat.

Satis poftulare, fatisdationfordern. L. 21. ff.remratam

haber.

Saturare, iren/ersättigen/ satt machen.

Satyricè, mit Scheltworten.

Scabinatus, derSchöppenstuhl.

Scabini, die Schöppen/ Gerichts- Schöppen.

Scabro, einer der die Zähn undZahnfleisch vollUnreinigs

keithat. L. 12. §. f. ff. de ædilit. edict.

Scæva, einer der die lincke Handsobraucht/wieanderedie

Rechte.

Scævitus morum, verkehrte böse Sitten. L. 17. C.Theod.

de pœn.

Scævum dogma , eine irrige falsche/ verkehrte Lehre. L.

hi quifcavi. Cod. Theod. de his qui fuperreligion.con-

tend.

Scandalarii, diejenigen/ sodieDächer mit Spindeln bedes

chen. L. ult. ff. dejur. immunit.

Scandalum, eine Ergernüß.

Scandalum acceptum, ein selbst gemachtes Ergernüß.

Scandalum datum, ein gegeben Ergernüß.

Scaphium, einNachtgeschirr/ Gemachstul. in L. Quintus

Mutius ff. de aur. argent.legat.

Scelus, ein Lafter, Schelmstück,

Why Scbag
s
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Schagmeister/ des Heil. Ròm. Reichs Erg - Schag

meister ist eines von des Reichs-Erh Aemtern/ welches

der Churfürst in Pfalz besiget / und erst in Westphäli-

schen Frieden 1651 , ausgemachet worden nachdent.

mandas Erg-Truchsessen- Amt auf das HaußBayern

transferirt hatte. Es bestehet dessen Amtdarinnen/deß

er bey grossen Reichs Solennitäten dem Kayser die

Reichs Cronevortråget/ auch die güldeneund silberne

Müngeunter das Volck auswirfft. Sein Erb-Schak-

meister ist der Grafvon Sinkendorff/ der solches Amt

in dessen Abwesenheit verrichtet / was für Strittigkeit

deswegen seit 1710, gegeben / ist aus dem Actis publi-

cis befandt.

Schedia, eine Art Schiffe/so nur mit Balcken zusammen

gefügtist. L. 1.§.4. ff. de exercitor. action.

Schedula, einZettelein/Brieflein.

Schedula Appellationis feu Leuterationis , ein Zettel /

darinnen enthalten / daß einer wider ein Bescheid oder

Urtheil Appellation oder Leuterung eingewendet.

chisma, eine Spaltung/ Trennung/ ist ein Verbrechen/

da jemand der Kirchen abtritt / sichvon denen Gesetzen

loß machet / und solche gleichsam dadurch theilet. d.t.

extr. de Schismat.

chismaticus, ist derjenige, ſo zwar keiner verkehrten Lehr

folger /fich aber doch von der Gemeinschafft der Kirchen

abſondert/ undvon ihr abfället.

Scena, das vordere Theil des Schauplages.

Scenici, dieauf Schauplägen öffentlich Gewinns Willen

agiren. Comoedianten / Gauckler 2c. L. 2. §. f. ff. de

quinotant. infamiæ.

Scholæ, heiffen in Codice , Collegia oder Ordnungen des

rerBedienten/ oder derjenigen/ so einAmt/das zu des

Kaysers Diensten ist/ versehen/ und sind solcher Ord.

nungen 11. gewesen.

Scholarcha, ein Scholarch, Schulherz.

Jii a
Scho-
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Scholares , waren Soldaten/ so unter dem Commando

des Magiftri officiorum ſtunden/und in einer vor gedach

ten 11.Ordnungen wareny tit. C. de privileg. Scholar.

Scholaftici, heiffen in L. 2. de lucro Advocat. die Advo-

caten.

Scholafticus, ein Schüler. Item/ werden die Scholafti.

ci genennet/ so von Theologischen und Philoſophiſchen

Fragenfubtil difputirt.

Schrifftmässige Edelleuche/werden diejenige genen

net/so ben erforderter Darthuung ihrer 16. Ahnen mit

tauglichemBeweiß aufzukommen vermögen. Vordie

femhat man beyTurnier Spielen und in den hohen

Stifftern sehr hieraufgesehen.

Schüßherzschafftist/wenn ein Staat/ der zwar fouve.

rain ist / gleichwohl aber / weil ersich der Macht eines

gröffern Nachbarnnicht gewachsen zu seyn getrauet/sich

in eines mächtigen PotentatenSchuß begiebt.

Schriftfaffii , die Cantley oder Schrifftsaffen. Item

werden genennet diejenigen Landstände / so ihre eigene

Unterthanen und Güter haben/ auch den Fürſten allein

ohneMittel unterworffen sind.

Schulteti, die Schulzen.

Sciens, wiffend.

Scienter, wiffendlich.

Scientia, eine Kunst/ Wissenschafft. A die fcientiæ, von

Zeitder Wissenschafft.

Scomma, ein Stichelwort.

Scammata, die Stichelwörter.

Scopelifmus, ist eine Art eines extraordinairen Verbre

chens/so inArabien vor diesem bräuchlich gewesen/ L.

16.§.9.ff. depæn. da ein Feind in feinesFeindes Feld

Steinsette oder legte/zum Anzeigen, daß derjenige/

folchen Acker bauen würde durch Hinterlist deren / fo

diese Steine geleget oder geseget haben eines bösen Tos

des sterbenwürde. L. 9. ff. de extraordin. crim.

Scopus, einZiel der Grund der Sachen,

Scor
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Scortari, Hurerey treiben.

Scortatio, Hurerey/ wird eigentlich genennt / wann jes

mand sich mit gemeinen Huren fleischlich vermischet/ die

in Hurhäusern oder sonst öffentlich fich um Geld pra-

ftituiren. L. 39. ff. de furtis. L. 43. ff. de ritu nuptiar.

Scortum, eine Hure/ eine gemeine Mege/ die jedermann

für Geld zu Willenist.

Scriba, fcribent, einSchreiber.

Scribere, fchrifftlich bekennen / daß man eines Debitor

fen. L.f. pr. ff. de dot. except. einem im Testament ets

was vermachen. L. 70. ff. de acquir. hæred.

Scrinia, werden die Repofitoria und Cammer genennt /

darinndieActa, so zu denRechts - Håndeln gehören/ver-

wahretwerden/ L. 19. C. de teftam. davonwerdenvie

Ererley Arten erzehlt. in L. f. C. dedecurion , und in L.

1. C. deprox. facr. fcrin.

Scrinarii, die über solche Acta gesetzt ſind/ it. der Archiva-

rius. L. ult. C. de caftrens. pecul. Lib. 12. L. 8. & 10.

C. denumer. lib. 12.

Serinium pectoris, ift eine bey den Catholischen bekannte

Redens Art/ diesie von dem Pabst gebrauchen/ wenn

siesagen, daß er etwas im Sinn habe, welches er auf-

schiebe/biß es ihme gelegen bedüncket/ solches kund zu

thunoderins Werck zu sehen.

Scriptæ rationes , unterschriebene und unterzeichnete

Rechnungen. L. 41. §. f.ff. defideicommiff. libert. L. fi

itaftipulatus. §. Chryfogonus. ff. de V.O.

Scriptum, eine Schrifft.

Scriptura Sacra, die Heil. Schrifft.

Scrupulus, der 24. Theileiner Unge. ein Scrupel. L. r. &

5.C. de metall. Lib. II.

Scrutinium , beift in Rubr. X. de fcrutinio in ordin. fa-

ciend. ein geheimesExamen und Erforschung / ob einer

tüchtig sen/ daß er erwählet werde. Bißweilen wird es

auchgenommen für die Untersuchung der Stimmenbey

Jii. 3
einer
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einer Wahl also heistper fcrutinium electus, der durch

die mehresten Stimmen erwählet worden.

Secare, mit einer Såge entzwen schneiden. L. 5. ff. arbor,

furt. Cæfar.

Seceffus, ein angenehmer Land-Ort/ wohin man sich be

giebt zu ergogen. L. 21.§. 9. ff. de recept. qui arbitr.

Secretarius, ein geheimer Schreiber / derjenige Bediente

bey dem Fürstl. Regierungen/ welche die Schlüſſe des

Canglers und der Räthe in gebührender Form und ge

wöhnlichen Cangley Stylo zu Papier bringen / das Pro-

tocollführen/ und auch bißweilen mündliche Vortråge

thun. Woein besonders Geheims Raths Collegium

ift/ da findet man auchgeheimde Secretarien und Canze

listen/wo aber solche Sachen zugleich mit zur Regie

rung geschlagen find/ da ist ein gewisser Cammer oder

geheimerSecretarius zu den Staats-Sachenbestellet.

Secretarium, derOrt, wo die Sachen bey den Richtern

angebracht und darüber erkennt wird. L. ult. C. ubi ſe-

nat.vel clariff.

Secreto, heimlich.

Secretus , a, um , Secret , heimlich. Secreta , heimliche

Dinge Geheimnuß. It. wird Secret genennet ein Sie

gel/ ingleichen ein heimlich Gemach.

き
Secret-Budy/ ist bey den Kauffleuten nichts anders als

einInventarium, und wird von dem Principal dareinge

schrieben/ was er anbaarem Gelde/ Schulden/ Waas

ren/Zinnsen/Häusern/Gårten und dergleichen vermöge.

Secta, eine Secte / Anhang / die eine gewisse Lehre vers

theidiget/eineRotte.

Secta meorum temporum , die Beschaffenheit unserer

Seiten. L.. ult. Inft. de legat.

Secularesfacerdotes, seynd in derCatholischenKirche fol

che Geistliche, welche sich mit keinem Kloster : Gelübde

verbündlichgemachethaben, und in keinen gewiffen Ors

den leben.

ularis, e, weltlich. It. fubft. ein Lay, Weltmann.

Secu-
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Secularifatio bonorum Ecclefiafticorum , Einziehung

geistlicher Güter/ Verwendung geistl. Güter zu weltlis

chen Geschäfften. Seculariffirung der Stiffter ist

nichts anders als eineAnwendung der geistlichen Güter

zu einemweltlichen Gebrauch.

Seculum, eine Zeit von hundert Jahren.

* Secundi fructus, reichliche, überflüffigeFrüchte. L. 63. in

f.ff.adLeg. Falcid.

f

Secunda vice, zum andernmahl.

Secundæ nuptiæ, die andere Ehe, oder vielmehr eine jede

Ehe so aufdie erste Ehefolget/ es seye die andere/ dritte

odervierdte. Azo. in Summ. C. de fecund. nuptiis. ibiq;

Barthol.

Secundæ tabulæ, ein Testament/ das der Vatter Nah-

mens des Pupillen macht/ oder darinnen die fubftitutio

pupillaris verordnet ist. L. 2. §. interdum. L. 12. ff. de

vulg. fubftit. L. f ff. ad Sct. Trebell. L. pen. ff. Teftam.

quemadm. aperiant.

Secundum graduum prærogativam , nach rechter Sipp

Zahl.

Secundum vulgata, nach bekandten Rechten.

Secundus hæres, der nachgefeßte/ ſubſtituirte Erb. L.8.

ff. de liber. &pofth. L. 25. ff. de teftament.

Secundo cerius, der andere in einem Collegio, in L.7. C.

de palat. facr. largition. Lib. 12. Rubr. de primicer. &

fecundoc. L. ult. C. de domeft. & protectorib.

Securus, a, um, ficher / ohne Sorg. L. plurimum. ff. de

juris & fact.ignor.

Securitas, Sicherheit/ Ruhe/ wann das gemeine Wesen

weder aufserlich noch innerlichen Krieg zu befürchten

hat. L. 1. ff. ad L. Jul. Majeft.

Sedes belli, der Ort oderAufenthalt des Kriegs- Volck/

wannsie müssig find. §. illis Inft. de milit. teftam. L.f.C.

de reftit. milit. L. f. C. quib. non obft. long. tempor.

præfcript.

1

Sedet, es gefällt/düncketgut. L. 7. §. f. ff. qui fatisd. co-

gunt. 9 ii 4
Sede
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Sede vacante , heiffet bey den Catholischen wenn der

Päbstliche oder Bischöfliche Stuhl seines Ober-Haup

tes durch den Todberaubet worden/ in welcher Vacan:

oder Erledigungin deſſen die Cardinåle oder dasDom

Capitul alle Jurisdiction biß nach vollbrachterWahlei

nes neuen Pabstes oderBischoffs/verwalten.

Seditio, eine Aufruhr / Empdrung / ist ein Verbrechen,

dadurchdiegemeineRuh oder der gemeine Friede gesto

retwird. L. 1. & 2. C. defeditiofis.

Seditiofi, Aufrührische / die da vorhaben /Neuigkeiten /

Aenderungenoder Verråthereyen in einer Republique

anzustifften/ und einen Tumult unter dem Volck anrich

ten. BaldusLib. 1. Conf. 59. Ayrer. Proc. Hiftor. P. 2.

c. 6. obf. I. n. I.

Sellæ curales , waren diejenige Stühle/ woraufdie alten

Prætores und Confules faffen/ wann sieRecht sprachen;

fiewurden aber Curales genennt / weil die Prætoresund

Confules wegen des weitenWeegs in das Gericht auf

einenWagenfuhren.

Semenimmittiten den Saamen einlassen/ bepbringen.

Semestre, ein halb Jahr.

SemeftriaDiviMarciwerden in Legibus öffters allegirt/

als inL. 46. ff.de pact. L. f. ff. de fervis export. L. 12.

ff . deacquir.hæred. und heiffen vielleicht dasjenige, was

in denen halb-jährigen Confiliis , conftituirt und refcri-

birt worden ist. Es wurden aber Semeftria confilia

principum die genennt, darinn ſie mit etlichen auf ein

halb Jahr darzu beruffenen Senatoribus deliberirten /

wasmanbeydem Senatu referiren sollte.

1
Seminarium, eine Pflanz Schule/ darinnen jungeBaus

meund Weinstöckegezogenwerden/daßmansie hernach

anderwärtshinsege. L. 9. §. 1. ff. de ufufr.

Semiplena probatio, halb völligeBeweisung.

Semiplenè, halb völlig.

Semis, halb. Item/ ein Theil der Erbschafft/ so 6. Uns

gen in sichhält.

Semi-
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Semiffales ufuræ. Zinse 6. von 100, desJahrs. Modeſti-

nus inL. 10. ff. de pollicitat.

Semiffarius hæres , ein Erbe, der die Helffte bekommt. L.

116. §. 1. ff. de legat. &fideicomm. 3.

Semita, einFußsteig / Weg. L. 52.§. 1. ff. ad Leg. Aquil.

Semuncia, eine halbeUnge/ der 24. Theil einer Sache.

L.21.§.2. ff. de annuis legat.

Senator, ein Raths-Herz.

Senátus, der Rath.

Senatus Confultum,war einRecht/ das von demRömis

schen Rath ist conftituiret worden. §. Senatus confult,

Inft. J. N. G. et. C.

Senatus ConfultumApronianum, ist einRaths- Gebot/

daßallen Städten / welche unter der Gewalt des Rd,

mischenVolcks sind, eine anvertraute Erbschafft ausges

antwortetwerden solle und könne. vid. L. 51. §. 4. ff. de

fideicom.libertat.

Senatus Confultum Carbonianum , ist einRathschluß/

wannein Zwiespalt entstehet/ ob einer unter die Kinder

gehöre, und derselbe unmündig fen/ daß nach Erkannt.

nüß der Sachen die Befihung der Güter ebenfalls ge-

gebenwerde als ob dieser Sachen wegen kein Streit

wåre/und dieErörterung biß zu seinerMündigkeit auf,

geschobenwerde.

SCtumMacedonianum, ist ein Raths-Gebot/damitdem

jenigen/ welcher einem SohneGeld geliehen, auch nach

des Vatters Tode keine Klage gegeben werde. Suche

weiter Beneficium Seti Macedoniani.

Setum Orphitianum , ist ein Rathschluß / welches den

Sohn oderTochter/ ob sie gleich in des Vatters Ges

waltsind, zu den Gütern der Mutter/ welche ohne Tes

stamentstirbt/ vor denAnverwandtenvom Vatter und

Mutterherberuffet.

SctumPegafianum , ist ein Raths-Gebot / daß einer der

gebetten wird eine Erbschafft auszuantworten /den viers

ten Theildarvonnehmenund behalten könne.

Jiis Setum
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Setum Tertullianum, ist einRaths Gebott/daß die Mut-

ter zuderKinder Erbschafft gelassen werde.

Setum Trebellianum, ist ein Rathsschluß, daß die Kla

genvon den Erben auf diejenige denen die Erbschafft

ausgeantwortet worden/ gebracht werden möchten.

Sctum Vellejanum de mulierum interceffionibus, iſt ein

Rathschluß/ daß wider dieWeiber, so sich vor andere

verschrieben/ keine Klage gegeben werde.

Senes, Alte/ können eigentlich nicht den Jahren nach de-

terminiret werden/ sondern es kommt meistens aufdas

Gurdüncken des Richters an/ wann er einen vor einem

Alten achten wolle. Menoch. A. J. Q.qui. 59. In dem

Kayserlichen Cammer-Gericht wird schon ein 50. jähri

ger vor einen alten Mann gehalten . Gail. lib. 1. obf.

92. n.7. Jedoch kommt es auch dißfalls offt auf die

Sache oder Verrichtung an/ als nach deren Beschaf

fenheit einer zuweilen eher / zuweilen aber auch langsa-

mer profenegeachtet wird. Also ist einer zu denenEx-

peditionen, welche zugleich die Kräffte desLeibs unddes

Gemüths erfordern/schon im 5sten Jahrezu alt. arg.

L. fin. C. qui ætat. vel profan. fe excuf. & Brunn. ad

eand. Hingegen aber wenn einer nicht so wohl mit dem

Leibe als nur allein mit dem Gemüthe zu arbeiten hat/

kan er sichAlters wegen eher nicht als biß er das 70te

Jahr hingeleget von der Vormundschafft excuſiren.

arg. §. 13. J. de excuf. tut. & curat. So ist auch einer zu

Ablegung eines Zeugniſſes im 70ten Jahre. L. 8. junct.

gl.ff. de teftib. zu Zeugung deren Kinder im 60ten

Jahre L. 1. ibiq; Gl. in verb. Sexaginta ff. de Adopt.

cineFrau aber dißfalls im 50. Jahre L. 12. C.delegit.

hæred. allbereit zu alt : Wiewohl es auch nicht an Er

empelnfehlet, daß Månner die schon über 60.Jahr ge

wesen, und manchmal wohl gar noch zu paaren haben

Kind- Taufe gegeben / woraus aber doch keine Regul

zumachen, auffer etwan zuweilen diese : quod pater fit

quem nuptiæ demonftrant.

Senfus,
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Senfus, der Sinn. Item/ die Empfindlichkeit/ derVer

stand/ die Meinung/ die Vernunfft. in L. 1. §. 1. ff. fi

quadrupes paup. L. 22. §. fi maritus. ff. folut. matrim.

L. 32. §. 2. ff. de acquir. poffeff.

Senfum eft, manhat ſtatuirt / es hat gefallen. L.8 . ff.de

acceptil.

Sententiaab effectu rei judicatæ fufpendiret / das Urtheil

vonseiner Rechts-Krafft aufgehalten.

Sententia, heiffet bey den Advocaten derjenige Spruch/

der aus den Schöpffenstühlen oder andern Gerichten

-über eine Streit Sache verschiedener Partheyen erge

het.

Sententia confirmatoria , das Urtheil / wordurch dasvor

rige beſtättiget wird.

Sententia correctoria , wordurch das vorige geändert

wird.

Sententia declaratoria, wodurch das vorige erkläretwird.

Sententiam dicere , dare, ferre , pronunciare , urtheilen /

ein Urtheil sprechen.

Sententiam exilii paffus, der ins Elendverwiesen.

Sententia falfa , eine falsche Meynung oder ein solch Ur-

theil / welches durch falsches und unwahrhafftiges An

bringen ertheilet wird.

Sententiæ quæ fine appellatione refcinduntur , Urtheil/

welche ohne Beruffung aufgehaben / und zu nichte ge-

machtwerden.

Separabilis, le, das leicht abzusondern.

Separabilia, die leicht abzusondernſeyn.

Separare, iren / abſondern/ ſcheiden/von einander thun/

unterscheiden.

Separatio, heist in den Rechten eine durch des Prætoris

Auctoritat geschehene Absonderung der Erb- Güter/

vondemjenigenso des Erben find.

Separatio âthoro & menfa, die Absonderung von Tisch

undBett,so um gewiffer Ursach willen bey den Eheleu

then geſchicht.

Sepa-
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Separationis beneficium, ist eine Wohlthat des Prætoris,

dadurch aufAnhalten der Erbschaffts Creditorum, und

nach erkannter Sachen die Güter des Verstorbenen/

vonden Gütern des Erbenabgesondert werden / zu dem

Ende/daßjenem aus denselben Erb - Gütern zu erstSa-

tisfaction gegeben werde.

Sepofita, beygelegte Dinge.

September, der Herbstmonat.

Septemviri, wurden die Churfürsten des Heil. Römiſchen

Reichs genennt, da nemlichderensieben waren, müſſen

heut zu Tag Novemviri heissen / in eben dem Verständ

heist.

Septemnirale Collegium, das Churfürsten Collegium.

Septemviratus, das Churfürsten - Amt oder Würde.

Septimo, zum fiebenden.

Septum, ein Schrancke/ geflochtener Zaun.

Septunx, fieben Ungen / sieben Zwölfftheil einer Sach.

L. 5o. §. 2. ff. de hæred. inftit.

Sepulchrum, das Grab/wo eines MenschenCörper und

Gebein hinbegraben werden. L. 1. ff. de religiof. &

fumt. funer.

Sepulchra familiaria , Geschlechts-Begräbnůffe/ so allein

für die Agnaten/ die gleiche Schild undHelmführen/

gehören.

Sepulchra familiaria & hæreditaria fimul , die Begräb,

nüffe/ so wohl für die so gleiche Schild und Helm

führen, als für die andere Erben conftituirt werden.

vid. Mevius P. 9. Decif. 142.

Sepulchrahæreditaria, Erb Begräbnüffe/ welche für alle

Erben/fie mögen eben denNahmenführen oder nicht/

gehören.

Sepultura Afinina five canina , eine Esels- oder Hunds,

Begräbnußist/ wann groſſe und überführte Miſſethåter

unterden Galgenoder an ander dergleichen Oerter eins

gescharret werden. Carpzov. L. 2. def. 375.n. 1. & def.

344. n. it. L. 2. def. 371. it. L. 2. def. 180. add. Fin-

ckelthuf.
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ckelthuf. de Jure fepult. concluf. 2. Lauterb. Comp.

Jur, de religiol. p. 163.

Sepultura honefta , eine ehrlicheBegräbnüß ist / welche

durchhergebrachte Solennitäten und Gebräuchen an eis

nem ehrlichenOrtverrichtet wird.

Sepultura inhonefta , eine unehrlicheBegråbnüßiſt/ wel-

che ohne gewöhnlicheSolennitäten und Ceremonien ver

richtet/und der todte Cörper entweder auffer dem Kirch-

hofoder in demselben/aber in einem entlegenenOrt/ oder

ohneGesangundKlangbegrabenwird.

Sepultura , Die fepultur oder Begräbnuß. Haußvatter.

P.89.§. 5. Lauterb. p. 162.feq.

Sequela, dieHerrnFolge und Reise/ist einRecht/vermög

Deffen dieUnterthanen/ wann der Landes-Herr imKrieg

begriffen/schuldigfind/bey demselben aufvorhergehenden

Befehlzu erscheinen/ihmmitWaffenbeyzustehen und

ihmnachzufolgen oder fequela militaris iſt ein Regale ,

Krafft dessen derLandes-Herr seine Unterthanen bey er-

heischenderNoth aufbiethenkan / welche auchaufdessen

BefehlmitWaffen erscheinen/ und ihm nachfolgenmüs

fen

Sequela inferior , dieNieder-Folge. Vid. Fritsch. tract.

dejure luftrat. &fequela.

Sequela particularis, wannsie nur verbundensind/aufeine

gewiffeZeitoder an einem gewiſſen Ortzu erscheinen/und

zufolgen.

Sequelafuperior, diehoheund Landes-Folge.

Sequela univerfalis ist/dadieUnterthanen insgemeinund

allesamt demHerrnnachfolgenmüssen.

Sequens, folgend/das folgende.

Sequefter, ein Schiedsmann/ Schiedsrichter/welcher ein

Gut/weßwegen manstreitet/bestellet / einnimmt und

Rechnung darüber thut.

Sequeftraria actio , sucheoben : Actio depofiti fequeftra-

ria.

Seque
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Sequeftratio, die Sequeftration , ist eine Hinterlegung ei

nes strittigen Guts / mit demBeding / daß es bey einem

drittenManneso langeverwahret und aufbehalten wers

de/biß dieSache entschieden , da es danndemUberwin

derzu restituiren ist. L. 5. §. 1. & 2. L. 6. ff. depofit.

Sequeftratio neceffaria f.judicialis oder prætoria , ist eine

folcheHinterlegung , welchevonRichter aus rechtmässi-

genUrsachen/ anerkennetwird / ob gleich kein Theilsolche

begehret oder darum bittet. c. 1. X. de fequeft, pofs. &

fruct. L. 7. § f. qui fatisd. cog. welche Sequeftration

sonsten verbotten. t. t . C. de proh, feq. Men . P. S. D.247.

it. Part. 5. Dec. 233. n. 3.

Sequeftratio voluntaria f.conventionalis, diefreywillige

und untereinander beliebteHinterlegung ist / da diestrei-

tende Partheyen sich unter sich verglichen / die strittige

Sache inzwischen einem andern zur Verwahr-und Ad-

miniftrirung anzuvertrauen / und dieses Sequeftrum ist

zugelassen/ und so lang die Sachebeym Sequester ist / fo

kanweder der ActornochReussagen/daß erselbige pofli-

dire/ und kan allezeit sowohlvor als währenden Gericht

geschehen. L. 6. L. 17. depofiti.

Sequefter , iren/ biß zu Austragder Sachenhinterlegen/

oder einen Schiedsmann ein Ding eingeben.

Sequeftrum, dieInhabungeines Gutes.

Sequi,folgen/nachfolgen.

Sequior,geringer/schlechter/schlimmer. L. cum hi 8. §.11.

ff. de transactionib.

Sequitur, esfolget. Nonfequitur, es folgetnicht.

Sereniffimus, durchläuchtigst. It. der Fürst.

Seria , ein ablanges thönerners Gefäß / wird unter die

Wein Gefäffe gezehlet. In L. 15. §. proprietatis ff. de

ufuf.

Serica veſtimenta , Kleider/so aus einer gewiſſen Materie

gemacht waren / welche die Völcker/fo Seres genannt

wurden,vondenenBäumensammleten/und welche ins

gemein
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gemeinaber unrecht/Seiden genennt wird . L. ult. §. fpe-

cies ff, de publican. L. 15. ff. deaur. arg. mund, leg.

Series , eineOrdnung.

Series negotii , die Erzehlung des ganzenHandels.

Series rerumgeftarum , der Inhalt der geschehenen Hån-

del/ſo vom Notario aufgezeichnetwerden müſſen.

Serraculum , das Steuer-Ruder. L. 29. §. 1. ff. ad Leg.

Aquil.

Serviana Actio,suche oben : Actio ferviana.

Serviette, eineHandquelle/Tellertüchlein.

Servilis , le,]

Serviliter , fervilisch/ Fiechtisch.

Servire, iren/dienen/aufwarten/helffen.

Servitium, ein Dienst.

Servitia, allerhand Dienstbarkeiten.

Servitia determinata,find solche/welche zu gewiffen Zeiten/

und aufgewisse Tage ordentlich müssen verrichtet wer-

den.

Servitiaindeterminata , welchenicht aufgewisse Zeit/noch

in gewiffer Anzahl angefeßet / sondern nach des Herrn

Gutbefindenund Belieben oder auchnach des Landes

Gewonheit angefeßet/und so offt müssen geleistet werden/

als es dieNotherfordert. Gail, 2. obf. 62. n. 12, Rich-

ter, Decif. 98. n. 8. Hahn ad Tit. ff. de oper. libert.

Servitia confueta , gewöhnliche Dienste / dienachherge

brachter Gewonheit entweder des ganzen Landes oder

eines gewissenDorffs geleistet werden müssen.

Servitia inconfueta, ungewöhnliche Dienste, welchewider

dieGewonheitund das alte Herkommen gefordert wer

den.

Servitus , die Servitut oder Dienstbarkeit/ dieLeib-Eigen-

schafft. It. eine Gerechtigkeit / dadurch etwas entzogen

wird derFreyheit/ die ein Herr anseinemGuthat / und

wird einerfremdenPerson/ odereinem andern Gutver-

liehen unddienstbar gemacht. Bartol. in L.1. ff. de ferv.

oder es ist ein Recht / welches wir aufeines andern Sa

chen
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chen conftituirt/ oder aufandere Weise vonuns acqui-

rirtworden/ Krafft deffender Herrdieser Sache zu meis

nenNugenetwas leydenmuß / oder doch darinn etwas

nicht thundarff. L. 13.§ 1. dedam , inf.

Servitus altius collendi , ist einesolche Gerechtigkeit / daß

einerseinHaußauch mit Schaden des Nachbars zu ſei

nerNugbarkeithöher bauenkan. Vel altius non tollen-

di , istemesolche Gerechtigkeit / da einer sein Gebäude

nicht höherbauen darff/wenn es der Nachbar nichthaben

will.

Servitus Cloaca, ist einRecht/ein heimlichGemachinei

nes andernHauß/Hof/Acker/Grund und Bodenzuma-

chen / der den Unflat durch zu führen. L 7. ff. de fer.

vit.

Servitus canalium ferendorum , die Dienstbarkeit / daß

einer darinnenleydenmuß.

Servitus fluminis . istzweyerley ; vel 1) avertendi, einefol

che Dienstbarkeit/ da mein Nachbar schuldig ist , das

Waffer/sosich geſammler /und durcheineRinnewie ein

Fluß mitGewaltherab fleust / von meinen Gebäude auf-

zunehmen. L 20. §. 5. ff.de fervit.præd. urban, 2) non

avertendi, da einNachbar das gesammleteWaffer , so

vonseinem Hausekommt vonmeinemGrund und Bo-

den/umdesNußens willen / denes darvonhat/ nicht ab-

wendendarff. §. 1.Inft de ferv. præd.

Servitus fumi , dasRauch-Recht/ist einesolche Gerechtig

tigkeit / daß einerdenRauchdurch einLochoderFenster

in eines andernZimmer lassen kan/ohne daßsich derjenige

darüberbeklagenkan. L.8. §. 5. fiTerv. vindicet.

Servitus luminum , ist einRecht / dameinNachbarschul-

digist/meineFenster/wordurchichLiechtsuche,aufzuneh

men. L. 4.L.16.ff. de fervit, præd. urb.

Servitutesmixtæ , dievermischte Dienstbarkeitensind/die

nichtbloßoderganzpersönlich/dienemlich einPersonder

andernschuldig/ auchnicht gangfächlich also daß ein Gut

demandernzu leisten schuldig, sondern dievon denenbey-

den/
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den von densächlichen und persönlichen Dienstbarkeiten

Theilhat. Dergleichenfind Ulus, Ufusfructus und Ha-

bitatio.

Servitus ne luminibus, das Liecht-Recht/oder daß man eis,

nemdas Liecht oder die Fenster verbauen darff. L. 4. 157

17. pr. §. 1. & 2. ff. de Servit, Præt. Urban.

Servitus profpectus f. profpiciendi , ist eine Gerechtigkeits

daß einer aus seinem Hauß in eines andern Hof oder

Gartensehen darff.

Servitusperfonalis, einepersönlicheDienstbarkeit/dieeine

Persön der ändernzu leiſten ſchuldig davon befiehe Tit.

ff. de ftatu hom, & Inftit. de jur. perfonar. dadurch eis

ner einem andern / wider die natürliche Freyheit unters

worffenist. L. 4. §. i . ff. de ftat, hom. §. 2. Inft. de Jur.

Perfon. diese Dienstbarkeit wird aber heut zu Tag eine

Leib-Eigenschafft genennet / davon befiehe weitläufftig

Balthafar. Refol. Pract. p. i . Tit. 4.per tot. it. prolixif-

fime Lib. Bar, Schmidi Comment. ad Jus Bavaric.

3 Tom. 2. Tits 4. Art. 1. feq. fol, 256. ſeq. & fol. 264.

feq.

Servitus projiciendi feu protegendi, ist eine Gerechtigkeit/

daetwas Gebautes über einfremdes Hauß oder Hof al-

sohinaus geführet wird/ daß es niemals aufdemGebäu

dedes Nachbars ruhe; Dergleichensind die Aecker/Aus

gebäude/Fürdächer/Wetterdächer 2c. L. 2. L. 20. pr. &

L,25.ff. de fervit, urb.præd. L. 86. §. i . de C. È, V, L.

242. §. 1. ff. de V.S.L. 29. §. 1. ad L. Acquil ,

Servitusne profpectui officiatur , ist eine Gerechtigkeit/

daß ein anderer nichts vornehmen darff/ dadurch mein

* Proſpect oderdas Asisſehenverhindert und unangenehm

#gemachtwird. L. 15 ff. de fervit. præd.urb.

Servitus realis five prædialis , ist einesolche Dienstbarkeit/

die einGutdemandern zu leisten schuldig/dergleichensind

Die Servitutes urbanorum & rufticorum prædiorum.

L. 34. ff. de fervit, ruft. præd. diese sächliche Dienstbar-

1. Feit erstreckt sichnur aufdie Städtund auchaufdie Feld-

GründREF
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Grund und Güter / also/ daß dieselbe denenbeyden mag

zugelegetwerden. Vid. Tit. ff. de ferv, urb. præd. & tot,

tit.comm, præd, cum fimil.

Servitutes rufticorum prædiorum , die Dienstbarkeiten

und Gerechtigkeiten/welche einem Acker/Grund undBo

den anhangen. L. urb. 191. de V. S. Dergleichen find

1) Iter. 2 ) Actus, 3 ) Via. 4) Aquæ ductus. 5 ) Aqua

hauftus. 6) Appulfus pecoris ad aquam. 7) Jus pa

fcendi , calcis coquendæ, arena fodiendæ , pedamenta

fummendi, Lapides cædendi, lignandi&c. darvonſuche

oben.

Servitutes urbanorum prædiorum affirmantes , find sol

che Städtische Dienstbarkeiten / woderNachbaretwas

Leydenund dulten muß.

Servitutes urbanorum prædiorum negantes , find solche

Städtische Dienstbarkeiten / wodurchdenNachbarnet

was zu thun verbotten/ oder etwas wider seines Hauses

natürliche Freyheit zu unterlassen gezwungen wird. Manz

ad Inft, de fervit. §. 1. n. 3. & 4-

Servitutes urbanorum prædiorum , find Dienstbarkeiten/

welche denStadt-Gebäuden suche oben prædia urbana)

anhangen. Guth, differt, ad 1.S. n. 24. ibique.

Servitus oneris ferendi , die Bürd oder Lasttragungder

Gebäude/oder einesolche Gerechtigkeit / daß eine Saule

oderWanddes Nachbars/ die Lastunsers Gebäudes zu

tragenschuldig. L. 33.ff. de Servit. Prædior, urban L6,

§. 2. fi ferv. vindic,

Servitus ftillicidii , das Dachtrauf-Recht/ welches ist 1)

avertendi , einsolches Recht / da einer vonseinen Dach

das Regen Wasser auf des Nachbars Dach oderHof

undTenne abwenden und ableiten kan. §. 1. Inft. deferv.

vid L. 20. §.2.5. & 6. ff de fervit. præd, urban. 2) non

avertendi welches einesolche Dienstbarkeit ist/daßderjes

nige/dessen Dach-TraufinmeinenHoffällt/dieselbenicht

kanvonseinemHauß abwenden/ also, daßsie nichtinmei

ne
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he Cisternen oder Garten falle. L. 2. ff. de fervit præd.

urban.

ervus, ein Knecht/Haußvatter. p 76. §. 3.

ervus corruptus , ein Knecht/so verführet und abspenstig .

gemachet ist. Actionem fervi corrupti. Suche oben

Lit, A.

ervas fugitivus,einflüchtiger/verlauffener Knecht.

ervus fundus , ein Gut darauf ein anderes Gut eine

Dienstbarkeit hat. L. 20. §. 1. ff. de acquir. rer. do-

min .

escuncia, anderthalb Ungen. L. filium ff de legat. præ-

Stand,

effio , dieSeffion , oder der Sik / Stand / z. E. in der;

Reichs- Versammlung.

eftertius ; eine gewisse Münk bey denenRömern/ so mit

HS. bezeichnetwurde ; Sestertium aber in genere neu-

ro, bedeutet 1000 Seftertios.

xagena, ein Schock.

exagena antiqua, ein alt Schockvon20. H.

exagena nova , ein neu Schockvon60, ge.

extans , wo Ungen.

extarium , eine ÄrtvonMaaß. L. 13. ff, de inſtruct, vel

nftr.leg.

xtò , zumsechsten.

exus , das Geschlecht.

ca, einDolch/ein kurzer gebogener Säbel.

carii , Mörder/Meuchelmörder/werden allediejenigen

genennt/die einen andern umbringen/ es geschehe mitwas

für einem Instrument es immer wolle. Welemb, ad ff.

tit, ad L. Cornel, de Sicar. n. 3.

icarius , ein Meuchelmörder.

icilicus , dervierdte Theil einer Unge. L. 21. §. 2. ff. de

fund. inftru&t.

iccopede transgrediren/ præteriren/ mit Stillschweigen

übergehen/nicht verantworten.

Kff 2 Sigil .
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Sigillaria , einDorffbeyRom/damanvor Alters die Sie

gel/Bücher/und anderes dergleichen verkaufft. L. pen.s

paterfam. ff de legat, 3.

Sigillum, das Siegel/Insiegel/Petschier/Petschafft. It.

einekleineStatua. L. quæfitum ff.de fund , inftruct.

Signa heiffender Soldaten Fahnen oder Standarten.

L. 2. §. initium. ff. de orig. Jur, L. pen. ff. ex quib. cauf.

major, L. 3. §. ult. ff. de teftib.

Signata cifta, eine mit der Zeugen Siegel versiegelteKiste

L. 1.§. fi cifta ff. de Legecommiffor.

Signatæ tabulæ teftamenti, ein Testament/das siebenZew

genversiegelthaben. L.ult. ff. de fecund. tabul ,

Signatores , die Zeugen/so zu einem Testament / Eheftiff

tung 2c. adhibiret werden,und die mitihren Petschafften

das Instrument fiegeln. L. 22. ff. de teftib. L. 3. §. hoc

interdict, ff, de tabul. exhibend. L. 32. in f. ff. de fur-

tis.

Signatum, aufgezeichnet/bezeichnet/gegeben/besiegelt.

Signatura, eine Signatur, Gemerck/Zeichen.

Signum, figillum, fignaculum, ein Zeichen/ein Ring/dar

aufeinZeichen/Buchstaben/Bild öder andere Characte

res eingegrabenfind. L. 22. §. fignum ff. qui teft, facere

poff. L. 11. ff. de injuft, rapt. irrit, teftam.

Significare , wiffend machen/zuwissenthun. L. 65. §. 3. f

adSCt.Trebellian.

Signinus rivus , ein in einen steinernen Canal lauffende

Bach. L. 1.§. ult.ff.de rivis.

Silani , filvani , dieBilder/so aufdenen Fontainen stehen

undWasser ausspeyen. L. 17. § 9.ff. de action. emt.

Silentiarii , waren gewisse bestellte Leute, dieamKayserli

chenHofbey dem Audienz - Zimmern aufwarten/ und

durchihr Zusprechenalles Gerausch und Tumult verhin-

derten. Rubr. C. de filentiar, Lib. 12.

Silentium , das Stillschweigen ; Silentium imponiren /

das Stillschweigen auferlegen. Silentium perpetuum

imponiren/ein ewiges Stillschweigen auferlegen. Altum

filen
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filentium , wird gefaget/wenn ein Ding gang ſtilliſt / und

mannichts davon sagt.

Siligo, eineArtdes bestenGetreydes . L. 30. ff.denegoc.

geft.

Siliginarius , derüber dasselbe Getreyd gesezt ist/ und ſol-

ches austheilet. L.52. §. 5. ff. defurt.

Simonia,die Simonie, ist ein befliffener Wille/etwas Geist-

liches oderwas demGeistlichen anhängig ist/zukauffen

und zuverkauffen. Tot.tit. de fimon,

Simoniaconfidentialis feu confidentia ist / wannjemand

ein Beneficium &c,conferirt wird unter der gewiffen

Hoffnung/daß derso damitversehen wird, solches einmal

refigniren oder cediren werde/entweder dem Conferen-

ten/oderdessen Nepoti , oder einem andern.

Simonia conventionalis iſt / wann über das innerliche

Vorhaben zur Convention geschritten wird / etwas

Weltliches für etwas Geistliches zu geben / dochdaßder

Effect aufeiner Seiten nicht erfolget ist.

Simonia juris Divini , wird begangenben gank geistlichen

Sachen, insonderheit bey denen/dardurch der Löse-und

Bind-Schlüffel conferirtwird.

3imoniajuris humani feu Ecclefiaftici , hat aus dem po-

fitiv- Recht ihrenUrsprung/und wird begangenbey einer

Sach/die ihrer Natur nachzwar kan verkaufftwerden/

solches zuthun aber von dem jure Ecclefiaftico pofitivo

verbotten ist/als bey Verkauffung der Beneficien &c.

Simonia mentalis , welche allein im innerlichen Sinn und

Vorhabenbestehet / es mag gleich die Sach tradirt wers

den oder nicht ohne einiges pactum oder Conven-

tion.

Simoniarealis ift / wannüber dieConvention , daß man

etwas gebenwolle / auchdie Tradition der Sache dazu

gekommen,und zwarvonbeeden Theilen/demGebenden

unddemNehmenden. .E. wann ich dir Geld gegeben

habe und du mir hinwiederum eine Præbende gegeben

haſtrive

KIF 3 Sim
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Simplampromittere, f. de fimpla cavere , den einfacher

WerthderSach/wegen der Eviction versprechen. L.s

6. ult. L. 56.& 60. ff. de eviction. L. 17. ff de inftitor.

act.

Simplariævenditiones . Verkäuffe/dabey der bloffe einfa

che Werth wegen der Eviction versprochen wird. L. fi

tamen.§ ult. ff. de ædilit. edict.

Simplex , einfach,schlecht und einfältig, ohneCeremonien

Solennitæten/einMensch, der nichtverschlagen/sonden

ehrlichund aufrichtig ist.

* Simplexfubftitutio , ein Affter Einsehung eines Erbens /

sonuraufeinenFall concipirt ist. L. 1. ff.de vulg, & pu

pill.fubftitut.

Simplicia interdi&ta , darinnder eineKlåger / der andere

Beklagteist. §.tertia divifio. Inft deinterd.

Simplicitas, wirdderLiftigkeit/Verschlagenheit opponitt

3. wird auch rufticitas , eine tumme Bäurische Weise ge=

nennt. L_2.ff.fi quis in jus vocat, non jer, junct. L,con-

tumacia ff. derei judic.

Simplicitaslegum , dieÆquität oder Billichkeit der Gese

te. S. fed quia Inft de fideicomm.

Simpliciores , einfältige/unerfahrneLe

dereligioford.

Simplum , einfach.

Simulatus, a, um, erdichtet/falsch.

L. 14. §. 4. f

Simulatus. Contractas , heist eigentlich ein solcher Con

detract , wannwir etwas thun/und einerechtmässige Ursad

vorwenden/ dawirdochstillschweigend etwas Unerlaub

tates thun. z.E. wann ein Wucherer dafür will gehalter

werden/ als ob er das /was er als ein Pfand bekommen

gekauffthätte. L. 3. C. plus valere quod agic', quan

quod fimut.

::Simultaneainvefticura , die gesammteHand Mitbelehn

schafft ist nach denen gemeinenLehn-Rechten dreyerler

Art /dann es wird 1 ) jemand entwedersomitbelehnt

daß er alsobald das Lehn habe, und solches geniesse. !!

94779

Feud
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Feud. 12.18.1 . Feud. 1.§. 2. verb, communiter accepe-

runt. 2) oderso/daß der Agnatus in einem neuen Lehn/

wegendeszur Inveftitur gefeßten Vertrags / fuccedire

1. Feud. 1. §. 2. 8. in fin 14.§. duo fratres, in f. 20 d. 1 .

Feud. 12. oder es wird ein anderer mitdemLehn/das je

mand schon befigt unter einer gewiffen Condition bes

lehnt. II. Feud. 26 35.1. Feud 3. 3) oder es wird endlich

einer mit einem Lehn / das ein anderer besigt / mit dessen

Confens nicht allein belehnt / sondern auchzugleich in die

Poffeffion gefeßt. I. Feud. 3. verf, nifi illi. Aber nach

Sächsischen Rechten ist die Mitbelehnschafft ein actus ,

dadurchderLehnherrmit Consens des Vafallen , der das

Lehnbesigt, einem andern/ derihm das Lehn- Jurament

schwöret/folenniterzum Vafallen annimmt und ihm da

durchdas Recht ertheilt in solchen Lehn zu fuccedi

ren.

Simultanee investiren/mitbelehnen.

Simultanee inveftitus , ein Mitbelehnter (nach Sächsi

#schenRecht ist derso mitdes Valaften undLehns-Best-

gers Confens , von demLehns-Herrn folenniter ist zum

Vafallen angenommen und ihm das Recht in solchem/

Lehnzu fuccediren ist mitgetheiltworden.

Sinceriren/vergewissern/versichern.

Sine die& conſule , ohneJahr Tag undNahmen/soge-

fagt wird / wenn keine Zeit oder Unterschrifft in emem

Brieffe geseztwird.

Singillatim , absonderlich.

Singularis,re , fingular, allein/einig, fingularis cafus , ein

absonderlicher Fall. It. wird gesagt/der ist gar fingular,

oder ein fingular Kopff das ist ein eigensinniger

Mensch

·

Singularia quædam,das/was wider die gemeinen Rechts-

Regulnists L.15. ff. de reb. credit.

Singularejus . einfonderbar Recht/das wider diegemeine

Raifon zum MugenundWolfahrt der Republique durch

REE 4 Autho-
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Authoritat der Gefeßgebenden ist eingeführet worden.

L. 16. ff. de LL.

Singularia, sonderliche Dinge.

Singuli , ein jeder insonderheit.

Sinifter, a, um, linck.

Siniftra interpretatio , einefalsche/unrechteAuslegung.

Siniftrè interpretiren / falsch ausdeuten / unrecht ausle-

gen.

Siphones , Candle / Röhren oder Tubi , die man bey

Feuers-Brunstenzum Löschen braucht , indemman da

durchdas Wasser in dieHöhe spriget/Waffer-Künſtean

manchenOrten genannt.

Siftere reum , den Beklagtenstellen. L. fieum ff. fi quis

caution. wirdvon dem Bürgen gesagt/der den Beklag

tenfür Gerichtstellen muß.

Sicones , der zu Einkauffung des Getrends bestellet war.

L.ult.ff. de muner.& honor.

Situla , ein Bronnen-Eimer. L. qui fund. § f.ff.decon-

trah. emtion.

Smaragdus , ein Schmaragd ein grüner edler Stein.

L. 21.ff. de aur. &arg, leg, L. fin . §. fpecies. ff. de publi-

can.

Smirna, Myrrhen, L.fin. §. fpecies, ff, de Publican,

Soboles , Kinder oderDefcendenten, L. 1.ff, folut. ma-

trim .

Socer, der Schweher/Schwiegervatter.

Sociare , fociiren zusammen gefellen/ Geſellſchafftma

chen.

Socida contractus , ist ein Contractus innominatus , ſo

zwischendem Herrnund dem Hirten wegen des Viehs

aufgerichtetwird/so/daßfür die Sorgeund Weyde/die

ZuchtaufgewisseMasseunterihnengetheilet/der Scha

de abervondem Hirten allein getragenwerde/und dieser

schuldig fene /nachgeendigtersolcher Gesellschafft ebenso

viel
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vielStuck Vich als er bekommen dem Herrn wieder

zuruck zugeben/ diedeßwegen eiserneKühe/ Schaafezc.

genenntwerden.

Societas leonina, ist einesolche Gesellschafft/darinnen einer

denGewinn / der andere aber den Schäden allein tragen

muß. Ist aber inRechtenverbotten. L. 29. §. 2. ff, prò

focio.

Societas bonorum fimpliciter , begreifft nur denjenigen

Gervinn /den man durch seinen Fleiß und Müh inder

Handlung erwirbt/nicht aber die Erbschafften/Legaten,

Schenckungen 2c. Felic. cap. 13.n.I.

Societas particularis feu fpecialis , ist entweder wegen ei

ner einigen Sach oderwegen einer gewissen Handlung

aufgerichtet/und wird nurdasjenige darinnen communi

ciret/was aus solcher Handlung /weßwegen dieSocietat

contrahirtworden ist/ herkommt nicht aber was man

sonsten acquirirt / und nichtNahmens der Gesellschafft.

· L. 52. §. §. &6. L. 67. §. 1. ff. L. 4. C. profocio.
1

Societas univerfalis omnium bonorum, begreifft alleund

jede Güterder Gesellschaffter/ sieseyengegenwärtig oder

zukünfftig/fie mögenunter einem Tituloder aufeine ehr-

licheWeise erworbenseyn/wie sie wollen. Mantic. de tac.

& ambig, convent. L. 6. tit. 15. Felic. de focietat. cap.

12.n. 2,

Socius, ein Gefell/Compan.

Sodales , die in einem Collegio bensammen find. Colle.

gen. L. ult.ff de colleg. & corpor.

Sodomia , dieSodomiteren/
eineunmenschliche

Unzucht/

6.4. Inft. de publ. Jud & ibid, Dn. Hopp. L. 31. C. ord.L.

Jul. de Adult, Ord, Crim. Art. 1 10.

Solarium, einfreyerOrtunter demHimmel/zu oberstauf

denenHäusern der gemachtwar / daßman daselbstder

Sonnen Wärme geniessen konnte. L. 17. ff. de fervit.

urban, prædior. It. der Grund- und Boden-Zinnf

welcher erfordert wird/oder erfordertwerdenkan/ wann

jemand anOrtenund Plågen / so einer Gemeindezu di

Kits nem
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nemfreyenund allgemeinen Gebrauchgehörig / mitdero

Verwilligung bauet/L. 1. C. de div. præd. urb. add. Ni-

col.LofæusdeJur. univerf. p. 3. c. 1. n. 2. Carpz. p. 3. C

131 def. 10, num. ult. in præjud. & Struv, de ædif, pris,

#thef. 24.

Soldatæ feudum , ist/wanneinem gewisseGelder oderan

dere Confumtibilia aufsein Lebenlang / fub lege fidelita

tis concedirtwerden. T. Feud. 10.

Solenne, heist das/was jährlich rechtmäffig/ordentlich/und

zu gewissen Zeiten geſchicht / als folennia munera , ge

wöhnlicheAemter. L. 12. §. pen. ff de adminiftr, tut. fo

lenniaonerapatrimoniorum , ordentliche Auflagen. L

2. ff. de veteran, folennes penfitaciones , gewöhnliche

Steuern..

Solennia, die Herrlichkeiten.

Solennia appellationis find 1) die Leistung des Eydes /

welches abgeschworen /daß die Appellation nicht verwe

gener Weise geschehe. 2) nach etlicher Orten Gewohn

dheit/Statutenund Privilegien die Caution , die Appella

tion fortzusehen,und so das Urtheil widrig / dem Gericht

Folge zu leisten 3) die Ablegung einer gewiffen Sum

men Geldes. 4) zur Appellations Form gehöret auch

.das.Fatale appellationis..

Solennia judiciorum , was aufVerordnung gewisser Ge

sehe ben Gericht obfervirt wird. L. 7. ff. de in integr

reftitut.....

Solennia tempóra , ordentlich gefeste Beit. L. ult. C. de

excufat, veter.

Solenni reverencia, mit gebührender Ehrerbietung.

Solennis teftium numerus, fieben Zeugen ben Testamen

ten. L21. ff. qui teftam . fac. poff.

Solennitas , die Solennitat/ die Herrlichkeit Zierlichkei

ten, ob I

Solennitas adoptionis , die gewöhnliche in Rechten vorges

schriebeneArtzu adoptiren. L 25. in f. ff. de adoption.

L13 &14 C.deprobat L. C. defuis & legitim.

R

Solen
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Solennitercavere , auf gewöhnliche Weise,Caution leis

ften. L, 28 ff de adminiftr, tut L. 46. ff, de procura.

tor.

Solida proprietas , das Eigenthum/davon der ufusfructus

nicht abgesondertist. L, 26, in f. pr. ff. de ufufr, leg, L.

35. ff. de bon. liber.

Solidus , eineMünge bey denRömern, so ungefehr eines

Ducatens werth gehabt.

Solide , gånglich.

Solicitare, iren/anhalten/treiben.

Solicitator , der antreibet / einAnwalder. It. der einen

fremdenKnecht antreibet etwas Böses zuthun. L. 11,

S. quamvis. L. 14. §. æftimatio ff. de fervo corrupton

Solicite, befümmert/mit Sorgen.

Solicitatio, Anhaltung.

Solicitator, ein Anhalter.

Solicitudo, Sorge/Bekümmernüß.

Solicitus, a , um, bekümmert,

Solidare iren/befestigen.

Solidus, a, um,gånglich, folidum, das gange.

Solidus, ein Gülden. St. 16.9. oder ein Schilling.

Solitus a, um,gewöhnlich/gebräuchlich.

1

Solftitium , wird genennet/ wenn derTag amkürzesten

oder am långsten ist/die Sonnenwende.

Solvendo autnonfolvendo effe, zu bezahlen/oder nicht zu

bezahlen haben. Alsowird gesagt/der iſt folvendo oder

nichtfolvendo , d. i. erhat zubezahlen / und nichtzu be

zahten, 1970

Solvere, iren/bezahlen/ auflösen/erledigen/thun/was

versprochen hat. L 167. ff. deverb. fignif

man

Solvere unionem , heist in L. 6. ff. de aur,argent, mund,

legat. eine Perle von demFaden ablösen.

Solum , der Grund undBoden, wird derjenigePlak ge

nennt/daraufein Gebäustehet / oder gefeßt wird. L 21.

ff, depign. act, L. 2. C. de R.V.
(11

Solo
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Solutio, die Auflösung/ Gnugthuung undBefreyung/Be

zahlung derSchuld. L. 54. ff.de folut. welches ist eine

Leistung dessen / was einer schuldig ist . L 47. ff. de O.&

A.L 49.ff. de folut, pr. Inft. quibus mod. toll. obl. &

ibid. Do. Hopp.Stryck, Andler , Huber&c. Lauterb,

Struv, Ludovici & Wefenb. ad t, ff. de folut. comp.

Lauterb, p.m. 639.

Solutio indebiti, dieBezahlung deffen/so einer nichtschul-

digist. e.g. Ich hätte einem Geld bezahlt/inMeynung/

als wenn ich ihms schuldigwäre/ finde aberhernach, daß

ich mich geirret / und weder aus dem natürlichen noch

BürgerlichenRecht ihmeetwas zu bezahlen/ verpflichtet

gewesen/daherofordereich solches Geld wiederum durch

bie Condition indebiti, L.5.§. 3. ff. de O. & A, §. 6.

Inft. d. t. & ibid. Dd.Comp. Lauterb. p.m. 199.

Infolutum datio ist ein Beneficium , Krafft dessen denen

Schuldnern,sodurch Unfallverarmetfind/unddienoch

Güter übrighaben zu welchensich kein Kauffer finden

will/erlaubet ist/solche denen Creditoren anBezahlungs

statt abzutretten. Manz. Patroc, debitor, Decis, I.

qu.9.

Solutus,a, um, bezahlt/aufgelöst/folutus legibus, der von

Gesetzenbefreyet und denselben nicht unterworffen ist.

In folutum cediren/ tradiren/ anstattZahlung abtretten/

übergehen.

Sonticus morbus , eineKranckheit / welcheeinen hindert/

seine Geschäffte zu verrichten.

Sophifma , eine flüchtige/listige/betrüglicheRede. L. 177.

deV.S L. 65.deR. J.

Sophifta , ein Sophift , oder der dieRedeweißzuverkeh

ren.

Sophifterey,Betrügeren.

Sopire, iren/ einschläffern. Lites fopiren/den Streit auf

beben/endigen/entscheiden.

Sordide, durchGeld beſtochen. In L. 3. §. nunc videamus

ff. defufpect. tutorib.

Sor-
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Sordes, die Bestechung mitGeld. L. 3.§. 1. L. 9 §. f. ff. de

recept. quiarbitr. recep. L. 3. C. de arbitr. L. 15, ff, de

judic. L. 26. §. per magiftratum,ff, ex quib . cauf. major.

per fordes, mit Geld bestochen, L. 1. §. 1. ff. de magiftr.

conveniend. L. 8. §. ult. ff, Mandat.

Soror , die Schwester.

Sororius, der Schwester Mann. It.des Bruders oder :

der Schwester Sohn.

Sors, ein Theil/das Los. Ferner das Capital, die Haupts

Summ. vid, tit,ff. de ufur. L. pen. ff. ad L. Falcid. L.

58.§. anteff, ad Sat. Trebell. In fortem computiren,

Suche oben Lit. J. Per fortem oder forte rem redimi-

ren/ durchs Los eine Sache entscheiden. Item werden

Sortendie Gattungen genennt,

Sortiarii, die Seegensprecher.

Sortes , waren Antworten/ so der Satan denen geben

ließ/die ihn um etwas gewisses fragten. L, can. 29. qu. 1.

& tot. tit.x. defortileg.

Sortilegium , die Wahrsageren/ ist ein Verbrechen/ da

mandas Verborgene durch den Ausgang einer andern

gewiffen Sach zu erforschen sucht ; Als wann man zu

Erforschungeines Diebs ein Aftrolabium, Dieb- Schlüss

felic. braucht. L. can.un.XXVI.qu. 1. & 2. defortileg.

Sortilegus, fortilega, ein Wahrsager, Wahrsagerin/ die

das Verborgene durch Aberglaubische Mittel erfahren

wollen/und andern es anzeigen.

འ
་

Sortiri, etwas durchs Los überkommenfilium einenSohn

bekommen. L. 3. ff. fi emancipatus, ff. de bonor. poffeff.

contra tabul.

Spado, heist insgemein ein jeder der durch Kranckheit

odervonNatur/ oder sonst durch einen Zufall untüchtig

ist Kinder zu zeugen/ und begreifft die Caftratos, Thli-

biasund Thlafias. L. 128. ff. de V. S. juncta L. 39. §. I.

ff. dejur. dot. In fpecie aber werden Spadones genennt/

die wegen eines zeitlichen Zufalls oder Kälte der gebäh-

ren
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renden Glieder Kinderzuzeugen untüchtig sind/ obschon

fie anihrenGliedern unversehrt erscheinen , L. 6 in f.L.

3. pr. ff. de liber, & pofthum. L. 6. §. f. ff. de ædilit.

edict . L. Spadones ff. de V.S.

Sparda, ein Amt/ Dienst.

Spathæ , groffe lange Schwerdter.

Spatium , eineweite Zeit/ der Aufenthalt/ Raum/wirdso

wohl vonder Zeit als dem Ort gebraucht. L. ficut, §.

idem Papin. ff. quib, mod ufufr, amitt. c . f. x. de nov.

oper,nuntiat.

Spatium deliberandi, eineZeitlang sich zuberathschlagen.

Spatium viginti dierum , ein Aufzug auf20. Tage.

Specialis , le, fonderlich.

Specialia, sonderliche Dinge.

Special Mandat , ein absonderlicher Befehl und Voll

macht.

Species, ist bey denen Juristen nicht anders/ als was bey

denen Dialecticis Individuum fubftantiæ heist/ oderein

gewiſſes determinirtes Corpus, vid L. 30. & L. 4 1. §. 1.

ff. de legat. I.

Species facti, der Innhalt eines Geschichts/ der Verlauff

der Sachen.

Specificatio , ist/ wann jemand eine Art oder Gestalt in

seinen eigenen Namen aus einer fremden Mate rie con-

ficiret oder machet. L. 7. §. 7. ff. de A. R.D. § 25.Inſt.

eod. und geschicht solches aufzweyerley Weise, entwes

der aus einerfremden Materie allein/ die sich reduciren

oder in den vorigen Stand bringen läſt/ oder nicht/ oder

aber theils aus einer fremden, theils aus seiner eigenen

Materie bestehet, d. §. 25. Inft. de R. D.

Specificatiojurata , eine Endliche Verzeichnis.

Specificiren/ein Ding klärlich anzeigen/ aufzeichnen/vers

zeichnen und darthun.

Speciofæ perfonæ, werden genennet/ die sonstén claris-

fimæ perfonæ genennet werden/ ingleichen die, so die

Hey
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Heyrathen der Senatorum gebrauchten. L. 100. ff.

de V. S.

Spectare, für expectare, erwarten. L. 6.ff. quod falfotus

tor. geft. L. 29. in f. ff.pro focio L. 837§. facram. verf.

adeo. ff.de verbor. Obligat.

Speculari, fpeculiren/ einer Sach nachdencken, nachſine

# nen/_auskundſchafften/ fleissig betrachten, auf etwas

dencken.

Specularia, wurde genenntdasjenige, wordurch dasLicht

bey denenAlten in dieZimmer fiel/ wieheutzuTagdurch

die Glas-Fenster, diese wurden aus dem Lapide ſpecu

lari , einen uns heut zu Tag unbekannten Stein / ges

macht/ welcher durchsichtig war als Glas/und sich gar

leicht in ſehrdünne Theil schneiden oder spalten ließ. L.

12. §. 12, ff. de inftr, vel inftrum. leg, L. 15. §. 4. ff.

de ufufr.

pecularii, die/ fo folcheFenster aus erstgedachten Stein

machten. L. ult. ff. de jur, imun.

pes reconciliationis , eineHoffnung zur Versöhnung.

phalma Typographicum, ein Druckfehler.

phærifterium, ein runder Ort, in denen Bådern/ so zum

Ballspiel deftiniret war. L. 16. ff. Mandat.

picula ille&a, die Aehrenso liegen bleiben bey der Ernd-

te/und von denenBauren bey gelegenerZeit aufgelesen

werden. L. 30. ff. de V. S.

piritualis , le , geistlich.

piritualia, geistliche Dinge.

Spiritus familiaris, ein Geiſt/ welchen mancher deßhalben

anzunehmen pfleget, daß er in einem Dingefertig seyn/

oder Glückhabenmöge.

Spolia,werdendie RitterlicheInfignia, alsSchild,Helm/

Degen/ Handschuhe und Sporn genennt , welche beŋ

Abelicher Beerdigung/ Ritterlichen Gebrauchnach,an

den Kirchen-Wänden befestigt werden.

Spoliare, fpoliiren/ ausziehen/ berauben/ plündern/ einen

mit
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mit Gewaltoder heimlich aus demBefig einer cörperli

chen oder uncorperlichen Sacheseßen.

Spoliatio , die Beraubung/ Rauberen.

Spoliator, ein Dieb/ Entseker/ Rauber.

Spoliatus, a, um, geraubt/beraubt.

Spoliatus, der mitGewalt oder heimlicher Weise aus der

Poffeffion einer uncorperlichen oder cörperlichen Sache

geseget ist worden. v.g. aus derPoffeffion eines geistlichen

Beneficii,einerGerechtsamen oderJurisdiction,&c, conf

tot, tit. X. de reftitut. fpoliator,

Spoliatus ante omnia eft reftituendus, demBeraubten

istvor allenDingenzu erstatten und zu ersehen, was ihm

abgenommenworden.

Spolium, der Raub, wird alles dasjenigegenennet/ dar

aus jemand entfeßet / oder das ihn abgenommen wor

den ist.

Spolii actio, fuche oben:Actio fpolii : SpoliiExceptio. Su

dhe obenExceptio fpolii.

Spondere,fpondiren/verheissen/zusagen/Bürge werden.

Spondenoxa præftò eft, Bürgen sollman würgen.

Spongiæ, Schwamen/womit die Säulen des Tåfelwerd

abgewischtwurde. L. quæfitum §. canales ff, de inſtruct

& inftrum.leg.

Sponfa , die Braut.

Sponfalia , die Eheverlibnus / Verheissung zukünfftige

Hochzeiten/Eheversprechung.

Sponfalia clandeftina, heimliche Eheversprechung, Ehe

verlöbnus/dieWinckel-Ehe/wird eigentlichdiese genen

net/welche von denen derVåtterlichen Gewalt annoch

unterworffenenPersonen/ ohne Verwilligung und Ein

ftimmung der Eltern heimlich geschlossen werden. 2.)

Wirdauchdiß eineWinckel- Ehe genannt/wannPerso

nen die keine Eltern haben und ihrer selbstmächtig sind/

ohneZuziehung aufs wenigste/ zweyer Zeugen eine Ehe

Versprechung geschlossen haben. c. 3. X. de cland. de

fponf. Carpz. 2. Def, 32. 38, def. 34. 32. 33. 3.) Referi

tel
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ret man darunter/ die nicht mit Confens derGroß-El

tern eingegangen worden sind, nach der Eltern Lodt/

weil auch diese unter den WortEltern verstandenwers

den/pr. Inft. de grad. Cognat. 1.5 1.1. 201. ff. de V.S.

Man zehlet auch 4.) diese darzu welche nicht mit Ein

willigungder Vormündern geschehen, 1.6 ff. it. 1.4. C.

defponf. von denen Curatoribus. L. 20. ff. de R. N. L.

8. C. de Nupt von den Befreunden. Beyft. p. 1. c. 21.

Gerh.loc. de Conjug. §. 94. Carpzov. L. 2. def. 46. Re-

for. Nor.Tit. 28.L 9. §. Es soll auch itemRaths Vers

laßdeAn. 1535. d. 3. Jun. &de An. 1572, die 8. Octob.

in Addit. fub Rubr. Verbot der Winckel - Ehe, die ohne

Verwilligung der Eltern und Vormünder geſchloſſen

werden. Stat, Nordling. p. 3. Tit. 2. §. ult.

Sponfalia conditionata, bedingte Ehe- Versprechungen

find/wann eine Zeit oder honette Condition bengerus

cfet wird/als e. g. wann ich aus der Fremd komme/item

wanndu mir 100. ThalerHeyrathgut gibst zc.

ponfalia de futuro, sind eine Versprechung künfftiger

Verlobung/und werdenalso mitWortenderkünfftigen

Zeit concipiret/ als ich will/ oder werde dich nehmen.

Oderfind eheliche Verheissungen/so gegen einander ges

schehen/wegen Leistung der Ehelichen Einwilligung und

deren Vollziehung. C. pen . x, de fponſ.

ponfalia de præfenti, iſt die Eheliche Einwilligung selbst/

(wannnemlich ohneBedingung und schlecht hin die Ehe

versprochenwird) mit Verheissung/ solche nach derKirs

chen- Ordnung zu vollziehen. C. pen. defpons K.B. p.

1. tit.. Xt. 6. 3. p. 178. vel. sind eine Verheissung der

gegenwärtigen Obligationis fponfalitiæ, dadurch sich

der Bräutigamder Braut/und dieBrautdemBräutis

gam gegenwärtig verspricht, als ich nehme dich.

Sponfalia pofteriora, die andere Ehe Verlöbnis.

ponfalia priora, find solche Verlöbnüſſe/ diepur/ d. i. oh.

neCondition contrahirt werden.

Sponfalia publica , öffentliche Ehe Verlobnüſſe/d. i. sol-

che Verlöbnüffe, welche denen darzu gehörigenSolen

211 ·niteten
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nitåtennach/ richtig vollzogen worden/ e . g mitVerwik

ligung der Eltern/ oder wann diesefehlen, mitZuziehung

zweyer Zeugen. It. diejenigen Ehe,Verlobnüsse,so vor

Zeugen, und mit Zuziehung derer , die dazu vönnöthen

find/öffentlich aufgerichtet werden/ arg. c. aliter 30. qu.

5. confanguineor. 3. qu. 4. c. 2. decland. fponf. Kitzel

de Synopfi matrim, Cypræus de jur Conub. P. 1. cap.

10. §. 1. n. 2. vid Jac. Beyft, de fponfal.

Sponfalia pura , die unbedingte Ehe- Versprechung ist/

wannmanohne einige Condition sich mit einem verlobt.

e.g.Ichverspreche dirhiemit die Ehe, du sollt mein seyn .

Sponfalitia largitas, feu largitas fponfalitia , oder Braut

Geschenck find/welche in Ansehung der künfftigen Hochs

zeit vondemBräutigam der Brautgeschehen/und wann

folchenicht erfolget,auchdes beschenckten Schuld verlos

fchet.L 15.C.de donat. ante nupt. und wieder aufdem

Geber unddessen Erben zuruck fallen. L. 16. C. de do

nat,ante Nupt.

Sponfalitia Largitas oder Morgengaba , ist in Sachsen

Recht eine solche Art Güter/ welche einem Adelichen

Weib aus des verstorbenen Manns Vermögen/ Krafft

der SächsischenRechtegehören, wohin alles Weibliche

Vieh/welches geweidet wird, worunter auch unbefat

telte Mutter-Pferde,so aufdie Weide geführet werden/

gehören/wie auch alles Gezäune undZimmer-Holg/die

beydes MannesLebens- Zeit ungericht und unverbraucht

feyn/bleiben. Myler in Gamol. c. 17. § 4 Carpz. p. 3.

C. 33. d. 20. & feq. It. das Lieb - Geld/ oder ein Ge

schenck/ welches der Bräutigam der Braut des andern

Hochzeit Tages zu geben pflegt.

Sponfalitia largitas fimplex ist/ die aus Lieb/und wegen

der Lieb geschicht / aber nicht unter der ausgedruckten

Condition, wann die Hochzeit erfolgt, und dahero kan

diese aufAbsterben des wahren oder vermeinten Bräuti

gams nicht wieder revociret werden. L. 10. 11. C. de

donat. inter vir& uxor. es mag einHaß darzu kommen

fynoder nicht, Mantic, de rac. & ambig, convent. L.

20, Tit.
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20. Tit. 1. n. 6. es geschehe dann solches ex caufa in-

gratitudinis , oder wegen Undanckbarkeit. L. 18. &

12. C. eod.

Sponfare, heyrathen, sich eine Frau nehmen. L. 38. ff. de

ritu nuptiar.

Sponfio, die Verheiffung/ Bürgschafft/Zusage. It. die

Wettung ein Contract, da ihrer zwey über dieWar-

heit oder dem Ausgang einer zugelassenen Sache streis

tend/unter einander etwas geloben/ und demjenigen zu-

eignen, aufdessen Behauptung die Sache ausgefallen.

e. g ich wette mit dir 100. Thaler daß über ein Jahr

Friedewird. Chriftin. V. 2. dec. 198. n. I.

Sponſor, ist/ welcher ungebetten aus freyen Willen/vor

einem andern verspricht und gut sagt. Hat wider den

selbst-Schuldner mandati Actionem, wann er inseinem

Namenetwas bezahlet,und differirtvon demfidejuffo-

re darinnen/ weil dieser auf eines andern Bitten pflegt

gutzu sprechen.

Sportæ, Körbe aus Weiden geflochten. L. 3. ff.de penu

legat,

Sponfus, der Brautigam.

Spontaneum , ist alles, was einer vor sich ungezwungen

thut.

Spontaneus, a, um, freywillig. Spontanea Confeffio, gute

lichesBekanntnis,

Sponte,fua fponte, gerne/willig/freywillig/ungezwungen.

Sportule, die Gerichts-Kosten/ Gerichts Sportuin/ find

dieBesoldungen der Gerichts- Personen/ sovon denen

Partheyen bezahlt werden. Wefenb. in Paratit. C. de

ſportul.

Spurcare, unrein/ garstig machen. L. 1.§. 1. ff. de extra-

ord, crimin.

Spurius wird derjenige genennt/ fo zwar eine gewisse

Mutter aberkeinen gewissen Vatter hat.

Stabularius , ein Wirth/der Pferde herberget.

Stabulum, einStall/ darein man Vich ſtellet/ L. 13. in f.

211 2 ff.de
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ff de ufur. bedeutet auch manchmahl eineHerberg der

Menschen.L 1.inf. ff furti adverf. naut

Stadt Recht ertheilen/ ist ein Kayserliches Reserva

tum,und kan keinem Orte in Teutschland diesesRecht

gegeben werden/ es sey denn ein Reichs-Standſolches

zu thun bemachtiget/ oder es geschehe mit Kayserlicher

Majestắt ausdrücklicher oder stillschweigender Vers

willigung.

Stadt-Tage/ seynd die Versammlungen der Deputir

ten vondenReichs - Ståndten/ welche alle Jahre/ode

so offtesvor nöthig erachten/ gehalten werden/ darauffie

wegenihrer Wohlfart und gemeinen Beftens deliberi

ren/undeinen Schlußfaffen, die ausschreibendeReichs-

Städte sind Nürnberg/ Franckfurt/ Ulm und Straß

burg/ welches lettere aber nun in Französischen Hän

den ist.

.

Stamm-Güter. Suche Bona avita.

Stantepedeappelliren/suche/ appelliren.

Stagnum, ein Pful oder Pfüt/ist ein stehendes Waffer/

sosichgemeiniglichden Winterüberſammlet. L. un. §.4.

ff. utin flum. publ. navig. lic, add . C. J. A. lib. 43 cit,

14. §. 1. it. Hahn, ad Weſenb. Lib. 43. tit. 1 2. n. 3 .

Stallus in choro c. dilectusx. de præbend. ist derjenige

Ort/wo dieCanonici, so recipirtsind/figen.

Stapulæ Jus , die Stapel - Gerechtigkeit/ Stapel oder

Staffel- Recht/ frey Niederlag/ heist so viel/ daß eine

mit fölchen Recht verliehene Stadt diefremden Kauff-

leute/ihreWaaren daselbstzu verkauffen/zwingen kan.

Stathmus , ein Weeg von 28. Welscher Meilen, eine

Poft Reife. Novell. 68.

Statio, der Stand oder Ort, wo einer seinAmtzuvers

richten, oder wo die Leutezusammen zu kommen pflegen.

It. der Anfuhrt/ allwo die Schiffe sicher seyn. Ferner

die Stelle.

Statift,wird genennt/ welcher den Staatwohlverſtehet.

Stativa, heiffensolche Orte/ anwelchen diejenigen/so fich

der
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der öffentlichen Post bey denenRömernBedienten/fri-

sche Pferde zu nehmen/ und zu speisen pflegten. Rubr.

Cod, de tractor. & ftatio.

Statores, find eigentlich Gefängnus- Hüter, oder Hüter

der Häuser, heiffen auch die Diener der Præfidum oder

Pro Confulum, L. 1o. ff. quib. excauf, major.

Statuarii, die Bildhauer,Bildſchniker/sodie statuen ma

chen. L. 1. C. de excuf artif.

Satuere, iren/ gebieten/segen/ ihm vorsehen/ dafür halten.

It. ordnen.

Statura die Statur/die Leibes Långe.

Status, das Alter von 25. Jahren. L.77.§ Guratoris ff.

deLegat. 2 L. pen. C. quando dies legator.

id Statuam confugere, zu des Kaysers statua fliehen, und

daselbst eineFreystadtsuchen. L. 2. ff. de his qui funt fui

L. I. pr. ff. de offic. praf. urb. L. 17. §. apud . L. ab co

nem, ff. de ædilit, edict alibique fæpiffime,

Status caufæ , die Beschaffenheit der Sachen/worinnen

solche besteher.

tatus controverfiæ, der Grund des Streits/ der ſtreiti

ge Handel.

tatus hominum, ist eine Politische oder Bürgerliche

Beschaffenheitder Menschen/ welche machet/daß einer

fich dieses oderjenes Rechts in der Bürgerlichen Gesells

fchafftbediene. Struv. fynt. Jur. Civ, Exerc. 3. th. 6.

tatus imperii der Reichs- Stand. Oder ist derjenige/

welcherdemReich unmittelbar verwandt/ mit derLan

des Fürstlichen Obrigkeit versehen/ undKrafft derselben/

aufdenen Reichs- Tågen entweder von sich/oder durch

einen Gevollmächtigten zu erscheinen befugt, auchallda

Sik undStimmezu führen berechtiget iſt. Brun.Jurisp.

difs. 7. §. 2. Coccej .Jur. publ. c. 19.§. 1. Tit.ſpec. J. Pub.

L. 3. C. 1. §. 26.

tacu liber, derjenige, der unter einer im Testament ge

fetten Conditionfrenseynsoll.

tatus perfonarum, der Zustand der Personen.

211 3
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Status Provincialis, Land-Stände/ sind diejenigen Präla

ten/ Grafen/Herrn und Städte,ſo einem Landes-Für

ften unmittelbar unterworffen find/ und dasRechtund

Machthaben,auf Land - Tågen zu erscheinen Ludolph,

Hago de ftatu region German. c. 4 n. 12. Fritfch.Ma

nual.jur. publ p.134.

Status publicus der gemeine Zustand.

Statuta find solche Recht/ welche von einer Municipal

oderLand-Stadt, oder sonstvon einem andern geringer

Collegio conftituirt worden sind. c. 1. 2. de Conftit,

in 6to. c. 2. §. cæterum. § ftatutum de V. S. in 6to,

Auth. caufa, C. de SS Eccles.

Statuta civitatum die Statuten/ Gewohnheiten/ Stadt

Recht.

Statuta opificum, find Rechte der Handwercker/welch

siesich machen können, insofern solche zuihrer Kunstund

Profeffiongehören : Doch wird heut zu Taginsgemein

des Ober-Herrn Confens dazu erfordert.

Statutum, eine Gewohnheit/ ein Beschluß, das Stadt

Recht.

Stelæ, steinerne Pfeiler/oder Säulen/ darauf die Bünd

nufsengezeichnetwaren/daran auch die Menschen pflege

ten præfcribirt zu werden. L. ficuti. ff, fi fervitus

vindicet.

Sterculinium f. fterquilinium, eine Miste / ein Ort wo

manden Misthinzuschütten pflegt. L. 17.§. 1. ff. fi fer-

vit. vindic. L.fundi ff.de action.emt.

Sterilis, le, unfruchtbar.

Sterilis pecunia , Geld
Geld so keine Zinnſe tråget. L. 7. ff.

de ufur.

Sterilitas, der Mißwachs/ Unfruchtbarkeit.

Steuer/unter diesem Wortwird alleContributionvers

standen, dievon Unterthanen eingefordert wird, es mag

gleich auf die Personen ein Kopff Geldgefeßet/ oder die

Beschwerung aufdie Güter gelegt werden.

Steuer
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Steuer-Anschläge/Cataftra, find Register der Obrig

keit / darinnen die liegende Gründe und Güter der Un-

terthanen verzeichnet, und aufein gewiffes angeschlagen

sind,da denn von jedem Schock - Thaler oder Gülden

ein gewiffes gegeben wird ..

Steuer Reverfalien, sind diejenige Brieffe, welche ein

Landes-Herz seinen Unterthanen aushändiget/daß das,

jenige/was fie extraordinaires zu geben bewilliget, ih

nen an ihrenFreyheiten unnachtheilig ſeyn, und zu keiner

ordentlichenAuflage gedenen solle.

Stigma, infamiæ nota, ein Brandmahl, Schandmahl.

It. einMahl/wie dieHeren zu haben pflegen.

Stigmata, warenZeichen/welche denen Verbrechern eine

gebrennt wurden/damit man daraus sehen konnte, daß

fie des Verbrechens schuldig waren, Petrus Gregor,

Tholofan, Syntagm . jur. Lib. 31. c. 34. und wurde sol-

chesfür keine Straffe gehalten/ als wann der Verbre

cher deßwegen gezeichnet wurde, damit jedermannvon

dessen Verbrechen Wissenschafft haben möchte. Carpz.

Pr. Crim. qu. 1 29. n. 10.

tigmaticus, infamia notatus , der mit einemBrandmahl

gezeichnet ist/ ein EhrenloserMensch.

tillicidia excipere, recipere, fufcipere, seines Nachbarn

Dach-Trauffeaufseinen Hoffrichten laſſen. L. 17.§. ult.

ff. de fervit, urban. prædior. L. 20, in f. eod. L. 9. §. I.

ff.fi fervit. vindic.

Stillicidia immittere,seineDach-Trauffe auf eines andern

Hoffrecht richten. L. 1.§ item fciendum ff. de aqua &

aquapluv. L. 28. in f. ff.de fervit. urban. prædior, L, 16,

ff fi fervitus vendic.

Stillicidia projicere, idem L. 20. ff. de fervit. urban.

prædior.

Stimulare, iren/ anreißen/ antreiben.

Stimulus, einStachel. It. die Anreißung.

Stipendiatus, ein Stipendiat, der einenSold oder Gna,

den-Geldvon einemhat.

Lil 4
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Stipendia merere , im Krieg dienen. L. 18 ff. de re

judicat.

Stipendiaria prædia, solche Land - Güter, dieTribut und

Steuergeben muſten. §. 35. Inſt de rer. divif

Stipendiarii populi, diejenigen Völcker/ so denenRömen

den Tribut gaben/ womit das Kriegs- Volck bezahlt

wurde.

Stipendium. ein Sold/Gnaden-Geld. L. 27. ff. de V.S

Stipes der Stamm wird genennet der erste der Familie

und Urheber des Geschlechts/ welcher bey der Famili

das Haupt und Ursprung ist / wie bey dem Baumde

Stamm.

Stips, heist bey denen Alten das Geld. L. 1. ff. de colle

giis& corpor.

Stipulari, iren/begehr en/ fordern/ fragenob einer etwa

thun wolle/sichverheiſſen laſſen.

Stipulata manu. durch Hand Gelöbnus.

Stipulatio. die Verheiffung/ ist ein Handel/ba durchFra

geund Antwort einer dem andern etwas zu geben ode

zu thunverspricht. L. 1.§ 1. ff. de V. O. 6. F. Inft. de Obl.

L. 1.§. 1.7. ff. de O. & A. wird auch sonst die Handfeste

oder Handfestung genennet. Conf, pr , Inft. de V.O. &

ibid. Hopp. in Comment auch Verborum obligatio.

Stipulationes Communes , find solche Verheissungen

welcheso wohlaus des Prætoris oder RichtersBotma

figkeitund Gerichts- Zwang/ als aus dem Amt des Rich

ters herkommen, als daß die Sache oder das Gut des

Unmündigen sicher seyn und nicht schaden leidensoll/und

daß der Herr ein Ding genehm halten wollte. §. 4.
Inft.

deV. oblig L. s. pr. ff. eod. t. vid, Struv. ad tit. dePra

toriis. ftipulat, L. 1. §. 3. ff. de prætor. ſtipulat. L, 10. §.

2. fiquis caut fad . fiſt.

Stipulationes Conventionales, f. voluntariæ, findsolche

Verheissungen/ welche aus den Willen und Gefallen

der Partheyen herkommen. §. 3. Inft, de divif, ſtipulat.

L. 12, ff. de V. Obligat,

Sti
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Stipulatio dividuaist/ welche eine Sacheoder factum be

greifft/ die von Natur oder de Jure eine diviſion oder

Præftationem partium leydet / dergleichen seyn die res

fungibiles dieder Zahl/ Maas und Gewicht nach von

Naturund würcklich getheilet werden können. L. 2. I.,

9.§. 1. L. 29. de folut. dahingehöret auch eineErbschafft

ufusfructus. L. 9. §. 12. de hæred. Inft. L. 5. de ufufr. L.

1.§. 9. ad Leg . Falc.

Stipulationes judiciales, find solche Verheissungen/wels

chevondemblossen Amt des Richters allein herkommen/

L. pr. de Verb. Oblig. §. 1. Inft. d. c. als da findvon

Betrug undvon flüchtigenKnecht.

Stipulatio individua ist/ welche eine solche Sache oder

Factum begreiffet/ dievon Natur oder auch de jure feiz

ne Division oder Præftirung einiger Theile admittiret/

dergleichen sich bey denen rebus an den Servitutibus

realibusundperfonalibus, bloß den Ulumfructum aus;

genommen/ereignet. L. 2. §. 1. L 77. de V. O L. 17, de

tervit L 19. de ufu & habitat.

Stipulationes Prætoriæ . Edilitiæ, find solche Verheiß-

fungen, dievonbloffen Gerichts-Zwang undBotmässige

feit des Prætoris allein herfliessen. §. 2. Inft. de divil, fti-

pul . L.5. pr. ff de v . O als da geschehen zu Verhütung

Fünfftigen Schadens/wegen der imTestament verschaff

terund vermachter Güter/oder daß man,wennman eis

nefalsche Waare oder kranck Vieh verkaufft hat/ dop-

pelte Bezahlung thunwolle.

Stipulatio non pura, ist/ wann eine gewisse Zeit / Tag/

Condition. oder Ortder ftipulation beygefügt wird.

Stipulatio pura ift/ da einem etwas lauter-und ausdrück-

lich ohne einige Bedingnus versprochen wird. v.g. vers

sprichst du mir 100. f. zu lenhen ja ichverspreche es.

L.41 § 1. L 56. §. 4. de V. O. L. 14. deR. J.

Stipulationes fervorum, Versprechungender Knechte.

Stipulator, der dafragt,ob män verheissen will.

Stirps , der Stamm.

211 5 Sto-
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Stola, ein langer Weiber Rockder biß aufdie Fersen rei-

chet. L. veftis, ff de auro argent. mund. legat. doch ha-

ben es auchdieMännergetragen. Heiſſet auch einelan

geundbreite Binde mit drey Creußengezieret/ welche

vomHalse aufbeyden Seiten biß aufdie Füsseherunter

hånger. DieCatholischen Priester tragen sie über einen

Chor Hemde und binden sie Creuß weise über den

Bauch/wennsie Messe lesen.

Scole Taxa, ist ein Verzeichnis oder Verordnung aller

dererjenigen Accidentien/ welche den Kirchen/ Pfar

rern und Küstern von Aufbieten / Trauungen/ Kind-

Tauffen und Leich -Begångnüſſen/entweder aus Landes

Obrigkeitlichen Befehl oder aus lang hergebrachter

Gewohnheit müssen gereichet werden.

Stramentum , alles das/was dem Menschen unterbreitet

wird. L. 234. ff. de V S. daher ftragula veftis L. 12.§.

fed fifundus ff. de inftr, vel inftr. leg. L. 3.ff. de fùpell.

legat, ſtratoriæ veftes Paul, Lib. 3. fentent. Tit. 6. und

ftragula veftimenta. L 23. §. veftimenta ff. de aur. ar-

gent.legat.Kleider diemandemMenschen unterbreitet/

wanner liegt/oder zu Tiſch ſiket. (accumbit. )

Strata, eingepflasterter Weeg. L 1.§.pen. ff de via publ.

L.4. C. de privil . dom. Auguft L. 11. nachmals sind

alleWeege frata genennt worden/ und rühret vielleicht

das Teutsche Wort Straffenvonsolchem her.

Stratores, waren dieso die Pferd bey demZaum halten/

und denBefehlshabern helffen musten/ wann sie aufdie

Pferde stiegen/ sie musten auch die Pferd probiren/ so

vondenen Provincialibus geschickt wurden. Tit. Cod, de

ftrarorib. Lib. I 2.

Strictè, eigentlich/genau richtig.

Strictiffime. am allergenauesten.

Strictus , a, um, genau.

Strictum Jus , das genaue/strengeRecht wird in zweyerley

Verstand genommen/ 1.) im eigentlichen Verstand/

wann die geschriebene Geseze allzu scharff/ und ohne

Mässi
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Mässigung entweder auf gleiche Fällegezogen werden/

beywelchen fie dody in Ansehung der Umstände eine Un-

sgleichheitbefindet/oder in dem Fall davon sie reden/ ein

allzuharter Verstand extorquiret wird. 2.) in uneigent-

lichen Verstand wann dem Gesetz Gewalt geschicht/

d.i. wann man zwar des Gefeßes Wort inseinen Wür-

den låffet, aber deffen Verstand Gewalt angethanund

solcher auf ungereimte Dinge gezogen/ oder Sophiſti,

scherWeise eludirtwird.

2

Striga, eine Here, Zauberin.

Structile, alles was gebauet und mit Hånden gemacht

wird/als ftructile opus, ein gebautes Werck. L. 241.ff.

de V.S. ftructiles Canales, gemachte Wasser Röhren.

Vitruv. Lib. 9. c. 7.

Structiles Columnæ, Säulen/ so nicht aus einem Stein/

sondern von Quaterstucken oder Backsteinen gemacht

find.L 8. ff. fi fervit, vind.

Structilis lapis, ein unförmlicher nicht zugehauter Stein/

damit man bauet L.6. § 4 ff. fi fervit. vind.

Stru&um, erdacht/ ersonnen. L. 3. §. unde illud , ff de

minor.

Studiofe, mitFleiß/ aus Vorfaß. L. 1. ff. de abigeis.

Studiofi Juris, heiffen vielfältig in Legibus Rechtsgelehr

te. vid.L. 1. ff. de offic affeffor. L. 9. §. 1. ff. de poen.

L.4.ff. de extraordinar, cognition.

Stuprator, ein Hurer/oder der eineschwächt.

Stuprare, iren/ Hurerey treiben/ schwächen.

Struprum, die Schwächung, oder Hurercy/ ist ein unzu-

lässigerBeyschlaff mit einer Jungfrau oder Wittib, L.

6. §. 1. ff.1.22 L. 29. C.adL. Jul. de adult. §. 4. Inft, de

publ.Jud.

Stuprum violentum, die gewaltsameSchwächung oder

Hureren/die Nothzucht. O. Crim, Art, 119.

Stylißiren/eine Schrifft nach ihrer Art verfertigen/ oder

auffeßen.

Stylus, der Griffel. It. eineArtzu schreiben.

Sey
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Stylus Curiæ, wird beschrieben, daß es sey eine Gerichtli

cheGewohnheit/welche determiniret dieOrdnungund

Weise zu procediren / ſo man im Gericht oblerviren

muß. Stryk, de ftylo Curiæ, c. 1 , n 43 .

Styli novi, velveteris, desneuen oder alten Calenders.

StylusCommunis, die gemeineArtzuschreiben.

Stypeteria, Allaun. L. 3. §. 6. ff. de reb, cor. qui ſub tutel

Sua ipfius culpa, aus eigener Verurfachung, durch seine

eigene Schuld.

Svafio, die Svalion oder Beredung/ derRath.

Svafor, der einen beredet.

Svaforia, gebrauchen/ wird gesaget/ wenn man einen ein

Dingüberreden will.

Subadjuvæ. Sous - Adjutant, L. .5 . & ult, C, de agen-

tib, in, reb Libr. 12.

Subarratio. die Gebung des Ehepfandes/ entweder eines

Rings/oder eines andern Dings. c. fi quis uxorem. 17.

qu. 7. & c. f. x, de fponfal, impuber.

Sub conditione, mitBedingung.

Subcurator, des Curatoris Adjutant, oder Helffer, der

aber geringere Poteftæt hat, L. 30. ff. de negoc. geft.

Subdelegare, iren, einen wieder an seine Stelle ordnen.

Subdelegatus, der von dem delegato bestellet ist.

Sub Diaconus, ein Unter-Caplan/ ift einer von den Ordi-

nibus majoribus, unter den Päbstlichen Geistlichen/ dem

wird bey seiner Weihe ein lediger Kelch/samt der dar,

aufliegenden ledigen Schüffel/ unter diesenWortenges

reicht : Siehe was für ein Dienst dir übergeben wird/

darumermahne ich dich, daß du dich also erzeigeſt, damit

du GOtt gefallen mögest. Darauf bekommt er ein

Krugleinmit Weinund Waſſer/ samt einem Handtu-

che/wie auchdas Epistel-Bud).

Subditum teftamentum , ein untergeschobenes Testa

ment/wanndas rechte verheelet/ und ein anders heim-

lichdafür hingeleget worden ist. L. 2. ff, de falfis,

Sub.
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Subditus, ein Unterthan, ist eigentlich derjenige, welcher

unter eines andern Jurisdiction fein Domicilium undbe-

ständige Wohnung hat. L. 20. ad Mun, L. 5. C. de in-

coll .Lib. X. L 7. C. eod. Coler de proceſs, exec. p. 2.

c. 1. n. 23. Gail, 2, ob. 35. &de pign , ob. 15, n. 7. Bef. 6,

C.299. n.8.

Subdole

Subdolus, a, um, ]} mitBetrug/betrüglich/ hinterliſtig.

Sub & Obreptitiè, mit Ungrund, durch falschen Bericht

feil, ausgewürcket. Suche weiter. Obreptio.

Subfeudare, iren/ belehnen/ als einen Affter- Lehn-Mann.

Subfeudatio, die Affter Belehnung, ist einA&tus, dadurch

der Vafall das Lehn entweder ganz oder zum Theilzu ei-

nem Lehn rechtmässig concediret. II. Feud, §3 . §. 2.

verf illud,

Subfeudum, ein Affter - Lehn/ iſtdasjenigeLehn/ welches

einem andernvon dem Valallen iſt concedirt worden.

Sub hafta, öffentlich fc. angeschlagen/feilgebotten.

Subbaftare, iren öffentlich anschlagen/ feilbieten,oderzu

verkauffen/ausruffen/verganten.

Subhaftatio, die Feilbietung, die offentliche Gerichtliche

Verkauffung/ oder Vergantung ist eine Verkauffung/

sorechtmässig und ordentlich geschiehet/ dadurch demje

nigen/ der das meiste für eine Sache bietet, solche end.

lichzugeschlagen oder addicirtwird. Mathæus de action.

Pofthius defubhaſtatione Carpz. Proceſs. Tit. 25.art,

4. unddieseist entweder generalis oder (pecialis.

Subhaftatio generalis iſt/ wann noch niemand aufdas feil

gebottene Gut oder Sache etwas licitirt oder gebot

ten hat.

Subhaftatio neceffaria ist die/ welche durch Obrigkeitliche

Authoritåt geschiehet.

Subhaftatio fpecialis , wird diese Feilbietung genennet /

wann ein gewiffer darauf gebotten, wiewohl man nicht

nöthighat deffenNamenzu melden/wann nur aufs neue

zur Licitation die Unkosten fourniret werden, Bæningk

Pract.
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Pract. Pract. Part.1 . cap. 31. Carpzov. Proc. Tit. 25. art.

4. Stryk. Introd, ad Prax. for. Cap. 24. §. 2. Ludovici

Einleitung zum Civil Proceſs. cap. 35. §. 13. Brunn.

Proc. Civil , cap. 29. n. 32.

·

Subhaftatio voluntaria , wann jemand aus freyen Willen

seine Sach öffentlich feil bietet / und dem Meiſtbietenden

giebet.

Subjectio, die Unterwerffung.

Subjectum , eine Person oder Ding/davon man redet/die

Grundlage.

Subjectus , a , um , fubject , unterworffen / unterthänig.

fubjectus patriæpoteftati, der våtterlichen Gewaltunters

worffen ist.

Subjicere, iren/ unterwerffen/ unterthänig machen/unters

geben.

Subjicere partum , ein fremdesKind unterschieben, L. I,

$. fed & ff. deventer.infpic. L. 1. §. ult. L. 3. §. fi mater, ff,

de Carbon, edict.

Subjicere teftamentum , ein falsch Testament / statt des

rechten unterstecken . L. 2. ff. ad L. Cornel de falf.

Subjici beftiis , denen wilden Thieren vorgeworffen wer

den. L. ult. C.adL. Fabiam. deplagiar. L. 3. §. pen. ff.ad

L. Cornel, deficar.

Subjicifuftibus , mit Schlägen abgestrafft werden. L. 28.

§. &ut generaliter. ff. depœnis,

Subjici pœnis , gestrafft werden. L. 1.ff.ad SCtum Tur-

pillian.

Subjici quæftioni , auf dieFolter gelegt werden. L. 11.

C.de quæftionib.

Subjici ufuris, Zinße bezahlen müssen. L. 38. ff. de negoc.

geft. L. 54. ff. de adminiftrat. tutor.

Subitò, jehling/ ohne Vorfah. L. fi is qui, §. quod fiff.de

acquir. hæred.

Sublimiffimi judices ,find die Præfecti Prætorio , Quæfto-

res und Magiftri officiorum. L.37.f. pen. L.pen. C. de

appellat,

Sub-
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Submittere , fubmittiren / niederlassen / schliessen/ unter

werffenfc. zu einemUrtheil oder Bescheid. It. sich des

müthigen/zu etwas bequemen.

SubN. 1.2 . & 3. &c. unterderZahl 1. 2. 3. und so weiter/

so in Schrifften gesegetwird.

Sub - Officiarii , oder die Erb-Beamten der weltlichen

Churfürsten inRömischenReich/sind diejenigen/welche

anstatt derselben bey der Kayserl.Crönung die Erk-Aem-

ter verwalten. Also ist des Königs in BöhmenSub-Offi-

ciarius nach Absterben der Grafen und femper-Freyen

vonLimpurg/ der GrafMichaelvonAlthan ; des Chur

fürstens von Bayern/ der Grafvon Walburg; des Chur

fürstens von Sachsen der Grafvon Pappenheim /der

Churfürstens von Brandenburg/der Fürst vonHohen

Zollern und des Churfürstens von der Pfalz/der Graf

von Singendorff.

ubnotatio , die Unterschrifft / L. un. C. de emendat.

Juftin.

ubornare teftes, falsche Zeugen aufbringen.

ub pœna confeffi , convicti , præclufi,five præclufionis ,

unter der Straff/ daß einervor befand und überwunden

gehalten/und nicht weiter gehöret werden solle. Suche

weiter : poenapræclufi&c.

abprætextu Juris, unter dem Schein oder Vorwand des

Rechten.

ub-Prior,iftin den Catholischen Clöstern derNächste nach

dem P. Prior.

ubrepere, iren/heimlich einschleichen.

ubreptio, die heimliche Einschleichung/ oder Wegneh,

mung. Sucheweiter Obreptio.

ubfcribere, fubfcribiren / unterschreiben / eine Meinung

gut heiffen.

ubfcribere rationibus. L.40. §. fervum. ff. de ſtatialib.

fubfcribere rationes. L.82 . ff. de condition, & demon-

ftrat, L. 12. ff. de liber. legat. Die Rechnung unterschrei

benund also selbige approbiren..

Sub-
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Subfcriptio, die Subfcription oder Unterschrifft.

Subfervire , fubferviren / einem dienen der einem andern

dienet.

Subfidere , wird von dem Theil des Bodens gesagt/der

nidersinckt/oder einsiget. L. 14. §. 1. ff. de aqu, & aqu.

pluv.

Subfidiari, zu Hülffe kommen.

Subfidium,die Hülffe/Beyhülffe/It. eine Auflage/Steuer/

dieHutgelder. Daherowerden auch Subfidien- Gelder

genennet/ welche zu Unterhaltung der Soldaten gege

ben werden. In fubfidiumjuris , zu Hülffe des Rechten.

In fubfidium citiren : Suche citatio ſubſidiaria.

Subfignare , ſubfigniren / unterschreiben / unterzeich

nen.

Subfignatio, die Unterschreibung, Unterzeichnung.

Subfiftere, fubfiftiren /bestehen. It. ſich aufhalten / aus‹

halten. It. zweiffeln. L. 33. ff. deprocurator. L. pen.§.

conductores ff. de jur, immun. L. 32.ff. de reb. cred.

Subftantia,die Subſtang,die Selbst-ständigkeit das selbsts

ftandige eines Dinges. It. Das Vermögen/der Reich

thum. L. 51. ff. de pet, hæred. L. 3.§. ufuras ff, de

contr. tut. & util. act. L. 4. C. quibon. cedere pofs.

Subſtituere , ſubſtituiren/ nachordnen/ unterſeßen/an eis

nes andern Stelle segen/ oder verſchaffen / als da ges

schicht inTestamenten/da einer/ wann der andere verstir-

bet/ an deffen Stelle zum Erben eingeseht wird. It.

Wenn einer einen andern zum Affter - Anwalt beſtel-

let 2c.

Subſtitutio , die Affter - Anwaldschafft/ die Affter-Erbfas

kung ist anders nichts/dann diezweite oder dritte Erbfas

hung/ an das Erste oder andere ingefeßten und abgegan

genen Erbes statt / L. 2. §. 6. ff. de vulgar. & pupilar.

fubftit. 1. 43. §. 2. v. 28. de H. J. Lauterb. Comp. p. m.

494.e.g. Wann ich sage : Hannßsoll mein Erbe seynz

wann aberer nicht will/odermeinenTod nicht erlebt/so

foll Titius mein Erb seyn. Und dieses geschieher

auf
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auf zweyerley Weg 1.) directe , das ist ohne Mittels

Person/ alswenn ich sage / Hannßsollmein Erb seyn/

oderda es nichtseyn kan /follPetermein Erb seyn/ L. 7.

L. 15.h. 1. L. 5.L.. 7. deſubſtit. 2.) oblique, das ist/durch

eineMittel- Person ; Als wann ich einem aus guten Vers

trauen zu meinem Erben sege/ mit dem Anhang/ daß er

das Erbnicht behalten / sondern einen anderen zustellen

solle wird also auch
fideicommiffaria genennt. Die

directa ist fünfferley. 1.) Vulgaris. 2.) Pupillaris.

3.) Exemplaris. 4. ) Breviloqua und 5.) Compen

diofa.

Subftitutio Breviloquia , oder Reciproca, ist und geschicht

mit diesen oder dergleichen Worten. IchseheTitium

undSempronium zu meinen Erben/undunterſeße je einen

dem andernzum Affter-Erben.

Subftitutio Compendiofa , f. militaris, f. privilegiata ist/

wannmit kurzem Worten viel fubftitutiones verstanden

werden/weil darinn viel und ein lange Zeit begriffen wird/

und gebraucht man gemeiniglich darzu diese Worte (zu

welcher Zeit) e. g. Als ich sehemeinen Sohn Leonhard

zumeinem Erben/und zu welcherZeit er mit Tod abgehet/

fo folle Carl der Erbe seyn. Lauterb. Comp. p. m.

497.

Subftitutio Exemplaris feu quafi pupillaris, ist eine solche

Affter-Erb-Einsetzung/wann die Eltern /es sey Batter

oder Mutter ihren Kindern männlichen oder Weiblis

chenGeschlechts / welche nichtwohlklug seyn / und ihren

Verstand nicht haben/ (welches auch den Mannbaren

geschicht) oder wegen anderer Kranckheit zu testiren

nicht vermögend odertauglich seynd/ Affter-Erben segen.

§. 1.Inft. depup. fubft, L. 9. C. de imp. &al, fubftit. e. g.

Als ich sehe Hannßen meinen bresthafften Sohn/ zum

Erben meiner Verlassenschafft ein /wann aber Hanns in

solchen Mangel Todes verfähret / soll Heinrich Erb

seyn. Es müssen aber die Eltern in diesem Fall entweder

des Presthafften Kinder oder da keine Kinder vorhan

Mmm
den
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denfind/ feineBrüder fubftituiren ; undwanndiese auch

nicht vorhanden, alsdenn mögen sie Personen fubftitui-

ren/dieihnen gefällig. Diese Subftitut. verlöscht/wann

derSohn wieder gesund wird, oderKinder bekommt.

Lauterb. Comp.p. m. 496.

Subftitutio pupillaris , ist eine Affter Erb-Einsehung der

Unmündigen/ oder eine Verordnung/durch welche ein

Vatter inseinem Testament/seinen Kind /dasin sein des

Batters Gewalt und nochunmündig ist ein andernzum

Affter-Erbenseget. pr. Inft, de pupill . fubftit. L. 1.§. I.

eod. e. g. Wann ich sag : da mein SohnTitius, den ich

hiermitzu meinenErben einseße/ ehe er sein 14.Jahr er-

reichend/ Tod verbleichen sollte : So sehe ich Cajum zu

einen Affter Erben, und erlöscht diefe fubftit. pupillar.

Wann der eingesette Erb seinJahr erreicht. Lauterb.

Comp.p.m.495.

1

Subftitutio Vulgaris , die gemeine Affter -Erbſagung iſt/

wenn einMann der zu teſtiren Macht hat ,mit schlechten

gemeinenWorten/ anstatt des abgehenden ersten einges

fegten Erbens/eine andereErbfähige Person affter erb

lich einseher. e. g. Wann ich sage/Hannß soll mein

Erb seyn/ oder wannHanns nicht Erb seyn will/sosoll

Peter meinErb seyn. Oder : Welcher unter Hannß

und Peter mich erlebt/ſoll meinErbseyn. Stirbtnunher-

nachdieser einer vor mir/ſo ist der andere mein Erb.Uber

lebensie michaber beyde/so find siebeyde meinEzben.Dies

fe Vulgaris fubftitutio, erlöscht/wannder recht eingeseßte

Erbdie Erbschafft adirt und annimmt. Lauterb, Comp.

p.m.494.

Subterfugia, Ausflüchte/ Verschleiff.

Subtilitas Juris, die Spitfindigkeit der Rechte/ istzweyers

ley, entweder gereicht solche zu eines andernLæfion , und

ist allerdings verworffen /wirdsonstder Simplicitati Juris

entgegen gefeßt; odersolche Rechts Spitfindigkeit gehet

dahin wie die Gerechtigkeit einer Sachenach denen

Umständen genau soll erforschet werden/ und ist allers

dings
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dings nöthig. Daher wird judiciaria fubtilitas recom-

mendirt in L. fi fuerit. §. fin autem ff. de reb. dubiis, Es

wird auch ſubtilitas der benignitati entgegen geſeßt/ in

L.20. ff. de reb. cred, in eben dem Verstand, als dasJus

fummumder æquitati.

Subvafallus, einAfter-Lehn-Mann/After -Vasall/dervon

einemandernVafallen ein Lehn recognofcirt.

Succedaneus periculi alieni , wird derjenige genennt/ der

eines andern periculum tragen und aufsichnehmen muß.

L. 3. §. f. ff. de adminiftr. tut.

Succedaneus folutionis , derfür einem andernBezahlung

leisten muß. L. 3. C. de fund,rei privatæ.

Succedere , fuccediren / in eines andern Fußstapffen tret

ten/ an eines Stattkommen/ oder denselbenfolgen / als

3. E.inLehn/ it, erben.

Succeffio , die Nachfolgung oder Nachkunfft/ in einem

Amtoder Lehen. It. die Erbnehmung oder Nachfolge

in der Erbschafft.

Succeffio ab inteftato , dieNachfolge oder Erbnehmung

ohn Testament/oder lesten Willen.

X

Succeffio exTeftamento , dieNachfolge aus einemTeſtas

ment oder legten Willen.

Succeffio legitima ist / welche von dem Gefeß ohne des

Verstorbenen Difpofition deferirt wird/ oder sie ist eine

Erwerbungder Erbschafftin den Fällen /da kein legter

Willevorhanden ist.Vultej. Jurisp. Rom. L. 1. c. 74.

Succeffio legitima in capita ist/ wenn so viel gleiche Erb.

schaffts-Portiones gemachet werden/ als fuccedirende

Personenfind. L. 2.§. 2. ff. de legit. & fuis hered,

Succeffio legitima in ftirpes , ist / wann nach Zahl der

Ståmme die Erbtheil gemacht werden / ſo daß einjeder

Stammseinen Antheilwegnimmt, ohne Achtgebung auf

die Vielheit oder Wenigkeit der Personen /sondern als

lein auf den Stamm zu ſehen/davon eine jede Perſon

herkommt.

Mmm 2
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Succeffivè, nach und nachunter derHand.

Succeffor, ein Nachfolger in einem Amt.

Succefforparticularis, der einennur in einergewiffen parti-

cularen Sachefuccedirt/ als der Käuffer dem Verkäuf

fer/der Legatarius demTestirer..

Succefforuniverfalis,einer der in des andernvölligesRecht

und Gerechtigkeitsowol active als paffive fuccediret/als

daseynd die Erben.

Succeffores allodiales , dieLand-Erben.

Succeffores feudales, die Lehens-Folger.

Succeffus,der fuccefs oder Ausgang/Fortgang.

Succincte , gang kurk/ mit wenigen Worten.

Sucula , eine Machine, damit man etwas kanziehen/he

ben 2c.L.fed addes. §. illud nobis ff. Locat.

Succumbere, iren/ unten liegen / den Streit verlieren/ eins

büffen.

Succurrere, iren/zu Hülffe kommen/Beystand leisten/ent

ſeßen.

Sudor aquæ, Waffer , Tropffen / die durch die Higeder

sonst aus der Erden getriebenwerden. L.1.§. caput.ff.

deaqua. quotid.

Suffectus Conful, ein Burgermeister/ der andes Verstor

benen Stelle ist gesegt worden/ L.2.§. Labeo ff. de orig.

jur.

Sufficere, gnug seyn / einer Sach gewachsen seyn/ etwas

verrichten können / L. 13. ff. de tutel, L. pen. §. f. ff. de

tutel.

Sufficienter , Flar und deutlich. c. præfentium de teftib,

L.in 6.c.in noftris x, de conceffion ,præbendor.

Suffocatio, die Erstickung/ Ersäuffung.

Suffocare, ersticken/ ersäuffen.

Suffraganeus , oder Weyh-Bischoff, wird auch sonstVi-

carius Epifcopi in fpiritualibus genennet. Manhata

berdie fuffraganeos der Erzbischöffe wohl zu unterschei

den. Dennein jeder Erk-Bischoffhat eine gewisse An

zahlBischöffe/die unter seiner Inspection stehen/unduns

ter
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ter denselben ist allzeit einer des Erk, Bischoffs fuffraga-

neus oderVicarius in fpiritualibus , in Abwesenheit oder

beyAbsterben desselben auch zuweilen in temporalibus ,

jedochnurin Sachen/so das ganzeErz- Stifftbetreffen.

Auffer diesenhat auch ein jeder Bischoff seinen besondern

fuffraganeum in seinemStiffte derjedoch nichts anders/

als in fpiritualibus zuthun hat/welche er anstatt des Bis

schoffs verwaltet.

Suffragare , iren /beystimmen /feine Stimme vonsich ge-

ben.

Suffragium , ist / wann einer einen Hof-Bedienten etwas

verspricht oder gibt, daß er ihm seine Sachen beymFürs

ften oder groffen Herrn recommendire , oder für ihn

interceffion einlege / um desto besser und schleuniger sein

Begehren und Suchen zu erhalten. L. un. C. defuffrag.

Tabor. Tract, de fuffrag. Struvii Jurisprud. Roman,

Germ. For. L.3. Tit. 17. aph. 9.

Suffulcire, fuffulciren/ unterstützen.

Suggerere,fuggeriren/ an die Handgeben/beytragen/dar-

reichen/fürstrecken.

Suggillare,fuggilliren/anstechen/schelten/verspotten/ver,

leumden. 1.15. §. 17. ff. deinjuriis . L. 8. §. 10. ff. de

injus vocand.

Suggrunde, heiffen die hervorragende Theile des Dachs/

zu Ableitung des Regen Falls.

Sui juris , niemand unterworffen / seines Rechtens/ sein

selbst.

Sulphuraria, eine Schwefel Grube. L. 8. §. incalcariam

ff.depœnis L. 13.f. inde ff.de ufur. L. 52. §. fi fulphu-

rariæ ff. de furtis.

Sulphurata, Schwefel Hölzlein / Holk so mit Schwefel

überzogen ist. L. 55. §. f. ff. de Leg. 3. L. 167. ff. de

V.S.

Summa, die gange Summ/der Jnnhalt.

Summacondemnationis , in wie viel jemand condemnirt

worden ist. L.5.§.pen. ff. uti poflidet.

Mmm 3
Sum-
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SummaLegis, der Inhalt eines Gefeßes.

Summapignoris, fo viel als das Pfand werth ist. L. 87.f.

de furtis.

SummaReipublicæ,des Staats Wohlfahrt. L. 1. §. 10.

ff.de exercitor, action,

Summafummarum, dieSumma aller Summen / alles in

allem.

Summaricè , ohne Weitläufftigkeit / ohneZierlichkeit des

rechten Proceſs.

Summarius, a, um. Kurg/ ohneWeitläufftigkeit.

Summates , die Obersten oder Vornehmsten. L. quinque

C.de Decur. lib. 10.

Summatim, in der Summ. It. kürzlich.

Summittere, fummittiren. Suche ſubmittere.

Summittere pecora,Vieh an derMuttersaugen laſſen/da

mitmansolches aufziehen, oder an stattder abgegangenen

Stuck fubftituire. L. 69. L. 70. ff. de ufufr. L. 59.§.

hæreditatem ff. adSCt. Trebell.

Summus, a, um. DerHöchsteFürnehmste.

SummumJus, das höchsteRecht.

Summumfupplicium, derTod. L. 38. §. qui abortionis

ff, de pœnis, L. pen.ff. de condict. cauf. dat. L. fin. ff. de

fepulchro violat.

Summa divifio , die erſte/ führnehmste und oberste Thei

lung.

Sumtus, dieAufwendung/Unkosten.

Sumtus criminales, die peinliche Kosten. DasHenckers

Geld.

Sumtusfuneris, dieLeich-Kosten.

Sumtus litis, dieProcess, oder Rechts-Kosten.

Sumtus metatorum, die Einquartirungs-Kosten.

Sumtus ftudiorum, die Studier-Kosten.

Sumtus ponere, Kosten anwenden.

Sumtus refundiren/die Unkosten erſtatten.

Sumtustolerare. Kosten leiden.

Supel-
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Supellex, derHausrath,ist alles dasjenige/das der Haus-

Vatter braucht und weder zu gemachten verarbeiteten

Silbernochzu denKleidern gezehlet wird. L.1.ff.de fu-

pell, legat.

Suppellexlegata, vermachter Hausrath.

Suppellectuarii fervi, dieKnechte so den Hausrathverse-

hen undversorgenmüſſen. ·

Superabilis, le, fuperabel, leicht zu überwinden.

Superabundare, Überflußhaben.

Superactio, überflüffige Anforderung.

Superamenta, was bey Zubereitung einer Materie über.

bleibt oder abgehet. L. 55. §. 2. ff. de Legat. &fidei-

comm, 3.

Superdici , durch den Herold öffentlich ausgeruffen wer

den. L.13.inf. ff. de jurejurand.

Supererogatio, überflüffige Ausgabe.

Superefferebus fuis , feinen Sachen fürstehenund selbige

abwarten können. L. 1.§.ult. ff. deprocurat. L. 60. inf

ff. derejudic. L. 12.ff. de tutor, & curat. dat. L. pen. ff.

de vacat, muner.

Superexactores , heiffen diejenigen Steuer- Einnehmer/

somehr indenen Provinzien einforderten/ als siesollten.

L. 1. C.de fuper exact. lib. 10.

Superexcurrere, über etwas hinaus ragen/zuweit reichen/

L. I. ff. de arbor. cedend.

Superficies , bedeutet eigentlich alles das/was einer in eis

nes andern Grund und Boden gebauet / gepflanket/ ge

fået/oder aufandereWeiseimponirthat.

Superficere, übrig seyn/ überflüſſig ſeyn/Aquafuperficiens,

überflüssiges Waffer. L. 1.§. 10. ff. de aqua & aqua

pluvia.

Sperficiariaprædia, find solche Prædia , welche man auf ei

nem gemiethetenBoden oder Grund für einejährliche ges

wiffe Penfionhat. L. 10. ff. fam, ercifc. L. 49.ff.de verb.

fignif. L. 16. in f. ff. de pignorat, action,

Mmm4 Super-
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Superficici jus, ist ein Recht/ welches auf einemfremden

Grund oder Boden conſtituiret ist/ mit dem Beding/

daß derfuperficiarius eine gewisse jährliche Penſion

fire/und als Herr über solche füperficiem, derselben ges

niessen/ veråuffern und nachseinem Belieben damitschal

ten und walten könne. L. 7. pr. L. 1. §. 7. ff. de fuper-

ficieb. L. 32, ff. de contrah, emtion. L. 16. §. f. ff. de

pignor, action,

Superfluus, a, um, überflüßig/ fuperflua non nocent, i

berflüßige Dinge schaden nicht.

Superfluum, überflüßig alles dasjenige, was nicht noth-

wendig zu einer Sach gehöret/ oder welches sicher und

ohne Schaden wegbleiben kan. L. 28. pr. C. de tefta-

ment. L. 32.§. 6. ff. de auro argent. mundo legat.

Superficiarius, wird genennt derjenige, welcher aufeines

andern Grund und Bodenbauet, den er zwar von dem

Herrn desselben mit dem Beding gemiethet hat, daßer

daselbst baue/ doch daß er dagegen einenjährlichenZink

gebe/und wird sonsten derselbe auch ein Erbzinß-Mann

genennet.

Super his omnibus ac fingulis denuò in optimajuris for-

ma proteftando, petens fibi jus & juftitiam omni me-

liori juris via adminiftrari, über dieses alles und jedes

wiederum in besterForm Rechtens darwider streitende/

mit Bitte/ daßihme aufdie beste Weise Rechtens Recht

und Gerechtigkeit widerfahren möge.

Super his omnibus ac fingulis jus & juftitiam fibi admi-

niftrari petentes, über dieses alles und jedes bittende/

daß ihnen Recht und Gerechtigkeit widerfahren möge.

Superindicere, noch mehr ansagen. Item, extraordinaire

Steuren ankünden.

Superilluftres, heiffen in L. 1. ff. de offic, cjus cui mand,

eftjurisd, die Senatores, Confules und Dictatores,

Superindictum, eine extraordinaire Steuer oder Auflage/

das was über die ordentliche Auflag angekündet wird.

L. 1.C.deindiction. Lib. 1o. L. 1. C. de fuperindictio-

ne
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ne L. 3. C. de excufat. mun. wird auch fuperindictio

genennt. in L. 1. C. de privileg. dom. Auguſt.

Superinfeudatio, eine Expectanz, Antwortung/ ein Gnas

den-Lehen. It. ein Gedinge.

Superintendens, der Superintend oder Ober-Pfarer/

ein Ober-Aufseher.

Superintendura, das Amt/die Inspection und Wohnung

desselben.

Superior, der Oberste/ istder Nahme/den der vornehm

ste Catholische Geistliche bey einer Armeè führet.

Superiores, die Oberen.

Superior cognatio, die Vormundschafft in aufsteigender

Linie.

Superioritas territorialis, die Landes-Fürstl. Hoheit/ eis

ne den Ståndten/ vermöge der Reichs - Grund-Gefeße

zustehende Gewalt/ nach der sie ihre Lande so wohl in

Geist als Weltlichen Dingen beherrschen/ solches auch

weder denen Reichs- Geseßen zuwiderlauffe/ noch ihnen

dieses vom Käyser und gesamten Reichverwehret wers

den könne/ Sp. J. P. L. 3. C. 4. §. 4. Rhét. J. P. Lib. 2 .

tit. 1. §. 10. vitr. L. 3. tit. 15. §. 5. Hert. de ſuper.

territ. §. 3.

Superioritas territorialis minus plena, ist/vermöge deren

ein Standenur welche Stücke davon mitgetheilet seyn.

Schilter. Introd..I. P.Tom. 1. Lib. 1. tit. 24. §. 3. P. 239.

Superioritas territorialis plena, ist/ die alle ihreincumbi-

rende Rechte hat.

Superlicitatio, ist ein Actus, da einer über das bereits ges

bottene Geld nochmehr daraufbiethet/ mit Bitte/ daß

es nochmahlenfeil gebothen und angeschlagen werde.

Supernumerarii, die über die ordentliche Zahl find.

Super quibus omnibus ac fingulis peto mihi jus & ju-

ftitiam adminiftrari,übersolches alles und jedes dasRich

terliche Amt um VerhülffRechtens und Gerechtigkeit

anruffende.

Superfcandere, fuperfcandiren/ übersteigen.

Mmms Su-
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Superfedère, fuperfediren / von einem Dinge abstehen/

ftill fizen/aufhören, beruhen.

Superftes, nochübrig/ bey Leben.

Superftes Conjux, der überlebende Ehegatte.

Superftitio, die Superftition, der Aberglaube.

Superftitiosè, abergläubisch.

Supine, nachläßig.

Supinus, a, um, faul/ tråg. L. 15. §. 1.ff. de contrah, emt.

Supina ignorantia, eine muthwillige Unwiſſenheit. ſupina

negligentia, eine muthwillige Versäumnis.

Supplementum, die Erfüllung/ Ergänzung.

Supplere, iren/das was mangelt oderfehlet/ergången/ers

füllen.

Supplicans, der Supplicant, der etwas bittet.

Supplicatio, ist eine Anruffung des Ober-Richters wider

dasergangene Urtheil/ gegen welches sonst das ordent-

liche Mittelder Appellation nicht statt hat. L. 5. C. de

precib. Imper. offer. L. un. C. de fentent. præfect,

prætor.

Supplicationis Remedium, heist imReichs-Hofrathe/

wenn eine Parthen, die sich durch ein Urtheil gravirtbe

findet ein supplique an Käyserliche Majestat abgehen

läffet/und unterthänigstbittet/ daß dieActa einigen Hof

RäthenvonbeydenReligionen/die bey Concipirung der

ersten Sentenz nicht intereffiret/ möge übergeben/ und

ein ander Urtheil gefållet werden.

Supplicare, ciren/ bitten/ flehen/ demüthig oder unterthä

nig bitten oder anruffen.

Suppliciter, demüthig/ unterthänig/ flehentlich.

Supplicium capitale five ultimum, die Todes - Straffe.

L. 21. ff. de pæn.

Supponere, iren/unterstecken/ unterfeßen/unterlegen/vor

ein Ding ein anders hinlegen/ auswechseln, fälschen.

Supponere hypothecam, etwas verpfånden/ Rubr. ff. de

reb. eorum qui fub tutela vel cura funt, fine decreto

non alienandis aut fupponendis,

Sup-
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Supponere teftamentum, ein falsches Testament unters

schieben/ vor ein wahres Testament hinlegen.

Suppofita perfona, eine untergeschobene/für eine andere

gestellete Person/ L. aufertur, ff. dejur. fiſc.

Suppofitio, die Auswechselung/ Unterlegung.

Suppofitus jurisdictioni alicujus, eines Jurisdiction uns

terworffen. L. 1. ff. fi quis in jus vocat. non ier.

Suppofitus partus, ein untergeschobenes unechtes Kind/ L,

cum fuppofiti C. ad L. Cornel. defalfis.

Suppofititius, a, um, was an eines andern statt geleget

wird.

Suppreffio, die Unterdrückung.

Suppreffus, a, um, untergedruckt.

Suprema (plurale neutrum) der legte Wille. L. 23. §.

1. ff. de liber. & pofthum. L. 3. §. ult. ff. de muner,

& honorib. L. un, ff. de bon. poffeff, ex teftam, milit.

Suprema fua ordinare, ſein Testament machen. L. 39. ff,

de pignorat. action.

Supremætabulæ teftamenti, einTestament/nachwelchem

keines mehr gemachet worden. L. 1. §. 1. L. pen. §. pla-

ne. ff. de fecund. tabul.

Suppreffa tabulæ teftamenti, ein Testament/ das geflies

fentlich zu anderer Gefährd/ verheelet wird. L. 19. in

£. ff. quemadm. teftam. aperiant. L. 33. ff. de judiciis.

L. 3.§.fi quis ff. de tab. exhibend.

Suppreffo nomine, wird gesagt/wenn einer seinen Nah-

men nicht meldet.

Supprimereteftamentum, einTestament das jemand hat/

und hergebenkan/ wissentlich und gefliffen zur Gefährde

der Erben/ Legatariorum oder Fideicommifforum,hins

terhalten und unterdrucken.

Surda teftimonia, stumme Zeugen werden die genennt/

so inSchrifften obgelegt werden.

Surdus, a, um, taub/gar nicht hörend.

Surrogatumfapit naturam furrogati,das was an eines ans

dern
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dern Stelle fubftituiret worden/ nimmtdie Naturdes

jenigen an/ andessen Stelle es fubftituiret worden ist.

Sufceptor, ein Aufnehmer. It. ein Pathe.

Sufcipere, annehmen, aufsich nehmen.

Sufcipere cognitionem, die Erkånntnis vor sich nehmen/

über eine Sache erkennen. L. 8. & 9. ff. de offic.

præfid.

Sufcipere judicium , wird von dem Richtergesagt/derdas

vondemPrætore deferirteRichterlicheAmt übernimmt.

L. 13. ff. de vacat, muner.

Sufcitare, auferwecken.

fcrimen dieAnklag eines Verdächtigen. L

Sufpectix poftulatio 1. §. 1. ff. de fufpect, tutor L. 3. §. fi

[accufatio quis ff. eod. L 1. §. fufpecti ff, ad S&.

Turpillian L. f.§ geffiffe ff. de adminiftr.tut.

Sufpectio , die fufpection , der Argwohn / Muthmaf

fung.

Sufpectus, a , um, fuſpect, argwöhnisch/verdächtig.

Sufpecta perfona, eine verdächtige Person.

ffacere einen als verdächtig anklagen d-

Sufpectum poftulare der angeben. L. 1. §.confequens.

L. 3.L 7. ffde fufpect. tutor. L 6. ff; rem ratam, hab,

L. 39. in f. ff. deprocurat. L. ult. ff. qui pet. tutor.

Sufpectum judicium, einverdächtig Gericht.

Sufpectus Judex. ein verdächtiger Richter.

Sufpectus locus, ein verdächtiger Ort.

Sufpectus tutor , ein Vormund der die Vormundschafft

nichtgetreulich versiehet ob er schon zu bezahlen hat. "§.

fufpectum Inft. de fufpect. tutor.

Sufpendere , iren / hencken/ aufhencken/It. aufschieben/

hinaus sehen / ferner vom Heil. Abendmahl oder Amt

fufpendiren/d. i. auf eine Zeitlang abhalten.

Sufpendiofus, ein Aufgehenckter. L 11.§.3. ff. de his qui

notant, infam.

Sufpendium) das Aufhencken. It. die Aufschiebung.

Sufpenfio Ferner die Abfegung von einemAmt.

Sufpen.
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Sufpenfio ist nachdem Canonischen Rechtein Verbot/daß

mansich eines Rechts aufeineZeitlang nicht gebrauchen

darff/und geschicht solches entweder ipfojure , wannsol-

che fufpenfionvon den Canonibus selbst dictirt ist oder

mediantefententia , wann derRichtersolche zu Straff

erfennet. c. veritatis X, de dolo & contumac.

Sufpenfiv Mittel/Remedia fufpenfiva , heiffen beyden

Juristen dieLeuterungen und Appellationes, dardurch ein

Urtheil verhindertwird / daßes nichtseine Krafft Rech-

tens erreichet.

Sufpenfum , wird alles dasjenige genennt/was aufferdem

Hauß unddaßwann es fiele / denen Vorbeygehenden

Schadenthunkönnte. t.t. ff. de his qui dejecer. vel ef

fuder.

Sufpicio, eine fufpicion oder Argwohn/der Verdacht.

Sufpiciofè fufpitiös , argwöhnisch / verdächs

Sufpiciofus a,um,] tig.

Suftentatio , ein Aufenthalt / Verzug. It. dieUnterhal

tung.

Suftinere actiones, eineKlag aufschieben. L. 35.ff. dejur.

fifc. L 1.§. 3. ff. fi famil, furt. feciff

Suftinere cognitiones, die Erkänntnuß aufschieben/refer-

viren/rejiciren. L 36. ff. dejudiciis.

Suftinere poenam , die Straffaufschieben. L. fi quis 6. §.

7.ff. de injuft. rapt. irrit, teftam . sonst heist es die Straff

lenden. vid . L. 1. ff. de poen.

Sufurrus magicus , Zauberisches Murmeln / oder stilles

Hersagenunbekannter Zauber-Wörter.

Suus, a , um, ſein/der sein eigenHerr ist . Suafponte, für

fichselbst. Suijuris , feinesRechtens / seiner eigenen Ge

walt.

Suitas , ist einRecht/ Krafft dessen alles dasjenige Recht/

sobey demverstorbenen Vatter gewesen ist/ aufdie näch

ste noch nicht emancipirten Defcendenten unmittelbar

continuiret wird. Struv, Syntag. Jur. Civil, Exercit, 34-

th. 13.

Suum,
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Suum ,fein/involvirtdas Dominium , und nur diejenigen

Sachen/ sovon uns können vindicirtwerden. L, 27.§

argento, L. 34.ff. de aur, arg mund,

Suus hæres, der nächsteErbe.

Sycophanta. einBetrüger.

Sylva , einWald/ heist auch bißweilen ein grüner Luſt

Garten. L.fi quando §. 1. ff. fi lervit, vindic.

Sylvacædua, einWald/denman deßwegen hat/daßman

solchen umhauen/oderwelcher/wann er umgehauenwors

den/wiederaus denWurzelnhervor wächset. L. lylva

cædua ff. de V.S.

Symbolum, ein Gedenck-oderWahrzeichen/ein Gedends

Spruch. Symbolum dare , seinenHeffen oderAntheil

darzu geben.

Symphonia , ein Chor Muſicanten. L. 15. §. 1. ff. deu-

fufr.

Symphoniaci , Musicanten/ Sånger/und Inftrumenti-

ften. L. 22. ff. ad Leg, Aquil.

Symptomata, allerhand ereigneteZufälle/so in Kranckhei

tenmit zuschlagen/und dieselbe gefährlichmachen.

Synagoga , einVersammlungder Juden / eine Judens

Schul. L.3.C. de Judæis.

Synallagma , bedeutet ein von beeden Theilenzu præftiren

des factum, Obligation oder Permutation. L. 1.§. 1. ff.

derer.permut. L. 19. ff. de V. S.

Syncope, die Ohnmacht.

Syndicatus fc. Inftrumentum , das Syndicat oder Volls

machtvoneinerGemeinde / darinnen jemand aufgetra

genwird/einer Gemein ihre Affairen gerichtlich oder aufs

sergerichtlichzu versehen. It. wird Syndicatus genennet

eineKlage wider denRichter wegen des Betrugs / daß

er entwederdurchBitteoder durch Geld sich verführen

lassen/und aus Gunst oderHaß ein unrechtmässig Urtheil

gesprochen.

Syndi
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Syndicus , ein Sachwalter/einer Stadt-Gemeinde oder

Collegii , der imNahmenund aufBefehlderselben ihre

Sachenverwaltet oderfür solcheim Gericht agirt. L.

1. §. 2. ff. quod cujusque univerfitat, nomin.

Syndici , werdengenennt die Gevollmächtigte von der Ges

meindeoderHandwerck.

Syndici generales Clericorum , find Geistliche Bediens

ten / soüberdie Strittigkeiten wegen geistlicher Benefi-

cienund Intradenzusprechenhaben.

Syndici Provinciales , Landes Bestellte/find gewisse wol

verdienteMånner/sö der Adel in denFürstenthümern ers

wehlet / daßsie beydenZusammenkünfften denVortrag

thun/diegemachte Schlüffe expediren/die Gelder admi

niftriren / und die Angelegenheiten des Adels zur Execu-

tion bringen laffen.

yngrapha,

yngraphum, eineHaudſchrifft/Verſchreibung.

yngraphus,

Synoditæ , der MünchenGefährten. L. 6. C.de epifcop.

audient.

·
ynodus, eineVersammlung Zusammenkunfft.

ynonymia, eine gleichgeltendeBedeutung.

Synonymum,einWort/das gleiche Bedeutunghat.

ynoplis, einefurgeBeschreibung der Güter /ein Inven

tarium. L, magis puto. §. in primis, ff. de reb. cor.

yriarchia , eineArt Priesterthums in Syria. L. 1. C, de

nat.libell L. un . C. de officio comit, oriental. L. 103.

deDecurion, in Cod. Theodof.

yrtes , warengewisse Decken,damit die Häufferverwah

ret wurden / daß man aus andern nicht darein ſehen

Funnte.

T.

Abeconfumi , ausdorren/vonderDörrsuchtausge

zehret werden / von Sorg und Kümmernuß elend

werdenund sterben. L.I. C.de cuſtod. reor.

Tale
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Tabellarium , eineRegistratur/ Cangley / Brief-Kam

mer.

Tabellarium Principis, das Fürstliche Archiv.

Tabernacauponaria, ein Wirthshauß/negociatoria, ein

Handels-Gewölb/ HandelssLaden. L. 43. ff. de Ric,

nupt. L. 2. ff. de inftitor.

Taberna inftructa , einemit nothwendigenWaarenund

Menschenversehene Taberne.

Tabula , heist diejenige Schreib-Tafel / daraufdieAlten

statt des Papiers schrieben , und das nothwendige darein

notirten.

Tabula nuptiales,Ehe-Pacten/Heyraths-Briefe, L. 21.

L 31.ff. dedonat, L. 9. ff. de nuptiis.

Tabulæ teftamenti , heist das Teſtament/es mag aufHolk/

Papier oder Pergament geschrieben seyn. L. 1. ff. de bo

nor,poffeff. fecund tabul.

Tabulæ dotales, das Inftrument, das wegendes Heyrath

Guts/undwie es damit soll gehaltenwerden/aufgerichtet

wird . L. 12. ff. de dote prælegat,

Tabulævenditionis , Kauff-Brief. L. 2, C, fi mancip. ita

venier.

Tabulæ accepti&expenfi , das Haupt Buch bey denen

Kauffleuten/oder eines jeden fleissigen Haußvatters wol-

eingerichtetesRechen Buch darinnen accurat notiret

ist/was er einnimmt und ausgiebt.

Tabularium, ein Ort/dadie Acta publica verwahretwer›

den/ein Archiv.

Tabularius , ein Notarius, öffentlicher Schreiber/it. heißt

tabularius in L.1.§. ludi. ff. de extraordin.cognit. einen

Rechenmeister/ der für sich dieRechen-Kunstwolversie-

het / odersolche andere lehret. Add,L.ult. ff.fimenfor

falf. mod. dixer.

Tabulatum, das Tabulat/Boden/Eſtrig.

Tacens, der da stillschweiget.

Tacere , schweigen / stillschweigen. Quitacet confentire

vide.
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videtur, mit Stillschweigen gibtmansich schuldig ; aber

dochnicht allezeit.

Tachydromi, öffentliche Post- Pferde/nachder altenRös

mer Artzuverstehen. L. 8. C. de curf.publ.

Tacite, mit Stillschweigen / stillschweigend /z. E. etwas

tacitè oder stillschweigend einraumen / übergehen/ geſte-

ben.

Taciturnitas , die Verschwiegenheit. L. 2. §. pen. ff. ad

municipal.

Tacitus,a, um, stillschweigend/heimlich/verschwiegen.

Tacita hypotheca, fuche : Hypotheca tacita.

Tacitum fideicommiffum , ein stillschweigendes Fideł.

commifs , wird genennt 1 )/wann einerstillschweigend ges

bettenworden/ einem andern /der sonst nichts bekommen

kan/ etwas zu reftituiren. L. 1. 8. pr. & §. 1. L. ult. ff. de

his quæ ut indign. L. 13.ff. ad Leg. Falcid L 3. C. eod.

2) wannder Testierer zwar öffentlich etwas zu reſtitui-

renbittet/ aber diePerson/ welcher es soll reftituirtwer-

den nicht so fort benennet. L. 123. §. ult. ff. de Le-

gat. 1.

facitus confenfus , eine stillschweigende Einwilligung /

welche also genenntwird / wann jemand einDing zwar

wol weiß aberdazu ſtillschweiget / undnicht darwider

proteftiret.

actus, dieBerührung/dasFühlen.

ædium, ein Eckel/Verdruß/Uberdruß.

alio , die Wiedergeltung / Wiedervergeltung / gleiche

Straff/da einer das leydenmuß / was er anderngethan

hat.

Talionisjus,war in den altenRömischenRechten eineBe.

ftraffung der Calumnianten / vermöge derer dieselben

ebenmitder Straffe beleget wurden / welche dasjenige

Lasterverdiente , sosie andern fälschlich Schuld gaben.

Heut zu Tage ist an dessen Stelle eine willkührliche

Straffeeingeführet / undhatsolches Recht in peinlichen

Sachengarnichtstatt / jedochkan eine Stadt gegen die

Nnn andere/
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andere/wounterschiedlicheRechte eingeführetseyn / sich

gar wohl des Juris talionis oder rechtmässiger Repreffa

lien in civilibus gebrauchen.

Tangere, berühren.

Tardare , iren/aufhal
ten/aufziehen/verhindern. Solutio

nem tardare , einen mit der Bezahlung lang aufhal

ten.

Tarde,

Tardus, a.um, langfa
m

.

Tarda nomina , Schulden, damit man aufgezogen wird.

Budæus,

Taxare , iren/moderiren/schäßen/måſſigen/ums Geld an

schlagen/ . E. dieWaaren/ Unkosten, Schaden ; It.

schelten/vernichten/versprechen/tadeln.

Taxatio , derTar/ die Schägung /der Preiß,dieMäss

gungist/wanndie Sache/ worein man immittiret wor

den vonverständigen und geschwornen Männern ange

schlagenwird/zudemEnde/daßes so wohlfür baarGeld/

als auch aufTermine verkauffet werden kan. Es ist

hierben zumercken/daß zu der Taxation erfordertwerde.

a) daß derRichter zugegensey / b) daßdie Intereffenten

darzu citiret worden / c) verständige und der Sachen

kündige/ auch d) mit einen EndevinculirteMänner ad-

hibiretwerden/ und daß e) aufeine jede Sacheder Tar

gemachetwerde. Boenigk. Pract. Pract . Part. 1. c. 31

Stryk, Introd, ad Praxin. for. c. 24. §. 2. It. die Schel

tung/Tadelung.

Taxatio judicialis, die gerichtliche Schäßung / wannder

Richter z. E. die Proceß Kosten taxiret oder schis

get.

Tecte, heimlicher verdeckter Weise.

Tectores, find diejenigen/ so die Wändebey denen Alten

mit Gips oder Weiß überzogen haben/wieetwanheutzu

Tagdie/fo dieStucatur-Arbeitverfertigen, L. 27. inf

ff. ad L.Aquil.

Tecto
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Tectorium , war eine Überziehung der Wände/ Säulen/

2c. mitKalch oder Gips / oder Kalch und Sand / oder

KalchundMarmor. L. 3. §. 4. ff. de in rem verf.

Tegere, iren/ verdecken/ verheelen / vertheidigen/ beſchüs

ken.

Tegulæ , Dachziegeln. L.nam etfi ff. quod vi aut clam.

L.granaria. 6.tegulæ. ff. deaction , emt.

Telonium , das Zollhauß, wo man den Zoll entrichtet/der

Zollselbst. 11 Feud, 56.

Felum , ein Pfeil/insgemein aber alles das mit derHand

geworffenwird / oder womit man in der Ferne streitet.

L. 1.§.occiforum . ff de Senatus conf filan. oder es bes

deuter alle und jede inftrumenta , damit manjemandum

das Lebenbringen , oderſonſten beſchädigen kan. L. pen.

ff.ad Leg Juliam de vi publ.

་

Temerarius litigator, einer der wederdas, was ihmoblie

get / beweiset / noch auch rechtmäſſige Ursachenseines

Streitens anführet.

emere, vergeblid)/freventlich/verwegen.

emere litigantes , diefreventlicher Weise Proceffe füh

ren.

emere litigare , iren/ohnerechtmässige Ursach/oder dem

andern nur zur Schur proceffiren. L. 29.§. 1 , ff, de li-

ber. cauf. L 79 ff. dejudiciis.

emeritas, dieVerwegenheit/der Frevel.

Temeriter.freventlich/verwegen.

Temperamentum , dieLeibes Beschaffenheit oder Con-

ftitution , Item die Mässigung. v. g. Baldi fententia

' cum hoctemperamento vera eft , wannman des Baldi

Meynung aufdiese Weise und mit der Måſſigungverste-

het/so ist siewahr.

Temperare,iren/vermischen/vermengen/ .g. aquam vi-

notemperare, Wein unterdas Wasserschütten. Item

fich enthalten / und wird alsdann mit dem Dativo gefeßt.

L.I.S.quod autem,ff de offic. præfect urb. ibi; tempe.

Nunz rant
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rant his,quæfunt prohibito , fie follensich von dem ents

balten/was verbotten ist.

Temperanter,]

Temperare,
*} måſſig/mäſſiglich/vermiſcht.

Temperantia, die Mässigkeit.

Temperatus, a, um, mäſſig/gemischt. z . E. vinum aqua

temperatum, Wein der mit Wasser gemischt ist.

Tempeftas , die Witterung/das Wetter/es sen gut oder

böß it. das Ungewitter.

Tempeftate impeditus , der wegen bösen Wetters nicht

kommenkan.

Templarii , dieTempel-Herrn/ein gewiſſer Orden/so aus:

gerottetworden.

Temporales actiones, fuche : Actiones temporales.

Temporales exceptiones, fuche : Exceptiones tempora

les.

Temporariustutor , einVormund / der aufeine gewiſſe

und bestimmteZeit gegebenwird. L.2.ff. de tutor. &cu-

rat. dat.

Tempus , die Zeit.

Tempus deftinationis, dieZeit der Deſtination, und istsob

chezweyerley/ als tempus à quo,oder dieZeit/vonwel

cher mananfangen muß zu zehlen undtempus ad quod,

dieZeit/biß zu welcherman rechnen muß.

Tempuscontinuum , heist dieZeit / ſo immerfort lauffet/

unddaruntersowol dieFest als Werck-Tage/ die Tage

der Abwesenheitund derAnwesenheit gezehlet und begrif

fenwerden. L.8. ff. de iis qui notant. infam . L. 31 , ff.de

adult.

Tempus contractus, dieZeit des getroffenen oder geschloss

senen Contracts oder Vergleichs.

Tempusmodicum , ist in Jure eine kurzeZeit / so manche

malvon 3. bißweilenvon 5. 10. 30.Tagen / bißweilen2.

3. 10.Monaten/bißweilen auchvon 5.Jahren ist.

Tempusmotæ litis dieZeitdes angefangenen und erhobe

nen Streits oder Proceffes.

Tein.
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Tempus immemoriale , ist einesolcheZeit/deren Anfang

nicht zu ergründen ist / wann z. E. niemand vorhanden

ist/welcher vondem Facto , davon gehandelt wird /etwas

geschehen zu seyn weißoder gedencket , oder auch von eis

nem andern davon gehöret hat. L. 2. §. 8. ff. de aqua &

aqua pluv. arcend . Reinking, de regim. fociet. civil. &

Eccl.Claff. s.c. 2. n. 41.

Tempus perpetuum wird in Jure genennt eine Zeit von

30. und 31.Jahren. Per Tit. Inft. de perpet. & tempor,

act, junct, L 3. C. de præfcript, 30. vel 40. annor, &§. 3.

Inftit. de locat. & conduction .

Tempus folutionis , die Zeit/ wann dieZahlung geschehen

foll/der Zahl-Termin.

Tempus transactionis , dieZeit des Vergleichs oder des

Vertrags.

Tempus utile , ift diejenigeZeit / worunter dieFest-Tage

nichtgerechnet werden,und in welcher derKläger entwe,

der vorsich oder durch einen Anwald die Sache führen

kan. Stem/wo daraufgesehenwird/ ob einer den Rich

ter haben/und für solchen hat kommen können.

Temulenter, intrunckener/toller und voller Weise.

Temulentia , dieTrunckenheit/Vollheit. L. un. C.fi quis

Imperat. maledix.

Tenacitas, Kargheit/Filßigkeit.

Tenaciter, targ / filkig.

Tenax , farg/tenax fuijuris , der so genau über seinRecht

hålt/ daß er sich das geringste nicht will davon nehmen las-

fen.

fendere, iren/spannen/aufetwas zielen.

Tendit , es gereicht. Cap. ftatutum. de Refcript. in

6to .

Tenere, halten/ 2) im Besitz einer Sacheseyn/abersolche

nichtfürsich besitzen. L. 9. in f. ff. de Rei vindicat. 3) den

Proceßgewinnen /obfiegen. L 1. C. ad Leg, Cornel, de

falfis. L. 12. C. de inoffic, teftament.

Teneri, gehalten/schuldig/verbunden seyn.

Nnn 3
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Teneri de vulnerato ,wegeneiner Verwuntung schuldig

oder gehaltenseyn/ de occifo, wegen eines Mords. Lil

lud quæfitum. in f. ff.ad L. Aquiliam.

Tener,a, um, jart/ à teneris, von Jugend auf.

Tenere, riter, sårtlich.

Tenor , der InnhaltoderLaut eines Briefs/Instruments

und dergleichen. 2) die Form / Art und Weise einer

Sach. 3) ein Vertragso der gemeinen Natur den Lehen

zuwider indem Contract bengeseget worden ist. II. Feud,

1. §. 3.

Tentamen ,

Tentamentum,

Tentatio ,

eine Prob/Versuch/ oder Theologice

eine Anfechtung.

Tentamenfacere, etwas probieren.

Tentationes, Anfechtungen/Theologice,

Tentare, iren/ versuchen/examiniren/ aufdieProbstels

len.

Tenuis , gering/ schlecht/von schlechten nidrigen Herkom

men arme Leute. L. illicitas, §. ne tenuis. ff. de offic.

præfid

Tenuis intellectus, ein schlechter Verstand. L f.ff. deju-

redotium

Tenuta , die bloffe Innenhabung eines Dings/ iſt ein von

denen Doctoribus erfundenes Wort/und bedeutet / daß

einer nur in dem bloffenBesig / nicht aber zum Poffeffore

oder Besizer gemachtwordenseye; deffen gedencket Bar

tol. in L Fulcin . §. fi quis, ff. quib, ex cauf. in poffeff.

eat, und Alexander Conf. 47. Vol. 2.

Tepidarium , ein Bad. L. 19. ff. de fervitut, urban, præ-

dior.

Tergiverfari , iren / Ausflüchte suchen/ sich weigern/ von

derBeschuldigung gånglich abstehen. L. 1. ff. ad SCt.

Turpillian.

Tergiverfatio, eine Ausflucht/Weigerung.

Tergiverlator , der daAusflüchte suchet / oder sichweis

gert.

Ter-
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Terminales arbores. Grant Bäume/oder Säulen/Hege

Säulen.

Terminales lapides, Grång-Steine.

Terminare, iren/ endigen/zum Endebringen/ beschliessen.

Jt. mit Grång Steinen bemarcken/besteinen.

Terminata . find bengelegte/yerglichene oder durchlang

wuriges Stillschweigen verjährte entschiedene Sa

chen.

Terminatio, eine Endung.

Terminatus. dieMarckscheidung.

Terminus , derTermin/Tagfahrt / oder dieZeit/ zuwel

cher einerim Gericht erscheinen/etwas zahlen,odersonst

etwas thun soll. 2) die Gränk Steine / Marckung/

Mahl-Stein/Marck-Stein. 3) einWort. Ante ter-

minum , vordemTermin. In termino, in oderbeydem

Termin. Terminum præfigiren / einem einen gewiſſen

Tag bestimmen.

Ferminus à quo , eineZeit oder Ort/ von welcherman ets

was anrechnenmuß / z. E. von Ostern an / von Anno

1720 an.

Fermínus ad quem , eine Zeit oder Ort / biß zu welcher

manetwas rechnenmuß / z. E. biß auf Pfingsten / biß

Anno 1750.

Terminus anguftus, ein enger Termin oderZeit-Frist.

Termini angufti exceptio , fuche : Exceptiotermini an-

gufti.

Terminus anticiparus , heist nichts anders / als wann die

Partheyenvor Erscheinung des Termini præjudicialis

etwas verrichten. Ordin, Camer. P. 3. cap. 46.

Terminusadmiffus , heist/wann derRichter indemFall

dader eine TheildenTermin nicht zulaſſen will/ und deßs

wegen ſubmittirt hat den gedachtenTermindurch ein

Interlocut entweder gang zulässet / oder ihn in etwas eins

schräncket / mit diesen Worten : If diegebetteneZeit/

oder find solche Wochen zugelassen und angefeßt. Ges

meineBeschreibung. Cam. Spirenf. 3. Mart, 1651.§ 3.
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Terminusjuris , find 30. Tage / binnenwelcher Zeit de

Appellantbey dem Unter Richter die Apostel oder Ab

schieds-Briefesuchen muß.

Terminus litis, ein Entscheid Urtheil/oder das Ende einer

Inſtanz.

Terminus motus , ein verrückter Grång-oder Marc-

Stein.

Terminorum motio, ein Delictum, da die Gränk-Steine

verrücket/veråndert/weggeschafft/oder die Gränk-Bau-

me2c. abgehauen werden.

Terminusperemtorius , ein Termin / so so vielZeit oder

Tag/als 3. andereTermin insich begreifft.

Terminus præfixus , wannderRichter eine gewisse Zei:

AmtswegendurchUrtheil ansehet öder præfigiret.

Terminus probatorius , derjenige Termin / welcher zu

Vollführung des Beweises angesehet und verordnet

ist.

Terminus procedendi, ist eine gewisseZeit, darinnenman

verfahren oder einen gerichtlichen Handel expediren

muß. Roding. Pandect, Camer. Lib. 3. Tit. 22.

Terminus procedendi Legis , ist derjenige Termin / der

vondenen Process - Ordnungen und Reichs- Conftitu.

tionen ist verordnet wordenzu Expedirung eines Actus.

Roding. d. I. Tit. 23.

Terminus procedendi arbitrarius , ist derjenige Termin/

der nachGutdünckenvon dem Richter oder denen Par

thenen zu Expedirung eines gewissen Handels conftitui

retwird. Roding. d. I. Tit, 24.

Termini Præfecturarum , Amts- Grången oder Mar-

ckungen.

Termini præjudiciales , nachtheilige Termine / darausje:

mand einNachtheil entstehet / wann sie nicht obferviret

werden.

Termini venationum,& juris lignandi , Jagd Grången/

Jagd-undForst-Marckungen oder Steine.

Ter.



Te
937

Te

Terminus Saxonicus, eine Sächsische Frist /eine Zeitvon

6.Wochen und 3. Tågen.

Termini circumductio, ist der ergangenen Citation Aus-

tilgung oder Auslöschung / wann nemlich in dem Ter-

mino Citationi, so wolder Kläger als der Beklagte aus:

bleiben / so wird der Termin circumducirt / oder die

Würckung der Citation aufgehoben, so daß der Kläger/

wann er den Proceff wieder anfangen will aufs neue

Citation erlangen muß. Ordin . Cameral. Part. 3. Tit.

12.§. fin. Roding Pand. Cameral. Lib. 3. Tit. 52. in pr.

Termini fubftantiales , werden genennt die wesentlichen

Stücke,so zur Vollführung gerichtlicherHändel noth

wendig sind als da find Citation , Fürbringung der

Klag /oder übergebung des Libells , Befestigung des

Kriegs/Beschluß der Sachen, und das End Urtheil.

Termini accidentales find / welche nicht nothwendig zu

Vollführung gerichtl. Håndel erfordertwerden/ als da

find Exceptiones , Gegenrede / Duplique , Triplique,

Quadruplique &c.

=

Terra integra , ein Land / darauf der Herz noch nie kein

Vieh zur Weyde gelassen hat. L. Sylva cædua ff. de

Verb.fignif.

Terrere, iren/furchtsam machen / schröcken/ Schrecken

einjagen. It. dem Inquifiten oder Angeklagten den

Scharpffrichter mit seinen zur Tortur oder peinlichen

Frage gehörigen Inftrumenten oder Werckzeugen vor-

stellen.

Territio, die Territion, Schröckung/furchtsamMachung

oder die Fürstellung des Scharpffrichters mit seinen

peinlichen Inftrumenten.

Territio nude verbalis ift /wann der Richter dem Inqui-

fiten drohet, er wolle ihm peinlich darüber befragen.

Territio realis, ist und geschieht / wann der Scharffrich

ter dem Inquifiten mit seinen zur Tortur gehörigen In-

ftrumenten fürgestellet wird/ und solches geschicht ent

weder fine apprehenfione, da ihmnur die Inftrumenten
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vorgezeigt werden, oder cum apprehenfione,da derIn-

quifit zugleich entblöfset und auf die Tortur gebracht

wird, jedochdaß er weiters nicht torquiret werde/ weil

solches sonst schon primus gradus torturæ , der erste

Gradder Tortur wåre.

Territorialis fuperioritas, die Landesfürstl. Hoheit/ ist ein

denenStänden vermöge der Reichs - Grund-Gefeßezus

BehenderGewalt/ nach der sie ihre Lånder sowol ingeist-

lichen als weltlichen Dingen beherzschen / solches auch

wederdenenReichs Gesehen zu widerlauffen/noch ihnen

solches von dem Kayser und dem gesamten Reich ver

mehretwerden könne.

Territorium, wann es in fenfu Juris Civilis genommen

wird, soheist es einzuſammen gehöriges und inner den

Grången einer Stadtgelegencs Land. L. 339. §. 8.ff. de

V.S. wann man aber in einer Materia Juris publici ver-

firet/so bedeutet es eine Landschafft/ welchedem, so ein

unmittelbahrerReichs-Stand ist/ und den Kayser des

wegen als Lehensherin erkennet / aus Kayserl. Concel

fion, oder sonst auf andere Weise zustehet. Paurmeister

de Jurisdiction. Lib. 2. part. 1. c. 7. n. 8. & feqq. Ger-

man. eineLandschafft/Herzschafft/ Gebiet.

In Territorio effe , heist in eines Territorio zwar liegen/

aber deffen Superioritåt nicht unterworffen seyn / noch

dessen Unterthan ſeyn.

Deterritorio effe, von eines andern Territorio dependi-

ren/oder deffen Unterthanseyn.

Terror, ein Schrecken/ Furcht/ Terror Panicus, ein ſehr

groffer Schrecken.

Tertius, a, um, der dritte.

Tertiocerius, der dritte in einem Collegio, L. 1. C. de

præpof. agend. inreb. Lib. 12. L. 7. C. de palat. facr.

largition. Lib. II.

Tertium non datur, das dritte istnicht / oder befindetsich

nicht; dieses wird gesagt / wann nur zwey Dinge find/

und das dritte nicht gefunden wird.

Teffa.
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1. Teffares caidecaditæ, eine gewisse Art Keher / so unteran

dernvorgaben/ man müſſe die Ostern mit denenJuden

Luna decima quarta feyren. L. 5. C. de hæretic.

Teffera, heist eigentlich einFeld Zeugen der Soldaten.

Tefferafrumentaria, war ein Zeichen/ welches diejenigen

bey denen Römern vorzeigen musten / welchen eine ges

wiffe Portion Getraids von denen Kansern gereichet

wurde. L.. 52. §. 1. ff. de judic. L. 49. ff. deLegat. &

fideic.

1

Teftabilis, der tüchtig ist, einZeugnuß zu geben. Jt. der

einTestament machen fan.

Teftamentaria tutela, ſihe tutela teſtamentaria.

Teftamentum, der lehte Wille, ein Testament, ist eine

rechimåſſige beſtändigeMeynung und Ordnung deffen/

wie es einer nach seinem Tode mit seiner Verlassenschafft

gehalten haben will. L. 1. ff. qui teftam. fac. poff. Lau-

terb. ad h. t.

Teftamentum ad pias caufas , ein Testament / darinnen

Kirchen/ Schulen / Hospitåler 2c. zu Erben eingefeßt

worden/ein lester Wille zu milden Sachen.

Teftamentumapud Acta, wird genennet ein letter Wil-

le/welchen einer vor der Obrigkeit / entweder mund

lich vorbringer, oder in Schrifften selbst überreichet/ o

der wann er es wegen einer Kranckheit oder Leibs

Schwachheit nicht thun kan/ daß er etliche von der O-

brigkeit abzuordnen bittet/ die feinen legten Willenauf

nehmen möchten.

Teftamentum cæci , eines blinden Testament / darinnen

über die 7. ordentliche Zeugen noch einer erfordert wird.

Teftamentum conjugis, der legte Wille eines Ehegatten.

Teftamentum deftitutum ist / welches anfänglich jure

aufgesetzt ist/ hernach aber die Erbschafft von denenEr

ben nicht will angetretten werden und also deferirt

wird. L. 1.ff. de injuft. rupt. iri. L. 9.§. 2. inf. ff.de

liber. &pofthum.

Tefta-
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Teftamentum Holographum, ein Testament/daß derTe

stirer selbst mit eigener Hand geschrieben und unters

schrieben hat.

Teftamentum injuſtum, ist und heist dasjenige Testament/

welches vondem gemachet worden/ der kein Testament

wegen ermanglender Tüchtigkeit machen kan/ oder ein

Testament so nicht nach denen vorgeschriebenen

Rechtsolennitaten mit Einſegung des Erbens gema

chet ist/ L.4. ff. qui teftam. fac. poffunt.

Teftamentum inofficiofum, wird genennt dasjenigeTe

ſtament/ und legter Wille/welches wider die våtterliche

Liebe und natürliche Neigung errichtet , und darinnen

einer ohneUrsach unbillicher Weise übergangen und ih

menichts verlassen worden.

Teftamentum liberorum inter parentes, der legte Wille

der Kinder unter denen Eltern und Aſcendenten.

Teſtamentum militare feu militis , ist eine von einemim

Feld begriffenen Soldaten/ legte Willens Meynungis

ber sein Vermögen / die er ohne einige Solennitaten

rechtmässig erkläret und declariret. §. 1. Inft. de tefta-

ment. milit. L. 20. L. 24. ff. eod. L. 6. L. 15. C.eod. L.

12. ff. de teftib.

་

Teftamentum militare fcriptum, ist eines imFeld begrifs

fenen Soldatens schrifftlich abgefastes Testament /wels

ches geschicht in gewissen Fällen auch ohne Zeugen/kan

auchin Ermangelung Papiers und Dinte aufdes Sol

datens Schild oder Helm/ mit Blut oder womit man

sonst schreiben kan, jaſo gar in dem Sand/wo mannur

leserliche Buchstaben darein graben kan geschrieben

tverden.

Teftamentum militare non fcriptum , feu nuncupativum

geschicht inBenseyn / wenigstens zweyer Zeugen, ob sie

schon nicht eben dazu find requirirt worden. L. 20. L.

24.ff. deteftam. milit. L. 6. L. 15. C. eod. § . 1. Inft. eod.

L. 12. ff. de teftib.

Tefta-
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Teſtamentum minus folenne, ist einsolches Testament/

wobey die sonst von dem Civil -Recht vorgeschriebene

Solennitaten nicht alle seyn dürffen.

Teftamentum nuncupativum feunonfcriptum ist/ dader

Testirer seinen lehten Willen ohne Schrifftvor 7. Zeus

gen eröffnet/und declariret/ es mag gleich solcher nach,

gehends inSchrifften gebracht werden odernicht, doch

daß auf den ersten Fall die Zeugen solches unterschreis

benund besiegeln. Receff. Imper. Colon. deAnno 1512.

Tit. von Testamenten. §. es sollen.

Teftamentum paganum , ist ein Testament oder lezter

Wille/so zu Hauß auffer dem Krieg gemachet wird/

und ist entweder fcriptum oder nuncupativum, dequi-

bus fuis locis.

Teftamentumparentum inter liberos, das Testamentder

Eltern unter denen Kindern, ist eine von denenEltern

ohne Solennitåt verfertige lehte Willens Erklärung/wie

es nach ihrem Tod unter ihren Kindern soll gehalten

werden. L.filii . 16.& L.fin. C. familiæ hercifc. Novell,

107.

Teftamentum Principi oblatum, ist ein privilegirter leg

ter Wille/welchen der Testirer ohne einige Solennitåten

demFürsten bittlich überreicht / daß solcher durch des

fenAuthoritåt und völligen Glauben selbigen bey seiner

Kraffterhalten wolle.

Teftamentum perfectum , ein vollkommenes zierliches

Testament/ vid. teftamentum folenne.

Teftamentum minus perfectum , vid. teftamentum mi-

nus folenne.

Teftamentum privatum , ist/ wann ein legter Wille Pri-

vat-Ohren anvertrauet wird, welches doch/und daß das

Testament eben denen Zeugen vorgelesen werde/ pro-

pter votum captandæ mortis , nicht allezeit fürträglich /

sondern es ist gnug / wann der Testirer seinen legten

Willen denen Zeugen verschlossen vorleget/ und in der

Zeugen Gegenwart declarirt / daß dieses sein legter

Willeſep. L. 21. C. de teſtib.
TC-
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Teftamentum privilegiatum , ein Testament/worinnnicht

folde Solennitäten und Zierlichkeiten/ als in einem an

dern Testament erfordert werden/dergleichen iſt dasTe-

ftamentum militis, rufticum , parentum inter liberos ,

ad pias caufas , tempore peftis conditum &c.

Teftamentum publicum, ist ein Testament / welches Au-

thoritate publica oder teftimonio publico bekrafftiget

ist/welches geschieht/ wann der legteWille demFürsten

oder Haupt des Staats übergeben zum Archiv zuneh

men, undbiß nach des Teſtirers Tod daſeibst verwahr,

lichaufzubehalten/ gebetten wird ; Jt. welches ben die

Gerichts Acta niedergelegt und aufbehalten wird. L. 21.

C. deTeftam. Rec. Imper. Colon. de Anno 1512. Tit.

von Testamenten. s. nun dieForm. Carpz. P. 3. conſt.

3. def. 2.

Teftamentum publicum oblatum ift / wann das Testa,

ment fide und autoritate publica , bekräfftiget/ist/wann

nemlich der lezte Wille dem Landes- Fürsten in einer

Supplique offerirt wird/ daß er in deffen Archiv geleget/

und biß aufdes Teſtirers Tod daselbst aufbehalten wer

de/ unddieses geschiehet durcheinebloffe Scriptur. L. 19.

C deteftam. "erez. in h. t. C. n. 31 .

Teftamentum publicum infertum ift/ welches bey denen

Acten eines Gerichts inſinuiret worden / und werden

alsdann weder Zeugen noch andere Solennitåten dazu

erfordert. arg. L. 31.C. de donat. wol aber die Gegen

wartdes Testirers , RichterVol. 2. Conf. 297. n. 23.

Teftamentum reciprocum , ein Gegenvermächtnuß ist/

wann Eheleute ein Testament mit einander aufrichten/

und sich untereinander zum Erben einsehen. Carpz. Ju-

risprud. forenf. P. 3. conft. 12. def. 11. & feq. Richter.

Decif. 22.Nicol. Boër. Decif. 355. Petr. Peck. de teftam.

Conjug. Lib. I. c. 19.

Teftamentumruptum , wird genennt ein solches Testas

ment/ daß zwar Anfangs gültig/vollkommen und zu

Recht beständig gewesen / aber nachmals infirmit

wordenist.
Tefta-
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Teftamentum rufticum , ist eine legte Willens - Erklå-

1 rungeinesBauers die er nach Erlaubnuß der Kayserl.

Conftitutionen über das, was er nach seinem Tod will

e obfervirthaben/ in Beysein 5. Zeugen/wann deren nicht

mehr zubekommen/gehalten haben will. L. ult. C. dete-

ftament.

Teftamentum fcriptum , ist ein ordentlicher legter Will/

in welchem der Nahme des Erben entweder von dem

Testirer/ wann er schreiben kan / oder so ers nicht kan/

von einem andern geschrieben wird/und welchesvonde

nen hierzu absonderlich erbettenen Zeugen/ unterschrie

ben/besiegelt/und auf einmal in allerZeugen Beyseyn

vollzogenworden.

Teftamentum folenne, ist ein solches Testament / wobey

der ordentliche Weg Rechtens und die vorgeschriebene

Formund Solennitaten obſervirt worden ſind.

Teftamentum furdi, das Testament eines Tauben.

Teftamenti apertura, dieTestaments-Eröffnung/iſt entwe-

der nuda oderfolennis, jene geschicht bey deneAutoritate

publicagemachten/ oder von demNotario in ein Inftru-

mentgebrachtenTestamenten/als welchedurchdie bloſſe.

Aufrichtung publicaworden/und feiner folennen Publi-

cationvonnöthen haben. Perez. in C.teftam. quemadm.

aperiant. num. f. Struv. Syntagm. Jur. Civil. Exercit.

34.th.42. &43 . Solennis aber ist/ wann die verschlos

sene Testamente, aufvorgehende Citation von der ge

bührenden Obrigkeit aller derer/ fo Intereffe daran ha-

ben/wieauchder Erben und der Zeugen ( damit nemlich

solche ihreHand und Siegel recognofciren ) eröffnet

werden/ L. 4. L. 7. ff. teftament. quemadmod. aperi-

ant. infpic. &defcribant.

Teftamentarius der Testaments : Schreiber. L. 9. ff. de

hæred. inftituend.

Teftari, iren/ bezeugen/ beståttigen/ Zeugnuß geben. Ft.

feinen lehten Willen verfertigen/ ein Testament machen.

Teftatio, dieBezeugung.
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Teftato conventus, der inBeyseyn der Zeugen ist belanget

worden.L. f. ff. pro derelicto. L. 5.§. ult.. deadminiftr.

tutel.

Teftato decedere , wird gesagt / wann einer vor seinem

Tod ein Testament gemacht hat ; mit Hinterlassungei

nes Testaments sterben/ Inteftato decedere,sterben oh

ne ein Testament zu hinterlassen. L.45 . §. 1. ff. de jure

fifci.

Teftato aliquidfacere,in Benfeyn der Zeugenetwas thun,

Teftato novum opus denunciare, in Beyseyn derZeugen

verbieten/ daß man mit dem angefangenen neuerlichen

Bauinnenhalten solle. Add. L. 1. §. licet. ff. de pericul.

& commod.

Teftator, der einen legten Willen oder Teftament macht/

oder gemacht hat.

Teftatrix, eine Weibs-Person / so ein Testament macht

odergemachthat.

Teftatus, a, um, bezeuget. It. heist es nach verfertigtem

Testament. 3. E. teftatus mortuus eft, nachdem erein

Testamentgemacht hat , ist er verstorben.

Teftificari, öffentlich bezeugen.

Teltificatio, das Zeugnuß.

Teftimoniales, find Briefe / so der P. Superior einen aus

seinem Kloster verschickten Geistlichen aufden Weeg

gibt/um ihn zu legitimiren/ daß er auf seinem Befehl

die Reise angetretten / und ein würcklicher Profeffus

oderPriesterseines vorgegebenen Ordens und Kloſters

sen.

Teftimoniales, fc. literæ]

Teftimonium ein Zeugnuß/Beweiß.

Teftimonium adperpetuam rei memoriam, ein Zeugnuß

zu ewigwährendem Gedächtnuß. Vid. ad perpetuam

rei memoriam.

Teftimonium de auditu , ein Zeugnuß vom hörensagen/

øderdaman es nur von andern hat erzehlen hören.

Tefti.
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Teftimonium minoris, dasZeugnuß / so ein Minderjäh

riger, der noch nicht 25. Jahr alt iſt/ ableget.

Teftimoniummulieris, eines Weibs Gezeugnuß.

Teftimoniumnativitatis fuæ petit , er bittet nun ein Ges

zeugnuß, daß ervon ehrlichen Eltern gebohren seye.

Teftimonium publicum, ein öffentliches Zeugnuß.

Teftis , einZeuge/ist eine Persöhn/sozurBeweisung oder

Beglaubung einer Civil- oder Criminal- Sache/ von

dem Richter rechtmässiger Weise beruffen und befraget

wird. Struv.Exerc. 28.th. 35.

Teftis cavillans , ein betrüglicher/ verkehrter Zeug/ der

bald so, bald anderst redet / oder der sich selbst wider-

spricht/ Sichard. ad L. 12. C. de teftib. n. 23. und deswe

gen billig verworffen wird. Matthæus de judic, Difput.

9. th. 47. als ein falscherZeug. Crufius deIndic. P. 2.c.

36.n. 10.

Teftis deauditu, einZeug, der nicht selbst bey der Thatge

wesen ist / sondern es nur vom hörensagen und aus an

derer Erzehlung weiß.

Teftis extrajudicialis , ein Zeug so bey ausser gerichtlichen

Sachen adhibiret wird, als bey Testamenten/ Codicil-

len, Inftrumenten &c.

Teftis falfus, wird genennt ein Zeug der eineLüge vorbrin

get/ welchem dann auch deswegen in andern Stücken

nicht geglaubet wird. Bartol. in L. 27. ff. de falfis , und

ist über das des Falſi ſchuldig. L. 16. ff. L. 13. C. de te-

ftib.

Teftis fraudulentus , ein betrüglicher Zeug ist der / die

Warheit verschweigt oder der Sach ein Färblein

anstreicht oder seine Red auf Schrauben stels

let oder mit Fleiß eine böse Ursach darzu seget. 3.

Exemp. Es kan fenn/ daß Titius als Zeug der Caufa

principali die Warheit faget / daß nemichLucius den

Cajum verwundet habe, und kan doch in Erzehlungder

UrsacheBetrug adhibiren/ als wann er aufBefragen/

woher er es wiffe/ faget : Weil ich es gehört habe/ że.

DieseD00
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Diese mit Betrug dazu gesezte Ursach macht also, daß

auch das wahr Ausgesagte nichts beweiset. Sichard. ad

L. 12. C. de teftib. n. 23 .

Teftis habilis, ein tüchtiger/ unverwerflicher Zeuge, eine

glaubwürdige Person/ so nach der Sachen Warheit

Zeugniß giebet/ dergleichen in dubio alle find/diezu der

Zeugschafft admittirt werden. L. 1. §. 1. ff. de teſtib.

L. 4. eod.

Teftis idoneus, vid. teftis habilis.

Teftis inhabilis, ein inhabiler, untüchtigerZeug, der nicht

Zeugnis gebenkanoder darff/ entweder wegen der Per

fon/ z. E. Unmündige. L. 3. §. 5. ff. de teftam. Unfin

nige/Rasende/ L. 40. ff. de R. J. Leibeigene. L. 8. L.

II. C. de teftib. Keger/ L. 24. C. de hæretic. Struv.

Exerc. 27. th. 38. Lauterbach'de teftib. oder 2) wegen

der Sache z . E. wegen allzugroffer Freundschafft/ L.

9. ff. de teftib. oder Todt-Feindschafft. L. 1. §. 24. ff.

de quæftion. des Nugens oder Gewinns. L. 3. §. 5.

ff. de teftib. L. 17. C. eod. it. der Verkäuffer in der

Sache des Kauffers ; der einem etwas abtritt in Sa

chen des/deme es abgetretten wird/ 2c. der Advocat oder

Anwald in der Sache worinn er dienet/ und welche er

führet. L. f. ff. de teftib . L. 4. §. 2. ff. de Appellat. der

Unterhåndler. Novell, 90. cap. 8. ausgenossen. L.

24. ff. de teftib. Unterthanen. Carpzov. P. 1. conft,

16. def. 64. &c.

Teftis injuratus, ein Zeug/ der denZeugen-Eyd nicht ge-

schworen hat.

Teftis judicialis, einZeug dernachderKriegs -Befestigung

im Gerichtproducirtund vermittelst eines Ends exami-

nirt wird.

Teftis juratus, ein Zeug der vor dem Examine den ges

wöhnlichen Zeugen-End abgeleget hat.

Teitis oculatus, einZeug der beyder Sachselbstgewesen/

solche auch mit angesehen und vernommen hat.

Te.
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Teftis omni exceptione major, einZeug wider den man

nichts aufbringenkan/das ihn verwerfflichmachete/ oder

deßenAuſſag den Glauben benehmetë. L. optimam. .

de contrah, & committend, ftipulat.

Teftis fingularis, heist derjenigeZeug/der zwar von einem

und eben demselben facto Zeugniß giebt/aber wegen der

Umstände desselben Facti variret. Carpzov. P. 1. Conſt.

16. def. 40. n. 4•

Teftium fingularitas obftativa, ist/ wann ein oder der an-

dere Zeug etwas sonderliches deponiret, da die übrigen

übereinstimmenden Zeugen solchem gerad widerspre

chen.

Teftium fingularitas diverfificativa, ist/ wann die Zeugen

vonverschiedenen Actibus so zu verschiedenenZeiten und

an verschiedenen Orten geschehen sind/deponiren.

Teftium fingularitas cumulativa feu adminiculativa, iſt/

wann zwar die Zeugen von verschiedenen Actibus oder

Factis Zeugnis ablegen/ so aber alle aufeines hinaus ge

henund abzielen.

Teftes abfentes tanquam præfentes produciren / dieZeu

genso abwesendsind fürstellen/als ob sie gegenwärtigwas

ren.

Teftium denominatio, dieBenennung/Benahmung/An-

gebung derZeugen.

Teftium depofitio , der Zeugen gethanene Aussage.

Teftium examinatio, dieBefragung derZeugenvondem

Richter/ Zeugen-Verhör.

Teftium habilitas aut inhabilitas, die Geschicklich- oderUn-

geschicklichkeit derZeugen.

Teftium productio, die Fürstellung der Zeugen

Textus, der Text oder was man erklähret.

Theatrum, ein Schauplaß. L. 7. ff. de rer. divif. L. 3.

ff. de oper. publ.,

Theologia, die Wissenschafft Göttlicher Dinge und der

H. Göttlichen Schrifft.

0002
The-
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Theologus, em Gelehrter derH. Göttl. Schrifft. It.eis

ner dersichaufdie Theologie leget.

Theoreticus, der etwas betrachtet. It. der bloß bey der

Betrachtung einer Sachverbleibet/ und solche nicht ad

effectum bringet.

Theoria, die Betrachtung eines Dings.

Theriaca, Theriac ein Mittel wider den Gifft. L. 12.§.

21. ff. de inftruct. vel inftr. legat,

Thefaurus, einSchaß ist eine Verbergung eines Geldes/

deßen niemand sich erinnert und das deßwegen keinen

Herren hat. L. 31.§. 1.ff. de A. R. D. L. 63. ff. eod.

L. un. C. de thefaur. L. 44. pr. ff. de Aqvir. poffeff.

Thefaurorum præpofiti, Schak-Meister/so überdieKay

serlichenSchäße geseket waren. L. pen. C. de murileg.

L.f. C. ut dignit. ord.

Thefis, ein Sag/ oder Regel.

Thlybiæ, werden genennt/ welchen entweder die Säuge

Mutter oder rechte Mutter die Tefticulos zerdrückthat.

L. 15. ff. adL. Cornel. deficariis, fiewerden auchThla-

fiæ genennet.

Thynnus, ein Meer-Fisch/daher kommt/ Thynnariapil-

catio, einesolche Fischeren. L, 7. ff. commun. prædior,

Tibiale, Harnisch an den Schienbeinen. L. qui commea-

tus ff. de re militar.

Tignarius faber, alle und jede Bauleute. L. ferri ff, de

Verbor, fignifi.

Tignum, ein Balcke/ Item, alle und jede Bau-Materia-

lien/alles dasjenige/was zumbauen gehöret. Tot. lit.ff.

de tigno juncto. L. 26. ibique Goeddeus ff. de V. S.

junct. §. 29. Inftit . de R. D.

Tilia, eine Linde/ aus deren innersten Rinden eine gar

dünne Hautgenommen wird/ daraufdieAltenstatt de

Pappiersschrieben. L. 52. ff. de legat. 3.

Timere, fürchten.

Timide, furchtfamlich.

Th
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Timidus, a, um, furchtſan .

Timor, die Furcht.

Titubare, iren/ übel gehen können/ übel zu Fuß seyn/I♣

nicht wissen zuwas mansich entschlieffen soll.

Titubatio, die Wanckelung.

Titubans mens, wannman zweiffelt und nicht weiß was

manfür einen Entschluß fassen soll. L. f. C. decondict,

indebit,

Titulus, der Titul/ oder die Überschrifft. 2) der Beweiß/

3) ein ehrlicher Scheinoder guteAnkunfft/ 4) in Ane

sehung der Poffeffion ist Titulus der Titul eine rechts

mäßige und der natürlichen Billigkeit gemässe Ursach

der Befihung.

Titulus onerofus, ist/ wann man eine Sach deßwegen

beſigt/ weil man gleichfalls etwas dafür gegeben oder

gethan hat.

Titulus lucrativus, aber ist/ wann wir eine Sach besigen

und nichts dafür gegeben oder gethan haben.

Titulus coloratus, ein Schein-Titul nennen die Docto-

res, wann der Adverfarius vollkommen gewuſt/daß das

Rechtnicht ihn angehet/ doch aber Actus exerciret/da

durch die Poffeflion nur einen Schein bekommt. Pe-

regr. de fideicom. art. 52. n. 134. Stryk. differt. de

neceffit, edendi titul, fuæ poffeff, cap. 3. n. 23.

Titulus injuftus, ist/ wann der Besiger die Sach aus so

einer Ursach an sich gebracht hat/ welche zu Uberkom

mung des Dominii oderEigenthums nicht zulänglich ist.

e. g. wann die Sache gestohlen oder gewaltsamer Weis

se demHerrngenommen worden.

Titulus nullus, ist/ welcher wider die Leges und For-

mam ftatutorum laufft. L. quemadmodum, 7. C. de

agricol. &cenfit. Faber in C. Lib. 8. Tit. 17. def. 4. n. 2.

Tituli, waren nach dem Canonischen Recht erstlich ges

wiffe denen Clericis zugeeignete und angewiesene Siker

da fie ihr Amt exercirten/nachmahls sind die Güterdie

zuihremUnterhalt gehöreten/damit angezeigetworden/

1003
das



950
TiTi

daher wanngesagt wird Clericum fine titulo non effe or-

dinandum,heiffet solches nichts anders / als daßkein Cle-

ricus folle ordiniret werden/ es seyen ihm dann gewiffe

Einkünfften oder Güter angewiefen/ von welchen er seis

nen nöthigen Unterhalt haben möge.

Titulo donationis remuneratoriæ, unter dem Schein

oder Titul einer wieder vergeltlichen Verehrung.

Titulo honorabili inftituiren/ heist einen zum Erben in

seinem Testament einsehen/ nicht aber nur etwas als ei

nem Legatario oder sonst Titulo particuli verlaſſen.

Titulus falfus, ein falscher ScheinTitul.

Titulus juftus five verus, ein rechtmäßiger Titul oder

Schein/dervon denen Gesezen gebilliget wird.

Titulus præfumptus, ein Schein oder Titul/ so nur auf

Muthmaffungen sich gründet.

Titulus putativus, wird genennet/ wann einer meinet er

habe ein Ding mit Recht/ist aber von jemand anders in

diesen Irrthum gebracht worden/ oder hat ein Ding

nicht gewust

Toga, war eine Art Kleider bey den Römern/deren sich

nur dieRömischen Burger bedienen durfften/ und wel

che keinen Fremden zu tragen erlaubt war.

Togati, heißen in denen Conftitutionibus Imperatorum

Die Advocaten und Patroni caufarum. vid. L. II. §.

procul dubio.. de judic. L. ult. C. de ſportul. L. f.

C. de metat. & opidem.

Tolerabilis, le, leidlich, erträglich.

Tolerantia, die Gedult.

Tolerare, iren/ ertragen/ erdulten/ leiden.

Tollere, aufheben/ erhöhen/ wegnehmen/ abschaffen.

Tolliffe, pro fuftuliffe, in L. 13.§.4.ff. de acceptil. auf

heben.

Tomus, ein Theil zum Erempel von einem aus mehr

Theilen bestehenden Buch oder groffen Werck.

To-



Το
951

Το

1

Topiarium opus, allerhand artige von Kräutern/ Baus

men und Blumen gezogene Figuren in denen Gärten.

Topiariifervi , diejenigen Knechte/welche dieFiguren der

Blumen-Beete machten/ und aus denen Kräutern und

Bäumen allerhand Figuren der Thiere/ Vögel/ 2c. zu

ziehen wusten. L. 60. §. f. ff. de legat. 3. L. 12. §. idem

refpondit. & L. 17. in f. ff. de inftr. vel inftr. legat.

Tormenta, die Tortur/ Pein/ Marter/Folterung/peine

licheFrag. vid. tortura.

Tornamenta, heiffen im Jure Canonico diejenigenMessen

oder Feyertåge/ da die Soldaten aufvorhergehende

Herausforderung zusammen kamen/und zu Bezeugung

ihrer Tapferkeit/ verwegen zu streiten pflegten.

Torneamenta, Ritter - Spiele/ Thurnier sind ein vom

Kanser Henrico Aucupe angestelletes Exercitium, das

rinnen der Teutsche Adel inKriegs-Ubungen exerciret/

und zumKrieg desto tüchtiger gemacht wurde.

Torquere, iren/ drehen/umdrehen/ biegen/ it. martern/

4 peinigen/ foltern/ peinlich fragen. tot. tit. ff. & C. de

quæftion.

Torquere jus, das Recht verkehren oderverdrehen/ dem

* Recht einen andern Verstand andichten.

2

Torrens, ein Regenbach, der vom Regen Waffer ents

stehet/ und sonst vertrocknet. L. 1. ff. de flumin

Tortor, der Peiniger/ Folterer/ Hencker.

Tortura,dieTortur/Marter/Folter/scharffeFrag/ist/wel-

schewegen eines begangenenLasters/durchMazterung des

menschlichen Leibes zu Herausbringung der Wahrheit

des Verbrechens oder der Sache von dem Richter

rechtmässiger Weise angestellt wird . L. 1. & feq. ff. de

Quæftion. Carpzov. Prax. Crim. P. 3. qu . 117.n. 16. &

17. Ludovici EinleitungzumPeinl. Proceß. cap.9. Gi-

E urbaDecif. crimin. Conf 23.n. 7. & Conf. 98.n. 6.

Torturæ primus gradus , der erste Grad der Torturist /

wanndem Inquifiten die Daumstöcke oder Spanischen

Stiefeln angelegt werden.

000 4
Tor-
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Torturæ fecundus gradus, der andere Grad derTortæ

ist/wannderInquific auf dieFolter gespannt und aufge

zogen wird.

Torturæ tertius gradus, der dritte Grad der Tortur/ ift/

wann der auf der Folter aufgezogene Inquifit von den

Scharffrichter geschüttelt wird.

Torus, das Ehebett.

Torumalterius violare, eines andern Ehebettbeflecken

mit dessen Frau Ehebruch treiben / ihn zum Hahnres

machen.

Totaliter, gånglich

Totus , a, um, gangvöllig.

Trabea, ein Kleid der alten Könige/ und nachgehends de:

RömischenBurgermeister. L. 1. C. de publ. lætit. L. 1.

C. de Conful, Lib. 12.

Trabes, find zwey Balcken/ so zu Aufrichtung eines Ge

båuessindzusamm gefügetworden. L. quod fi neque, ff.

depericul & commod. rei vendit.

Tractans, der Ausgeber des Wechsel- Brieffs/ oder der

Geld auf Wechsel nimmt/und anderwärts die Bezah

lung verspricht. Gail de Credit, c. 2, tit. 7, n. 21 .

Tractare, iren/handeln, z. E. wegen einerSach mit ein

ander tractiren, oder handeln. It. wird gesagt einen

wol oder übel tractiren, i . e. mit einem so umgehen.

Tractario die Tractaten, Handlung. Res in meris ter-

Tractatus minis tractatuum permanfit, es ist bey denen

bloffen Tractaten geblieben, und nicht zumSchluß ges

kommen. It. heist es ein Buch oder Tractat.

Tractus, der Berjug. Tractu temporis mit der Zeit.

Tradere, iren/ übergeben/ zueignen/ auflaffen/ z . E. die

Lehen. Im Jure Feudali heißt es bisweilen verrathen.

vid.II. Feud. 37. verbo, tradendo hominem, von dem

ItalianischenWorttradire.

Traditio, die übergebung/ Zustellung/ Zueignung/ wird

inJure der Actus genennt, dadurch eine Sache aus ei

ner
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nerrechtmässigenUrsachvon dem Domino auf den Ac-

cipientemtransferirt wird. L. 55. ff. de Obligat. &acti-

on. Oder es ist eine Gebung der Poffeffion. L. 9. §. 3.

ff. deR. D. oder eine Præftation der Poffeffion. Gotho.

fred, in L. 6. ff. de diverf, tempor. præfcription.

Traditio ficta, feu analogica, eine erdichtete Tradition

ift/ wenn eigentlich die Sach nicht übergeben, sondern

fingiret wird als wann sie würcklich wäre übergeben

worden/und hat solche dren Species, als 1 ) Traditio-

nem longæ manus, 2. ) Traditionem brevis manus, 3.)

und Traditionem ſymbolicam.

Traditio longæ manus ist und wird genennet/ wann ich

einem die schuldige Sach zeige und frey stelle, dieselbe

nach seinemBelieben zu sich zu nehmen/ ¿ . E. wannich

jemand einen benachbartenAcker / dazuich wegenWas

fers Gefahr oder andern Urfach nicht kommen kan/ in

derFernezeige/ und daß ich ihm solchen hiermit tradirt

habenwolle/mich erkläre. L. 18. §. 2. ff. de acquir. pof.

feff. oder wann icheinem das schuldige Geld aufdenTisch

zehle/und er verlanget solches ausHöfflichkeit nicht zu zeh

len/ noch zu sich zu nehmen. L. 79. ff. de folut.

Traditio brevis manus ift/ wann zwey traditiones reci.

procæ zu Erspahrung unnöthigen Umschweiffs unterlas

fen und gegen einander aufgehoben werden/ z . E. wann

ich einem ein Buch geliehen, und er kauffte mirsolches

ab/ da ers nochbey sich hatte,und solches gleich behält.

Oderwann ich einem einHaus verkauffe, aber mir ſole

ches nocheine Zeitlang zu bewohnen ausbitte/ oderihm

wieder abmiethe.

Traditio fymbolica ist/ wann man einem nicht die schul-

AdigeSacheselbst/sondern etwas, das dieselbe repræſen-

ciret oder bedeutet/ übergebe, in dem Vorsag/ daß die

Sache selbst vor tradirt gehalten werden solle/ z. E.

wann ich einem die alten Kauff-Brieffe und Urkunden

über einihm verkaufftes Haus ausantworte. L. 1. C. de

donat.oderwann ich eineBibliothec überhaufft verkauffe

Doos und
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unddem Kaufferden Schlüssel zur Kammer/darinn sie

ſtehet/zustelle. L 74. ff. de contrah. emt. §.44. Inft.de

R. D. Conf. cap. 2 de confuetud . Huber. Prælect,

ad Inft. de R. D. num 42.

Traditio vera. eine eigentliche Tradition, wird genennet/

wann maneinem beweglicheGüter in die Hånde liefert

undbeyunbeweglichen ihn in die Poffefs der verledigten

Sache führet. L. 1. pr. L. 3. §. 1. ff. de acquir. pofs.

L. 5. L. 18. §. 2. L. 34. ff. de acquir. vel amitt, pofs. L,

2. C. eod.

Traditio ad manus. dieÜbergabe des Schuldners ande

GlaubigersHand und Halfter.

Traditiones , Menschen Satzungen.

Traducere, iren/ einen verleumden / austragen / durch

hecheln.

Traductio, Verleumdung/ Austragung.

Traductor, ein Verleumder.

Tragoedia ein Trauer -Spiel.

Trahere, ziehen/schleppen/einen wider seinen Willenwo

hin führen. L. 1. ibique Bartol. C. de agricol & cenfit.

add.c. 1,deforo competent. in 6to.

Trajectitia pecunia, ist ein geborgtes Geld, welches auf

des Créditoris Gefahr über Meer geführet wird / mit

demBeding/daßwann das,was über dasMeerzu füh

ren ist/ umkommt man dem Creditori nichts bezahlen

dürffe/fo es aber sicher an den bestimmten Ortkommt

alsdann muß sowohl die Haupt , Summ als die Zinnse

bezahletwerden/welche solang von der Obfervationder

gemeinen Zinnse frey find, als die Gefahr währet/her's

nach aberdürffen nur die gemeinenZinnse præftiret wer

den, L. 1. & 2. C. de naut, fœnor.

Trajicere pecuniam, Geld überMeerführen. L. 39. ff. de

adminiftr. tutor.

Trajicere vectores, die Wandersleute über denFluß se

ken. L. 5. ff. naut, caup, ſtabul.

Tram
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#Tram>Recht/Jus tigni immittendi, ist eine servitut im

Rechten/ vermög der ein Nachbar leiden muß, daß der

andere einenBalcken in seineWand leget/daraufdeffen

Hausruhet.

Tranquille

Tranquillus, a, um,um. ] ſtill / ruhig.

Transacta finitaque, was durch eine Transaction ausge

macht undgeendet wordenist. L. 1. §. ult. ff. ad SCtum,

Tertyllian. L 230. ff. deV.S.

Fransactio , ein Vergleich/ Vertrag, ist eine Aufhebung

und Endigung einer zweiffelhafften oder streitigenSaz

che/wodurch einer dem andern etwas gibt, behält oder

verheist.L. 1. ff de transact. L. 7. L. 17. L. 33. L. 38.

·C, eod, c. f, extra de transaction . c, 1. x. de inutilib,

ftipulat.

Transactio publica ist/ welchedem gemeinen Wesen zum

Besten vorgenommen wird von Fürsten und andern

Souverainen Personen / dergleichen sind der Passauis

sche Vertrag de Anno 1551. und der Pragische de

Anno 1635.

Transactio privata, welcheüber privar Sachen und zum

Privat-Nußen eingegangen werden.

Transactio fimplex ist/ welchemit einem bloſſen pa&o ge-

ſchicht/ daß z. E. der angefangene Process nicht conti-

nuirt werden solle. L. 2. ff. L. 15. L. 17. C. de trans-

a&t, odervermittels eines Contractus innominati, z . E.

wannetwas gegeben oder gethan wird, daß man darges

gen von dem Process abstehe. Lauterbach. Differt. de

pœna convent, §. 8.

Transactio mixta ist/ wann noch eine Stipulation dazu

kommt.

Transactio univerfalis ist/ wann alle unter denen Trans-

figirendenbißher verfirte Controverſien, wannsie schon

anderer Arten sind/ decidirt werden/ z. E. ich erlaffe alle

Actiones, Mandati, Depofiti . Societatis , und was ich

sonst widerdich anzustellenhåtte. •

Trans-
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Transactio generalis ist/ da zwar auch diverse Sachen/

die aber doch einerley Gattung find/ remittiret werden/

3. E. wannder aus der Minderjährigkeit getrettene ku-

pill widerseinen Vormund verschiedene Klagen formi.

ren könnte/ daß er die Vormundschafft nichtwohl admi-

niltrirt/ das Vermögen in seinen Nugen verwendet/

oderdurch sein Versehen einen Schaden verursachtha

be/unddiese Anspruch alle/und was er sonstmehr klagen

Fönnte/fahren lässet.

Transactio fpecialis, wird genennt/ wann eine einige (pe

ciale, dubiöseSach remittirt wird.

Transactiojurata ist/ wann solche mit einem Eyd bekräff

rigetworden/daßmansolches stet und fest halten wolle."

Transactio injurata, woben keinEyd ist adhibiret worden.

Transactio judicialis ist /welche vor Gericht geſchicht/

oder doch Gerichts halben confirmirtwird.

Transactio extrajudicialis ist/ welche bloß vondenenstrit

tigen Partheyen ohne Gerichtliche Authoritåt erridy

tet wird.

Transcendere, übersteigen / hinüber steigen. Hoc homi

num memoriam transcendit , das ist über Menschen

Gedencken hinaus.

Transfcribere, abschreiben/überschreiben, berichten.

Transducere, ciren/ überhin führen.

Transferre, iren/versehen/ verwenden, auf einen andern

bringen. Item in andere Sprach versehen / hinüber

bringen.

Transformare, iren/ verändern, in ein andere Gestalt

bringen.

Transformatio, die Veränderung der Gestalt.

Transfuga, ein Abtrůnniger/ Überlauffer/ Uberspringer/

Feldflüchtiger/derzu dem Feind überlaufft. L. 19 §.3.ff.

decaptiv, & poftlim .

Transfugere, über gehen sich zumFeind begeben.

Transgredi iren/überschreiten/ hinübergehen.

Trans-
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Transgredi legem , wider ein Gesek fündigen / solches

überschreiten.

Transgreffio, die Überschreitung, Übertrettung.

Transfigere, iren, sichüber etwas Strittiges vergleichen/

folches in der Güte vertragen/ einen strittigen Handel

gütlich benlegen.

Transfilire, übergehen/ darüber springen/ überschreiten.

Tranfire, fürüber gehen/fortschreiten.

Tranfitus, die Uberfurt/Fürübergang.

Transjungerejumenta, die Zug-Thiere, als Pferd/ Och.

fen 2c. von der rechten Seite aufdie Lincke & vice vería,

fpannen. L. 38.5.5.ff.deædilit. edict.

Translatio, die Versegung/ Ubersehung/ Veränderung/

Verbringung aufeinen andern.

Translatio Epifcoporum,Veränderung oderFortseßung

der Bischöffe/ geschieht / wann ein Bischoff von einer

Kirche zur andern/ ausPäbstlicher Authoritat/und auf

befundeneNothwendigkeitder Kirche, oder auch wegen

derselben Augenscheinlichen Nugen transferirt oder vers

segt wird.

Translator , der etwas auf einen andern bringet/ oder

verwendet.

Translegere, durchlesen.

Transmiffibilis actio, eine Action so aufdie Erbenkom-

met/ oder welche auchdie Erben anstellen können.

Transmittere, iren/übersenden.

Transmittere hæreditatem in aliquem , ein Erbschafft

aufiemand verfällen.

Transmovere, iren/ verrucken.

Transmutare, iren/verändern/ verwechseln ineine andes

réFormund Gestalt bringen.

Transplantare, iren/fortpflanzen/ versehen/ einePflange

2. von einemFeld in ein anders seken.

Transponere, iren/ übersehen/ verseßen.

Transportare, iren/hinüber bringen/tragen oderführen.

It. überweisen/ anweisen an eine Schuld.

Trans-
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Transportatio , die Überführung von einem Ort zum

andern.

Transvehere, iren/ überfahren.

Transverfales , die jemand von der Seite her verwand

find/ Seiten Freunde, inft,de grad, cognac.

Transverfarium, etwas widerwärtiges . L 27. ff. Locat

Transfumere. iren/ auf die andere Seite mitnehmen, ab

schreiben/umschreiben .

Trapetum, eine Art Mühlen/ worauf das Baum-Del

ausgepreffet wird. L 19.§ iliud, ff Locat.

Trapezophora, ein Cretenk - Tisch. L. 3. ff. de fupelled,

legat.

Trectans. der Ausgeber des Wechsel- Brieffs / oder da

GeldaufWechsel nimmt und anderswo dieBezahlung

verspricht,wird auchsonst Tractans, Traffins, Čamfor

genennt.

Tremiffis, der dritte Theil eines Aurei oder Ducatens.

L, 3. C.de militar. veft,

Trepidanter

Trepide

erschrocken/ zitternd/furchtsam.

Trepidare, zittern/ furchtsam oder erschrocken seyn.

Trepidatio, dasZittern/ dieFurcht.

Trepidus, a, um, erschrocken/zitterend.

Treffis, drey Aurei oder Ducaten. Cujac. Obfervat Lib.

7. Cap. 33.

Treuga, der Stillstand, eine Ceffirung der Waffen auf

eine Zeitlang.

Triangulus, ein Dreyangel/ dreywincklichte Figur.

Tribuere, iren/ verwilligen / zueignen zugeben/ Stey

ren geben.

Tribulare, iren/ angstigen/quålen/ veriren.

Tribulatio, die Aengstigung/Widerwärtigkeit.

Tribuli, Fuß Angeln/Französische Chauffes trappes, dit

wann sieaufdie Erde geworffen werden / allezeit eine

Spike über sich fehren.

Tri.
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Tribum emere, fich in einZunfft einkauffen, L.35. ff. de

Legat 3 .

Tribunal der Richterstuhl ein erhöheter Ort/ wo die.

Obrigkeit das Recht ertheilte. L. pen, ff, de juftic &jur,

Tribunus, der Zunfftmeister. It. eine gewisse ArtObrige

keitbeydenenRömern.

Tribuni ærari , waren diejenigen denen das Geld einges

hai.diget wurde , daß sie solches denen Soldaten auss

theilten/ heutzu Tag Kriegs- Callirer genannt.

Tribunus Celerum, derOberste über dieLeib , Guarde zu

Pferd bey denen altenRömischen Königen.

Tribuni militum , wurdenje drey und drey erwählet/ hate

tenso grosse Gewalt als die Confules ; Es wurden auch

die Kriegs-Obersten, oder die über 1000. Mannzu be

fehlenhatten/ also genannt.

Tribuni plebis, war eine Art Obrigkeit aus demgemeis

nenVolck/welchesolches wider der PatriciorumMacht

und Unterdruckung beschügen musten.

Tribus , die Zunfft.

Tributarius, der Schahung oder Steuer gibt.

Tributoria prædia, Steuerbare Güter/ von denen Steus

ermußentrichtet werden.

Tributum , der Tribut/ Zinnß, die Auflag, Schagung/

Steuer. Tribut præftiren, Land-Steuer/ Schos, Auf-

lag 2c. entrichten.

Tricennalis præfcriptio, eineVerjährungso in 30.Jah,

ren expediret wird.

Tricennium, eine Zeit von 30. Jahren.

Triclinium, ein mit drevenBetten bey denen Altenverse.

hener Speiß-Saal, L. foramen. ff. de fervitut, urban,

prædior.

Triduum , drey Tag.

Triennium , drey Jahr.

Triens, der dritte Theil eines Dings/ 4.Ungen. L.fer-

vum.§. f. ff.de hæred, inftituend,

Trientes ufuræ, Zinnse 4. von 100.

(
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Trierarchus, ein Befehlshaber, Capitain über eine Ga

leere. L ejus ff, ad SCtum Trebellian,

Trifariam, in dren Theil. L. 1. §. f. ff. de muner. &honor.

Trifinium, ein Ort/ wo dreyerley Grången zuſammen

stoffen.

Triga, ein Zug Pferd von 3. Stucken. L. Ædiles ajunt. ff.

de ædilit. edict.

Trigemini , dren auf einmal gebohrne Geschwistrigte/

Dreylinge. L. 7. ff. de reb . dub. L. 3. ff. fi pars hæredi-

tat, petat.

Trinepos, des Abnepotis Sohn/ derNach-Ur-Enckel.

Triplica Die Triplique, diejenige Schrifft/ dadurch

Triplicatioj der Kläger des Beklagten Duplique un

kräfftigzu machensuchet. L. 2.§. 3. ff. de Exception §. 2.

Inft, deReplicat. ibique Hopp.

Triplicare , iren / dreyfach machen. It. eine Triplique

eingeben.

Triplum , dreyfächtig.

Triremis, eine Galeere, ad triremes damnatus, auf die

Galeeren verdammt.

Trifticia, die Traurigkeit.

Tritavus, des AtaviVatter/ der Ober-Ur- Elter-Vatter.

L.3 . L.f.§.6. ff de grad.

Triumphare, iren/frolocken/fiegen.

Triumphator, einTriumphirer/ Obfieger.

Triumphus ein Triumph/der Sieg/ dasFrolocken.

Trochlea, ein Inftrument miteiner oder mehr runden be

weglichen Scheiben (Flaschen bey denen Mechanicis ge

nannt) soman zu Aufhebung oder Niederlassung schwe-

rer Lastengebraucht. L. led addes, ff, Locat.

Trophima, Nahrung, Alimenten, L 26. §. 2. ff. de pofiti.

Troxima, eine zeitige zum Essen taugliche Weintraube.

L. quifundum. ff. de Verb. Signif.

Trudere, stoffen/fortstoffen/ ausstoffen.

Trulla, eine ArtTrinck : Geschirr, L. 13, ff. de inftr. vel

inftrum, legat.

Tubus,
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Tubus, einCanal/Rohr. L. 1. ff, de cloacis.

Tubulus, idem L. quidam Hiberus. ff. de fervitut. urba.

nor. prædior.

Tuerile, sich ernähren / erhalten/ ſein Lebenfortbringen.

CL pen.&utr, ff. de in rem verfo. L. 1. §. fed nonnullos.

tf. de tut. & ration diftrahend

Tugurium, eine Hütte/ alle Gebäu der Bauren/darinnen

fie etwas hüten. L. 80,ff.de Verbor. Signif.
"

Tullii werden genennt diejenigen Bilder/ so aufFontai-

nenstehen und Wassersprigen.

Tumultuare,iren/Aüfrühr anrichten/ empören/ schwär.

men/Lermen machen.

Tumultuarie, in der Eyl/ oben hin/ ohne sonderbahren

Fleiß.

Tumultuofus, a , um, aufrühriſch/ empöriſch.

Tumultus, die Aufruhr/ Empörung/ Auflauff/ Lermen.

SL. 1.§ 1. ff. Depoliti.

Tunica, ein kurges Unter - Kleid. L. 1. ff, de contrah,

emtion.

Turba, ein Schwarm/ Lerm/ Unordnung, so von mehr

algwenen angerichtet wird.

Turbare iren/verhindern, verwirren, irre machen, ans

fechten, verunruhigen.

Turbarerationem. die Rechnung soverwirren/ daß man

nicht weiß daraus zu kommen. L 1. in f. ff. de fervo

corrupt

Turbare figna, heist in L. 22. § fi figna, ff qui teftam.fa-

cer.poft derZeugen Petschafft so verdorbén/ daß man

solche nichtmehr erkennen fan.

Turbatio, eine Verhinderung/ Verunruhigung.

Turbatio jurisdictionis f. violatio jurisdictionis, iſt ein

Actus da der Dominusjurisdictionis oder derGerichts-

Herz/von einem andern aus Vorsag oder Schuld/in

demExercitio seiner Obrigkeitlichen Gewalt in seinem

Territorio gehindert/ oder sich gar indemselbendieJu

risdiction auszuübenunternommen/oder ihmedochsonst

Ppp eine
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eine Ungemächlichkeit und Schade zugezogen wird.

Knipfchild de Nobil. L. 3. c. 3. n.610.

Turbator, derjemand hindert/ beunruhiget/ oder sonst ab

lerhandMeuterey anrichtet.

Turbatores feu fractores pacis , Friedenbrecher, Frie

denstöhrer.

Turnus, wird in Jure Canonico genennt, wenn einBi

schoffmit seinem Dom Capitul sich dergestalt verglis

chen/daß ein Theil ums andere die Beneficia Ecclefiafti.

ca, deren Proviſion ihnen sonst beyden zugleich zugestan

den/alternativè per turnos, zu vergeben haben soll.

Turpis, e, schändlich, unehrlich, wider gute Geseze und

Turpiter J Sitten lauffend.

Turpesperfonæ, unehrliche Personen/ als Huren-Wir.

the Huren, die so eine beschworne Transaction refcin-

diren/ Notarii so unerlaubte Inftrumenta aufrichten

2c.L 3.ff.fiquisàparante. L 72.§. pen. ff. de folution.

L. 27. C. de inofficios, teftament. L. 7. L. 63. §. fi fub

conditione,&§. fi vero ff. ad SCt, Trebellian. sonst heist

auch turpe insgemein was unehrlich ist, oder unehrlich

macht. . E. Actio turpis, judicium turpe , eine fotchej.

Action,diewann man convincirt wird/den convincir-

tenunehrlich machet.

Turpesconditiones, heiffen solche Conditiones , welche

unehrlichfind/und wider dieguten Sitten lauffen. L. 63.

§. fifubconditione. ff. ad SCt, Trebellian,L. 1 1 2. §. pen.

ff. deLegat. I.

Turpis arbiter, ein mit Geld bestochener Schiedsmann.

L.fed & fi fervum. §. funt& alii . ff. de arbitr.

Tutela, heist 1.) die Beschüßung, Vertheidigung 2.) die

Vormundschafft eines Unmündigen/ und ist eine Macht

und Gewalt über einen freyen Menschen den zu beschus

hen/ der sich Alters halben nicht selbst beschüßen fan/

von dem Civil- Recht gegeben und zugelaſſen. L. 1, ff,

de tutel,

Tute-
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Tutela dativa ist diejenige
Vormundschafft die von der

Obrigkeitverordnetwird, wann im Testament kein Vor

mundbenennt,und keine
Blutsfreunde vorhandensind.

Ludwel. Dilp . 3. ad Inftit, th . 5. Struv. Exercit. 31.th.

28. Werndle Patrocin. pupillor. L. 1. c. 2. §. 3.

Tutela fiduciaria, ist die
Vormundschafft so diesen Nas

menfola fide & fiducia erhalten/ und wird nach Abster

ben des
Vattersverwaltet 1.) von denen Brüdernüber

das unmündige Geschwiſtrigt, so der Vatter emanci

pirethatte/ welche sonst fiduciaria tutela fraterna hieß/

oder 2.) von dem Vatter/ über diejenigen Kinder, so

der Groß-Vatter in patria poteftategehabt/solche aber

loß gegeben/ und diese hieß fiduciaria tutela paterna,

oder 3.) von des Vatters Bruder/überdievon seinem

verstorbenen Bruder emancipirte unmündige Kinder/

welche dann fiduciaria patrua genennt wurde. Tot. Tit.

Inft. de fiduciar. tutel.
Dergleichen Personen aber

nunmehro/da der Unterschied inter fuos& emancipatos

gånglich abgeschafft und ein gleichmässiges Succeffions-

Recht auch wegen derer Emancipirten ſtabiliret. Nov.

$118.cap. 3. eben die Tutores legitimi ſind.

·

Tutelalegitima, die rechtmässige
Vormundschafft ist, so

denen Bluts- und Stamm Freunden oder denennech

ften Anverwandtenvom Vatter her (poftjus Novella-

rum, auch denen Anverwandten von der Mutter her)

gegeben wird/ alsdann/ wann kein Vormund in Teftas

mentgegeben oderverordnet ist. L. 5. ff de legic. tut.

utela legitima dire&ta iſt/ welche unmittelbar aus denen

Wortendes Geseges herkommet/ und ist entweder or-

dinaria oder extraordinaria.

Tutela legitima extraordinaria iſt/wann die Mutter und

Groß-Mutter/wannjene anders majorenis ist/und sie

die Tucelüber sich nehmen wollen zur
Vormünderinihs

rerKindervon denen Gesehen verordnet worden/ wie

solches nichtnur allein in Jure Civili , L, 1. & 2. C.

domuliertut. offic, fungat, sondern auch nach dem Le.
quan

Ppp a hen
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hen Recht/ vid Stryk. Exam. Jur. feudal. c.7 . qu. 16.

und SächsischenLand-RechtLib. 1. art. 11. in fin. ubi

Gloff.Joh. Philipp, Lib. 1. Ecclog 82. n . 3. in fin . ſeine

gewiffeWeegehat : Obgleich wegen des Juris feudalis

verschiedene / als Adrian Bejer. in Not. ad Symph.

Sctrulz Lib. I. Tit. 15. in f. Carpzov. Jurispr . forenf.

Part. 2. Conftit, 11.def. 11. n. 14. & feq . Volckmann

inarte Notariatus P. 4.c. 31. n. 22 auchanderedifputi

ren/die aber weder Leges , noch fufficiente Raifon alle

giren.
Tutela legitima directa ordinaria iſt / welchenur allein de

nenManns-Personen deferiret wird , und zwar de jure

veteri .& LegumXI Tabularum , bloß denen Agnatis

oderSchwerdtmag
en/ wiesie nach Sachsen Recht heiß

fen/d.i. denenjenigen Anverwandte
n/ sovonder våtterli

chenLinieherbefreundet sind. pr. & §. 1. Inft, de legit,

agnat.tutel. De Jure Civili noviori aber und also noch

heutiges Tages /auchdenen Spiel-Magen / i.e. denen

andernvon mütterlicher Seiteherrührenden Verwand

ten. Novell, 118. c. 5. vid. d § 1. in f. Inft, d. 1. Weil

Jure Novellarum der Unterscheid inter agnatos & co-

gnatos abgeschaffet worden. NachSächsischen Recht

aberwerden noch die Agnaten denen Cognaten vorgezo,

gen/und diese lettere nicht ehe admittirt / als wannjene

nicht mehr vorhandensind . Vid . Philippi Lib. 1. Ecclog.

81. n. 3. und zwar so kommen nur die nächste Anver

wandten darzu / wann gleichderen verschiedene in einem

Grad stehen. § f. Inft.de capitis dominat. Nach Sach-

sen Recht aber gehört diese Tutel nur allein dem Senio.

ri. Land-Recht. Lib. 1. art. 23. und nach dem Lehens

Recht nur dem nechsten Vafallen oder Lehns-Mann/wels

cherder nächste oder erste zur Lehens-Folge ist. Stryck.

d. cap. 7. qu. 19. Diese wird auchsonst tutela legitima

agnatorum genennt.

Tutela legitima obliqua ist/ welchenichtausdenenWor

ten des Geseges /sondern nur aus desselben Absichtenund

richtiger
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richtigerFolgeherrühret/und war bey denRömern die-

jenige/welche der Patron oder seineKinder/über den uns

mündigenFreygeiaffenen hatte. Vid. Tit. Inft.de legit.

Patronor.tutel. Diesewird auchsonst genennt legiti-

mapatronorumtutela.

Tutelalegitima parentum , dierechtmässige Vormund-

schafftderElternüber ihreunmündige/undvon derKinds

schafft loßgegebene Kinder.

Tutela teftamentaria ist/ wannder Vatterſeinen unmün,

digenKindern/so nicht in andere Gewaltfallen/imTestas

menteinen Vormundſeget und verordnet. §. 3. Inft, de

tut. es mögen gleichdieKinderschon gebohren/odernoch

nicht gebohren/ zum Erben eingesett / oder rechtmäſſig

enterbtseyn. L. 10. §. 2. L. 4. ff de teft. tutel,

Tutela teftamentaria abfoluta ist/ die vor sichgültigwar/

wannder Vatter seinen unmündigen Kindern/ auchdes

nen die erst nach seinem Todt gebohren, oder auch gar

enterbetworden/ wann sie nur nicht nachAbsterbendes

Testierers in eines andern Poteftatem patriam verfielen/

Krafftder våtterlichen Gewalt einen Vormund im Tes

stamentsegte. 3. & 4 Inft. detutel.

Tutela teftamentariaconfirmata ist/wann derVormund

zuvor vonder Obrigkeit confirmirt und beståttiget wers

denmuß/undzwar/wenn er von einem Vatter /derden

Sohnnichtmehrin våtterliche:Gewalt hatte/oder deſſen

Testament dochnicht richtig war. §. f. inft, de tutel. oder

von derMutter /oder gar von einemFremdenimTestas

ment gegeben wurde. Vid . t. t. ff. & C. de confirm. tut.

vel curator. Heut zu Tag wird diese Differenz inter

tutelam teftamentariam abfolutam & confirmatam

nichtmehr obfervirt / indem alleTutores müſſen confir

miretwerden.

Tutelæadminiftratio , die Verwaltung der Vormund

schafft/ wodurch ein bestättigter Vormundverbunden

wird die Person und Güterdes Pupillen getreulich in

Achtzu nehmen. L. 5.§. 1. ff.deO & A.§. 2. Inft, de ob-

Ppp 3
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lig. quæ ex quafi Contract. nafc, Ludwell, ad Inftit.

Difp . 14. th. 6.

Tutelam reddere , Rechenschafft wegen der Vormund,

schafftthun / die Vormundschaffts Rechnung ablegen.

L. 2.§. eiquoque.ff.de Judic, L.21, ff, de tutel, & ra

tion, diftrahend,

Tutelam reftituere , heist gleichfalls Vormundschaffts

Rechnung ablegen. L 7. §. f. L. 28, in f. ff. de adminiftr.

tuteĺ. L. 1. §. ult. ff. de ufuris. L. 21 , in f, ff, deannuis

legat, in eben diesem Verstand heist tutelam exigere,

repofcere , die Vormundschaffts Rechnung abfordern/

begehren / daß der Vormund Rechnungwegenderge

führten Vormundschafft ablege. L. 13. ff. de tutel , & ra

tion, diftrah. L. 30. ff de adminiſtrat, tutor.

"

Tutelaris caufa , eine Sache, so der VormundNahmens

des Pupillen anfångt. L. 4. ff. de in litem jurand,

Infuamtutelam venire , die Pubertåt erlangen / mündig

werden. L. 7. §. 1. ff. de adminiftr, tutor, L. 39. ff. de

vulgar, &pupillar,fubftitut .

Tutor , der Vormund ist derjenige / der über einen Pupils

lenMachtundGewalthat / und derdazu verordnet ist/

da erdeffenPerson und Güter beschüße.

Tutor dativus , heiſt 1) der Vormund , sovom Vatter

imTestament verordnet worden ist. 2) insgemein aber

derjenige/welchen die Obrigkeit in Ermangelung des te

ftamentarii undlegitimi gibt.

Tutor honorarius , ein Ehren- Vormund oder Ober

Vormundwirdderjenigegenennt der nicht so woldie

Vormundschafft selbst adminiftriret , als vielmehr der

VormünderHandlungen obferviret / unddamitsie als

Ehrenwürdige Personen von dem Pupillen destomehr

respectirt und gefürchtet werden. Colleg. Argentor.

tit.de tutel, n. 6. Eckolt. ad ff. eod. tit. n. 4. Montan, de

tutel, cap. 7. n. 12, Lauterbach, de tutar. honorar. §.

20.& 28.

Tutorlegitimus, vid, tutela legitima.

Tutor
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Tutornotitiæcaufæ ist / welcher zur Nachricht gegeben

wird/damit er anderevonder Beschaffenheit des Pupils

len oder ihres Vermögens inftruiren möge. L. 14. §. 1.

&6. ff. de folution. Brunnem, ad L. 32. §. 1. ff. de te-

ſtam , tut.

Tutorfufpectus . ein verdächtiger Vormund ist/der so die

Vormundschafft oder Curatel nicht getreulich verwal

tet/ob erschon folvendo ift. §.s. Inft. de fufpect. tutor.

L. f.C eod.

Tutorisautoritas , die Vormundschafftliche Autorität/

ist nichts anders als eine ausdrückliche Bekräfftigung

desjenigen Geschäffts / welches zwischen dem Pupillen

und einem andern in Gegenwart des Vormunds abges

handelt wird.

Tutoris confirmatio, dieBestättigung desVormunds/ist

eina&us judicialis, dadurchder im Testament nichtgehö

riger massen gegebene Vormund durch die Obrigkeit

confirmiretwird/welche Confirmation heut zuTag ben

allen Vormundern nöthigist.

Tutorisdatio , die Gebung des Vormunds iſt / wannvon

derObrigkeit ein Vormund gegebenwird/weilkein Te-

ſtamentarius oder legitimus vorhanden.

Tutoris excufatio, die Entschuldigung von der Vormunds

schafft / ist eine Anruffung desRichterlichen Amts / das

durchjemand aus einer rechtmässigen Ursach bittet / daß

ervon der Vormundschafftmögebefreyet bleiben.

Tutoris remotio, dieAbschaffung eines Vormundes.

Tutoris fatisdatio , dieBürgschafftoder Versicherung eis

nes Vormunds / daß er des Pupillen Güter getreulich

vorstehen wolle.

Tutorium , ist das von der ObrigkeitdemVormund ers

theilteschrifftlicheZeugnuß / daßer zum Vormund con-

ftituirtund beståttigetworden seye.

Tutus, a,um, ficher/ Tutius, sicherer.

Tutus locus , einOrt/womansicher agiren fan. L. pleri-

queff. deinjus vocand.

Ppp 4
Tuus,
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Tuus, a, um, dein.

Tympanum, einRad/darinnen man gehen/undgroffe Le

ften damit aufheben kan / einKranich. L. 19. §. 1. ff. Lo

cat.

Tympana,orum,Perlen/so aufeiner Seiten rund/aufder

andern aber flachsind. L. 32. §. f. ff. de auro , argent,

mund.legat.

Tyrannis, die Tyranney, Wüteren, Grausamkeit/ein ge

meinRegiment/ darinnen einer allein regieret , undnur

aufseinen Nußensiehet.

Tyrannus , ein prann/Wüterich/it. der in einemgemei

nenWesen allein regieret/und nur aufseinen eigenenNu-

kenfiehet.

Tyro, ein Anfänger/jungerKriegsmann/Lehrling. Vid.

Tiro.

Tyrones , heiffen 1) die Jünglinge/ so 18. Jahraltsind/

2) diejenigen /sozwarnochnicht in die Compagnien bey

denenRömernvertheilt aber doch sonst schon erwehlt

waren / daßsieim Krieg dienen musten aufgemeiner

Stadt-Kosten reiseten / undunter dem campi doctore ,

oder einem Officier gemustert wurden. L 43.42. ff de

teftam. milit. L. 4. in f. ff de remilitar. 3) alle und jede

Lehr-Jungen/oder die soin einer Sachunterrichtet wer:

den.

VAcans, ledig/leer.

V.

Vacansdomus , einHauß / das von niemand bewoh-

netwird. L. pen. §. 1 ff. de ufu& habitation.

Vacantesareæ, Pläke/ so einer StadtwederNugennoch

Zierdegeben. L. 41. C. de operib. public.

Vacans pecunia , Geld/ dasman nicht aufZinnse auslei

het. Hæc pecunia pupillo vacat, Der Pupill muß den

Scha
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Schadentragen/daß dieses Geld müſſig da lieget. L.12.

§. f. ff.de adminiftr.tutor.

Jacantia bona , Güter /so weder einen Erbennocheinen

Befigerhaben. L. 2.in f ff. ad Senatus conf, Tertullian.

L.38 ffdejure fifci. ErbloseHerrenlose Güter.

acantes , heiffen in L. 2. C. utdignit . ord. fervet. Lib.

XII. diejenigen/fo entweder jegtkein öffentliches Amthas

ben oder noch keines gehabt haben." Itemdieleeren

Plågebey denen Soldaten.

acanzwirdgenennt / wann ein Ant oder Dienst oder

Stelle offenstehet oder leer wird. Item die Feyertåge

beydenen Gerichten.

acare , ledigseyn / offenstehen / z. E. es ist eine Stelle/

Amtic. vacirend/vacant, ledig.

Jacat es ist leer/ledig.

acatio, dieRuhe/Muße/eine Vacanz, es heifſet auch die

EntschuldigungvonBürgerlichen muneribus. L. f . §. f.

in f. ff. de munerib. & honorib.

Vacatio munerum, die Ledigstehung der Aemter.

accæferreæ , eiserneKühe/so aufdenen Güternhafften/

undbeyAbtrettung derselben ingleicher Anzahl und Gü

tewiedermüffen gelieffertwerden / fiemögen inzwischen

und Zeit währenden Pachts gestorben seyn oder nicht.

acillare , hin und wieder wancken/wanckelmüthigseyn/

nicht aufeinerRed bleiben.

' acillans teftis , ein Zeug / der nicht aufeinerRede bleibt/

sondernbald dieses bald jenes vorbringet.

acillatio, der Actus selbst/das hin und her Wancken/das

wanckelmüthig seynimReden oder Thun.

Jacuare, ausleeren/ledig machen.

Vacuus, leer/ledig.

Vacuætabulæ , Schreib-Tafeln/ woraufnichts geschries

benstehet. L. 1.ff. de injuft . rapt.

Vacua pecunia , feyrendes in der Caffa liegendes Geld/

FeinenZinnß tråget. L. 28. ff. Depofiti. L, 24. ff, de præ-

fcr. verbis.L. 1 2. in f. ff. de adminiſtr,tutor,

Ppp 5
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Tuus, a, um, dein.

Tympanum, einRad/darinnen man gehen/und groffe Lo

ften damit aufheben kan / einKranich). L. 19. §. 1. ff. Lo

cat.

Tympana,orum, Perlen/so aufeiner Seiten rund/aufder

andernaber flachsind. L. 32. §. f. ff. de auro , argent,

mund.legat.

Tyrannis, die Tyranney, Wüterey, Grausamkeit/einge

meinRegiment/ darinnen einer allein regieret , undnut

aufseinen Nußenſiehet.

Tyrannus , einTyrann/ Wüterich/it. der in einem gemei

nenWesen allein regieret/und nur aufseinen eigenenNu-

kenfiehet.

Tyro, ein Anfänger/jungerKriegsmann/Lehrling. Vid.

Tiro.

Tyrones , heiffen 1 ) die Jünglinge/so 18.Jahr altsind/

2) diejenigen /sozwarnochnicht in die Compagnien bey

denenRömernvertheilt , aber doch sonst schon erwehit

waren / daß sieimKrieg dienen musten aufgemeiner

Stadt-Kosten reiseten / undunter dem campi doctore,

oder einem Officiergemustert wurden. L 43. 42. ff de

teftam. milit. L. 4. in f. ff de remilitar. 3) alle und jede

Lehr-Jungen/oder die ſo in einer Sach unterrichtet wer

den.

Vacans, ledig/leer.

V.

Vacansdomus , einHauß / das vonniemand bewoh-

netwird. L. pen . §. ff. de ufu & habitation.

Vacantesarea, Pläke/so einer StadtwederNußennoch

Zierdegeben. L. 41. C. de operib. public.

acans pecunia , Geld/dasman nicht aufZinnse auslei-

het. Hæcpecunia pupillo vacat, Der Pupillmuß den

Scha



Va
969

Va

Schadentragen/ daß dieses Geld müſſig da lieget. L.12.

6. f.ff. de adminiftr.tutor.

Vacantiabona , Güter / soweder einen Erben nocheinen

Befigerhaben. L.2.inf ff. ad Senatus conf, Tertullian.

L.38 ffdejurefifci. ErbloseHerrenlose Güter.

Jacantes , heiffen in L. 2. C. ut dignit. ord. fervet, Lib.

XII. diejenigen/fo entweder jestkein öffentliches Amtha

ben oder noch keines gehabt haben. Itemdieleeren

Plagebey denen Soldaten.

acanzwirdgenennt / wann ein Anıt oder Dienst oder

Stelle offenstehet oder leer wird. Item die Feyertåge

beydenen Gerichten.

7acare , ledigseyn / offenstehen/z. E. es ist eine Stelle/

Amtic. vacirend/vacant, ledig.

acat es istleer/ledig.

acatio, dieRuhe/Muße/eine Vacanz, es heiffet auchdie

Entschuldigungvon Bürgerlichen muneribus. L. f. §. f.

in f. ff. de munerib. & honorib.

Vacatio munerum, die Ledigstehung der Aemter.

accæferreæ , eiserneKühe/so aufdenen Güternhafften/

undbey Abtrettung derselben in gleicher Anzahl und Gü

te wieder müffen gelieffertwerden / fiemögen inzwischen

und Zeit währendenPachts gestorben seyn oder nicht.

acillare , hinund wieder wancken/wanckelmüthigseyn/

nicht aufeinerRed bleiben.

Vacillans teftis , ein Zeug/ der nicht aufeinerRede bleibt/

sondernbald dieses bald jenes vorbringet.

lacillatio, der Actus selbst/das hin und her Wancken/das

wanckelmüthig seynimRedenoder Thun.

Vacuare, ausleeren/ledigmachen.

Vacuus, leer/ ledig.

Vacuætabulæ , Schreib-Tafeln/ woraufnichts geschries

benstehet. L. 1. ff. de injuft. rapt.

Vacua pecunia , fenrendes in der Calla liegendes Geld,so

keinenZinnßtråget. L. 28. ff. Depofiti. L, 24. ff. de præ-

fcr. verbis. L. 1 2. in f. ff. de adminiſtr, tutor,

Ppps
Va
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Vacuus fundus , einGut / das von niemand beſeſſenwird,

das keinenBesitzerhat. L. 33. ff. Locat,

Vadimonium, dieBürgschafft.

Vagabundus,a,um umschweiffig / Subſtant , ein Herum

streicher/Landlauffer/der in der Weltvon einemÖrtzum

andern herumfähret / und weder ein gewiſſes Domici

lium nocheineBewohnunghat. Tusch. Lit. V. Concl.

10.

Vagabundi , Hünerfänger/ Gart-Brüder/ Landsknechte/

HerrenloseKnechte/Landstreiner.

Vagant, einer der überall herumschweifft/und imLandum

herziehet.

Vagare, iren/herumschweiffen/herumlauffen.

Vagareextra oleas , von seiner vorhabenden Materie auf

andereDingefallen.

Vale , Lebe wol/GOttbefohlen/Adieu ; wird beyLateini

schen Briefen/ insgemein beym Beschluß / zu lezt ge

fest.

Valere, gesund/starckseyn/it. gelten/gültigseyn.

Valetudinarium , einKrancken-Hauß/ Siechen-Hauß/

woreinman dieKranckethut/solche zu curiren/ einKran

cken-Spital.

Valetudinarius , einer der an einer groffenKranckheit dar

nieder lieget / und nicht ohne sondere Gefahr ausgehen

fan. L. quæfitum ff de rejudicat.

Valetudinariimedici , Aergte /so einemKrancken-Hauß

vorgesehetsind/daßfie dieKrancken curiren sollen.

Valetudo , die Gesundheit oderKranckheit/ doch wird ge

meiniglichadverfa valetudo gefekt/ wann es eineKranck

heit bedeutensoll. L. 14. ff deædilit. edict.

Valor, derWertheines Dinges/oder was einDingwerth

ist/und wieman esanwenden kan/dieWürdigung/Ælti-

mation, oder Valvation der Müng-Sorten.

Valor monetæ externus , der aufserliche Werth oder

Würdigung eines Gelds , wiehoch es nemlichvon dem

Lan
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Landes-Fürsten gesett ist / oder angenommen werden

muß.

Valor monetæ internus,das GehaltundGewicht/Schrot

undKorn/ wieviel nemlich eineMünk dem Gewichtund

der Materienachwerth ist.

Valvafini werden II. Feud. 10. §. 1.& I Feud. 15. diegerin

gereoderschlechtesten valvafores genennt.

Valvafores majores . find diejenige / sovon demKayser

oderKönig ohnehohe Würde ( dignitateregali ) mit eis

nem Volckodereinem Theildes Volcks /oder mit einem

SchloßoderStadt 2c. find belehnet worden. 11. Feud.

10. junct. I. Feud, 1. pr. in f. 14. in pr. &§. 1.

Valvafores minores , werden diejenigen genennt / welche

von einemHerzog oder Grafen mit einem Gutfind beleh-

networden. Struv. de feudis cap. 5. aph, 12, inf

Vanefcere , zunichte werden.

Vanitas, Eitelkeit/Nichtigkeit.

Vanus, nichtig/eitel/vergeblich/nichts werth.

Vana actio , eineKlag / daman nichts dadurch erlangen

Fan.

Varians, veränderlich/unbeſtåndig.

Varians teftis , einZeug / der nicht auf einer Rede bleis

bet.

Variare , iren/ veråndern/nicht auf einerRedebleiben/hin

undherwancken.

Variatio , die Veränderung / it. wannman nicht aufeiner

Redebleibet.

Varie, mancherley/unterschiedlich.

Varietas , dieMannigfältigkeit/Vielfältigkeit/Verändes

rung.

Varius , einer der bey einer Sache allerley Betrug treibet/

it. derbaldſo/bald anderstredet.

Varus, der einwärts kaum gebogene Beinehat. Varius,

Der auswärtskaum gebogeneBeinehat. L.10. ff, de 2-

dilit. edict.

Vas, vadis, einBürg.

Vas,
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Vas, vafis ein Gefäß/dareinmanetwas fåffet.

Vafarium, derHaußrath von allerley Gefäſſen.

Vaſcularius , einer dersolche Gefässe machet. L. 20. ff

ult,de præfcr. verbis L pen. ff. deaur. argent. L. ult.f,

deoblig.& action .

Vafallagium , die Lehns-Pflicht/ ist ein End, dadurchder

Vafall sichdem Lehn-Herrnbey der Inveftitur verbindet/

treu / holdund gewärtig zuseyn. Vid. Struvii Syntagm.

jur, feud Cap. 8. aph 6.num. 5.

Vafallus , einLehn-Mann/Dienstmann/der von eineman

dern eineSachzurLehentråget.

Vafallus minor, fubvafallus , der After-Lehn Mann-Lehn

Schultheiß.

Vaftare, iren/verwüsten/zerstören.

Vaftator, ein Verwüster/Zerstörer.

Vates, einWahrsager/it. ein Poëte :

Vaticinari , iren/weiſſagen/prophezeihen/dasKünfftige

vorhersagen.

Vaticinatio

Vaticinium eineProphezeyung/eineWeifſagung.

Vberare, iren/fruchtbar seytt.

Vbertas, die Fruchtbarkeit.

Vectigal . der Accis, das Ungeld/Steuer/Zinnß/Zoll/und

dergleichen/ist 1) insgemein alles dasjenige/so dem Filco

oder derRepublique mußcontribuiret werden / es mag

Nahmenhabenwiees will/2) insonderheit aber bedeutet

esdasjenige/was als ein Zoll muß præſtiretwerden/für

dieaus und eingehendeWaaren.

Vectigal portorium , wird derjenigeZoll genennt/so

Ein-und Ausführung der Waaren bezahlt wird. L. 3.

C. de vectigal.

Vectigal pedagium , ist derjenige Zoll/welcher von denent

Durchreisenden bezahltwird. C. quanquam de Cen

fib, in6to,

Vedi
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Vectigalis, Zinnßbar/Steuerbar.
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Vectigalis ager , einErbzinnß-Gut/ welches jemand auf

ewigvermiethetwird / oder also daßsolangfürsolches

der Erbzinns ( vectigal,canon ) præftiretwird / so lang

sollte es weder ihm noch seinen Nachfolgern genommen

werden.

Vectigalis actio, dieKlag/so wegen eines solchen Erbzinnß-

Guts angestellet wird. L. 15. §. fi de. ff. de damno in.

fect.L. 66. ff. de eviction.

Vectores , dieso aufeinemSchiffe als Paſſagiers fahren.

L. 1.§. f. L. 3. § 5 ff.nautæ, caupon. ftabular. L. 1. ff.

furt. adverf, naut, L.2. pr. & §§. feqq. ff. ad Legem Rho-

diam dejactu.

Vectura, dieFuhr/es geschehesolche mitOchsen/Pferden/

Cameelenoder Schiffen. L. 26. ff. de petit. hæred. L.

62. ff. de rei vindic. L. 15. §. item. ff. Locati. L ult. ff.ad

L. Rhodiam.

Vegetari, erquicket werden/ L. 1. C. de cuſtod , reorum.

Vehemens , hefftig.

Vehemens præfumtio , einestarcke Vermuthung/eine ges

waltigeMuthmaffung.

Vehementer , hefftiglich.

Vehementia , dieHefftigkeit/Gewalt.

Vehicula , einefleine Chaife. L. un, C. de honor, vehic.

Lib. II.

Vela,Furhänge/ welche derKålt oder des Schattens we-

genfind gebrauchtworden. L. 17. §. quæ tabulæ, ff. de

action,emt.L 41.§. item hoc ff. de Legat, 1. L 12. §. fi

domus. ff. de inftr. vel inftrum. legat,

Velamentumheist in L.52.§. fi in coëunda ff. Pro focio

eine Erseßung/ Erfüllung/inL velamento . C. depoftu-

land. aberheist es einen Prætext , Decke / Mäntelchen/

Vorwand/Schein/dadurchetwas geschiehet..

Velare , verbergen / verheelen / verdecken / unterdrü-

cken.

Ver
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Vena, eine Ader/ Itemwird gesagt / eine gutevenampœ-

ticam haben/das ist/glücklich in der Poesieseyn/einengu

ten Poeten abgeben.

Venæ aquarum, die Waffer Adern /die unterirrdischen

Gånge des Waffers. "L. 21. ff. de aqua & aqua

pluv, &c.

Venæ fontis. DieAderneines Bronnens. L. 34. §.in

f.ff. de fervitut. ruftic.

Venæmetallorum, Erk-Adern / Erg-Gånge.L. 13.çinde

eft ff.deufufr.

Venæferri, Eisen-Adern. L.1.C. de fabricens,

Venalis, feil/was zu verkauffen ist.

Venalis fententia, ein Urtheil das der Richter wegen des

empfangenen Gelds gesprochen hat.

Venalitiafamilia, Knechte die manverkauffen will. L.31,

f.f.ff. de donation inter vir&uxor.

Venalitiariam exercere vitam , einen Sclaven-Verkauffer

abgeben. L. 63. §. f. ff. de Legat. 3 .

Venalitiarii mangoner, Knecht und Sclaven verkauffen/

oder Händler. L.207.5. de verb.fignif. L. 1. §. 1.ff.de

tributor, action.

Venalitium , der Zoll/den man für öffentlich zum Ver

fauffausgestellte Sachen bezahlen muß. L.4.C.deprox

facr. fcrin

Venaliter, Kauffs weiß/ zumKauff.

Venatio, dieJagd/ ift eineArt die wildenThiere durchde

ren Verfolgung zu occupiren.

Venatio major, oder fuperior, die hoheJagd/ da man das

grobe/hohe/groffe /schwarzeund rothe Wiidprät jagen

darff, als da sind Hirsche /wilde Schwein / Bären/

Trappen/Auerhahnen/Hasel- Hüner /Birck : Hüner/

Schwanen 2c.

Venatio minor, die Nieder-Jagd / Nider-Wild-Bahn/

Flein Weidwerck/zuwelchen gehören/dieDachfen/Haas

sen/wilde Kagen/ Feld Hühner/ Schnepffen/ Enten/

und andere dergleichen Waffer Vögel / wilde Tauben/

Kram
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Krammets-Vogel/Lerchen 2c. doch mußmansichhierin

nen überall nach eines jeden Landes Herkommen rich-

ten/was zu derhohen oder niedernWild - Bahngerech.

net wird.

Venationes , wurden diejenigen Spiel bey denen Römern

genennt/darinnen diewilden Thiere mit groffer Gefahr

von denensosolche bestritten/ erlegt wurden/L. 1. §. be-

ftias ff. depoftuland. L. 122. ff. de legat, 1 .

Venatorius ludus, eine Art erstbeschriebener Straff/ L.

autdamnum. §. f. ff. depœnis.

Venator, einJåger.

endere,verkauffen/wird auch fürkauffen gefeßt/ in L. 7.

qui bona.ff. pro emto.

endibilis , das leicht zuverkauffen ist /dasjederman gern

hat.

endibili, vinonon opus efthedera, wo man guten Wein

feilhat/darffman kein Zeichen ausstecken.

Vendicare , ciren/zueignen/ihme selbst zumeffen /für eigen

ansprechen, oder eine Sach in Anspruchnehmen.

endicatio, die Zueignung/inAnspruchnehmen.

Lenditare, feil haben/ ein Dingfür etwas ausgeben/ſich eis

ner Sachberühmen.

Fenditatio, das Feilbieten it. das Prahlen.

enditio , die Verkauffung ist ein Contract,da eine gewiffe

Sachfür ein gewiſſes bestimmtes pretiumgegeben wird.

pr. Inft. de emt, vendit.

enditio in affem, dieVersehung oderVerpfändung einer

Sachumso viel als solche werthist. L. Titius ff. quib.

mod. pign. vethypoth.

enditio perfeota, eine vollkommene Verkauffung wird

genennt/wann die Tradition erfolget ist. §. venditæ. Inft

de Rer, divif.

' enditio imaginaria , eine eingebildete Schein - Verkauf-

fung ist /wannich z. E. jemand meinen Gartenfür 2000.

Gulden verkauffe , und doch nichts darfür nehmecder

empfange

Vendi
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Venditor, der Verkauffer.

Venditrix, die Verkaufferin.

Venefica , eineHere/Zauberin/ it. die einenMenschenmit

Gifft umbringt.

Veneficium, 1. ) Hexerey/ Zauberen / ist ein abscheuliches

und erschröcklichesLaster/vermittest deffen jemandGOtt/

denTauffBund/und Gottesdienst mit aller formalitat

abschwöret/sichdem Teufel ergibt/ ihnfür seinen Herrn

undHelffererkennt 2c. Fleck in Biblioth. L. 4. tit. 36.

1. 2.) Vergiftung/ ist es ein öffentliches Laster/dadurd

jemand einen Menschen mit Gifft oder auch sonst m

zauberischenKünsten tödtet. L. 1.5. 1.L. 3. pr. §. 1..

S. 2. L. 13. ibique Gothofred. L. 1.junct. L. 6, C. de

Malefic. & Mathemat. §. 5. Inft. de publ, judic, ibique

Hopp.

Veneficus, einHeren-Meister/oder Vergiffter.

Venenarii, Gift Bereiter/ Gift-Verkauffer. L. 29..

venenarii, ff, depœnis.

Venenum , ist ein Wort so in guten und bösen Verstand

kan gebraucht werden und heisset so wohl Gift

als Arkney/daheroman dazu sehen muß bonuni oderma

lum, damitman wiffen möge, ob es Gifft oder Argneybes

deute. vid. L. 236.ff. deVerb. Sign.

Venerabilis, das Ehren werthist.

Venerabile oratorium , einBet-Haus.

Venerabiles domus, Kirchen/Hospitåle /Waisenund an

dere Armen Häuser. L. 18. & 19. C. de SS . Ecclefiis.

L. 33. &37.C. deEpifcop . & Cleric.

Venerandus, a, um, demman Ehr erzeigen soll odermuß.

Venerari , iren/Ehren / Ehr erweisen feyren. It. wird

gefagt/einen veneriren /das ist/nicht erzürnen / in allem

nachgeben/ Recht laffen.

Veneration, die Ehrerbietung/ Ehrerweisung.

Venia, dieErlaubnus/Gnade/Verlaub.

Veniampetere, Erlaubnuß bitten.

Veni
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Veniam impetriren / Erlaubnuß / Urlaub / Gnade era

langen.

Venia ætatis , das Nachsehen des Alters ist/ wann einem

Münderjährigen aufdessenAnsuchen die Jahr so erfüllt

werden/daß er die beweglichen Güter diftrahiren / seine

Geſchäffte ſelbſt adminiſtriren / und ſeine Person durch

Contrahirung undTranfigirung kräfftig obligiren/ja auch

fichfür andere zum Bürgenstellen tan. Brunem. adL.

3.C.dehis qui veniam ætat. impetrav. BeyFürstlichen

Personenwird es vor einRefervatum des Kaysers geach

tet/ geringere Personen aber, können im Heil. Komis

schenReichevon der Landes Obrigkeit die veniam ætatis,

gegen ein gewisses Geld erkauffen.

Venio, Venire, kommen.

Venio, Venire, verkaufftwerden.

Venterheist bey denenJuriſten vielfältig ein schwangeres

Weib. L. 1.§. 1. ff. de ventr.inpofs, mittend,

Ventrem ferre, schwanger ſeyn. L. inteſtato ff. de ſuis &

legitim.

Ventrem in poffeffionem hæreditatis mittere. Ein

schwangeres Weib in dem Beſig einer Erbschafft sea

ken.

Ventremparies facit, dieWand hat einen Bauch /ist eine

warts oder auswärts gebogen. L. 17. ff. fi fervita,

vindic

Ventilare , eine Sach hin und wieder treiben/ vor Gericht

schwebenstreiten. L. 6. C.profocio.

Ventilatio, wirdgenennt/wann ein Dinghin und hergeles

get wird/der Streitfür Gericht.

Ventofus dies, ein windigerTag. L.qui occidit. §. pen, ff.

ad L.Aquiliam.

Venundatio, die Verkauffung.

Venus, die Göttin der Liebe/it. die Liebeſelbſt/daher wird

gefagtvenereus, venerisch/verliebt.

Verbalis injuria, ein Schimpff der einem mitWortenans

gethanwird.

214
Verba-
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Verbaliter, mit Worten.

Verbera, Schlåge/ Streiche, so einenschmergen.

Verberare, schlagen/daß esschmerket, L. Lex Cornelia

1. ff. de injuriis.

Verboſe
>

}

mit vielen Worten / weitläuff

Verbofus, a, um, J tig.

Verbofitas, die unnöthige Weitläufftigkeit in Worten.

Verbum, ein Wort. Bona verba quæfo , Ey es wirdja

nicht sobößgemeintseyn/derHerr serirt sich.

Verbi caufa, verbi gratia, zumErempel /zumBeyspiel.

Verba præfcripta, Fürgeschriebene Worte.

Verba relativa, widerhohlteWorte, so ein anderergesagt

oder solcheWort/ſo ſich auf etwas anders beziehen.

Verborum obligatio five ftipulatio , die mündliche Ver

pflichtung/suche oben : obligatio ex contractu , und f

pulatio

Vere, warhafftiglich.

Veredarius, einPoſtillion/Courrier.

Veredi, öffentliche Post-Pferde. L.4. & L. 8. C. de curl

publ.

Vereri, befürchten / besorgen/ it. zweifeln / L. 2… ff, de

damn. infect.

Verjährung/Præfcriptio , heist in Rechten/wenn einer

durchlangenGebrauch undruhigenBesitg eines fremder

Gutes ein Eigenthum daran erlanget/solches von An

fang/ ohne Einrede desjenigen, von dem es gekommen

bonafide an sichgebracht /und wenn esbeweglichJahr

und Tag/oder das es unbeweglich 31.Jahr 6. Wochen/

und 3. Tage geruhlich besessen hat. NachdemJure

Civili verhält es sichmitder Zeit anderst.

Verificare, iren/ beweisen, darthun/bescheinen.

Verifimilis
,le , ] der Warheit ähnlich.

Verifimiliter,

Veritas, die Warheit.

Verna, einSclav oder leibeigener Knecht/ der inunserm

ausvon einerMagd gebohren worden / L. Servus.§

fff.
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f. ff. de Legat. 3. L. cum fuper vernis. C. de rei vindi-

cat

Vernaheistauch in. L. 15. ff. de auro argent, mund. legat,

einen Freygelassenen.

Vernacula lingua , die Mutter . Sprach bey denen Teuts

schen/dieTeutsche/ beydenenFrangosen/ dieFranzösis

sche Sprach.

Verfari , umgehen / in einem Ding oder Werck begriffen

feyn.

Verfari male in tutela , übel bey der Vormundschaffthaus

fenoderübel damit umgehen. L. 3.§. 1.ff.deoffic. præ-

fect. urb.

Verficulus, verfus , ein Vers/ Absah.

Verficolor, bunt / gefärbt/ alles dasjenige was gefärbt

worden/ es mag Purpurfarb / Scharlach oder anderer

Farb seyn ; was aber natürlicher Weise schwarz oder

weißist/gehört nichtdarunter. L.70.§. verficoloribus.

L.78. §. coccum. ff. de legat. 3.

Verficoloria veftis, ein bunt gefärbtes Kleid. L. 32.§.

Titia, ff. de auro, argento , mundo legato.

Verfio , die Verfion , die Umkehrung/Wendung/ It. die

Ubersehung eines Buchs oder einer Schrifft in eine ang

dere Sprache.

Verfio inutilitatem Civitatis , die Anwendung eines Gelds

zum gemeinen Nugen einer Stadt.

Verfum inrem alicujus, zu eines Mugen undFrommenans

gewendet / L. 2. ff. quod cum eo qui L. 21. ff. de dolo

L.3.§. contractum ff. quib, ex cauf. in poffeff. eat. L. I.

§. itemfiquid.ff. de feparat.

Verfuramfacere, Geld aufnehmen/borgen.

.Verfute ,

um,]
Verfutus, a,um, geschwind/ listigerWeise.

Vertere, iren/ wenden/ umwenden in eine andere Sprach

verseßen. Vertatur, man mußumwenden /Verte , wens

de um.

2992
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Verbaliter, mit Worten.

Verbera, Schläge, Streiche, so einen schmerken.

Verberare,schlagen/daß es schmerzet. L. Lex Corneliaf

1.ff. de injuriis.

Verboſe
> ] mit vielen Worten / weitläuff

}
Verbofus, a, um, J tig.

Verbofitas,die unnöthige Weitläufftigkeit in Worten.

Verbum, ein Wort. Bona verba quæfo , Ey es wirdja

nichtsobößgemeintseyn/der Herrserirt sich.

Verbi caufa, verbi gratia, zum Erempel /zumBeyspiel.

Verbapræfcripta, FürgeschriebeneWorte.

Verba relativa, widerhohlteWorte,so ein anderergesagt)

odersolcheWort/sosich auf etwas anders beziehen.

Verborum obligatio five ftipulatio , die mündliche Vers

pflichtung/ suche oben : obligatio ex contractu, undft-

pulatio.

Vere, warhafftiglich.

Veredarius, einPostillion/Courrier.

Veredi, öffentliche Post-Pferde. L.4. & L. 8. C. de curl

publ.

Vereri, befürchten / besorgen/ it. zweifeln / L. 2.ff, de

damn. infect.

Verjährung/Præfcriptio , heist in Rechten / wenn einer

durchlangenGebrauch undruhigenBesitz einesfremden

Gutes ein Eigenthum daran erlanget/solches vonAn

fang/ ohne Einrede desjenigen/ von dem es gekommen

bonafide ansich gebracht / und wenn esbeweglichJahr

undTag/oder das es unbeweglich 31.Jahr 6. Wochen/

und 3. Tage geruhlich besessen hat. NachdemJure

Civili verhält es sichmit der Zeit anderst.

Verificare, iren/ beweisen/ darthun/bescheinen.

Verifimilis , le ,

Verifimiliter, } der Warheitähnlich.

Veritas, die Warheit.

Verna, einSclav oder leibeigener Knecht/der in unserm

Hausvon einerMagd gebohren worden / L. Servus.§.

fff.
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f. ff. de Legat, 3. L. cum fuper vernis. C. de rei vindi-

cat

Vernaheist auch in. L. 15. ff. de auro argent, mund. legat,

einenFreygelassenen.

Vernacula lingua , dieMutter . Sprach bey denen Teutz

schen/dieTeutsche/ beydenen Frangosen/ dieFranzösi

sche Sprach.

Verfari, umgehen/ in einem Ding oder Werck begriffen

feyn.

Verfari male in tutela, übelbeyder Vormundschaffthaus

fenoderübeldamit umgehen. L. 3.§. 1.ff.de offic. præ-

fect. urb.

Verficulus, verfus , ein Vers/Abfag.

Verficolor, bunt / gefärbt/ alles dasjenige was gefärbt

worden/ es mag Purpurfarb Scharlach oder anderer

Farb seyn ; was aber natürlicher Weise schwarz oder

weiß ist/gehört nicht darunter. L.70.§. verficoloribus.

L.78. §. coccum. ff. de legat. 3 .

Verficoloria veftis, ein bunt gefärbtes Kleid. L. 32.§.

Titia, ff. de auro, argento , mundo legato.

Verfio, die Verfion , die Umkehrung/Wendung/ It. die

Ubersehung eines Buchs oder einer Schrifft in eine ana

dere Sprache.

Verfio inutilitatem Civitatis , die Anwendung eines Gelds

zumgemeinen Nugen einer Stadt.

Verfumin remalicujus, zu eines Nugen undFrommen ans

gewendet /L. 2. ff. quod cum eo qui L. 21. ff. de dolo

L. 3. §. contractum ff. quib, ex cauf. in poffeff. eat. L. I.

§. itemfi quid.ff. defeparat.

Verfuram facere, Geld aufnehmen/ borgen.

Verfutus, a, um, geschwind,liftigerWeise.

Vertere, iren/wenden/ umwenden in eine andereSprach

-versehen. Vertatur, man muß umwenden / Verte , wens

de um.

2992 Verus
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Verus,war/warhafftig/recht und billig. L. omnes ff. de

inintegr. reftitut. L. fi fidejuffor, inf, ff. de Legat. 3.

Vefper, der Abend.

Vefpertinus a, um, zur Abends Zeit / Circa horam. 6.ve-

fpertinam, ungefehr Abends um 6, Uhr.

Vefpertilio, eineFledermaus / it, ein Menschder bey Tag

wenig Abends aberrecht sichet. L.fi ita ff. de evi-

ction. L. qui decem ff. de folut, juxta lectionem Bu-

dæi.

Veftiarii , die mit Kleidernhandeln , oder solche verferti

gen L.45.ff. de oper. libertor, L, 7, C.de excufat. mu-

ner.Lib. 10,

Veftiarium , dieKleidung / so eine Person brauchet nach

Beschaffenheitseines Standes. L. 21. ff. de cibar, &ali-

ment. L. 83. ff. de condition. & demonftrat. L. 3. §.

quamvis ff. fi cui plus quam per L. Falcid. In denen

- leßternBüchern des Codicis Juftinianei, bedeutetes den

Ortwo des Kaysers Kleider aufgehebtworden find.

Veftigare, iren/nachforschen,nachspüren.

Veftigium, dieNachspur/dieFußstapffe.

Veftimentum,]

Veftis ,

Veftitus ,

Veftite, Kleiden.

dasKleid/dieKleidung.

Veſtitus, a, um, bekleidet.

Vetare, verbieten/gebieten/daß etwas nicht geschehe.

Veterana mancipia, alte Knechte so schon länger als ein

Jahr in derStadt Rom in der Dienstbarkeit gewesen

find. L. interdum. §. quoties. ff. de public. &ve-

&tigal.

Veterani, hieffen bey denenRömern diejenigen Soldatens

so 20. Jahr gedienet hatten / und deßwegen ehrlicher

Weiseihrer Dienste erlassenwordensind.

Veterinarii, Roß oder Vieh Aerzte. L. ult. ff. dejure

immunitat.

Vete
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Veteres, dieAlten.

- Vetus, alt.

3

Vetus jus, heist in denen Civil-Rechten manchmaldieLe-

ges XII. Tabularum, L. 1.ff.de petit, hæreditat. 2.§. 1.ff.

denoxalib.action, manchmal heiſſet es das Recht/ so vor

einem neu gegebenen Gesetz ist in Gebrauch gewesen/

Conf. L. 2. §. fi mater. ff.ad SCt, Tertullian. L. 2.C. eod.

L. 32. §. fi divortium ff. de donat. inter, & uxor. L. 8. §.

fed fi curator, ff. de rebus eor. qui fub tutel

Vetuftas, das Alter/Alterthum.

Vexa, heist bey denen Juristen/ wann man jemand für Ges

richtmit einem Proceß zum Verdrußherum ziehet.

Pro redimentavexa , aliquid dare , dem Gegentheil etwas

geben/damit nur derzür Schur angestellte Process auf,

gehoben, undman nichtweiter damit aufgehalten øder in

gröffere Unkostengesegtwerde.

Vexare, iren/peinigen / plagen/ unruhig machen/ trillen/

scheren/Kurzweil treiben.
i

Vexatio, dasBekümmernüß/ das Vexiren/scheren/ trils

len/Kurzweil.

•
Via, einWeg,Fahrweg/ Straffen ; oder ein Recht durch

eines andern Grund undBoden zu gehen/ zu wandeln,

ſpazieren/tretten/ und alles was zur Nugbarkeit unſers

Gutsgehöret/zu fahren/führen/ziehen und zu feiten.

Viam quamfemel elegifti, ambula, wie du deine Sach ein

malangefangen hast/magst du sie auch hinaus führen.

Viapublica, Confularis, militaris,Regia, eine hohegemeine

Käyserl.Land oderHeer-Straffen.

Viaprivata, einHolg-oderFeld-Weg.

Via vicinalis , ein Dörff -Weeg / der zu einem Dorffoder

Fleckenführet.

Viaticum, heiffet 1.)dieReiß-Koſten/L. 1.§. fipupillis. ff.

de tutel. & rationib. diftrah. L. 52. §. fi vis. ff. pro focio,

2.) dienöthigenAusgaben/ſo manwegen einerReise ma

chet. L. 7.ff. ad SCtum Trebellian. 3.) alles Geld jo

2993 man
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mandeftiniret hat zu etwas gewieses anzuwenden.1 .17.ff.

fi certum petat. 3.) insgemein eineZehrung/Zehr-Pfen

nig/Reise Pfennig, Ritter Zehrung.

Viatores, diegeschwohrne Fron oder Gerichts-Boten.

Vicanalia, alles dasjenige was einer Dorff- Gemeindezui

gehöret.

Vicanus, der auf einem Dorffgebohren worden/oderseine

Profession daselbsttreibet.

Vicarius, ein Verweser/der eines andern Stelle vertritt/

ein Stadthalter. In der Rubrica & Tit. Cod. de offi-

cio vicarii , bedeutet es einen vornehmen ansehnlichen

Mann/ der den Præfectum Prætorio vertratte/undder

aus Kayserl. Befehl in einem Diſtrict einer Landschafft

geschicket worden /dieviele Provinzienhatte. Conf. L.4.

C, de annon. &tribut. L. 1. C. de proxim. facr. fcrin.L.

1.C. ut omnesjudic. In demJure Canonico heist Vi-

carius derjenige,demdie Jurisdiction ift anbefohlenwor

den/unddersolche an eines andern Statt vertritt/essey

gleichdie strittige oder freywillige Jurisdiction Tot.tit.de

officio Vicarii.

VicariiImperii, dieReichs-Vicarii, sind diejenigenReichss

Fürsten/so vermögederReichs Grund- Gefeße / wann

entweder der Teutsche Reichs.Thron verlediget/ oder

derKayser abwesend ist dasReich/der ihnenzugetheil

ten massenach/so langbehörigverwalten.

Vice,anstatt. Einesvices oder Stelle vertretten.

Vice - Cancellarius , der des Canglers Stelle vertritt/

wannderselbenicht verhanden ist.

Vice-Comes, wirdin Tit. de officio vicarii derjenige ge

nennt deme ein weltlicher Herr dieJurisdiction intelli

eben Schlössern auftråget / daß ersie daselbst in seinem

Nahmenverwalte.

Vice-dominus, heist bey denen Canoniften der Oecono-

mus, oderHaus,Vogt,der aus der Anzahl der Clerico-

rum, dasBistumverwaltet.

Vice-
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1

Vice-dominatus, wird in cap. quia x, de jure Patronat,

DasKirchen Lehen-Recht genennet.

Vicefima,daszwanzigsteTheil.

Viceverfa, im Gegentheil/denFallumgewendet.

Vicinia , die Nachbarschafft. In vicinia , in derNähe

Nachbarschafft.

Vicini,Nachbarnwerden genennt die/welcherGüter durch

einegemeineMaueroder Wandunterschieden sind/ L.4.

§. ult. ff. finium regund. derenFeld-Güter abersonstans

einanderstoffen/ werden confines genennt.

Vicini Circulorum Præfecti , die nächst gesessene Cranf

Obristen / welchen von der Kayserl.Cammer aufgetras

gen wird/ wann sonst wegen des Beklagten Macht/die

gerichtliche Hülffe nicht geschehen kan/ daß sie solche

Hülffe zugleich wider den Beklagtenverrichten.

Vicinum,heist auchmanchmal/das was einer andern Sach

gleichkommt/und mit demselben eine grosse Verwandt

schafft hat; also wird öffters gesagt : emtioni vicina eſt

permutatio, i, e . der Tausch hat in vielen Stücken eine

grosseGleichheit mit dem Kauff. L. f. ff. de rerum per-

mutat.

Victima, ein jedes Thier sodenen Göttern zum Opfferges

schlachtet wurde.

Victimarii,diejenigenPersonen so anschafften/was zu denen

Opffern nöthig war.

Victor, der Überwinder / it. dem eine Sachdurch Urteil

zugesprochen wird.

Victoria,der Sieg,dieVictorie, der Obfieg.

Victorifiren/den Sieg erhalten/ obfiegen.

Victualia, die Victualien /werden genennt allerhand effens

deWaaren/ die man jum gemeinem Leben nöthighat

der Proviant.

Victus, dieNahrung/als Effen /Trincken/Kleidung/und

dergleichen. L.43.44.45. ff. de erbor. Signif.

Victus, a, um, der Überwundene/ überwunden.

2994.
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Vicus, ein Dorff/L. 2. ff. de vocation.muner.L . 30. ff. ad

Municip, L. 198. ff. de Verbor. Singnif.

Videtur, es scheinet , ist ein bey den Juristen sehr ge

bräuchliches Wort / welches regulariter eine Fiction

anzeiget. Matth. ad L. 15. ff. de Reg. Jur. n. 16. und

importirt also eine Improprietåt. Tufch. Lit. D. Con-

cluf, 394. Doch deutet es auch offtmahls dieWarheit

an/ wann es in denen Rechten pronunciret wird. L.

quid tamen §. arbiter ff. de arbiter. Zabarell. Conf.60.

Vidimiren wird genenennt / wann eine Abschrifft eines

Briefes oder andern Documente gegen das Original

gehalten/ und gegen einander verlesen wird und der

Notarius oder der Richter die Abschrifft unterschreibt

und besiegelt.

Vidimus, ist dieAbschrifft selbst so von dem Richter oder

dem Notario gegen das Original gehalten, ſelbige ver

lesen/von ihn unterschrieben / besiegelt/und mit seinem

Gerichts Siegel/oder Notariats-Signet bekräfftiget ist.

Vidua, eine Wittib/ Wittwe/Wittfrau,eine ihrenChe

mann überlebende Frau ; auch ist diejenige für eine

Wittwe zu halten deren Ehemann in des Reichs, Acht

gethan/ oder ad triremes auf die Galeeren zur ewi

gen Dienstbarkeit condemnirt worden/ Felin.in cap.fr

gnificantibus n. 8. de offic. delegat, so gehöret auch an

hero der Text, in. c. 2. §. fed. neque iftud. de translat.

Epifcop. allwo gesagt wird, daß auch die Kirch als eine

Wittib zu achten / welche inutilem Epifcopum , einem

untüchtigen Vorsteher hat zum Bischoff. Gloffa ibid,

in verbor. inutilem It. Jafon in L.fin. num. 3.ff.de offic.

ejus cui mand. eft jurisdict. allwo er fagt/ daßauchdiese

einerechte Wittibzunennenseye/ diemaritum inutilem

einen untüchtigen Ehemannhabe, davon die Gloff, in.L.

fin.in verb. orbitates, C. ad L. Fabiam de plagiar. Covar-

ruv, d. 1.Alciat. in L. malum §.viduam.Gail, L.1.Obf.1,n

42. & feq.

Viduitas, derWittwenſtand.

Viduus, einWittwer/Wittmann /demseine Ehefrau ge

Forbenist. Vier
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DierGrafen desReichs/deffen Titulführen noch heut

zuTagedie Grafen vonSchwarzburg/und rühret noch

vonder alten Eintheilung des Reichs in Quaterniones,

her/nachwelcher dieGrafenvonSchwarzburg/nebstCles

be/Zilieund Savoyen die vier Grafen des Reichs genen-

netwurden.

Vigere, grünen/fräfftig/ gültig noch imBrauch.

Vigil, einWächter. Vigiles publici , Nacht-und Schaar-

Wächter.

Vigilans,wachtfam/fleiffig. Vigilantibus jura fcripta funt,

DasRecht istfür diegeschrieben, so fleissige Sorgfürihre

Sachentragen.

Vigilantia, die Wachtsamkeit.

"Vigilare,wachen/aufeinDingAchtung/habe sorgfältig seyn.

Vigilax, gar sorgfältig/wachsam. L.18.ff. de ædilit edict.

Vigor, dieKrafft Lexhæc infuovigore perftat , dieses Ges

set istnoch in Fraxi gültig.

Vilis, e, gering, schlecht. vilis perfona,eine schlechte gemeis

nePerson.

Villa, einForweeg/ Meyerhoff.

Villicus, der Meyer der Rechnung über denMeyer-Hof

thunmuß,undsolchen verwaltet. L. 8.ff.de inftr.velin-

ftum, legat, L. filio, ff, de adimend. legat.

Vincere, überwinden/obsiegen.

Vinculum, einBand/ conjugale, das eheliche Band.

Vinculiren/verbinden/verknipffen.

Vindex, der dächer.

Vindicare, ciren sich zueignen/enfern/rächen straffen/etwas

alsseinEigenthumKraft des habenden dominii auspreche.

Vindicatio,wird entweder im gemeinen oder aber inJuriſti-

schen Verstand genommen. Imersten Verstandwirdes

von einerjedwedenPerfecution einer Sachegenommen/

undbedeutet eineZueignung/Befreyung/Defenfion, Bes

ſtraffung 2c. L. 32.ff. de liberal. caufa. Im andernVers

stand wird es entweder generaliter genommen und be

deutet alle und jede actiones in rem, oder fpecialiter,
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und alſo wird dadurch nur die Actio inrem so ausdem

Dominio entspringet angezeigt. tot. Tit. ff. derei vin-

dicat.

Vindicta, war bey denen Römern eine gewisse Ruthe/

die der Gerichts-Knecht/dem Knecht/der däsolltefrey

gelassenwerden, auf das Haupt legte/ und ihn mit Pro-

nuncitung gewisser folennen Worte in die Freyheit

vindicirte; daher wurdemanumiffus vindicta genennt/

decjenige/so aufsolche Weise seiner Dienstbarkeit erlaf

fenworden ist.

Vindicta, dieRache.

Vindicta privata iſt / wann wir das uns/ unsern Gütern

oderRechten zugefügte Unrecht ſelbſt råchen/ oder abe

freiben. arg. L. 3. ff. de juft. & jur. tot. Tit. C. quando

liceatunicuique L. 1.C. undevi L. 5. C. de jure fifci.

Vindictapublica, ist/ wann das uns unsern Gütern oder

Rechten zugefügte Unrecht gerichtlichen geanthet und

gerochen wird.

Vinarius , ein Weinsäuffer/ Trunckenbold. L. 4. §. 1.ff.

de ædilit. edict, L.25.§. 3. ff. eod.

Vinea, ein Weinberg/ ein mit Weinstecken besetterOrt.

Violare, iren/ verlegen/ beleidigen/ Gewalt anthun/ eine

Jungfrauschmähen.

Violare legem, ein Gesek übertretten. L. 1. C. de pet.

bonor.fublat. Lib. 12.

Violare torum alicujus , einen zum Hahnren machen.

Violatio, die gewaltsame Verlegung, die Ubertrettung.

Violator, derSchaden zufügt/ der Übertretter.

Violenter, mit Gewalt.

Violentia, die Gewaltsamkeit/ der Noth;wang.

Violentus poffeffor, der den alten Besiter ausgetrieben /

und fich in die Poffeffion gesegt hat. L. 1. §. vi poffidere.

de vi & vi armata.

Violentumftuprum, eineNothzucht/Nothzwang/ wann

jemand eine Weibs Person mit Gewalt beschläfft / so

daß der Beyschlaffsoviel anihm ist / vollkommen und

con-
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confummirt feye. Ordin. Criminal. Caroli V. art. 19.

Vir, ein Mann Vir bonus , heist in Jure Givili offtmals

der Richter/ ad arbitrium boni viri, nach Ermeſſen des

Richters.

Vires, die Kräffte/das Vermögen.

Vires reijudicatæ erlangen i. e. die Krafft Rechtens ers

reichen/wirdvon denen Urtheilen gesagt/von welchen ins

nerhalb 10. Tagen nicht appellirt oder leuterirt wird.

Virginitas, die Jungfrauschafft.

Virgo, eineJungfrau/wird eigentlich einesolche Weibse

Person genennt/ die nochvon keinem Mannsbild ist bes

fchlaffen worden.

Virgula mercurialis, Wünschel- Ruthe/ womit man die

Erkte indenenBergwercken 2c. aufsuchet.

Viridarium feu Viridaria , Derter/ sö mit grünen Graß/

Kräutern und Gestråuß Lusts wegen besetzt sind. L. 26.

ff. deinftrum. leg.

Viridarii fervi, Knechte so aufsolche Lust -Derter bestellt

waren/ undAcht darauf geben musten.

Virilis , månnlich/pro virili, nach Vermögen.

Virilis portio, fuche oben : portio virilis .

Virilitas, die Mannschafft/ die Testiculi, L. 5. inf. ff. ad

L. Corneliam de Sicar.

Viriliter, tapffer /månnlich.

Viriola, Armbånder/ Bracelets für das Frauenzimmer.

L.quodtamen ff. decontrah. emt. L. 25. §. ornamenta.

ff. de aur. argent. mund. legat.

Viripotensvirgo, eine mannbare/ zeitige/ zumheyrathen

tüchtige Jungfer / die über 12. Jahr alt ist. L. 13. ff.

deVerbor. Signif. L. 101. ff. de condition. & demon-

ftration.

Virtus, dieTugend/ Tapfferkeit/ Krafft.

Vis, dieKrafft/ das Vermögen/ die Gewalt.

Vis armata, die Gewalt/so mit Waffen und Gewehr ges

schiehet.

Vis privata, heimliche Gewalt/ welche ohne Waffen ge

schiehet.
Vis
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Vis publica, öffentliche Gewalt/ die durch Waffen / und

Vereinigung mehrer Personen geschieht.

Vis expulfiva , ist/ wann einer aus seiner rechtmässigen

Poffeffion oder Besizung mit Gewalt vertrieben wird.

Vis compulfiva , wann jemand mit Gewalt angehalten

wird, etwas zu thun oder herzugeben.

Vis turbativa, wannzwey oder mehr eines DingesBest

hereund Eigenthums- Heren seyn wollen.

Vis ablativa, hat nur bey beweglichen Sachen statt/ und

ist, wannjemand das Seinige mit Gewalt weggenom

men wird.

Vis inquietativa, wird begangen / wann jemand weder

Befiher ist noch Beſiker des Guts zuwerden begehrt/

gleichwol aber den Besiker verhindert / daß er seiner

Poffeffion nicht ruhig genieffen kan.

Vifitare, iren/ besuchen/heimsuchen /besehen.

Vifitatio, die Besuchung/ Heimsuchung/ Beschung.

Vifitatio Cameræ, Cammer Gerichts.Vifitationes , Vifi-

tations - Tag find nichts anderst als eine Zusammens

Funfft/ da dieKayserl. Commiffarii und Reichs,Depu

tirte/ diebey derCammersich ereignende Gebrechen/ es

mögen gleich selbige die Personen derselben oder die

Justiz angehen / nach denen Reichs- Gefeßen unterſw

chen.

Vifitatio Cameræ ordinaria, die ordentliche gewöhnliche

Cammer Gerichts.Viſitation, ist/ wann sie von denen

Ständen/welche bereits vor vielen Jahrendazu deno-

miniret find/ verrichtet wird.

Vifitatio Cameræ extraordinaria , die aufferordentliche

Cammer,Viſitation, iſt/ wann nachder SachenNoth,

durfft andere Stände zu solcher genommen werden /

welche sonst diese Ordnung nicht trifft.

Vifitatio Ecclefiaftica, geistliche oder Kirchen - Vifitation,

ist eine Durchgehung und Untersuchung der Kirchen.

undSchulen, durch gewiffe dazu verordnete Personen/

daf
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daßman erfahre/ was daselbst vorgehe, und das Böse

und Ermanglende verbessere oder ersehe,

VifitatioEcclefiaftica generalis, ist/ welche von der Obrig

keit Krafft derLandesherzlichen Hoheit in allenKirchen

und Schulen des ganzen Landes angestellt wird eine

General-Haupt-undLand.Vifitation.

Vifitatio Ecclefiaftica fpecialis , ist / wann die Kirchen

Vorsteher oderSuperintendenten dieKirchen an einem

gewiffen Ort oder in einem gewissen Diſtrict vifitiren.

Vifitatio Ecclefiaftica ordinaria, ift/ welche zu gewiffenbes

ftimmtenZeiten/ . E. alle 3. Jahr 2c. verrichtetwird.

Vifitatio Ecclefiaftica extraordinaria , welche auffer der

bestimmten und sonst gewöhnlichen Zeit aus gewiſſen

Ursachen zugeschehen pflegt. Conf. Fritfch. tr. de jure

vifitandi Ecclefias.

Vifitator, ein Besichtiger / der eine Kirche oder Schul

besichtiget.

Vifta, ift ein bey den Wechsel- Sachen vorkommender

Terminus , und heiffet à vistaso viel/ alsNachsicht/ nach

Ansehung des Wechsel-Briefs.

Vitiare, iren/ årger machen/verderben/ zu Fall bringen/

nichtig machen/ungültig machen.

Vitiofe

Vitiofus, a,um Lafter Mangelhafft/ Schadhafft.

Vitiofa poffeffio, heistder Besiß einer Sach/ so nichtkan

ufucapiret werden. 3. E. einer gestohlenen oder mit

Gewaltbeseffenen Sache, oder wann der Poffefforfol

chenBesit heimlich mit Gewalt oder Bittweise bekom

men hat. L.11. C. de acquirend. poffeff. L. 13. §. 1. ff.

eod. L. 24. ff. de ufucap.

Vitiofum initium poffeffionis , wird genennt / wann jes

mand wissentlich eine frembde Poffeffion ergreiffet. L.

15.§.pen.ff. de ufucap.

Vitium, ein Gebrechen/ Laster / Versehen/ Schuld. L.

23.inf.ff. denegoc. geft. L. 95.§.pen. ff. de folution.

Vitium
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Vitium facit paries, die Wandwill einfallen. L. 30. ff. Lo-

cat. L. 32. dedamn. infect.

Vitium naturæ, einMangei oderFehler den jemand von

Naturhat/ als daß einer nicht wol höret, keine Füſſe

hatic.

Vitis, ein Stock von Wein -Reben gemacht / womitdie

Römischen Officiers ihre Soldaten züchtigten. L. 13.§

3.ff.de remilitari.

Vitreamina , glåserne zur Zierrath angeschaffte Gefäffe.

L. 18. §. 8. ff. de inftr. vel inftr. legat.

Vitricus , der Stief-Vatter. L. 4. §. 4. ff. de gradib.

Vituperare, iren/ schelten/ ausschånden.

Vituperatio, die Scheltung.

Virarium , ein Thier-Garten/ darinn die wilden Thiere

umzäunet und aufbehalten werden. L. 62. §. 1. ff. deu-

fufr. L.3. §. item feras. ff. de acquirend, poffeff.

Vivavoce, mit heller/ lebendiger Stimme.

Vix, faum/ bedeutet zwey gang widerwärtige Dinge/

dann manchmal affirmiret es / als in L. vix certis. ff. de

judiciis. Bißweilenheist es auf keine Weise, als inL.

tutor. pr. L. fin. in pr. ff. ad Senatusc. Vellejan. Bigs

weilenheist es auch selten. L. alienationis. ff. de Verbor.

fignif.

›

Vlcifci, råchen/ injuriam, das angethaneUnrecht rächen.

Vlterior familiaritas, eine allzugroffe Vertraulichkeit und

Familiaritat. L. obfervandum. ff. de offic. præfid.

Vlterior innoccntiæ deduétio, ferner weite Ausführung

.der Unschuld.

Vltimo, zumlegten.

Vltimus, der legte/ auf welchenkeiner mehrfolgt.

Vltimavoluntas, der legte Wille/ es sey gleich solcher

mündlich oder schrifftlich/ als ein Codicill , oder Testa

ment verfaffet.

Vltimum fupplicium , die Todes-Straffe. L. 21. ff. de

pœnis.

Vitio,
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Vltio, die Rache/ Straffe.

Vltor , derRacher.

Vltra dimidium læfus, über dieHelffte lædiret.

Vltra dimidium læfus venditor, ein Verkäuffer der über

die helffte geschnippet oder betrogen worden. 3. Er.

1 wannerfür eineSach so 100, fl. werth ist/ nicht so.fl.

bekommenhat.

1

Vltramodum, über die Weise/allzusehr.

Vltra vires hæreditatis feu patrimonii, über das Vermö

gender Erbschafftoder des Vermögens.

Vltramontani Juris-confulti , heiffen bey denen Italid

nischenJuristendie Teutschen und FranzösischenRechts.

gelehrten Citromontani aber die Italiänischen Rechts,

gelehrten Struv. S. J. C. Exerc. 6. th. 39.

Vltrix, eineRächerin.

Vltro, freywillig / confiteri , freywillig bekennen.

Vltroque, hin und wieder untereinander / auf beeden

Seiten.

Vltro offeriren/ freywillig anbieten.

Vltroneus, a, um, freywillig/ gutwillig.

Vltroneaconfeffio, ein freywilliges / gütliches Bekannte

nuß.

Vltronea folutio, freywillige Bezahlung.

Vnà, zugleich.

Vnanimis, einhellig/ einmüthig. Vnanimis hæc eft ICto-

rum fententia. Alle Rechtsgelehrtentſind dieser Mep-

nung.

Vnanimiter, einhelliglich, einmüthiglich.

Vncia, eine Unge/oderder zwölffte Theil einer Erbschafft

oder eines andern Dinges,

Vnciariæufuræ, wann jährlich 1. fl. Zinnßvon 12. fl. Ca-

pital entrichtet wird . L. 47. §. præfect. ff. de adminiſtr.

tutor.

Vnciarius hæres , ein Erb der den zwölfften Theil der

Erbschafft bekommt. L. 34. §. inde ff. de Legat. 1

Vnctio
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Vnctio facra, die Salbung, ist bey denen Canoniſten ein

aufferliches Zeichen, der innerlich eingeflöffeten Gnade/

dadurch das Herz und Gemüth zu rechimässiger Voll

bringung des Ames und Dienstes nach eines jedenBe

rufftüchtig gemachet wird.

Vnde, woher.

Vndecimo, zum eilfften.

Vnguenta, alles womit manſich ſalbet / es geschehe gleich

Bollustoder Gesundheit wegen. L. 21.§.1.L.25.inf.

ff. de aur. argent. mund. legat,

Vnice, einig/sonderlich.

Vnicus, a, um, einig ein einiger.

Vnigenitus, ein einiger Sohn.

Vnio, die Vereinigung.

Vnio, eine Perle. L. 6. & 19. §. pen. ff. de aur.& argent.

legat.

Vnioprolium, die Einkindschafft / ist ein durch die Ge

wohnheit eingeführter Actus , dadurch auf Erkänntnuß

der Obrigkeit / und mit dazu kommenden Conſens de

ren/ denendaran gelegen ist/ der Vatter oder die Muts

ter /so zur andern Ehe schreiten will/mit dem neuen

Ehegatten sich vereiniget/ daß sie ihre aus der vorigen

Eheerzeugten Kinder/ mit denen Kindernsosie allebee

de aus dieser Ehekünfftig erzeugen würden/ vereinigen

wollten , so daß sie in Ansehung der Succeffion alle so

sollten gehalten werden/ als ob sie von beederſeits jezi

gen Eheleuthen wåren erzeuget worden. Gail. L. 2. obf.

125.Rickius deVnione prolium cap. 1. n. 8.

Vnitas, die Einigkeit/ Gleichheit.

Vniverfalis, le, allgemein.

Vniverfalis actio, ist eine solche action , dadurch wir ein

juris corpus profequiren/ daß aus vielen Stucken beste

het, und so wol eine Vermehrung als Verringerung

leidet, als da ist eine Erbschafft/das peculium, das Hey

rathgut, die Jurisdiction &c.

Vni
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Vniverfal -Land - Tåg find/worzu alle Landschaffts - Glies

der oder ordines provinciales convocirt und beruffen

werden.

Vniverfe, såmtlich ingemein.

Vniverfitas, ist ein aus vielen Individuis bestehendes Cor-

pus, fo mit einem einigen Nahmen benennt wird / als eis

ne Erbschafft/ eine Heerdezc, Jt, eine Vniverfitat / A-

cademie , Gemeinde.

Vniverfitas perfonarum, ist ein Cörper oder Gesellschafft

soausverschiedenenPersonen bestehet/und vereiniget ist/

diesichgemeiner Rechte/ gemeiner Sachen und gemeis

ner Personen zum gemeinschafftlichen Gebrauch bedies

nen. I. 1. §. 1. ff. quod cujusque univerf, nom. und wers

den solche civiliter für eine einige Persohn gehalten. L.

22. ff. deFideicomm. I.2. ff. quod cujusque univerfit.

nom. oder es ist eineComunitat oderGemeinde/ſo nichts

anders als eineAnzahl verschiedener vereinigterPerso

nen / so zum gemeinen Nußen sich gemeinschafftlicher

Gesekebedienen. L. 1. §. 1. ff. quod cujusqu. univerf.

Struv. S. J. C. Exerc. 7. th. 41. Lauterb. Tit. quod cu-

jusqueuniverf.nom. §. 2.

Vniverfitas rerum, ist ein aus vielen Individuis bestehens

des Corpus , so mit einem Nahmen beleget und von

denen Rechten dafür erkennet werden / und ist entweder

juris, dasvon denen Rechten ohne eines Menschen facto

1 dafür gehaltenwird als eine Erbschafft/ dasHeyrath,

gut/ L. item. §. non folum . ff. dehæredit. petition. oder

facti , das von einem Menschlichen facto dependiret /

als eineHeerd Vieh.. L. 1. §. 3. ff. deRei indicat.

Vniverfitatis res, find diejenige Dinge/ so einer Gemein/

Collegio, Zunfft/ Dorfschafft2c. zugehören/ und zu ges

ImeinemGebrauch derselbe dienen. §. 6. Inft. de rer. divif.

Vniverfus, a, um , gang/ allgemein.

Vnus, a, um, einer unoanimo, einmüthiglich.

Vnocontextu, auf einmal ohne Nachlaffung/ daß nichts

darzwischen kömmt7 so inTestamenten geschehen muß.

L.hæredes palam. ff. de teftament. §. fed cum Inft. eod.

Rrr
Vn
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Vnum &idem, eines wie das andere/ eben eins.

Vocabulum, ein Wort/ ein Nahme.

Vocalis , le, Stimmbar.

Vocare, ciren/ruffen/beruffen/zu einemDienſt oder Amt.

Vocare in jus, ins Gericht fordern citiren. L. 2. ff. fi

quis injus vocant.

Vocatio, einBeruff/ zu einemAmt oder Dienst.

Vocations-Schreiben/find Briefe/ darinnen einerzu ei

nem öffentlichenAmt oder Dienst beruffen wird.

Vociferatio, eineüberlaute Stimm/ dadurch man sowel

seinen Schmerzen als auch seinen Verdruß anzeiget.

L.4.§.f.ff. dere militar.

Volans, fliegend/ fub figillo volante, mit nicht geſchloſſe

nem Petschafft.

Volubilis lingua, wird gefagt/wann einer wol reden kan.

Volubilitas linguæ, die Geschwindigkeit imReden/Hur-

tigkeit mitdemMaul.

Volumen, ein Buch/ Bund Acten &c.

Voluntarie]

Voluntariojmit Willen/ freywillig / gern.

Voluntarius, a, um, willig/freywillig/gern.

Voluntariaconfeffio, freywillige Bekanntnuß.

Voluntaria jurisdictio , diejenige Jurisdiction , welche i

ber folche exercirt wird die damit zu friedensind/und

folchesgern gestatten. L. 2. ff.de offic. proconf. & legat.

Voluntaria folutio , eine freywillige Bezahlung.

Voluntas, derWille/ die Meynung.

Voluntas figni & beneplaciti , wird genennt / wann einer

was zum Scheinthut/ aber was anders damit will.

Voluntas ultima, der leßte Wille/ es mag ein Testament/

Codicill, Ubergebung auf demTodesfall 2c. seyn.

Voluptas, die Wolluft. Ad voluptatem zur Plaifir , Luſt/

Wollust.

Voluptuariæ impenfæ , werden diejenigen Ausgaben ge

nennt so eine Sach nur zieren/ die Früchte nicht ver

mehren/ und die ohneNugen und auffer Noth/alleinzur

Wollust dienen/ als Lust-Gårten/ springende Waffer/

Mahlereyen/2c.
Vo-
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Vomitus, das Brechen / Speyen. Per vomitum, durch

Brechen.

Votum, ein Gelübd/ ist eine reiflich gethane/ rechtmässige

Verheiffung gegenGOtt/ etwaszu thun/oderzulassen.

Votumfolenne , ein folennes Gelübd/ist/welches öffents

lich undfolenniter geschicht / da eine dufferliche Solenni-

tat dazu adhibiretwird/ dadurch das Gelübdzur Execu-

ti ongebracht wird als bey derAnnehmung eines Ors

dens 2c.

Votum fimplex ist / welches ohne äusserliche Solennitåt/

bloß in dem Gemüth und Sinn geſchiehet. c. unde voc.

cap. 9. c. 23. X.deregular. c.3.4.5. qui cler. vel vovent.

Votum perfonale, ein persönlich Gelübd / ist/ welches die

Person allein anbetrifft/als das Gelübd eine Wallfarth

zu thun.

Votum reale, ein reales Gelübd / dadurch eine äusserliche

Sachversprochen wird. 3.E. ein Gestiffte in eineKirch

zu thun.

Votum mixtum, ist /welches beydes begreifft/ und so wol

die Person anbetrifft / als auch etwas äusserliches vers

heisset. 3. Ex. wann iemand gelobet nach Rom zư

wallfahrten, und daselbst etwas in der Peters Kirche zu

opffern.

Votum, welches sonst die Lateiner fuffragium, nennen/ ist

nichts anders als eine Stimme dadurch man seinen

Willen erkläret/ was und wie man in der proponirten

Sachsprechen oder verfahren soll.

Vorum, heist auch eine Stimme auf demReichs- Tag o-

der sonst in einer gemeinen Versammlung, daher sagt

man die Vota colligiren / d.i. nachforschen/ was eines

jeden Meynung wegen des Vortrags seye it. votum

und Sellionem auf dem Reichs. Tågen haben/ i. e. Sik

und Stimm aufsolchenhaben.

Vota majora concludunt , was die meisten beschliessen

und wollen/ daß muß gelten.

Votum caftitatis, paupertatis & obedientiæ, das Gelübd

derKeuschheit/ der Armut und des Gehorsams.

Mrr 2
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Vovere, iren/ geloben, Gelübde thun.

Vox, die Stimme, einWort.

Vpilio, ein Schaaf-Hirt. L. 60. in f. ff. de Legat. 3. vul-

go, opilio.

Vrbane, höflich manierlich.

Vrbanitas, die Höflichkeit.

Vrbaniciani vel urbanici milites , die Stadt - Guarniſon,

die Soldaten so in der Stadt in Guarniſon liegen. L.

35.§. 1.ff. ex quib. cauf. major.

Vrbanus, a, um, höflich aus der Stadt.

Vrbs , die Stadt heiffet in Corpore Juris insgemein dit

StadtRom/ §. 2. Inft. de J. N. G. & Civ. L. 147. ff. de

Verb. Signif. Vrbs regia aber heift in Conftitutionibus

Codicis, die Stadt Conftantinopolis , L. ult. C. de al-

feffor. L. 12. C. dejudiciis. L. 14. §. fane. ‹ . de Sacrof.

Ecclef. L. 25. C. de nuptiis. L. 25. C. deteftam. L. 5. C.

de his quiadEcclef. confug. & paffim alibi.

Vrgens neceffitas, die höchſt dringende Noth.

Vrgens æs alienum, dringende Paffiv-Schulden, diedie

Creditores mitGewalthäben wollen.

Vrgere, iren/ treiben/ antreiben / dringen , ein Ding

starck anführen/seinen Beweiß fortführen.

Vrinamfacere, das Wasser lassen. L. quæritur. 14.§.4

ff. de ædilit. edict.

Vrinatores , Waſſertäucher / die ſich unter das Wasser

begeben, und die in das Meer versunckene Waaren/

heraus fifchen. L. 2. §. 1.ff. ad Leg. Rhodiam dejact.

Vrpheda, dieUrphed/ iſt eine Art einer Caution, da der

aus dem Gefängnuß Entlassene schwöret/ daß er das/

was ihm daselbst widerfahren ist / nicht rächen / auch

wann er condemniret wird , dem Urtheil gehorsamen

wolle.

Vsburger, ein Usbürger / der anderwärtsdas Bürger

Recht erlanget, in dieser oder jener Stadtaber solches

ebenfalls genommen / dergleichen ehemals zu Straßs

burg gewesen seyn sollen. Schilter J. J. P. P. 2. Tit. 19.

p. m. 298. Befold. Thef, pract. voc. Phalburger, Us-

Vfitate,burger,
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Vfitate ,

Vfitatus, a, um, gebräuchl
ich.

Vfo ist ein bey Wechsel - Briefen gebräuchlicher Termi-

nus , und begreifft eine gewisse Zeit so dem Acceptan-

ten zu Bezahlung des Wechsel-Briefs dardurch gelaf.

sen wird/ welche Zeit nach Beschaffenheit der Derter

långer oder kurzer ist. Alhier ( zu Nürnberg ) bedeu.

tet es 15. Tag und wird der Tag daran die Accepta-

tion geschehen ist / nicht mitgerechnet. vid Nürnber«

gische Wechsel Ordnung. §. vors ander.

fo , ist die helffte des gangen Vfo , oder 8. Tag 11.

Vfo, 23. Ta doppio fo, aber dreyſſig Tag. d. Or-

din. Cambial. Noric. . vors ander.

Vfucapere, iren durch lange Befihung und Gebrauch

etwas überkommen.

Vfucapio, der Brauch-Nahme/ Gewähre/ Besißung/

durch lange Zeit und Verjährung / ist eine Adjection ,

oderErwerbung des Dominii , über eine Sache / wel

che man durch deren ruhigen auf eine gewisse in den

Römischen Gesezen bestimmte und continuirte Zeit

poffedirt hat. L. 3. ff. de Vfucap.

Vfuræ, Wucher/ Zinnß/ Intereffe vom Capital, das man

hinleiher/ sind nichts anders als eingewiſſes Geld, wo;

mit der Genuß des Capitals / welches dem Debitori vors

geschoffen worden / von dem Creditore gleichsam æſti-

miret wird, und dahero von jenem diesem im gleich.

måſſigen Geld / oder einer andern Sach ejusdem ge-

neris præftitet werden muß. Perez . C. Tit. de ufur. §.

4. truv. Exerc. 27. th. 42. ibique Müller. Carpz. Lib.

4. Refp. 50. n. 4.

Vfuræcompenfatoriæ, find/ welche wegen des Genusses

von eines andern Geld und des daraus ziehendenNus

hens dessen der Darleyher entbehren muß / præſtiret

werden. L.60. pr. ff. pro focio.L. 58. §. 6. ff. ad SCtum

Trebell. L. 4. C. depöfit.

Vfuræ lucratoriæ, find/ woman bloß aufden Gewinnſies

het / und dahero entweder das quantum der Zinnsen/

Arr 3
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ultramodum extendiret / oder ſolche von armenLeuten

diesolche zuzahlen incapable find/ fordert/welche dahe

ro auchein Wucher und in Canonibus , mordaces oder

mordentes ufuræ , beiffende Zinnse genennt werden.

Conf. Exod. 22. 25. Levit. 25. Ezech. 18. 13. Receff.

Imp. de An. 1567. §. neben berathschlagen. Mindanus

deMandat. Lib. 2. cap. 72. n. 20. feqq. L. 10. §. 33.ff.

Mandat. Heig. P. 2. qu. 1.n.77.

Vfuræ punitoriæ, ftraffendeZinse find,so nicht wegenei

nes Gewinns / sondern weil der Debitor mit derZah,

lung nicht eingehalten / mithin gleichsam zur Straffe/

welchedie Geseze ſelbſt / oder von Gerichts wegenim-

ponirt wird/ exigiret. L. 17. §. fi pupillo. ff. de ufur. L.

40.ff. de reb. credit. Receff. Deputat. de An. 1600. §.

Covielnun.

Vfuræ trientales , waren bey denen Römern diejenigen

Zinse/welche jedes Monat den 300ten Theil vom Ča-

pital austrugen und also jährlich 4. pro Cento mach

ten/ und in 300. Monathen oder 25. Jahren den Capi-

tal gleichkamen.Colleg.Argentor. devfur. &Fruct.n.17.

Vfuræ quincunces, waren diejenige Zinse, da jährlichvon

100. 5. Intereffe gegeben ward / und also die Zinse das

Capital in 20. Jahren æquirten.

Vfuræfemiffes, findZinnse / so bey einem jeden Monat

dem 200ten Theil des Capitals gleich kommen / und je-

des Jahr 6. pro Cento austragen/ auch in 16. Jahren

8. Monathen dem Capital gleich) kommen ; es wird ih-

rergedacht. L. 17. & L. 13. ff. de ufur.

Vfuracentefimæ sind, welche injedem Monat den 100,

Theil des Capitals / mithin jährlichen 12. pro Cento

austragen, und in 8. Jahren 4. Monaten den Capital

gleichfind.

furæuncialesfind / wann jährlich von 10.fl. nur einer

Zinuß gegeben wird, welcher Zinß erst in 100. Jahren

bas Capital ausgleichet. Petr. Gregor. Tholof. Tr. de

ufur. Lib. 2. Cap. 6. n. 17.

Vfuræ fextantes, find / wannjährlich 2. pro Cento gege

ben
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berwerden / welche Zinnse in 50. Jahren den Capital

glech kommen.

Vfure quadrantes, ſind / wannjährlich 3. pro Cento ges

gebenwerden, und in 30. Jahren 4. Monaten das Ca-

pital begreiffen.

Vfum feptunces, find/ wann 7. von 100. gereichet wer,

der und in 14. Jahren beynahe so hoch als das Capi-

talanlauffen.

Vfuræ beffes, find/wann jährlich 8. pro Cento gegeben!

und also in 12.Jahren/6. Monathen/so viel das Capi

tal ausmachet/ Zinse præftirt werden.

Vfura dodrantes, find, wann man 9. pro Cento zahlen

muß, wordurch in 11. Jahren und 1.Monat die Zinse

so viel als das Capital austragen.

Vfurædextantes, find/ wann jährlichen 10. pro Centoge

geben werden/ wodurch in 10. Jahren die Zinnſe dem

Capitalgleich kommen.

Vfura decunces , find/ wann 11. pro Cento gegeben were

den, wodurch das Capital in 9. Jahren und 1.Monat

abfolvirt wird. vid. Petr. Gregor. Tholofan. d. tr. de

ufur. Lib. 2. cap. 6. &Lauterbach. ad Tit. ff. de ufur.

allwo er ein Schema weiſet.

Vfura ultra alterum tantum , werden genennet/ wann die

nach und nach abgetrageneZinse dasCapital übersteigen.

3.E. Ichhabe ein Capital von 300. fl. vonjemand auf.

genommenmit 5.zu verzinnsen/und ich habe dieZinse ú

ber 20.Jahr entrichtet/ so übersteigen die Zinse das Ca-

pital, und dieſes wird hernach alterum tantum genennet,

Novell. 121.cap.1. L. 10.. deufuris ibiqueBrunnem.

Vfuræ illegitimæ, unrechtmåſſigeZinſe / so wider die Ges

fetefind.

Vfuræillicitæ, verbottene Zinſe/ als so man 8. pro Cento

fordert.

Vfurælicitæ, zuläßliche Zinse / heut zu Tag 5. pro Cento.

Vfuraprohibitæ , verbottene Zinse.

Vfuræ ufurarum, Zinse von Zinsen / Juden Wucher

sonsten Anatocifmus genannt und sind nichts anders

Rrr 4
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als einejährliche Erneuerung und Renovation derZins

se/danemlich dieZinfe eines jeden Jahrs wiederumzum

Capital geschlagen werden, und der Debitor davonZin

fe bezahlen muß. Tholofan. de ufur. Lib. 2. c. 3. n. 13.

Vfuraria pecunia, Geld so aufZinse ausgeliehen wowen.

L. 11.ff. de compenſation.

Vfurarius, ein Wucherer, der übermäſſigen Zinß vor eis

nem Schuldner nimmt.

Vfurarius debitor, ein Schuldner / der Intereffe vonseis

ner Schuld bezahlen muß. L. 7. ff. de ufur.

Vfurpare, iren/gebrauchen/vorenthalten/ innenbehalten.

Vfurpatio , ist eine Unterbrechung oder Interruption der

Vfucupirung/ oder eine Interpellation , daß die Unter

brechung geschehe.L. 2.ff.de ufurpation , &ufucap. ibique

Gothofred.

Vfurpatio civilis, ist / welche geschicht durch einen actum

civilem, oderjuridicum, zum Erempel/durchdie Kriegs,

Befestigung. L.26. C. deRei vindic. dadurch des U-

fucapirenden Recht in Zweiffel gezogen wird / welches

auch ausser gerichtlichen durch die Denunciation und

Contradiction geschehen kan. L. 20. §. 11. L. 25. §. 7.

ff.de petit. hæred.

Vfurpatio naturalis, ist und wird genennet/wann sie durch

ein natürliches factum, verrichtet wird / nemlich durch)

dieDejection aus der Poffeffion , oder wann eine Sa

che weggenommen wird. L. 5. ff. de vfurpation. & V.

fucap. ingleichen durch den Mangel des Tituls ex poſt

facto, oder aus Mangel der Poffeffion eder des bona

fidei. Brunnem. ad d. L. 5.

Vfurpator, der einem seine Sache vorenthält.

Vfuarius , der den schlechten Nugen ( nicht den Nieße

brauch) einer Sache/ deren Eigenthum einem andern

zustehet/ geniesset oderhat.

Vfus, der Gebrauch/ schlechte Gebrauch/ ist eine Gerech

tigkeit eines andern Gut / nach Nothdurfft zugebrau

cher / unverlegt und ohne Verringerung derselben Sub-

flanz und Wesens. L. 1. cum Gloff. in verb. vendi. ff.

de ufufr.
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deufufr. dochdaßsolches Recht nicht verkaufft nochvers

miethet/oder umsonst überlassenwerde. §. 1.Inft. de vfu

& habitat. & L.plenum. L. 14.§. fe ufufr. ff. eod.

Vfusverus der warhafftige Gebrauch ist/welcher bestehet

in eines andern Sache/dienicht confumiret werden kan.

arg.f. 2.Inft. de ufufr.

Vfus quafi,feu improprius, ist/ welcherinSachen sodurch

den Gebrauch confumiret werden / bestehet Z. Ex. in

Geld/Getraid,Wein 2c. undgegen geleisteter Caution

zur täglichen Nothdurfft einem andern concedirtwird.

arg. §. 2. Inft. de ufufr. L. 7. ff. de ufufr. ear. rer. quæufu

confum. Schneidevv. ad Inft. Tit. de ufu & habitat.

Vfus regularis ift/ welcher nur zum täglichen Gebrauch

und Nugen conftituirt iſt / und keinem andern concedirt

werden kan. L.7.1.12 . L.19.1.21 . ff. de ufu &habitat.

Vfusirregularis ist / welcher dergestalt vermachet ist / daß

er an einen andern kan transferiret werden. L. 14. L. 17.

ff. de ufu & habitat.

Vfus plenus, iſt/wann der völlige Gebrauch percipirt und

conftituirt wird. pr. & §. 1. Inft. de ufufr.

vfus minus plenus, iſt /da nur ein Theilvon eines andern

Sachen/entweder per Conventionem , oder perTefta-

mentumvererdnet/ und zum Gebrauch überläſſen wird.

Brunnemann. ad L. 19. ff. de ufu & habitat,

fufructuarius, der denNießbrauchhat / cder deme das

Recht zukommet eines andern Sach ohnbeschadet deren

Subftanz zu gebrauchen/ zugeniessen/und damit nachseis

nem Beliebenzuschalten und zu walten.

Vfusfructus, derNießbrauch/ Nuß-Niessung / Frucht

Nieffung /wirdim weitläufftigenVerstand auch so weit

vondenen Dominis und quafi-dominis gesagt / daßsie

das Ihrigeufufruiren/ und wird alsdann von denen Do-

&toribus, ufusfructus caufalis genennt/ im eigentlichen

Verstand ist es eine Gerechtigkeit eines andern Gut jes

doch unbeschadet/ deſſen Subſtanz und Wesenzugebrau

chen und zugeniessen, esfan auch derjenigeder denNich

brauch hat seineGerechtigkeit und Recht die Früchtezu

Krr F perci
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percipiren/ einem andern verkauffen / vermiethen/ oder

garumsonst überlassen ; und dieses wird sonstvon denen

Dd. ufusfructus formalis genennet.

Vfusfructus legatus derdurch Testament oder Codicill

jemandvermachteNießbrauch.

Viusfructus verus isteinsolcherNießbrauch/dadasDing/

dessenman geniesset inseinemWesen unverlegt bleibet/

unddurchdenNießbrauchnicht con/umiretwird.

Vfusfructusquafi, ist einsolcher Nießbrauch/da man nach

geleisteter Caution oder Bürgschafft das zum Nieß

brauchverordneteDing also gebrauchenkan / daß es ab

genügt und gar confumirt werde jedochdaßhernach

wannderNießbrauch aufhöret/ solches mitso viel Geld/

so viel es werth gewesen / bezahlet werde. §. 2. inft.de

ufufr. L. 5.§. 1. & 2. L. 76. ff. de ufufruct . ear, rer. qua

ufu confumunt.

Vtenfilia bona , die Gerade. Suche oben unter dem

Wort: Gerada.

Vier , einWeinschlauch/ eine zuſammengenäheteHaut

darinnmanWein undHeltruge. L. 3. f. de tritic, vi-

no, oleolegat.

Vti , gebrauchen.

Vtifrui, denNießbrauchhaben.

Vtilis, le, nüglich.

Vtiletempus , wird diejenige Zeit genennet/die einemnicht

lauffet/wannFeyertag einfallen/ oder wann man nichtzu

denRichterwegen dessenAbwesenheit 2c.kommen kan/und

ist zweyerley Art/ entweder utile continuo , das erstbe

schriebenworden/ odernur ratione initii . das einemAn

fangs nichtfortlauffet/wanner es nicht weiß nachmals

aber stets fortlauffet es mögen Ferien einfallen oder

nicht.

Vtiles actiones , werden diejenigen A&iones genennet/ fo

aus Erklärung und Billigkeit desGefeßes ihrenUrsprung

haben und diewegen der Gleichheit der Ursachen gege

benwerden. L 5.C de hæredit, vendit,

Vtilis annus, fucheoben : Annus utilis.

Vai
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tilia acceptiren / das nügliche oder verträgliche vor be

Fannt annehmen.

Vtilitas dieNutzbarkeit/Nußung.

Vtiliter , nußlich/ utiliter acceptiren/ vor bekannt anneh

men/sich nützlichzueignen/zuNuß machen.

Vva, eineWeintraube/L. ult. ff de tritic. vin, oleo legat.

uva cruda, unzeitige Weintrauben. L. fi fervus fer-

vum.§. fi clivam. ff. ad L. Aquiliam.

va , heist auchdas Zåpflein amSchlund. L. 14. §. idem

ait.ff deædilit. edict.

Vulgaris, e. gemein.

Vulgariter, gemeiniglich.

Vulgaris actio , eine gemeine gebräuchliche/in denen Gese

tengegebene Action . L. 1. ff. de Præſcr. verb. L. 46. in

fff dehæred. inftituend.

Vulgaris perfona, eine geringeschlechte Person. L. legiti-

mos, ff. de legitim, tutor.

Vulgarisfubftitutio, suche : Subftitutio vulgaris.

Vulgaris uxor , einegemeine/ schlechte Standes-Frau/

diedochHaußmutter ist. L. 13.§.1.ff. adL,Jul, de adul-

ter,

Vulgata jura, die bekannteRechte. Sucheoben : Secun

dum vulgata.

Vulgo, gemeiniglich.

Vulgo quæfitus , einHuren-Kind.

Vulgus, dergemeine Pöbel/gemeineMann.

Vulneratio, die Verwundung.

Vulnerare, verwunden.

Vulnerum infpectio , die Beschauung und Erforschung

# derWunden/obsolche tödlich/gefährlich/oder nicht.

Vulnus , eineWunde.

Vulnus lethale , einesolcheWunde/ daran niemand oder

dochgarseltengenesen / und mit dem Leben davon kom

men ist.

Vulnus non lethale , eine Wunde/die an und für sich selbst

nicht tödlich ist / obschonder Verwundete/ wann andere

Zufälle dazu kommen/daransterbenkan.

Vul
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Vulva, die Gebahr-Mutter/der Uterus . L. 14. pr. ff de

ædilit, edict.

Vxor , das Ehe-Weib/ſo mit einemMann rechtmässig ge

trauet ist.

Vxorjufta, ein Ehe-Weib, das mit einem Mann nachde

nenGefeßengetrauet ist. L. 31. ff. de ritu nuptiar,

Vxorinjufta , ein Ehe Weib / welchewider das Verbot

der Geseze mitjemand in eine Ehe getretten.

M²

W.

Ahl-Tag/wird die Versammlung der Churfürsten

im Röm.Reiche genennt/ wenn sie an einem Ortzu

sammenkommen, umeinenKayfer oder RömischenKö

nig zu erwehlen.

Weichbildum , Wibilde , das Weichbild/das Gebieteis

ner Stadt/das Stadt-Recht.

Werigeldus,das Wehrgeld/Sühngeld/Manngeld/oder

eine Straffvon 24. alten Schocken oder 20. Thalern/

welcheder Angeklagte wegen eines Todschlages an einer

Manns-Person/(dann wegen einer Weibs-Personwird

nur ein halbes Wehrgeld gegeben ) so er nicht vorsätzlich/

betrüglich und muthwillig begangen / denen nächsten An

verwandtenvom Vatterher , als dafind Söhne/ Vät

ter/Brüder/Vettern/die des EntleibtenTod råchen/ ge

benmuß.

Werte/istin Sachſen eine Straffe/ſoman demRichter

bezahlen muß. Gl. German. ad art. 35. Lib. 2. Land

Recht. n.4 verf. dann mit dem Tod wettet man zw

gleichdemRichter/und büffet demKläger. Ruding Ob.

ferv. Cent. Obf59 . de verbo. wetten.5

Widen und Kirchen - Güter / find gewiffe liegende

Gründe/soKirchen / Clöstern / und andern geistlichen

Corporibuszur Suftentation der Geistlichkeit / oder zur

Verbefferung geistlicher Wohnungenverehret oder vers

machtwerden.

Wilde
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Wildbahn/Förstliche Obrigkeit/ist einhohes Recht/wel

ches dem Landes-Fürsten oder demjenigen zukommt/

welchem es dieserverlichen vermögedessen er in Jagd-

Sachenallerhand Verordnungen/ Geboteund Verbote

aufrichten/und die Verbrecherdarwider bestraffen kan/

damitderrechte Gebrauch der Jagden erhalten/ und die

HoheWild-Fuhrund Jagdbarkeitdes Fürstens behaup

tetwerde:

Wildfangs Recht/ist einRecht/ welches der Churfürst

vonderPfalz in den meisten Provinzen am Rhein besis

ket / und Krafftdessen er die unehliche Gebohrne und die

Fremden/welche freywillig an einen solchenOrtkommen/

damandie Ankömmlinge nach Verfliessung einer gewis-

fenZeitder eingeführten Gewonheit nach/vorLeibeigene

halt/indieZahlderLeibeigenen aufnehmen kan. Wenn

derowegen ein Fremder oder Ankommender in den be-

nachbartenGebieten der Pfalz/ auch andern angrängen-

den Orten/ wo der Churfürst das Wildfangs- Recht

hat /sich Jahrund Taghäußlich nieder låst und keinen

nachfolgenden Herren hat/so kömmt derBüttel oder des

Cent-GrafenKnecht/und spricht zu demseiben : Ichneh

me euch im Nahmen meines gnädigsten Churfürstens

zum Wildfang/und begehrevon euchden Fahe Gülden

Alsdenn verspricht der Wildfang die Treue entweder

mitgegebenem Handschlag oder endlich. An allen.die

senOrten/ woder Churfürst dieses Recht exerciret/hålt

erseineAmtleute/Ausfauthegenannt/welche dieJurisdi-

&ion über diese Leute verwalten. Der meiste Genuß

von diesem Rechte bestehet in dem Zwang-und Frohn-

Diensten/wie auch in dem Haupt-Falle/welcherbeyAb-

sterben des Mannes / indembesten Stück Viehe und

bey der Frauen Todte in dem besten Kleide bestehet.

Wennaber einer garkeine Erben hinterlåst so fällt die

gange Verlassenschafftdem Churfürsten anheim. Wenn

aber einsolcherWildfang oder Leibeigener eine Freyge

bohrnezur Ehe nimmt/so werden dieKinder nicht leibei

gelt
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gen/undsolchewerden Ungenoffenegenennt / weil der

ChurfürstdenGenuß nichtvon denselbenhat.

X.

XEnium, das Geschenck so die / welche in denen Römis

schen Provingienwohnten / ihren Gouverneurs vers

ehrten / L. 6. ff. deoffic. proconf L. un . ne damna pro-

vinc, inflig inCod. Theodof. sonst heissen Xenia eigent

lichdiejenigen Geschencke / so man denen Gåsten zu geben

pflegte/ und diesonst Lautia von denenRömerngenennt

wurden.

Xenodochium , ein Gasthoffür dieFremden/einHospi

tal.

Xylocinnamomum , eineArtschlechte Zimmetrinden/so

mancher OrtenCanelgenenntwird. L. ult.§ . fpecies if.

depublican &vectigal.

Xyftici , diesosichin denen Xyftis exercirten. L. 4. ff. de

iis qui notant. infam.

Xyftus , warbey denenRömern ein bedeckter Ort / allwo

fichdie Fechter des Winters exercirten.

Z.

ZEa, eine Art Getreyd/Spelt/Dinckelkorn/ L. triticum.

ff.de verbor, obligat.

Zehend/fiche Decima.

Zelotyvia, die Eiffersucht.

Zelus, der Eifer/Mißgunſt. It. dieLiebe desManns ge-

gendas Weib/die Eifersucht.

ZentsGerichte/Blut-Bann/oder fraißliche Obrig

teit /ist einsonderbares Befugniß in Teutschland / daß

derjenige/sosolches hat/ gewisse Haupt-Verbrechen/ de

renmeistentheils 4.find/ als Mord/Diebstahl / Brand

undNothzucht/(so die 4.hohen Rügen genanntwerden)

in einem gewissen BezirckLandes / ungeacht er sonst keine

oderwenigeUnterthanen darinnenhat / bestraffen mag/

und dieZentbaren Unterthanen jährlich auf gewisse hohe

Sent-Gerichts-Tageberuffenkan / daß sie alsdenn anzei

gen
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gen müssen was bey ihnen Straffbares vorgegangen.

Manbestelltzueinemsolchen Gericht einen Zent-Grafen

oder Voigt/2. odermehr Schöpffen/1 . RügerundBüt

tel. Das WortZent kommt von dem alten teutschen

her/ welche dasLand in Pagos oderComitatus und Gra-

vias eingetheilet/und diese wiederin Centenas, über wel-

che ein gewisser Zent- Grafe oder Zent- Richter gesehet

war der die geringen Strittigkeiten schlichten / die

wichtigen aber an die Grafen gelangen lassen muste.

Zepter Lehn/ also werden nochheutzu Tage die Lehne

undLändereyen der geistlichenReichs-Fürsten in Teutsch-

land genennet / weilselbige vor diesem vermittelst eines

Zepters vondem RömischenKayser dieLehn empfiengen.

Hingegen nennet man die weitlichen Fürstenthümer

Fahn Lehn/weilfelbige vor diesem mittelst einerFahne

vomKayserden Fürsten in Lehn gegeben wurden. Sol

che Ceremonien aber hat seit Caroli V. Zeiten aufgehd-

ret/ und werden heut zu Tageso wohldiegeistlichen als

weltlichen Fürsten mitKüssung des Degen-Knopffs/wel-

chenderKayser in derHandhat / undAblegung einerley

Endes/investiret.

Zetter-Geschrey / ist eine gar befondere Circumftanz

beyHegung der peinlichen Hals-Gerichte. Einige de-

riviren es vom Lateinischen Wort citiren/weilhierdurch

ein Ubelthåter/gleich als zur Verantwortung citiretwer

de. Und es ist auchnachdemSachsen-Recht / das Ge

rüffteoderZerrer-Geschrey der Klage Anfang / und

wer das Gerüffte schreyt / der muß es verführen mit

Recht. Weilaber dergleichenBlutschreyer / entwe-

der inAbwesenheit des Beklagten / oderwegen Erman-

gelung einerhandhafften That/ oder wegen nochnicht ge

nugbewiesener/und vom Richter decidirter Anklage/mit

ihrenZerrer Geschrey der Sachen öffters zu viel ges

than/ so istsolche Proclamation nachder Zeit abgekom

men/undbiß aufdie legte Seffion des Blut-Gerichts ver-

schoben worden. Hierbey find zweyerley Umständen ;

1) istdieThat vonder Beschaffenheit / daßjemand das

Lebe
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Lebendarüberverwirckt / der Thåter aber nicht gegen-

wärtig so wird er zu 3. unterschiedenenmalen / immer

14. Tagenach einander vor Gericht mit Zetter Ges

fchrey eingeladen / und beyferneren obftinat en Ausbleis

ben/in die ord-Acht oderBlut-Banngethan / d . i.

Vogelfrey erkläret. 2) Ist aber der Thater zugegen/

und der Richter mit Hegungdes Hoch-Noth-Peinlichen

Hals-Gerichts beschäfftiget/so bittetderPeinliche Anklå-

ger erstlich um Erlaubnüß,daß erfür Gericht kommen möge , mait

ausgezogener geschliffener Wehre und mitZetter-Geschrey zwy

erund eines / wierecht. Nacherhaltener Erlaubnüß nimmtder

Land oder Stadt-Knecht , eine unter dem Schöpffen Tisch liegende

blosse Wehrherfür , tråget sie dem peinlichen Anklåger von und zu

dem Gerichte ver. Indem nun dieser hierauffort gebet,um denBes

flagten , denman aus dem Gefängniß schon in dieNähe herbey ge

bracht,vor Gericht zu holen , so ruffet unterdeffen der Zetter oder

Blutschreyer dreymal: Jetter über N. N daß erN. N entleibet.

Hieraufgehet derLand-oder Stadt Knechtvor demKlägerher,und

leget die bloffeWehre , wenndas dritte Zetter-Geschrey aus ist

wieder anseinem Ort. Daraufvollführet der peinliche Anklager

feineAnklage, stellet den armen Sünder vor Gericht dar, welcher,

wenn erdieUbelthat nochmals gürlich gestanden , das Todtes lir

theil aus desRichtersMund anhöret, und bey Vorlesungdes letz

tenWortes alsobald den Stab brechensiehet Mlsdenn wendet der

ScharffRichter den armen Sündervon dem Gerichte, undführet

ihn nach der Feinstädte,Rabenstein oderGalgen: Doch verzeucht er

solang, biß das Halß Gerichte mit gewöhnlicheu Ceremonien vol

lends aufgehoben,Tisch und Bäncke umgestoffen,und die, soden ar

men Sünder das GeleitzumNicht-Plag gebensollen, zum Fortge

ben fertig worden seyn.

Zingiber , Ingwer,eine Art Gewürß. L. ult. §. fpecies. ff. de publican,

& vectig.

Zoll /heiffet dasjenige Geld was so wohlvonfremben als einheimi

schen Baaren, die ein und ausgeführet werden, nach demÖbrig

teitlichenRegiment be ablet wird.

Zona , eineGürtel , G.ld-Beutel, den man um den Leib legen kan.

L.6. ff. debon. damnator

Zonum folvere , die Braut das erste mal beschlaffen, das Crânßlein

abnehmen.

Zythum, ein Getranck aus Gerste und Waffer, Bier. L. 9. pr. ff, de

tritic. vin, & oleo legat,

FINIS,
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